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Sehr geehrte Frau Kollegin!

Sehr geehrter Herr Kollege!

Mit dem GÖD-Jahrbuch 2023 halten Sie die Gesetzessammlung für den
Öffentlichen Dienst in Händen. Seit nunmehr 63 Jahren gilt es als Stan-
dardwerk für unsere Kolleginnen und Kollegen.

Diverse Gesetztestexte, darunter das Dienst- und Besoldungsrecht,
befinden sich im Band 1. Im Band 2 sind unter anderem pensionsrecht-
liche Bestimmungen sowie Eltern und Familien betreffende Gesetze ab-
gedruckt. Eine Übersicht der wichtigsten Sozialversicherungsbeiträge,
aktuelle Gehaltstabellen sowie ein Stichwortregister zur besseren Auffind-
barkeit von Gesetzesstellen sind jeweils im hinteren Bereich angeführt.

Die GÖD ist eine große und starke Solidargemeinschaft. Mit deutlich
mehr als einer Viertelmillion Mitglieder treten wir entschlossen und über-
parteilich, einer faktenbasierten Argumentation folgend, erfolgreich für die
Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen ein.

Viel Freude mit dem GÖD-Jahrbuch 2023 wünscht

Dr. Norbert Schnedl
Vorsitzender
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Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Bereits zum dritten Mal erscheint das Jahrbuch der GÖD in einer zweibändigen
Ausgabe. Es hat sich in der Praxis bewährt, die für den öffentlichen Dienst
relevanten Bestimmungen jährlich in dieser kompakten Form neu zu veröffent-
lichen. Auf die Veröffentlichung von mit COVID-19 im unmittelbaren Zusammen-
hang stehenden Rechtsnormen wurde bewusst verzichtet, da diese in außer-
gewöhnlich kurzen Abständen novelliert werden.
Im Jahrbuch 2023 wurden das BDG sowie das GehG um ein Inhaltsverzeichnis
ergänzt, was die Suche erleichtern soll. Neu hinzugekommen ist das Behinder-
teneinstellungsgesetz (BEinstG). Wie gewohnt soll es für alle Kolleginnen und
Kollegen als Informationsgrundlage im Umgang mit ihrem Berufsrecht dienen
und ist rechtlich unverbindlich. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit
wird keine Haftung übernommen. Die abgedruckten Rechtsnormen beinhalten
die zum Zeitpunkt der Drucklegung jeweils gültige Fassung, die seit dem Er-
scheinen des GÖD-Jahrbuches des Vorjahres kundgemachten Novellierungen
werden in den Inhalt des Jahrbuches eingearbeitet.
Seitens der GÖD werden die Rechtsnormen im Interesse unserer Mitglieder
regelmäßig einer kritischen Betrachtung unterzogen und alle Anstrengungen
unternommen, um die Rechtslage weiter zu verbessern. Die Rechtsexpertinnen
und Rechtsexperten der GÖD stehen unseren Mitgliedern mit Rat und Tat zur
Verfügung.

Für die Redaktion

Dr. Martin Holzinger
Leitender Zentralsekretär
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Willi Mernyi Leitender Sekretär
Mag.phil Ingrid Reischl Leitende Sekretärin

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 Tel. 050301-301

E-Mail: service@gpa.at
Internet: www.gpa.at

Barbara Teiber, MA Vorsitzende
Karl Dürtscher Bundesgeschäftsführer
MMag. Agnes Streissler-Führer Bundesgeschäftsführer-Stv.
Mag. Markus Hiesberger, MBA Bundesgeschäftsführer-Stv.
Dr. Mag. David Mum Mitglied der Bundesgeschäftsführung

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
1010 Wien, Teinfaltstraße 7 Tel. 01/534 54

E-Mail: goed@goed.at
Internet: www.goed.at

Dr. Norbert Schnedl Vorsitzender
Hannes Gruber Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Dr. Eckehard Quin Vorsitzender-Stellvertreter
Monika Gabriel Vorsitzender-Stellvertreterin
Stefan Seebauer, MA Vorsitzender-Stellvertreter
Abg. z. NR Mag. Romana

Deckenbacher, BEd Vorsitzender-Stellvertreterin
Mag. Johann Zöhling Vorsitzender-Stellvertreter
Daniela Eysn, MA Vorsitzender-Stellvertreterin
Dr. Martin Holzinger Leitender Zentralsekretär
Mag. Ernst Bassler Zentralsekretär
Erich Rudolph Zentralsekretär

Younion
1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11 Tel. 01/313 16-8300

E-Mail: info@younion.at
Internet: www.younion.at

Ing. Christian Meidlinger Vorsitzender
Petra Berger-Ratley, Franz Fischer,

Christa Hörmann, Christian Jedinger, Stellvertreterinnen und
Angela Lueger, Manfred Obermüller Stellvertreter
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Michael Kerschbaumer, Erich Kniezanrek,
Michael Novak Leitende Referenten

Gewerkschaft Bau – Holz
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 Tel. 01/534 44-59

E-Mail: service@gbh.at
Internet: www.bau-holz.at

Abg. z. NR Josef Muchitsch Bundesvorsitzender
Albert Brunner, Othmar Danninger,

Yvonne Gili, Helmut Kendlbacher, Stellvertretende
Christian Supper Bundesvorsitzende

Mag. Herbert Aufner Bundesgeschäftsführer

Gewerkschaft vida
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 Tel. 01/534 44 79-0

E-Mail: info@vida.at
Internet: www.vida.at

Roman Hebenstreit Vorsitzender
Mag. Olivia Janisch, Berend Tusch,

Gerald Mjka, Christian Gruber Stellvertretende Vorsitzende
Mag. Anne Daimler, BA Generalsekretärin

Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 Tel. 01/534 44-494 40

E-Mail: gpf@gpf.at
Internet: www.gpf.at

Richard Köhler gf. Bundesvorsitzender
Christian Decker Bundesgeschäftsführer
Werner Luksch, Markus Sammer,

Manfred Wiedner Bundesvorsitzende-Stellvertreter

PRO-GE
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 Tel. 01/534 44-69

E-Mail: proge@proge.at
Internet: www.proge.at

Rainer Wimmer Bundesvorsitzender
Alfred Artmäuer, Regina Assigal,

Klaudia Frieben, Günther Goach,
Roman Gössinger, Karl Kapplmüller, Stellvertretende
Andreas Martiner, Hans Karl Schaller Bundesvorsitzende

Reinhold Binder, Manfred Felix,
Peter Schissler, Peter Schleinbach Bundessekretäre

Alois Stöger Leitender Sekretär
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Internationaler Gewerkschaftsbund (IGB)
1210 Brüssel, Boulevard du Roi Albert II, Tel. +32 (0)2 224 0211
5, Bte 1, Belgien Fax: +32 (0)2 201 5815

E-Mail: info@ituc-csi.org

Der Internationale Gewerkschaftsbund – IGB ist die Nachfolgeorganisation des
Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften – IBFG und des Weltverbandes
der Arbeitnehmer – WVA, die sich am 1. 11. 2006 beim Gründungskongress des
IGB in Wien zusammengeschlossen haben.

Internationale Berufssekretariate

Europäische Organisation des Internationalen Bundes der
Gewerkschaften Öffentliche Dienste (EUROFEDOP)

Montoyerstraat 39 bus 20 Tel. +32 (0)2 230 3865
Rue Montoyer 39 boite 20 E-Mail: eurofedop@eurofedop.org
1000 Brussels, Belgium infedop@infedop.org

Internet: www.eurofedop.org

Internationaler Bund der Gewerkschaften Öffentliche Dienste (INFEDOP)
Montoyerstraat 39 bus 20 Tel. +32 (0)2 230 3865
Rue Montoyer 39 boite 20 E-Mail:
1000 Brussels, Belgium info@infedop-eurofedop.com

Internet: www.eurofedop.org

Internationale der Öffentlichen Dienste (IÖD)
45 Avenue Voltaire, 01210 Ferney – Voltaire, Frankreich

European Public Service Union (EPSU)
1000 Brussels, Rue Joseph II, 40, Box 5 Tel. +32 2250 1080
Belgium Fax: +32 2250 1099

E-Mail: epsu@epsu.org
Internet: www.epsu.org

Bildungsinternationale (BI) – Education International (EI)
1210 Brussels 5, Boulevard du Tel. 32 2224 0611
Roi Albert II, Belgium Fax: 32 2224 0606

E-Mail: headoffice@ei-ie.org

Europäisches Gewerkschaftskomitee für Bildung und Wissenschaft
(EGBW – ETUCE – CSEE)

1210 Brussels 5, Boulevard du Tel. 32 2224 0691/92
Roi Albert II, Belgium Fax: 32 2224 0694

E-Mail:
secretariat@csee-etuce.org
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ÖGB-Büro in Brüssel
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU Tel. 0 032 –(0)2-230 74 63
Avenue de Cortenbergh 30 Fax: 0 032 –(0)2-231 17 10
B-1040 Brüssel E-Mail: europabuero@oegb-eu.at

Präsidium und Vorstand
Dr. Norbert Schnedl Vorsitzender
Hannes Gruber Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Dr. Eckehard Quin Vorsitzender-Stellvertreter,

Bereichsleiter Dienstrecht
Monika Gabriel Vorsitzender-Stellvertreterin,

Bereichsleiterin Frauen
Stefan Seebauer, MA Vorsitzender-Stellvertreter
Abg. z. NR Mag. Romana Vorsitzender-Stellvertreterin,

Deckenbacher, BEd Bereichsleiterin Soziale
Betreuung

Dipl.Päd. Daniela Eysn, MA Vorsitzender-Stellvertreterin
Bereichsleiterin Besoldung

Mag. Johann Zöhling Vorsitzender-Stellvertreter
Bereichsleiter Kollektivverträge

Otto Aiglsperger Bereichsleiter Organisation und
Wirtschaft

Mag. Josef Gary Fuchsbauer Bereichsleiter Gewerkschaftliche
Bildungsförderung

Mag. Ursula Hafner Bereichsleiterin Familie
Markus Larndorfer Bereichsleiter Junge GÖD, Sport,

Grundlagenarbeit
Alexandra Loser Vorstandsmitglied
Peter Maschat Bereichsleiter Gesundheit

und Umwelt
Hermine Müller Bereichsleiterin Finanzen
Hannes Taborsky Bereichsleiter Schulung, Freizeit,

Mitgliederwerbung und
-betreuung

Susanne Schubert Bereichsleiterin-Stv. Frauen
Johann Prenninger Vorstandsmitglied
Viktor Magdits Vorstandsmitglied
Stephan Maresch, BEd Vorstandsmitglied
Günter Tafeit Vorstandsmitglied
Claudia Wolf-Schöffmann, BEd Vorstandsmitglied
Gerhard Zauner Vorstandsmitglied

Kontrollkommission
Margit Markl Vorsitzende
Gabriele Seidl-Prokesch Vorsitzende-Stellvertreterin
Wilfried Mayr Schriftführer
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Susanne Fazekas, BA Schriftführer-Stellvertreterin
Wolfgang Kastner Mitglied
Stefan Kroyer Mitglied
Walter Riegler Mitglied
Wolfgang Schmidt Mitglied

Sekretäre
Dr. Martin Holzinger Leitender Zentralsekretär (Leiter

der Personalabteilung)
Mag. Ernst Bassler Zentralsekretär (Leiter der

Rechtsabteilung)
Erich Rudolph Zentralsekretär
Mag. Christine Altersberger Rechtsschutzsekretär
Mag. Otto Aschauer Rechtsschutzsekretär
Doris Bayer Frauensekretär
Mag. Jasmin Benesch Rechtsschutzsekretär (stv. Leiterin

der Kollektivvertragsabteilung)
Franz Dampf Sekretär (Leiter der Mitglieder-

verwaltung)
Mag. Eva Daxbacher Rechtsschutzsekretär
Dr. Andrea Eisler Rechtsschutzsekretär (stv. Leiterin

der Rechtsabteilung)
Desislava Fatahi, BA Sekretär für internationale

Angelegenheiten
Mag. Harald Felzmann Rechtsschutzsekretär (stv. Leiter

der Rechtsabteilung)
Mag. David Fischer-Nakajima, Bakk. Dienstrechtssekretär
Mag. Daniel Fröhlich Rechtsschutzsekretär
Mag. Kerem Marc Gürkan Dienstrechtssekretär
Mag. Caterina Jeschko Besoldungssekretär
Mag. Stefan Jöchtl Rechtsschutzsekretär (Leiter der

Kollektivvertragsabteilung)
Alexander Maier, BSc Sekretär (stv. Leiter IKT)
Debora Mula Sekretär
Mag. Gerald Nimführ Rechtsschutzsekretär (Leiter

der Abteilung Behinderung,
Gesundheit und Recht)

Mag. Angelika Noschiel, LL.M. Rechtsschutzsekretär
Mag. Reinhard Petzer, LL.M. Rechtsschutzsekretär (Leiter der

Abteilung Datenschutzrecht)
Anja-Therese Salomon, BA MSc (WU) Sekretär (Leiterin der Abteilung

Multimedia, Presse und PR)
Mag. Alexander Schabas Rechtsschutzsekretär
Ramona Schwarzbauer Bildungssekretär
Mag. Sandra Stitz, BSc Besoldungssekretär
Verena Strobl, MA Jugendsekretär
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Mag. Eva Viktoria Swoboda, MA Dienstrechtssekretär (stv. Leiterin
der Abteilung Datenschutzrecht)

MMag. Edgar Wojta Rechtsschutzsekretär
Mag. Stephan Zuser Rechtsschutzsekretär

Schiedsgericht
Hermann Feiner Vorsitzender
Dipl.-Ing. Dr. Peter Israiloff Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Roman Koller Mitglied
Mag. Dr. Josef Pammer, MA. MA Mitglied
Dr. Brigitte Sandara Mitglied

Landesvorstände

Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7 Tel. 02682/770-21000

Fax: 02682/770 15
E-Mail: bgld@goed.at

Manuel Sulyok, BEd, MA Vorsitzender
Andreas Hochegger Vorsitzender-Stellvertreter
Josef Alfred Peterszel Vorsitzender-Stellvertreter
Claudia Nagl Landessekretär
Ing. Georg Altenburger Sekretär

Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/III Tel. 0463/58 70

E-Mail: ktn@goed.at

LAbg. Stefan Sandrieser Vorsitzender
Reinhold Dohr Vorsitzender-Stellvertreter
Mario Rettl Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Florian Scheiber Landessekretär
Mag. Florian Doiber Sekretär

Niederösterreich
3100 St. Pölten, Tel. 02742/35 16 16
Julius Raab-Promenade 27/I/2. Stock Fax: 02742/35 16 16/36

E-Mail: noe@goed.at
Internet: noe.goed.at

Ing. Matthias Deiser, MSc Vorsitzender
Christian Rametsteiner, MEd Vorsitzender-Stellvertreter
Helmut Traper Vorsitzender-Stellvertreter
Harald Sterle Landessekretär
Bruno Mölzer Sekretär
Mario Drapela Sekretär
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Oberösterreich
4020 Linz, Volksgartenstraße 34/5 Tel. 0732/65 42 66

Fax: 0732/65 42 66/33
E-Mail: ooe@goed.at
Internet: www.goed-ooe.at

LAbg. Dr. Peter Csar Vorsitzender
Hubert Bogner Vorsitzender-Stellvertreter
Petra Praschesaits Vorsitzender-Stellvertreterin
Hubert Steininger Landessekretär
Marisa Schütz Sekretär
Roland Handlgruber Sekretär

Salzburg
5020 Salzburg, Kaigasse 23 Tel. 0662/84 22 72 25 19

Fax: 0662/84 99 90
E-Mail: sbg@goed.at
Internet: salzburg.goed.at

Abg. z. NR MMMag. Gertraud Salzmann Vorsitzende
Walter Deisenberger Vorsitzende-Stellvertreter
Christian Eisl Vorsitzende-Stellvertreter
Andreas Rager Landessekretär
Irene Brunner Sekretär

Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32, Tel. 0316/70 71/338
3. Stock links, Tür 312–323 Fax: 0316/70 71/315

E-Mail: stmk@goed.at
Internet: www.goed-stmk.at

Josef Pilko Vorsitzender
Mag. Gerhard Rupp Vorsitzender-Stellvertreter
Eduard Tschernko Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Brigitte Szukics Landessekretär
Günther Maierwieser Sekretär
Mag. Sandra Pichler-Koffler Sekretär
Mag. Claudia Gobec Sekretär

Tirol
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14–16 Tel. 0512/56 01 10/408-416

Fax: 0512/56 01 10/420
E-Mail: tirol@goed.at
Internet: tirol.goed.at

Gerhard Seier Vorsitzender
Christian Hasser, BEd MSc Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Markus Höfle Vorsitzender-Stellvertreter
Werner Salzburger Landessekretär
Dennis Mimm Sekretär
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Vorarlberg
6900 Bregenz, Reutegasse 11 Tel. 05574/718 42

Fax: 05574/718 42/67
E-Mail:
vlbg@goed.at

Andreas Hammerer Vorsitzender
Sandro Wehinger Vorsitzender-Stellvertreter
Patricia Zangerl Vorsitzender-Stellvertreterin
Petra Rührnschopf Landessekretär

Bundesvertretungen

BV 1 Hoheitsverwaltung
1014 Wien, Herrengasse 7 Tel. 01/531 26/2506

Fax: 01/531 26/2123
E-Mail:
michael.schuh@my.goed.at

Michael Schuh Vorsitzender
Christian Kleppernik Vorsitzender-Stellvertreter

BV 2 Wirtschaftsverwaltung
1010 Wien, Teinfaltstraße 7 Tel. 01/534 54/123

Fax: 01/534 54/207
E-Mail:
office.bv2@goed.at

Franz E. Lerch Vorsitzender
Mag. Stefan Rubenz Vorsitzender-Stellvertreter

BV 3 Unterrichtsverwaltung
1080 Wien, Strozzigasse 2 Tel. 01/531 20/3251

E-Mail:
office.bv3@goed.at

Johann Pauxberger Vorsitzender
Claudia Biegler, MA Vorsitzender-Stellvertreterin

BV 4 Justiz
1016 Wien, Hansenstraße 4 und 6 Tel. 01/521 52/3430

Fax: 01/521 52/3401
E-Mail:
cornelia.obermayer@my.goed.at

Gerhard Scheucher Vorsitzender
Werner Gschwandtner Vorsitzender-Stellvertreter
Walter Mayr Vorsitzender-Stellvertreter
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BV 5 Finanz
1010 Wien, Teinfaltstraße 7 Tel. 01/534 54/136

Fax: 01/534 54/207
E-Mail:
finanzgewerkschaft@goed.at

Herbert Bayer Vorsitzender
Manfred Magister Vorsitzender-Stellvertreter
Christine Pernsteiner Vorsitzender-Stellvertreterin

BV 6 Land- u. Forstwirtschaft, Umwelt u. Wasserwirtschaft
1010 Wien, Schenkenstraße 4 Tel. 01/534 54/311, 312

Fax: 01/534 54/388
E-Mail:
office.bs6@goed.at

Ing. Josef Treiber Vorsitzender
Harald Brinek Vorsitzender-Stellvertreter

BV 7 Arbeit – Soziales – Gesundheit
1010 Wien, Babenbergerstraße 5 Tel. 01/588 31/2477

Fax: 01/588 31/2476
E-Mail:
georg.flack@my.goed.at

Georg Flack Vorsitzender
DI Ferdinand Loidl Vorsitzender-Stellvertreter

BV 8 Landesverwaltung
4021 Linz, Kärntnerstraße 10–12 Tel. 0732/77 20/11578

Fax: 0732/77 20/11799
E-Mail:
karin.eckersberger@my.goed.at

Peter Oberlehner Vorsitzender
Mag. Georg Pressler Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Werner Wenig Vorsitzender-Stellvertreter

BV 9 Gesundheitsgewerkschaft
1010 Wien, Teinfaltstraße 7 Tel. 01/534 54/218

E-Mail:
gesundheitsgewerkschaft@goed.at

Reinhard Waldhör Vorsitzender
Franz Hamedinger Vorsitzender-Stellvertreter
Margit Huber Vorsitzender-Stellvertreterin
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BV 10 Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer
1010 Wien, Schenkenstraße 4 Tel. 01/534 54/435, 436, 431

Fax: 01/534 54/452
E-Mail:
aps-gewerkschaft@goed.at

Paul Kimberger Vorsitzender
MMag. Dr. Thomas Bulant Vorsitzender-Stellvertreter
Thomas Krebs Vorsitzender-Stellvertreter

BV 11 AHS-Gewerkschaft
1090 Wien, Lackierergasse 7 Tel. 01/405 61 48

Fax: 01/403 94/88
E-Mail: office.ahs@goed.at

Mag. Herbert Weiss Vorsitzender
Mag. Georg Stockinger Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Ursula Göltl Vorsitzender-Stellvertreterin

BV 12 Gewerkschaft Berufsschule
1010 Wien, Schenkenstraße 4 Tel. 01/534 54/451

Fax: 01/534 54/452
E-Mail: office.bv12@goed.at

Ing. Franz Pleil Vorsitzender
Mag. Monika Kubec, BEd. Vorsitzender-Stellvertreterin

BV 13 Universitätsgewerkschaft – wissenschaftliches und
künstlerisches Personal

1010 Wien, Teinfaltstraße 7 Tel. 01/534 54/125
Fax: 01/534 54/207
E-Mail: office.bv13@goed.at

Dr. Martin Tiefenthaler Vorsitzender
DI Dr.in Evelyn Krall Vorsitzender-Stellvertreterin
Mag. Dr. Karl Reiter Vorsitzender-Stellvertreter
Dr. Stefan Schön Vorsitzender-Stellvertreter

BV 14 BMHS – Gewerkschaft der Lehrerinnen und Lehrer an berufs-
bildenden mittleren und höheren Schulen

1080 Wien, Strozzigasse 2/4 Tel. 01/533 63 35,
Fax: 01/402 35 24
E-Mail: office.bmhs@goed.at

Mag. Roland Gangl Vorsitzender
Mag. Barbara Schweighofer-Maderbacher Vorsitzender-Stellvertreterin
DI Mag. Hannes Grünbichler Vorsitzender-Stellvertreter
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BV 15 Polizeigewerkschaft
1010 Wien, Herrengasse 7, MP 735 Tel. 01/531 26/3625 oder 3479

Fax: 01/531 26/3947 oder 3037
E-Mail:
polizeigewerkschaft@goed.at

Reinhard Zimmermann Vorsitzender
Hermann Greylinger Vorsitzender-Stellvertreter
Alfred Iser Vorsitzender-Stellvertreter

BV 16 Universitätsgewerkschaft – allgemeines Universitätspersonal
1010 Wien, Teinfaltstraße 7 Tel. 01/534 54/125

Fax: 01/534 54/207
E-Mail: office.bv16@goed.at

Gabriele Waidringer Vorsitzende
Josefine Puntus Vorsitzende-Stellvertreterin

BV 17 Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung
1030 Wien, Radetzkystraße 2 Tel. 01/79 731/4118

Fax: 01/79 731/4120
E-Mail:
stefan.gschwendt@my.goed.at

Stefan Gschwendt Vorsitzender
Ing. Johann Holzinger Vorsitzender-Stellvertreter

BV 18 Zivilbedienstete an Justizanstalten
1016 Wien, Hansenstraße 4–6 E-Mail: andrea.aigner@my.goed.at

Hans-Jörg Morri Vorsitzender
Andrea Aigner Vorsitzende-Stellvertreterin

BV 19 Justizwachegewerkschaft
1080 Wien, Wickenburggasse 17/9 Tel. 01/406 33 94 od. 01/408 20 07

Fax: 01/408 20 07/11
E-Mail:
justizwachegewerkschaft@goed.at

Albin Simma Vorsitzender
Christian Kircher Vorsitzender-Stellvertreter

BV 20 Bundesbetriebe und Anstalten
1239 Wien, Tenschertstraße 7 Tel. 01/206 66/303

Fax: 01/206 66/512
E-Mail: martin.smit@my.goed.at

Martin Smit Vorsitzender
Ing. Matthias Mochal, BSc Vorsitzender-Stellvertreter
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BV 21 Kammern und Körperschaften
1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20–22 Tel. 01/501 65/0

E-Mail: thomas.kallab@goed.at

Mag. Thomas Kallab Vorsitzender
Günter Leutgeb Vorsitzender-Stellvertreter

BV 22 Pensionistinnen und Pensionisten
1010 Wien, Schenkenstraße 4 Tel. 01/534 54/311

Fax: 01/534 54/388
E-Mail: office.bs22@goed.at

Johann Büchinger Vorsitzender
Karlheinz Fiedler, BEd Vorsitzender-Stellvertreter
Antonia Wöhrer Vorsitzender-Stellvertreterin

BV 23 Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
1016 Wien, Museumstraße 12 Tel. 01/521 52/3644

Fax: 01/521 52/3643
E-Mail: martin.ulrich@my.goed.at

Dr. Martin Ulrich Vorsitzender
Dr. Peter Wolfgang Egger, LL.M. Vorsitzender-Stellvertreter
MMag. Elisabeth Brunner Vorsitzender-Stellvertreterin

BV 24 Öffentlicher Baudienst
1010 Wien, Schenkenstraße 4/5 Tel. 01/534 54/312

Fax: 01/534 54/388
E-Mail: office.bs24@goed.at

Robert Scherz Vorsitzender
Herbert Graßmugg Vorsitzender-Stellvertreter

BV 25 Bundesheergewerkschaft
1092 Wien, Rossauer Lände 1/06/04/06 Tel. 01/310 02 23

Fax: 01/310 02 23/18
E-Mail:
bundesheergewerkschaft@goed.at

Mag. Walter Hirsch Vorsitzender
Ing. Mag. Harald Schifferl Vorsitzender-Stellvertreter
Peter Schrottwieser, MA MSD Vorsitzender-Stellvertreter

BV 26 Arbeitsmarktservice
1200 Wien, Treustraße 35–43 Tel. 01/331 78/405

Fax: 01/331 78/140
E-Mail: heinz.rammel@my.goed.at

Heinz Rammel Vorsitzender
Peter Schagerl Vorsitzender-Stellvertreter
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BV 27 Gewerkschaft der Landwirtschaftslehrer/innen
1010 Wien, Schenkenstraße 4 Tel. 01/534 54/436

Fax: 01/534 54/452
E-Mail: office.bv27@goed.at

Ing. Regina Pribitzer Vorsitzende
Stefan Frischmann Vorsitzender-Stellvertreter

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter – BVAEB
1080 Wien, Josefstädter Straße 80 Tel. 05 04 05-0

Fax: 05 04 05-229 00
E-Mail: postoffice@bvaeb.at

Pensionsversicherungsanstalt – PV
1021 Wien, Friedrich-Hillegeist-Straße 1 Tel. 05 03 03

Fax: 05 03 03-288 50
E-Mail: pva@pv.at

Allgemeine Unfallsversicherungsanstalt – AUVA
1100 Wien, Wienerbergstraße 11 Tel. +43 5 93 93 20000

Fax: +43 5 93 93 20606
E-Mail: kontakt@auva.at

Bundespensionskasse AG
1030 Wien, Traungasse 14–16 Tel. (+43 1) 503 07 41 DW 1990

Fax: (+43 1) 503 07 41 DW 1955
E-Mail: servicecenter@
bundespensionskasse.at
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Pensionsgesetz 1965 – PG
Bundesgesetz vom 18. November 1965, BGBl. Nr. 340,

über die Pensionsansprüche der Bundesbeamten,
ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen

Unter Berücksichtigung aller Gesetze, die zur Abänderung erlas-
sen wurden. Auf eine Auflistung bis zum Jahr 2000 wurde aus Platz-
gründen verzichtet:

BGBl. I Nr. 6/2000 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 94/2000 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 95/2000 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 142/2000 (Art. 49),
BGBl. I Nr. 34/2001 (VfGH),
BGBl. I Nr. 86/2001 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 87/2001 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 155/2001 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 87/2002 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 119/2002 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 11/2003,
BGBl. I Nr. 71/2003 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 130/2003 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 130/2003 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 134/2004 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 136/2004 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 140/2004 (VfGH),
BGBl. I Nr. 142/2004 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 176/2004 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 80/2005 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 165/2005 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 89/2006 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 117/2006 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 129/2006 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 165/2006 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 169/2006 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 170/2006 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 53/2007 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 96/2007 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 14/2008 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 129/2008 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 147/2008 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 15/2009 (Art. 1),
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BGBl. I Nr. 76/2009 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 83/2009 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 135/2009 (Art. 47),
BGBl. I Nr. 153/2009 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 62/2010 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 111/2011 (Art. 126),
BGBl. I Nr. 140/2011 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 35/2012 (Art. 43),
BGBl. I Nr. 76/2012 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 120/2012 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 86/2013 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 210/2013 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 213/2013 (VfGH),
BGBl. I Nr. 46/2014 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 32/2015 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 64/2016 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 13/2017 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 151/2017 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 167/2017 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 32/2018 (Art. 22),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 99/2018 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 102/2018 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 98/2019 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 112/2019 (Art 12),
BGBl. I Nr. 85/2020 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 135/2020 (Art. 24),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 116/2021 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 210/2021 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 28/2022,
BGBl. II Nr. 39/2022,
BGBl. I Nr. 93/2022,
BGBl. I Nr. 175/2022.
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ABSCHNITT I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Anwendungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Pensionsansprüche der Bundes-
beamten, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen. § 27 bleibt unberührt.

(2) Bundesbeamte im Sinn dieses Bundesgesetzes – im folgenden kurz
„Beamte“ genannt – sind die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund
stehenden Bediensteten.

(3) Hinterbliebene sind die überlebende Ehegattin oder der überlebende
Ehegatte oder der überlebende eingetragene Partner oder die überlebende ein-
getragene Partnerin, die Kinder und die frühere Ehegattin oder der frühere Ehe-
gatte oder der frühere eingetragene Partner oder die frühere eingetragene Part-
nerin des verstorbenen Beamten oder der verstorbenen Beamtin.

(4) Überlebender Ehegatte (Witwe, Witwer) ist, wer im Zeitpunkt des Todes
des Beamten mit diesem verheiratet gewesen ist. Überlebende eingetragene
Partnerin oder überlebender eingetragener Partner ist, wer im Zeitpunkt des
Todes der Beamtin oder des Beamten mit dieser oder diesem in eingetragener
Partnerschaft gelebt hat.

(5) Als Kinder gelten die eigenen Kinder, legitimierten Kinder, Wahlkinder
und Stiefkinder der Beamtin oder des Beamten.

(6) Früherer Ehegatte (frühere Ehefrau, früherer Ehemann) ist, wessen Ehe
mit dem Beamten für nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist.
Frühere eingetragene Partnerin oder früherer eingetragener Partner ist, wessen
eingetragene Partnerschaft mit der Beamtin oder dem Beamten aufgelöst oder
für nichtig erklärt worden ist.

(7) Angehörige sind die Personen, die im Fall des Todes des Beamten Hin-
terbliebene wären.

(8) Dieses Bundesgesetz ist auch auf Personen anzuwenden, die im § 1 des
Pensionsüberleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 187/1949, angeführt und nicht schon
durch die Bestimmung des Abs. 2 erfaßt sind, sowie auf deren Hinterbliebene
und Angehörige, soweit diese nicht schon im § 1 lit. a bis c des Pensionsüberlei-
tungsgesetzes aufgezählt sind.

(9) Auf Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu
Fonds, Stiftungen oder Anstalten stehen, die von Organen des Bundes oder von
Personen (Personengemeinschaften) verwaltet werden, die hiezu von Organen
des Bundes bestellt sind, sowie auf die Hinterbliebenen und Angehörigen dieser
Personen ist dieses Bundesgesetz insoweit sinngemäß anzuwenden, als ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist.

(10) Dieses Bundesgesetz ist mit Ausnahme der §§ 53 bis 57 auf die Pen-
sionsansprüche der nach dem Bundesgesetz vom 26. Oktober 1934, BGBl.
Nr. 313, behandelten ehemaligen Betriebsbeamten der Post- und Telegraphen-
verwaltung, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen, anzuwenden.

(Anm.: Abs. 11 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 62/2010)
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(12) Verweise in diesem Bundesgesetz auf das Beamten-Dienstrechtsgesetz
1979, BGBl. Nr. 333 (BDG 1979), gelten gleichzeitig als Verweise auf die ent-
sprechenden Bestimmungen des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgeset-
zes (RStDG), BGBl. Nr. 305/1961.

(13) Der Dachverband der Sozialversicherungsträger1) hat von der Österreichi-
schen Gesundheitskasse nach § 360 Abs. 5 Z 4 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, erhaltene Mitteilungen über Todesfälle
an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau und
diese die Mitteilungen an die jeweilige pensionsauszahlende Stelle weiterzuleiten.

(14) Auf Beamtinnen und Beamte, die
1. nach dem 31. Dezember 2004 in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis

zum Bund aufgenommen worden sind oder
2. die nach dem 31. Dezember 1975 geboren sind,

sind anstelle der für die vor dem 1. Jänner 2005 aufgenommenen oder vor dem
1. Jänner 1976 geborenen Beamtinnen und Beamten geltenden pensionsrechtli-
chen Vorschriften über das Beitrags- und Leistungsrecht die entsprechenden sozi-
alversicherungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere des ASVG und des Allge-
meinen Pensionsgesetzes (APG), BGBl. I Nr. 142/2004, anzuwenden. Diese sozi-
alversicherungsrechtlichen Vorschriften gelten auch für Beamte und Beamtinnen,
die nach § 136b BDG 1979 ernannt worden sind. Die Anwendung dieser sozial-
versicherungsrechtlichen Vorschriften erfolgt nach Maßgabe des Abschnitts XIV.

(15) Die dieses Bundesgesetz vollziehenden Stellen gelten hinsichtlich der
Führung eines Pensionskontos als Versicherungsträger im Sinne der §§ 321
und 460e ASVG.

(16) Beamte anderer Gebietskörperschaften, die vor dem 1. Jänner 2005 in
ein öffentlichrechtliches Dienstverhältnis aufgenommen worden sind und sich am
31. Dezember 2004 im Dienststand befunden haben, sind im Falle einer nach dem
31. Dezember 2004 wirksam werdenden Ernennung in ein öffentlich-rechtliches
Dienstverhältnis zum Bund in pensionsrechtlicher Hinsicht Bundesbeamten
gleichgestellt, die sich am 31. Dezember 2004 im Dienststand befunden haben.

Übermittlung personenbezogener Daten über Einkünfte

§ 1a. (1) Die Behörden des Bundes und der Länder, die Träger der Kranken-,
Unfall- und Pensionsversicherung und der Dachverband der Sozialversiche-
rungsträger sind verpflichtet, den dieses Bundesgesetz vollziehenden Einrich-
tungen auf Verlangen diejenigen personenbezogenen Daten über Einkünfte er-
forderlichenfalls zu verarbeiten und zu übermitteln, von deren Höhe die Höhe
wiederkehrender Leistungen nach diesem Bundesgesetz abhängig ist.

(2) Nach Abs. 1 erforderlichenfalls zu verarbeiten und zu übermitteln sind
personenbezogene Daten über

1. die Höhe des Einkommens nach § 15 Abs. 4 sowie von Einkünften nach
§ 17 Abs. 5,

1) „Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger“ ersetzt durch „Dachverband der
Sozialversicherungsträger“, vgl. § 720 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, idF BGBl. I Nr. 100/2018.
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2. die Höhe des Erwerbseinkommens im Sinne des § 1 Z 4 des Teilpensions-
gesetzes, BGBl. I Nr. 138/1997 und

3. die Höhe der für die Vollziehung des § 41 maßgeblichen Pensionen.
(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten nach Abs. 1 hat nach

Möglichkeit mit Hilfe automatisierter Verfahren zu erfolgen.
(4) Sobald sie nicht mehr benötigt werden, sind nach Abs. 1 übermittelte

Daten zu löschen oder zu vernichten.

Eingetragene Partnerschaften

§ 1b. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetra-
gene Partnerinnen und Partner von Beamtinnen oder Beamten, auf eingetra-
gene Partnerschaften und infolge deren Begründung und Auflösung nach dem
Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-
Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: Die §§ 14 bis
15e, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 25a, 26, 46, 47, 48, 49, 52, 56, § 62 Abs. 1 und 2 Z 1,
§ 75, § 77 Abs. 2 und § 103 Abs. 2.

Anwartschaft

§ 2. (1) Der Beamte erwirbt mit dem Tag des Dienstantrittes Anwartschaft
auf Pensionsversorgung für sich und seine Angehörigen, es sei denn, daß er
vorher auf die Pensionsversorgung verzichtet hat.

(2) Die Anwartschaft erlischt durch
a) Wegfall der Erfüllung der Ernennungserfordernisse gemäß § 4 Abs. 1 Z 1

BDG 1979,
b) Verzicht,
c) Austritt,
d) Kündigung,
e) Entlassung.

ABSCHNITT II

RUHEBEZUG

Anspruch auf Ruhegenuß

§ 3. (1) Dem Beamten des Ruhestandes gebührt ein monatlicher Ruhegenuß,
wenn seine ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit mindestens 15 Jahre beträgt.

(2) Der Ruhegenuss und die übrigen nach diesem Bundesgesetz gebüh-
renden monatlich wiederkehrenden Geldleistungen mit Ausnahme des Kinder-
zuschusses bilden zusammen den Ruhebezug des Beamten.

Ruhegenußermittlungsgrundlagen

§ 3a. Der Ruhegenuß wird auf der Grundlage der Ruhegenußberechnungs-
grundlage, der Ruhegenußbemessungsgrundlage und der ruhegenußfähigen
Gesamtdienstzeit ermittelt.
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Ruhegenußberechnungsgrundlage

§ 4. (1) Die Ruhegenussberechnungsgrundlage ist wie folgt zu ermitteln:
1. Für jeden nach dem 31. Dezember 1979 liegenden Monat der ruhegenuss-

fähigen Bundesdienstzeit, für den ein Pensionsbeitrag nach den jeweils
geltenden Bestimmungen zu leisten ist oder war (Beitragsmonat), ist die
Bemessungsgrundlage für den Pensionsbeitrag (Beitragsgrundlage) nach
§ 22 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54, in der jeweils gel-
tenden Fassung zu ermitteln wobei anstelle der besoldungsrechtlichen
Stellung (§ 22 Abs. 2 Z 1 GehG) die tatsächliche Besoldung maßgebend
ist. Sonderzahlungen und anspruchsbegründende Nebengebühren blei-
ben dabei außer Betracht.

2. Die ermittelten Beitragsgrundlagen sind mit den Aufwertungsfaktoren ge-
mäß den §§ 108 Abs. 4 und 108c des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, aufzuwerten.

3. Ein Vierhundertachtzigstel der Summe der 480 höchsten Beitragsgrund-
lagen nach Z 1 und 2 bildet die Ruhegenussberechnungsgrundlage. Sind
gemäß § 91 Abs. 3 oder gemäß Z 4 oder Z 5 weniger als 480 Beitrags-
grundlagen heranzuziehen, so entspricht der Divisor immer der Anzahl der
heranzuziehenden Beitragsmonate.

4. Zeiten der Kindererziehung gemäß § 25a Abs. 3 und 7 verringern die
Anzahl der zur Ermittlung der Ruhegenussberechnungsgrundlage heran-
zuziehenden Beitragsmonate um höchstens 36 pro Kind, wobei sich über-
lagernde Zeiten der Kindererziehung abweichend von § 25a Abs. 3 dritter
Satz für jedes Kind gesondert zählen. Die Anzahl von 180 Beitragsmona-
ten darf dadurch nicht unterschritten werden.

5. Zeiten einer Dienstfreistellung auf Grund einer Familienhospizkarenz ver-
ringern die zur Ermittlung der Ruhegenussberechnungsgrundlage heran-
zuziehenden Beitragsmonate um die Anzahl der vollen Monate der Dienst-
freistellung. Die Anzahl von 180 Beitragsmonaten darf dadurch nicht un-
terschritten werden.

6. Liegen weniger als die nach Z 3 bis 5, allenfalls in Verbindung mit § 91
Abs. 3, jeweils zu berücksichtigenden Beitragsmonate vor, so sind zusätz-
lich folgende Beitragsmonate zu ermitteln:
a) Zunächst sind für jeden nach dem 31. Dezember 1979 liegenden

Kalendermonat der angerechneten Ruhegenussvordienstzeiten, der in
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu einer inländischen
Gebietskörperschaft zurückgelegt worden ist, und für den ein Überwei-
sungsbetrag gemäß § 311 Abs. 2 ASVG (§ 175 Abs. 2 des Gewerb-
lichen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 560/1978 – GSVG,
§ 167 Abs. 2 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 559/
1978 – BSVG) geleistet wurde, die fehlenden höchsten monatlichen
Bemessungsgrundlagen für den Pensionsbeitrag nach den für das frü-
here Dienstverhältnis geltenden Bestimmungen zu ermitteln. Sonder-
zahlungen und Zahlungen für Nebengebühren, die nach den §§ 65 und
66 berücksichtigt wurden, bleiben dabei außer Betracht.

b) Bei Bedarf sind weiters für jeden nach dem 31. Dezember 1979 liegen-
den Kalendermonat eines als Ruhegenussvordienstzeit angerechneten
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vertraglichen Dienstverhältnisses zu einer inländischen Gebietskörper-
schaft, für den ein Überweisungsbetrag gemäß § 308 ASVG (§ 172
GSVG, § 164 BSVG) in Höhe von mindestens 7% der Berechnungs-
grundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG (§ 172 Abs. 6 GSVG, § 164 Abs. 6
BSVG) geleistet wurde, die fehlenden höchsten monatlichen Bemes-
sungsgrundlagen für den Beitrag in der Pensionsversicherung nach
den §§ 44 bis 47 ASVG zu ermitteln. Sonderzahlungen und Zahlungen
für Nebengebühren, die nach den §§ 65 und 66 berücksichtigt wurden,
bleiben dabei außer Betracht.

Liegen auch danach weniger als die erforderlichen Beitragsmonate vor, ist
die Ruhegenussberechnungsgrundlage die Summe aller vorhandenen Bei-
tragsgrundlagen, geteilt durch die Anzahl der vorhandenen Beitragsmonate.

(2) Die Beitragsgrundlage für die Zeit einer gänzlichen Dienstfreistellung gegen
Entfall der Bezüge nach § 78d Abs. 1 Z 3 BDG 1979 beträgt für jeden vollen Ka-
lendermonat der Dienstfreistellung 1350 Euro1) und für jeden restlichen Tag der
Dienstfreistellung den verhältnismäßigen Teil hievon. Die Beitragsgrundlage für die
restlichen Tage ist zur Beitragsgrundlage nach Abs. 1 Z 1 zu addieren. Die Beitrags-
grundlage für Kalendermonate, in denen die regelmäßige Wochendienstzeit nach
§ 78d Abs. 1 Z 2 BDG 1979 herabgesetzt ist, beträgt mindestens 1350 Euro1) wenn
die Herabsetzung mehr als die Hälfte der Tage eines Kalendermonats umfasst.

(2a) Die Beitragsgrundlage für die Zeit eines Karenzurlaubes gegen Entfall
der Bezüge nach § 75c BDG 1979 beträgt für jeden vollen Kalendermonat
1350 Euro1) und für jeden restlichen Tag den verhältnismäßigen Teil hievon. Die
Beitragsgrundlage für die restlichen Tage ist zur Beitragsgrundlage nach Abs. 1
Z 1 zu addieren.

(2b) An die Stelle des Betrages von 1350 Euro in den Abs. 2 und 2a tritt ab
1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter Bedacht-
nahme auf § 108 Abs. 6 ASVG mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a
Abs. 1 ASVG) vervielfachte Betrag.

(2c) Die Beitragsgrundlage für Kalendermonate, in denen die regelmäßige
Wochendienstzeit nach § 50e BDG 1979 herabgesetzt ist, erhöht sich um die
Beitragsgrundlage gemäß § 44 Abs. 1 Z 19 ASVG, sofern ein aliquotes Pflege-
karenzgeld nach § 21c des Bundespflegegeldgesetzes – BPGG, BGBl. Nr. 110/
1993, bezogen wird.

(3) Die Beitragsgrundlagen des abgelaufenen Kalenderjahres sind dem Be-
amten nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten elektronisch oder schrift-
lich mitzuteilen.

1) gemäß BGBl. II Nr. 441/2013 für 2014: 1649,84 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 346/2014 für 2015: 1694,39 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 437/2015 für 2016: 1735,06 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 414/2016 für 2017: 1776,70 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 1/2018 für 2018: 1828,22 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 368/2018 für 2019: 1864,78 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 417/2019 für 2020: 1922,59 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 3/2021 für 2021: 1986,04 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 39/2022 für 2022: 2027,75 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 5/2023 für 2023: 2090,61 Euro)
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Ruhegenußbemessungsgrundlage

§ 5. (1) 80% der Ruhegenußberechnungsgrundlage bilden die volle Ruhe-
genußbemessungsgrundlage.

(2) Für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Ver-
setzung in den Ruhestand und dem Ablauf des Monats liegt, in dem die Beamtin
oder der Beamte das 65. Lebensjahr vollendet, ist das Prozentausmaß der Ru-
hegenussbemessungsgrundlage um 0,28 Prozentpunkte zu kürzen.

(2a) Bei einer Ruhestandsversetzung nach § 15b BDG 1979 beträgt das
Ausmaß der Kürzung abweichend von Abs. 2 0,12 Prozentpunkte pro Monat.
Bei einer Ruhestandsversetzung nach § 15c BDG 1979 ist der sich nach der
Anwendung des Abs. 2 und der §§ 90a Abs. 1 und 92 bis 94 ergebende Ruhe-
bezug zusätzlich um 0,175% für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand und dem Ablauf des Monates
liegt, in dem die Beamtin oder der Beamte das 65. Lebensjahr vollendet, zu
verringern.

(2b) Im Falle einer Versetzung in den Ruhestand nach § 236b BDG 1979 ist
Abs. 2 nicht anzuwenden, wenn die Voraussetzungen für die Versetzung in den
Ruhestand nach dieser Bestimmung vor dem 1. Jänner 2014 erfüllt waren.

(3) Bleibt der Beamte nach Vollendung seines 65. Lebensjahres im Dienst-
stand, so ist die Ruhegenussbemessungsgrundlage für jeden vollen Monat, der
zwischen dem auf die Vollendung des 65. Lebensjahres folgenden Monats-
ersten und dem Monatsersten nach dem Übertritt (der Versetzung) in den Ruhe-
stand liegt, um 0,28 Prozentpunkte zu erhöhen.

(4) Eine Kürzung nach Abs. 2 findet nicht statt, wenn
1. der Beamte im Dienststand verstorben ist oder
2. wenn die Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähigkeit überwiegend

auf einen Dienstunfall oder mehrere Dienstunfälle (§§ 90 und 91 des
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes – B-KUVG, BGBl.
Nr. 200/1967) oder eine Berufskrankheit zurückzuführen ist und der Be-
amtin oder dem Beamten auf Grund dieses Dienstunfalls oder dieser
Dienstunfälle oder dieser Berufskrankheit vom zuständigen Unfallversi-
cherungsträger rechtskräftig eine Versehrtenrente oder die Anhebung
einer bereits bestehenden Versehrtenrente nach dem B-KUVG zugespro-
chen wurde. Der rechtskräftig festgestellte Anspruch auf Versehrtenrente
muss – allenfalls auch auf Grund rückwirkender Zuerkennung – zum Zeit-
punkt des Anfalls des Ruhebezuges bestehen. Fällt der Anspruch auf Ver-
sehrtenrente (Anhebung der Versehrtenrente) spätestens mit Wirkung
vom Zeitpunkt des Anfalls des Ruhebezuges rückwirkend weg, so ist die
Kürzung nach Abs. 2 rückwirkend vorzunehmen und die sich daraus unter
Bedachtnahme auf § 40 ergebende Bundesforderung gegen künftige wie-
derkehrende Leistungen aufzurechnen. Gebührt der Beamtin oder dem
Beamten deswegen keine (erhöhte) Versehrtenrente auf Grund des die
Dienstunfähigkeit verursachenden Dienstunfalls (Dienstunfälle) oder der
die Dienstunfähigkeit verursachenden Berufskrankheit, weil sie oder er be-
reits Anspruch auf Vollrente hat, so findet dennoch keine Kürzung nach
Abs. 2 statt, wenn die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisen-
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bahnen und Bergbau der Pensionsbehörde bescheinigt, dass dieser
Dienstunfall (Dienstunfälle) oder diese Berufskrankheit für sich allein eine
Minderung der Erwerbsfähigkeit im Ausmaß von mindestens 10% bewirkt
hat. Arbeits- oder Dienstunfälle und Berufskrankheiten, die in einem sons-
tigen Dienst- oder Ausbildungsverhältnis zu einer Gebietskörperschaft
erlitten wurden, gelten als Dienstunfälle und Berufskrankheiten nach den
§§ 90 bis 92 B-KUVG und deshalb gebührende Unfall- oder Versehrten-
renten als Versehrtenrenten nach dem B-KUVG. Dienstbeschädigungen
und Beschädigtenrenten nach dem Heeresentschädigungsgesetz – HEG,
BGBl. I Nr. 162/2015, sind Dienstunfällen und Versehrtenrenten nach dem
B-KUVG gleichzuhalten.

(5) Die Ruhegenussbemessungsgrundlage darf 62% der Ruhegenussbe-
rechnungsgrundlage (des ruhegenussfähigen Monatsbezuges) nicht unter-
schreiten und 90,08% der Ruhegenussberechnungsgrundlage (des ruhege-
nussfähigen Monatsbezuges) nicht überschreiten.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)
(Anm.: Abs. 7 mit Ablauf des 31. 12. 2015 außer Kraft getreten)

Ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit

§ 6. (1) Die ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit setzt sich zusammen aus
a) der ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit,
b) den angerechneten Ruhegenußvordienstzeiten,
c) den angerechneten Ruhestandszeiten,
d) den zugerechneten Zeiträumen,
e) den durch besondere gesetzliche Bestimmungen oder auf Grund solcher

Bestimmungen als ruhegenußfähig erklärten Zeiten.
(2) Als ruhegenußfähige Bundesdienstzeit gilt die Zeit, die der Beamte im

bestehenden öffentlich-rechtlichen Bundesdienstverhältnis vom Tag des Dienst-
antrittes bis zum Tag des Ausscheidens aus dem Dienststand zurückgelegt hat,
mit Ausnahme der Zeit

1. eigenmächtigen und unentschuldigten Fernbleibens vom Dienst in der
Dauer von mehr als drei Tagen und

2. eines Karenzurlaubes, sofern bundesgesetzlich nicht anderes bestimmt ist.
(2a) Die Zeit, die der Beamte als Militärperson auf Zeit zurückgelegt hat, gilt

als ruhegenußfähige Bundesdienstzeit, die als zeitverpflichteter Soldat zurück-
gelegte Zeit als Ruhegenußvordienstzeit.

(2b) Im bestehenden Dienstverhältnis nach dem Mutterschutzgesetz –
MSchG 1979, BGBl. Nr. 221, dem Eltern-Karenzurlaubsgesetz (EKUG), BGBl.
Nr. 651/1989, und dem Väter-Karenzgesetz – VKG, BGBl. Nr. 651/1989, zurück-
gelegte Karenzurlaube oder Karenzen gelten als ruhegenussfähige Bundes-
dienstzeit.

(Anm.: Abs. 2c aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2002)
(3) Die ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit ist in vollen Jahren und Monaten

auszudrücken; Bruchteile eines Monates bleiben unberücksichtigt.
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Ausmaß des Ruhegenusses

§ 7. (1) Der Ruhegenuss beträgt für jedes ruhegenussfähige Dienstjahr
2,2222% und für jeden restlichen ruhegenussfähigen Dienstmonat 0,1852% der
Ruhegenussbemessungsgrundlage. Das sich daraus ergebende Prozentaus-
maß ist auf zwei Kommastellen zu runden.

(2) Der Ruhegenuß darf 40% der Ruhegenußberechnungsgrundlage nicht
unterschreiten.

Begünstigungen bei Dienstunfähigkeit

§ 8. (1) Ist der Beamte infolge einer von ihm nicht vorsätzlich herbeigeführ-
ten Krankheit oder körperlichen Beschädigung dienstunfähig geworden und
beträgt seine ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit noch nicht 15, jedoch min-
destens fünf Jahre, dann ist er so zu behandeln, als ob er eine ruhegenußfähige
Gesamtdienstzeit von 15 Jahren aufzuweisen hätte.

(2) Ist die Dienstunfähigkeit auf einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit zu-
rückzuführen und gebührt dem Beamten aus diesem Grund die Versehrtenrente
aus der Unfallversicherung der öffentlich Bediensteten, so besteht der Anspruch
nach Abs. 1 ohne Rücksicht auf die Dauer der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit.

Zurechnung

§ 9. (1) Erreicht eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der wegen dauern-
der Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wurde, die für den Anspruch auf
Ruhegenuss im Ausmaß der Ruhegenussbemessungsgrundlage erforderliche
Gesamtdienstzeit nicht, ist zur ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit ein weite-
rer Zeitraum zuzurechnen.

(2) Zuzurechnen ist der Zeitraum, der zwischen dem Zeitpunkt der Wirksam-
keit der Ruhestandsversetzung und dem Ablauf des Monats liegt, an dem die
Beamtin oder der Beamte das gesetzliche Pensionsalter erreicht hätte, höchs-
tens jedoch zehn Jahre.

(3) Der Ruhegenuss darf durch die Zurechnung die Ruhegenussbemes-
sungsgrundlage nicht überschreiten.

Universitätsprofessoren

§ 10. (1) Der emeritierte Universitätsprofessor hat Anspruch auf Emeritie-
rungsbezug. Dieser beträgt

1. im Fall des § 163 Abs. 5 Z 1 BDG 1979 oder des § 163 Abs. 2 BDG 1979
in der bis zum Ablauf des 28. Februar 1998 geltenden Fassung monatlich
90% und

2. im Fall des § 163 Abs. 5 Z 2 BDG 1979 oder des § 163 Abs. 1 BDG 1979 in
der bis zum Ablauf des 28. Februar 1998 geltenden Fassung monatlich 100%

der Ruhegenussberechnungsgrundlage nach § 4.
(2) Der Bemessung der den Angehörigen und Hinterbliebenen eines emeri-

tierten Universitätsprofessors gebührenden wiederkehrenden Leistungen ist der
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Ruhegenuß zugrundezulegen, der dem emeritierten Universitätsprofessor am
Tag seines Todes gebührt hätte, wenn er am Tage seiner Emeritierung in den
Ruhestand versetzt worden wäre. Die Zeit der Emeritierung zählt bei der Be-
urteilung, ob dem Grunde nach ein Versorgungsanspruch besteht, nicht zur
ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit.

(3) Zum Emeritierungsbezug gebührt mit Ausnahme der Sonderzahlung und
allenfalls des Kinderzuschusses keine der sonstigen in Betracht kommenden
wiederkehrenden Geldleistungen. Im Übrigen sind die Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes sinngemäß anzuwenden. Universitätsprofessorinnen und Uni-
versitätsprofessoren haben keinen Anspruch auf eine Nebengebührenzulage
nach diesem Bundesgesetz oder nach dem Nebengebührenzulagengesetz,
BGBl. Nr. 485/1971, zum Emeritierungsbezug.

Verlust des Anspruches auf Ruhegenuß

§ 11. Der Anspruch auf Ruhegenuß erlischt durch
(Anm.: lit. a) aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2011)
b) Verzicht,
c) Austritt,
(Anm.: lit. d) aufgehoben durch BGBl. I Nr. 80/2005)
e) Verhängung der Disziplinarstrafe des Verlustes aller aus dem Dienstver-

hältnis fließenden Rechte und Ansprüche,
f) Auflösung des Dienstverhältnisses nach § 20 Abs. 2 BDG 1979.

ABSCHNITT IIA

BEITRAG

§ 13a. (1) Empfänger von monatlich wiederkehrenden Geldleistungen nach
diesem Bundesgesetz haben von diesen einen Beitrag zu entrichten.

(2) Der Beitrag beträgt
1. 2,1% der Bemessungsgrundlage, wenn die wiederkehrende Leistung

nach diesem Bundesgesetz erstmals vor dem 1. Jänner 1999 gebührt hat,
2. 2,3% der Bemessungsgrundlage, wenn die wiederkehrende Leistung nach

diesem Bundesgesetz erstmals nach dem 31. Dezember 1998 gebührt.
Diese umfasst sämtliche monatlich wiederkehrenden Geldleistungen nach die-
sem Bundesgesetz sowie die Sonderzahlungen und im Jahr 2001 den Wertaus-
gleich nach § 41a.

(2a) Ab 1. Jänner 2004 ist zusätzlich zum Beitrag nach Abs. 2, allenfalls in
Verbindung mit § 91 Abs. 5, ein Beitrag von 1% der Bemessungsgrundlage zu
entrichten. Die Abs. 3 bis 6 sind auf diesen zusätzlichen Beitrag anzuwenden.

(2b) Der Beitrag nach Abs. 2a vermindert sich für Beamtinnen und Beamte
für jedes im Dienststand verbrachte Dienstjahr, in dem die Voraussetzungen für
eine Ruhestandsversetzung nach § 15c BDG 1979 bereits erfüllt waren, um ein
Drittel. Dies gilt auch für die Hinterbliebenen dieser Beamtinnen und Beamten.

(2c) Ab 1. Jänner 2015 ist für jene Teile der Geldleistungen nach Abs. 1, die in
dem in der linken Spalte der folgenden Tabelle genannten Prozentbereich der je-
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weils geltenden monatlichen Höchstbeitragsgrundlage (HBGL) nach § 45 ASVG lie-
gen, anstelle des Beitrags nach den Abs. 2 und 2a in Verbindung mit § 91 Abs. 5 ein
Beitrag in Höhe des in der rechten Spalte genannten Prozentsatzes zu entrichten:

Für den von der Sonderzahlung zu entrichtenden Beitrag gilt die Tabelle mit der
Maßgabe, dass an die Stelle der Prozentsätze der Höchstbeitragsgrundlage in
der linken Spalte jeweils der halbierte Prozentsatz zur Anwendung kommt.

(3) Der Kinderzuschuss und die Zulage gemäß § 25 Abs. 3 bleiben für die
Bemessung des Beitrages außer Betracht.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2011)

(5) Von der Ergänzungszulage, von den Geldleistungen, zu denen eine
Ergänzungszulage gebührt, von den dazu gebührenden Sonderzahlungen und
von nicht zahlbaren Geldleistungen ist kein Beitrag zu entrichten.

(6) Der Beitrag ist nur soweit zu entrichten, als damit die Mindestsätze nach
§ 26 Abs. 5 nicht unterschritten werden.

ABSCHNITT III

VERSORGUNGSBEZÜGE DER HINTERBLIEBENEN

UNTERABSCHNITT A

VERSORGUNGSBEZUG DES ÜBERLEBENDEN EHEGATTEN

Anspruch auf Witwen- und Witwerversorgungsgenuß1)

§ 14. (1) Dem überlebenden Ehegatten gebührt ab dem auf den Todestag des
Beamten folgenden Monatsersten ein monatlicher Versorgungsgenuss, wenn der
Beamte an seinem Todestag Anspruch auf Ruhegenuss gehabt hat oder im Fall
der mit Ablauf dieses Tages erfolgten Versetzung in den Ruhestand gehabt hätte.

1) Sozialrechts-Änderungsgesetz 1978, BGBl. Nr. 684:

Artikel XX
Änderung im Bereich des Pensionsgesetzes 1965

Für den Anwendungsbereich des Pensionsgesetzes 1965 gilt in Fällen, in denen
a) der Eheschließung eine nach dem 1. Juli 1978 erfolgte Scheidung gemäß § 55 des Ehegesetzes

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 303/1978 vorangegangen ist und
b) diese darauffolgende Ehe in der Zeit vom 1. Juli 1978 bis 31. Dezember 1981 geschlossen wor-

den ist, folgende besondere Regelung:
An die Stelle der im § 14 Abs. 2 lit. b Z 2 und Abs. 3 Z 1 des Pensionsgesetzes 1965 vorgesehenen

Voraussetzungen tritt – wenn es für die Witwe aus der vorerwähnten Ehe günstiger ist – die Vorausset-
zung des Altersunterschiedes der Ehegatten von nicht mehr als 25 Jahren. Diese Bestimmungen bezie-
hen sich auf die vor dem 1. März 1985 geltende Fassung des § 14 PG 1965.

über 150% bis 200% der HBGL 10%

über 200% bis 300% der HBGL 20%

über 300% der HBGL 25%
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(2) Der überlebende Ehegatte hat keinen Anspruch auf Versorgungsgenuß,
wenn er am Sterbetag des Beamten das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat. Dies gilt nicht, wenn

1. der Beamte an den Folgen eines Dienstunfalles oder einer Berufskrank-
heit gestorben ist,

2. die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat,
3. aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder hervorgeht,
4. durch die Eheschließung ein Kind legitimiert worden ist oder
5. am Sterbetag des Beamten dem Haushalt des überlebenden Ehegatten

ein anderes als in der Z 3 oder 4 genanntes Kind des verstorbenen Beam-
ten angehört, das Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß hat.

(3) Der überlebende Ehegatte hat ferner keinen Anspruch auf Versorgungs-
genuß, wenn die Ehe erst während des Ruhestandes des Beamten geschlossen
worden ist. Dies gilt nicht, wenn

1. die Ehe mindestens drei Jahre gedauert und der Altersunterschied der
Ehegatten nicht mehr als 20 Jahre betragen hat oder die Ehe mindestens
fünf Jahre gedauert und der Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr
als 25 Jahre betragen hat oder die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert
und der Altersunterschied der Ehegatten mehr als 25 Jahre betragen hat,

2. der Beamte nach der Eheschließung wieder in den Dienststand aufge-
nommen worden ist,

3. aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder hervorgeht,
4. durch die Eheschließung ein Kind legitimiert worden ist oder
5. am Sterbetag des Beamten dem Haushalt des überlebenden Ehegatten

ein anderes als in der Z 3 oder 4 genanntes Kind des verstorbenen Beam-
ten angehört, das Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß hat.

(4) Hat sich der Beamte mit seinem früheren Ehegatten wieder verehelicht,
so sind bei der Berechnung der Ehedauer die einzelnen Ehezeiten zusammen-
zuzählen.

(5) Der Versorgungsgenuss und die übrigen nach diesem Bundesgesetz ge-
bührenden monatlich wiederkehrenden Geldleistungen mit Ausnahme des Kin-
derzuschusses bilden zusammen den Versorgungsbezug.

Ausmaß des Witwen- und Witwerversorgungsgenusses

§ 15. (1) Das Ausmaß des Witwen- und Witwerversorgungsgenusses ergibt
sich aus einem Prozentsatz des Ruhegenusses, der dem Beamten oder der Be-
amtin gebührte oder im Falle seines oder ihres Todes im Dienststand gebührt
hätte, wenn er oder sie an seinem oder ihrem Todestag in den Ruhestand ver-
setzt worden wäre. Ein gänzliches oder teilweises Ruhen des Ruhegenusses ist
dabei außer Acht zu lassen.

(2) Zur Ermittlung des Prozentsatzes wird vorerst der Anteil der Berech-
nungsgrundlage des überlebenden Ehegatten oder der überlebenden Ehegattin
in Prozent an der Berechnungsgrundlage des verstorbenen Beamten oder der
verstorbenen Beamtin errechnet. Bei einem Anteil von 100% beträgt der Pro-
zentsatz 40. Er erhöht oder vermindert sich für jeden Prozentpunkt des Anteils,
der 100 unterschreitet oder übersteigt, um 0,3. Er ist jedoch nach oben hin mit 60
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und nach unten hin mit Null begrenzt. Teile von Prozentpunkten des Anteils sind
verhältnismäßig zu berücksichtigen.

(3) Berechnungsgrundlage des überlebenden oder verstorbenen Ehegatten
oder der überlebenden oder verstorbenen Ehegattin ist jeweils das Einkommen
nach Abs. 4 in den letzten zwei Kalenderjahren vor dem Todestag des Beamten
oder der Beamtin, geteilt durch 24. Abweichend davon ist die Berechnungs-
grundlage des verstorbenen Ehegatten oder der verstorbenen Ehegattin das
Einkommen nach Abs. 4 der letzten vier Kalenderjahre vor dem Todestag, ge-
teilt durch 48, wenn die Verminderung des Einkommens in den letzten beiden
Kalenderjahren vor dem Tod auf Krankheit oder Arbeitslosigkeit zurückzuführen
ist oder in dieser Zeit die selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit
wegen Krankheit, Behinderung oder Schwäche eingeschränkt wurde und dies
für die Witwe (den Witwer) günstiger ist.

(4) Als Einkommen nach Abs. 3 gelten:
1. das Erwerbseinkommen gemäß § 91 Abs. 1 und 1a ASVG,
2. wiederkehrende Geldleistungen

a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (mit Ausnahme eines Kinderzu-
schusses und eines besonderen Steigerungsbetrages zur Höherversi-
cherung) und aus der Arbeitslosenversicherung sowie nach den Bestim-
mungen über die Arbeitsmarktförderung und die Sonderunterstützung,

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher
Regelungen der Unfallfürsorge,

3. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund
a) dieses Bundesgesetzes (mit Ausnahme des Kinderzuschusses),
b) von landesgesetzlichen Vorschriften, die dem Pensionsrecht der Bun-

desbeamten vergleichbar sind,
c) des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984,
d) des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgeset-

zes, BGBl. Nr. 296/1985,
e) des Bezügegesetzes, BGBl. Nr. 273/1972, des Bundesbezügegeset-

zes, BGBl. I Nr. 64/1997, sowie diesen vergleichbarer landesgesetz-
licher Vorschriften,

f) des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBl. Nr. 85/1953,
g) des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBl. Nr. 159/1958,
h) des Bundesbahn-Pensionsgesetzes, BGBl. I Nr. 86/2001,
i) von Dienst(Pensions)ordnungen für Dienstnehmer und ehemalige

Dienstnehmer von
aa) öffentlich-rechtlichen Körperschaften und
bb) Fonds, Stiftungen, Anstalten und Betrieben, die von einer Gebiets-

körperschaft oder von Personen verwaltet werden, die hiezu von
Organen einer Gebietskörperschaft bestellt sind,

j) sonstiger gemäß § 5 Abs. 1 Z 3 ASVG pensionsversicherungsfreier
Dienstverhältnisse,

k) vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft,
4. außerordentliche Versorgungsbezüge, Administrativpensionen und lau-

fende Überbrückungszahlungen auf Grund von Sozialplänen, die einer
Administrativpension entsprechen, und
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5. Pensionen und gleichartige Leistungen auf Grund ausländischer Versiche-
rungs- und Versorgungssysteme (mit Ausnahme eines Kinderzuschusses
oder einer vergleichbaren Leistung), soweit es sich nicht um Hinterbliebe-
nenleistungen nach dem verstorbenen Beamten oder der verstorbenen
Beamtin handelt.

(5) Solange das Einkommen eines Kalenderjahres nicht feststeht, ist vorläu-
fig das letzte feststehende Einkommen heranzuziehen.

§ 15a. Die dieses Bundesgesetz vollziehenden Stellen gelten für Zwecke der
Bemessung einer Witwen- oder Witwerpension oder eines Witwen- oder Witwer-
versorgungsbezuges als Versicherungsträger im Sinne der §§ 321 und 460e
ASVG.

Erhöhung des Witwen- und Witwerversorgungsbezuges

§ 15b. (1) Erreicht die Summe aus Versorgungsbezug und sonstigem Ein-
kommen (§ 15 Abs. 4) des überlebenden Ehegatten oder der überlebenden
Ehegattin nicht den Betrag von 1671,20 E1), so ist, solange diese Vorausset-
zung zutrifft, der Versorgungsbezug soweit zu erhöhen, dass die Summe den
genannten Betrag erreicht. Der Prozentsatz des so ermittelten Versorgungsbe-
zuges darf jedoch 60 nicht überschreiten. An die Stelle des Betrages von
1671,20 E1) tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2010,
der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 ASVG mit dem jeweiligen Anpas-
sungsfaktor (§ 108f ASVG) vervielfachte Betrag.

(2) Die Erhöhung des Versorgungsbezuges nach Abs. 1 ist erstmalig im Zuge
der Bemessung des Versorgungsbezuges vorzunehmen. Sie gebührt ab dem
Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen für die Erhöhung erfüllt sind.

(3) Werden die Voraussetzungen für eine (weitere) Erhöhung zu einem spä-
teren Zeitpunkt erfüllt, gebührt diese auf besonderen Antrag. Wird dieser Antrag
innerhalb eines Jahres ab Erfüllung der Voraussetzungen gestellt, gebührt die
Erhöhung ab dem Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen erfüllt sind,
andernfalls ab dem Beginn des Monats, in dem der Antrag gestellt wurde.

1) gemäß BGBl. II Nr. 372/2007 für 2008: 1616,25 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 14/2009 für 2009: 1667,97 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 439/2009 für 2010: 1696,27 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 405/2010 für 2011: 1716,63 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 408/2011 für 2012: 1762,98 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 409/2012 für 2013: 1812,34 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 441/2013 für 2014: 1855,84 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 346/2014 für 2015: 1887,39 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 437/2015 für 2016: 1910,04 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 414/2016 für 2017: 1925,32 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 1/2018 für 2018: 1956,13 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 368/2018 für 2019: 1995,25 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 417/2019 für 2020: 2031,16 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 3/2021 für 2021: 2061,63 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 39/2022 für 2022: 2098,74 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 5/2023 für 2023: 2220,47 Euro
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(4) Der in § 15b in der am 30. September 2000 geltenden Fassung angeführte
Betrag von „16000 S“ wird durch den Betrag „1415,14 E“ ersetzt. An die Stelle
dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2010,
der mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108f ASVG) vervielfachte Betrag.

Verminderung des Witwen- und Witwerversorgungsbezuges

§ 15c. (1) Überschreitet in einem Kalendermonat die Summe aus Versor-
gungsbezug und sonstigem Einkommen (§ 15 Abs. 4) des überlebenden Ehe-
gatten oder der überlebenden Ehegattin das Zweifache der für das Jahr 2012
geltenden monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG, so ist – so-
lange diese Voraussetzung zutrifft – der Versorgungsbezug so weit zu vermin-
dern, dass dieser Betrag nicht überschritten wird. Der Prozentsatz des so ermit-
telten Versorgungsbezuges ist nach unten hin mit Null begrenzt.

(2) Die Verminderung des Versorgungsbezuges nach Abs. 1 erfolgt ab dem
Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen für die Verminderung vorliegen.
Ändert sich die Höhe des Einkommens nach § 15 Abs. 4, so ist diese Änderung
bereits in dem Monat, in dem die Änderung eingetreten ist, zu berücksichtigen.

(3) Wären nach den Abs. 1 und 2 zwei oder mehrere Versorgungsbezüge
oder solchen Bezügen entsprechende Leistungen zu vermindern, so ist mit der
Verminderung immer beim betraglich geringsten Versorgungsbezug bzw. der
entsprechenden Leistung zu beginnen.

Meldung des Einkommens

§ 15d. (1) Die Pensionsbehörde hat jeden Bezieher eines nach § 15b er-
höhten oder nach § 15c verminderten Versorgungsbezuges jährlich einmal zu
einer Meldung seines Einkommens zu verhalten, sofern dieses der Pensions-
behörde für das laufende Jahr noch nicht bekanntgegeben worden ist.

(2) Kommt der Anspruchsberechtigte dieser Aufforderung innerhalb von zwei
Monaten nicht nach, so hat die Pensionsbehörde den den Hundertsatz nach
§ 15 Abs. 2 überschreitenden Teil des Versorgungsbezuges ab dem nächstfol-
genden Monatsersten zurückzubehalten.

(3) Dieser Teil des Versorgungsbezuges ist unter Bedachtnahme auf § 40 nach-
zuzahlen, wenn der Anspruchsberechtigte die Meldung erstattet oder die Pensions-
behörde auf andere Weise von der maßgebenden Sachlage Kenntnis erhalten hat.

Vorschüsse auf den Witwen- und Witwerversorgungsbezug

§ 15e. (1) Auf Antrag des überlebenden Ehegatten können vor Abschluss
des Ermittlungsverfahrens Vorschüsse auf den Versorgungsbezug und die Son-
derzahlung gezahlt werden, wenn der Anspruch dem Grunde nach feststeht und
der überlebende Ehegatte glaubhaft macht, dass sich voraussichtlich nach § 15
oder § 15b ein zahlbarer Versorgungsgenuss ergeben und eine Verminderung
des Prozentsatzes des Versorgungsbezuges auf Null nach § 15c nicht eintreten
wird. Die Vorschüsse dürfen den sich voraussichtlich ergebenden Versorgungs-
bezug und die dazu gebührende Sonderzahlung nicht überschreiten.
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(2) Die nach Abs. 1 gewährten Vorschüsse sind auf den gebührenden Ver-
sorgungsbezug anzurechnen.

(3) Zu Unrecht empfangene Vorschüsse sind dem Bund gemäß § 39 zu
ersetzen.

Übergangsbeitrag

§ 16. (1) Ist die Witwe im Zeitpunkt des Todes des Beamten oder der Beam-
tin, die gemäß § 144 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches – ABGB, JGS
Nr. 946/1811, anderer Elternteil ist, schwanger und hat sie nach § 14 Abs. 2
oder 3 keinen Anspruch auf Versorgungsgenuß, so gebührt ihr auf die Dauer der
Schwangerschaft ein monatlicher Übergangsbeitrag in der Höhe des Versor-
gungsbezuges, auf den sie Anspruch hätte, wenn sie nach § 14 Abs. 2 oder 3
vom Anspruch auf Versorgungsgenuß nicht ausgeschlossen wäre.

(2) Die Bestimmungen der §§ 28 bis 41 sind sinngemäß anzuwenden.
(3) Der Übergangsbeitrag ist nach der Beendigung der Schwangerschaft im

Fall der Geburt eines Kindes auf den gebührenden Versorgungsbezug, ansons-
ten auf die gebührende Abfertigung anzurechnen.

UNTERABSCHNITT B

VERSORGUNGSBEZUG DER WAISE

Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß

§ 17. (1) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, gebührt ab dem auf den Todestag des Beamten folgen-
den Monatsersten ein monatlicher Waisenversorgungsgenuss, wenn der Be-
amte an seinem Todestag Anspruch auf Ruhegenuss gehabt hat oder im Fall
der mit Ablauf dieses Tages erfolgten Versetzung in den Ruhestand gehabt
hätte. Ein Stiefkind hat nur dann Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß, wenn
es am Sterbetag des Beamten bei der Bemessung des Kinderzuschusses oder
der früheren Kinderzulage zu berücksichtigen gewesen ist.

(2) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das 18., aber noch nicht das
27. Lebensjahr vollendet hat, gebührt auf Antrag ein monatlicher Waisenversor-
gungsgenuß, solange es sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befindet, die
seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht.

(2a) Besucht das Kind eine im § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992,
BGBl. Nr. 305, genannte Einrichtung, gilt das Erfordernis des Abs. 2 nur dann
als erfüllt, wenn es ein ordentliches Studium ernsthaft und zielstrebig betreibt.
Das Studium wird ernsthaft und zielstrebig betrieben, wenn das Kind die vorge-
sehene Studienzeit pro Studienabschnitt um nicht mehr als ein Semester oder
die vorgesehene Ausbildungszeit um nicht mehr als ein Ausbildungsjahr über-
schreitet. Wird ein Studienabschnitt in der vorgesehenen Studienzeit absolviert,
kann einem weiteren Studienabschnitt ein Semester zugerechnet werden.

(2b) Die Aufnahme als ordentlicher Hörer gilt als Anspruchsvoraussetzung
für das erste Studienjahr. Anspruch ab dem zweiten Studienjahr besteht nur
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dann, wenn für das vorhergehende Studienjahr die Ablegung einer Teilprüfung
einer Diplomprüfung oder eines Rigorosums oder von Prüfungen aus Pflicht-
und Wahlfächern des betriebenen Studiums im Gesamtumfang von acht Se-
mesterwochenstunden oder im Ausmaß von 16 ECTS-Punkten nachgewiesen
wird. Der Nachweis ist unabhängig von einem Wechsel der Einrichtung oder des
Studiums durch Bestätigungen der im § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992
angeführten Einrichtungen zu erbringen.

(2 c) Der Nachweiszeitraum nach den Abs. 2 a und 2 b wird verlängert
durch

1. eine vollständige Studienbehinderung infolge eines unvorhergesehenen
oder unabwendbaren Ereignisses (zB Krankheit) oder

2. ein nachgewiesenes Auslandsstudium.
Eine Studienbehinderung von jeweils drei Monaten bewirkt dabei eine Verlänge-
rung des Nachweiszeitraumes um ein Semester.

(2d) Der Ablauf des Nachweiszeitraumes nach den Abs. 2a und 2b wird
gehemmt durch

1. Zeiten des Mutterschutzes oder
2. Zeiten der Pflege und Erziehung eines eigenen Kindes bis zur Vollendung

des zweiten Lebensjahres.
(2e) Zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein angemessener Zeit-

raum für die Vorbereitung auf die Ablegung der entsprechenden Abschlußprü-
fungen und auf die Erwerbung eines akademischen Grades. Im übrigen sind für
die Beurteilung, ob die Schul- oder Berufsausbildung beendet ist, das gewählte
Studien- oder Berufsziel und die für das Erreichen des gewählten Zieles gelten-
den Ausbildungsvorschriften maßgebend.

(2 f) Hat
1. das Kind eines verstorbenen Beamten, das das 27. Lebensjahr noch nicht

vollendet hat, gemäß § 6 Abs. 2 lit. a oder
2. eine andere Person für ein solches Kind gemäß § 2 Abs. 1 lit. b

des Familienlastenausgleichsgesetzes, BGBl. Nr. 376/1967, Anspruch auf Fa-
milienbeihilfe, so gelten die Voraussetzungen des Abs. 2 als erfüllt. Abs. 1 letzter
Satz wird dadurch nicht berührt.

(2g) Dem Kind einer verstorbenen Beamtin oder eines verstorbenen Beam-
ten, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, gebührt auf Antrag ein monatlicher
Waisenversorgungsgenuss, wenn und solange das Kind als Teilnehmer/in des
Freiwilligen Sozialjahres, des Freiwilligen Umweltschutzjahres, des Gedenk-
dienstes oder des Friedens- und Sozialdienstes im Ausland tätig ist, längstens
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

(2h) Abweichend von Abs. 2 gebührt der Anspruch auf Waisenversorgungs-
genuss – bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen – rückwirkend ab dem
11. März 2020 für die Dauer der COVID-19-Pandemie, längstens jedoch bis zum
30. September 2021, längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres und
sechs Monaten. Der Nachweiszeitraum nach den Abs. 2a und 2b verlängert
sich im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise, unabhängig von der Dauer der
Beeinträchtigung durch diese Krise, um ein Semester oder ein Ausbildungsjahr,
bei einem vor Erreichen der Altersgrenze begonnenen Studium.
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(3) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das 18. Lebensjahr voll-
endet hat, gebührt auf Antrag ein monatlicher Waisenversorgungsgenuß, wenn
es seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder seit dem Ablauf des im Abs. 2
genannten Zeitraumes infolge Krankheit oder Behinderung erwerbsunfähig ist.

(4) Der Waisenversorgungsgenuß nach den Abs. 2 und 3 ruht, wenn das
Kind

a) Einkünfte bezieht, die zur Bestreitung seines angemessenen Lebensunter-
haltes ausreichen,

b) einem Stift oder Kloster angehört und das Stift oder Kloster für den Le-
bensunterhalt des Kindes aufkommt,

c) verheiratet ist und die Einkünfte der Ehegatten zur Bestreitung des ange-
messenen Lebensunterhaltes ausreichen.

(5) Einkünfte im Sinn dieses Bundesgesetzes sind die im § 2 des Ein-
kommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400, angeführten Einkünfte, soweit sie
nicht steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gelten jedoch
auch

1. wiederkehrende Geldleistungen aus der gesetzlichen Unfall- und Kran-
kenversicherung, nach dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947,
dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, dem Heeresent-
schädigungsgesetz, BGBl. I Nr. 162/2015, dem Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, dem Kinderbetreuungsgeldgesetz,
BGBl. I Nr. 103/2001, dem Bundesgesetz über die Gewährung von Über-
brückungshilfen an ehemalige Bundesbedienstete, BGBl. Nr. 174/1963,
und gleichartigen landesgesetzlichen Vorschriften,

2. die Geldleistungen (abzüglich der Fahrtkostenvergütung) nach dem
2. Hauptstück sowie nach den §§ 45 Abs. 1 bis 4, 46 und 47 des Heeres-
gebührengesetzes 2001, BGBl. I Nr. 31, die Verpflegung, die Abfindung
für die Verpflegung, der Familienunterhalt, die Wohnkostenbeihilfe und die
Entschädigung bei Übungen nach dem Heeresgebührengesetz 2001,

3. die Geldleistungen nach § 4 des Bundesgesetzes über die Entsendung
von Soldaten zur Hilfeleistung in das Ausland, BGBl. I Nr. 55/2001,

4. die Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969,
und

5. die Barbezüge (abzüglich des Quartiergeldes, des Kleidergeldes, des
Ersatzes der Kosten für Wasch- und Putzzeug sowie der Reisekostenver-
gütung), die Verpflegung, der Familienunterhalt und die Wohnkostenbei-
hilfe nach dem Zivildienstgesetz 1986, BGBl. Nr. 679.

Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge außer Betracht, die ein Kind,
das sich in Schulausbildung befindet, auf Grund einer ausschließlich während
der Schul-, Hochschul- oder Universitätsferien ausgeübten Beschäftigung be-
zieht. Als Beschäftigung während der Ferien gilt dabei auch eine Beschäftigung
im Zeitraum von jeweils sieben Tagen vor oder nach den Ferien, wenn über die-
sen Zeitraum hinaus keine weitere Beschäftigung ausgeübt wird.

(6) Werden Einkünfte für einen längeren Zeitraum bezogen als für einen
Monat, so sind sie verhältnismäßig umzurechnen. Hiebei gelten Einkünfte, die
für einen nicht feststellbaren Zeitraum zufließen, als jährliche Einkünfte des
betreffenden Kalenderjahres.
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(7) Der Waisenversorgungsgenuss und die übrigen nach diesem Bundes-
gesetz gebührenden monatlich wiederkehrenden Geldleistungen mit Ausnahme
der Zulage nach § 25 Abs. 3 bilden zusammen den Waisenversorgungsbezug.

Ausmaß des Waisenversorgungsgenusses

§ 18. (1) Der Waisenversorgungsgenuß beträgt für jede Halbwaise 24% und
für jede Vollwaise 36% des Ruhegenusses, der dem Beamten

1. gebührte oder
2. im Falle des Todes im Dienststand gebühren würde, wenn er an seinem

Todestag in den Ruhestand versetzt worden wäre.

(2) Die Eigenschaft eines Wahlkindes als Halb- oder Vollwaise bestimmt sich
nach dem bürgerlichen Recht.

(3) Ein Stiefkind ist Vollwaise, wenn beide Elternteile aus der das Stiefver-
hältnis begründenden Ehe oder eingetragenen Partnerschaft gestorben sind; es
ist Halbwaise, wenn nur einer dieser Elternteile gestorben ist.

(4) Auf den Waisenversorgungsbezug eines Stiefkindes sind Unterhaltsleis-
tungen anzurechnen, auf die das Stiefkind gegenüber seinen leiblichen Eltern
Anspruch hat. Ein Verzicht des Stiefkindes auf Unterhaltsleistungen ist dabei
unbeachtlich. Erhält das Stiefkind statt laufender Unterhaltsleistungen eine Ka-
pitalabfindung, so ist auf den monatlichen Waisenversorgungsbezug ein Zwölftel
des Betrages anzurechnen, der sich bei Annahme eines jährlichen Ertrages von
4 vH des Abfindungskapitals ergeben würde. Geht das Abfindungskapital ohne
vorsätzliches Verschulden der Waise unter, so entfällt die Anrechnung. Versor-
gungsleistungen, die das Stiefkind nach seinen leiblichen Eltern erhält, sind
ebenfalls auf den Waisenversorgungsbezug anzurechnen.

UNTERABSCHNITT C

Versorgungsbezug des früheren Ehegatten

§ 19. (1) Die Bestimmungen über den Versorgungsanspruch des überleben-
den Ehegatten und über das Ausmaß der Versorgung des überlebenden Ehe-
gatten – ausgenommen die Bestimmungen der §§ 21 Abs. 3 bis 6 und 24 – gel-
ten, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, sinngemäß für den frühe-
ren Ehegatten des verstorbenen Beamten, wenn dieser zur Zeit seines Todes
auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder ei-
ner vor der Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe schriftlich eingegangenen
Verpflichtung für den Lebensunterhalt seines früheren Ehegatten aufzukommen
oder dazu beizutragen hatte.

(1a) Abs. 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Ehe mindestens zehn
Jahre gedauert und der verstorbene Beamte auf Grund einer gesetzlichen Un-
terhaltsverpflichtung seinem früheren Ehegatten

1. zumindest für die Dauer des letzten Jahres vor seinem Tod oder,
2. falls der Tod des Beamten früher als vor Ablauf eines Jahres nach Rechts-

kraft der Nichtigerklärung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe eingetreten
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ist, durchgehend vom Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft bis zu sei-
nem Tod

nachweislich regelmäßig Unterhaltszahlungen geleistet hat.
(2) Der Versorgungsgenuß gebührt dem früheren Ehegatten nur auf Antrag.

Er fällt, wenn der Antrag binnen sechs Monaten nach dem Tod des Beamten
gestellt wird, mit dem auf den Sterbetag folgenden Monatsersten an. In allen
übrigen Fällen gebührt der Versorgungsgenuß von dem der Einbringung des
Antrages folgenden Monatsersten an; wird der Antrag an einem Monatsersten
gestellt, so gebührt der Versorgungsgenuß von diesem Tag an.

(3) Hat der frühere Ehegatte gegen den verstorbenen Beamten nur einen
befristeten Anspruch auf Unterhaltsleistungen gehabt, so besteht der Versor-
gungsanspruch längstens bis zum Ablauf der Frist.

(4) Der Versorgungsbezug – ausgenommen die Ergänzungszulage – darf
1. die Unterhaltsleistung, auf die der frühere Ehegatte im Fall des Abs. 1 gegen

den verstorbenen Beamten an dessen Sterbetag Anspruch gehabt hat, oder
2. die durchschnittlichen monatlichen Unterhaltszahlungen, die der verstor-

bene Beamte im Fall des Abs. 1a regelmäßig längstens in den letzten drei
Jahren vor seinem Tod geleistet hat,

nicht übersteigen.
(4a) Abs. 4 gilt jedoch nicht, wenn
1. das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs. 31) des

Ehegesetzes, deutsches RGBl. 1938 I S 807, enthält,
2. die Ehe mindestens 15 Jahre gedauert und
3. der frühere Ehegatte im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des Schei-

dungsurteiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. Diese Voraussetzung ent-
fällt, wenn
a) der frühere Ehegatte seit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft

des Scheidungsurteiles erwerbsunfähig ist oder

1) Der § 61 Abs. 3 Ehegesetz lautet:

(3) Wird die Ehe nach § 55 geschieden und hat der Kläger die Zerrüttung allein oder überwiegend
verschuldet, so ist dies auf Antrag des Beklagten im Urteil auszusprechen.

Der § 55 Ehegesetz lautet:

Auflösung der häuslichen Gemeinschaft

§ 55. (1) Ist die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten seit drei Jahren aufgehoben, so kann ein
jeder Ehegatte wegen tiefgreifender unheilbarer Zerrüttung der Ehe deren Scheidung begehren. Dem
Scheidungsbegehren ist nicht stattzugeben, wenn das Gericht zu der Überzeugung gelangt, daß
die Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft zu erwarten
ist.

(2) Dem Scheidungsbegehren ist auf Verlangen des beklagten Ehegatten auch dann nicht stattzu-
geben, wenn der Ehegatte, der die Scheidung begehrt, die Zerrüttung allein oder überwiegend ver-
schuldet hat und den beklagten Ehegatten die Scheidung härter träfe als den klagenden Ehegatten die
Abweisung des Scheidungsbegehrens. Bei dieser Abwägung ist auf alle Umstände des Falles, beson-
ders auf die Dauer der ehelichen Lebensgemeinschaft, das Alter und die Gesundheit der Ehegatten,
das Wohl der Kinder sowie auch auf die Dauer der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft, Bedacht
zu nehmen.

(3) Dem Scheidungsbegehren ist jedenfalls stattzugeben, wenn die häusliche Gemeinschaft der
Ehegatten seit sechs Jahren aufgehoben ist.
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b) aus der geschiedenen Ehe ein Kind hervorgegangen oder durch diese
Ehe ein Kind legitimiert worden ist oder die Ehegatten gemeinsam ein
Wahl- oder Stiefkind angenommen haben und das Kind am Sterbetag
des Beamten dem Haushalt des früheren Ehegatten angehört und
Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß hat; das Erfordernis der Haus-
haltszugehörigkeit entfällt bei nachgeborenen Kindern.

(5) Versorgungsgenüsse mehrerer früherer Ehegatten dürfen zusammen
60% des Ruhegenusses, auf den der verstorbene Beamte Anspruch gehabt
hätte, nicht übersteigen. Die Versorgungsgenüsse sind gegebenenfalls im glei-
chen Verhältnis zu kürzen.

(6) Eine Erhöhung der Unterhaltsleistungen im letzten Jahr vor dem Sterbe-
tag des Beamten ist für die Bemessung eines Versorgungsgenusses nach
Abs. 1 nur beachtlich, wenn sie entweder in einem rechtskräftigen Urteil ausge-
sprochen oder schriftlich vereinbart worden ist und wenn sie ihren Grund in einer
Steigerung der Leistungsfähigkeit des Beamten oder in einer Steigerung der
Bedürfnisse des früheren Ehegatten gehabt hat.

(7) Unterhaltsleistungen, die die Erben des verstorbenen Beamten auf Grund
gesetzlicher Verpflichtungen dem früheren Ehegatten erbringen, sind auf den
Versorgungsbezug des früheren Ehegatten anzurechnen.

(8) Erlischt der Anspruch des überlebenden Ehegatten oder eines früheren
Ehegatten auf Versorgungsgenuß, so ändert sich dadurch der Versorgungs-
bezug eines allenfalls noch verbleibenden früheren Ehegatten nicht.

(9) Ein Versorgungsgenuss nach Abs. 1a gebührt nur dann, wenn der Be-
amte nach dem 31. Dezember 1981 verstorben ist. Die der Bemessung des Ver-
sorgungsgenusses zugrunde gelegten Unterhaltszahlungen, die bis zum Ablauf
des 31. Dezember 1990 geleistet worden sind, vermindern oder erhöhen sich in
dem Maß, das sich aus der Veränderung des vom Österreichischen Statisti-
schen Zentralamt verlautbarten Verbraucherpreisindex 1976 oder des an seine
Stelle tretenden Index gegenüber dem Zeitpunkt der Erlangung des Versor-
gungsgenusses ergibt.

UNTERABSCHNITT D

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR HINTERBLIEBENE

Begünstigungen für den Fall des Todes des Beamten

§ 20. (1) Ist ein Beamter, dessen ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit noch
nicht fünf Jahre beträgt, im Dienststand an den Folgen eines Dienstunfalles
oder an einer Berufskrankheit gestorben, dann sind seine Hinterbliebenen,
wenn sie aus diesem Grund Anspruch auf die Hinterbliebenenrente aus der
Unfallversicherung der öffentlich Bediensteten haben, so zu behandeln, als ob
der Beamte eine ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit von 15 Jahren aufzuwei-
sen hätte.

(2) Ist ein Beamter im Dienststand gestorben und beträgt seine ruhegenuss-
fähige Gesamtdienstzeit mindestens fünf Jahre, dann sind die Hinterbliebenen
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so zu behandeln, als ob dem Beamten zu seiner ruhegenussfähigen Gesamt-
dienstzeit ein Zeitraum nach § 9 zugerechnet worden wäre.

(Anm.: Abs. 3 bis 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 86/2001)

Verlust des Anspruches auf Versorgungsgenuß,
Abfindung des überlebenden Ehegatten bei Wiederverehelichung,

Wiederaufleben des Versorgungsanspruches
des überlebenden Ehegatten

§ 21. (1) Der Anspruch auf Versorgungsgenuß erlischt durch
a) Verzicht,
(Anm.: lit. b) aufgehoben durch BGBl. I Nr. 80/2005)
c) Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer

mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer Freiheitsstrafe,
wenn
aa) die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt oder
bb) die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe sechs Monate über-

steigt.
Der Anspruch auf Versorgungsgenuss erlischt nicht, wenn diese Rechtsfolge
bedingt nachgesehen wird, es sei denn, dass die Nachsicht widerrufen wird.

(2) Der Anspruch des überlebenden Ehegatten und des früheren Ehegatten
erlischt außerdem durch Verehelichung.

(3) Dem überlebenden Ehegatten des Beamten, der sich wiederverehelicht
hat, gebührt eine Abfindung in der Höhe des Siebzigfachen des Versorgungs-
bezuges, der ihm für den Monat, in dem die neue Ehe geschlossen wurde,
gebührte. Die Ergänzungszulage bleibt bei der Bemessung der Abfindung außer
Betracht.

(4) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehegatten, durch Scheidung oder
durch Aufhebung aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig erklärt, so lebt
beim Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen der Versorgungsanspruch aus
der früheren Ehe wieder auf, wenn

a) die Ehe nicht aus dem alleinigen oder überwiegenden Verschulden der
abfindungsberechtigten Person geschieden oder aufgehoben worden ist
oder

b) bei Nichtigerklärung der Ehe die abfindungsberechtigte Person als schuld-
los anzusehen ist.

(5) Das Wiederaufleben des Versorgungsanspruches tritt mit der Auflösung
oder Nichtigerklärung der letzten Ehe, frühestens jedoch fünf Jahre nach dem
seinerzeitigen Erlöschen des Versorgungsanspruches ein.

(6) Auf den Versorgungsbezug, der wieder aufgelebt ist, sind
1. die Einkünfte (§ 17 Abs. 5 und 6) und
2. wiederkehrende Unterhaltsleistungen

anzurechnen, die dem überlebenden Ehegatten aufgrund der aufgelösten oder
für nichtig erklärten Ehe zufließen. Erhält der überlebende Ehegatte statt lau-
fender Unterhaltsleistungen eine Kapitalabfindung, so ist auf den monatlichen
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Versorgungsbezug ein Zwölftel des Betrages anzurechnen, der sich bei der
Annahme eines jährlichen Ertrages von 4 vH des Abfindungskapitals ergeben
würde. Geht das Abfindungskapital ohne vorsätzliches Verschulden des über-
lebenden Ehegatten unter, so entfällt die Anrechnung.

Abfertigung des überlebenden Ehegatten und der Waise

§ 24. (1) Dem überlebenden Ehegatten und der Waise eines im Dienststand
verstorbenen Beamten gebührt eine Abfertigung, wenn sie keinen Anspruch auf
Versorgungsgenuß haben.

(2) Der überlebende Ehegatte hat keinen Anspruch auf Abfertigung, wenn für
ihn ein Anspruch auf Witwen- oder Witwerversorgung aus einer früheren Ehe
wieder auflebt.

(3) Die Waise hat keinen Anspruch auf Abfertigung, wenn sie am Sterbetag
des Beamten bei der Bemessung des Kinderzuschusses nicht zu berücksichti-
gen gewesen ist. Dies gilt nicht für eine nachgeborene Waise.

(4) Die Bemessungsgrundlage der Abfertigung bildet der Monatsbezug, der
der besoldungsrechtlichen Stellung entspricht, die der Beamte im Zeitpunkt sei-
nes Todes erreicht hat.

(5) Die Abfertigung des überlebenden Ehegatten beträgt für jedes Jahr der
ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit das Zweifache der Bemessungsgrundlage,
höchstens jedoch das Zwanzigfache. Bei einer ruhegenußfähigen Gesamt-
dienstzeit von weniger als einem Jahr gebührt eine Abfertigung in der Höhe der
Bemessungsgrundlage.

(6) Die Abfertigung der Halbwaise beträgt 40 vH, die Abfertigung der Voll-
waise 60 vH der für den überlebenden Ehegatten vorgesehenen Abfertigung.

ABSCHNITT IV

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR BEAMTE DES RUHESTANDES
UND HINTERBLIEBENE

Kinderzuschuss

§ 25. (1) Dem Beamten, der Anspruch auf Ruhegenuß hat, gebührt der Kin-
derzuschuss gemäß § 4 GehG nach den für die Beamten des Dienststandes
geltenden Vorschriften.

(2) Dem überlebenden Ehegatten, dessen Haushalt ein Kind des Beamten
angehört, das nach den für die Beamten des Dienststandes geltenden Vorschrif-
ten bei der Bemessung des Kinderzuschusses zu berücksichtigen wäre, gebührt
zum Witwen- oder Witwerversorgungsgenuß der Kinderzuschuss, die dem Be-
amten gebühren würde, wenn er nicht gestorben wäre. Dies gilt nicht, wenn das
Kind Anspruch auf Waisenversorgung hat.

(3) Der Waise gebührt zum Waisenversorgungsgenuß eine Zulage im Aus-
maß des für ein Kind vorgesehenen Kinderzuschusses.
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(4) Ein Kinderzuschuss nach Abs. 2 oder eine Zulage nach Abs. 3 gebührt
insoweit nicht, als die überlebende Ehegattin bzw. der überlebende Ehegatte
oder die Waise einen Kinderzuschuss oder eine gleichartige Zulage von einer
anderen Stelle erhält.

Kinderzurechnungsbetrag

§ 25a. (1) Dem Beamten gebührt zum Ruhegenuß für Zeiten, in denen er
sein Kind tatsächlich und überwiegend erzogen hat, ein Kinderzurechnungs-
betrag, wenn und soweit diese Zeiten vor der Aufnahme

1. in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis zum Bund oder
2. in ein diesem unmittelbar vorangehendes Dienstverhältnis zum Bund oder

zu einer anderen inländischen Gebietskörperschaft
liegen.

(2) Als Kinder im Sinne des Abs. 1 gelten:
1. Kinder im Sinne des § 1 Abs. 5 und
2. Pflegekinder, wenn die Übernahme in unentgeltliche Pflege nach dem

31. Dezember 1987 erfolgt ist.

(3) Für das Ausmaß des Kinderzurechnungsbetrages werden nur Zeiten
der Erziehung im Inland berücksichtigt, und zwar im Ausmaß von höchstens
48 Monaten, gezählt ab der Geburt des Kindes. Im Fall einer Mehrlingsge-
burt verlängert sich dieser Zeitraum auf 60 Kalendermonate. Liegt die Geburt
eines weiteren Kindes des Beamten, das dieser tatsächlich und überwiegend
selbst erzieht, vor dem Ablauf dieses Zeitraums, so endet dieser Zeitraum mit
dem der Geburt vorangehenden Tag. Endet die Erziehung des weiteren Kin-
des vor dem Tag, an dem der ursprüngliche Zeitraum im Falle des Unterblei-
bens seines vorzeitigen Endens abgelaufen wäre, sind die folgenden Monate
bis zu seinem Ablauf wieder zu zählen. Einer Geburt sind die Annahme an
Kindes Statt und die Übernahme eines Kindes in unentgeltliche Pflege gleich-
zuhalten.

(4) Auf das Ausmaß des Kinderzurechnungsbetrages sind die §§ 239 Abs. 1
und 261 Abs. 2 ASVG anzuwenden. Bei seiner erstmaligen Bemessung ist auf
die Bemessungsgrundlage auch § 607 Abs. 6 und auf das Prozentausmaß auch
§ 607 Abs. 12 ASVG anzuwenden.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 130/2003)

(6) Der Kinderzurechnungsbetrag darf die Differenz zwischen Ruhegenuß-
bemessungsgrundlage und Ruhegenuß nicht übersteigen.

(7) Anspruch auf Kinderzurechnungsbetrag für ein und dasselbe Kind be-
steht in den jeweiligen Zeiträumen nur für den Beamten, der das Kind tatsächlich
und überwiegend erzogen hat. § 227a Abs. 5 und 6 ASVG ist mit der Maßgabe
anzuwenden, daß der Bestand eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses
der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung gleichkommt.

(8) Dem überlebenden Ehegatten gebührt ein Kinderzurechnungsbetrag in
Höhe des sich aus § 15 Abs. 2, § 15b Abs. 1 und § 15c Abs. 1 ergebenden Pro-
zentsatzes des Kinderzurechnungsbetrages, der dem verstorbenen Beamten
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gebührte oder gebührt hätte, wenn er im Falle seines Todes im Dienststand an
seinem Todestag in den Ruhestand versetzt worden wäre.

(9) Halbwaisen gebührt ein Kinderzurechnungsbetrag im Ausmaß von 24%
und Vollwaisen ein Kinderzurechnungsbetrag im Ausmaß von 36% des Kinder-
zurechnungsbetrages, der dem verstorbenen Beamten gebührte oder gebührt
hätte, wenn er im Falle seines Todes im Dienststand an seinem Todestag in den
Ruhestand versetzt worden wäre.

Ergänzungszulage

§ 26. (1) Einer Person, die Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuß
hat und deren monatliches Gesamteinkommen die Höhe des Mindestsatzes
(Abs. 5) nicht erreicht, gebührt auf Antrag eine Ergänzungszulage in der Höhe
des Unterschiedes zwischen dem monatlichen Gesamteinkommen und dem
Mindestsatz. Das Erfordernis der Antragstellung entfällt, wenn die Vorausset-
zungen für den Anspruch auf Ergänzungszulage schon beim Anfall des Ruhe-
oder Versorgungsgenusses erfüllt sind.

(2) Das monatliche Gesamteinkommen besteht aus
1. dem Ruhe- oder Versorgungsbezug mit Ausnahme der Ergänzungszu-

lage,
2. den anderen Einkünften nach § 17 Abs. 5 und 6 des Anspruchsberech-

tigten,
3. den Einkünften nach § 17 Abs. 5 und 6 der Personen, die bei der Berech-

nung des Mindestsatzes zu berücksichtigen sind, und
4. wiederkehrenden Unterhaltsleistungen, soweit diese die Hälfte des jeweils

in Betracht kommenden Mindestsatzes übersteigen.

(3) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ist stets der
im § 16 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988 für den vollen Kalender-
monat vorgesehene Pauschbetrag für Werbungskosten abzusetzen.

(4) Für Zwecke der Ermittlung des monatlichen Gesamteinkommens gelten
nicht als Einkünfte

a) Sonderzahlungen, die neben den Ruhe- oder Versorgungsbezügen ge-
bühren,

b) Grund- und Elternrenten nach dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/
1947, und nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152,
ein Drittel der Beschädigten- und Witwenrenten sowie die Elternrenten
einschließlich einer allfälligen Zusatzrente nach dem Heeresentschädi-
gungsgesetz, BGBl. I Nr. 162/2015,

c) Einkünfte eines Kindes des Anspruchsberechtigten, das bei der Berech-
nung des Mindestsatzes zu berücksichtigen ist, soweit sie im Kalender-
monat den Betrag übersteigen, um den sich der Mindestsatz für das Kind
erhöht,

d) Einkünfte eines früheren Ehegatten des Anspruchsberechtigten, der bei
der Berechnung des Mindestsatzes zu berücksichtigen ist, soweit sie im
Kalendermonat den Betrag übersteigen, um den sich der Mindestsatz für
den früheren Ehegatten erhöht.
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(5) Die Mindestsätze sind durch Verordnung der Bundesministerin oder des
Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport1) festzusetzen.
Hiebei sind folgende Grundsätze zu beachten:

1. Die Mindestsätze sind so festzusetzen, daß der notwendige Lebensunter-
halt des Beamten und seiner Angehörigen sowie der Hinterbliebenen des
Beamten gesichert ist.

2. Die Mindestsätze sind für den Beamten, den überlebenden Ehegatten, die
Halbwaise, die Vollwaise und den früheren Ehegatten gesondert festzu-
setzen.

3. Der Mindestsatz hat für eine Waise, die das 24. Lebensjahr vollendet hat,
mindestens das Eineinhalbfache des Mindestsatzes für eine jüngere
Waise zu betragen.

4. Soweit es zur Anpassung an geänderte Lebenshaltungskosten erforder-
lich ist, können die Mindestsätze auch mit Rückwirkung geändert werden.

5. Der Mindestsatz für
a) verheiratete Beamte und
b) Beamte, deren Ehe geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt

worden ist, wenn sie verpflichtet sind, für den Unterhalt ihres früheren
Ehegatten aufzukommen oder dazu beizutragen,

hat mindestens das Eineinhalbfache des Mindestsatzes für ledige Beamte
ohne Unterhaltsverpflichtungen oder Kinder zu betragen.

(6) Einem Beamten, der Anspruch auf Ruhegenuß hat, gebührt die Ergän-
zungszulage nicht, wenn die Einkünfte (§ 17 Abs. 5 und 6) des Ehegatten den
für den Beamten maßgebenden Mindestsatz übersteigen. Die Ergänzungs-
zulage gebührt außerdem nicht, wenn der Beamte bei der Berechnung des Min-
destsatzes beim Ehegatten zu berücksichtigen ist.

1) Verordnung des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
über die Mindestsätze für die Bemessung der Ergänzungszulage für das Jahr 2021

(Ergänzungszulagenverordnung 2021 – ErgZV 2021)

Auf Grund des § 26 Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 85/2020, wird verordnet:

§ 1. Die Mindestsätze im Sinne des § 26 Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965 betragen ab 1. Jänner
2021

1. a) für Beamtinnen und Beamte 1000,48 und erhöhen sich für jedes Kind, für das der Beamtin
oder dem Beamten eine Leistung nach § 25 Pensionsgesetz 1965 gebührt, um 154,37 E;

b) für verheiratete Beamtinnen und Beamte oder für Beamtinnen und Beamte, deren Ehe ge-
schieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt worden ist, wenn sie verpflichtet sind, für den Un-
terhalt ihrer früheren Ehegatten aufzukommen oder dazu beizutragen, 1578,36 E und erhöhen
sich für jedes Kind, für das der Beamtin oder dem Beamten eine Leistung nach § 25 Pensions-
gesetz 1965 gebührt, um 154,37 E;

2. für den überlebenden Ehegatten 1000,48 E und erhöhen sich für jedes Kind, für das dem über-
lebenden Ehegatten eine Leistung nach § 25 Pensionsgesetz 1965 gebührt, um 154,37 E;

3. für eine Halbwaise bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 367,98 E und nach diesem Zeitpunkt
653,91 E;

4. für eine Vollwaise bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 552,53 E und nach diesem Zeitpunkt
1000,48 E;

5. für einen früheren Ehegatten 1000,48 E.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft.
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(7) Besteht neben dem Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuß noch
ein Anspruch auf eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, so
gebührt die Ergänzungszulage nicht, wenn der Ruhe- oder Versorgungsbezug
ohne Ergänzungszulage niedriger ist als die Pension ohne Ausgleichszulage.

(8) Ist zur Entstehung des Anspruches auf Ergänzungszulage ein Antrag
erforderlich, gebührt die Ergänzungszulage von dem der Einbringung des Antra-
ges folgenden Monatsersten an; wird der Antrag an einem Monatsersten ge-
stellt, so gebührt die Ergänzungszulage von diesem Tag an. Die Folge der ver-
späteten Antragstellung kann aus berücksichtigungswürdigen Gründen nach-
gesehen werden.

Gebührenfreiheit

§ 27. Schriften, die dem Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen für die
1. nach diesem Bundesgesetz oder
2. nach vergleichbaren landesgesetzlichen Vorschriften gebührenden Leis-

tungen dienen, sind von Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabga-
ben befreit.

Sonderzahlung

§ 28. (1) Neben dem Ruhebezug und dem Versorgungsbezug gebührt für
jedes Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung.

(2) Die Sonderzahlung beträgt 50 vH des für den Monat der Fälligkeit gebüh-
renden Ruhe- oder Versorgungsbezuges. Besteht nicht für das ganze Kalender-
vierteljahr, für das die Sonderzahlung gebührt, Anspruch auf den vollen Ruhe-
oder Versorgungsgenuß, so gebührt der verhältnismäßige Teil der Sonder-
zahlung.

(3) Die Sonderzahlung für das erste Kalendervierteljahr ist am 1. März, die
für das zweite Kalendervierteljahr am 1. Juni, die für das dritte Kalenderviertel-
jahr am 1. September und die für das vierte Kalendervierteljahr am 1. Dezember
fällig. Sie ist mit dem an diesem Tag fälligen Ruhe- oder Versorgungsbezug aus-
zuzahlen.

(4) Erlischt der Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuß vor dem Ablauf
des Kalendervierteljahres, so wird die Sonderzahlung sofort fällig.

Vorschuss und Geldaushilfe

§ 29. (1) Einer Person, die Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuss
hat, kann auf Antrag ein Vorschuss bis höchstens 7300 E gewährt werden,
wenn sie

1. unverschuldet in Notlage geraten ist oder
2. sonst berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen.

Die Gewährung eines Vorschusses kann von Sicherstellungen abhängig ge-
macht werden.

(2) Der Vorschuss ist durch Abzug von den gebührenden Ruhe- oder Versor-
gungsbezügen längstens binnen 60 Monaten hereinzubringen. Erlischt der An-
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spruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuss vor Tilgung des Vorschusses, so
sind zur Rückzahlung zunächst die dem Vorschussempfänger selbst zustehen-
den Geldleistungen heranzuziehen.

(3) Einer Person, die Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuss hat, kann
auch eine Geldaushilfe gewährt werden, wenn sie

1. unverschuldet in Notlage geraten ist oder
2. sonst berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen.

Sachleistungen

§ 30. Die für Beamte des Dienststandes geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen über Sachleistungen sind auf Beamte des Ruhestandes und Hinterbliebene
sinngemäß anzuwenden.

Kaufkraftausgleichszulage und Folgekostenzuschuß
auf Grund einer früheren Auslandsverwendung

§ 31. (1) Dem Beamten des Ruhestandes und seinen Hinterbliebenen ge-
bührt eine Kaufkraftausgleichszulage nach § 21b GehG, wenn

1. sie im Ausland wohnen,
2. es dem Beamten oder seinen Hinterbliebenen aus wirtschaftlichen oder

familiären Gründen nicht zumutbar ist, diesen Wohnsitz aufzugeben, und
3. der Beamte unmittelbar vor seinem Ausscheiden aus dem Dienststand

Anspruch auf die Kaufkraftausgleichszulage gehabt hat.
(2) Der Folgekostenzuschuß nach § 21 f GehG gebührt auf Antrag auch dem

Beamten des Ruhestandes und seinen Hinterbliebenen.

Beschränkung der Wirksamkeit des Verzichtes und der Abtretung

§ 32. (1) Der Verzicht auf die Anwartschaft auf Pensionsversorgung oder auf
den Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuß ist nur wirksam, wenn er
schriftlich erklärt worden ist. Sind Personen vorhanden, für die der Beamte
Anwartschaft auf Pensionsversorgung erworben hat, so ist zur Wirksamkeit des
Verzichtes ferner erforderlich, daß diese Personen über die Rechtsfolgen des
Verzichtes schriftlich belehrt worden sind und nach der Belehrung schriftlich
erklärt haben, daß sie mit dem Verzicht einverstanden sind. Die Echtheit der
Unterschrift auf der Erklärung muß gerichtlich oder notariell beglaubigt sein. Die
Wirksamkeit des Verzichtes ist in jedem Fall von der Annahme durch die Dienst-
behörde abhängig.

(2) Die Abtretung von Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz bedarf der
Zustimmung der Dienstbehörde.

Fälligkeitstag und Auszahlungstag der monatlich
wiederkehrenden Geldleistungen

§ 33. (1) Maßgebend für den einzelnen Anspruch auf monatlich wiederkeh-
rende Geldleistungen sind die Verhältnisse am Fälligkeitstag.
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(2) Die monatlich wiederkehrenden Geldleistungen sind unteilbar und jeweils
am Monatsersten im voraus fällig.

(3) Ist der Fälligkeitstag ein Samstag, ein Sonntag oder ein gesetzlicher
Feiertag, ist am vorhergehenden Werktag auszuzahlen. Darüber hinaus ist
eine vorzeitige Auszahlung nur zulässig, um verspätete Auszahlungen zu ver-
meiden.

(4) Geldleistungen, die in das Ausland zuzustellen oder auf ein Konto bei
einem ausländischen Kreditinstitut zu überweisen sind, sind gleichzeitig mit den
für das Inland vorgesehenen Geldleistungen anzuweisen. Eine allfällige verspä-
tete Auszahlung geht zu Lasten des Empfängers.

Ruhen der wiederkehrenden Geldleistungen wegen Strafhaft

§ 34. (1) Die wiederkehrenden Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz
ruhen auf die Dauer des Vollzugs einer wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz
begangener strafbarer Handlungen verhängten Freiheitsstrafe oder der zugleich
mit einer solchen Freiheitsstrafe angeordneten, mit Freiheitsentziehung verbun-
denen Maßnahme. Das Ruhen tritt nicht ein, wenn die Freiheitsstrafe oder die
Anhaltung nicht länger als einen Monat währt oder durch Anhaltung im elektro-
nisch überwachten Hausarrest nach dem Fünften Abschnitt des Strafvollzugs-
gesetzes, BGBl. Nr. 144/1969, vollzogen wird.

(2) Für die Dauer des Ruhens der Geldleistungen gebühren den Angehö-
rigen einer inhaftierten Beamtin bzw. eines inhaftierten Beamten monatliche
Geldleistungen in Höhe der Richtsätze gemäß § 293 Abs. 1 lit. b und c
ASVG, wenn sie im Fall ihres oder seines Todes Anspruch auf Hinterblie-
benenversorgung hätten. Die Summe dieser Geldleistungen darf den Ruhe-
bezug der inhaftierten Beamtin bzw. des inhaftierten Beamten nicht überstei-
gen; erforderlichenfalls sind die Geldleistungen gleichmäßig zu kürzen. Diese
Geldleistung ruht während der Dauer einer Strafhaft der oder des Ange-
hörigen.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 109 Abs. 84

Auszahlung der Geldleistungen

§ 35. (1) Geldleistungen sind der anspruchsberechtigten Person oder ihrer
Vertretung nach § 1034 ABGB nach den für den Zahlungsverkehr des Bundes
geltenden Vorschriften im Inland zuzustellen. Sie können auf Verlangen der
anspruchsberechtigten Person oder ihrer Vertretung auch auf ein Girokonto bei
einem Kreditinstitut in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR) überwiesen werden.

(1a) Bezieher von nach dem 31. Dezember 2003 neu anfallenden monatlich
wiederkehrenden Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz sind verpflichtet,
für die Möglichkeit vorzusorgen, dass diese Geldleistungen unbar auf ein Konto
überwiesen werden können.
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(2) Die Gebühren für die Zustellung oder Überweisung der Geldleistungen im
Inland und der Standardüberweisung in Mitgliedstaaten des EWR trägt der
Bund, diejenigen für die sonstigen Überweisungen auf ein Girokonto der Emp-
fänger.

(3) Die Auszahlung wiederkehrender Geldleistungen ist nur auf ein Konto der
anspruchsberechtigten Person, ein für sie geführtes betreutes Konto nach § 239
Abs. 2 ABGB oder ein Gemeinschaftskonto, über welches sie verfügungs-
berechtigt ist, zulässig. Außerdem muss sich das Kreditinstitut verpflichten, die
wiederkehrenden Geldleistungen dem Bund zu ersetzen, die infolge des Todes
der anspruchsberechtigten Person zu Unrecht auf das Konto überwiesen wor-
den sind.

(4) Die Zustimmung der anspruchsberechtigten Person und weiterer für die-
ses Konto zeichnungsberechtigter oder verfügungsberechtigter Personen zur
Rücküberweisung der nach dem Tod der anspruchsberechtigten Person zu Un-
recht auf das Konto überwiesenen Geldleistungen des Bundes durch das jewei-
lige kontoführende Kreditinstitut gilt mit der Übernahme der Zeichnungsberech-
tigung oder Verfügungsberechtigung über das Konto als erteilt. Findet die Rück-
überweisung nicht statt, sind diese Personen zur ungeteilten Hand verpflichtet,
dem Bund oder – sofern das Kreditinstitut die Geldleistung bereits nach Abs. 3
zweiter Satz ersetzt hat – dem Kreditinstitut die Geldleistungen zu ersetzen, die
infolge des Todes der anspruchsberechtigten Person zu Unrecht auf dieses
Konto überwiesen worden sind.

(5) Der Anspruchsberechtigte hat auf Verlangen der Dienstbehörde binnen
einer angemessenen Frist eine amtliche Lebensbestätigung beizubringen.
Wenn die amtliche Lebensbestätigung nicht rechtzeitig vorgelegt wird, ist bis zu
ihrem Einlangen mit der Zahlung auszusetzen.

Ärztliche Untersuchung

§ 36. (1) Soweit die Beurteilung eines Rechtsbegriffes von der Beantwor-
tung von Fragen abhängt, die in das Gebiet ärztlichen Fachwissens fallen, hat
die Dienstbehörde durch ärztliche Sachverständige Beweis zu erheben. Wenn
es zur zuverlässigen Beurteilung erforderlich ist, sind Fachärzte heranzuziehen.

(2) Leistet der zu Untersuchende ohne triftigen Grund der Aufforderung zum
Erscheinen zu einer ärztlichen Untersuchung keine Folge oder lehnt er es ab,
die zur Durchführung des Verfahrens unerläßlichen Angaben zu machen, so
sind die vom Ergebnis der Untersuchung abhängigen Begünstigungen so lange
zu verweigern, bis er der Aufforderung nachkommt. Er muß aber auf die Folgen
seines Verhaltens nachweislich aufmerksam gemacht worden sein. Eine Nach-
zahlung für die Zeit der Verweigerung unterbleibt.

Kostenersatz

§ 37. Wer zur Durchführung dieses Bundesgesetzes einer Vorladung zur
ärztlichen Untersuchung oder zur Auskunfterteilung Folge leistet, hat Anspruch
auf Ersatz des notwendigen Mehraufwandes.
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Meldepflicht

§ 38. (1) Der Anspruchsberechtigte ist verpflichtet, jede ihm bekannte Ver-
änderung in den Voraussetzungen, die den Verlust oder die Minderung seines
Anspruches oder das Ruhen der Leistung begründet, binnen einem Monat der
Dienstbehörde zu melden.

(2) Der Empfänger einer Ergänzungszulage hat innerhalb der in Abs. 1 ge-
nannten Frist jede Änderung seines Gesamteinkommens zu melden.

(3) Die Pflicht zur Meldung des Einkommens gemäß § 15d bleibt unberührt.

Ersatz zu Unrecht empfangener Leistungen

§ 39. (1) Zu Unrecht empfangene Leistungen (Übergenüsse) sind, soweit
sie nicht im guten Glauben empfangen worden sind, dem Bund zu ersetzen.

(2) Die rückforderbaren Leistungen sind durch Abzug von den aus dem
Bundesdienstverhältnis gebührenden Leistungen hereinzubringen; hiebei ist
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Ersatzpflichtigen billige Rücksicht
zu nehmen. Ist die Hereinbringung durch Abzug nicht möglich, so ist der Er-
satzpflichtige oder sein gesetzlicher Vertreter zum Ersatz zu verhalten. Leis-
tet der Ersatzpflichtige oder sein gesetzlicher Vertreter nicht Ersatz, so sind
die rückforderbaren Leistungen nach dem VVG, BGBl. Nr. 53/1991 hereinzu-
bringen.

(3) Die Verpflichtung zum Ersatz ist auf Verlangen mit Bescheid festzu-
stellen.

(4) Soweit die Ersatzforderung des Bundes durch Abzug hereinzubringen ist,
geht sie den Forderungen anderer Personen vor.

(5) Gegen die Rückforderung von Leistungen, die für nach dem Zeitpunkt
des Todes des Anspruchsberechtigten liegende Zeiträume ausgezahlt worden
sind, kann Empfang in gutem Glauben nicht eingewendet werden.

Anrechnung von Pensionsleistungen auf Aktivbezüge

§ 39a. Wird ein Ruhestandsversetzungsbescheid nach Eintritt der Wirksam-
keit der Ruhestandsversetzung aufgehoben, sind die während des Ruhestandes
empfangenen Geldleistungen auf die rückwirkend gebührenden Aktivbezüge
anzurechnen.

Verjährung

§ 40. (1) Der Anspruch auf rückständige Leistungen und das Recht auf
Rückforderung zu Unrecht entrichteter Leistungen verjähren in drei Jahren nach
ihrer Entstehung.

(2) Was trotz Verjährung geleistet worden ist, kann nicht zurückgefordert
werden.

(3) Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes über die Hemmung und
Unterbrechung der Verjährung sind anzuwenden.
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Auswirkungen künftiger Änderungen dieses Bundesgesetzes
und Anpassung der wiederkehrenden Leistungen

§ 41. (1) Änderungen dieses Bundesgesetzes, durch die weder die Höhe
der Leistungen nach diesem Bundesgesetz geändert wird noch die Anspruchs-
voraussetzungen auf diese Leistungen geändert werden, gelten auch für Perso-
nen, die zum Zeitpunkt ihres In-Kraft-Tretens Anspruch auf monatlich wieder-
kehrende Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz haben. Änderungen von
Bemessungsvorschriften oder von Anspruchsvoraussetzungen auf Leistungen
gelten für Personen, die zum Zeitpunkt ihres In-Kraft-Tretens Anspruch auf Leis-
tungen nach diesem Bundesgesetz haben, nur dann, wenn dies ausdrücklich
bestimmt ist.

(2) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Ruhe- und Versorgungs-
bezüge mit Ausnahme der Ergänzungszulage gemäß § 26 sind zum selben Zeit-
punkt und im selben Ausmaß wie die Pensionen in der gesetzlichen Pensions-
versicherung anzupassen, wenn auf sie bereits

1. vor dem 1. Jänner des betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat
oder

2. sie von Ruhegenüssen abgeleitet werden, auf die vor dem 1. Jänner des
betreffenden Jahres ein Anspruch bestanden hat.

Die erstmalige Anpassung eines Ruhebezuges ist abweichend vom ersten
Satz folgendermaßen vorzunehmen:

Ruhebezüge, die ab dem in der linken Spalte genannten Monatsersten des
vorangegangenen Kalenderjahres gebühren, sind ab 1. Jänner mit dem in der
rechten Spalte genannten Prozentsatz des Anpassungsfaktors zu vervielfachen

Bei Ruhebezügen, die ab 1. November oder ab 1. Dezember des voran-
gegangenen Kalenderjahres gebühren, erfolgt die erstmalige Anpassung ab
1. Jänner des dem Beginn des Anspruchs auf den Ruhebezug zweitfolgenden
Kalenderjahres. Diese Prozentsätze gelten auch bei der erstmaligen Anpassung
für von diesen – noch nicht erstmalig angepassten – Ruhebezügen abgeleitete
Versorgungsbezüge. Bei der erstmaligen Anpassung von Versorgungsbezügen
nach im Dienststand verstorbenen Beamtinnen und Beamten gilt der Prozent-
satz, der im Falle der Ruhestandsversetzung der Beamtin oder des Beamten am
Monatsersten nach ihrem oder seinem Todestag gegolten hätte.

(3) Die in § 634 Abs. 12 ASVG für das Kalenderjahr 2010 festgelegte Vor-
gangsweise bei der Pensionsanpassung ist bei vor dem 1. Jänner 1955 gebore-

1. Jänner 100%
1. Februar 90%
1. März 80%
1. April 70%
1. Mai 60%
1. Juni 50%
1. Juli 40%
1. August 30%
1. September 20%
1. Oktober 10%
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nen Beamten, die sich am 31. Dezember 2006 im Dienststand befunden haben,
sowie bei jenen, auf die § 99 Abs. 6 in der bis 17. Juni 2015 geltenden Fassung
anwendbar ist, bei den ersten drei Anpassungen ihrer Ruhebezüge oder der von
diesen abgeleiteten Versorgungsbezüge anzuwenden, sofern für das jeweilige
Kalenderjahr keine von § 108h Abs. 1 ASVG abweichende Regelung gilt. § 15
und § 16 Abs. 5 APG sowie § 262a ASVG sind dabei nicht anzuwenden.

(4) Die in § 711 ASVG für das Kalenderjahr 2018 festgelegte Vorgangsweise
bei der Pensionsanpassung ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass
das Gesamtpensionseinkommen einer Person auch die Summe aller im Dezem-
ber 2017 nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, und
dem Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, gebührenden und der
Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2018 unterliegenden Ruhe- und Versor-
gungsbezüge umfasst. Bei einer Erhöhung nach § 711 Abs. 1 Z 2 ASVG ist der
gesamte Erhöhungsbetrag dem Ruhe- oder Versorgungsgenuss zuzurechnen.

(5) Die in § 717a Abs. 1 und 2 ASVG für das Kalenderjahr 2019 festgelegte
Vorgangsweise bei der Pensionsanpassung ist sinngemäß mit der Maßgabe
anzuwenden, dass das Gesamtpensionseinkommen einer Person die Summe
aller im Dezember 2018

nach diesem Bundesgesetz aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnisses zum Bund,
nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958,
nach dem Bezügegesetz, BGBl. Nr. 273/1972, und
nach dem Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGBl. Nr. 85/1953,

gebührenden und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2019 unterliegenden
Ruhe- und Versorgungsbezüge umfasst. Bei der Anpassung der Pensionen von
Beamtinnen und Beamten der Länder, auf die dieses Bundesgesetz anzuwen-
den ist, ist kein Gesamtpensionseinkommen zu bilden. Bei einer Erhöhung nach
§ 717a Abs. 1 Z 4 ASVG ist der gesamte Erhöhungsbetrag dem Ruhe- oder
Versorgungsgenuss zuzurechnen. Bezieht eine Person zwei oder mehrere
Ruhe- oder Versorgungsbezüge, so ist § 717a Abs. 3 ASVG entsprechend
anzuwenden.

(6) Die in § 728 ASVG für das Kalenderjahr 2020 festgelegte Vorgangsweise
bei der Pensionsanpassung ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass
das Gesamtpensionseinkommen einer Person auch die Summe aller im Dezem-
ber 2019 nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, und
dem Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, gebührenden und der
Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2020 unterliegenden Ruhe- und Versor-
gungsbezüge umfasst. Bei einer Erhöhung nach § 728 Abs. 1 Z 4 ASVG ist der
gesamte Erhöhungsbetrag dem Ruhe- oder Versorgungsgenuss zuzurechnen.

(7) Die in § 744 Abs. 1 und 2 ASVG für das Kalenderjahr 2021 festgelegte
Vorgangsweise bei der Pensionsanpassung ist sinngemäß mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass das Gesamtpensionseinkommen einer Person die Summe aller
im Dezember 2020

– nach diesem Bundesgesetz aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnisses zum Bund,

– nach dem Bundestheaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958,
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– nach dem Bezügegesetz, BGBl. Nr. 273/1972, und
– nach dem Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGBl. Nr. 85/1953,

gebührenden und der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2021 unterliegenden
Ruhe- und Versorgungsbezüge umfasst. Bei der Anpassung der Pensionen von
Beamtinnen und Beamten der Länder, auf die dieses Bundesgesetz anzuwen-
den ist, ist kein Gesamtpensionseinkommen zu bilden. Bei einer Erhöhung nach
§ 744 Abs. 1 Z 4 ASVG ist der gesamte Erhöhungsbetrag dem Ruhe- oder Ver-
sorgungsgenuss zuzurechnen. Bezieht eine Person zwei oder mehrere Ruhe-
oder Versorgungsbezüge, so ist § 744 Abs. 3 ASVG entsprechend anzuwenden.

(8) § 775 ASVG ist sinngemäß anzuwenden.
(9) § 775 Abs. 6 ASVG ist bei der Pensionsanpassung für das Jahr 2023 bei

der erstmaligen Anpassung nach Abs. 2 sinngemäß anzuwenden.

Übergangsbestimmungen zu § 41 Abs. 1

§ 41a. (1) Folgende Bestimmungen sind auch auf Personen anzuwenden,
die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der jeweiligen Änderung Anspruch auf
monatlich wiederkehrende Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz hatten:

1. § 13a in der Fassung des Art. 14 Z 6 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/
2003,

2. § 17 Abs. 2a und 2b in der Fassung des Art. 7 Z 14 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 130/2003,

3. die §§ 15b und 15c in der Fassung des Art. 1 Z 2 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 134/2004 und

4. § 41 Abs. 2 bis 7 in der jeweils geltenden Fassung,
5. § 15b Abs. 1 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 15/

2009.
(2) Die Aufhebung des § 41a gilt auch für Personen, die am 31. Dezember

2004 Anspruch auf monatlich wiederkehrende Geldleistungen nach diesem
Bundesgesetz hatten.

(3) Die Aufhebung des § 42 Abs. 1 Z 3 durch Art. 7 Z 19 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 71/2003 gilt für Todesfälle ab 1. Jänner 2004.

(4) § 42 und die Aufhebung der §§ 43 bis 45 gelten für Todesfälle ab 1. Juli
2005.

(5) Die §§ 10 Abs. 3, 59 Abs. 1 und 61 Abs. 2 sind auch auf Personen anzu-
wenden, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Bestimmungen Anspruch
auf wiederkehrende Leistungen nach diesem Bundesgesetz haben.

(6) § 15 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/
2006 ist auf Todesfälle anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2005 einge-
treten sind. Auf Antrag der Witwe (des Witwers) ist diese Bestimmung ab 1. Jän-
ner 2006 auch auf Todesfälle anzuwenden, die nach dem 1. Juni 2004 und vor
dem 1. Jänner 2006 eingetreten sind. Derartige Anträge können bis zum Ablauf
des 31. Dezember 2008 gestellt werden.

(7) Die §§ 2, 3, 4, 10, 13a Abs. 3, 14, 15, 17, 24, 25, 34, 56, 71, 77 und 104 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2011 sowie die Aufhebung
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der §§ 11 lit. a, 13 Abs. 4 und 52 Abs. 2 durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 140/2011 gelten auch für Personen, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens
dieser Bestimmungen Anspruch auf wiederkehrende Leistungen nach diesem
Bundesgesetz haben.

(8) § 13a Abs. 2c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 46/2014
gilt auch für Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung
Anspruch auf wiederkehrende Leistungen nach diesem Bundesgesetz haben.

Einmalzahlung für das Jahr 2007

§ 41b. (1) Allen Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im
Jänner 2007 Anspruch auf eine oder mehrere monatlich wiederkehrende Geld-
leistungen nach diesem Bundesgesetz haben, gebührt für das Jahr 2007 bei
Pensionen bis insgesamt pro Person von 1380,– E pro Monat eine Einmalzah-
lung von 60,– E, bei Pensionen bis insgesamt pro Person von 1.920,– E pro
Monat eine Einmalzahlung von 45,– E. und bei Personen mit insgesamt pro Per-
son höheren Pensionen eine Einmalzahlung von 25,– E. Die Einmalzahlung ist
zusammen mit der (höchsten) monatlich wiederkehrenden Geldleistung zum
1. Februar 2007 auszuzahlen.

(2) Die Einmalzahlung ist kein Bestandteil des Ruhebezuges und zählt nicht
zum monatlichen Gesamteinkommen nach § 26. Von der Einmalzahlung ist
weder ein Beitrag zur Krankenversicherung noch ein Beitrag nach § 13a zu ent-
richten.

(3) Personen, die im Jänner 2007 Anspruch auf Ergänzungszulage nach
§ 26 haben, gebührt keine Einmalzahlung. Ergibt sich jedoch auf Grund der
Anpassung mit dem Anpassungsfaktor und der Einmalzahlung nach Abs. 1 ein
höherer Betrag als auf Grund der Erhöhung der Ergänzungszulagenrichtsätze
mit 1. Jänner 2007, so ist der Unterschiedsbetrag als besondere Einmalzahlung
auszuzahlen. Auf die besondere Einmalzahlung ist Abs. 2 anzuwenden.

Abschnitt V

Besonderer Sterbekostenbeitrag1)

§ 42. (1) Das zuständige oberste Organ kann auf Antrag den Hinterbliebe-
nen eines verstorbenen Beamten einen besonderen Sterbekostenbeitrag ge-
währen, wenn

1. die von den Hinterbliebenen getragenen Bestattungskosten im Nachlass
des Beamten keine volle Deckung finden oder

2. Hinterbliebene aufgrund des Todes des Beamten in eine wirtschaftliche
Notlage geraten sind.

Mehreren Hinterbliebenen gebührt der besondere Sterbekostenbeitrag zur un-
geteilten Hand.

(2) Der besondere Sterbekostenbeitrag darf 150% des Referenzbetrages
gemäß § 3 Abs. 4 GehG nicht übersteigen.

1) Siehe auch § 20c Abs. 6 GehG.
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ABSCHNITT VI

VERSORGUNG BEI ABGÄNGIGKEIT

Versorgungsgeld für die Angehörigen eines Beamten
des Dienststandes

§ 46. (1) Ist ein Beamter des Dienststandes abgängig geworden, so ruhen
bis zu seiner Rückkehr seine Bezüge.

(2) Solange die Bezüge nach Abs. 1 ruhen, gebührt dem Angehörigen des
Beamten ein monatliches Versorgungsgeld in der Höhe des Versorgungsbezu-
ges, der ihm gebühren würde, wenn der Beamte im Zeitpunkt des Abgängigwer-
dens gestorben wäre. Das Erfordernis einer ruhegenußfähigen Gesamtdienst-
zeit von mindestens fünf Jahren entfällt. Die Einschränkung des § 14 Abs. 2 gilt
nicht.

(3) Angehörige, die ein vorsätzliches Verschulden daran trifft, daß der Be-
amte abgängig geworden ist oder daß er nicht zurückkehrt, haben keinen An-
spruch auf Versorgungsgeld.

(4) Das dem Ehegatten und den Kindern gebührende Versorgungsgeld ist für
die ersten sechs Monate der Abgängigkeit des Beamten im gleichen Verhältnis
so zu erhöhen, daß es zusammen mit dem Versorgungsgeld des früheren Ehe-
gatten den Monatsbezug erreicht, der der besoldungsrechtlichen Stellung des
Beamten im Zeitpunkt des Abgängigwerdens entspricht.

(5) Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß die Abgängigkeit des Beamten
auf einen Dienstunfall oder auf andere mit der ordnungsgemäßen Ausübung des
Dienstes zusammenhängende Umstände zurückzuführen ist, kann das Versor-
gungsgeld für weitere sechs Monate nach Abs. 4 erhöht werden.

(6) Dem früheren Ehegatten gebührt Versorgungsgeld nur auf Antrag. Es
fällt, wenn der Antrag binnen drei Monaten nach dem Abgängigwerden des Be-
amten gestellt wird, mit dem auf den Tag des Abgängigwerdens folgenden Mo-
natsersten an. In allen übrigen Fällen gebührt das Versorgungsgeld von dem der
Einbringung des Antrages folgenden Monatsersten an; wird der Antrag an einem
Monatsersten gestellt, so gebührt das Versorgungsgeld von diesem Tag an.

(7) Hat ein Beamter, dessen Bezüge nach Abs. 1 ruhen, keine anspruchbe-
rechtigten Angehörigen, kann ihm zu Handen eines zu bestellenden Abwesen-
heitskurators längstens auf die Dauer von drei Jahren zur Bestreitung gesetz-
licher oder vertraglicher Verpflichtungen ein monatliches Versorgungsgeld ge-
leistet werden. Das Versorgungsgeld darf die Hälfte des Ruhebezuges nicht
übersteigen, der dem Beamten gebühren würde, wenn er im Zeitpunkt des
Abgängigwerdens in den Ruhestand versetzt worden wäre. Abs. 2 zweiter Satz
ist anzuwenden. Zu diesem Versorgungsgeld gebührt keine Sonderzahlung.

(8) Dem zurückgekehrten Beamten gebührt für die Zeit bis zu seiner Rück-
kehr der Unterschiedsbetrag zwischen dem nach diesem Bundesgesetz geleis-
teten Versorgungsgeld beziehungsweise dem nach früheren gesetzlichen Be-
stimmungen geleisteten Unterhaltsbeitrag einschließlich allfälliger Zulagen und
dem Ruhebezug, der ihm gebührt hätte, wenn er im Zeitpunkt des Abgängigwer-
dens in den Ruhestand versetzt worden wäre. Die Sonderzahlungen sind bei der
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Berechnung des Unterschiedsbetrages zu berücksichtigen. Der Unterschieds-
betrag gebührt insoweit nicht, als der Beamte eigenmächtig und ungerechtfertigt
dem Dienst ferngeblieben ist.

(9) Im Falle des Todes des Beamten ist das nach diesem Bundesgesetz ge-
leistete Versorgungsgeld beziehungsweise der nach früheren gesetzlichen Vor-
schriften geleistete Unterhaltsbeitrag einschließlich allfälliger Zulagen auf den
für die gleiche Zeit gebührenden Versorgungsbezug anzurechnen. Die Sonder-
zahlungen sind bei der Anrechnung zu berücksichtigen.

(10) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 9 gelten sinngemäß für den Fall, daß
ein Beamter des Dienststandes sich im Gewahrsam einer ausländischen Macht
befindet.

(11) Die Bestimmungen der §§ 28 bis 41 sind sinngemäß anzuwenden.

Versorgungsgeld für die Angehörigen eines Beamten des Ruhestandes

§ 47. (1) Die Bestimmungen des § 46 Abs. 1, 2 erster und dritter Satz, 3, 6,
7, 9 und 11 sind im Fall der Abgängigkeit des Beamten des Ruhestandes sinn-
gemäß anzuwenden. Die Einschränkung des § 14 Abs. 3 gilt nicht.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch für den Fall, daß der Beamte
des Ruhestandes sich im Gewahrsam einer ausländischen Macht befindet.

(3) Dem zurückgekehrten Beamten gebührt für die Zeit bis zu seiner Rück-
kehr der Unterschiedsbetrag zwischen dem nach diesem Bundesgesetz geleis-
teten Versorgungsgeld beziehungsweise dem nach früheren gesetzlichen Vor-
schriften geleisteten Unterhaltsbeitrag einschließlich allfälliger Zulagen und dem
Ruhebezug. Die Sonderzahlungen sind bei der Berechnung des Unterschieds-
betrages zu berücksichtigen.

Versorgung der Halbwaise bei Abgängigkeit
des überlebenden Ehegatten

§ 48. Auf die Dauer der Abgängigkeit des überlebenden Ehegatten eines Be-
amten ist die von ihm hinterlassene Halbwaise wie eine Vollwaise zu behandeln.

ABSCHNITT VII

UNTERHALTSBEZUG

Unterhaltsbeitrag für die Angehörigen und Hinterbliebenen
eines entlassenen Beamten

§ 49. (1) Dem Angehörigen eines aus dem Dienststand entlassenen Beam-
ten kann auf Antrag ein monatlicher Unterhaltsbeitrag gewährt werden, voraus-
gesetzt, daß der Angehörige über ein zur Bestreitung des notwendigen Lebens-
unterhaltes ausreichendes Einkommen nicht verfügt und Anspruch auf Versor-
gungsgenuß hätte, wenn der Beamte im Zeitpunkt der Entlassung gestorben
wäre. Der Unterhaltsbeitrag kann auch befristet gewährt werden. Er ist zu entzie-
hen, wenn eine Voraussetzung für seine Gewährung weggefallen ist. Der Ent-
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lassung aus dem Dienststand ist der Amtsverlust gemäß § 27 Abs. 1 des Straf-
gesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974, gleichzuhalten, wenn dadurch das Dienstver-
hältnis eines Beamten des Dienststandes aufgelöst worden ist.

(2) Der Unterhaltsbeitrag darf den Versorgungsgenuß nicht übersteigen, auf
die der Angehörige Anspruch hätte, wenn der Beamte im Zeitpunkt der Entlas-
sung gestorben wäre. Im Fall einer Verurteilung des Angehörigen, die das Erlö-
schen des Anspruches auf Versorgungsgenuß bewirken würde, vermindert sich
der Höchstbetrag des Unterhaltsbeitrages bis zum Ablauf des Monates, in dem
die Verurteilung getilgt wird, um 25 vH.

(3) Auf den Hinterbliebenen eines aus dem Dienststand entlassenen Beam-
ten sind die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sinngemäß anzuwenden.

Gemeinsame Bestimmungen für Empfänger von Unterhaltsbeiträgen

§ 52. (1) Auf Empfänger von Unterhaltsbeiträgen sind die Bestimmungen
der §§ 25 bis 41b sinngemäß anzuwenden.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2011)

(3) Der Unterhaltsbeitrag und die nach diesem Bundesgesetz gebührenden
Zulagen bilden zusammen den Unterhaltsbezug.

(4) Auf den Unterhaltsbezug sind die nach den Bestimmungen des § 159 lit. c
RStDG gebührenden Leistungen anzurechnen.

ABSCHNITT VIII

ANRECHNUNG VON RUHEGENUSSVORDIENSTZEITEN,
ANRECHNUNG IM RUHESTAND VERBRACHTER ZEITEN

Anrechenbare Ruhegenußvordienstzeiten

§ 53. (1) Ruhegenußvordienstzeiten sind die in den Abs. 2 bis 4 genannten
Zeiten, soweit sie vor dem Tag liegen, von dem an die ruhegenußfähige Bundes-
dienstzeit rechnet. Sie werden durch Anrechnung ruhegenußfähige Zeiten.

(2) Folgende Ruhegenußvordienstzeiten sind anzurechnen:
a) die in einem Dienst-, Ausbildungs- oder sonstiges Arbeitsverhältnis bei

einem inländischen öffentlich-rechtlichen Dienstgeber zurückgelegte
Zeit,

b) die als Lehrkraft an einer inländischen öffentlichen Schule oder einer mit
Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten inländischen Privatschule zurückge-
legte Zeit,

c) die im Seelsorgedienst einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religi-
onsgesellschaft im Inland zurückgelegte Zeit,

d) die Zeit der Erfüllung einer inländischen Arbeits-, Zivil- oder Wehrdienst-
pflicht einschließlich der Zeit der Kriegsgefangenschaft und der für die
Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft erforderlichen Zeit sowie die Zeit
des Ausbildungsdienstes nach dem Wehrgesetz 2001 (WG 2001), BGBl. I
Nr. 146,
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e) die Zeit eines dem Wehrdienst ähnlichen inländischen Not- oder Luft-
schutzdienstes,

f) die Zeit einer unverschuldeten Zivilinternierung aus dem Anlaß eines
Krieges,

g) die Zeit, die dem Beamten in einem anderen Dienstverhältnis nach den
Bestimmungen des Beamten-Überleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 134/1945,
für die Bemessung des Ruhegenusses oder für die Bemessung der Abfer-
tigung angerechnet worden ist,

h) die Zeit eines abgeschlossenen inländischen oder einem solchen gleich-
zuhaltenden Studiums an einer öffentlichen oder mit Öffentlichkeitsrecht
ausgestatteten mittleren Schule, höheren Schule, Akademie oder ver-
wandten Lehranstalt, soweit die gesetzliche Mindestdauer des Studiums
nicht überschritten worden ist,

i) die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität, Hoch-
schule oder einer staatlichen Kunstakademie, das für den Beamten An-
stellungs- oder Definitivstellungserfordernis gewesen ist, bis zum Höchst-
ausmaß von fünf Jahren für jedes Studium. Zum Studium zählt auch die
für die Ablegung der Abschlußprüfungen oder für die Erwerbung eines
akademischen Grades erforderliche Vorbereitungszeit bis zum Höchst-
ausmaß von einem halben Jahr,

j) die Zeit eines mindestens zwei Jahre dauernden abgeschlossenen inlän-
dischen oder einem solchen gleichgehaltenen Studiums an einer Universi-
tät, Hochschule oder einer staatlichen Kunstakademie, das für den Beam-
ten nicht Anstellungs- oder Definitivstellungserfordernis gewesen ist, bis
zum Höchstausmaß von fünf Jahren,

k) die in einem Berufsausbildungsverhältnis zurückgelegte Zeit, sofern die
Berufsausbildung Voraussetzung für die Anstellung des Beamten gewe-
sen ist oder die Berufsausbildung bei einem inländischen öffentlich-recht-
lichen Dienstgeber zurückgelegt worden ist,

l) die Zeit einer nach den am 31. Dezember 2004 in Geltung gestandenen
Regelungen des ASVG die Pflichtversicherung in der Pensionsversiche-
rung begründenden Beschäftigung,

m) die Zeit eines Dienstverhältnisses bei den Europäischen Gemeinschaften,
n) die Zeit eines Karenzurlaubs oder einer Karenz nach dem MSchG oder

dem VKG.

(2a) Auf Antrag der Beamtin oder des Beamten des Dienststandes sind
Ruhegenussvordienstzeiten nachträglich anzurechnen, die sie oder er gemäß
§ 54 Abs. 3 von der Anrechnung ausgeschlossen hat.

(3) Folgende Ruhegenußvordienstzeiten können angerechnet werden:
a) die Zeit selbständiger Erwerbstätigkeit,
b) die im Ausland im öffentlichen oder privaten Dienst oder in einem Berufs-

ausbildungsverhältnis zurückgelegte Zeit,
c) die Zeit einer behördlichen Beschränkung der Freiheit oder der Erwerbs-

tätigkeit, es sei denn, daß die Beschränkung wegen eines Verhaltens
erfolgt ist, das nach österreichischem Recht strafbar ist.
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(4) Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen können auch
andere als die in den Abs. 2 und 3 angeführten Zeiten, die vor dem Beginn der
ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit liegen und für die dienstliche Verwendung
des Beamten von wesentlicher Bedeutung sind, als Ruhegenußvordienstzeiten
angerechnet werden.

(5) Die mehrfache Anrechnung ein und desselben Zeitraumes als Ruhe-
genußvordienstzeit ist unzulässig.

(6) Die Dienstbehörde hat die Ruhegenußvordienstzeiten im unmittelbaren
zeitlichen Zusammenhang mit der Ernennung des Beamten anzurechnen. Bei
Universitätsassistenten hat die Dienstbehörde die Ruhegenußvordienstzeiten
spätestens im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Definitivstellung
anzurechnen. Bei Militärpersonen auf Zeit hat die Dienstbehörde die Ruhe-
genußvordienstzeiten spätestens im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang
mit der Überstellung in ein unbefristetes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis
anzurechnen.

Ausschluß der Anrechnung und Verzicht

§ 54. (1) Die Anrechnung von Ruhegenußvordienstzeiten ist ausgeschlos-
sen, wenn der Beamte auf die Anwartschaft auf Pensionsversorgung verzich-
tet hat.

(2) Von der Anrechnung sind folgende Ruhegenußvordienstzeiten ausge-
schlossen:

a) die Zeit, die der Beamte vor Vollendung des 18. Lebensjahres zurück-
gelegt hat; diese Beschränkung gilt nicht für gemäß § 53 Abs. 2 lit. a, d, k
und l anzurechnende Zeiten, wenn für solche Zeiten ein Überweisungs-
betrag nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften zu leisten ist;

b) die Zeit, für die der Beamte auf Grund eines Dienstverhältnisses eine
Anwartschaft oder einen Anspruch auf wiederkehrende Leistungen aus
Mitteln eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers erworben hat, sofern die
sich daraus ergebenden Bezüge nicht dem Bund abgetreten worden sind.
Die Abtretung wird rechtsunwirksam, wenn der Beamte aus dem Dienst-
stand ausscheidet, ohne daß ein Anspruch auf Pensionsversorgung ent-
standen ist.

(3) Der Beamte kann die Anrechnung von Ruhegenußvordienstzeiten in
jenen Fällen, in denen er einen besonderen Pensionsbeitrag zu entrichten hätte,
durch schriftliche Erklärung ganz oder teilweise ausschließen. Dasselbe können
seine Hinterbliebenen, wenn er vor der Anrechnung der Ruhegenußvordienst-
zeiten gestorben ist.1)

(4) Auf das aus dem Anrechnungsbescheid erwachsene Recht kann nicht
verzichtet werden.

(5) Abs. 2 lit. a zweiter Halbsatz gilt nur für Beamte, auf die § 88 Abs. 1 nicht
anzuwenden ist. Ist für solche Zeiten nur deshalb kein Überweisungsbetrag zu
leisten, weil dem Beamten die Beiträge gemäß § 308 Abs. 3 ASVG, § 172 Abs. 3

1) Siehe jedoch die Sonderbestimmung im Art. XIII Abs. 2 der Novelle BGBl. Nr. 288/1988.
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GSVG oder § 164 Abs. 3 BSVG, jeweils in der bis 30. Juni 1996 geltenden Fas-
sung, erstattet worden sind, so sind diese Zeiten dennoch als Ruhegenussvor-
dienstzeiten anzurechnen. In diesen Fällen ist anstelle eines besonderen Pensi-
onsbeitrages der auf die betreffenden Zeiten entfallende Erstattungsbetrag an
den Bund zu leisten.

(6) Zeiten gemäß § 53 Abs. 2 lit. d sind abweichend von Abs. 2 lit. a auch
dann anzurechnen, wenn für diese Zeiten kein Überweisungsbetrag zu leis-
ten ist.

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 142/2004)

Wirksamkeit der Anrechnung

§ 55. Die Anrechnung von Ruhegenussvordienstzeiten wird spätestens mit
dem Tag des Ausscheidens aus dem Dienststand oder des Abgängigwerdens
des Beamten wirksam.

Besonderer Pensionsbeitrag

§ 56. (1) Soweit der Bund für die angerechneten Ruhegenußvordienstzeiten
keinen Überweisungsbetrag nach den sozialversicherungsrechtlichen Bestim-
mungen erhält, hat der Beamte einen besonderen Pensionsbeitrag zu leisten.
Stirbt der Beamte, so geht diese Verpflichtung auf seine Hinterbliebenen über.
Wenn der Beamte abgängig wird, so fällt diese Verpflichtung so lange auf seine
Angehörigen, als sie Anspruch auf Versorgungsgeld haben.

(2) Ein besonderer Pensionsbeitrag ist nicht zu entrichten,
a) soweit es sich um die Anrechnung von Ruhegenußvordienstzeiten nach

§ 53 Abs. 2 lit. g handelt,
b) soweit als Ruhegenußvordienstzeit die Zeit der Erfüllung einer inländi-

schen Zivil- oder Wehrdienstpflicht oder die Zeit der Leistung des Ausbil-
dungsdienstes (§ 53 Abs. 2 lit. d) oder die Zeit einer Karenz nach dem
MSchG oder dem VKG angerechnet worden ist,

c) soweit der Beamte für die angerechnete Ruhegenußvordienstzeit bereits
in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft be-
sondere Pensionsbeiträge entrichtet hat und sie ihm nicht erstattet worden
sind,

d) soweit dem Beamten, seinen Hinterbliebenen oder Angehörigen für die
angerechnete Ruhegenußvordienstzeit eine Anwartschaft oder ein An-
spruch auf wiederkehrende Leistungen aus Mitteln eines öffentlich-recht-
lichen Dienstgebers zugestanden ist und die aus dieser Anwartschaft oder
aus diesem Anspruch sich ergebenden Leistungen dem Bund abgetreten
worden sind.

(3) Die Bemessungsgrundlage des besonderen Pensionsbeitrages bildet der
um ein Sechstel erhöhte1) Monatsbezug, der dem Beamten für den ersten vollen
Monat seiner Dienstleistung gebührt hat.

1) Siehe auch Übergangsbestimmung § 97a Abs. 2.
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(3a) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der an-
gerechneten Zeiten jenen Prozentsatz der Bemessungsgrundlage, der sich aus
§ 22 Abs. 2 GehG 1956 in der zur Zeit des ersten vollen Monats der Dienstleis-
tung geltenden Fassung ergibt und für jeden restlichen Tag ein Dreißigstel
davon. Der besondere Pensionsbeitrag für die nachträgliche Anrechnung von
Ruhegenussvordienstzeiten gemäß § 53 Abs. 2a ist – ausgenommen für nach
§ 53 Abs. 2 lit. h und i angerechnete Zeiten – mit jenem auf drei Kommastellen
gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der Gehaltsstufe 2
der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung einschließlich
einer allfälligen Teuerungszulage bzw. der Referenzbetrag gemäß § 3 Abs. 4
GehG seit dem Tag, an dem das Dienstverhältnis des Beamten begonnen hat,
bis zum Tag der Antragstellung erhöht hat.

(3b) Abweichend von Abs. 3a beträgt der besondere Pensionsbeitrag für die
nachträgliche Anrechnung von Ruhegenussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2
lit. h und i gemäß § 53 Abs. 2a 22,8% der am Tag des Antrags auf nachträg-
liche Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages geltenden monatlichen
Höchstbeitragsgrundlage nach dem ASVG und für jeden restlichen Tag ein Drei-
ßigstel davon. Dieser Betrag erhöht sich für vor dem 1. Jänner 1955 geborene
Beamtinnen und Beamte, die den Antrag auf Nachkauf nach dem vollendeten
55. bis zum 60. Lebensjahr stellen, um 122% und nach dem vollendeten 60. Le-
bensjahr um 134% (Risikozuschlag).

(4) Der besondere Pensionsbeitrag ist nach dem Eintritt der Rechtskraft des
Bemessungsbescheides durch Abzug vom Monatsbezug, Ruhebezug, Versor-
gungsbezug, Versorgungsgeld, Unterhaltsbezug, von der Abfertigung, Ablöse
oder Abfindung hereinzubringen. Bei der Hereinbringung durch Abzug von den
monatlich wiederkehrenden Leistungen dürfen nicht mehr als 60 Monatsraten
bewilligt werden. Bei der Festsetzung der Monatsraten ist auf die wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Verpflichteten billige Rücksicht zu nehmen. Der beson-
dere Pensionsbeitrag kann auch auf einmal entrichtet werden.

(5) Wenn die Hereinbringung des besonderen Pensionsbeitrages in 60 Mo-
natsraten eine besondere Härte bedeuten würde, so können bis zu 90 Monats-
raten bewilligt werden.

(6) Auf mehrere Hinterbliebene oder Angehörige, zu deren Gunsten Ruhe-
genußvordienstzeiten angerechnet worden sind, ist der aushaftende besondere
Pensionsbeitrag nach dem Verhältnis ihrer durch die Anrechnung erhöhten
Versorgungsgenüsse, Versorgungsgelder oder Unterhaltsbeiträge aufzuteilen.
Maßgebend sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des Todes oder des Abgängig-
werdens des Beamten. Von der Abfertigung des überlebenden Ehegatten oder
der Waise ist kein besonderer Pensionsbeitrag hereinzubringen. Die Verpflich-
tung zur Entrichtung des aufgeteilten besonderen Pensionsbeitrages erlischt mit
dem Tod des betreffenden Hinterbliebenen.

(7) Scheidet der Beamte aus dem Dienststand aus, ohne daß er, seine
Hinterbliebenen oder Angehörigen Anspruch auf Pensionsversorgung erlangt
haben, so entfällt die Verpflichtung zur Entrichtung des noch aushaftenden be-
sonderen Pensionsbeitrages, sofern der Bund nach § 311 ASVG oder gleichar-
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tigen Bestimmungen keinen Überweisungsbetrag für die angerechneten Ruhe-
genussvordienstzeiten zu leisten hat.

(8) Bescheide, mit denen besondere Pensionsbeiträge vorgeschrieben wer-
den, sind nach dem VVG zu vollstrecken.

Anrechnung im Ruhestand verbrachter Zeiten

§ 57. (1) Wird ein Beamter, der sich im Ruhestand befindet, nach dem In-
krafttreten dieses Bundesgesetzes wieder in den Dienststand aufgenommen,
so ist die im Ruhestand verbrachte Zeit auf Antrag als ruhegenußfähige Dienst-
zeit anzurechnen. Dies gilt nicht, wenn der Beamte durch Disziplinarerkenntnis
oder wegen einer auf „nicht entsprechend“ lautenden Gesamtbeurteilung in den
Ruhestand versetzt worden ist.

(2) Soweit der Bund für die angerechnete Zeit keinen Überweisungsbetrag
nach den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen erhält, hat der Beamte
einen besonderen Pensionsbeitrag zu leisten. § 56 Abs. 3 und 3a ist mit der
Maßgabe anzuwenden, dass der um ein Sechstel erhöhte Monatsbezug (§ 3
Abs. 1 GehG), der dem Beamten für den ersten vollen Monat der Dienstleistung
nach der Wiederaufnahme in den Dienststand gebührt hat, die Bemessungs-
grundlage für den besonderen Pensionsbeitrag bildet.

(3) Die Wiederaufnahme eines Beamten in den Dienststand ist nur zulässig,
wenn es wahrscheinlich ist, daß der Beamte noch durch mindestens fünf Jahre
seinen Dienstposten ordnungsgemäß versehen kann.

(4) Der Ruhegenuß eines gemäß § 83 Abs. 1 Z 3 RStDG in den zeitlichen
Ruhestand versetzten Richters und allfällige Versorgungsbezüge nach einem
solchen Richter sind so zu bemessen, als ob die Zeit der Mitgliedschaft im unab-
hängigen Verwaltungssenat im Dienststand verbracht worden wäre.

Abschnitt IX

Nebengebührenzulage

Anspruch auf Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss

§ 58. Dem Beamten, der anspruchsbegründende Nebengebühren bezogen
hat, gebührt eine monatliche Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss.

Anspruchsbegründende Nebengebühren,
Festhalten in Nebengebührenwerten

§ 59. (1) Folgende Nebengebühren – in den weiteren Bestimmungen kurz
„anspruchsbegründende Nebengebühren“ genannt – begründen den Anspruch
auf eine Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss:

1. Überstundenvergütungen nach § 16 GehG,
2. Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan nach § 16a GehG,
3. Sonn- und Feiertagsvergütungen (Sonn- und Feiertagszulagen) nach

§ 17 GehG,
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4. Journaldienstzulagen nach § 17a GehG,
5. Bereitschaftsentschädigungen nach § 17b GehG,
6. Mehrleistungszulagen nach § 18 GehG,
7. Erschwerniszulagen nach § 19a GehG,
8. Gefahrenzulagen nach § 19b GehG,
9. 75% der Einsatzzulage nach dem Einsatzzulagengesetz, BGBl. Nr. 423/

1992,
10. Vergütungen nach den §§ 12f Abs. 2, 40b, 40c, 53b, 61 bis 61e, 66 in

der bis 31. Dezember 2018 geltenden Fassung, 67, 68, 71 in der bis
31. Dezember 2018 geltenden Fassung, 82, 82a, 83, 101, 101a, 112,
113c, 133b, 153, 153a, 165 und 168 GehG,

11. die den Landeslehrern auf Grund des Art. III der 28. GehG-Novelle,
BGBl. Nr. 396/1975, nach § 1 Z 1 und 2 der Verordnung des Bundes-
ministers für Unterricht und Kunst über die Abgeltung von Mehrleistun-
gen im Rahmen von Schulversuchen, BGBl. Nr. 104/1976, gebührenden
besonderen Vergütungen,

12. die den Beamten des Schulaufsichtsdienstes und den mit der Funktion
eines Beamten des Schulaufsichtsdienstes betrauten Lehrern auf Grund
des Art. III der 28. GehG-Novelle, BGBl. Nr. 396/1975, nach § 3 der
Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst über die
Abgeltung von Mehrleistungen im Rahmen von Schulversuchen, BGBl.
Nr. 104/1976, gebührenden besonderen Vergütungen,

13. die auf Grund des Art. II der 30. GehG-Novelle, BGBl. Nr. 318/1977,
nach § 2 Z 1 lit. a, Z 2 lit. a und Z 3, § 3 und § 4 der Verordnung des Bun-
desministers für Unterricht und Kunst über die Abgeltung von Mehrleis-
tungen im Rahmen der Schulversuche im berufsbildenden Schulwesen
und zur Sonderschule, BGBl. Nr. 484/1977, gebührenden besonderen
Vergütungen,

14. der Differenzausgleich nach § 113g GehG,
15. der Differenzausgleich nach § 113h GehG.

(2) Von den Nebengebühren, die für Zeiträume bezogen werden, in denen
1. die regelmäßige Wochendienstzeit oder die Lehrverpflichtung nach den

§§ 50a, 50b, 50e oder 78d BDG 1979 herabgesetzt gewesen ist oder
2. eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG in An-

spruch genommen worden ist,
begründen die unter Abs. 1 Z 1, 3 (soweit es sich um Sonn- und Feiertagsvergü-
tungen handelt), 4, 5, 10 (ausgenommen Vergütungen nach § 113c GehG), 11
und 13 angeführten Nebengebühren nur insoweit den Anspruch auf eine Neben-
gebührenzulage zum Ruhegenuss, als sie für Dienstleistungen gebühren, mit
denen die volle Wochendienstleistung überschritten worden ist.

(3) Anspruchsbegründende Nebengebühren, die der Beamte bezieht oder
die gemäß § 12e Abs. 1 GehG nicht zahlbar gestellt werden, sind auf Neben-
gebührenwerte umzurechnen, die auf höchstens zwei Dezimalstellen zu lauten
haben. Dasselbe gilt für nach § 12c Abs. 4 oder § 12d Abs. 1 GehG entfallene
Nebengebühren, für die der Beamte einen Pensionsbeitrag geleistet hat. Ein
Nebengebührenwert beträgt 1% des im Zeitpunkt des Entstehens des Anspru-
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ches auf die Nebengebühr geltenden Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V zuzüglich einer allfälligen Teuerungszulage bzw. des Referenzbetra-
ges gemäß § 3 Abs. 4 GehG. Die Summen der bis zum 31. Dezember 2004 fest-
gehaltenen Nebengebührenwerte sind kaufmännisch auf zwei Kommastellen zu
runden.

(4) Anlässlich der Auszahlung der Bezüge sind die anspruchsbegründenden
Nebengebühren laufend in Nebengebührenwerten festzuhalten. Die jeweils bis
zum Ende eines Kalenderjahres festgehaltene Summe der Nebengebühren-
werte ist dem Beamten nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten elektro-
nisch oder schriftlich mitzuteilen.

Bemessungsgrundlage und Ausmaß der Nebengebührenzulage
zum Ruhegenuss

§ 61. (1) Die Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss ist auf der Grundlage
der für die Zeit vom 1. Jänner 1972 bis zum Ausscheiden aus dem Dienststand
im Beamtendienstverhältnis festgehaltenen Summe der Nebengebührenwerte
zu bemessen. Diese Summe erhöht sich

1. um Nebengebührenwerte aus früheren Dienstverhältnissen nach § 65
Abs. 5, nach § 66 Abs. 3 und nach § 11 Abs. 4 des Nebengebührenzu-
lagengesetzes in der bis zum 31. Dezember 1990 geltenden Fassung
und

2. um Gutschriften von Nebengebührenwerten
a) nach den §§ 67 und 68 und
b) nach § 12 des Nebengebührenzulagengesetzes in der bis zum 31. De-

zember 1990 geltenden Fassung.

(2) Die Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss beträgt, sofern dem Ruhe-
genuss eine Ruhegenussbemessungsgrundlage im Ausmaß von 80% der Ru-
hegenussberechnungsgrundlage (volle Ruhegenussbemessungsgrundlage) zu-
grunde liegt, ein Siebenhundertstel des Betrages, der sich aus der Multiplikation
der Summe der Nebengebührenwerte mit 1% des im Zeitpunkt des Entstehens
des Anspruches auf die Nebengebührenzulage geltenden Gehaltes der Gehalts-
stufe 2 der Dienstklasse V zuzüglich einer allfälligen Teuerungszulage bzw. des
Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 GehG ergibt. Liegt dem Ruhegenuss eine
gemäß § 5 Abs. 2 oder Abs. 2a gekürzte Ruhegenussbemessungsgrundlage
zugrunde, so ist die Nebengebührenzulage in jenem Ausmaß zu kürzen, das
dem Verhältnis der gekürzten zur vollen Ruhegenussbemessungsgrundlage
entspricht. Liegt dem Ruhegenuss eine gemäß § 5 Abs. 3 erhöhte Ruhegenuss-
bemessungsgrundlage zugrunde, so ist die Nebengebührenzulage in jenem
Ausmaß zu erhöhen, das dem Verhältnis der erhöhten zur vollen Ruhegenuss-
bemessungsgrundlage entspricht.

(3) Die Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss darf 20% der höchsten auf-
gewerteten Beitragsgrundlage nicht übersteigen.

(4) In nach dem 31. Dezember 1999 erlassenen Feststellungen von Neben-
gebührenwerten nach § 65 Abs. 5 oder § 66 Abs. 3 sowie in Gutschriften von
Nebengebührenwerten nach den §§ 67 und 68 ist festzuhalten, wie viele der
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festgestellten oder gutgeschriebenen Nebengebührenwerte auf bis zum 31. De-
zember 1999 bezogene und wie viele auf danach bezogene Nebengebühren
entfallen.

Nebengebührenzulage zum Versorgungsgenuss

§ 62. (1) Dem Hinterbliebenen eines Beamten, der eine anspruchsbegrün-
dende Nebengebühr bezogen hat, gebührt eine monatliche Nebengebühren-
zulage zum Versorgungsgenuss. Auf die Nebengebührenzulage hat der Hinter-
bliebene keinen Anspruch, wenn die Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss
des Beamten abgefunden worden ist.

(2) Die Nebengebührenzulage zum Versorgungsgenuss beträgt:
1. für den überlebenden Ehegatten den sich aus § 15 Abs. 2, § 15b Abs. 1

und § 15c Abs. 1 ergebenden Hundertsatz,
2. für jede Halbwaise 24% und
3. für jede Vollwaise 36%

der Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss.

Nebengebührenzulage zum Unterhaltsbeitrag

§ 63. (1) Dem ehemaligen Beamten des Ruhestandes, der Anspruch auf
eine Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss gehabt hat, gebührt zum Unter-
haltsbeitrag eine monatliche Nebengebührenzulage. Die gemäß § 61 bemes-
sene Nebengebührenzulage ist in jenem Ausmaß zu kürzen, das sich aus dem
Verhältnis zwischen dem der Bemessung des Unterhaltsbeitrages zugrunde lie-
genden Ruhegenuss und dem Unterhaltsbeitrag ergibt.

(2) Dem Hinterbliebenen eines ehemaligen Beamten des Ruhestandes, der
Anspruch auf eine Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss gehabt hat, gebührt
zum Unterhaltsbeitrag eine monatliche Nebengebührenzulage in jenem Aus-
maß, das sich aus der Anwendung des § 62 Abs. 2 auf den Unterhaltsbeitrag
nach Abs. 1 ergibt.

(3) Dem Angehörigen eines entlassenen Beamten gebührt zum Unterhalts-
beitrag eine monatliche Nebengebührenzulage, wenn der Beamte im Falle der
mit Ablauf des Entlassungstages erfolgten Ruhestandsversetzung Anspruch auf
eine Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss gehabt hätte. Die monatliche
Nebengebührenzulage gebührt in jenem Ausmaß, das sich aus dem Verhältnis
zwischen dem Versorgungsgenuss, auf den der Angehörige Anspruch hätte,
wenn der Beamte im Zeitpunkt der Entlassung gestorben wäre, und dem Unter-
haltsbeitrag ergibt. § 62 Abs. 2 ist anzuwenden.

Abfindung von Nebengebührenzulagen

§ 64. Wenn eine monatliche Nebengebührenzulage im Zeitpunkt des Entste-
hens des Anspruches 7,3 E nicht übersteigt, gebührt statt der Nebengebühren-
zulage eine Abfindung. Die Abfindung beträgt das Siebzigfache der monatlichen
Nebengebührenzulage.
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Berücksichtigung von Nebengebühren aus einem früheren
Dienstverhältnis zum Bund; Festhalten der Nebengebühren

§ 65. (1) Neben den im bestehenden Dienstverhältnis bezogenen an-
spruchsbegründenden Nebengebühren sind bei der Feststellung des Anspru-
ches auf eine Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss folgende Nebengebüh-
ren – soweit sie auf einen Zeitraum nach dem 31. Dezember 1971 entfallen – zu
berücksichtigen:

1. anspruchsbegründende Nebengebühren, die der Beamte in einem frühe-
ren öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund bezogen hat, und

2. den anspruchsbegründenden Nebengebühren entsprechende Nebenge-
bühren, die der Beamte in einem früheren privatrechtlichen Dienstverhält-
nis zum Bund – ausgenommen in einem Dienstverhältnis bei den Österrei-
chischen Bundesbahnen – bezogen hat.

(2) Nebengebühren aus einem früheren Dienstverhältnis zum Bund sind
nach Abs. 1 nur dann zu berücksichtigen, wenn der Beamte sie für Zeiten bezo-
gen hat, die im bestehenden Dienstverhältnis ruhegenussfähig sind.

(3) Zum Zwecke der allfälligen Berücksichtigung nach Abs. 1 sind die in Be-
tracht kommenden Nebengebühren der in einem privatrechtlichen Dienstverhält-
nis zum Bund stehenden Bediensteten und der zeitverpflichteten Soldaten in
gleicher Weise festzuhalten wie die Nebengebühren der Beamten. Die jeweils
bis zum Ende eines Kalenderjahres festgehaltene Summe der Nebengebühren-
werte ist dem Bediensteten schriftlich mitzuteilen.

(4) Beim Ausscheiden aus dem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund
sind dem Bediensteten die festgehaltenen Nebengebührenwerte mitzuteilen.

(5) Anlässlich der Aufnahme des Beamten sind die in früheren Dienstverhält-
nissen zum Bund festgehaltenen Nebengebührenwerte, soweit sie auf Neben-
gebühren entfallen, die nach den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 zu berück-
sichtigen sind, mit Bescheid festzustellen.

Berücksichtigung von Nebengebühren aus einem früheren
Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft

§ 66. (1) Hat ein Beamter in einem früheren Dienstverhältnis zu einer inlän-
dischen Gebietskörperschaft

1. anspruchsbegründende Nebengebühren oder
2. diesen entsprechende Nebengebühren in einem privatrechtlichen Dienst-

verhältnis
bezogen, so sind diese bei der Feststellung des Anspruches auf eine Neben-
gebührenzulage zum Ruhegenuss in gleicher Weise zu berücksichtigen wie Ne-
bengebühren der Beamten. Das Gleiche gilt für eine in einem solchen früheren
Dienstverhältnis festgestellte Gutschrift von Nebengebührenwerten.

(2) Nebengebühren und Gutschriften von Nebengebührenwerten aus einem
früheren Dienstverhältnis nach Abs. 1 sind nur dann zu berücksichtigen, wenn
sie auf Zeiten entfallen, die im bestehenden Dienstverhältnis ruhegenussfähig
sind.
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(3) Nebengebührenwerte (einschließlich allfälliger Gutschriften) sind mit Be-
scheid festzustellen, soweit sie nach Abs. 1 und 2 zu berücksichtigen sind.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind auf Beamte anzuwenden, über deren Ansprüche auf
Nebengebührenwerte (einschließlich allfälliger Gutschriften) aus einem früheren
Dienstverhältnis nach Abs. 1 im bestehenden Dienstverhältnis noch kein rechts-
kräftiger Bescheid erlassen worden ist.

(5) Die Abs. 1 und 3 sind auf Antrag weiters auch auf Beamte anzuwenden,
für die in einem früheren Dienstverhältnis eine Gutschrift von Nebengebühren-
werten nach Abs. 1 letzter Satz festgestellt worden ist, wenn dies für den Beam-
ten günstiger ist als die im bestehenden Dienstverhältnis erfolgte Berücksichti-
gung.

Gutschrift von Nebengebührenwerten für Beamte des Dienststandes

§ 67. (1) Dem Beamten, der am 1. Jänner 1972 dem Dienststand angehört
hat, gebührt für die Zeit vor dem 1. Jänner 1972 eine Gutschrift von Nebenge-
bührenwerten, wenn er

1. sich am 1. Jänner 1970 in einem öffentlich-rechtlichen oder privatrecht-
lichen Dienstverhältnis zum Bund befunden und

2. für das Jahr 1970 eine anspruchsbegründende Nebengebühr oder in
einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund eine dieser Neben-
gebühr entsprechende Nebengebühr bezogen hat.

(2) Die Gutschrift beträgt für jedes Kalenderjahr, in das eine in einem Dienst-
verhältnis zum Bund zurückgelegte Dienstzeit fällt, die im bestehenden Dienst-
verhältnis ruhegenussfähig ist,

von 1946 bis 1950 1⁄4
von 1951 bis 1960 3⁄8
von 1961 bis 1971 3⁄4

der für das Jahr 1970 bezogenen, in Nebengebührenwerten ausgedrück-
ten Nebengebühren nach Abs. 1 Z 2. Die Gutschrift ist mit Bescheid festzu-
stellen.

(3) Dem Beamten, der am 1. Jänner 1972 dem Dienststand angehört hat,
aber erst nach dem 1. Jänner 1970 in ein Dienstverhältnis zum Bund aufgenom-
men worden ist, gebührt für die Jahre 1970 und 1971 auf Grund der bezogenen
anspruchsbegründenden Nebengebühren eine Gutschrift, bei deren Feststel-
lung Abs. 2 anzuwenden ist.

(4) Dem Beamten, der am 1. Jänner 1972 dem Dienststand angehört hat,
aber erst im Jahre 1971 in ein Dienstverhältnis zum Bund aufgenommen worden
ist, gebührt für das Jahr 1971 auf Grund der bezogenen anspruchsbegründen-
den Nebengebühren eine Gutschrift, bei deren Feststellung Abs. 2 anzuwen-
den ist.

(5) Dem Beamten, der am 1. Jänner 1972 dem Dienststand angehört hat,
aber erst nach dem 1. Jänner 1970 aus einem Landeslehrerdienstverhältnis
ausgeschieden ist und unmittelbar darauf in ein Dienstverhältnis zum Bund oder
als Landeslehrer in ein Dienstverhältnis zu einem Bundesland aufgenommen
worden ist, gebührt die Gutschrift mit der Maßgabe, dass der Berechnung der-



Band2.Buch : 02-PG.pod    70
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

70

70

PG §§ 68, 69

selben der Durchschnitt der anspruchsbegründenden Nebengebühren zugrunde
zu legen ist, die in den im Jahre 1970 bestandenen Dienstverhältnissen für die-
ses Jahr bezogen worden ist.

Gutschrift von Nebengebührenwerten aus Anlass der Aufnahme
eines Beamten

§ 68. Aus Anlass einer nach dem 1. Jänner 1972 erfolgenden Aufnahme
eines Beamten, der sich vor dem 1. Jänner 1972 in einem Dienstverhältnis als
zeitverpflichteter Soldat oder in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum
Bund befunden hat und in diesem Dienstverhältnis eine anspruchsbegründende
Nebengebühr oder eine dieser Nebengebühr entsprechende Nebengebühr be-
zogen hat, ist für die Zeit vor dem 1. Jänner 1972 eine Gutschrift von Neben-
gebührenwerten unter sinngemäßer Anwendung des § 67 vorzunehmen.

Übergangsbestimmungen

§ 69. (1) Bei der Ermittlung der Nebengebührenzulage ist § 61 Abs. 2 auf
Nebengebührenwerte, denen Geldleistungen zugrunde liegen, auf die der An-
spruch vor dem 1. Jänner 2000 entstanden ist, mit der Abweichung anzu-
wenden, dass statt eines Siebenhundertstels der 437,5te Teil des Betrages
heranzuziehen ist, der sich aus der Multiplikation der Summe dieser Neben-
gebührenwerte mit 1% des im Zeitpunkt des Entstehens des Anspruches auf
die Nebengebührenzulage geltenden Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V zuzüglich einer allfälligen Teuerungszulage bzw. des Referenzbetra-
ges gemäß § 3 Abs. 4 GehG ergibt.

(2) Gebührt ein Ruhebezug oder ein Versorgungsbezug nach einem im
Dienststand verstorbenen Beamten erstmals in einem in der folgenden Tabelle
bezeichneten Jahr, so ist der Divisor „700“ in § 61 Abs. 2 jeweils durch folgenden
Divisor zu ersetzen:

Jahr Divisor

2000 455
2001 472,5
2002 490
2003 507,5
2004 525
2005 542,5
2006 560
2007 577,5
2008 595
2009 612,5
2010 630
2011 647,5
2012 665
2013 682,5
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ABSCHNITT X

Anwendung dieses Bundesgesetzes auf privatrechtliche
Pensionsansprüche gegen den Bund

§ 70. Dieses Bundesgesetz ist auf die Pensionsansprüche der ständigen Sa-
linenarbeiter, die am 1. Jänner 1968 bereits einen Anspruch oder eine Anwart-
schaft auf Pensionsversorgung gegen den Bund erworben hatten, ihrer Hinter-
bliebenen und Angehörigen mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. An die Stelle der obersten Dienstbehörde tritt der Bundesminister für Fi-
nanzen, an die Stelle der Dienstbehörde die Versicherungsanstalt öffent-
lich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau.

2. Rückforderbare Leistungen sind auf gerichtlichem Weg hereinzubringen.
§ 39 Abs. 3 ist nicht anzuwenden.

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 127/1999)

§ 71. (1) Dieses Bundesgesetz ist auf die Pensionsansprüche
1. der unter die Verordnungen der Bundesregierung vom 27. April 1922,

BGBl. Nr. 266 (Post- und Telegraphenpensionsverordnung 1922 und vom
12. April 1927, BGBl. Nr. 150, in der Fassung der Verordnung vom 2. April
1930, BGBl. Nr. 124, fallenden ehemaligen Postexpedienten, ihrer Hinter-
bliebenen und Angehörigen, und

2. der unter die Verordnungen der Bundesregierung vom 25. Juli 1922,
BGBl. Nr. 611 (Postbotenprovisionsverordnung), und vom 7. Dezember
1926, BGBl. Nr. 375, in der Fassung der Verordnung vom 2. April 1930,
BGBl. Nr. 123, oder unter das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.
Nr. 86, fallenden Teilnehmer am ehemaligen Provisionsfonds für Post-
boten, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen,

mit den Maßgaben gemäß Abs. 2 und 3 anzuwenden.
(2) Die Ruhegenußbemessungsgrundlage und der Kinderzuschuss sind bei

Bediensteten, die im Zeitpunkt der Ruhestandsversetzung oder des Todes nicht
vollbeschäftigt waren, im gleichen Verhältnis wie bei der erstmaligen Festset-
zung oder, falls sie erst nach dem 31. Dezember 1965 aus dem Dienststand
ausgeschieden sind, im Verhältnis der Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Be-
diensteten zur Arbeitszeit des betreffenden Bediensteten zu kürzen.

(3) Die §§ 53 bis 57 sind nicht anzuwenden.

Abschnitt XI

Sonderregelungen für Bedienstete und ehemalige Bedienstete
des Wirtschaftskörpers Österreichische Bundesforste

und der Österreichischen Bundesforste AG

Anwendungsbereich

§ 73. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes treten an die Stelle bisheri-
ger und künftiger kollektivvertraglicher Regelungen nach Abschnitt VII des Kol-
lektivvertrages gemäß § 13 Abs. 6 des Bundesforstegesetzes 1996 (KV), BGBl.
Nr. 793. Mit In-Kraft-Treten der Bestimmungen dieses Abschnittes treten die
Bestimmungen des Abschnittes VII KV außer Kraft.
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(2) Dieser Abschnitt regelt die Ansprüche der vor dem 1. Jänner 1997 in ein
Dienstverhältnis zum Wirtschaftskörper Österreichische Bundesforste eingetre-
tenen Bediensteten, die in den Anwendungsbereich des KV fallen, im Folgenden
kurz Bedienstete genannt, und ihrer Hinterbliebenen auf zusätzliche Leistungen
zu den Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung.

(3) Dieser Abschnitt ist nicht anzuwenden auf
1. Bedienstete, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben;
2. Bedienstete, die auf bestimmte Zeit aufgenommen wurden;
3. Bedienstete, die bei ihrer Aufnahme in den Dienst der Österreichischen

Bundesforste das 45. Lebensjahr überschritten haben, es sei denn, dass
es sich um Bedienstete handelt, die am 1. Juli 1953 bereits in einem
Dienstverhältnis zu den Österreichischen Bundesforsten standen oder
nach diesem Zeitpunkt nach den Bestimmungen des Beamten-Überlei-
tungsgesetzes, StGBl. Nr. 134/1945, in den Personalstand der Österrei-
chischen Bundesforste übernommen wurden;

4. Bedienstete, die im § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 202/1949
oder im § 93 KV angeführt sind, wenn ihnen eine Pensionsanwartschaft
vertraglich zusteht;

5. Angestellte der Österreichischen Bundesforste AG, die dem Kollektivver-
trag für ab 1. Jänner 1997 in ein Dienstverhältnis zu der Österreichischen
Bundesforste AG eingetretene Angestellte unterliegen.

(4) Ein Verzicht auf Ansprüche nach diesem Abschnitt nach Anfall von Leis-
tungen bewirkt nicht die Wiedererlangung des Anspruches auf eine Abfertigung
nach § 67 KV.

(5) Soweit die folgenden Bestimmungen des Abschnitts XI keine Sonder-
regelungen enthalten, sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit Aus-
nahme der §§ 24, 26, 32 Abs. 1, 41a, 46, 47, 48, 49 und 52 anzuwenden.

Anwartschaft

§ 74. (1) Der Bedienstete hat mit dem Tag des Dienstantrittes, frühestens
jedoch mit dem Tag der Vollendung des 18. Lebensjahres, für sich und seine
Angehörigen Anwartschaft auf Leistungen nach diesem Abschnitt erworben, es
sei denn, dass er vorher auf diese Leistungen verzichtet.

(2) Die Anwartschaft erlischt durch
1. Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft;
2. Verzicht; dieser bedarf der Schriftform; als Verzicht gilt auch die Annahme

einer Abfertigung gemäß § 67 KV; der Verzicht ist unwiderruflich;
3. Kündigung;
4. Entlassung;
5. vorzeitigen Austritt ohne wichtigen Grund;
6. einverständliche Lösung des Dienstverhältnisses.
(3) Die Anwartschaft erlischt jedoch in den Fällen des Abs. 2 Z 3 bei Kündi-

gung durch die Österreichische Bundesforste AG und des Abs. 2 Z 6 nicht, wenn
innerhalb von fünf Jahren nach Beendigung des Dienstverhältnisses die Pen-
sion aus der gesetzlichen Pensionsversicherung anfällt.
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Leistungen

§ 75. (1) Nach Maßgabe der §§ 76 bis 85 gebühren folgende Leistungen:
1. Zuschüsse zu den Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung

für den Bediensteten, den überlebenden Ehegatten, die Waisen und den
früheren Ehegatten sowie

2. Sonderzahlungen.

(2) Nach verstorbenen Bediensteten, die eine Anwartschaft auf Zuschüsse
hatten, gebührt ein Sterbekostenbeitrag nach § 67 Abs. 6 KV nur dann, wenn ihr
Tod vor dem 1. Jänner 2001 eingetreten ist.

Dauer des Anspruchs auf Zuschüsse

§ 76. (1) Dem Bediensteten gebührt der Zuschuss ab dem der Beendigung
des Dienstverhältnisses nächstfolgenden Monatsersten, frühestens jedoch ab
dem Zeitpunkt, ab dem die Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung
rechtskräftig zuerkannt wird.

(2) Der Anspruch auf Zuschüsse nach diesem Abschnitt besteht längstens
für die Dauer des Anspruches auf die Pension aus der gesetzlichen Pensions-
versicherung, zu der der Zuschuss gebührt.

Ausmaß der Zuschüsse und Sonderzahlungen

§ 77. (1) Der Zuschuss für den Bediensteten gebührt in der Höhe jenes Be-
trages, um den die Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung zuzüg-
lich allfälliger Kinderzuschüsse hinter dem nach § 78 ermittelten Vergleichsruhe-
genuss zuzüglich eines allfälligen Kinderzuschusses gemäß § 4 GehG und einer
allfälligen nach § 79 ermittelten Nebengebührenzulage zum Vergleichsruhe-
genuss zurückbleibt.

(2) Der Zuschuss für den überlebenden oder den früheren Ehegatten gebührt
in der Höhe jenes Betrages, um den die Pension aus der gesetzlichen Pensions-
versicherung hinter dem nach § 78 ermittelten Vergleichsversorgungsgenuss
zuzüglich eines allfälligen Kinderzuschusses gemäß § 4 GehG und einer allfälli-
gen nach § 79 ermittelten Nebengebührenzulage zum Vergleichsversorgungs-
genuss zurückbleibt.

(3) Der Zuschuss für die Waise gebührt in der Höhe jenes Betrages, um
den die Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung hinter dem nach
§ 78 ermittelten Vergleichsversorgungsgenuss zuzüglich einer allfälligen für
die Waise in Betracht kommenden Zulage und einer allfälligen nach § 79 er-
mittelten Nebengebührenzulage zum Vergleichsversorgungsgenuss zurück-
bleibt.

(4) Pensionsleistungen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung auf
Grund einer freiwilligen Höherversicherung bleiben bei der Berechnung der
Zuschüsse nach Abs. 1 bis 3 außer Betracht.

(Anm.: Z 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 130/2003)

(6) Sonderzahlungen sind vom Zuschuss zu berechnen.
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Vergleichsruhe(versorgungs)genuss

§ 78. (1) Der Vergleichsruhegenuss (Vergleichsversorgungsgenuss) ist nach
Maßgabe der Abs. 2 bis 8 nach den für die Bundesbeamten jeweils geltenden
gesetzlichen Bestimmungen zu ermitteln.

(2) Bei der Ermittlung des Vergleichsruhegenusses (Vergleichsversorgungs-
genusses) nach Abs. 1, insbesondere bei der Ermittlung der Ruhegenussbe-
rechnungsgrundlage im Sinne der für die Bundesbeamten geltenden pensions-
rechtlichen Vorschriften, tritt an Stelle der Beitragsgrundlage nach § 22 des Ge-
haltsgesetzes 1956 die Beitragsgrundlage nach § 80 Abs. 2 dieses Abschnittes.
Die nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Dienstverhältnis zu den Öster-
reichischen Bundesforsten zurückgelegte Dienstzeit gilt, soweit im Abs. 6 nicht
anderes bestimmt ist, als ruhegenussfähige Bundesdienstzeit.

(Anm.: Abs. 3 tritt mit Ablauf des 31. 12. 2002 außer Kraft)

(4) Vordienstzeiten, für die im Sinne der für die Bundesbeamten jeweils gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen ein Überweisungsbetrag nach den sozial-
versicherungsrechtlichen Vorschriften zu leisten wäre, sind bei der Ermittlung
des Vergleichsruhegenusses (Vergleichsversorgungsgenusses) zu berücksich-
tigen.

(5) Soweit Vordienstzeiten berücksichtigt werden, für die ein Bundesbeamter
einen besonderen Pensionsbeitrag zu entrichten hat, sind vom Bediensteten
Beiträge zu entrichten. Diese Beiträge werden nach den für die Bundesbeamten
jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe festgesetzt,
dass die Bemessungsgrundlage des besonderen Beitrages das Gehalt zuzüg-
lich Dienstalterszulage, Verwendungszulage mit allfälligem Zuschlag, Leistungs-
zulage und Ergänzungszulage bildet, das dem Bediensteten für den ersten
vollen Monat seiner Dienstleistung gebührt hat. Der besondere Beitrag ist nach
erfolgter Vordienstzeitenanrechnung durch Abzug vom Monatsbezug, vom Zu-
schuss nach diesem Abschnitt, von der Abfertigung oder der Abfindung nach
Maßgabe der für die Bundesbeamten jeweils geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen, allenfalls jedoch auf gerichtlichem Weg, hereinzubringen.

(6) Bei Bediensteten, die auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnisses Anspruch auf einen Ruhegenuss haben, wird die der Ermittlung die-
ses Ruhegenusses zugrunde gelegte Dienstzeit bei der Ermittlung des Ver-
gleichsruhegenusses nicht berücksichtigt. Dies gilt auch für die Ermittlung des
Vergleichsversorgungsgenusses für Hinterbliebene nach solchen Bediensteten.

(7) Zeiträume, in denen der Bedienstete bei bestehendem Dienstverhältnis
keine Bezüge erhalten hat, sind bei der Ermittlung des Vergleichsruhegenusses
(Vergleichsversorgungsgenusses) nicht zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für
die Zeit des Präsenz- oder Zivildienstes, für die Zeit einer Karenz nach dem
MSchG oder dem VKG und für die Zeiten, für die der Bedienstete Beiträge (§ 80)
im vollen Ausmaß entrichtet hat.

(8) § 89 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Datums der
Einleitung der Versetzung in den Ruhestand das Datum des Antrages auf die
Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung tritt, zu der der Zuschuss
nach diesem Abschnitt gebührt.
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Berücksichtigung von Nebengebühren

§ 79. Zum Zwecke der Berücksichtigung von Nebengebührenzulagen bei der
Ermittlung des Ausmaßes der Zuschüsse nach § 77 ist Abschnitt IX mit Aus-
nahme des § 64 anzuwenden.

Beitrag

§ 80. (1) Der Bedienstete hat vom Tage des Dienstantrittes, frühestens je-
doch vom Tage der Vollendung des 18. Lebensjahres an, neben seinem Beitrag
zur gesetzlichen Pensionsversicherung einen zusätzlichen Beitrag sowie einen
Beitrag von jeder Sonderzahlung zu entrichten. Hat der Bedienstete auf Grund
eines Verzichtes keine Anwartschaft auf Leistungen nach diesem Abschnitt, so
hat er keine Beiträge zu leisten.

(2) Die Beitragsgrundlage bildet das Gehalt zuzüglich Dienstalterszulage,
Verwendungszulage mit allfälligem Zuschlag, Dienstzulage, Leistungszulage,
Ergänzungszulage, Teuerungszulage und allfällige anspruchsbegründende Ne-
bengebühren.

(3) Der monatliche Beitrag beträgt 2,3% der Beitragsgrundlage nach Abs. 2
bis zur Höhe der jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage in der gesetzlichen Pensi-
onsversicherung und 12,55% des diese Höchstbeitragsgrundlage übersteigen-
den Teiles. Der Beitrag von der Sonderzahlung beträgt die Hälfte des sich unter
Außerachtlassung der Nebengebühren ergebenden monatlichen Beitrages.

(4) Eine Minderung auf Grund des § 40 KV und eine Dienstfreistellung ge-
mäß § 57a Abs. 1 KV wirkt sich auf die Höhe der Beitragsleistung nicht aus.

(5) Die Beiträge sind im Abzugswege einzubehalten. Die Art der Beitragsent-
richtung in den Fällen des § 78 Abs. 5 und 7 kann mit den Bediensteten verein-
bart werden.

(6) Für Zeiten, in denen der Bedienstete infolge
1. Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder
2. Karenzurlaubes nach § 56a KV oder
3. Präsenz- oder Zivildienstes

keinen Anspruch auf Bezüge hat, ist kein Beitrag zu entrichten.

(7) Rechtmäßig entrichtete Beiträge sind nicht zurückzuzahlen.

(8) Beiträge nach Abs. 1, die nach dem 31. Dezember 2004 fällig werden,
sind an den Bund abzuführen.

Aufgaben der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau sowie Geltendmachung der Leistungen

§ 81. (1) Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und
Bergbau nimmt als Pensionsstelle ab 1. Jänner 2007 für den Bund die Rechte
und Pflichten des Dienstgebers in Bezug auf die in diesem Abschnitt geregelten
Leistungen wahr. Dies gilt insbesondere für die Berechnung und Zahlbarstellung
der nach diesem Abschnitt ab 1. Jänner 2005 gebührenden Leistungen. Die
Österreichische Bundesforste AG ist berechtigt und verpflichtet, der Versiche-
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rungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau die dafür erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Berg-
bau hat dem Bediensteten (seinen versorgungsberechtigten Hinterbliebenen)
nach Beendigung des Dienstverhältnisses die Höhe der gemäß § 67 KV in
Betracht kommenden Abfertigung und die Höhe des gemäß § 78 ermittelten
Vergleichsruhe (versorgungs)genusses schriftlich mitzuteilen.

(3) Der Bescheid über die Zuerkennung der Pension aus der gesetzlichen
Pensionsversicherung ist vom Bediensteten (seinen Hinterbliebenen) unverzüg-
lich der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
vorzulegen. Der Bedienstete beziehungsweise seine Hinterbliebenen sind ver-
pflichtet, nach Aufforderung durch die Versicherungsanstalt öffentlich Bediens-
teter, Eisenbahnen und Bergbau alles zu veranlassen, um den Bund in die Lage
zu versetzen, in Vertretung des Pensionsberechtigten gegen den Bescheid ein
Rechtsmittel einzubringen. Allfällige Kosten der Vertretung trägt der Bund.

(4) Der Anspruch auf Leistungen nach diesem Abschnitt ist bei sonstigem
Ausschluss bis längstens drei Monate nach Rechtskraft des Bescheides über
die Zuerkennung der Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung bei
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
schriftlich geltend zu machen. Sofern der Bedienstete gegenüber der Österrei-
chischen Bundesforste AG anstelle der Ansprüche nach diesem Bundesgesetz
den Anspruch auf Abfertigung gemäß § 67 KV geltend macht, ist dies von der
Österreichischen Bundesforste AG der Versicherungsanstalt öffentlich Bediens-
teter, Eisenbahnen und Bergbau unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Ver-
sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau teilt der
Österreichischen Bundesforste AG umgekehrt die Inanspruchnahme von Leis-
tungen nach diesem Abschnitt umgehend schriftlich mit.

(5) Stirbt ein Bediensteter nach Beendigung des Dienstverhältnisses inner-
halb der im Abs. 4 festgesetzten Frist, bevor er den Anspruch auf Leistungen
nach diesem Abschnitt geltend gemacht hat, so sind seine versorgungsberech-
tigten Hinterbliebenen berechtigt, den Anspruch auf Leistungen nach diesem
Abschnitt bei sonstigem Ausschluss bis längstens drei Monate nach Rechtskraft
des Bescheides über die Zuerkennung ihrer Pension aus der gesetzlichen Pen-
sionsversicherung bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisen-
bahnen und Bergbau schriftlich geltend zu machen.

(6) Die Geltendmachung der Ansprüche nach den Abs. 4 und 5 ist unwider-
ruflich.

(7) Wenn der Eintritt des Versicherungsfalles in der gesetzlichen Pensions-
versicherung nachgewiesen ist, können die Zuschüsse in angemessener Höhe
bevorschusst werden.

(8) Die Empfänger der Zuschüsse sind verpflichtet, alle Änderungen hinsicht-
lich der Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung unverzüglich der
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau zu
melden. Nachweise über den Pensionsbezug sind nach Aufforderung durch die
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau vorzu-
legen.
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Ruhen und Wegfall monatlich wiederkehrender Geldleistungen

§ 82. (1) Beim Zusammentreffen von monatlich wiederkehrenden Geldleis-
tungen, die Bediensteten nach diesem Abschnitt gebühren, mit einem Erwerbs-
einkommen ist das Teilpensionsgesetz, BGBl. I Nr. 138/1997, anzuwenden.

(2) Als Pension im Sinne der für die Bundesbeamten geltenden Vorschrif-
ten gilt dabei jede wiederkehrende Geldleistung, die Bediensteten nach diesem
Bundesgesetz gebührt.

(3) Grobe Treueverstöße des ehemaligen Bediensteten gegen die Österrei-
chische Bundesforste AG berechtigen den Bund zur Einstellung der Leistungen
nach diesem Abschnitt.

Verweisungen in anderen Rechtsvorschriften und Einzelverträgen

§ 83. Soweit in anderen Gesetzen, Normen kollektiver Rechtsgestaltung
oder Dienstverträgen auf die Bestimmungen des Abschnittes VII der Bf-DO 1986
oder die Bestimmungen des Abschnittes VII KV verwiesen wird, gilt dies als Ver-
weis auf die Bestimmungen dieses Abschnittes.

Mitwirkung der Bundesrechenzentrum GmbH

§ 84. Der Bundesrechenzentrum GmbH wird als Dienstleisterin die Abwick-
lung der nach diesem Abschnitt gebührenden Leistungen übertragen.

Zuständigkeit der Arbeits- und Sozialgerichte

§ 85. Über Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Abschnitt ent-
scheidet das nach den Bestimmungen des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes,
BGBl. Nr. 104/1985, örtlich zuständige Gericht.

Abschnitt XII

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Weitergeltung aufgehobener Bestimmungen

§ 86. (1) Auf Personen, die vor dem 1. Jänner 2003 einen Anspruch auf Pen-
sionsversorgung nach diesem Bundesgesetz erlangt haben, sind die §§ 59 bis
62 und 63 Abs. 1 Z 5 dieses Bundesgesetzes und die §§ 16a bis 17 des Neben-
gebührenzulagengesetzes, BGBl. Nr. 485/1971, jeweils in der am 31. Dezember
2002 geltenden Fassung, sowie auf Grund dieser Bestimmungen erlassene
Bescheide weiterhin anzuwenden. Durch das Außer-Kraft-Treten dieser Normen
wird in die aus diesen resultierenden Ansprüche nicht eingegriffen.

(2) Auf Personen, die vor dem 1. Jänner 2003 in ein öffentlich-rechtliches Dienst-
verhältnis zum Bund aufgenommen worden sind, ist § 12 des Nebengebührenzula-
gengesetzes in der am 31. Dezember 2002 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(3) § 29 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2002 ist auf
Vorschüsse anzuwenden, die ab dem 1. Jänner 2003 beantragt werden. Auf
Vorschüsse, die vor diesem Zeitpunkt beantragt wurden, ist § 29 in der bis zum
31. Dezember 2002 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.
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Übergangsbestimmungen für den Versorgungsgenuß
und die Versorgungsgenußzulage

§ 87. (1) Auf Versorgungsgenüsse und Versorgungsgenußzulagen für Hinter-
bliebene, die schon vor dem 1. Jänner 1995 Anspruch auf Versorgungsgenuß er-
worben haben, sind die am 31. Dezember 1994 geltenden Bestimmungen über
die Versorgungsgenüsse und Versorgungsgenußzulagen weiterhin anzuwenden.

(2) Versorgungsgenüsse und Versorgungsgenußzulagen von Witwern und
früheren Ehemännern sind jedoch mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1995 nach
den §§ 15 bis 15d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 43/1995 neu
zu bemessen, sofern sie nicht erwerbsunfähig und bedürftig sind.

Übergangsbestimmungen zu den Novellen BGBl. Nr. 297/1995
und BGBl. I Nr. 142/2000

§ 88. (1) Die §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 und 20 Abs. 1 sind auf Beamte, die vor
dem 1. Mai 1995 in ein Dienstverhältnis zu einer österreichischen Gebietskör-
perschaft aufgenommen worden sind und seit dem Zeitpunkt der Aufnahme bis
zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens aus dem Dienststand oder ihres Todes unun-
terbrochen in einem Dienstverhältnis zu einer österreichischen Gebietskörper-
schaft stehen, mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. Die zur Entstehung des Anspruches auf Ruhegenuss erforderliche Ge-
samtdienstzeit beträgt abweichend von § 3 Abs. 1 zehn Jahre.

2. § 8 Abs. 1 und § 20 Abs. 1, jeweils in der bis zum Ablauf des 30. April 1995
geltenden Fassung, sind weiter anzuwenden.

Ausschließlich durch arbeitsfreie Tage bewirkte Unterbrechungen gelten nicht
als Unterbrechung im Sinne des ersten Satzes.

(2) Für die Anwendung des Abs. 1 sind die im § 113 Abs. 6 und 7 des
Gehaltsgesetzes 1956 in der am 1. Jänner 2015 geltenden Fassung genannten
Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse einem Dienstverhältnis zu einer
inländischen Gebietskörperschaft gleichgestellt.

(3) Ist am 1. Jänner 1996 bereits die Hälfte des
1. für die Vorrückung in die nächsthöhere Gehaltsstufe,
2. für die Zeitvorrückung in die nächsthöhere Dienstklasse,
3. für das Erreichen der Dienstalterszulage oder der erhöhten Dienstalters-

zulage,
4. für die Vorrückung in die nächsthöhere Zulagenstufe (§ 60a Abs. 2 des

Gehaltsgesetzes 1956),
5. für die außerordentliche Vorrückung (§ 104 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes

1956) oder
6. für die Vorrückung in die Dienstzulagenstufe 2 (§ 140 Abs. 1 des Gehalts-

gesetzes 1956)
erforderlichen Zeitraums verstrichen und scheidet der Beamte längstens bis
zum Ende des nach den Z 1 bis 6 jeweils in Frage kommenden Zeitraums aus
dem Dienststand oder aus dem Dienstverhältnis aus, so ist der Monatsbezug
des Beamten mit Ausnahme der Funktionszulage und des Fixgehaltes so zu
behandeln, als ob die Vorrückung, Zeitvorrückung oder außerordentliche Vor-
rückung im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand bereits eingetre-
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ten wäre oder der Beamte in diesem Zeitpunkt bereits Anspruch auf die Dienst-
alterszulage oder erhöhte Dienstalterszulage gehabt hätte. Die §§ 8 und 10 des
Gehaltsgesetzes 1956 sind auf diesen Zeitraum anzuwenden. Auf Beamte, die
zwischen 1. Mai und 31. Dezember 1995 aus dem Dienststand oder aus dem
Dienstverhältnis ausscheiden, ist § 5 Abs. 2 und 3 in der bis 30. April 1995 gel-
tenden Fassung weiterhin anzuwenden.

(4) § 6 Abs. 3 in der bis zum Ablauf des 30. April 1995 geltenden Fassung ist
1. auf Beamte, die vor dem 1. Mai 1995 aus dem Dienststand oder aus dem

Dienstverhältnis ausgeschieden sind, weiterhin anzuwenden,
2. auf Beamte, die in der Zeit vom 1. Mai 1995 bis 31. Dezember 1995 aus

dem Dienststand oder aus dem Dienstverhältnis ausscheiden, weiterhin
anzuwenden, wenn dies für sie günstiger ist.

(5) Ansprüche auf den Grundbetrag der Haushaltszulage enden spätestens
mit Ablauf des 30. April 1995.

(6) Wenn die Voraussetzungen nach wie vor gegeben sind, gelten Ansprüche
auf einen Steigerungsbetrag der Haushaltszulage ab 1. Mai 1995 als Ansprüche
auf Kinderzulage und ab 1. Jänner 2012 als Ansprüche auf Kinderzuschuss.

(7) Ansprüche auf Todesfall- oder Bestattungskostenbeitrag für Todesfälle,
die nach dem 31. Dezember 2000 eingetreten sind, können nur bestehen, wenn
der Tod im Dienststand eingetreten ist. Ein Pflegekostenbeitrag kann für Todes-
fälle, die nach dem 31. Dezember 2000 eingetreten sind, nur im Fall des Todes
im Dienststand gewährt werden. Auf Todesfälle, die vor dem 1. Jänner 2001 ein-
getreten sind, sind die §§ 42 bis 45 und die auf sie verweisenden Bestimmungen
in der am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

§ 89. (1) Auf Beamte, deren Versetzung in den Ruhestand vor dem 16. Fe-
bruar 1996 eingeleitet worden ist, sind die §§ 4 und 12 in der bis zum Ablauf des
30. April 1996 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Mit Ablauf des 31. Mai 1996 treten außer Kraft:
1. die Geschäftsordnung zum Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 716/1993,
2. die Pensionssicherungsbeitragsverordnung 1996, BGBl. Nr. 72.

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 71/2003

§ 90. (1) Abweichend von § 7 sind bei Beamten, die am 31. Dezember 2003
eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (einschließlich der Ruhegenussvor-
dienstzeiten) von 15 Jahren bzw. bei Aufnahme in ein Dienstverhältnis zu einer
österreichischen Gebietskörperschaft vor dem 1. Mai 1995 und ununterbroche-
nem Bestand eines oder mehrerer solcher Dienstverhältnisse bis zum 31. De-
zember 2003 eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (einschließlich der Ruhe-
genussvordienstzeiten) von zehn Jahren aufweisen,

1. die vor dem 1. Jänner 2004 angefallenen Zeiten der ruhegenussfähigen
Gesamtdienstzeit mit 2% der Ruhegenussbemessungsgrundlage pro
Dienstjahr und 0,167% der Ruhegenussbemessungsgrundlage pro rest-
lichem Dienstmonat,

2. die nach dem 31. Dezember 2003 anfallenden Zeiten der ruhegenussfähi-
gen Gesamtdienstzeit mit 1,667% der Ruhegenussbemessungsgrundlage
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pro Dienstjahr und 0,139% der Ruhegenussbemessungsgrundlage pro
restlichem Dienstmonat bzw. bei Aufnahme in ein Dienstverhältnis zu
einer österreichischen Gebietskörperschaft vor dem 1. Mai 1995 und
ununterbrochenem Bestand eines oder mehrerer solcher Dienstverhält-
nisse bis zum 31. Dezember 2003 mit 1,429% der Ruhegenussbemes-
sungsgrundlage pro Dienstjahr und mit 0,119% der Ruhegenussbemes-
sungsgrundlage pro restlichem Dienstmonat und

3. die ersten 15 Jahre bzw. bei Aufnahme in ein Dienstverhältnis zu einer
österreichischen Gebietskörperschaft vor dem 1. Mai 1995 und ununter-
brochenem Bestand eines oder mehrerer solcher Dienstverhältnisse bis
zum 31. Dezember 2003 die ersten 10 Jahre der ruhegenussfähigen
Gesamtdienstzeit unabhängig von ihrer zeitlichen Lagerung mit 50% der
Ruhegenussbemessungsgrundlage

beim Ausmaß des Ruhegenusses zu veranschlagen. Das sich daraus erge-
bende Prozentausmaß ist auf zwei Kommastellen zu runden.

(1a) Für die Anwendung des Abs. 1 sind die im § 113 Abs. 6 und 7 des
Gehaltsgesetzes 1956 in der am 1. Jänner 2015 geltenden Fassung genannten
Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse einem Dienstverhältnis zu einer
österreichischen Gebietskörperschaft gleichgestellt.

(2) Ein unter Anwendung des Abs. 1 bemessener Ruhegenuss darf bei Vor-
liegen einer ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit von bis zu 45 Jahren 100%
der Ruhegenussbemessungsgrundlage nicht übersteigen. Beträgt die ruhe-
genussfähige Gesamtdienstzeit mit Ausnahme zugerechneter Zeiten mehr als
45 Jahre, so beträgt der Ruhegenuss jenes Prozentausmaß der Ruhegenuss-
bemessungsgrundlage, das sich aus § 7 ergibt.

(3) § 13a Abs. 2a und § 90 Abs. 7 gelten auch für Personen, die am 31. De-
zember 2003 Anspruch auf wiederkehrende Leistungen nach diesem Bundes-
gesetz haben.

(Anm.: Abs. 4 und 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 142/2004)
(6) Auf Beamte, deren Versetzung in den Ruhestand nach § 14 BDG 1979

vor dem 1. Jänner 2004 eingeleitet worden ist, sind die § 5 Abs. 2, § 7 und § 96
Abs. 1 sowie § 83a GehG, jeweils in der am 31. Dezember 2003 geltenden Fas-
sung, weiter anzuwenden. Die Abschläge nach § 5 sowie die Zurechnung nach
§ 9 sind in diesen Fällen bis zum Ablauf jenes Monats zu berechnen, zu dem der
Beamte nach der am 31. Dezember 2003 geltenden Rechtslage frühestens
seine Ruhestandsversetzung durch Erklärung bewirken hätte können.

(7) Die Zuschüsse zu den Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversi-
cherung nach Abschnitt XI dieses Bundesgesetzes sind dabei nur insoweit
anzupassen, als die dem Zuschuss jeweils zu Grunde liegende Pension aus der
gesetzlichen Pensionsversicherung die Medianpension nicht überschreitet.

Erhöhung des Ruhebezuges

§ 90a. (1) Anlässlich der Bemessung des Ruhebezuges ist – allenfalls nach
Anwendung der §§ 92 bis 94 – ein weiterer Vergleichsruhebezug unter An-
wendung aller am 31. Dezember 2003 geltenden Bemessungsvorschriften zu
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berechnen. Falls erforderlich ist der Ruhebezug durch einen Erhöhungsbetrag
soweit zu erhöhen, dass er 90% des Vergleichsruhebezuges beträgt.

(1a) Bei einer Ruhestandsversetzung nach § 15c BDG 1979 ist der Ruhe-
bezug – allenfalls unter Anwendung der §§ 92 bis 94 – im Rahmen der Ver-
gleichsberechnung nach Abs. 1 ohne Anwendung des § 5 Abs. 2a zu bemes-
sen. Der sich aus dieser Vergleichsberechnung allenfalls ergebende Erhö-
hungsbetrag gebührt zum unter Anwendung des § 5 Abs. 2a und der §§ 92 bis
94 bemessenen Ruhebezug.

(1b) An die Stelle des im Abs. 1 zweiter Satz genannten Prozentsatzes von
90% treten für die erstmalige Pensionsbemessung die in der folgenden Tabelle
angeführten Prozentsätze, wobei jeweils der für dasjenige Jahr geltende Pro-
zentsatz anzuwenden ist, in dem frühestens ein Pensionsanspruch aufgrund
einer Ruhestandsversetzung nach § 15b, § 15c, § 236b oder § 236d BDG 1979
bestanden hat:

(2) Bei der Bemessung des Kinderzurechnungsbetrages im Rahmen des
Vergleichsruhebezuges sind die §§ 239 Abs. 1 und 261 Abs. 2 ASVG in der am
31. Dezember 2003 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Eine allfällige Kürzung nach § 5 und eine allfällige Zurechnung nach § 9
sind im Rahmen der Bemessung des Vergleichsruhebezuges bis zum Ablauf
jenes Monates zu berechnen, zu dem der Beamte nach der am 31. Dezember
2003 geltenden Rechtslage frühestens seine Ruhestandsversetzung durch Er-
klärung bewirken können hätte.

Jahr Prozentsatz

2004 oder früher 95%
2005 94,75%
2006 94,5%
2007 94,25%
2008 94%
2009 93,75%
2010 93,5%
2011 93,25%
2012 93%
2013 92,75%
2014 92,5%
2015 92,25%
2016 92%
2017 91,75%
2018 91,5%
2019 91,25%
2020 91%
2021 90,75%
2022 90,5%
2023 90,25%“
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Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 138/1997

§ 91. (1) Auf Beamte und Hinterbliebene, die am 31. Dezember 2002 An-
spruch auf einen Ruhe- oder Versorgungsbezug haben, sowie bei der Bemes-
sung von Versorgungsbezügen nach solchen Ruhebezügen sind die §§ 4, 5, 12
und 22 in der am 31. Dezember 2002 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 134/2004)

(3) Gebührt ein Ruhebezug oder ein Versorgungsbezug nach einem im
Dienststand verstorbenen Beamten erstmals in einem in der folgenden Tabelle
angeführten Jahr, so sind die Zahlen „480“ in § 4 Abs. 1 Z 3 jeweils durch fol-
gende Zahlen zu ersetzen:

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2003)

(5) Der Beitrag gemäß § 13a Abs. 2 beträgt für Ruhegenüsse und für Versor-
gungsgenüsse nach im Dienststand verstorbenen Beamten,

1. die erstmals ab dem 1. Jänner 2003 gebühren, 2,17%,
2. die erstmals ab dem 1. Jänner 2004 gebühren, 2,04%,
3. die erstmals ab dem 1. Jänner 2005 gebühren, 1,92%,
4. die erstmals ab dem 1. Jänner 2006 gebühren, 1,79%,
5. die erstmals ab dem 1. Jänner 2007 gebühren, 1,66%,

Jahr Zahl

2004 24
2005 36
2006 48
2007 60
2008 72
2009 84
2010 96
2011 110
2012 126
2013 144
2014 164
2015 186
2016 208
2017 230
2018 252
2019 274
2020 296
2021 319
2022 342
2023 365
2024 388
2025 411
2026 434
2027 457
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6. die erstmals ab dem 1. Jänner 2008 gebühren, 1,53%,
7. die erstmals ab dem 1. Jänner 2009 gebühren, 1,41%,
8. die erstmals ab dem 1. Jänner 2010 gebühren, 1,28%,
9. die erstmals ab dem 1. Jänner 2011 gebühren, 1,15%,

10. die erstmals ab dem 1. Jänner 2012 gebühren, 1,02%,
11. die erstmals ab dem 1. Jänner 2013 gebühren, 0,89%,
12. die erstmals ab dem 1. Jänner 2014 gebühren, 0,77%,
13. die erstmals ab dem 1. Jänner 2015 gebühren, 0,64%,
14. die erstmals ab dem 1. Jänner 2016 gebühren, 0,51%.
15. die erstmals ab dem 1. Jänner 2017 gebühren, 0,38%,
16. die erstmals ab dem 1. Jänner 2018 gebühren, 0,26%,
17. die erstmals ab dem 1. Jänner 2019 gebühren, 0,13%.
(6) Von ab dem 1. Jänner 2020 gebührenden Ruhegenüssen und Versor-

gungsgenüssen nach im Dienststand verstorbenen Beamten, auf die die §§ 92
bis 94 nicht anzuwenden sind, ist kein Beitrag nach § 13a zu entrichten. Die in
Abs. 5 Z 1 bis 17 genannten Beitragssätze gelten jeweils für die gesamte Be-
messungsgrundlage gemäß § 13a Abs. 2 sowie für Versorgungsgenüsse nach
solchen Ruhegenüssen.

(7) Beamten des Exekutivdienstes und Wachebeamten, die frühestens mit
Ablauf des 30. April 1996 aus dem Dienststand ausgeschieden sind und bei
denen bei der Ermittlung des Ruhegenusses § 4 Abs. 3 in der am 1. Jänner
1998 geltenden Fassung angewendet worden ist, sowie deren Hinterbliebenen
ist auf Antrag des Beamten oder seiner Hinterbliebenen ihr Ruhe(Versorgungs)-
genuß, die Ruhe(Versorgungs)genußzulage und die Nebengebührenzulage un-
ter Anwendung des § 83a Abs. 1 bis 3 oder des § 145a des Gehaltsgesetzes
1956 neu zu bemessen.

(8) Die im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand für Feststellun-
gen und Verfügungen in Angelegenheiten der Geldbezüge jeweils zuständige
Dienstbehörde erster Instanz hat in den Fällen des Abs. 7 die tatsächlich im
Exekutivdienst zurückgelegte Dienstzeit im Sinne des § 83a Abs. 1 bis 3 des
Gehaltsgesetzes 1956 mit Bescheid festzustellen.

(9) Ist gemäß Abs. 7 ein Ruhe(Versorgungs)bezug neu zu bemessen, so
kann auch die Jubiläumszuwendung bei Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 83a Abs. 2 oder des § 145a des Gehaltsgesetzes 1956 gewährt werden.

(10) § 25a ist nur auf Beamte und deren Hinterbliebene anzuwenden, deren
Ausscheiden aus dem Dienststand frühestens mit Ablauf des 31. Dezember
2002 wirksam wird.

(Anm.: Abs. 11 und 12 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 142/2004)

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Außerkrafttreten vgl. § 109 Abs. 25.

Erhöhung des Ruhegenusses

§ 92. Anläßlich der Bemessung des Ruhegenusses sind ein Vergleichsruhe-
genuß und eine Vergleichsruhegenußzulage gemäß § 93 zu berechnen. Soweit
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§ 93 nichts anderes vorsieht, sind dabei die Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes anzuwenden.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Außerkrafttreten vgl. § 109 Abs. 25.

§ 93. (1) Der Vergleichsruhegenuß wird auf der Grundlage des ruhegenuß-
fähigen Monatsbezuges und der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit ermittelt.

(2) 80% des ruhegenußfähigen Monatsbezuges bilden die volle Ruhegenuß-
bemessungsgrundlage. § 5 Abs. 2 bis 5 ist anzuwenden.

(3) Der ruhegenußfähige Monatsbezug besteht aus
1. dem Gehalt und
2. den als ruhegenußfähig erklärten Zulagen,

die der besoldungsrechtlichen Stellung entsprechen, die der Beamte im Zeit-
punkt seines Ausscheidens aus dem Dienststand erreicht hat.

(4) Ist zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand der
1. für die Vorrückung in die nächsthöhere Gehaltsstufe,
2. für die Zeitvorrückung in die nächsthöhere Dienstklasse,
3. für das Erreichen der Dienstalterszulage oder der erhöhten Dienstalters-

zulage,
4. für die Vorrückung in die nächsthöhere Zulagenstufe (§ 60a Abs. 2 des

Gehaltsgesetzes 1956),
5. für die außerordentliche Vorrückung (§ 104 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes

1956) oder
6. für die Vorrückung in die Dienstzulagenstufe 2 (§ 140 Abs. 1 des Gehalts-

gesetzes 1956)
erforderliche Zeitraum bereits zur Gänze verstrichen, so ist der Monatsbezug
des Beamten mit Ausnahme der Funktionszulage und des Fixgehaltes so zu
behandeln, als ob die Vorrückung, Zeitvorrückung oder außerordentliche Vor-
rückung im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand bereits eingetre-
ten wäre oder der Beamte in diesem Zeitpunkt bereits Anspruch auf die Dienst-
alterszulage oder erhöhte Dienstalterszulage gehabt hätte.

(5) Fallen in die ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit Zeiten, in denen
1. die Wochendienstzeit des Beamten nach den §§ 50a, 50b, 50e oder 78d

BDG 1979 herabgesetzt war, soweit auf diese Zeiten nicht § 116d Abs. 3
GehG angewendet wurde, oder

2. die Lehrverpflichtung nach der bis zum Ablauf des 30. Juni 1997 gelten-
den Fassung des
a) § 8 Abs. 8 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, BGBl. Nr. 244/

1965,
b) § 44 Abs. 7 LDG 1984 oder
c) § 44 Abs. 7 LLDG 1985
ermäßigt war oder

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2002)
4. der Beamte eine Dienstfreistellung nach § 17 Abs. 1 BDG 1979 in An-

spruch genommen und sich nicht nach § 13 Abs. 8a des Gehaltsgesetzes
1956 in der vom 1. August 1996 bis zum 31. Juli 1997 geltenden Fassung
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zur Zahlung des Pensionsbeitrages auch von den gekürzten Bezügen ver-
pflichtet hat oder

5. die Lehrverpflichtung nach § 213a oder § 213b BDG 1979 in der bis
31. August 2007 geltenden Fassung herabgesetzt war,

so ist der ruhegenußfähige Monatsbezug nach den Abs. 1 und 2 mit jenem Fak-
tor zu vervielfachen, der sich aus Abs. 6 ergibt.

(6) Der nach Abs. 5 anzuwendende Faktor ist wie folgt zu ermitteln:
1. Zeiten nach Abs. 5 Z 1 bis 4 sind in dem Prozentausmaß zu zählen, auf

das der Monatsbezug für den betreffenden Monat aus dem jeweiligen
Anlaß herabgesetzt war.

2. Zeiten einer Herabsetzung der Lehrverpflichtung mit geblockter Dienstleis-
tung sind wie folgt zu zählen:
a) In Vollbeschäftigung zurückgelegte Dienstleistungszeiten nach § 213a

oder § 213b BDG 1979 in der bis 31. August 2007 geltenden Fassung
sind in vollem Ausmaß zu zählen.

b) Dienstleistungszeiten nach § 213a oder § 213b BDG 1979 in der bis
31. August 2007 geltenden Fassung, während derer die Lehrverpflich-
tung nach den in Abs. 5 Z 1 oder 2 genannten Bestimmungen ermäßigt
war, sind in dem Prozentausmaß zu zählen, das sich aus § 12e Abs. 1
GehG ergibt.

c) Zeiten einer Freistellung nach § 213a oder § 213b BDG 1979 in der bis
31. August 2007 geltenden Fassung sind im Ausmaß von null Prozent
zu zählen.

3. Zeiten nach § 6 Abs. 1 lit. c und d sind bei der Zählung nicht zu berücksich-
tigen.

4. Die übrigen Monate der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit sowie die
Zeit, auf die § 116d Abs. 3 GehG angewendet wurde, sind in vollem Aus-
maß zu zählen.

5. Die Summe der Monate nach den Z 1, 2 und 4 ist durch die Anzahl dieser
Monate zu teilen. Die so ermittelte und auf vier Kommastellen gerundete
Zahl ist der Faktor.

(7) Die Abs. 5 und 6 sind nicht anzuwenden, wenn die ruhegenußfähige
Gesamtdienstzeit eines Beamten unter Außerachtlassung

1. der in Abs. 5 Z 1 bis 4 angeführten Zeiten,
2. von Zeiten einer Freistellung nach § 213a oder § 213b BDG 1979 in der

bis 31. August 2007 geltenden Fassung und 3. von Zeiten nach § 6 Abs. 1
lit. c und d

für die Erlangung des Vergleichsruhegenusses im Ausmaß der Ruhegenuß-
bemessungsgrundlage ausreicht.

(8) Auf vor dem 1. Juli 1997 liegende Zeiten der Herabsetzung der Wochen-
dienstzeit ist § 6 Abs. 2 zweiter Satz in der bis zum Ablauf des 30. Juni 1997 gel-
tenden Fassung anzuwenden.

(9) Der Vergleichsruhegenuß darf
1. die Ruhegenußbemessungsgrundlage nach Abs. 2 und nach § 5 Abs. 2

bis 5 nicht übersteigen und
2. 40% des ruhegenußfähigen Monatsbezuges nicht unterschreiten.
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(10) Der Emeritierungsbezug beträgt
1. im Fall des § 163 Abs. 5 Z 2 BDG 1979 monatlich 100%,
2. im Fall des § 163 Abs. 5 Z 1 BDG 1979 monatlich 90%

des Gehaltes und der ruhegenußfähigen Zulagen, die der besoldungsrecht-
lichen Stellung entsprechen, die der emeritierte Universitätsprofessor im Zeit-
punkt der Emeritierung erreicht hat.

(11) Hat der Beamte Anspruch auf Exekutivdienstzulage, Omnibuslenker-
zulage, Erzieherzulage, Wachdienstzulage oder Truppendienstzulage – im fol-
genden kurz „Aktivzulage“ genannt – gehabt, so ist eine Zulage zum Vergleichs-
ruhegenuß (Vergleichsruhegenußzulage) zu berechnen.

(12) Die Bemessungsgrundlage der Vergleichsruhegenusszulage bilden 80%
der Aktivzulage, die der besoldungsrechtlichen Stellung entspricht, die der Be-
amte im Zeitpunkt des letzten rechtmäßigen Bezuges der Aktivzulage erreicht
hat. Hat die Erzieherzulage in diesem Zeitpunkt nur im halben Ausmaß gebührt,
so bilden 80% der halben in Betracht kommenden Erzieherzulage die Bemes-
sungsgrundlage. § 5 Abs. 2, 4 und 5 ist auf die Bemessungsgrundlage der Ver-
gleichsruhegenusszulage anzuwenden.

(Anm.: Abs. 12a aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2003)

(13) Die Vergleichsruhegenußzulage beträgt
1. für jeden der ersten 120 Dienstmonate, in dem Anspruch auf Aktivzulage

bestanden hat, 0,417% und
2. für jeden weiteren Dienstmonat, in dem Anspruch auf Aktivzulage bestan-

den hat, 0,208%
der Bemessungsgrundlage; das sich daraus ergebende Prozentausmaß ist auf
eine Kommastelle zu runden. Die Zeit, in der die Wochendienstzeit des Beamten
oder die Lehrverpflichtung des Lehrers nach den §§ 50a, 50b, 50e oder 78d
BDG 1979 oder nach § 8 Abs. 8 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes,
BGBl. Nr. 244/1965, herabgesetzt gewesen ist, soweit auf diese Zeit nicht
§ 116d Abs. 3 GehG angewendet wurde, ist hiebei in jenem Ausmaß zu berück-
sichtigen, auf das der Monatsbezug für den betreffenden Monat aus dem jewei-
ligen Anlaß herabgesetzt war.

(14) Die Vergleichsruhegenußzulage darf die Bemessungsgrundlage nach
Abs. 12 nicht übersteigen.

(15) § 6 Abs. 3 gilt sinngemäß.

(16) Die Ruhegenussfähigkeit von Zulagen ist nach den am 31. Dezember
2002 geltenden Rechtsvorschriften zu beurteilen.

(17) Die Zeit eines Sabbaticals nach § 78e BDG 1979 ist bei der Anwendung
der Abs. 5 bis 7 wie die Zeit einer Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach den
§§ 213a oder 213b BDG 1979 in der bis 31. August 2007 geltenden Fassung zu
behandeln.

(18) Auf Landeslehrer ist § 115 Abs. 4 LDG 1984 und auf land- und forstwirt-
schaftliche Landeslehrer § 121 Abs. 4 LLDG 1985, jeweils in der am 31. Dezem-
ber 2002 geltenden Fassung, anzuwenden.



Band2.Buch : 02-PG.pod    87
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

87

87

§ 94 PG

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Außerkrafttreten vgl. § 102 Abs. 25 idF BGBl. I Nr. 71/2003, ab 1. 1. 2005
§ 109 Abs. 25.

§ 94. (1) Ist der Ruhegenuß höher als die Summe aus Vergleichsruhegenuß
und Vergleichsruhegenußzulage (Vergleichspension), gebührt keine Erhöhung
des Ruhegenusses nach den Abs. 3 oder 4.

(2) Ist die Vergleichspension höher als der Ruhegenuß, ist die in den Abs. 3
oder 4 vorgesehene Vergleichsberechnung durchzuführen. Ergibt diese Ver-
gleichsberechnung einen Erhöhungsbetrag, ist der Ruhegenuß um diesen Erhö-
hungsbetrag zu erhöhen.

(3) Übersteigt die Vergleichspension den Betrag von 2034,8 E1), so ist der
Ruhegenuß wie folgt zu berechnen:

1. Zunächst ist der Ruhegenuß von der Vergleichspension abzuziehen. Der
sich daraus ergebende Betrag ist in einem auf drei Kommastellen gerun-
deten Prozentsatz der Vergleichspension auszudrücken.

2. Derjenige Teil der Vergleichspension, der über dem Betrag von 2034,8 E1)
liegt, ist mit dem sich aus Z 1 ergebenden Prozentsatz zu multiplizieren.

3. Zu dem sich aus Z 2 ergebenden Betrag ist ein Betrag zu addieren, der 7%
von 2034,81) entspricht.

4. Ist der sich aus Z 1 ergebende Betrag höher als der sich aus Z 3 erge-
bende Betrag, so entspricht der Erhöhungsbetrag der Differenz zwischen
den sich aus Z 1 und aus Z 3 ergebenden Beträgen. Andernfalls gebührt
kein Erhöhungsbetrag.

(4) Übersteigt die Vergleichspension den Betrag von 2034,8 E1) nicht, so ist
der Ruhegenuß wie folgt zu berechnen:

1. Von der Vergleichspension ist zunächst der Betrag von 508,7 E2) abzuzie-
hen und das Resultat durch die Zahl 218023) zu dividieren.

2. Das Ergebnis dieser Division ist auf drei Stellen zu runden und von der
Zahl 1 abzuziehen.

3. Ist der Ruhegenuß niedriger als das Produkt der Vergleichspension mit
der sich aus Z 2 ergebenden Zahl, so entspricht der Erhöhungsbetrag die-
ser Differenz. Andernfalls gebührt kein Erhöhungsbetrag.

1) gemäß BGBl. II Nr. 417/2019 für 2020: 2771,07 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 3/2021 für 2021: 2812,63 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 39/2022 für 2022: 2863,26 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 5/2023 für 2023: 3029,33 Euro
2) für 2020: 692,76 Euro
für 2021: 703,15 Euro
für 2022: 715,81 Euro
für 2023: 757,33 Euro
3) für 2020: 29693 Euro
für 2021: 30138 Euro
für 2022: 30681 Euro
für 2023: 32461 Euro
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(4a) Der Erhöhungsbetrag nach den Abs. 2 bis 4 ist bei der Anwendung des
§ 7 Abs. 2, des § 9 Abs. 3, des § 25a Abs. 6 und des § 90 Abs. 2 beim
Ruhegenuss nicht zu berücksichtigen.

(5) Die in den Abs. 3 und 4 genannten Beträge sowie der Divisor in Abs. 4 Z 1
sind mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor gemäß § 108 Abs. 5 und § 108f
ASVG zu vervielfachen.

Zuschuss zu den Energiekosten

§ 95. § 638 Abs. 1 bis 3 und 5 ASVG ist sinngemäß anzuwenden.

Einmalzahlung für das Jahr 2008

§ 95a. § 639 ASVG ist sinngemäß anzuwenden.

Einmalzahlung für das Jahr 2010

§ 95b. § 649 ASVG ist sinngemäß anzuwenden.

Besondere Pensionsanpassung

§ 95c. § 667 ASVG ist sinngemäß anzuwenden.

Einmalzahlung

§ 95d. (1) § 700a ASVG ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass
die Einmalzahlung zum 30. Dezember 2016 zur höchsten monatlich wiederkeh-
renden Geldleistung nach diesem Bundesgesetz, auf die im Dezember 2016
Anspruch bestand, nachzuzahlen ist, sofern im Dezember 2016 kein Anspruch
auf eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung besteht.

(2) Wenn die Länder eine dem Abs. 1 vergleichbare Leistung für Landesbe-
dienstete vorsehen, ist diese von der Einkommensteuer befreit und unpfändbar.

Einmalzahlung 2022

§ 95e. (1) § 759a ASVG ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass
die Einmalzahlung Personen gebührt, die im Dezember 2021 Anspruch auf eine
Ergänzungszulage nach § 26 dieses Bundesgesetzes hatten. Die Einmalzah-
lung ist zum nächstmöglichen Auszahlungszeitpunkt nach der Kundmachung
dieses Bundesgesetzes auszuzahlen.

(2) Wenn die Länder eine dem Abs. 1 vergleichbare Leistung für Landesbe-
dienstete vorsehen, ist diese von der Einkommensteuer befreit und unpfändbar.

Teuerungsausgleich

§ 95f. (1) § 759b Abs. 1 Z 1, Abs. 2 und 4 ASVG ist sinngemäß mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass der Teuerungsausgleich Personen gebührt, die im
Februar 2022 Anspruch auf eine Ergänzungszulage nach § 26 dieses Bundes-
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gesetzes haben. Er ist zusammen mit der für Mai 2022 gebührenden Pension
auszuzahlen.

(2) Wenn die Länder eine dem Abs. 1 vergleichbare Leistung für Landesbe-
dienstete vorsehen, ist diese von der Einkommensteuer befreit und unpfändbar.

Weiterer Teuerungsausgleich

§ 95g. (1) § 771 Abs. 1 Z 1, Abs. 3 und 5 ASVG ist sinngemäß mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass der Teuerungsausgleich Personen gebührt, die im Juni
2022 Anspruch auf eine Ergänzungszulage nach § 26 dieses Bundesgesetzes
haben. Er ist zusammen mit der für September 2022 gebührenden Pension aus-
zuzahlen.

(2) Wenn die Länder eine dem Abs. 1 vergleichbare Leistung für Landesbe-
dienstete vorsehen, ist diese von der Einkommensteuer befreit und unpfändbar.

Außerordentliche Einmalzahlung

§ 95h. § 772a ASVG ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass
das Gesamtpensionseinkommen einer Person entsprechend dem § 41 Abs. 7
einschließlich der Ruhe- und Versorgungsbezüge nach dem Bundesbahn-Pen-
sionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, zum Anspruchszeitpunkt 31. August 2022 zu
bilden ist.

Direktzahlung für das Jahr 2023

§ 95i. (1) § 776 ASVG ist sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass
1. die Direktzahlung zusammen mit der für März 2023 gebührenden (höchs-

ten) laufenden Pensionszahlung auszuzahlen ist;
2. der Anspruch auf Direktzahlung nach diesem Bundesgesetz ausgeschlos-

sen ist, wenn die Direktzahlung nach § 776 ASVG, § 402 GSVG oder
§ 396 BSVG gebührt.

(2) Wenn die Länder eine dem Abs. 1 vergleichbare Leistung für Landesbe-
dienstete vorsehen, ist § 776 Abs. 4 zweiter und dritter Satz ASVG sinngemäß
anzuwenden.

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 86/2001

§ 96. (Anm.: Abs. 1 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2003)
(2) Auf Personen, die vor dem 1. Oktober 2000 Anspruch auf eine monat-

lich wiederkehrende Leistung nach diesem Bundesgesetz haben, sind die
§§ 4, 9, 12, 15a bis 15d, 20, 22, 55, 56 Abs. 3b und 62b Abs. 1 Z 4 in der am
30. September 2000 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. Auf Beamte,
deren Versetzung in den Ruhestand gemäß § 14 BDG 1979 vor dem 1. Okto-
ber 2000 eingeleitet worden ist, ist § 4 Abs. 4 Z 3, Abs. 7 und Abs. 8 in der am
30. September 2000 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Bei mit Ablauf
des 30. September 2000 oder später erfolgten Ruhestandsversetzungen ist
eine allenfalls noch erfolgte bescheidmäßige Absprache der obersten Dienst-
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behörden über die Zurechnung von Zeiten nach § 9 oder § 20 in der am
30. September 2000 geltenden Fassung unwirksam. Nach dem 1. Jänner 2001
bescheidmäßig festgesetzte besondere Pensionsbeiträge sind jedenfalls mit
dem vollen Prozentsatz gemäß § 22 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 zu be-
messen.

(3) Bei Lehrern, die spätestens am 30. September 2000 ihr 55. Lebensjahr
vollendet haben und gemäß § 207n BDG 1979 in den Ruhestand versetzt wer-
den, ist der Kürzung der Ruhegenussbemessungsgrundlage nach § 5 Abs. 2
und 3 stets der Ablauf des Monats zugrunde zu legen, in dem sie ihr 60. Lebens-
jahr vollendet haben werden, sofern die Versetzung in den Ruhestand vor Voll-
endung ihres 738. Lebensmonats erfolgt.

(4) Auf Beamte, die ihr 55. Lebensjahr vor dem 1. Dezember 1997 vollendet
haben und spätestens mit Ablauf des Monats, in dem sie ihren 738. Lebens-
monat vollendet haben, in den Ruhestand versetzt werden, sind bei der Bemes-
sung des Ruhebezuges die §§ 4 Abs. 1, 5 und 12, jeweils in der am 31. Dezem-
ber 2002 geltenden Fassung, anstelle der §§ 3a und 4 anzuwenden. Dies gilt
nicht, wenn der Beamte eine nach den §§ 32 oder 88 GehG in der am 31. De-
zember 2002 geltenden Fassung für die Ruhegenussfähigkeit des Fixgehaltes
maßgebende Zeit von mindestens neun Jahren aufweist.

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 87/2001

§ 97. § 4 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001 ist
1. von Amts wegen auf Ruhebezüge anzuwenden, die erstmals ab 1. Jänner

2002 gebühren, und
2. auf Antrag auf Ruhebezüge anzuwenden, die erstmals im Zeitraum zwi-

schen 1. Oktober 2000 bis einschließlich 1. Dezember 2001 gebührten.
Wird im Fall der Z 2 dem Antrag stattgegeben, so ist der Ruhebezug rückwir-
kend ab dem Anfall neu zu bemessen und eine sich daraus ergebende Differenz
im Rahmen des § 40 nachzuzahlen.

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 130/2003

§ 97a. (1) § 11 lit. f, § 13, § 17 Abs. 2a und 2b, § 21 und § 23 gelten auch für
Personen, die am Tag vor dem Inkrafttreten der jeweiligen Bestimmung An-
spruch auf wiederkehrende Leistungen nach diesem Bundesgesetz haben. § 5
Abs. 4 Z 2 dieses Bundesgesetzes ist auf Antrag auch auf Personen anzuwen-
den, die am 31. Dezember 2003 Anspruch auf wiederkehrende Leistungen nach
diesem Bundesgesetz haben. Derartige Anträge sind nur bis 31. Dezember
2004 zulässig. Studiennachweise nach § 17 Abs. 2b sind erstmals für das Stu-
dienjahr 2004/05 zu erbringen.

(2) Auf Beamte, die vor dem 1. Jänner 2004 in das öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnis zum Bund aufgenommen worden sind, ist § 56 Abs. 3 in der am
31. Dezember 2003 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(3) § 42 Abs. 1 Z 3 in der am 31. Dezember 2003 geltenden Fassung ist auf
vor dem 1. Jänner 2004 eingetretene Todesfälle weiterhin anzuwenden.
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Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 134/2004

§ 97b. (1) Die §§ 15 bis 15c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 134/2004 sind bei der Bemessung von Witwen- und Witwerversorgungs-
genüssen, die ab 1. Juli 2004 gebühren, anzuwenden.

(2) Bei der Bemessung von Witwen- und Witwerversorgungsgenüssen nach
Todesfällen von Beamten und Beamtinnen, die im Zeitraum von 1. Juni 2004 bis
30. November 2004 eintreten, sind die §§ 15 bis 15e sowie § 91 Abs. 2 in der bis
zum 30. Juni 2004 geltenden Fassung weiter anzuwenden, sofern ausschließ-
lich Berechnungsgrundlagen nach § 15 Abs. 1 Z 2, Abs. 1a Z 2 oder Abs. 2,
jeweils in der bis zum 30. Juni 2004 geltenden Fassung, heranzuziehen sind.

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 111/2010

§ 97c. (1) § 5 Abs. 2a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011,
BGBl. I Nr. 111/2010, ist auf nach dem 31. Dezember 1953 geborene Beam-
tinnen und Beamte anzuwenden. § 90a Abs. 1a ist auf diese Beamtinnen und
Beamten nicht mehr anzuwenden. Auf vor dem 1. Jänner 1954 geborene Beam-
tinnen und Beamte ist § 5 Abs. 2a in der bis zur Kundmachung des Budget-
begleitgesetzes 2011 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) § 104 Abs. 1 in der vor der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes
2011, BGBl. I Nr. 111/2010, geltenden Fassung ist auf bis zum Ablauf des
Tages der Kundmachung des Budgetbegleitgesetzes 2011 gestellte Anträge
auf nachträgliche Anrechnung zuvor ausgeschlossener Zeiten weiterhin anzu-
wenden.

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 142/2004

§ 98. § 5 Abs. 2b, § 41 Abs. 2 und § 90a Abs. 1b sind auch auf vor dem
1. Jänner 2005 angefallene Ruhegenüsse anzuwenden.

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 53/2007

§ 98a. (1) § 4 Abs. 2a gilt für nach dem 31. Dezember 1987 liegende Zeiten
eines Karenzurlaubs nach § 75c BDG 1979 oder eines sonstigen Karenzurlau-
bes, der zum Zwecke der Pflege eines behinderten Kindes gewährt wurde. Die
Beitragsgrundlage für Zeiträume vor dem 1. Jänner 2005 entspricht jener aus
der Anlage 2 zum APG, Spalte „monatliche Bewertung der Zeiten für Kinderer-
ziehung sowie Präsenz- und Zivildienst“.

(2) Die §§ 5 Abs. 2a und 17 Abs. 5 gelten auch für Personen, die am 30. Juni
2007 Anspruch auf wiederkehrende Leistungen nach diesem Bundesgesetz
haben.

Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 120/2012

§ 98b. Die §§ 50 und 51 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2012 gel-
tenden Fassung sind bei Verurteilungen wegen Straftaten, die vor dem 1. Jän-
ner 2013 begangen wurden, weiterhin anzuwenden.



Band2.Buch : 02-PG.pod    92
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

92

92

PG §§ 98c–100

Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 65/2015

§ 98c. § 17 Abs. 2a in der Fassung BGBl. I Nr. 65/2015 ist auf Antrag im
Rahmen des § 40 auch für Zeiträume vor dem 1. März 2015 anzuwenden.

ABSCHNITT XIII

Sonderbestimmungen für nach dem 31. Dezember 1954 geborene Beamte

Parallelrechnung

§ 99. (1) Abschnitt XIII gilt nur für Beamte, die nach dem 31. Dezember 1954
und vor dem 1. Jänner 1976 geboren sind, vor dem 1. Jänner 2005 in das öffent-
lich-rechtliche Dienstverhältnis zum Bund aufgenommen worden sind und sich
am 31. Dezember 2004 im Dienststand befinden.

(2) Dem Beamten gebührt der nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
bemessene Ruhe- oder Emeritierungsbezug nur in dem Ausmaß, das dem Prozent-
ausmaß nach § 7 bzw. § 90 Abs. 1 entspricht, das sich aus der vom Beamten bis
zum 31. Dezember 2004 erworbenen ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit ergibt.

(3) Neben dem Ruhe- oder Emeritierungsbezug ist für die Beamtin oder den
Beamten eine Pension unter Anwendung des APG und der §§ 6 Abs. 3 und 15
Abs. 2 APG in der am 31. Dezember 2013 geltenden Fassung zu bemessen.
§ 15 und § 16 Abs. 5 APG sind dabei nicht anzuwenden. Die Pension nach dem
APG gebührt in dem Ausmaß, das der Differenz des Prozentsatzes nach Abs. 2
auf 100% entspricht.

(4) Nach § 9 zugerechnete Zeiten sind bei der Anwendung der Abs. 2 und 3
nicht zu berücksichtigen. Bei angerechneten Zeiträumen ist jeweils die tatsäch-
liche zeitliche Lagerung des angerechneten Zeitraums maßgebend.

(5) Die Gesamtpension der Beamtin oder des Beamten setzt sich aus dem
anteiligen Ruhe- oder Emeritierungsbezug nach Abs. 2, der anteiligen Pension
nach Abs. 3 und dem Frühstarterbonus nach Abs. 6 zusammen.

(6) Ein Frühstarterbonus in der Höhe von einem Euro gebührt der Beamtin
oder dem Beamten für jeden im Pensionskonto enthaltenen Beitragsmonat auf
Grund einer Erwerbstätigkeit, der vor dem Monatsersten nach der Vollendung
des 20. Lebensjahres erworben wurde. Der Frühstarterbonus gebührt nur dann,
wenn mindestens 300 Beitragsmonate auf Grund einer Erwerbstätigkeit im Pen-
sionskonto vorliegen, von denen mindestens zwölf vor dem Monatsersten nach
der Vollendung des 20. Lebensjahres erworben wurden, und ist mit dem Höchst-
ausmaß von 60 Euro begrenzt. An die Stelle der in den ersten beiden Sätzen ge-
nannten Beträge treten bei Bemessungen ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erst-
mals ab 1. Jänner 2023, die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 ASVG mit der
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1 ASVG) vervielfachten Beträge.

Anwendung des APG

§ 100. (1) Zum Zweck der Bemessung der Pension nach dem APG wird für
den Beamten ein Pensionskonto unter Anwendung des APG eingerichtet und
geführt.
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(2) Die Führung des Pensionskontos für die Zeit ab 1. Jänner 2005 obliegt für
alle Beamten – mit Ausnahme der nach § 17 Abs. 1a PTSG zur Dienstleistung
Zugewiesenen – der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen
und Bergbau. Für die nach § 17 Abs. 1a PTSG zur Dienstleistung zugewiesenen
Beamten obliegt die Einrichtung und Führung des Pensionskontos dem jeweili-
gen Unternehmen.

(3) Für Zeiten im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund sind die
Abschnitte 3 und 4 des APG mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. § 11 Z 1 APG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle der dort
genannten Beitragsgrundlagensumme die Bemessungsgrundlage für den
Pensionsbeitrag bis zur monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45
ASVG zu erfassen ist. Die Zuordnung einer Bemessungsgrundlage zu
einem Kalendermonat richtet sich danach, für welchen Zeitraum die ihr
zugrunde liegende Geldleistung gebührt.

2. § 11 Z 2 APG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Beitragsgrund-
lagensumme lediglich für Zeiten nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d, e und g ASVG
zu erfassen ist. § 8 Abs. 1a Z 1 ASVG ist nicht anzuwenden. Die in § 52
ASVG (§ 27e GSVG, § 24e BSVG) für diese Zeiten vorgesehenen Bei-
träge sind – rückwirkend ab 1. Jänner 2005 – an die Bundesministerin
oder den Bundesminister für Finanzen zu überweisen.

3. § 11 Z 3 APG ist nicht anzuwenden.
4. Die den Beitragsleistungen der Beamtinnen und Beamten entsprechen-

den Teilbeiträge sind ab 1. Jänner 2005 im Pensionskonto erhöht um
einen Dienstgeberbeitrag im Ausmaß des für den jeweiligen Zeitraum in
der gesetzlichen Pensionsversicherung geltenden Prozentsatzes der Bei-
tragsgrundlage auszuweisen.

5. Die Beitragsgrundlagen für Zeiten einer Familienhospizkarenz und für
nach dem 31. Dezember 1987 liegende Zeiten eines Karenzurlaubes
gegen Entfall der Bezüge nach § 75c BDG 1979 oder eines sonstigen
Karenzurlaubes, der zum Zwecke der Pflege eines behinderten Kindes
gewährt wurde, entsprechen jenen nach § 4 Abs. 2 bis 2b.

(4) Für Zeiten vor dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund sind
die Abschnitte 3 und 4 des APG mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. Die Beitragsgrundlage für Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag nach
§ 308 ASVG geleistet wurde, entspricht jener Beitragsgrundlage, die diese
Zeiten in der gesetzlichen Pensionsversicherung gehabt hätten. § 310
ASVG ist nicht anzuwenden.

2. Die Beitragsgrundlage für Zeiten, für die ein Überweisungsbetrag nach
§ 311 Abs. 2 ASVG an den Bund geleistet wurde, entspricht der Bemes-
sungsgrundlage für den Pensionsbeitrag oder den besonderen Pensions-
beitrag.

3. Die Beitragsgrundlage für Zeiten, für die ein besonderer Pensionsbeitrag
nach § 56 geleistet wurde oder zu leisten war, entspricht der Bemessungs-
grundlage dieses besonderen Pensionsbeitrages, höchstens jedoch der
jeweils geltenden monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG.

4. § 11 Z 3 APG ist auf Zeiten, für die kein Überweisungsbetrag nach § 308
ASVG geleistet wurde, nicht anzuwenden.
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(5) Bei der Bemessung der Pension nach dem APG ist § 105 Abs. 3 sinn-
gemäß anzuwenden.

Führung des Pensionskontos; Erhebung der personenbezogenen Daten
und besonderen Kategorien personenbezogener Daten

für die Zeit bis zum 31. Dezember 2004

§ 101. (1) Die für die Zeit bis zum 31. Dezember 2004 für die Führung
des Pensionskontos maßgebenden personenbezogenen Daten und besonde-
ren Kategorien personenbezogener Daten sind von der für die Beamtin oder den
Beamten zuständigen Dienstbehörde nach den Vorgaben des Bundeskanzler-
amtes im Einvernehmen mit der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau zu erheben.

(2) Der vor der Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis jeweils
zuletzt zuständige Versicherungsträger stellt den Dienstbehörden auf Anfrage
die für die Führung des Pensionskontos maßgebenden personenbezogenen
Daten und besonderen Kategorien personenbezogener Daten für die Zeit vor
der Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis zur Verfügung.

Kontomitteilung

§ 102. (1) Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen
und Bergbau informiert ab dem Jahr 2008 die Beamtin oder den Beamten auf
Verlangen über das Pensionskonto (Kontomitteilung). Die Kontomitteilung ent-
hält die bis zum 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres relevanten personen-
bezogenen Daten und besonderen Kategorien personenbezogener Daten.

(2) Die Kontomitteilung soll nach Möglichkeit automationsunterstützt erfol-
gen. Darüber hinaus ist nach Maßgabe der technischen Voraussetzungen dafür
vorzusorgen, dass das Pensionskonto auch mit Hilfe automatisierter Verfahren
eingesehen werden kann.

(3) Ergibt sich nachträglich, dass die in der Kontomitteilung enthaltenen per-
sonenbezogenen Daten und besonderen Kategorien personenbezogener Daten
unrichtig waren, so sind diese unverzüglich richtig zu stellen und die Beamtin
oder der Beamte darüber zu informieren.

Anwendung dieses Bundesgesetzes auf die Gesamtpension

§ 103. (1) Der Beitrag und der zusätzliche Beitrag nach § 13a sind nur vom
anteiligen Ruhe- oder Emeritierungsbezug nach § 99 Abs. 2 oder vom entspre-
chenden Teil des Versorgungsbezuges zu entrichten.

(2) Der Witwen- und Witwerversorgungsbezug ergibt sich aus der Anwen-
dung des nach § 15 Abs. 2 maßgebenden Prozentsatzes auf die Gesamtpen-
sion nach § 99 Abs. 5, die dem Beamten

1. gebührte oder
2. im Falle des Todes im Dienststand gebührt hätte, wenn er an seinem

Todestag in den Ruhestand versetzt worden wäre.
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(3) Der Waisenversorgungsbezug beträgt für die Halbwaise 24% und für die
Vollwaise 36% der Gesamtpension nach § 99 Abs. 5, die dem Beamten

1. gebührte oder
2. im Falle des Todes im Dienststand gebührt hätte, wenn er an seinem

Todestag in den Ruhestand versetzt worden wäre.

(4) Im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes tritt die Gesamtpension
nach § 99 Abs. 5 an die Stelle des Ruhebezuges. Das gilt nicht für Bestimmun-
gen, die für die Bemessung des Ruhebezuges nach § 99 Abs. 2 maßgebend
sind.

Nachträgliche Anrechnung von Zeiten

§ 104. (1) Wurden Versicherungszeiten durch Leistung eines Erstattungs-
betrages nach den jeweils anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Be-
stimmungen entfertigt, so kann der Beamte des Dienststandes für die Berück-
sichtigung dieser entfertigten Monate als Versicherungszeit im Sinne des § 3
APG den seinerzeit empfangenen Erstattungsbetrag als besonderen Pensions-
beitrag an den Bund leisten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf drei Kom-
mastellen gerundeten Faktor zu vervielfachen, um den sich das Gehalt der
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung
einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage bzw. der Referenzbetrag ge-
mäß § 3 Abs. 4 GehG seit dem Monat der Auszahlung des Erstattungsbetrages
an den Beamten bis zum Datum des Antrages auf nachträgliche Entrichtung
eines besonderen Pensionsbeitrages oder Erstattungsbetrages erhöht hat. Der
Nachweis über die Anzahl der entfertigten Monate ist vom Beamten zu erbringen
und der Monat der Auszahlung des Erstattungsbetrages von ihm glaubhaft zu
machen.

(2) Bei der Bemessung eines Ruhe- oder Emeritierungsbezuges eines or-
dentlichen Universitäts(Hochschul)professors, auf den § 247e BDG 1979 anzu-
wenden ist, sowie bei der Aliquotierung dieses Ruhe- und Emeritierungsbezu-
ges nach § 99 Abs. 2 ist so vorzugehen, als ob sämtliche nach § 53 Abs. 2 und 3
in Betracht kommenden Ruhegenussvordienstzeiten angerechnet worden wä-
ren. Die Dienstbehörde hat dem Universitäts(Hochschul)professor und der Pen-
sionsbehörde anlässlich der Versetzung oder des Übertrittes in den Ruhestand
bzw. der Emeritierung mitzuteilen, welche Ruhegenussvordienstzeiten für eine
Anrechnung in Betracht gekommen wären.

ABSCHNITT XIV

Sonderbestimmungen für Beamte nach § 1 Abs. 14
und nach § 136b BDG 1979

§ 105. (1) Die Vollziehung der auf Beamte nach § 1 Abs. 14 und nach
§ 136b BDG 1979 anzuwendenden sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften
erfolgt durch die bundes- oder landesgesetzlich dafür vorgesehenen Behörden.
Die §§ 8 Abs. 1a Z 2 und 310 ASVG sind nicht anzuwenden. Die in § 52 ASVG
(§ 27e GSVG, § 24e BSVG) für Zeiten nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d, e und g ASVG
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vorgesehenen Beiträge sind – rückwirkend ab 1. Jänner 2005 – an den Bundes-
minister für Finanzen zu überweisen. Die §§ 22 Abs. 6 bis 8a, 13 und 13a und
22b Abs. 5 letzter Satz GehG sind sinngemäß anzuwenden.

(2) Die Dienstnehmeranteile der Pensionsversicherungsbeiträge der in
Abs. 1 angeführten Beamten sind an den Bund abzuführen. Der Bund trägt den
Pensionsaufwand für diese Beamten. Die den Beitragsleistungen des Beamten
entsprechenden Teilbeiträge sind in dem von der Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau zu führenden Pensionskonto erhöht
um einen Dienstgeberbeitrag im Ausmaß des für den jeweiligen Zeitraum in
der gesetzlichen Pensionsversicherung geltenden Prozentsatzes der Beitrags-
grundlage auszuweisen.

(3) Für die Anwendung des ASVG und des APG sind gleichzuhalten:
1. eine Versetzung in den Ruhestand nach § 14 BDG 1979 oder vergleich-

baren dienstrechtlichen Bestimmungen einer Berufsunfähigkeitspension
nach den §§ 271, 273 und 274 ASVG,

2. eine Versetzung in den Ruhestand bei Vorliegen von Schwerarbeitszeiten
nach § 15b BDG 1979, einer Schwerarbeitspension nach § 4 Abs. 3 APG
bzw. § 607 Abs. 14 ASVG und

3. eine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung nach § 15c
BDG 1979 oder vergleichbaren dienstrechtlichen Bestimmungen einer
Korridorpension nach § 4 Abs. 2 APG.

(4) Die Kontoerstgutschrift bzw. die Gesamtgutschrift für das Jahr 2013 ist
bei nachträglichen Änderungen der für die Bemessung maßgebenden Werte
neu zu berechnen.

(5) Die für die Beamtin oder den Beamten zuständige Dienstbehörde hat die
für die Ermittlung der Kontoerstgutschrift erforderlichen personenbezogenen
Daten und besonderen Kategorien personenbezogener Daten erforderlichen-
falls zu verarbeiten und rechtzeitig der pensionskontoführenden Stelle zur Ver-
fügung zu stellen. Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
rechtzeitige Übermittlung der personenbezogenen Daten und besonderen Kate-
gorien personenbezogener Daten nach den vom Bundeskanzleramt im Einver-
nehmen mit der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und
Bergbau erstellten Vorgaben liegt bei den Dienstbehörden.

Kontoerstgutschrift für nach dem 31. Dezember 1975 geborene
Beamtinnen und Beamte

§ 105a. (1) Für Beamtinnen und Beamte, die nach dem 31. Dezember 1975
geboren und vor dem 1. Jänner 2005 in das öffentlich-rechtliche Dienstverhält-
nis zum Bund aufgenommen worden sind, wird durch Berechnung eines Aus-
gangsbetrags und eines Vergleichsbetrags eine Kontoerstgutschrift zum 1. Jän-
ner 2014 ermittelt.

(2) Zur Ermittlung der Kontoerstgutschrift ist der Ruhebezug nach Abschnitt II
und IX dieses Bundesgesetzes, der der Beamtin oder dem Beamten im Fall der
Ruhestandsversetzung mit Ablauf des 31. Dezember 2013 gebührte, zu berech-
nen. Die gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 ermittelten Beitragsgrundlagen sind dabei mit
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den ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden Aufwertungsfaktoren gemäß
Anlage 7 zum APG – erhöht um den um 30% erhöhten Prozentsatz, der dem
Anpassungsfaktor gemäß § 108 Abs. 5 und § 108f ASVG für das Jahr 2013 ent-
spricht – aufzuwerten. Die Ruhegenussbemessungsgrundlage beträgt 80% der
Ruhegenussberechnungsgrundlage. Dazu ist ein Kinderzurechnungsbetrag zu
ermitteln, der pro Monat einer Kindererziehung gemäß § 25a Abs. 3 ein Zwölftel
von 1,78% der Ruhegenussbemessungsgrundlage beträgt.

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte Pensionshöhe bildet den Ausgangsbetrag für
die Berechnung der Kontoerstgutschrift.

(4) Zur Ermittlung der Kontoerstgutschrift ist weiters der Ruhebezug nach
diesem Bundesgesetz bei Anwendung der Parallelrechnung nach der am
31. Dezember 2013 geltenden Rechtslage zu berechnen, der der Beamtin oder
dem Beamten gebührte, wäre sie oder er mit Ablauf des 31. Dezember 2013 in
den Ruhestand versetzt worden. Die Ruhegenussbemessungsgrundlage be-
trägt 80% der Ruhegenussberechnungsgrundlage.

(5) Die nach Abs. 4 ermittelte Pensionshöhe auf Grund der Parallelrechnung
bildet den Vergleichsbetrag für die Berechnung der Kontoerstgutschrift.

(6) Das 14-fache des Ausgangsbetrages bildet die Kontoerstgutschrift. Ist
jedoch der Ausgangsbetrag mehr als 3,5% niedriger oder höher als der Ver-
gleichsbetrag, bildet das 14-fache des um 3,5% verminderten oder erhöhten
Vergleichsbetrages die Kontoerstgutschrift.

(7) Die Kontoerstgutschrift ist als Gesamtgutschrift für das Jahr 2013 bis
31. Dezember 2014 in das Pensionskonto aufzunehmen. Frühere Teil- und Ge-
samtgutschriften verlieren damit ihre Gültigkeit und werden durch die Gesamt-
gutschrift 2013 ersetzt.

(Anm.: Abs. 8 und 9 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 86/2013)

ABSCHNITT XV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Verweisungen auf andere Bundesgesetze

§ 106. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze ver-
wiesen wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Abs. 1 gilt nicht für die im Abschnitt XII enthaltenen Zitierungen.

Maßnahmen für Hinterbliebene von Empfängern
außerordentlicher Versorgungsgenüsse

§ 107. (1) Hinterbliebenen nach Personen, die am 1. Oktober 2003 An-
spruch auf einen außerordentlichen Versorgungsgenuss auf Grund einer Ent-
schließung des Bundespräsidenten nach dem Gesetz StGBl. Nr. 180/1919 in
der zuletzt geltenden Fassung hatten, gebührt ein monatlicher außerordentlicher
Hinterbliebenenversorgungsgenuss unter denselben Voraussetzungen, unter
denen sie Anspruch auf Versorgungsgenuss hätten, wenn sie Hinterbliebene
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nach einem Bundesbeamten wären, der am Sterbetag Anspruch auf Ruhe-
genuss gehabt hat. Bei der Bemessung des Versorgungsgenusses sind die
jeweils in Betracht kommenden Bestimmungen des Abschnittes III mit den Maß-
gaben anzuwenden, dass

1. die verstorbene Person, die am 1. Oktober 2003 Anspruch auf einen
außerordentlichen Versorgungsgenuss hatte, als verstorbener Beamter
und

2. deren außerordentlicher Versorgungsgenuss als Ruhegenuss
gelten.

(2) Auf den außerordentlichen Hinterbliebenenversorgungsgenuss sind die
für Witwen- und Witwerversorgungsgenüsse maßgebenden Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes anzuwenden.

(3) Bei der Bemessung des außerordentlichen Hinterbliebenenversorgungs-
genusses sind allfällige Kürzungen des außerordentlichen Versorgungsgenus-
ses, die sich auf Grund anderweitiger Einkünfte ergeben haben, nicht zu berück-
sichtigen. Kürzungsbestimmungen, die für den außerordentlichen Versorgungs-
genuss gegolten haben, sind jedoch auch auf den außerordentlichen Hinter-
bliebenenversorgungsgenuss anzuwenden, sofern anderweitige Einkünfte nicht
bereits bei seiner Bemessung zu einer Verminderung geführt haben.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind abweichend von § 110 Abs. 1 vom Bundeskanzler
zu vollziehen.

Erlassung von Verordnungen und Kundmachungen

§ 108. (1) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes und seiner No-
vellen können ab dem Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes oder der
betreffenden Novelle erlassen werden. Die Verordnungen dürfen frühestens mit
dem Tag in Kraft gesetzt werden, mit dem die betreffende Verordnungsermäch-
tigung in Kraft tritt.

(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport hat jedes Jahr für das folgende Kalenderjahr

1. die Grenzbeträge nach § 15b Abs. 1 und nach § 94 Abs. 3 und 4 sowie
(Anm.: Z 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)
3. den Divisor in § 94 Abs. 4 Z 1

zu ermitteln und kundzumachen.

Inkrafttreten, Aufhebung bisheriger pensionsrechtlicher Vorschriften

§ 109. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1966 in Kraft. In diesem
Zeitpunkt treten – soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist – alle pensi-
onsrechtlichen Vorschriften außer Kraft, die bis dahin für die unter dieses Bun-
desgesetz fallenden Personen gegolten haben. Zu diesen pensionsrechtlichen
Vorschriften zählen insbesondere:

1. Hofkanzleidekret vom 5. April 1814, Politische Gesetzessammlung,
Band 42, Nr. 28,

2. Hofkammerdekret vom 24. Mai 1832, Politische Gesetzessammlung,
Band 60, Nr. 56,
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3. § 3 der kaiserlichen Verordnung vom 9. Dezember 1866, RGBl. Nr. 157,
über das Ausmaß der Abfertigungen der Staatsbeamten und pensions-
fähigen Diener,

4. Gesetz vom 27. Dezember 1875, RGBl. Nr. 158, betreffend die Militär-
versorgung der Personen des k.k. Heeres, der k.k. Kriegsmarine und der
k.k. Landwehr,

5. Gesetz vom 27. April 1887, RGBl. Nr. 41, betreffend die Militär-Versor-
gung der Witwen und Waisen von Offizieren und von Mannschaften des
Heeres, der Kriegsmarine, der Landwehr und des Landsturmes,

6. Gesetz vom 28. März 1896, RGBl. Nr. 48, betreffend die weitere Ausdeh-
nung beziehungsweise Anwendung des Gesetzes vom 27. April 1887 über
die Versorgung der Witwen und Waisen von Offizieren und von Mannschaf-
ten des Heeres, der Kriegsmarine, der Landwehr und des Landsturmes,

7. Gesetz vom 14. Mai 1896, RGBl. Nr. 74, betreffend Bestimmungen über
die Versorgungsgenüsse der Civil-Staatsbeamten (Staatslehrpersonen),
dann der Diener, sowie deren Witwen und Waisen,

8. Gesetz vom 19. März 1907, RGBl. Nr. 86, betreffend die Abänderung der
Gesetze vom 27. April 1887, RGBl. Nr. 41, vom 3. April 1891, RGBl.
Nr. 48, und 28. März 1896, RGBl. Nr. 48, über die Militärversorgung der
Witwen und Waisen von Offizieren und Mannschaften des Heeres, der
Kriegsmarine, der Landwehr und des Landsturmes,

9. §§ 60 bis 63, 65, 66, 78 Abs. 2, 98 und 116 letzter Satz der Dienstprag-
matik, RGBl. Nr. 15/1914,

10. §§ 65 bis 67, 70, 71, 80 Abs. 2, 106 und 125 letzter Satz der Lehrer-
dienstpragmatik, RGBl. Nr. 319/1917,

11. Militärpensions-Ermächtigungsgesetz vom 3. Juli 1919, StGBl. Nr. 355,
12. Unfallhinterbliebenennovelle, StGBl. Nr. 477/1920,
13. Pensionsgesetz 1921, BGBl. Nr. 735/1921,
14. Artikel VI und Artikel X der 3. Gehaltsgesetznovelle, BGBl. Nr. 436/1929,
15. Bundesgesetz vom 19. Oktober 1934, BGBl. II Nr. 310, über die Ruhe-

und Versorgungsgenüsse der Pensionsparteien des Bundes im Ausland,
16. §§ 37a, 46 bis 58a, 62 und 68a des Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGBl.

Nr. 22/1947,
17. Ruhegenußvordienstzeitengesetz, BGBl. Nr. 193/1949,
18. Bundesgesetz vom 25. Jänner 1950, BGBl. Nr. 56, über die Pensionen

von im Ausland wohnhaften Ruhestandsbeamten des Bundes, die im
Ausland ihren Dienstort hatten, und von im Ausland wohnhaften Hinter-
bliebenen nach solchen Beamten,

19. Ruhegenußvordienstzeitengesetz 1956, BGBl. Nr. 26/1956,
20. §§ 8 Abs. 3, 29 Abs. 1 letzter Satz, Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 letzter

Satz, 40 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 letzter Satz, 43 zweiter Satz, 50
Abs. 1 zweiter Satz, 56 Abs. 1 zweiter Satz und 66 Abs. 1 zweiter Satz
des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54/1956,

21. § 31 Abs. 2 und 3 des Heeresdisziplinargesetzes, BGBl. Nr. 151/1956,
22. Bundesgesetz vom 18. Dezember 1959, BGBl. Nr. 298, womit Ergän-

zungszulagen an Empfänger von Ruhe(Versorgungs)bezügen des Bun-
des gewährt werden und die Ruhegenußbemessungsgrundlage abgeän-
dert wird.
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(2) § 17 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 873/1992
tritt mit 1. Jänner 1993 in Kraft.

(3) § 53 Abs. 3 und 6 und § 56 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 256/1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft.

(4) Es treten in Kraft:
1. Die §§ 13a bis 13d samt Überschriften, § 17 Abs. 2a und 2 f und die §§ 67

und 68 samt Überschriften in der Fassung des Art. I des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 334/1993 mit 1. Juli 1993,

2. § 56 Abs. 3 bis 3b und § 61 Abs. 4 in der Fassung des Art. I des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 334/1993 mit 1. Jänner 1994.

(5) Die §§ 15 bis 15e samt Überschriften, § 18 Abs. 1, § 22 Abs. 2, § 38
Abs. 3 und § 62a samt Überschrift in der Fassung des Art. II des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 334/1993 treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft.

(6) Es treten in Kraft:
1. § 66 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 mit

1. Jänner 1993,
2. § 66 Abs. 3 in der Fassung des Art. VIII Z 3 des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 518/1993 mit 1. Jänner 1993,
3. § 66 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Art. VIII Z 4 des Bundesgesetzes

BGBl. Nr. 518/1993 mit 1. Juli 1993.

(7) Es treten in Kraft:
1. § 9 Abs. 4a, § 13b Abs. 1 Satz 1, § 19 Abs. 1a, 4 und 4a, § 20 Abs. 3, 5

und 5a, § 26 Abs. 2, 4 und 5 Z 3, § 31 samt Überschrift, § 41 Abs. 3 und
§ 63 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 16/1994
mit 1. Jänner 1994,

2. § 24 Abs. 4 und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 16/1994
mit 1. Jänner 1995.

(8) § 2 Abs. 2 lit. a, § 11 lit. a und § 35 Abs. 5 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 389/1994 treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

(9) § 1 Abs. 2, § 5 Abs. 2 und 4, § 6 Abs. 2, § 41 Abs. 4 und § 65 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 550/1994 treten mit 1. Jänner 1995 in
Kraft.

(10) Es treten in Kraft:
1. § 60 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 665/1994 mit

1. Juli 1993,
2. § 13d Abs. 6, § 19 Abs. 6, Abschnitt IX mit § 57a, die Überschrift zu

Abschnitt X und § 64 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 665/1994 mit 1. Jänner 1994,

3. § 1 Abs. 1, § 18 Abs. 2 und 5, § 21 Abs. 6, § 27 samt Überschrift, § 35
Abs. 5 und § 60 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 665/1994 mit 1. Juli 1994.

(11) Die Salinenarbeiter-Pensionsordnung 1967, BGBl. Nr. 5/1968, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 110/1993, tritt mit Ablauf des
31. Dezember 1993 außer Kraft.
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(12) § 1 Abs. 10, § 6 Abs. 2 vierter Satz, § 13d Abs. 6, die §§ 15 bis 15d samt
Überschriften, § 19 Abs. 5, § 21 Abs. 3 erster Satz, § 22 Abs. 2, § 24 Abs. 4,
§ 53 Abs. 6, § 57b, § 57c und § 62a Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 43/1995 sowie der Entfall des § 15e samt Überschrift treten mit
1. Jänner 1995 in Kraft.

(13) § 15 Abs. 1 bis 4, § 15a Abs. 5, § 15b Abs. 3 Z 3 lit. a, § 15b Abs. 5,
§ 15c Abs. 1 und 3 sowie die Aufhebung des § 15b Abs. 8, 9 und 10 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 132/1995 treten mit 1. Jänner 1995 in
Kraft.

(14) Es treten in Kraft:
1. § 3 Abs. 1, § 5 samt Überschrift (mit Ausnahme der Abs. 3 und 4), § 6

Abs. 3, § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 12 Abs. 3, § 13b Abs. 1 und 2, § 15 Abs. 7
und 8, § 15b Abs. 1 Z 5, § 17 Abs. 1, § 18 Abs. 1, § 20 Abs. 1, § 24 Abs. 3
und 4, die §§ 25 und 43 samt Überschriften, § 57b Abs. 2, § 60 Abs. 1 Z 3
bis 6 und § 62b samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 297/1995 sowie die Aufhebung des § 15 Abs. 7 und des § 60
Abs. 1 Z 4 durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 297/1995 mit 1. Mai 1995,

2. § 5 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/1995
mit 1. September 1995.

(15) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 522/1995 treten in
Kraft:

1. § 5 Abs. 2, § 8 Abs. 1, § 18 Abs. 1 und § 62b Abs. 3 und 4 mit 1. Mai 1995,
2. § 19 Abs. 2 und § 49 Abs. 1 mit 1. Juli 1995.

(16) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 treten in Kraft:
1. § 4 Abs. 3 bis 5, § 7 Abs. 2, § 12 Abs. 2 und § 62c Abs. 1 mit 1. Mai 1996,
2. § 5 Abs. 5 und Abschnitt II A samt Überschrift mit 1. Juni 1996.

(17) Es treten in Kraft:
1. § 15a Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des Art. III Z 1 lit. a des Bundes-

gesetzes BGBl. Nr. 375/1996 und § 62b Abs. 1 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. Mai 1995,

2. § 15a Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des Art. III Z 1 lit. b des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. September 1995,

3. § 15a Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des Art. III Z 1 lit. c des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 375/1996 und § 18 Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung
des Art. III Z 2 lit. a des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. Mai
1996,

4. § 15a Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des Art. III Z 1 lit. d des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 375/1996, § 18 Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des
Art. III Z 2 lit. b des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 und § 19 Abs. 4
Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 mit 1. Juni
1996.

(18) § 5 Abs. 3 und 4 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 392/
1996 tritt am 1. August 1996 in Kraft.

(19) § 57a Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 758/1996 tritt
mit 1. Jänner 1997 in Kraft.
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(20) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 treten in Kraft:
1. § 18 Abs. 4, § 19 Abs. 7 und § 57 Abs. 2 und die Aufhebung des § 18

Abs. 5 mit 1. August 1996,
2. § 15 Abs. 2 Z 9a mit 1. Jänner 1997,
3. § 5 Abs. 3 bis 5, § 6 Abs. 2 bis 2b, § 12 Abs. 3, § 26 Abs. 4 lit. c und § 62d

samt Überschrift mit 1. Juli 1997.
(21) § 5 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/

1997 tritt mit 1. August 1997 in Kraft.
(22) Es treten in Kraft:
1. die Überschrift zu § 10 und § 10 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 109/1997, soweit er sich auf Außerordentliche Universitätspro-
fessoren bezieht, mit 1. Jänner 1998,

2. § 10, soweit er sich nicht auf Außerordentliche Universitätsprofessoren
bezieht, und § 56 Abs. 9, beide in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 109/1997, sowie die Aufhebung des § 15 Abs. 2 Z 7 durch Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. 109/1997 mit 1. März 1998,

3. § 56 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/1997
mit Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/1997.

(23) § 53 Abs. 2 lit. d und § 56 Abs. 2 lit. b in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 30/1998 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft.

(24) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 treten in
Kraft:

1. § 5 Abs. 3 bis 5 in der Fassung des Art. 4 Z 2 dieses Bundesgesetzes mit
1. August 1997,

2. § 4 Abs. 4 in der Fassung des Art. 4 Z 1 dieses Bundesgesetzes, § 4
Abs. 7 und 8 in der Fassung des Art. 4 Z 1a dieses Bundesgesetzes, § 10
Abs. 3, die Überschrift zu § 62e und § 62e Abs. 7 bis 9 und 11 mit 1. Jän-
ner 1998,

3. § 4 Abs. 6 in der Fassung des Art. 4 Z 1a dieses Bundesgesetzes, § 5
Abs. 6 in der Fassung des Art. 4 Z 2 dieses Bundesgesetzes und § 12
Abs. 7 in der Fassung des Art. 4 Z 9 dieses Bundesgesetzes mit 1. Sep-
tember 1998,

4. § 41 Abs. 2 und 3 und der Entfall des § 41 Abs. 4 mit 1. Jänner 1999,
4a. § 15 Abs. 3 und 5 in der Fassung des Art. 4 Z 11a dieses Bundesgeset-

zes, § 15a Abs. 1, § 18 Abs. 1 und § 62e Abs. 2 und 12 mit 1. Jänner
2000,

5. die §§ 3a bis 5 samt Überschriften in der Fassung des Art. 4 Z 3 dieses
Bundesgesetzes, § 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2, § 10 Abs. 1, § 15 Abs. 3 bis 6 in
der Fassung des Art. 4 Z 11b dieses Bundesgesetzes, § 15b Abs. 1,
§ 25a samt Überschrift, § 49 Abs. 2, § 50 Abs. 1 und 2, § 51 Abs. 1 bis 3,
§ 54 Abs. 5, § 55 Abs. 3, § 62d Abs. 2 und § 62e Abs. 1, 3 bis 6 und 10
sowie die Aufhebung des § 12 samt Überschrift, des § 15b Abs. 1 Z 3 und
des § 22 samt Überschrift mit 1. Jänner 2003.

(25) Die §§ 92 bis 94 samt Überschrift treten mit 1. Jänner 2003 in Kraft. Ab
1. Jänner 2020 sind sie nur auf Beamtinnen und Beamte anzuwenden, die ihr
60. Lebensjahr vor dem 1. Dezember 2019 vollendet haben.
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(26) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/1998 treten in
Kraft:

1. § 4 Abs. 4 in der Fassung des Art. III Z 4 mit 1. Mai 1996,
2. § 19 Abs. 7 mit 1. August 1996,
3. § 62d Abs. 1 mit 1. Juli 1997,
4. § 5 Abs. 3 bis 5, § 6 Abs. 2c, § 54 Abs. 2 lit. a, § 54 Abs. 5 in der Fassung

des Art. III Z 19, § 55 Abs. 3 in der Fassung des Art. III Z 20, § 56 Abs. 3b
und § 62e Abs. 7 mit 1. Jänner 1998,

5. § 56 Abs. 10 mit 19. August 1997,
6. § 56 Abs. 9 mit 1. März 1998,
7. § 12 Abs. 3, § 29 Abs. 2 und § 39 Abs. 6 mit 1. Juli 1998,
8. § 5 Abs. 6 und § 36 Abs. 1 mit 1. September 1998,
9. § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Art. III Z 2 und 3, § 5

Abs. 4 in der Fassung des Art. III Z 4, § 14 Abs. 5, § 17 Abs. 7, § 25a
Abs. 3, 4, 8 und 9 sowie die Aufhebung des § 62d samt Überschrift mit
1. Jänner 2003.

(27) § 53 Abs. 2 lit. m in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/1999
tritt am ersten Tag des zweiten Kalendermonats nach Ablauf des Kalender-
monats in Kraft, in dem die Kundmachung des EUB-SVG erfolgt ist.

(28) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/1999 treten in
Kraft:

1. § 54 Abs. 2 lit. a in der Fassung des Art. IV Z 2 lit. a, § 54 Abs. 5 und 6 und
§ 55 Abs. 1 mit 1. Jänner 1998,

2. § 15b Abs. 2 mit 1. Jänner 2000 und
3. § 54 Abs. 2 lit. a in der Fassung des Art. IV Z 2 lit. b mit 1. Jänner 2003.
(29) Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/1999 in

Kraft:
1. § 41 Abs. 5 mit 1. Dezember 1998,
2. § 57 Abs. 4 und § 66 Abs. 1 mit 1. Jänner 1999.
(30) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 127/1999 treten in

Kraft:
1. § 54 Abs. 7 mit 1. Jänner 1998,
2. § 23 Abs. 2, § 26 Abs. 8, § 33 Abs. 3, § 46 Abs. 5 und 7, § 49 Abs. 1, § 50

Abs. 2, § 51 Abs. 3 und § 53 Abs. 4 mit 1. August 1999,
3. § 41a samt Überschrift mit 1. Jänner 2000,
4. § 34 mit 1. Jänner 2002.

Mit Ablauf des 31. Dezember 1998 treten § 57a Z 3 sowie Art. VII Abs. 3 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 230/1988 außer Kraft. Mit Ablauf des 31. Juli 1999
tritt § 13 Abs. 2 außer Kraft.

(31) § 13a Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 9/1999 tritt
mit 1. Jänner 1999 in Kraft.

(32) § 1 Abs. 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/1999 tritt
mit 1. Jänner 1999 in Kraft.

(33) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2000 treten in Kraft:
1. § 6 Abs. 2b, § 56 Abs. 2 lit. b und § 62 i mit 1. Jänner 2000,
2. § 15 Abs. 3 und 5 und § 25a Abs. 5 mit 1. Jänner 2003.
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(34) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2000 treten in Kraft:
1. § 15 Abs. 4 und 6 sowie § 62 i mit 1. Jänner 2000,
2. § 17 Abs. 5 Z 2 und § 62b Abs. 2 mit 1. Juli 2000,
3. § 62h Abs. 5 mit 1. Jänner 2003.
(35) Es treten in Kraft:
1. a) § 1a samt Überschrift, § 4 Abs. 3, 4 und 6, § 9, § 13a Abs. 2, die

§§ 15a und 15b, § 15c samt Überschrift, die §§ 15d und 15e, § 20
Abs. 2, § 22 Abs. 2 Z 1, § 38 Abs. 3, § 41a samt Überschrift, § 41b,
§ 55 samt Überschrift, § 57 Abs. 2, die Überschrift zu § 62 j und § 62 j
Abs. 1 bis 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2001,

b) § 5 Abs. 6 in der Fassung des Art. 3 Z 9 (Anm.: richtig: Z 8) des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 86/2001 und

c) die Aufhebung des § 4 Abs. 7 und 8, des § 20 Abs. 3 bis 6, des § 56
Abs. 3b, des § 62b Abs. 1 Z 4 und des § 63 Abs. 4 durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 86/2001

mit 1. Oktober 2000,
2. § 12 Abs. 2 Z 1 mit 1. Jänner 2001,
3. a) § 5 in der Fassung des Art. 3 Z 5 bis 7 des Bundesgesetzes BGBl. I

Nr. 86/2001 und
b) § 25a Abs. 8, § 58 Abs. 25, § 62e Abs. 5 und 6, § 62g Abs. 2, 8, 12 und

12a und § 62 j Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 86/2001

mit 1. Jänner 2003.
(36) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 treten in

Kraft:
1. § 12 Abs. 7 mit 1. Jänner 2000,

1a. § 9 samt Überschrift, § 15c Abs. 1 Z 2, § 15e Abs. 1, § 56 Abs. 3a und
§ 62 j Abs. 2 sowie die Aufhebung des § 12 Abs. 7, des § 20 Abs. 2 zweiter
Satz, des § 36 Abs. 1 dritter Satz und des § 54 Abs. 5 zweiter Satz durch
das in der Einleitung angeführte Bundesgesetz mit 1. Oktober 2000,

2. § 14 Abs. 1, § 17 Abs. 1, § 42 Abs. 1, § 44 Abs. 1, § 45 Abs. 1, Ab-
schnitt IXA samt Überschrift, § 60 Abs. 4, die Überschrift zu § 62b und
§ 62b Abs. 7 sowie die Aufhebung des § 50 Abs. 3 durch das in der Einlei-
tung angeführte Bundesgesetz mit 1. Jänner 2001,

3. § 60 Abs. 5 mit 1. Jänner 2002,
4. § 15 a Abs. 1 und § 62 h Abs. 3 und 4 sowie die Aufhebung des § 55

Abs. 3 durch das in der Einleitung angeführte Bundesgesetz mit 1. Jän-
ner 2003.

(37) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001 treten in Kraft:
1. § 13a Abs. 2, § 52 Abs. 1 und § 62k samt Überschrift, soweit er eine rück-

wirkende Anwendung des § 4 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 87/2001 vorsieht, mit 1. Oktober 2000,

2. § 4 Abs. 4, § 15b Abs. 1 und 2, § 31 Abs. 1, die Überschrift zu § 41, Ab-
schnitt IXA samt Überschrift und § 62k samt Überschrift mit 1. Jänner
2002,

3. § 5 Abs. 4 sowie § 57 i Abs. 2 in der Fassung des Art. 4 Z 9 des in der Ein-
leitung angeführten Bundesgesetzes mit 1. Jänner 2003.
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(38) § 57 i Abs. 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2002 außer Kraft.
(39) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/2001 treten in

Kraft:
1. § 4 Abs. 6 und § 62 j Abs. 3 mit 1. Jänner 2002,
2. § 5 Abs. 3 und 5 mit 1. Jänner 2003.
(40) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 treten in Kraft:
1. § 62e Abs. 7 mit 1. Jänner 1998,
2. § 15 Abs. 2 Z 8 und § 62 j Abs. 2 mit 1. Oktober 2000,
3. § 17 Abs. 5 Z 2 mit 1. April 2001,
4. § 17 Abs. 5 Z 3 mit 1. Juli 2001,
5. § 6 Abs. 2b, § 15b Abs. 1 und 2, § 56 Abs. 2 lit. b, § 57 i Abs. 7 und § 57k

Abs. 6 Z 1 mit 1. Jänner 2002,
6. § 1a Abs. 2 mit 1. Juli 2002,
7. § 1 Abs. 12, § 3 Abs. 2, § 5 Abs. 2 und 3, § 9, § 10 Abs. 3, § 14 Abs. 5,

§ 17 Abs. 7, § 25a Abs. 4 und 5, § 56 Abs. 3, § 57 Abs. 2, § 62e Abs. 3, 4,
6 und 10, § 62g Abs. 5, 6 (bezüglich des Zitates „Abs. 5 Z 1 oder 2“), 8, 9,
10, 14 und 16 und § 62h Abs. 4 Z 1 und Abs. 5 sowie die Aufhebung des
§ 6 Abs. 2c und des § 62g Abs. 17 mit 1. Jänner 2003.

(41) § 1 Abs. 10, § 1a Abs. 2, § 4 Abs. 1, § 15 Abs. 3 und 5, § 19 Abs. 9, § 29
samt Überschrift, § 33 Abs. 4, § 35 mit Ausnahme des Abs. 3, § 39 Abs. 5, § 54
Abs. 5, die Abschnitte IX bis XII samt Überschriften und den §§ 58 bis 103 sowie
die Aufhebung der §§ 50 Abs. 2, 51 Abs. 3, 59 bis 62 und 63, jeweils in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2002, treten mit 1. Jänner 2003 in
Kraft.

(42) § 35 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2002
und § 35 Abs. 3a der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 176/2004 treten
mit demjenigen Monatsersten in Kraft, der auf die Kundmachung des Bundes-
kanzlers folgt, dass mit den Dachverbänden der österreichischen Kreditinstitute
ein Übereinkommen über die Haftung der Kreditinstitute für infolge des Todes
des Anspruchsberechtigten zu Unrecht überwiesene Geldleistungen im Fall der
Einräumung einer Verfügungsberechtigung an Dritte abgeschlossen worden ist.
Bis dahin gilt § 35 Abs. 3 in der am 31. Dezember 2002 geltenden Fassung.

(43) § 26 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 11/2003 tritt
mit 1. Jänner 2003 in Kraft.

(44) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 treten in Kraft:
1. § 61 Abs. 3 mit 1. Jänner 2003,
2. § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 2, § 7, § 9, § 13a Abs. 2a, § 25a Abs. 4, § 35 Abs. 1a,

§ 88 Abs. 1, § 90 samt Überschrift, § 90a samt Überschrift, § 91 Abs. 3, 5
und 6, § 93 Abs. 5 bis 8 und 12, § 96 Abs. 3 sowie § 102 Abs. 25 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 mit 1. Jänner 2004,

3. § 5 Abs. 3 und 5 mit 2. Jänner 2004.
§ 91 Abs. 4, § 93 Abs. 9 letzter Satz, § 93 Abs. 12a und § 96 Abs. 1 treten mit
Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft.

(45) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2003 treten in
Kraft:

1. § 15 Abs. 3 bis 6, § 53 Abs. 2 und § 54 Abs. 2 mit 1. Jänner 2003,
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2. § 59 Abs. 1 Z 10 und § 94 Abs. 5 sowie die Aufhebung des § 77 Abs. 5 mit
1. Dezember 2003,

3. § 3 Abs. 2, § 5 Abs. 4, § 9, § 10 Abs. 1, § 11 lit. f, § 14 Abs. 5, § 15 Abs. 8,
§ 21 Abs. 1, § 25a Abs. 4, § 35 Abs. 5, § 42 Abs. 1, § 56 Abs. 7, § 59
Abs. 2, § 61 Abs. 3, § 86 Abs. 1 sowie die Abschnittsüberschrift vor § 86,
§ 88 Abs. 1, § 90, § 90a, § 91 Abs. 6, § 93 Abs. 5 und 13, § 94 Abs. 4a,
§ 97a Abs. 2 und 3, § 99 samt Überschrift und die Aufhebung der §§ 13
und 23 samt Überschriften, des § 25a Abs. 5, des § 56 Abs. 9 und 10, des
§ 100 sowie der Abschnittsüberschrift vor § 102 am 1. Jänner 2004,

4. § 4 Abs. 2 und § 59 Abs. 3 mit 1. Jänner 2005,
5. § 17 Abs. 2a und 2b mit 1. Oktober 2005.

(46) Die Verordnung der Bundesregierung vom 17. Oktober 1972, BGBl.
Nr. 399/1972, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft.

(47) § 1a Abs. 2 Z 1, die §§ 15 bis 15e samt Überschriften, § 25a Abs. 8,
§ 62 Abs. 2 und § 97b samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 134/2004 treten mit 1. Juli 2004 in Kraft. Zugleich tritt § 91 Abs. 2 au-
ßer Kraft.

(48) § 80 Abs. 8, § 81 samt Überschrift, § 82 Abs. 3 sowie die §§ 84 und 85
samt Überschriften in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2004
treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

(49) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 treten in
Kraft:

1. § 5 Abs. 2b, § 90a Abs. 1b und die Aufhebung des § 90 Abs. 4 und 5 mit
1. Jänner 2004,

2. § 1 Abs. 14, § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 2, 2a, 3 und 5, § 41 Abs. 2 und 3, § 54
Abs. 2, die Abschnittsüberschrift vor § 86, § 90a Abs. 1a, § 98 samt Über-
schrift, Abschnitt XIII mit den §§ 99 bis 104 samt Überschriften und Ab-
schnitt XIV mit § 105 samt Überschrift, Abschnitt XV samt Überschrift mit
den §§ 106 bis 110 sowie die Aufhebung des § 54 Abs. 5 und 7, des § 60
samt Überschrift und des § 91 Abs. 11 und 12 mit 1. Jänner 2005,

3. § 5 Abs. 6 mit 1. Jänner 2014.

(50) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 176/2004 treten in
Kraft:

1. § 17 Abs. 5, § 53 Abs. 2 lit. i, j und n, § 56 Abs. 3 und § 97a Abs. 1 mit
1. Jänner 2004,

2. § 31 Abs. 1 und 2 mit 1. Jänner 2005.

(51) § 28 der Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl. Nr. 298, tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft.

(52) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2005 treten in Kraft:
1. § 41 Abs. 1 am 21. August 2003,
2. § 25a Abs. 4 und 7, § 98a samt Überschrift sowie die Aufhebung der

§§ 11 lit. d und 21 Abs. 1 lit. b mit 1. Jänner 2004,
3. § 4 Abs. 2, § 53 Abs. 2 lit. l und § 54 Abs. 2 lit. a und Abs. 5, § 108 samt

Überschrift sowie die Aufhebung des § 41a samt Überschrift mit 1. Jänner
2005,
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4. § 35 Abs. 2, § 57 Abs. 2, § 59 Abs. 2 Z 2 und Abschnitt V mit § 42 samt
Überschrift sowie die Aufhebung der §§ 43 bis 45 samt Überschriften mit
1. Juli 2005,

5. § 15 Abs. 4 Z 1 mit 1. Jänner 2006.

(53) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 treten in
Kraft:

1. § 25a Abs. 3, § 61 Abs. 2, § 100 Abs. 1 und 3 und § 105 Abs. 1 mit 1. Jän-
ner 2005,

2. § 59 Abs. 1 und § 41a samt Überschrift mit 1. Juli 2005,
3. § 99 Abs. 6 und die Aufhebung des § 34 samt Überschrift mit 1. Jänner

2006.

(54) § 70 Z 1, § 81 Abs. 1 bis 5 und 8, § 100 Abs. 2, § 101 Abs. 5, § 102
Abs. 1, § 105 Abs. 2 und § 110 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 89/2006 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft. Zugleich tritt § 101 Abs. 3
außer Kraft.

(55) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2006 treten in
Kraft:

1. § 15 Abs. 3 und Abs. 4 Z 1 und 4 sowie § 41a Abs. 6 mit 1. Jänner 2006,
2. § 5 Abs. 2a mit 1. Juli 2006.

(56) § 59 Abs. 1 Z 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/
2006 tritt mit 1. September 2005 in Kraft.

(57) § 99 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 170/2006
tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft.

(58) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007 treten in Kraft:
1. § 90 Abs. 1a rückwirkend mit 1. Jänner 2004,
2. § 4 Abs. 2a und 2b, § 15b Abs. 1, § 98a Abs. 1 und § 100 Abs. 3 rückwir-

kend mit 1. Jänner 2005,
3. § 5 Abs. 2a und § 17 Abs. 5 mit 1. Juli 2007.

(59) § 1 Abs. 11 und 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 96/
2007 tritt rückwirkend mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

(60) § 17 Abs. 2b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 96/2007
tritt am 1. Oktober 2008 in Kraft und gilt auch für Personen, die vor diesem Tag
einen Anspruch auf Pensionsversorgung erworben haben.

(61) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/2008 treten in
Kraft:

1. § 94 Abs. 3 Z 3 mit 1. Jänner 2003,
2. § 93 Abs. 17 mit 1. September 2007 und
3. § 41a Abs. 1 Z 4 und § 95a mit 1. November 2008.

(62) Bei der Anpassung der Ruhe- und Versorgungsbezüge für das Jahr
2009 tritt anstelle des in § 41 Abs. 2 genannten 1. Jänner des betreffenden Jah-
res jeweils der 1. November 2008.

(63) § 15b und § 41a Abs. 1 Z 5 in der Fassung des BGBl. I Nr. 15/2009 tre-
ten rückwirkend mit 1. November 2008 in Kraft.
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(64) § 4 Abs. 2a und § 100 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 76/2009 treten mit 1. August 2009 in Kraft.

(65) Die §§ 100 Abs. 3 und 105 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 83/2009 treten rückwirkend mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

(66) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 treten in
Kraft:

1. § 100 Abs. 3 und 4 mit 1. Jänner 2005,
2. § 4 Abs. 1 Z 6 mit 1. Jänner 2010 und
3. § 5 Abs. 2 mit 2. September 2017.

(67) § 1 Abs. 3, 4 und 6 sowie § 1b samt Überschrift in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(68) § 1 Abs. 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2010 tritt
rückwirkend mit 1. Jänner 2005 in Kraft; § 1 Abs. 11 tritt rückwirkend mit Ablauf
des 31. Dezember 2004 außer Kraft.

(69) In der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010,
treten in Kraft:

1. § 10 Abs. 3 mit 1. Jänner 1998,
2. § 41 Abs. 2 und 3 mit 1. Jänner 2011.

(70) § 3 Abs. 2, § 10 Abs. 3, § 13a Abs. 2b und 3, § 14 Abs. 5, § 15 Abs. 4
Z 3 und 5, § 17 Abs. 1 und 7, § 24 Abs. 3, § 25 samt Überschrift, § 34 samt Über-
schrift, § 56 Abs. 3, § 59 Abs. 1 Z 10, § 71 Abs. 2, § 77 Abs. 1 und 2 sowie die
Aufhebung des § 2 Abs. 2 lit. a, des § 11 lit. a, des § 13a Abs. 4 und des § 52
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2011 treten mit
1. Jänner 2012 in Kraft.

(71) In der Fassung des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/2012,
treten in Kraft:

1. § 59 Abs. 1 Z 2 mit 1. Juli 2012,
2. § 15c Abs. 1 mit 1. Jänner 2013,
3. § 1 Abs. 14, § 99 Abs. 3 und 6 sowie § 105a samt Überschrift mit 1. Jän-

ner 2014.

(72) § 17 Abs. 2g in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 76/2012
tritt mit 1. Juni 2012 in Kraft.

(Anm.: Abs. 73 wurde nicht vergeben)

(74) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 treten in
Kraft:

1. § 1 Abs. 12, § 1b, § 73 Abs. 5, § 93 Abs. 6 Z 2 lit. b, § 100 Abs. 5 sowie der
Entfall der §§ 50 und 51 samt Überschriften mit 1. Jänner 2013,

2. § 105a Abs. 2 mit 1. Jänner 2014.

(75) § 5 Abs. 7 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2015 außer Kraft.

(76) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2013 treten in Kraft:
1. § 59 Abs. 1 Z 2 mit 1. Juli 2012,
2. § 92 mit 1. Jänner 2013,
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3. § 5 Abs. 2a mit 1. Juli 2013 und
4. § 99 Abs. 1, § 105 Abs. 4 und 5 und § 105a Abs. 7 sowie der Entfall von

§ 105a Abs. 8 und 9 mit 1. Jänner 2014.

(77) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 210/2013 treten in
Kraft:

1. § 9 mit 31. Dezember 2010,
2. § 5 Abs. 4 Z 2 mit 1. Jänner 2011,
3. § 98b samt Überschrift mit 1. Jänner 2013,
4. § 1b und § 19 Abs. 4a Z 3 lit. b mit 1. August 2013,
5. § 1 Abs. 12, § 4 Abs. 1 Z 1, § 59 Abs. 2 Z 1, § 93 Abs. 5 Z 1 und Abs. 13

sowie § 99 Abs. 3 mit 1. Jänner 2014.

(78) § 13a Abs. 2c und § 41a Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 46/2014 treten am 1. Jänner 2015 in Kraft.

(79) Die §§ 42 Abs. 2, 56 Abs. 3a, 59 Abs. 3, 61 Abs. 2, 69 Abs. 1, 88 Abs. 2,
90 Abs. 1a und 93 Abs. 4 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2015 in Kraft.

(80) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2015 treten in
Kraft:

1. § 4 Abs. 2c mit 1. Jänner 2014,
2. § 59 Abs. 3, § 61 Abs. 2, § 69 Abs. 1 und § 104 Abs. 1 mit 12. Februar

2015,
3. § 17 Abs. 2a und § 98c samt Überschrift mit 1. März 2015,
4. § 4 Abs. 1 Z 4, § 15 Abs. 3, § 17 Abs. 3, § 35 Abs. 4, § 99 Abs. 4, § 100

Abs. 4 Z 3 und § 107 Abs. 4 sowie der Entfall der § 72 und § 99 Abs. 6 mit
dem der Kundmachung folgenden Tag.

(81) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2016 treten in Kraft:
1. § 5 Abs. 2 und 2b und § 90a Abs. 1b sowie der Entfall des § 5 Abs. 6 mit

2. September 2017,
2. § 5 Abs. 5 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(82) § 59 Abs. 1 und 2 und § 61 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 167/2017 treten mit 1. April 2017 in Kraft.

(83) § 1a Abs. 1 bis 3, die Überschrift zu § 101, § 101 Abs. 1 und 2, § 102
sowie § 105 Abs. 5 in der Fassung des Materien-Datenschutz-Anpassungs-
gesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft.

(84) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018, tre-
ten in Kraft:

1. § 5 Abs. 4 Z 2, § 17 Abs. 5 Z 1 und § 26 Abs. 4 lit. b mit 1. Juli 2016,
2. § 1a Abs. 2 Z 3 mit 1. Jänner 2018,
3. § 26 Abs. 5, § 101 Abs. 5, § 105 Abs. 5 und § 108 Abs. 2 mit 8. Jänner

2018,
4. § 35 Abs. 1, 3 und 4 sowie § 101 Abs. 1 mit 1. Juli 2018. § 35 Abs. 4 ist

auch auf vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2018 beste-
hende Konten oder Zeichnungs- und Verfügungsberechtigungen anzu-
wenden.
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(85) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 102/2018,
treten in Kraft:

1. § 41 Abs. 3 in der Fassung des Pensionsharmonisierungsgesetzes,
BGBl. I Nr. 142/2004, und § 105 Abs. 1 mit 1. Jänner 2005,

2. § 41 Abs. 3 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2005, BGBl. I Nr. 80/
2005, mit 10. August 2005,

3. § 41 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 14/2008, mit
10. Jänner 2008,

4. § 41 Abs. 3 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2008, BGBl. I
Nr. 147/2008, mit 30. Dezember 2008,

5. § 41 Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I
Nr. 111/2010, mit 1. Jänner 2011,

6. § 59 Abs. 1 Z 10 mit 1. Jänner 2019,
7. § 101 mit 1. Jänner 2019. Laufende Mitteilungsverfahren sind nach den

am 31. Dezember 2018 geltenden Bestimmungen abzuschließen.
(86) In der Fassung der 3. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 112/2019,

treten in Kraft:
1. § 4 Abs. 1 Z 6 lit. b mit 1. Februar 2016,
2. § 1 Abs. 5, § 16 Abs. 3 und § 25a Abs. 2 mit dem der Kundmachung fol-

genden Tag.
(87) § 17 Abs. 2h in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 85/2020

tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
(88) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020,

treten in Kraft:
1. § 1b mit 1. Jänner 2019,
2. § 1 Abs. 13 und § 110 Abs. 2 mit 1. Jänner 2020,
3. § 26 Abs. 5 und § 108 Abs. 2 mit 29. Jänner 2020,
4. § 4 Abs. 1 Z 6 lit. a und lit. b sowie § 15 Abs. 2 mit 1. Jänner 2021,
5. § 16 Abs. 1, § 17 Abs. 2h und § 18 Abs. 3 mit dem der Kundmachung fol-

genden Tag.
(89) § 17 Abs. 2h in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 116/2021

tritt mit 1. Juli 2021 in Kraft.
(90) § 41 Abs. 2 und 3 sowie § 99 Abs. 3, 5 und 6 treten mit 1. Jänner 2022 in

Kraft.
(91) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 205/2022,

treten in Kraft:
1. § 95h mit 1. Juli 2022,
2. § 94 Abs. 4a und § 109 Abs. 25 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

Vollziehung

§ 110. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregie-
rung, in Angelegenheiten jedoch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundes-
ministers betreffen, dieser Bundesminister betraut.

(2) Die nach diesem Bundesgesetz der Versicherungsanstalt öffentlich Bediens-
teter, Eisenbahnen und Bergbau übertragenen Aufgaben sind von dieser im über-
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tragenen Wirkungsbereich zu vollziehen. In Besorgung dieser Aufgaben unterliegt
die Versicherungsanstalt den Weisungen des Bundesministers für Finanzen.

Artikel XV

(Verfassungsbestimmung)

Bemessung von Versorgungsbezügen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 334/1993, zu den §§ 13a–13d, 15–15e, 17, 18, 22, 38,
56, 58, 61, 62a, 67 und 68, BGBl. Nr. 340/1965)

Bei der Bemessung von Versorgungsbezügen des überlebenden Ehegatten
ist dessen sonstiges Einkommen zu berücksichtigen. Soweit es sich bei dieser
Bemessung nicht um eine Erhöhung von Versorgungsbezügen auf eine Min-
destversorgungsleistung handelt, ist dieses Einkommen nur in dem Ausmaß zu
berücksichtigen, als es für Ansprüche oder Anwartschaften aus der Altersversor-
gung zugrunde zu legen ist.

Artikel I

(Anm.: aus BGBl. Nr. 774 A/1974, zu § 41 Abs. 2, BGBl. Nr. 340/1965)

§ 41 Abs. 2 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, in der Fassung der
Bundesgesetze BGBl. Nr. 200/1969, Nr. 226/1970, Nr. 216/1972, Nr. 320/1973
und Nr. 393/1974, wird gemäß § 8 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches
angesichts der Worte „die Höhe“ vor den Worten „des Gehaltes oder der ruhe-
genußfähigen Zulagen“ authentisch dahin ausgelegt, daß die durch die 20. Ge-
haltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 245/1970, die 23. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 168/1972, die 24. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 214/1972, die 26. Ge-
haltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 318/1973, und durch die 27. Gehaltsgesetz-No-
velle, BGBl. Nr. 392/1974, neu eingeführten ruhegenußfähigen Zulagen keine
Änderung des ruhegenußfähigen Monatsbezuges der Beamten des Ruhestan-
des, die vor Einführung dieser Zulagen aus dem Dienststand ausgeschieden
sind, zur Folge haben; es sei denn, daß anläßlich der Einführung einer Zulage
gesetzlich ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird.

Beachte für folgende Bestimmung
Gemäß § 59 Abs. 1 Z 14 PG 1965 weiterhin in Kraft.

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 144/1963, zu § 5, BGBl. Nr. 340/1965)

(Anm.: Abs. 1 und 2 gegenstandslos)

(3) Einem Beamten der Allgemeinen Verwaltung, der in eine höhere Dienst-
klasse befördert wird, gebühren für die Bemessung des Ruhe(Versorgungs)genus-
ses jedenfalls die Bezüge, die ihm als Beamten der niedrigeren Dienstklasse zuge-
kommen wären, wenn er nicht in die höhere Dienstklasse befördert worden wäre.



Band2.Buch : 02-PG.pod    112
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

112

PG

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 200/1969, zu den §§ 12 und 22, BGBl. Nr. 340/1965)

Ist ein Beamter des Mittleren Verkehrsdienstes innerhalb des Zeitraumes
vom 1. Februar 1956 bis 30. September 1968 ständig als Omnibuslenker ver-
wendet worden und ist er nicht vor dem Inkrafttreten des Pensionsgesetzes
1965 aus dem Dienststand ausgeschieden, dann ist die Zeit dieser Verwendung
bei der Beurteilung des Anspruches auf Ruhegenußzulage (§ 12 PG 1965) be-
ziehungsweise auf Versorgungsgenußzulage (§ 22 PG 1965) einer Zeit des
Anspruches auf Omnibuslenkerzulage gleichzuhalten.

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 320/1973, zu § 12, BGBl. Nr. 340/1965)

(1) Bei Lehrern, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bestimmungen des
Art. I Z 1 (Anm.: das ist der 1. Dezember 1972) dem Dienststand angehören, ist
die Zeit, in der der Lehrer Anspruch auf eine Zulage nach § 60 Abs. 3 des Ge-
haltsgesetzes 1956 in seiner ursprünglichen Fassung gehabt hat, einer Zeit des
Anspruches auf Erzieherzulage gleichzuhalten.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch für Lehrer, die in der Zeit vom
1. Jänner 1966 bis 30. November 1972 aus dem Dienststand ausgeschieden
sind. Diesen Lehrern gebührt die Ruhegenußzulage nach § 12 des Pensions-
gesetzes 1965 jedoch nur auf Antrag.

(3) Wird der Antrag nach Abs. 2 binnen eines Jahres nach der Kundmachung
dieses Bundesgesetzes gestellt, so gebührt die Ruhegenußzulage vom 1. Dezem-
ber 1972 an. In allen übrigen Fällen gebührt die Ruhegenußzulage von dem der
Einbringung des Antrages folgenden Monatsersten an; wird der Antrag an einem
Monatsersten gestellt, so gebührt die Ruhegenußzulage von diesem Tage an.

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 gelten für Hinterbliebene nach Leh-
rern im Sinne des Abs. 2 sinngemäß.

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 396/1975, zu § 41, BGBl. Nr. 340/1965)

(Anm.: Abs. 1 und 2 zu § 55 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54)
(Anm.: Abs. 3 zu § 58 Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54)
(4) Die Abs. 1 bis 3 sind auf Lehrer des Ruhestandes, Hinterbliebene und

Angehörige sinngemäß anzuwenden.

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 104/1979, zu den §§ 5 und 15, BGBl. Nr. 340/1965)

(1) Auf Beamte des Ruhestandes, die vor dem 1. Jänner 1978 aus dem Dienst-
stand ausgeschieden sind, sind die Bestimmungen des § 5 Abs. 4 des Pensionsge-
setzes 1965 in der bis zum 31. Dezember 1977 geltenden Fassung anzuwenden.
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(2) Auf die Witwen und Waisen der Beamten, die vor dem 1. Jänner 1978 aus
dem Dienststand ausgeschieden sind, sind die Bestimmungen des § 15 Abs. 2
des Pensionsgesetzes 1965 in der bis zum 31. Dezember 1977 geltenden Fas-
sung anzuwenden.

(3) Auf Lehrer des Ruhestandes, die vor dem 1. September 1978 aus dem
Dienststand ausgeschieden sind, und auf Witwen und Waisen dieser Lehrer sind
die Bestimmungen des § 5 Abs. 4 beziehungsweise des § 15 Abs. 2 des Pensi-
onsgesetzes 1965 in der bis zum 31. Dezember 1977 geltenden Fassung anzu-
wenden.

Artikel II

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 426/1985, zu den §§ 14, 17 und 56,
BGBl. Nr. 340/1965)

(1) Der Witwer hat nur dann Anspruch auf Witwerversorgungsgenuß, wenn
seine Ehe nach dem 31. Dezember 1980 durch den Tod des weiblichen Beam-
ten aufgelöst worden ist. Der frühere Ehemann hat nur dann einen Versorgungs-
anspruch, wenn seine Ehe mit dem weiblichen Beamten nach dem 30. Juni
1978 rechtskräftig geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt worden und
der weibliche Beamte nach dem 30. Juni 1983 gestorben ist.

(2) Die wiederkehrenden Leistungen, auf die der Witwer und der frühere Ehe-
mann Anspruch haben, gebühren

vom 1. März 1985 an zu einem Drittel,
vom 1. Jänner 1989 an zu zwei Dritteln und
vom 1. Jänner 1995 an im vollen Ausmaß.

Ist der Witwer oder der frühere Ehemann erwerbsunfähig und bedürftig, so ent-
fällt die Einschränkung.

(3) Die für den Witwer und den früheren Ehemann vorgesehenen wiederkeh-
renden Leistungen gebühren in den Fällen, in denen die Anspruchsvorausset-
zungen nach dem 31. Dezember 1980 beziehungsweise 30. Juni 1983 bis zum
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes verwirklicht worden sind, nur auf Antrag.
Sie fallen mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes an, wenn
der Antrag binnen einem Jahr nach dem Inkrafttreten gestellt wird. In allen übri-
gen Fällen gebühren sie von dem der Einbringung des Antrages folgenden
Monatsersten an; wird der Antrag an einem Monatsersten gestellt, so gebühren
sie von diesem Tag an. Mit der Erlangung des Anspruches auf Pensionsversor-
gung nach diesem Bundesgesetz erlischt ein außerordentlicher Versorgungs-
genuß. Die nach diesem Zeitpunkt allenfalls noch ausgezahlten außerordent-
lichen Versorgungsgenüsse sind auf die nach diesem Bundesgesetz für die glei-
che Zeit gebührenden Leistungen anzurechnen.

(4) Witwen, früheren Ehefrauen und Waisen, die bisher infolge der ein-
schränkenden Bestimmungen der §§ 14 Abs. 2 lit. a sowie 17 Abs. 1 letzter Satz
und Abs. 4 keinen Anspruch auf Pensionsversorgung gehabt haben, gebühren
auf Antrag Leistungen nach diesem Bundesgesetz, sofern nicht für sie auf
Grund eines nach § 311 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes geleis-
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teten Überweisungsbetrages ein Anspruch auf Witwenpension beziehungs-
weise Waisenpension nach sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften ent-
standen ist. Bezüglich des Beginnes der Pensionsversorgung, des Erlöschens
und der Anrechnung eines außerordentlichen Versorgungsgenusses gelten die
Bestimmungen des Abs. 3 sinngemäß. Ist der Witwe oder der Waise eine Abfer-
tigung geleistet worden, so hat sie erst dann Anspruch auf Witwen- beziehungs-
weise Waisenversorgungsgenuß, wenn seit dem Tod des Beamten die Anzahl
von Monaten verstrichen ist, die dem Vielfachen der Bemessungsgrundlage ent-
sprechen, das der Bemessung der Abfertigung zugrunde gelegt worden ist.

(5) Die im § 56 Abs. 2 lit. b in der Fassung des Art. I Z 50 dieses Bundes-
gesetzes vorgesehene Befreiung von der Entrichtung eines besonderen Pen-
sionsbeitrages für die Zeit der Erfüllung einer inländischen Zivil- oder Wehr-
dienstpflicht und für die Zeit eines Karenzurlaubes nach § 15 des Mutterschutz-
gesetzes 1979 gilt nur in den Fällen, in denen das öffentlich-rechtliche Dienst-
verhältnis zum Bund nach dem 28. Februar 1985 begründet wird.

Artikel III

(Anm.: aus BGBl. Nr. 104/1979, zu den §§ 56, 57, 60 und 61,
BGBl. Nr. 340/1965)

(1) Bei Beamten, die am 31. Dezember 1978 dem Dienststand angehört
haben, ist ein allfälliger besonderer Pensionsbeitrag nach den Bestimmungen
des § 56 Abs. 3 des Pensionsgesetzes 1965 in der vor dem 1. Jänner 1979
geltenden Fassung zu bemessen. Bei Beamten, die vor dem 1. Jänner 1979
wieder in den Dienststand aufgenommen worden sind, ist die Bemessung nach
den Bestimmungen des § 57 Abs. 2 des Pensionsgesetzes 1965 in der vor dem
1. Jänner 1979 geltenden Fassung vorzunehmen. Ist die Begründung des öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses beziehungsweise die Wiederaufnahme
in den Dienststand im Jahre 1979 erfolgt, sind die vorerwähnten Bestimmungen
in der vor dem 1. Jänner 1980 geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Für Ruhegenußvordienstzeiten, deren Anrechnung nach den Bestimmun-
gen des § 60 Abs. 1 Z 7 oder des § 61 des Pensionsgesetzes 1965 vor dem
1. Jänner 1979 wirksam geworden ist, ist ein allfälliger besonderer Pensionsbei-
trag nach diesen Bestimmungen in der vor dem 1. Jänner 1979 geltenden Fas-
sung zu bemessen. Ist die Anrechnung im Jahre 1979 wirksam geworden, ist ein
allfälliger besonderer Pensionsbeitrag nach diesen Bestimmungen in der vor
dem 1. Jänner 1980 geltenden Fassung zu bemessen.

Artikel V

(Anm.: aus BGBl. Nr. 236/1967, zu § 41, BGBl. Nr. 340/1965)

Auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse, die auf der Grundlage eines bis zum
31. Dezember 1966 in Geltung gestandenen Gehaltsansatzes der Verwen-
dungsgruppe S 4 (§ 65 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956) ermittelt worden sind,
ist die Bestimmung des § 41 Abs. 2 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340,
derart anzuwenden, daß als entsprechende Änderung des ruhegenußfähigen
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Monatsbezuges die Änderung zu gelten hat, die beim Gehalt eines Beamten der
Allgemeinen Verwaltung der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 jeweils eintritt.

Artikel V

(Anm.: aus BGBl. Nr. 656/1983, zu § 41, BGBl. Nr. 340/1965)

Bei Lehrern der Verwendungsgruppe L 1 und bei Universitäts(Hochschul)-
assistenten, die nach dem 31. Dezember 1983 aus dem Dienststand ausschei-
den, und bei Hinterbliebenen nach solchen Beamten richtet sich die Höhe des
der Ermittlung der Ruhe(Versorgungs)genüsse zugrunde zu legenden Gehaltes
nach den für die Beamten des Dienststandes jeweils vorgesehenen Gehalts-
ansätzen (Art. III Abs. 3). Entsprechendes gilt hinsichtlich der Dienstalterszulage
und einer Dienstzulage nach § 48 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, wenn sie in
den angeführten Fällen in die Ermittlungsgrundlage der Ruhe(Versorgungs)ge-
nüsse mit einzubeziehen sind (Art. III Abs. 4 und 5).

Artikel VI

(Anm.: aus BGBl. Nr. 656/1983, zu § 41, BGBl. Nr. 340/1965)

(1) Für die Ermittlung der Ruhegenüsse der Lehrer der Verwendungs-
gruppe L 1 und der Universitäts(Hochschul)assistenten, die vor dem 1. Jänner
1984 aus dem Dienststand ausgeschieden sind, und für die Ermittlung der Ver-
sorgungsgenüsse der Hinterbliebenen nach solchen Beamten ist anstelle der
bisherigen Gehaltsstufe 1 die Gehaltsstufe 2 und in allen übrigen Fällen weiter-
hin die bisherige Gehaltsstufe maßgebend. Doch sind, sofern Abs. 2 nichts an-
deres bestimmt, vom 1. Jänner 1984 an in den einzelnen Gehaltsstufen die im
§ 55 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des Art. I festgesetzten
neuen Ansätze zu berücksichtigen.

(2) In der Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1985 treten bei der Ermittlung
der Ruhe(Versorgungs)genüsse der im Abs. 1 genannten Personen an die
Stelle der im § 55 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 in den Gehaltsstufen 5 bis
16 vorgesehenen neuen Ansätze die nachstehend angeführten Beträge:

in der Gehaltsstufe Schilling

5 16914
6 18263
7 19610
8 20959
9 22305

10 23653
11 24999
12 26348
13 27694
14 29043
15 30389
16 31986
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(3) Für das Ausmaß der Dienstalterszulage, die bei der Ermittlung des
Ruhe(Versorgungs)genusses einer der im Abs. 1 genannten Personen zu be-
rücksichtigen ist, gilt weiterhin die Regelung des § 56 Abs. 1 des Gehaltsgeset-
zes 1956.

(4) Liegt der Ermittlung des Ruhe(Versorgungs)genusses einer der im Abs. 1
genannten Personen das Gehalt der Gehaltsstufe 9 oder 13 und eine der betref-
fenden Gehaltsstufe entsprechende Dienstzulage nach § 57 Abs. 2 lit. b des
Gehaltsgesetzes 1956 zugrunde, dann ist diese Dienstzulage vom 1. Jänner
1984 an in dem für Leiter der Verwendungsgruppe L 1 in der Gehaltsstufe 10 be-
ziehungsweise 14 vorgesehenen Ausmaß zu berücksichtigen.

(5) Liegt der Ermittlung des Ruhe(Versorgungs)genusses einer der im Abs. 1
genannten Personen eine Dienstzulage nach § 59 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes
1956 zugrunde, dann ist diese Dienstzulage weiterhin nach § 59 Abs. 3 des
Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum 31. Dezember 1983 geltenden Fassung zu
berücksichtigen.

Artikel VII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 268/1985, zu § 41, BGBl. Nr. 340/1965)

(1) Für außerordentliche Hochschulprofessoren, die vor dem 1. Jänner 1985
aus dem Dienststand ausgeschieden sind, und für die Hinterbliebenen dieser
Beamten gelten vom 1. Jänner 1985 an die im § 48 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes
1956 für außerordentliche Universitätsprofessoren jeweils vorgesehenen Ge-
haltsansätze mit der Maßgabe, daß die Gehaltsstufe 14 die höchste erreichbare
Gehaltsstufe bildet.

(2) Vom 1. Jänner 1985 an ist auf den im Abs. 1 genannten Personenkreis
§ 50 Abs. 2 und 3 des Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum 31. Dezember 1984
geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

Artikel VII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 230/1988, zu BGBl. Nr. 340/1965)

(1) Umfaßt bei einem Richter oder bei einem Staatsanwalt, der in der Zeit
vom 1. Juli 1979 bis einschließlich 31. Dezember 1987 aus dem Dienststand
ausgeschieden ist, der der Ermittlung seines Ruhegenusses bzw. des Versor-
gungsgenusses seiner Hinterbliebenen zugrunde liegende ruhegenußfähige
Monatsbezug eine Dienstzulage, so tritt an die Stelle der Dienstzulage die Er-
gänzungszulage nach § 66 Abs. 14 des Richterdienstgesetzes bzw. nach § 42
Abs. 5 des Gehaltsgesetzes 1956, jeweils in der Fassung dieses Bundesge-
setzes.

(2) Umfaßt bei einem Richter oder bei einem Staatsanwalt, der vor dem
1. Jänner 1988 aus dem Dienststand ausgeschieden ist, der der Ermittlung sei-
nes Ruhegenusses bzw. des Versorgungsgenusses seiner Hinterbliebenen zu-
grunde liegende ruhegenußfähige Monatsbezug eine Verwendungszulage nach
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§ 68a des Richterdienstgesetzes oder nach § 45 des Gehaltsgesetzes 1956,
jeweils in der Fassung vor diesem Bundesgesetz bzw. nach Art. II Abs. 6 der
7. Pensionsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 558/1980, so ist diese Verwendungs-
zulage auch ab dem 1. Jänner 1988 der Ermittlung des Ruhegenusses bzw.
Versorgungsgenusses zugrunde zu legen.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 127/1999)

(4) Nebengebühren, die auf Grund der im Art. VIII Abs. 2 dieses Bundesge-
setzes angeführten Verordnungen für Zeiträume nach dem 31. Dezember 1987
ausbezahlt worden sind, sind auf die nach § 68a des Richterdienstgesetzes
bzw. nach § 44 des Gehaltsgesetzes 1956, jeweils in der Fassung dieses Bun-
desgesetzes, gebührenden Dienstzulagen anzurechnen.

(5) Gutschriften von Nebengebührenwerten nach dem Nebengebührenzula-
gengesetz in der Fassung vor diesem Bundesgesetz, die für Zeiträume vor dem
1. Jänner 1988 erworben worden sind, bleiben unberührt.

Artikel VIII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 656/1983, zu § 41, BGBl. Nr. 340/1965)

Ist der Leiter (Direktor) oder Abteilungsvorstand eines Pädagogischen (Be-
rufspädagogischen) Institutes vor dem 1. September 1983 aus dem Dienststand
ausgeschieden, ist die beim Ruhe(Versorgungs)genuß zu berücksichtigende
Dienstzulage so zu ermitteln, als ob § 57 Abs. 1 und § 58 Abs. 1 Z 10 des
Gehaltsgesetzes 1956 in der bis zum 31. August 1983 geltenden Fassung wei-
terhin anzuwenden wären. Die Berücksichtigung einer Dienstzulage nach § 57
Abs. 9 und § 59a des Gehaltsgesetzes 1956 kommt daher in diesen Fällen nicht
in Betracht.

Artikel IX

(Anm.: aus BGBl. Nr. 565/1981 zu § 41, BGBl. Nr. 340/1965)

(Anm.: Abs. 1 bis 4 gegenstandslos)

(5) Ist die nach Abs. 4 (Anm.: also auf Grund gesetzlicher Überleitung von
Beamten des Ruhestandes und von Hinterbliebenen, deren Ruhe- bzw. Versor-
gungsgenüsse nach den Bezügen nach einer der Dienstklassen I bis IV bemes-
sen wurden) bemessene Verwendungszulage niedriger als die bisherige, so bil-
det die Verwendungszulage in der bisherigen Höhe einen Bestandteil des neu
zu ermittelnden ruhegenußfähigen Monatsbezuges. Diese Verwendungszulage
ändert sich um denselben Hundertsatz, um den sich bei Beamten des Dienst-
standes das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V ändert. Hiebei sind
Restbeträge von 50g und mehr auf volle Schillingbeträge aufzurunden und
Restbeträge von weniger als 50g zu vernachlässigen.

(Anm.: Abs. 6 und 7 gegenstandslos)

(8) Auf Beamte der Verwendungsgruppe D, deren ruhegenußfähigem Mo-
natsbezug ein Gehalt der Gehaltsstufe 9 der Dienstklasse IV zugrunde liegt,
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sind die Abs. 1 bis 7 (Anm.: Da die übrigen Abs. bereits gegenstandslos sind,
kommt nurmehr Abs. 5 für eine Anwendung in Betracht) sinngemäß anzuwen-
den. Entsprechendes gilt für Beamte der Verwendungsgruppe C, die die Dienst-
klasse IV im Wege der Zeitvorrückung erreicht haben, in diese Dienstklasse
jedoch nicht befördert wurden und deren ruhegenußfähigem Monatsbezug ein
Gehalt der Gehaltsstufe 9 der Dienstklasse IV zugrunde liegt.

(Anm.: Abs. 9 gegenstandslos)

Artikel IX

(Anm.: aus BGBl. Nr. 737/1988, zu den §§ 54 und 56, BGBl. Nr. 340/1965)

Art. XIII Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 288/1988 ist auch dann anzu-
wenden, wenn ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zu einer inländischen
Gebietskörperschaft vor dem 1. Juli 1988 begründet worden ist, seither ununter-
brochen öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse zu einer inländischen Gebiets-
körperschaft (zu inländischen Gebietskörperschaften) vorlagen und das öffent-
lich-rechtliche Dienstverhältnis zum Bund unmittelbar daran anschließt.

Artikel XIII

(Anm.: aus BGBl. Nr. 288/1988, zu den §§ 54 und 56, BGBl. Nr. 340/1965)

(Anm.: Abs. 1 Inkrafttretensbestimmungen)

(2) Auf Beamte, deren öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis vor dem 1. Juli
1988 begründet wurde, sind § 54 Abs. 3 und § 56 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 des
Pensionsgesetzes 1965 in der bis zum Ablauf des 30. Juni 1988 geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden.1)

(Anm.: Abs. 3 Vollziehungsklausel)

1) Diese Fassung hat folgenden Wortlaut:

§ 54 Abs. 3:
(3) Der Beamte kann die Anrechnung von Ruhegenußvordienstzeiten durch schriftliche Erklärung

ganz oder teilweise ausschließen. Dasselbe können seine Hinterbliebenen, wenn er vor der Anrechnung
der Ruhegenußvordienstzeiten gestorben ist.

§ 56 Abs. 2 lit. a:
(2) Ein besonderer Pensionsbeitrag ist nicht zu entrichten,
a) soweit es sich um die Anrechnung von Ruhegenußvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. g bis i

handelt,

§ 56 Abs. 3:
(3) Die Bemessungsgrundlage des besonderen Pensionsbeitrages bildet das Gehalt, das dem Be-

amten für den ersten vollen Monat seiner Dienstleistung gebührt hat, einschließlich der ruhegenußfähi-
gen Zulagen, der Zulagen, die Anspruch auf Zulagen zum Ruhegenuß begründen, und allfälliger Teue-
rungszulagen. Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der unbedingt angerech-
neten Zeiten 9 vH der Bemessungsgrundlage. Für die Zeiten, die bedingt für den Fall der Versetzung in
den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, für den Fall des Übertrittes in den Ruhestand oder für den Fall
des während des Dienststandes eingetretenen Todes des Beamten angerechnet worden sind, ermäßigt
sich der Hundertsatz auf 4,5.
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Artikel XV

(Anm.: aus BGBl. Nr. 656/1983, zu § 12, BGBl. Nr. 340/1965)

(Anm.: Abs. 1 zu den §§ 82a bis 82e des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54)

(2) Bei Beamten, bei denen im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienst-
stand die Dienstzulage der Dienstzulagengruppe A der Verwendungsgruppe PT 8
einen Bestandteil des Monatsbezuges bildet, ist eine allenfalls bezogene Omni-
buslenkerzulage nach § 38a des Gehaltsgesetzes 1956 von der Bemessung der
Zulage zum Ruhegenuß nach § 12 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340,
ausgeschlossen.

Artikel XX

Änderung im Bereich des Pensionsgesetzes 1965

(Anm.: aus BGBl. Nr. 684/1978, zu § 14, BGBl. Nr. 340/1965)

Für den Anwendungsbereich des Pensionsgesetzes 1965 gilt in Fällen, indenen
a) der Eheschließung eine nach dem 1. Juli 1978 erfolgte Scheidung gemäß

§ 55 des Ehegesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 303/
1978 vorangegangen ist und

b) diese darauffolgende Ehe in der Zeit vom 1. Juli 1978 bis 31. Dezember
1981 geschlossen worden ist, folgende besondere Regelung:

An die Stelle der im § 14 Abs. 2 lit. b Z 2 und Abs. 3 Z 1 des Pensionsgeset-
zes 1965 vorgesehenen Voraussetzungen tritt – wenn es für die Witwe aus der
vorerwähnten Ehe günstiger ist – die Voraussetzung des Altersunterschiedes
der Ehegatten von nicht mehr als 25 Jahren.

Artikel XXIV

Inkrafttreten und Vollziehung

(Anm.: aus BGBl. Nr. 408/1990, zu §§ 6 und 56, BGBl. Nr. 340/1965)

(Anm.: Abs. 1 Inkrafttretensbestimmung)

(Anm.: Abs. 2 betrifft das Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287/1984)

(3) Ansprüche nach diesem Bundesgesetz haben nur Eltern, Adoptiv- oder
Pflegeeltern, wenn das Kind nach dem 30. Juni 1990 geboren wurde. Die Mel-
defristen für die Inanspruchnahme von Karenzurlauben oder von zu vereinba-
renden Teilzeitbeschäftigungen verlängern sich nach Geburten, die zwischen
dem 1. Juli 1990 und der Kundmachung dieses Bundesgesetzes erfolgen, um
vier Wochen nach der Kundmachung dieses Bundesgesetzes. Ansprüche von
Eltern, Adoptiv- oder Pflegeeltern, deren Kind vor dem 1. Juli 1990 geboren
wurde, richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, die unmittelbar vor
ihrer Änderung durch dieses Bundesgesetz gegolten haben.

(Anm.: Abs. 4 Inkrafttretensbestimmung)

(Anm.: Abs. 5 betrifft das Gehaltsgesetz 1956 sowie die Bundesforste-Dienst-
ordnung 1986)
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(Anm.: Abs. 6 betrifft das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86/
1948, sowie die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl. Nr. 298/1986)

(Anm.: Abs. 7 betrifft das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 189/1955)

(Anm.: Abs. 8 betrifft das Betriebshilfegesetz, BGBl. Nr. 359/1982)
(Anm.: Abs. 9 Inkrafttretensbestimmung)
(Anm.: Abs. 10 und 11 Vollziehungsklausel)

7. Hauptstück

Schluss- und Übergangsbestimmungen

Artikel 79

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 135/2009, zu den §§ 1 und 1b, BGBl. Nr. 340/1965)

(1) Art. 2 (Änderung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs), Art. 3
(Änderung des Ehegesetzes), Art. 4 (Änderung des Fortpflanzungsmedizin-
gesetzes), Art. 6 (Änderung der Jurisdiktionsnorm), Art. 7 (Änderung des Straf-
gesetzbuches), Art. 27 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988), Art. 28
(Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988), Art. 29 (Änderung des Um-
satzsteuergesetzes 1994), Art. 30 (Änderung des Bewertungsgesetzes 1955),
Art. 31 (Änderung des Gebührengesetzes 1957), Art. 33 (Änderung der Bundes-
abgabenordnung), Art. 34 (Änderung des Alkoholsteuergesetzes), Art. 61 (Än-
derung des Ärztegesetzes 1998), Art. 62 (Änderung des Gehaltskassengeset-
zes 2002), Art. 63 (Änderung des Apothekengesetzes), Art. 72 (Änderung des
Studienförderungsgesetzes), Art. 76 (Änderung des Entwicklungshelfergeset-
zes), Art. 77 (Änderung des Bundesgesetzes über Aufgaben und Organisation
des auswärtigen Dienstes – Statut) und Art. 78 (Bundesgesetz über die Einräu-
mung von Privilegien und Immunitäten an internationale Organisationen) treten
mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(2) Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in
Strafsachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in ers-
ter Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines Urteils infolge Nichtigkeits-
beschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung des Strafverfahrens
oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB vorzu-
gehen.
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Kundmachung des Bundesministers für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport über die Höhe

bestimmter veränderlicher Werte nach dem
Pensionsgesetz 1965 und dem Gehaltsgesetz 1956

für das Kalenderjahr 2023
Auf Grund des § 108 Abs. 2 des Pensionsgesetzes 1965,

BGBl. I Nr. 340 (PG 1965), wird kundgemacht:
Für das Kalenderjahr 2023 wurden ermittelt:

1. Der Betrag in § 4 Abs. 2 und 2a PG 1965 mit 2090,61 Euro;
2. Der Betrag

a) in § 15b Abs. 1 PG 1965 mit 2220,47 Euro,
b) in § 15b Abs. 1 PG 1965 in der am 30. September 2000 geltenden Fas-

sung mit 1880,26 Euro;
3. der Betrag

a) in § 94 Abs. 3 Einleitungssatz und Z 2 und 3 sowie in Abs. 4 Einlei-
tungssatz PG 1965 mit 3029,33 Euro,

b) in § 94 Abs. 4 Z 1 PG 1965 mit 757,33 Euro;
4. der Divisor in § 94 Abs. 4 Z 1 PG 1965 mit 32461.

Der Referenzbetrag nach § 3 Abs. 4 Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54/1956,
wird für das Kalenderjahr 2023 mit 3018,27 Euro kundgemacht.



Band2.Buch : 03-APG.pod    122
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

122

122

APG § 1

Allgemeines Pensionsgesetz – APG
Bundesgesetz vom 15. Jänner 2004, BGBl. I Nr. 142/2004,
mit dem ein Allgemeines Pensionsgesetz erlassen wird

Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des All-
gemeinen Pensionsgesetzes erlassen wurden, und zwar:

BGBl. I Nr. 132/2005 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 130/2006 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 170/2006 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 31/2007 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 83/2009 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 62/2010 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 111/2010 (Art. 118),
BGBl. I Nr. 122/2011 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 35/2012 (Art. 51),
BGBl. I Nr. 86/2013 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 138/2013 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 2/2015 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 53/2016 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 29/2017 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 38/2017 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 100/2018,
BGBl. I Nr. 23/2020 (Art. 47),
BGBl. I Nr. 158/2020 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 175/22,
BGBl. I Nr. 206/22.

ABSCHNITT 1

Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt
1. das Pensionskonto,
2. den Anspruch auf Alterspension und das Ausmaß der Alterspension,
3. das Ausmaß der Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähig-

keitspension und
4. das Ausmaß der Hinterbliebenenpensionen (Abfindung)

für alle in der Pensionsversicherung nach dem
– Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955,
– Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978,
– Freiberuflichen-Sozialversicherungsgesetz (FSVG), BGBl. Nr. 624/1978,
– Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, versicher-

ten Personen.



Band2.Buch : 03-APG.pod    123
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

123

123

§§ 2–4 APG

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, sind auf
den von Abs. 1 erfassten Personenkreis die Bestimmungen des ASVG, GSVG,
FSVG und BSVG anzuwenden.

(3) Auf Personen, die vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind, ist dieses Bun-
desgesetz – mit Ausnahme des § 4 Abs. 2 und 3, des § 7 Z 3 und des § 9 – nicht
anzuwenden.

Zitierungen

§ 2. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese, wenn nichts anderes bestimmt wird, in der
jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Versicherungszeiten

§ 3. (1) Versicherungszeiten nach diesem Bundesgesetz sind nach dem
31. Dezember 2004 erworbene

1. Zeiten einer Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach dem
ASVG, GSVG, FSVG und BSVG auf Grund einer Erwerbstätigkeit,

2. Zeiten einer Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach § 8
Abs. 1 Z 2 lit. a bis g, j und k ASVG, nach § 3 Abs. 3 GSVG, nach § 4a
BSVG und nach Art. II Abschnitt 2a AlVG, für die der Bund, das Bundes-
ministerium für Landesverteidigung, das Arbeitsmarktservice oder ein
öffentlicher Fonds Beiträge zu zahlen hat,

3. Zeiten einer freiwilligen Versicherung in der Pensionsversicherung nach
dem ASVG, GSVG, FSVG und BSVG.

(2) Als Zeiten einer Pflichtversicherung nach Abs. 1 Z 1 gelten auch Zeiten
einer Pflichtversicherung nach § 225 Abs. 1 Z 4 bis 7 ASVG, für die ein Überwei-
sungs- oder Anrechnungsbetrag geleistet wurde, sowie Zeiten einer Anhaltung
nach § 506a ASVG.

ABSCHNITT 2

Leistungen

Alterspension, Anspruch

§ 4. (1) Anspruch auf Alterspension hat die versicherte Person nach Voll-
endung des 65. Lebensjahres (Regelpensionsalter), wenn bis zum Stichtag
(§ 223 Abs. 2 ASVG) mindestens 180 Versicherungsmonate nach diesem oder
einem anderen Bundesgesetz vorliegen, von denen mindestens 84 auf Grund
einer Erwerbstätigkeit erworben wurden (Mindestversicherungszeit).

(2) Abweichend von Abs. 1 kann die Alterspension bereits nach Vollendung
des 62. Lebensjahres beansprucht werden (Korridorpension), wenn die versi-
cherte Person

1. mindestens 480 für die Leistung zu berücksichtigende Versicherungs-
monate nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz erworben hat und

2. am Stichtag (§ 223 Abs. 2 ASVG) weder einer Pflichtversicherung in der
Pensionsversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit unterliegt noch ein
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Erwerbseinkommen bezieht, welches das nach § 5 Abs. 2 ASVG jeweils in
Betracht kommende Monatseinkommen übersteigt.

(3) Abweichend von Abs. 1 kann bei Vorliegen von Schwerarbeitszeiten die
Alterspension bereits nach Vollendung des 60. Lebensjahres beansprucht wer-
den (Schwerarbeitspension), wenn die versicherte Person

1. mindestens 540 Versicherungsmonate nach diesem oder einem anderen
Bundesgesetz erworben hat, von denen mindestens 120 Schwerarbeits-
monate (Abs. 4) sind, die innerhalb der letzten 240 Kalendermonate vor
dem Stichtag (§ 223 Abs. 2 ASVG) liegen, und

2. am Stichtag (§ 223 Abs. 2 ASVG) weder einer Pflichtversicherung in der
Pensionsversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit unterliegt noch ein
Erwerbseinkommen bezieht, welches das nach § 5 Abs. 2 ASVG jeweils in
Betracht kommende Monatseinkommen übersteigt.

(4) Der Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumen-
tenschutz hat mit Verordnung festzulegen, unter welchen psychisch oder physisch
besonders belastenden Arbeitsbedingungen Schwerarbeit in einem Kalender-
monat im Sinne dieses Bundesgesetzes vorliegt. Er hat dabei auf einen gemeinsa-
men Vorschlag der gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen der nach dem
ASVG, GSVG, FSVG und BSVG pensionsversicherten Erwerbstätigen Bedacht zu
nehmen. Die Verordnung hat auch Bestimmungen über die Meldung der Schwer-
arbeitszeiten zu enthalten. Sie bedarf der Zustimmung der Bundesregierung.

(5) Für die Erfüllung der Mindestversicherungszeit nach Abs. 1 gelten als
Versicherungsmonate, die auf Grund einer Erwerbstätigkeit erworben wurden,
auch folgende Zeiten:

1. Zeiten einer Selbstversicherung nach den §§ 18a und 18b ASVG;
2. Zeiten einer Weiterversicherung nach § 17 ASVG für den in § 77 Abs. 6

ASVG genannten Personenkreis, Zeiten einer Weiterversicherung nach
§ 12 GSVG für den in § 33 Abs. 9 GSVG genannten Personenkreis und
Zeiten einer Weiterversicherung nach § 9 BSVG für den in § 28 Abs. 6
BSVG genannten Personenkreis;

3. Zeiten einer Familienhospizkarenz nach den §§ 14a und 14b des Arbeits-
vertragsrechts-Anpassungsgesetzes, BGBl. Nr. 459/1993, nach § 78d
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 und nach § 32 AlVG;

4. Zeiten einer Pflichtversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. j ASVG.

(6) Bei der Anwendung von Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 Z 2 bleiben außer Betracht:
1. eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als Hausbesor-

gerIn im Sinne des Hausbesorgergesetzes, wenn das aus dieser Beschäf-
tigung erzielte Entgelt das nach § 5 Abs. 2 ASVG jeweils in Betracht kom-
mende Monatseinkommen nicht übersteigt;

2. eine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach dem BSVG,
wenn der Einheitswert des bäuerlichen Betriebes 2400 E nicht übersteigt;

3. eine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach § 471g ASVG
trotz Nichtüberschreitung der Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 ASVG);

4. eine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 4
GSVG trotz Nichtüberschreitung des zwölffachen Betrages nach § 5
Abs. 2 Z 2 ASVG bei Einkünften nach § 25 Abs. 1 GSVG aus dieser
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Erwerbstätigkeit, und zwar unter der Voraussetzung, dass sowohl die Auf-
nahme der Ausübung der Erwerbstätigkeit als auch deren Unterbrechung
oder Beendigung rechtzeitig (§ 18 GSVG) gemeldet wird;

5. eine Pflichtversicherung für die Zeit des Bezuges einer Ersatzleistung für
Urlaubsentgelt nach § 11 Abs. 2 zweiter Satz ASVG.

(7) Personen, die die Anspruchsvoraussetzungen für die Schwerarbeits-
pension – mit Ausnahme der in Abs. 3 Z 2 in Verbindung mit Abs. 6 genannten
Voraussetzung – unter Annahme einer früheren Antragstellung bereits erfüllt
haben, bleibt dieser Pensionsanspruch gewahrt.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 28 Abs. 2.

Alterspension, Ausmaß

§ 5. (1) Das Ausmaß der monatlichen Bruttoleistung ergibt sich – unbescha-
det eines besonderen Steigerungsbetrages nach den §§ 248 Abs. 1 ASVG, 141
Abs. 1 GSVG und 132 Abs. 1 BSVG – aus der bis zum Stichtag (§ 223 Abs. 2
ASVG) ermittelten Gesamtgutschrift (§ 11 Z 5) geteilt durch 14.

(2) Bei einem Pensionsantritt vor dem Monatsersten nach der Erreichung
des Regelpensionsalters (§§ 4 Abs. 1 und 16 Abs. 6) vermindert sich der nach
Abs. 1 ermittelte Wert im Fall der Korridorpension (§ 4 Abs. 2) um 0,425%, sonst
um 0,35% für jeden Monat des früheren Pensionsantrittes. Handelt es sich
jedoch um eine Schwerarbeitspension (§ 4 Abs. 3), so beträgt die Verminderung
0,15% für jeden Monat des früheren Pensionsantrittes. Fällt der Zeitpunkt der
Erreichung des Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so gilt die-
ser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes.

(3) Besteht bei Eintritt des Versicherungsfalles ein bescheidmäßig zuerkann-
ter Anspruch auf eine Pensionsleistung aus eigener Pensionsversicherung, so
gilt die Verminderung nach Abs. 2 für diese Pensionsleistung auch für die hinzu-
tretende Leistung.

(4) Bei einem Pensionsantritt nach dem Monatsersten nach der Erreichung
des Regelpensionsalters (§§ 4 Abs. 1 und 16 Abs. 6) erhöht sich der nach Abs. 1
ermittelte Wert frühestens ab dem Vorliegen der Mindestversicherungszeit um
0,35% für jeden Monat des späteren Pensionsantrittes, höchstens jedoch um
12,6% der Leistung. Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden.

Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitspension,
Ausmaß

§ 6. (1) Wird die Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähig-
keitspension nach Vollendung des 60. Lebensjahres in Anspruch genommen, so
bestimmt sich das Ausmaß der Leistung nach § 5, wobei das Höchstausmaß der
Verminderung bei einem Pensionsantritt vor dem Regelpensionsalter 13,8% die-
ser Leistung beträgt.
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(2) Wird die Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeits-
pension vor Vollendung des 60. Lebensjahres in Anspruch genommen, so sind
zu ermitteln:

1. die Leistung nach § 5 unter Anwendung des Abs. 1 letzter Halbsatz;
2. die Zahl der Monate ab dem Stichtag (§ 223 Abs. 2 ASVG) bis zum Mo-

natsersten nach Vollendung des 60. Lebensjahres (Zurechnungsmonate);
fällt der Zeitpunkt der Vollendung des 60. Lebensjahres selbst auf einen
Monatsersten, so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten
Halbsatzes.

Das Ausmaß der Leistung ergibt sich aus der Leistung nach Z 1, wenn die Zahl
der Versicherungsmonate den Wert von 476 Monaten übersteigt, sonst aus der
Vervielfachung der Leistung nach Z 1 mit der Summe aus den Versicherungs-
monaten und Zurechnungsmonaten, die den Wert von 476 Monaten nicht über-
steigen darf, geteilt durch die Zahl der Versicherungsmonate.

(3) Liegen ausschließlich Versicherungsmonate nach diesem Bundesgesetz
vor, so sind bei der Anwendung des Abs. 2 jene Teilgutschriften, die bis zum
Ablauf des Kalenderjahres der Vollendung des 18. Lebensjahres erworben wur-
den, sowie die darauf entfallenden Versicherungszeiten nur dann zu berücksich-
tigen, wenn dies für die versicherte Person günstiger ist.

Hinterbliebenenpensionen (Abfindung), Ausmaß

§ 7. Die §§ 264, 266 und 269 ASVG, die §§ 145, 147 und 148a GSVG sowie
die §§ 136, 138 und 139a BSVG sind so anzuwenden, dass

1. dann, wenn die versicherte Person im Zeitpunkt des Todes noch keinen
Anspruch auf Pension hatte, für die Ermittlung der Leistung die Invalidi-
täts- oder Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitspension nach § 6
und die Alterspension nach § 5 zu berechnen ist;

2. dann, wenn die versicherte Person im Zeitpunkt des Todes Anspruch auf
Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitspension
hatte und nach deren Anfall weitere Versicherungsmonate der Pflicht-
versicherung erworben hat, die Leistung für jeden dieser Monate – unter
Anrechnung auf die nach § 6 Abs. 2 zweiter Satz begrenzten Zurech-
nungsmonate – um 0,25% zu erhöhen ist;

3. dann, wenn die versicherte Person im Zeitpunkt des Todes Anspruch auf
Korridorpension (§ 4 Abs. 2) oder Schwerarbeitspension (§ 4 Abs. 3) hatte
und nach deren Anfall weitere Versicherungsmonate der Pflichtversiche-
rung erworben hat, die Leistung unter sinngemäßer Anwendung des § 9
Abs. 2 von Amts wegen neu festzustellen ist;

4. die Abfindung anstelle des Sechsfachen der Bemessungsgrundlage sechs
Vierzehntel und anstelle des Dreifachen der Bemessungsgrundlage drei
Vierzehntel jener Bemessungsgrundlage, die bei einem Arbeitsunfall zum
Stichtag (§ 223 Abs. 2 ASVG) gegolten hätte, beträgt.

Anpassung

§ 8. Für die Anpassung der Leistungen nach diesem Bundesgesetz gelten
die entsprechenden Bestimmungen des ASVG.
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Wegfall der Alterspension

§ 9. (1) Die Korridorpension (§ 4 Abs. 2) und die Schwerarbeitspension (§ 4
Abs. 3) fallen in dem Zeitraum weg, in dem die leistungsbeziehende Person vor
dem Monatsersten nach der Erreichung des Regelpensionsalters eine Erwerbs-
tätigkeit ausübt, die eine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung be-
gründet oder aus der sie ein Erwerbseinkommen bezieht, welches das nach § 5
Abs. 2 ASVG jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen übersteigt. Dies
gilt nicht für Zeiträume, in denen eine Pflichtversicherung nach § 4 Abs. 6 Z 1 bis
4 besteht. Als Zeiten einer Erwerbstätigkeit im Sinne des ersten Satzes gelten
auch Zeiten des Bezuges einer Ersatzleistung für Urlaubsentgelt. Fällt der Zeit-
punkt der Erreichung des Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten,
so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes.

(2) Zum Monatsersten nach der Erreichung des Regelpensionsalters ist die
Leistung – mit Ausnahme eines besonderen Steigerungsbetrages nach den
§§ 248 Abs. 1 ASVG, 141 Abs. 1 GSVG und 132 Abs. 1 BSVG – von Amts
wegen neu festzustellen und dabei für jeden Monat, in dem die Korridorpension
(§ 4 Abs. 2) weggefallen ist, um 0,55% und für jeden Monat, in dem die Schwer-
arbeitspension (§ 4 Abs. 3) weggefallen ist, um 0,312% zu erhöhen. Fällt der
Zeitpunkt der Erreichung des Regelpensionsalters selbst auf einen Monats-
ersten, so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes.

ABSCHNITT 3

Pensionskonto

Kontoführung

§ 10. (1) Der Dachverband der Sozialversicherungsträger (§ 31 ASVG) hat
für jede Person, die in den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fällt, ein
Pensionskonto einzurichten.

(2) Die Kontoführung beginnt mit jenem Kalenderjahr, in dem erstmals ein
Versicherungsverhältnis in der Pensionsversicherung begründet wird, und endet
mit Ablauf jenes Kalenderjahres, in das der Stichtag für die (vorzeitige) Alters-
pension oder der Tod der versicherten Person fällt. Im letzten Jahr der Konto-
führung sind nur Versicherungsdaten bis zum Stichtag oder Todeszeitpunkt zu
berücksichtigen. Das Pensionskonto ist jährlich nach den §§ 11 und 12 zu aktua-
lisieren.

Inhalt des Kontos

§ 11. Für jedes Kalenderjahr der Kontoführung sind folgende Daten konten-
mäßig zu erfassen:

1. die jeweilige Beitragsgrundlagensumme für Beitragszeiten einer Pflicht-
versicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit, getrennt nach ASVG,
GSVG, FSVG und BSVG;

2. die jeweilige Beitragsgrundlagensumme für Zeiten einer Pflichtversiche-
rung nach § 3 Abs. 1 Z 2;
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3. die Beitragsgrundlagensumme für Beitragszeiten einer freiwilligen Versi-
cherung;

4. die von der versicherten Person im betreffenden Kalenderjahr erworbene
Gutschrift (Teilgutschrift nach § 12 Abs. 1);

5. die von der versicherten Person vom erstmaligen Eintritt in die Versiche-
rung bis zum Ende des betreffenden Kalenderjahres erworbene Gutschrift
(Gesamtgutschrift nach § 12 Abs. 3);

6. die für die versicherte Person für das betreffende Kalenderjahr zu berück-
sichtigenden Beiträge auf Grund der in den Z 1 bis 3 genannten Versiche-
rungen (Teilbeiträge);

7. die ab 1. Jänner 2005 bis zum Ende des betreffenden Kalenderjahres für
die versicherte Person zu berücksichtigenden Beiträge auf Grund der
in den Z 1 bis 3 genannten Versicherungen (Gesamtbeiträge), für deren
Ermittlung § 12 Abs. 3 sinngemäß gilt.

Ermittlung der Teil- und der Gesamtgutschrift

§ 12. (1) Die Teilgutschrift eines Kalenderjahres ermittelt sich aus der Ver-
vielfachung der Summe der Beitragsgrundlagen nach § 11 Z 1 bis 3 mit dem für
das betreffende Kalenderjahr jeweils gültigen Kontoprozentsatz. Übersteigt die
Summe der Beitragsgrundlagen nach § 11 Z 1 bis 3 das 420fache der täglichen
Höchstbeitragsgrundlage (Jahreshöchstbeitragsgrundlage) des betreffenden
Kalenderjahres, so ist die Teilgutschrift durch Vervielfachung der Jahreshöchst-
beitragsgrundlage mit dem jeweils gültigen Kontoprozentsatz zu ermitteln. Bei-
tragserstattungen nach § 70 ASVG, nach § 127b GSVG und nach § 118b BSVG
sind zu berücksichtigen. § 15 Abs. 2 ist anzuwenden.

(2) Der Kontoprozentsatz beträgt ab dem Jahr 2005 1,78%. Die Kontopro-
zentsätze für Kalenderjahre vor dem Jahr 2005 sind in der Anlage 2 zu diesem
Bundesgesetz festgelegt.

(3) Die Gesamtgutschrift eines Kalenderjahres ergibt sich aus der Summe
folgender Gutschriften:

1. der Teilgutschrift des betreffenden Kalenderjahres;
2. der Gesamtgutschrift des dem betreffenden Kalenderjahr vorangegange-

nen Kalenderjahres, die mit der Aufwertungszahl (§ 108a ASVG) des dem
betreffenden Kalenderjahr nachfolgenden Kalenderjahres zu vervielfa-
chen ist; die Aufwertungszahlen für Kalenderjahre vor dem Jahr 2005 sind
in der Anlage 2 zu diesem Bundesgesetz festgelegt. In dem Kalenderjahr,
in das der Stichtag fällt, hat keine Aufwertung der Gesamtgutschrift des
vorangegangenen Kalenderjahres zu erfolgen.

Kontomitteilung

§ 13. (1) Auf Verlangen der versicherten Person hat der zuständige Pensi-
onsversicherungsträger erstmals im Jahr 2008 aus den jeweils für ein Kalender-
jahr (vorläufig) kontenmäßig erfassten Daten rechtsunverbindlich Folgendes
mitzuteilen:

1. die Beitragsgrundlagen des betreffenden Kalenderjahres;
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2. die von und für die versicherte Person für das betreffende Kalenderjahr
entrichteten Beiträge;

3. die im betreffenden Kalenderjahr erworbene Teilgutschrift;
4. die bis zum Ende des betreffenden Kalenderjahres erworbene Gesamtgut-

schrift.

(2) Die Kontomitteilung soll nach Möglichkeit automationsunterstützt erfol-
gen. Darüber hinaus ist nach Maßgabe der technischen Voraussetzungen dafür
vorzusorgen, dass die Kontomitteilung auch automationsunterstützt eingesehen
werden kann.

(3) Ergibt sich nachträglich, dass die in der Kontomitteilung enthaltenen
Daten unrichtig waren, so sind diese unverzüglich richtig zu stellen und die ver-
sicherte Person darüber zu informieren.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind nicht auf die Kontoerstgutschrift nach § 15 anzu-
wenden.

Übertragung von Gutschriften bei Kindererziehung

§ 14. (1) Der nicht nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g ASVG oder nach § 3 Abs. 3 Z 4
GSVG oder nach § 4a Z 4 BSVG versicherte Elternteil kann auf Antrag bis zu
50% seiner Teilgutschrift nach § 11 Z 4, soweit sich diese auf eine Erwerbs-
tätigkeit gründet, auf das Pensionskonto des nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g ASVG
oder nach § 3 Abs. 3 Z 4 GSVG oder nach § 4a Z 4 BSVG versicherten Eltern-
teiles übertragen lassen. Die Übertragung ist nur dann zulässig, wenn noch
keiner der Elternteile Anspruch auf eine Pension aus eigener Pensionsversi-
cherung hat.

(2) Es können nur Teilgutschriften für jene Kalenderjahre übertragen werden,
in denen eine Pflichtversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g ASVG oder nach § 3
Abs. 3 Z 4 GSVG oder nach § 4a Z 4 BSVG bestanden hat. Die Jahreshöchst-
beitragsgrundlage darf dabei nicht überschritten werden.

(2a) Eine Übertragung nach Abs. 1 kann über den Zeitraum einer Pflichtver-
sicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g ASVG oder nach § 3 Abs. 3 Z 4 GSVG oder
nach § 4a Z 4 BSVG hinaus bis zu dem Kalenderjahr erfolgen, in dem das Kind
das 7. Lebensjahr vollendet, wenn der Elternteil, auf den bis zu 50% der Teilgut-
schrift übertragen werden sollen, im betreffenden Kalenderjahr das Kind tat-
sächlich und überwiegend erzogen hat (§ 227a Abs. 4 bis 6 ASVG). Die Jahres-
höchstbeitragsgrundlage darf dabei nicht überschritten werden.

(2b) Durch Übertragungen nach den Abs. 1 und 2a dürfen durch einen
Elternteil insgesamt höchstens 14 Teilgutschriften im Ausmaß von bis zu jeweils
50% übertragen werden.

(3) Die Übertragung der Teilgutschrift ist längstens bis zur Vollendung des
10. Lebensjahres des Kindes bei jenem Pensionsversicherungsträger zu bean-
tragen, dem die antragstellende Person leistungszugehörig ist. Dem Antrag
muss eine Vereinbarung der Eltern (Stiefeltern, Wahleltern, Pflegeeltern) über
die Übertragung zugrunde liegen. Ein Widerruf der Übertragung ist unzulässig.
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(4) Liegt die Geburt (Annahme an Kindes Statt, Übernahme der unentgelt-
lichen Pflege des Kindes) eines weiteren gemeinsamen Kindes vor dem Ablauf
der Antragsfrist nach Abs. 3, so erstreckt sich diese bis zur Vollendung des
10. Lebensjahres des jeweils zuletzt geborenen (an Kindes Statt angenomme-
nen, in unentgeltliche Pflege übernommenen) Kindes.

Beachte für folgende Bestimmung
Bezugszeitraum vgl. § 26 Abs. 2 und 3.

ABSCHNITT 4

Kontoerstgutschrift

§ 15. (1) Für Personen, die nach dem 31. Dezember 1954 geboren sind und
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 mindestens einen Versicherungsmonat
nach diesem Bundesgesetz, dem ASVG, GSVG, FSVG oder BSVG erworben
haben, wird eine Kontoerstgutschrift zum 1. Jänner 2014 ermittelt.

(2) Zur Ermittlung der Kontoerstgutschrift ist (als Ausgangsbetrag) das Aus-
maß der Alterspension nach dem ASVG, GSVG, FSVG und BSVG, das sich
unter der Annahme des Vorliegens des Regelpensionsalters und eines Pensi-
onsstichtages zum 1. Jänner 2014 ergibt, so zu berechnen, dass

1. als Bemessungsgrundlage abweichend von den §§ 238 Abs. 1 erster Satz
ASVG, 122 Abs. 1 erster Satz GSVG und 113 Abs. 1 erster Satz BSVG die
Summe der 336 höchsten monatlichen Gesamtbeitragsgrundlagen, geteilt
durch 392, heranzuziehen ist;

2. die §§ 238 Abs. 2 ASVG, 122 Abs. 2 GSVG und 113 Abs. 2 BSVG über die
Verminderung der Zahl der Gesamtbeitragsgrundlagen nicht anzuwenden
sind;

3. für die Bildung der Bemessungsgrundlage auch Versicherungszeiten nach
diesem Bundesgesetz, die vor dem 1. Jänner 2014 erworben wurden, zu
berücksichtigen sind; dabei sind Versicherungszeiten auf Grund einer
Pflichtversicherung nach den §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. a bis g ASVG, 3 Abs. 3
GSVG und 4a BSVG wie die entsprechenden Ersatzzeiten nach den
§§ 227 und 227a ASVG, 116 und 116a GSVG sowie 107 und 107a BSVG
zu behandeln, und zwar unter Anwendung des § 243 Abs. 1 Z 1 und
Abs. 2 ASVG in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung;

4. als Bemessungsgrundlage für Kindererziehungszeiten abweichend von
den §§ 239 und 607 Abs. 6 ASVG, 123 und 298 Abs. 6 GSVG sowie 114
und 287 Abs. 6 BSVG die Bemessungsgrundlage nach Z 1, mindestens
jedoch der um 22% erhöhte und höchstens der um 70% erhöhte Aus-
gleichzulagenrichtsatz nach § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb ASVG für das
Jahr 2014 heranzuziehen ist;

5. die Beitragsgrundlagen, die zur Bildung der Bemessungsgrundlage heran-
gezogen werden, abweichend von den §§ 242 ASVG, 127 GSVG und 118
BSVG mit den ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden Aufwertungsfak-
toren nach Anlage 7 zu diesem Bundesgesetz – erhöht um den um 30%
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erhöhten Prozentsatz, der dem Anpassungsfaktor für das Jahr 2013 ent-
spricht – aufzuwerten sind;

6. ein besonderer Steigerungsbetrag nach den §§ 248 Abs. 1 ASVG, 141
Abs. 1 GSVG und 132 Abs. 1 BSVG sowie ein monatlicher Leistungs-
zuschlag nach § 284 Z 1 ASVG nicht zu berücksichtigen ist;

7. die §§ 607 Abs. 23 ASVG, 298 Abs. 18 GSVG und 287 Abs. 18 BSVG
über die Vergleichsberechnung nicht anzuwenden sind;

8. noch nicht nachbemessene (vorläufige) Beitragsgrundlagen
a) nach dem GSVG in Höhe der jeweiligen Mindestbeitragsgrundlagen als

Beitragsgrundlagen nach § 25 Abs. 2 GSVG unter Anwendung des
§ 26 Abs. 3 bis 5 GSVG zu berücksichtigen sind;

b) nach dem BSVG in der zum 1. Jänner 2014 festgestellten Höhe zu
berücksichtigen sind;

die §§ 25 Abs. 7 GSVG und 23 Abs. 12 BSVG sind in diesen Fällen nicht anzu-
wenden, es sei denn, die Pensionsleistung wird vor der Nachbemessung der
(vorläufigen) Beitragsgrundlagen in Anspruch genommen.

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte Pensionshöhe, gerundet auf Cent, bildet den
Ausgangsbetrag für die Berechnung der Kontoerstgutschrift.

(4) Zur Ermittlung der Kontoerstgutschrift ist weiters (als Vergleichsbetrag)
das Ausmaß der Alterspension, das sich bei Anwendung der Parallelrechnung
nach der am 31. Dezember 2013 geltenden Rechtslage sowie unter der An-
nahme des Vorliegens des Regelpensionsalters und eines Pensionsstichtages
zum 1. Jänner 2014 ergibt, so zu berechnen, dass

1. ein besonderer Steigerungsbetrag nach den §§ 248 Abs. 1 ASVG, 141
Abs. 1 GSVG und 132 Abs. 1 BSVG nicht zu berücksichtigen ist;

2. noch nicht nachbemessene (vorläufige) Beitragsgrundlagen
a) nach dem GSVG in Höhe der jeweiligen Mindestbeitragsgrundlagen als

Beitragsgrundlagen nach § 25 Abs. 2 GSVG unter Anwendung des
§ 26 Abs. 3 bis 5 GSVG zu berücksichtigen sind;

b) nach dem BSVG in der zum 1. Jänner 2014 festgestellten Höhe zu
berücksichtigen sind;

die §§ 25 Abs. 7 GSVG und 23 Abs. 12 BSVG sind in diesen Fällen nicht anzu-
wenden, es sei denn, die Pensionsleistung wird vor der Nachbemessung der
(vorläufigen) Beitragsgrundlagen in Anspruch genommen.

(5) Die nach Abs. 4 ermittelte Pensionshöhe auf Grund der Parallelrechnung,
gerundet auf Cent, bildet den Vergleichsbetrag für die Berechnung der Konto-
erstgutschrift.

(6) Das 14-fache des Ausgangsbetrages bildet die Kontoerstgutschrift, es sei
denn, der Ausgangsbetrag ist niedriger oder höher als der für den jeweiligen
Geburtsjahrgang mit Prozentsätzen nach Abs. 7 vervielfachte Vergleichsbetrag.

(7) Ist der Ausgangsbetrag einer Person, die einem in der linken Spalte ge-
nannten Jahrgang angehört,

1. niedriger als der mit dem in der mittleren Spalte genannten Prozentsatz
vervielfachte Vergleichsbetrag, so bildet das 14-fache dieses prozentuell
vervielfachten Vergleichsbetrages die Kontoerstgutschrift;
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2. höher als der mit dem in der rechten Spalte genannten Prozentsatz ver-
vielfachte Vergleichsbetrag, so bildet das 14-fache dieses prozentuell ver-
vielfachten Vergleichsbetrages die Kontoerstgutschrift:
1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,5%
1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,3% . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,7%
1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,1% . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,9%
1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,9% . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,1%
1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,7% . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,3%
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,5%
1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,3% . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,7%
1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,1% . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,9%
1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,9% . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,1%
1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,7% . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,3%
ab 1965 . . . . . . . . . . . . . . 96,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,5%

(8) Die Kontoerstgutschrift ist als Gesamtgutschrift für das Jahr 2013 bis
längstens 31. Dezember 2014 in das Pensionskonto aufzunehmen und der kon-
toberechtigten Person mitzuteilen. Frühere Teil- und Gesamtgutschriften verlie-
ren damit ihre Gültigkeit und werden durch die Gesamtgutschrift 2013 ersetzt.

(9) Bei der Feststellung von Pensionen mit einem Stichtag in den Jahren
2014 bis 2016 ist die Kontoerstgutschrift neu zu berechnen, wenn mehr als 480
für die Bemessung der Leistung zu berücksichtigende Versicherungsmonate
vorliegen. Bei dieser Neuberechnung sind im Rahmen der Parallelrechnung
nach Abs. 4 die §§ 261 Abs. 6 und 284 Z 5 ASVG, 139 Abs. 6 GSVG und 130
Abs. 6 BSVG in der am 31. Dezember 2003 geltenden Fassung über das
Höchstausmaß der Leistung so anzuwenden, dass an die Stelle von 80% (87%
in der knappschaftlichen Pensionsversicherung) der höchsten zur Anwendung
kommenden Bemessungsgrundlage folgende Prozentsätze treten:

1. bei einem Stichtag im Jahr 2014: 85% (92% in der knappschaftlichen Pen-
sionsversicherung),

2. bei einem Stichtag im Jahr 2015: 83% (90% in der knappschaftlichen Pen-
sionsversicherung),

3. bei einem Stichtag im Jahr 2016: 81% (88% in der knappschaftlichen Pen-
sionsversicherung).

(9a) Wurden bei der Ermittlung der Kontoerstgutschrift (vorläufige) Beitrags-
grundlagen im Sinne des Abs. 2 Z 8 oder des Abs. 4 Z 2 berücksichtigt, so ist die
Kontoerstgutschrift neu zu berechnen, wenn diese Beitragsgrundlagen aus der
Zeit vor dem 1. Jänner 2014 nachbemessen werden, wobei die nachbemesse-
nen Beitragsgrundlagen an die Stelle der vorläufigen Beitragsgrundlagen treten.
Werden Beitragsgrundlagen aus der Zeit vor dem 1. Jänner 2014 erst nach Ab-
lauf des 31. Dezember 2016 nachbemessen, so ist eine Ergänzungsgutschrift
nach Abs. 10 zu berechnen.

(10) Die Kontoerstgutschrift bzw. die Gesamtgutschrift für das Jahr 2013 ist
bei nachträglichen Änderungen von Beitragsgrundlagen und Versicherungszei-
ten, die für die Berechnung der Pensionshöhe nach Abs. 2 oder Abs. 4 maßgeb-
lich sind, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 unter Berücksichtigung dieser
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Änderungen neu zu berechnen. Für Beitragsgrundlagen und Versicherungs-
zeiten aus der Zeit vor dem 1. Jänner 2014, die nach Ablauf des 31. Dezember
2016 festgestellt werden, ist eine Ergänzungsgutschrift oder ein Nachtrags-
abzug nach Maßgabe des Abs. 2 zu ermitteln. Dabei ist dem Ausgangsbetrag
bei Ermittlung der Erstgutschrift (Ausgangsbetrag 1) ein neu errechneter Aus-
gangsbetrag unter Einschluss der nachträglich festgestellten Beitragsgrund-
lagen und Versicherungszeiten (Ausgangsbetrag 2) gegenüberzustellen. Ist der
Ausgangsbetrag 2 höher als der Ausgangsbetrag 1, so ist das 14-fache des
Unterschiedsbetrages als Ergänzungsgutschrift der Gesamtgutschrift für das
Jahr 2013 zuzuzählen. Ist der Ausgangsbetrag 1 höher als der Ausgangsbe-
trag 2, so ist die Gesamtgutschrift für das Jahr 2013 um das 14-fache des Unter-
schiedsbetrages als Nachtragsabzug zu vermindern; dies gilt nicht für Änderun-
gen auf Grund von Kindererziehungszeiten, Präsenz- oder Ausbildungsdienst-
zeiten sowie Zivildienst- oder Auslandsdienstzeiten nach § 12b des Zivildienst-
gesetzes.

(10a) Ist die nach Abs. 10 erster Satz wegen Änderungen auf Grund von Kin-
dererziehungszeiten, Präsenz- oder Ausbildungsdienstzeiten sowie Zivildienst-
oder Auslandsdienstzeiten nach § 12b des Zivildienstgesetzes neu berechnete
Kontoerstgutschrift niedriger als die ursprüngliche, so ist diese anzuwenden.

(10b) Abweichend von Abs. 10 erster Satz ist die Kontoerstgutschrift bzw.
die Gesamtgutschrift auch nach Ablauf des 31. Dezember 2016 bei nachträg-
lichen Änderungen von Beitragsgrundlagen und Versicherungszeiten neu zu
berechnen, wenn sich diese Änderungen auf Grund eines Verwaltungsverfah-
rens ergeben, das vor dem 1. Jänner 2017 eingeleitet wurde und zu diesem Zeit-
punkt noch nicht abgeschlossen war.

(11) Abweichend von § 367 Abs. 1 und 2 ASVG sind Bescheide über die
Kontoerstgutschrift nur dann zu erlassen, wenn die kontoberechtigte Person
dies ausdrücklich verlangt, und zwar

1. bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 oder
2. innerhalb von drei Monaten ab Mitteilung der Kontoerstgutschrift.

(12) Die in der Kontoerstgutschrift festgestellte Zuordnung von Versiche-
rungszeiten nach den §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g ASVG, 3 Abs. 3 Z 4 GSVG und 4a Z 4
BSVG oder nach den §§ 227a ASVG, 116a GSVG und 107a BSVG zu einem
Elternteil kann auf Antrag nur dann geändert werden, wenn dies die konto-
berechtigte Person bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 beantragt.

(13) Die Kontoerstgutschrift hat zu entfallen, wenn ausschließlich Versiche-
rungsmonate nach diesem Bundesgesetz vorliegen.

ABSCHNITT 5

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen

§ 16. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, so weit im Folgenden nichts anderes
bestimmt wird, mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

(2) § 4 Abs. 3 tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft.
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(3) Für Personen, die nach dem 31. Dezember 1954 geboren sind und bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2004 mindestens einen Versicherungsmonat
nach dem ASVG, GSVG, FSVG oder BSVG erworben haben, gelten für die
Ermittlung der Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Leistung aus dem
Versicherungsfall des Alters auch die Bestimmungen des ASVG, GSVG, FSVG
und BSVG, sofern dies für die versicherte Person günstiger ist.

(3a) Für die Erfüllung der Mindestversicherungszeit nach § 4 Abs. 1 gelten
als Versicherungsmonate auch Ersatzzeiten der Kindererziehung nach den
§§ 227a ASVG, 116a GSVG und 107a BSVG, die vor dem 1. Jänner 2005
erworben wurden.

(3b) Für die Erfüllung der Mindestversicherungszeit nach § 4 Abs. 1 gelten
als Versicherungsmonate einer Erwerbstätigkeit auch die im § 4 Abs. 5 genann-
ten Zeiten einer Selbstversicherung, einer Weiterversicherung und einer Fami-
lienhospizkarenz, die vor dem 1. Jänner 2005 erworben wurden.

(4) Für Personen, die vor dem 1. Jänner 1954 geboren sind und eine Korri-
dorpension (§ 4 Abs. 2) beanspruchen, ist die Verminderung der Leistung nach
§ 15 Abs. 4 Z 1 und 2 in der am 31. Dezember 2010 geltenden Fassung
durchzuführen, wenn sie eine vorzeitige Alterspension nach § 607 Abs. 10
ASVG (§ 298 Abs. 10 GSVG, § 287 Abs. 10 BSVG) erst nach Vollendung des
62. Lebensjahres in Anspruch nehmen könnten. Im Übrigen hat die Berechnung
der Leistung nach den Bestimmungen für die Alterspension nach dem ASVG
oder GSVG oder BSVG zu erfolgen; Abs. 5 letzter Satz ist anzuwenden.

(4a) Für Personen, die nach dem 31. Dezember 1953 und vor dem 1. Jänner
1955 geboren sind und eine Korridorpension (§ 4 Abs. 2) beanspruchen, ist die
Verminderung der Leistung nach § 15 Abs. 4 Z 1 und 2 in der am 31. Dezember
2013 geltenden Fassung durchzuführen; Abs. 4 letzter Satz und Abs. 5 letzter
Satz sind anzuwenden.

(5) Für Personen, die vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind und eine
Schwerarbeitspension (§ 4 Abs. 3) beanspruchen, hat die Berechnung der Leis-
tung nach den Bestimmungen für die Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits- oder
Erwerbsunfähigkeitspension nach dem ASVG oder GSVG oder BSVG zu erfol-
gen. Für den Wegfall der so ermittelten Leistung sowie für eine Erhöhung
der Leistung nach Erreichung des Regelpensionsalters gilt § 9 dieses Bundes-
gesetzes.

(6) Abweichend von § 4 Abs. 1 bestimmt sich das Anfallsalter für weibliche
Versicherte, die das 60. Lebensjahr vor dem 1. Jänner 2024 vollenden, nach
§ 253 Abs. 1 ASVG (§ 130 Abs. 1 GSVG, § 121 Abs. 1 BSVG); für weibliche Ver-
sicherte, die das 60. Lebensjahr am oder nach dem 1. Jänner 2024 vollenden,
bestimmt sich das Anfallsalter nach § 3 des Bundesverfassungsgesetzes über
unterschiedliche Altersgrenzen von männlichen und weiblichen Sozialversicher-
ten, BGBl. Nr. 832/1992.

(7) Der in § 6 Abs. 2 letzter Satz genannte Wert von 476 Monaten verringert
sich laut Anlage 5 zu diesem Bundesgesetz, wenn die Verminderung der Leis-
tung auf Grund des Pensionsantrittes vor dem Regelpensionsalter geringer als
15% ist, sodass der Wert im Fall einer Verminderung von 0% 404,49 Monate
beträgt; der so ermittelte Wert ist ganzzahlig zu runden.
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(8) Die erstmalige Kontomitteilung nach § 13 an eine versicherte Person hat
unter Berücksichtigung des § 10 Abs. 2 alle bis zum Zeitpunkt dieser Mitteilung
erworbenen Teilgutschriften sowie die bis dahin erworbene Gesamtgutschrift zu
enthalten.

(9) Auf Personen, die nach dem 31. Dezember 1954 geboren und am Stich-
tag (§ 223 Abs. 2 ASVG) der knappschaftlichen Pensionsversicherung leis-
tungszugehörig sind, sind, wenn dies nach Ermittlung des Pensionsausmaßes
nach den §§ 5 bis 7 nach § 15 für die versicherte Person günstiger ist, bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2025 ausschließlich die Bestimmungen des Vierten
und Zehnten Teiles des ASVG in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fas-
sung anzuwenden.

Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 132/2005
(1. Novelle)

§ 17. Es treten in Kraft:
1. mit 1. Jänner 2006 die §§ 4 Abs. 5 Z 1 und 15 Abs. 5 in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 132/2005;
2. rückwirkend mit 1. Jänner 2005 die §§ 1 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 4, 11 Z 2 und

7, 15 Abs. 2 Z 1 lit. c und d sowie Z 10 und 11, Abs. 4 Z 1 sowie Abs. 6 und
7 sowie 16 Abs. 4 und 9 und die Anlage 6 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 132/2005.

Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2006
(2. Novelle)

§ 18. (1) Die §§ 4 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 9 Abs. 2 sowie die Anlage 2 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2006 treten mit 1. Juli 2006 in
Kraft.

(2) Die Anlage 1 tritt mit Ablauf des 30. Juni 2006 außer Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 170/2006
(3. Novelle)

§ 19. Die §§ 13 Abs. 1 und 15 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 170/2006 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 31/2007
(4. Novelle)

§ 20. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Juli 2007 die §§ 15 Abs. 4 Z 2 und 19 in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 31/2007;
2. rückwirkend mit 1. Jänner 2007 § 4 Abs. 7 in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 31/2007.
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(2) § 4 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 31/2007 ist auf
Schwerarbeitspensionen mit Stichtag ab dem 1. Jänner 2007 anzuwenden. Die
Rechtskraft bereits ergangener Entscheidungen steht dem nicht entgegen.

(3) § 15 Abs. 4 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 31/2007
ist auch auf Korridorpensionen mit Stichtag vor dem 1. Juli 2007 anzuwenden.
Die Rechtskraft bereits ergangener Entscheidungen steht dem nicht entgegen.

Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 83/2009
(5. Novelle)

§ 21. § 9 Abs. 1 und 2 sowie die Anlage 2 samt Überschrift in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 83/2009 treten mit 1. August 2009 in Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2010
(6. Novelle)

§ 22. Es treten in Kraft:
1. mit 1. August 2010 die §§ 9 Abs. 2 sowie 15 Abs. 2 Z 11 und 12 in der Fas-

sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2010;
2. rückwirkend mit 1. Jänner 2005 § 15 Abs. 3 in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 62/2010.

Schlussbestimmung zu Art. 118 des Budgetbegleitgesetzes 2011,
BGBl. I Nr. 111/2010 (7. Novelle)

§ 23. Es treten in Kraft:
1. mit 1. Jänner 2011 die §§ 15 Abs. 2 Z 3 und Abs. 4 sowie 16 Abs. 4 und 4a

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2010;
2. mit 1. Jänner 2012 § 6 Abs. 1 in der Fassung des Art. 118 Z 1 und § 6

Abs. 2 Z 1 in der Fassung des Art. 118 Z 3 des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 111/2010;

3. mit 1. Jänner 2016 § 6 Abs. 1 in der Fassung des Art. 118 Z 2 und § 6
Abs. 2 Z 1 in der Fassung des Art. 118 Z 4 des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 111/2010.

Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2011
(8. Novelle)

§ 24. § 16 Abs. 7 und die Anlage 5 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 122/2011 treten rückwirkend mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 3: Zum Bezugszeitraum vgl. § 669 Abs. 8 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955,
§ 339 Abs. 2 BSVG, BGBl. Nr. 559/1978 und § 347 Abs. 2 GSVG, BGBl.
Nr. 560/1978.
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Schlussbestimmungen zu Art. 51 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012,
BGBl. I Nr. 35 (9. Novelle)

§ 25. (1) Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2012
in Kraft:

1. mit 1. Jänner 2013 die §§ 4 Abs. 2 Z 1 sowie 5 Abs. 2 und 3;
2. mit 1. Jänner 2014 die §§ 15 samt Überschrift und 16 Abs. 9 sowie die

Anlage 7.
(2) § 4 Abs. 2 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2012

ist nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem
31. Dezember 2012 liegt, und zwar so, dass das Mindestausmaß von 480 Versi-
cherungsmonaten bei Stichtagen im Kalenderjahr 2013 durch 456, bei Stich-
tagen im Kalenderjahr 2014 durch 462, bei Stichtagen im Kalenderjahr 2015
durch 468 und bei Stichtagen im Kalenderjahr 2016 durch 474 Versicherungs-
monate ersetzt wird. Personen, die die Anspruchsvoraussetzungen für die Kor-
ridorpension – mit Ausnahme der in § 4 Abs. 2 Z 2 in Verbindung mit Abs. 6 ge-
nannten Voraussetzung – unter Annahme einer früheren Antragstellung bereits
erfüllt haben, bleibt dieser Pensionsanspruch gewahrt.

(3) Auf weibliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1959 geboren sind und
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 die Anspruchsvoraussetzungen für die
vorzeitige Alterspension nach § 607 Abs. 12 ASVG (§ 298 Abs. 12 GSVG, § 287
Abs. 12 BSVG) – mit Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens einer die
Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit am Stichtag – erfüllen, ist
§ 5 Abs. 2 in Versicherungsfällen mit einem Stichtag nach dem 31. Dezember
2013 so anzuwenden, dass an die Stelle von 0,35% folgende Werte treten:

1. für Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1956 geboren sind, 0,1%;
2. für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1955 und vor dem 1. Jänner

1957 geboren sind, 0,14%;
3. für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1956 und vor dem 1. Jänner

1958 geboren sind, 0,17%;
4. für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1957 und vor dem 1. Jänner

1959 geboren sind, 0,2%.
(4) Im Fall der Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspension bei langer

Versicherungsdauer nach dem ASVG, GSVG und BSVG (einschließlich einer
vorzeitigen Alterspension nach § 607 Abs. 12 ASVG, § 298 Abs. 12 GSVG und
§ 287 Abs. 12 BSVG sowie § 617 Abs. 13 ASVG, § 306 Abs. 10 GSVG und
§ 295 Abs. 11 BSVG) ist diese nach § 5 Abs. 1 zu berechnen. Bei einem Pensi-
onsantritt vor dem Monatsersten nach der Erreichung des Regelpensionsalters
(§§ 4 Abs. 1 und 16 Abs. 6) ist das Ausmaß der monatlichen Bruttoleistung um
0,35% für jeden Monat des früheren Pensionsantrittes zu vermindern. Die Ver-
minderung der Leistung bei einem Pensionsantritt vor dem Regelpensionsalter
darf 15% dieser Leistung nicht überschreiten.

(5) Für männliche Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1954 und vor
dem 1. Jänner 1959 und für weibliche Versicherte, die nach dem 31. Dezember
1958 und vor dem 1. Jänner 1964 geboren sind und eine vorzeitige Alterspen-
sion nach § 607 Abs. 14 ASVG (§ 298 Abs. 13a GSVG, § 287 Abs. 13a BSVG)
in Anspruch nehmen, ist § 5 Abs. 2 so anzuwenden, dass die Verminderung des
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Wertes nach § 5 Abs. 1 für jeden Monat des früheren Pensionsantrittes 0,15%
beträgt.

(6) Im Fall der Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspension nach den
Abs. 3 bis 5 ist

1. für den Wegfall ausschließlich § 9 Abs. 1 anzuwenden;
2. für die Erhöhung nach Vollendung des Regelpensionsalters ausschließlich

§ 9 Abs. 2 anzuwenden, und zwar so, dass die Leistung
a) für jeden Monat, in dem eine in Abs. 3 oder 4 genannte vorzeitige

Alterspension weggefallen ist, um 0,55% zu erhöhen ist;
b) für jeden Monat, in dem die in Abs. 5 genannte vorzeitige Alterspension

weggefallen ist, um 0,312% zu erhöhen ist.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2013
(10. Novelle)

§ 26. (1) Die §§ 6 Abs. 3, 13 Abs. 4, 15 Abs. 2 Z 8, Abs. 4 Z 2, Abs. 8 und
Abs. 9a bis 11 sowie 25 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 86/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

(2) Besteht am 31. Dezember 2013 Anspruch auf eine Pensionsleistung aus
einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit oder aus dem Versi-
cherungsfall der Erwerbsunfähigkeit, so ist die Kontoerstgutschrift nach § 15 zu
ermitteln.

(3) Tritt bei Anspruch auf eine Pensionsleistung nach Abs. 2 nach dem Ende
des Leistungsanspruchs (erneut) der Versicherungsfall der geminderten Arbeits-
fähigkeit oder der Erwerbsunfähigkeit oder der Versicherungsfall des Alters ein,
so darf das Ausmaß der neuen Pensionsleistung nicht das Ausmaß der am
31. Dezember 2013 gebührenden und mit dem Produkt der Aufwertungszahlen
(§ 108a ASVG) bis zum Kalenderjahr, in das der neue Stichtag fällt, vervielfach-
ten Pensionsleistung unterschreiten.

Schlussbestimmung zu Art. 11 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2013
(11. Novelle)

§ 27. Die §§ 3 Abs. 1 Z 2 sowie 4 Abs. 5 Z 3 und 4 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 138/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2015
(12. Novelle)

§ 28. (1) Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2015
in Kraft:

1. mit 1. Jänner 2015 § 5 Abs. 4;
2. rückwirkend mit 1. Jänner 2014 die §§ 6 Abs. 1, 16 Abs. 4a, 25 Abs. 6

sowie 26 Abs. 2 und 3 sowie die Anlage 7.
(2) § 5 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2015 ist nur

auf Personen anzuwenden, die das Regelpensionsalter nach dem 31. Dezem-
ber 2014 erreichen.
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§§ 29–32 APG

Schlussbestimmung zu Art. 10 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2016
(13. Novelle)

§ 29. § 3 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2016
tritt mit 1. März 2017 in Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2017
(14. Novelle)

§ 30. (1) Die §§ 4 Abs. 1 sowie 14 Abs. 2a, 2b, 3 und 4 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2017 treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft.

(2) § 14 Abs. 2a, 2b, 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 29/2017 ist auch auf die Übertragung von Teilgutschriften für Kalenderjahre
vor dem 1. Jänner 2017 anzuwenden.

Schlussbestimmung zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2017
(15. Novelle)

§ 31. § 14 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2017
tritt rückwirkend mit 1. Jänner 2017 in Kraft.

Ausnahme vom Wegfall der Alterspension
infolge der Coronavirus-Pandemie

§ 32. § 9 Abs. 1 ist auf Antrag der pensionsbeziehenden Person oder auf-
grund einer entsprechenden Mitteilung des Dienstgebers nicht auf Zeiträume
in den Jahren 2020 bis 2022 und im ersten Halbjahr 2023 anzuwenden, in denen
eine ab dem 11. März 2020 neu aufgenommene gesundheitsberufliche Er-
werbstätigkeit ausschließlich zum Zweck der Bewältigung der Coronavirus-Pan-
demie aufgenommen und ausgeübt wird.
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APG Anlagen 1, 2

Anlage 1

(aufgehoben mit BGBl. I Nr. 130/2006)

Anlage 2

Jahr Aufwertungs-
zahl

Bewertung der Zeiten
für Kindererziehung sowie
Präsenz- und Ausbildungs-

dienst bzw. Zivildienst

Konto-
prozent-

satz

Bewertung der Studien-
und Schulzeiten

monatlich täglich Studienzeiten Schulzeiten

1950 1,146 44,33 E 1,48 E 1,78 79,47 E 39,73 E

1951 1,275 56,52 E 1,88 E 1,78 101,33 E 50,65 E

1952 1,136 64,21 E 2,14 E 1,78 115,11 E 57,54 E

1953 0,993 63,76 E 2,13 E 1,78 114,30 E 57,14 E

1954 1,026 65,42 E 2,18 E 1,78 117,27 E 58,63 E

1955 1,025 67,06 E 2,24 E 1,78 120,20 E 60,10 E

1956 1,063 71,28 E 2,38 E 1,78 127,77 E 63,89 E

1957 1,033 73,63 E 2,45 E 1,78 131,99 E 65,99 E

1958 1,047 77,09 E 2,57 E 1,78 138,19 E 69,09 E

1959 1,068 82,33 E 2,74 E 1,78 147,59 E 73,79 E

1960 1,034 85,13 E 2,84 E 1,78 152,60 E 76,30 E

1961 1,042 88,71 E 2,96 E 1,78 159,01 E 79,51 E

1962 1,071 95,00 E 3,17 E 1,78 170,30 E 85,15 E

1963 1,114 105,83 E 3,53 E 1,78 189,72 E 94,86 E

1964 1,067 112,93 E 3,76 E 1,78 202,43 E 101,22 E

1965 1,057 119,36 E 3,98 E 1,78 213,97 E 106,98 E

1966 1,087 129,75 E 4,32 E 1,78 232,58 E 116,29 E

1967 1,137 147,52 E 4,92 E 1,78 264,45 E 132,22 E

1968 1,097 161,83 E 5,39 E 1,78 290,10 E 145,05 E

1969 1,088 176,07 E 5,87 E 1,78 315,63 E 157,81 E

1970 1,065 187,52 E 6,25 E 1,78 336,14 E 168,07 E

1971 1,059 198,58 E 6,62 E 1,78 355,98 E 177,99 E

1972 1,086 215,66 E 7,19 E 1,78 386,59 E 193,30 E

1973 1,121 241,75 E 8,06 E 1,78 433,37 E 216,68 E

1974 1,121 271,01 E 9,03 E 1,78 485,81 E 242,90 E

1975 1,120 303,53 E 10,12 E 1,78 544,10 E 272,05 E

1976 1,131 343,29 E 11,44 E 1,78 615,38 E 307,69 E

1977 1,112 381,74 E 12,72 E 1,78 684,30 E 342,15 E

1978 1,097 418,77 E 13,96 E 1,78 750,68 E 375,34 E

1979 1,097 459,39 E 15,31 E 1,78 823,49 E 411,75 E

1980 1,082 497,06 E 16,57 E 1,78 891,02 E 445,51 E

1981 1,069 531,35 E 17,71 E 1,78 952,50 E 476,25 E

1982 1,063 564,83 E 18,83 E 1,78 1012,51 E 506,25 E

1983 1,057 597,02 E 19,90 E 1,78 1070,22 E 535,11 E

1984 1,056 630,46 E 21,02 E 1,78 1130,15 E 565,08 E
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Anlage 2 APG

1985 1,047 660,09 E 22,00 E 1,78 1183,27 E 591,64 E

1986 1,045 689,79 E 22,99 E 1,78 1236,52 E 618,26 E

1987 1,048 722,90 E 24,10 E 1,78 1295,87 E 647,94 E

1988 1,049 758,33 E 25,28 E 1,78 1359,37 E 679,68 E

1989 1,034 784,11 E 26,14 E 1,78 1405,59 E 702,79 E

1990 1,033 809,98 E 27,00 E 1,78 1451,97 E 725,99 E

1991 1,043 844,81 E 28,16 E 1,78 1514,41 E 757,20 E

1992 1,052 888,74 E 29,62 E 1,78 1593,16 E 796,58 E

1993 1,060 942,07 E 31,40 E 1,78 1688,75 E 844,37 E

1994 1,056 994,82 E 33,16 E 1,78 1783,32 E 891,66 E

1995 1,043 1037,60 E 34,59 E 1,78 1860,00 E 930,00 E

1996 1,045 1084,29 E 36,14 E 1,78 1943,70 E 971,85 E

1997 1,036 1123,33 E 37,44 E 1,78 2013,67 E 1006,84 E

1998 1,027 1153,66 E 38,46 E 1,78 2068,04 E 1034,02 E

1999 1,025 1182,50 E 39,42 E 1,78 2119,74 E 1059,87 E

2000 1,022 1208,52 E 40,28 E 1,78 2166,38 E 1083,19 E

2001 1,024 1237,52 E 41,25 E 1,78 2218,37 E 1109,18 E

2002 1,018 1259,80 E 41,99 E 1,78 2258,30 E 1129,15 E

2003 1,030 1297,59 E 43,25 E 1,78 2326,05 E 1163,02 E

2004 1,017 1319,65 E 43,99 E 1,78 2365,59 E 1182,80 E

2005 1,023 1350,00 E 45,00 E 1,78 2420,00 E 1210,00 E

Jahr Aufwertungs-
zahl

Bewertung der Zeiten
für Kindererziehung sowie
Präsenz- und Ausbildungs-

dienst bzw. Zivildienst

Konto-
prozent-

satz

Bewertung der Studien-
und Schulzeiten

monatlich täglich Studienzeiten Schulzeiten
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APG Anlage 3

Anlage 3

Monatliche Beitragsgrundlagen für 1972 (ohne Sonderzahlung)

Monatliche Beitragsgrundlagen für 1972

Alter
ASVG-Arbeiter ASVG-Angestellte

Männer Frauen Männer Frauen

bis 15 115,30 E 164,00 E 106,00 E 100,90 E

16 123,90 E 174,40 E 121,40 E 118,20 E

17 157,20 E 194,10 E 157,40 E 156,30 E

18 209,00 E 218,60 E 207,40 E 200,50 E

19 288,30 E 246,30 E 266,10 E 247,10 E

20 354,70 E 259,20 E 316,80 E 275,90 E

21 376,40 E 263,30 E 346,50 E 299,90 E

22 386,40 E 265,00 E 369,50 E 313,10 E

23 394,10 E 264,70 E 390,10 E 321,30 E

24 400,00 E 262,60 E 410,20 E 328,60 E

25 406,40 E 259,20 E 429,70 E 335,90 E

26 410,70 E 256,80 E 449,20 E 342,50 E

27 414,20 E 254,90 E 465,90 E 347,60 E

28 418,10 E 252,50 E 480,90 E 349,60 E

29 421,80 E 251,50 E 495,10 E 352,40 E

30 425,60 E 250,20 E 504,30 E 353,30 E

Alter
BSVG GSVG

Männer Frauen Männer Frauen

bis 15 106,30 E 100,20 E 143,00 E 121,10 E

16 107,00 E 102,10 E 125,90 E 121,30 E

17 109,90 E 104,70 E 163,30 E 150,70 E

18 113,30 E 108,00 E 195,90 E 178,60 E

19 116,40 E 110,30 E 153,70 E 150,90 E

20 119,80 E 115,10 E 141,00 E 133,10 E

21 124,20 E 120,70 E 144,10 E 127,50 E

22 133,30 E 127,00 E 140,70 E 130,40 E

23 140,90 E 131,10 E 131,70 E 134,10 E

24 149,60 E 134,50 E 140,50 E 136,50 E

25 163,20 E 139,30 E 154,40 E 147,80 E

26 176,90 E 143,70 E 167,00 E 160,70 E

27 192,40 E 149,00 E 189,60 E 170,30 E

28 202,10 E 150,00 E 217,40 E 184,00 E

29 215,00 E 153,70 E 242,50 E 186,50 E

30 225,40 E 151,80 E 272,50 E 201,60 E
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Anlage 4 APG

Anlage 4

Jahr
Nachträglicher Einkauf von

Versicherungszeiten nach Art. VII
der 32. Novelle zum ASVG

Jahr
Nachträglicher Einkauf von

Versicherungszeiten für
Zeiten der Kindererziehung

Männer in E Frauen in E Frauen in E

1960 92,61 64,83 1960 64,83
1961 96,50 67,55 1961 67,55
1962 103,35 72,34 1962 72,34
1963 115,13 80,59 1963 80,59
1964 122,84 85,99 1964 85,99
1965 129,84 90,89 1965 90,89
1966 141,14 98,80 1966 98,80
1967 160,48 112,34 1967 112,34
1968 176,04 123,23 1968 123,23
1969 191,53 134,08 1969 134,08
1970 203,98 142,79 1970 142,79
1971 216,02 151,22 1971 151,22
1972 234,60 164,22 1972 164,22
1973 262,98 184,09 1973 184,09
1974 294,80 206,37 1974 206,37
1975 330,18 231,13 1975 231,13
1976 373,44 261,41 1976 261,41

Nominalwert 1977 290,69
1977: 415,26 290,69 1978 318,89
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APG Anlage 5

Anlage 5

Zu § 16 Abs. 7 APG

Verminderung in % Versicherungsmonate Verminderung in % Versicherungsmonate

0,00 404 13,30 467
0,35 406 13,65 468
0,70 407 13,80 469
1,05 409 14,00 470
1,40 410 14,35 472
1,75 412 14,70 474
2,10 413 15,00 476
2,45 415
2,80 416
3,15 418
3,50 419
3,85 421
4,20 422
4,55 424
4,90 425
5,25 427
5,60 428
5,95 430
6,30 432
6,65 433
7,00 435
7,35 437
7,70 438
8,05 440
8,40 442
8,75 443
9,10 445
9,45 447
9,80 448

10,15 450
10,50 452
10,85 454
11 454
11,20 456
11,55 457
11,90 459
12,25 461
12,60 463
12,95 465



Band2.Buch : 03-APG.pod    145
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

145

Anlage 6 APG

Anlage 6

Monatliche Beitragsgrundlagen für 2004 (ohne Sonderzahlung)

Alter Beitragsgrundlage Alter Beitragsgrundlage

bis 15 457 E 41 1962 E

16 482 E 42 1978 E

17 567 E 43 1981 E

18 746 E 44 1992 E

19 993 E 45 2002 E

20 1222 E 46 2011 E

21 1372 E 47 2022 E

22 1479 E 48 2017 E

23 1551 E 49 2020 E

24 1623 E 50 2015 E

25 1684 E 51 2027 E

26 1742 E 52 2027 E

27 1797 E 53 2038 E

28 1844 E 54 2040 E

29 1877 E 55 2063 E

30 1904 E 56 2108 E

31 1913 E 57 2193 E

32 1923 E 58 2239 E

33 1936 E 59 2318 E

34 1938 E 60 2380 E

35 1940 E 61 2408 E

36 1950 E 62 2286 E

37 1957 E 63 2214 E

38 1948 E 64 2066 E

39 1959 E ab 65 1947 E

40 1955 E
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APG Anlage 7

Anlage 7

Aufwertungsfaktoren für die Ermittlung der Kontoerstgutschrift

Jahr Aufwertungsfaktor Jahr Aufwertungsfaktor

1955 20,681 1991 1,635
1956 19,500 1992 1,552
1957 18,461 1993 1,473
1958 17,822 1994 1,428
1959 17,320 1995 1,378
1960 15,699 1996 1,336
1961 14,249 1997 1,336
1962 12,846 1998 1,314
1963 11,759 1999 1,291
1964 10,775 2000 1,281
1965 9,756 2001 1,268
1966 9,007 2002 1,250
1967 8,246 2003 1,242
1968 7,705 2004 1,226
1969 7,054 2005 1,203
1970 6,435 2006 1,165
1971 5,761 2007 1,141
1972 5,069 2008 1,116
1973 4,501 2009 1,071
1974 3,938 2010 1,051
1975 3,631 2011 1,035
1976 3,356 2012 1,000
1977 3,113
1978 2,916
1979 2,751
1980 2,596
1981 2,438
1982 2,332
1983 2,250
1984 2,155
1985 2,051
1986 1,994
1987 1,936
1988 1,892
1989 1,832
1990 1,735
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B-KUVG

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz –
B-KUVG

Bundesgesetz vom 31. Mai 1967 über die Kranken-
und Unfallversicherung öffentlich Bediensteter

Unter Berücksichtigung aller Gesetze die zur Abänderung des
B-KUVG erlassen wurden. Auf eine Auflistung bis zum Jahr 2009
wurde aus Platzgründen verzichtet:

BGBl. I Nr. 61/2010 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 64/2010 (Art. 7),
BGBl. II Nr. 398/2010,
BGBl. I Nr. 102/2010 (Art. 4),
BGBl. II Nr. 403/2010,
BGBl. I Nr. 111/2010 (Art. 119),
BGBl. II Nr. 398/2011 (Art. 1),
BGBl. II Nr. 421/2011,
BGBl. I Nr. 122/2011 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 35/2012 (Art. 52),
BGBl. II Nr. 392/2012,
BGBl. I Nr. 107/2012 (Art. IV),
BGBl. I Nr. 111/2012 (Art. 5),
BGBl. II Nr. 441/2012,
BGBl. I Nr. 123/2012 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 3/2013 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 81/2013 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 86/2013 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 87/2013 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 130/2013 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 139/2013,
BGBl. II Nr. 434/2013,
BGBl. II Nr. 498/2013,
BGBl. I Nr. 28/2014 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 32/2014 (Art. 6),
BGBl. II Nr. 288/2014,
BGBl. II Nr. 289/2014,
BGBl. I Nr. 2/2015 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 79/2015 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 113/2015 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 118/2015 (Art. 17),
BGBl. I Nr. 144/2015 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 162/2015 (Art. 4),
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BGBl. I Nr. 53/2016 (Art. 6),
BGBl. II Nr. 391/2016,
BGBl. I Nr. 26/2017 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 30/2017 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 53/2017 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 126/2017 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 131/2017 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 37/2018 (Art. 74),
BGBl. I Nr. 54/2018 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 59/2018 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 100/2018 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 7/2019 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 4/2020 (VfGH),
BGBl. I Nr. 23/2020 (Art. 46),
BGBl. I Nr. 31/2020 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 52/2020,
BGBl. I Nr. 105/2020 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 158/2020 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 28/2021 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 35/2021 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 61/2021 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 81/2021 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 85/2021 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 99/2021 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 114/2021 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 179/2021 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 197/2021 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 238/2021 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 29/2022,
BGBl. I Nr. 30/2022,
BGBl. I Nr. 32/2022,
BGBl. I Nr. 41/2022,
BGBl. I Nr. 60/2022,
BGBl. I Nr. 81/2022,
BGBl. I Nr. 92/2022,
BGBl. I Nr. 174/2022,
BGBl. I Nr. 178/2022,
BGBl. I Nr. 179/2022,
BGBl. I Nr. 206/2022.
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§ 1 B-KUVG

ERSTER TEIL

Allgemeine Bestimmungen

ABSCHNITT I

Umfang der Versicherung

Versicherungspflicht in der Kranken- und Unfallversicherung

§ 1. (1) In der Kranken- und Unfallversicherung sind, sofern nicht eine Aus-
nahme nach den §§ 2 oder 3 gegeben ist, versichert:

1. die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund, einem
Bundesland, einem Gemeindeverband oder einer Gemeinde stehenden
Dienstnehmer, soweit nicht nach ihren dienstrechtlichen Vorschriften der
Entfall ihrer Dienstbezüge wegen Übernahme einer Funktion nach dem
Bundesbezügegesetz, BGBl. I Nr. 64/1997, oder einem bezügerechtli-
chen Landesgesetz oder als Mitglied der Kommission der Europäischen
Union oder wegen Ernennung zum Mitglied des Verfassungsgerichts-
hofes vorgesehen ist;

2. die Dienstnehmer von öffentlichen Fonds, Stiftungen, Anstalten und Be-
trieben, die von einer der in Z 1 angeführten Körperschaften verwaltet
werden, ferner die Dienstnehmer des Dorotheums, alle diese, wenn
a) sie in einem öffentlich-rechtlichen oder in einem unkündbaren privat-

rechtlichen Dienstverhältnis oder im Vorbereitungsdienst für ein un-
kündbares privatrechtliches Dienstverhältnis stehen, der bei Erfüllung
der vorgeschriebenen Voraussetzungen den Anspruch auf Über-
nahme in das unkündbare Dienstverhältnis begründet, und

b) ihnen aus diesem Dienstverhältnis die Anwartschaft auf Ruhe(Versor-
gungs)bezüge – im Falle des Vorbereitungsdienstes spätestens mit
Ablauf dieses Dienstes – zusteht;

3. die Dienstnehmer, auf deren Dienstverhältnis das Bundestheaterpensi-
onsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, Anwendung findet;

4. die Dienstnehmer, denen auf Grund ihres Dienstverhältnisses zur Öster-
reichischen Nationalbank ausschließlich gegen diese Anwartschafts-
rechte auf Ruhe- und Hinterbliebenenversorgung (Pension) zustehen;

5. die unkündbaren Dienstnehmer der Versicherungsanstalt öffentlich Be-
diensteter, Eisenbahnen und Bergbau;

6. die Versicherungsvertreter in den Verwaltungskörpern der Versiche-
rungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau;

7. solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben,
a) Personen, die auf Grund eines der in Z 1 bis 5 bezeichneten Dienst-

verhältnisse einen Ruhe- oder Versorgungsbezug, einen Übergangs-
beitrag, ein Versorgungsgeld oder einen Unterhaltsbezug im Sinne
der Bestimmungen des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340/1965,
oder gleichartiger Bestimmungen erhalten,

b) Personen, die von einem der in Z 1 bis 5 genannten Dienstgeber
einen außerordentlichen Versorgungsgenuß beziehen;

8. die Mitglieder des Nationalrates, des Bundesrates und die von Österreich
entsandten Mitglieder des Europäischen Parlaments;
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9. der Bundespräsident, die Mitglieder der Bundesregierung, die Staats-
sekretäre, der Präsident sowie der Vizepräsident des Rechnungshofes
und die Mitglieder der Volksanwaltschaft;

10. a) die Mitglieder der Landtage und der Landesregierungen, die Landes-
rechnungshofdirektoren und ihre Stellvertreter sowie

b) die Bürgermeister/Bürgermeisterinnen und die übrigen Mitglieder der
Gemeindevertretungen sowie die Ortsvorsteher/-vorsteherinnen (Orts-
vertreter/-vertreterinnen), sofern sie nicht Mitglieder der Gemeinde-
vertretung sind sowie die Bezirksvorsteher/-vorsteherinnen und die
Bezirksräte und Bezirksrätinnen;

11. der Präsident, der Vizepräsident und die übrigen Mitglieder des Verfas-
sungsgerichtshofes;

12. Personen, die auf Grund einer der in Z 8 bis 11 angeführten Funktionen
einen Ruhe(Versorgungs)bezug, eine laufende Zuwendung oder nach
landesgesetzlicher Regelung einen außerordentlichen Versorgungsge-
nuß beziehen, solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben;

13. die ehrenamtlich tätigen Bewährungshelfer/innen im Sinne des Bewäh-
rungshilfegesetzes, BGBl. Nr. 146/1969, sowie die ehrenamtlich tätigen
gerichtlichen Erwachsenenvertreter/innen im Sinne des Bundesgesetzes
über Erwachsenenschutzvereine (Erwachsenenschutzvereinsgesetz –
ErwSchVG), BGBl. Nr. 156/1990;

14. a) die Arbeiter des Bundes, die der Österreichischen Salinen Aktienge-
sellschaft zur Dienstleistung zugewiesen sind und

b) Personen, die Anspruch auf eine Pensionsleistung nach der Salinen-
arbeiter-Pensionsordnung 1967, BGBl. Nr. 5/1968, haben;

15. Mitglieder der Vollzugskommissionen nach § 18 des Strafvollzugsgeset-
zes, BGBl. Nr. 144/1969;

16. der Amtsführende Präsident eines Landesschulrates oder des Stadt-
schulrates für Wien.

17. a) Bedienstete des Bundes,
aa) deren Dienstverhältnis nach dem Vertragsbedienstetengesetz

1948, BGBl. Nr. 86, nach Ablauf des 31. Dezember 1998 begrün-
det wird oder

bb) auf deren öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis nach § 136b
Abs. 4 BDG 1979 die für Vertragsbedienstete des Bundes gelten-
den besoldungs- und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften
anzuwenden sind;

b) Bedienstete der Länder, Gemeindeverbände und Gemeinden,
aa) deren Dienstverhältnis auf einer dem Vertragsbedienstetenge-

setz 1948 gleichartigen landesgesetzlichen Regelung beruht und
nach Ablauf des 31. Dezember 2000 begründet wird oder

bb) auf deren öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis nach einer dem
§ 136b Abs. 4 BDG 1979 gleichartigen landesgesetzlichen Rege-
lung die für Vertragsbedienstete geltenden besoldungs- und sozi-
alversicherungsrechtlichen Vorschriften anzuwenden sind;

cc) deren Dienstverhältnis auf dem Landesvertragslehrpersonenge-
setz 1966 (LVG), BGBl. Nr. 172/1966, oder Land- und forstwirt-
schaftlichen Landesvertragslehrpersonengesetz (LLVG), BGBl.
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Nr. 244/1969, beruht und nach Ablauf des 31. Dezember 2000 be-
gründet wird;

18. Personen, die ihren Wohnsitz im Inland haben und
a) eine Pension nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz

(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, beziehen oder
b) Übergangsgeld nach § 306 ASVG beziehen, ohne dass die Pension

nach § 86 Abs. 3 Z 2 letzter Satz ASVG angefallen ist, und die auch
nicht nach § 4 Abs. 1 Z 8 ASVG versichert sind,

wenn sie auf Grund ihrer letzten Beschäftigung vor dem Anfall der Pen-
sion oder vor dem Tag, ab dem das Übergangsgeld gebührt, nach Z 17,
19, 21, 22, 23 oder 39 in der Krankenversicherung pflichtversichert waren;

19. Wissenschaftliche (Künstlerische) MitarbeiterInnen (in Ausbildung) nach
§ 6 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von wissenschaftlichen und
künstlerischen Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten der
Künste, BGBl. Nr. 463/1974;

20. BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld nach dem Kinderbetreuungs-
geldgesetz (KBGG), BGBl. I Nr. 103/2001, wenn nach § 28 KBGG die
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
zuständig ist;

21. ArbeitnehmerInnen der Universitäten nach dem Universitätsgesetz 2002,
BGBl. I Nr. 120/2002;

22. Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen der Versicherungsanstalt öffent-
lich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau, soweit sie nicht schon
nach Z 5 versichert sind;

23. die zur Fremdsprachenassistenz nach § 3a des Lehrbeauftragtengeset-
zes, BGBl. Nr. 656/1987, bestellten Personen;

24. Bezieher von Familienzeitbonus nach dem Familienzeitbonusgesetz
(FamZeitbG), BGBl. I Nr. 53/2016, wenn nach § 4 FamZeitbG die Ver-
sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau zu-
ständig ist;

25. die bei Eisenbahnen im Sinne des 1. Teiles des Eisenbahngesetzes
1957, BGBl. Nr. 60, Beschäftigten, soweit diese Eisenbahnen – un-
abhängig von der Rechtsform des Betriebes bzw. Unternehmens – dem
öffentlichen Verkehr dienen und Personen oder Sachgüter befördern;

26. Beschäftigte von Schlaf- und Speisewagenbetrieben;
27. Beschäftigte in einem Betrieb, an dem ein Unternehmen im Sinne der

Z 25 oder Z 26 zu mehr als 25% beteiligt ist oder auf maßgebliche Auf-
gaben der Geschäftsführung wesentlichen Einfluss hat, und zwar unab-
hängig von der Rechtsform dieses Betriebes; umfasst sind sowohl Eigen-
betriebe als auch solche Hilfseinrichtungen, die dem Bau, Betrieb und
Verkehr dienen und in einer organisatorischen oder rechtlichen sowie
funktionalen Verbindung zum Eisenbahnunternehmen stehen;

28. am 31. Dezember 2003 bei den Österreichischen Bundesbahnen be-
schäftigte Dienstnehmer/innen, auch wenn ihre Dienstverhältnisse nach
dem 31. Dezember 2003 infolge eines (auch mehrmaligen) Betriebsüber-
ganges auf ein anderes Unternehmen übergehen oder solange sie bei
einem der in Art. I des Bundesbahnstrukturgesetzes 2003 genannten Un-
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ternehmen oder einer Rechtsnachfolgerin eines dieser Unternehmen
oder bei einem Unternehmen, das durch Maßnahmen der Umgründung
im Rahmen des bestehenden Gesellschaftsrechts aus einer der Gesell-
schaften hervorgegangen ist, beschäftigt sind;

29. Bezieher/innen einer Pension aus einer Pensionsversicherung nach dem
ASVG, wenn die Pension von der Versicherungsanstalt öffentlich Be-
diensteter, Eisenbahnen und Bergbau ausgezahlt wird, sowie für jene
Personen, denen von der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau ein Rehabilitationsgeld zuerkannt wird und für
Bezieher/innen einer laufenden Geldleistung aus der zusätzlichen Pensi-
onsversicherung bei einem der im § 479 ASVG genannten Institute;

30. Bezieher/innen einer Pension aus der Pensionsversicherung der Ange-
stellten, wenn die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisen-
bahnen und Bergbau auf Grund der letzten Beschäftigung vor dem Ent-
stehen des Pensionsanspruches nach Z 25 bis 28, 31 oder 32 für die
Krankenversicherung zuständig war oder gewesen wäre, sowie jene Per-
sonen, denen auf Grund vorübergehender Berufsunfähigkeit ein Rehabi-
litationsgeld von der Pensionsversicherungsanstalt zuerkannt wird, wenn
die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Berg-
bau für die Krankenversicherung in der letzten Beschäftigung vor dem
Entstehen des Rehabilitationsgeldanspruches zuständig war oder gewe-
sen wäre;

31. Beschäftigte in knappschaftlichen Betrieben nach § 15 Abs. 2 und 3
ASVG;

32. Personen, die nach § 15 Abs. 4 ASVG der knappschaftlichen Pensions-
versicherung angehören;

33. Beschäftigte jener Betriebe, für deren Beschäftigte die Betriebskranken-
kasse Pengg am 31. Dezember 2001 die Pflichtversicherung in der Kran-
kenversicherung durchgeführt hat;

34. am 31. Dezember 2003 bei den Österreichischen Bundesbahnen be-
schäftigte
a) Dienstnehmer/innen mit Anwartschaft auf Ruhe- und Versorgungsge-

nuss nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001,
b) Dienstnehmer/innen, denen von den Österreichischen Bundesbah-

nen ein besonderer Kündigungsschutz gewährt wurde, auch wenn
ihre Dienstverhältnisse nach dem 31. Dezember 2003 infolge eines
(auch mehrmaligen) Betriebsüberganges auf ein anderes Unterneh-
men übergehen oder solange sie bei einem der in Art. I des Bundes-
bahnstrukturgesetzes 2003 genannten Unternehmen, einer Rechts-
nachfolgerin eines dieser Unternehmen oder einem Unternehmen,
das durch Maßnahmen der Umgründung im Rahmen des bestehen-
den Gesellschaftsrechts aus einer der Gesellschaften hervorgegan-
gen ist, beschäftigt sind, sowie

c) Personen, die von den Österreichischen Bundesbahnen, einem der in
Art. I des Bundesbahnstrukturgesetzes 2003 genannten Unterneh-
men, einer Rechtsnachfolgerin eines dieser Unternehmen oder einem
Unternehmen, das durch Maßnahmen der Umgründung im Rahmen
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des bestehenden Gesellschaftsrechts aus einer der Gesellschaften
hervorgegangen ist, eine Pensionsleistung nach dem Bundesbahn-
Pensionsgesetz oder eine gleichartige Pensionsleistung erhalten;

35. die am 31. Dezember 2003 bei den Österreichischen Bundesbahnen be-
schäftigten Sondervertragsangestellten, die im Erkrankungsfall Anspruch
auf Weiterzahlung ihrer Dienstbezüge durch mindestens sechs Monate
haben und denen aus ihrem Dienstverhältnis die Anwartschaft auf eine
Pensionsleistung zusteht, auch wenn ihre Dienstverhältnisse nach dem
31. Dezember 2003 infolge eines (auch mehrmaligen) Betriebsübergan-
ges auf ein anderes Unternehmen übergehen oder solange sie bei einem
der in Art. I des Bundesbahnstrukturgesetzes 2003 genannten Unterneh-
men, einer Rechtsnachfolgerin eines dieser Unternehmen oder einem
Unternehmen, das durch Maßnahmen der Umgründung im Rahmen des
bestehenden Gesellschaftsrechts aus einer der Gesellschaften hervor-
gegangen ist, beschäftigt sind;

36. Personen, die am 31. Dezember 2003 einen außerordentlichen Versor-
gungsgenuss von den Österreichischen Bundesbahnen bezogen haben,
solange sie von den Österreichischen Bundesbahnen, einem der in Art. I
des Bundesbahnstrukturgesetzes 2003 genannten Unternehmen, einer
Rechtsnachfolgerin eines dieser Unternehmen oder einem Unterneh-
men, das durch Maßnahmen der Umgründung im Rahmen des beste-
henden Gesellschaftsrechts aus einer der Gesellschaften hervorgegan-
gen ist, einen außerordentlichen Versorgungsgenuss beziehen;

37. die Bediensteten der WIENER LINIEN GmbH & Co KG sowie die dieser
Gesellschaft zur Dienstleistung zugewiesenen, in einem bis 31. Dezem-
ber 2000 durch Vertrag begründeten Dienstverhältnis zur Gemeinde
Wien stehenden Beschäftigten;

38. die in einem Lehrverhältnis stehenden Personen (Lehrlinge), sofern sie
als Dienstnehmer der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz
unterliegen würden;

39. die Arbeitnehmer/innen nach dem GeoSphere Austria-Gesetz (GSAG),
BGBl. I Nr. 60/2022.

(2) Die Unfallversicherung erstreckt sich bei Personen
1. nach Abs. 1 Z 1 bis 5, 17, 22, 25 bis 28, 31 bis 33, 34 lit. a und b, 35, 37

und 39 auf ihr Dienstverhältnis zu den dort bezeichneten Dienstgebern,
2. nach Abs. 1 Z 6, 8 bis 11, 13, 15, 19 und 23 auf die Tätigkeiten, die sie auf

Grund der dort bezeichneten Funktionen ausüben,
3. nach Abs. 1 Z 14 lit. a auf ihre Dienstleistung bei dem dort bezeichneten

Betrieb und
4. nach Abs. 1 Z 21 auf ihr Arbeitsverhältnis zur Universität;
5. nach Abs. 1 Z 38 auf ihr Lehrverhältnis.

(3) Durch das Ruhen der in Abs. 1 Z 7, 14 lit. b und 18 angeführten Pensions-
leistungen bzw. durch das Ruhen des Übergangsgeldes gemäß Abs. 1 Z 18 lit. b
wird die Versicherung in der Krankenversicherung nicht berührt.

(4) Der Wohnsitz in Grenzorten der benachbarten Staaten ist dem Wohnsitz
im Inland gleichzuhalten. Als Grenzort gilt ein im Ausland gelegener Ort, wenn
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die Ortsgrenze von der österreichischen Staatsgrenze nicht mehr als zehn Kilo-
meter in der Luftlinie entfernt ist.

(4a) Der Wohnsitz eines Ruhegenussempfängers nach § 1 Abs. 1 Z 36 im
Ausland ist dem Wohnsitz im Inland gleichzusetzen, wenn er mit einer früheren
Verwendung des Versicherten auf Anschlussstrecken oder in Grenzbahnhöfen
des Auslandes in Zusammenhang steht; das gleiche gilt auch für Empfänger von
Versorgungsgenüssen, Unterhaltsbeiträgen und gleichartigen Leistungen, wenn
der Wohnort im Ausland mit einer früheren Verwendung jener Personen, von de-
nen der Versorgungsgenuss, der Unterhaltsbeitrag oder die gleichartige Leis-
tung abgeleitet wird, auf Anschlussstrecken oder Grenzbahnhöfen des Auslan-
des in Zusammenhang steht.

(5) § 1 Abs. 1 Z 24 ist nicht auf Personen anzuwenden, deren Pflichtversi-
cherung nach § 7 Abs. 2 Z 2 weiter besteht.

(6) Den Dienstnehmern im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Personen
gleichgestellt, die sich auf Grund freier Dienstverträge auf bestimmte oder unbe-
stimmte Zeit zur Erbringung von Dienstleistungen verpflichten, wenn sie aus die-
ser Tätigkeit ein Entgelt beziehen, die Dienstleistungen im Wesentlichen persön-
lich erbringen und über keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel verfügen; es
sei denn,

1. dass sie auf Grund dieser Tätigkeit bereits nach § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3 GSVG
oder § 2 Abs. 1 BSVG oder nach § 2 Abs. 1 und 2 FSVG versichert sind
oder

2. dass es sich bei dieser Tätigkeit um eine (Neben-)Tätigkeit nach § 19
Abs. 1 Z 1 lit. f handelt oder

3. dass eine selbständige Tätigkeit, die die Zugehörigkeit zu einer der Kam-
mern der freien Berufe begründet, ausgeübt wird oder

4. dass es sich um eine Tätigkeit als Kunstschaffender, insbesondere als
Künstler im Sinne des § 2 Abs. 1 des Künstler-Sozialversicherungsfonds-
gesetzes, handelt.

Ausnahmen von der Krankenversicherung

§ 2. (1) Von der Krankenversicherung sind – unbeschadet Abs. 2 – jeweils
nur hinsichtlich der, von den folgenden Ausnahmetatbeständen umfassten Tä-
tigkeiten ausgenommen:

(Anm.: Z 1 aufgehoben durch Art. 4 Z 8, BGBl. I Nr. 100/2018)
2. Personen, denen im Erkrankungsfall Anspruch auf Leistungen zusteht, die

den Leistungen der Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz
mindestens gleichwertig sind, sofern dieser Anspruch auf einem der in § 1
Z 1 bis 23 bezeichneten Dienstverhältnisse, auf einer der dort bezeich-
neten Funktionen oder auf einem Anspruch auf eine Pensionsleistung der
in § 1 Abs. 1 Z 7, 12 oder 18 bezeichneten Art beruht. Die Gleichwertigkeit
ist als gegeben anzunehmen, wenn die Leistungsansprüche auf einer
landesgesetzlichen Regelung über Krankenfürsorge beruhen. Andern-
falls entscheidet das Bundesministerium für soziale Verwaltung über die
Gleichwertigkeit, wobei die Gesamtansprüche mit Rücksicht auf den be-
sonderen Personenkreis nach Billigkeit zu veranschlagen sind. Die Gleich-
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wertigkeit ist jedenfalls gegeben, wenn die Leistungsansprüche gegen-
über einer der im folgenden angeführten Krankenfürsorgeeinrichtungen
bestehen:
Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien,
Krankenfürsorge der Beamten der Stadtgemeinde Baden,
Krankenfürsorge für die Beamten der Landeshauptstadt Linz,
Krankenfürsorge für oberösterreichische Gemeinden,
Krankenfürsorge für oberösterreichische Landesbeamte,
O.-ö. Lehrer-, Kranken- und Unfallfürsorge,
Krankenfürsorgeanstalt für Beamte des Magistrates Steyr,
Krankenfürsorge für die Beamten der Stadt Wels,
Krankenfürsorgeanstalt für die Beamten der Landeshauptstadt Graz,
Krankenfürsorgeanstalt der Beamten der Stadt Villach,
Krankenfürsorgeanstalt der Magistratsbediensteten der Landeshauptstadt
Salzburg,
Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Landeslehrer,
Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Landesbeamten,
Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Gemeindebeamten,
Krankenfürsorgeeinrichtung der Beamten der Stadtgemeinde Hallein;

3. (aufgehoben)
4. die Versicherungsvertreter/innen in den Verwaltungskörpern der Versiche-

rungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau;
5. die in § 1 Abs. 1 Z 1 bis 5, 8 bis 11, 14 lit. a, 16, 17, 21, 22, 25 bis 28,

31 bis 33, 34 lit. a und b, 35, 37 und 39 bezeichneten Personen, wenn
ihre Beitragsgrundlage oder die Summe ihrer Beitragsgrundlagen nach
§ 19 den im § 5 Abs. 2 ASVG genannten Betrag nicht übersteigen
würden;

6. die ehrenamtlich tätigen Bewährungshelfer/innen im Sinne des Bewäh-
rungshilfegesetzes sowie die ehrenamtlich tätigen gerichtlichen Erwach-
senenvertreter/innen im Sinne des Erwachsenenschutzvereinsgesetz;

7. die Mitglieder der Vollzugskommissionen nach § 18 des Strafvollzugs-
gesetzes;

8. die im § 1 Abs. 1 bezeichneten Personen, die Zivildienst im Sinne des Zi-
vildienstgesetzes 1986, BGBl. Nr. 679, leisten.

(2) Die Versicherung der Lehrer des Bundeslandes Wien und der Bezieher
einer im Zusammenhang mit einem solchen Dienstverhältnis gewährten Pensi-
onsleistung der in § 1 Abs. 1 Z 7 bezeichneten Art wird durch die Bestimmung
des Abs. 1 Z 2 nicht berührt. Ebenso werden durch § 1 Abs. 1 Z 17 lit. b sublit. cc
nicht berührt die Lehrer/innen des Bundeslandes Wien nach dem LVG ein-
schließlich der Bezieher/innen einer aus dieser Tätigkeit herrührenden Pension
oder eines aus dieser Tätigkeit herrührenden Übergangsgeldes.

(3) Kein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis nach Abs. 1 Z 5 liegt vor,
wenn das im Kalendermonat gebührende Entgelt den in § 5 Abs. 2 ASVG ge-
nannten Betrag nur deshalb nicht übersteigt, weil infolge Arbeitsmangels im Be-
trieb die sonst übliche Zahl von Arbeitsstunden nicht erreicht wird (Kurzarbeit)
oder die für mindestens einen Monat oder auf unbestimmte Zeit vereinbarte Be-
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schäftigung im Lauf des betreffenden Kalendermonates begonnen oder geendet
hat oder unterbrochen wurde.

Ausnahmen von der Unfallversicherung

§ 3. Von der Unfallversicherung sind ausgenommen:
(Anm.: Z 1 aufgehoben durch Art. 4 Z 13, BGBl. I Nr. 100/2018)
2. Personen, denen bei einem Dienstunfall oder einer Berufskrankheit An-

spruch auf Leistungen zusteht, die den Leistungen der Unfallversicherung
nach diesem Bundesgesetz mindestens gleichwertig sind, sofern dieser
Anspruch auf einem der in § 1 bezeichneten Dienstverhältnisse oder auf
einer der dort bezeichneten Funktionen beruht. Die Gleichwertigkeit ist als
gegeben anzunehmen, wenn die Leistungsansprüche auf einer landesge-
setzlichen Regelung über Unfallfürsorge beruhen. Andernfalls entscheidet
das Bundesministerium für Soziale Verwaltung über die Gleichwertigkeit,
wobei die Gesamtansprüche mit Rücksicht auf den besonderen Personen-
kreis nach Billigkeit zu veranschlagen sind;

3. Personen, die Anspruch auf eine Pensionsleistung bzw. auf Übergangs-
geld der in § 1 Abs. 1 Z 7, 12, 14 lit. b, 18, 29, 30, 33, 34 lit. c und 36 be-
zeichneten Art haben, sowie die im § 2 Abs. 1 Z 8 bezeichneten Personen;

4. Personen, die Anspruch auf einen Emeritierungsbezug haben;
5. Personen, die Kinderbetreuungsgeld nach dem Kinderbetreuungsgeld-

gesetz beziehen;
6. Personen, die Familienzeitbonus nach dem Familienzeitbonusgesetz be-

ziehen.

Einbeziehung im Verordnungsweg

§ 4. Die Dienstnehmer einer gesetzlichen beruflichen Vertretung, der Prä-
sidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs sowie der Wie-
ner Börsekammer und der Kammer der Börse für landwirtschaftliche Produkte
in Wien, auf die die in § 1 Abs. 1 Z 2 lit. a und b genannten Voraussetzungen
zutreffen und bei denen nicht ein Ausnahmegrund nach § 2 Abs. 1 Z 2 bzw.
§ 3 Z 2 gegeben ist, sind auf Antrag des Dienstgebers durch Verordnung des
Bundesministers für soziale Verwaltung in die Kranken- bzw. Unfallversiche-
rung nach diesem Bundesgesetz einzubeziehen, wenn der Einbeziehung
nicht öffentliche Rücksichten vom Gesichtspunkt der Sozialversicherung ent-
gegenstehen. Im Falle der Einbeziehung der Dienstnehmer einer gesetzli-
chen beruflichen Vertretung, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern Österreichs sowie der Wiener Börsekammer und der Kammer der
Börse für landwirtschaftliche Produkte in Wien in die Krankenversicherung
sind auch diejenigen Personen versichert, die auf Grund eines früheren
Dienstverhältnisses von dieser gesetzlichen beruflichen Vertretung (der Prä-
sidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, der Wiener Bör-
sekammer bzw. der Kammer der Börse für landwirtschaftliche Produkte in
Wien) Ruhe(Versorgungs)bezüge erhalten, sofern sie ihren Wohnsitz im In-
land haben.
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Beginn der Versicherung

§ 5. (1) Die Versicherung beginnt, unabhängig von der Erstattung der An-
meldung,

1. bei den in § 1 Abs. 1 Z 1 bis 4, 17, 22, 25 bis 28, 31 bis 33, 34 lit. a und b,
35 und 37 genannten Versicherten, sofern sich nach Abs. 2 nichts anderes
ergibt, mit dem Tag der Aufnahme in das Dienstverhältnis, bei den in § 1
Abs. 1 Z 14 lit. a genannten Versicherten mit dem Tag der Zuweisung zur
Dienstleistung bei dem dort bezeichneten Betrieb, bei den in § 1 Abs. 1
Z 21 genannten Versicherten mit dem Tag der Begründung des Arbeits-
verhältnisses;

2. bei den in § 1 Abs. 1 Z 5 genannten Versicherten mit dem Tage des Ein-
trittes der Unkündbarkeit;

3. bei den in § 1 Abs. 1 Z 7, 12, 14 lit. b, 18, 29, 30, 34 lit. c und 36 genannten
Versicherten mit dem Tag des Entstehens des Anspruches auf die dort
bezeichneten Pensionsleistungen, auf Übergangsgeld bzw. auf Rehabili-
tationsgeld;

4. bei den in § 1 Abs. 1 Z 6, 8 bis 11, 13, 15, 16, 19 und 23 genannten Versi-
cherten mit dem Tag der Wirksamkeit der Bestellung;

5. bei den nach § 4 durch Verordnung einbezogenen Versicherten mit dem
Tag der Aufnahme in das Dienstverhältnis beziehungsweise mit dem Tag
des Entstehens des Anspruches auf Ruhe(Versorgungs)bezug, frühes-
tens mit dem Tag des Wirksamkeitsbeginnes der Verordnung;

6. bei den im § 1 Abs. 1 Z 20 genannten Pflichtversicherten mit dem Tag, ab
dem das Kinderbetreuungsgeld gebührt oder nur deshalb nicht gebührt,
weil der Anspruch nach § 6 Abs. 1 Z 1 KBGG ruht;

7. bei den im § 1 Abs. 1 Z 24 genannten Pflichtversicherten mit dem Tag, ab
dem der Familienzeitbonus gebührt;

8. bei den in § 1 Abs. 1 Z 38 genannten Versicherten mit dem Tag des Begin-
nes des Lehrverhältnisses;

8a. bei den in § 1 Abs. 1 Z 39 genannten Versicherten mit dem Tag der Be-
gründung des Arbeitsverhältnisses;

9. bei den in § 1 Abs. 6 genannten Versicherten mit dem Tag des Beginnes
der Beschäftigung bzw. im Fall der Erlassung eines Bescheides nach
§ 410 Abs. 1 Z 8 ASVG mit dem Tag der Erlassung dieses Bescheides.

(2) Die Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis im Anschluß
an eine Pflichtversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz
wird hinsichtlich der Kranken- und Unfallversicherung mit dem Tag des Dienst-
antrittes wirksam.

(3) Nach Wegfall eines Ausnahmegrundes nach den §§ 2 und 3 bezie-
hungsweise nach dem Ende des Urlaubes gegen Einstellung der Bezüge,
der die Unterbrechung der Krankenversicherung bewirkt (§ 7), beginnt die Ver-
sicherung mit dem dem Wegfall des Ausnahme(Unterbrechungs)grundes fol-
genden Tag. Abweichend davon beginnt die Versicherung nach Wegfall des
Ausnahmegrundes nach § 2 Abs. 1 Z 5 mit dem Tag des Wegfalles dieses
Ausnahmegrundes.
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Ende der Versicherung

§ 6. (1) Die Versicherung endet
1. bei den in § 1 Abs. 1 Z 1 bis 5, 17, 22, 25 bis 28, 31 bis 33, 34 lit. a und b,

35, 37 und 39 genannten Versicherten mit dem Tag der Beendigung des
die Versicherung begründenden Dienstverhältnisses, bei den in § 1 Abs. 1
Z 14 lit. a genannten Versicherten mit dem Tag der Beendigung der die
Versicherung begründenden Dienstleistung, bei den in § 1 Abs. 1 Z 21 ge-
nannten Versicherten mit dem Tag der Beendigung des die Versicherung
begründenden Arbeitsverhältnisses;

2. bei den in § 1 Abs. 1 Z 7, 12, 14 lit. b, 18, 29, 30, 34 lit. c und 36 genannten
Versicherten mit dem Ablauf des Kalendermonates, für den letztmalig die
dort bezeichneten Pensionsleistungen ausgezahlt werden bzw. das Über-
gangsgeld bzw. das Rehabilitationsgeld ausgezahlt wird;

3. bei den in § 1 Abs. 1 Z 6, 8 bis 11, 13, 15, 16, 19 und 23 genannten Versi-
cherten, sofern im Abs. 3 nichts anderes bestimmt wird, mit dem Ende der
die Versicherung begründenden Tätigkeit;

4. bei den nach § 4 durch Verordnung einbezogenen Versicherten mit dem
Tag der Beendigung des Dienstverhältnisses beziehungsweise mit dem
Ablauf des Kalendermonates, für den letztmalig der Ruhe(Versorgungs)-
bezug ausgezahlt wird;

5. bei den im § 1 Abs. 1 Z 20 genannten Pflichtversicherten mit Ablauf des
Kalendertages, für den letztmalig Kinderbetreuungsgeld gebührt;

6. bei den in § 1 Abs. 1 Z 24 genannten Pflichtversicherten mit Ablauf des
Kalendertages, für den letztmalig der Familienzeitbonus gebührt;

7. bei den in § 1 Abs. 1 Z 38 genannten Versicherten mit dem Ende des Lehr-
verhältnisses;

8. bei den in § 1 Abs. 6 genannten Versicherten mit dem Ende des Beschäf-
tigungsverhältnisses.

(2) Die Unfallversicherung endet bei den in § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 genannten
Versicherten überdies mit dem Tag des Wirksamwerdens der Versetzung oder
des Übertrittes in den Ruhestand.

(3) Bei den in § 1 Abs. 1 Z. 8 bis 11 genannten Versicherten bleibt die Versi-
cherung auch nach Beendigung der die Versicherung begründenden Tätigkeit
für die Zeit weiterbestehen, für die auf Grund dieser Tätigkeit eine Entschädi-
gung weiter gewährt wird. Bei den in § 1 Abs. 1 Z 8 und 9 genannten Versicher-
ten bleibt die Versicherung auch nach der Beendigung der die Versicherung be-
gründenden Tätigkeit bis zum Ende des betreffenden Monats dann weiterbeste-
hen, wenn ihnen oder ihren Hinterbliebenen ab Beginn des folgenden Monats
auf Grund dieser Tätigkeit Ruhe- oder Versorgungsbezüge gebühren.

(4) Abweichend von Abs. 1 Z 1 endet die Versicherung bei den in § 1 Abs. 1
Z 17 genannten Versicherten erst mit dem Ende des Entgeltanspruches, wenn
der Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf Entgelt endet, nicht mit dem Zeitpunkt
des Endes des Dienstverhältnisses zusammenfällt.

(5) Bei Eintritt des Ausnahmegrundes nach § 2 Abs. 1 Z 5 endet die Kran-
kenversicherung mit Ablauf des Kalendermonates, in dem dieser Ausnahme-
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grund eingetreten ist. Tritt der Ausnahmegrund am ersten eines Kalendermona-
tes ein, endet die Krankenversicherung mit Ablauf des vorhergehenden Kalen-
dermonates.

Unterbrechung der Versicherung

§ 7. (1) Die Versicherung wird für die Zeit eines Urlaubes gegen Einstellung
der Bezüge (Karenzurlaub) unterbrochen.

(2) Die Unterbrechung der Krankenversicherung tritt nicht ein,
1. sofern der Urlaub die Dauer eines Monates nicht überschreitet;
2. während einer Karenz nach dem Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG),

BGBl. Nr. 221, oder dem Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl. Nr. 651/1989,
längstens bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes sowie
während der Dauer eines aufgeschobenen Karenzurlaubes nach § 15b
MSchG oder § 4 VKG oder einer gleichartigen landesgesetzlichen Rege-
lung oder eines Frühkarenzurlaubes, soweit keine Pflichtversicherung auf-
grund eines Kinderbetreuungsgeldbezuges besteht;

3. wenn der Versicherte die Aufrechterhaltung der Krankenversicherung in-
nerhalb von sechs Wochen ab dem Zeitpunkt beantragt, ab dem sonst die
Unterbrechung eintreten würde.

(3) Eine Unterbrechung der Unfallversicherung tritt nicht ein für den Zeit-
raum, in dem Versicherte während einer Karenz nach dem MSchG, nach dem
VKG, nach gleichartigen landesgesetzlichen Regelungen oder während eines
Frühkarenzurlaubes für Väter an beruflichen Aus- und Fortbildungsveranstaltun-
gen teilnehmen, soweit dieser Besuch geeignet ist, das berufliche Fortkommen
der/des Versicherten zu fördern.

Selbstversicherung bei geringfügiger Beschäftigung

§ 7a. (1) Personen, die nach § 2 Abs. 1 Z 5 von der Krankenversicherung
nach diesem Bundesgesetz ausgenommen und auch sonst weder in der Kran-
kenversicherung noch in der Pensionsversicherung nach diesem oder einem
anderen Bundesgesetz pflichtversichert sind, können sich, solange sie ihren
Wohnsitz im Inland haben, auf Antrag selbstversichern. Die Pensionsversiche-
rung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g ASVG, nach § 3 Abs. 3 Z 4 GSVG und nach § 4a
Z 4 BSVG gilt nicht als Pflichtversicherung im Sinne des ersten Satzes. Ausge-
schlossen von dieser Selbstversicherung sind jedoch die im § 56 Abs. 9 und 10
genannten Personen sowie Personen, die einen bescheidmäßig zuerkannten
Anspruch auf eine laufende Leistung aus einer eigenen gesetzlichen Pensions-
versicherung haben.

(2) Die Selbstversicherung erstreckt sich
1. für die in § 1 Abs. 1 Z 5, 17, 21, 22, 25 bis 28, 31 bis 33, 37 und 39 genann-

ten Personen auf die Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz
und auf die Pensionsversicherung nach den für die Pensionsversicherung
von Selbstversicherten nach § 19a ASVG geltenden Bestimmungen;

2. für alle nicht in Z 1 genannten Personen auf die Krankenversicherung
nach diesem Bundesgesetz.
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(3) Die Selbstversicherung in der Krankenversicherung hat die gleichen
Rechtswirkungen wie eine Pflichtversicherung, soweit im Folgenden nichts an-
deres bestimmt ist.

(4) Die Selbstversicherung beginnt
1. bei der erstmaligen Inanspruchnahme mit dem Tag des Beginnes der ge-

ringfügigen Beschäftigung, wenn der Antrag binnen sechs Wochen nach
diesem Zeitpunkt gestellt wird,

2. sonst mit dem der Antragstellung folgenden Tag, im Falle der Beendigung
der Selbstversicherung nach Abs. 5 Z 2 oder 3 beginnt die Selbstversiche-
rung frühestens nach Ablauf von drei Kalendermonaten nach dieser Be-
endigung.

(5) Die Selbstversicherung endet
1. mit dem Wegfall der Voraussetzungen;
2. mit dem Tag des Austrittes;
3. wenn der fällige Beitrag nicht binnen zwei Monaten nach Ablauf des Mo-

nates, für den er gelten soll, gezahlt worden ist, mit dem Ende des Mona-
tes, für den zuletzt ein Beitrag entrichtet worden ist.

Weiterversicherung in der Krankenversicherung

§ 7b. (1) Personen, die aus der Pflichtversicherung nach diesem Bundesge-
setz ausscheiden, können sich, solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben und
nicht nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz in der Krankenversiche-
rung pflichtversichert sind, weiterversichern, wenn sie in den vorangegangenen
zwölf Monaten mindestens 26 Wochen oder unmittelbar vorher mindestens
sechs Wochen nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz krankenversi-
chert waren. Die Frist von zwölf Monaten verlängert sich um Zeiten, während de-
ren der/die Versicherte

a) auf Rechnung eines Versicherungsträgers Anstaltspflege erhält oder auf
Rechnung eines Versicherungsträgers in einem Kurheim oder in einer
Sonderkrankenanstalt untergebracht ist,

b) Anspruch auf Pflegegebührenersatz einem Versicherungsträger gegen-
über hat,

c) Präsenz- oder Ausbildungsdienst auf Grund des Wehrgesetzes 2001,
BGBl. I Nr. 146, leistet, sofern infolge dieser Zeiten nicht schon Pflicht-
versicherung in der Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz
besteht.

(2) Die Versicherungsanstalt hat dem/der ausgeschiedenen Versicherten
eine Verständigung über das Erlöschen der Pflichtversicherung und über die Vo-
raussetzungen zur Weiterversicherung zuzustellen. Das Recht auf Weiterver-
sicherung ist innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag der Zustellung dieser
Verständigung bei der Versicherungsanstalt geltend zu machen. Fällt das Aus-
scheiden aus der Pflichtversicherung in eine der im Abs. 1 lit. a bis c genannten
Zeiten, so beginnt diese Frist unabhängig von der etwa bereits erfolgten Zustel-
lung der Verständigung erst mit dem Ende der in Betracht kommenden Zeit zu
laufen.
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(3) Die Krankenversicherung kann ferner, wenn sie die im Abs. 1 bezeich-
nete Mindestdauer erreicht hat, fortgesetzt werden

1. nach dem Tode des Versicherten
a) vom/von der überlebenden Ehegatten/Ehegattin oder vom/von der ein-

getragenen Partner/Partnerin oder
b) von einer überlebenden, nach § 56 als Familienangehörige geltenden

Person;
2. nach Nichtigerklärung, Aufhebung, Scheidung der Ehe und Nichtig-

erklärung oder Auflösung der eingetragenen Partnerschaft vom/von
der früheren Ehegatten/Ehegattin oder früheren eingetragenen Partner/
Partnerin,

solange die zur Weiterversicherung berechtigte Person ihren Wohnsitz im Inland
hat und nicht nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz in der Kranken-
versicherung pflichtversichert ist. Die Antragsfrist von sechs Monaten beginnt
mit dem auf den Tag des Todes oder auf den Tag des Ausscheidens aus der
Pflichtversicherung oder auf den Tag der Rechtskraft der gerichtlichen Entschei-
dung über die Nichtigerklärung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe oder die
Nichtigerklärung oder Auflösung der eingetragenen Partnerschaft folgenden
Tag.

(4) Die Weiterversicherung schließt zeitlich unmittelbar an das Ende der vo-
rangegangenen Krankenversicherung, in den Fällen des Abs. 1 lit. a bis c an das
Ende der jeweils in Betracht kommenden Zeit an. In den Fällen des Abs. 3 Z 1
und 2 beginnt die Weiterversicherung mit dem Beginn der Antragsfrist.

(5) Personen, die gemäß Abs. 1 oder 3 zur Weiterversicherung berechtigt
waren, können dieses Recht, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Aus-
scheiden aus der Pflichtversicherung die Zuerkennung einer Pension (Über-
gangspension) beantragt haben, auch noch innerhalb von sechs Monaten nach
Ablehnung einer Bescheinigung gemäß § 10 Abs. 7 ASVG geltend machen. Die
Weiterversicherung beginnt in diesem Fall mit dem auf den Tag der Zustellung
des Bescheides über die Ablehnung der Bescheinigung gemäß § 10 Abs. 7
ASVG folgenden Tag.

(6) Die Weiterversicherung endet, außer mit dem Wegfall der Vorausset-
zungen,

1. mit dem Ende des Kalendermonates, in dem der/die Versicherte seinen/
ihren Austritt erklärt hat;

2. wenn die Beiträge für zwei Kalendermonate ganz oder teilweise rückstän-
dig sind, mit dem Ende des zweiten Kalendermonates, frühestens jedoch
mit dem Ablauf des ersten vollen Kalendermonates, nach dem der Antrag
auf Weiterversicherung gestellt wurde.

Formalversicherung

§ 8. (1) Hat die Versicherungsanstalt bei einer nicht der Versicherung nach
diesem oder einem anderen Bundesgesetz unterliegenden Person auf Grund
der bei ihr vorbehaltslos erstatteten, nicht vorsätzlich unrichtigen Anmeldung
den Bestand der Versicherung als gegeben angesehen und für den vermeintlich
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Versicherten sechs Monate ununterbrochen die Beiträge unbeanstandet ange-
nommen, so besteht ab dem Zeitpunkt, für den erstmals die Beiträge entrichtet
worden sind, eine Formalversicherung.

(2) Die Formalversicherung endet, wenn nicht eine frühere Beendigung ge-
mäß § 6 eintritt, mit dem Tage der Zustellung des Bescheides der Versiche-
rungsanstalt über das Ausscheiden aus der Versicherung.

(3) Die Formalversicherung hat die gleichen Rechtswirkungen wie eine zu
Recht bestehende Versicherung.

(4) Hat eine nach § 2 Abs. 1 Z 5 von der Krankenversicherung ausgenom-
mene Person dem Versicherungsträger glaubhaft mitgeteilt, dass die Summe
ihrer Beitragsgrundlagen nach § 19 aus mehreren versicherungspflichtigen Tä-
tigkeiten nach diesem Bundesgesetz den im § 5 Abs. 2 ASVG angeführten Be-
trag im monatlichen Durchschnitt voraussichtlich übersteigen wird, so besteht ab
dem Zeitpunkt, für den erstmals die Beiträge entrichtet worden sind, eine For-
malversicherung. Die Abs. 2 und 3 sind anzuwenden

(5) Abs. 1 gilt entsprechend für den Antrag eines vermeintlich Versicherungs-
berechtigten auf Selbstversicherung. Die Abs. 2 und 3 sind mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass die Formalversicherung auch dann endet, wenn die Person ihre
Mitteilung widerruft.

ABSCHNITT II

Versicherungsträger

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

§ 9. (1) Träger der Kranken- und Unfallversicherung nach diesem Bundes-
gesetz für das gesamte Bundesgebiet ist die Versicherungsanstalt öffentlich Be-
diensteter, Eisenbahnen und Bergbau mit dem Sitz in Wien.

(2) Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Berg-
bau gehört dem Dachverband der Sozialversicherungsträger an.

(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Versicherungsanstalt berechtigt, nach
den hiefür geltenden gesetzlichen Bestimmungen

1. Krankenanstalten, Heil- und Kuranstalten, sonstige Einrichtungen der
Krankenbehandlung sowie Unfallkrankenhäuser, Unfallstationen, Sonder-
krankenanstalten zur Untersuchung und Behandlung von Berufskrankhei-
ten, Krankenanstalten, die vorwiegend der Rehabilitation dienen und Ein-
richtungen für berufliche Rehabilitation,

2. Einrichtungen zur Feststellung des Gesundheitszustandes und
3. arbeitsmedizinische Untersuchungs-, Behandlungs- und Forschungsstel-

len sowie arbeitsmedizinische Zentren im Sinne des ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetzes (ASchG), BGBl. Nr. 450/1994,

zu errichten, zu erwerben und zu betreiben oder sich an solchen Einrichtungen
zu beteiligen bzw. solche Einrichtungen zu fördern.
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Rechtliche Stellung der Versicherungsanstalt

§ 10. (1) Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und
Bergbau ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes und hat Rechtspersön-
lichkeit. Sie ist berechtigt, das Wappen der Republik Österreich in Siegeln,
Drucksorten und Aufschriften zu führen.

(2) Der allgemeine Gerichtsstand der Versicherungsanstalt ist das sachlich
und örtlich zuständige Gericht ihres Sitzes.

ABSCHNITT III

Meldungen und Auskunftspflicht

An- und Abmeldung durch die Dienstgeber

§ 11. (1) Die Dienstgeber (§ 13) haben jeden von ihnen beschäftigten, in der
Kranken- oder Unfallversicherung Versicherten vor Arbeitsantritt bei der Versi-
cherungsanstalt anzumelden und binnen sieben Tagen nach dem Ende der
Pflichtversicherung bei dieser abzumelden.

(2) Die Dienstgeber der nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 37 Versicherten haben die
Anmeldeverpflichtung so zu erfüllen, dass sie in zwei Schritten melden, und
zwar

1. vor Arbeitsantritt die Beitragskontonummer, die Namen und Versiche-
rungsnummern bzw. die Geburtsdaten der beschäftigten Personen, den
Tag der Beschäftigungsaufnahme sowie das Vorliegen einer Voll- oder
Teilversicherung und

2. die noch fehlenden Angaben mit der monatlichen Beitragsgrundlagenmel-
dung für jenen Beitragszeitraum, in dem die Beschäftigung aufgenommen
wurde.

(3) Erfolgt die Anmeldung nach Abs. 2 Z 1 nicht mittels elektronischer Daten-
fernübertragung, so ist die elektronische Übermittlung (§ 15a Abs. 1) innerhalb
von sieben Tagen ab dem Beginn der Pflichtversicherung nachzuholen.

(4) Für Personen, die in unregelmäßiger Folge tageweise beim selben
Dienstgeber beschäftigt werden und deren Beschäftigung kürzer als eine Woche
vereinbart ist (fallweise beschäftigte Personen), kann die Versicherungsanstalt
in der Satzung bestimmen, dass die Frist für die Anmeldung sowie die Ab-
meldung hinsichtlich der innerhalb des Kalendermonates liegenden Beschäfti-
gungstage spätestens mit dem Ersten des nächstfolgenden Kalendermonates
beginnt, wenn dies der Verwaltungsvereinfachung dient.

(5) Für Lehrlinge (§ 1 Abs. 1 Z 38) und Dienstnehmer nach § 1 Abs. 6 richtet
sich die An- und Abmeldung nach den für die Dienstnehmer des Dienstgebers
geltenden Bestimmungen.

Meldung von Änderungen

§ 12. (1) Die Dienstgeber (§ 13) haben während des Bestandes der Pflicht-
versicherung jede bedeutsame Änderung im Beschäftigungsverhältnis, die nicht
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von der Meldung nach Abs. 2 umfasst ist, innerhalb von sieben Tagen der Ver-
sicherungsanstalt zu melden. Jedenfalls zu melden ist der Wechsel des Abferti-
gungssystems nach § 47 BMSVG oder nach vergleichbaren österreichischen
Rechtsvorschriften.

(2) Die Dienstgeber haben vor der Einzahlung der Beiträge die monatlichen
Beitragsgrundlagen und Beiträge für jede versicherte Person zu melden. Die
Frist für die Vorlage der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung endet mit dem
letzten Tag der Einzahlungsfrist.

(3) Die Dienstgeber haben die Adresse der Arbeitsstätte am 31. Dezember
oder am letzten Beschäftigungstag des Jahres zu melden. Die Meldung hat mit-
tels elektronischer Datenfernübertragung bis Ende Februar des folgenden Ka-
lenderjahres zu erfolgen.

(4) Abweichend von Abs. 1 bis 3 ist für die Dienstgeber der nach § 1 Abs. 1
Z 25 bis 37 Versicherten § 34 ASVG sinngemäß anzuwenden. Dies gilt entspre-
chend für bei diesen Dienstgebern beschäftigte Lehrlinge und Dienstnehmer
nach § 1 Abs. 6.

Meldungen zum Aufbau einer Evidenz der Arbeiterkammerzugehörigen

§ 12a. Die zum Zweck der Ermittlung und Erfassung der zur Durchführung
einer Befragung der Kammerzugehörigen im Jahr 1996 notwendigen personen-
bezogenen Daten (§ 45a des Arbeiterkammergesetzes 1992) sind von den
Dienstgebern der Versicherungsanstalt innerhalb der im § 11 genannten Fristen
zu melden.

Dienstgeber

§ 13. (1) Als Dienstgeber im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt
1. bei den in § 1 Abs. 1 Z 1 und 17 genannten Versicherten die Körperschaft,

die den Bediensteten angestellt hat;
2. bei den in § 1 Abs. 1 Z 2, 4, 5 und 22 genannten Versicherten die Einrich-

tung, die mit dem Versicherten den Dienstvertrag abgeschlossen hat, bei
den in § 1 Abs. 1 Z 14 lit. a genannten Versicherten die Österreichische
Salinen Aktiengesellschaft;

2a. bei den in § 1 Abs. 1 Z 25 bis 28, 31 bis 33, 34 lit. a und b, 35, 37 und
38 sowie in § 1 Abs. 6 genannten Versicherten derjenige, für dessen
Rechnung der Betrieb geführt wird, in dem der Dienstnehmer (Lehrling) in
einem Beschäftigungsverhältnis (Lehrverhältnis) steht, auch wenn der
Dienstgeber den Dienstnehmer (Lehrling) durch Mittelspersonen in Dienst
genommen hat oder ihn ganz oder teilweise auf Leistungen Dritter an
Stelle des Entgeltes verweist;

3. bei den in § 1 Abs. 1 Z 3 genannten Versicherten der Bund;
4. bei den in § 1 Abs. 1 Z 7, 12, 14 lit. b, 34 lit. c und 36 genannten Versicher-

ten die Körperschaft beziehungsweise die Einrichtung, die die dort be-
zeichneten Pensionsleistungen gewährt;

5. bei den nach § 4 durch Verordnung einbezogenen Versicherten die Ein-
richtung, die mit dem Versicherten den Dienstvertrag abgeschlossen hat,
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beziehungsweise die Einrichtung, die den Ruhe(Versorgungs)bezug ge-
währt, soweit es sich jedoch um einen Pensionsbestandteil gemäß § 19
Abs. 2 Z 2 handelt, der Versicherungsträger, der die Pension auszahlt;

6. bei den in § 1 Abs. 1 Z 18, 29 und 30 genannten Versicherten der die je-
weilige Pension auszahlende Versicherungsträger;

7. bei den in § 1 Abs. 1 Z 19 und 21 genannten Versicherten die Universität
(Universität der Künste) der der (die) Versicherte angehört;

8. bei den in § 1 Abs. 1 Z 39 genannten Versicherten die GeoSphere Austria –
Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie
nach § 2 GSAG.

(2) Die Erfüllung der Pflichten des Dienstgebers obliegt
1. bezüglich der in § 1 Abs. 1 Z 8, 9, 10 lit. a, 11, 15 und 16 genannten Versi-

cherten dem Bund bzw. dem Land, dessen Landtag, Landesregierung
oder Landes-(Stadt-)Schulrat der Versicherte angehört;

2. bezüglich der in § 1 Abs. 1 Z 10 lit. b genannten Versicherten der Ge-
meinde, deren Gemeindevertretung der Versicherte angehört bzw. in der
er als Ortsvorsteher (Ortsvertreter) tätig ist;

3. bezüglich der in § 1 Abs. 1 Z 13 genannten Versicherten der in Betracht
kommenden Dienststelle für Bewährungshilfe bzw. der in Betracht kom-
menden privaten Vereinigung, der die Führung der Bewährungshilfe über-
tragen ist bzw. die den/die ehrenamtlich tätige/n gerichtlichen Erwachse-
nenvertreter/in namhaft gemacht hat;

4. bezüglich der in § 1 Abs. 1 Z 23 genannten Versicherten dem Bundes-
ministerium für Unterricht, Kunst und Kultur.

(3) Abweichend von Abs. 1 hat die dem Dienstgeber obliegenden Pflichten
bezüglich der im § 19 Abs. 1 Z 1 lit. g und § 26 Abs. 1 Z 1 lit. e genannten Zu-
schläge die jeweilige ausgegliederte Einrichtung zu erfüllen.

Meldung über die Bezieher/innen von Pensionsleistungen
und ausländischen Renten

§ 14. (1) Die Dienstgeber (§ 13) haben die für den Beginn und das Ende der
Krankenversicherung gemäß § 1 Abs. 1 Z 7, 12, 14 lit. b, 18, 29, 30, 34 lit. c und
36 maßgebenden Umstände sowie jede für diese Versicherung bedeutsame
Änderung unverzüglich der Versicherungsanstalt bekanntzugeben.

(2) Die Dienstgeber/innen (§ 13) haben die für die Beiträge in der Kranken-
versicherung von ausländischen Renten (§ 22b) maßgebenden Umstände so-
wie jede bedeutsame Änderung unverzüglich der Versicherungsanstalt bekannt-
zugeben.

Meldung der Leistungsempfänger

§ 15. Die Leistungsempfänger sind verpflichtet, jede Änderung in den für den
Fortbestand ihrer Bezugsberechtigung maßgebenden Verhältnissen sowie jede
Änderung ihres Wohnsitzes binnen zwei Wochen der Versicherungsanstalt zu
melden.
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Form der Meldungen

§ 15a. (1) Die Meldungen nach den §§ 11 und 12 sind mittels elektronischer
Datenfernübertragung zu erstatten. Sie gelten dann als ordnungsgemäß erstat-
tet, wenn sie alle wesentlichen Angaben enthalten, die für die Durchführung der
Versicherung notwendig sind.

(2) Das Einlangen der Meldungen ist mittels elektronischer Datenfernübertra-
gung zu bestätigen.

(3) Meldungen dürfen nur dann außerhalb elektronischer Datenfernübertra-
gung ordnungsgemäß erstattet werden, wenn die Meldung nachweisbar durch
unverschuldeten Ausfall eines wesentlichen Teiles der Datenfernübertragungs-
einrichtung technisch ausgeschlossen war.

Auskünfte zwischen der Versicherungsanstalt
und den meldepflichtigen Stellen

§ 16. Die Dienstgeber (§ 13) haben der Versicherungsanstalt über alle für
das Versicherungsverhältnis maßgebenden Umstände auf Anfrage längstens
binnen zwei Wochen wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen und den gehörig aus-
gewiesenen Bediensteten der Versicherungsanstalt während der Dienstzeit Ein-
sicht in alle Bücher und Belege sowie sonstige Aufzeichnungen zu gewähren,
die für das Versicherungsverhältnis von Bedeutung sind. Die Versicherungs-
anstalt ist ermächtigt, den Dienstgebern alle Informationen über die bei ihnen
beschäftigten oder beschäftigt gewesenen Dienstnehmer zu erteilen, soweit die
Dienstgeber diese Informationen für die Erfüllung der Verpflichtungen benöti-
gen, die ihnen in sozialversicherungs- und arbeitsrechtlicher Hinsicht aus dem
Beschäftigungsverhältnis der bei ihnen beschäftigten oder beschäftigt gewese-
nen Dienstnehmer erwachsen.

Auskunftspflicht der Versicherten und
der Zahlungs(Leistungs)empfänger

§ 17. (1) Die Versicherten sowie die Zahlungs(Leistungs)empfänger/innen
sind verpflichtet, der Versicherungsanstalt über alle für das Versicherungs-
verhältnis, für die Beitragspflicht und für die Prüfung oder Durchsetzung von An-
sprüchen nach den §§ 125ff. maßgebenden Umstände längstens binnen 14 Ta-
gen wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen.

(2) Die Versicherten sind verpflichtet, der Versicherungsanstalt über alle für
die Einhebung des Zusatzbeitrages für Angehörige (§ 56) maßgebenden Um-
stände Auskunft zu erteilen.

(3) Die nach § 7a Selbstversicherten haben der Versicherungsanstalt alle für
die Versicherung bedeutsamen Änderungen binnen einer Woche zu melden.
Diese Meldungen wirken auch für den Bereich der Pensionsversicherung.

(4) Die nach § 7 b Weiterversicherten haben der Versicherungsanstalt
alle für die Versicherung bedeutsamen Änderungen binnen einer Woche zu
melden.
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ABSCHNITT IV

Aufbringung der Mittel

1. UNTERABSCHNITT

Mittel der Krankenversicherung

Beitragspflicht

§ 18. Die Mittel zur Bestreitung der Aufwendungen in der Krankenversiche-
rung nach diesem Bundesgesetz werden, soweit sie nicht durch sonstige Ein-
nahmen gedeckt sind, durch Beiträge der Dienstgeber und der Dienstnehmer
aufgebracht.

Beitragsgrundlage

§ 19. (1) Grundlage für die Bemessung der allgemeinen Beiträge ist
1. für die in § 1 Abs. 1 Z 1 bis 5 und 14 lit. a genannten Versicherten

a) das Gehalt oder der sonstige monatliche Bezug,
b) die Haushaltszulage sowie Kinderzulage und Kinderzuschuss,
c) die ruhegenußfähigen (pensionsfähigen) Zulagen,
d) die Zulagen, die Anspruch auf eine Zulage zum Ruhegenuß (zur Pen-

sion) begründen, ausgenommen die anspruchsbegründenden Neben-
gebühren im Sinne des Pensionsgesetzes 1965,

e) allfällige Teuerungszulagen,
f) Vergütungen auf Grund einer Nebentätigkeit nach § 25 des Gehalts-

gesetzes 1956 oder einer vergleichbaren landesgesetzlichen Rege-
lung und Vergütungen für andere Tätigkeiten, zu denen der Versicherte
durch den Dienstgeber oder dessen Beauftragten herangezogen
wurde,

g) finanzielle Zuwendungen, die eine (ausgegliederte) Einrichtung ihr zur
Dienstleistung zugewiesenen Bundes-(Landes-, Gemeinde-)Bediens-
teten gewährt;

2. für die in § 1 Abs. 1 Z 7, 14 lit. b, 34 lit. c und 36 genannten Versicherten
die dort bezeichneten Pensionsleistungen, ausgenommen die Nebenge-
bührenzulage im Sinne des Pensionsgesetzes 1965;

3. für die in § 1 Abs. 1 Z 8 bis 11 und 16 genannten Versicherten der auf den
Kalendermonat entfallende Teil der Entschädigung, die auf Grund der in
Betracht kommenden gesetzlichen Vorschrift gebührt; außer Betracht blei-
ben Beiträge, die der Dienstgeber für die Versicherten im Sinne des § 15
Bundesbezügegesetz, BGBl. I Nr. 64/1997, oder gleichartiger landesge-
setzlicher Regelungen an eine Pensionskasse leistet, soweit sie nach § 26
Z 7 Einkommensteuergesetz 1988 nicht der Einkommen(Lohn)steuer-
pflicht unterliegen;

4. für die in § 1 Abs. 1 Z 12 genannten Versicherten die dort bezeichneten
Leistungen;

5. für die im § 1 Abs. 1 Z 17 genannten Versicherten das Entgelt im Sinne
des § 49 ASVG sowie Vergütungen für sonstige Tätigkeiten, zu denen der
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Versicherte durch den Dienstgeber oder dessen Beauftragten herangezo-
gen wurde;

6. für die im § 1 Abs. 1 Z 19 genannten Versicherten der Ausbildungsbeitrag
nach § 6 f des Bundesgesetzes über die Abgeltung von wissenschaftlichen
und künstlerischen Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten der
Künste einschließlich einer gesonderten Abgeltung für die Mitwirkung an
der Durchführung der Aufgaben der Universität (Universität der Künste) im
Rahmen der Teilrechtsfähigkeit;

7. für die in § 1 Abs. 1 Z 21, 22, 25 bis 28, 31 bis 33, 34 lit. a und b, 35, 37, 38
und 39 sowie § 1 Abs. 6 genannten Versicherten das Entgelt im Sinne des
§ 49 ASVG;

8. für die in § 1 Abs. 1 Z 23 genannten Versicherten der Beitrag nach § 3a
Abs. 5 des Lehrbeauftragtengesetzes.

(2) Für die nach § 4 durch Verordnung einbezogenen Versicherten gelten,
soweit es sich um Dienstnehmer handelt, die Bestimmungen des Abs. 1 Z 1 ent-
sprechend. Soweit es sich um Empfänger von Pensionsleistungen handelt, ist
für die Bemessung der Beiträge

1. Abs. 1 Z 2 sinngemäß anzuwenden, wobei Bestandteile der Pensionsleis-
tung gemäß Z 2 außer Betracht bleiben;

2. § 73 ASVG auf die Pension nach dem ASVG anzuwenden, die einen Be-
standteil des von einer im § 4 zweiter Satz genannten Einrichtung gewähr-
ten Ruhe(Versorgungs)bezuges bildet.

(3) Für Versicherte, deren Gehalt nicht in Monatsbeträgen festgesetzt ist, gilt
als Beitragsgrundlage ein Zwölftel des Jahresbezuges.

(4) Grundlage für die Bemessung der Beiträge bildet in den Fällen des § 7
Abs. 2 Z 1 bis 3 die letzte unmittelbar vor der Beurlaubung bestandene Beitrags-
grundlage, wobei sich diese jeweils um den auf eine Dezimalstelle gerundeten
Hundertsatz erhöht, um den sich der Referenzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 des Ge-
haltsgesetzes 1956 ändert.

(5) Grundlage für die Bemessung der Beiträge bei Kürzung, teilweisem oder
gänzlichem Entfall der Bezüge sowie teilweisem oder gänzlichem Verzicht auf
die Bezüge bildet die letzte vor der Herabsetzung der Bezüge bestandene Bei-
tragsgrundlage im Sinne des Abs. 1.

(6)1) Die allgemeine Beitragsgrundlage, die im Durchschnitt des Beitragszeit-
raumes oder des Teiles des Beitragszeitraumes, in dem Beitragspflicht bestan-
den hat, auf den Kalendertag entfällt, darf die Höchstbeitragsgrundlage nicht
überschreiten. Als Höchstbeitragsgrundlage gilt der gemäß § 108 Abs. 1 und 3
ASVG festgestellte Betrag. Beitragszeitraum ist der Kalendermonat, der einheit-
lich mit 30 Tagen anzunehmen ist.

(7) Ist ein Versicherter in der Krankenversicherung nach diesem Bundes-
gesetz mehrfach versichert, so ist für die Bemessung der allgemeinen Beiträge
jede der jeweils nach den Abs. 1 bis 5 in Frage kommenden Beitragsgrundlagen

1) ab 1. 1. 2023 beträgt die Höchstbeitragsgrundlage 5850,00 E, vgl. BGBl. II Nr. 459/2022
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gesondert und bis zur Höchstbeitragsgrundlage zu berücksichtigen. Abwei-
chend hievon ist die Mindestbeitragsgrundlage nur dann anzuwenden, wenn die
Summe der Beitragsgrundlagen nach den Abs. 1 bis 5 die Mindestbeitrags-
grundlage nicht übersteigt; in diesen Fällen ist die Mindestbeitragsgrundlage für
die Summe der Beitragsgrundlagen nur einmal heranzuziehen; diese sind an-
teilsmäßig zu berücksichtigen.

(8) Monatliche Beitragsgrundlage für die in der Krankenversicherung nach
§ 7a Selbstversicherten ist der Betrag gemäß § 5 Abs. 2 ASVG.

Allgemeine monatliche Beitragsgrundlage
für eine geringfügige Tätigkeit

§ 19a. (1) Übt ein Versicherter/eine Versicherte in einem Kalenderjahr auch
eine nach § 2 Abs. 1 Z 5 geringfügige Tätigkeit aus, so ist für diese eine Jahres-
beitragsgrundlage zu bilden. Jahresbeitragsgrundlage ist das im jeweiligen Ka-
lenderjahr aus der geringfügigen Tätigkeit gebührende Gesamtentgelt mit Aus-
nahme der Sonderzahlungen.

(2) Zur Ermittlung der allgemeinen monatlichen Beitragsgrundlage ist die
Jahresbeitragsgrundlage gemäß Abs. 1 durch die Anzahl der Monate, in denen
die geringfügige Tätigkeit ausgeübt wurde, zu teilen. Der auf Grund dieser Tei-
lung auf einen Kalendermonat entfallende Teil der Jahresbeitragsgrundlage gilt
als allgemeine monatliche Beitragsgrundlage.

(3) Weist der Versicherte/die Versicherte für die geringfügige Tätigkeit bis
zum 30. Juni des Kalenderjahres, das dem Jahr der Beitragsgrundlagenbildung
gemäß den Abs. 1 und 2 folgt, die tatsächlichen allgemeinen monatlichen Bei-
tragsgrundlagen für die einzelnen Kalendermonate nach, so sind diese für die
Feststellung der Vollversicherungspflicht und für die Bemessung der Beiträge
maßgeblich.

Beachte für folgende Bestimmung
Tritt mit dem nach § 675 Abs. 3 ASVG durch Verordnung der Bundesministerin
für Gesundheit festgestellten Zeitpunkt, jedoch jedenfalls nicht vor Ablauf des
31. 12. 2015, außer Kraft (vgl. § 242 Abs. 1 Z 4).

Allgemeine Beiträge

§ 20. (1) Als allgemeiner Beitrag sind, sofern sich nicht aus den Abs. 1a
bis 1d, 2 und 2a etwas anderes ergibt, 7,635% der Beitragsgrundlage (§ 19) zu
leisten.

(1a) Versicherte nach § 1 Abs. 1 Z 22, sofern es sich um Personen handelt,
die am 31. Dezember 2019 Bedienstete der Versicherungsanstalt für Eisen-
bahnen und Bergbau waren, sowie Versicherte nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 28 und
31 bis 33 und 37 haben als allgemeinen Beitrag 7,65% der Beitragsgrundlage
(§ 19) zu leisten.
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(1b) Versicherte nach § 1 Abs. 1 Z 5, sofern es sich um Personen handelt,
die am 31. Dezember 2019 Bedienstete der Versicherungsanstalt für Eisenbah-
nen und Bergbau waren, sowie Versicherte nach § 1 Abs. 1 Z 34 bis 36 haben
als allgemeinen Beitrag 9,05% der Beitragsgrundlage (§ 19) zu leisten.

(1c) Versicherte nach § 1 Abs. 1 Z 38 haben als allgemeinen Beitrag 3,35%
der Beitragsgrundlage (§ 19) zu leisten.

(1d) Für Versicherte nach § 1 Abs. 6 richtet sich der allgemeine Beitrag nach
dem jeweils von den entsprechenden Dienstnehmern zu leistenden allgemeinen
Beitrag.

(2) Versicherte gemäß § 1 Abs. 1 Z 7, 12 und 14 lit. b haben zusätzlich 0,8%
der Beitragsgrundlage (Abs. 1) als Beitrag zu leisten.

(2a) Versicherte gemäß § 1 Abs. 1 Z 34 lit. c und 36 haben zusätzlich 0,15%
der Beitragsgrundlage (§ 19 Abs. 1 Z 2) zu leisten.

(3) Der monatliche Beitrag für Selbstversicherte nach § 7a beträgt hinsicht-
lich der Krankenversicherung 16,24 Euro1). An die Stelle dieses Betrages tritt ab
1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2016, der unter Bedacht-
nahme auf § 108 Abs. 6 ASVG mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a
Abs. 1 ASVG) vervielfachte Betrag.

Zusatzbeitrag für Angehörige

§ 20b. (1) Für Angehörige (§ 56) ist ein Zusatzbeitrag im Ausmaß von 3,4%
der für den Versicherten (die Versicherte) heranzuziehenden Beitragsgrundlage
(des Ruhegenusses bzw. der Pension) zu leisten. Der Zusatzbeitrag entfällt zur
Gänze auf den (die) Versicherte(n).

(2) Alle für die Beiträge zur Pflichtversicherung in der Krankenversicherung
geltenden Rechtsvorschriften sind, sofern nichts anderes bestimmt wird, auf den
Zusatzbeitrag nach Abs. 1 anzuwenden. Der (die) Versicherte schuldet jedoch
den Zusatzbeitrag selbst und hat ihn auf seine (ihre) Gefahr und Kosten selbst
einzuzahlen. Für das Verfahren zur Eintreibung des Zusatzbeitrages gilt § 64
ASVG sinngemäß. Davon abweichend ist bei Versicherten nach § 1 Abs. 1 Z 1,
Z 2, Z 7 bis 12, Z 14 lit. b, Z 17 und Z 18 auf Antrag der Zusatzbeitrag vom jewei-
ligen Bezug, vom jeweiligen Ruhe(Versorgungs)bezug bzw. von der jeweiligen
Pension (Pensionssonderzahlung) einzubehalten und von der zuständigen Kör-
perschaft/Einrichtung oder vom zuständigen Pensionsversicherungsträger an
die Versicherungsanstalt zu überweisen.

(3) Kein Zusatzbeitrag nach Abs. 1 ist einzuheben
1. für Personen nach § 56 Abs. 2 Z 2 bis 6 sowie Abs. 3 und 6b;
2. wenn und solange sich der (die) Angehörige der Erziehung eines oder

mehrerer im gemeinsamen Haushalt lebender Kinder nach § 56 Abs. 3

1) gemäß BGBl. II Nr. 348/2019 für 2020: 18,42 E

gemäß BGBl. II Nr. 576/2020 für 2021: 19,03 E

gemäß BGBl. II Nr. 590/2021 für 2022: 19,43 E

gemäß BGBl. II Nr. 459/2022 für 2023: 20,03 E
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erster Satz widmet oder durch mindestens vier Jahre hindurch der Kinder-
erziehung gewidmet hat;

3. wenn und solange der (die) Angehörige Anspruch auf Pflegegeld zumin-
dest in Höhe der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldgesetzes oder
nach den Bestimmungen der Landespflegegeldgesetze hat.

(Anm.: Z 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 84/2009)

(4) Die Versicherungsanstalt hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen
Schutzbedürftigkeit des (der) Versicherten nach Maßgabe der vom Dachver-
band hiezu erlassenen Richtlinien (§ 30a Abs. 1 Z 16 ASVG) von der Einhebung
des Zusatzbeitrages nach Abs. 1 abzusehen oder diesen herabzusetzen. Eine
besondere soziale Schutzbedürftigkeit liegt jedenfalls dann vor, wenn das Netto-
einkommen im Sinne des § 292 ASVG des (der) Versicherten den Richtsatz
nach § 293 Abs. 1 lit. a aa ASVG nicht übersteigt.

Beiträge für Versicherte, die geringfügige Tätigkeiten ausüben

§ 20d. (1) Versicherte, die auch eine oder mehrere geringfügige Tätigkeiten
nach § 1 ausüben, haben hinsichtlich dieser Tätigkeiten einen Pauschalbeitrag
zu leisten. Für jeden Kalendermonat beträgt dieser Pauschalbeitrag 4,00% der
allgemeinen Beitragsgrundlage nach § 19a.

(2) Beiträge nach Abs. 1 sind nur so weit vorzuschreiben, als die Summe der
allgemeinen Beitragsgrundlagen aus allen Tätigkeiten im Kalendermonat die
Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreitet.

(3) Für Versicherte nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 28, 31 bis 33, 34 lit. a und b, 35
und 37 ist Abschnitt Ib des Neunten Teiles des ASVG anzuwenden.

Sonderbeiträge

§ 21. (1) Von den Sonderzahlungen, das sind Zahlungen, die in größeren
Zeiträumen als Kalendermonaten gewährt werden, wie zum Beispiel ein 13.
oder 14. Monatsbezug, Weihnachts- oder Urlaubsgeld, Gewinnanteile oder Bi-
lanzgeld, sind unbeschadet der Bestimmung des § 19 Abs. 3 Beiträge mit dem
gleichen Hundertsatz wie für die allgemeinen Beiträge (§ 20) zu leisten. Hiebei
sind die in einem Kalenderjahr fällig werdenden Sonderzahlungen bis zum dop-
pelten Betrag der für Jänner dieses Jahres geltenden Höchstbeitragsgrundlage
(§ 19 Abs. 6) zu berücksichtigen. § 19 Abs. 7 gilt entsprechend.

(2) Der Pauschalbeitrag nach § 20d ist unter Bedachtnahme auf Abs. 1 auch
von den Sonderzahlungen zu leisten.

Aufteilung der Beitragslast

§ 22. (1) Von den nach den §§ 20 Abs. 1 und 21 festgesetzten Beiträgen
entfallen, sofern in den Abs. 1a bis 1d nichts anderes bestimmt ist, auf den Ver-
sicherten 4,1% der Beitragsgrundlage und auf den Dienstgeber 3,535% der Bei-
tragsgrundlage; ist die Beitragsgrundlage ein Waisenversorgungsgenuss, so hat
der Dienstgeber den Beitrag zur Gänze allein zu tragen.
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(1 a) Bei den nach § 1 Abs. 1 Z 22 Versicherten, sofern es sich um Perso-
nen handelt, die am 31. Dezember 2019 Bedienstete der Versicherungsan-
stalt für Eisenbahnen und Bergbau waren, sowie den nach § 1 Abs. 1 Z 25
bis 28 und 31 bis 33 und 37 Versicherten entfallen auf den Versicherten
3,87% der Beitragsgrundlage und auf den Dienstgeber 3,78% der Beitrags-
grundlage.

(1b) Bei den nach § 1 Abs. 1 Z 5 Versicherten, sofern es sich um Personen
handelt, die am 31. Dezember 2019 Bedienstete der Versicherungsanstalt für
Eisenbahnen und Bergbau waren, sowie den nach § 1 Abs. 1 Z 34 bis 36 Versi-
cherten entfallen auf den Versicherten 4,75% der Beitragsgrundlage und auf den
Dienstgeber 4,30% der Beitragsgrundlage.

(1c) Bei den nach § 1 Abs. 1 Z 38 Versicherten entfallen auf den Versicher-
ten 1,67% der Beitragsgrundlage und auf den Dienstgeber 1,68% der Beitrags-
grundlage.

(1d) Bei den nach § 1 Abs. 6 Versicherten richtet sich die Aufteilung der Bei-
tragslast nach der jeweils für die entsprechenden Dienstnehmer geltenden Auf-
teilung.

(2) In den Fällen des § 7 Abs. 2 Z 1 und 3 sind die Beiträge zur Gänze vom
Versicherten, in den Fällen des § 7 Abs. 2 Z 2 zur Gänze vom Dienstgeber zu
tragen.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 101/2007)

(4) Bei Kürzung oder teilweisem oder gänzlichem Entfall der Bezüge – mit
Ausnahme einer Verminderung der Bezüge auf Grund einer Herabsetzung der
Dienstzeit (Teilzeitbeschäftigung) – hat der Dienstgeber den Beitrag, der auf den
Unterschiedsbetrag zwischen dem Bezug des Versicherten und der letzten un-
mittelbar vor der Herabsetzung der Bezüge bestandenen Beitragsgrundlage
(§ 19 Abs. 5) entfällt, zur Gänze allein zu tragen. Dies gilt auch bei teilweisem
oder gänzlichem Verzicht auf die Bezüge.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2005)

(6) Die auf die Versicherten und deren Dienstgeber entfallenden Beitragsteile
sind auf Cent zu runden.

Beitragspflicht während des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes

§ 22a. (1) Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund
der Bestimmungen des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146, ruht die Beitrags-
pflicht des Versicherten und seines Dienstgebers.

(2) Der Bund hat an die Versicherungsanstalt für jeden Angehörigen
(§ 56) des im Präsenz- oder Ausbildungsdienst stehenden Versicherten einen
Pauschalbetrag in der jeweils gemäß § 56 a Abs. 2 ASVG geltenden Höhe zu
leisten.

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auf nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e ASVG Teilversicherte
nicht anzuwenden.
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Beiträge in der Krankenversicherung von mit inländischen
Pensionsleistungen (Ruhe- und Versorgungsbezüge)

vergleichbaren ausländischen Renten

§ 22b. (1) Wird eine ausländische Rente bezogen, die vom Geltungsbereich
– der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der

sozialen Sicherheit und 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten für die
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 oder

– der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der so-
zialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der
Gemeinschaft zu- und abwandern und 574/72 über die Durchführung der
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 oder

– eines auch Regelungen über die Krankenversicherung beinhaltenden bila-
teralen Abkommens über die soziale Sicherheit

erfasst ist, so ist, wenn ein Anspruch des Beziehers/der Bezieherin der auslän-
dischen Rente auf Leistungen der Krankenversicherung besteht, auch von die-
ser ausländischen Rente der Dienstnehmeranteil des nach § 20 Abs. 1 bis 1d
iVm den § 22 Abs. 1 bis 1d und § 20 Abs. 2 und 2a zu entrichtenden Kranken-
versicherungsbeitrages zu entrichten. Dieser Beitrag ist in dem Zeitpunkt fällig,
in dem die ausländische Rente ausgezahlt wird.

(2) Die Versicherungsanstalt hat in regelmäßigen Abständen zu ermitteln,
ob eine Rente nach Abs. 1 bezogen wird. Sie hat deren Höhe, deren Leis-
tungsbestandteile, die auszahlende Stelle – einschließlich allfälliger Verände-
rungen – festzustellen sowie zu ermitteln, in welcher Höhe Beiträge von der
ausländischen Rente zu entrichten sind und dies der pensionsauszahlenden
Stelle zwecks Einbehalt mitzuteilen. Im Falle eines/einer nach diesem Bundes-
gesetz Versicherten, der/die Bezieher/in einer Pension nach dem ASVG ist,
obliegen diese Aufgaben der Pensionsversicherungsanstalt. Die Versiche-
rungsanstalt hat über die Beitragspflicht auf Antrag des Leistungsbeziehers mit
Bescheid abzusprechen (§ 129 iVm §§ 409 ff. ASVG). Bei Zusammentreffen
einer oder mehreren ausländische Renten mit einem Ruhegenuss oder einer
auf Grund einer nach diesem Bundesgesetz versicherten Tätigkeit zu gewäh-
renden Pension nach dem ASVG mit einer Hinterbliebenenpension, ist die Ver-
sicherungsanstalt bzw. die Pensionsversicherungsanstalt zuständig; bei Zu-
sammentreffen eines Ruhegenusses mit einer Eigenpension, die auf Grund
einer anderen als nach diesem Bundesgesetz versicherten Tätigkeit erworben
wurde, ist jener Versicherungsträger zuständig, bei dem die höhere Leistung
gebührt.

(3) Wird die ausländische Rente gleichzeitig mit einem Ruhe- oder Versor-
gungsbezug oder einer inländischen Pension bezogen, hat die die inländische
Pensionsleistung auszahlende Stelle den für die ausländische Rente zu entrich-
tenden Krankenversicherungsbeitrag nach Abs. 1 und 2 vom Ruhe- oder Ver-
sorgungsgenuss oder von der inländischen Pension einzubehalten und unmittel-
bar an die Versicherungsanstalt abzuführen.

(4) Übersteigt der von einer ausländischen Rente zu entrichtende Kranken-
versicherungsbeitrag nach Abs. 1 die Höhe der gleichzeitig bezogenen inländi-
schen Pensionsleistung, so ist, außer die ausländische Rente ist vom Geltungs-
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bereich der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und 574/72 erfasst, dem/der Ver-
sicherten der Restbetrag von der Versicherungsanstalt vorzuschreiben.

(5) Wird neben der ausländischen Rente keine inländische Pensionsleistung
bezogen, so ist die Versicherungsanstalt zur Vorschreibung des von der auslän-
dischen Rente zu entrichtenden Krankenversicherungsbeitrages nach Abs. 1
und zur Einhebung vom/von der Versicherten verpflichtet. Die Versicherungsan-
stalt ist berechtigt, zur Vereinfachung der Verwaltung, insbesondere bei gering-
fügigen Beträgen, die Vorschreibung in längeren Abständen, mindestens jedoch
einmal jährlich, vorzunehmen. Die für die Beiträge zur Pflichtversicherung in der
Krankenversicherung geltenden Rechtsvorschriften sind, soweit nichts anderes
bestimmt wird, auf die Krankenversicherungsbeiträge nach Abs. 1 anzuwenden.

Beiträge zur Weiterversicherung in der Krankenversicherung

§ 22c. (1) Beitragsgrundlage für Weiterversicherte in der Krankenversiche-
rung ist die Höchstbeitragsgrundlage (§ 19 Abs. 6).

(2) Die Weiterversicherung ist
1. auf Antrag des/der Versicherten,
2. in den Fällen, in denen das auf Scheidung der Ehe lautende Urteil den

Ausspruch im Sinne des § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes enthält, auch auf
Antrag der/des Ehegattin/Ehegatten, die/der die Ehescheidungsklage ein-
gebracht hat,

3. in den Fällen, in denen das auf Auflösung der eingetragenen Partnerschaft
lautende Urteil den Ausspruch im Sinne des § 18 Abs. 3 EPG enthält, auch
auf Antrag der/des eingetragenen Partnerin/Partners, die/der die Auflö-
sungsklage eingebracht hat,

soweit dies nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der/des Versicherten oder in
den Fällen der Z 2 nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der Ehegattin/des
Ehegatten oder der/des eingetragenen Partnerin/Partners, die/der die Eheschei-
dungs- oder Auflösungsklage eingebracht hat, gerechtfertigt erscheint, auf einer
niedrigeren als der nach Abs. 1 in Betracht kommenden Beitragsgrundlage, je-
doch nicht unter dem Dreißigfachen des nach § 76a Abs. 3 ASVG geltenden
Mindestbetrages zuzulassen. Die Herabsetzung der Beitragsgrundlage wirkt,
wenn der Antrag zugleich mit dem Antrag auf Weiterversicherung oder innerhalb
der sechsmonatigen Frist des § 7b Abs. 2 bzw. Abs. 3 bzw. Abs. 5 gestellt wird,
ab dem Beginn der Weiterversicherung, sonst ab dem auf die Antragstellung fol-
genden Monatsersten; die Herabsetzung gilt jeweils bis zum Ablauf des nächst-
folgenden Kalenderjahres. Wurde die Weiterversicherung auf einer niedrigeren
als der nach Abs. 1 in Betracht kommenden Beitragsgrundlage zugelassen, so
hat der Versicherungsträger ohne Rücksicht auf die Geltungsdauer der Herab-
setzung bei einer Änderung in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Versicher-
ten auf dessen Antrag oder von Amts wegen eine Erhöhung der Beitragsgrund-
lage bis auf das nach Abs. 1 in Betracht kommende Ausmaß vorzunehmen. Sol-
che Festsetzungen wirken in allen diesen Fällen nur für die Zukunft.

(3) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach Abs. 2 sind auch Un-
terhaltsverpflichtungen von Ehegatten/Ehegattinnen oder eingetragenen Part-
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nern/Partnerinnen, auch geschiedenen Ehegatten/Ehegattinnen oder eingetra-
genen Partnern/Partnerinnen, deren Partnerschaft aufgelöst wurde, gegenüber
dem/der Versicherten zu berücksichtigen. Wenn und solange das Nettoeinkom-
men des Unterhaltspflichtigen nicht nachgewiesen wird, ist

1. während des Bestandes der Ehe oder eingetragenen Partnerschaft anzu-
nehmen, dass eine Herabsetzung in den wirtschaftlichen Verhältnissen
des/der Versicherten nicht gerechtfertigt erscheint,

2. nach Scheidung der Ehe oder Auflösung der eingetragenen Partnerschaft
anzunehmen, dass die Höhe der monatlichen Unterhaltsverpflichtung 25%
der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 19 Abs. 6 beträgt.

Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen erfolgt nur in der Höhe eines Vierzehn-
tels der jährlich tatsächlich zufließenden Unterhaltsleistung, wenn die berech-
nete Unterhaltsforderung der Höhe nach trotz durchgeführter Zwangsmaßnah-
men einschließlich gerichtlicher Exekutionsführung uneinbringlich oder die Ver-
folgung eines Unterhaltsanspruches in dieser Höhe offenbar aussichtslos ist.

(4) Die Weiterversicherten haben einen Beitrag zu entrichten, der anhand
des jeweils für die Pflichtversicherten geltenden Beitragssatzes (§ 20 Abs. 1 bis
1d) zu bemessen ist.

Einzahlung der Beiträge

§ 23. (1) Die Versicherungsbeiträge samt den Zuschlägen des Dienstgebers
sind von diesem bei der Versicherungsanstalt bis zum 15. eines jeden Kalender-
monates einzuzahlen, die Sonderbeiträge samt den Zuschlägen des Dienstge-
bers binnen 14 Tagen nach dem Fälligwerden der Sonderzahlungen. In Fällen
geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse (§ 2 Abs. 1 Z 5) kann vereinbart wer-
den, dass die Beiträge bis zum 15. Jänner des Folgejahres zu entrichten sind.
Für nicht rechtzeitig eingezahlte Beiträge und Zuschläge sind Verzugszinsen in
der sich nach § 59 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes jeweils
ergebenden Höhe zu entrichten. Soweit die Versicherungsanstalt Beiträge für
andere Rechtsträger (Bund, Fonds, Interessenvertretungen ua.) einhebt, wird
sie auch dann als deren Vertreter tätig, wenn sie alle Beitragsforderungen in ei-
nem Betrag geltend macht. Dies gilt auch für die Einhebung von Zuschlägen,
Nebengebühren, Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren usw. sowie im Ver-
fahren vor Gerichten und Verwaltungsbehörden.

(2) Beiträge nach § 20d sind binnen 14 Tagen nach der Vorschreibung ein-
zuzahlen. Für nicht rechtzeitig eingezahlte Beiträge gelten die Bestimmungen
des Abs. 1.

(3) Bezieher/innen einer beitragspflichtigen ausländischen Rente (§ 22b)
schulden die von dieser Rente nach § 22b Abs. 4 und 5 zu entrichtenden Bei-
träge selbst und haben diese auf ihre Gefahr und Kosten einzuzahlen.

Abzug des Versichertenbeitrages

§ 24. Der auf den Versicherten entfallende Beitragsteil ist vom Dienstgeber
monatlich von den Bezügen des Versicherten abzuziehen. Abweichend davon
haben die von Österreich entsandten Mitglieder des Europäischen Parlaments
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den auf den Versicherten entfallenden Beitragsteil an den Dienstgeber monat-
lich abzuführen. Soweit die Beiträge des Versicherten auf diesem Wege nicht
eingebracht werden können, belasten sie den Dienstgeber. Im Falle der nach-
träglichen Entrichtung der Beiträge ohne Verschulden des Dienstgebers dürfen
dem Versicherten bei einer Bezugszahlung nicht mehr Beiträge abgezogen wer-
den, als auf zwei Kalendermonate entfallen.

Erstattung von Beiträgen in der Krankenversicherung

§ 24b. (1) Überschreitet bei in der Krankenversicherung Pflichtversicherten
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz in einem Kalenderjahr die
Summe aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversicherung und beitragspflichtigen
Pensionen, einschließlich der Sonderzahlungen, die Summe der Beträge des
35fachen der Höchstbeitragsgrundlagen gemäß § 45 des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes für die im Kalenderjahr liegenden Monate der Pflichtver-
sicherung in der Krankenversicherung (Abs. 2), wobei sich deckende Monate
der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nur einmal zu zählen sind,
so hat der nach Abs. 3 leistungszuständige Versicherungsträger der versicher-
ten Person die auf den Überschreitungsbetrag entfallenden Beiträge zur Kran-
kenversicherung in jener Höhe zu erstatten, in der diese Beiträge von der versi-
cherten Person zu tragen sind.

(2) Als Monate der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung gemäß
Abs. 1 sind alle Kalendermonate zu zählen, in denen der (die) Versicherte zu-
mindest für einen Tag in der Krankenversicherung pflichtversichert war.

(3) Der durch die Richtlinie nach § 30a Abs. 1 Z 33 ASVG festzulegende
leistungszuständige Versicherungsträger hat die Beitragserstattung bis zum
30. Juni des Kalenderjahres, das dem Jahr der gänzlichen Entrichtung der Bei-
träge zur Krankenversicherung für ein Kalenderjahr folgt, durchzuführen, erst-
mals bis zum 30. Juni 2020 für die im Jahr 2019 gänzlich für ein Kalenderjahr
entrichteten Beiträge.

(4) Der dem/der Versicherten zu erstattende Betrag ist nach dem Verhältnis
der Summen aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversicherung und beitrags-
pflichtigen Pensionen (einschließlich der Sonderzahlungen) nach diesem Bun-
desgesetz, dem ASVG, GSVG und BSVG aufzuteilen. Die Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau hat Anspruch auf Ersatz des
Anteils des Krankenversicherungsträgers nach dem ASVG und der Sozialversi-
cherungsanstalt der Selbständigen.

2. UNTERABSCHNITT

Mittel der Unfallversicherung

Beitragspflicht

§ 25. (1) Die Mittel zur Bestreitung der Aufwendungen in der Unfallversiche-
rung werden, soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen gedeckt sind, durch
Beiträge der Dienstgeber aufgebracht.
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(2) Abweichend von Abs. 1 ist für Lehrlinge für die Dauer des gesamten Lehr-
verhältnisses sowie für Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und
nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 28, 31 bis 33, 34 lit. a und b sowie 35 und 37 pflichtver-
sichert sind, der Beitrag zur Unfallversicherung aus Mitteln der Unfallversiche-
rung zu zahlen.

Beitragsgrundlage

§ 26. (1) Grundlage für die Bemessung der Beiträge ist (sind)
1. für die in § 1 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5 und 14 lit. a genannten Versicherten

a) das Gehalt oder der sonstige monatliche Bezug,
b) die ruhegenußfähigen (pensionsfähigen) Zulagen,
c) die Zulagen, die Anspruch auf eine Zulage zum Ruhegenuß (zur Pen-

sion) begründen, ausgenommen die anspruchsbegründenden Neben-
gebühren im Sinne des Pensionsgesetzes 1965,

d) allfällige Teuerungszulagen,
e) finanzielle Zuwendungen, die eine (ausgegliederte) Einrichtung ihr zur

Dienstleistung zugewiesenen Bundes-(Landes-, Gemeinde-)Bediens-
teten gewährt;

2. für die in § 1 Abs. 1 Z 3 genannten Versicherten die Dienstbezüge, soweit
diese nach den Bestimmungen des Bundestheaterpensionsgesetzes als
Ruhegenußermittlungsgrundlage gelten;

3. für die in § 1 Abs. 1 Z 8 bis 10 lit. a, 11 und 16 genannten Versicherten der
auf den Kalendermonat entfallende Teil der Entschädigung, die auf Grund
der in Betracht kommenden gesetzlichen Vorschrift gebührt; § 19 Abs. 1
Z 3 zweiter Halbsatz ist anzuwenden;

4. für die im § 1 Abs. 1 Z 17, 21, 22, 25 bis 28, 31 bis 33, 34 lit. a und b, 35, 37
und 39 genannten Versicherten das Entgelt im Sinne des § 49 ASVG;

5. für die im § 1 Abs. 1 Z 19 genannten Versicherten der Ausbildungsbeitrag
nach § 6 f des Bundesgesetzes über die Abgeltung von wissenschaftlichen
und künstlerischen Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten der
Künste einschließlich einer gesonderten Abgeltung für die Mitwirkung an
der Durchführung der Aufgaben der Universität (Unversität der Künste) im
Rahmen der Teilrechtsfähigkeit;

6. für die in § 1 Abs. 1 Z 23 genannten Versicherten der Beitrag nach § 3a
Abs. 5 des Lehrbeauftragtengesetzes.

(2) Sonderzahlungen sind bei der Bemessung der Beiträge außer Betracht
zu lassen.

(3) Für die nach § 4 durch Verordnung einbezogenen Versicherten gelten die
Bestimmungen des Abs. 1 Z 1 und des Abs. 2 entsprechend.

(4) Grundlage für die Bemessung der Beiträge bildet in den Fällen des § 7
Abs. 3 die letzte unmittelbar vor der Karenzierung bestandene Beitragsgrund-
lage, wobei sich diese jeweils um den auf eine Dezimalstelle gerundeten Hun-
dertsatz erhöht, um den sich der Referenzbetrag nach § 3 Abs. 4 des Gehalts-
gesetzes 1956 ändert.

(5) Auf Versicherte nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 28, 31 bis 33, 34 lit. a und b, 35
und 37 sind § 19 Abs. 6 und § 21 anzuwenden.
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Beiträge

§ 26a. (1) Für jeden in § 26 genannten Versicherten ist, sofern sich aus den
§§ 26d oder 26e nicht etwas anderes ergibt, ein Beitrag zu entrichten, dessen
Höhe mit einem Hundertsatz der Beitragsgrundlage (§ 26), höchstens mit 0,5%.
dieser Grundlage, durch die Satzung der Versicherungsanstalt öffentlich Be-
diensteter, Eisenbahnen und Bergbau festzusetzen ist. Der Hundertsatz darf
durch die Satzung nicht höher festgesetzt werden, als dies zur Erfüllung der Auf-
gaben der Unfallversicherung notwendig ist.

(2) Einen Beitrag in der Höhe von 15,77 E1) jährlich haben zu entrichten:
1. für jeden nach § 1 Abs. 1 Z 6 versicherten Versicherungsvertreter bzw. je-

des nach dieser Bestimmung versicherte Beiratsmitglied die Versiche-
rungsanstalt;

2. für jeden nach § 1 Abs. 1 Z 10 lit. b versicherten Gemeindevertreter die
Gemeinde, deren Gemeindevertretung er angehört;

3. für jeden nach § 1 Abs. 1 Z 10 lit. b versicherten Ortsvorsteher (Ortsvertre-
ter), sofern er nicht Mitglied der Gemeindevertretung ist, die Gemeinde, in
der er tätig ist;

4. für jede/n nach § 1 Abs. 1 Z 13 versicherte/n ehrenamtlich tätige/n Bewäh-
rungshelfer/in bzw. gerichtlichen/gerichtliche Erwachsenenvertreter/in die
in Betracht kommende Dienststelle für Bewährungshilfe bzw. die in Be-
tracht kommende private Vereinigung, der die Führung der Bewährungs-
hilfe übertragen ist bzw. die den/die ehrenamtlich tätige/n Erwachsenen-
vertreter/in namhaft gemacht hat;

5. für jede nach § 1 Abs. 1 Z 15 versicherte Person der Bund.
Die angeführten Stellen haben den Beitrag zur Gänze zu tragen.

(3) An die Stelle des in Abs. 2 genannten Betrages tritt ab 1. Jänner eines
jeden Jahres jener Betrag, der sich durch die Erhöhung um den jeweiligen auf
eine Dezimalstelle gerundeten Hundertsatz ergibt, um den sich zu diesem Zeit-
punkt der Referenzbetrag nach § 3 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 gegen-
über dem vergleichbaren Gehalt am 1. Jänner des vorangegangenen Jahres
ändert oder geändert hat. Tritt eine Änderung des genannten Gehaltes am
1. Jänner des in Betracht kommenden Jahres nicht ein, so gilt der zuletzt fest-
gestellte Betrag als Beitrag. § 19 Abs. 6 letzter Satz und § 22 Abs. 6 gelten ent-
sprechend.

Einzahlung der Beiträge

§ 26b. Für die Einzahlung der Beiträge nach § 26a gilt § 23 mit der Maß-
gabe, daß die Beiträge gemäß § 26a Abs. 2 bei der Versicherungsanstalt bis
zum 31. März eines jeden Jahres einzuzahlen sind.

1) gemäß BGBl. II Nr. 348/2019 für 2020: 23,08 E

gemäß BGBl. II Nr. 576/2020 für 2021: 23,43 E

gemäß BGBl. II Nr. 590/2021 für 2022: 24,16 E

gemäß BGBl. II Nr. 459/2022 für 2023: 25,88 E



Band2.Buch : 04-B-KUVG.pod    179
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

179

179

§§ 26c–27 B-KUVG

Beitragspflicht während des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes

§ 26c. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der
Bestimmungen des Wehrgesetzes 2001 ruht die Beitragspflicht des Dienst-
gebers in der Unfallversicherung. Dies gilt nicht für nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e
ASVG Teilversicherte.

Beiträge in der Unfallversicherung für die nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 28,
31 bis 33, 34 lit. a und b, 35 und 37 Versicherten

§ 26d. (1) Die Mittel zur Bestreitung der Aufwendungen in der Unfallver-
sicherung werden für Personen nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 28, 31 bis 33, 34 lit. a
und b, 35 und 37, soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen gedeckt sind,
durch Beiträge von deren Dienstgebern/Dienstgeberinnen aufgebracht. Die für
ein Kalenderjahr erforderlichen Beiträge sind auf der Grundlage der Summe der
Entgelte zu bemessen, welche die in diesen Unternehmungen (Betrieben) be-
schäftigten Versicherten für ihre Tätigkeit im Unternehmen (Betrieb) in diesem
Kalenderjahr bezogen haben, zuzüglich der Sonderzahlungen nach § 49 Abs. 2
ASVG, soweit sie als Grundlage für die Bemessung der Sonderbeiträge für das
betreffende Kalenderjahr heranzuziehen wären.

(2) Zur Sicherstellung der finanziellen Gebarung hat die Versicherungsan-
stalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau eine allgemeine Rück-
lage in Höhe von 5% bis zu 25% der Aufwendungen für die Unfallversicherung
unter Berücksichtigung der Grundlage der Summe der Entgelte nach Abs. 1 im
jeweils abgelaufenen Kalenderjahr anzusammeln.

(3) Auf die Beiträge nach Abs. 1 hebt die Versicherungsanstalt öffentlich Be-
diensteter, Eisenbahnen und Bergbau monatlich Vorschüsse ein. Diese Vor-
schüsse werden mit dem Ersten des Kalendermonates fällig. Mit dem Ende
eines jeden Kalenderjahres sind die eingehobenen Vorschüsse abzurechnen.

Beiträge in der Unfallversicherung für die nach
§ 1 Abs. 1 Z 38 und Abs. 6 Versicherten

§ 26e. Für die nach § 1 Abs. 1 Z 38 und Abs. 6 Versicherten richtet sich die
Höhe der Beitragsgrundlage und des zu entrichtenden Beitrages nach der je-
weils für die entsprechenden Dienstnehmer/innen geltenden Bestimmung.

3. UNTERABSCHNITT

Gemeinsame Bestimmungen

Verwendung der Mittel

§ 27. (1) Die Mittel der Kranken- und Unfallversicherung dürfen nur für die
gesetzlich vorgeschriebenen oder zulässigen Zwecke verwendet werden. Zu
den zulässigen Zwecken gehören im Rahmen der Zuständigkeit der Versiche-
rungsanstalt auch die Aufklärung, Information und sonstige Formen der Öffent-
lichkeitsarbeit sowie die Mitgliedschaft zu gemeinnützigen Einrichtungen, die der
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Forschung nach den wirksamsten Methoden und Mitteln zur Erfüllung der Auf-
gaben der Sozialversicherung dienen. Darüber hinaus hat die Versicherungsan-
stalt einmal im Kalenderjahr die Versicherten über die Kosten der von ihnen und
ihren Angehörigen im Bereich der Krankenversicherung in Anspruch genomme-
nen Sachleistungen zu informieren. Diese Information hat weiters für die Versi-
cherten und ihre Angehörigen den Hinweis zu enthalten, dass ELGA-Teilneh-
mer/inne/n der jederzeitige generelle Widerspruch (§ 15 Abs. 2 des Gesund-
heitstelematikgesetzes 2012 [GTelG 2012], BGBl. I Nr. 111/2012), das jeder-
zeitige Einsichtsrecht (§ 16 Abs. 1 Z 1 GTelG 2012), das Recht auf Aufnahme
von ELGA-Gesundheitsdaten (§ 16 Abs. 2 Z 1 GTelG 2012), der Widerspruch im
Einzelfall (§ 16 Abs. 2 Z 2 GTelG 2012), die Bestimmung der individuellen Zu-
griffsberechtigungen für Gesundheitsdiensteanbieter und ELGA-Gesundheits-
daten (§ 16 Abs. 1 Z 2 GTelG 2012) sowie die Möglichkeit der Inanspruchnahme
der ELGA-Ombudsstelle (§ 17 GTelG 2012) offensteht.

(2) Zulässig ist auch die Errichtung (Gründung) von oder die Beteiligung an
Vereinen, Fonds und Gesellschaften mit beschränkter Haftung im Rahmen von
Finanzierungs- und Betreibermodellen, wenn sie der Verbesserung der Service-
qualität oder der Erzielung von Einsparungen dient; dabei können auch Gebiets-
körperschaften einbezogen werden. Unter den gleichen Voraussetzungen ist die
Beteiligung von natürlichen oder juristischen Personen an Vereinen, Fonds und
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die von der Versicherungsanstalt er-
richtet (gegründet) wurden, zulässig.

Informations- und Aufklärungspflicht

§ 27a. Die Versicherungsanstalt und das Bundesministerium für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Konsumentenschutz haben die Versicherten (Dienst-
geber, Leistungsbezieher/innen) über ihre Rechte und Pflichten nach diesem
Bundesgesetz zu informieren und aufzuklären.

Vergütung für die Mitwirkung an fremden Aufgaben

§ 27b. Soweit die Versicherungsanstalt zur Mitwirkung an der Durchführung
der den Arbeiterkammern und der Bundesarbeitskammer übertragenen Aufga-
ben durch Erhebung, Speicherung und Weitergabe von Daten gemäß § 45a des
Arbeiterkammergesetzes 1992 verpflichtet ist, gebührt ihr zur Abgeltung der
Kosten eine Vergütung, deren Höhe der Bundesminister für Arbeit und Soziales
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen nach Anhörung der be-
teiligten Stellen festsetzt.

Zuschüsse an die Dienstgeber/innen

§ 27c. Für die Dienstgeber/innen der nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 37 Versicher-
ten sowie der nach § 1 Abs. 1 Z 38 Versicherten, sofern sie als Dienstnehmer
der Pflichtversicherung nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 37 unterliegen würden, ist § 53b
ASVG sinngemäß anzuwenden.
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Unterstützungsfonds

§ 28. (1) Die Versicherungsanstalt kann einen Unterstützungsfonds anlegen.
(2) Die Mittel des Unterstützungsfonds können in besonders berücksich-

tigungswürdigen Fällen, insbesondere in Berücksichtigung der Familien-, Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse des zu Unterstützenden, für Unterstüt-
zungen nach Maßgabe der hiefür vom Verwaltungsrat zu erlassenden Richt-
linien verwendet werden.

§ 29. (1) Dem Unterstützungsfonds können im Bereich der Krankenver-
sicherung

1. bis zu 25 v.H. des im Rechnungsabschluß nachgewiesenen Gebarungs-
überschusses, höchstens jedoch 1 v.H. der Erträge an Beiträgen in der
Krankenversicherung oder

2. bis zu 3 v.T. der Erträge an Beiträgen in der Krankenversicherung
überwiesen werden.

(2) Überweisungen nach Abs. 1 Z 1 dürfen nur so weit erfolgen, daß die
Mittel des Unterstützungsfonds am Ende des Geschäftsjahres den Betrag von
5 v.T. der Erträge an Beiträgen in der Krankenversicherung nicht übersteigen.

(3) Im Bereich der Unfallversicherung kann die Versicherungsanstalt zur Bil-
dung und Auffüllung des Unterstützungsfonds einen Zuschlag zu den Unfall-
versicherungsbeiträgen bis zu 2 v.H. dieser Beiträge einheben. Die Höhe des
Unterstützungsfonds darf jedoch 5 v.H. der Erträge an Versicherungsbeiträgen
des Geschäftsjahres nicht übersteigen.

(4) Im Bereich der Pensionsversicherung kann die Versicherungsanstalt von
den Erträgen an Versicherungsbeiträgen bis zu 1,5 vT dieser Beiträge überwei-
sen. Diese Überweisungen dürfen nur so weit erfolgen, dass die Mittel des Un-
terstützungsfonds am Ende des Geschäftsjahres 3,0 vT der Erträge an Versi-
cherungsbeiträgen nicht übersteigen.

ABSCHNITT V

Befreiung von Abgaben

§ 30. Für die Befreiung von Abgaben gelten die Bestimmungen der §§ 109
und 110 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes entsprechend.

ABSCHNITT VI

Sonderbestimmungen über das Versicherungs-, Melde- und
Beitragsrecht der Versicherten nach § 1 Abs. 1 Z 17 bis 19,

21 bis 30, 31 bis 33 und 37 bis 39 sowie Abs. 6

Anwendung von Bestimmungen der Abschnitte II, IV und V des
Ersten Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes

§ 30a. (1) Unbeschadet der Geltung der Bestimmungen des Ersten Teiles
für die gemäß § 1 Abs. 1 Z 17 bis 19, 21 bis 33 und 37 bis 39 sowie Abs. 6 Ver-
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sicherten sind für diesen Personenkreis folgende Bestimmungen des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes anzuwenden:

Vorläufiger Beginn der Krankenversicherung für Pensionisten nach § 10 Abs. 7,
Verlängerung bzw. Weiterbestand der Pflichtversicherung nach § 11 Abs. 2,
Wirkung der An- und Abmeldung der Pflichtversicherten nach § 33 Abs. 1
zweiter Satz,
Sondervorschriften über die Aufteilung des allgemeinen Beitrages nach § 53,
Beitragspflicht während einer Arbeitsunfähigkeit nach § 57,
Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge nach § 58 Abs. 1, 4 und 6, § 78 Abs. 1
und 3 jeweils zweiter Satz und § 79 Abs. 2,
Entrichtung von Verzugszinsen nach § 59 Abs. 1,
Eintreibung und Sicherung der Beiträge nach den §§ 64 bis 66,
Abfuhr der Beiträge an die Träger der Pensionsversicherung nach § 63,
Abfuhr der Zusatzbeiträge an den Ausgleichsfonds der Pensionsversiche-
rungsträger nach § 63a,
Erstattung der Pensionsversicherungsbeiträge nach § 70 Abs. 2 bis 4 sowie
Vergütung für die Mitwirkung an fremden Aufgaben nach § 82.
(1a) Für Versicherungsverhältnisse nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 28, 31 bis 33, 34

lit. a und b, 35 sowie 37 ist § 41a ASVG so anzuwenden, dass an die Stelle der Ös-
terreichischen Gesundheitskasse die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau tritt. Dies gilt auch für Versicherungsverhältnisse von
Personen nach § 1 Abs. 1 Z 38 und Abs. 6, sofern diese als DienstnehmerInnen ei-
nem im ersten Satz genannten Pflichtversicherungstatbestand unterliegen würden.

(2) Für die nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 28 sowie 31 bis 33 und 37 Versicherten
sind darüber hinaus die Bestimmung über die Haftung für Beitragsschuldigkeiten
nach § 67 ASVG, die Bestimmungen über die Haftung bei Beauftragung zur Er-
bringung von Bauleistungen nach den §§ 67a ff. ASVG sowie der Abschnitt VIII
des Ersten Teiles des ASVG anzuwenden. Dies gilt auch für die nach § 1 Abs. 1
Z 38 und Abs. 6 Versicherten, sofern sie als Dienstnehmer der Pflichtversiche-
rung nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 28 und 31 bis 33 und 37 unterliegen würden.

Krankenversicherung für Pensionisten (Übergangsgeldbezieher)

§ 30b. Abweichend von den Bestimmungen des 1. Unterabschnittes des Ab-
schnittes IV des Ersten Teiles ist für die Beiträge in der Krankenversicherung für
die im § 1 Abs. 1 Z 18, 29 und 30 genannten Pensionisten (Übergangsgeldbe-
zieher) § 73 ASVG anzuwenden.

ZWEITER TEIL

Leistungen

ABSCHNITT I

Allgemeine Bestimmungen über Leistungsansprüche

Entstehen der Leistungsansprüche

§ 31. Die Ansprüche auf die Leistungen nach diesem Bundesgesetz entstehen
in dem Zeitpunkt, in dem die hiefür vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt werden.
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Anfall der Leistungen

§ 32. (1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, fallen die sich aus den Leis-
tungsansprüchen ergebenden Leistungen mit dem Entstehen des Anspruches
(§ 31) an.

(2) Nach dem Tode des Empfängers einer Versehrtenrente fallen Hinterblie-
benenrenten mit dem Tag an, der auf den Tod des Rentenempfängers folgt.

(3) Leistungen aus der Unfallversicherung fallen, wenn innerhalb von zwei
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles weder der Anspruch von Amts we-
gen festgestellt, noch ein Antrag auf Feststellung des Anspruches gestellt wurde,
mit dem Tag der späteren Antragstellung bzw. mit dem Tag der Einleitung des
Verfahrens an, das zur Feststellung des Anspruches führt. Wird eine Unfallmel-
dung innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles erstattet, so
gilt der Zeitpunkt des Einlangens der Unfallmeldung bei der Versicherungsanstalt
als Tag der Einleitung des Verfahrens, wenn dem Versicherten zum Zeitpunkt der
späteren Antragstellung oder Einleitung des Verfahrens noch ein Anspruch auf
Rentenleistungen zusteht. Wird für ein doppelt verwaistes Kind ein Antrag auf
Waisenrente nach einem Elternteil gestellt, so ist dieser Antrag rechtswirksam für
den Anspruch auf Waisenrente bzw. Waisenpension nach beiden Elternteilen und
gilt für alle Unfallversicherungsträger bzw. Pensionsversicherungsträger.

Verschollenheit

§ 33. (1) Die Verschollenheit ist bei der Anwendung der Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes dem Tode gleichzuhalten. Als verschollen gilt hiebei, wes-
sen Aufenthalt länger als ein Jahr unbekannt ist, ohne daß Nachrichten darüber
vorliegen, ob er in dieser Zeit noch gelebt hat oder gestorben ist, sofern nach den
Umständen hiedurch ernstliche Zweifel an seinem Fortleben begründet werden.
Als verschollen gilt nicht, wessen Tod nach den Umständen nicht zweifelhaft ist.

(2) Als Todestag ist der Tag anzunehmen, den der Verschollene nach den
Umständen wahrscheinlich nicht überlebt hat, spätestens der erste Tag nach
Ablauf des Jahres, während dessen keine Nachricht im Sinne des Abs. 1 mehr
eingelangt ist.

(3) Wurde in einem gerichtlichen Todeserklärungsverfahren als Zeitpunkt des
Todes ein früherer Zeitpunkt als der nach Abs. 2 anzunehmende Zeitpunkt fest-
gestellt, so gilt der im gerichtlichen Verfahren festgestellte Zeitpunkt als Todestag.

Verwirkung des Leistungsanspruches aus der Unfallversicherung

§ 34. (1) Personen, die den Versicherungsfall durch die Verübung einer mit
Vorsatz begangenen gerichtlich strafbaren Handlung veranlaßt haben, derent-
wegen sie zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt
worden sind, steht kein Anspruch auf Geldleistungen aus dem betreffenden Ver-
sicherungsfall zu.

(2) Im Falle des Abs. 1 gebühren den im Inland wohnenden bedürftigen An-
gehörigen des Versicherten, wenn ihr Unterhalt mangels anderweitiger Versor-
gung vorwiegend von diesem bestritten wurde und nicht ihre Beteiligung an der
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in Abs. 1 bezeichneten gerichtlich strafbaren Handlung durch rechtskräftiges
Strafurteil festgestellt ist, bei Zutreffen der übrigen Voraussetzungen die Hinter-
bliebenenrenten; es ist hiebei anzunehmen, daß der Tod des Versehrten als
Folge eines Dienstunfalles eingetreten sei, doch dürfen diese Hinterbliebenen-
renten bei Lebzeiten des Versehrten zeitlich und der Höhe nach das Ausmaß
der verwirkten Leistungen nicht übersteigen. Die Leistungsansprüche der Hin-
terbliebenen nach dem Ableben des Versehrten werden hiedurch nicht berührt.

Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft und Auslandsaufenthalt

§ 35. (1) Die Leistungsansprüche ruhen, solange der Anspruchsberechtigte
eine Freiheitsstrafe verbüßt oder in den Fällen der §§ 21 Abs. 2, 22 und 23 des
Strafgesetzbuches in einer der dort genannten Anstalten angehalten wird. Für
die Dauer der Untersuchungshaft ruhen die Leistungsansprüche in der Kranken-
versicherung. Geldleistungen mit Ausnahme der Versehrtenrenten (§§ 101 bis
106 und 108) und der Hinterbliebenenrenten (§§ 112 bis 116) ruhen überdies,
solange sich die anspruchsberechtigte Person im Ausland aufhält.

(2) Das Ruhen von Rentenansprüchen nach diesem Bundesgesetz tritt nicht
ein, wenn

1. die Freiheitsstrafe oder die Anhaltung nicht länger als einen Monat währt,
2. der Auslandsaufenthalt auf dienstlichem Auftrag beruht oder in einem Ka-

lenderjahr zwei Monate nicht überschreitet.
(2a) Das Ruhen von Leistungsansprüchen tritt ferner in den Fällen des

Abs. 1 erster und zweiter Satz nicht ein, wenn die Freiheitsstrafe durch Anhal-
tung im elektronisch überwachten Hausarrest nach dem Fünften Abschnitt des
Strafvollzugsgesetzes oder die Untersuchungshaft durch Hausarrest nach
§ 173a der Strafprozessordnung 1975 vollzogen wird.

(3) Im Falle des Auslandsaufenthaltes tritt ferner das Ruhen nicht ein, wenn
1. durch ein zwischenstaatliches Übereinkommen oder durch eine Verord-

nung, die der Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates be-
darf, zur Wahrung der Gegenseitigkeit anderes bestimmt wird;

2. die Versicherungsanstalt dem Anspruchsberechtigten die Zustimmung
zum Auslandsaufenthalt erteilt. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn
a) der Auslandsaufenthalt im öffentlichen Interesse gelegen ist; das

öffentliche Interesse ist durch eine Bescheinigung des Dienstgebers
glaubhaft zu machen;

b) dem Anspruchsberechtigten auf Grund des § 31 des Pensionsgeset-
zes 1965 oder gleichartiger Bestimmungen eine der im § 1 Abs. 1 Z 7
bezeichneten Leistungen ins Ausland überwiesen wird.

(4) Ruht der Anspruch auf eine Rente aus der Unfallversicherung, so gebührt
den im Inland sich aufhaltenden Angehörigen, die im Falle des Todes des Ver-
sicherten infolge des Dienstunfalles Anspruch auf Hinterbliebenenrente hätten,
eine Rente in der halben Höhe der ruhenden Rente. Der Anspruch kommt in
erster Linie dem Ehegatten, in zweiter Linie den Kindern (§ 105 Abs. 2) zu.

(5) Leistungen nach Abs. 4 gebühren Angehörigen nicht, deren Beteiligung
an der strafbaren Handlung, die die Freiheitsstrafe oder die Anhaltung (Abs. 2
Z 1) verursacht hat, rechtskräftig festgestellt ist.
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(6) Der Aufenthalt in Grenzorten (§ 1 Abs. 4) der benachbarten Staaten ist
dem Aufenthalt im Inland gleichzuhalten.

Beginn und Ende des Ruhens von Leistungsansprüchen

§ 36. Das Ruhen von Leistungsansprüchen in der Kranken- und Unfallversi-
cherung wird mit dem Tag des Eintritts des Ruhensgrundes wirksam. Die Leis-
tungen sind von dem Tag an wieder zu gewähren, mit dem der Ruhensgrund
weggefallen ist.

Wirksamkeitsbeginn von Änderungen in den Rentenansprüchen

§ 37. (1) Eine wiederzuerkannte oder neu festgestellte Versehrtenrente
(§ 94) wird mit dem Zeitpunkt der Anmeldung des Anspruches bzw. der Einlei-
tung des amtswegigen Verfahrens wirksam.

(2) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)rente wegen Krankheit oder Gebre-
chen ist auch für die Zeit der Minderung der Erwerbsfähigkeit vor der Anmeldung
des Anspruches, längstens jedoch bis zu drei Monaten vor der Anmeldung zu
gewähren. Das gleiche gilt für die Erhöhung von Waisenrenten, für die Erhöhung
von Renten infolge Zuerkennung von Kinderzuschüssen sowie für die Weiterge-
währung von Kinderzuschüssen oder Waisenrenten.

(3) Die Herabsetzung einer Rente wird, wenn der Herabsetzungsgrund in der
Wiederherstellung oder Besserung des körperlichen oder geistigen Zustandes
des Rentners oder seines Kindes (§ 105 Abs. 3 Z 2) gelegen ist, mit dem Ablauf
des Kalendermonates wirksam, der auf die Zustellung des Bescheides folgt,
sonst mit dem Ende des Kalendermonates, in dem der Herabsetzungsgrund ein-
getreten ist.

Übertragung und Verpfändung von Leistungsansprüchen

§ 38. (1) Die Ansprüche auf Geldleistungen können unbeschadet der Be-
stimmungen des Abs. 3 rechtswirksam nur in folgenden Fällen übertragen oder
verpfändet werden:

1. zur Deckung von Vorschüssen, die dem Anspruchsberechtigten von der
Versicherungsanstalt, vom Dienstgeber oder von einem Träger der Sozial-
hilfe auf Rechnung der Versicherungsleistung nach deren Anfall, jedoch
vor deren Flüssigmachung gewährt wurden;

2. zur Deckung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen gegen den An-
spruchsberechtigten mit der Maßgabe, daß § 291b EO sinngemäß anzu-
wenden ist.

(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zustimmung der Versicherungsan-
stalt seine Ansprüche auf Geldleistungen auch in anderen als den in Abs. 1 an-
geführten Fällen ganz oder teilweise rechtswirksam übertragen; die Versiche-
rungsanstalt darf die Zustimmung nur erteilen, wenn die Übertragung im Inter-
esse des Anspruchsberechtigten oder seiner nahen Angehörigen gelegen ist.

(3) Die nicht auf Geldleistungen gerichteten Ansprüche können weder über-
tragen noch verpfändet werden. Der Teilersatz der Bestattungskosten (§ 88 Z 2
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lit. a) kann nur in den in Abs. 1 Z 1 angeführten Fällen übertragen oder verpfän-
det werden.

Pfändung von Leistungsansprüchen

§ 39. Die Exekutionsordnung regelt, inwieweit Leistungsansprüche nach die-
sem Bundesgesetz pfändbar sind.

Entziehung von Leistungsansprüchen

§ 40. (1) Sind die Voraussetzungen des Anspruches auf eine laufende Leis-
tung aus der Unfallversicherung nicht mehr vorhanden, so ist die Leistung zu
entziehen, sofern nicht der Anspruch gemäß § 41 ohne weiteres Verfahren er-
lischt.

(2) Die Leistung kann ferner auf Zeit ganz oder teilweise entzogen werden,
wenn sich der Anspruchsberechtigte nach Hinweis auf diese Folgen einer Nach-
untersuchung oder Beobachtung entzieht. Bei der Festsetzung des zeitlichen
Ausmaßes sowie des Umfanges der Entziehung ist auf die Familien-, Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse des Anspruchsberechtigten und auf den Auf-
wand, der der Versicherungsanstalt aus der Verweigerung der Nachuntersu-
chung oder der Beobachtung erwächst, Bedacht zu nehmen.

(3) Die Entziehung der Leistung wird mit Ablauf des Kalendermonates wirk-
sam, der auf die Zustellung des Bescheides folgt.

Erlöschen von Leistungsansprüchen

§ 41. Der Anspruch auf eine laufende Leistung aus der Unfallversicherung
erlischt ohne weiteres Verfahren mit dem Tod des Anspruchsberechtigten, mit
der Verheiratung der (des) rentenberechtigten Witwe (Witwers) oder mit der Be-
gründung einer eingetragenen Partnerschaft der (des) rentenberechtigten hin-
terbliebenen eingetragenen Partnerin (Partners), mit dem Wegfall der Voraus-
setzungen für die Annahme der Verschollenheit, mit der Vollendung des 18. Le-
bensjahres bei Waisenrenten und Kinderzuschüssen sowie nach Ablauf der
Dauer, für die eine Rente zuerkannt wurde. Für den Kalendermonat, in dem der
Grund des Wegfalles eingetreten ist, gebührt nur der verhältnismäßige Teil der
Rente und des Kinderzuschusses, wobei der Kalendermonat einheitlich mit
30 Tagen anzunehmen ist und der verhältnismäßige Teil sich nach der Anzahl
der Tage im betreffenden Kalendermonat bis zum Eintritt des Wegfallgrundes
bestimmt.

Rückwirkende Herstellung des gesetzlichen Zustandes bei Geldleistungen

§ 42. Ergibt sich nachträglich, daß eine Geldleistung bescheidmäßig infolge
eines wesentlichen Irrtums über den Sachverhalt oder eines offenkundigen Ver-
sehens zu Unrecht abgelehnt, entzogen, eingestellt, zu niedrig bemessen oder
zum Ruhen gebracht wurde, so ist mit Wirkung vom Tage der Auswirkung des
Irrtums oder Versehens der gesetzliche Zustand herzustellen.
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Verfall von Leistungsansprüchen infolge Zeitablaufes

§ 43. (1) Der Anspruch auf Leistungen aus der Krankenversicherung, mit
Ausnahme eines Anspruches auf Kostenerstattung (Kostenersatz) oder auf
einen Kostenzuschuß, ist vom Anspruchsberechtigten bei sonstigem Verlust
binnen zwei Jahren nach seinem Entstehen, bei nachträglicher Feststellung der
Versicherungspflicht binnen zwei Jahren nach Rechtskraft dieser Feststellung
geltend zu machen.

(2) Der Anspruch auf Kostenerstattung (Kostenersatz) oder auf einen
Kostenzuschuß ist vom Anspruchsberechtigten bei sonstigem Verlust binnen
42 Monaten nach Inanspruchnahme der Leistung geltend zu machen. Bei nach-
träglicher Feststellung der Versicherungspflicht verfällt der Anspruch frühestens
nach Ablauf von zwei Jahren nach Rechtskraft dieser Feststellung.

(3) Der Anspruch auf bereits fällig gewordene Raten zuerkannter Renten ver-
fällt nach Ablauf eines Jahres seit der Fälligkeit. Diese Frist wird gehemmt, so-
lange dem Anspruchsberechtigten die Inanspruchnahme der Leistungen durch
ein unabwendbares Hindernis nicht möglich ist.

Aufrechnung

§ 44. (1) Die Versicherungsanstalt darf auf die von ihr zu erbringenden Geld-
leistungen aufrechnen:

1. vom Anspruchsberechtigten einem Versicherungsträger nach diesem oder
einem anderen Bundesgesetz geschuldete fällige Beiträge (einschließlich
Verzugszinsen, sonstiger Nebengebühren, Gerichts- und Justizverwal-
tungsgebühren), soweit das Recht auf Einforderung nicht verjährt ist;

2. von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung zu Unrecht erbrachte,
vom Anspruchsberechtigten rückzuerstattende Leistungen, soweit das
Recht auf Rückforderung nicht verjährt ist;

3. von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung gewährte Vorschüsse
(§ 368 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes);

4. die sich aus der Anwendung des § 92 ASVG ergebenden Unterschieds-
beträge;

5. von Versicherungsträgern erbrachte Leistungen, die durch den Rechts-
grund der neu anfallenden Leistung für den gleichen Zeitraum zu Unrecht
gezahlt wurden.

(2) Die Aufrechnung nach Abs. 1 Z 1 und 2 ist nur bis zur Hälfte der zu erbrin-
genden Geldleistung zulässig, wobei jedoch der anspruchsberechtigten Person
ein Gesamteinkommen in der Höhe von 90% des jeweils in Betracht kommen-
den Richtsatzes nach § 293 ASVG verbleiben muss. Gesamteinkommen ist die
zu erbringende Geldleistung zuzüglich eines aus übrigen Einkünften der leis-
tungsberechtigten Person erwachsenden Nettoeinkommens (§ 292 ASVG) und
der nach § 294 ASVG zu berücksichtigenden Beträge.

(3) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchsberechtigten eine fällige Geld-
leistung noch nicht ausgezahlt, ist die Aufrechnung nach Abs. 1 Z 1 und 2 ohne
Begrenzung bis zur vollen Höhe der noch nicht ausgezahlten Geldleistung zu-
lässig.
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Auszahlung von Leistungen

§ 45. (1) Die Renten aus der Unfallversicherung werden monatlich im nach-
hinein am Ersten des Folgemonats ausgezahlt. Fällt der Auszahlungstermin der
genannten Leistungen auf einen Samstag, Sonntag oder einen gesetzlichen Fei-
ertag, so sind diese Leistungen so zeitgerecht anzuweisen, daß sie an dem die-
sen Tagen vorhergehenden Werktag dem Rentenbezieher zur Verfügung ste-
hen. Die Versicherungsanstalt kann bei der baren Überweisung die Auszahlung
auf einen anderen Tag als den Monatsersten vorverlegen. Das Versehrtengeld
ist wöchentlich im nachhinein auszuzahlen. Die Satzung kann bestimmen, daß
die Auszahlung auch für längere, längstens zwei Wochen betragende Zeiträume
im nachhinein vorgenommen wird.

(2) Einmalige Geldleistungen sind binnen zwei Wochen nach der Feststel-
lung der Anspruchsberechtigung auszuzahlen.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 67/2001).

(4) Auf Verlangen der Versicherungsanstalt haben die Anspruchsberechtig-
ten Lebens- oder Witwen(Witwer)schafts- oder Hinterbliebenenbestätigungen
beizubringen. Solange diese Bestätigungen nicht beigebracht sind, können die
Renten zurückgehalten werden.

(5) Die Geldleistungen sind bargeldlos zu erbringen, wenn und so lange der
(die) Anspruchsberechtigte nicht ausdrücklich Barzahlung verlangt. Gebühren
für die Zustellung sind von der Versicherungsanstalt zu zahlen. Das gleiche gilt
in der Krankenversicherung für die Zustellung der Geldleistungen (der an Stelle
von Sachleistungen gewährten Erstattungsbeträge).

Rentensonderzahlungen

§ 46. (1) Zu Renten aus der Unfallversicherung, die in den Monaten April
bzw. September bezogen werden, gebührt je eine Sonderzahlung.

(2) Wird die Rente einer anderen Person oder Stelle als dem ehemals versi-
cherten Berechtigten (den berechtigten Hinterbliebenen) auf Grund eines An-
spruchsüberganges überwiesen, so werden die Sonderzahlungen nur geleistet,
wenn sie dem Berechtigten ungeschmälert zukommen.

(3) Die Sonderzahlung gebührt in der Höhe der für den Monat April bzw. Sep-
tember ausgezahlten Rente einschließlich der Zuschüsse.

(4) Die Sonderzahlungen sind zu im Monat April bzw. September laufenden
Renten in diesen Monaten, sonst zugleich mit der Aufnahme der laufenden Ren-
tenzahlung flüssigzumachen.

(5) Ein schriftlicher Bescheid ist nur im Falle der Ablehnung und auch dann
nur auf Begehren des Rentenberechtigten zu erteilen.

Zahlungsempfänger

§ 48. (1) Leistungen werden an den Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Ist
der Anspruchsberechtigte minderjährig, so ist die Leistung dem gesetzlichen
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Vertreter auszuzahlen. Mündige Minderjährige sind jedoch für Leistungen, die
ihnen auf Grund ihrer eigenen Versicherung zustehen, selbst empfangsberech-
tigt. Ist der/die volljährige Anspruchsberechtigte nicht geschäftsfähig, so ist sei-
ner/ihrer gesetzlichen Vertretung (§ 1034 ABGB) die Leistung auszuzahlen,
wenn die Angelegenheiten, mit deren Besorgung sie betraut worden ist, die
Empfangnahme der Leistung umfassen.

(2) Wird wahrgenommen, daß Waisenrenten oder Kinderzuschüsse vom
Zahlungsempfänger nicht zugunsten des Kindes verwendet werden, so kann die
Versicherungsanstalt mit Zustimmung des Pflegschafts(Vormundschafts)gerich-
tes einen anderen Zahlungsempfänger bestellen.

Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

§ 49. (1) Zu Unrecht erbrachte Geldleistungen sowie der Aufwand für zu
Unrecht erbrachte Sachleistungen sind von der Versicherungsanstalt zurück-
zufordern, wenn der Empfänger die Gewährung der Leistung durch bewußt
unwahre Angaben, bewußte Verschweigung maßgebender Tatsachen oder
Verletzung der Meldevorschriften (§ 15) herbeigeführt hat oder wenn der
Empfänger erkennen mußte, daß die Leistung nicht oder nicht in dieser
Höhe gebührte. Geldleistungen sind ferner zurückzufordern, wenn und so-
weit sich wegen eines nachträglich festgestellten Anspruches auf Weiterleis-
tung der Geld- und Sachbezüge herausstellt, dass sie zu Unrecht erbracht
wurden.

(2) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1
a) besteht nicht, wenn die Versicherungsanstalt zum Zeitpunkt, in dem sie

erkennen mußte, daß die Leistung zu Unrecht erbracht worden ist, die
für eine bescheidmäßige Feststellung erforderlichen Maßnahmen in-
nerhalb einer angemessenen Frist unterlassen hat;

b) verjährt binnen drei Jahren nach dem Zeitpunkt, in dem der Versiche-
rungsanstalt bekannt geworden ist, daß die Leistung zu Unrecht er-
bracht worden ist.

(3) Die Versicherungsanstalt kann bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger
Umstände, insbesondere in Berücksichtigung der Familien-, Einkommens- und
Vermögensverhältnisse des Empfängers,

1. auf die Rückforderung nach Abs. 1 verzichten;
2. die Erstattung des zu Unrecht gezahlten Betrages in Teilbeträgen zu-

lassen.

(4) Zur Eintreibung der Forderungen der Versicherungsanstalt auf Grund der
Rückforderungsbescheide wird der Versicherungsanstalt die Einbringung im
Verwaltungsweg gewährt (§ 3 Abs. 3 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
1991 – VVG, BGBl. Nr. 53/1991).

(5) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1 besteht im Falle des Todes
des Anspruchsberechtigten gegenüber allen Personen, die zum Bezug der noch
nicht erbrachten Leistungen berechtigt sind, soweit sie eine der im § 50 Abs. 1
bezeichneten Leistungen bezogen haben.
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B-KUVG §§ 50, 51

Bezugsberechtigung im Falle des Todes
des Anspruchsberechtigten

§ 50. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchsberechtigten eine fällige
Geldleistung (Erstattung von Kosten an Stelle von Sachleistungen) noch nicht
ausgezahlt, so sind, sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt
wird, nacheinander der/die Ehegatte/Ehegattin oder der/die eingetragene Part-
ner/Partnerin, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, die Stiefkinder, die Eltern,
die Geschwister bezugsberechtigt, alle diese Personen jedoch nur, wenn sie mit
dem Anspruchsberechtigten zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft
gelebt haben. Steht der Anspruch mehreren Kindern, den Eltern oder mehreren
Geschwistern des Verstorbenen zu, so sind sie zu gleichen Teilen bezugsbe-
rechtigt. Letztlich sind die Verlassenschaft nach dem Versicherten bzw. dessen
Erben bezugsberechtigt.

(2) Der Anspruch auf Kostenersatz gemäß § 59 Abs. 1 und 3 sowie gemäß
§ 69 Abs. 6 und auf Pflegekostenzuschüsse gemäß § 68a steht nach dem Tode
eines Versicherten den im Abs. 1 genannten Personen bzw. denjenigen Perso-
nen zu, die die Kosten an Stelle des Versicherten getragen haben.

ABSCHNITT II

Leistungen der Krankenversicherung

1. UNTERABSCHNITT

Gemeinsame Bestimmungen

Aufgaben

§ 51. (1) Die Krankenversicherung trifft Vorsorge
1. für die evidenzbasierte Früherkennung von und Frühintervention bei

Krankheiten und die Erhaltung der Volksgesundheit;
2. für die Versicherungsfälle der Krankheit und der Mutterschaft;
3. für Zahnbehandlung und Zahnersatz;
4. für medizinische Maßnahmen der Rehabilitation;
5. für zielgerichtete, wirkungsorientierte Gesundheitsförderung (Salutoge-

nese) und Prävention.
(2) Überdies können aus Mitteln der Krankenversicherung
1. Maßnahmen der erweiterten Heilbehandlung (§ 70) und
2. Maßnahmen zur Krankheitsverhütung (§ 72)

gewährt werden.
(3) Mittel der Krankenversicherung können auch zur Förderung und Unter-

stützung von gemeinnützigen Einrichtungen, die der Verhütung oder Früh-
erkennung von Krankheiten, der Verhütung von Unfällen, ausgenommen Dienst-
unfälle, der Sicherstellung der Leistung ärztlicher Hilfe oder der Betreuung von
Kranken dienen, sowie zur Förderung der Niederlassung von Vertragsärzten
(Vertrags-Gruppenpraxen) in medizinisch schlecht versorgten Gebieten und zur
Aufrechterhaltung der Praxis in solchen Gebieten verwendet werden, wenn dies
der Erfüllung der in den Abs. 1 und 2 genannten Aufgaben dient.
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§§ 52, 53 B-KUVG

(4) Mittel der Krankenversicherung können auch zur Erforschung von Krank-
heits- bzw. Unfallursachen (ausgenommen Dienstunfälle) verwendet werden,
wenn dies der Erfüllung der in den Abs. 1 und 2 genannten Aufgaben dient.

(5) Beim Tod des Versicherten, des sonst nach § 55 Anspruchsberechtigten
oder eines Angehörigen (§ 56) kann durch die Satzung nach Maßgabe der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit der Versicherungsanstalt ein Zuschuß zu den Bestat-
tungskosten gewährt werden. Dieser Zuschuß kann unter Bedachtnahme auf
die wirtschaftlichen Verhältnisse desjenigen, der die Kosten der Bestattung ge-
tragen hat, bis zur Höhe von 436,04 E gezahlt werden.

Leistungen

§ 52. Als Leistungen der Krankenversicherung werden nach Maßgabe der
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewährt:

1. Zur Früherkennung von Krankheiten: Vorsorge(Gesunden)untersuchun-
gen (§ 61a);

2. aus dem Versicherungsfall der Krankheit: Krankenbehandlung einschließ-
lich jener im Rahmen der Hospiz- und Palliativversorgung (§§ 62 bis 65),
erforderlichenfalls medizinische Hauskrankenpflege (§ 71) oder Anstalts-
pflege (§§ 66 bis 68);

3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft:
a) ärztlicher Beistand, Hebammenbeistand sowie Beistand durch diplo-

mierte Kinderkranken- und Säuglingsschwestern (§ 76);
b) Heilmittel und Heilbehelfe (§ 77);
c) Pflege in einer Krankenanstalt (§ 78).
(Anm.: lit. d) aufgehoben durch BGBl. I Nr. 33/2001)
(Anm.: lit. e) aufgehoben durch BGBl. Nr. 592/1981)

(Anm.: Z 4 aufgehoben durch BGBl. Nr. 612/1987)
Zur Inanspruchnahme der Leistungen aus den Versicherungsfällen der Krank-
heit und der Mutterschaft werden auch die notwendigen Reise-(Fahrt-) und
Transportkosten (§§ 82 und 83) gewährt.

Eintritt des Versicherungsfalles

§ 53. Der Versicherungsfall gilt als eingetreten:
1. im Versicherungsfall der Krankheit mit dem Beginn der Krankheit, das ist

des regelwidrigen Körper- oder Geisteszustandes, der die Krankenbe-
handlung notwendig macht;

2. im Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit (§ 84) mit
dem Beginn der durch eine Krankheit im Sinne der Z 1 herbeigeführten
Arbeitsunfähigkeit;

3. im Versicherungsfall der Mutterschaft mit dem Beginn der achten Woche
vor der voraussichtlichen Entbindung; wenn aber die Entbindung vor die-
sem Zeitpunkt erfolgt, mit der Entbindung; ist der Tag der voraussichtli-
chen Entbindung nicht festgestellt worden, mit dem Beginn der achten
Woche vor der Entbindung. Darüber hinaus gilt der Versicherungsfall der
Mutterschaft bei Dienstnehmerinnen in jenem Zeitpunkt und für jenen Zeit-
raum als eingetreten, in dem diese auf Grund besonderer Vorschriften des
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B-KUVG §§ 53a–55

Mutterschutzrechtes im Einzelfall auf Grund des Zeugnisses eines Fach-
arztes, Arbeitsinspektionsarztes oder Amtsarztes nicht beschäftigt werden
dürfen, weil Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer
der Beschäftigung oder Aufnahme einer Beschäftigung gefährdet wäre.

Organspende

§ 53a. (1) Einer Krankheit im Sinne des § 53 Z 1 ist gleichzuhalten, wenn ein
Versicherter/eine Versicherte (Angehöriger/Angehörige) in nicht auf Gewinn ge-
richteter Absicht einen Teil seines/ihres Körpers zur Übertragung in den Körper
eines anderen Menschen spendet. Der Versicherungsfall der Krankheit gilt mit
dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem die erste ärztliche Maßnahme gesetzt
wird, die der späteren Entnahme des Körperteiles voranzugehen hat. Der Versi-
cherungsfall umfasst auch die Nachkontrolle nach § 9 Organtransplantationsge-
setz – OTPG, BGBl. I Nr. 108/2012.

(2) In grenzüberschreitenden Fällen, in denen weder nach dem Unionsrecht
oder einem von Österreich geschlossenen Abkommen noch nach den jeweiligen
ausländischen Rechtsvorschriften eine Erstattung der Kosten der Spende durch
den ausländischen Träger vorgesehen ist, hat der Träger der Krankenversiche-
rung der Empfängerin/des Empfängers die mit der Spende notwendig verbunde-
nen Sachleistungen für die Spenderin/den Spender wie für eine/n eigene/n Ver-
sicherte/n zu erbringen.

Arten der Leistungen

§ 54. (1) Die Leistungen der Krankenversicherung werden gewährt als:
1. Pflichtleistungen;
2. freiwillige Leistungen.

(2) Pflichtleistungen sind Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht.
Freiwillige Leistungen sind Leistungen, die auf Grund gesetzlicher oder satzungs-
mäßiger Vorschriften gewährt werden können, ohne daß auf sie ein Rechts-
anspruch besteht.

Anspruchsberechtigung während der Versicherung
und nach dem Ausscheiden aus der Versicherung

§ 55. (1) Versicherte und deren Angehörige (§ 56) haben Anspruch auf die
Leistungen der Krankenversicherung, wenn der Versicherungsfall während der
Versicherung eingetreten ist oder die Krankheit im Zeitpunkt des Beginnes der
Versicherung bereits bestanden hat. Die Leistungen sind in beiden Fällen auch
über das Ende der Versicherung beziehungsweise über das Ende der Angehö-
rigeneigenschaft hinaus weiterzugewähren, solange es sich um ein und densel-
ben Versicherungsfall handelt.

(1a) Über die Bestimmungen des Abs. 1 hinaus sind weiters Leistungen aus
dem Versicherungsfall der Krankheit sowie Leistungen der chirurgischen und
konservierenden Zahnbehandlung zu gewähren, wenn Versicherungsschutz
aufgrund einer Pflichtversicherung oder einer Anspruchsberechtigung als Ange-
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hörige/r bestanden hat, die Erkrankung innerhalb von sechs Wochen nach dem
Ende der Anspruchsberechtigung eintritt und kein anderer Anspruch auf Leistun-
gen einer gesetzlichen Krankenversicherung oder einer Krankenfürsorgeeinrich-
tung eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers gegeben ist.

(2) Wo im folgenden Versicherte als Anspruchsberechtigte genannt werden,
sind hierunter, soweit nichts anderes bestimmt wird, auch die in Abs. 1 bezeich-
neten aus der Versicherung ausgeschiedenen anspruchsberechtigten Personen
zu verstehen.

(3) Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der Be-
stimmungen des Wehrgesetzes 2001 ruht der Anspruch des/der Versicherten
auf Leistungen der Krankenversicherung für die eigene Person. Dies gilt nicht für
nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e ASVG Teilversicherte.

(4) Für die Zeit der Aufrechterhaltung der Krankenversicherung gemäß § 7
Abs. 2 Z 3 besteht kein Anspruch auf Kranken- oder Wochengeld.

Leistungen bei Wechsel der Versicherungszuständigkeit

§ 55a. (1) Tritt im Falle des § 55 Abs. 1 zweiter Satz während der Gewäh-
rung von Leistungen aus dem Versicherungsfall der Krankheit eine Änderung in
der Versicherungszuständigkeit ein, so geht die Leistungszuständigkeit auf den
versicherungszuständig gewordenen Träger der Krankenversicherung über.
Hiebei sind die Leistungen vom versicherungszuständig gewordenen Träger der
Krankenversicherung nach den für ihn geltenden Vorschriften weiter zu ge-
währen.

(2) Tritt während der Gewährung (des Ruhens) von Kranken- oder Wochen-
geld eine Änderung in der Versicherungszuständigkeit ein, so bleibt der frühere
Versicherungsträger für den betreffenden Versicherungsfall weiter leistungs-
zuständig.

(3) Tritt innerhalb des Zeitraumes zwischen dem Beginn der letzten acht Wo-
chen vor der voraussichtlichen Entbindung und der tatsächlichen Entbindung ein
Wechsel in der Versicherungszuständigkeit zwischen der Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau und einem anderen Träger
der gesetzlichen Krankenversicherung ein, so hat ab diesem Zeitpunkt der zu-
ständig gewordene Versicherungsträger die Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall der Mutterschaft, mit Ausnahme des Wochengeldes (Abs. 2), zu er-
bringen.

(4) Tritt im Falle des – gemäß § 84 anzuwendenden – § 134 Abs. 2 und 3
ASVG während der Gewährung von Leistungen aus dem Versicherungsfall der
Krankheit eine Änderung in der Versicherungszuständigkeit ein, so geht die
Leistungszuständigkeit auf den versicherungszuständig gewordenen Träger der
Krankenversicherung über. Dies gilt auch, wenn die Versicherungszuständigkeit
auf den Träger einer nach einem anderen Bundesgesetz geregelten Kranken-
versicherung übergeht, mit der Maßgabe, daß die Leistungen vom versiche-
rungszuständig gewordenen Träger der Krankenversicherung nach den für ihn
geltenden Vorschriften weiter zu gewähren sind.
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B-KUVG § 56

Anspruchsberechtigung der Angehörigen

§ 56. (1) Angehörige haben Anspruch auf die Leistungen, wenn sie ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und weder nach den Vorschriften die-
ses Bundesgesetzes noch nach anderer gesetzlicher Vorschrift krankenver-
sichert sind und für sie auch seitens einer Krankenfürsorgeeinrichtung eines
öffentlich-rechtlichen Dienstgebers, Krankenfürsorge nicht vorgesehen ist. Der
gewöhnliche Aufenthalt im Inland ist auch dann anzunehmen, wenn sich der
(die) Angehörige

1. im Zusammenhang mit einem auf einem Dienstauftrag beruhenden Aus-
landsaufenthalt des Versicherten im Ausland oder

2. an dem in einem Grenzort (§ 1 Abs. 4) befindlichen Wohnsitz des Versi-
cherten aufhält.

(2) Als Angehörige gelten:
1. der/die Ehegatte/Ehegattin oder eingetragene Partner/Partnerin;
2. die Kinder und die Wahlkinder;
(Anm.: Z 3 und 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 86/2013)
5. die Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit dem Versicherten ständig in Haus-

gemeinschaft leben;
6. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten unentgeltlich verpflegt wer-

den oder das Pflegeverhältnis auf einer behördlichen Bewilligung beruht.
Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z 5 besteht weiter, wenn sich das
Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung
oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält;
das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des Versicherten und
überwiegend auf dessen Kosten oder auf Anordnung der Jugendfürsorge oder
des Pflegschaftsgerichtes in Obsorge eines Dritten befindet.

(2a) Stiefkinder einer Person sind die nicht von ihr abstammenden leiblichen
Kinder ihrer Ehegattin/ihres Ehegatten oder ihrer eingetragenen Partnerin/ihres
eingetragenen Partners, und zwar auch dann, wenn der andere leibliche Eltern-
teil des Kindes noch lebt. Die Stiefkindschaft besteht nach Auflösung oder Nich-
tigerklärung der sie begründenden Ehe oder der eingetragenen Partnerschaft
weiter.

(3) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z 2 bis 6) gelten als Angehörige bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres. Nach diesem Zeitpunkt gelten sie als Angehö-
rige, wenn und solange sie

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden, die ihre Arbeitskraft
überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 27. Lebens-
jahres; die Angehörigeneigenschaft von Kindern, die eine im § 3 des Stu-
dienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, verlängert
sich nur dann, wenn für sie
a) entweder Familienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz

1967 bezogen wird oder
b) zwar keine Familienbeihilfe bezogen wird, sie jedoch ein ordentliches

Studium ernsthaft und zielstrebig im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. b des Fa-
milienlastenausgleichsgesetzes 1967 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 311/1992 betreiben;
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2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder seit dem Ablauf des in Z 1
genannten Zeitraumes
a) infolge Krankheit oder Gebrechens erwerbsunfähig sind oder
b) erwerbslos sind;

3. an einem Programm der Europäischen Union zur Förderung der Mobilität
junger Menschen teilnehmen, längstens bis zur Vollendung des 27. Le-
bensjahres.

Die Angehörigeneigenschaft bleibt in den Fällen der Z 2 lit. b längstens für die
Dauer von 24 Monaten ab den in Z 2 genannten Zeitpunkten gewahrt.

(4) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z 2 bis 6) gelten im Rahmen der Altersgrenzen
des Abs. 3 Z 1 auch dann als Angehörige, wenn sie sich im Ausland in einer
Schul- oder Berufsausbildung befinden; dies gilt auch bei nur vorübergehendem
Aufenthalt im Inland.

(5) Besteht für anspruchsberechtigte Angehörige nach diesem Bundesge-
setz auch ein Leistungsanspruch gegen andere Träger einer gesetzlichen Kran-
kenversicherung, so werden diese Leistungen nur einmal gewährt. Leistungs-
pflichtig ist der Versicherungsträger, der zuerst in Anspruch genommen wird.

(6) Als Angehörige gilt jeweils auch eine Person aus dem Kreis der Eltern,
Wahl-, Stief- und Pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekinder, der
Enkel oder der Geschwister des (der) Versicherten, die seit mindestens zehn
Monaten mit ihm (ihr) in Hausgemeinschaft lebt und ihm (ihr) seit dieser Zeit un-
entgeltlich den Haushalt führt, wenn ein/eine im gemeinsamen Haushalt leben-
der/lebende arbeitsfähiger/arbeitsfähige Ehegatte/Ehegattin oder eingetragener
Partner/eingetragene Partnerin nicht vorhanden ist. Die Angehörigeneigen-
schaft bleibt auch dann gewahrt, wenn die als Angehörige geltende Person nicht
mehr in der Lage ist, den Haushalt zu führen. Angehöriger aus diesem Grunde
kann nur eine einzige Person sein.

(6a) Als Angehörige/r gilt auch eine mit der/dem Versicherten nicht ver-
wandte Person, die seit mindestens zehn Monaten mit ihm/ihr in Hausgemein-
schaft lebt und ihm/ihr seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, wenn
eine/ein im gemeinsamen Haushalt lebende/r arbeitsfähige/r Ehegattin/Ehegatte
oder eingetragene Partnerin/Partner nicht vorhanden ist. Die Angehörigeneigen-
schaft bleibt auch dann gewahrt, wenn die als Angehörige/r geltende Person
nicht mehr in der Lage ist, den Haushalt zu führen. Angehörige/r aus diesem
Grund (Abs. 6 und 6a) kann nur eine einzige Person sein.

(6b) Als Angehörige gelten auch Personen, die eine/n Versicherte/n mit An-
spruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3 nach § 5 des Bundespfle-
gegeldgesetzes oder nach den Bestimmungen der Landespflegegeldgesetze
unter ganz überwiegender Beanspruchung ihrer Arbeitskraft nicht erwerbsmäßig
in häuslicher Umgebung pflegen. Als Angehörige gelten die/der Ehegattin/Ehe-
gatte, eingetragene Partnerin/Partner und Personen, die mit der pflegebedürfti-
gen Person in gerader Linie oder bis zum vierten Grad der Seitenlinie verwandt
oder verschwägert sind, ferner Wahl-, Stief- und Pflegekinder, Wahl-, Stief- und
Pflegeeltern sowie Angehörige nach Abs. 6a.

(7) Als Angehörige gelten auch frühere Ehegatten oder eingetragene Part-
ner/Partnerinnen des/der Versicherten, wenn und solange ihnen dieser/diese als
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Folge einer Nichtigerklärung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe oder Nichtig-
erklärung oder Auflösung der eingetragenen Partnerschaft Unterhalt zu leisten
hat und wenn die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllt sind.

(8) Als Angehörige gelten auch die Eltern (Wahl-, Stief- und Pflegeeltern) des
(der) Versicherten, wenn sie mit ihm (ihr) in Hausgemeinschaft leben und von
ihm (ihr) ganz oder überwiegend erhalten werden.

(9) Eine im Abs. 2 Z 1 und Abs. 6 bis 8 genannte Person gilt nur als Angehö-
riger, soweit es sich nicht um eine Person handelt, die

a) einer Berufsgruppe angehört, die gemäß § 5 Abs. 1 GSVG von der Pflicht-
versicherung ausgenommen ist, oder

b) zu den im § 4 Abs. 2 Z 2 GSVG genannten Personen gehört, oder
c) im § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Sozialversicherung freiberuf-

lich selbständig Erwerbstätiger, BGBl. Nr. 624/1978, in der am 31. Dezem-
ber 1997 geltenden Fassung angeführt ist, oder

d) eine Pension nach dem in lit. c genannten Bundesgesetz bezieht, oder
e) in die Vorsorge nach dem Notarversorgungsgesetz einbezogen ist oder

eine Pension nach dem Notarversicherungsgesetz 1972 oder dem Notar-
versorgungsgesetz bezieht oder

f) einer Berufsgruppe angehörte, die nach § 5 Abs. 1 auch von der Pflicht-
versicherung in der Krankenversicherung ausgenommen ist, und eine Al-
ters-, Berufsunfähigkeits- oder Todesversorgungsleistung aus einer Ein-
richtung ihrer gesetzlichen beruflichen Vertretung bezieht. Besondere
Pensionsleistungen nach den §§ 20c, 20d und 20e FSVG gelten als Ver-
sorgungsleistungen.

(10) Eine im Abs. 2 und Abs. 3 sowie Abs. 6 bis 8 genannte Person gilt nicht
als Angehöriger, wenn sie im Ausland eine Erwerbstätigkeit ausübt, die, würde
sie im Inland ausgeübt werden, nach den Bestimmungen dieses oder eines an-
deren Bundesgesetzes die Versicherungspflicht in der Krankenversicherung be-
gründet, oder eine Pension auf Grund dieser Erwerbstätigkeit bezieht; dies gilt
entsprechend für eine Beschäftigung bei einer internationalen Organisation und
den Bezug einer Pension auf Grund dieser Beschäftigung.

(11) Als Pflegekinder gemäß Abs. 2 Z 6 gelten auch Kinder, die von einem
(einer) Versicherten gepflegt und erzogen werden, wenn sie mit dem (der) Ver-
sicherten

1. bis zum dritten Grad verwandt oder verschwägert sind und
2. ständig in Hausgemeinschaft leben.

Leistungen bei mehrfacher Versicherung

§ 57. Bei mehrfacher Krankenversicherung nach den Bestimmungen dieses
oder eines anderen Bundesgesetzes sind die Sachleistungen (die Erstattung
von Kosten anstelle von Sachleistungen) für ein und denselben Versicherungs-
fall nur einmal zu gewähren, und zwar von dem Versicherungsträger, den die/
der Versicherte zuerst in Anspruch nimmt. Die Barleistungen gebühren aus jeder
der in Betracht kommenden Versicherungen.
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Erkrankung im Ausland

§ 58. (1) Hält sich eine in der Krankenversicherung pflichtversicherte Person
im dienstlichen Auftrag im Ausland auf, so erhält sie für die Dauer des Auslands-
aufenthaltes die ihr nach diesem Bundesgesetz zustehenden Leistungen vom
Dienstgeber. Dies gilt auch für Angehörige, wenn und solange sie sich aus
einem der im § 56 Abs. 1 Z 1 und 2 angeführten Gründe im Ausland aufhalten,
unbeschadet einer Pflichtversicherung in der Krankenversicherung in Folge
eines Kinderbetreuungsgeldbezuges oder hinsichtlich der Sachleistungen unbe-
schadet einer Anspruchsberechtigung nach § 122 Abs. 3 ASVG in Verbindung
mit § 84 Abs. 1. Solange der Dienstgeber das Entgelt im Sinne des § 49 Abs. 1,
3 und 4 ASVG weiter gewährt, beschränkt sich die vorstehende Verpflichtung
des Dienstgebers auf die Sachleistungen.

(2) Der Dienstgeber hat binnen einem Monat den Eintritt des Versicherungs-
falles der Versicherungsanstalt mitzuteilen; diese kann die Leistungen auch
selbst erbringen.

(3) Die Versicherungsanstalt erstattet dem Dienstgeber höchstens jene Kos-
ten, die ihr bei Inanspruchnahme im Inland erwachsen wären. Für die Unter-
bringung in einer Krankenanstalt leistet die Versicherungsanstalt einen Pflege-
kostenzuschuß gemäß § 68a.

(4) Zwischen der Versicherungsanstalt und dem Dienstgeber kann, wenn
dies der Verwaltungsvereinfachung dient, eine Vereinbarung getroffen werden,
wonach der Anspruch des Dienstgebers nach Abs. 3 durch einen von der Versi-
cherungsanstalt zu leistenden Pauschbetrag abgegolten wird. Die Vereinbarung
hat auch sonstige die Kostenerstattung betreffende Fragen, wie die Fälligkeit der
Pauschbeträge, die Geltungsdauer der Vereinbarung und die Auflösungsgründe
zu regeln.

Erstattung der Kosten der Krankenbehandlung

§ 59. (1) Nimmt der Anspruchsberechtigte nicht die Vertragspartner (§ 128)
oder die eigenen Einrichtungen (Vertragseinrichtungen) der Versicherungsanstalt
zur Erbringung der Sachleistungen der Krankenbehandlung (ärztliche Hilfe, Heil-
mittel, Heilbehelfe und Hilfsmittel) in Anspruch, so gebührt ihm der Ersatz der
Kosten einer anderweitigen Krankenbehandlung in der Höhe des Betrages, der
bei Inanspruchnahme der entsprechenden Vertragspartner aufzuwenden gewe-
sen wäre. Die Kosten einer Inanspruchnahme der Anstaltspflege außerhalb der
allgemeinen Gebührenklasse sind nach Maßgabe der Bestimmungen der Sat-
zung zu ersetzen. Bei der Festsetzung dieses Ersatzes ist auf die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit der Versicherungsanstalt Bedacht zu nehmen. Die Kostenerstat-
tung ist um den Betrag zu vermindern, der vom Versicherten als Behandlungsbei-
trag (§ 63 Abs. 4) bzw. als Rezeptgebühr (§ 64 Abs. 3) bei Inanspruchnahme der
ärztlichen Hilfe bzw. von Heilmitteln als Sachleistung zu leisten gewesen wäre.

(2) Die Erstattung von Kosten der Krankenbehandlung ist ausgeschlossen,
wenn der Anspruchsberechtigte in demselben Versicherungsfall einen Vertrags-
partner oder eine eigene Einrichtung (Vertragseinrichtung) der Versicherungs-
anstalt in Anspruch nimmt.



Band2.Buch : 04-B-KUVG.pod    198
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

198

198

B-KUVG §§ 60, 60a

(3) Stehen eigene Einrichtungen (Vertragseinrichtungen) der Versicherungs-
anstalt nicht zu Verfügung, kann die nächstgelegene geeignete Einrichtung in
Anspruch genommen werden. Das gleiche gilt bei im Inland eingetretenen Un-
fällen, plötzlichen Erkrankungen und ähnlichen Ereignissen. Die Versicherungs-
anstalt hat in solchen Fällen für die dem Versicherten tatsächlich erwachsenen
Kosten (Arztkosten, Heilmittelkosten, Kosten der Anstaltspflege und Transport-
kosten) den in der Satzung festgesetzten Ersatz zu leisten; darüber hinaus
können nach Maßgabe der Satzung auch die notwendigen Reise(Fahrt)kosten
übernommen werden. Bei der Festsetzung des Ersatzes ist auf die finanzielle
Leistungsfähigkeit der Versicherungsanstalt Bedacht zu nehmen. Abs. 1 letzter
Satz gilt entsprechend. Für die weitere Behandlung ist, sofern der Versicherte
nicht eine anderweitige Krankenbehandlung im Sinne des Abs. 1 in Anspruch
nimmt, so bald wie möglich ein Vertragspartner oder eine eigene Einrichtung
(Vertragseinrichtung) der Versicherungsanstalt heranzuziehen, wenn der Zu-
stand des Erkrankten (Verletzten) dies ohne Gefahr einer Verschlimmerung
zuläßt.

(4) Für Leistungen eines approbierten Arztes (§ 44 Abs. 1 des Ärztegesetzes
1998) besteht nur dann Anspruch auf Kostenerstattung, wenn der Arzt gemäß
Artikel 29 der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen, ABl. Nr. L 255 vom 30. 09. 2005 S. 22, zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2013/55/EU, ABl. Nr. L 354 vom 28. 12. 2013 S. 132 das Recht erworben
hat, den ärztlichen Beruf als Arzt für Allgemeinmedizin im Rahmen eines Sozial-
versicherungssystems auszuüben.

Kostenerstattung bei Fehlen vertraglicher Regelungen
mit den Ärzten/Ärztinnen, Zahnärzten/Zahnärztinnen

(Dentisten/Dentistinnen) oder mit den Gruppenpraxen

§ 60. Stehen Vertragsärzte/Vertragsärztinnen, Vertragszahnärzte/Vertrags-
zahnärztinnen (Vertragsdentisten/Vertragsdentistinnen) oder Vertrags-Gruppen-
praxen infolge des Fehlens einer Regelung durch Verträge nicht zur Verfügung,
so hat die Versicherungsanstalt dem Versicherten für die außerhalb einer eige-
nen Einrichtung in Anspruch genommene Behandlung (den Zahnersatz) die
Kostenerstattung in der Höhe des Betrages zu leisten, der vor Eintritt des ver-
tragslosen Zustandes bei Inanspruchnahme eines/einer Wahlarztes/Wahlärztin,
Wahlzahnarztes/Wahlzahnärztin (Wahldentisten/Wahldentistin) oder einer Wahl-
Gruppenpraxis zu leisten gewesen wäre. Die Kostenerstattung ist um den Betrag
zu vermindern, der vom Versicherten als Behandlungsbeitrag (§ 63 Abs. 4) bei In-
anspruchnahme der ärztlichen Hilfe als Sachleistung zu leisten gewesen wäre.
Die Versicherungsanstalt kann diese Kostenerstattung durch die Satzung unter
Bedachtnahme auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit erhöhen.

Kostenzuschüsse bei Fehlen vertraglicher Regelungen

§ 60a. (1) Stehen andere Vertragspartner infolge Fehlens von Verträgen
nicht zur Verfügung, so gilt § 60 mit der Maßgabe, daß in jenen Fällen, in denen
noch keine Verträge für den Bereich einer Berufsgruppe bestehen, die Versi-
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cherungsanstalt den Versicherten die in der Satzung festgesetzten Kosten-
zuschüsse zu leisten hat. Die Versicherungsanstalt hat das Ausmaß dieser
Zuschüsse unter Bedachtnahme auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit festzu-
setzen.

(2) Für eine als Krankenbehandlung erbrachte ambulante Tumorbehandlung
durch eine punktförmige Bestrahlung des Tumors mit Protonen und/oder Koh-
lenstoffionen ist ein Zuschuss festzusetzen. Die Höhe des Zuschusses hat sich
am Ausmaß der durchschnittlichen Kostentragung von ausländischen gesetzli-
chen Versicherungsträgern mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraumes für diese Behandlung zu orientieren, wenn diese Behandlung
im betreffenden Staat ebenfalls ambulant erfolgt.

Bare Leistungen an Stelle von Sachleistungen

§ 61. Die Versicherungsanstalt kann in der Satzung bestimmen, daß für Ver-
sicherte, deren Gehalt oder sonstige monatliche Bezüge einen in der Satzung
festzusetzenden Betrag überschreiten, an Stelle der Sachleistungen bare Leis-
tungen gewährt werden. Die Höhe der baren Leistungen darf 80 v.H. der dem
Versicherten tatsächlich erwachsenen Kosten nicht überschreiten.

2. UNTERABSCHNITT

Bestimmungen betreffend die einzelnen Leistungen

Vorsorge(Gesunden)untersuchungen

§ 61a. (1) Die Versicherten und ihre Angehörigen (§ 56) haben Anspruch
auf jährlich eine Vorsorge(Gesunden)untersuchung. Sie ist von der Versiche-
rungsanstalt nach Maßgabe der nach § 132b Abs. 2 des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes erlassenen Richtlinien des Dachverbandes der Sozialversi-
cherungsträger durchzuführen.

(2) Die im Zusammenhang mit der Vorsorge(Gesunden)untersuchung ent-
stehenden Fahrtkosten sind nach Maßgabe der Bestimmungen des § 83 Abs. 1
zu ersetzen.

Sonstige Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit

§ 61b. Die Versicherungsanstalt hat sonstige Maßnahmen zur Erhaltung der
Volksgesundheit durchzuführen. § 132c des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes gilt entsprechend.

Krankenbehandlung

§ 62. (1) Die Krankenbehandlung umfaßt:
1. ärztliche Hilfe;
2. Heilmittel;
3. Heilbehelfe und Hilfsmittel.
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(2) Die Krankenbehandlung muß ausreichend und zweckmäßig sein, sie darf
jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Durch die Kranken-
behandlung sollen die Gesundheit, die Dienstfähigkeit und die Fähigkeit, für die
lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nach Möglichkeit wieder-
hergestellt, gefestigt oder gebessert werden. Die Leistungen der Krankenbe-
handlung werden, soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt
wird, als Sachleistungen erbracht.

(3) Kosmetische Behandlungen gelten als Krankenbehandlung, wenn sie zur
Beseitigung anatomischer oder funktioneller Krankheitszustände dienen. An-
dere kosmetische Behandlungen können gewährt werden, wenn sie der vollen
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit förderlich oder aus Berufsgründen not-
wendig sind. Als Leistung der Krankenbehandlung gilt auch die Übernahme der
für eine Organtransplantation notwendigen Anmelde- und Registrierungskosten
bei einer Organbank.

(4) Angehörigen, die sonst einen gesetzlichen Anspruch auf Krankenbe-
handlung haben, steht kein Anspruch auf die Leistungen der Krankenbehand-
lung nach diesem Bundesgesetz zu.

(5) Befindet sich ein Versicherter (Angehöriger) in Anstaltspflege, so besteht
für diese Zeit kein Anspruch auf Leistungen der Krankenbehandlung, soweit die
entsprechenden Leistungen nach dem Bundesgesetz über Krankenanstalten
und Kuranstalten (KAKuG), BGBl. Nr. 1/1957, im Rahmen der Anstaltspflege zu
gewähren sind.

(6) Die Versicherungsanstalt hat die für eine Organtransplantation not-
wendigen Anmelde- und Registrierungskosten als Leistung der Krankenbe-
handlung zu übernehmen. Der entsprechende Betrag wird an den gezahlt,
der diese Kosten getragen hat. Das Nähere wird unter Bedachtnahme auf die
im Einzelfall vorliegenden besonderen Erfordernisse des Anmelde- und Re-
gistrierungsverfahrens in der Satzung geregelt; dabei kann die Versiche-
rungsanstalt unter Bedachtnahme auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit auch
eine Obergrenze für die Übernahme der Anmelde- und Registrierungskosten
vorsehen.

Ärztliche Hilfe

§ 63. (1) Die ärztliche Hilfe wird durch Vertragsärzte und Vertrags-Gruppen-
praxen, durch Wahlärzte und Wahl-Gruppenpraxen (§ 59 Abs. 1) sowie durch
Ärzte in eigenen Einrichtungen (oder Vertragseinrichtungen) der Versicherungs-
anstalt gewährt. Im Rahmen der Krankenbehandlung (§ 62 Abs. 2) ist der ärztli-
chen Hilfe gleichgestellt:

1. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung erforderliche
a) physiotherapeutische,
b) logopädisch-phoniatrisch-audiologische oder
c) ergotherapeutische
Behandlung durch Personen, die gemäß § 7 des Bundesgesetzes über
die Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste, BGBl.
Nr. 460/1992, zur freiberuflichen Ausübung des physiotherapeutischen
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Dienstes, des logopädisch-phoniatrisch-audiologischen Dienstes bzw. des
ergotherapeutischen Dienstes berechtigt sind;

2. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung oder psychotherapeutischer Zu-
weisung erforderliche diagnostische Leistung eines klinischen Psycho-
logen oder einer klinischen Psychologin nach § 29 Abs. 1 des Psycholo-
gengesetzes 2013, BGBl. I Nr. 182/2013;

3. eine psychotherapeutische Behandlung durch Personen, die gemäß
§ 11 des Psychotherapiegesetzes, BGBl. Nr. 361/1990, zur selbständi-
gen Ausübung der Psychotherapie berechtigt sind, wenn nachweislich
vor oder nach der ersten, jedenfalls vor der zweiten psychotherapeuti-
schen Behandlung innerhalb desselben Abrechnungszeitraumes eine
ärztliche Untersuchung (§ 2 Abs. 2 Z 1 des Ärztegesetzes 1998) stattge-
funden hat;

4. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung erforderliche Leistung eines Heil-
masseurs, der nach § 46 des Medizinischer Masseur- und Heilmasseur-
gesetzes, BGBl. I Nr. 169/2002, zur freiberuflichen Berufsausübung be-
rechtigt ist.

(2) In der Regel soll die Auswahl zwischen mindestens zwei zur Behand-
lung berufenen, für den Erkrankten in angemessener Zeit erreichbaren Ärzten
oder Gruppenpraxen freigestellt sein. Bestehen bei der Versicherungsanstalt
eigene Einrichtungen für die Gewährung der ärztlichen Hilfe oder wird diese
durch Vertragseinrichtungen gewährt, muß die Wahl der Behandlung zwischen
einer dieser Einrichtungen und einem oder mehreren Vertragsärzten (Wahl-
ärzten) bzw. einer oder mehreren Vertrags-Gruppenpraxen (Wahl-Gruppen-
praxen) unter gleichen Bedingungen freigestellt sein. Insoweit Zuzahlungen zu
den Leistungen vorgesehen sind, müssen diese in den Ambulatorien, bei den
freiberuflich tätigen Vertragsärzten und in den Vertrags-Gruppenpraxen gleich
hoch sein.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 171/2004)
(4) In den durch die Satzung unter Bedachtnahme auf eine ökonomische

Beistellung der ärztlichen Hilfe und auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der
Versicherungsanstalt festzusetzenden Fällen der Inanspruchnahme der ärztli-
chen Hilfe hat der Versicherte einen Behandlungsbeitrag zu entrichten. Die
Höhe des Behandlungsbeitrags ist durch die Satzung unter Bedachtnahme auf
die finanzielle Leistungsfähigkeit der Versicherungsanstalt festzusetzen, wobei
der Kostenanteil 20% der dem Versicherungsträger erwachsenden Kosten
nicht überschreiten darf. § 22 Abs. 6 gilt entsprechend. Für jene Leistungen,
die durch Zahlungen der Landesgesundheitsfonds abgegolten werden oder
die die Versicherungsanstalt mit einem Pauschale abgilt, kann die Höhe des
Behandlungsbeitrages in der Satzung bestimmt werden. Diese Behandlungs-
beiträge haben sich an jenen Beträgen zu orientieren, die bei Inanspruch-
nahme eines Vertragspartners mit Einzelleistungshonorierung vorgeschrieben
werden. Der Behandlungsbeitrag ist in der Regel nachträglich vorzuschreiben.
Er ist längstens innerhalb eines Monates nach erfolgter Vorschreibung einzu-
zahlen. Erfolgt die Einzahlung nicht innerhalb dieser Zeit, erhöht sich der Be-
handlungsbeitrag um 10 v.H. Zur Eintreibung des Behandlungsbeitrages wird
der Versicherungsanstalt die Einbringung im Verwaltungsweg gewährt (§ 3
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Abs. 3 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 – VVG, BGBl. Nr. 53/
1991). Die Versicherungsanstalt kann bei Vorliegen einer besonderen sozialen
Schutzbedürftigkeit des Versicherten von der Einhebung des Behandlungs-
beitrages absehen oder einen bereits entrichteten Behandlungsbeitrag rück-
erstatten.

Heilmittel

§ 64. (1) Die Heilmittel umfassen
1. die notwendigen Arzneien und
2. die sonstigen Mittel, die zur Beseitigung oder Linderung der Krankheit

oder zur Sicherung des Heilerfolges dienen.

(2) Die Kosten der Heilmittel werden von der Versicherungsanstalt durch Ab-
rechnung mit den Apotheken übernommen.

(3) Für jedes auf einem Rezept verordnete und auf Rechnung der Versiche-
rungsanstalt bezogene Heilmittel ist, soweit im Folgenden nicht anderes be-
stimmt wird, eine Rezeptgebühr in der Höhe von 4,35 E1) zu zahlen. An die
Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedacht-
nahme auf § 108 Abs. 9 ASVG mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a
Abs. 1 ASVG) vervielfachte Betrag. Der vervielfachte Betrag ist auf fünf Cent zu
runden. Die Rezeptgebühr ist bei Abgabe des Heilmittels an die abgebende
Stelle auf Rechnung der Versicherungsanstalt zu zahlen. Die Zahlung ist von
dieser Stelle auf dem Rezept zu vermerken.

(4) Bei anzeigepflichtigen übertragbaren Krankheiten darf eine Rezeptge-
bühr nicht eingehoben werden.

(5) Die Versicherungsanstalt hat bei Vorliegen einer besonderen sozialen
Schutzbedürftigkeit der Anspruchsberechtigten nach Maßgabe der Richtlinien
des Dachverbandes von der Einhebung der Rezeptgebühr abzusehen oder eine
bereits entrichtete Rezeptgebühr rückzuerstatten.

(6) Der Versicherungsträger hat von der Einhebung der Rezeptgebühr auch
bei Erreichen der in den Richtlinien des Dachverbandes nach § 30a Abs. 1 Z 15
ASVG vorgesehenen Obergrenze abzusehen.

Heilbehelfe und Hilfsmittel

§ 65. (1) Notwendige Heilbehelfe und Hilfsmittel sind in einfacher und
zweckentsprechender Ausführung zu gewähren. Als Hilfsmittel sind hiebei sol-
che Gegenstände oder Vorrichtungen anzusehen, die geeignet sind,

a) die Funktion fehlender oder unzulänglicher Körperteile zu übernehmen
oder

1) gemäß BGBl. II Nr. 348/2019 für 2020: 6,30 E

gemäß BGBl. II Nr. 576/2020 für 2021: 6,50 E

gemäß BGBl. II Nr. 590/2021 für 2022: 6,65 E

gemäß BGBl. II Nr. 459/2022 für 2023: 6,85 E
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b) die mit einer Verstümmelung, Verunstaltung oder einem Gebrechen ver-
bundene körperliche oder psychische Beeinträchtigung zu mildern oder zu
beseitigen.

(2) Die Kosten der Heilbehelfe und Hilfsmittel werden von der Versicherungs-
anstalt nur dann übernommen, wenn sie höher sind als 20% der Höchstbei-
tragsgrundlage (§ 108 Abs. 3 ASVG). 10% der Kosten, gerundet auf Cent, min-
destens jedoch 20% der Höchstbeitragsgrundlage, sind vom Versicherten zu
tragen.

(2a) Die Kosten für Brillen und Kontaktlinsen werden von der Versiche-
rungsanstalt nur dann übernommen, wenn sie höher sind als 60% der Höchst-
beitragsgrundlage (§ 108 Abs. 3 ASVG); bei Leistungen für Angehörige nach
§ 56 Abs. 2 Z 2 bis 6 und Abs. 3 ist Abs. 2 anzuwenden. 10% der Kosten, ge-
rundet auf Cent, mindestens jedoch 60% der Höchstbeitragsgrundlage (20%
dieser Höchsbeitragsgrundlage bei Leistungen für Angehörige nach § 56 Abs. 2
Z 2 bis 6 und Abs. 3), sind vom Versicherten/von der Versicherten zu tragen.
Die Kosten für Dreistärkengläser (Gleitsicht- und Trifokalgläser) werden nicht
übernommen.

(3) Abs. 2 gilt nicht für ständig benötigte Heilbehelfe und Hilfsmittel, die nur
einmal oder nur kurzfristig verwendet werden können und daher in der Regel
mindestens einmal im Monat erneuert werden müssen. 10 vH der Kosten für sol-
che Heilbehelfe und Hilfsmittel sind vom Versicherten zu tragen.

(4) Die Versicherungsanstalt hat auch die sonst vom Versicherten gemäß
Abs. 2 und 2a jeweils erster Satz zu tragenden Kosten bzw. den sonst vom Ver-
sicherten gemäß Abs. 2 und 2a jeweils zweiter Satz oder Abs. 3 zweiter Satz zu
tragenden Kostenanteil zu übernehmen:

a) bei Anspruchsberechtigten, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben bzw. für die ohne Rücksicht auf das Lebensalter Anspruch auf die
erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 bis 7 des Familienlasten-
ausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, besteht und

b) bei Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit des An-
spruchsberechtigten im Sinne des § 64 Abs. 5.

(5) Das Ausmaß der von der Versicherungsanstalt zu übernehmenden Kos-
ten darf einen durch die Satzung festzusetzenden Höchstbetrag nicht überstei-
gen; die Satzung kann diesen Höchstbetrag einheitlich oder für bestimmte Arten
von Heilbehelfen und Hilfsmitteln in unterschiedlicher Höhe festsetzen und zwar
bei Hilfsmitteln, die geeignet sind, die Funktion fehlender oder unzulänglicher
Körperteile zu übernehmen und bei Krankenfahrstühlen höchstens mit dem
25fachen, ansonsten höchstens mit dem 10fachen der Höchstbeitragsgrundlage
(§ 108 Abs. 3 ASVG). In den Fällen des Abs. 3 gilt der Höchstbetrag für den
Monatsbedarf.

(6) Die Versicherungsanstalt hat auch die Kosten der Instandsetzung not-
wendiger Heilbehelfe und Hilfsmittel zu übernehmen, wenn eine Instandsetzung
zweckentsprechend ist. Die Abs. 2, 4 und 5 gelten entsprechend.

(7) Heilbehelfe und Hilfsmittel, die nur vorübergehend gebraucht werden
und die nach ihrer Art ohne gesundheitliche Gefahr von mehreren Personen
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benützt werden können, können auch leihweise entweder von der Versiche-
rungsanstalt selbst oder durch Vertragspartner für Rechnung der Versiche-
rungsanstalt durch Übernahme der Leihgebühren zur Verfügung gestellt wer-
den. Wird ein solcher Heilbehelf bzw. ein solches Hilfsmittel nicht von der
Versicherungsanstalt oder von einem Vertragspartner entliehen, kann für die
angefallenen Leihgebühren ein Kostenersatz bis zur Höhe des mit den Ver-
tragspartnern vereinbarten Tarifes geleistet werden. Abs. 2 gilt in diesen Fällen
nicht.

(8) Körperersatzstücke, orthopädische Behelfe und andere Hilfsmittel wer-
den nicht gewährt bzw. die Kosten der Instandsetzung nicht übernommen,
wenn auf diese Leistungen Anspruch aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, eine Leistungsverpflichtung im Rahmen der medizinischen Maßnahmen
der Rehabilitation oder ein gleichartiger Anspruch nach den Bestimmungen
des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, des Opferfürsor-
gegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, des Heeresversorgungsgesetzes, BGBl.
Nr. 27/1964, des Strafvollzugsgesetzes, BGBl. Nr. 144/1969, oder aus einer
auf landesgesetzlichen Vorschriften beruhenden Unfallfürsorgeeinrichtung
besteht.

(9) Die Satzung kann unter Bedachtnahme auf die Abnutzung bei ordnungs-
mäßigem Gebrauch eine Gebrauchsdauer für Heilbehelfe und Hilfsmittel fest-
setzen. § 100 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden. Die Gebrauchsdauer darf
für Brillen drei Jahre nicht unterschreiten.

Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation
in der Krankenversicherung

§ 65a. (1) Die Versicherungsanstalt gewährt, um den Erfolg der Kranken-
behandlung zu sichern oder die Folgen der Krankheit zu erleichtern, im An-
schluß an die Krankenbehandlung nach pflichtgemäßem Ermessen und nach
Maßgabe des § 62 Abs. 2 medizinische Maßnahmen der Rehabilitation mit
dem Ziel, den Gesundheitszustand der Versicherten und ihrer Angehörigen so
weit wiederherzustellen, daß sie in der Lage sind, in der Gemeinschaft einen
ihnen angemessenen Platz möglichst dauernd und ohne Betreuung und Hilfe
einzunehmen.

(2) Die Maßnahmen gemäß Abs. 1 umfassen:
1. die Unterbringung in Krankenanstalten, die vorwiegend der Rehabilitation

dienen;
1a. die ambulante Rehabilitation einschließlich der Telerehabilitation;

2. die Gewährung von Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und
anderen Hilfsmitteln einschließlich der notwendigen Änderung, Instand-
setzung und Ersatzbeschaffung sowie der Ausbildung im Gebrauch der
Hilfsmittel;

3. die Gewährung ärztlicher Hilfe sowie die Versorgung mit Heilmitteln und
Heilbehelfen, wenn diese Leistungen unmittelbar im Anschluß an eine
oder im Zusammenhang mit einer der in Z 1 und 2 genannten Maßnahmen
erforderlich sind;
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4. die Übernahme der Reise- und Transportkosten in den Fällen der Z 1 bis 3
sowie im Zusammenhang mit der körpergerechten Anpassung von Kör-
perersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln ge-
mäß § 83 Abs. 5.

(3) Betreffend die Vereinbarungen zur Durchführung der Rehabilitation gilt
§ 99e.

(4) Die Gewährung von Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit (§ 70a)
zählt nicht zu den Aufgaben der medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation.

(5) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung der Versicherungsanstalt
in einer der in Abs. 2 Z 1 angeführten Einrichtungen untergebracht, so haben
diese eine Zuzahlung zu leisten. Die Zuzahlung beträgt pro Verpflegstag

1. 7,00 E1), wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den
Betrag nach § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb ASVG zuzüglich 581,38 E nicht
übersteigt;

2. 12,00 E2), wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den
Gesamtbetrag nach Z 1, nicht aber den Betrag nach § 293 Abs. 1 lit. a
sublit. bb ASVG zuzüglich 1162,77 E übersteigt;

3. 17,00 E3), wenn das Erwerbseinkommen oder die Pension monatlich den
Gesamtbetrag nach Z 2 übersteigt.

An die Stelle dieser Zuzahlungsbeträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jah-
res, erstmals ab 1. Jänner 2012, die unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6
ASVG mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108 a Abs. 1 ASVG) vervielfach-
ten Beträge. Die Versicherungsanstalt hat bei Vorliegen einer besonderen so-
zialen Schutzbedürftigkeit der versicherten Person von der Einhebung der Zu-
zahlung abzusehen oder diese herabzusetzen, und zwar nach Maßgabe der
vom Dachverband der Sozialversicherungsträger hiezu erlassenen Richtlinien
(§ 30 a Abs. 1 Z 27 ASVG). Die Zuzahlung ist sogleich bei Antritt des Aufent-
haltes im Voraus an die Versicherungsanstalt zu leisten und darf für jede ver-
sicherte (angehörige) Person für höchstens 28 Tage pro Kalenderjahr einge-
hoben werden.

Gesundheitsförderung und Prävention

§ 65b. (1) Die Versicherungsanstalt als Trägerin der Krankenversicherung
hat im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention dazu beizutragen,
den Versicherten und deren Angehörigen ein hohes Maß an Selbstbestim-

1) gemäß BGBl. II Nr. 348/2019 für 2020: 8,62 E

gemäß BGBl. II Nr. 576/2020 für 2021: 8,90 E

gemäß BGBl. II Nr. 590/2021 für 2022: 9,09 E

gemäß BGBl. II Nr. 459/2022 für 2023: 9,37 E
2) für 2020: 14,77 E

für 2021: 15,26 E

für 2022: 15,58 E

für 2023: 16,06 E
3) für 2020: 20,94 E

für 2021: 21,63 E

für 2022: 22,08 E

für 2023: 22,76 E
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mung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer
Gesundheit zu befähigen, indem er insbesondere über Gesundheitsgefähr-
dung, die Bewahrung der Gesundheit und über die Verhütung von Krankheiten
und Unfällen – ausgenommen Arbeitsunfälle – aufklärt, und darüber zu bera-
ten, wie Gefährdungen vermieden, Krankheiten und Unfälle – ausgenommen
Arbeitsunfälle – verhütet werden können. Dazu sind gezielt für Gruppen von
Anspruchsberechtigten abgestellt auf deren Lebenswelten Gesundheitsförde-
rungs- und Präventionsprogramme und daraus abgeleitete Maßnahmen anzu-
bieten.

(2) Fallen Maßnahmen gemäß Abs. 1 auch in den sachlichen oder örtlichen
Aufgabenbereich anderer Einrichtungen (Behörden, Versicherungsträger, ge-
meinnützige Einrichtungen und dergleichen), so kann mit diesen eine Vereinba-
rung über ein planmäßiges Zusammenwirken und eine Beteiligung an den Kos-
ten getroffen werden.

(3) Die Versicherungsanstalt kann die im Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen
auch dadurch treffen, daß sie sich an Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge,
die den gleichen Zwecken dienen, beteiligt. Abs. 2 ist anzuwenden.

Gewährung der Anstaltspflege oder der
medizinischen Hauskrankenpflege

§ 66. (1) Wenn und solange es die Art der Krankheit erfordert, ist Pflege in
einer Krankenanstalt zu gewähren. Wenn und solange es die Art der Krankheit
zuläßt, ist anstelle von Anstaltspflege medizinische Hauskrankenpflege zu ge-
währen. Die Anstaltspflege ist auch zu gewähren, wenn die Möglichkeit einer
medizinischen Hauskrankenpflege nicht gegeben ist.

(2) Der Erkrankte ist verpflichtet, sich einer Anstaltspflege zu unterziehen,
1. wenn die Art der Krankheit eine Behandlung oder Pflege erfordert, die bei

häuslicher Pflege nicht gewährleistet ist, oder
2. wenn das Verhalten oder der Zustand des Erkrankten seine fortgesetzte

Beobachtung erfordert oder
3. wenn der Erkrankte wiederholt den Bestimmungen der Krankenordnung

zuwidergehandelt hat, oder
4. wenn es sich um eine ansteckende Krankheit handelt.

(3) Ist die Anstaltspflege oder die medizinische Hauskrankenpflege nicht
durch die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung bedingt, so wird sie nicht ge-
währt.

(4) Als Anstaltspflege gilt nicht die Unterbringung in einer Pflegeanstalt für
chronisch Kranke, die ärztlicher Betreuung und besonderer Pflege bedürfen (§ 2
Abs. 1 Z 3 KAKuG).

Aufnahme in eine Krankenanstalt

§ 67. Wird der Erkrankte bei der Gewährung der Anstaltspflege gemäß § 66
in einer Krankenanstalt, mit der die Versicherungsanstalt in einem Vertragsver-
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hältnis steht, aufgenommen, so hat die Krankenanstalt die Aufnahme binnen
acht Tagen der Versicherungsanstalt anzuzeigen.

Beziehungen zu den Krankenanstalten

§ 68. (1) (Grundsatzbestimmung) Für die Regelung der Beziehungen der
Versicherungsanstalt zu den landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenanstal-
ten sind die Bestimmungen des § 148 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Krankenanstalten verpflichtet sind, die
gemäß § 66 anspruchsberechtigten Erkrankten in die allgemeine Gebührenklasse
aufzunehmen und die Versicherungsanstalt abweichend von § 148 Z 10 dritter
Satz des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes berechtigt ist, vertragliche
Vereinbarungen über Leistungen im Sinne des § 59 Abs. 1 zweiter Satz zu treffen.

(2) (Grundsatzbestimmung) Die Verträge mit den in Abs. 1 genannten Kran-
kenanstalten bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlichen Form und haben
insbesondere nähere Bestimmungen über die Einweisung, die Überprüfung der
Identität des Patienten/der Patientin und die rechtmäßige Verwendung der e-card,
die Einsichtnahme in alle Unterlagen für die Beurteilung des Krankheitsfalles, wie
zB in die Krankengeschichte, Röntgenaufnahmen, Laboratoriumsbefunde, ferner
über die ärztliche Untersuchung durch einen vom Versicherungsträger beauftrag-
ten Facharzt/eine vom Versicherungsträger beauftragte Fachärztin in der Anstalt
im Einvernehmen mit dieser zu enthalten. Die Überprüfung der Identität ist für
Patienten/Patientinnen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr nur im Zweifelsfall
vorzunehmen. Die Krankenanstalten sind verpflichtet, die e-card und die e-card-
Infrastruktur nach Maßgabe der technischen Verfügbarkeit zu verwenden.

(3) Für Krankenanstalten nach Abs. 2 ist § 149 Abs. 3, 3a, 3b, 4 und 6 ASVG
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Versicherungsanstalt berechtigt ist, ver-
tragliche Vereinbarungen über Leistungen im Sinne des § 59 Abs. 1 zweiter Satz
zu treffen und die Höhe der Zahlungen und die Zahlungsbedingungen hiefür
festzulegen.

Pflegekostenzuschuß der Versicherungsanstalt bei Anstaltspflege

§ 68a. Zu den Kosten einer anderweitigen Inanspruchnahme der Anstalts-
pflege gebührt ein Pflegekostenzuschuss. Dieser ist für Versicherte, die in einer
Krankenanstalt nach § 149 Abs. 3 erster Satz ASVG, mit der kein Vertrag be-
steht, aufgenommen wurden, vom Fonds nach § 149 Abs. 3 zweiter Satz ASVG
im Namen der Sozialversicherung in der Höhe zu leisten, die sich aus der An-
wendung des § 149 Abs. 3 vorletzter Satz ASVG ergibt. In allen übrigen Fällen
ist der Pflegekostenzuschuss in der Satzung der Versicherungsanstalt in dem
Ausmaß festzusetzen, der dem Durchschnitt der vom Fonds pro Verpflegstag
aufzuwendenden Mittel entspricht.

Zahnbehandlung und Zahnersatz

§ 69. (1) Zahnbehandlung ist nach Maßgabe der Bestimmungen der Sat-
zung zu gewähren. Als Leistungen der Zahnbehandlung kommen chirurgische
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Zahnbehandlung, konservierende Zahnbehandlung und Kieferregulierungen,
letztere soweit sie zur Verhütung von schweren Gesundheitsschädigungen
oder zur Beseitung von berufsstörenden Verunstaltungen notwendig sind, in
Betracht.

(2) Die Versicherungsanstalt hat den unentbehrlichen Zahnersatz zu ge-
währen.

(3) Zahnbehandlung und Zahnersatz werden als Sachleistungen durch Ver-
tragszahnärzte/Vertragszahnärztinnen oder Vertrags-Gruppenpraxen, Wahl-
zahnärzte/Wahlzahnärztinnen oder Wahl-Gruppenpraxen, Vertragsdentisten/
Vertragsdentistinnen, Wahldentisten/Wahldentistinnen, in eigens hiefür ausge-
statteten Einrichtungen (Ambulatorien) der Versicherungsanstalt oder in Ver-
tragseinrichtungen gewährt. § 63 Abs. 2 erster und zweiter Satz gelten entspre-
chend. Insoweit Behandlungsbeiträge zu den Leistungen der Zahnbehandlung
und des Zahnersatzes vorgesehen sind, müssen diese in den Zahnambulatorien
der Versicherungsanstalt und bei den freiberuflich tätigen Vertragszahnärzten/
Vertragszahnärztinnen und Vertragsdentisten/Vertragsdentistinnen sowie bei
den Vertrags-Gruppenpraxen gleich hoch sein. Werden in Zahnambulatorien
der Versicherungsanstalt Leistungen, die nicht Gegenstand des Gesamtvertra-
ges oder der Satzung sind oder waren, sowie Maßnahmen zur Vorbeugung von
Erkrankungen der Zähne, des Mundes und der Kiefer einschließlich der dazuge-
hörigen Gewebe erbracht, so sind dafür Kostenbeiträge der Versicherten vorzu-
sehen. Diese Beiträge sind kostendeckend festzusetzen und auf der Homepage
der Versicherungsanstalt sowie durch Aushang im Zahnambulatorium der Versi-
cherungsanstalt zu veröffentlichen.

(3a) Die Versicherungsanstalt darf in den Zahnambulatorien im Bereich des
festsitzenden Zahnersatzes keine kosmetischen Luxusleistungen, ebenso keine
umfangreichen festsitzenden Zahnersatzkonstruktionen erbringen, die als Ge-
samtarbeit wegen ihrer Größe ein außergewöhnliches Risiko darstellen.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 171/2004)

(5) Bei der Inanspruchnahme der Zahnbehandlung (der Gewährung des
Zahnersatzes) als Sachleistung hat der Versicherte einen Behandlungsbeitrag
zu entrichten. § 63 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden, wobei im Falle der In-
anspruchnahme skelettierter Metallprothesen einschließlich der Klammerzähne
sowie von kieferorthopädischen Behandlungen die Satzung auch einen höheren
Behandlungsbeitrag vorsehen kann.

(6) Nimmt der Anspruchsberechtigte nicht die Vertragspartner (§ 128) oder
die eigenen Einrichtungen (Vertragseinrichtungen) der Versicherungsanstalt
zur Erbringung der Sachleistung der Zahnbehandlung (des Zahnersatzes) in
Anspruch, so gebührt ihm der Ersatz der Kosten einer anderweitigen Zahnbe-
handlung (der anderweitigen Beschaffung eines unentbehrlichen Zahnersat-
zes) in der Höhe des Betrages, der bei Inanspruchnahme der entsprechenden
Vertragspartner aufzuwenden gewesen wäre. § 59 ist entsprechend anzu-
wenden.

(7) Für die Übernahme von Reise(Fahrt)- bzw. Transportkosten gilt § 83 ent-
sprechend.



Band2.Buch : 04-B-KUVG.pod    209
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

209

209

§§ 69a–70a B-KUVG

Kieferregulierungen für Kinder und Jugendliche

§ 69a. (1) Behandlungsbedürftigen Kindern und Jugendlichen wird bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres unbeschadet des Anspruches nach § 69
zahnmedizinisch geeignete Versorgung durch Kieferregulierung als Sachleis-
tung gewährt. § 69 Abs. 3 dritter und vierter Satz sind nicht anzuwenden. Be-
handlungsbedürftigkeit liegt vor, wenn eine erhebliche Zahn- oder Kieferfehlstel-
lung besteht.

(2) Die Behandlungsbedürftigkeit, die geeignete zahnmedizinische Versor-
gung und die Qualitätsanforderungen für die Erbringung der Sachleistung nach
Abs. 1 sind bundesweit einheitlich in der Satzung nach den Regelungen der
Mustersatzung (§ 455 Abs. 2 ASVG iVm § 158) entsprechend dem Stand der
zahnmedizinischen Wissenschaft zu regeln.

(3) Anspruch auf Kostenerstattung nach § 59 besteht für Leistungen nach
dieser Bestimmung nur dann und solange, als der Gesamtvertrag eine flächen-
deckende Sachleistungsversorgung nach § 343e ASVG sicherstellt. Fällt ein
Gesamtvertrag nach § 343e ASVG weg, so ist § 60 nicht anzuwenden.

(4) Der Anspruch, die Höhe und die Qualitätsanforderungen für die Zuerken-
nung eines Kostenzuschusses sind für den Fall des Fehlens einer flächen-
deckenden Sachleistungsversorgung (§ 343e ASVG) bundesweit einheitlich in
der Satzung der Versicherungsanstalt zu regeln. § 60a ist nicht anzuwenden.

Erweiterte Heilbehandlung

§ 70. Die Versicherungsanstalt kann unter Bedachtnahme auf ihre finanzielle
Leistungsfähigkeit gemäß den §§ 70a und 70b Maßnahmen zur Festigung der
Gesundheit und Maßnahmen der erweiterten Rehabilitation gewähren.

Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit

§ 70a. (1) Die Versicherungsanstalt kann unter Berücksichtigung des Fort-
schrittes der medizinischen Wissenschaft sowie nach Maßgabe des § 70 Maß-
nahmen zur Festigung der Gesundheit gewähren.

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kommen insbesondere in Betracht:
1. Landaufenthalt sowie Aufenthalt in Kurorten;
2. Unterbringung in Kuranstalten zur Verhinderung

a) einer unmittelbar drohenden Krankheit,
b) der Verschlimmerung einer bestehenden Krankheit;

3. die Übernahme der Reisekosten in den Fällen der Z 1 bis 3 gemäß § 83
Abs. 5.

(3) Werden Versicherte (Angehörige) für Rechnung der Versicherungsanstalt
in einer der in Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten Einrichtungen (ausgenommen die
Fälle der Zuschussgewährung durch die Versicherungsanstalt) untergebracht,
so haben diese eine Zuzahlung zu leisten, deren Höhe sich nach § 65a Abs. 5
zweiter bis vierter Satz richtet. Sie ist sogleich bei Antritt des Aufenthaltes im Vo-
raus an die Versicherungsanstalt zu leisten.
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(4) Die Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit können auch nach Maß-
gabe der vom Dachverband hiezu erlassenen Richtlinien (§ 30a Abs. 1 Z 28
ASVG) durch Gewährung von Zuschüssen für Landaufenthalt und Aufenthalt in
Kurorten bzw. Kuranstalten erbracht werden.

Maßnahmen der erweiterten Rehabilitation

§ 70b. (1) Die Versicherungsanstalt kann unter Berücksichtigung des Zieles
der Rehabilitation gemäß § 87 Abs. 2 und nach Maßgabe des § 70 in der
Krankenversicherung Versicherten, die an einer körperlichen, geistigen oder
psychischen Behinderung leiden, ausgenommen die im § 1 Abs. 1 Z 7, 12 und
14 lit. b bezeichneten Personen, nach Maßgabe der §§ 87 Abs. 2 und 99a bis
99d berufliche und soziale Maßnahmen gewähren.

(2) Die Maßnahmen gemäß Abs. 1 umfassen auch die Übernahme der
Reise- und Transportkosten gemäß § 83 Abs. 5.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. Nr. 23/1994)

Medizinische Hauskrankenpflege

§ 71. (1) Wenn und solange es die Art der Krankheit erfordert, ist medizini-
sche Hauskrankenpflege zu gewähren.

(2) Die medizinische Hauskrankenpflege wird erbracht durch Angehörige des
gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege (§ 12 des Gesund-
heits- und Krankenpflegegesetzes, BGBl. I Nr. 108/1997), die von der Versiche-
rungsanstalt beigestellt werden oder die mit der Versicherungsanstalt in einem
Vertragsverhältnis im Sinne des Sechsten Teiles des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes stehen oder die im Rahmen von Vertragseinrichtungen tätig
sind, die medizinische Hauskrankenpflege betreiben.

(3) Die Tätigkeit des Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits-
und Krankenpflege kann nur auf ärztliche Anordnung erfolgen. Die Tätigkeit
umfaßt medizinische Leistungen und qualifizierte Pflegeleistungen, wie die Ver-
abreichung von Injektionen, Sondenernährung, Dekubitusversorgung. Zur medi-
zinischen Hauskrankenpflege gehören nicht die Grundpflege und die hauswirt-
schaftliche Versorgung des Kranken.

(4) Hat der (die) Anspruchsberechtigte nicht die Vertragspartner (§ 128) oder
die eigenen Einrichtungen (Vertragseinrichtungen) der Versicherungsanstalt in
Anspruch genommen, so gebührt ihm (ihr) Kostenersatz gemäß § 59.

(5) Die medizinische Hauskrankenpflege wird für ein und denselben Versi-
cherungsfall für die Dauer von längstens vier Wochen gewährt. Darüber hinaus
wird sie nach Vorliegen einer chef- oder kontrollärztlichen Bewilligung weiter-
gewährt.

(6) Medizinische Hauskrankenpflege wird nicht gewährt, wenn der (die) An-
spruchsberechtigte in einer der im § 66 Abs. 4 bezeichneten Einrichtungen oder
in einer Sonderkrankenanstalt, die vorwiegend der Rehabilitation dient, unter-
gebracht ist.
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Krankheitsverhütung

§ 72. (1) Zur Verhütung des Eintrittes und der Verbreitung von Krankheiten
können als freiwillige Leistungen insbesondere gewährt werden:

1. Gesundheitsfürsorge, wie Gesunden- und Schwangerenfürsorge, Säug-
lings- und Kinderfürsorge, Fürsorge für gesundheitsgefährdete Jugend-
liche;

2. Maßnahmen zur Bekämpfung der Volkskrankheiten und der Zahnfäule;
3. Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz der Versicherten

und ihrer Angehörigen (Health Literacy);
4. die Übernahme der Reisekosten in den Fällen der Z 1 bis 3 gemäß § 83

Abs. 5.

(2) Fallen Maßnahmen gemäß Abs. 1 auch in den sachlichen oder örtlichen
Aufgabenbereich anderer Einrichtungen (Behörden, Versicherungsträger und
dergleichen), so kann mit diesen eine Vereinbarung über ein planmäßiges Zu-
sammenwirken und eine Beteiligung an den Kosten getroffen werden.

(3) Die Versicherungsanstalt kann die in Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen
auch dadurch treffen, daß sie sich an Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge,
die den gleichen Zwecken dienen, beteiligt. Abs. 2 gilt entsprechend.

Umfang des Versicherungsschutzes im
Versicherungsfall der Mutterschaft

§ 73. Der Versicherungsfall der Mutterschaft umfaßt die Schwangerschaft,
die Entbindung und die sich daraus ergebenden Folgen, soweit diese Folgen
nicht als Versicherungsfall der Krankheit anzusehen sind.

Anspruchsberechtigte auf Leistungen aus dem
Versicherungsfall der Mutterschaft

§ 74. (1) Anspruch auf die Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutter-
schaft (§ 52 Z 3) haben die Versicherten sowie bei Zutreffen der Voraussetzun-
gen für die Anspruchsberechtigung nach § 56 die dort genannten weiblichen
Angehörigen.

(2) Die Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft sind der Ehe-
gattin eines Versicherten auch nach der Auflösung der Ehe durch Tod des Ver-
sicherten, Aufhebung, Scheidung oder Nichtigerklärung zu gewähren, wenn die
Entbindung vor dem Ablauf des 302. Tages nach der Auflösung der Ehe statt-
findet.

(3) Ergibt sich bei der Anwendung des Abs. 2, daß ein Anspruch auf die Leis-
tungen im Falle der Mutterschaft gegen die Versicherungsanstalt und einen
anderen Versicherungsträger begründet ist, so werden diese Leistungen nur
einmal gewährt. Leistungspflichtig ist der Versicherungsträger, der zuerst in An-
spruch genommen wird. Das gleiche gilt, wenn bei der Anwendung des Abs. 2
ein Anspruch gegen die Versicherungsanstalt mehrfach begründet ist, mit der
Maßgabe, daß bei Geldleistungen die höhere Leistung gebührt.
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Ärztlicher Beistand, Hebammenbeistand und Beistand durch
diplomierte Kinderkranken- und Säuglingsschwestern

§ 76. Ärztlicher Beistand, Hebammenbeistand und Beistand durch diplo-
mierte Kinderkranken- und Säuglingsschwestern werden in entsprechender An-
wendung der §§ 55 und 63 Abs. 1 bis 3 gewährt. Hat die Anspruchsberechtigte
nicht die Vertragspartner (§ 128) oder die eigenen Einrichtungen (Vertragsein-
richtungen) der Versicherungsanstalt in Anspruch genommen, so gebührt ihr
Kostenersatz gemäß § 59.

Heilmittel und Heilbehelfe

§ 77. (1) Heilmittel und Heilbehelfe werden in entsprechender Anwendung
der §§ 64 und 65 gewährt.

(2) Als freiwillige Leistungen können von der Versicherungsanstalt auch Be-
helfe zur Mutter- und Säuglingspflege (Windeln, Einschlagtücher, wasserun-
durchlässige Einlagen, Hautpuder und dergleichen) beigestellt werden.

Pflege in einer Krankenanstalt

§ 78. Für die Entbindung ist Pflege in einer Krankenanstalt zu gewähren; die
Bestimmungen der §§ 59, 67 und 68 sind hiebei entsprechend anzuwenden.

Reise- (Fahrt-) und Transportkosten

§ 82. Zur Inanspruchnahme der Pflichtleistungen der Krankenversicherung,
die aus den Versicherungsfällen der Krankheit und der Mutterschaft (§ 52 Z 2
und 3) entstehen, sind im notwendigen Ausmaß die Reise- (Fahrt-) und Trans-
portkosten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu übernehmen.

§ 83. (1) Die Reise(Fahrt)kosten, die
1. zur Inanspruchnahme der nächstgelegenen geeigneten Behandlungs-

stelle durch den Versicherten oder einen Angehörigen (§ 56) oder
2. zur körpergerechten Anpassung von Heilbehelfen und Hilfsmitteln

notwendig sind und sich nicht aus der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel in-
nerhalb des Stadtgebietes (Straßenbahn, Autobus) ergeben, können nach Maß-
gabe der Bestimmungen der Satzung ersetzt werden, wenn die Entfernung mehr
als 5 km beträgt. Das Ausmaß des Kostenersatzes bzw. eines allfälligen Kosten-
anteiles des Versicherten ist in der Satzung unter Bedachtnahme auf die örtli-
chen Verhältnisse und auf den dem Versicherten für sich bzw. seinen Angehöri-
gen bei Benutzung des billigsten öffentlichen Verkehrsmittels erwachsenden
Reisekostenaufwand festzusetzen; dies gilt auch bei Benützung eines Privat-
fahrzeuges. Die Satzung kann überdies bestimmen, daß nach diesen Grundsät-
zen festgestellte Reise(Fahrt)kosten bei Kindern und gebrechlichen Personen
auch für eine Begleitperson gewährt werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme
der Behandlungsstelle ist in jedem Fall nachzuweisen. Hinsichtlich der Vor-
schreibung, der Fälligkeit, der Säumnisfolgen und der Eintreibung des Kosten-
anteiles ist § 63 Abs. 4 anzuwenden.
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(2) Bei Notwendigkeit des Transportes gehunfähig erkrankter Versicherter
und Angehöriger (§ 56) zu besonderen Untersuchungen und Behandlungen
können über ärztlichen Antrag von der Versicherungsanstalt die Beförderungs-
kosten zur nächstgelegenen geeigneten Behandlungsstelle unter Bedacht-
nahme auf Abs. 1 nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung übernommen
werden.

(3) Sofern im Falle einer zu gewährenden Anstaltspflege der körperliche Zu-
stand des Erkrankten oder die Entfernung seines Wohnsitzes seine Beförderung
in die oder aus der Krankenanstalt erfordern, sind die notwendigen Kosten einer
solchen Beförderung zur bzw. von der nächstgelegenen geeigneten Kranken-
anstalt von der Versicherungsanstalt als Pflichtleistung unter Bedachtnahme auf
Abs. 1 zu übernehmen. Bei Unfällen im Inland ist der Transport von der Unfall-
stelle zur Wohnung ebenfalls als Pflichtleistung zu gewähren.

(4) Bergungskosten und die Kosten der Beförderung bis ins Tal sind bei Un-
fällen in Ausübung von Sport und Touristik nicht zu ersetzen.

(5) Durch die Satzung kann im Zusammenhang mit medizinischen Maßnah-
men der Rehabilitation (§ 65a Abs. 2), mit Maßnahmen der erweiterten Heilbe-
handlung (§§ 70a Abs. 2 und 70b Abs. 1) und Maßnahmen der Krankheitsver-
hütung (§ 72 Abs. 1) die Übernahme von Reise-(Fahrt-) und Transportkosten als
freiwillige Leistung unter Bedachtnahme auf Abs. 1 bis 3 sowie auf die wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Versicherten bzw. Angehörigen vorgesehen werden.

Verwendung von Chipkarten

§ 83a. § 31c ASVG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass in der Satzung
vorzusehen ist, von welchen anspruchsberechtigten Personen ein Service-Ent-
gelt einzuheben ist. Die Satzung hat hiebei auf die finanzielle Leistungsfähigkeit
der Versicherungsanstalt Bedacht zu nehmen.

3. UNTERABSCHNITT

Sonderbestimmungen über das Leistungsrecht der Versicherten
nach § 1 Abs. 1 Z 17 bis 23 und 37 bis 39 sowie Abs. 6 sowie
der Selbstversicherten nach § 7a Abs. 2 Z 1 mit Ausnahme

der in § 1 Abs. 1 Z 5 genannten Personen

Anwendung von Bestimmungen des Abschnittes VI des Ersten Teiles und
des Zweiten Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes

§ 84. (1) Unbeschadet der Geltung der Bestimmungen des Zweiten Teiles
für die gemäß § 1 Abs. 1 Z 17 bis 19, 21 bis 33 und 37 bis 39 sowie Abs. 6 Ver-
sicherten sind für diesen Personenkreis folgende Bestimmungen des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes anzuwenden:

Verwirkung des Leistungsanspruches gemäß § 88, Zusammentreffen eines
Pensionsanspruches aus eigener Pensionsversicherung mit einem Anspruch
auf Krankengeld gemäß § 90,

Berücksichtigung von Erwerbseinkommen bei Leistungen gemäß § 91, Ent-
ziehung von Leistungsansprüchen gemäß § 99,
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Erlöschen von Leistungsansprüchen gemäß § 100 Abs. 1 lit. a, Auszahlung
der Leistungen gemäß § 104 Abs. 1,

Aufgaben der Krankenversicherung für den Versicherungsfall der Arbeits-
unfähigkeit infolge Krankheit gemäß § 116 Abs. 1 Z 2, Leistungen der Kranken-
versicherung gemäß § 117 Z 1, 3 und Z 4 lit. d,

Ermächtigung für satzungsmäßige Mehrleistungen gemäß § 121 Abs. 3, An-
rechnung von Zeiten auf die Wartezeit gemäß § 121 Abs. 4, Anspruchsberechti-
gung während der Dauer der Versicherung und nach dem Ausscheiden aus der
Versicherung gemäß § 122, Satzungsermächtigung über das Verfahren zur
Feststellung des Versicherungsfalles bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit
gemäß § 131 Abs. 2 erster Satz,

Jugendlichenuntersuchungen gemäß § 132a,
Dauer der Krankenbehandlung gemäß § 134,
Krankengeld gemäß den §§ 138 bis 143, Rehabilitationsgeld gemäß § 143a

und Wiedereingliederungsgeld gemäß § 143d und Wochengeld gemäß den
§§ 162 sowie 165 bis 168.

(2) Für Selbstversicherte nach § 7a Abs. 2 Z 1 mit Ausnahme der in § 1
Abs. 1 Z 5 genannten Personen ist Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass
der Höhe nach Krankengeld nach § 141 Abs. 5 ASVG und Wochengeld nach
§ 162 Abs. 3a Z 1 ASVG gebührt.

(3) Auf Personen nach § 1 Abs. 1 Z 20 sind die Bestimmungen über das Wo-
chengeld nach den §§ 162 bis 168 ASVG anzuwenden.

(4) Auf Personen nach § 1 Abs. 1 Z 34 lit. a und b und 35 sind die Bestim-
mungen über das Krankengeld nach den §§ 138 bis 143 ASVG, über das Wo-
chengeld nach den §§ 162 bis 168 ASVG sowie hinsichtlich dieser Ansprüche
die Bestimmungen des Abschnittes VI des Ersten Teiles und Abschnitt I des
Zweiten Teiles des ASVG anzuwenden.

(5) Auf Personen nach § 1 Abs. 1 Z 5, sofern es sich um Bedienstete der
ehemaligen Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen handelt,
sind die Bestimmungen über das Krankengeld nach den §§ 138 bis 143, das Re-
habilitationsgeld nach § 143a, das Wiedereingliederungsgeld nach § 143d und
das Wochengeld nach den §§ 162 bis 168 ASVG anzuwenden.

Grundlage für die Bemessung des Krankengeldes
und des Rehabilitationsgeldes

§ 85. Abweichend von den Bestimmungen des ASVG ist Bemessungsgrund-
lage für das Krankengeld nach den §§ 138ff. ASVG und für das Rehabilitations-
geld nach § 143a ASVG ein Dreißigstel der um ein Sechstel erhöhten Beitrags-
grundlage im letzten Monat mit vollem Entgeltanspruch. Kommt ein solcher Mo-
nat nicht in Betracht, so ist der Monat des Eintrittes des Versicherungsfalles
maßgebend.

Aufwandsersatz für geleistetes Krankengeld

§ 85a. Der Dienstgeber/die Dienstgeberin eines/einer nach § 1 Abs. 1 Z 34
bis 36 Versicherten hat der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Ei-
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senbahnen und Bergbau den nachgewiesenen Aufwand für das geleistete
Krankengeld nach § 138 ff. ASVG zuzüglich 5% dieses Aufwandes als anteili-
gen Verwaltungsaufwand jeweils bis zum Ende des folgenden Quartals zu er-
setzen.

Anpassung von Kranken-, Rehabilitations-
und Wiedereingliederungsgeld

§ 85b. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres ist die Bemes-
sungsgrundlage für das Rehabilitationsgeld und das Wiedereingliederungsgeld
für jene Personen, die zu diesem Zeitpunkt einen Anspruch auf eine solche Leis-
tung haben, mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen, sofern der Bemes-
sungszeitraum im vorangegangenen Jahr liegt. Dies gilt auch für jene Personen,
bei denen der Anspruch auf eine solche Leistung nach dem 1. Jänner entsteht,
sofern der Bemessungszeitraum im vorangegangenen Jahr liegt.

(2) Durch die Satzung kann die Anpassung nach Abs. 1 auch für das Kran-
kengeld festgelegt werden.

ABSCHNITT III

Leistungen der Unfallversicherung

Ausnahmebestimmungen

§ 86. (1) Die in den §§ 87 bis 116 festgelegten Bestimmungen hinsichtlich
der Leistungen der Unfallversicherung sind auf die Versicherten nach § 1 Abs. 1
Z 25 bis 37 nicht anzuwenden. Für diese gelten die §§ 117 bis 117b.

(2) Für Lehrlinge (§ 1 Abs. 1 Z 38) und Dienstnehmer/innen nach § 1 Abs. 6
richtet sich die Anwendbarkeit der §§ 117 bis 117b nach den jeweils für die ent-
sprechenden Dienstnehmer/innen geltenden Bestimmungen.

1. UNTERABSCHNITT

Gemeinsame Bestimmungen

Aufgaben

§ 87. (1) Die Unfallversicherung trifft Vorsorge für die Verhütung von Dienst-
unfällen und Berufskrankheiten, für die erste Hilfeleistung bei Dienstunfällen so-
wie für die Unfallheilbehandlung, die Rehabilitation von Versehrten und die Ent-
schädigung nach Dienstunfällen und Berufskrankheiten.

(2) Die Rehabilitation umfaßt die im Rahmen der Unfallheilbehandlung vor-
gesehenen medizinischen Maßnahmen, berufliche Maßnahmen und, soweit
dies zu ihrer Ergänzung erforderlich ist, soziale Maßnahmen mit dem Ziel, Ver-
sehrte bis zu einem solchen Grad ihrer Leistungsfähigkeit wiederherzustellen,
der sie in die Lage versetzt, im beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der
Gemeinschaft einen ihnen angemessenen Platz möglichst dauernd einnehmen
zu können.
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Leistungen der Unfallversicherung

§ 88. Als Leistungen der Unfallversicherung sind zu gewähren:
1. im Falle einer durch einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit ver-

ursachten körperlichen Schädigung des Versicherten:
a) Unfallheilbehandlung (§§ 96, 97 und 99);
b) berufliche und soziale Maßnahmen der Rehabilitation (§§ 99a bis 99c);
c) Beistellung von Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und

anderen Hilfsmitteln (§ 100);
d) Versehrtenrente (§§ 101 bis 108);
e) Versehrtengeld (§ 109);
f) Witwen(Witwer)beihilfe (§ 110).

2. Im Falle des durch einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit verur-
sachten Todes des Versicherten:
a) Teilersatz der Bestattungskosten (§ 111);
b) Hinterbliebenenrenten (§§ 112 bis 116).

Eintritt des Versicherungsfalles

§ 89. Der Versicherungsfall gilt als eingetreten:
1. bei Dienstunfällen mit dem Unfallereignis;
2. bei Berufskrankheiten mit dem Beginn der Krankheit (§ 53 Abs. 1 Z 1)

oder, wenn dies für den Versicherten günstiger ist, mit dem Beginn der
Minderung der Erwerbsfähigkeit (§ 101).

Dienstunfall

§ 90. (1) Dienstunfälle sind Unfälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und ur-
sächlichen Zusammenhang mit dem die Versicherung begründenden Dienstver-
hältnis oder mit der die Versicherung begründenden Funktion ereignen.

(1a) Dienstunfälle sind auch Unfälle, die sich im zeitlichen und ursächlichen
Zusammenhang mit dem die Versicherung begründenden Dienstverhältnis oder
mit der die Versicherung begründenden Funktion in der Wohnung (Homeoffice)
ereignen.

(1b) Die Wohnung nach Abs. 1a gilt für den Anwendungsbereich dieses Bun-
desgesetzes als Dienststätte im Sinne des Abs. 2 Z 1 bis 3 sowie 5 bis 7 und 9.

(2) Dienstunfälle sind auch Unfälle, die sich ereignen:
1. auf einem mit dem Dienstverhältnis (mit der die Versicherung begründen-

den Funktion) zusammenhängenden Weg zur oder von der Dienststätte;
hat der Versicherte wegen der Entfernung seines ständigen Aufenthalts-
ortes von der Dienststätte auf dieser oder in ihrer Nähe eine Unterkunft, so
wird die Versicherung des Weges von oder nach dem ständigen Aufent-
haltsort nicht ausgeschlossen;

2. auf einem Weg von der Dienststätte oder der Wohnung zu einer Unter-
suchungs- oder Behandlungsstelle (wie freiberuflich tätiger Arzt, Ambu-
latorium, Krankenanstalt) zur Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe (§ 63),
Zahnbehandlung (§ 69) oder der Durchführung einer Vorsorge(Gesun-
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den)untersuchung (§ 61a) und anschließend auf dem Weg zurück zur
Dienststätte oder zur Wohnung, sofern dem Dienstgeber oder einer sonst
zur Entgegennahme von solchen Mitteilungen befugten Person der Arzt-
besuch vor Antritt des Weges bekanntgegeben wurde, ferner auf dem
Weg von der Dienststätte oder von der Wohnung zu einer Untersuchungs-
stelle, wenn sich der Versicherte der Untersuchung auf Grund einer ge-
setzlichen Vorschrift oder einer Anordnung der Versicherungsanstalt oder
des Dienstgebers unterziehen muß und anschließend auf dem Weg zu-
rück zur Dienststätte oder zur Wohnung;

3. bei einer mit dem Dienstverhältnis (mit der die Versicherung begründen-
den Funktion) zusammenhängenden Verwahrung, Beförderung, Instand-
haltung oder Erneuerung des Arbeitsgerätes, auch wenn dieses vom Ver-
sicherten beigestellt wird;

4. bei anderen Tätigkeiten, zu denen der Versicherte durch den Dienstgeber
oder dessen Beauftragten herangezogen wird;

5. bei einer mit der Beschäftigung zusammenhängenden Inanspruchnahme
einer gesetzlichen Vertretung des Personals;

6. auf einem Weg von der Dienststätte, den der Versicherte zurücklegt, um
während der Dienstzeit, einschließlich der in der Dienstzeit liegenden ge-
setzlichen sowie kollektivvertraglich oder betrieblich vereinbarten Arbeits-
pausen, in der Nähe der Dienststätte oder in seiner Wohnung lebenswich-
tige persönliche Bedürfnisse zu befriedigen, anschließend auf dem Weg
zurück zur Dienststätte sowie bei dieser Befriedigung der lebensnotwendi-
gen Bedürfnisse, sofern sie in der Nähe der Dienststätte, jedoch außer-
halb der Wohnung des Versicherten erfolgt;

7. auf einem mit der unbaren Überweisung des Entgelts zusammenhängen-
den Weg von der Dienststätte oder der Wohnung zu einem Geldinstitut
zum Zweck der Behebung des Entgelts und anschließend auf dem Weg
zurück zur Dienststätte oder zur Wohnung;

8. auf einem Weg zur oder von der Dienststätte, der im Rahmen einer Fahr-
gemeinschaft von Dienststättenangehörigen oder Versicherten zurückge-
legt worden ist, die sich auf einem in der Z 1 genannten Weg befinden;

9. auf einem Weg eines (einer) Versicherten zur oder von der Dienststätte
(Z 1) mit dem Zweck, ein Kind zu einer Kinderbetreuungseinrichtung, zur
Tagesbetreuung, in fremde Obhut oder zu einer Schule zu bringen oder
von dort abzuholen, sofern ihm/ihr für das Kind eine Aufsichtspflicht zu-
kommt.

(3) Verbotswidriges Handeln schließt die Annahme eines Dienstunfalles
nicht aus.

Dienstunfällen gleichgestellte Unfälle

§ 91. (1) Den Dienstunfällen sind Unfälle gleichgestellt, die sich ereignen:
1. bei der Betätigung als Mitglied einer gesetzlichen Vertretung des Perso-

nals, ferner als in derselben Dienststätte Beschäftigter bei der Mitwirkung
an der Besorgung von Aufgaben einer gesetzlichen Vertretung im Auftrag
oder über Ersuchen eines Mitgliedes dieser Vertretung oder bei der Teil-
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nahme an einer von einer gesetzlichen Vertretung des Personals einberu-
fenen Versammlung;

2. bei der Ausübung des Wahlrechtes zu einer gesetzlichen Vertretung des
Personals;

3. beim Besuch von Kursen, die der Vorbereitung zur Ablegung von Dienst-
prüfungen dienen, oder von dienstlichen Lehrveranstaltungen;

4. beim Besuch beruflicher Schulungs(Fortbildungs)kurse, soweit dieser Be-
such geeignet ist, das berufliche Fortkommen des Versicherten zu fördern.

(2) Den Dienstunfällen sind ferner Ereignisse gleichgestellt, durch die eine
Person, die gemäß dem Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solida-
rität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-
BVG), BGBl. I Nr. 38/1997, entsendet wird, eine körperliche Schädigung erlitten
hat, sofern das schädigende Ereignis im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zu-
sammenhang mit dem Auslandseinsatz steht und nicht aus demselben schädi-
genden Ereignis ein Versorgungsanspruch nach dem Heeresversorgungsgesetz
besteht. Die Leistungen der Unfallversicherung werden auch gewährt, wenn die
betreffende Person nicht nach diesem Bundesgesetz unfallversichert ist.

(3) Die Bestimmungen des § 90 Abs. 2 Z 1 und Abs. 3 sind entsprechend an-
zuwenden.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 232 Abs. 3.

Berufskrankheiten

§ 92. (1) Als Berufskrankheiten gelten die in der Anlage 1 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes bezeichneten Krankheiten unter den dort ange-
führten Voraussetzungen; wenn sie durch Ausübung des die Versicherung be-
gründenden Dienstverhältnisses in einem in Spalte 3 dieser Anlage bezeich-
neten Unternehmen verursacht sind, mit der Maßgabe, daß unter dem in der
Anlage 1 zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz verwendeten Begriff der
Unternehmen entsprechend auch die Dienststätten der nach diesem Bundesge-
setz unfallversicherten Personen zu verstehen sind. Hautkrankheiten gelten nur
dann als Berufskrankheiten, wenn und solange sie zur Aufgabe schädigender
Tätigkeiten zwingen. Dies gilt nicht, wenn die Hautkrankheit eine Erscheinungs-
form einer Allgemeinerkrankung ist, die durch Aufnahme einer oder mehrerer
der in der Anlage 1 zum ASVG angeführten schädigenden Stoffe in den Körper
verursacht wurde.

(2) Die in der Anlage 1 zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz be-
zeichneten Krankheiten mit Ausnahme der unter den laufenden Nummern 25,
29, 30 und 34 bis 36 genannten Krankheiten gelten auch als Berufskrankheiten,
wenn sie bei den im § 91 Abs. 2 bezeichneten Personen im Zusammenhang mit
dem Auslandseinsatz eingetreten sind und nicht auf Grund einer solchen Krank-
heit ein Versorgungsanspruch nach dem Heeresversorgungsgesetz besteht.

(3) Eine Krankheit, die ihrer Art nach nicht in Anlage 1 zum Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetz im Sinne des Abs. 1 oder 2 enthalten ist, gilt im Einzel-
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fall als Berufskrankheit, wenn die Versicherungsanstalt auf Grund gesicherter
wissenschaftlicher Erkenntnisse feststellt, daß diese Krankheit ausschließlich
oder überwiegend durch die Verwendung schädigender Stoffe oder Strahlen bei
einer vom Versicherten ausgeübten Beschäftigung oder bei einem Auslandsein-
satz (§ 91 Abs. 2) entstanden ist; diese Feststellung bedarf zu ihrer Wirksamkeit
der Zustimmung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung.

Bemessungsgrundlage

§ 93. (1) Bemessungsgrundlage ist unbeschadet der Bestimmungen der
Abs. 2, 3, 3a und 3b das Gehalt (der sonstige monatliche Bezug) bzw. die Ent-
schädigung des Versicherten im Zeitpunkt des Eintrittes des Versicherungsfalles
einschließlich der ruhegenußfähigen (pensionsfähigen) Zulagen, der Zulagen,
die Anspruch auf eine Zulage zum Ruhegenuß (zur Pension) begründen, allfäl-
lige Teuerungszulagen und finanzielle Zuwendungen einer (ausgegliederten)
Einrichtung, ausgenommen die anspruchsbegründenden Nebengebühren im
Sinne des Pensionsgesetzes 1965. Kürzungen des Gehaltes (des sonstigen
monatlichen Bezuges) im Einzelfall auf Grund dienstrechtlicher Vorschriften blei-
ben außer Betracht.

(1a) Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage hat eine Wiedereingliede-
rungsteilzeit außer Betracht zu bleiben.

(2) Bemessungsgrundlage für die im § 1 Abs. 1 Z 3 genannten Versicherten
ist ihr Dienstbezug im Zeitpunkt des Eintrittes des Versicherungsfalles, soweit
dieser nach den Bestimmungen des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBl.
Nr. 159/1958, als Ruhegenußermittlungsgrundlage gilt.

(3) Bemessungsgrundlage für die in § 1 Abs. 1 Z 10 lit. b, 13 und 15 genann-
ten Versicherten ist der Betrag von 188,95 E.

(3a) Bemessungsgrundlage für die im § 1 Abs. 1 Z 17, 21, 22 und 39 ge-
nannten Versicherten ist ihr Entgelt im Sinne des § 49 ASVG im Monat des Ein-
trittes des Versicherungsfalles.

(3b) Die Bemessungsgrundlage für die im § 91 Abs. 2 genannten Personen
ist, sofern die betreffende Person nicht nach diesem Bundesgesetz unfallver-
sichert ist, nach § 181a Abs. 2 erster Satz ASVG oder nach § 182 ASVG zu er-
mitteln.

(3c) Bemessungsgrundlage für die in § 7 Abs. 3 genannten Personen ist die
letzte unmittelbar vor der Karenzierung bestandene Beitragsgrundlage.

(4) Die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 bis 3c ändert sich jeweils um den
auf eine Dezimalstelle gerundeten Hundertsatz, um den sich der Referenzbetrag
nach § 3 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 ändert. Die Renten sind unter Be-
rücksichtigung der neuen Bemessungsgrundlage von Amts wegen festzustellen.

Besondere Bemessungsgrundlage für Personen unter 30 Jahren

§ 93a. (1) Befand sich die versicherte Person zur Zeit des Eintrittes des Ver-
sicherungsfalles noch in einer Berufs- oder Schulausbildung, so wird von dem
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Zeitpunkt ab, in dem die begonnene Ausbildung voraussichtlich abgeschlossen
gewesen wäre, die Bemessungsgrundlage jeweils nach der Beitragsgrundlage
errechnet, die für Personen gleicher Ausbildung sonst in der Regel erreicht wird;
hiebei sind solche Erhöhungen der Beitragsgrundlage nicht zu berücksichtigen,
die die versicherte Person erst nach Vollendung ihres 30. Lebensjahres erreicht
hätte.

(2) Abs. 1 ist entsprechend für Versicherte anzuwenden, die zur Zeit des
Eintrittes des Versicherungsfalles noch nicht 30 Jahre alt waren, sofern die Er-
rechnung der Bemessungsgrundlage auf diese Art für die versicherte Person
günstiger ist.

Neufeststellung der Renten

§ 94. (1) Bei einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse, die für die
Feststellung einer Rente maßgebend waren, hat die Versicherungsanstalt auf
Antrag oder von Amts wegen die Rente neu festzustellen. Als wesentlich gilt
eine Änderung der Verhältnisse nur, wenn durch sie die Minderung der Er-
werbsfähigkeit des Versehrten durch mehr als drei Monate um mindestens
10 vH geändert wird, durch die Änderung ein Rentenanspruch entsteht oder
wegfällt (§§ 101, 108 Abs. 1) oder die Schwerversehrtheit entsteht oder wegfällt
(§ 103 Abs. 3).

(2) Sind zwei Jahre nach Eintritt des Versicherungsfalles abgelaufen oder ist
innerhalb dieser Frist die Dauerrente (§ 107) festgestellt worden, so kann die
Rente immer nur in Zeiträumen von mindestens einem Jahr nach der letzten
Feststellung neu festgestellt werden. Diese Frist gilt nicht, wenn in der Zwi-
schenzeit eine Heilbehandlung abgeschlossen oder eine vorübergehende Ver-
schlimmerung der Folgen des Dienstunfalles oder der Berufskrankheit wieder
behoben wurde.

Abfinden von Renten

§ 95. (1) Versehrtenrenten von nicht mehr als 25 v.H. der Vollrente (§ 103
Abs. 2 Z 1) können mit Zustimmung des Versehrten durch Gewährung eines
dem Werte der Rente entsprechenden Kapitals abgefunden werden. Die Höhe
des Abfindungskapitals wird durch Verordnung des Bundesministeriums für so-
ziale Verwaltung bestimmt.

(2) Auf Antrag des Anspruchsberechtigten kann die Versicherungsanstalt
auch eine Versehrtenrente von mehr als 25 v.H. der Vollrente ganz oder teil-
weise mit dem dem Werte der Rente oder des Rententeiles entsprechenden Ka-
pital abfinden, wenn die Verwendung des Abfindungsbetrages zum Zwecke der
wirtschaftlichen Sicherung des Versehrten gewährleistet erscheint.

(3) Der Anspruch auf Rente besteht trotz der Abfindung, solange die Folgen
des Arbeitsunfalles oder der Berufskrankheit nachträglich eine wesentliche Ver-
schlimmerung (§ 94 Abs. 1 zweiter Satz) erfahren. Die neuzubemessende
Rente wird um den Betrag gekürzt, der dem Grad der der abgefundenen Rente
zugrundegelegten Minderung der Erwerbsfähigkeit entspricht.
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(4) Durch die Abfindung werden Ansprüche auf Heilbehandlung, Ansprüche
auf Versorgung mit Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen
Hilfsmitteln, die Kinderzuschüsse und die Ansprüche der Hinterbliebenen nicht
berührt.

2. UNTERABSCHNITT

Leistungen

Verhütung von Dienstunfällen (Berufskrankheiten)

§ 95a. Die Versicherungsanstalt kann die vorbeugende Betreuung der von
Berufskrankheiten bedrohten Versicherten durchführen.

Unfallheilbehandlung

§ 96. (1) Die Unfallheilbehandlung hat mit allen geeigneten Mitteln die durch
den Dienstunfall oder die Berufskrankheit hervorgerufene Gesundheitsstörung
oder Körperbeschädigung sowie die durch den Dienstunfall oder die Berufs-
krankheit verursachte Minderung der Erwerbsfähigkeit bzw. der Fähigkeit zur
Besorgung der lebenswichtigen persönlichen Angelegenheiten zu beseitigen
oder zumindest zu bessern und eine Verschlimmerung der Folgen der Verlet-
zung oder Erkrankung zu verhüten.

(2) Die Unfallheilbehandlung umfaßt insbesondere:
1. ärztliche Hilfe,
2. Heilmittel,
3. Heilbehelfe,
4. Pflege in Kranken-, Kur- und sonstigen Anstalten. In den Fällen der Z 1 bis

4 sowie im Zusammenhang mit der körpergerechten Anpassung von Kör-
perersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln kön-
nen Reise-(Fahrt-) und Transportkosten nach Maßgabe der Bestimmun-
gen der Satzung unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Versicherten übernommen werden.

(3) Die Unfallheilbehandlung ist in entsprechender Anwendung der §§ 58
bis 60, 63, 64, 65 Abs. 1, 8 und 9, 66 und 67 in einer Art und einem Ausmaß
zu gewähren, daß der Zweck der Heilbehandlung (Abs. 1) tunlichst erreicht
wird. Ein Behandlungsbeitrag bzw. eine Rezeptgebühr darf nicht eingehoben
werden.

(4) (Grundsatzbestimmung) Für die Regelung der Beziehungen der Versi-
cherungsanstalt als Träger der Unfallversicherung zu den landesgesundheits-
fondsfinanzierten Krankenanstalten gelten nach Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG die in
§ 68 Abs. 1 aufgestellten Grundsätze.

Dauer der Unfallheilbehandlung

§ 97. Die Unfallheilbehandlung wird so lange und so oft gewährt, als eine
Besserung der Folgen des Dienstunfalles beziehungsweise der Berufskrankheit
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oder eine Steigerung der Erwerbsfähigkeit zu erwarten ist oder Heilmaßnahmen
erforderlich sind, um eine Verschlimmerung zu verhüten.

Besondere Unterstützung

§ 98. Für die Dauer einer Unfallheilbehandlung kann die Versicherungsan-
stalt dem Versehrten oder seinen Angehörigen in Berücksichtigung der Schwere
der Verletzungsfolgen und der langen Dauer der Behandlung eine besondere
Unterstützung gewähren; eine solche Unterstützung kann unter Bedachtnahme
auf die Familienverhältnisse des Versehrten und die wirtschaftliche Lage dessel-
ben bzw. der unterhaltspflichtigen Angehörigen auch zu dem Zweck gewährt
werden, die Kosten des Transportes des Versehrten vom Ort der Behandlung an
den Ort des Wohnsitzes ganz oder teilweise zu ersetzen.

Versagung der Versehrtenrente bei Zuwiderhandlung

§ 99. Befolgt der Versehrte eine die Unfallheilbehandlung betreffende Anord-
nung nicht und wird dadurch seine Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinflußt, so
kann ihm die Versehrtenrente auf Zeit ganz oder teilweise versagt werden, wenn
er vorher auf die Folgen seines Verhaltens schriftlich hingewiesen worden ist.
Bei der Festsetzung des zeitlichen Ausmaßes sowie des Umfanges der Versa-
gung ist auf die Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Ver-
sehrten und auf den Aufwand, der der Versicherungsanstalt aus der Nichtbefol-
gung der Anordnung erwächst, Bedacht zu nehmen.

Berufliche Maßnahmen der Rehabilitation

§ 99a. (1) Durch die beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation soll der Ver-
sehrte in die Lage versetzt werden, in seiner früheren oder, wenn dies nicht
möglich ist, in einer anderen zumindest gleichwertigen Verwendung Dienst zu
versehen.

(2) Die beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation umfassen Maßnahmen
zur Wiedergewinnung oder Erhaltung der Erwerbsfähigkeit und, wenn der Ver-
sehrte durch Dienstunfall oder Berufskrankheit in der Versehung seines Dienst-
postens wesentlich beeinträchtigt ist, die Vermittlung von Kenntnissen und Fer-
tigkeiten, die eine andere zumindest gleichwertige Verwendung beim selben
Dienstgeber ermöglichen.

(3) Bei den im § 1 Abs. 1 Z 6, 8 bis 11, 13 und 15 genannten Personen be-
ziehen sich die beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation auf jenen Beruf, den
diese Personen vor Erlangung der Funktion ausgeübt haben, auf Grund der sie
unter die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fallen.

(4) Während der Dauer einer beruflichen Ausbildung kann die Versiche-
rungsanstalt dem Versehrten einen Beitrag zu den Kosten des Unterhaltes für
ihn und seine Angehörigen (§ 56) leisten, soweit billigerweise anzunehmen ist,
daß der Versehrte die Kosten der bisherigen Lebensführung aus einem anderen
Einkommen nicht decken kann.
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Übertragung der Durchführung von beruflichen
Maßnahmen der Rehabilitation

§ 99b. (1) Die Versicherungsanstalt kann die Durchführung von beruflichen
Maßnahmen der Rehabilitation dem Arbeitsmarktservice übertragen. Sie hat
dem Arbeitsmarktservice die ausgewiesenen tatsächlichen Kosten zu ersetzen.

(2) Die Versicherungsanstalt und das Arbeitsmarktservice können zur Abgel-
tung der Ersatzansprüche unter Bedachtnahme auf die Zahl der in Betracht
kommenden Fälle und auf die Höhe der durchschnittlichen Kosten der in diesen
Fällen gewährten beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation die Zahlung jährli-
cher Pauschbeträge vereinbaren.

Soziale Maßnahmen der Rehabilitation

§ 99c. (1) Die sozialen Maßnahmen der Rehabilitation umfassen solche
Leistungen, die über die Unfallheilbehandlung und die beruflichen Maßnahmen
der Rehabilitation hinaus geeignet sind, zur Erreichung des im § 87 angestreb-
ten Zieles beizutragen.

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kann die Versicherungsanstalt unter
Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Versehrten insbeson-
dere gewähren:

1. einem Versehrten einen Zuschuß und/oder ein Darlehen zur Adaptierung
der von ihm bewohnten oder zu bewohnenden Räumlichkeiten, durch die
ihm deren Benutzung erleichtert oder ermöglicht wird,

2. einem Versehrten, dem auf Grund seiner Behinderung die Benützung
eines öffentlichen Verkehrsmittels nicht zumutbar ist,
a) einen Zuschuß zu den Kosten für die Erlangung der Lenkerbefugnis,
b) einen Zuschuß und/oder ein Darlehen zum Ankauf bzw. zur Adaptie-

rung eines Personenkraftwagens.

(3) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kann die Versicherungsanstalt auch
den Versehrtensport, wenn er in Gruppen und unter ärztlicher Betreuung ausge-
übt wird, durch die Gewährung von Zuschüssen an die in Betracht kommenden
Einrichtungen gegen Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung fördern.

(4) Mittel der Unfallversicherung können auch zur Förderung und Unterstüt-
zung von gemeinnützigen Einrichtungen, die die Förderung der wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Interessen von Behinderten zum Ziele haben, verwen-
det werden.

Zustimmung zur Einleitung von Maßnahmen der Rehabilitation

§ 99d. Die Einleitung von Maßnahmen der Rehabilitation der Versicherungs-
anstalt bedarf der Zustimmung des Versehrten. Vor dessen Entscheidung ist der
Versehrte von der Versicherungsanstalt über das Ziel und die Möglichkeiten der
Rehabilitation nachweislich in geeigneter Weise zu informieren und zu beraten.
Der Versehrte hat bei der Durchführung der Maßnahmen der Rehabilitation ent-
sprechend mitzuwirken.
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Vereinbarungen zur Durchführung der Rehabilitation

§ 99e. Die Versicherungsanstalt hat die von ihr jeweils zu treffenden Maß-
nahmen der Rehabilitation mit den in Frage kommenden Versicherungsträgern,
Dienststellen und Einrichtungen zu koordinieren und aufeinander abzustimmen.
§ 307c des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gilt entsprechend.

Körperersatzstücke, orthopädische Behelfe und andere Hilfsmittel

§ 100. (1) Der Versehrte hat Anspruch auf Versorgung mit Körperersatz-
stücken, orthopädischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln, die erforderlich
sind, um den Erfolg der Heilbehandlung zu sichern oder die Folgen des Dienst-
unfalles oder der Berufskrankheit zu erleichtern. Diese Hilfsmittel müssen den
persönlichen und beruflichen Verhältnissen des Versehrten angepaßt sein.

(2) Wenn bei einem Dienstunfall ein Körperersatzstück, ein orthopädischer
Behelf oder ein anderes Hilfsmittel schadhaft oder unbrauchbar wird oder ver-
lorengeht, hat die Versicherungsanstalt die Kosten für die Beseitigung des ein-
getretenen Schadens zu übernehmen.

(3) Schadhaft oder unbrauchbar gewordene oder verlorengegangene Hilfs-
mittel sind auf Kosten der Versicherungsanstalt wieder herzustellen oder zu er-
neuern. Vor Ablauf der festgesetzten Gebrauchsdauer besteht der Anspruch auf
Ersatz oder Erneuerung nur, wenn der Versehrte glaubhaft macht, daß ihn an
der Beschädigung, Unbrauchbarkeit oder dem Verlust des Hilfsmittels kein Ver-
schulden trifft.

(4) Hat der Versehrte die Hilfsmittel selbst beschafft oder instandsetzen las-
sen, so gebührt ihm, wenn die Beschaffung oder Instandsetzung erforderlich
und zweckmäßig war, der Ersatz in dem Betrage, den die Versicherungsanstalt
hätte aufwenden müssen.

Anspruch auf Versehrtenrente

§ 101. (1) Anspruch auf Versehrtenrente besteht, wenn die Erwerbsfähigkeit
des Versehrten durch die Folgen eines Dienstunfalles oder einer Berufskrank-
heit über drei Monate nach dem Eintritt des Versicherungsfalles hinaus um min-
destens 20 v.H. vermindert ist; die Versehrtenrente gebührt für die Dauer der
Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 20 v.H.

(2) Wegen einer Berufskrankheit im Sinne des § 92 Abs. 3 besteht nur dann
Anspruch auf Versehrtenrente, wenn die dadurch bewirkte Minderung der Er-
werbsfähigkeit über drei Monate nach dem Eintritt des Versicherungsfalles hi-
naus mindestens 50 v.H. beträgt.

Anfall der Versehrtenrente

§ 102. Die Versehrtenrente fällt mit dem Tag nach dem Wegfall der durch
den Dienstunfall oder die Berufskrankheit verursachten Arbeitsunfähigkeit, spä-
testens nach Ablauf des dritten Monates nach dem Eintritt des Versicherungs-
falles an.
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Bemessung der Versehrtenrente

§ 103. (1) Die Versehrtenrente ist nach dem Grad der durch den Dienstunfall
oder durch die Berufskrankheit herbeigeführten Minderung der Erwerbsfähigkeit
zu bemessen.

(2) Als Rente ist zu gewähren, solange der Versehrte infolge des Dienstun-
falles oder der Berufskrankheit

1. völlig erwerbsunfähig ist, 66 2/3 v.H. der Bemessungsgrundlage (Voll-
rente);

2. teilweise erwerbsunfähig ist, der dem Grad seiner Erwerbsfähigkeitsmin-
derung entsprechende Hundertsatz der Vollrente (Teilrente).

(3) Versehrte, die Anspruch auf eine Versehrtenrente von mindestens
50 v.H. oder auf mehrere Versehrtenrenten nach diesem oder einem anderen
Bundesgesetz haben, deren Hundertsätze zusammen die Zahl 50 erreichen,
gelten als Schwerversehrte.

Zusatzrente für Schwerversehrte

§ 104. (1) Schwerversehrten (§ 103 Abs. 3) gebührt eine Zusatzrente
1. bei einer unter 70% verminderten Erwerbsfähigkeit in der Höhe von 20%,
2. bei einer um zumindest 70% verminderten Erwerbsfähigkeit in der Höhe

von 50%
ihrer Versehrtenrente oder der Summe ihrer Versehrtenrenten.

(2) Auf die Zusatzrente sind die Bestimmungen über die Versehrtenrenten
nach diesem Bundesgesetz entsprechend anzuwenden.

Kinderzuschuß

§ 105. (1) Schwerversehrten wird für jedes Kind bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr ein Kinderzuschuß im Ausmaß von 10 v.H. der Versehrtenrente ge-
währt. Für die Dauer eines Anspruches auf Kinderzuschuß für ein im Abs. 2
zweiter Satz bezeichnetes Kind gebührt für dieses Kind, wenn es gleichzeitig als
Kind im Sinne des Abs. 2 erster Satz gilt, aus diesen Gründen kein weiterer Kin-
derzuschuß. Der sich aus der Summe von Versehrtenrente und Zusatzrente
(§ 104) ergebende Betrag des Kinderzuschusses darf den Betrag von 76,31 E

nicht übersteigen. Die Rente und die Kinderzuschüsse dürfen zusammen die
Bemessungsgrundlage nicht übersteigen.

(2) Als Kinder im Sinne des Abs. 1 gelten:
1. die Kinder und die Wahlkinder der versicherten Person;
(Anm.: Z 2 und 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 86/2013)
4. die Stiefkinder;
5. die Enkel.

Die in Z 4 und 5 genannten Personen gelten nur dann als Kinder, wenn sie mit
dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben, die in Z 5 genannten Per-
sonen überdies nur dann, wenn sie gegenüber dem Versicherten im Sinne des
§ 232 ABGB unterhaltsberechtigt sind und sie und der Versicherte ihren Wohn-
sitz im Inland haben. Die ständige Hausgemeinschaft besteht weiter, wenn sich
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das Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung
oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft auf-
hält. Das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des Versicherten
und überwiegend auf dessen Kosten oder auf Anordnung der Jugendfürsorge
oder des Vormundschafts- (Pflegschafts-)gerichtes in Pflege eines Dritten be-
findet.

(3) Der Kinderzuschuss ist auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres, je-
doch nur auf besonderen Antrag zu gewähren oder weiterzugewähren, wenn
und solange das Kind

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befindet, die seine Arbeitskraft
überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 27. Lebens-
jahres; die Kindeseigenschaft von Kindern, die eine im § 3 des Studien-
förderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, verlängert sich
nur dann, wenn für sie
a) entweder Familienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz

1967 bezogen wird oder
b) zwar keine Familienbeihilfe bezogen wird, sie jedoch ein ordentliches

Studium ernsthaft und zielstrebig im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. b des Fa-
milienlastenausgleichsgesetzes 1967 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 311/1992 betreiben;

2. als Teilnehmer/in des Freiwilligen Sozialjahres, des Freiwilligen Umwelt-
schutzjahres, des Gedenkdienstes oder des Friedens- und Sozialdienstes
im Ausland nach dem Freiwilligengesetz, BGBl. I Nr. 17/2012, tätig ist,
längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres;

3. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder seit dem Ablauf des in Z 1
oder des in Z 2 genannten Zeitraumes infolge Krankheit oder Gebrechens
erwerbsunfähig ist.

Ruhen der Versehrtenrente bei Anstaltspflege

§ 106. Wird einem Versehrten wegen der Folgen eines Dienstunfalles oder
wegen einer Berufskrankheit Anstaltspflege aus der Unfallversicherung gewährt,
so ruht während dieser Zeit die auf Grund dieses Versicherungsfalles gebüh-
rende Versehrtenrente einschließlich allfälliger Kinderzuschüsse. Das Ruhen
tritt jedoch in dem Ausmaß nicht ein, in dem die Rente unmittelbar vor der An-
staltspflege bzw. vor Beginn einer die Anstaltspflege verursachenden Dienst-
unfähigkeit gebührte.

Vorläufige Versehrtenrente, Gesamtvergütung

§ 107. (1) Kann die Versehrtenrente während der ersten zwei Jahre nach
dem Eintritt des Versicherungsfalles wegen der noch nicht absehbaren Entwick-
lung der Folgen des Dienstunfalles oder der Berufskrankheit ihrer Höhe nach
noch nicht als Dauerrente festgestellt werden, so hat die Versicherungsanstalt
die Versehrtenrente als vorläufige Rente zu gewähren. Spätestens mit Ablauf
des zweijährigen Zeitraumes ist die Versehrtenrente als Dauerrente festzustel-
len; diese Feststellung setzt eine Änderung der Verhältnisse (§ 94 Abs. 1) nicht
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voraus und ist an die Grundlagen für die Berechnung der vorläufigen Rente nicht
gebunden.

(2) Ist zu erwarten, daß nur eine vorläufige Versehrtenrente zu gewähren ist,
so kann die Versicherungsanstalt den Versehrten durch eine Gesamtvergütung
in der Höhe des voraussichtlichen Rentenaufwandes abfinden. Nach Ablauf des
dieser Vergütung zugrunde gelegten Zeitraumes ist auf Antrag unter den Vo-
raussetzungen des § 101 die entsprechende Versehrtenrente zu gewähren, und
zwar ab dem auf den Ablauf dieses Zeitraumes folgenden Tag, wenn der Antrag
innerhalb von zwei Jahren gestellt wird, ansonsten ab dem Tag der Antrag-
stellung.

Beachte für folgende Bestimmung
Ist nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, die nach dem 31. Juli 2001 eintreten
(vgl. § 200 Abs. 3).

Entschädigung aus mehreren Versicherungsfällen

§ 108. (1) Wird ein Versehrter neuerlich durch einen Dienstunfall oder eine
Berufskrankheit geschädigt und erreicht die Gesamtminderung der Erwerbs-
fähigkeit aus Versicherungsfällen nach diesem Bundesgesetz – ausgenommen
Versicherungsfälle nach den §§ 148c bis 148e BSVG – mindestens 20% (bei
Mitberücksichtigung einer Berufskrankheit im Sinne des § 92 Abs. 3 mindestens
50%), so ist spätestens vom Beginn des dritten Jahres nach dem Eintritt des
letzten Versicherungsfalles an eine Gesamtrente festzustellen. Eine abgefun-
dene Versehrtenrente ist bei der Bildung der Gesamtrente so zu berücksich-
tigen, dass die Gesamtrente um den Betrag gekürzt wird, der dem Grad der
der abgefundenen Rente zugrunde gelegten Minderung der Erwerbsfähigkeit
entspricht.

(2) Die Gesamtrente ist nach der höchsten für die einzelnen Versicherungs-
fälle – ausgenommen Versicherungsfälle nach den §§ 148c bis 148e BSVG – in
Betracht kommenden Bemessungsgrundlage zu bestimmen. Sie ist, wenn zur
Entschädigung der einzelnen Versicherungsfälle verschiedene Träger der Un-
fallversicherung zuständig sind, von dem für den letzten Versicherungsfall zu-
ständigen Versicherungsträger zu erbringen. Der für die Leistung der Gesamt-
rente zuständige Versicherungsträger hat auch alle anderen in Betracht kom-
menden Leistungen aus der Unfallversicherung zu erbringen.

(3) Wird das rentenbegründende Gesamtausmaß der Minderung der Er-
werbsfähigkeit für die erstmalige Feststellung einer Dauerrente oder einer Ge-
samtrente zwar nicht aus Versicherungsfällen nach diesem Bundesgesetz, aber
unter Berücksichtigung

a) eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit nach den §§ 175 bis 177
ASVG oder

b) eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit nach den §§ 148c bis
148e BSVG oder

c) einer anerkannten Schädigung nach dem KOVG 1957 oder nach dem
HVG oder nach dem Opferfürsorgegesetz oder

d) einer anerkannten Schädigung nach dem Verbrechensopfergesetz oder
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e) eines Unfalles oder einer Krankheit nach § 76 Abs. 2 bis 4 des Strafvoll-
zugsgesetzes oder

f) von Schäden, für die nach Maßgabe des Impfschadengesetzes Entschä-
digung zu leisten ist, oder

g) von Schädigungen, die von einer auf landesgesetzlichen Vorschriften be-
ruhenden Unfallfürsorgeeinrichtung anerkannt sind,

erreicht, so sind solche Versicherungsfälle nach diesem Bundesgesetz auf An-
trag ab dem Zeitpunkt, zu dem eine Dauerrente (Gesamtrente) spätestens fest-
zustellen gewesen wäre, gesondert zu entschädigen.

(4) Dem für die Erbringung der Gesamtleistung nach Abs. 2 zuständigen Ver-
sicherungsträger steht ein Anspruch auf Ersatz gegenüber dem Versicherungs-
träger zu, der zur Entschädigung des vorangegangenen Versicherungsfalles zu-
ständig war. Für die Höhe des Ersatzanspruches gilt § 184 Abs. 4 und 5 ASVG
mit der Maßgabe, dass der Berechnung die Versehrtenrente des zur Entschädi-
gung des vorangegangenen Versicherungsfalles zuständigen Versicherungsträ-
gers zugrunde zu legen ist, die im letzten Monat vor Bildung der Gesamtrente
gebührt hat.

(5) Bis zur Feststellung einer Gesamtrente nach Abs. 1 ist der letzte Versi-
cherungsfall gesondert zu entschädigen, wenn und solange er eine Minderung
der Erwerbsfähigkeit im rentenbegründenden Ausmaß (§ 101) verursacht hat.
Hat der neuerliche Versicherungsfall für sich allein keine Minderung der Er-
werbsfähigkeit im rentenbegründenden Ausmaß verursacht, so ist dieser Versi-
cherungsfall rückwirkend unter Bedachtnahme auf § 102 zu entschädigen, wenn
er zum Zeitpunkt der Feststellung der Gesamtrente zu einer Erhöhung der Ge-
samtminderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 5% geführt hat. Dies gilt je-
weils auch, wenn nur ein Versicherungsfall (Arbeitsunfall oder Berufskrankheit)
vorliegt und diesem eine anerkannte Schädigung nach einer der im Abs. 3 ange-
führten gesetzlichen Vorschriften vorangegangen ist.

Versehrtengeld

§ 109. (1) Die Versicherungsanstalt kann bis zum Ablauf eines Jahres nach
dem Eintritt des Versicherungsfalles an Stelle der Versehrtenrente Versehrten-
geld gewähren, wenn zu erwarten ist, daß über diese Zeit hinaus eine Versehr-
tenrente nicht gebührt.

(2) Das tägliche Versehrtengeld beträgt den 60. Teil der Bemessungsgrund-
lage. § 106 gilt entsprechend.

Witwen(Witwer)beihilfe

§ 110. (1) Hat die Witwe (der Witwer) eines (einer) Schwerversehrten keinen
Anspruch auf Witwen(Witwer)rente, weil der Tod des (der) Versehrten nicht die
Folge eines Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit war, so ist ihr (ihm) als
einmalige Witwen(Witwer)beihilfe das Sechsfache der Bemessungsgrundlage
zu gewähren.

(2) Die Witwen(Witwer)beihilfe ist, wenn der (die) Verstorbene zur Zeit seines
(ihres) Todes mehrere Versehrtenrenten nach diesem Bundesgesetz bezogen
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hat, nach der höchsten in Betracht kommenden Bemessungsgrundlage zu ge-
währen.

(3) § 114 ist entsprechend anzuwenden.

Teilersatz der Bestattungskosten

§ 111. (1) Wurde durch einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit der Tod
des Versehrten verursacht, gebührt ein Teilersatz der Bestattungskosten aus
der Unfallversicherung.

(2) Der Teilersatz der Bestattungskosten gebührt in der Höhe der Bemes-
sungsgrundlage.

(3) Der Betrag nach Abs. 2 wird an den gezahlt, der die Kosten der Bestat-
tung getragen hat. Bleibt ein Überschuß, so sind die in Abs. 4 genannten Per-
sonen in der dort angeführten Reihenfolge unter den dort bezeichneten Voraus-
setzungen bezugsberechtigt. Fehlen solche Berechtigte, so verbleibt der Über-
schuß der Versicherungsanstalt.

(4) Wurden die Bestattungskosten auf Grund gesetzlicher, satzungsmäßi-
ger oder vertraglicher Verpflichtung von anderen Personen als dem/der Ehe-
gatten/Ehegattin oder dem/der eingetragenen Partner/Partnerin, den leibli-
chen Kindern, den Wahlkindern und den Stiefkindern, dem Vater, der Mutter,
den Geschwistern bestritten, so gebührt der Teilersatz der Bestattungskosten
zur Gänze diesen Personen in der angeführten Reihenfolge, wenn sie mit
dem Verstorbenen zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt
haben.

(5) In den Fällen des Abs. 1 kann die Versicherungsanstalt unter Bedacht-
nahme auf die Familienverhältnisse des Verstorbenen und die wirtschaftliche
Lage der Hinterbliebenen einen Zuschuß zu den Kosten der Überführung des
Leichnams an den Ort des Wohnsitzes des Verstorbenen gewähren oder die
Überführungskosten in voller Höhe übernehmen.

Witwen(Witwer)rente

§ 112. (1) Wurde der Tod des (der) Versicherten durch einen Dienstunfall
oder eine Berufskrankheit verursacht, so gebührt der Witwe (dem Witwer) bis
zu ihrem (seinem) Tod oder ihrer (seiner) Wiederverheiratung eine Witwen-
(Witwer)rente von 20 vH der Bemessungsgrundlage.

(2) Solange die im Abs. 1 bezeichnete anspruchsberechtigte Person durch
Krankheit oder Gebrechen wenigstens die Hälfte ihrer Erwerbsfähigkeit verloren
oder wenn die Witwe das 60., der Witwer das 65. Lebensjahr vollendet hat, be-
trägt die Witwen(Witwer)rente 40 vH der Bemessungsgrundlage. Die Erhöhung
der Witwen(Witwer)rente wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit wird nur ge-
währt, wenn diese länger als drei Monate bestanden hat.

(3) Der Witwe (Dem Witwer) des (der) Verstorbenen, die (der) sich wieder-
verehelicht hat, gebührt eine Abfertigung in der Höhe des 35-fachen der nach
Abs. 1 zu bemessenden Witwen(Witwer)rente.
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(4) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehegatten, durch Scheidung oder
durch Aufhebung aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig erklärt, so lebt der
Anspruch auf die Witwen(Witwer)rente wieder auf, wenn

1. die Ehe nicht aus dem alleinigen oder überwiegenden Verschulden der im
Abs. 1 bezeichneten anspruchsberechtigten Person geschieden oder auf-
gehoben worden ist oder

2. bei Nichtigerklärung der Ehe diese Person als schuldlos anzusehen ist.

(5) Das Wiederaufleben des Anspruches tritt mit der Auflösung oder Nichtig-
erklärung der letzten Ehe, frühestens jedoch zweieinhalb Jahre nach dem sei-
nerzeitigen Erlöschen des Anspruches auf die Witwen(Witwer)rente ein.

(6) Auf die Witwen(Witwer)rente, die wiederaufgelebt ist, sind laufende
Unterhaltsleistungen und die in § 2 des Einkommensteuergesetzes 1988,
BGBl. Nr. 400, angeführten Einkünfte anzurechnen, die der Witwe (dem Wit-
wer) aufgrund der aufgelösten oder für nichtig erklärten Ehe zufließen, soweit
sie einen wiederaufgelebten Versorgungsbezug übersteigen (§ 21 Abs. 6 des
Pensionsgesetzes 1965). Eine Anrechnung laufender Unterhaltsleistungen
erfolgt nur in der Höhe eines Vierzehntels der jährlich tatsächlich zufließen-
den Unterhaltsleistung. Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbseinkommens
aus einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 292 Abs. 5 und 7 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes entsprechend anzuwenden. Erhält die
Witwe (der Witwer) statt laufender Unterhaltsleistungen eine Kapitalabfin-
dung, so ist auf die monatliche Witwe(Witwer)rente ein Vierzehntel des Betra-
ges anzurechnen, der sich aus der Annahme eines jährlichen Erträgnisses
von 4 vH des Abfindungskapitals ergeben würde. Geht das Abfindungskapital
ohne vorsätzliches Verschulden der Witwe (des Witwers) unter, so entfällt die
Anrechnung.

(7) Werden laufende Unterhaltsleistungen bzw. Einkünfte im Sinne des
Abs. 6 bereits im Zeitpunkt des Wiederauflebens des Versorgungsbezuges be-
zogen, wird die Anrechnung ab diesem Zeitpunkt wirksam, in allen anderen Fäl-
len mit dem Beginn des Kalendermonates, der auf den Eintritt des Anrechnungs-
grundes folgt.

Rente der früheren Ehefrau (des früheren Ehemannes)

§ 113. (1) Die Bestimmungen über den Anspruch auf Witwen(Witwer)rente
und das Ausmaß der Witwen(Witwer)rente – ausgenommen die Bestimmungen
des § 112 Abs. 3 und 4 – gelten, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt
ist, sinngemäß für die frühere Ehefrau (den früheren Ehemann) des (der) ver-
storbenen Versicherten, wenn dieser (diese) zur Zeit seines (ihres) Todes auf-
grund eines gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder einer vor
der Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe schriftlich eingegangenen Ver-
pflichtung für den Lebensunterhalt seiner früheren Ehefrau (ihres früheren Ehe-
mannes) aufzukommen oder dazu beizutragen hatte.

(2) Die Witwen(Witwer)rente gebührt der früheren Ehefrau (dem früheren
Ehemann) nur auf Antrag. Sie fällt, wenn der Antrag nicht innerhalb von drei Mo-
naten nach dem Tod des (der) Versicherten gestellt wird, mit dem der Antrag-
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stellung folgenden Monatsersten, wenn der Antrag an einem Monatsersten ge-
stellt wird, mit diesem Tage an.

(3) Hat die frühere Ehefrau (der frühere Ehemann) gegen den verstorbenen
Versicherten (die verstorbene Versicherte) nur einen befristeten Anspruch auf
Unterhaltsleistungen gehabt, so besteht der Anspruch auf Witwen(Witwer)rente
längstens bis zum Ablauf der Frist.

(4) Die Witwen(Witwer)rente wird – wenn nicht die Voraussetzungen des
Abs. 7 gegeben sind – mit dem Betrag gewährt, der dem gegen den (die) Versi-
cherten (Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden Anspruch auf
Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), vermindert um einen der (dem) Anspruchsberech-
tigten nach dem (der) Versicherten gebührenden Versorgungsbezug, entspricht;
sie darf die Höhe der der Witwe (dem Witwer) des (der) Versehrten unter Be-
dachtnahme auf die Bestimmung des § 116 gebührenden Witwen(Witwer)rente
nicht übersteigen. Der der Bemessung der Witwen(Witwer)rente zugrunde ge-
legte Unterhaltsbeitrag ändert sich jeweils um den auf eine Dezimalstelle gerun-
deten Hundertsatz, um den sich der Referenzbetrag nach § 3 Abs. 4 des Ge-
haltsgesetzes 1956 ändert.

(5) Eine Erhöhung der Unterhaltsleistungen durch gerichtlichen Vergleich
oder durch schriftlichen Vertrag ist unbeachtlich, wenn zwischen dem Abschluß
des Vergleiches oder des Vertrages und dem Sterbetag des (der) Versicherten
nicht mindestens ein Jahr vergangen ist.

(6) Unterhaltsleistungen, die die Erben des (der) verstorbenen Versicherten
aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen der früheren Ehefrau (dem früheren Ehe-
mann) erbringen, sind auf die Witwen(Witwer)rente der früheren Ehefrau (des
früheren Ehemannes) anzurechnen.

(7) Abs. 4 erster Halbsatz ist nicht anzuwenden, wenn
a) das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs. 3 des

Ehegesetzes enthält,
b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert hat,
c) die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des Schei-

dungsurteiles das 40. Lebensjahr vollendet hat und
d) der Dienstunfall (die Berufskrankheit), durch den (die) der Tod des (der)

Versicherten verursacht wurde, im Zeitpunkt der Rechtskraft des Schei-
dungsurteiles bereits eingetreten war.

Die unter lit. c genannte Voraussetzung entfällt, wenn
aa) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft

des Scheidungsurteiles erwerbsunfähig ist oder
bb) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine Waisenrente für ein Kind

im Sinne des § 56 Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 anfällt, sofern dieses Kind
aus der geschiedenen Ehe stammt oder von den Ehegatten ge-
meinsam oder als Stiefkind an Kindes Statt angenommen worden
ist und das Kind in allen diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes des
in Betracht kommenden Elternteiles ständig in Hausgemeinschaft
(§ 56 Abs. 2 Z 6) mit dem anderen Elternteil lebt. Das Erforder-
nis der ständigen Hausgemeinschaft entfällt bei nachgeborenen
Kindern.
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Eheschließung nach dem Eintritt des Versicherungsfalles

§ 114. (1) Die Witwe (Der Witwer) hat keinen Anspruch auf Rente, wenn die
Ehe erst nach dem Eintritt des Versicherungsfalles geschlossen worden und der
Tod innerhalb des ersten Jahres der Ehe eingetreten ist, es sei denn, daß aus
der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder hervorgeht oder daß durch die Ehe
ein Kind legitimiert wurde.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 139/2013)

Rente für hinterbliebene eingetragene Partner/Partnerinnen

§ 114a. Die Bestimmungen über die Witwen(Witwer)rente nach den §§ 112
bis 114 und 116 sind auf hinterbliebene eingetragene Partner/Partnerinnen und
eingetragene Partnerschaften nach dem EPG sinngemäß anzuwenden.

Waisenrente

§ 115. (1) Wurde der Tod des Versicherten durch einen Dienstunfall oder
durch eine Berufskrankheit verursacht, so gebührt seinen Kindern (§ 105 Abs. 2
Z 1 bis 4), die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine Waisenrente;
§ 105 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Die Waisenrente beträgt für jedes einfach verwaiste Kind 20 v.H., für je-
des doppelt verwaiste Kind 30 v.H. der Bemessungsgrundlage.

Höchstausmaß der Hinterbliebenenrente

§ 116. Die Hinterbliebenenrenten nach Empfängern von Versehrtenrenten
dürfen zusammen das Ausmaß der Versehrtenrente (zuzüglich einer allfälligen
Zusatzrente) nicht übersteigen. Alle Hinterbliebenenrenten dürfen zusammen
80 v.H. der Bemessungsgrundlage nicht übersteigen. Sie sind innerhalb des
Höchstausmaßes verhältnismäßig zu kürzen.

3. UNTERABSCHNITT

Sonderbestimmungen über das Leistungsrecht
der Versicherten nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 37

Anwendung von Bestimmungen des Dritten Teiles
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes

§ 117. Für die nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 37 Versicherten sind abweichend von
den §§ 87 bis 116 die Bestimmungen des Dritten Teiles des Allgemeinen Sozi-
alversicherungsgesetzes sowie § 108g ASVG anzuwenden.

Präventionsbeirat

§ 117a. Zur Information des Bundesministers für Verkehr, Innovation und
Technologie über Organisation und Tätigkeit des Präventionszentrums der Ver-
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sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau hat diese
einen Präventionsbeirat einzurichten.

Erhöhung der Renten bei Entfall des Schadenersatzanspruches
gegen das Eisenbahnunternehmen

§ 117b. Die Satzung der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisen-
bahnen und Bergbau kann die dem Verletzten gebührende Versehrtenrente um
die Hälfte, die Hinterbliebenenrenten um zwei Drittel erhöhen, wenn dem An-
spruchsberechtigten neben der Rente aus der Unfallversicherung ein gesetzlich
begründeter Schadenersatzanspruch nach den gesetzlichen Bestimmungen über
die erhöhte Haftpflicht der Eisenbahnen bei Dienst- und Arbeitsunfällen gegen
ein dem öffentlichen Verkehr dienendes Eisenbahnunternehmen zustünde; im
Falle einer solchen Erhöhung entfällt der Schadenersatzanspruch gegen das
Unternehmen.

DRITTER TEIL

Beziehungen der Versicherungsträger zueinander und
zu den Trägern der Sozialhilfe; Schadenersatz und Haftung;

Beziehungen zu den Vertragspartnern; Verfahren

ABSCHNITT I

Beziehungen der Versicherungsträger zueinander
und zu den Trägern der Sozialhilfe

Ersatzansprüche zwischen der Versicherungsanstalt
und anderen Versicherungsträgern

§ 118. (1) Hat die Versicherungsanstalt Leistungen erbracht, zu deren Er-
bringung ein anderer Träger der Sozialversicherung zuständig war, hat der zu-
ständige Versicherungsträger der Versicherungsanstalt den Leistungsaufwand
zu ersetzen.

(2) Hat ein Träger der Sozialversicherung nach einem anderen Bundesge-
setz Leistungen erbracht, zu deren Erbringung die Versicherungsanstalt zustän-
dig war, hat die Versicherungsanstalt dem zuständigen Versicherungsträger den
Leistungsaufwand zu ersetzen.

(3) Der Leistungsaufwand im Sinne der Abs. 1 und 2 ist vom zuständigen
Versicherungsträger höchstens mit dem Betrag zu ersetzen, den er aufzuwen-
den gehabt hätte, wenn er die entsprechende Leistung erbracht hätte.

(4) Die Ersatzansprüche sind vom jeweils ersatzberechtigten Versicherungs-
träger bei sonstigem Verlust des Anspruches binnen sechs Jahren von dem Tag
an geltend zu machen, an dem die letzte Leistung, auf die sich der Ersatz-
anspruch gründet, erbracht wurde.



Band2.Buch : 04-B-KUVG.pod    234
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

234

234

B-KUVG §§ 118a–119a

Belastungsausgleich für den Aufwand für Anstaltspflege

§ 118a. Für den Ausgleich der sich aus der Durchführung der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesund-
heitswesens ergebenden unterschiedlichen Belastungen der Krankenversiche-
rungsträger ist § 322a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes entspre-
chend anzuwenden.

Kostenersatz für die Leistung von Rehabilitationsgeld

§ 118 b. (1) Die Pensionsversicherungsanstalt hat der Versicherungsan-
stalt für nach diesem Bundesgesetz krankenversicherte BezieherInnen von
Rehabilitationsgeld (§ 143 a ASVG) die ausgewiesenen tatsächlichen Kosten
für das Rehabilitationsgeld sowie die anteiligen Verwaltungskosten zu er-
setzen. Zur Ermittlung des Kostenersatzes hat die Versicherungsanstalt eine
eigene Kostenstelle zu führen. Der Aufwandersatz hat quartalsmäßig jeweils
bis zum Ende des Folgemonats nach entsprechender Rechnungslegung zu
erfolgen.

(2) Die Pensionsversicherungsanstalt hat für nach diesem Bundesgesetz
krankenversicherte BezieherInnen von Rehabilitationsgeld an die Versiche-
rungsanstalt einen pauschalen Krankenversicherungsbeitrag in der Höhe von
7,65% der Aufwendungen für das Rehabilitationsgeld zu entrichten.

Gegenseitige Verwaltungshilfe

§ 119. Die Versicherungsanstalt und die übrigen Träger der Sozialversiche-
rung (der Dachverband der Sozialversicherungsträger) sind verpflichtet, bei
Erfüllung ihrer Aufgaben einander zu unterstützen; sie haben insbesondere
Ersuchen, die zu diesem Zweck an sie ergehen, im Rahmen ihrer sachlichen
und örtlichen Zuständigkeit zu entsprechen und auch unaufgefordert anderen
Versicherungsträgern alle Mitteilungen zukommen zu lassen, die für deren Ge-
schäftsbetrieb von Wichtigkeit sind, sowie Anträge und Meldungen fristwahrend
weiterzuleiten. Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe bezieht sich auch auf
die Übermittlung von personenbezogenen Daten im automationsunterstütz-
ten Datenverkehr zwischen der Versicherungsanstalt und den übrigen Trägern
der Sozialversicherung (Dachverband der Sozialversicherungsträger), die zur
Durchführung des Melde- und Beitragsverfahrens, zur Erbringung von Leistun-
gen sowie zur Durchsetzung von Ersatzansprüchen notwendig sind.

Akademie für ärztliche und pflegerische Begutachtung

§ 119a. Für die Ausbildung von Personen, die zur Erstellung von Gutachten
in Angelegenheiten der Dienstunfähigkeit und des Pflegegeldes im Sinne des
Bundespflegegeldgesetzes herangezogen werden dürfen, hat die Versiche-
rungsanstalt gemeinsam mit den Trägern der Pensionsversicherung nach dem
ASVG, GSVG und BSVG im Rahmen eines gemeinnützigen Vereines eine
Akademie für ärztliche und pflegerische Begutachtung aufzubauen und zu
betreiben.
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Pflichten der Träger der Sozialhilfe

§ 120. Die gesetzlichen Pflichten der Träger der Sozialhilfe zur Unterstüt-
zung Hilfsbedürftiger werden durch dieses Bundesgesetz nicht berührt.

Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe

§ 121. (1) Unterstützt ein Träger der Sozialhilfe auf Grund einer gesetzlichen
Verpflichtung bzw. eine Dienststelle des Bundes oder eines Landes auf Grund
der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Grundversorgung für hilfs- und
schutzbedürftige Fremde einen Hilfsbedürftigen für eine Zeit, für die er einen An-
spruch auf eine Versicherungsleistung nach diesem Bundesgesetz hat, so hat
die Versicherungsanstalt dem Träger der Sozialhilfe bzw. dem Bund oder Land
die von diesem geleisteten Unterstützungen gemäß § 123 zu ersetzen, jedoch
bei Geldleistungen nur bis zur Höhe der Versicherungsleistung, auf die der Un-
terstützte während dieser Zeit Anspruch hat; für Sachleistungen sind dem Trä-
ger der Sozialhilfe bzw. dem Bund oder Land die erwachsenen Kosten so weit
zu ersetzen, als der Versicherungsanstalt selbst Kosten für derartige Sachleis-
tungen erwachsen wären.

(2) Der Ersatz nach Abs. 1 gebührt sowohl für Sachleistungen als auch für
Geldleistungen, für letztere jedoch nur, wenn sie entweder während des Laufes
des Verfahrens zur Feststellung der Versicherungsleistung oder bei nachgewie-
sener nicht rechtzeitiger Auszahlung einer bereits festgestellten Versicherungs-
leistung gewährt werden.

(3) Wird ein Rentenberechtigter auf Kosten eines Trägers der Sozialhilfe in
einem Alters(Siechen)heim oder Fürsorgeerziehungsheim, einer Trinkerheil-
stätte oder einer ähnlichen Einrichtung bzw. außerhalb einer dieser Einrichtun-
gen im Rahmen eines Familienverbandes oder auf einer von einem Träger der
öffentlichen Wohlfahrtspflege oder von einer kirchlichen oder anderen karitati-
ven Vereinigung geführten Pflegestelle verpflegt, so geht für die Zeit dieser
Pflege der Anspruch auf Rente bis zur Höhe der Verpflegskosten, höchstens je-
doch bis zu 80 vH der Rente auf den Träger der Sozialhilfe über; das gleiche
gilt in Fällen, in denen ein Rentenberechtigter auf Kosten eines Landes im Rah-
men der Behindertenhilfe in einer der genannten Einrichtungen oder auf einer
der genannten Pflegestellen untergebracht wird, mit der Maßgabe, daß der
vom Anspruchsübergang erfaßte Teil der Rente auf das jeweilige Land über-
geht. Der vom Anspruchsübergang erfaßte Betrag vermindert sich in dem Maß,
als der dem unterhaltsberechtigten Angehörigen verbleibende Teil der Rente
zuzüglich seines sonstigen Nettoeinkommens (§ 292 Abs. 3 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes) den jeweils geltenden Richtsatz gemäß § 293
Abs. 1 lit. a bb des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes nicht erreicht.
Hat der Rentenberechtigte auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung für den
Unterhalt von Angehörigen zu sorgen, so sind ihm 50 v.H. der Rente für den
ersten und je 10 v.H. für jeden weiteren unterhaltsberechtigten Angehörigen zu
belassen. Die dem Rentenberechtigten für seine Angehörigen zu belassenden
Beträge können von der Versicherungsanstalt unmittelbar an die Angehörigen
ausgezahlt werden.



Band2.Buch : 04-B-KUVG.pod    236
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

236

236

B-KUVG §§ 122–124

(4) Abs. 3 ist sinngemäß auch in den Fällen anzuwenden, in denen eine ren-
tenberechtigte Person nach § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches oder nach
§ 179a des Strafvollzugsgesetzes auf Kosten des Bundes in einer Anstalt oder
Einrichtung untergebracht ist, und zwar so, dass der vom Anspruchsübergang
erfasste Betrag dem Bund gebührt. Diesen Betrag kann die Versicherungs-
anstalt unmittelbar an jene Anstalt oder Einrichtung auszahlen, in der die renten-
berechtigte Person untergebracht ist.

Ersatzleistungen aus der Kranken- und Unfallversicherung
nach diesem Bundesgesetz

§ 122. (1) Dem Träger der Sozialhilfe gebührt Ersatz nur, wenn die Leistung
der Sozialhilfe wegen

1. der Krankheit oder Mutterschaft gewährt wurde, auf die sich der Anspruch
des Unterstützten gegen die Versicherungsanstalt gründet,

2. des Dienstunfalles (der Berufskrankheit) gewährt wurde, auf den (die) sich
der Anspruch des Unterstützten gegen die Versicherungsanstalt gründet.

(2) Zu ersetzen sind:
1. Kosten der Bestattung aus dem Teilersatz der Bestattungskosten;
2. Leistungen der Sozialhilfe, die wegen Krankheit oder Mutterschaft ge-

währt werden, aus den ihnen entsprechenden Leistungen der Krankenver-
sicherung;

3. Leistungen der Sozialhilfe, die wegen des Dienstunfalles (der Berufs-
krankheit) gewährt werden, aus den ihnen entsprechenden Leistungen der
Unfallversicherung.

Abzug von den Geldleistungen

§ 123. Die Versicherungsanstalt hat die Beträge, die sie zur Befriedigung der
Ersatzansprüche der Träger der Sozialhilfe aufgewendet hat, von ihren Leistun-
gen abzuziehen, jedoch darf der Abzug bei wiederkehrenden Geldleistungen je-
weils den halben Betrag der einzelnen fälligen Geldleistungen nicht übersteigen.
Für den Abzug bedarf es nicht der Zustimmung des Unterstützten.

Frist für die Geltendmachung des Ersatzanspruches

§ 124. (1) Der Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe für Sachleistun-
gen ist ausgeschlossen, wenn er nicht spätestens sechs Monate nach Ablauf
der Leistung der Sozialhilfe bei der Versicherungsanstalt geltend gemacht wird.

(2) Für Geldleistungen kann der Anspruch auf Ersatz vom Träger der Sozial-
hilfe nur erhoben werden, wenn

1. die Leistung der Sozialhilfe innerhalb von zwei Wochen nach der Zuerken-
nung, sofern jedoch der Träger der Sozialhilfe erst später vom Anspruch
des Versicherten auf die Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz
Kenntnis erhält, innerhalb von zwei Wochen nach diesem Zeitpunkt der
Versicherungsanstalt angezeigt wird und
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2. der Anspruch auf Ersatz innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag gel-
tend gemacht wird, an dem der Träger der Sozialhilfe vom Anfall der Geld-
leistung nach diesem Bundesgesetz durch die Versicherungsanstalt be-
nachrichtigt worden ist.

ABSCHNITT II

Schadenersatz und Haftung

Übergang von Schadenersatzansprüchen auf die Versicherungsanstalt

§ 125. (1) Können Personen, denen nach den Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes Leistungen zustehen, den Ersatz des Schadens, der ihnen durch
den Versicherungsfall erwachsen ist, auf Grund anderer Rechtsvorschriften be-
anspruchen, geht der Anspruch auf die Versicherungsanstalt insoweit über, als
diese Leistungen zu erbringen hat oder darüber hinaus als freiwillige Leistung
erbringt. Der Anspruch umfaßt auch die Aufwendungen des Landesgesund-
heitsfonds, die nach § 148 Z 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
von der Krankenanstalt in Rechnung gestellt werden. Die Versicherungsanstalt
hat dem Landesgesundheitsfonds jenen Teil der Regreßeinnahmen, der nicht
durch Mittel der Sozialversicherung gemäß § 447f Abs. 1 des Allgemeinen Sozi-
alversicherungsgesetzes gedeckt ist, abzüglich eines anteilsmäßigen Verwal-
tungskostenersatzes für die Geltendmachung, zu überweisen. Ansprüche auf
Schmerzengeld gehen auf die Versicherungsanstalt nicht über.

(2) Die Versicherungsanstalt kann Ersatzbeträge, die der Ersatzpflichtige
dem Versicherten (Angehörigen) oder seinen Hinterbliebenen in Unkenntnis des
Überganges des Anspruches gemäß Abs. 1 geleistet hat, auf die nach diesem
Bundesgesetz zustehenden Leistungsansprüche ganz oder zum Teil anrech-
nen. Soweit hienach Ersatzbeträge angerechnet werden, erlischt der nach
Abs. 1 auf die Versicherungsanstalt übergegangene Ersatzanspruch gegen den
Ersatzpflichtigen.

(3) Die Versicherungsanstalt kann einen im Sinne des Abs. 1 und 2 auf sie
übergegangenen Schadenersatzanspruch gegen einen Dienstnehmer, der im
Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses in derselben Dienststätte wie der Ver-
letzte oder Getötete beschäftigt war, nur geltend machen, wenn

1. der Dienstnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursacht hat oder

2. der Versicherungsfall durch ein Verkehrsmittel verursacht wurde, für
dessen Betrieb auf Grund gesetzlicher Vorschrift eine erhöhte Haftpflicht
besteht.

(4) In den Fällen des Abs. 3 Z 2 kann die Versicherungsanstalt den Schaden-
ersatzanspruch unbeschadet der Bestimmungen des § 126 über das Zusam-
mentreffen von Schadenersatzansprüchen verschiedener Versicherungsträger
und den Vorrang eines gerichtlich festgestellten Schmerzengeldanspruches nur
bis zur Höhe der aus einer bestehenden Haftpflichtversicherung zur Verfügung
stehenden Versicherungssumme geltend machen, es sei denn, daß der Ver-
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sicherungsfall durch den Dienstnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
ursacht worden ist.

Konkurrenz von Ersatzansprüchen mehrerer Versicherungsträger

§ 126. Trifft ein Ersatzanspruch der Versicherungsanstalt mit Ersatzansprü-
chen anderer Träger der Sozialversicherung aus demselben Ereignis zusam-
men und übersteigen diese Ersatzansprüche zusammen die aus einer beste-
henden Haftpflichtversicherung zur Verfügung stehende Versicherungssumme,
so sind sie aus dieser unbeschadet der weiteren Haftung des Ersatzpflichtigen
im Verhältnis ihrer Ersatzforderungen zu befriedigen. Ein gerichtlich festgestell-
ter Schmerzengeldanspruch geht hiebei den Ersatzansprüchen der Versiche-
rungsträger im Range vor.

Verjährung der Ersatzansprüche

§ 127. Für die Verjährung der Ersatzansprüche nach diesem Bundesgesetz
gelten die Bestimmungen des § 1489 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz-
buches.

Sonderbestimmungen über Schadenersatz und Haftung
für die nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 37 Versicherten

§ 127a. (1) Für die nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 37 Versicherten sind unbe-
schadet der Bestimmungen der §§ 125 bis 127 die §§ 333 bis 335 ASVG anzu-
wenden.

(2) Für Lehrlinge (§ 1 Abs. 1 Z 38) und Dienstnehmer nach § 1 Abs. 6 sind
die §§ 333 bis 335 ASVG anzuwenden, sofern sie als Dienstnehmer der Pflicht-
versicherung nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 37 unterliegen würden.

ABSCHNITT III

Beziehungen zu den Vertragspartnern

§ 128. Hinsichtlich der Beziehungen der Versicherungsanstalt zu den Ärzten/
Ärztinnen, Zahnärzten/Zahnärztinnen, Dentisten/Dentistinnen, Hebammen, Apo-
thekern/Apothekerinnen, freiberuflich tätigen klinischen Psychologen/Psycholo-
ginnen, freiberuflich tätigen Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen, freiberuf-
lich tätigen Heilmasseuren/Heilmasseurinnen, Primärversorgungseinheiten, Pfle-
gepersonen, die medizinische Hauskrankenpflege nach § 71 erbringen, Grup-
penpraxen, Krankenanstalten und anderen Vertragspartnern/Vertragspartnerin-
nen gelten die Bestimmungen des Sechsten Teiles des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes mit der Maßgabe, daß

1. der gemäß § 340 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes einge-
richtete Bundesärzteausschuß auch grundsätzliche Fragen, welche die
Beziehungen zwischen der Versicherungsanstalt und den freiberuflich tä-
tigen Ärzten und Gruppenpraxen betreffen, insbesondere die jeweils abzu-
schließenden Gesamtverträge, zu beraten hat;
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2. die für jedes Land gemäß den §§ 344 und 345 des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes errichteten Kommissionen und die gemäß § 346 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes errichtete Bundesschiedskom-
mission auch zuständig ist, wenn am Verfahren die Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau beteiligt ist;

3. der Primärversorgungsvertrag mit einer Primärversorgungseinheit von der
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
abgeschlossen wird;

4. keine gesamtvertraglichen Honorarvereinbarungen auf regionaler Ebene
nach § 342 Abs. 2b ASVG abgeschlossen werden dürfen.

ABSCHNITT IV

Verfahren

§ 129. Hinsichtlich des Verfahrens zur Durchführung dieses Bundesgesetzes
gilt der Siebente Teil des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes mit der
Maßgabe, dass

1. über den Antrag auf Zuerkennung oder über die amtswegige Feststellung
einer sonstigen Leistung aus der Unfallversicherung öffentlich Bedienste-
ter – ausgenommen eine Leistung nach § 88 Z 1 lit. b – jedenfalls ein Be-
scheid zu erlassen ist;

2. § 414 Abs. 2 und 3 ASVG nicht anzuwenden ist.

VIERTER TEIL

Aufbau der Verwaltung

ABSCHNITT I

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau

Verwaltungskörper

§ 130. Die Verwaltung der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau (im Folgenden kurz: „Versicherungsanstalt“) obliegt
den Verwaltungskörpern. Die Verwaltungskörper sind

1. der Verwaltungsrat,
2. die Hauptversammlung und
3. die Landesstellenausschüsse am Sitz der Landesstellen.

Haupt-, Landes- und Außenstellen

§ 131. (1) Die Verwaltungskörper haben sich zur Durchführung ihrer Aufga-
ben der Hauptstelle, der Landestellen und, soweit dies nach Abs. 5 vorgesehen
ist, der Außenstellen zu bedienen.

(2) Die Hauptstelle ist am Sitz der Versicherungsanstalt zu errichten.
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(3) Landesstellen sind für die Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland
mit dem Sitz in Wien, für das Land Steiermark mit dem Sitz in Graz, für das Land
Oberösterreich mit dem Sitz in Linz, für das Land Kärnten mit dem Sitz in Kla-
genfurt, für das Land Tirol mit dem Sitz in Innsbruck, für das Land Salzburg
mit dem Sitz in Salzburg und für das Land Vorarlberg mit dem Sitz in Bregenz zu
errichten.

(4) Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 2016/679
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04. 05. 2016 S. 1, in der
Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 314 vom 22. 11. 2016 S. 72, ist bei der
Durchführung hinsichtlich der den Landesstellenausschüssen nach § 143 Abs. 2
obliegenden Aufgaben stets die Hauptstelle.

(5) Die Versicherungsanstalt kann, soweit eine im Verhältnis zu den Versi-
cherten und den Dienstgeber/inne/n örtlich nahe Verwaltung zweckmäßig ist,
Außenstellen einrichten.

Versicherungsvertreter/innen

§ 132. (1) Die Verwaltungskörper bestehen aus Vertreter/inne/n der Dienst-
nehmer/innen und der Dienstgeber/innen (Versicherungsvertreter/innen).

(2) Versicherungsvertreter/innen können nur österreichische Staatsbürger/
innen sein, die nicht vom Wahlrecht in die gesetzgebenden Organe ausge-
schlossen sind, am Tag der Berufung das 18. Lebensjahr vollendet und ihren
Wohn- oder Beschäftigungs(Dienst)ort im Bundesgebiet haben.

(3) Die Versicherungsvertreter/innen müssen, soweit es sich nicht um Vor-
standsmitglieder bzw. Bedienstete gesetzlicher beruflicher Vertretungen oder
von Organisationen der Dienstnehmer/innen oder um Vertreter/innen der
Dienstgeber/innen nach diesem Bundesgesetz handelt, im Zeitpunkt ihrer Ent-
sendung der Versicherungsanstalt als versicherte Dienstnehmer/innen ange-
hören.

(4) Jedes Mitglied eines Verwaltungskörpers führt in diesem eine Stimme.
Das Mitglied kann jedoch auch zwei Stimmen führen, wenn es von einem ande-
ren Mitglied schriftlich mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Sitzung betraut
worden ist. Das Recht den Vorsitz zu führen kann nicht übertragen werden. Das
vertretene Mitglied ist bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit nicht mitzu-
zählen.

(5) Die Tätigkeit als Mitglied eines Verwaltungskörpers erfolgt auf Grund
einer öffentlichen Verpflichtung und begründet kein Dienstverhältnis zur Ver-
sicherungsanstalt. Hiefür gebühren Entschädigungen nach folgenden Grund-
sätzen:

1. Die Mitglieder der Verwaltungskörper haben Anspruch auf Ersatz der
Reise- und Aufenthaltskosten nach Maßgabe von Richtlinien nach § 30a
Abs. 1 Z 33 ASVG.
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2. Der Obmann/Die Obfrau und sein/ihr Stellvertreter bzw. seine/ihre Stell-
vertreterin, der/die Vorsitzende der Hauptversammlung und sein/ihr Stell-
vertreter bzw. seine/ihre Stellvertreterin sowie die Vorsitzenden der Lan-
desstellenausschüsse und ihre Stellvertreter/innen haben Anspruch auf
Funktionsgebühren. Das Nähere hat die Bundesministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Konsumentenschutz nach Anhörung des Dachver-
bandes durch Verordnung unter Bedachtnahme auf den örtlichen Wir-
kungsbereich und die Zahl der Versicherten der Versicherungsanstalt zu
bestimmen; dabei darf die für ein Jahr zustehende Funktionsgebühr 40%
des einem Mitglied des Nationalrates jährlich gebührenden Bezuges nicht
übersteigen.

3. Die Mitglieder der Verwaltungskörper, soweit sie nicht unter Z 2 fallen, ha-
ben Anspruch auf Sitzungsgeld, dessen Höhe durch Verordnung der Bun-
desministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
nach Anhörung des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger festzu-
setzen ist.

§ 49 Abs. 4 ist anzuwenden.

(6) Von der Entsendung in das Amt eines Versicherungsvertreters/einer Ver-
sicherungsvertreterin sind ausgeschlossen:

1. Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Nationalrates, des Bundes-
rates, der Landtage, der Bundesregierung und der Landesregierungen;

2. Bedienstete eines Sozialversicherungsträgers und des Dachverbandes
der Sozialversicherungsträger;

3. Personen, die auf Grund einer von ihnen ausgeübten Erwerbstätigkeit
mit einem Sozialversicherungsträger oder dem Dachverband der So-
zialversicherungsträger in regelmäßigen geschäftlichen Beziehungen
stehen;

4. Personen, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet ist;
(Anm.: Z 5 aufgehoben durch Art. 5 Z 1, BGBl. I Nr. 179/2022)

§ 133 wurde durch Entscheidung des VfGH vom 2. 1. 2020, G 211-212/2019-21
als verfassungswidrig aufgehoben. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Ablehnung des Amtes und Recht zur Amtsausübung

§ 134. (1) Das Amt eines Versicherungsvertreters/einer Versicherungsver-
treterin darf nur aus wichtigen Gründen abgelehnt werden. Nach mindestens
zweijähriger Amtsführung kann eine Wiederentsendung für die nächste Amts-
dauer abgelehnt werden.

(2) Der Versicherungsvertreter/die Versicherungsvertreterin hat von der An-
nahme seiner/ihrer Entsendung (§ 133) die Versicherungsanstalt nachweislich
in Kenntnis zu setzen und ist unbeschadet des § 137 zweiter Satz ab dem
Zeitpunkt des Einlangens dieser Mitteilung bei der Versicherungsanstalt zur
Ausübung seines/ihres Amtes ab dem Zeitpunkt, ab dem er/sie entsandt ist,
berechtigt.
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Enthebung von Versicherungsvertreter/inne/n

§ 135. (1) Ein Versicherungsvertreter/eine Versicherungsvertreterin ist sei-
nes/ihres Amtes zu entheben:

1. wenn Tatsachen bekannt werden, die seine/ihre Entsendung ausschlie-
ßen würden;

2. wenn der Versicherungsvertreter/die Versicherungsvertreterin seine/ihre
Pflichten verletzt;

3. a) wenn er/sie seit mehr als drei Monaten nicht mehr der Gruppe der
Dienstnehmer/innen angehört, für die er/sie entsendet wurde, oder

b) wenn er/sie als Vertreter/in der Dienstgeber/innen entsendet worden
ist, aber seit mehr als drei Monaten nicht mehr Dienstgeber/in eines/
einer bei der Versicherungsanstalt pflichtversicherten Dienstnehmers/
Dienstnehmerin ist, oder

c) wenn er/sie sich seit mehr als drei Monaten im Ruhestand befindet,
in allen diesen Fällen jedoch nur, wenn er/sie nicht zu den Vorstandsmit-
gliedern bzw. Bediensteten gesetzlicher beruflicher Vertretungen oder von
Organisationen der Dienstnehmer/innen oder zu den Vertreter/inne/n der
Dienstgeber/innen nach diesem Bundesgesetz zählt;

4. wenn ein wichtiger persönlicher Grund zur Enthebung vorliegt und der
Versicherungsvertreter/die Versicherungsvertreterin seine/ihre Enthebung
unter Berufung darauf beantragt;

5. wenn einer der im § 132 Abs. 6 genannten Ausschließungsgründe nach
der Entsendung eingetreten ist;

6. wenn er/sie den Besuch einer regelmäßig vom Dachverband durchzufüh-
renden Informationsveranstaltung für angehende Versicherungsvertreter/
innen nicht innerhalb von zwölf Monaten nach der Entsendung nachweist.

Vor der Enthebung des Versicherungsvertreters/der Versicherungsvertreterin
nach den Z 4 bis 6 ist, sofern nicht die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Konsumentenschutz zur Entsendung berechtigt war, die zur Ent-
sendung berufene Stelle anzuhören.

(2) Die Enthebung des Obmannes/der Obfrau und seines/ihres Stellvertre-
ters bzw. seiner/ihrer Stellvertreterin sowie der Vorsitzenden der Landesstellen-
ausschüsse und ihrer Stellvertreter/innen steht der Aufsichtsbehörde, die der
sonstigen Versicherungsvertreter/innen dem Obmann/der Obfrau bzw. dem/der
Vorsitzenden des jeweiligen Landesstellenausschusses zu.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann Versicherungsvertreter/innen auf begründe-
ten Antrag der zur Entsendung berufenen Stelle ihres Amtes entheben.

(4) Vor der Enthebung eines Versicherungsvertreters/einer Versiche-
rungsvertreterin nach Abs. 1 Z 1 bis 3 sowie Abs. 2 und 3 ist diesem/dieser
Gelegenheit zur Äußerung zu geben und gleichzeitig die entsendeberech-
tigte Stelle (§ 133) zu verständigen. Der vom Obmann/der Obfrau oder vom/
von der Vorsitzenden eines Landesstellenausschusses enthobenen Person
steht das Recht der Beschwerde zu. Sie ist binnen zwei Wochen nach Zu-
stellung des Beschlusses über die Enthebung bei der Aufsichtsbehörde ein-
zubringen.
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(5) Die Aufsichtsbehörde hat dem Antrag einer entsendeberechtigten Stelle
(§ 133) auf Enthebung der von dieser entsendeten Versicherungsvertreter/in
zu entsprechen, wenn der Antrag wegen der Neuwahl in die betreffende Inter-
essenvertretung innerhalb von sechs Monaten nach der Neuwahl gestellt wird.
In diesem Fall entfällt die Anhörung der zu enthebenden Versicherungsvertreter/
innen.

(6) Ist das Mitglied eines Verwaltungskörpers gleichzeitig auch Mitglied ei-
nes anderen Verwaltungskörpers bei der Versicherungsanstalt (§ 139 Abs. 2),
so erstreckt sich die Enthebung auch auf das Amt in anderen Verwaltungs-
körpern.

(7) Von einer Enthebung ist die Aufsichtsbehörde in Kenntnis zu setzen, die
die entsendeberechtigte Stelle zur Entsendung eines neuen Versicherungsver-
treters/einer neuen Versicherungsvertreterin aufzufordern hat.

(8) Der Beschwerde gegen die Enthebung eines Versicherungsvertreters/
einer Versicherungsvertreterin von seinem/ihrem Amt kommt keine aufschie-
bende Wirkung zu. Eine Aufhebung der Entscheidung über die Enthebung eines
Versicherungsvertreters/einer Versicherungsvertreterin wirkt nicht zurück.

Pflichten und Haftung der Versicherungsvertreter/innen

§ 136. Die Mitglieder der Verwaltungskörper haben bei der Ausübung ihres
Amtes die Rechtsvorschriften zu beachten. Sie sind zur Amtsverschwiegenheit
sowie zur gewissenhaften und unparteiischen Ausübung ihres Amtes verpflich-
tet. Sie haften unbeschadet des Amtshaftungs- und des Organhaftpflichtgeset-
zes für jeden Schaden, der der Versicherungsanstalt aus der Vernachlässigung
ihrer Pflichten erwächst. Die Versicherungsanstalt kann auf Ansprüche aus der
Haftung nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde verzichten. Macht die Ver-
sicherungsanstalt trotz mangelnder Genehmigung der Aufsichtsbehörde die
Haftung nicht geltend, so kann diese die Haftung an Stelle und auf Kosten der
Versicherungsanstalt geltend machen.

Amtsdauer

§ 137. Die Amtsdauer der Verwaltungskörper währt jeweils fünf Jahre. Nach
Ablauf der Amtsdauer hat der alte Verwaltungskörper die Geschäfte so lange
weiterzuführen, bis der neue Verwaltungskörper zusammentritt. Die Zeit der
Weiterführung der Geschäfte durch den alten Verwaltungskörper zählt auf die
fünfjährige Amtsdauer des neuen Verwaltungskörpers.

Zusammensetzung der Verwaltungskörper

§ 138. (1) Der Verwaltungsrat besteht aus sieben Vertreter/inne/n der
Dienstnehmer/innen und aus drei Vertreter/inne/n der Dienstgeber/innen.

(2) Die Hauptversammlung setzt sich zusammen aus
1. 14 Versicherungsvertreter/inne/n aus der Gruppe der Dienstnehmer/innen

und sechs Versicherungsvertreter/inne/n aus der Gruppe der Dienstgeber/
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innen, wobei die ersten sieben Mitglieder der Gruppe der Dienstnehmer/
innen bzw. drei Mitglieder der Gruppe der Dienstgeber/innen Mitglieder
des Verwaltungsrates sind,

2. den Vorsitzenden der Landesstellenausschüsse samt ihren Stellvertreter/
inne/n,

3. drei Senior/inn/envertreter/inne/n, die vom Österreichischen Seniorenrat
zu entsenden sind,

4. drei Behindertenvertreter/inne/n, von denen je einer/eine vom ÖZIV Bun-
desverband, vom Österreichischen Behindertenrat und vom Kriegsopfer-
und Behindertenverband Österreich zu entsenden ist.

(3) Der Landesstellenausschuss für Wien, Niederösterreich und Burgenland
besteht aus sechs Vertreter/inne/n der Dienstnehmer/innen und aus zwei Vertre-
ter/inne/n der Dienstgeber/innen, die übrigen Landesstellenausschüsse beste-
hen jeweils aus drei Vertreter/inne/n der Dienstnehmer/innen und aus einem
Vertreter/einer Vertreterin der Dienstgeber/innen.

Vorsitz in den Verwaltungskörpern

§ 139. (1) Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt der/die vom Verwaltungsrat
gewählte Obmann/Obfrau. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der/die
von der Hauptversammlung gewählte Vorsitzende.

(2) Der Verwaltungsrat der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau hat für seine Amtsdauer aus seiner Mitte einen Ob-
mann/eine Obfrau zu wählen. Er/Sie muss der Gruppe der Dienstnehmer/innen
angehören. Für die Wahl ist die einfache Mehrheit sowohl aller Mitglieder des
Verwaltungsrates als auch der Gruppe der Dienstnehmer/innen erforderlich. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die einfache Mehrheit in der Gruppe der Dienst-
nehmer/innen. Im Anschluss an die Wahl des Obmannes/der Obfrau ist für die-
sen/diese aus der Mitte des Verwaltungsrates ein Stellvertreter/eine Stellvertre-
terin aus der Gruppe der Dienstgeber/innen zu wählen.

(2a) Die Hauptversammlung der Versicherungsanstalt öffentlich Bedienste-
ter, Eisenbahnen und Bergbau hat für ihre Amtsdauer aus ihrer Mitte eine/n Vor-
sitzende/n zu wählen. Er/Sie muss der Gruppe der Dienstnehmer/innen angehö-
ren. Für die Wahl ist die einfache Mehrheit aller Mitglieder der Hauptversamm-
lung erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet die einfache Mehrheit in der
Gruppe der Dienstnehmer/innen. Im Anschluss an die Wahl des/der Vorsitzen-
den ist für diese/n aus der Mitte der Hauptversammlung ein Stellvertreter/eine
Stellvertreterin aus der Gruppe der Dienstgeber/innen zu wählen. Der/Die Vor-
sitzende sowie sein/seine/ihr/ihre Stellvertreter/in dürfen weder dem Verwal-
tungsrat noch einem Landesstellenausschuss angehören. Darüber hinaus dür-
fen diese Personen nicht derselben wahlwerbenden Gruppe angehören, der der
Obmann/die Obfrau des Verwaltungsrates bzw. sein/seine/ihr/ihre Stellvertreter/
in zuzurechnen ist.

(3) Die Landesstellenausschüsse der Versicherungsanstalt öffentlich Be-
diensteter, Eisenbahnen und Bergbau haben für ihre Amtsdauer einen Vorsit-
zenden/eine Vorsitzende aus ihrer Mitte zu wählen. Er/Sie muss der Gruppe
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der Dienstnehmer/innen angehören. Für die Wahl ist die einfache Mehrheit
aller Mitglieder des Landesstellenausschusses erforderlich. Im Anschluss da-
ran ist ein Stellvertreter/eine Stellvertreterin des/der Vorsitzenden zu wählen,
der/die der Gruppe der Dienstgeber/innen anzugehören hat. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die einfache Mehrheit in der Gruppe jener Versiche-
rungsvertreter/innen, der die zu wählende Person angehört. Der/Die Vorsit-
zende und sein/ihr Stellvertreter bzw. seine/ihre Stellvertreterin vertreten den
jeweiligen Landesstellenausschuss in der Hauptversammlung (§ 138 Abs. 2
Z 2).

(4) Der gewählte Obmann/Die gewählte Obfrau und sein/ihr Stellvertreter
bzw. seine/ihre Stellvertreterin sowie die gewählten Vorsitzenden der Hauptver-
sammlung sowie der Landesstellenausschüsse und ihre Stellvertreter/innen
sind, wenn sie die Annahme der Wahl dem zur Wahl berufenen Verwaltungs-
körper ausdrücklich erklärt haben, sogleich oder ab einem anlässlich der Wahl
vom Verwaltungskörper festgelegten Zeitpunkt zur Ausübung ihrer Funktion be-
rechtigt.

(5) Scheidet ein Vorsitzender/eine Vorsitzende (ein Stellvertreter/eine Stell-
vertreterin) eines Verwaltungskörpers infolge Enthebung (§ 135) vom Amt als
Versicherungsvertreter/in aus und tritt nachträglich die Entscheidung über diese
Enthebung außer Kraft, so erlöschen mit dem gleichen Zeitpunkt die rechtlichen
Wirkungen einer bereits erfolgten Wahl seines Nachfolgers/seiner Nachfolgerin
und es ist neuerlich eine entsprechende Wahl durchzuführen.

Angelobung der Versicherungsvertreter/innen

§ 140. Der Obmann/Die Obfrau der Versicherungsanstalt, sein/ihr Stellver-
treter bzw. seine/ihre Stellvertreterin, die Vorsitzenden der Hauptversamm-
lung sowie der Landesstellenausschüsse und ihre Stellvertreter/innen sind von
der Aufsichtsbehörde, die übrigen Versicherungsvertreter/innen vom Obmann/
von der Obfrau bzw. vom vorläufigen Verwalter/von der vorläufigen Verwalte-
rin anzugeloben und dabei nachweislich auf ihre Pflichten nach § 136 hinzu-
weisen.

ABSCHNITT II

Aufgaben der Verwaltungskörper

Aufgaben des Verwaltungsrates und Vertretung
der Versicherungsanstalt

§ 141. (1) Dem Verwaltungsrat obliegt die Geschäftsführung, soweit diese
nicht gesetzlich der Hauptversammlung oder einem Landesstellenausschuss
zugewiesen ist, die Vertretung der Versicherungsanstalt sowie die Vorbereitung
der in der Hauptversammlung zu treffenden Beschlüsse. Er kann einzelne seiner
Obliegenheiten dem Obmann/der Obfrau bzw. dem/der Vorsitzenden eines Lan-
desstellenausschusses und die Besorgung bestimmter laufender Angelegenhei-
ten dem Büro des Versicherungsträgers übertragen. Tunlichst dem Büro zu
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übertragen hat der Verwaltungsrat unbeschadet seiner eigenen Verantwortlich-
keit und seiner Weisungsbefugnis

1. laufende Verwaltungsgeschäfte, sofern im Einzelfall das Eineinhalbfache
des für das jeweilige Jahr festgesetzten Schwellenwertes für Dienstleis-
tungen nach § 12 Abs. 1 Z 1 BVergG 2018 nicht überschritten wird,

2. Personalangelegenheiten mit Ausnahme des bereichsleitenden und lei-
tenden Dienstes sowie der Leiter/innen des höheren Dienstes nach der
DO. A und des ärztlichen Dienstes nach § 37 Z 1 und 2 DO. B,

3. die Entscheidung in Leistungsangelegenheiten nach den vom Verwal-
tungsrat zu erlassenden Richtlinien und

4. die Vertretung des Versicherungsträgers nach außen in jenen Angelegen-
heiten, die nicht der Beschlussfassung des Verwaltungsrates oder der
Hauptversammlung bedürfen.

Dem Verwaltungsrat ist über die laufenden Verwaltungsgeschäfte nach Z 1
gemäß der Geschäftsordnung nachträglich, mindestens halbjährlich Bericht zu
erstatten.

(2) Die Vertretungsbefugnis natürlicher Personen wird durch eine Bescheini-
gung der Aufsichtsbehörde oder einen Auszug aus dem die sonstigen Betroffe-
nen erfassenden Teil des Ergänzungsregisters (§ 6 Abs. 4 in Verbindung mit § 2
Z 7 des E-Government-Gesetzes, BGBl. I Nr. 10/2004) nachgewiesen.

(3) In folgenden Angelegenheiten bedürfen Beschlüsse des Verwaltungs-
rates zu ihrer Wirksamkeit der Zweidrittelmehrheit der gültig abgegebenen
Stimmen:

1. die dauernde Veranlagung von Vermögensbeständen;
2. der Abschluss von Verträgen mit den im Sechsten Teil bezeichneten und

sonstigen Vertragspartner/inne/n, wenn diese Verträge eine wesentliche
dauernde Belastung des Versicherungsträgers herbeiführen;

3. die Erlassung von Richtlinien nach § 28 Abs. 2 über die Verwendung der
Mittel des Unterstützungsfonds;

4. der Abschluss von Landes-Zielsteuerungsübereinkommen nach dem
G-ZG.

(4) Der Verwaltungsrat darf Beschlüsse
1. über die Erwerbung, Errichtung oder Erweiterung von Gebäuden oder von

Einrichtungen in fremden Gebäuden, die Zwecken der Verwaltung, der
Krankenbehandlung, der Anstaltspflege, der Jugendlichen- und Vorsor-
ge(Gesunden)untersuchungen, der Erbringung von Zahnbehandlung oder
Zahnersatz, der Unfallheilbehandlung, der Rehabilitation, der Maßnahmen
zur Festigung der Gesundheit, der Krankheitsverhütung oder der Gesund-
heitsvorsorge dienen sollen, sowie

2. über Umbauten von Gebäuden, wenn damit eine Änderung des Verwen-
dungszweckes verbunden ist,

nur dann fassen, wenn ein Bedarf für das jeweilige Bauvorhaben besteht. Die
Bedarfsprüfung ist von der Versicherungsanstalt vorzunehmen und hat sich auf
den Bereich der gesamten Sozialversicherung zu erstrecken. Die Grundsätze
für die Bedarfsprüfung sind von der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Konsumentenschutz mit Verordnung festzulegen und haben je-
denfalls Näheres über den Ablauf und den Umfang der Prüfung sowie die dabei
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auszuarbeitenden Unterlagen zu enthalten. Nach Abschluss des Bauvorhabens
ist der Aufsichtsbehörde eine vom Verwaltungsrat gebilligte Schlussabrechnung
vorzulegen.

(5) Beschlüsse des Verwaltungsrates über die Erstellung von Dienstposten-
plänen (§ 460 Abs. 1 ASVG), soweit sie sich auf die Gehaltsgruppen F (Höherer
Dienst) und G (Leitender Dienst) der Dienstordnung A für die Angestellten bei
den Sozialversicherungsträgern Österreichs (DO. A) erstrecken, bedürfen der
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Finanzen.

Aufgaben der Hauptversammlung

§ 142. (1) Die Hauptversammlung der Versicherungsanstalt hat jährlich min-
destens zweimal zusammenzutreten. Sie ist vom Verwaltungsrat einzuberufen.
Ihr ist vorbehalten:

1. die Beschlussfassung über den Jahresvoranschlag (Haushaltsplan);
2. die Beschlussfassung über den Jahresbericht des Verwaltungsrates, der

aus dem durch einen beeideten Wirtschaftsprüfer/eine beeidete Wirt-
schaftsprüferin geprüften Rechnungsabschluss und den Statistischen
Nachweisungen besteht;

3. die Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates;
4. die Beschlussfassung über die Satzung und Krankenordnung sowie ihre

Änderungen.
(2) Der beeidete Wirtschaftsprüfer/Die beeidete Wirtschaftsprüferin nach

Abs. 1 Z 2 ist von der Hauptversammlung zu beauftragen.

Aufgaben der Landesstellenausschüsse

§ 143. (1) Den Landesstellenausschüssen obliegt die Geschäftsführung hin-
sichtlich der den Landesstellen nach Abs. 2 zugewiesenen Aufgaben. Der Lan-
desstellenausschuss kann unbeschadet seiner eigenen Verantwortlichkeit ein-
zelne seiner Obliegenheiten dem/der Vorsitzenden und die Besorgung bestimm-
ter laufender Angelegenheiten dem Büro übertragen.

(2) Die Landesstellenausschüsse haben nach einheitlichen Grundsätzen und
Vorgaben des Verwaltungsrates folgende Aufgaben wahrzunehmen:

1. Beschlussfassung über die Nachsicht von Behandlungsbeiträgen unter
Beachtung der Richtlinien des Verwaltungsrates;

2. Beschlussfassung hinsichtlich der Gewährung von Unterstützungen aus
dem Unterstützungsfonds bis zu den im Anhang zur Geschäftsordnung
festzulegenden Wertgrenzen.

3. Beschlussfassung über Einzelverträge (neue oder Ersatzverträge) mit frei-
beruflich tätigen Ärzt/inn/en, die einen § 2-Kassenvertrag erhalten, sowie
über Einzelverträge mit Zahnärzt/inn/en und Dentist/inn/en;

4. Beschlussfassung über Einzelverträge mit Hebammen, klinischen Psy-
cholog/inn/en, Psychotherapeut/inn/en sowie Beförderungsunternehmen
unter Bedachtnahme auf bestehende Gesamt-, Muster- und Rahmenver-
träge.
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(3) Die örtliche Zuständigkeit eines Landesstellenausschusses richtet sich
bei Versicherten nach deren Wohnsitz. Ist kein Wohnsitz im Inland vorhanden,
so ist der für Wien, Niederösterreich und Burgenland bestehende Landesstellen-
ausschuss zuständig.

(4) Die Landesstellenausschüsse sind bei ihrer Geschäftsführung an die
Weisungen des Verwaltungsrates gebunden; der Verwaltungsrat kann auch Be-
schlüsse der Landesstellenausschüsse aufheben oder abändern.

Sitzungen

§ 144. (1) Die Sitzungen der Verwaltungskörper sind nichtöffentlich. Der/Die
leitende Angestellte und sein/ihr Stellvertreter bzw. seine/ihre Stellvertreterin
sind berechtigt, an den Sitzungen der Verwaltungskörper mit beratender Stimme
teilzunehmen. Der Obmann/Die Obfrau kann die Teilnahme von Bediensteten
der Versicherungsanstalt verfügen.

(2) Der ordnungsmäßig einberufene Verwaltungskörper ist bei Anwesenheit
des/der Vorsitzenden und von mindestens der Hälfte der Versicherungsvertre-
ter/innen beschlussfähig. Der/Die Vorsitzende ist auf die erforderliche Mindest-
zahl von anwesenden Versicherungsvertreter/inne/n anzurechnen. Ein gültiger
Beschluss bedarf – wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist – der Zustim-
mung der Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen.

(3) In den Sitzungen der Verwaltungskörper hat auch der/die Vorsitzende
Stimmrecht, bei Stimmengleichheit gibt seine/ihre Stimme den Ausschlag, wenn
dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt.

(4) Die im § 138 Abs. 2 Z 3 und 4 genannten Mitglieder nehmen an den Sit-
zungen der Hauptversammlung mit beratender Stimme teil.

(5) Verstoßen Beschlüsse eines Verwaltungskörpers gegen eine Rechtsvor-
schrift oder in einer wichtigen Frage gegen den Grundsatz der Zweckmäßigkeit
der Gebarung der Versicherungsanstalt, so hat der Obmann/die Obfrau oder
der/die Vorsitzende des Landesstellenausschusses ihre Durchführung vorläufig
aufzuschieben und unter gleichzeitiger Angabe der Gründe für seine/ihre Vor-
gangsweise die Entscheidung der Aufsichtsbehörde einzuholen.

Teilnahme der Betriebsvertretung

§ 145. (1) An den Sitzungen des Verwaltungsrates, der Hauptversammlung
und der Landesstellenausschüsse ist die Betriebsvertretung des Versicherungs-
trägers mit zwei Vertreter/inne/n mit beratender Stimme teilnahmeberechtigt.

(2) Das nach dem Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, in Betracht
kommende Organ der Betriebsvertretung hat dem Obmann/der Obfrau der Ver-
sicherungsanstalt die für die Teilnahme an den Sitzungen der Verwaltungskör-
per vorgesehenen Vertreter/innen namhaft zu machen. Diese Vertreter/innen
sind von jeder Sitzung des Verwaltungskörpers ebenso in Kenntnis zu setzen
wie die Mitglieder dieses Verwaltungskörpers; es sind ihnen auch die diesen zur
Verfügung gestellten Behelfe (Tagesordnung, Ausweise, Berichte und andere
Behelfe) zu übermitteln.
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ABSCHNITT III

Vermögensverwaltung

Jahresvoranschlag und Gebarungsvorschaurechnung

§ 150. (1) Die Versicherungsanstalt hat für jedes Geschäftsjahr einen Vor-
anschlag und im Zusammenhang damit vierteljährlich eine rollierende Geba-
rungsvorschaurechnung zu erstellen.

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der der Gebarungsvorschau zu
Grunde zu legende Planungszeitraum sind die dem jeweiligen Geschäftsjahr
nächstfolgenden vier Geschäftsjahre.

Rechnungsabschluss und Nachweisungen

§ 151. (1) Die Versicherungsanstalt hat für jedes Geschäftsjahr einen Rech-
nungsabschluss, der jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und einer Schluss-
bilanz zum Ende des Jahres bestehen muss und durch einen beeideten Wirt-
schaftsprüfer/eine beeidete Wirtschaftsprüferin geprüft wurde, und einen Ge-
schäftsbericht zu verfassen und dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Konsumentenschutz vorzulegen.

(2) Die Versicherungsanstalt hat statistische Nachweisungen zu verfassen
und dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumen-
tenschutz zur Verfügung zu stellen.

(3) Die Versicherungsanstalt hat die nach § 441f ASVG festgelegten Ziele
jährlich zu evaluieren.

(4) Die Versicherungsanstalt hat über die in Abs. 1 bis 3 angeführten Inhalte
einen Jahresbericht zu erstellen.

(5) Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-
schutz hat nach Anhörung des Dachverbandes und nach Abstimmung mit dem
Bundesminister für Finanzen Weisungen für

1. die Rechnungsführung inklusive Gebarungsvorschau, die Rechnungsle-
gung sowie die Erstellung des Jahresvoranschlages und des Jahresbe-
richtes (Abs. 1 und 4),

2. die statistischen Nachweisungen (Abs. 2) sowie
3. die Zielsteuerung nach § 441f ASVG und deren Evaluierung (Abs. 3) hin-

sichtlich deren Struktur und Prozesse
zu erlassen. Bei der Erlassung der Weisungen ist darauf Bedacht zu nehmen,
dass die Rechnungsabschlüsse und die statistischen Nachweisungen auch für
die Zwecke der Zielsteuerung herangezogen werden können.

(6) Die Träger der Sozialversicherung und der Dachverband haben den
Jahresbericht im Internet nach den Weisungen gemäß Abs. 5 zu veröffentli-
chen. Die von der Hauptversammlung beschlossene Erfolgsrechnung ist je-
denfalls binnen vier Monaten nach der Beschlussfassung im Internet zu ver-
lautbaren.
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Gebarungsaufzeichnungen

§ 151a. Die Versicherungsanstalt hat getrennte Aufzeichnungen über die
Gebarung der in der Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung

1. der nach § 1 Abs. 1 Z 1 bis 24 und 39 sowie
2. der nach § 1 Abs. 1 Z 25 bis 36

pflichtversicherten Personen zu führen. Die nach § 1 Abs. 1 Z 37 pflichtversi-
cherten Personen sind dabei in der Krankenversicherung der Personengruppe
nach Z 1, in der Pensions- und Unfallversicherung der Personengruppe nach Z 2
zuzurechnen. Die nach § 1 Abs. 1 Z 38 und Abs. 6 pflichtversicherten Personen
sind dabei jeweils jener Personengruppe zuzurechnen, der sie als Dienstneh-
mer/innen angehören würden.

Schulden-, Vermögens- und Liquiditätsmanagement

§ 152. (1) Der Versicherungsträger hat bei der Vermögensverwaltung sowie
beim Schulden- und Liquiditätsmanagement die Grundsätze nach § 2a des Bun-
desfinanzierungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Die zur Anlage verfügbaren
Mittel des Versicherungsträgers sind grundsätzlich zinsbringend anzulegen.
Anlagesicherheit und Liquidität haben Vorrang gegenüber der Erzielung eines
angemessenen Ertrages. Die Mittel dürfen im Sinne der Anlagesicherheit unbe-
schadet des Abs. 3 und des § 153 nur angelegt werden:

1. in verzinslichen Schuldverschreibungen (verzinslichen Wertpapieren), die
in Euro von Mitgliedstaaten (bzw. deren Teilstaaten, Bundesländern, Pro-
vinzen) des EWR begeben wurden, deren Bonität als zweifelsfrei vorhan-
den erachtet wird, oder

2. in verzinslichen Schuldverschreibungen, die in Euro von Kreditinstituten
begeben wurden, deren Bonität als zweifelsfrei vorhanden erachtet wird
und die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat des EWR haben, oder

3. in auf Euro lautenden Einlagen bei Kreditinstituten, deren Bonität als zwei-
felsfrei vorhanden erachtet wird und die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat
des EWR haben, oder

4. in verzinslichen Schuldverschreibungen (Emissionen), deren Bonität als
zweifelsfrei vorhanden erachtet wird und die von Emittenten/Emittentinnen
mit Sitz in einem Mitgliedstaat des EWR begeben wurden, oder

5. in Unternehmensanleihen von Emittenten/Emittentinnen, deren Bonität als
zweifelsfrei vorhanden erachtet wird und die ihren Sitz in einem Mitglied-
staat des EWR haben, oder

6. in Fonds im Sinne des Investmentfondsgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 77/
2011, die den Kriterien nach den Z 1 bis 5 entsprechen.

Für die Beurteilung der Bonität können Mindest-Ratings der vom Markt an-
erkannten Rating-Agenturen herangezogen werden. Veranlagungen in nachran-
gige Schuldverschreibungen (nachrangige Wertpapiere) sind nicht zulässig.

(2) Der Einsatz derivativer Instrumente im Sinne der Arten von Derivat-
geschäften nach Anhang II Abs. 1 lit. a bis d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27. 06. 2013
S. 1, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2015/1556, ABl.
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Nr. L 244 vom 19. 09. 2015 S. 9, ist zulässig, wenn er nachweislich zur Absiche-
rung bestehender Positionen nach Abs. 1 dient.

(3) Beschlüsse der Verwaltungskörper über Vermögensveranlagungen, die
in den Abs. 1 und 2 nicht erwähnt sind, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Genehmigung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Konsumentenschutz. Kriterien für die Genehmigung der beab-
sichtigten Vermögensveranlagung sind jedenfalls Anlagensicherheit, Liquidität
und Ertragsangemessenheit. Es ist jeweils das Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Finanzen herzustellen. Gegenstand solcher Beschlüsse können so-
wohl konkrete Vermögensanlagen in einem einzelnen Fall als auch durch ge-
meinsame Gruppenmerkmale gekennzeichnete und voraussichtlich vorzuneh-
mende Vermögensanlagen sein.

(4) Der Versicherungsträger hat dafür zu sorgen, dass die Veranlagung
durch Personen erfolgt, die dafür fachlich geeignet sind und eine entspre-
chende Berufserfahrung nachweisen können. Für jede Vermögensanlage ist
begleitend ein Risikomanagement durchzuführen. Eine angemessene Funk-
tionstrennung zwischen der Veranlagung und dem Risikomanagement ist zu
gewährleisten.

Genehmigung zu Veränderungen von Vermögensbeständen

§ 153. (1) Beschlüsse der Verwaltungskörper über Veränderungen im Be-
stand von Liegenschaften, insbesondere über deren Erwerbung, Belastung oder
Veräußerung, oder über die Errichtung oder Erweiterung von Gebäuden bedür-
fen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch die Bundesministerin für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Finanzen. Das gleiche gilt für den Umbau von Gebäuden,
wenn damit eine Änderung des Verwendungszweckes verbunden ist.

(1a) Beschlüsse der Verwaltungskörper über den Abschluss von Bestand-
verträgen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch die Bundes-
ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen.

(2) Die Genehmigung gemäß Abs. 1 ist nicht erforderlich,
1. wenn dem Beschluß ein Betrag zugrunde liegt, der das Dreitausendfache

der Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 Abs. 1 ASVG nicht übersteigt,
oder

2. wenn Erhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten mit genehmigungspflich-
tigen Vorhaben in keinem ursächlichen Zusammenhang stehen.

(2a) Die Genehmigung nach Abs. 3 ist nicht erforderlich, wenn
1. die den beschlussgegenständlichen Bestandvertrag betreffende Gesamt-

fläche weniger als 500 m2 beträgt und
2. der Jahresbruttobestandzins des beschlussgegenständlichen Bestandver-

trages das Tausendfache der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1
ASVG nicht übersteigt und

3. der beschlussgegenständliche Bestandvertrag keinen Kündigungsverzicht
von mehr als zehn Jahren vorsieht.
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(3) Beschlüsse der Verwaltungskörper über Angelegenheiten nach den
Abs. 2 und 2a sind binnen einem Monat nach Beschlußfassung dem Bundes-
minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales anzuzeigen.

Genehmigung der Beteiligung an fremden Einrichtungen

§ 153a. Beschlüsse der Verwaltungskörper über eine Beteiligung an frem-
den Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Geneh-
migung durch die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Kon-
sumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerin für Finanzen. Das
Gleiche gilt für Beschlüsse der Verwaltungskörper über Finanzierungs- und Be-
treibermodelle im Sinne des § 27 Abs. 2.

ABSCHNITT IV

Aufsicht des Bundes

Aufsichtsbehörde

§ 154. (1) Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen
und Bergbau samt ihren Anstalten und Einrichtungen unterliegt der Aufsicht des
Bundes. Die Aufsicht ist von der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Konsumentenschutz auszuüben.

(2) Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumen-
tenschutz kann bestimmte Bedienstete ihres Bundesministeriums mit der Auf-
sicht über die Versicherungsanstalt betrauen; der Bundesminister für Finan-
zen kann zu den Sitzungen der Verwaltungskörper der Versicherungsanstalt
einen Vertreter/eine Vertreterin zur Wahrung der finanziellen Interessen des
Bundes entsenden. Den mit der Ausübung der Aufsicht bzw. mit der Wahrung
der Interessen des Bundes betrauten Bediensteten und ihren Stellvertreter/
inne/n sind Aufwandsentschädigungen zu gewähren, deren Höhe 14% bzw.
für die Stellvertreter/innen 7% des Gehaltes eines Abgeordneten zum Natio-
nalrat entspricht und die monatlich auszuzahlen sind. Bei mehrfacher Auf-
sichtstätigkeit gebührt nur eine, und zwar die jeweils höhere Aufwandsent-
schädigung.

(3) Der Vertreter/Die Vertreterin der Bundesministerin für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Konsumentenschutz kann gegen Beschlüsse eines Verwal-
tungskörpers, die gegen eine Rechtsvorschrift oder in wichtigen Fragen (§ 155
Abs. 2) gegen den Grundsatz der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit verstoßen oder die die finanziellen Interessen des Bundes berühren,
Einspruch mit aufschiebender Wirkung erheben. Der Vertreter/Die Vertreterin
des Bundesministers für Finanzen kann Einspruch mit aufschiebender Wirkung
gegen Beschlüsse erheben, die die finanziellen Interessen des Bundes berüh-
ren oder in wichtigen Fragen (§ 155 Abs. 2) gegen den Grundsatz der Zweck-
mäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verstoßen. Der/Die Vorsitzende
hat die Durchführung des Beschlusses, gegen den Einspruch erhoben wurde,
vorläufig aufzuschieben und die Entscheidung der Aufsichtsbehörde einzuholen.
Bei einem Einspruch des Vertreters/der Vertreterin des Bundesministers für Fi-
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nanzen hat die Aufsichtsbehörde die Entscheidung im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Finanzen zu treffen.

Aufgaben der Aufsicht

§ 155. (1) Die Aufsichtsbehörde hat die Gebarung der Versicherungsanstalt
zu überwachen und darauf hinzuwirken, dass im Zuge dieser Gebarung nicht
gegen Rechtsvorschriften verstoßen wird. Sie kann ihre Aufsicht auf Fragen der
Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erstrecken. Sie soll sich in
diesen Fällen auf wichtige Fragen beschränken und in das Eigenleben und die
Selbstverantwortung der Versicherungsanstalt nicht unnötig eingreifen. Die Auf-
sichtsbehörde kann in Ausübung des Aufsichtsrechtes Beschlüsse der Verwal-
tungskörper aufheben.

(2) Wichtige Fragen im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere die Einhaltung
der im Rahmen der Zielsteuerung nach § 441f abgestimmten Ziele, die Sicher-
stellung einer nachhaltig ausgeglichenen Gebarung sowie Beschlüsse, deren
finanzielle Auswirkungen ein Ausmaß von 10 Millionen Euro innerhalb eines
Kalenderjahres oder innerhalb von fünf Kalenderjahren übersteigen. Auch alle
Angelegenheiten nach § 432 Abs. 3 ASVG sind wichtige Fragen im Sinne des
Abs. 1.

(3) Der Aufsichtsbehörde und dem Bundesminister für Finanzen sind auf
Verlangen alle Bücher, Rechnungen, Belege, Urkunden, Wertpapiere, Schriften
und sonstige Bestände vorzulegen und alle zur Ausübung des Aufsichtsrechtes
geforderten Mitteilungen zu machen; alle Verlautbarungen sind der Aufsichtsbe-
hörde und dem Bundesminister für Finanzen unverzüglich zur Kenntnis zu brin-
gen. Die Aufsichtsbehörde kann die Satzung und Krankenordnung jederzeit
überprüfen und Änderungen solcher Bestimmungen verlangen, die mit dem Ge-
setz in Widerspruch stehen oder dem Zweck der Versicherung zuwiderlaufen.
Wird diesem Verlangen nicht binnen drei Monaten entsprochen, so kann sie die
erforderlichen Verfügungen von Amts wegen treffen.

(4) Die Aufsichtsbehörde kann verlangen, dass die Verwaltungskörper mit
einer bestimmten Tagesordnung zu Sitzungen einberufen werden. Wird dem
nicht entsprochen, so kann sie die Sitzungen selbst anberaumen und die Ver-
handlungen leiten. Sie kann zu allen Sitzungen Vertreter/innen entsenden,
denen beratende Stimme zukommt. Die Aufsichtsbehörde, der/die mit der
Aufsicht betraute Bedienstete der Aufsichtsbehörde und der Vertreter/die Vertre-
terin des Bundesministers für Finanzen sind von jeder Sitzung der Verwaltungs-
körper ebenso in Kenntnis zu setzen wie die Mitglieder dieser Verwaltungskör-
per; es sind ihnen auch die diesen zur Verfügung gestellten Behelfe (Tagesord-
nung, Ausweise, Berichte und andere Behelfe) zu übermitteln. Auf Verlangen
des Vertreters/der Vertreterin der Aufsichtsbehörde oder des Vertreters/der Ver-
treterin des Bundesministers für Finanzen ist die Beschlussfassung zu bestimm-
ten Tagesordnungspunkten zu vertagen. Dieses Verlangen kann für ein und
denselben Tagesordnungspunkt höchstens zwei Mal erfolgen.

(5) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, die Versicherungsanstalt amtlichen
Untersuchungen zu unterziehen, wobei sie sich dabei der Mitwirkung des Dach-
verbandes sowie geeigneter Sachverständiger bedienen kann. Der Bundes-
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minister für Finanzen ist berechtigt, an der amtlichen Untersuchung durch einen
Vertreter/eine Vertreterin mitwirken. Die Aufsichtsbehörde hat eine solche amtli-
che Untersuchung anzuordnen, wenn der Bundesminister für Finanzen dies zur
Wahrung der finanziellen Interessen des Bundes verlangt.

(6) Die Aufsichtsbehörde hat vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen
über die Zuständigkeit anderer Stellen und unbeschadet der Rechte Dritter bei
Streit über Rechte und Pflichten der Verwaltungskörper und deren Mitglieder so-
wie über die Auslegung der Satzung zu entscheiden.

Vorläufige Geschäftsführung und Vertretung

§ 156. (1) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, die Verwaltungskörper,
wenn sie ungeachtet zweimaliger schriftlicher Verwarnung gesetzliche oder
satzungsmäßige Bestimmungen außer Acht lassen, aufzulösen und die vorläu-
fige Geschäftsführung und Vertretung vorübergehend einem vorläufigen Ver-
walter/einer vorläufigen Verwalterin zu übertragen. Diesem/Dieser ist ein Beirat
zur Seite zu stellen, der im gleichen Verhältnis wie der aufgelöste Verwaltungs-
körper aus Vertreter/inne/n der Dienstnehmer/innen und der Dienstgeber/innen
bestehen soll und dessen Aufgaben und Befugnisse von der Aufsichtsbehörde
bestimmt werden. Die §§ 132 Abs. 2 bis 7 und 143 sind auf die Mitglieder des
Beirates entsprechend anzuwenden. Der vorläufige Verwalter/Die vorläufige
Verwalterin hat binnen acht Wochen vom Zeitpunkt seiner/ihrer Bestellung an
die nötigen Verfügungen wegen Neubestellung des Verwaltungskörpers nach
§ 133 zu treffen. Ihm/Ihr obliegt die erstmalige Einberufung der Verwaltungs-
körper.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 über die Auflösung eines Verwaltungskör-
pers und die Übertragung der vorläufigen Geschäftsführung und Vertretung auf
einen vorläufigen Verwalter/eine vorläufige Verwalterin sind entsprechend anzu-
wenden, solange und soweit ein Verwaltungskörper die ihm obliegenden Ge-
schäfte nicht ausführt.

(3) Verfügungen des vorläufigen Verwalters/der vorläufigen Verwalterin, die
über den Rahmen laufender Geschäftsführung hinausgehen, wie insbesondere
derartige Verfügungen über die dauernde Anlage von Vermögensbeständen im
Wert von mehr als 14534,57 E, über den Abschluss von Verträgen, die die Ver-
sicherungsanstalt für länger als sechs Monate verpflichten, und über den Ab-
schluss, die Änderung oder Auflösung von Dienstverträgen mit einer Kündi-
gungsfrist von mehr als drei Monaten oder von unkündbaren Dienstverträgen
bedürfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Kosten der Aufsicht

§ 157. Die Kosten der von der Aufsichtsbehörde angeordneten Maßnah-
men belasten den Versicherungsträger. Zur Deckung der durch die Aufsicht
erwachsenden sonstigen Kosten hat die Versicherungsanstalt durch Entrich-
tung einer Aufsichtsgebühr beizutragen. Deren Höhe hat die Bundesministe-
rin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz unter Bedacht-
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nahme auf den Versichertenstand nach Anhörung der Versicherungsanstalt
zu bestimmen.

Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht

§ 157a. Gegen Bescheide der Aufsichtsbehörde und wegen Verletzung ihrer
Entscheidungspflicht kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht er-
hoben werden.

ABSCHNITT V

Satzung, Krankenordnung und Geschäftsordnungen

§ 158. Hinsichtlich der Satzung, Krankenordnung und Geschäftsordnungen
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
gelten die Bestimmungen des Abschnittes VII des Achten Teiles des ASVG.

ABSCHNITT VI

Bedienstete

§ 159. Hinsichtlich der dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Verhält-
nisse der Bediensteten der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisen-
bahnen und Bergbau gelten die Bestimmungen des Abschnittes IX des Achten
Teiles des ASVG mit der Maßgabe, dass § 460 Abs. 3a ASVG auf die Bestel-
lung und dienstrechtliche Stellung des leitenden Angestellten und des leitenden
Arztes der Versicherungsanstalt sowie ihrer ständigen Stellvertreter anzuwen-
den ist, dass der leitende Angestellte und der leitende Arzt der Versicherungsan-
stalt erst nach vorher eingeholter Zustimmung der Aufsichtsbehörde bestellt und
entlassen werden dürfen sowie dass für den leitenden Angestellten/die leitende
Angestellte zwei Stellvertreter/innen und für den leitenden Arzt/die leitende Ärz-
tin ein Stellvertreter/eine Stellvertreterin bestellt werden dürfen.

ABSCHNITT VII

Datenverarbeitung

§ 159a. Die Versicherungsanstalt ist insoweit zur Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihr gesetzlich über-
tragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den ihr gesetzlich
übertragenen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei der Einhebung der
im § 27a des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten vor-
gesehenen Kostenbeiträge und der gemäß § 45a des Arbeiterkammergeset-
zes 1992 zum Zwecke der Erfassung der Kammerzugehörigen notwendigen
Daten.

§ 159b. Die Versicherungsnummer nach § 30c Abs. 1 Z 1 ASVG sowie die
bei den Sozialversicherungsträgern (beim Dachverband der Sozialversiche-
rungsträger) verwendeten personenbezogenen Ordnungsbegriffe (wie beispiels-
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weise Dienstgeberkontonummer und Vertragspartnernummer) können in der
elektronischen Datenverarbeitung für Zwecke der Sozialversicherung und des
Arbeitsmarktservice verwendet werden.

ABSCHNITT IX

Mitwirkung der Abgabenbehörden des Bundes hinsichtlich
des Bezuges einer Familienbeihilfe

§ 159d. (1) Die Abgabenbehörden des Bundes haben der Versicherungs-
anstalt nach Maßgabe des Abs. 3 folgende Daten zu übermitteln:

Name (Familienname und Vorname), Versicherungsnummer und Anschrift
1. der Person, für die Anspruch auf Familienbeihilfe nach § 2 Abs. 1 lit. b, c

und f sowie nach § 8 Abs. 4 bis 7 des Familienlastenausgleichsgesetzes
1967 besteht, und

2. des Anspruchsberechtigten gemäß § 2 Abs. 2 des Familienlastenaus-
gleichsgesetzes 1967.

(2) Die übermittelten Daten dürfen nur zur Feststellung des Bestandes und
des Umfanges von Leistungen nach diesem Bundesgesetz verwendet werden.

(3) Das Verfahren der Übermittlung und der Zeitpunkt der erstmaligen Über-
mittlung von den in Abs. 1 genannten Daten sind vom Bundesminister für Finan-
zen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie
und dem Bundesminister für Arbeit und Soziales nach Maßgabe der technisch-
organisatorischen Möglichkeiten zu bestimmen.

Mitwirkung der Abgabenbehörden des Bundes hinsichtlich
des Bezuges ausländischer Renten (§ 22b)

§ 159e. (1) Die Abgabenbehörden des Bundes haben der Versicherungsan-
stalt und den pensionsauszahlenden Stellen nach Maßgabe des Abs. 3 zu Per-
sonen, die eine ausländische Rente (§ 22b Abs. 1) beziehen oder eine solche
bezogen haben und die Anspruch auf Leistungen eines Krankenversicherungs-
trägers haben, aus den bei ihnen vorhandenen und aus einer Abgabenerklärung
unmittelbar ableitbaren Daten folgende Angaben zu übermitteln:

1. Namen (Familienname und Vorname), Anschrift, Geburtsdatum, in- und
ausländische Sozialversicherungsnummer;

2. Art und Höhe der ausländischen Rentenbezüge;
3. rentenauszahlende Stelle.
(2) Die übermittelten Daten dürfen nur zur Feststellung des Bestandes und

des Umfanges von Leistungen und für die Feststellung von Beitragspflichten
nach diesem Bundesgesetz verwendet werden.

(3) Das Verfahren der Übermittlung sowie der Zeitpunkt der erstmaligen
Übermittlung der in Abs. 1 genannten Daten sind vom Bundesminister für Finan-
zen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Konsumentenschutz nach Maßgabe der technisch-organisatorischen Mög-
lichkeiten festzulegen. Die Datenübermittlungen sind vollständig in elektroni-
scher Form im Wege des Dachverbandes vorzunehmen.
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ABSCHNITT X

Sprachliche Gleichbehandlung

§ 159f. Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen
nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Män-
ner in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen ist die je-
weils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

Umsetzung von Unionsrecht

§ 159g. Durch dieses Bundesgesetz werden umgesetzt:
1. die Richtlinie 89/105/EWG betreffend die Transparenz von Maßnahmen

zur Regelung der Preisfestsetzung bei Arzneimitteln für den menschlichen
Gebrauch und ihre Einbeziehung in die staatlichen Krankenversicherungs-
systeme, ABl. Nr. L 40 vom 11. 02. 1989 S. 8,

2. die Richtlinie 2005/36/EG sowie
3. die Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, ABl. Nr. L 88 vom 04. 04.
2011 S. 45.

FÜNFTER TEIL

Übergangs- und Schlußbestimmungen

ABSCHNITT I

Übergangsbestimmungen

1. UNTERABSCHNITT

Übergangsbestimmungen zum Ersten Teil

Fortdauer einer nach früherer Vorschrift bestehenden Pflichtversicherung

§ 160. (1) Personen, die am 30. Juni 1967 nach den in diesem Zeitpunkt in
Geltung gestandenen Bestimmungen über die Krankenversicherung der Bun-
desangestellten pflichtversichert waren, nach den Vorschriften des Ersten Teiles
aber nicht mehr in der Krankenversicherung versichert wären, bleiben versi-
chert, solange die für den Bestand der Pflichtversicherung nach den bisherigen
Vorschriften maßgebend gewesenen Voraussetzungen weiterhin erfüllt werden.
Desgleichen sind Hinterbliebene versichert, die nach solchen Personen eine
Pensionsleistung der in § 1 Abs. 1 Z 8 oder 13 bezeichneten Art erhalten, so-
lange sie ihren Wohnsitz im Inland haben.

(2) Gruppen von Dienstnehmern gesetzlicher beruflicher Vertretungen sowie
der Wiener Börsekammer und der Kammer der Börse für landwirtschaftliche
Produkte in Wien, die nach den am 30. Juni 1967 in Geltung gestandenen Be-
stimmungen über die Krankenversicherung der Bundesangestellten in diese
Versicherung einbezogen waren, gelten mit dem 1. Juli 1967 als gemäß § 4 in
die Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz einbezogen.
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Aufkündigung von Versicherungsverträgen

§ 161. Personen, die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes als Ver-
sicherte in die Kranken- oder Unfallversicherung einbezogen werden und diebei ei-
nem Versicherungsunternehmen am 1. Juli 1967 vertragsmäßig unter Einschluß
von Dienstunfällen unfallversichert beziehungsweise vertragsmäßig krankenversi-
chert sind, können den Versicherungsvertrag bis zum 30. Juni 1968 zum Ablauf
des auf die Aufkündigung folgenden Kalendermonates aufkündigen. Das Recht
der Aufkündigung steht auch Dienstgebern hinsichtlich der von Ihnen für Dienst-
nehmer abgeschlossenen Versicherungsverträge zu, sofern die Dienstnehmer in
die Kranken- oder Unfallversicherung nach den Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes einbezogen werden. Für einen Zeitraum nach dem Erlöschen des Versiche-
rungsvertrages bereits entrichtete Versicherungsbeiträge (Prämien) sind vom Ver-
sicherungsunternehmen nicht zu erstatten. Über Verlangen des Versicherungsun-
ternehmens ist der Bestand der Kranken- oder Unfallversicherung nachzuweisen.

Umbenennung des bisherigen Trägers der
Krankenversicherung der Bundesangestellten

§ 162. Die bisherige Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten
besteht als Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter weiter.

Anwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf
die bestehenden provisorischen Personalausschüsse

§ 163. Soweit in diesem Bundesgesetz auf die gesetzliche Vertretung des
Personals Bezug genommen wird, tritt, solange diese für Dienstnehmer, die der
Unfallversicherung nach diesem Bundesgesetz unterliegen, noch nicht errichtet
ist, der bestehende provisorische Personalausschuß an ihre Stelle.

2. UNTERABSCHNITT

Übergangsbestimmungen zum Zweiten Teil

§ 164. (1) Personen, die vor dem 1. Juli 1967 eine Minderung ihrer Erwerbs-
fähigkeit erlitten haben und deren Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintrittes des schä-
digenden Ereignisses bei früherem Wirksamkeitsbeginn der Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes die Unfallversicherung begründet hätte, haben, sofern die
Minderung der Erwerbsfähigkeit nach den Vorschriften des Zweiten Teiles als
Folge eines Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit anzusehen wäre, bei Zu-
treffen der entsprechenden besonderen Voraussetzungen Anspruch auf die
Leistungen der Unfallversicherung nach diesem Bundesgesetz.

(2) Ist der Tod einer Person vor dem 1. Juli 1967 eingetreten, so haben beim
Zutreffen der entsprechenden besonderen Voraussetzungen gemäß den §§ 112
bis 116 die Hinterbliebenen Anspruch auf Hinterbliebenenrente aus der Unfall-
versicherung nach diesem Bundesgesetz, wenn

1. die Tätigkeit der verstorbenen Person im Zeitpunkt des Eintrittes des schä-
digenden Ereignisses bei früherem Wirksamkeitsbeginn dieses Bundes-
gesetzes die Unfallversicherung begründet hätte und
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2. der Tod nach den Bestimmungen des Zweiten Teiles dieses Bundesgeset-
zes als Folge eines Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit anzusehen
wäre.

(3) Als Bemessungsgrundlage für eine Versehrtenrente nach Abs. 1 gilt das
Gehalt (der sonstige monatliche Bezug), einschließlich der ruhegenußfähigen
(pensionsfähigen) Zulagen, der Zulagen, die Anspruch auf eine Zulage zum
Ruhegenuß (zur Pension) begründen und allfälliger Teuerungszulagen bezie-
hungsweise die Entschädigung, der (die) dem Anspruchsberechtigten unter Be-
dachtnahme auf seine Dienststellung im Zeitpunkt des Eintrittes des schädigen-
den Ereignisses am 1. Juli 1967 gebührt hätte. Kürzungen des Gehaltes (des
sonstigen monatlichen Bezuges) im Einzelfall auf Grund dienstrechtlicher Vor-
schriften bleiben außer Betracht.

(4) Als Bemessungsgrundlage für eine Hinterbliebenenrente nach Abs. 2 gel-
ten die in Abs. 3 bezeichneten Bezüge, die dem Verstorbenen unter Bedacht-
nahme auf seine Dienststellung im Zeitpunkt des Eintrittes des schädigenden
Ereignisses am 1. Juli 1967 gebührt hätten. Abs. 3 letzter Satz gilt entsprechend.

(5) Auf die Leistungen nach Abs. 1 und Abs. 2 sind unbeschadet der Bestim-
mungen des § 165 jeweils die Leistungen

1. einer anderen Unfallversicherung aus demselben Versicherungsfall,
2. des Dienstgebers, die ausschließlich aus dem Grunde des Unfalles (der

Berufskrankheit) gebühren, anzurechnen.

§ 165. (1) Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 bis 3 des Pensionsgesetzes 1965,
die wegen einer auf einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit zurückzufüh-
renden Erwerbsunfähigkeit getroffen wurden, werden mit Ablauf des dritten Ka-
lendermonates nach rechtskräftiger Feststellung des Anspruches auf eine Ver-
sehrtenrente nach diesem Bundesgesetz wirkungslos.

(2) Die für die Zeit vom Anfall der Versehrtenrente bis zum Erlöschen der
Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 bis 3 des Pensionsgesetzes 1965 oder gleicharti-
ger Regelungen durch diese Maßnahmen eingetretene Erhöhung des Ruhege-
nusses (Sonderzahlung) ist auf die für diese Zeit gebührende Versehrtenrente
(Rentensonderzahlung) anzurechnen.

(3) Maßnahmen nach § 20 Abs. 2 bis 4 des Pensionsgesetzes 1965, die in
Fällen, in denen der Tod des Beamten auf einen Dienstunfall oder eine Berufs-
krankheit zurückzuführen ist, getroffen wurden, werden mit Ablauf des dritten
Kalendermonates nach rechtskräftiger Feststellung des Anspruches auf eine
Hinterbliebenenrente nach diesem Bundesgesetz wirkungslos.

(4) Die für die Zeit vom Anfall der Hinterbliebenenrente bis zum Erlöschen
der Maßnahmen nach § 20 Abs. 2 bis 4 des Pensionsgesetzes 1965 oder gleich-
artiger Regelungen durch diese Maßnahmen eingetretene Erhöhung des Ver-
sorgungsgenusses (Sonderzahlung) ist auf die für diese Zeit gebührende Hinter-
bliebenenrente (Rentensonderzahlung) anzurechnen.

§ 166. Die Leistungen nach § 164 Abs. 1 und 2 sind auf Antrag festzustellen.
Wird der Antrag bis zum 30. Juni 1968 gestellt, so fällt die Leistung mit dem
1. Juli 1967, sonst mit dem der Antragstellung folgenden Monatsersten an.
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3. UNTERABSCHNITT

Übergangsbestimmungen zum Dritten Teil

§ 167. Bescheide über Anträge auf Feststellung von Leistungen nach § 164
Abs. 1 oder 2 sind binnen einem Jahr nach der Einbringung des Antrages zu
erlassen.

4. UNTERABSCHNITT

Übergangsbestimmungen zum Vierten Teil

§ 168. (1) Die am Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes im Amt
befindlichen Verwaltungskörper der Krankenversicherungsanstalt der Bundes-
angestellten haben als Hauptvorstand beziehungsweise Überwachungsaus-
schuß beziehungsweise Landesvorstand der Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter die ihnen nach diesem Bundesgesetz obliegenden Geschäfte bis
31. Dezember 1968 mit der Maßgabe zu führen, daß der sich aus den §§ 139 bis
141 ergebenden Erhöhung der Zahl der Versicherungsvertreter in den Verwal-
tungskörpern durch Entsendung der notwendigen Anzahl der Versicherungsver-
treter gemäß § 133 zu entsprechen ist. Die Amtsdauer endet auch für diese Ver-
sicherungsvertreter mit 31. Dezember 1968.

(2) Die Amtsdauer des erstmalig einberufenen Rentenausschusses (§ 130
Abs. 1 Z 4) endet ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Konstituierung am
31. Dezember 1968.

(3) In den Fällen des Abs. 1 und Abs. 2 gilt § 137 zweiter und dritter Satz ent-
sprechend.

5. UNTERABSCHNITT

Zusammenführung der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter
und der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau – Errichtung

§ 168a. (1) Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und die Ver-
sicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau werden ab 1. April 2019 mit
Wirksamkeit ab 1. Jänner 2020 zur Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau zusammengeführt. Die Versicherungsanstalt öffent-
lich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau ist Versicherungsträger im Sinne
des § 10.

(2) Alle Rechte und Verbindlichkeiten der Versicherungsanstalt öffentlich Be-
diensteter und der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau gehen
mit 1. Jänner 2020 auf die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisen-
bahnen und Bergbau über. Sie ist ab 1. Jänner 2020 zur Durchführung der Ver-
waltungs- und Leistungssachen zuständig, die nach den am 31. Dezember 2019
geltenden Vorschriften von der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und
der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau zu besorgen sind. Der
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Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau obliegt
die Erstellung der Rechnungsabschlüsse, der Geschäftsberichte (§ 151 Abs. 1)
und der statistischen Nachweisungen (§ 151 Abs. 2) für das Jahr 2019 für die
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und die Versicherungsanstalt für
Eisenbahnen und Bergbau.

(3) Personen, die am 31. Dezember 2019 in einem Dienstverhältnis zur
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter oder zur Versicherungsanstalt für
Eisenbahnen und Bergbau stehen, sind ab 1. Jänner 2020 Bedienstete der Ver-
sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau.

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau –
Versicherungsvertreter/innen und Konstituierung der Verwaltungskörper

§ 168b. (1) Die Versicherungsvertreter/innen der Versicherungsanstalt öf-
fentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau sind erstmals bis 31. März
2019 nach den Bestimmungen der §§ 132ff. in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 100/2018 in die Hauptversammlung und die Landesstellen-
ausschüsse zu entsenden, wobei die Entsendung mit 1. Jänner 2020 wirksam
wird. Unvereinbarkeitsbestimmungen sind mit Wirksamkeit der Entsendung an-
zuwenden.

(2) Die Mitglieder des Überleitungsausschusses (§ 168c) sind ab 1. Jänner
2020 die Mitglieder des Verwaltungsrates der Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau. Der/Die Vorsitzende des Überlei-
tungsausschusses und der/die Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden überneh-
men ab 1. Jänner 2020 die Funktion des/der Obmannes/Obfrau und des/der
Stellvertreters/Stellvertreterin.

(3) Die Hauptversammlung (§ 130 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 100/2018) und die Landesstellenausschüsse (§ 130 Z 3 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2018) sind vom Verwaltungsrat nach
dessen erstmaligem Zusammentreten einzuberufen. Hinsichtlich der Angelo-
bung der Versicherungsvertreter/innen gilt § 140 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 100/2018.

(4) Die Amtsdauer nach § 137 beginnt für alle Verwaltungskörper mit 1. Jän-
ner 2020.

Überleitungsausschuss – Errichtung

§ 168c. (1) Für den Zeitraum 1. April 2019 bis 31. Dezember 2019 wird ein
Überleitungsausschuss nach den für den Verwaltungsrat maßgeblichen Bestim-
mungen der §§ 132ff. in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2018
gebildet. Die Mitglieder des Überleitungsausschusses dürfen keinem anderen
Verwaltungskörper eines Versicherungsträgers oder des Hauptverbandes ange-
hören. Die §§ 154 und 155 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/
2018 sind hinsichtlich des Überleitungsausschusses sinngemäß anzuwenden.
Kommt ein gültiger Beschluss (Abs. 3) des Überleitungsausschusses nicht zu-
stande, so kann der/die Vorsitzende, wenn wichtige Interessen der Versiche-
rungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau gefährdet schei-
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nen, die Angelegenheit der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Konsumentenschutz zur Entscheidung vorlegen. Sind finanzielle Interessen
des Bundes berührt, so ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Fi-
nanzen herzustellen.

(2) Im Fall der Verhinderung der im Abs. 1 genannten Versicherungsvertre-
ter/innen kann eine Übertragung des Stimmrechtes nach § 132 Abs. 4 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2018 erfolgen. Im Übrigen finden
für die Mitglieder des Überleitungsausschusses die Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes über die Versicherungsvertreter/innen in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 100/2018 sinngemäß Anwendung.

(3) Die Mitglieder des Überleitungsausschusses sind erstmals von der Bun-
desministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz zur kon-
stituierenden Sitzung so einzuladen, dass der Überleitungsausschuss ab 1. April
2019 seine Aufgaben und Obliegenheiten nach § 168d wahrnehmen kann. Mit
seinem ersten Zusammentreten ist der Überleitungsausschuss konstituiert. In
der konstituierenden Sitzung wählen die Mitglieder des Ausschusses aus ihrer
Mitte eine/n Vorsitzende/n und eine/n Stellvertreter/in; das an Lebensjahren
älteste Mitglied führt hierbei den Vorsitz. Der/Die Vorsitzende hat der Gruppe der
Dienstnehmer/innen anzugehören; der/die Stellvertreter/in hat der Gruppe der
Dienstgeber/innen anzugehören. Der Ausschuss ist bei Anwesenheit der Hälfte
der Mitglieder beschlussfähig. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit,
sofern im § 141 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzblattes BGBl. I Nr. 100/
2018 nichts anderes bestimmt ist. Der Ausschuss wird vom Vorsitzenden/von
der Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung vom seinem/ihrem Stellver-
treter/seiner/ihrer Stellvertreterin einberufen. Der Überleitungsausschuss hat
sich zur zweckmäßigen Erfüllung seiner Aufgaben auf Basis der von der Bun-
desministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz zu er-
lassenden Mustergeschäftsordnung eine Geschäftsordnung zu geben.

(4) Die Organisation der Bürogeschäfte des Überleitungsausschusses ob-
liegt bis zur Bestellung des leitenden Angestellten der Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (§ 168d Abs. 4) dem/der
leitenden Angestellten der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, der/die
von dem/der leitenden Angestellten der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen
und Bergbau zu unterstützen ist. Mit Bestellung des/der leitenden Angestellten
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
geht diese Aufgabe auf diese/n über, wobei er/sie von den leitenden Angestell-
ten der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und der Versicherungsan-
stalt für Eisenbahnen und Bergbau zu unterstützen ist. Für die Durchführung der
Bürogeschäfte des Überleitungsausschusses sowie die Vorbereitungshandlun-
gen der Zusammenführung der Versicherungsträger ist der/die leitende Ange-
stellte der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter bzw. der/die bestellte lei-
tende Angestellte der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbah-
nen und Bergbau ausschließlich dem Überleitungsausschuss verantwortlich.

(5) Der Überleitungsausschuss kann in der Zeit bis 31. Dezember 2019
Rechte und Pflichten für die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisen-
bahnen und Bergbau begründen. Die Versicherungsanstalt öffentlich Bedienste-
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ter hat diese Rechte und Pflichten bis 31. Dezember 2019 wahrzunehmen. Der
zur Ausführung der Tätigkeit des Überleitungssauschusses erforderliche Auf-
wand ist anteilsmäßig im Verhältnis der Anspruchsberechtigten der Versiche-
rungsanstalt öffentlich Bediensteter und der Versicherungsanstalt für Eisen-
bahnen und Bergbau zum Stichtag 1. Jänner 2018 zu tragen. Zur Ermittlung der
jeweiligen Anteile ist der Aufwand beim Hauptverband in einem eigenen Re-
chenkreis darzustellen.

Überleitungsausschuss – Aufgaben

§ 168d. (1) Folgende Beschlüsse aus dem Wirkungsbereich der Verwal-
tungskörper der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und der Versiche-
rungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau sind, unbeschadet der aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigungsrechte (§§ 154, 155), allein durch den Überleitungs-
ausschuss zu fassen:

1. Beschlüsse betreffend EDV und Informatik, mit welchen die Verfügungen
über einen 100000 Euro übersteigenden Betrag getroffen werden;

2. sämtliche Beschlüsse betreffend
a. Leiter/innen des gehobenen und des höheren Dienstes sowie Ange-

stellte des bereichsleitenden und des leitenden Dienstes nach der DO.
A, soweit diese im Verwaltungsdienst tätig sind,

b. Ärzte und Ärztinnen, die nach § 37 Z 1 und 2 DO. B eingereiht sind,
c. Höherreihungen außerhalb der am 30. Juni 2018 gültigen Dienstpos-

tenpläne und
d. Personalaufnahmen im Verwaltungsbereich.

(2) Der Überleitungsausschuss kann sämtliche Beschlüsse, für deren Wirk-
samkeit die Zustimmung der Kontrollversammlung erforderlich ist, vor Be-
schlussfassung im Vorstand der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter
oder der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau an sich ziehen und
über diese Angelegenheiten selbst entscheiden. Darüber hinaus kann er auch
sämtliche Entscheidungen, die in den Aufgabenbereich des Vorstandes (§ 145)
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und der Versicherungsanstalt
für Eisenbahnen und Bergbau fallen und die sich auf die Zusammenführung der
Versicherungsträger auswirken jederzeit an sich ziehen. Im Übrigen haben die
Vorstände der zusammenzuführenden Versicherungsträger die ihnen nach die-
sem Bundesgesetz zukommenden Aufgaben und Obliegenheiten bis 31. De-
zember 2019 zu erfüllen.

(3) Der Überleitungsausschuss hat unter sinngemäßer Anwendung des
§ 150 für das Jahr 2020 eine konsolidierte Gebarungsvorschaurechnung zu
erstellen sowie längstens bis 31. Dezember 2019 einen Jahresvoranschlag zu
beschließen.

(3a) Der Überleitungsausschuss hat die für die Zusammenführung der Versi-
cherungsanstalten erforderlichen vorbereitenden Handlungen zu setzen.

(4) Der Überleitungsausschuss hat für die Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau mit Wirkung ab 1. Juli 2019 den/die
leitende/n Angestellte/n und dessen/deren beide ständige Stellvertreter/innen
sowie den leitenden Arzt/die leitende Ärztin und dessen/deren ständige/n Stell-
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vertreter/in für jeweils 5 Jahre (§ 159) zu bestellen; hinsichtlich der Bestellung
dieser Personen nach dem 31. Dezember 2019 sind die nach diesem Bundes-
gesetz zuständigen Verwaltungskörper berufen.

(5) Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und die Versicherungs-
anstalt für Eisenbahnen und Bergbau haben dem Überleitungsausschuss auf
sein Verlangen sämtliche zur Erfüllung der diesem nach diesem Bundesgesetz
übertragenen Aufgaben erforderlichen Mitteilungen zu machen. Der Ausschuss
kann die notwendigen Erhebungen durch eines oder mehrere seiner Mitglieder
auch unmittelbar bei den einzelnen Versicherungsträgern durchführen.

(6) Der Überleitungsausschuss kann zu allen Sitzungen der Verwaltungskör-
per der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und der Versicherungs-
anstalt für Eisenbahnen und Bergbau Vertreter/innen entsenden, denen bera-
tende Funktion zukommt. Er ist von jeder Sitzung der Verwaltungskörper ebenso
in Kenntnis zu setzen wie die Mitglieder dieser Verwaltungskörper; es sind ihm
auch die diesen zur Verfügung gestellten Behelfe (Sitzungsprotokolle, Tages-
ordnungen, Ausweise, Berichte und andere Behelfe) zu übermitteln.

ABSCHNITT II

Schlußbestimmungen

Rechtsunwirksame Vereinbarungen

§ 169. Vereinbarungen, wonach die Anwendung der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes zum Nachteil der Versicherten (ihrer Angehörigen) im voraus
ausgeschlossen oder beschränkt wird, sind ohne rechtliche Wirkung.

Aufhebung der bisherigen Vorschriften

§ 170. Mit 1. Juli 1967 werden außer Kraft gesetzt:
1. das Bundesangestellten-Krankenversicherungsgesetz 1937, BGBl. Nr. 94/

1937, in der am 31. Dezember 1955 in Geltung gestandenen Fassung;
2. das Bundesgesetz vom 5. Feber 1964, BGBl. Nr. 23, mit dem das Bun-

desangestellten-Krankenversicherungsgesetz 1937 ergänzt wird;
3. § 10 Abs. 2 zweiter Satz des Hochschulassistentengesetzes 1948, BGBl.

Nr. 32/1949;
4. § 5 Abs. 3 und § 5h des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl.

Nr. 85, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 297/1964;
5. § 38 Abs. 3 letzter Satz des Nationalbankgesetzes 1955, BGBl. Nr. 184;
6. § 8 des Bundesgesetzes vom 29. Feber 1956, BGBl. Nr. 57, über die Be-

züge der Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates, bestimmter
oberster Organe der Vollziehung und des Präsidenten des Rechnungs-
hofes;

7. § 111 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152;
8. § 18 Abs. 2 des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBl. Nr. 159/1958;
9. § 12 Abs. 1 zweiter Satz des Bundesgesetzes vom 22. März 1961, BGBl.

Nr. 98, über Ersatzleistungen an öffentlich Bedienstete während des Ka-
renzurlaubes aus Anlaß der Mutterschaft;
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10. § 14 des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1961, BGBl. Nr. 16/1962,
mit dem bestimmten obersten Organen der Vollziehung und des Rech-
nungshofes Ruhebezüge gewährt werden, und das Bundesgesetz vom
29. Feber 1956, BGBl. Nr. 57, über die Bezüge der Mitglieder des Na-
tionalrates und des Bundesrates, bestimmter oberster Organe der Voll-
ziehung und des Präsidenten des Rechnungshofes abgeändert und er-
gänzt wird.

§ 170a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese, wenn nicht ausdrücklich anderes bestimmt
wird, in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Vollziehung

§ 171. (1) Mit der Vollziehung ist hinsichtlich der Bestimmung des § 30, so-
weit sie sich auf die Befreiung von den Bundesverwaltungsabgaben bezieht, die
Bundesregierung, hinsichtlich der Bestimmung des § 129, soweit sie sich auf
das Leistungsstreitverfahren erster und zweiter Instanz bezieht, das Bundes-
ministerium für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für soziale
Verwaltung, hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen das Bundesministerium für
soziale Verwaltung betraut.

(2) Mit der Vollziehung der §§ 68 und 96 Abs. 4, die gemäß Art. 12 Abs. 1 Z 2
des Bundes-Verfassungsgesetzes in die Kompetenz der Länder fällt, ist die zu-
ständige Landesregierung, mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes ge-
mäß Art. 15 Abs. 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes das Bundesministerium
für soziale Verwaltung betraut.

(3) Mit der Vollziehung des § 153a in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 679/1991 ist der Bundesminister für Arbeit und Soziales im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Finanzen betraut.

(4) Mit der Vollziehung des § 159d in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 474/1992 ist der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie und dem Bundesminister
für Arbeit und Soziales betraut.

Vollziehung in unmittelbarer Bundesverwaltung

§ 171a. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
und der Bundesminister für Gesundheit besorgen die Aufgaben nach den
§§ 412 und 414 ASVG in Verbindung mit § 129 dieses Bundesgesetzes sowie
§ 157a in unmittelbarer Bundesverwaltung.

Wirksamkeitsbeginn

§ 172. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern im folgenden nichts anderes be-
stimmt wird, mit 1. Juli 1967 in Kraft.

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, soweit sie die Unfallversi-
cherung betreffen, werden für die in § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Dienstneh-
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mer eines Bundeslandes, eines Gemeindeverbandes oder einer Gemeinde be-
ziehungsweise von diesen Körperschaften verwalteten öffentlichen Fonds, Stif-
tungen, Anstalten und Betrieben sowie für die Mitglieder der Landtage und der
Landesregierungen nur wirksam, wenn für sie am 30. Juni 1969 keine landesge-
setzliche Regelung über Unfallfürsorge besteht, die rückwirkend auf den 1. Juli
1967 Anspruch auf Leistungen bei einem Dienstunfall oder einer Berufskrank-
heit gewährleistet. In diesem Fall gelten die Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes über Unfallversicherung für sie rückwirkend ab 1. Juli 1967. Die Leis-
tungen nach § 164 Abs. 1 und 2 fallen mit diesem Tag jedoch nur an, wenn der
Antrag bis 30. Juni 1970 gestellt wird, sonst mit dem der Antragstellung folgen-
den Monatsersten.

(3) Die Bestimmungen des Vierten Teiles und des § 168 treten mit dem der
Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft.

(4) Die Ausführungsgesetze der Länder zu den grundsatzgesetzlichen Be-
stimmungen der §§ 68 und 96 Abs. 4 sind binnen sechs Monaten nach Kundma-
chung dieses Bundesgesetzes zu erlassen.

Schlußbestimmungen zum Bundesgesetz
BGBl. Nr. 679/1991 (21. Novelle)

§ 173. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Jänner 1992 die §§ 20, 20a, 21 Abs. 2, 24a, 26a Abs. 2 und 3, 26b,

32 Abs. 3, 51 Abs. 1 bis 5, 52 Z 2, 56 Abs. 4, 60a, 63 Abs. 1, 65 Abs. 8,
65a, 65b, 66 Abs. 1 und 3, 70, 70a Abs. 1 und 2, 70b Abs. 1 bis 3, 71, 72
Abs. 1 Z 3 und 4, 74 Abs. 1, 76, 82, 83 Abs. 5, 90 Abs. 2, 94 Abs. 2, 121
Abs. 3, 128, 134, 136, 142 Abs. 5 bis 7, 143, 153a, 156 Abs. 1, 170a in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 679/1991;

2. rückwirkend mit 1. Juli 1991 § 2 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 679/1991.

(2) Verordnungen auf Grund des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 679/1991 kön-
nen bereits ab dem seiner Kundmachung folgenden Tag erlassen werden.

(3) § 32 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 679/1991 gilt
auch für Versicherungsfälle, die nach dem 30. Juni 1967 eingetreten sind. Die
Rechtskraft bereits ergangener Entscheidungen steht dem nicht entgegen.

(4) Ist eine Person am 1. Dezember 1991 auf Grund der Folgen eines Un-
falles, der erst gemäß § 90 Abs. 2 Z 2 bzw. Z 9 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 679/1991 als Dienstunfall anerkannt wird, völlig dienstunfähig,
so sind ihr die Leistungen aus der Unfallversicherung zu gewähren, wenn der
Versicherungsfall nach dem 30. Juni 1967 eingetreten ist und der Antrag bis
31. Dezember 1992 gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens ab 1. Jänner
1992 zu gewähren. Wird der Antrag später gestellt, gebühren die Leistungen ab
dem auf die Antragstellung folgenden Monatsersten.

(5) Im Falle des durch einen Unfall verursachten Todes des Versicherten, der
erst gemäß § 90 Abs. 2 Z 2 bzw. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 679/1991 als Dienstunfall anerkannt wird, sind die Leistungen der Unfallver-
sicherung an die Hinterbliebenen zu gewähren, wenn der Versicherungsfall
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nach dem 30. Juni 1967 eingetreten ist und der Antrag bis 31. Dezember 1992
gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens ab 1. Jänner 1992 zu gewähren.
Wird der Antrag später gestellt, gebühren die Leistungen ab dem auf die Antrag-
stellung folgenden Monatsersten.

(6) Leidet ein Versicherter am 1. Dezember 1991 an einer Krankheit, die erst
auf Grund der Anlage 1 zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz in der
Fassung der 50. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 676/1991, als Berufskrankheit anerkannt wird, so sind ihm die Leistungen
der Unfallversicherung zu gewähren, wenn der Versicherungsfall nach dem
30. Juni 1967 eingetreten ist und der Antrag bis 31. Mai 1992 gestellt wird. Die
Leistungen sind frühestens ab 1. Dezember 1991 zu gewähren. Wird der Antrag
später gestellt, so gebühren die Leistungen ab dem Tag der Antragstellung.

(7) Im Falle des durch eine Krankheit verursachten Todes des Versicherten,
die erst auf Grund der Anlage 1 zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz in
der Fassung der 50. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 676/1991, als Berufskrankheit anerkannt wird, sind die Leistungen der
Unfallversicherung an die Hinterbliebenen zu gewähren, wenn der Versiche-
rungsfall nach dem 30. Juni 1967 eingetreten ist und der Antrag bis 31. Mai 1992
gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens ab 1. Dezember 1991 zu gewäh-
ren. Wird der Antrag später gestellt, so gebühren die Leistungen ab dem Tag der
Antragstellung.

Schlußbestimmungen zu Art. IV des Sozialrechts-
Änderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 474

§ 174. (1) Die §§ 56 Abs. 3 Z 1, 105 Abs. 3 Z 1, 159d und 171 Abs. 4 treten
mit 1. September 1992 in Kraft.

(2) Der Anspruch auf die Leistungen der Krankenversicherung für Personen,
die am 31. August 1992 als Angehörige galten, nach den Bestimmungen des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 474/1992 aber nicht mehr als Angehörige gelten,
bleibt auch über das Ende der Angehörigeneigenschaft aufrecht, solange die
Voraussetzungen für einen am 31. August 1992 bestandenen Leistungsan-
spruch gegeben sind.

(3) § 105 Abs. 3 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 474/1992
ist in allen Fällen anzuwenden, in denen das Kind das 18. Lebensjahr nach dem
31. Dezember 1987 vollendet.

(4) § 105 Abs. 3 Z 1 erster Halbsatz in der vor dem 1. September 1992 gelten-
den Fassung, ist in allen Fällen weiter anzuwenden, in denen das Kind das
18. Lebensjahr vor dem 1. September 1992 vollendet hat und eine im § 1 des Stu-
dienförderungsgesetzes 1983, BGBl. Nr. 436, genannte Einrichtung besucht hat.

Schlußbestimmungen zu Art. II des Sozialrechts-
Änderungsgesetzes 1993, BGBl. Nr. 335 (22. Novelle)

§ 175. (1) § 22 Abs. 3 tritt rückwirkend mit 1. Jänner 1992 in Kraft.

(2) Die §§ 63 Abs. 1 Z 1 und 71 Abs. 2 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft.
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Schlußbestimmungen zum Bundesgesetz
BGBl. Nr. 23/1994 (23. Novelle)

§ 176. (1) Es treten in Kraft:
1. die §§ 28 Abs. 2, 70b Abs. 3, die Abschnitte I und II des Vierten Teiles

(§§ 130 bis 139, 139a, 140 bis 147, 147a bis 149), der Abschnitt IIa des
Vierten Teiles (§§ 149a bis 149g), die §§ 151 Abs. 5, 152 Abs. 1 und 3,
153, 154 Abs. 2 und 3, 155 Abs. 1, 4 und 5, 158, 159, der Abschnitt X des
Vierten Teiles (§ 159e) und § 176 Abs. 2 bis 6 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 23/1994;

2. rückwirkend mit 1. Juli 1993 die §§ 19 Abs. 1 Z 4 und Abs. 5, 64 Abs. 3 und
65 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 23/1994.

(2) Die Amtsdauer der am 31. Dezember 1993 bestehenden Verwaltungs-
körper verlängert sich bis zum Zusammentreten der Verwaltungskörper nach
den am 1. Jänner 1994 geltenden Vorschriften; die alten Verwaltungskörper ha-
ben die Geschäfte nach den am 31. Dezember 1993 geltenden Bestimmungen
zu führen. Die Entsendung der Versicherungsvertreter in die neuen Verwal-
tungskörper hat bis 31. März 1994 zu erfolgen.

(3) Obmann, Obmann-Stellvertreter sowie Vorsitzende und Vorsitzenden-
Stellvertreter des Überwachungsausschusses und der Landesvorstände, die
nach dem 31. Dezember 1993 weiterhin eine solche Funktion ausüben, haben
weiterhin Anspruch auf Anwartschaften (Pension) nach den Bestimmungen des
§ 132 Abs. 5 und den darauf beruhenden Rechtsvorschriften in der am 31. De-
zember 1993 in Geltung gestandenen Fassung.

(4) Den in Abs. 3 genannten Personen, deren Anwartschaften zum 31. De-
zember 1993 nach den Bestimmungen des § 132 Abs. 5 und den darauf beru-
henden Rechtsvorschriften in der zu diesem Zeitpunkt in Geltung gestandenen
Fassung erfüllt sind, bleibt der Anspruch auf Anwartschaften (Pension) nach die-
sen Bestimmungen gewahrt.

(5) Die Stellvertreter der Vorsitzenden der Landesvorstände, soweit sie nicht
unter Abs. 3 oder 4 fallen, haben weiterhin Anspruch auf Anwartschaften (Pen-
sion) nach den Bestimmungen des § 132 Abs. 5 und den darauf beruhenden
Rechtsvorschriften in der am 31. Dezember 1993 in Geltung gestandenen Fas-
sung, wenn sie

1. nach dem 31. Dezember 1993 weiterhin Versicherungsvertreter sind und
2. vor dem Beginn der neuen Amtsdauer mindestens während einer vollen

Amtsdauer die Funktion eines Stellvertreters des Vorsitzenden eines Lan-
desvorstandes ausgeübt haben.

Die Anwartschaft (Pension) darf das im § 132 Abs. 5 und den darauf beruhen-
den Rechtsvorschriften in der am 31. Dezember 1993 in Geltung gestandenen
Fassung festgesetzte Mindestausmaß nicht übersteigen.

(6) Die Bestimmungen des § 132 Abs. 5 in der am 31. Dezember 1993 in
Geltung gestandenen Fassung und die darauf beruhenden Rechtsvorschriften
sind, soweit sie sich auf Entschädigungsleistungen an ausgeschiedene Funktio-
näre und deren Hinterbliebene beziehen, auf die im Abs. 3 angeführten, aber
aus ihrer Funktion bis spätestens zum Ende der Amtsdauer der alten Verwal-
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tungskörper ausgeschiedenen Personen sowie deren Hinterbliebene weiterhin
anzuwenden.

(6a) Bezieher von Pensionen (Hinterbliebenenpensionen) nach § 132 Abs. 5
in der am 31. Dezember 1993 in Geltung gestandenen Fassung haben ab
1. Jänner 2004 von dieser Leistung einen Pensionssicherungsbeitrag in der
Höhe von 3,3% zu leisten. Die im Abs. 3 genannten Personen haben ab 1. Jän-
ner 2004 einen Beitrag in der Höhe von 8% der Funktionsgebühr zu zahlen;
macht der Versicherungsträger (Hauptverband) von der Ermächtigung, eine Ent-
schädigung nach § 132 Abs. 5 in der am 31. Dezember 1993 in Geltung gestan-
denen Fassung zu leisten, nicht Gebrauch, so sind die dafür entrichteten Bei-
träge auf Antrag zu erstatten.

Schlußbestimmung zu Art. 32 des Arbeitsmarktservice-Begleitgesetzes,
BGBl. Nr. 314/1994

§ 177. Die §§ 99b und 159b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 314/1994 treten mit 1. Juli 1994 in Kraft.

Schlußbestimmung zu Art. XIX des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 43/1995

§ 178. § 1 Abs. 1 Z 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 43/1995
tritt mit 1. Jänner 1995 in Kraft.

Schlußbestimmung zu Art. XVIb des Strukturanpassungsgesetzes,
BGBl. Nr. 297/1995

§ 179. § 1 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 297/
1995 tritt mit 1. Mai 1995 in Kraft.

Schlußbestimmung zu Art. VII des Sozialrechts-Änderungsgesetzes 1995,
BGBl. Nr. 832

§ 180. Die §§ 12a, 27a und 159a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 832/1995 treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft.

Schlußbestimmungen zu Art. 38 des Strukturanpassungsgesetzes 1996,
BGBl. Nr. 201

§ 181. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Juli 1996 die §§ 56 Abs. 3 Z 1, 65a Abs. 5 und 70a Abs. 3 und 4 in

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996;
2. mit 1. Jänner 1997 die §§ 32 Abs. 2, 41 und 45 Abs. 1 in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996.

(2) Anstelle des verhältnismäßigen Teiles der Rente gemäß § 41 letzter Satz
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 gebührt Personen, die
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im Dezember 1996 eine Rente beziehen und bei denen der Leistungsanspruch
am 31. Dezember 1996 aufrecht ist, für den Kalendermonat, in dem der Grund
des Wegfalles der Rente eintritt, eine Vorschußzahlung. Die Vorschußzahlung
ist in der Höhe der im Dezember 1996 ausgezahlten Rente einschließlich der
Zuschüsse spätestens am 1. Jänner 1997 flüssig zu machen. Alle auf die Rente
anzuwendenden Bestimmungen gelten auch für die Vorschußzahlung.

(3) Abweichend von § 32 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 201/1996 fallen Hinterbliebenenrenten nach dem Tode eines Rentenemp-
fängers, der eine Vorschußzahlung gemäß Abs. 2 bezogen hat, mit Beginn des
Kalendermonats, der dem Tod des Rentenempfängers folgt, an. Für den Kalen-
dermonat, in dem der Grund des Wegfalls der Hinterbliebenenrente eintritt, ge-
bührt anstelle des verhältnismäßigen Teiles der Hinterbliebenenrente gemäß
§ 41 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 eine
Vorschußzahlung. Die Vorschußzahlung ist in der Höhe der erstmalig zur Aus-
zahlung gelangenden Hinterbliebenenrente einschließlich der Zuschüsse spä-
testens am Ersten des Kalendermonats, der dem Tod des Rentenempfängers
folgt, flüssig zu machen. Zu Vorschußzahlungen, die spätestens am 1. Mai oder
am 1. Oktober flüssig zu machen sind, gebührt eine Sonderzahlung. Alle auf die
Rente anzuwendenden Bestimmungen gelten auch für die Vorschußzahlung.

(4) Die §§ 65a Abs. 5 und 70a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 201/1996 sind nur auf Fälle anzuwenden, in denen die Unterbringung
nach dem 30. Juni 1996 beginnt.

Schlußbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. Nr. 414/1996 (24. Novelle)

§ 182. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. August 1996 die §§ 1 Abs. 1 Z 1, 6, 7 und 12, 2 Abs. 1 Z 4, 4, 5

Abs. 3, 7, 17, 19 Abs. 4 bis 7, 21 Abs. 1, 22 Abs. 4, 22a Abs. 1, 26a Abs. 2
Z 1 und Abs. 3, 26c, 43 Abs. 3, 50 Abs. 1, 55 Abs. 3, 56 Abs. 9 und 11, 59
Abs. 3, 64 Abs. 3, 83 Abs. 1 und 2, 96 Abs. 2 und 3, 108 Abs. 4, 112
Abs. 6, 119, 132 Abs. 5 Z 1, 133 Abs. 1, 136, 146 Abs. 3, 151 Abs. 4 sowie
160 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 414/1996 und
die Aufhebung des § 2 Abs. 1 Z 3;

2. mit 1. Jänner 1997 der § 45 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 414/1996;

3. rückwirkend mit 1. Juli 1996 § 70a Abs. 4 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 414/1996;

4. rückwirkend mit 1. Mai 1996 § 181 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 414/1996;

5. rückwirkend mit 1. Mai 1995 § 19 Abs. 1 Z 1 lit. b in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 414/1996;

6. rückwirkend mit 1. Jänner 1995 § 59 Abs. 4 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 414/1996.

(2) § 19 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 414/1996 ist
für am 31. Juli 1996 bestehende Fälle des § 7 Abs. 1 Z 1 und 3 mit der Maßgabe
anzuwenden, daß die Erhöhung der Beitragsgrundlage ab Beginn des jeweiligen
Karenzurlaubes vorzunehmen ist.
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(3) Leidet ein Versicherter am 1. August 1996 an einer Krankheit, die erst auf
Grund der Anlage 1 zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 411/1996 als Berufskrankheit anerkannt
wird, so sind ihm die Leistungen der Unfallversicherung zu gewähren, wenn der
Versicherungsfall nach dem 30. Juni 1967 eingetreten ist und der Antrag bis
1. Juli 1997 gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens ab 1. August 1996 zu
gewähren. Wird der Antrag später gestellt, so gebühren die Leistungen ab dem
Tag der Antragstellung.

(4) Im Falle des durch eine Krankheit verursachten Todes des Versicherten,
die erst auf Grund der Anlage 1 zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 411/1996 als Berufskrankheit aner-
kannt wird, sind die Leistungen der Unfallversicherung an die Hinterbliebenen zu
gewähren, wenn der Versicherungsfall nach dem 30. Juni 1967 eingetreten ist
und der Antrag bis 1. Juli 1997 gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens ab
1. August 1996 zu gewähren. Wird der Antrag später gestellt, so gebühren die
Leistungen ab dem Tag der Antragstellung.

Schlußbestimmung zu Art. IV des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 600/1996

§ 183. § 24b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 600/1996 tritt
mit 1. Jänner 1997 in Kraft.

Schlußbestimmungen zu Art. IV des 2. Sozialrechts-
Änderungsgesetzes 1996, BGBl. Nr. 764

§ 184. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Jänner 1997 die §§ 19 Abs. 1 Z 1 lit. f, 46 Abs. 1, 3 und 4, 58 Abs. 4,

62 Abs. 6 und 181 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 764/1996;

2. rückwirkend mit 1. August 1996 § 64 Abs. 3 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 764/1996;

3. rückwirkend mit 1. Mai 1996 § 7 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 764/1996.

(2) Die §§ 50 Abs. 2, 58 Abs. 3, 59 Abs. 1, 63 Abs. 4, 67, 68, 68a, 96 Abs. 4
und 125 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 764/1996 treten
mit 1. Jänner 1997 in Kraft.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 5/2001)

(4) Die landesgesetzlichen Ausführungsbestimmungen zu den §§ 68 Abs. 1
und 2 und 96 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 764/1996
sind innerhalb von sechs Monaten zu erlassen und rückwirkend mit 1. Jänner
1997 in Kraft zu setzen.

(5) Die am 31. Dezember 1996 in Kraft stehenden privatrechtlichen Verträge
mit Krankenanstalten, die ab 1. Jänner 1997 landesfondsfinanziert sind, gelten
ab diesem Zeitpunkt als privatrechtliche Verträge gemäß § 148 Z 10 des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 764/1996.



Band2.Buch : 04-B-KUVG.pod    272
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

272

272

B-KUVG §§ 185–188

(6) Für eine Anstaltspflege vor dem 1. Jänner 1997, die nach Verpflegstagen
abgerechnet wird, ist § 125 Abs. 1 in der am 31. Dezember 1996 geltenden Fas-
sung weiterhin anzuwenden.

(7) § 24a ist für Zusatzbeiträge in der Krankenversicherung (§ 20a), die für
die Jahre 1997 bis 2000 geleistet werden, nicht anzuwenden.

Schlußbestimmung zu Art. 23 des Bezügebegrenzungsgesetzes,
BGBl. I Nr. 64/1997

§ 185. § 1 Abs. 1 Z 15 und 16, § 5 Abs. 1 Z 4, § 6 Abs. 1 Z 3, § 13 Abs. 2,
§ 19 Abs. 1 Z 3, § 26 Abs. 1 Z 3 und § 132 Abs. 5 Z 2 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 64/1997 treten mit 1. August 1997 in Kraft.

Schlußbestimmung zu Art. XXVII des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 61/1997

§ 186. § 1 Abs. 1 Z 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/
1997 tritt mit dem Zeitpunkt in Kraft, in dem für das betreffende Land des Amts-
führenden Präsidenten und des Vizepräsidenten eines Landesschulrates (des
Stadtschulrates für Wien) § 32 des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, in
der Fassung BGBl. Nr. 368/1925, gemäß Art. 5 des Bezügebegrenzungsgeset-
zes, BGBl. I Nr. 64/1997, außer Kraft tritt.

Schlußbestimmungen zu Art. 12 des Arbeits- und Sozialrechts-
Änderungsgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 139 (25. Novelle)

§ 187. (1) § 56 Abs. 9 lit. a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 139/1997 tritt mit 1. Jänner 1998 in Kraft.

(2) § 24b Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997
tritt mit 1. Jänner 2000 in Kraft.

(2a) § 57 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997 tritt mit
1. Jänner 2005 in Kraft.

(3) § 2 Abs. 1 Z 5 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1999 außer Kraft.

(4) Bezieher eines Ruhe(Versorgungs)bezuges, die am 31. Dezember 1999
gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 von der Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz
ausgenommen sind, bleiben ausgenommen, solange jener Sachverhalt unver-
ändert bleibt, der für die Ausnahme von der Krankenversicherung am 31. De-
zember 1999 maßgeblich war.

Schlußbestimmung zu Art. 11 des Gesetzes über die Ausbildung
von Frauen im Bundesheer, BGBl. I Nr. 30/1998

§ 188. § 22a und § 26c, jeweils samt Überschrift, sowie § 55 Abs. 3 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/1998 treten mit 1. Jänner 1998 in
Kraft.
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Schlußbestimmung zu Art. XXI des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 123/1998

§ 189. § 2 Abs. 1 Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/
1998 tritt mit 1. Juli 1998 in Kraft.

Schlußbestimmungen zum Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 142/1998 (26. Novelle)

§ 190. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. August 1998 die §§ 1 Abs. 1 Z 1, 3 und 10 lit. a, 26a Abs. 2 Z 1, 71

Abs. 2 und 3, 91 Abs. 2, 92 Abs. 1, 153 samt Überschrift und 186 sowie die
Überschriften zu den §§ 173 bis 188 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 142/1998;

2. mit 1. Jänner 1999 die §§ 19 Abs. 6, 69 Abs. 3 und 108 Abs. 1 bis 3 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/1998;

3. rückwirkend mit 1. Jänner 1998 die §§ 24b Abs. 3, 56 Abs. 9 lit. a bis e und
135 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/1998;

4. rückwirkend mit 21. August 1996 § 182 Abs. 3 und 4 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/1998.

(2) § 24b Abs. 1 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 1999 geltenden
Fassung ist in den Kalenderjahren 1997, 1998 und 1999 mit der Maßgabe an-
zuwenden, daß eine Pflichtversicherung gemäß § 1 Abs. 1 Z 7, 12 oder 14 lit. b
einer Krankenversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit gleichzuhalten ist.

(3) § 24b Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/1998
ist erstmals für das Beitragsjahr 1998 anzuwenden.

(4) Leidet der (die) Versicherte am 1. August 1998 an einer Krankheit, die
erst auf Grund der Anlage 1 zum ASVG in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 138/1998 als Berufskrankheit gilt, oder ist er (sie) vor dem 1. August
1998 an einer solchen Krankheit gestorben, so sind an ihn (sie) oder an seine
(ihre) Hinterbliebenen die Leistungen der Unfallversicherung zu erbringen, wenn
der Versicherungsfall nach dem 31. Dezember 1955 eingetreten ist. Die Leis-
tungen sind frühestens ab 1. August 1998 zu erbringen, wenn der Antrag bis
zum Ablauf des 31. Juli 1999 gestellt wird; wird der Antrag nach dem 31. Juli
1999 gestellt, so gebühren die Leistungen frühestens ab dem Tag der Antrag-
stellung.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 123/2012)

Schlußbestimmung zu Art. IX des Vertragsbedienstetenreformgesetzes,
BGBl. I Nr. 10/1999

§ 191. Die §§ 1 Abs. 1 Z 16 bis 18 sowie Abs. 2 und Abs. 3, 3 Z 3, 5 Abs. 1
Z 1 und 3, 6 Abs. 1 Z 1 und 2, 7 Abs. 2 Z 2, 13 Abs. 1 Z 1, 5 und 6, 14, 19 Abs. 1
Z 4 und 5, 26 Abs. 1 Z 3 und 4, 30a samt Überschrift, 30b samt Überschrift, 52
Z 3 lit. d, 79 Überschrift, 79 Abs. 1 und 2, 81 samt Überschrift, 84 samt Über-
schrift, 85 samt Überschrift, 151a samt Überschrift und 189 in der Fassung des
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Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/1998, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 10/1999 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.

Schlußbestimmungen zu Art. XXI des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 106/1999

§ 192. (1) Die §§ 23 und 44 Abs. 1 Z 1 bis 3 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 106/1999 treten mit 1. Oktober 1999 in Kraft.

(2) § 110 Abs. 1 und 2 ASVG in der am 30. September 1999 geltenden Fas-
sung ist dann weiterhin auf zivilgerichtliche Verfahren oder auf Exekutionsver-
fahren (§ 10 Abs. 3 des Gerichtsgebührengesetzes in der am 31. Dezember
2001 geltenden Fassung) anzuwenden, wenn die Klage, der verfahrenseinlei-
tende Antrag, die Rechtsmittelschrift oder der Exekutionsantrag vor dem 1. Ok-
tober 1999 bei Gericht angebracht wurde.

Schlußbestimmungen zum Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 174/1999 (27. Novelle)

§ 193. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. August 1999 die §§ 7 Abs. 2 Z 2, 13 Abs. 1 Z 5 und Abs. 3, 19

Abs. 1 Z 1 lit. f und g sowie Abs. 2, 26 Abs. 1 Z 1 lit. d und e, 35 Abs. 1,
53 Abs. 1 Z 2 und 3, 55 Abs. 4, 55 a, 79 Abs. 1 und 3, 84 in der Fassung
der Z 19, 90 Abs. 2 Z 2, 93 Abs. 1 in der Fassung der Z 23 sowie die
Überschrift zu § 191 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 174/1999;

2. mit 1. Jänner 2005 § 57 Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 174/1999;

3. rückwirkend mit 1. Jänner 1999 die §§ 6 Abs. 4, 22 Abs. 5 und 6, 30a samt
Überschrift, 84 in der Fassung der Z 20, 85 samt Überschrift, 93 Abs. 1 in
der Fassung der Z 22, Abs. 3a und 4 sowie 151a und die Überschrift zu
Abschnitt VI des Ersten Teiles in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 174/1999.

(2) § 75 samt Überschrift tritt mit Ablauf des 31. Juli 1999 außer Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Sozialversicherungs-
Änderungsgesetzes 1999, BGBl. I Nr. 2/2000

§ 194. (1) § 19 Abs. 7 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 2/2000 tritt mit 1. Jänner 2000 in Kraft.

(2) Bis 1. Jänner 2006 sind die im § 1 Abs. 1 bezeichneten Personen, die
nach einem anderen Bundesgesetz in der Krankenversicherung pflichtversichert
oder die Mitglied einer Krankenfürsorgeanstalt (§ 2) sind, in der Krankenversi-
cherung nach diesem Bundesgesetz nur dann versichert, wenn ihre Beitrags-
grundlage nach § 19 die Geringfügigkeitsgrenze nach § 5 Abs. 2 Z 2 ASVG
übersteigt und das Versicherungsverhältnis nach dem 31. Dezember 1999 be-
gründet wird.
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§§ 195–198 B-KUVG

Schlussbestimmung zu Art. 4 des Sozialversicherungs-
Änderungsgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 43

§ 195. (1) Die §§ 149a Abs. 3, 5 und 6, 149b Abs. 4, 149d Abs. 4 sowie
149g Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2000 tre-
ten mit 1. Juli 2000 in Kraft.

(2) Alle Versicherungsvertreter nach diesem Bundesgesetz sind bis längs-
tens 31. Dezember 2000 neu zu bestellen; mit dem Tag der Neubestellung gilt
jedes amtierende Mitglied als seines Amtes enthoben.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Sozialrechts-
Änderungsgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 92

§ 196. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Oktober 2000 die §§ 52 Z 3 lit. c und 64 Abs. 3 in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2000;
2. mit 1. Jänner 2001 die §§ 63 Abs. 4 und 63a samt Überschrift in der Fas-

sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2000;
3. mit 1. Jänner 2003 § 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I

Nr. 92/2000.
(2) Die §§ 52 Abs. 3 lit. d, 79 und 81 treten mit Ablauf des 30. September

2000 außer Kraft.
(2a) Die landesgesetzlichen Ausführungsbestimmungen zu § 68 Abs. 1 Z 4a

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2000 sind innerhalb von
sechs Monaten nach dessen Inkrafttreten mit 1. Jänner 2001 (§ 184 Abs. 3) zu
erlassen.

(3) Die §§ 79 und 81 in der am 30. September 2000 geltenden Fassung sind
für Geburten weiterhin anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 2001 erfolgen.

Schlussbestimmungen zu Art. 69 des Budgetbegleitgesetzes 2001,
BGBl. I Nr. 142/2000

§ 197. (1) Die §§ 17, 20b samt Überschrift, 24a, 24b Abs. 1, 24c samt Über-
schrift und 104 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000
treten mit 1. Jänner 2001 in Kraft.

(2) § 195 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000
tritt rückwirkend mit 1. Juli 2000 in Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 6 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 5/2001

§ 198. (1) Die §§ 68 Abs. 3 in der Fassung der Z 1b und 118a in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2001 treten mit 1. Jänner 2001 in Kraft.

(1a) Die §§ 68 Abs. 3 in der Fassung der Z 1c und 68a in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(2) § 184 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2001 tritt
rückwirkend mit 1. Oktober 2000 in Kraft.
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B-KUVG §§ 198a–200

(3) Die §§ 24a und 184 Abs. 3 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2000
außer Kraft.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 179/2004)

(5) Der Behandlungsbeitrag-Ambulanz nach § 63a ist für das Jahr 2001 erst
für Behandlungsfälle ab dem 1. März 2001 einzuheben. Bis zu diesem Zeitpunkt
ist § 63 Abs. 4 in der am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung weiterhin an-
zuwenden.

(6) Am 31. Dezember 2000 geltende, nach § 68 Abs. 3 vertraglich festge-
legte Verpflegskosten pro Tag – ausgenommen Leistungen im Sinne des § 59
Abs. 1 zweiter Satz – für Privatkrankenanstalten, die vom Vertrag zwischen
Hauptverband und Wirtschaftskammer Österreich erfasst sind, sind für das Jahr
2001 um 3,3% zu erhöhen.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 35/2001

§ 198a. (1) § 63 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/
2001 tritt rückwirkend mit 1. März 2001 in Kraft.

(2) § 63a tritt rückwirkend mit Ablauf des 28. Februar 2001 außer Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 5 des Sozialversicherungs-
Währungsumstellungs-Begleitgesetzes, BGBl. I Nr. 67/2001

§ 199. (1) Die §§ 22 Abs. 6, 26a Abs. 2, 51 Abs. 5, 63a Abs. 1, 64 Abs. 3, 65
Abs. 2 und 5, 65a Abs. 5, 70a Abs. 3, 93 Abs. 3, 105 Abs. 1 sowie 156 Abs. 3 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 67/2001 treten mit 1. Jänner 2002
in Kraft.

(2) § 45 Abs. 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2001 außer Kraft.

(3) Die Überschrift des Abschnittes VIII des Vierten Teiles sowie § 159c
treten mit Ablauf des 31. Dezember 2001 außer Kraft.

(4) Schillingbeträge, die am 31. Dezember 2001 zur Bemessung einer (künf-
tigen) Geldleistung bei der Versicherungsanstalt (beim Hauptverband) gespei-
chert sind, sind mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2002 in Euro umzurechnen.

(5) Die Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die
Durchführung der Kranken- und Unfallversicherung nach dem B-KUVG in den
Zollausschlussgebieten der Gemeinden Jungholz und Mittelberg, BGBl. Nr. 496/
1993, wird mit Ablauf des 31. Dezember 2001 aufgehoben.

Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 102/2001 (28. Novelle)

§ 200. (1) Es treten in Kraft.
1. mit 1. August 2001 die §§ 1 Abs. 1 Z 13 und 17, 2 Abs. 1 Z 6, 3 Z 3 und 4, 7

Abs. 2 Z 2, 13 Abs. 2, 19 Abs. 1 Z 5, 20b Abs. 2, 26a Abs. 2 Z 4 und
Abs. 3, 27, 30a in der Fassung der Z 11, 51 Abs. 3, 56 Abs. 3 Z 2 und 3 so-
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wie Abs. 10, 59 Abs. 4, 60 samt Überschrift, 63 Abs. 1 bis 3, 69 Abs. 3 und
4, 83 Abs. 1, 108 samt Überschrift, 128, 147a Abs. 1 Z 7 und 8, 153a, 187
Abs. 2a, 193 Abs. 1 Z 2 und 194 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 102/2001;

2. mit 1. Oktober 2001, die §§ 1 Abs. 1 Z 18 und 19, 5 Abs. 1 Z 4, 6 Abs. 1
Z 3, 13 Abs. 1 Z 6 und 7, 19 Abs. 1 Z 5 und 6, 26 Abs. 1 Z 4 und 5, 30a in
der Fassung der Z 10a und 84 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 102/2001.

(2) § 151a tritt mit Ablauf des 31. Juli 2001 außer Kraft.

(3) § 108 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 102/2001 ist nur
auf Versicherungsfälle anzuwenden, die nach dem 31. Juli 2001 eintreten.

Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 103/2001

§ 201. Die §§ 1 Abs. 1 Z 20, 3 Z 5, 5 Abs. 1 Z 5 und 6 sowie 6 Abs. 1 Z 4 und
5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/2001 treten mit 1. Jänner
2002 in Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 10 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 131/2001

§ 202. (1) Die §§ 171 Abs. 1 und 192 Abs. 2 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 131/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(2) § 110 Abs. 1 ASVG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 131/
2001 in Verbindung mit § 30 dieses Bundesgesetzes ist auf alle Schriften und
Amtshandlungen anzuwenden, bezüglich deren der Anspruch auf die Gebühr
nach dem 31. Dezember 2001 begründet wird.

Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 4/2002 (29. Novelle)

§ 203. (1) Die §§ 1 Abs. 1 Z 18 bis 20 und Abs. 2, 3 Z 4 und 5, 5 Abs. 1 Z 6, 6
Abs. 1 Z 5, 19 Abs. 1 Z 1 lit. g, 20b Abs. 2, 26 Abs. 1 Z 1 lit. e, 27a, 27b, 30a, 45
Abs. 5, 56 Abs. 2, 58 Abs. 1, 66 Abs. 4, 93 Abs. 1, 3b und 4, 119, 131 Abs. 4,
150 samt Überschrift, 151 Abs. 5, 159a, 159b, 159d Abs. 1 Z 1, 187 Abs. 2a,
193 Abs. 1 Z 2, 194 Abs. 2 und 201 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 4/2002 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(2) Die im § 1 Abs. 1 Z 17, 21 und 22 bezeichneten Personen sind bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2005 von der Kranken- und Unfallversicherung nach
diesem Bundesgesetz ausgenommen, wenn das ihnen aus einem oder mehre-
ren Dienstverhältnissen (Funktionen) im Kalendermonat gebührende Entgelt
den im § 5 Abs. 2 Z 2 ASVG genannten Betrag nicht übersteigt.

(3) Als ausdrücklich verlangte Barzahlungen im Sinne des § 45 Abs. 5 erster
Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 4/2002 gelten auch Bar-
zahlungen von Leistungen, die bereits vor dem 1. Jänner 2002 im Wege der Bar-
zahlung erbracht wurden und nach diesem Zeitpunkt weiter zu erbringen sind.
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(4) Durch die Erstellung eines Psychotherapiekonzeptes nach § 597 Abs. 5
ASVG wird die Gültigkeit bereits bestehender Verträge über die Erbringung psy-
chotherapeutischer Leistungen nicht berührt.

Schlussbestimmung zum Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 144/2002 (30. Novelle)

§ 205. Es treten in Kraft:
1. mit 1. September 2002 die §§ 7 Abs. 3, 20b Abs. 2, 26 Abs. 4, 56 Abs. 3

Z 1, 93 Abs. 3c und Abs. 4, 132 Abs. 2, 133 Abs. 4, 152 Abs. 1 und 2 so-
wie 200 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 144/2002;

2. mit 1. Jänner 2004 die §§ 1 Abs. 1 Z 18 und 21 sowie Abs. 2, 5 Abs. 1 Z 1,
6 Abs. 1 Z 1, 13 Abs. 1 Z 7, 19 Abs. 1 Z 7, 26 Abs. 1 Z 4, Überschrift zu Ab-
schnitt VI im Ersten Teil, 30a Einleitung, Überschrift zum 3. Unterabschnitt
im Abschnitt II des Zweiten Teils, 84, 93 Abs. 3a in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 144/2002.

Schlussbestimmung zu Art. X des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 169/2002

§ 206. Die §§ 63 Abs. 1 und 128 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 169/2002 treten mit 1. März 2003, jedoch nicht vor dem vierten der Kund-
machung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 169/2002 folgenden Monatsersten,
in Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 76 Teil 1 des Budgetbegleitgesetzes 2003,
BGBl. I Nr. 71

§ 206a. (1) Die §§ 20 Abs. 1 und 2, 20c samt Überschrift, 22 Abs. 1, 27a
letzter Satz, 44 Abs. 2 sowie 153 Abs. 1a, 2a und 3 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft.

(2) § 24c tritt rückwirkend mit Ablauf des 31. März 2003 außer Kraft.
(3) Abweichend von § 20 Abs. 2 beträgt der Prozentsatz im Jahre 2004 0,3%.

Schlussbestimmung zu Art. 76 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2003,
BGBl. I Nr. 71

§ 207. Die §§ 27a, 132 Abs. 5 Z 2 und 3, 151 Abs. 3, 152 Abs. 3, 153 Abs. 1,
153a, 154 Abs. 1 und 3, 157, 158 sowie 159 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 71/2003 treten rückwirkend mit 1. Mai 2003 in Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 4 Teil 1 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 145/2003 (31. Novelle)

§ 208. Es treten in Kraft:
1. mit 1. Jänner 2004 § 1 Abs. 1 Z 10 lit. b, Z 18, Z 21 und Z 22 und Abs. 2

sowie die §§ 2 Abs. 1 Z 2, 5 Abs. 1 Z 1, 6 Abs. 1 Z 1, 13 Abs. 1 Z 2, 14, 19
Abs. 1 Z 7, 26 Abs. 1 Z 4, Überschrift zu Abschnitt VI des Ersten Teiles,
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§§ 209–211 B-KUVG

§§ 30a, Überschrift zum dritten Unterabschnitt des Abschnittes II des
Zweiten Teiles, die §§ 64 Abs. 3, 84, 93 Abs. 3a und 203 Abs. 2 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 145/2003;

2. rückwirkend mit 21. August 2003 § 206a in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 145/2003;

3. rückwirkend mit 31. Mai 2003 § 27a in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 145/2003.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 Teil 2 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 145/2003 (31. Novelle)

§ 209. (1) Die §§ 32 Abs. 3, 44 Abs. 2, 121 Abs. 1 und 159 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 145/2003 treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft.

(2) § 159 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 145/2003 in Ver-
bindung mit § 460 Abs. 3a ASVG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 145/2003 gilt nur für Bestellungen, die nach dem 31. Dezember 2003 er-
folgen.

(3) § 159 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 145/2003 in Ver-
bindung mit § 460 Abs. 4a ASVG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 145/2003 gilt nur für Bestellungen, die nach dem 31. Dezember 2003 er-
folgen; eine solche Neubestellung darf erst dann vorgenommen werden, wenn
die bereits vor dem 1. Jänner 2004 bestellten ständigen StellvertreterInnen des
(der) leitenden Angestellten und des leitenden Arztes (der leitenden Ärztin) aus
ihrer Funktion ausgeschieden sind.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 171/2004 (32. Novelle)

§ 210. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Jänner 2005 die §§ 1 Abs. 1 Z 17 lit. b sublit. cc, 2 Abs. 1 erster Satz

und Abs. 2, 19 Abs. 1 Z 3, 26 Abs. 1 Z 3, 57 samt Überschrift, 86 samt
Überschrift, 194 Abs. 2 und 203 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 171/2004;

2. mit 1. Jänner 2008 § 60a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 171/2004;

3. rückwirkend mit 1. Oktober 2004 § 2 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 171/2004.

(2) Die §§ 63 Abs. 3 und 69 Abs. 4 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2005
außer Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 6 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 156/2004

§ 211. (1) § 65 Abs. 2a, 4 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 156/2004 tritt mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

(2) Die §§ 20 Abs. 1 sowie 22 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 156/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft.



Band2.Buch : 04-B-KUVG.pod    280
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

280

280

B-KUVG §§ 212–214

(3) § 64 Abs. 3 vierter und fünfter Satz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2004
außer Kraft.

(4) Im Jahr 2005 beträgt für Versicherte nach § 1 Abs. 1 Z 7, 12 und 14
lit. b

1. abweichend von § 20 Abs. 1 der Prozentsatz 6,65, wobei abweichend von
§ 22 auf den Versicherten/die Versicherte 3,7% und auf den Dienstgeber/
die Dienstgeberin 2,95% entfallen, und

2. abweichend von § 20 Abs. 2 der Prozentsatz 0,3,
wenn die Versicherungspflicht nach § 1 Abs. 1 Z 7, 12 oder 14 lit. b im Jahr 2004
eingetreten ist und nach §§ 41 Abs. 2 oder 41a Pensionsgesetz 1965 oder in-
haltlich entsprechenden Rechtsvorschriften keine Anpassung und dadurch auch
keine Erhöhung der Beitragsgrundlage erfolgt ist.

Schlussbestimmungen zu Art. 5 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 179/2004

§ 212. (1) Die §§ 63 Abs. 4, 68 Abs. 1, 96 Abs. 4 und 118a in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2001 (Anm.: richtig: BGBl. I Nr. 179/2004)
treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

(2) § 198 Abs. 4 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2004 außer Kraft.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 101/2007)

(4) Die landesgesetzlichen Ausführungsbestimmungen zu § 96 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 179/2004 sind innerhalb von sechs Mona-
ten zu erlassen und rückwirkend mit 1. Jänner 2004 in Kraft zu setzen.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 71/2005 (33. Novelle)

§ 213. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Juli 2005 der § 1 Abs. 1 Z 17 lit. b sublit. cc sowie die §§ 2 Abs. 2

zweiter Satz und 6 Abs. 1 Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 71/2005;

2. mit 1. Jänner 2006 die § 2 Abs. 1 Z 5, § 5 Abs. 3, § 6 Abs. 5 sowie die
§§ 7a samt Überschrift, 8 Abs. 4 und 5, 17 Abs. 3, 19 Abs. 6 bis 8, 19a
samt Überschrift, 20 Abs. 3, 20d samt Überschrift, 23 Abs. 1 und 2, 30a,
die Überschrift des 3. Unterabschnittes zu Abschnitt II des zweiten Teiles
sowie § 84 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 71/2005.

(2) § 22 Abs. 5 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2005 außer Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 5 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 132/2005

§ 214. Die §§ 2 Abs. 1 Z 2 sowie 24b Abs. 1 und 4 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 132/2005 treten mit 1. Jänner 2006 in Kraft.
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§§ 215–218 B-KUVG

Schlussbestimmung zu Art. 9 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 155/2005

§ 215. Die §§ 60 samt Überschrift, 69 Abs. 3 und 4 sowie 128 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/2005 treten mit 1. Jänner 2006 in
Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 131/2006

§ 216. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Juli 2006 § 133 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I

Nr. 131/2006 (Anm.: § 133 wurde nicht novelliert);
2. mit 1. August 2006 die §§ 20b Abs. 3 Z 2 und 56 Abs. 6a in der Fassung

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 131/2006.

(Anm.: Abs. 2 und 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2007)

Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 32/2007

§ 217. (1) §§ 7a Abs. 1, 56 Abs. 6 und 6a treten mit 1. Juli 2007 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2007 in Kraft.

(2) § 216 Abs. 2 und 3 treten rückwirkend mit Ablauf des 27. Juli 2006 außer
Kraft.

(3) Mit dem (der) Versicherten nicht verwandte, andersgeschlechtliche Per-
sonen, die nach § 56 Abs. 6 in der am 30. Juni 2007 geltenden Fassung als An-
gehörige anspruchsberechtigt sind und zu diesem Zeitpunkt bereits das 27. Le-
bensjahr vollendet haben, bleiben weiterhin als Angehörige anspruchsberech-
tigt, so lange sich der maßgebliche Sachverhalt nicht ändert.

(4) Mit dem (der) Versicherten nicht verwandte, andersgeschlechtliche Per-
sonen, die nach § 56 Abs. 6 in der am 30. Juni 2007 geltenden Fassung als An-
gehörige anspruchsberechtigt sind und zu diesem Zeitpunkt das 27. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, bleiben weiterhin als Angehörige anspruchsberech-
tigt, so lange sich der maßgebliche Sachverhalt nicht ändert, längstens jedoch
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010.

Schlussbestimmungen zu Art. 7 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 101/2007 (34. Novelle)

§ 218. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Jänner 2008 die §§ 20 Abs. 1 in der Fassung der Z 1, 22 Abs. 1 in

der Fassung der Z 4 und Abs. 6, 55 Abs. 1a, 58 Abs. 1, 64 Abs. 6, 70,
die Überschrift zum 3. Unterabschnitt des Abschnittes II im Zweiten Teil,
§§ 84 Abs. 3 sowie 211 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 101/2007;

2. mit dem nach § 675 Abs. 3 ASVG durch Verordnung des Bundesministers
für Gesundheit festgestellten Zeitpunkt die §§ 20 Abs. 1 in der Fassung
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der Z 2 und 22 Abs. 1 in der Fassung der Z 5 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 101/2007.

3. rückwirkend mit 1. Jänner 2006 § 21 Abs. 2 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 101/2007.

(2) Die §§ 22 Abs. 3, 151 Abs. 4 sowie 212 Abs. 3 treten mit Ablauf des
31. Dezember 2007 außer Kraft.

§ 219. Die Anpassung der Bemessungsgrundlage für das Jahr 2009 ist rück-
wirkend mit 1. November 2008 vorzunehmen.

Schlussbestimmung zu Art. 5 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 83/2009 (35. Novelle)

§ 220. Es treten in Kraft:
1. mit 1. August 2009 § 145 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 83/2009;
2. rückwirkend mit 1. Oktober 2008 die §§ 1 Abs. 1 Z 18, 22 und 23 sowie

Abs. 2 Z 2, 5 Abs. 1 Z 4, 6 Abs. 1 Z 3, 13 Abs. 2 Z 3 und 4, 19 Abs. 1 Z 7
und 8, 26 Abs. 1 Z 5 und 6, 30a, 84 Abs. 1 sowie die Überschriften zu Ab-
schnitt VI des Ersten Teiles und zum 3. Unterabschnitt des Abschnittes II
des Zweiten Teiles in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 83/
2009.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 84/2009 (36. Novelle)

§ 221. (1) Die §§ 12 Abs. 3 und 4, 15a samt Überschrift, 20b Abs. 3 Z 1 und
3, 53 Abs. 1, 53a samt Überschrift, 55 Abs. 1a, 56 Abs. 6a, 6b und 10, 69
Abs. 3 sowie 133 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 84/
2009 treten mit 1. August 2009 in Kraft.

(2) Die §§ 20b Abs. 3 Z 4 und 53 Abs. 2 treten mit Ablauf des 31. Juli 2009
außer Kraft.

(3) Der Ausschluss nach § 56 Abs. 10 aufgrund eines Pensionsbezuges gilt
nicht für Personen, die am 31. Juli 2009 als Angehörige anspruchsberechtigt
sind, solange sich der maßgebliche Sachverhalt nicht ändert.

Schlussbestimmungen zu Art. II des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 61/2009

§ 222. (1) § 24 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/2009 tritt
mit 14. Juli 2009 in Kraft.

(2) Für Mitglieder des Europäischen Parlaments im Sinne des § 23 des Bun-
desbezügegesetzes, BGBl. I Nr. 64/1997, gilt § 24 in der bis zum Ablauf des
13. Juli 2009 geltenden Fassung.
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§§ 222–227 B-KUVG

Schlussbestimmung zu Art. 25 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 135/2009

§ 222. Die §§ 41, 45 Abs. 4, 50 Abs. 1, 56 Abs. 2 Z 1, 56 Abs. 6 sowie 6a, 6b
und 7, 111 Abs. 4, 114 und 114a samt Überschrift in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 147/2009

§ 223. (1) Die §§ 68 Abs. 2, 152 Abs. 1 und 4 sowie 155 Abs. 1 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in
Kraft.

(2) § 53a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/2009
tritt rückwirkend mit 1. August 2009 in Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 7 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 61/2010

§ 225. Es treten in Kraft:
1. mit 1. September 2010 der § 53 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 61/2010;
2. rückwirkend mit 1. Jänner 2010 § 114a in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 61/2010;
3. rückwirkend mit 1. Jänner 2003 die §§ 19 Abs. 1 Z 1 lit. d und Z 2, 26

Abs. 1 lit. c und 93 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 61/2010;

4. rückwirkend mit 20. April 2002 die §§ 62 Abs. 5, 66 Abs. 4 und 159a in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/2010.

Schlussbestimmung zu Art. 7 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 64/2010

§ 226. § 35 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2010
tritt mit 1. September 2010 in Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 102/2010

§ 227. (1) § 23 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 102/
2010 tritt mit 1. Juli 2011 in Kraft.

(2) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit durch Verordnung fest-
zustellen, ab wann die technischen Mittel für den Einbehalt bzw. die Einhebung
von Beiträgen für ausländische Renten (§ 22b) zur Verfügung stehen. Zielset-
zung dabei ist, dass Krankenversicherungsbeiträge im Sinne des § 22b ehest-
möglich, tunlichst jedoch erstmals für ausländische Renten, die ab Juli 2011
ausgezahlt werden, einzubehalten bzw. einzuheben sind.
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Schlussbestimmungen zu Art. 119 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 111/2010 (37. Novelle)

§ 228. (1) Die §§ 7 Abs. 2 Z 2 und Abs. 3, 19 Abs. 4, 22a Abs. 1 und 3, 26c,
55 Abs. 3, 65a Abs. 5, 70a Abs. 3 und 133 Abs. 1 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 111/2010 treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

(2) Für Entsendungen ab 1. Jänner 2011 bis 30. Juni 2011 ist § 133 Abs. 1 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 84/2009 anzuwenden.

Schlussbestimmung zu Art. 5 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 122/2011 (38. Novelle)

§ 229. Die §§ 22b Abs. 1, 27a, 121 Abs. 4 und 152 Abs. 1 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2011 treten mit 1. Jänner 2012 in Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 52 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012,
BGBl. I Nr. 35

§ 230. Es treten in Kraft:
1. mit 1. Mai 2012 § 63 Abs. 4 erster und zweiter Satz in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2012;
(Anm.: Z 2 und 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2014)
4. rückwirkend mit 1. Jänner 2012 § 20 Abs. 1 in der Fassung des Art. 52 Z 1

und § 22 Abs. 1 in der Fassung des Art. 52 Z 3 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 35/2012.

Schlussbestimmungen zu Art. 8 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 3/2013 (39. Novelle)

§ 231. (1) Die §§ 84 Abs. 1, 118b samt Überschrift und 119a samt Über-
schrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 3/2013 treten mit 1. Jän-
ner 2014 in Kraft.

(2) Die Versicherungsanstalt hat die Aufwendungen, die in ihrem Bereich
durch die Einführung des Rehabilitationsgeldes nach § 143a ASVG bis zum
31. Dezember 2015 entstanden sind, gemeinsam mit der Pensionsversiche-
rungsanstalt bis zum 31. März 2016 zu evaluieren. Der Evaluierungsbericht ist
dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und dem
Bundeministerium für Gesundheit vorzulegen.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 123/2012 (40. Novelle)

§ 232. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Jänner 2013 die §§ 56 Abs. 9 und 10, 69 Abs. 3 und 3a sowie 90

Abs. 2 Z 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/2012;
2. rückwirkend mit 1. September 2012 § 2 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/2012.
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§§ 233–236 B-KUVG

3. rückwirkend mit 1. Juni 2012 § 105 Abs. 3 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 123/2012.

4. rückwirkend mit 1. Jänner 2012 § 19 Abs. 1 Z 1 lit. b in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/2012;

(2) § 190 Abs. 5 tritt mit Ablauf des 30. Juni 2013 außer Kraft.

(3) Leidet der (die) Versicherte am 1. Jänner 2013 an einer Krankheit, die
erst auf Grund des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/2012 als Berufskrankheit
gilt, oder ist er (sie) vor dem 1. Jänner 2013 an einer solchen Krankheit gestor-
ben, so sind an ihn (sie) oder an seine (ihre) Hinterbliebenen die Leistungen der
Unfallversicherung zu erbringen, wenn der Versicherungsfall nach dem 31. De-
zember 1955 eingetreten ist; die Leistungen sind frühestens ab 1. Jänner 2013
zu erbringen, wenn der Antrag bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014 gestellt
wird; wird der Antrag nach dem 31. Dezember 2014 gestellt, so gebühren die
Leistungen frühestens ab dem Tag der Antragstellung.

Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 87/2013

§ 233. Die §§ 157a samt Überschrift und 171a samt Überschrift in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 130/2013

§ 234. § 128 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2013
tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 6 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 81/2013

§ 235. Die §§ 51 Abs. 1 Z 1 und 5, die Überschrift zu 65b, 65b Abs. 1, 72
Abs. 1 Z 3, 147a Abs. 1 Z 8 und 9 sowie 218 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 81/2013 treten rückwirkend mit 1. Jänner 2013 in Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 5 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 86/2013 (41. Novelle)

§ 236. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Juli 2013 § 1 Abs. 1 Z 18 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 86/2013;
2. rückwirkend mit 1. Februar 2013 die §§ 56 Abs. 2 Z 2 sowie 105 Abs. 2 Z 1

und zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2013;
3. rückwirkend mit 1. Jänner 2013 § 149b Abs. 4 in der Fassung des Bun-

desgesetzes BGBl. I Nr. 86/2013.

(2) Die §§ 56 Abs. 2 Z 3 und 4 sowie 105 Abs. 2 Z 2 und 3 treten rückwirkend
mit Ablauf des 31. Jänner 2013 außer Kraft.
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Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 139/2013

§ 237. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. August 2013 die §§ 56 Abs. 2a, 113 Abs. 7 sublit. bb und 114a in

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/2013;
2. mit 1. Jänner 2014 § 129 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I

Nr. 139/2013.
(2) § 114 Abs. 2 tritt mit Ablauf des 31. Juli 2013 außer Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 28/2014

§ 238. § 69a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 28/2014
tritt mit 1. Juli 2015 in Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 6 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 32/2014

§ 239. (1) Es treten in Kraft:
1. rückwirkend mit 1. Jänner 2014 die §§ 20 Abs. 1 in der Fassung der Z 1

und 22 Abs. 1 in der Fassung der Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 32/2014;

2. mit 1. Jänner 2017 die §§ 20 Abs. 1 in der Fassung der Z 2 und 22 Abs. 1
in der Fassung der Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/
2014 und mit dem nach § 675 Abs. 3 ASVG durch Verordnung des Bun-
desministers für Gesundheit festgestellten Zeitpunkt außer Kraft.

(2) Die §§ 20 Abs. 1 in der Fassung der Z 3, 22 Abs. 1 in der Fassung der
Z 6 und 230 Z 2 und 3 treten rückwirkend mit Ablauf des 31. Dezember 2013
außer Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 5 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 2/2015

§ 240. Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2015
in Kraft:

1. mit 1. Jänner 2015 § 35 Abs. 1;
2. rückwirkend mit 25. April 2014 § 239;
3. rückwirkend mit 1. Jänner 2014 § 85 samt Überschrift.

Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 79/2015

§ 241. (1) Die §§ 12 samt Überschrift und 15a Abs. 1 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 79/2015 treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft.

(2) Die §§ 2 Abs. 1 Z 5, 8 Abs. 4 und 19 Abs. 8 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 79/2015 treten gleichzeitig mit den in § 689 Abs. 1a ASVG
genannten Bestimmungen in Kraft.
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§§ 242–246 B-KUVG

Schlussbestimmung zu Art. 17 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 118/2015

§ 242. (1) Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 118/
2015 in Kraft:

1. mit 1. Jänner 2016 die §§ 20 Abs. 3, 20d Abs. 1, 21 Abs. 2 sowie 22b
Abs. 1 erster Satz;

2. mit 1. Jänner 2016 die §§ 20 Abs. 1 in der Fassung der Z 1 sowie 22
Abs. 1 in der Fassung der Z 8 und mit Ablauf des 31. Dezember 2016 au-
ßer Kraft;

3. mit 1. Jänner 2017 die §§ 20 Abs. 1 in der Fassung der Z 2 sowie 22
Abs. 1 in der Fassung der Z 9;

4. mit dem nach § 675 Abs. 3 ASVG durch Verordnung der Bundesministerin
für Gesundheit festgestellten Zeitpunkt, jedoch jedenfalls nicht vor 1. Jän-
ner 2016, die §§ 20 Abs. 1 in der Fassung der Z 3 sowie 22 Abs. 1 in der
Fassung der Z 10.

(2) Die §§ 20a und 20c samt Überschriften treten mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2015 außer Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 5 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 113/2015

§ 243. (1) § 68 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 113/
2015 tritt mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

(2) Die Landesgesetzgebung hat die Ausführungsbestimmungen zu § 68
Abs. 2 innerhalb von sechs Monaten zu erlassen.

Schlussbestimmungen zu Art. 13 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 144/2015

§ 244. § 117 samt Überschrift tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer
Kraft. Die Ersatzleistung nach § 117 für das Kalenderjahr 2015 ist nicht zu ent-
richten.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 Teil 1 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 162/2015 (42. Novelle)

§ 245. (1) Die §§ 7 Abs. 2 Z 2, 152 samt Überschrift und 241 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 162/2015 treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

(2) Auf Immobilienfonds, in die vor dem 1. Jänner 2016 veranlagt worden
ist, ist § 152 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung weiterhin anzu-
wenden.

Schlussbestimmung zu Art. 4 Teil 2 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 162/2015 (42. Novelle)

§ 246. (1) Die §§ 9 Abs. 3 lit. a, 19 Abs. 4 und 6, 26 Abs. 4, 26a Abs. 3, 49
Abs. 1, 53a Abs. 2, 56 Abs. 3 Z 3, 63 Abs. 1 Z 2 und Abs. 4, 66 Abs. 4, 70a
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Abs. 2 Z 2 bis 4, 93 Abs. 4, 113 Abs. 4 und 118a Überschrift in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 162/2015 treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

(2) Die in den §§ 19 Abs. 4, 26 Abs. 4, 26a Abs. 3, 93 Abs. 4 und 113 Abs. 4
vorgesehenen Neuanpassungen auf Grund des Referenzbetrages erfolgen erst-
mals ab 1. Jänner 2017 für das Kalenderjahr 2017.

Schlussbestimmung zu Art. 6 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 53/2016

§ 247. Die §§ 1 Abs. 1 Z 23 und 24 sowie Abs. 5, 3 Z 5 und 6, 5 Abs. 1 Z 6
und 7, 6 Abs. 1 Z 5 und 6, 30a und 84 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 53/2016 treten mit 1. März 2017 in Kraft und sind auf Geburten
nach dem 28. Februar 2017 anzuwenden.

Schlussbestimmungen zu Art. 6 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 26/2017

§ 248. (1) § 147a Abs. 1 Z 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 26/2017 tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft.

(2) Von der Einmalzahlung nach § 700a ASVG, § 95d des Pensionsgeset-
zes 1965, § 11 Abs. 4 des Bundestheaterpensionsgesetzes, § 60 Abs. 15 des
Bundesbahnpensionsgesetzes oder gleichartigen landesgesetzlichen Bestim-
mungen sind keine Beiträge zu entrichten.

Schlussbestimmung zu Art. 2 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 30/2017

§ 249. § 84 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2017
tritt mit 1. Juli 2017 in Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 7 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 126/2017

§ 250. § 53 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2017 tritt
mit 1. Jänner 2018 in Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 6 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 131/2017

§ 251. § 128 erster Satz sowie die Z 2 und 3 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 131/2017 tritt mit dem auf den Tag der Kundmachung fol-
genden Tag in Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 74 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 37/2018

§ 252. Die §§ 119, 131 Abs. 4 und 159a in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 37/2018 treten mit 25. Mai 2018 in Kraft.
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§§ 253–255 B-KUVG

Schlussbestimmung zu Art. 2 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 54/2018

§ 253. § 93 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 54/2018
tritt mit 1. Juli 2018 in Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 13 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 59/2018

§ 254. Die §§ 1 Abs. 1 Z 13, 2 Abs. 1 Z 6, 13 Abs. 2 Z 3, 26a Abs. 2 Z 4 und
48 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 59/2018 treten mit
1. Juli 2018 in Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 100/2018 (43. Novelle)

§ 255. (1) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Jänner 2019 § 158 und der 5. Unterabschnitt des Abschnittes I des

Fünften Teiles samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 100/2018;

2. mit 1. Jänner 2020 die §§ 1 Abs. 1 Z 5, 6, 20, 22 und 24 bis 38, 1 Abs. 2
Z 1, 4 und 5, 1 Abs. 4a und 6, 2 Abs. 1 Z 2, 4 und 5, 2 Abs. 3, 3 Z 3, 5
Abs. 1 Z 1, 3, 7, 8 und 9, 6 Abs. 1 Z 1, 2, 6, 7 und 8, die Überschrift zu
§ 7a, die §§ 7a Abs. 2 Z 1, 7b samt Überschrift, die Überschrift zu § 9, die
§§ 9 Abs. 1 bis 3, 10 Abs. 1, 11 samt Überschrift, 12 Abs. 4, 13 Abs. 1
Z 2a, 4 und 6, 14 Abs. 1, 17 Abs. 4, 19 Abs. 1 Z 2 und 7, 19 Abs. 6, 20
Abs. 1 bis 1d, 20 Abs. 2a, 20b Abs. 1 und 4, 20d Abs. 3, 22 Abs. 1 bis 1d,
22b Abs. 1, 22c samt Überschrift, 23 Abs. 1, 24b Abs. 1, 3 und 4, 25
Abs. 1 und 2, 26 Abs. 1 Z 4 und Abs. 5, 26a Abs. 1, 26d samt Überschrift,
26e samt Überschrift, 27a samt Überschrift, 27c samt Überschrift, 28
Abs. 2, 29 Abs. 4, die Überschrift zu Abschnitt VI des Ersten Teiles, die
§§ 30a samt Überschrift, 30b, 55a Abs. 3, 56 Abs. 9 lit. e, 61a Abs. 1, 64
Abs. 5 und 6, 65a Abs. 5, 70a Abs. 4, 74 Abs. 2, die Überschrift zum
3. Unterabschnitt des Abschnittes II des Zweiten Teiles, die §§ 84 Abs. 1,
4 und 5, 85a samt Überschrift, 86 samt Überschrift, 93a samt Überschrift,
der 3. Unterabschnitt des Abschnittes III des Zweiten Teiles samt Über-
schrift, § 119, 127a samt Überschrift, 128 Z 2, 3 und 4, die Abschnitte I
und II des Vierten Teiles samt Überschriften, die §§ 150 Abs. 2, 151 samt
Überschrift, 151a samt Überschrift, 152 Abs. 3, 153 Abs. 1 und 1a, 153a,
der Abschnitt IV des Vierten Teiles samt Überschrift, die §§ 159, 159b so-
wie 159e Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/
2018.

(1a) Die §§ 2 Abs. 1 Z 1, 3 Z 1 sowie der Abschnitt IIa des Vierten Teiles
samt Überschrift treten mit Ablauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft.

(1b) Für die Erstattung von Beiträgen, die vor dem 1. Jänner 2019 entrichtet
wurden, ist weiterhin § 24b in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung
anzuwenden; dies gilt nicht, soweit diese Beiträge zusammen mit Beiträgen, die
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ab 1. Jänner 2019 entrichtet wurden, für ein bestimmtes Kalenderjahr entrichtet
wurden.

(2) Die zum 31. Dezember 2019 in Geltung stehenden Gesamtverträge der
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und der Versicherungsanstalt für
Eisenbahnen und Bergbau mit der Österreichischen Ärztekammer sowie die
zum 31. Dezember 2019 in Geltung stehenden Verträge dieser Versicherungs-
träger mit den Ärzten/Ärztinnen, Zahnärzten/Zahnärztinnen und anderen Ver-
tragspartner/Vertragspartnerinnen zur Erbringung der Leistungen der Kranken-
versicherung gelten als Verträge im Sinne des § 128 bzw. der §§ 338ff. ASVG
jeweils für die bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter bzw. der Ver-
sicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau versicherten Personen weiter.

(3) Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Berg-
bau hat bis längstens 31. Dezember 2020 eine Satzung und eine Krankenord-
nung zu erlassen, die an die Stelle der von der Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter und der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau er-
lassenen Satzungen bzw. Krankenordnungen treten. Bis zur Erlassung dieser
Satzung (Krankenordnung) gelten die Satzungen (Krankenordnungen) der Ver-
sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter bzw. der Versicherungsanstalt für Ei-
senbahnen und Bergbau weiter.

(4) Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Berg-
bau ist ab 1. Jänner 2020 für das Leistungsrecht der nach § 1 Z 31 und 32 in
der Unfallversicherung Versicherten zuständig und übernimmt ab diesem Zeit-
punkt den einschlägigen Rentenstock von der bislang zuständigen Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt. Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau und die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt sind
zwecks Zusammenführung beziehungsweise Überführung der Unfallversiche-
rung zur wechselseitigen Verarbeitung von Versicherten- und Vertragspartner-
stammdaten und der leistungs-, beitrags- und versicherungsrechtlichen Daten
im Sinne des Art. 4 Z 2 DSGVO im automationsunterstützten Datenverkehr er-
mächtigt und verpflichtet. Soweit sich auf Grund der Übernahme dieses Renten-
stockes abzüglich der für die genannten Versicherten erzielten Beitragseinnah-
men ein Abgang im Rechnungskreis Unfallversicherung für die nach § 1 Abs. 1
Z 25 bis 28, 31 bis 33, 34 lit. a und b sowie 35 und 37 pflichtversicherten Perso-
nen ergibt, ist dieser aus dem Rechnungskreis Unfallversicherung der nach § 1
Abs. 1 Z 1 bis 6, 8 bis 11, 13, 14 lit. a, 15 bis 17, 19 sowie 21 bis 23 versicherten
Personen auszugleichen.

(4a) Zum 1. Jänner 2020 noch nicht rechtskräftig abgeschlossene Verfahren
aus Anlass eines vermeintlichen Arbeitsunfalles oder einer vermeintlichen Be-
rufskrankheit eines nunmehr nach § 1 Z 31 und 32 in der Unfallversicherung
Versicherten fallen mit 1. Jänner 2020 ausnahmslos in die Zuständigkeit der
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau.

(5) Ziel ist es, das Beitrags- und Leistungsrecht innerhalb der Versicherungs-
anstalt zu vereinheitlichen. Die Versicherungsanstalt hat der Bundesministerin
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz und dem Bundes-
minister für Finanzen halbjährlich, beginnend ab 30. Juni 2020, über den Fort-
gang der Beitrags- und Leistungsvereinheitlichung zu berichten.
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(6) Für den Zeitraum vom 1. April 2019 bis 31. Dezember 2024 ist in den
Überleitungsausschuss bzw. den Verwaltungsrat ein zusätzlicher Versiche-
rungsvertreter/eine zusätzliche Versicherungsvertreterin aus der Gruppe der
Dienstnehmer durch die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft mit bera-
tender Stimme zu entsenden. Diese/r Versicherungsvertreter/in ist zugleich Mit-
glied der Hauptversammlung.

(7) In folgenden Angelegenheiten ist bis zum 31. Dezember 2024 die Zustim-
mung des von der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft entsandten
stimmberechtigten Mitgliedes erforderlich:

1. Abschluss von Gesamtverträgen im Sinne des Sechsten Teiles des
ASVG;

2. Beschlussfassung über Satzung und Krankenordnung;
3. Erlassung von Richtlinien zur Verwendung der Mittel des Unterstützungs-

fonds;
4. Beschlussfassung betreffend die von der ehemaligen Versicherungsan-

stalt für Eisenbahnen und Bergbau gegründeten oder errichteten eigenen
Einrichtungen oder Beteiligungen an juristischen und/oder natürlichen
Personen.

Hinsichtlich der Z 1 bis 3 gilt dies nur insofern, als Personen aus dem Kreis der
ehemaligen Versicherten der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Berg-
bau betroffen sind.

(7a) § 132 Abs. 6 Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/
2018 ist auf Personen, die vor dem 1. Jänner 2022 als Versicherungsvertreter/
innen in einen nach dem genannten Bundesgesetz neu einzurichtenden Verwal-
tungskörper entsendet werden, so anzuwenden, dass der Nachweis der fachli-
chen Eignung bis längstens zum Ablauf des 31. Dezember 2022 bei sonstiger
Enthebung nach § 135 Abs. 1 Z 5 zu erbringen ist.

(8) Für Bedienstete der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und der
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, die am 31. Dezember 2019
mit einer Funktion nach § 460 Abs. 3a ASVG betraut sind, finden hinsichtlich der
Entgeltbedingungen abweichend von § 460 Abs. 3b ASVG die Regelungen des
§ 36 Abs. 3 DO. A bzw. des § 36 Abs. 2 DO. B sinngemäß Anwendung. Diese
Bediensteten dürfen jedoch auch vor Ablauf der Befristung im Rahmen der Or-
ganisationsreform mit einem Dienstposten des bereichsleitenden Dienstes oder
eines anderen gehobenen Aufgabenfeldes betraut werden.

(9) Sozialversicherungsbedienstete, die sich am 31. Dezember 2018 in ei-
nem aufrechten Dienstverhältnis befanden, dürfen dienstgeberseitig nicht aus
dem Grund der Organisationsänderungen durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 100/2018 gekündigt werden.

(10) Abweichend von § 63 Abs. 4 ist von den nach § 1 Abs. 1 Z 37 Versicher-
ten, die am 31. Dezember 2019 bei der Betriebskrankenkasse der Wiener Linien
versichert sind, bis zum 31. Dezember 2024 ein Behandlungsbeitrag nicht zu
entrichten.

(11) Abweichend von § 158 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 100/2018 ist der Abschnitt VII des Achten Teiles des ASVG in der am 31. De-
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zember 2018 geltenden Fassung bis zum Ablauf des 31. Dezember 2019 wei-
terhin auf die am 31. Dezember 2018 bestehenden Verwaltungskörper anzu-
wenden.

Schlussbestimmung zu Art. 3 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 7/2019

§ 256. § 65a Abs. 2 Z 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/
2019 tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 46 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 23/2020

§ 257. § 90 Abs. 1a und 1b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 23/2020 tritt rückwirkend mit 11. März 2020 in Kraft und mit Ablauf des
31. März 2021 außer Kraft. Die Regelung ist auf jene Versicherungsfälle anzu-
wenden, die ab dem 11. März 2020 eingetreten sind.

COVID-19-Risiko-Attest

§ 258. (1) Der Dachverband hat einen Dienstnehmer, eine geringfügig be-
schäftigte Person oder einen Lehrling (im Folgenden: betroffene Person) über
seine Zuordnung zur COVID-19-Risikogruppe zu informieren. Für die Definition
dieser allgemeinen Risikogruppe gilt § 735 Abs. 1 ASVG.

(2) Der die betroffene Person behandelnde Arzt hat auf der Grundlage
der Definition der COVID-19-Risikogruppe nach Abs. 1 die individuelle Risiko-
situation der betroffenen Person zu beurteilen und ein Attest ohne Angabe von
Diagnosen über die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur Risikogruppe
auszustellen (positives oder negatives COVID-19-Risiko-Attest). Die Ausstel-
lung eines positiven COVID-19-Risiko-Attests über die Zugehörigkeit zur Risiko-
gruppe ist nur zulässig, sofern

1. bei der betroffenen Person trotz drei Impfungen gemäß Impfschema für
immunsupprimierte Personen mit einem zentral zugelassenen Impfstoff
gegen SARS-CoV-2 medizinische Gründe vorliegen, die einen schweren
Krankheitsverlauf von COVID-19 annehmen lassen oder

2. die betroffene Person aus medizinischen Gründen nicht gegen COVID-19
geimpft und mittels Antikörperpräparaten nicht ausreichend geschützt
werden kann.

(2a) Die Versicherungsanstalt hat jedem behandelnden Arzt für die erstma-
lige Ausstellung des COVID-19-Risiko-Attests nach Abs. 2 ein pauschales Ho-
norar in Höhe von 50 Euro zu bezahlen. Für ein nach dem 30. Juni 2021 aus-
gestelltes Folgeattest hat diese ein pauschales Honorar in Höhe von 20 Euro zu
bezahlen. Zuzahlungen der betroffenen Person sind unzulässig. Hat die be-
troffene Person allerdings mehr als einen Arzt aufgesucht, so ist die Versiche-
rungsanstalt berechtigt, den 50 Euro bzw. den 20 Euro übersteigenden Betrag
des ausbezahlten Honorars von der betroffenen Person zurückzufordern. Der
Bund hat der Versicherungsanstalt die ausgewiesenen tatsächlichen Kosten für
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das Honorar aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds zu ersetzen. Eine
Kostentragung des Bundes über den 30. Juni 2023 hinaus ist ausgeschlossen.

(3) Legt eine betroffene Person ihrem Dienstgeber dieses COVID-19-Risiko-
Attest vor, so hat sie Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung und Fort-
zahlung des Entgelts, außer

1. die betroffene Person kann ihre Arbeitsleistung in der Wohnung erbringen
(Homeoffice) oder

2. die Bedingungen für die Erbringung ihrer Arbeitsleistung in der Arbeits-
stätte können durch geeignete Maßnahmen so gestaltet werden, dass
eine Ansteckung mit COVID-19 mit größtmöglicher Sicherheit ausge-
schlossen ist; dabei sind auch Maßnahmen für den Arbeitsweg mit einzu-
beziehen.

Die Freistellung kann bis längstens 31. Mai 2020 dauern. Dauert die COVID-
19 Krisensituation über den 31. Mai 2020 hinaus an, so hat die Bundesminis-
terin für Arbeit, Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung
den Zeitraum, in dem eine Freistellung möglich ist, zu verlängern, längstens
jedoch bis zum 30. Juni 2021. Eine Kündigung, die wegen der Inanspruch-
nahme der Dienstfreistellung ausgesprochen wird, kann bei Gericht angefoch-
ten werden.

(3a) Ab dem 1. Juli 2021 kann der Bundesminister für Arbeit im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumen-
tenschutz durch Verordnung Zeiträume bis längstens 14. Dezember 2021 festle-
gen, in denen eine Freistellung nach Abs. 3 möglich ist, wenn dies aufgrund der
epidemiologischen Gesamtsituation erforderlich ist.

(3b) Ab dem 15. Dezember 2021 kann der Bundesminister für Arbeit im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz durch Verordnung Zeiträume bis längstens 31. Dezember 2022
festlegen, in denen eine Freistellung nach Abs. 3 möglich ist, wenn dies auf-
grund der epidemiologischen Gesamtsituation erforderlich ist. Ab diesem Zeit-
punkt dürfen nur mehr Personen nach Abs. 2 Z 1 und 2 freigestellt werden.

(3c) Auf Verlangen des Dienstgebers hat die betroffene Person das durch
den behandelnden Arzt ausgestellte COVID-19-Risiko-Attest durch ein amts-
ärztliches Zeugnis oder den chef- und kontrollärztlichen Dienst der Versiche-
rungsanstalt bestätigen zu lassen. Wird diesem Verlangen nicht innerhalb von
zwei Wochen nachgekommen, so endet der Anspruch auf Freistellung nach
Abs. 3.

(3d) COVID-19-Risikoatteste, die vor dem 3. Dezember 2021 ausgestellt
wurden, verlieren mit Ablauf des 14. Dezember 2021 ihre Gültigkeit. Wird eine
Verordnung nach Abs. 3b erlassen, so besteht in den darin festgelegten Zeit-
räumen Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung und Fortzahlung des
Entgelts nach Abs. 3, sofern die betroffene Person ihrem Dienstgeber ein nach
dem 2. Dezember 2021 ausgestelltes COVID-19-Risikoattest vorlegt und die
Maßnahmen nach Abs. 3 Z 1 und 2 nicht möglich sind.

(4) Der Dienstgeber hat Anspruch auf Erstattung des an den Dienstnehmer,
die geringfügig beschäftigte Person bzw. den Lehrling zu leistenden Entgelts,
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der für diesen Zeitraum abzuführenden Steuern und Abgaben sowie der zu ent-
richtenden Sozialversicherungsbeiträge, unabhängig davon, von welcher Stelle
diese eingehoben wurden bzw. an welche Stelle diese abzuführen sind. Von die-
sem Erstattungsanspruch sind politische Parteien und sonstige juristische Per-
sonen öffentlichen Rechts, ausgenommen jene, die wesentliche Teile ihrer Kos-
ten über Leistungsentgelte finanzieren und am Wirtschaftsleben teilnehmen,
ausgeschlossen. Der Antrag auf Ersatz ist spätestens sechs Wochen nach dem
Ende der Freistellung unter Vorlage der entsprechenden Nachweise bei der Ver-
sicherungsanstalt einzubringen. Der Bund hat der Versicherungsanstalt die da-
raus resultierenden Aufwendungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungs-
fonds zu ersetzen.

(5) Die Abs. 1 bis 4 finden keine Anwendung auf Bedienstete der Länder, Ge-
meindeverbände und Gemeinden sowie auf Bedienstete, auf deren Dienstver-
hältnis § 29p VBG oder § 12k des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl Nr. 54/1956,
anzuwenden ist.

(6) Mit der Vollziehung dieser Bestimmung ist in Bezug auf Abs. 3 bis 3c der
Bundesminister für Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Sozia-
les, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, im Übrigen der Bundesminis-
ter für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz alleine betraut.
Der Dachverband und die Versicherungsanstalt sind im übertragenen Wirkungs-
bereich unter Bindung an die Weisungen dieser obersten Organe tätig.

Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 31/2020

§ 259. (1) Kann ein Antrag auf Leistungen aus dem Versicherungsfall der
geminderten Arbeitsfähigkeit nach den Bestimmungen des ASVG mangels Be-
gutachtung auf Grund bestehender Einschränkungen im Zusammenhang mit
der COVID-19-Pandemie seitens des Pensionsversicherungsträgers bzw. ein
entsprechendes Verfahren vor den Arbeits- und Sozialgerichten derzeit nicht
entschieden werden, ist dem Leistungsbezieher/der Leistungsbezieherin die zu-
letzt bezogene, zeitlich befristete Leistung aus der Kranken- oder Pensionsver-
sicherung weiter zu gewähren. Dasselbe gilt für die Weitergewährung von Reha-
bilitationsgeld. Der Weiterbezug der bisherigen Leistung kann für die Dauer der
COVID-19-Pandemie bis längstens 31. Mai 2020 erfolgen. Dauert die COVID-
19-Krisensituation über den 31. Mai 2020 hinaus an, so kann der Bundesminis-
ter für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung
den Zeitraum bis längstens 31. Dezember 2020 verlängern.

(2) Die ausgewiesenen tatsächlichen Kosten für das Krankengeld nach
Abs. 1, das nach der bis zur Kundmachung dieses Bundesgesetzes geltenden
Rechtslage von der Versicherungsanstalt nicht zu gewähren wäre, sind der Ver-
sicherungsanstalt vom Bund aus dem COVID-19 Krisenbewältigungsfonds zu
ersetzen. Eine Kostentragung des Bundes über den 31. Dezember 2020 hinaus
ist ausgeschlossen.

(3) Über die Bestimmung des § 55 hinaus sind Leistungen aus dem Versi-
cherungsfall der Krankheit sowie Leistungen der chirurgischen und konservie-
renden Zahnbehandlung auch zu gewähren, wenn die Erkrankung bis längstens
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31. Mai 2020 eintritt. Dauert die COVID-19-Krisensituation über den 31. Mai
2020 hinaus an, so kann der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz durch Verordnung den Zeitraum bis längstens 30. Juni
2021 verlängern.

(4) Die auf Grund des Abs. 3 ausgewiesenen tatsächlichen Kosten sind dem
Krankenversicherungsträger vom Bund aus dem COVID-19 Krisenbewälti-
gungsfonds zu ersetzen. Eine Kostentragung des Bundes über den 30. Juni
2021 hinaus ist ausgeschlossen.

(5) Abweichend von § 56 Abs. 3 Z 1 besteht rückwirkend ab dem 11. März
2020 für die Dauer der COVID-19-Pandemie, längstens jedoch bis zum 30. Sep-
tember 2021, die Anspruchsberechtigung für Kinder und Enkel längstens bis
zum 27. Lebensjahr und sechs Monaten.

Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 52/2020

§ 260. (1) § 258 Abs. 2a in der Fassung der Z 5 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 52/2020 tritt rückwirkend mit 6. Mai 2020 in Kraft und
mit Ablauf des 31. Mai 2020 außer Kraft. § 258 Abs. 2a in der Fassung der Z 5
ist auf Beurteilungen der individuellen Risikosituation bzw. COVID-19-Risiko-
Atteste anzuwenden, die ab 6. Mai 2020 bis zum Ablauf des 31. Mai 2020 durch-
geführt bzw. ausgestellt werden.

(2) § 258 Abs. 1 erster Satz und 4 erster Satz in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 52/2020 tritt rückwirkend mit 6. Mai 2020 in Kraft.

(3) § 258 Abs. 2 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 52/2020 tritt mit 1. Juni 2020 in Kraft.

(4) § 258 Abs. 2a in der Fassung der Z 6 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 52/2020 tritt mit 1. Juni 2020 in Kraft und ist auf COVID-19-
Risiko-Atteste anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt ausgestellt werden.

COVID-19-Test im niedergelassenen Bereich

§ 261. (1) Die im niedergelassenen Bereich tätigen Vertragsärztinnen und
Vertragsärzte bzw. Vertragsgruppenpraxen sowie die selbständigen Vertrags-
ambulatorien für Labormedizin sind für die Dauer der durch die WHO ausgeru-
fenen COVID-19-Pandemie unter den in der Verordnung nach Abs. 3 genannten
Voraussetzungen berechtigt, Tests für den Nachweis des Vorliegens einer Infek-
tion mit SARS-CoV-2 (COVID-19-Test) durchzuführen.

(2) Die Versicherungsanstalt hat für die Durchführung eines COVID-19-
Tests nach Abs. 1 für die Probenentnahme samt Material bzw. für die Auswer-
tung der Probe sowie für die jeweilige Dokumentation jeweils ein pauschales
Honorar zu bezahlen. Zuzahlungen der Patientinnen und Patienten sind unzu-
lässig. Der Bund hat der Versicherungsanstalt die ausgewiesenen tatsächli-
chen Kosten für diese Honorare aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds
zu ersetzen.

(3) Nähere Bestimmungen über die Durchführung von COVID-19-Tests im
genannten Bereich, insbesondere über die konkreten Voraussetzungen, die Art
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der Tests, sowie die Höhe der Honorare für die erbrachten Leistungen nach
Abs. 2 sind durch Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz festzulegen.

COVID-19-Tests von asymptomatischen Personen

§ 261a. (1) Die öffentlichen Apotheken, die ärztlichen Hausapotheken, die
im niedergelassenen Bereich tätigen Vertragsärztinnen und Vertragsärzte bzw.
Vertragsgruppenpraxen sowie die Vertragsambulatorien sind für die Dauer der
durch die WHO ausgerufenen COVID-19-Pandemie berechtigt, Tests für den
Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit SARS-CoV-2 (COVID-19-Test)
durchzuführen. Ein Test auf Rechnung des Krankenversicherungsträgers ist nur
bei den in einer Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz festzulegenden Personen zulässig, sofern bei
diesen keine Symptome vorliegen, die eine Infektion mit SARS-CoV-2 vermuten
lassen.

(2) Die Versicherungsanstalt hat für die Durchführung eines COVID-19-Tests
nach Abs. 1 für die Probenentnahme samt Material, die Auswertung der Probe,
die Dokumentation sowie die Ausstellung eines Ergebnisnachweises ein pau-
schales Honorar zu bezahlen. Zuzahlungen der zu testenden Personen sind un-
zulässig. Der Bund hat dem Krankenversicherungsträger die daraus resultieren-
den Aufwendungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds zu ersetzen.

(3) Die Verordnung nach Abs. 1 hat auch nähere Bestimmungen über die
Durchführung von COVID-19-Tests, insbesondere über die Art der Tests, die
elektronische Meldung sowie die Höhe der Honorare für die erbrachten Leistun-
gen nach Abs. 2 festzulegen. Diese Verordnung darf rückwirkend in Kraft treten.

(4) Die Versicherungsanstalt ist im übertragenen Wirkungsbereich unter Bin-
dung an die Weisungen des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz tätig.

SARS-CoV-2-Antigentests zur Eigenanwendung

§ 261b.1) (1) Die öffentlichen Apotheken sind für die Dauer der durch die
WHO ausgerufenen COVID-19-Pandemie berechtigt, auf Rechnung der Versi-
cherungsanstalt SARS-CoV-2-Antigentests zur Eigenanwendung an bezugsbe-
rechtigte Personen abzugeben.

(2) Bezugsberechtigt sind alle nach diesem Bundesgesetz krankenversicher-
ten Personen und ihre anspruchsberechtigten Angehörigen. An jede bezugsbe-
rechtigte Person darf pro Monat eine Packung zu fünf Stück abgegeben werden.

(3) Die Versicherungsanstalt hat pro abgegebener Packung ein pauschales
Honorar in Höhe von zehn Euro zu bezahlen. Zuzahlungen der bezugsberech-
tigten Personen sind unzulässig. Der Bund hat der Versicherungsanstalt die da-
raus resultierenden Aufwendungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungs-
fonds zu ersetzen.

1) Tritt mit 30. Juni 2023 außer Kraft (siehe § 279 Abs. 1 B-KUVG iVm BGBl. II Nr. 511/2022).
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(4) Die Versicherungsanstalt ist im übertragenen Wirkungsbereich unter Bin-
dung an die Weisungen des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz tätig.

Honorar für die Abgabe von COVID-19-Heilmitteln

§ 261c.1) Die Versicherungsanstalt hat den öffentlichen Apotheken und ärzt-
lichen Hausapotheken für die Abgabe eines vom Bund zur Verfügung gestellten
und finanzierten Heilmittels zur Behandlung von COVID-19 ein pauschales Ho-
norar in Höhe von 15 Euro zu bezahlen. Abweichend von § 30b Abs. 1 Z 4 dritt-
letzter Satz ASVG bedarf die Verschreibung eines solchen Heilmittels nicht der
ärztlichen Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes.

Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2020

§ 262. § 261 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 105/2020 tritt mit dem auf den Tag der Kundmachung folgenden Tag in
Kraft.

Impfung gegen SARS-CoV-2 im niedergelassenen Bereich

§ 263. (1) Die im niedergelassenen Bereich tätigen Ärztinnen und Ärzte,
Gruppenpraxen bzw. Primärversorgungseinheiten sowie die selbständigen Am-
bulatorien sind bis 30. Juni 2023 berechtigt, Impfungen gegen SARS-CoV-2 mit
dem vom Bund zur Verfügung gestellten und finanzierten Impfstoff auf Rech-
nung der Versicherungsanstalt durchzuführen.

(2) Die Versicherungsanstalt hat für die Durchführung der Impfung sowie für
die Dokumentation ein pauschales Honorar zu bezahlen. Zuzahlungen der Pa-
tientinnen und Patienten sind unzulässig. Der Bund hat der Versicherungsan-
stalt die ausgewiesenen tatsächlichen Kosten für das Honorar aus dem COVID-
19-Krisenbewältigungsfonds zu ersetzen.

(2a) Die Versicherungsanstalt hat den Leistungserbringerinnen und Leis-
tungserbringern nach Abs. 1 sowie den öffentlichen Apotheken für einen Aus-
druck aus dem Elektronischen Impfpass bzw. Ausstellung eines Impfzertifikats
nach § 4e Abs. 4 Epidemiegesetz 1950 ein Honorar in Höhe von drei Euro zu
bezahlen. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumen-
tenschutz hat durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Voraussetzun-
gen für die Abrechenbarkeit der Leistungen sowie die Anzahl der maximal zu
honorierenden Ausdrucke je Quartal festzulegen. Diese darf rückwirkend in Kraft
treten. Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden.

(3) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz hat durch Verordnung für die Durchführung der Impfung nach Abs. 1 die
Priorisierung der Zielgruppen sowie die Höhe des Honorars festzulegen. Diese
Verordnung darf rückwirkend in Kraft treten.

1) Tritt mit 30. Juni 2023 außer Kraft (siehe § 279 Abs. 2 B-KUVG).
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Schlussbestimmung zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 158/2020

§ 264. Die §§ 257, 258 Abs. 2a und 3, 259 Abs. 3 bis 5 und 263 samt Über-
schrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 158/2020 treten mit
1. Jänner 2021 in Kraft.

Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 36/2021

§ 265. (1) Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 36/
2021in Kraft:

1. mit dem auf den Tag der Kundmachung folgenden Tag § 261b samt Über-
schrift;

2. rückwirkend mit 8. Februar 2021 die Überschrift zu § 261 und § 261a samt
Überschrift.

(2) Die §§ 261 a und 261b samt Überschriften in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 36/2021 treten mit 30. August 2021 außer Kraft.
Dauert die COVID-19-Pandemie über den 30. August 2021 hinaus an, so
kann der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz durch Verordnung das Außerkrafttreten bis längstens 31. März 2022
verschieben.

(3) § 261a ist auf jene Tests anzuwenden, die ab dem 8. Februar 2021 in den
öffentlichen Apotheken durchgeführt wurden. § 261b ist auf jene SARS-CoV-2-
Antigentests zur Eigenanwendung anzuwenden, die ab dem auf den Tag der
Kundmachung folgenden Tag abgegeben wurden.

Schlussbestimmungen zu Art. 6 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/2021

§ 266. (1) Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/2021
in Kraft:

1. mit 1. April 2021 § 90 Abs. 1a und 1b in der Fassung der Z 2;
2. rückwirkend mit 11. März 2020 § 90 Abs. 1b in der Fassung der Z 1.

(2) § 257 Abs. 2 tritt mit Ablauf des 31. März 2021 außer Kraft.

(3) § 90 Abs. 1b in der Fassung der Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 61/2021 ist auf jene Versicherungsfälle anzuwenden, die vom
11. März 2020 bis 31. März 2021 eingetreten sind.

Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/2021

§ 267. Die Überschrift zu § 261a sowie § 261a Abs. 1 erster Satz in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2021 tritt rückwirkend mit 1. April 2021
in Kraft.

Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 85/2021

§ 268. Die §§ 261b Abs. 2 und 265 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 85/2021 treten mit 1. Juni 2021 in Kraft.
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Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 99/2021

§ 269. § 263 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/
2021 tritt rückwirkend mit 19. Mai 2021 in Kraft.

Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 114/2021

§ 270. Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 114/2021 in
Kraft:

1. mit 1. Juli 2021 die §§ 258 Abs. 2, 2a, 3a, 3b sowie Abs. 6 erster Satz,
259 Abs. 5, 261b Abs. 2 und 263 Abs. 1;

2. rückwirkend mit 8. Juni 2021 die Überschrift zu § 261a und Abs. 2a.

Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 179/2021

§ 271. § 263 Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 letzter Satz in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 179/2021 tritt rückwirkend mit 1. September 2021 in
Kraft.

Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 197/2021

§ 272. (1) § 258 Abs. 2, 2a, 3a bis 3d und 6 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 197/2021 tritt mit 3. Dezember 2021 in Kraft.

(2) Eine Verordnung nach § 258 Abs. 3b kann bereits ab dem 3. Dezember
2021 erlassen werden, sie darf jedoch frühestens mit 15. Dezember 2021 in
Kraft treten.

Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 238/2021

§ 273. § 261a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 238/2021 tritt mit dem durch Verordnung des Bundesministers für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz festgestellten Zeitpunkt in Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2022

§ 274. § 52 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2022 tritt
mit 1. Jänner 2022 in Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2022

§ 277. § 258 Abs. 2 Z 2 und Abs. 3e in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 32/2022 tritt mit 1. April 2022 in Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2022

§ 278. Die §§ 1 Abs. 1 Z 18, 38 und 39 sowie Abs. 2 Z 1, 2 Abs. 1 Z 5, 5
Abs. 1 Z 8a, 6 Abs. 1 Z 1, 7a Abs. 2 Z 1, 13 Abs. 1 Z 7 und 8, 19 Abs. 1 Z 7, 26
Abs. 1 Z 4, 30a, 84 Abs. 1, 93 Abs. 3a und 151a Z 1 sowie die Überschriften zu
Abschnitt VI des Ersten Teiles und zum 3. Unterabschnitt des Abschnittes II des
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Zweiten Teiles in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2022 treten
mit 1. Jänner 2023 in Kraft.

Schlussbestimmungen zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 41/2022

§ 279. (1) § 261b samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 41/2022 tritt mit 9. April 2022 in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni
2022 außer Kraft. Dauert die COVID-19-Pandemie über den 30. Juni 2022
hinaus an, so kann der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz durch Verordnung das Außerkrafttreten bis längstens
30. Juni 2023 verschieben.

(2) § 261c samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 41/2022 tritt rückwirkend mit 21. März 2022 in Kraft und mit Ablauf des
30. Juni 2023 außer Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2022

§ 280. (1) § 261c erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 92/2022 tritt rückwirkend mit 21. März 2022 in Kraft und mit Ablauf des
30. Juni 2023 außer Kraft.

(2) § 255 Abs. 7a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2022
tritt rückwirkend mit 1. Jänner 2022 in Kraft

(3) § 132 Abs. 6 Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2022
tritt rückwirkend mit 3. Jänner 2020 in Kraft.

Schlussbestimmung zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 174/2022

§ 281. § 85b samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 174/2022 tritt mit 1. Oktober 2022 in Kraft. Die Anpassung nach § 85b hat
erstmalig mit 1. Jänner 2023 zu erfolgen.

Schlussbestimmungen zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 178/2022

§ 282. (1) § 258 Abs. 2 Z 1, 2 und Abs. 2a letzter Satz in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 178/2022 tritt rückwirkend mit 20. Juli 2022 in Kraft.

(2) Die §§ 258 Abs. 3e, 275 und 276 samt Überschriften treten rückwirkend
mit 20. Juli 2022 außer Kraft. Die Bezahlung des Honorars für die Ausnahmebe-
stätigungen sowie der Kostenersatz des Bundes an die Versicherungsanstalt
haben für die bis zu diesem Zeitpunkt ausgestellten Ausnahmebestätigungen zu
erfolgen.

Schlussbestimmungen zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 179/2022

§ 283. (1) § 135 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 179/
2022 tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft;

(2) Personen, die vor dem 1. Jänner 2023 als Versicherungsvertreter/innen
in einen Verwaltungskörper entsendet werden, haben den Nachweis des Be-
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suchs einer regelmäßig vom Dachverband durchzuführenden Informationsver-
anstaltung für angehende Versicherungsvertreter/innen bis längstens zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2023 bei sonstiger Enthebung zu erbringen.

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 24/1969, zu BGBl. Nr. 200/1967)

Personen, die nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 284/
1968 in die Unfallversicherung nach dem Beamten-Kranken- und Unfallversi-
cherungsgesetz einbezogen wurden und die bei einem Versicherungsunterneh-
men am 1. Juli 1968 vertragsmäßig unter Einschluß von Dienstunfällen unfall-
versichert sind, können den Versicherungsvertrag bis zum 31. Dezember 1969
zum Ablauf des auf die Aufkündigung folgenden Kalendermonates aufkündigen.
Für einen Zeitraum nach dem Erlöschen des Versicherungsvertrages bereits
entrichtete Versicherungsbeiträge (Prämien) sind vom Versicherungsunterneh-
men nicht zu erstatten. Über Verlangen des Versicherungsunternehmens ist der
Bestand der Unfallversicherung nach dem Beamten-Kranken- und Unfallversi-
cherungsgsetz nachzuweisen.

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 388/1970, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer, die nach den Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes in die Unfallversicherung nach dem Beamten-Kranken-
und Unfallversicherungsgesetz einbezogen werden und die bei einem Versi-
cherungsunternehmen am 1. Jänner 1971 vertragsmäßig unter Einschluß von
Dienstunfällen unfallversichert sind, können den Versicherungsvertrag bis zum
31. Dezember 1971 zum Ablauf des auf die Aufkündigung folgenden Kalender-
monates aufkündigen. Das Recht der Aufkündigung steht auch privaten Vereini-
gungen, denen die Führung der Bewährungshilfe übertragen ist, hinsichtlich der
von ihnen für ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer abgeschlossenen Versiche-
rungsverträge zu, sofern diese Personen nach den Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes in die Unfallversicherung nach dem Beamten-Kranken- und Unfall-
versicherungsgesetz einbezogen werden. Für einen Zeitraum nach dem Erlö-
schen des Versicherungsvertrages bereits entrichtete Versicherungsbeiträge
(Prämien) sind vom Versicherungsunternehmen nicht zu erstatten. Über Verlan-
gen des Versicherungsunternehmens ist der Bestand der Unfallversicherung
nach dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz nachzuweisen.

(2) Die erstmaligen Meldungen der Beitragsgrundlage für die nur in der Un-
fallversicherung Pflichtversicherten sind von den Dienstgebern bis 31. Jänner
1971 zu erstatten. Die Beiträge zur Unfallversicherung für die Monate Jänner
und Feber 1971 sind bei der Versicherungsanstalt bis zum 15. März 1971 einzu-
zahlen.

(3) Die von der Versicherungsanstalt für das Kalenderjahr 1970 eingehobe-
nen Vorschüsse auf die Beiträge zur Unfallversicherung sind nach den vor dem
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1. Jänner 1971 in Geltung gestandenen Vorschriften bis 30. September 1971
abzurechnen.

(4) Personen, die im Monat Dezember 1970 Anspruch auf eine laufende
Geldleistung aus der Unfallversicherung haben, gebührt diese Geldleistung ab
1. Jänner 1971 für die weitere Anspruchsdauer in der sich bei früherem Wirk-
samkeitsbeginn der Bestimmung des § 93 Abs. 4 des Beamten-Kranken- und
Unfallversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 11 lit. b dieses Bundes-
gesetzes ergebenden Höhe, wenn dies für den Leistungsempfänger günstiger
ist.

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 35/1973, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Ortsvorsteher (Ortsvertreter), die nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes in die Unfallversicherung nach dem Beamten-Kranken- und
Unfallversicherungsgesetz einbezogen werden und die bei einem Versiche-
rungsunternehmen am 1. Jänner 1973 vertragsmäßig unter Einschluß von
Dienstunfällen unfallversichert sind, können den Versicherungsvertrag bis
zum 31. Dezember 1973 zum Ablauf des auf die Aufkündigung folgen-
den Kalendermonates aufkündigen. Für einen Zeitraum nach dem Erlöschen
des Versicherungsvertrages bereits entrichtete Versicherungsbeiträge (Prä-
mien) sind vom Versicherungsunternehmen nicht zu erstatten. Über Ver-
langen des Versicherungsunternehmens ist der Bestand der Unfallversiche-
rung nach dem Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz nachzu-
weisen.

(2) Versicherungsunternehmen, die das Versicherungsgeschäft betreiben,
können jene Teile der versicherungstechnischen Rückstellungen, die zufolge
Kündigung gemäß Abs. 1 aufzulösen sind, steuerfrei auf eine Sonderrücklage
für die Umstellung des Geschäftsbetriebes übertragen. Diese Rücklage ist in
den folgenden Geschäftsjahren mit einem Teilbetrag von je 20 v.H. gewinn-
erhöhend (verlustmindernd) aufzulösen.

(3) Die erstmaligen Meldungen für Personen, die nach den Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes der Kranken- bzw. Unfallversicherung nach dem Beam-
ten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz am 1. Jänner 1973 unterliegen und
nicht schon zur Pflichtversicherung angemeldet sind, sind bis 31. März 1973 zu
erstatten. Die Bestimmungen der §§ 11 bis 14, 16 und 17 des Beamten-Kran-
ken- und Unfallversicherungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden.

(4) Für rückständige Beiträge aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1973 sind Ver-
zugszinsen, soweit sie nicht bereits vorgeschrieben sind, in entsprechender An-
wendung des § 23 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes in
der Fassung des Art. I Z 12 zu berechnen.

(5) Die Bestimmungen des Art. I Z 16 und 19 lit. a gelten ab 1. Jänner 1973
auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1973 eingetreten sind.

(6) Die Bestimmungen des § 52a des Beamten-Kranken- und Unfallversi-
cherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 26 sind für das Geschäftsjahr
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1974 mit der Maßgabe anzuwenden, daß sich die dort bezeichneten Aufwen-
dungen der Versicherungsanstalt in einem Rahmen zu bewegen haben, der
0,1 v.H. der Summe der Beitragsgrundlagen (§ 19 des Beamten-Kranken- und
Unfallversicherungsgesetzes) zuzüglich der beitragspflichtigen Sonderzahlun-
gen im Geschäftsjahr 1973 entspricht.

(7) Die Bestimmungen des § 56 Abs. 2 und 3 des Beamten-Kranken- und
Unfallversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 29 lit. a und b gelten ab
1. Jänner 1973 auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1973 einge-
treten sind.

(8) Die Bestimmungen des Art. I Z 50 lit. a gelten ab 1. Jänner 1973 auch für
Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1973 eingetreten sind.

(9) Die Bestimmungen des Art. I Z 51 sind nur anzuwenden, wenn der Tod
nach dem 31. Dezember 1973 eingetreten ist.

Artikel II

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 780/1974, zu BGBl. Nr. 200/1967)

Für rückständige Beiträge aus Kalendermonaten, die vor dem Beginn des
Kalendermonates Jänner 1975 liegen, sind die Verzugszinsen, soweit sie nicht
bereits vorgeschrieben sind, in entsprechender Anwendung des § 23 des Beam-
ten- Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 4 zu
berechnen.

Artikel II

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 707/1976, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Die Bestimmungen des § 56 Abs. 3 Z 2 des Beamten-Kranken- und Un-
fallversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 17 lit. a gelten ab 1. Jän-
ner 1977 auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1977 eingetreten
sind.

(2) Im Falle des durch eine Krankheit verursachten Todes des Versicherten,
die erst auf Grund der Bestimmungen des § 92 Abs. 3 des Beamten-Kranken-
und Unfallversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 30 im Einzelfall wie
eine Berufskrankheit entschädigt werden könnte, sind, wenn die Voraussetzun-
gen des § 92 Abs. 3 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes
erfüllt werden, die Leistungen der Unfallversicherung an die Hinterbliebenen zu
gewähren, wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Jänner 1977 eingetreten ist
und der Antrag bis 31. Dezember 1977 gestellt wird. Die Leistungen sind frühes-
tens ab 1. Jänner 1977 zu gewähren. Wird der Antrag später gestellt, gebühren
die Leistungen ab dem auf die Antragstellung folgenden Monatsersten.

(3) Leidet ein Versicherter am 1. Jänner 1977 an einer Krankheit, die erst auf
Grund des § 92 Abs. 3 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes
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in der Fassung des Art. I Z 30 wie eine Berufskrankheit entschädigt werden
könnte, so sind ihm, wenn die Voraussetzungen des § 92 Abs. 3 des Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes erfüllt werden, die Leistungen der
Unfallversicherung zu gewähren, wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Jänner
1977 eingetreten ist und der Antrag bis 31. Dezember 1977 gestellt wird. Die
Leistungen sind frühestens ab 1. Jänner 1977 zu gewähren. Wird der Antrag
später gestellt, gebühren die Leistungen ab dem auf die Antragstellung folgen-
den Monatsersten.

(4) Die Bestimmungen der §§ 99 a bis 99d des Beamten-Kranken- und
Unfallversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 32 gelten, ab 1. Jän-
ner 1977 auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1977 eingetreten
sind.

(5) Im Falle des durch eine Krankheit verursachten Todes des Versicherten,
die erst auf Grund der Bestimmungen des Art. V Z 50 der 32. Novelle zum Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 704/1976, in Verbindung mit § 92
Abs. 1 und 2 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes als Be-
rufskrankheit anerkannt wird, sind die Leistungen der Unfallversicherung an die
Hinterbliebenen zu gewähren, wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Jänner
1977 eingetreten ist und der Antrag bis 31. Dezember 1977 gestellt wird. Die
Leistungen sind frühestens ab 1. Jänner 1977 zu gewähren. Wird der Antrag
später gestellt, gebühren die Leistungen ab dem auf die Antragstellung folgen-
den Monatsersten.

(6) Leidet ein Versicherter am 1. Jänner 1977 an einer Krankheit, die erst auf
Grund der Bestimmungen des Art. V Z 50 der 32. Novelle zum Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 704/1976, in Verbindung mit § 92 Abs. 1 und
2 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes als Berufskrankheit
anerkannt wird, so sind ihm die Leistungen der Unfallversicherung zu gewähren,
wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Jänner 1977 eingetreten ist und der An-
trag bis 31. Dezember 1977 gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens ab
1. Jänner 1977 zu gewähren. Wird der Antrag später gestellt, gebühren die Leis-
tungen ab dem auf die Antragstellung folgenden Monatsersten.

Artikel II

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 685/1978, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Die Bestimmungen des § 105 Abs. 2 des Beamten-Kranken- und Unfall-
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 28 lit. b sind auf Antrag ab
1. Jänner 1979 auch auf Versicherungsfälle anzuwenden, die vor dem 1. Jänner
1979 eingetreten sind. Die Leistung gebührt ab 1. Jänner 1979, wenn der Antrag
bis 31. Dezember 1979 gestellt wird, sonst ab dem der Antragstellung folgenden
Monatsersten.

(2) Leidet ein Versicherter am 1. Jänner 1979 an einer Krankheit, die erst auf
Grund der Bestimmungen des Art. V Z 27 des Sozialrechts-Änderungsgesetzes
1978, BGBl. Nr. 684, in Verbindung mit § 92 Abs. 1 und 2 des Beamten-Kran-
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ken- und Unfallversicherungsgesetzes als Berufskrankheit anerkannt wird, so
sind ihm die Leistungen der Unfallversicherung zu gewähren, wenn der Versi-
cherungsfall vor dem 1. Jänner 1979 eingetreten ist und der Antrag bis 31. De-
zember 1979 gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens ab 1. Jänner 1979 zu
gewähren. Wird der Antrag später gestellt, gebühren die Leistungen ab dem auf
die Antragstellung folgenden Monatsersten.

(3) Mitglieder der Volksanwaltschaft und Mitglieder der Vollzugskommissio-
nen nach § 18 des Strafvollzugsgesetzes, die nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes in die Unfallversicherung nach dem Beamten-Kranken- und
Unfallversicherungsgesetz einbezogen werden und die bei einem Versiche-
rungsunternehmen am 1. Jänner 1979 vertragsmäßig unter Einschluß von
Dienstunfällen unfallversichert sind, können den Versicherungsvertrag bis zum
31. Dezember 1979 zum Ablauf des auf die Aufkündigung folgenden Kalender-
monates aufkündigen. Für einen Zeitraum nach dem Erlöschen des Versiche-
rungsvertrages bereits entrichtete Versicherungsbeiträge (Prämien) sind vom
Versicherungsunternehmen nicht zu erstatten. Über Verlangen des Versiche-
rungsunternehmens ist der Bestand der Unfallversicherung nach dem Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz nachzuweisen.

(4) Die am 31. Dezember 1977 bestehenden Ansprüche auf Leistungen aus
der Unfallversicherung jener Personen, denen auf Grund des Gesetzes über die
O.ö.Lehrer-, Kranken- und Unfallfürsorge, LGBl. für Oberösterreich Nr. 48/1977,
Leistungen aus vor dem 1. Jänner 1978 eingetretenen Dienstunfällen oder Be-
rufskrankheiten gebühren, erlöschen mit dem 1. Jänner 1978.

Artikel II

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 534/1979, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Ist eine Person am 1. Jänner 1980 auf Grund der Folgen eines Unfal-
les, der erst gemäß § 90 Abs. 2 Z 6 des Beamten-Kranken- und Unfallversi-
cherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 5 als Dienstunfall anerkannt
wird, völlig erwerbsunfähig, so sind ihr die Leistungen aus der Unfallversiche-
rung zu gewähren, wenn der Versicherungsfall nach dem 30. Juni 1967 ein-
getreten ist und der Antrag bis 31. Dezember 1980 gestellt wird. Die Leistun-
gen sind frühestens ab 1. Jänner 1980 zu gewähren. Wird der Antrag später
gestellt, gebühren die Leistungen ab dem auf die Antragstellung folgenden
Monatsersten.

(2) Im Fall des durch einen Unfall verursachten Todes des Versicherten, der
erst gemäß § 90 Abs. 2 Z 6 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsge-
setzes in der Fassung des Art. I Z 5 als Dienstunfall anerkannt wird, sind die
Leistungen der Unfallversicherung an die Hinterbliebenen zu gewähren, wenn
der Versicherungsfall nach dem 30. Juni 1967 eingetreten ist und der Antrag bis
31. Dezember 1980 gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens ab 1. Jänner
1980 zu gewähren. Wird der Antrag später gestellt, gebühren die Leistungen ab
dem auf die Antragstellung folgenden Monatsersten.
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Artikel II

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 589/1980, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Für die Berechnung der Verzugszinsen für rückständige Beiträge und Zu-
schläge gemäß § 23 letzter Satz des Beamten-Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetzes ist bis zur Erlassung einer Verordnung im Sinne des § 59 Abs. 1
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes Art. VI Abs. 6 der 35. Novelle
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 585/1980, entspre-
chend anzuwenden. Das gleiche gilt für rückständige Beiträge und Zuschläge
aus Kalendermonaten,die vor dem 1. Jänner 1981 liegen, soweit sie in diesem
Zeitpunkt nicht bereits vorgeschrieben sind.

(2) Im Falle des durch eine Krankheit verursachten Todes des Versicherten,
die erst auf Grund der Bestimmungen des Art. V Z 29 der 35. Novelle zum Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 585/1980, in Verbindung mit § 92
Abs. 1 und 2 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes als Be-
rufskrankheit anerkannt wird, sind die Leistungen der Unfallversicherung an die
Hinterbliebenen zu gewähren, wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Jänner
1981 eingetreten ist und der Antrag bis 31. Dezember 1981 gestellt wird. Die
Leistungen sind frühestens ab 1. Jänner 1981 zu gewähren. Wird der Antrag
später gestellt, gebühren die Leistungen ab dem auf die Antragstellung folgen-
den Monatsersten.

(3) Leidet ein Versicherter am 1. Jänner 1981 an einer Krankheit, die erst
aufgrund der Bestimmungen des Art. V Z 29 der 35. Novelle zum Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 585/1980, in Verbindung mit § 92 Abs. 1
und 2 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes als Berufs-
krankheit anerkannt wird, so sind ihm die Leistungen der Unfallversicherung
zu gewähren, wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Jänner 1981 eingetreten
ist und der Antrag bis 31. Dezember 1981 gestellt wird. Die Leistungen sind
frühestens ab 1. Jänner 1981 zu gewähren. Wird der Antrag später gestellt,
gebühren die Leistungen ab dem auf die Antragstellung folgenden Monats-
ersten.

Artikel II

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 285/1981, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Der Anspruch auf die Leistungen der Krankenversicherung der Personen,
die am 31. Mai 1981 als Angehörige galten nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes aber nicht mehr als Angehörige gelten, bleibt auch über das
Ende der Angehörigeneigenschaft aufrecht, solange die Voraussetzungen für
den am 31. Mai 1981 bestandenen Leistungsanspruch gegeben sind.

(2) Die Bestimmungen des § 56 Abs. 2 und 6 bis 8 des Beamten-Kranken-
und Unfallversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 5 gelten ab 1. Juni
1981 auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Juni 1981 eingetreten sind.
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(3) Die Bestimmungen der §§ 110, 112 Abs. 1 und 2, 113 und 114 des Be-
amten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 7,
8, 9 und 10 sind hinsichtlich des Anspruches auf Witwerbeihilfe bzw. Witwer-
rente nur anzuwenden, wenn der Versicherungsfall nach dem 31. Mai 1981 ein-
getreten ist.

(4) Der unter Anwendung der im Abs. 3 bezeichneten Bestimmungen zu
bemessende Betrag einer Witwerrente gemäß den §§ 112 Abs. 1 und 2 oder
113 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes in der Fassung
des Art. I Z 8 und 9 gebührt unter Bedachtnahme auf § 93 Abs. 4 des Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes ab 1. Juni 1981 zu einem Drittel, ab
1. Jänner 1985 zu zwei Drittel und ab 1. Jänner 1995 in voller Höhe.

(5) Die Bestimmungen des § 112 Abs. 3 bis 7 des Beamten-Kranken- und
Unfallversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 8 sind nur in den Fällen
anzuwenden, in denen die Wiederverehelichung nach dem 31. Mai 1981 erfolgt.

Artikel II

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 592/1981, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) § 80 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes in der am
31. Dezember 1981 geltenden Fassung ist nur auf Versicherungsfälle anzuwen-
den, in denen die Entbindung vor dem 1. Jänner 1982 erfolgt ist.

(2) Bis zur satzungsmäßigen Festsetzung des Ausmaßes des Kostenersat-
zes bzw. eines Kostenanteiles gemäß den §§ 65 Abs. 2 und 83 des Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 5 und 8
hat die Übernahme der Kosten für Heilbehelfe und Hilfsmittel bzw. der Ersatz der
Reise(Fahrt)kosten nach den am 31. Dezember 1981 in Geltung gestandenen
Bestimmungen zu erfolgen.

(3) Die Bestimmungen der §§ 85 und 86 des Beamten-Kranken- und Unfall-
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 9 und 10 sind nur anzuwen-
den, wenn der Versicherungsfall nach dem 31. Dezember 1981 eingetreten ist.

(4) Im Falle des durch eine Krankheit verursachten Todes des Versicherten,
die erst aufgrund der Bestimmungen des Art. V Z 7 der 37. Novelle zum Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 588/1981, in Verbindung mit § 92
Abs. 1 und 2 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes als Be-
rufskrankheit anerkannt wird, sind die Leistungen der Unfallversicherung an die
Hinterbliebenen zu gewähren, wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Jänner
1982 eingetreten ist und der Antrag bis 31. Dezember 1982 gestellt wird. Die
Leistungen sind frühestens ab 1. Jänner 1982 zu gewähren. Wird der Antrag
später gestellt, gebühren die Leistungen mit dem Tag der Antragstellung.

(5) Leidet ein Versicherter am 1. Jänner 1982 an einer Krankheit, die erst
aufgrund der Bestimmungen des Art. V Z 7 der 37. Novelle zum Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 588/1981, in Verbindung mit § 92 Abs. 1
und 2 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes als Berufs-
krankheit anerkannt wird, so sind ihm die Leistungen der Unfallversicherung zu
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gewähren, wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Jänner 1982 eingetreten ist
und der Antrag bis 31. Dezember 1982 gestellt wird. Die Leistungen sind frühes-
tens ab 1. Jänner 1982 zu gewähren. Wird der Antrag später gestellt, gebühren
die Leistungen mit dem Tag der Antragstellung.

Artikel II

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 78/1983, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Die Versicherungsanstalt hat eine am 31. Dezember 1982 vorhandene
gesonderte Rücklage (§ 151 Abs. 4 des Beamten-Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetzes in der vor dem 1. Jänner 1983 geltenden Fassung) mit Ablauf
des 31. Dezember 1982 im Wege über die Vermögensrechnung aufzulösen.

(2) Der Anspruch auf die Leistungen der Krankenversicherung der Personen,
die am 31. Dezember 1982 als Angehörige galten, nach den Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes aber nicht mehr als Angehörige gelten, bleibt auch über
das Ende der Angehörigeneigenschaft aufrecht, solange die Voraussetzungen
für den am 31. Dezember 1982 bestandenen Leistungsanspruch gegeben sind.

Artikel II

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 593/1983, zu BGBl. Nr. 200/1967)

Die Bestimmungen des § 37 Abs. 2 des Beamten-Kranken- und Unfallversi-
cherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 2 sind nur anzuwenden, wenn die
Antragstellung nach dem 31. Dezember 1983 erfolgt ist.

Artikel II

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 115/1986, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Der Anspruch auf die Leistungen der Krankenversicherung für Personen,
die am 31. Dezember 1985 als Angehörige gelten, nach den Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes aber nicht mehr als Angehörige gelten, bleibt auch über
das Ende der Angehörigeneigenschaft aufrecht, solange die Voraussetzungen
für den am 31. Dezember 1985 bestandenen Leistungsanspruch gegeben sind.

(2) Leidet ein Versicherter am 1. Jänner 1986 an einer Krankheit, die erst
aufgrund des § 92 Abs. 1 des Beamten- Kranken- und Unfallversicherungs-
gesetzes in der Fassung des Art. I Z 7 als Berufskrankheit anerkannt wird, so
sind ihm die Leistungen der Unfallversicherung zu gewähren, wenn der Versi-
cherungsfall vor dem 1. Jänner 1986 eingetreten ist und der Antrag bis 31. De-
zember 1986 gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens ab 1. Jänner 1986 zu
gewähren. Wird der Antrag später gestellt, gebühren die Leistungen ab dem Tag
der Antragstellung.
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(3) Im Falle des durch eine Krankheit verursachten Todes des Versicherten,
die erst aufgrund des § 92 Abs. 1 des Beamten-Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 7 als Berufskrankheit anerkannt wird,
sind die Leistungen der Unfallversicherung an die Hinterbliebenen zu gewähren,
wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Jänner 1986 eingetreten ist und der
Antrag bis 31. Dezember 1986 gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens ab
1. Jänner 1986 zu gewähren. Wird der Antrag später gestellt, gebühren die Leis-
tungen ab dem Tag der Antragstellung.

Artikel II

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 612/1987, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Der Anspruch auf die Leistungen der Krankenversicherung für Personen,
die am 31. Dezember 1987 als Angehörige galten, nach den Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes aber nicht mehr als Angehörige gelten, bleibt auch über
das Ende der Angehörigeneigenschaft aufrecht, solange die Voraussetzungen
für einen am 31. Dezember 1987 bestandenen Leistungsanspruch gegeben
sind.

(2) § 105 Abs. 3 Z 1 des Beamten- Kranken- und Unfallversicherungsgeset-
zes in der Fassung des Art. I Z 16 lit. b ist in allen Fällen anzuwenden, in denen
das Kind das 18. Lebensjahr nach dem 31. Dezember 1987 vollendet.

Artikel II

Übergangsbestimmung

(Anm.: aus BGBl. Nr. 297/1990, zu BGBl. Nr. 200/1967)

Der Anspruch auf die Leistungen der Krankenversicherung für Personen, die
am 30. Juni 1990 als Angehörige galten, nach den Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes aber nicht mehr als Angehörige gelten, bleibt auch über das Ende
der Angehörigeneigenschaft aufrecht, solange die Voraussetzungen für einen
am 30. Juni 1990 bestandenen Leistungsanspruch gegeben sind.

Artikel III

Schlußbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 685/1978, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Art. III des Bundesgesetzes vom 1. Feber 1978, BGBl. Nr. 124, über das
Salzmonopol und über Änderungen des Berggesetzes 1975 und des B-KUVG
wird aufgehoben.

(2) Abweichend von den Bestimmungen des § 22 Abs. 3 des Beamten-Kran-
ken- und Unfallversicherungsgesetzes beträgt für das Geschäftsjahr 1979 der
vom Dienstgeber zur Bestreitung von Auslagen der erweiterten Heilbehandlung
(§ 70 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes) zu entrichtende
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Zuschlag zu den Beiträgen 0,28 v.H. der Beitragsgrundlage (§ 19 des Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes) bzw. der beitragspflichtigen Son-
derzahlungen.

(3) Die Versicherungsanstalt hat abweichend von den Bestimmungen des
§ 151 Abs. 4 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes für das
Geschäftsjahr 1979

a) 2 v.H. der Erträge an Versicherungsbeiträgen der im § 151 Abs. 3 des Be-
amten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes bezeichneten geson-
derten Rücklage zuzuführen,

b) die Aufwendungen der Gesundenuntersuchungen einschließlich der
Kosten für die Errichtung und den Betrieb der hiezu erforderlichen eige-
nen Einrichtungen bzw. der Bereitstellung entsprechender Vertrags-
einrichtungen aus der im § 151 Abs. 4 des Beamten-Kranken- und Un-
fallversicherungsgesetzes bezeichneten gesonderten Rücklage zu be-
streiten.

Artikel III

Schlußbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 534/1979, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Abweichend von den Bestimmungen des § 22 Abs. 3 des Beamten-Kran-
ken- und Unfallversicherungsgesetzes beträgt für das Geschäftsjahr 1980 der
vom Dienstgeber zur Bestreitung von Auslagen der erweiterten Heilbehandlung
(§ 70 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes) zu entrichtende
Zuschlag zu den Beiträgen 0,28 v.H. der Beitragsgrundlage (§ 19 des Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes) bzw. der beitragspflichtigen Son-
derzahlungen.

(2) Die Versicherungsanstalt hat abweichend von den Bestimmungen des
§ 151 Abs. 4 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes für das
Geschäftsjahr 1980

a) 2 v.H. der Erträge an Versicherungsbeiträgen der im § 151 Abs. 3 des Be-
amten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes bezeichneten geson-
derten Rücklage zuzuführen,

b) die Aufwendungen der Gesundenuntersuchungen einschließlich der Kos-
ten für die Errichtung und den Betrieb der hiezu erforderlichen eigenen
Einrichtungen bzw. der Bereitstellung entsprechender Vertragseinrichtun-
gen aus der im § 151 Abs. 4 des Beamten-Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetzes bezeichneten gesonderten Rücklage zu bestreiten.

Artikel III

Schlußbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 589/1980, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Abweichend von den Bestimmungen des § 22 Abs. 3 des Beamten-Kran-
ken- und Unfallversicherungsgesetzes beträgt für das Geschäftsjahr 1981 der
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vom Dienstgeber zur Bestreitung von Auslagen der erweiterten Heilbehandlung
(§ 70 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes) zu entrichtende
Zuschlag zu den Beiträgen 0,34 v.H. der Beitragsgrundlage (§ 19 des Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes) bzw. der beitragspflichtigen Son-
derzahlungen.

(2) Die Versicherungsanstalt hat abweichend von den Bestimmungen des
§ 151 Abs. 4 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes für das
Geschäftsjahr 1981

a) 1 v.H. der Erträge an Versicherungsbeiträgen der im § 151 Abs. 3 des Be-
amten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes bezeichneten geson-
derten Rücklage zuzuführen,

b) die Aufwendungen der Gesundenuntersuchungen einschließlich der
Kosten für die Errichtung und den Betrieb der hiezu erforderlichen eige-
nen Einrichtungen bzw. der Bereitstellung entsprechender Vertragsein-
richtungen aus der im § 151 Abs. 4 des Beamten-Kranken- und Un-
fallversicherungsgesetzes bezeichneten gesonderten Rücklage zu be-
streiten.

Artikel III

Schlußbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 593/1983, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(Anm.: Abs. 1 aufgehoben durch VfGH, BGBl. Nr. 254/1986)

(2) Abweichend von den Bestimmungen des § 22 Abs. 3 des Beamten-Kran-
ken- und Unfallversicherungsgesetzes ist für die Geschäftsjahre 1984 und 1985
zur Bestreitung der Auslagen der erweiterten Heilbehandlung (§ 70 des Beam-
ten- Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes) vom Dienstgeber kein Zu-
schlag zu den Beiträgen zu entrichten.

Artikel III

Schlußbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 115/1986, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Abweichend von den Bestimmungen des § 20 und des § 22 Abs. 1 erster
Halbsatz des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes beträgt im
Kalenderjahr 1986 der auf den Dienstgeber entfallende Beitragsanteil 2,8 vH der
Beitragsgrundlage und der auf den Dienstnehmer entfallende Beitragsanteil
3,2 vH der Beitragsgrundlage.

(2) Abweichend von den Bestimmungen des § 22 Abs. 3 des Beamten-Kran-
ken- und Unfallversicherungsgesetzes ist für das Geschäftsjahr 1986 zur Be-
streitung der Auslagen der erweiterten Heilbehandlung (§ 70 des Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes) vom Dienstgeber kein Zuschlag zu
den Beiträgen zu entrichten.
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Artikel IV

(Anm.: aus BGBl. Nr. 284/1968, zu BGBl. Nr. 200/1967)

Von den im Kalenderjahr 1968 fällig werdenden Sonderzahlungen (§ 21 des
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes) bis zum Betrag von 9600 S
sind Sonderbeiträge zu entrichten.

Artikel X

(Anm.: aus BGBl. Nr. 283/1988, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Abweichend von § 54 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes sind für die Berechnung der Sonderbeiträge in der Krankenversicherung für
das Kalenderjahr 198 Sonderzahlungen, die bis zum Ende des Beitragszeitrau-
mes Juni 1988 fällig werden, bis zum Betrag von 45600 S zu berücksichtigen.
Werden weitere Sonderzahlungen nach dem Beitragszeitraum Juni 1988 fällig,
so sind alle im Kalenderjahr 1988 fällig werdenden Sonderzahlungen bis zum
Betrag von 50400 S zu berücksichtigen.

(2) Abweichend von § 21 des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsge-
setzes sind für die Berechnung der Sonderbeiträge in der Krankenversicherung
für das Kalenderjahr 1988 Sonderzahlungen, die bis zum 30. Juni 1988 fällig
werden, bis zum Betrag von 40400 S zu berücksichtigen. Werden weitere Son-
derzahlungen nach dem 30. Juni 1988 fällig, so sind alle im Kalenderjahr 1988
fällig werdenden Sonderzahlungen bis zum Betrag von 47800 S zu berücksich-
tigen.

(3) Die Abgeltungsbeträge gemäß § 43a des Arbeitslosenversicherungsge-
setzes 1977 in der Fassung des Art. IX werden für das Kalenderjahr 1988 derart
festgesetzt, daß die für das letzte Quartal des Kalenderjahres 1988 berechneten
Beträge mit 4 zu vervielfachen sind.

(4) Die Selbstversicherung gemäß § 16 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes von Personen, die während der Zeit der Selbstversicherung auch
die Voraussetzungen gemäß § 122 Abs. 2 Z 2 lit. b des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 9 erfüllen, ist für den Zeitraum, in
dem diese Voraussetzungen erfüllt sind, unwirksam. Die für diesen Zeitraum
entrichteten Beiträge zur Selbstversicherung gelten als zur Ungebühr entrichtet
und können vom Versicherten auf Antrag zurückgefordert oder vom zuständigen
Krankenversicherungsträger von Amts wegen rückerstattet werden. Das Recht
auf Rückforderung verjährt nach Ablauf von drei Jahren nach deren Zahlung.
§ 107 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes findet dabei keine An-
wendung.

Artikel XXXIV

(Anm.: aus BGBl. Nr. 628/1991, zu BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. März 1992 in Kraft. Es ist auf Exekutions-
verfahren anzuwenden, in denen der Exekutionsantrag nach dem 29. Februar
1992 bei Gericht eingelangt ist.
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(2) Für Leistungen, die am Tag des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes
oder später fällig werden, gelten die neuen Vorschriften, auch wenn die Exeku-
tion bereits vor diesem Zeitpunkt beantragt wurde. Auf Antrag des betreibenden
Gläubigers, des Verpflichteten oder des Drittschuldners hat das Exekutionsge-
richt die Exekutionsbewilligung entsprechend zu ändern.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 31/2003)
(Anm.: Abs. 4 bis 12 betreffen andere Rechtsvorschriften)
(13) Soweit in anderen Bundesgesetzen und Verordnungen auf Bestimmun-

gen verwiesen wird, die durch dieses Bundesgesetz geändert oder aufgehoben
werden, erhält die Verweisung ihren Inhalt aus den entsprechenden Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes.

(14) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzu-
wenden.

(Anm.: Abs. 15 und 16 betreffen andere Rechtsvorschriften)

7. Hauptstück

Schluss- und Übergangsbestimmungen

Artikel 79

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 135/2009, zu den §§ 41, 45, 50, 56, 111,
114 und 114a, BGBl. Nr. 200/1967)

(1) Art. 2 (Änderung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs), Art. 3
(Änderung des Ehegesetzes), Art. 4 (Änderung des Fortpflanzungsmedizinge-
setzes), Art. 6 (Änderung der Jurisdiktionsnorm), Art. 7 (Änderung des Strafge-
setzbuches), Art. 27 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988), Art. 28
(Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988), Art. 29 (Änderung des Um-
satzsteuergesetzes 1994), Art. 30 (Änderung des Bewertungsgesetzes 1955),
Art. 31 (Änderung des Gebührengesetzes 1957), Art. 33 (Änderung der Bun-
desabgabenordnung), Art. 34 (Änderung des Alkoholsteuergesetzes), Art. 61
(Änderung des Ärztegesetzes 1998), Art. 62 (Änderung des Gehaltskassenge-
setzes 2002), Art. 63 (Änderung des Apothekengesetzes), Art. 72 (Änderung
des Studienförderungsgesetzes), Art. 76 (Änderung des Entwicklungshelferge-
setzes), Art. 77 (Änderung des Bundesgesetzes über Aufgaben und Organisa-
tion des auswärtigen Dienstes – Statut) und Art. 78 (Bundesgesetz über die Ein-
räumung von Privilegien und Immunitäten an internationale Organisationen) tre-
ten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(2) Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in
Strafsachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in ers-
ter Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines Urteils infolge Nichtigkeits-
beschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung des Strafverfahrens
oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB vorzu-
gehen.
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Liste der Berufskrankheiten

Anlage 1

Liste der Berufskrankheiten (§ 177 ASVG)1)

1) Gem. § 92 B-KUVG ebenfalls anwenden.

Lfd.
Nr. Berufskrankheiten Unternehmen

1 Erkrankungen durch Blei, seine Legie-
rungen oder Verbindungen

Alle Unternehmen

2 Erkrankungen durch Phosphor und
seine Verbindungen

Alle Unternehmen

3 Erkrankungen durch Quecksilber, seine
Legierungen oder Verbindungen

Alle Unternehmen

4 Erkrankungen durch Arsen oder seine
Verbindungen

Alle Unternehmen

5 Erkrankungen durch Mangan oder seine
Verbindungen

Alle Unternehmen

6 Erkrankungen durch Cadmium oder
seine Verbindungen

Alle Unternehmen

7 Erkrankungen durch Beryllium oder
seine Verbindungen

Alle Unternehmen

8 Erkrankungen durch Chrom oder seine
Verbindungen

Alle Unternehmen

9 Erkrankungen durch Benzol oder seine
Homologe oder durch Styrol

Alle Unternehmen

10 Erkrankungen durch Nitro- und Amino-
verbindungen des Benzols oder seiner
Homologe und deren Abkömmlinge

Alle Unternehmen

11 Erkrankungen durch Halogen-Kohlen-
wasserstoffe

Alle Unternehmen

12 Erkrankungen durch Salpetersäureester Alle Unternehmen

13 Erkrankungen durch Schwefelkohlen-
stoff

Alle Unternehmen

14 Erkrankungen durch Schwefelwasser-
stoff

Alle Unternehmen

15 Erkrankungen durch Kohlenmonoxid Alle Unternehmen

16 Erkrankungen durch ionisierende
Strahlen

Alle Unternehmen
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17 Hautkrebs oder zur Krebsbildung-
neigende Hautveränderungen durch
Ruß, Rohparaffin, Dunkelöle, Teer,
Anthrazen, Pech, Mineralöle, Erdpech
und ähnliche Stoffe

Alle Unternehmen

18 Krebs oder andere Neubildungensowie
Schleimhautveränderungen der Harn-
wege durch aromatische Amine

Alle Unternehmen

19 Hauterkrankungen Alle Unternehmen

20 Vibrationsbedingte Durchblutungsstö-
rungen an den Händen sowie andere
Erkrankungen durch Erschütterung bei
der Arbeit mit Preßluftwerkzeugenund
gleichartig wirkenden Werkzeugen und
Maschinen (wie z.B. Motorsägen) sowie
durch Arbeit an Anklopfmaschinen

Alle Unternehmen

21 Erkrankungen durch Arbeitin Druckluft Alle Unternehmen

22 Druckschädigung der Nerven Alle Unternehmen

23 Chronische Erkrankungen der Schleim-
beutel, der Sehnenscheiden und des
Sehnengleitgewebes sowie der Sehnen-
und Muskelansätze durch ständigen
Druck oder ständige Erschütterung

Alle Unternehmen

24 Abrißbrüche der Wirbeldornfortsätze Alle Unternehmen

25 Meniskusschäden bei Bergleuten nach
mindestens dreijähriger regelmäßiger
Tätigkeit unter Tag und bei anderen
Personen nach mindestens dreijähriger
regelmäßiger Tätigkeit in kniender oder
hockender Stellung

Alle Unternehmen

26 a) Staublungenerkrankungen (Silikose
oder Silikatose) mit objektiv fest-
stellbarer Leistungsminderung von
Atmung oder Kreislauf

b) Staublungenerkrankung in Verbin-
dung mit aktivfortschreitender Lun-
gentuberkulose (Siliko-Tuberkulose)

c) Bösartige Neubildungen der Lunge
durch die Einwirkung von kristallinem
Siliziumdioxid bei Silikose

Alle Unternehmen

Lfd.
Nr. Berufskrankheiten Unternehmen
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27 a) Asbeststaublungenerkrankung
(Asbestose) mit objektiver feststell-
barer Leistungsminderung von
Atmung oder Kreislauf

b) Bösartige Neubildungen des Rippen-
fells, des Herzbeutels und des
Bauchfells durch Asbest

c) Bösartige Neubildungen der Lunge
durch Asbest

d) Bösartige Neubildungen des Kehl-
kopfes durch Asbest

Alle Unternehmen

28 Erkrankungen der tieferen Luftwege und
der Lunge durch Aluminium oder seine
Verbindungen

Alle Unternehmen

29 Erkrankungen der tieferen Luftwege und
der Lunge durch Thomasschlackenmehl

Thomasschlackenmühlen,
Düngemittelmischereien
und Betriebe, die Thomas-
schlackenmehl lagern,
befördern oder verwenden

30 Durch allergisierende Stoffe verursachte
Erkrankungen an Asthma bronchiale
(einschließlich Rhinopathie), wenn und
solange sie zur Aufgabe schädigender
Tätigkeiten zwingen

Alle Unternehmen

31 Erkrankungen der Knochen, Gelenke
und Bänder durch Fluorverbindungen
(Fluorose)

Alle Unternehmen

32 Erkrankungen der Zähne durch Säuren Alle Unternehmen

33 Durch Lärm verursachte Schwer-
hörigkeit

Alle Unternehmen

34 Hornhautschädigungen des Auges
durch Benzochinon

Chemische Industrie

35 Grauer Star Herstellung, Bearbeitung
und Verarbeitung von Glas,
Eisenhütten, Metallschmel-
zereien

36 Wurmkrankheit der Bergleute, ver-
ursacht durch Ankylostoma duodenale
oder Strongyloides stercoralis

Unternehmen des Bergbaues,
Stollen- oder Tunnelbau

37 Topenkrankheiten, Fleckfieber Alle Unternehmen

Lfd.
Nr. Berufskrankheiten Unternehmen
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38 Infektionskrankheiten Krankenhäuser, Heil- und
Pflegeanstalten, Entbindungs-
heime und sonstige Anstal-
ten,die Personen zur Kur und
Pflege aufnehmen, öffentliche
Apotheken, ferner Einrichtun-
gen und Beschäftigungen in
der öffentlichen und privaten
Fürsorge, in Schulen, Kinder-
gärten und Säuglingskrippen
und im Gesundheitsdienst so-
wie in Laboratorien für wissen-
schaftliche und medizinische
Untersuchungen und Versu-
che sowie in Justizanstalten
und Hafträumen der Verwal-
tungsbehörden bzw. in Unter-
nehmen, in denen eine ver-
gleichbare Gefährung besteht

39 Von Tieren auf Menschen übertragbare
Krankheiten

Tätigkeiten, die durch Umgang
oder Berührung mit Tieren, tie-
rischen Teilen, Erzeugnissen,
Abgängen und mit kontami-
niertem Material zur Erkran-
kung Anlaß geben, bzw. Tätig-
keiten, bei denen eine ver-
gleichbare Gefährdung besteht

40 Erkankungen an Lungenfibrose durch
Hartmetallstaub

Herstellung und Bearbeitung
von Hartmetallen

41 Durch chemisch-irritativ oder toxisch
wirkende Stoffe verur-sachte Erkran-
kungen der tieferen Atemwege und der
Lunge mit objektivem Nachweis einer
Leistungsminderung von Atmung und
Kreislauf

Alle Unternehmen

42 Erkrankungen durch Dimethyformamid Alle Unternehmen

43 Exogen-allergische Alveolitis mit objektiv
nachweisbarem Funktionsverlust der
Lunge, soferne das als ursächlich fest-
gestellte Antigen bei der Erwerbsarbeit
von einem objektiv feststellbar bestim-
menden Einfluß gewesen ist

Alle Unternehmen

Lfd.
Nr. Berufskrankheiten Unternehmen
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44 Erkrankungen der tieferen Atemwege
und der Lungen durch Rohbaumwoll-
oder Flachsstaub

Alle Unternehmen

45 Adenokarzinome der Nasenhaupt- und
Nasennebenhöhlen duch Staub von
Hartholz

Holzbearbeitende und holz-
verabeitende Betriebe

46 Durch Zeckenbiss übertragbare Krank-
heiten (zB Frühsommermeningo-
encephalitis oder Borreliose)

Unternehmen der Land-
und Forstwirtschaft sowie auf
Tätigkeiten in Unternehmen,
bei denen eine ähnliche
Gefährdung besteht

47 Erkrankungen durch Butyl-, Methyl- und
Isopropylalkohol

Alle Unternehmen

48 Erkrankungen durch Phenole und
Katechole

Alle Unternehmen

49 Erkrankungen duch Nickel oder seine
Verbindungen

Alle Unternehmen

50 Erkrankungen duch Vanadium oder
seine Verbindungen

Alle Unternehmen

51 Erkrankungen duch halogenierte Alkyl-,
Aryl- oder Alkylaryloxide

Alle Unternehmen

52 Polyneuropathie oder Enzephalopathie
durch organische Lösungsmittel oder
deren Gemische, wenn eine regel-
mäßige Exposition bestanden hat, die
im Hinblick auf Dauer und Ausmaß er-
heblich war

Alle Unternehmen

53 Allergieinduzierte anaphylaktische Re-
aktionen nach Latex-Sensibilisierung

Alle Unternehmen

Lfd.
Nr. Berufskrankheiten Unternehmen
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Epidemiegesetz 1950 – EpiG
BGBl. Nr. 186/1950,
BGBl. Nr. 185/1961,
BGBl. Nr. 116/1967,
BGBl. Nr. 127/1968,
BGBl. Nr. 702/1974,
BGBl. I Nr. 191/1999,
BGBl. I Nr. 98/2001,
BGBl. I Nr. 65/2002,
BGBl. I Nr. 114/2006,
BGBl. I Nr. 76/2008,
BGBl. I Nr. 43/2012,
BGBl. I Nr. 80/2013,
BGBl. I Nr. 63/2016,
BGBl. I Nr. 37/2018,
BGBl. I Nr. 16/2020,
BGBl. I Nr. 23/2020,
BGBl. I Nr. 43/2020,
BGBl. I Nr. 62/2020,
BGBl. I Nr. 103/2020,
BGBl. I Nr. 104/2020,
BGBl. I Nr. 136/2020,
BGBl. I Nr. 23/2021,
BGBl. I Nr. 33/2021 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 82/2021 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 90/2021 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 100/2021 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 105/2021 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 143/2021 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 183/2021 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 255/2021 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 6/2022,
BGBl. I Nr. 21/2022,
BGBl. I Nr. 80/2022,
BGBl. I Nr. 89/2022,
BGBl. I Nr. 103/2022,
BGBl. I Nr. 131/2022,
BGBl. I Nr. 195/2022.
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EpiG §§ 1, 2

I. HAUPTSTÜCK

Ermittlung der Krankheit

Anzeigepflichtige Krankheiten

§ 1. (1) Der Anzeigepflicht unterliegen:

1. Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle an Cholera, Gelbfieber, virusbe-
dingtem hämorrhagischem Fieber, infektiöser Hepatitis (Hepatitis A, B, C,
D, E), Hundebandwurm (Echinococcus granulosus) und Fuchsbandwurm
(Echinococcus multilocularis), Infektionen mit dem Influenzavirus A/H5N1
oder einem anderen Vogelgrippevirus, Kinderlähmung, bakteriellen und
viralen Lebensmittelvergiftungen, Lepra, Leptospiren-Erkrankungen, Ma-
sern, MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus/„neues
Corona-Virus“), Milzbrand, Psittakose, Paratyphus, Pest, Pocken, Rickett-
siose durch R. prowazekii, Rotz, übertragbarer Ruhr (Amöbenruhr), SARS
(Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom), transmissiblen spongi-
formen Enzephalopathien, Tularämie, Typhus (Abdominaltyphus), Puer-
peralfieber, Wutkrankheit (Lyssa) und Bissverletzungen durch wutkranke
oder -verdächtige Tiere,

2. Erkrankungs- und Todesfälle an Bang’scher Krankheit, Chikungunya-Fie-
ber, Dengue-Fieber, Diphtherie, Hanta-Virus-Infektionen, virusbedingten
Meningoenzephalitiden, invasiven bakteriellen Erkrankungen (Meningi-
tiden und Sepsis), Keuchhusten, Legionärskrankheit, Malaria, Röteln,
Scharlach, Rückfallfieber, Trachom, Trichinose, West-Nil-Fieber, schwer
verlaufenden Clostridium difficile assoziierten Erkrankungen und Zika-Vi-
rus-Infektionen.

(2) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann, wenn dies aus epi-
demiologischen Gründen gerechtfertigt oder auf Grund internationaler Verpflich-
tungen erforderlich ist, durch Verordnung weitere übertragbare Krankheiten der
Meldepflicht unterwerfen oder bestehende Meldepflichten erweitern.

Erstattung der Anzeige

§ 2. (1) Jede Erkrankung, jeder Sterbefall an einer anzeigepflichtigen
Krankheit, in den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 1 auch jeder Verdacht einer sol-
chen Erkrankung, ist der Bezirksverwaltungsbehörde (Gesundheitsamt), in
deren Gebiet sich der Kranke oder Krankheitsverdächtige aufhält oder der
Tod eingetreten ist, unter Angabe des Namens, des Alters und der Wohnung
und, soweit tunlich, unter Bezeichnung der Krankheit binnen 24 Stunden an-
zuzeigen.

(2) Binnen der gleichen Frist sind Personen, die, ohne selbst krank zu sein,
Erreger der bakteriellen Lebensmittelvergiftung, des Paratyphus, der übertrag-
baren Ruhr oder des Typhus ausscheiden, der Bezirksverwaltungsbehörde (Ge-
sundheitsamt) bekanntzugeben.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 63/2016)
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§§ 3, 3a EpiG

Zur Anzeige verpflichtete Personen

§ 3. (1) Zur Erstattung der Anzeige sind verpflichtet:
1. Der zugezogene Arzt, in Kranken-, Gebär- und sonstigen Humanitäts-

anstalten der Leiter der Anstalt oder der durch besondere Vorschriften
hiezu verpflichtete Vorstand einer Abteilung;

1a. jedes Labor, das den Erreger einer meldepflichtigen Krankheit diagnostiziert;
2. die zugezogene Hebamme;
3. die berufsmäßigen Pflegepersonen, die mit der Wartung des Kranken be-

faßt sind;
4. der Haushaltungsvorstand (Leiter einer Anstalt) oder die an seiner Stelle

mit der Führung des Haushaltes (der Leitung der Anstalt) betraute Person;
5. die Vorsteher öffentlicher und privater Lehranstalten und Kindergärten in

bezug auf die ihrer Leitung unterstehenden Schüler, Lehrpersonen und
Schulbediensteten;

6. der Wohnungsinhaber oder die an seiner Stelle mit der Obsorge für die
Wohnung betraute Person;

7. Inhaber von Gast- und Schankgewerben sowie deren behördlich geneh-
migte Stellvertreter bezüglich der von ihnen beherbergten oder bei ihnen
bediensteten Personen;

8. der Hausbesitzer oder die mit der Handhabung der Hausordnung be-
traute Person;

9. bei Milzbrand, Psittakose, Rotz, Puerpalfieber und Wutkrankheit (Lyssa)
und Bissverletzungen durch wutkranke oder – verdächtige Tiere, Tular-
ämie, Bang’scher Krankheit, Trichinose, Leptospiren-Erkrankungen und
Infektionen mit dem Influenzavirus A/H5N1 oder einem anderen Vogel-
grippevirus auch Tierärzte, wenn sie in Ausübung ihres Berufes von der
erfolgten Infektion eines Menschen oder dem Verdacht einer solchen
Kenntnis erlangen;

10. der Totenbeschauer.
(2) Die Verpflichtung zur Anzeige obliegt den unter Z 2 bis 8 bezeichneten

Personen nur dann, wenn ein in der obigen Aufzählung unter Z 1 bis 7 früher ge-
nannter Verpflichteter nicht vorhanden ist.

Datenübermittlung im Interesse des Gesundheitsschutzes

§ 3a. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde ist ermächtigt, dem Bürgermeister
den Namen und die erforderlichen Kontaktdaten einer von einer Absonderungs-
maßnahme nach Epidemiegesetz 1950 wegen COVID-19 betroffenen Person,
die in seinem Gemeindegebiet wohnhaft ist, mitzuteilen, wenn und soweit es zur
Versorgung dieser Person mit notwendigen Gesundheitsdienstleitungen oder
mit Waren oder Dienstleistungen des täglichen Bedarfs unbedingt notwendig ist.

(2) Eine Verarbeitung dieser Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig.
(3) Der Bürgermeister hat die Daten umgehend unumkehrbar zu löschen,

wenn diese für die in Abs. 1 genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind.
(4) Der Bürgermeister hat geeignete Datensicherheitsmaßnahmen zu er-

greifen.



Band2.Buch : 06-EpiG.pod    322
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

322

322

EpiG §§ 3b, 4

(5) § 30 Abs. 5 Datenschutzgesetz, BGBl. I Nr. 165/1999 zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 24/2018, ist im Rahmen dieser Bestim-
mung nicht anwendbar.

SARS-CoV-2-Antigentests zur Eigenanwendung

§ 3b.1) Liegt nach Durchführung eines SARS-CoV-2-Antigentests zur Eigen-
anwendung ein positives Testergebnis vor, hat die betroffene Person unverzüg-
lich die Gesundheitsbehörde beispielsweise über die Hotline 1450 zu informie-
ren oder selbständig eine Nachtestung bei einer dafür befugten Stelle zu ver-
anlassen. Eine Nachtestung soll innerhalb von 48 Stunden erfolgen. Sofern eine
Absonderung gemäß §§ 7 oder 17 vorgesehen ist, ist bis zum Vorliegen des
Testergebnisses der Nachtestung unverzüglich eine selbstüberwachte Heim-
quarantäne anzutreten; dabei gilt für die Entgeltfortzahlung und den Ersatz § 32
sinngemäß.

Register der anzeigepflichtigen Krankheiten

§ 4. (1) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat ein
elektronisches Register betreffend die Anzeigen nach § 1 Abs. 1 und 2, § 2
Abs. 2, § 28c und die Anzeigen nach §§ 5 und 11 des Tuberkulosegesetzes,
BGBl. Nr. 127/1968, zu betreiben. Der für das Gesundheitswesen zuständige
Bundesminister ist Verantwortlicher. Hinsichtlich der Verarbeitung personen-
bezogener Daten nach diesem Bundesgesetz besteht kein Widerspruchsrecht
gemäß Art. 21 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl.
Nr. L 119 vom 04. 05. 2016 S. 1.

(2) Das Anzeigenregister dient der Erfüllung der Aufgaben der Bezirksver-
waltungsbehörden zur Durchführung von Erhebungen über das Auftreten anzei-
gepflichtiger Krankheiten (§ 5 dieses Bundesgesetzes und § 6 Tuberkulose-
gesetz) sowie zur Verhütung der Weiterverbreitung und Bekämpfung anzeige-
pflichtiger Krankheiten (§§ 6 bis 26a dieses Bundesgesetzes und §§ 7 bis 14
und 23 Tuberkulosegesetz) und der Erfüllung der Aufgaben der Landeshaupt-
männer im Rahmen ihrer Koordinierungsfunktion gemäß § 43 Abs. 5 und 6.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörden sind verpflichtet, die Daten aus Anzei-
gen nach § 1 Abs. 1 und 2 und § 2 Abs. 2, § 28c, die Daten, die im Rahmen von
Erhebungen über das Auftreten anzeigepflichtiger Krankheiten gesammelt wer-
den, und die Daten, die im Zusammenhang mit getroffenen Maßnahmen stehen,
im Register zu verarbeiten. Die Bezirksverwaltungsbehörden sind weiters ver-
pflichtet, die Daten aus Anzeigen nach §§ 5, 10 und 11 Tuberkulosegesetz, die
Daten, die im Rahmen von Erhebungen über das Auftreten von Tuberkulose ge-
sammelt werden, und die Daten, die im Zusammenhang mit getroffenen Maß-
nahmen stehen, im Register zu verarbeiten.

1) tritt mit Ablauf des 30. Juni 2023 außer Kraft.
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(3a)1) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben auf Antrag der betroffenen
Personen eine überstandene Infektion mit SARS-CoV-2, die molekularbiolo-
gisch bestätigt wurde, nachträglich im Register zu speichern.

(3b)2) Die ELGA GmbH ist berechtigt, auf Anforderung des für das Gesund-
heitswesen zuständigen Bundesministers die im zentralen Impfregister gespei-
cherten Daten über COVID-19-Impfungen einschließlich des bPK-GH an ihn zu
übermitteln. Für die Übermittlung dieser Daten gilt § 6 des Gesundheitstelema-
tikgesetzes 2012 – GTelG 2012, BGBl. I Nr. 111/2012. Die Anforderung des für
das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers hat zu enthalten:

1. die Konkretisierung, welche der in § 24c Abs. 2 Z 2 lit a bis c GTelG 2012
bezeichneten Daten(kategorien) zu übermitteln sind,

2. die Angabe, ob und gegebenenfalls welche zielgruppenspezifische, alters-
gruppenspezifische oder geografische Einschränkung der zu übermitteln-
den Daten vorzunehmen ist und

3. die Periodizität der Datenübermittlung.
Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister ist berechtigt, die
ihm von der ELGA GmbH übermittelten Daten mit dem Register zu verknüp-
fen und dürfen diese Daten zum Zweck des Ausbruchs- und Krisenmanage-
ments, wie etwa für die Ermittlung von Impfdurchbrüchen, von Ausbruchs-
clustern oder für die Kontaktpersonennachverfolgung, verarbeitet werden. Die
betroffenen Personen haben nach Maßgabe der technischen Verfügbarkeit
das Recht, elektronisch im Wege des Zugangsportals (§ 23 GTelG 2012)
Auskunft (Art. 15 DSGVO) über die sie betreffenden Protokolldaten (Abs. 9)
zu erhalten. Das Auskunftsrecht kann durch die betroffenen Personen hin-
sichtlich der sie betreffenden Protokolldaten auch zumindest monatlich ge-
genüber dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister geltend
gemacht werden.

(4) Im Register werden folgende Datenkategorien verarbeitet:
1. Daten zur Identifikation von Erkrankten, einer Erkrankung Verdächtigen,

Gebissenen, Verstorbenen oder Ausscheidern (Name, Geschlecht, Ge-
burtsdatum, Wohnsitz, soweit vorhanden Telefonnummer und E-Mail-
Adresse, Sozialversicherungsnummer und bereichsspezifisches Perso-
nenkennzeichen (§ 9 E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004)),

2. gegebenenfalls Sterbedaten (Datum, Todesursache, Autopsiestatus),
3. die für die anzeigepflichtige Krankheit relevanten klinischen Daten (Vorge-

schichte und Krankheitsverlauf) sowie die in § 24c Abs. 2 Z 2 GTelG 2012
genannten Angaben und Labordaten, sofern für die Zwecke des Abs. 2 er-
forderlich auch negative Testergebnisse auf SARS-CoV-2,

4. Daten zum Umfeld des Erkrankten, einer Erkrankung Verdächtigen, Ge-
bissenen, Verstorbenen oder Ausscheiders, soweit sie in Bezug zur anzei-
gepflichtigen Erkrankung stehen, sowie Daten zur Identifikation von Kon-
taktpersonen (Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Wohnsitz) und

5. Daten zu den getroffenen Vorkehrungsmaßnahmen.

1) tritt mit Ablauf des 30. Juni 2023 außer Kraft.
2) tritt mit Ablauf des 30. Juni 2023 außer Kraft.
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(5)1) Bei der Datenverarbeitung gemäß Abs. 2 bis 4 ist die Verwendung des
Namens und des bereichsspezifischen Personenkennzeichens GH zulässig.

(6) Jede Verarbeitung der im Register gespeicherten Daten darf nur in Voll-
ziehung dieses Bundesgesetzes, des Tuberkulosegesetzes oder des Zoonosen-
gesetzes, BGBl. I Nr. 128/2005, erfolgen. Eine Übermittlung der nach den Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes verarbeiteten personenbezogenen Daten
an Dritte und eine Weiterverarbeitung der personenbezogenen Daten zu ande-
ren Zwecken ist nicht zulässig, soweit nicht in diesem Bundesgesetz ausdrück-
lich anderes bestimmt ist.

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde darf im Rahmen ihrer Zuständigkeit für
Zwecke der Erhebungen über das Auftreten und der Verhütung und Bekämp-
fung einer anzeigepflichtigen Krankheit nach diesem Bundesgesetz und nach
dem Tuberkulosegesetz alle Daten einer Person im Register, die im Zusammen-
hang mit einem bestimmten Verdachts-, Erkrankungs- oder Todesfall stehen,
personenbezogen verarbeiten. Der Landeshauptmann darf im Rahmen seiner
Koordinierungsfunktion gemäß § 43 Abs. 5 und 6 alle Daten einer Person im Re-
gister, die im Zusammenhang mit einem bestimmten Verdachts-, Erkrankungs-
oder Todesfall stehen, personenbezogen verarbeiten. Sofern vom für das Vete-
rinärwesen zuständigen Bundesminister gemäß § 3 Abs. 7 des Zoonosengeset-
zes bzw. vom für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister gemäß
§ 5 Abs. 4 dieses Bundesgesetzes ein Sachverständiger zur Abklärung bun-
desländerübergreifender Zoonosenausbrüche bzw. Ausbruchscluster bestellt
wurde, darf dieser alle Daten von Personen im Register, die im Zusammenhang
mit diesem Zoonosenausbruch oder Ausbruchscluster stehen können, perso-
nenbezogen verarbeiten, soweit dies zur Abklärung dieses Zoonosenausbruchs
oder Ausbruchsclusters erforderlich ist. Der für das Gesundheitswesen zustän-
dig Bundesminister darf zur Erfüllung der Verpflichtungen nach Art. 15 und 16
Datenschutz-Grundverordnung die Daten einer Person im Register personenbe-
zogen verarbeiten.

(8) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister darf für Zwe-
cke der epidemiologischen Überwachung, Qualitätssicherung und zur Erfüllung
von sich aus EU-Recht ergebenden Meldeverpflichtungen die Daten im Register
in pseudonymisierter Form verarbeiten. Der für das Gesundheitswesen zustän-
dige Bundesminister kann dazu Dritte als Auftragsverarbeiter heranziehen. Die
Bezirksverwaltungsbehörde und der Landeshauptmann dürfen für Zwecke der
epidemiologischen Überwachung die Daten im Register in pseudonymisierter
Form verarbeiten.

(9) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister, Familie und
Jugend hat sicherzustellen, dass jeder Zugriff auf das Register nur unter Nach-
weis der eindeutigen Identität (§ 2 Z 2 E-GovG) und der Authentizität (§ 2 Z 5
E-GovG) möglich ist. Er muss sicherstellen, dass geeignete, dem jeweiligen
Stand der Technik entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um eine Ver-
nichtung, Veränderung oder Abfrage der Daten des Registers durch unberech-
tigte Benutzer oder Systeme zu verhindern, und dass alle durchgeführten Ver-

1) tritt mit Ablauf des 30. Juni 2023 außer Kraft.
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wendungsvorgänge, wie insbesondere Eintragungen, Änderungen, Abfragen
und Übermittlungen, im notwendigen Ausmaß protokolliert werden.

(10) Die Vertraulichkeit der Datenübermittlung ist durch dem Stand der Tech-
nik entsprechende verschlüsselte Übermittlungsverfahren zu gewährleisten.

(11) Die Daten im Register sind zu löschen, sobald sie zur Erfüllung der Auf-
gaben der Bezirksverwaltungsbehörden im Zusammenhang mit der Erhebung
über das Auftreten und im Zusammenhang mit der Verhütung und Bekämpfung
einer anzeigepflichtigen Krankheit nach diesem Bundesgesetz und nach dem
Tuberkulosegesetz nicht mehr erforderlich sind.

(12) Der Bezirkshauptmann, der Landeshauptmann und der für das Gesund-
heitswesen zuständige Bundesminister sind verpflichtet, die Zugriffsberechti-
gung für die einzelnen Benutzer individuell zuzuweisen und zu dokumentieren.
Zugriffsberechtigte sind von der weiteren Ausübung ihrer Zugriffsberechtigung
auszuschließen, wenn sie diese zur weiteren Erfüllung der ihnen übertragenen
Aufgaben nicht mehr benötigen oder sie die Daten nicht entsprechend ihrer
Zweckbestimmung verarbeiten.

(13) Die Bezirksverwaltungsbehörden und der Landeshauptmann haben
durch organisatorische und technische Vorkehrungen sicherzustellen, dass der
Zutritt zu Räumen, in denen sich eine Zugriffsmöglichkeit auf das Register befin-
det, grundsätzlich nur Bediensteten der Behörde möglich ist. Ist es erforderlich,
dass in Räumen mit einer Zugriffsmöglichkeit auf das Register Parteienverkehr
stattfindet, ist jedenfalls sicherzustellen, dass eine Einsichtnahme in die Daten
des Registers durch Außenstehende nicht möglich ist.

(14) Wird die kommunikationstechnische Einrichtung, die den Zugang zum
Register ermöglicht, aus dem Behördenbereich entfernt, ist sicherzustellen,
dass eine unberechtigte Einsichtnahme und Verwendung ausgeschlossen ist.

(15) Labors haben ihrer Meldeverpflichtung (§ 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1
Z 1a dieses Bundegesetzes und § 5 Abs. 2 des Tuberkulosegesetzes) elektro-
nisch durch Eingabe der Meldung in das Register nachzukommen. Der für das
Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat durch Verordnung Details
dieser Meldungen festzulegen. Sofern diese Informationen aus fachlicher Sicht
zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie erforderlich sind, kann dabei festge-
legt werden, dass auch negative Testergebnisse auf SARS-CoV-2 zu melden
sind.

(16) Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
als nationale Referenzzentrale und Referenzlabor für Tuberkulose hat ihrer Mel-
deverpflichtung nach § 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Z 1a (Laborbefunde) elek-
tronisch durch Eingabe der Meldung in das Register nachzukommen. Weiters
sind die Ergebnisse der Resistenzprüfung und Typisierung elektronisch in das
Register einzugeben.

(17) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister kann durch
Verordnung nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten vorsehen, dass Mel-
depflichtige nach § 3 Abs. 1 Z 1 ihrer Meldeverpflichtung nach § 1 auch elektro-
nisch durch Eingabe der Meldung in das Register nachkommen können. Dabei
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sind von den Meldepflichtigen sinngemäß die in den Abs. 12 bis 14 vorgesehe-
nen Datensicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

Statistik-Register

§ 4a. (1) Die Daten (§ 4 Abs. 3 und Abs. 3b und 14 bis 17) sind unmittelbar
nach erfolgter Meldung auch in ein vom für das Gesundheitswesen zuständigen
Bundesminister zu betreibendes Statistik-Register überzuführen. Dieses dient
der Statistik und wissenschaftlichen Forschung.

(2) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in der Fassung
des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. 37/2018, bereits
im Register (§ 4) enthaltene Daten sind mit diesem Zeitpunkt in das Statistik-Re-
gister überzuführen.

(3) In das Statistik-Register sind die Daten nach der Ersetzung der Daten zur
Personenidentifikation durch ein nicht rückführbar verschlüsseltes eindeutiges
Personenkennzeichen zu überführen. Nicht der Pseudonymisierung unterliegen
das Geschlecht und das Geburtsjahr.

(4) Gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. e Datenschutz-Grundverordnung dürfen die Da-
ten im Statistik-Register gemäß Art. 89 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverord-
nung unbeschränkt gespeichert und gegebenenfalls sonst verarbeitet werden.

(5) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister, die Landes-
hauptmänner und Bezirksverwaltungsbehörden, die Österreichische Agentur für
Gesundheit und Ernährungssicherheit und die Gesundheit Österreich GmbH
sind berechtigt, die Daten im Register für die in Abs. 1 genannten Zwecke zu
verarbeiten.

(6) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister stattet die
COVID-19-bezogenen Daten des Statistik-Registers mit dem verschlüsselten
bereichsspezifischen Personenkennzeichen Amtliche Statistik (vbPK-AS) aus.
Der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ (Bundesanstalt) sind auf deren Anfrage
binnen vier Wochen zum Zweck der statistischen Aufbereitung und wissen-
schaftliche Erforschung der COVID-19-Krisensituation die mit dem verschlüssel-
ten bereichsspezifischen Personenkennzeichen Amtliche Statistik (vbPK-AS)
versehenen COVID-19-bezogenen Daten des Statistik-Registers zu übermitteln.
Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister ist berechtigt, die mit
dem vbPK-AS versehenen COVID-19-bezogenen Daten des Statistik-Registers
zum Zweck der Erstellung von Statistiken im Zusammenhang mit der epidemio-
logischen Überwachung sowie dem Monitoring der Wirksamkeit der Maßnah-
men in Bezug auf die Bekämpfung von COVID-19 mit einem konkreten, näher
zu bezeichnenden Auftrag an die Bundesanstalt zu übermitteln und die Bundes-
anstalt erstellt aus den ihr übermittelten Daten die Statistik (§ 4 in Verbindung
mit § 23 Abs. 1 Z 1 des Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 163/1999).

Zertifikate im Zusammenhang mit SARS-CoV-2

§ 4b. (1) Zum Nachweis der Durchführung eines Tests auf eine Infektion mit
SARS-CoV-2, einer überstandenen Infektion mit SARS-CoV-2 und einer emp-
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fangenen Schutzimpfung gegen COVID-19 können folgende Zertifikate heran-
gezogen werden:

1. ein Testzertifikat (§ 4c) über ein mittels NAAT- oder RAT-Test ermitteltes
negatives SARS-CoV-2-Testergebnis oder

2. ein Genesungszertifikat (§ 4d) über den Umstand, dass die Person von
einer mittels NAAT-Test oder mittels einer gemäß § 4d Abs. 4 festgeleg-
ten Testmethode nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion genesen ist
oder

3. ein Impfzertifikat (§ 4e) über eine erfolgte COVID-19-Schutzimpfung.

(2) Im Sinne des Abs. 1 Z 1 und 2 ist
1. „NAAT-Test“ ein molekularer Nukleinsäure-Amplifikationstest, insbeson-

dere Verfahren der Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion
(RT-PCR), der schleifenvermittelten isothermalen Amplifikation (LAMP)
und der transkriptionsvermittelten Amplifikation (TMA), die zum Nachweis
des Vorhandenseins der SARS-CoV-2-Ribonukleinsäure (RNS) verwen-
det werden;

2. „RAT-Test“ ein Antigen-Schnelltest, nämlich Verfahren, die auf dem Nach-
weis viraler Proteine (Antigene) unter Verwendung eines Immuntests mit
Seitenstrom-Immunoassay beruhen und in weniger als 30 Minuten zu
einem Ergebnis führen; der für das Gesundheitswesen zuständige Bun-
desminister hat die jeweils aktuelle Liste der anerkannten Testmethoden
bzw. -produkte auf der Webseite des Ressorts zu veröffentlichen;

3. „Antikörpertest“ ein laborgestützter Test, der an Blutproben (Serum,
Plasma oder Vollblut) durchgeführt wird und darauf abzielt festzustellen,
ob eine Person Antikörper gegen SARS-CoV-2 entwickelt hat, unabhängig
davon, ob sie Symptome aufwies oder nicht; Der für das Gesundheits-
wesen zuständige Bundesminister hat die jeweils aktuelle Liste der an-
erkannten Testmethoden bzw. -produkte auf der Webseite des Ressorts
zu veröffentlichen.

(3) Zum Zweck der Ausstellung und der Bereitstellung von Zertifikaten ge-
mäß Abs. 1 hat der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister als
datenschutzrechtlich Verantwortlicher (Art. 4 Z 7 DSGVO) ein elektronisches
Service („EPI-Service“) einzurichten und zu betreiben. Er kann sich dazu eines
Auftragsverarbeiters bedienen.

(4) Die Ausstellung der Zertifikate hat nach Maßgabe der technischen Ver-
fügbarkeit des EPI-Service und der dafür erforderlichen Daten in Form eines
QR-Codes zu erfolgen, der

1. die jeweils notwendigen Daten nach den §§ 4c Abs. 1, 4d Abs. 1 oder 4e
Abs. 1 enthält,

2. mit den auf europäischer Ebene allenfalls festgelegten inhaltlichen und
technischen Vorgaben interoperabel ist und

3. die Überprüfung von Authentizität, Gültigkeit und Integrität des Zertifikats
ermöglicht.

(5) Die Bereitstellung der Zertifikate hat mittels QR-Code und im PDF-Format
zu erfolgen, wobei das PDF-Format neben dem QR-Code alle Daten des
QR-Codes in menschenlesbarer Form zu enthalten hat. Die Feldbezeichnungen
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der Daten und allfällige Zusatzinformationen sind in deutscher und englischer
Sprache anzugeben. Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister
kann mit Verordnung Änderungen von Feldbezeichnungen vornehmen und nä-
here Vorgaben zur Gewährleistung der Barrierefreiheit festlegen.

(6) Die Ausstellung der Zertifikate und die Bereitstellung hat für die sie betref-
fende Person oder für ihre Vertretung kostenlos zu erfolgen. Dies gilt auch für
die Bereitstellung von gedruckten Zertifikaten durch berechtigte Stellen.

(7) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat:
1. den Landeshauptleuten als datenschutzrechtlich Verantwortliche (Art. 4

Z 7 DSGVO) den Abruf von Zertifikaten oder von Verweisen auf Zertifikate
aus dem EPI-Service zum Zweck der elektronischen Weitergabe an die
betroffenen Personen zu ermöglichen, wobei Abrufe ausschließlich mittels
bereichsspezifischem Personenkennzeichen Gesundheit (bPK-GH) und
über ein gesichertes Netzwerk erfolgen dürfen. Jede über das für die elek-
tronische Weitergabe von Zertifikaten oder Verweisen an Betroffene unbe-
dingt erforderliche Ausmaß hinausgehende Verarbeitung von Daten ist
unzulässig.

2. eine Portalverbundanwendung bereitzustellen, die es
a) Gemeinden, Bezirksverwaltungsbehörden und der ELGA-Ombuds-

stelle als datenschutzrechtlich Verantwortliche (Art. 4 Z 7 DSGVO) er-
möglicht, einer anfordernden Person Zertifikate (Abs. 1) ) sowie

b) den Kundenservicestellen der Österreichischen Gesundheitskasse als
datenschutzrechtlich Verantwortliche (Art. 4 Z 7 DSGVO) ermöglicht,
einer anfordernden Person das Impfzertifikat (Abs. 1 Z 3)

in gedruckter Form zur Verfügung zu stellen. Zertifikate dürfen in gedruck-
ter Form und auf Anforderung auch an die Vertretung der betroffenen Per-
son ausgefolgt werden. Jede über das für den Druck von Zertifikaten un-
bedingt erforderliche Ausmaß hinausgehende Verarbeitung von Daten ist
unzulässig.

3. für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zur Einsichtnahme, zum Druck
und zum Download von Zertifikaten im Wege des Zugangsportals (§ 23
GTelG 2012) zu schaffen; Die Authentifizierung der Bürgerinnen und Bür-
ger hat gemäß § 3 E-GovG zu erfolgen.

4. niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten eine Anwendung zur Verfügung
zu stellen, die ihnen als datenschutzrechtlich Verantwortliche (Art. 4 Z 7
DSGVO) die Dokumentation von Tests gemäß Abs. 2 Z 1 und 2 sowie den
Druck von Zertifikaten gemäß Abs. 1 ermöglicht. Die Authentifizierung
der Ärztinnen und Ärzte hat gemäß § 3 E-GovG in Verbindung mit dem
eHealth-Verzeichnisdienst (§ 9 GTelG 2012) zu erfolgen.

(8) Ein fehlerhaftes Genesungs- oder Impfzertifikat ist auf Grund einer Infor-
mation der sie betreffenden Person von dem für das Gesundheitswesen zustän-
digen Bundesminister vor Ablauf seiner Gültigkeitsdauer zu widerrufen. Der für
das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat eine Stelle zu benen-
nen, die Informationen über fehlerhafte Zertifikate entgegennimmt. Die benannte
Stelle hat die Art des Fehlers zu erheben, für die Behebung des Fehlers zu sor-
gen und gegebenenfalls die Neuausstellung und Bereitstellung des Zertifikats
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binnen fünf Arbeitstagen an die betroffene Person zu veranlassen. Widerrufene
Zertifikate sind unverzüglich im EPI-Service zu löschen.

(9) Die Verarbeitung von Daten gemäß Abs. 1 durch den für das Gesund-
heitswesen zuständigen Bundesminister ist außer zu den in den §§ 4b bis 4 f
genannten Zwecken, ausschließlich zur Fehlersuche und Fehlerbehebung so-
wie für statistische Auswertungen zulässig.

(10) Die für die Umsetzung der §§ 4b bis 4e erforderlichen Mittel sind den
genannten Rechtsträgern aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds zu er-
setzen.

Testzertifikat

§ 4c. (1) Das Testzertifikat hat folgende Daten zu enthalten:
1. Nachname(n) und Vorname(n) der getesteten Person, in dieser Reihen-

folge,
2. Geburtsdatum der getesteten Person,
3. Zielkrankheit oder -erreger, auf die oder den die Person getestet wurde,

ausschließlich lautend auf „COVID-19“ (umfasst auch „SARS-CoV-2“
oder dessen Varianten),

4. Art des Tests,
5. Bezeichnung des Tests (optional bei NAAT-Tests),
6. Bezeichnung des Herstellers des Tests (optional bei NAAT-Tests),
7. Datum und Uhrzeit der Probenahme,
8. Testergebnis,
9. Bezeichnung des Testzentrums oder der testenden Einrichtung (optional

bei RAT-Tests),
10. Bezeichnung des Staates, in dem der Test durchgeführt wurde,
11. Bezeichnung des Ausstellers des Testzertifikats,
12. eindeutige Kennung des Testzertifikats.

(2) Die Daten gemäß Abs. 1 Z 1 bis 9 sowie – falls verfügbar – die Sozialver-
sicherungsnummer der getesteten Person sind von den Einrichtungen, die
SARS-CoV-2-Tests im Sinne des § 4b Abs. 2 auswerten, das sind insbesondere
Teststellen und Labore, unter Einhaltung des § 6 GTelG 2012 elektronisch in
standardisierter Form an den für das Gesundheitswesen zuständigen Bundes-
minister zu übermitteln. Dabei sind die in § 4 Abs. 12 bis 14 vorgesehenen Da-
tensicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Der für das Gesundheitswesen zustän-
dige Bundesminister ermittelt aus den übermittelten Daten im Wege der Abfrage
des Patientenindex (§ 4 in Verbindung mit § 18 GTelG 2012) oder – im Falle des
Fehlens der Sozialversicherungsnummer – im Wege der Stammzahlenregister-
behörde das bereichsspezifische Personenkennzeichen Gesundheit (bPK-GH)
und erstellt das Testzertifikat. Das Testzertifikat in den gemäß § 4b Abs. 5 fest-
gelegten Formaten sowie das bPK-GH sind im EPI-Service zu speichern. Test-
stellen dürfen das Testzertifikat für die getestete Person ausdrucken; zu diesem
Zweck darf ihnen das Testzertifikat vom für das Gesundheitswesen zuständigen
Bundesminister übermittelt werden. Die Teststellen sind berechtigt, das Testzer-
tifikat zu diesem Zweck in personenbezogener Form zu verarbeiten.
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(3) Im Anwendungsbereich des § 4c sind der für das Gesundheitswesen zu-
ständige Bundesminister und die übermittelnden Einrichtungen gemeinsam Ver-
antwortliche im Sinne des Art. 4 Z 7 in Verbindung mit Art. 26 DSGVO:

1. Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister ist verantwort-
lich für die Einrichtung und den Betrieb des EPI-Service (§ 4b Abs. 3) und
für die Ausstellung und Bereitstellung der Testzertifikate gemäß § 4b
Abs. 1 Z 1. Ihm obliegen folgende aus der DSGVO resultierende Pflichten:
a) Wahrnehmung von Anträgen gemäß Art. 15 DSGVO, sofern sie das

EPI-Service betreffen;
b) Sicherstellung der Datensicherheit hinsichtlich des EPI-Service;
c) Wahrnehmung der Meldepflicht gemäß Art. 33 DSGVO sowie Benach-

richtigung der betroffenen Personen gemäß Art. 34 DSGVO, sofern die
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten im EPI-Service
aufgetreten ist;

d) Zurverfügungstellung des wesentlichen Inhalts der Pflichtenaufteilung
in geeigneter Weise.

2. Die Einrichtungen, die SARS-CoV-2-Tests im Sinne des § 4b Abs. 2 auswer-
ten, sind verantwortlich für die Ermittlung und Übermittlung der Testergeb-
nisse. Ihnen obliegen folgende aus der DSGVO resultierende Pflichten:
a) Information der betroffenen Personen gemäß Art. 13 DSGVO in geeig-

neter Weise;
b) Wahrnehmung von Anträgen auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichti-

gung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO) und Einschränkung
der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) hinsichtlich jener Daten, die von der
jeweiligen Einrichtung verarbeitet werden;

c) unverzügliche Benachrichtigung des für das Gesundheitswesen zu-
ständigen Bundesministers über jede erfolgte Berichtigung oder Lö-
schung oder Einschränkung der Verarbeitung (Art. 19 DSGVO) hin-
sichtlich jener Daten, die von der jeweiligen Einrichtung verarbeitet
werden;

d) Sicherstellung der Datensicherheit hinsichtlich der Ermittlung und
Übermittlung der Daten, die die jeweilige Einrichtung verarbeitet;

e) Wahrnehmung der Meldepflicht gemäß Art. 33 DSGVO sowie Benach-
richtigung der betroffenen Personen gemäß Art. 34 DSGVO, sofern die
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bei der Ermittlung
oder Übermittlung der Daten aufgetreten ist.

3. Sowohl dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister als
auch den Einrichtungen, die SARS-CoV-2-Tests im Sinne des § 4b Abs. 2
auswerten, obliegen folgende aus der DSGVO resultierende Pflichten:
a) Verweis an den zuständigen Verantwortlichen, wenn eine betroffene

Person unter Nachweis ihrer Identität ein Recht nach der DSGVO
gegenüber einem unzuständigen Verantwortlichen wahrnimmt, wobei
die betroffene Person entsprechend anzuleiten ist;

b) Information der betroffenen Personen gemäß Art. 12 Abs. 4 DSGVO,
wenn aufgrund von deren Anträgen kein Tätigwerden erfolgt;

c) Erstellung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten gemäß
Art. 30 Abs. 1 DSGVO sowie

d) Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde gemäß Art. 31 DSGVO.
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(4) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister kann auf
Grund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse oder Festlegungen auf euro-
päischer Ebene mit Verordnung die Gültigkeitsdauer von Testzertifikaten gemäß
Abs. 1 sowie deren Berechnungsmethode festlegen oder ändern.

(5) Sämtliche Daten im EPI-Service sind eine Woche ab dem Datum der Pro-
benahme zu löschen.

Genesungszertifikat

§ 4d. (1) Das Genesungszertifikat hat folgende Daten zu enthalten:
1. Nachname(n) und Vorname(n) der getesteten Person, in dieser Reihen-

folge,
2. Geburtsdatum der getesteten Person,
3. Krankheit oder Erreger, von der oder dem die Person genesen ist, aus-

schließlich lautend auf „COVID-19“ (umfasst auch „SARS-CoV-2“ oder
dessen Varianten),

4. Datum des ersten positiven NAAT-Testergebnisses,
5. Bezeichnung des Staates, in dem der Test durchgeführt wurde,
6. Bezeichnung des Ausstellers des Genesungszertifikats,
7. Gültigkeitsbeginn des Genesungszertifikats,
8. Gültigkeitsende des Genesungszertifikats,
9. eindeutige Kennung des Genesungszertifikats.
(2) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat die Daten

gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 sowie die Sozialversicherungsnummer aus dem Regis-
ter gemäß § 4 und das bereichsspezifische Personenkennzeichen Gesundheit
(bPK-GH) im Wege der Abfrage des Patientenindex (§ 4 in Verbindung mit § 18
GTelG 2012) oder – im Falle des Fehlens der Sozialversicherung – im Wege
der Stammzahlenregisterbehörde zu ermitteln. Die ELGA GmbH hat für den Fall,
dass Antikörpertests als Grundlage für die Ausstellung von Genesungszerti-
fikaten festgelegt werden (Abs. 4), die für die Ausstellung von Genesungszer-
tifikaten erforderlichen Daten gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 sowie das bPK-GH
aus dem zentralen Impfregister (§ 24c GTelG 2012) zu ermitteln und dem für
das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister unter Einhaltung des § 6
GTelG 2012 sowie der technisch-organisatorischen Vorgaben (Schnittstellende-
finition) zu übermitteln. Genesungszertifikate sind vom für das Gesundheitswe-
sen zuständigen Bundesminister auf Anforderung von Betroffenen auszustellen.

(3) Das Genesungszertifikat darf frühestens am elften Tag ab dem Datum
des ersten positiven NAAT-Testergebnisses ausgestellt werden, seine Gültig-
keitsdauer darf 180 Tage, gerechnet ab dem Datum des ersten positiven
NAAT-Testergebnisses, nicht übersteigen.

(4) Mit Verordnung kann der für das Gesundheitswesen zuständige Bundes-
minister auf Grund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse oder diesbezüglicher
Festlegungen auf europäischer Ebene bestimmen:

1. abweichende Ausstellungsfristen bzw. Gültigkeitsdauern,
2. dass, gegebenenfalls ab welchem Zeitpunkt und unter welchen Vorausset-

zungen weitere Testmethoden, insbesondere Antikörpertests, als Grundlage
für die Ausstellung von Genesungszertifikaten verwendet werden dürfen.
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(5) Das Genesungszertifikat in den gemäß § 4b Abs. 5 festgelegten Forma-
ten sowie das bPK-GH sind im EPI-Service zu speichern.

(6) Sämtliche Daten im EPI-Service sind eine Woche nach Gültigkeitsende
des Genesungszertifikats zu löschen.

Impfzertifikat

§ 4e. (1) Das Impfzertifikat hat folgende Daten zu enthalten:
1. Nachname(n) und Vorname(n) der geimpften Person in dieser Reihen-

folge,
2. Geburtsdatum der geimpften Person,
3. Krankheit oder Erreger, gegen die oder den die Person geimpft ist, aus-

schließlich lautend auf „COVID-19“ (umfasst auch „SARS-CoV-2“ oder
dessen Varianten),

4. Impfstoff/Prophylaxe (generische Beschreibung des Impfstoffs oder sei-
ner Komponenten),

5. Impfarzneimittel (Bezeichnung des Impfstoffs gemäß Zulassung),
6. Zulassungsinhaber oder Hersteller des Impfstoffs,
7. Nummer der Impfdosis und die Gesamtanzahl der Impfdosen einer Impf-

serie,
8. Datum der letzten Impfung der Impfserie,
9. Bezeichnung des Staates, in dem die Impfung durchgeführt wurde,

10. Bezeichnung des Ausstellers des Impfzertifikats,
11. eindeutige Kennung des Impfzertifikats.

(1a) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister ist berech-
tigt, die Daten gemäß § 4d Abs. 1 Z 3 und 4 sowie das bereichsspezifische Per-
sonenkennzeichen Gesundheit (bPK-GH) der erkrankten Personen aus dem
Register gemäß § 4 der ELGA GmbH zu übermitteln. Die ELGA GmbH hat vor
der Übermittlung an das EPI Service gemäß Abs. 2 die Gesamtanzahl der Impf-
dosen einer Impfserie gemäß Abs. 1 Z 7 dem Genesungs-Status entsprechend
zu ändern. Hierzu darf Sie die Daten gemäß § 4d Abs. 1 Z 3 und 4 verarbeiten.
Eine Weiterverarbeitung über die Zwecke des Abs. 1a hinaus ist nicht zulässig.
Mit Verordnung kann der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister
auf Grund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse oder diesbezüglicher Fest-
legungen auf europäischer Ebene bestimmen, ob und innerhalb welcher Fristen
zwischen dem Datum der Erkrankung und der Impfung eine Änderung der Daten
gemäß Abs. 1 Z 7 notwendig ist.

(2) Die ELGA GmbH hat die für die Ausstellung von Impfzertifikaten erforder-
lichen Daten gemäß Abs. 1 Z 1 bis 8, die Chargennummer des verabreichten
Impfstoffs sowie das bPK-GH aus dem zentralen Impfregister (§ 24c GTelG
2012) zu ermitteln und dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundes-
minister unter Einhaltung des § 6 GTelG 2012 sowie der technisch-organisatori-
schen Vorgaben (Schnittstellendefinition) zu übermitteln.

(3) Mit Verordnung kann der für das Gesundheitswesen zuständige Bundes-
minister auf Grund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse oder diesbezüglicher
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Festlegungen auf europäischer Ebene einen abweichenden Ausstellungszeit-
punkt oder die Gültigkeitsdauer und deren Berechnungsmethode für Impfzertifi-
kate festlegen.

(4) Das Impfzertifikat in den gemäß § 4b Abs. 5 festgelegten Formaten sowie
das bPK-GH werden im EPI-Service gespeichert. Impfstellen dürfen einer ge-
impften Person das Impfzertifikat ausdrucken, wofür ihnen das Impfzertifikat
vom für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister übermittelt werden
darf. Zu diesem Zweck sind die Impfstellen berechtigt, das Impfzertifikat in per-
sonenbezogener Form zu verarbeiten.

(5) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat das Impf-
zertifikat in geeigneter Weise der ELGA GmbH zu übermitteln und diese hat das
Impfzertifikat im zentralen Impfregister zur Verfügung zu stellen. Die ELGA
GmbH hat eine für die Zurverfügungstellung des Impfzertifikats im zentralen
Impfregister beschränkte spezifische Zugriffsberechtigung im Sinne des § 24 f
Abs. 4 GTelG 2012.

(6) Bürgerinnen und Bürger können auf das Impfzertifikat auch im Wege
des § 24e Abs. 1 Z 1 GTelG 2012 zugreifen. Apotheken gemäß § 1 Apothe-
kengesetz, RGBl. Nr. 5/1907, dürfen die im zentralen Impfregister verfügbar
gemachten Impfzertifikate für die Bürgerinnen und Bürger ausdrucken und ha-
ben hierfür eine spezifische Zugriffsberechtigung im Sinne des § 24 f Abs. 4
GTelG 2012.

(7) Sämtliche Daten im EPI-Service sind bis zum 30. Juni 2023 zu löschen.

Verarbeitung der Nachweise durch Überprüfende

§ 4f. (1) Überprüfende (§ 1 Abs. 5d Z 1 bis 3 des COVID-19-Maßnahmen-
gesetzes – COVID-19-MG, BGBl. I Nr. 12/2020) dürfen Zertifikate gemäß § 4b
Abs. 1 zum Zweck ihrer Verifizierung verarbeiten. Die Authentifizierung der
Überprüfenden hat zu unterbleiben.

(2) Die Identifizierung einer Person durch Überprüfende hat anhand eines
amtlichen Lichtbildausweises oder einer elektronischen Vorzeigemethode, die
jedenfalls das kryptographisch gesicherte Bild aus einem amtlichen Lichtbild-
ausweis der Person zu enthalten hat, zu erfolgen.

(3) Die Verifizierung von Zertifikaten durch Überprüfende darf ausschließlich
auf dem Endgerät des Überprüfenden („offline“) erfolgen und hat die Signatur-
prüfung, aus der die syntaktische und inhaltliche Korrektheit sowie die zeitliche
Gültigkeit hervorzugehen hat, zu umfassen.

(4) Elektronische Anwendungen zur Verifizierung von Zertifikaten gemäß
§§ 4c bis 4e haben – ausgenommen bei ihrer Verwendung beim Grenzüber-
tritt – die bereitgestellten Zertifikatsdaten für Überprüfende eingeschränkt darzu-
stellen, nämlich mit Nachname(n), Vorname(n) und dem Geburtsdatum der Per-
son, für die das Zertifikat ausgestellt wurde, sowie text- und farbcodiert entweder
mit

1. „gültig“ (grün hinterlegt), wenn ein zeitlich gültiges Test-, Genesungs- oder
ein Impfzertifikat verfügbar ist, oder
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2. „ungültig“ (rot hinterlegt), wenn kein zeitlich gültiges oder kein verifizier-
bares Zertifikat verfügbar ist.

(5) Elektronische Anwendungen zur Verifizierung von Zertifikaten dürfen fol-
gende zusätzliche Informationen über die Ursache des Rückgabewerts „ungül-
tig“ (rot hinterlegt) der/dem Überprüfenden bereitstellen:

1. „Gültigkeitsdauer abgelaufen“,
2. „QR-Code fehlerhaft“,
3. „Signaturprüfung fehlgeschlagen“.
(6) Sofern eine elektronische Anwendung zur Verifizierung von Zertifikaten

den quelloffenen Prüfmechanismus nicht unverändert verwendet, ist dem für
das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister der geänderte Source
Code offen zu legen. Vorgefundene Mängel sind unverzüglich zu beheben. Der
für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat den Zugang zum
quelloffenen Code für die Verifizierung von Zertifikaten auf geeignete Weise zu
veröffentlichen.

(7) Jede über das für die Verifizierung von Zertifikaten unbedingt erforder-
liche Ausmaß hinausgehende Verarbeitung von Daten durch Überprüfende ist
unzulässig.

Erinnerungen an Impfungen gegen COVID-19

§ 4g.1) (1) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister ist als
datenschutzrechtlich Verantwortlicher (Art. 4 Z 7 DSGVO) ermächtigt, Perso-
nen, für die gemäß den jeweils gültigen Impfempfehlungen des Nationalen Impf-
gremiums die Vervollständigung der Grundimmunisierung gegen COVID-19
empfohlen wird, an diese Grundimmunisierung zu erinnern. Die Vervollständi-
gung der Grundimmunisierung ist die Verabreichung einer weiteren Dosis nach
Abschluss der ersten Impfserie zur Vervollständigung des Impfschutzes gegen
COVID-19.

(1a) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister ist als da-
tenschutzrechtlich Verantwortlicher (Art. 4 Z 7 DSGVO) ermächtigt, Personen,
für die gemäß den jeweils gültigen Impfempfehlungen des Nationalen Impf-
gremiums eine Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 empfohlen wird, an
diese Auffrischungsimpfung zu erinnern. Eine Auffrischungsimpfung ist eine
erneute Impfung nach Abschluss der Grundimmunisierung, um eine nach-
lassende Immunantwort wieder zu erhöhen und den Impfschutz aufrechtzu-
erhalten.

(2) Zum Zweck der Versendung von Erinnerungsschreiben an die Vervoll-
ständigung der Grundimmunisierung oder an Auffrischungsimpfungen gegen
COVID-19 hat die ELGA GmbH als Auftragsverarbeiterin (Art. 4 Z 8 DSGVO)
des für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministers

1. auf Basis der jeweils gültigen Impfempfehlungen des Nationalen Impf-
gremiums aus den im zentralen Impfregister gespeicherten COVID-19-be-
zogenen Angaben (§ 24c Abs. 2 Z 2 GTelG 2012) jene Personen zu er-

1) tritt mit Ablauf des 30. Juni 2023 außer Kraft.
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mitteln, für die die Vervollständigung der Grundimmunisierung oder eine
Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 empfohlen wird, und zwar unab-
hängig davon, ob eine Impfung zum Zeitpunkt der Erinnerung aufgrund
einer aktuellen Genesung oder einer Kontraindikation nicht empfohlen
wird,

2. auf Basis der Informationen gemäß Z 1 aus den im Patientenindex gespei-
cherten Angaben (§ 4 iVm § 18 GTelG 2012) die aktuellen Namensanga-
ben zur Person sowie deren aktuelle Wohnadresse zu ermitteln, und

3. den gemäß Z 1 ermittelten Personen ein Erinnerungsschreiben an die
Vervollständigung der Grundimmunisierung oder die empfohlene Auf-
frischungsimpfung gegen COVID-19 zu übermitteln.

Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat der ELGA GmbH
jeweils die sich aus der jeweiligen gültigen Impfempfehlungen des Nationalen
Impfgremiums ergebenden Anforderungen an die Ermittlung gemäß Z 1 sowie
den Zeitpunkt für die Versendung der Erinnerungsschreiben bekannt zu geben
und hat zum Zweck der Versendung der Erinnerungsschreiben eine spezifische
Zugriffsberechtigung gemäß § 24f Abs. 4 GTelG 2012 auf die im zentralen Impf-
register gespeicherten Angaben.

(3) Das Erinnerungsschreiben hat zumindest Folgendes zu enthalten:
1. eine Datenschutzinformation gemäß Art. 14 DSGVO,
2. empfohlene Vervollständigung der Grundimmunisierung oder die empfoh-

lene Auffrischungsimpfung gegen COVID-19,
3. den Hinweis, dass die Information unabhängig davon erfolgt, ob eine Imp-

fung zum Zeitpunkt der Erinnerung aufgrund einer aktuellen Genesung
oder einer Kontraindikation nicht empfohlen wird, und eine Aufklärung
durch einen Arzt nicht ersetzt wird, sowie

4. die Informationen gemäß Abs. 4 und 5.

(4) Die gemäß § 4b Abs. 8 benannte Stelle hat Anfragen und Beschwerden
der betroffenen Personen im Zusammenhang mit den Erinnerungsschreiben
entgegenzunehmen, gegebenenfalls die Art des Fehlers zu erheben sowie für
die Behebung des Fehlers zu sorgen. Die betroffenen Personen sind darüber zu
informieren.

(5) Für die Zurverfügungstellung von Informationen über die auf Antrag der
betroffenen Personen gemäß den Art. 15 bis Art. 22 DSGVO ergriffenen Maß-
nahmen zu im Zusammenhang mit dem Erinnerungsschreiben stehenden Ver-
arbeitungstätigkeiten steht dem datenschutzrechtlich Verantwortlichen gemäß
Art. 23 Abs. 1 lit. e DSGVO eine Frist von drei Monaten zu. Die betroffenen Per-
sonen sind über diese Beschränkung des Art. 12 Abs. 3 DSGVO in geeigneter
Weise zu informieren.

(6) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat geeignete
Datensicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, insbesondere

1. ist eine Weiterverarbeitung der aus dem zentralen Impfregister erhobenen
personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken als der gegenständli-
chen Versendung von Erinnerungsschreiben unzulässig, soweit in diesem
und anderen Bundesgesetzen nicht anderes bestimmt ist,
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2. sind die Zugriffe auf das zentrale Impfregister zum Zweck der Versendung
der Erinnerungsschreiben zu protokollieren.

Erhebungen über das Auftreten einer Krankheit

§ 5. (1) Über jede Anzeige sowie über jeden Verdacht des Auftretens einer
anzeigepflichtigen Krankheit haben die zuständigen Behörden nach Möglichkeit
und Tunlichkeit durch die ihnen zur Verfügung stehenden Ärzte unverzüglich die
zur Feststellung der Krankheit und der Infektionsquelle erforderlichen Erhe-
bungen und Untersuchungen einzuleiten. Die Erhebungen sind insoweit durch-
zuführen, als sie zur Verhinderung der Verbreitung der betreffenden Krankheit
erforderlich sind. Kranke, Krankheitsverdächtige und Ansteckungsverdächtige
sind verpflichtet, den zuständigen Behörden die erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen und sich den notwendigen ärztlichen Untersuchungen sowie der Ent-
nahme von Untersuchungsmaterial zu unterziehen. Zum Zwecke der Feststel-
lung von Krankheitskeimen sind hiebei nach Möglichkeit fachliche Untersu-
chungsanstalten in Anspruch zu nehmen.

(1a) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen unter Berücksichtigung der je-
weiligen epidemiologischen Situation, der zu erwartenden positiven Auswirkung
auf die Bekämpfung von COVID-19 und der zu erwartenden Effizienz mit Ver-
ordnung festzulegen,

1. zu welchen konkreten Zwecken gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4,
2. mit welchen Testmethoden und
3. mit welcher Testhäufigkeit

Screeningprogramme gemäß Abs. 1 auf Kosten des Bundes nach § 36 Abs. 1
lit. a dieses Bundesgesetzes durchgeführt werden dürfen.

(2) Unter welchen Voraussetzungen und von welchen Organen bei diesen
Erhebungen die Öffnung von Leichen und die Untersuchung von Leichenteilen
vorgenommen werden kann, wird durch Verordnung bestimmt.

(3) Auf Verlangen der Bezirksverwaltungsbehörde sind alle Personen, wie
insbesondere behandelnde Ärzte, Labors, Arbeitgeber, Familienangehörige und
Personal von Gemeinschaftseinrichtungen, die zu den Erhebungen einen Bei-
trag leisten könnten, zur Auskunftserteilung verpflichtet.

(4) Im Zusammenhang mit der Ermittlung von Kontaktpersonen im Rahmen
des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU zu schwerwiegenden grenzüberschreiten-
den Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 2119/98/
EG, ABl. L 293 vom 5. 11. 2013 S 1, sind alle natürlichen und juristischen Perso-
nen, die über sachdienliche Informationen zur Ermittlung von Kontaktpersonen
in grenzüberschreitenden Fällen verfügen, wie Personenbeförderungsunterneh-
men oder Beherbergungsbetriebe, auf Verlangen dem für das Gesundheits-
wesen zuständigen Bundesminister zur Auskunftserteilung verpflichtet, soweit
dies im Einzelfall erforderlich ist. Diese Informationen umfassen jedenfalls den
Namen und – sofern bekannt – das Geburtsdatum, die Telefonnummer sowie
die E-Mail-Adresse und können etwa Angaben zur Reiseroute, zu den Mitreisen-
den oder zu beherbergten Gästen umfassen. Die Daten sind von den Gesund-
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heitsbehörden unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Kontaktpersonennachver-
folgung nicht mehr erforderlich sind.

(5) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister kann Mitar-
beiter der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
als Sachverständige für die Abklärung von Ausbruchsclustern bestellen, wenn
diese mehrere Bundesländer betreffen. Diese sind berechtigt, unter Wahrung
der Amtsverschwiegenheit und aller Erfordernisse des Datenschutzes Einsicht
in alle Unterlagen zu nehmen, davon Kopien anzufertigen sowie mit den betrof-
fenen Personen einschließlich Kontaktpersonen direkt Kontakt aufzunehmen,
soweit dies zur Abklärung des Ausbruchsclusters unbedingt erforderlich ist. Die
nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden der Länder sind verpflichtet,
diesen Experten auf Verlangen die zur Besorgung ihrer Aufgaben unbedingt er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen.

Durchführung von Screeningprogrammen im Rahmen
der Bekämpfung von COVID-19

§ 5a. (1) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister kann,
soweit dies zur Beurteilung der bereits gesetzten Bekämpfungsmaßnahmen,
zur Planung der weiteren Bekämpfungsstrategie, zum Schutz bestimmter von
der Pandemie besonders betroffener Personengruppen oder zur Sicherung der
Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems notwendig ist, Screeningpro-
gramme

1. zur Feststellung von Prävalenz des Vorkommens der Krankheit in der Be-
völkerung oder einzelnen Bevölkerungsgruppen;

2. zur Feststellung von besonders betroffenen Gebieten oder Einrichtungen;
3. zum Screening von bestimmten Bevölkerungsgruppen, bei denen auf-

grund des bisherigen Krankheitsverlaufes mit einer Infektion gerechnet
werden kann;

4. zum Screening von Berufsgruppen, die auf Grund ihrer Tätigkeit einem er-
höhten Risiko einer COVID-19-Infektion ausgesetzt sind;

durchführen. Dazu werden geeignete Testmethoden für den Nachweis des Vor-
liegens einer Infektion mit SARS-CoV-2 oder Antikörpertests zur Bestätigung
einer durchgemachten Infektion oder zum Nachweis einer erworbenen Immuni-
tät verwendet. Soweit derartige Programme nur ein Bundesland betreffen, kann
der Landeshauptmann als datenschutzrechtlicher Verantwortlicher (Art. 4 Z 7
DSGVO) mit Zustimmung des Bundesministers entsprechende Screeningpro-
gramme innerhalb des jeweiligen Bundeslandes durchführen.

(2) Im Rahmen der Screeningprogramme dürfen folgende Datenkategorien
verarbeitet werden:

1. Daten zur Identifikation der an einem Screeningprogramm teilnehmen-
den Person (Vor- und Zuname, Geschlecht, Geburtsdatum; die Sozial-
versicherungsnummer, falls verfügbar)

2. Kontaktdaten (Wohnsitz, Telefonnummer, E-Mail-Adresse),
3. Daten zur epidemiologischen Auswertung je nach Ziel des Programms

nach § 5a (Region des Aufenthalts, Art der Berufsausübung, Ort der Be-
rufsausübung),
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4. eine Probematerialkennung (Proben ID), die eine eindeutige Zuordnung
ermöglicht,

5. Art des Tests,
6. Bezeichnung des Tests,
7. Testhersteller,
8. Testzentrum oder -einrichtung,
9. Datum und Uhrzeit der Probenabnahme und Erstellung des Testergeb-

nisses,
10. Testergebnis,
11. Gültigkeitsdauer
12. Barcode oder QR-Code.

(3) Screeningprogramme gemäß Abs. 1 sind unter größtmöglicher Schonung
der Privatsphäre der betroffenen Person durchzuführen. Die Teilnahme ist frei-
willig und unentgeltlich.

(4) Die inhaltliche Ausgestaltung sowie die Vorgaben für die organisatori-
sche Abwicklung der Programme und die mit deren Durchführung beauftrag-
ten Organisationen, sind vom Bundesminister in geeigneter Weise zu ver-
öffentlichen.

(5) Im Schulbereich können Screeningprogramme gemäß Abs. 1 durch den
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit
dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister durchgeführt wer-
den. Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung kann Hoch-
schulen oder hochschulische Forschungseinrichtungen mit der Durchführung
der Laboruntersuchungen und Schulärzte mit der Durchführung der Untersu-
chungen an den Schulen beauftragen.

(6) Für Zwecke der Kontaktaufnahme mit und Information von bestimmten
Personengruppen im Zusammenhang mit Screeningprogrammen und zur Si-
cherstellung einer effizienten Durchführung von Screeningprogrammen, insbe-
sondere durch Erstellung von Testverzeichnissen, sind die zuständigen Behör-
den berechtigt, eine Verknüpfungsanfrage gemäß § 16a Abs. 3 Meldegesetz
1991 (MeldeG), BGBl. Nr. 9/1992, vorzunehmen, um Daten der am Screening-
programm teilnehmenden oder einzuladenden Personen im unbedingt erforder-
lichen Ausmaß zu verarbeiten.

(7) Screeningprogramme gemäß Abs. 1 können auch zum Zweck der Erlan-
gung eines Testergebnisses durchgeführt werden, um die auf Grund dieses
Bundesgesetzes oder des COVID-19-MG verordneten Voraussetzungen oder
Auflagen zu erfüllen.

(8) Der Durchführende des Screeningprogramms hat der betroffenen Person
einen Nachweis über das Ergebnis des Tests auszustellen. Dieser Nachweis ist
der betroffenen Person entweder in gedruckter oder in elektronischer Form – so-
fern möglich unverzüglich – zur Verfügung zu stellen. Wird dieser Nachweis
nicht in Form eines Testzertifikats (§ 4c) bereitgestellt, kann der für das Gesund-
heitswesen zuständige Bundesminister mit Verordnung nähere Bestimmungen
über Form und Inhalt festlegen. In dieser Verordnung sind jedenfalls die in den
Nachweis aufzunehmenden Daten anhand der Datenkategorien gemäß § 5b
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Abs. 3 zu konkretisieren. Die Daten sind vom Durchführenden des Screening-
programms unverzüglich nach Bereitstellung des Nachweises für die betroffene
Person zu löschen. Gesetzlich vorgesehene Aufbewahrungs- bzw. Dokumenta-
tionspflichten bleiben davon unberührt. Die Verarbeitung der Daten zu anderen
Zwecken als zur Erstellung und Bereitstellung des Testzertifikats oder des Test-
nachweises ist unzulässig.

Register für Screeningprogramme

§ 5b. (1) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat als
Verantwortlicher (Art. 4 Z 7 DSGVO) ein elektronisches Register zum Zweck der
Durchführung von Screeningprogrammen nach § 5a und zum Zweck der Daten-
übertragung von bestätigten Infektionen mit SARS-CoV-2 in das Register anzei-
gepflichtiger Krankheiten zu betreiben.

(2) Bei der Durchführung von Screeningprogrammen nach § 5a ist dafür
Sorge zu tragen, dass die daraus gewonnenen Daten im Register für Screening-
programme verarbeitet werden.

(3) Im Register werden folgende Datenkategorien verarbeitet:
1. Daten zur Identifikation der an einem Screeningprogramm teilnehmenden

Personen (Name, Geschlecht, Geburtsdatum, bereichsspezifisches Per-
sonenkennzeichen (§ 9 E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004), Sozialversiche-
rungsnummer),

2. Kontaktdaten (Wohnsitz, Telefonnummer, E-Mail-Adresse),
3. Daten zur epidemiologischen Auswertung je nach Ziel des Programms

nach § 5a (Region des Aufenthalts, Art der Berufsausübung, Ort der Be-
rufsausübung),

4. eine Probematerialkennung (Proben ID), die eine eindeutige Zuordnung
ermöglicht,

5. Testergebnis,
6. Zeitpunkt der Probenabnahme,
7. Zeitpunkt des Testergebnisses,
8. Art des Tests,
9. Barcode oder QR-Code.

(4) Bei der Datenverarbeitung gemäß Abs. 1 ist zur Identifikation die Ver-
wendung des Namens und des bereichsspezifischen Personenkennzeichens
GH und AS (§ 10 Abs. 2 E-Government-Gesetz) zulässig. Das bereichsspezifi-
sche Personenkennzeichen AS darf nur in verschlüsselter Form verwendet
und gespeichert werden. Der direkte Personenbezug (Name und Kontakt-
daten) ist vom Verantwortlichen unverzüglich unumkehrbar zu löschen, sobald
das Testergebnis vorliegt und im Fall einer bestätigten Infektion mit SARS-
CoV-2 die Datenübertragung in das Register anzeigepflichtiger Krankheiten er-
folgt ist.

(5) Die im Register verarbeiteten Daten dürfen ausschließlich zu den in
Abs. 1 genannten Zwecken verarbeitet werden. Die Datenarten Namen und
Kontaktdaten dürfen im Register ausschließlich zur Gewinnung von Proben-
material, zur Information der betroffenen Person über das Testergebnis und im
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Fall einer bestätigten Infektion mit SARS-CoV-2 zur Datenübertragung in das
Register anzeigepflichtiger Krankheiten verarbeitet werden.

(6) Die bereichsspezifischen Personenkennzeichen sind zu löschen, sobald
sie für die Zwecke nach Abs. 1 nicht mehr erforderlich sind.

(7) § 4 Abs. 9, 10 und 12 bis 14 gilt sinngemäß.

Erhebung von Kontaktdaten

§ 5c. (1) Zum Zweck der Ermittlung von Kontaktpersonen bei Umgebungs-
untersuchungen kann, soweit und solange dies aufgrund der COVID-19-Pande-
mie unbedingt erforderlich und verhältnismäßig ist, längstens jedoch bis 30. Juni
2023, durch Verordnung bestimmt werden, dass

1. Betreiber von Gastronomiebetrieben,
2. Betreiber von Beherbergungsbetrieben,
3. Betreiber von nicht öffentlichen Freizeiteinrichtungen,
4. Betreiber von Kultureinrichtungen,
5. Betreiber von nicht öffentlichen Sportstätten,
6. Betreiber von Krankenanstalten und Kuranstalten,
7. Betreiber von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen und
8. Veranstalter (§ 15)

verpflichtet sind, die in Abs. 3 festgelegten personenbezogenen Daten von Per-
sonen, die sich länger als 15 Minuten am betreffenden Ort aufgehalten haben,
zu erheben und der Bezirksverwaltungsbehörde auf Verlangen zu übermitteln.
Betroffene Personen sind zur Bekanntgabe dieser personenbezogenen Daten
verpflichtet.

(2) Von Abs. 1 Z 8 jedenfalls nicht erfasst sind
1. Zusammenkünfte im privaten Wohnbereich,
2. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz, BGBl. Nr. 98/1953,
3. Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien und
4. Zusammenkünfte zur Religionsausübung.

(3) Verordnungen gemäß Abs. 1 können die Erhebung folgender Daten vor-
sehen:

1. Name,
2. Kontaktdaten, insbesondere, soweit vorhanden, Telefonnummer und E-Mail-

Adresse,
3. Datum, Ort und Uhrzeit von Beginn und Ende des Aufenthalts und
4. soweit geboten, nähere Angaben zum konkreten Aufenhaltsort im Betrieb,

in der Einrichtung oder am Veranstaltungsort.

(4) In Verordnungen gemäß Abs. 1 ist vorzusehen:
1. Die Daten sind für die Dauer von 28 Tagen aufzubewahren.
2. Eine Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig.
3. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Daten unverzüglich zu

löschen.
Die gemäß Abs. 1 zur Aufbewahrung Verpflichteten haben insbesondere sicher-
zustellen, dass die erhobenen Daten nicht durch Dritte einsehbar sind.
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II. HAUPTSTÜCK

Vorkehrungen zur Verhütung und Bekämpfung
anzeigepflichtiger Krankheiten

Einleitung von Vorkehrungen bei Auftreten anzeigepflichtiger Krankheiten

§ 6. (1) Über jeden Fall einer anzeigepflichtigen Krankheit sowie über jeden
Verdachtsfall einer solchen Krankheit sind, neben den nach § 5 etwa erforder-
lichen Erhebungen, ohne Verzug die zur Verhütung der Weiterverbreitung der
betreffenden Krankheit notwendigen Vorkehrungen im Sinne der folgenden Be-
stimmungen für die Dauer der Ansteckungsgefahr zu treffen.

(2) Verordnungen der Bezirksverwaltungsbehörden sind in elektronischer
Form auf der Internetseite der Behörde, sofern aber landesgesetzliche Vor-
schriften betreffend die Kundmachung von Verordnungen der Behörde beste-
hen, nach diesen Vorschriften kundzumachen; sie können ohne Auswirkung auf
die Kundmachung auch in anderer Form bekannt gemacht werden, insbeson-
dere durch Anschlag an der Amtstafel der Behörde oder an der Amtstafel der
Gemeinden des betroffenen Gebiets.

Absonderung Kranker

§ 7. (1) Durch Verordnung werden jene anzeigepflichtigen Krankheiten be-
zeichnet, bei denen für kranke, krankheitsverdächtige oder ansteckungsver-
dächtige Personen Absonderungsmaßnahmen oder Verkehrsbeschränkungen
verfügt werden können.

(1a) Zur Verhütung der Weiterverbreitung einer in einer Verordnung nach
Abs. 1 angeführten anzeigepflichtigen Krankheit können kranke, krankheitsver-
dächtige oder ansteckungsverdächtige Personen abgesondert oder im Verkehr
mit der Außenwelt beschränkt werden, sofern nach der Art der Krankheit und
des Verhaltens des Betroffenen eine ernstliche und erhebliche Gefahr für die
Gesundheit anderer Personen besteht, die nicht durch gelindere Maßnahmen
beseitigt werden kann.1) In Fällen unmittelbar drohender Gefahr der Weiterver-
breitung kann die Absonderung auch ohne vorausgegangenes Verfahren und
vor Erlassung eines Bescheides erfolgen. Hierüber ist innerhalb von 48 Stunden
ein schriftlicher Bescheid zu erlassen, widrigenfalls die Absonderung endet.

(2) Kann eine zweckentsprechende Absonderung im Sinne der getroffenen
Anordnungen in der Wohnung des Kranken nicht erfolgen oder wird die Abson-
derung unterlassen, so ist die Unterbringung des Kranken in einer Kranken-
anstalt oder einem anderen geeigneten Raume durchzuführen, falls die Über-
führung ohne Gefährdung des Kranken erfolgen kann.

(3) Zum Zwecke der Absonderung sind, wo es mit Rücksicht auf die örtli-
chen Verhältnisse geboten erscheint, geeignete Räume und zulässig erkannte
Transportmittel rechtzeitig bereitzustellen, beziehungsweise transportable, mit

1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 10. März 2021, G 380/2020-18, G 367/2020-
18, G 7/2021-14, G 37/2021-5 § 7 Abs. 1a zweiter Satz EpiG, BGBl. Nr. 186/1950, idF BGBl. I 63/2016
als verfassungswidrig aufgehoben. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.
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den nötigen Einrichtungen und Personal ausgestattete Barackenspitäler einzu-
richten.

(4) Abgesehen von den Fällen der Absonderung eines Kranken im Sinne des
Abs. 2 kann die Überführung aus der Wohnung, in der er sich befindet, nur mit
behördlicher Genehmigung und unter genauer Beobachtung der hiebei von der
Behörde anzuordnenden Vorsichtsmaßregeln erfolgen.

(5) Diese Genehmigung ist nur dann zu erteilen, wenn eine Gefährdung
öffentlicher Rücksichten hiedurch nicht zu besorgen steht und der Kranke ent-
weder in eine zur Aufnahme solcher Kranker bestimmte Anstalt gebracht werden
soll oder die Überführung nach der Sachlage unbedingt geboten erscheint.

Rechtsschutz bei Absonderungen

§ 7a. (1) Personen, die gemäß § 7 abgesondert werden oder abgesondert
wurden oder denen gegenüber eine Absonderung angeordnet wurde, haben das
Recht, das Landesverwaltungsgericht mit der Behauptung, in ihren Rechten ver-
letzt zu sein, anzurufen.

(2) Gegen die Anordnung der Absonderung mittels Mandatsbescheids (§ 57
Abs. 1 AVG) ist eine Vorstellung nicht zulässig.

(3) Für Beschwerden gemäß Abs. 1 gelten die für Beschwerden gemäß
Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG anwendbaren Bestimmungen des VwGVG mit der
Maßgabe, dass die belangte Behörde jene Behörde ist, die den angefochtenen
Bescheid erlassen hat oder der die Absonderung zuzurechnen ist. Örtlich zu-
ständig ist das Landesverwaltungsgericht jenes Landes, in dem die belangte Be-
hörde ihren Sitz hat. Das Landesverwaltungsgericht hat die belangte Behörde
umgehend über das Einlangen der Beschwerde zu informieren.

(4) Die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes über die Recht-
mäßigkeit der Absonderung hat binnen einer Woche zu ergehen, es sei denn,
die Absonderung hätte vorher geendet. Hat das Landesverwaltungsgericht dem
Beschwerdeführer gemäß § 13 Abs. 3 AVG aufgetragen, innerhalb bestimmter
Frist einen Mangel der Beschwerde zu beheben, wird die Zeit bis zur Behebung
des Mangels oder bis zum fruchtlosen Ablauf der Frist in die Entscheidungsfrist
nicht einberechnet.

(5) Sofern die Absonderung noch andauert, hat das Landesverwaltungsge-
richt jedenfalls festzustellen, ob zum Zeitpunkt seiner Entscheidung die für die
Fortsetzung der Absonderung maßgeblichen Voraussetzungen vorliegen.

(6) Soll eine Absonderung länger als 14 Tage dauern, ist sie dem Landesver-
waltungsgericht von der Bezirksverwaltungsbehörde, die sie verfügt hat, unver-
züglich anzuzeigen. Das Landesverwaltungsgericht hat in längstens vierwöchi-
gen Abständen ab der Absonderung oder der letzten Überprüfung über die Not-
wendigkeit der Absonderung zu entscheiden. Die Bezirksverwaltungsbehörde,
die die Absonderung verfügt hat, hat die Verwaltungsakten so rechtzeitig vorzu-
legen, dass dem Landesverwaltungsgericht eine Woche zur Entscheidung vor
den gegenständlichen Terminen bleibt, und hat darzulegen, warum die Aufrecht-
erhaltung der Absonderung notwendig ist. Mit Vorlage der Verwaltungsakten gilt
die Beschwerde als für die abgesonderte Person eingebracht. Das Landesver-
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waltungsgericht hat jedenfalls festzustellen, ob zum Zeitpunkt seiner Entschei-
dung die für die Absonderung maßgeblichen Voraussetzungen vorliegen und ob
die Aufrechterhaltung der Absonderung verhältnismäßig ist. Diese Überprüfung
hat zu entfallen, soweit eine Beschwerde nach Abs. 1 bereits eingebracht
wurde.

Verkehrsbeschränkungen

§ 7b. (1) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister kann
bei Auftreten einer in einer Verordnung nach § 7 Abs. 1 angeführten anzeige-
pflichtigen Krankheit durch Verordnung Verkehrsbeschränkungen für kranke,
krankheitsverdächtige oder ansteckungsverdächtige Personen festlegen.

(2) Verkehrsbeschränkungen nach Abs. 1 dürfen nur erlassen werden, wenn
Art und Ausmaß der Krankheit keine Absonderung gemäß § 7 Abs. 1a erfordern
und die Verkehrsbeschränkungen erforderlich sind, um die Weiterverbreitung
der in einer Verordnung nach § 7 Abs. 1 angeführten anzeigepflichtigen Krank-
heit zu verhindern.

(3) Verkehrsbeschränkungen gemäß Abs. 1 sind insbesondere:
1. Voraussetzungen und Auflagen für das Betreten und Befahren von Be-

triebsstätten, Arbeitsorten, Alten- und Pflegeheimen sowie stationären
Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe, bestimmten Orten und öffentli-
chen Orten in ihrer Gesamtheit, für das Benutzen von Verkehrsmitteln und
für Zusammenkünfte.

2. die Untersagung des Betretens und Befahrens von Betriebsstätten, Ar-
beitsorten, Alten- und Pflegeheimen sowie stationären Wohneinrichtungen
der Behindertenhilfe und bestimmten Orten, des Benutzens von Verkehrs-
mitteln und von Zusammenkünften, sofern Maßnahmen nach Z 1 nicht
ausreichen, wobei solche Maßnahmen erforderlichenfalls nebeneinander
zu ergreifen sind.

(4) Voraussetzungen gemäß Abs. 3 Z 1 sind insbesondere bestimmte Arten
oder Zwecke der Nutzung von Orten und Verkehrsmitteln.

(5) Als Auflagen gemäß Abs. 3 Z 1 kommen insbesondere in Betracht:
1. das Erfordernis eines Nachweises über eine lediglich geringe epidemiolo-

gische Gefahr,
2. die Verpflichtung zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich ab-

deckenden mechanischen Schutzvorrichtung und
3. Abstandsregeln.
(6) Bestimmte Orte gemäß Abs. 3 sind bestimmte öffentliche und bestimmte

private Orte mit Ausnahme des privaten Wohnbereichs.
(7) Öffentliche Orte gemäß Abs. 3 sind solche, die von einem nicht von vorn-

herein bestimmten Personenkreis betreten oder befahren werden können.

Desinfektion

§ 8. (1) Gegenstände und Räume, von denen anzunehmen ist, daß sie mit
Krankheitskeimen einer anzeigepflichtigen Krankheit behaftet (ansteckungsver-
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dächtig) sind, unterliegen der behördlichen Desinfektion. Ist eine zweckentspre-
chende Desinfektion nicht möglich oder im Verhältnis zum Werte des Gegen-
standes zu kostspielig, so kann der Gegenstand vernichtet werden.

(2) Ansteckungsverdächtige Gegenstände dürfen der Desinfektion oder Ver-
nichtung nicht entzogen und vor Durchführung dieser Maßnahmen nicht aus der
Wohnung entfernt werden.

(3) Von der erfolgten Durchführung der Desinfektion hat die zur Anzeige des
betreffenden Falles nach § 3 verpflichtete Person in der nach § 2 vorgeschriebe-
nen Weise die Anzeige zu erstatten.

(4) Die Desinfektion ist nach Erfordernis unter fachmännischer Leitung durch-
zuführen.

(5) Die näheren Vorschriften über die Einleitung und die Art der Durchfüh-
rung der Desinfektion und der Vernichtung von Gegenständen werden durch
Verordnung erlassen.

Ausschließung einzelner Personen von Lehranstalten

§ 9. (1) Bewohner von Ortschaften oder Häusern, in denen eine anzeige-
pflichtige Krankheit aufgetreten ist, können vom Besuche von Lehranstalten,
Kindergärten und ähnlichen Anstalten ausgeschlossen werden.

(2) Von der erfolgten Ausschließung ist die Leitung der Anstalt zu verstän-
digen.

(3) Für die Beobachtung dieses Verbotes sind sowohl die ausgeschlossenen
Personen selbst, bei Unmündigen deren gesetzliche Vertreter, als auch die zur
Überwachung des Besuches der Anstalt berufenen Organe derselben verant-
wortlich.

Beschränkung der Wasserbenützung und
sonstige Vorsichtsmaßregeln

§ 10. (1) In Ortschaften, in denen eine anzeigepflichtige Krankheit aufgetre-
ten ist oder die von einer solchen anderwärts aufgetretenen Krankheit bedroht
sind, sowie in der Umgebung solcher Ortschaften können, soweit dies zur Ver-
hütung der Weiterverbreitung der Krankheit geboten erscheint, die Benützung
von öffentlichen Bade-, Wasch- und Bedürfnisanstalten beschränkt oder unter-
sagt und andere geeignete Vorsichtsmaßregeln verfügt werden.

(2) In gleicher Weise kann beim Auftreten von Abdominaltyphus, Paratyphus,
Ruhr, Flecktyphus, Asiatischer Cholera, Ägyptischer Augenentzündung oder
Milzbrand die Benützung von Quellen, Brunnen, Wasserleitungen, Bächen,
Teichen und anderen Gewässern beschränkt oder untersagt werden. (BGBl.
Nr. 449/1925, Artikel III Abs. 2.)

(3) Die im vorigen Absatz bezeichneten Verbote erstrecken sich jedoch nicht
auf die Wasserbenützung zur Erzeugung motorischer Kraft, zu Verkehrs- und In-
dustriezwecken, wohl aber auf die Wasserbenützung zur Erzeugung und zum
Vertriebe von Nahrungs- und Genußmitteln.
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Beschränkung des Lebensmittelverkehrs

§ 11. Die Abgabe von Lebensmitteln aus Verkaufsstätten, Häusern oder er-
forderlichenfalls aus einzelnen Ortsgebieten, in denen Scharlach, Diphtherie,
Abdominaltyphus, Paratyphus, Ruhr, Flecktyphus, Blattern, Asiatische Cholera,
Pest oder Ägyptische Augenentzündung aufgetreten ist, kann untersagt oder
von bestimmten Vorsichten abhängig gemacht werden.

(BGBl. Nr. 449/1925, Artikel III Abs. 2.)

Abschließung von Wohnungen, Verbot von Totenfeierlichkeiten

§ 12. (1) Beim Auftreten von Scharlach, Diphtherie, Flecktyphus, Blattern,
Asiatischer Cholera oder Pest dürfen vor Durchführung der Desinfektion die an-
steckungsverdächtigen Räume von unberufenen Personen nicht betreten, Lei-
chenmahle und sonstige Totenfeierlichkeiten im selben Hause nicht veranstaltet
werden.

(2) Durch Verordnung kann bestimmt werden, daß dasselbe Verbot auch
beim Auftreten einer anderen anzeigepflichtigen Krankheit Platz zu greifen hat.

Maßnahmen in Bezug auf Leichen

§ 13. (1) Leichen von mit Flecktyphus, Blattern, Asiatischer Cholera, Pest
behafteten Personen sind mit tunlichster Beschleunigung in eine Leichenkam-
mer zu überführen.

(2) Beim Auftreten von Scharlach, Diphtherie, Milzbrand oder Rotz kann
gleichfalls die Überführung der Leichen von mit einer dieser Krankheiten behaf-
teten Personen in eine Leichenkammer angeordnet werden.

(3) Kann die Überführung in eine Leichenkammer nicht erfolgen, so ist die
Leiche bis zur Beerdigung in der Weise abgesondert zu verwahren, daß unberu-
fene Personen nicht Zutritt zur Leiche erhalten.

(4) Die Überführung oder Absonderung der Leiche ist erforderlichenfalls
zwangsweise vorzunehmen.

(5) Nähere Vorschriften über die Einsargung, Überführung und Bestattung
von Leichen mit anzeigepflichtigen Krankheiten behafteter Personen sowie über
Einrichtung von Leichenkammern werden durch Verordnung erlassen.

Vertilgung von Tieren

§ 14. Zur Hintanhaltung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten
können Maßnahmen zur Vertilgung tierischer Schädlinge getroffen werden.

(BGBl. Nr. 151/1947, Artikel II Z 5 lit. e.)

Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen

§ 15. (1) Sofern und solange dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auf-
tretens einer meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbrei-
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tung unbedingt erforderlich ist, sind Veranstaltungen, die ein Zusammenströmen
größerer Menschenmengen mit sich bringen,

1. einer Bewilligungspflicht zu unterwerfen,
2. an die Einhaltung bestimmter Voraussetzungen oder Auflagen zu binden

oder
3. auf bestimmte Personen- oder Berufsgruppen einzuschränken.

Erforderlichenfalls sind die Maßnahmen gemäß Z 1 bis 3 nebeneinander zu
ergreifen. Reichen die in Z 1 bis 3 genannten Maßnahmen nicht aus, sind Ver-
anstaltungen zu untersagen.

(2) Voraussetzungen oder Auflagen gemäß Abs. 1 können je nach epidemio-
logischen Erfordernissen insbesondere sein:

1. Vorgaben zu Abstandsregeln,
2. Verpflichtungen zum Tragen einer mechanischen Mund-Nasen-Schutz-

vorrichtung,
3. Beschränkung der Teilnehmerzahl,
4. Anforderungen an das Vorhandensein und die Nutzung von Sanitärein-

richtungen sowie Desinfektionsmitteln,
5. Nachweis über eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr des Teil-

nehmers und
6. ein Präventionskonzept zur Minimierung des Infektions- sowie des Aus-

breitungsrisikos. Ein Präventionskonzept ist eine programmhafte Darstel-
lung von Regelungen zur Verhinderung der Weiterverbreitung einer näher
bezeichneten meldepflichtigen Erkrankung im Sinne dieses Bundesge-
setzes.

(3) Voraussetzungen oder Auflagen im Sinne des Abs. 1 dürfen nicht die Ver-
wendung von Contact-Tracing-Technologien umfassen. Dies gilt nicht für die
Kontaktdatenerhebung gemäß § 5c.

(4) Beschränkungen auf Personen- oder Berufsgruppen gemäß Abs. 1 Z 3
dürfen nicht auf Geschlecht, Behinderung, ethnische Zugehörigkeit, Alter, Reli-
gion, Weltanschauung, sexuelle Orientierung oder auf das Bestehen einer all-
fälligen Zuordnung zu einer Risikogruppe einer meldepflichtigen Erkrankung
abstellen.

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann die Einhaltung von Voraussetzun-
gen und Auflagen – auch durch Überprüfung vor Ort – kontrollieren. Dazu sind
die Organe der Bezirksverwaltungsbehörde und die von ihnen herangezogenen
Sachverständigen berechtigt, Veranstaltungsorte zu betreten und zu besichti-
gen, sowie in alle Unterlagen, die mit der Einhaltung von Voraussetzungen und
Auflagen nach diesem Bundesgesetz im Zusammenhang stehen, Einsicht zu
nehmen und Beweismittel zu sichern. Der Veranstalter hat den Organen der Be-
zirksverwaltungsbehörde und den von diesen herangezogenen Sachverständi-
gen das Betreten und die Besichtigung des Veranstaltungsortes zu ermöglichen,
diesen die notwendigen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen
vorzulegen.

(6) Wird aufgrund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und
hat dies zur Folge, dass eine Veranstaltung nicht mehr bewilligt werden könnte,
darf eine bereits erteilte Bewilligung für die Dauer der Geltung dieser Rechtslage
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nicht ausgeübt werden. In dieser Verordnung kann abweichend vom ersten Satz
angeordnet werden, dass bestehende Bewilligungen unter Einhaltung der An-
ordnungen dieser Verordnung, die im Zeitpunkt der Erteilung der Bewilligung
nicht gegolten haben und hinreichend bestimmt sind, ausgeübt werden dürfen.
In einem solchen Fall gelten die Bewilligungen für die Dauer der Geltung der
neuen Rechtslage als entsprechend der Verordnung geändert. § 68 Abs. 3 AVG
bleibt unberührt.

(7) Wird auf Grund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und
hat dies zur Folge, dass eine allfällige Bewilligung in einer für den Veranstalter
günstigeren Weise erteilt werden könnte, so kann die Behörde einen neuen An-
trag auf Bewilligung nicht wegen entschiedener Sache zurückweisen.

(8) Die Bewilligung einer Veranstaltung kann ab dem Zeitpunkt der Kundma-
chung einer Verordnung gemäß Abs. 1 erteilt werden, wenn der Zeitpunkt der
Abhaltung der Veranstaltung nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verord-
nung liegt. Die Bewilligung wird in diesem Fall mit Inkraftreten der Verordnung
wirksam.

Besondere Meldevorschriften

§ 16. Für Orte und Gebiete, für welche die Gefahr des Entstehens oder der
Einschleppung einer anzeigepflichtigen Krankheit aus anderen Gegenden be-
steht, können – unbeschadet der geltenden Meldevorschriften – besondere An-
ordnungen über die Meldung von Fremden und Einheimischen sowie über die
Evidenthaltung der Meldungen erlassen werden.

Überwachung bestimmter Personen

§ 17. (1) Personen, die als Träger von Krankheitskeimen einer anzeige-
pflichtigen Krankheit anzusehen sind, können einer besonderen sanitätspolizei-
lichen Beobachtung oder Überwachung unterworfen werden. Sie dürfen nach
näherer Anordnung der Bezirksverwaltungsbehörde (Gesundheitsamt) nicht bei
der Gewinnung oder Behandlung von Lebensmitteln in einer Weise tätig sein,
welche die Gefahr mit sich bringt, daß Krankheitskeime auf andere Personen
oder auf Lebensmittel übertragen werden. Für diese Personen kann eine beson-
dere Meldepflicht, die periodische ärztliche Untersuchung sowie erforderlichen-
falls die Desinfektion und Absonderung in ihrer Wohnung angeordnet werden; ist
die Absonderung in der Wohnung in zweckmäßiger Weise nicht durchführbar, so
kann die Absonderung und Verpflegung in eigenen Räumen verfügt werden.
(BGBl. Nr. 151/1947, Artikel II Z 5 lit. f.)

(2) Bezieht sich der Ansteckungsverdacht auf die Übertragung des Fleck-
typhus, der Blattern, der Asiatischen Cholera oder der Pest, so ist die sanitäts-
polizeiliche Beobachtung und Überwachung der ansteckungsverdächtigen Per-
son im Sinne des vorhergehenden Absatzes jedenfalls durchzuführen.

(3) Für Personen, die sich berufsmäßig mit der Krankenbehandlung, der
Krankenpflege oder Leichenbesorgung beschäftigen, und für Hebammen ist die
Beobachtung besonderer Vorsichten anzuordnen. Für solche Personen können
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Verkehrs- und Berufsbeschränkungen sowie Schutzmaßnahmen, insbesondere
Schutzimpfungen, angeordnet werden. (BGBl. Nr. 151/1947, Artikel II Z 5 lit. g.)

(4) Sofern dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens einer melde-
pflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung unbedingt erfor-
derlich ist, kann die Bezirksverwaltungsbehörde im Einzelfall für bestimmte ge-
fährdete Personen die Durchführung von Schutzimpfungen oder die Gabe von
Prophylaktika anordnen.

(5) Für Absonderungen gemäß Abs. 1 gilt § 7a sinngemäß.

Schließung von Lehranstalten

§ 18. Die vollständige oder teilweise Schließung von Lehranstalten, Kinder-
gärten und ähnlichen Anstalten kann im Falle des Auftretens einer anzeige-
pflichtigen Krankheit ausgesprochen werden. Von dieser Verfügung ist die zu-
ständige Schulbehörde zu verständigen, welche die Schließung unverzüglich
durchzuführen hat.

Verbot des Hausierhandels

§ 19. (1) Die Ausübung des Hausierhandels sowie der im Herumwandern
ausgeübten Erwerbstätigkeiten kann bei Auftreten einer anzeigepflichtigen
Krankheit für das Gebiet einzelner oder mehrerer Ortschaften oder Gemeinden
untersagt werden.

(2) Dieses Verbot sowie seine Aufhebung ist nach Erfordernis auch in den
angrenzenden Gemeinden zu verlautbaren.

Beachte für folgende Bestimmung:
vgl. Art. 1, BGBl. II Nr. 74/2020

Betriebsbeschränkung oder Schließung
gewerblicher Unternehmungen

§ 20. (1) Beim Auftreten von Scharlach, Diphtherie, Abdominaltyphus, Para-
typhus, bakterieller Lebensmittelvergiftung, Flecktyphus, Blattern, Asiatischer
Cholera, Pest oder Milzbrand kann die Schließung von Betriebsstätten, in denen
bestimmte Gewerbe ausgeübt werden, deren Betrieb eine besondere Gefahr für
die Ausbreitung dieser Krankheit mit sich bringt, für bestimmt zu bezeichnende
Gebiete angeordnet werden, wenn und insoweit nach den im Betriebe bestehen-
den Verhältnissen die Aufrechterhaltung desselben eine dringende und schwere
Gefährdung der Betriebsangestellten selbst sowie der Öffentlichkeit überhaupt
durch die Weiterverbreitung der Krankheit begründen würde. (BGBl. Nr. 449/
1925, Artikel III Abs. 2, und BGBl. Nr. 151/1947, Artikel II Z 5 lit. h.)

(2) Beim Auftreten einer der im ersten Absatz angeführten Krankheiten kann
unter den sonstigen dort bezeichneten Bedingungen der Betrieb einzelner ge-
werbsmäßig betriebener Unternehmungen mit fester Betriebsstätte beschränkt
oder die Schließung der Betriebsstätte verfügt sowie auch einzelnen Personen,
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die mit Kranken in Berührung kommen, das Betreten der Betriebsstätten unter-
sagt werden.

(3) Die Schließung einer Betriebsstätte ist jedoch erst dann zu verfügen,
wenn ganz außerordentliche Gefahren sie nötig erscheinen lassen.

(4) Inwieweit die in den Abs. 1 bis 3 bezeichneten Vorkehrungen auch beim
Auftreten einer anderen anzeigepflichtigen Krankheit getroffen werden können,
wird durch Verordnung bestimmt.

Bezeichnung von Häusern und Wohnungen

§ 21. (1) Beim Auftreten von Abdominaltyphus, Paratyphus, Flecktyphus,
Blattern, Asiatischer Cholera oder Pest können Häuser, bei Scharlach, Diph-
therie, epidemischer Genickstarre Wohnungen, in denen erkrankte Personen
sich befinden, durch entsprechende Bezeichnungen kenntlich gemacht werden.
Diese Bezeichnungen dürfen nicht vor Durchführung der Desinfektion entfernt
werden. (BGBl. Nr. 449/1925, Artikel III Abs. 1.)

(2) Die Form der Bezeichnung wird durch Verordnung festgestellt.

Räumung von Wohnungen

§ 22. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Räumung von Wohnungen
und Gebäuden anzuordnen, wenn diese Maßnahme nach Art des Auftretens
einer meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung un-
bedingt erforderlich ist.

(2) Den betreffenden Bewohnern ist über ihr Begehren, und zwar im Falle
ihrer Mittellosigkeit unentgeltlich, eine angemessene Unterkunft und Verpfle-
gung beizustellen.

Verkehrsbeschränkung für bestimmte Gegenstände

§ 23. Beim Auftreten von Scharlach, Diphtherie, Abdominaltyphus, Para-
typhus, Ruhr, Flecktyphus, Blattern, Asiatischer Cholera, Pest, Ägyptischer Au-
genentzündung, Milzbrand oder Rotz kann der Verkehr mit Gegenständen, die
als Träger von Krankheitskeimen in Betracht kommen und aus einem von der
Krankheit befallenen Gebiete stammen, untersagt oder von bestimmten Vorsich-
ten abhängig gemacht werden.

(BGBl. Nr. 449/1925, Artikel III Abs. 2.)

Verkehrsbeschränkungen in Bezug auf Epidemiegebiete

§ 24. (1) Sofern dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens einer
meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung unbedingt
erforderlich ist, sind für die in Epidemiegebieten aufhältigen Personen Verkehrs-
beschränkungen anzuordnen. Ebenso können Beschränkungen für das Betre-
ten von Epidemiegebieten angeordnet werden.
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(2) Verkehrsbeschränkungen für in Epidemiegebieten aufhältige Personen
gemäß Abs. 1 sind insbesondere:

1. Voraussetzungen und Auflagen für das Verlassen des Epidemiegebietes,
wie
a) das Vorliegen bestimmter Zwecke für das Verlassen des Epidemie-

gebietes,
b) das Erfordernis eines Nachweises über eine lediglich geringe epide-

miologische Gefahr und
c) das Antreten einer selbstüberwachten Heimquarantäne nach Verlas-

sen des Epidemiegebietes,
2. die Untersagung des Verlassens des Epidemiegebietes, sofern Maßnah-

men nach Z 1 nicht ausreichen, wobei solche Maßnahmen erforderlichen-
falls nebeneinander zu ergreifen sind.

(3) Beschränkungen für das Betreten von Epidemiegebieten gemäß Abs. 1
sind insbesondere:

1. Voraussetzungen und Auflagen für das Betreten des Epidemiegebietes,
wie
a) das Vorliegen bestimmter Zwecke für das Betreten des Epidemiegebie-

tes,
b) das Erfordernis eines Nachweises über eine lediglich geringe epide-

miologische Gefahr und
c) zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19: die Verpflichtung

zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mecha-
nischen Schutzvorrichtung,

2. die Untersagung des Betretens des Epidemiegebietes, sofern Maßnah-
men nach Z 1 nicht ausreichen, wobei solche Maßnahmen erforderlichen-
falls nebeneinander zu ergreifen sind.

(4) Im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung
von COVID-19 gelten für das Erfordernis eines Nachweises über eine lediglich
geringe epidemiologische Gefahr § 1 Abs. 5 Z 5 und Abs. 5a bis 5d COVID-19-
MG sinngemäß.

(5) Im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung
von COVID-19 gelten als Epidemiegebiete gemäß Abs. 1 bestimmte örtlich ab-
gegrenzte oder abgrenzbare Teile des Bundesgebietes, in denen außergewöhn-
liche regionale Umstände im Hinblick auf die Verbreitung von SARS-CoV-2 vor-
liegen. Außergewöhnliche regionale Umstände liegen etwa vor, wenn aufgrund
der Bewertung der epidemiologischen Situation gemäß § 1 Abs. 7 COVID-19-
MG im bundesweiten Vergleich ein besonders hohes Risiko der Verbreitung
von SARS-CoV-2 anzunehmen ist oder wenn aufgrund wesentlich veränderter
Eigenschaften des Virus die bereits gesetzten Bekämpfungsmaßnahmen oder
die weitere Bekämpfungsstrategie erheblich gefährdet sind.

Verkehrsbeschränkungen gegenüber dem Ausland

§ 25. (1) Sofern dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens einer
meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung unbedingt
erforderlich ist, sind für die Einreise oder die Beförderung von Menschen in das
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Bundesgebiet oder für die Ein- und Durchfuhr von Waren Verkehrsbeschränkun-
gen anzuordnen.

(2) Als Einreise gilt das Betreten des Bundesgebietes.
(3) Verkehrsbeschränkungen für die Einreise oder die Beförderung von Men-

schen in das Bundesgebiet gemäß Abs. 1 sind insbesondere:
1. Voraussetzungen und Auflagen für die Einreise oder die Beförderung von

Menschen in das Bundesgebiet wie
a) das Vorliegen bestimmter Zwecke für die Einreise oder die Beförde-

rung von Menschen in das Bundesgebiet,
b) das Erfordernis eines Nachweises über eine lediglich geringe epide-

miologische Gefahr,
c) das Antreten einer selbstüberwachten Heimquarantäne nach Einreise

in das Bundesgebiet und
d) die Erhebung von Namen, Kontaktdaten und Einreise- oder Beförde-

rungsdatum unter sinngemäßer Anwendung des § 5c Abs. 4,
2. die Untersagung der Einreise in das Bundesgebiet sowie Lande-, Anlege-

oder Halteverbote, sofern Maßnahmen nach Z 1 nicht ausreichen, wobei
solche Maßnahmen erforderlichenfalls nebeneinander zu ergreifen sind.

(4) Verkehrsbeschränkungen für die Ein- und Durchfuhr von Waren gemäß
Abs. 1 sind insbesondere:

1. Voraussetzungen und Auflagen für die Ein- und Durchfuhr von Waren, wie
a) die Desinfektion,
b) die Warenkontrolle und
c) die Beschränkung der Warenein- und -durchfuhr auf bestimmte Zwecke,

2. die Untersagung der Ein- und Durchfuhr von Waren, sofern Maßnahmen
nach Z 1 nicht ausreichen, wobei solche Maßnahmen erforderlichenfalls
nebeneinander zu ergreifen sind.

(5) Im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung
von COVID-19 gelten für das Erfordernis eines Nachweises über eine lediglich
geringe epidemiologische Gefahr § 1 Abs. 5 Z 5 und Abs. 5a bis 5d COVID-19-
MG sinngemäß.

Beachte für folgende Bestimmung:
Tritt zu dem Zeitpunkt außer Kraft, in dem der für das Gesundheitswesen zu-
ständige Bundesminister durch Verordnung feststellt, dass die technischen Vo-
raussetzungen für die Vollziehung gegeben sind (vgl. § 50 Abs. 16).

§ 25a. (1) In einer Anordnung nach § 25 kann geregelt werden, dass Perso-
nen, die aus Staaten oder Gebieten mit Vorkommen von COVID-19 einreisen
oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums vor der Einreise dort aufhältig waren
und dies die epidemiologische Situation erfordert, verpflichtet sind, der für den
Wohnsitz oder Aufenthalt örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde als
Gesundheitsbehörde die in Abs. 2 genannten Daten bekannt zu geben.

(2) Daten gemäß Abs. 1 sind:
1. Vor- und Nachname,
2. Geburtsdatum,
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3. Wohn- und Aufenthaltsadresse, falls zutreffend,
4. Datum der Einreise,
5. etwaiges Datum der Ausreise,
6. Abreisestaat oder -gebiet,
7. Aufenthalt während der letzten zehn Tage vor der Einreise,
8. Ort der selbstüberwachten Heimquarantäne (Adresse),
9. Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse),

10. Vorliegen eines ärztlichen Zeugnisses oder eines der in § 4b genannten
Zertifikate.

(Anm.: Abs. 3 bis 7 treten gemäß § 50 Abs. 16 zu dem Zeitpunkt in Kraft, in
dem der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister durch Verord-
nung feststellt, dass die technischen Voraussetzungen für die Vollziehung ge-
geben sind.)

§ 25b. (1) In einer Anordnung nach § 25 kann geregelt werden, dass die für
die Grenzübertrittsstelle und die für den Wohnsitz oder Aufenthalt örtlich zustän-
dige Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde sowie Beförderungs-
unternehmen, die Personen aus Staaten oder Gebieten mit Vorkommen von
COVID-19 in das Bundesgebiet befördern, berechtigt sind, die in Abs. 2 genann-
ten Daten zu kontrollieren.

(2) Daten gemäß Abs. 1 sind:
1. Daten gemäß § 25a Abs. 2,
2. Nachweis über eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr gemäß

§ 25 Abs. 3 Z 1 lit. b,
3. Staatsbürgerschaft,
4. Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt,
5. Lichtbildausweis gemäß § 5 des Amtssitzgesetzes, BGBl. I Nr. 54/2021,

in der jeweils geltenden Fassung,
6. Aufenthaltsberechtigung, Aufenthaltstitel oder Dokumentation des Auf-

enthaltsrechts nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, BGBl. I
Nr. 100/2005, in der jeweils geltenden Fassung, oder dem Asylgesetz
2005, BGBl. I Nr. 100/2005, in der jeweils geltenden Fassung, die zum
Aufenthalt in Österreich berechtigen,

7. Bestätigung über die Antragstellung gemäß Art. 18 Abs. 1 des Abkom-
mens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atom-
gemeinschaft, ABl. L Nr. 29 vom 31. 01. 2020 S 7 (Austrittsabkommen),

8. Nachweis über die Eigenschaft als Personal diplomatischer Missionen
oder konsularischer Vertretungen,

9. Nachweis über ein Anstellungsverhältnis bei einer internationalen Orga-
nisation,

10. Nachweis über ein Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörper-
schaft oder einer inländischen Körperschaft öffentlichen Rechts, wobei
der Dienstort im Ausland liegt oder die Dienstverrichtung im Ausland er-
folgt, soweit die Tätigkeit dieser Körperschaft im Ausland im Interesse
der Republik Österreich liegt,
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11. Nachweis über die Inanspruchnahme medizinischer Behandlungen,
12. Nachweis über das Vorliegen von Ausnahmen von Verkehrsbeschrän-

kungen gemäß § 25, sofern sie nicht von den Z 3 bis 11 erfasst sind.

(3) Das jeweilige Beförderungsunternehmen kann verpflichtet werden, si-
cherzustellen, dass die ihm gemäß Abs. 2 Z 1 bis 11 bekannt gegebenen per-
sonenbezogenen Daten an die für die Grenzübertrittsstelle örtlich zuständige
Bezirksverwaltungsbehörde übermittelt werden. Diese hat die Daten unverzüg-
lich an die für den Wohnsitz oder Aufenthalt zuständige Bezirksverwaltungs-
behörde zu übermitteln. Die Übermittlung hat jeweils unter Einhaltung geeigne-
ter Datensicherheitsmaßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO, insbesondere in Form
von Verschwiegenheitspflichten, Informationsverpflichtungen sowie Weiterver-
arbeitungsverboten, zu erfolgen. Bei elektronischer Übermittlung ist das Origi-
nalformular nach derselben zu vernichten.

(4) Das Beförderungsunternehmen bzw. die für die Grenzübertrittsstelle ört-
lich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde hat die bekannt gegebenen Daten
spätestens nach Ablauf von 28 Tagen nach Übermittlung an die zuständige Be-
zirksverwaltungsbehörde zu löschen.

(5) Hinsichtlich des Zwecks, der Verarbeitung, Speicherung und Löschung
der Daten sowie der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit gilt § 25a Abs. 5
bis 7 sinngemäß, wobei datenschutzrechtlich Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7
DSGVO das Beförderungsunternehmen in Bezug auf die von diesem erhobenen
Daten ist.

Vorschriften in Bezug auf Verkehrsanstalten im Inlande

§ 26. (1) Für den Betrieb öffentlicher Verkehrsanstalten (Eisenbahnen, Bin-
nenschiffahrtsunternehmungen, Flöße usw.) und für den Verkehr auf denselben
wird durch Verordnung bestimmt, in welcher Weise und durch welche Organe
die in diesem Gesetze bezeichneten Vorkehrungen zur Verhütung und Bekämp-
fung anzeigepflichtiger Krankheiten in Anwendung zu bringen sind.

(2) In gleicher Weise werden die erforderlichen Anordnungen über die An-
wendung der Bestimmungen dieses Gesetzes auf Schiffen und Hafenbauten
und sonstigen im Bereiche der Seebehörden gelegenen Objekten durch Verord-
nung erlassen.

Besondere Vorschriften betreffend Zoonosen

§ 26a. (1) Labors, die Zoonoseerreger im Sinne des Anhang I des Zoonosen-
gesetzes, BGBl. I Nr. 128/2005, diagnostizieren, haben – soweit Erkrankungen
an diesen Erregern der Meldepflicht nach diesem Bundesgesetz unterliegen –
die entsprechenden Isolate oder im Fall von Campylobacter auf Grundlage eines
Sentinel-Systems an das zuständige nationale Referenzlabor zur weiteren Unter-
suchung zu übermitteln.

(2) Die nationalen Referenzlaboratorien sind verpflichtet, das örtlich und zeit-
lich gehäufte Auftreten von Zoonoseerregern im Sinne des Abs. 1 in einem Bun-
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desland oder bundesländerübergreifend den betroffenen Leitern der Landes-
kommissionen für Zoonosenbekämpfung, den betroffenen Bezirksverwaltungs-
behörden, der Geschäftsstelle der Bundeskommission zur Überwachung von
Zoonosen und der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungs-
sicherheit unverzüglich zu melden.

(3) Die nationalen Referenzlaboratorien sind verpflichtet, monatlich den Lei-
tern der Landeskommissionen für Zoonosenbekämpfung eine Aufstellung sämt-
licher Befunde von Erkrankungen an Zoonoseerregern im Sinne des Abs. 1 für
das jeweilige Bundesland zu übermitteln.

(4) Art. Inhalt und Umfang der Meldungen nach Abs. 2 und 3 hat der Bundes-
minister für Gesundheit und Frauen durch Verordnung festzulegen. Dabei kann
eine Übermittlung personenbezogener Daten in jenem Umfang festgelegt wer-
den, als dies zur Abklärung lebensmittelbedingter Krankheitsausbrüche durch
Zoonoseerreger erforderlich ist.

Besondere Vorschriften betreffend impräventable Erkrankungen

§ 26b. Labors, die Meningokokken, Pneumokokken oder Haemaphilus in-
fluenzae diagnostizieren, haben – soweit Erkrankungen an diesen Erregern der
Meldepflicht unterliegen – die entsprechenden Isolate an das zuständige natio-
nale Referenzlabor zur weiteren Untersuchung zu übermitteln.

Epidemieärzte

§ 27. (1) Falls bei Auftreten einer anzeigepflichtigen Krankheit die in den
betroffenen Gebieten zur Verfügung stehenden Ärzte, in erster Linie die Ge-
meinde- und Distriktärzte, zur wirksamen Bekämpfung der Krankheit nicht aus-
reichen, können für die Dauer des Bedarfes Epidemieärzte bestellt werden. Die
Epidemieärzte können vom Landeshauptmann bestellt werden, wenn sich die
Tätigkeit auf das gesamte Landesgebiet erstrecken können soll.

(2) Bei der Bestellung der Epidemieärzte werden ihre Bezüge durch Vertrag
mit der Maßgabe geregelt, daß sie im Falle ihrer Erkrankung auch dann, wenn
sie nicht die Berufsunfähigkeit begründet, ihren vollen Gehalt fortbeziehen.

§ 27a. Sofern es bei Maßnahmen nach diesem Bundesgesetz im Rahmen
der Bekämpfung der Ausbreitung des Erregers SARS-CoV-2 erforderlich ist,
kann der Landeshauptmann, wenn sich die Tätigkeit auf das gesamte Landes-
gebiet erstrecken können soll, oder der für das Gesundheitswesen zuständige
Bundesminister, wenn sich die Tätigkeit auf das gesamte Bundesgebiet er-
strecken können soll, – soweit es sich nicht um Ärzten vorbehaltene Tätigkeiten
handelt – auch andere geeignete Personen zur Unterstützung bei Maßnahmen
gemäß diesem Bundesgesetz unter Wahrung der Amtsverschwiegenheit und
aller Erfordernisse des Datenschutzes bestellen. Deren Handeln ist der Bezirks-
verwaltungsbehörde zuzurechnen. Jedenfalls als geeignet gelten Personen, die
ihren Beruf bzw. die Tätigkeiten des Sanitäters in Einrichtungen gemäß § 23
Sanitätergesetz, BGBl. I Nr. 30/2002, ausüben.
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Maßnahmen in Bezug auf Krankheitserreger

§ 28. Für die Ausführung von Untersuchungen und Arbeiten mit Krankheits-
erregern sowie für deren Aufbewahrung und den Verkehr mit denselben können
besondere Anordnungen durch Verordnung erlassen werden.

Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes

§ 28a. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die nach
diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden und Organe über deren Ersuchen
bei der Ausübung ihrer gemäß den §§ 5, 6, 7, 7b, 15, 17, 22 24 und 25 beschrie-
benen Aufgaben bzw. zur Durchsetzung der vorgesehenen Maßnahmen erfor-
derlichenfalls unter Anwendung von Zwangsmitteln zu unterstützen. Organe
nach § des 12b Grenzkontrollgesetzes – GrekoG, BGBl. Nr. 435/1996, haben
bei der Ausübung der ihnen nach § 12a GrekoG zukommenden Befugnisse die
nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden und Organe über deren Er-
suchen bei der Ausübung ihrer gemäß § 25 beschriebenen Aufgaben zu unter-
stützen.

(1a) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollzie-
hung dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes er-
lassenen Verordnungen mitzuwirken durch

1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretun-
gen,

2. Maßnahmen zur Einleitung und Sicherung eines Verwaltungsstrafverfah-
rens und

3. die Ahndung von Verwaltungsübertretungen durch Organstrafverfügun-
gen (§ 50 VStG).

Zu diesem Zweck dürfen Ortschaften, Betriebsstätten, sonstige Gebäude und
Verkehrsmittel betreten werden, sofern dies im Zuge von Erhebungs- und Be-
kämpfungsmaßnahmen nach diesem Bundesgesetz unbedingt erforderlich ist.
Der private Wohnbereich darf nicht betreten werden.

(1b) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben nach Maßgabe
der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen auf Ersuchen der nach diesem
Bundesgesetz zuständigen Behörden – sofern dringend erforderlich – an Maß-
nahmen gemäß § 5 mitzuwirken. Die Mitwirkungspflicht umfasst

1. die Erhebung von Identitätsdaten (Name, Wohnsitz),
2. die Erfragung allfälliger Krankheitssymptome und
3. die Erhebung von Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse)

von kranken, krankheitsverdächtigen oder ansteckungsverdächtigen Personen
als Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4. 5. 2016 S. 1, in der Fassung der Be-
richtigung ABl. Nr. L 127 vom 23. 5. 2018 S. 2) für die nach diesem Bundes-
gesetz zuständigen Behörden. Zu diesem Zweck dürfen die Organe des öffent-
lichen Sicherheitsdienstes Abfragen aus dem Zentralen Melderegister durchfüh-
ren. Diese Daten sind den nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden in
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elektronischer Form über eine gesicherte Leitung unverzüglich nach der Erhe-
bung zu übermitteln. Die von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes
erhobenen Daten dürfen ausschließlich zum Zweck der Kontaktierung der be-
troffenen Person verarbeitet werden und sind nach Übermittlung an die nach
diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden unverzüglich zu löschen. Eine
Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig.

(2) Sofern nach der fachlichen Beurteilung der nach diesem Bundesgesetz
zuständigen Behörden im Rahmen der nach Abs. 1 vorgesehenen Unterstüt-
zung für die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach der Art der über-
tragbaren Krankheit und deren Übertragungsmöglichkeiten eine Gefährdung
verbunden ist, der nur durch besondere Schutzmaßnahmen begegnet werden
kann, so sind die nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden verpflich-
tet, adäquate Schutzmaßnahmen zu treffen.

Maßnahmen im Rahmen einer Pandemie

§ 28b. (1) Nationale IGV-Anlaufstelle im Sinne der Internationalen Gesund-
heitsvorschriften, BGBl. III Nr. 98/2008, ist das für das Gesundheitswesen zu-
ständige Bundesministerium (Art. 4 Abs. 1 und 2 IGV).

(2) Die Entscheidung, welche Informationen die nationale IGV-Anlaufstelle
an die Weltgesundheitsorganisation (im Folgenden: WHO) weiterleitet und an
welche Behörden Informationen weitergeleitet werden, die von der WHO an die
nationale IGV-Anlaufstelle übermittelt werden, trifft der für das Gesundheits-
wesen zuständige Bundesminister.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörden und Landeshauptmänner stellen dem
für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesministerium umgehend alle
ihnen vorliegenden Informationen zur Verfügung, die für Mitteilungen an die
WHO im Sinne der Art. 6 bis 12 und 19 Buchstabe c IGV erforderlich sind.

(4) Soweit dies zur Erfüllung der Verpflichtungen aus den IGV erforderlich ist,
sind Bezirksverwaltungsbehörden und Landeshauptmänner berechtigt, im Rah-
men des Abs. 3 auch personenbezogene Informationen zu übermitteln und ist
der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister berechtigt, perso-
nenbezogene Informationen an Bezirksverwaltungsbehörden, Landeshaupt-
männer, die WHO und zuständige Behörden im Ausland zu übermitteln.

Naturwissenschaftliche, insbesondere veterinärmedizinische
Einrichtungen nach § 2 Abs. 2 Z 1 Ärztegesetz 1998

§ 28c. (1) Die Einrichtungen sind verpflichtet, vor Aufnahme ihrer Tätigkeit
für den Menschen dies dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz unter Nachweis ihrer fachlichen Eignung zu
melden. Diese Meldungen sind den Bezirksverwaltungsbehörden zur Kenntnis
zu bringen.

(2) Die Einrichtungen unterliegen der Meldepflicht nach §§ 2 und 3 dieses
Bundesgesetzes.
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(3) Die Meldung hat gemäß der Verordnung des Bundesministers für Ge-
sundheit betreffend elektronische Labormeldung in das Register anzeigepflichti-
ger Krankheiten, BGBl. II Nr. 184/2013, zu erfolgen.

(4) Die Einrichtungen sind verpflichtet, bei ihrer Tätigkeit für den Menschen
den Stand der Wissenschaft sowie die Vorgaben des Medizinproduktegesetzes
und der darauf basierenden Verordnungen einzuhalten. Sie gelten als Einrich-
tungen des Gesundheitswesens gemäß § 2 Abs. 23 des Medizinproduktegeset-
zes (MPG), BGBl. Nr. 657/1996, und sind verpflichtet, regelmäßig an Ringversu-
chen der nationalen Referenzzentrale oder an Ringversuchen von unionsweit
anerkannten Referenzzentren teilzunehmen. Weiters sind die in diesen Einrich-
tungen tätigen Personen unbeschadet sonstiger Verschwiegenheitspflichten zur
Verschwiegenheit über die im Rahmen ihrer Tätigkeit anvertrauten oder bekannt
gewordenen Geheimnisse verpflichtet.

(5) Besteht der begründete Verdacht, dass durch eine Einrichtung gegen
Abs. 4 verstoßen wird, hat der für das Gesundheitswesen zuständige Bundes-
minister einer Einrichtung die Tätigkeit für den Menschen zu untersagen, wenn
gegen Abs. 4 verstoßen wird und dadurch eine Gefährdung von Menschen zu
besorgen ist.

Abstrichnahme im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

§ 28d. (1) Im Rahmen von Screenings zur Bekämpfung der Ausbreitung des
Erregers SARS-CoV-2 (COVID-19) sind

1. Angehörige des gehobenen Dienstes der Gesundheits- und Kranken-
pflege und der Pflegefachassistenz gemäß Gesundheits- und Kranken-
pflegegesetz (GuKG), BGBl. I Nr. 108/1997,

2. Angehörige der gehobenen medizinisch-technischen Dienste gemäß
MTD-Gesetz, BGBl. Nr. 460/1992,

3. Hebammen gemäß Hebammengesetz, BGBl. Nr. 310/1994,
4. Angehörige des zahnärztlichen Berufes gemäß Zahnärztegesetz (ZÄG),

BGBl. I Nr. 126/2005,
5. Personen, die ein naturwissenschaftliches oder ein veterinärmedizini-

sches Studium erfolgreich abgeschlossen haben gemäß § 4 Abs. 5 MTD-
Gesetz,

6. Angehörige des kardiotechnischen Dienstes gemäß Kardiotechnikerge-
setz (KTG), BGBl. I Nr. 96/1998, und

7. Angehörige des tierärztlichen Berufes gemäß dem Bundesgesetz über
den Tierarzt und seine berufliche Vertretung (Tierärztegesetz), BGBl.
Nr. 16/1975,

auch ohne ärztliche Anordnung berechtigt, Abstriche aus Nase und Rachen ein-
schließlich Point-of-Care-Covid-19-Antigen-Tests zu diagnostischen Zwecken
durchzuführen. Für Berufsangehörige gilt die Meldepflicht gemäß den §§ 2 und
3, soweit nicht eine Meldung durch die gemäß den §§ 3 oder 28c verpflichtete
Person oder Einrichtung erfolgt. „Die nach dieser Bestimmung tätigen Personen
sind unbeschadet sonstiger Verschwiegenheitspflichten zur Verschwiegenheit
über die im Rahmen ihrer Tätigkeit anvertrauten oder bekannt gewordenen Ge-
heimnisse verpflichtet.
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(2) Im Rahmen von Screenings zur Bekämpfung der Ausbreitung des Erre-
gers SARS-CoV-2 (COVID-19) sind

1. Angehörige der Pflegeassistenz gemäß GuKG,
2. Angehörige der medizinischen Assistenzberufe und Trainingstherapeuten

gemäß Medizinische Assistenzberufe-Gesetz (MABG), BGBl. I Nr. 89/
2012,

3. Medizinische Masseure und Heilmasseure gemäß Medizinischer Mas-
seur- und Heilmasseurgesetz (MMHmG), BGBl. I Nr. 169/2002,

4. Angehörige der Zahnärztlichen Assistenz gemäß ZÄG, und
5. Angehörige eines Sozialbetreuungsberufs nach der Vereinbarung gemäß

Art. 15a B-VG über Sozialbetreuungsberufe, BGBl. I Nr. 55/2005,
soweit sie nicht ohnedies auf Grund ihres gesetzlich festgelegten Tätigkeitsbe-
reichs hiezu befugt sind, berechtigt, Abstriche aus Nase und Rachen einschließ-
lich Point-of-Care-Covid-19-Antigen-Tests zu diagnostischen Zwecken auf An-
ordnung und unter Aufsicht durchzuführen. Vor der erstmaligen Durchführung
einer Abstrichnahme hat eine entsprechende Einschulung zu erfolgen. Die An-
ordnung, Aufsicht und Einschulung hat durch einen Arzt, einen Zahnarzt, einen
Biomedizinischen Analytiker oder einen diplomierten Gesundheits- und Kran-
kenpfleger zu erfolgen.

(3) Im Rahmen von Screenings zur Bekämpfung der Ausbreitung des Erregers
SARS-CoV-2 (COVID-19) sind Sanitäter gemäß Sanitätergesetz (SanG), BGBl. I
Nr. 30/2002, berechtigt, Abstriche aus Nase und Rachen einschließlich Point-of-
Care-Covid-19-Antigen-Tests zu diagnostischen Zwecken in Zusammenarbeit
mit einem Arzt, einem Zahnarzt, einem Biomedizinischen Analytiker, einem diplo-
mierten Gesundheits- und Krankenpfleger oder einer Einrichtung gemäß § 28c
durchzuführen. Für die Durchführung dieser Tätigkeit gilt § 26 SanG nicht.

III. HAUPTSTÜCK

Entschädigung und Bestreitung der Kosten

Entschädigungsanspruch

§ 29. (1) Für Gegenstände, die nach den Vorschriften dieses Gesetzes der
behördlichen Desinfektion unterzogen und hiebei derart beschädigt worden
sind, daß sie zu ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauche nicht mehr verwendet
werden können, sowie für vernichtete Gegenstände wird eine angemessene
Vergütung gewährt.

(2) Die Entschädigung ist demjenigen auszubezahlen, in dessen Besitz sich
der Gegenstand befand.

(3) Für Gegenstände, die sich im Eigentum einer öffentlichen Körperschaft
(Bund, Land, Bezirk, Ortsgemeinde, Schulgemeinde usw.) oder eines öffentli-
chen Fonds befinden, wird keine Entschädigung gewährt.

Verlust des Entschädigungsanspruches

§ 30. (1) Der Anspruch auf Entschädigung geht verloren, wenn der Eigentü-
mer oder Besitzer des Gegenstandes sich in Bezug auf die Krankheit, zu deren
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Verhütung oder Bekämpfung die Desinfektion oder Vernichtung verfügt wurde,
einer den Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf Grund derselben er-
lassenen Anordnungen widerstreitenden Handlung oder Unterlassung schuldig
gemacht hat.

(2) Ebenso geht der Anspruch auf Entschädigung verloren, wenn der Be-
sitzer der beschädigten oder vernichteten Gegenstände sie oder einzelne von
ihnen an sich gebracht hat, obwohl er wußte oder den Umständen nach anneh-
men mußte, daß sie bereits mit dem Krankheitsstoff behaftet oder auf behördli-
che Anordnung zu desinfizieren waren.

Ermittlung der Höhe des Schadens

§ 31. (1) Wenn der durch die Desinfektion oder Vernichtung verursachte
Schaden nicht auf Grund der Erklärung des Eigentümers, Besitzers oder Ver-
wahrers oder sonstiger geeigneter Anhaltspunkte in ausreichender Weise er-
mittelt werden kann, ist derselbe vor der Rückstellung oder Vernichtung durch
beeidete Sachverständige und, wo dies nicht tunlich ist, durch unbefangene Ge-
denkzeugen, welche den Wert der beschädigten Gegenstände zu beurteilen
vermögen, abzuschätzen.

(2) Die Abschätzung entfällt, wenn der Eigentümer oder Besitzer des Gegen-
standes einen Entschädigungsanspruch nicht geltend zu machen erklärt.

Vergütung für den Verdienstentgang

§ 32. (1) Natürlichen und juristischen Personen sowie Personengesellschaf-
ten des Handelsrechtes ist wegen der durch die Behinderung ihres Erwerbes
entstandenen Vermögensnachteile dann eine Vergütung zu leisten, wenn und
soweit

1. sie gemäß §§ 7 oder 17 abgesondert worden sind, oder
2. ihnen die Abgabe von Lebensmitteln gemäß § 11 untersagt worden ist,

oder
3. ihnen die Ausübung einer Erwerbstätigkeit gemäß § 17 untersagt worden

ist, oder
4. sie in einem gemäß § 20 im Betrieb beschränkten oder geschlossenen

Unternehmen beschäftigt sind, oder
5. sie ein Unternehmen betreiben, das gemäß § 20 in seinem Betrieb be-

schränkt oder gesperrt worden ist, oder
6. sie in Wohnungen oder Gebäuden wohnen, deren Räumung gemäß § 22

angeordnet worden ist, oder
7. sie in einem Epidemiegebiet, über das Verkehrsbeschränkungen gemäß

§ 24 verhängt worden sind, aufhältig sind oder Beschränkungen hinsicht-
lich des Betretens unterworfen sind,

und dadurch ein Verdienstentgang eingetreten ist.

(1a) Abweichend von Abs. 1 Z 1 und Z 3 ist für die Dauer der Pandemie mit
COVID-19 eine Vergütung nach Abs. 1 auch dann zu leisten, wenn bei einer
natürlichen Person der Nachweis einer befugten Stelle über ein positives Ergeb-
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nis eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2 vorliegt. Die Vergütung
ist für jeden Tag zu leisten, für den eine Maßnahme gemäß § 7 oder § 17 ange-
ordnet worden wäre. Ebenso ist eine Vergütung zu leisten, wenn einer Person
aufgrund einer Verordnung nach § 7b Abs. 1 Verkehrsbeschränkungen auf-
erlegt wurden und ihr deshalb durch die Behinderung ihres Erwerbes ein Vermö-
gensnachteil entstanden ist.

(2) Die Vergütung ist für jeden Tag zu leisten, der von der in Abs. 1 genann-
ten behördlichen Verfügung umfaßt ist.

(3) Die Vergütung für Personen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, ist
nach dem regelmäßigen Entgelt im Sinne des Entgeltfortzahlungsgesetzes,
BGBl. Nr. 399/1974, zu bemessen. Die Arbeitgeber haben ihnen den gebüh-
renden Vergütungsbetrag an den für die Zahlung des Entgelts im Betrieb übli-
chen Terminen auszuzahlen. Der Anspruch auf Vergütung gegenüber dem
Bund geht mit dem Zeitpunkt der Auszahlung auf den Arbeitgeber über. Der für
die Zeit der Erwerbsbehinderung vom Arbeitgeber zu entrichtende Dienst-
geberanteil in der gesetzlichen Sozialversicherung und der Zuschlag gemäß
§ 21 des Bauarbeiterurlaubsgesetzes 1972, BGBl. Nr. 414, ist vom Bund zu er-
setzen.

(3a) Der Anspruch auf Vergütung gegenüber dem Bund gemäß Abs. 3 be-
steht ungeachtet privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen zur
Fortzahlung des Entgelts beziehungsweise der Bezüge.

(4) Für selbständig erwerbstätige Personen und Unternehmungen ist die Ent-
schädigung nach dem vergleichbaren fortgeschriebenen wirtschaftlichen Ein-
kommen zu bemessen.

(5) Auf den gebührenden Vergütungsbetrag sind Beträge anzurechnen, die
dem Vergütungsberechtigten wegen einer solchen Erwerbsbehinderung nach
sonstigen Vorschriften oder Vereinbarungen sowie aus einer anderweitigen
während der Zeit der Erwerbsbehinderung aufgenommenen Erwerbstätigkeit
zukommen. Dies gilt nicht im Falle der Fortzahlung des Entgelts bzw. der Be-
züge gemäß Abs. 3a.

(6) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister kann, wenn
und soweit dies zur Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltungsführung er-
forderlich ist, durch Verordnung nähere Vorgaben zur Berechnung der Höhe der
Entschädigung oder Vergütung des Verdienstentgangs erlassen.

(7) Auf Grund dieser Bestimmung erlassene Bescheide, denen unrichtige
Angaben eines Antragstellers über anspruchsbegründende Tatsachen zu-
grunde liegen, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler im Sinne des
§ 68 Abs. 4 Z 4 AVG.

Frist zur Geltendmachung des Anspruches auf Entschädigung
oder Vergütung des Verdienstentganges

§ 33. Der Anspruch auf Entschädigung gemäß § 29 ist binnen sechs Wochen
nach erfolgter Desinfektion oder Rückstellung des Gegenstandes oder nach
Verständigung von der erfolgten Vernichtung, der Anspruch auf Vergütung des
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Verdienstentganges gemäß § 32 binnen sechs Wochen vom Tage der Aufhe-
bung der behördlichen Maßnahmen bei der Bezirksverwaltungsbehörde, in de-
ren Bereich diese Maßnahmen getroffen wurden, geltend zu machen, widrigen-
falls der Anspruch erlischt.

Ersatz der Behandlungskosten für von wutkranken
Hunden gebissene Personen

§ 33a. (1) Die Behandlungskosten für von einem wutkranken oder wutver-
dächtigen Hund gebissene Personen hat, soweit nicht ein Träger der Kranken-
versicherung oder eine Krankenfürsorgeanstalt oder ein Träger der Unfallver-
sicherung aufzukommen hat, der zahlungsfähige Hundeeigentümer zu tragen.

(2) Ist der Hundeeigentümer nicht zahlungsfähig oder nicht feststellbar, so
sind die Behandlungskosten (Abs. 1) zu einem Drittel von der Gemeinde, in de-
ren Gebiet die Bißverletzung erfolgt ist, zu zwei Dritteln vom Bund zu tragen.

(3) Ersatzansprüche nach Abs. 1 und 2 sind bei sonstigem Ausschluß binnen
sechs Monaten nach Beendigung der Behandlung bei der Bezirksverwaltungs-
behörde geltend zu machen.

Ruhe- und Versorgungsgenüsse für Ärzte und ihre Hinterbliebenen

§ 34. (1) Wenn ein Arzt bei Bekämpfung einer anzeigepflichtigen Krankheit,
im Inland tätig, berufsunfähig wird oder den Tod findet, so gebühren ihm und im
Falle seines Ablebens seinen Hinterbliebenen Ruhe- und Versorgungsgenüsse.
Bei Zuerkennung dieser Ruhe- und Versorgungsgenüsse sowie des Todfalls-
beitrages sind die allgemeinen Pensionsnormen zu beobachten. (BGBl. Nr. 161/
1925.)

(2) Wenn dem Arzt oder seinen Hinterbliebenen nach sonstigen Vorschriften
aus seinem Dienstverhältnis Ruhe- und Versorgungsgenüsse gebühren, so wer-
den sie in den im Abs. 1 bezeichneten Fällen auf das in der Verordnung BGBl.
Nr. 161/1925 oder in einer an ihre Stelle tretenden Vorschrift vorgeschriebene
Ausmaß ergänzt.

(3) Wenn die dem Arzt oder seinen Hinterbliebenen nach sonstigen Vorschrif-
ten aus seinem Dienstverhältnis gebührenden Ruhe- und Versorgungsgenüsse
das im Abs. 1 vorgeschriebene Ausmaß erreichen oder übersteigen, so finden
die vorangehenden Bestimmungen dieses Paragraphen keine Anwendung.

Ruhe- und Versorgungsgenüsse für Pflegepersonen
und ihre Hinterbliebenen

§ 35. (1) Wenn eine Pflegeperson vermöge ihrer dauernden oder vorüberge-
henden Verwendung im öffentlichen Sanitätsdienst bei Bekämpfung einer anzei-
gepflichtigen Krankheit erwerbsunfähig wird oder den Tod findet, so gebühren
ihr und im Falle ihres Ablebens ihren Hinterbliebenen Ruhe- und Versorgungs-
genüsse. Bei Zuerkennung dieser Ruhe- und Versorgungsgenüsse sowie des
Todfallsbeitrages sind im übrigen die allgemeinen Pensionsnormen zu beobach-
ten. (BGBl. Nr. 161/1925.)
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(2) Wenn der Pflegeperson oder ihren Hinterbliebenen nach sonstigen Vor-
schriften aus ihrem Dienstverhältnis Ruhe- und Versorgungsgenüsse gebühren,
so werden sie in den im Abs. 1 bezeichneten Fällen auf das in der Verordnung
BGBl. Nr. 161/1925 oder in einer an ihre Stelle tretenden Vorschrift vorgeschrie-
bene Ausmaß ergänzt.

(3) Wenn die der Pflegeperson oder ihren Hinterbliebenen nach sonstigen
Vorschriften aus ihrem Dienstverhältnis gebührenden Ruhe- und Versorgungs-
genüsse das im Abs. 1 vorgeschriebene Ausmaß erreichen oder übersteigen,
so finden die vorangehenden Bestimmungen dieses Paragraphen keine An-
wendung.

(4) Wenn eine Pflegeperson unter den im Abs. 1 bezeichneten Bedingungen
erkrankt, ohne daß die dort vorgesehenen Wirkungen eintreten, hat sie An-
spruch auf den Fortbezug ihres Gehaltes.

(5) Dieser Paragraph findet auch auf die beim Krankentransport und bei der
Desinfektion nach § 8 beschäftigten Personen Anwendung.

Kostenbestreitung aus dem Bundesschatz

§ 36. (1) Aus dem Bundesschatz sind zu bestreiten:
a) die Kosten von Screeningprogrammen auf Grund einer Verordnung ge-

mäß § 5a Abs. 1a;
b) die Kosten der in staatlichen Untersuchungsanstalten nach § 5 vorgenom-

menen Untersuchungen;
c) die Kosten der Vertilgung von Tieren, durch die Krankheitskeime verbreitet

werden können (§ 14);
d) die Kosten der Überwachung und Absonderung ansteckungsverdächtiger

Personen (§ 17);
e) die Kosten für die Beistellung von Unterkünften (§ 22);
f) die Kosten der Vorkehrungen für Verkehrsbeschränkungen in Bezug auf

Epidemiegebiete (§ 24);
g) die Gebühren der Epidemieärzte (§ 27);
h) die Entschädigungen für die bei einer Desinfizierung beschädigten oder

vernichteten Gegenstände (§§ 29 bis 31);
i) die Vergütungen für den Verdienstentgang (§ 32) und die Behandlungs-

kosten gemäß § 33a Abs. 2;
k) die Ruhe- und Versorgungsgenüsse für Ärzte und ihre Hinterbliebenen

(§ 34);
l) die Ruhe- und Versorgungsgenüsse für Pflegepersonen und ihre Hinter-

bliebenen (§ 35);
m) die Kosten der von den staatlichen Behörden und Organen aus Anlaß der

Durchführung dieses Gesetzes zu pflegenden Amtshandlungen;
n) die Kosten für die Beauftragungen nach § 5 Abs. 4 und § 27a.

(2) Über Ansprüche, die nach Abs. 1 erhoben werden, entscheidet die Be-
zirksverwaltungsbehörde.

(3) Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens trägt der Bund.
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Kostenersatz durch die Parteien

§ 37. Wird als nicht mehr geltend festgestellt.

(Übergangsnovelle BGBl. Nr. 269/1925.)

IV. HAUPTSTÜCK

Strafbestimmungen

Verletzung einer Anzeige- oder Meldepflicht

§ 39. (1) Wer den in diesem Bundesgesetz enthaltenen oder auf Grund
desselben erlassenen Anordnungen über die Erstattung von Anzeigen und Mel-
dungen zuwiderhandelt, macht sich einer Verwaltungsübertretung schuldig und
ist mit Geldstrafe von 218 Euro bis zu 2180 Euro, im Wiederholungsfall bis zu
4360 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu
bestrafen.

(2) Die Strafverfolgung tritt nicht ein, wenn die Anzeige zwar nicht von den
zunächst Verpflichteten, jedoch rechtzeitig gemacht worden ist.

Sonstige Übertretungen

§ 40. (1) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen
a) den in den Bestimmungen der §§ 5, 8, 12, 13, 21 und 44 Abs. 2 enthalte-

nen Geboten und Verboten oder
b) den auf Grund der in den §§ 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22,

23 und 24 angeführten Bestimmungen erlassenen behördlichen Geboten
oder Verboten oder

c) den Geboten oder Verboten, die in den auf Grund dieses Bundesgesetzes
erlassenen Verordnungen enthalten sind, zuwiderhandelt oder

d) in Verletzung seiner Fürsorgepflichten nicht dafür Sorge trägt, daß die
seiner Fürsorge und Obhut unterstellte Person sich einer auf Grund des
§ 5 Abs. 1 angeordneten ärztlichen Untersuchung sowie Entnahme von
Untersuchungsmaterial unterzieht,

macht sich, sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, einer Verwal-
tungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe von 145 Euro bis zu 1450 Euro,
im Wiederholungsfall bis zu 2900 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheits-
strafe bis zu vier Wochen zu bestrafen.

(2) Wer einen Veranstaltungsort gemäß § 15 entgegen den festgelegten Vo-
raussetzungen oder Auflagen betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung und
ist mit einer Geldstrafe von 50 Euro bis zu 500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu
1000 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche,
zu bestrafen.

Beschlagnahme und Verfall von Gegenständen

§ 41. (1) Gegenstände, durch deren Verwahrung, Behandlung oder Benüt-
zung eine Bestimmung dieses Gesetzes oder eine auf Grund desselben er-
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lassene Anordnung verletzt oder umgangen wurde, können von den berufenen
Organen der Sanitätsbehörden mit Beschlag belegt werden.

(2) Gegenstände, mit denen ein nach § 25 erlassenes Verkehrsverbot ver-
letzt oder umgangen wurde, sind jedenfalls mit Beschlag zu belegen und durch
die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel sie betreten wurden, als
verfallen zu erklären. (StGBl. Nr. 94/1945 in der Fassung BGBl. Nr. 142/1946,
Abschnitt II C § 15 Abs. 2.)

(3) Die Beschlagnahme und der Verfall von Gegenständen im Sinne des
Abs. 2 sind von der Einleitung der Strafverfolgung einer bestimmten Person und
von der Verurteilung derselben unabhängig.

(4) Wenn die Vernichtung eines verfallenen Gegenstandes nicht einzutreten
hat, so ist derselbe nach entsprechend durchgeführter Desinfektion im öffentli-
chen Versteigerungswege zu veräußern.

Widmung der Geldstrafen

§ 42. Die Geldstrafen sowie der Erlös für die in Verfall erklärten Gegenstände
fließen jenen Gemeinden zu, in deren Gebiet die strafbare Handlung begangen
oder der in Verfall erklärte Gegenstand betreten wurde, und sind für Zwecke der
öffentlichen Sanitätspflege zu verwenden.

V. HAUPTSTÜCK

Allgemeine Bestimmungen

Behördliche Kompetenzen

§ 43. (1) Die Bestimmungen des Gesetzes vom 30. April 1870, RGBl. Nr. 68,
betreffend die Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes, bleiben durch die
Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes unberührt.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 63/2016)

(3) Beim Auftreten von Scharlach, Diphtherie, Abdominaltyphus, Paratyphus,
Flecktyphus, Blattern, Asiatischer Cholera, Pest, Ägyptischer Augenentzün-
dung, Wutkrankheit, Bißverletzungen durch wutkranke oder wutverdächtige
Tiere sowie in sonstigen Fällen dringender Gefahr sind die im § 5 Abs. 1 be-
zeichneten Erhebungen und die in den §§ 7 bis 14 bezeichneten Vorkehrungen
auch sofort an Ort und Stelle von den zuständigen, im öffentlichen Sanitäts-
dienste stehenden Ärzten zu treffen.

(4) Die Einleitung, Durchführung und Sicherstellung sämtlicher in diesem Ge-
setze vorgeschriebener Erhebungen und Vorkehrungen zur Verhütung und Be-
kämpfung anzeigepflichtiger Krankheiten beziehungsweise die Überwachung
und Förderung der in erster Linie von den zuständigen Sanitätsorganen getrof-
fenen Vorkehrungen sind Aufgabe der Bezirksverwaltungsbehörde.

(4a) Soweit in diesem Bundesgesetz eine Zuständigkeit zur Erlassung von
Verordnungen durch die Bezirksverwaltungsbehörde vorgesehen ist, sind Ver-
ordnungen, deren Anwendungsbereich sich auf mehrere politische Bezirke oder
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das gesamte Landesgebiet erstreckt, vom Landeshauptmann zu erlassen. Einer
Verordnung des Landeshauptmanns entgegenstehende Verordnungen der Be-
zirksverwaltungsbehörde treten mit Rechtswirksamkeit der Verordnung des Lan-
deshauptmanns außer Kraft, sofern darin nicht anderes angeordnet ist. Erstreckt
sich der Anwendungsbereich auf das gesamte Bundesgebiet, so sind Verord-
nungen vom für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister zu er-
lassen. Eine entgegenstehende Verordnung des Landeshauptmanns oder einer
Bezirksverwaltungsbehörde tritt mit Rechtswirksamkeit der Verordnung des
Bundesministers außer Kraft, sofern darin nicht anderes angeordnet ist.

(5) Dem Landeshauptmann obliegt im Rahmen seines örtlichen Wirkungsbe-
reichs die Koordinierung und Kontrolle der Maßnahmen der Bezirksverwaltungs-
behörden gemäß Abs. 4. Besteht der Verdacht oder die Kenntnis über einen
bundesländerübergreifenden Ausbruch einer Erkrankung gemäß § 1 Abs. 1 und
2, so haben die Landeshauptmänner der betroffenen Bundesländer zusammen-
zuarbeiten und ihre Tätigkeiten zu koordinieren.

(6) Das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend ist im Fall
von Krankheitsausbrüchen vom Landeshauptmann unverzüglich zu verstän-
digen.

Zuständigkeiten betreffend COVID-19

§ 43a. (1) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz betreffend COVID-19
sind vom für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister zu erlassen.

(2) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz betreffend COVID-19 können
vom Landeshauptmann erlassen werden, wenn keine Verordnung gemäß
Abs. 1 erlassen wurde oder zusätzliche Maßnahmen zu einer Verordnung ge-
mäß Abs. 1 festgelegt werden.

(3) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz betreffend COVID-19 können
von der Bezirksverwaltungsbehörde erlassen werden, wenn keine Verordnun-
gen gemäß Abs. 1 oder 2 erlassen wurden oder zusätzliche Maßnahmen zu
Verordnungen nach Abs. 1 oder 2 festgelegt werden.

(4) In einer Verordnung gemäß Abs. 1 bis 3 kann entsprechend der jeweili-
gen epidemiologischen Situation regional differenziert werden.

(5) Durch Verordnung gemäß Abs. 1 können Verordnungen gemäß Abs. 2
und 3 oder Teile davon aufgehoben werden. Durch Verordnung gemäß Abs. 2
können Verordnungen gemäß Abs. 3 oder Teile davon aufgehoben werden.

(6) Verordnungen gemäß Abs. 2 und 3 sind vor deren Inkrafttreten dem für
das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister mitzuteilen.

Besondere Befugnisse der Sanitätsbehörden und ihrer Organe

§ 44. (1) Die zur Untersuchung eines Krankheitsfalles im Sinne des § 43
Abs. 3 oder auf Grund behördlicher Verfügung berufenen Ärzte sind nach Ver-
ständigung des Haushaltungsvorstandes oder der mit der Leitung der Pflege
eines Kranken betrauten Person zum Zutritte zum Kranken oder zur Leiche und
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zur Vornahme der behufs Feststellung der Krankheit erforderlichen Untersu-
chungen berechtigt. Hiebei ist nach Möglichkeit im Einvernehmen mit dem be-
handelnden Arzte vorzugehen.

(2) Den zur Vornahme der Desinfektion oder zu sonstigen Vorkehrungen im
Sinne dieses Gesetzes behördlich abgeordneten Organen darf der Zutritt in
Grundstücke, Häuser und sonstige Anlagen, insbesondere in ansteckungsver-
dächtige Räume und zu ansteckungsverdächtigen Gegenständen sowie die
Vornahme der erforderlichen Maßnahmen und der zur Desinfektion oder Ver-
nichtung erforderlichen Verfügungen über Gegenstände und Räume nicht ver-
wehrt werden.

(3) Ergibt sich der Verdacht, daß eine anzeigepflichtige Krankheit verheim-
licht wird oder daß ansteckungsverdächtige Gegenstände verborgen werden, so
kann durch die Bezirksverwaltungsbehörde nach den Vorschriften der §§ 3 und
5 des Gesetzes vom 27. Oktober 1862, RGBl. Nr. 88, eine Hausdurchsuchung
vorgenommen werden. (StGBl. Nr. 94/1945 in der Fassung BGBl. Nr. 142/1946,
Abschnitt II C § 15 Abs. 2.)

Vorkehrungen im militärischen Bereich

§ 45. Die Durchführung der nach Maßgabe dieses Gesetzes im Bereiche des
Bundesheeres und der Heeresverwaltung zu treffenden Vorkehrungen obliegt
dem Bundesminister oder der Bundesministerin für Landesverteidigung sowie
den zuständigen militärischen Dienststellen. Zu den gedachten Zwecken ist zwi-
schen diesen Stellen und den jeweils zuständigen Gesundheitsbehörden das
Einvernehmen zu pflegen.

Telefonischer Bescheid

§ 46. (1) Bescheide gemäß § 7 oder § 17 dieses Bundesgesetzes können
für die Dauer der Pandemie mit COVID-19 abweichend von § 62 Abs. 1 Allge-
meines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991 in der gelten-
den Fassung, aufgrund eines Verdachts mit der Infektion von SARS-CoV-2 auch
telefonisch erlassen werden.

(2) Die Absonderung endet, wenn die Behörde nicht innerhalb von 48 Stun-
den einen Bescheid über die Absonderung gemäß § 7 dieses Bundesgesetzes
wegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 erlässt.

(3) Der Inhalt und die Verkündung eines telefonischen Bescheides ist zu be-
urkunden und der Partei zuzustellen.

Portobehandlung

§ 47. (1) Die nach diesem Gesetz zur Erstattung von Anzeigen und Mel-
dungen verpflichteten Personen haben für nicht eingeschriebene und nicht mit
Zustellungsnachweis erfolgende Postbeförderung solcher Anzeigen und Mel-
dungen Briefumschläge oder Karten zu verwenden, die mit dem Vermerk „Post-
gebühr beim Empfänger einheben“ und dem Dienstsiegel der empfangenden
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Behörde zu versehen sind. Diese hat bei der Aushändigung der Meldung die ein-
fache Postgebühr für die Briefpostsendung zu entrichten.

(2) Wenn die empfangende Behörde die entfallenden Gebühren nicht in je-
dem Einzelfalle bezahlen will, so können diese Gebühren monatlich gestundet
werden.

(BGBl. Nr. 151/1947, Artikel II Z 5 lit. i.)

Amtsrevision

§ 47a. Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister kann ge-
gen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte in Verfahren nach diesem Bun-
desgesetz Revision wegen Rechtswidrigkeit beim Verwaltungsgerichtshof erhe-
ben. Die Verwaltungsgerichte haben Ausfertigungen solcher Entscheidungen
unverzüglich dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz zu übermitteln.

Aufhebung älterer Vorschriften

§ 48. (1) Alle Vorschriften über Gegenstände, die in diesem Gesetze gere-
gelt sind, oder auf Grund desselben durch Verordnung geregelt werden, sind mit
dem Beginne der Wirksamkeit dieses Gesetzes oder der betreffenden Verord-
nung außer Kraft getreten.

(2) Das Hofkanzleidekret vom 11. Jänner 1816, PGS. Bd. 44 Nr. 3, betref-
fend die Bestreitung der Heilungskosten bei armen, von wütenden Hunden be-
schädigten Personen, wurde mit 1. September 1925 als dem Wirksamkeitsbe-
ginn des Artikel 35 des Verwaltungsentlastungsgesetzes, BGBl. Nr. 277/1925,
aufgehoben.

(3) Das Patent vom 21. Mai 1805, JGS. Nr. 731, ist mit dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes in seiner ursprünglichen Fassung außer Wirksamkeit getreten (die
Worte „Die §§ 393 bis einschließlich 397 des Strafgesetzes vom 27. Mai 1852,
RGBl. Nr. 117 und“ entfallen im Hinblick auf das österreichische Strafgesetz
1945, ASlg. Nr. 2).

(4) Die Verordnungen vom 17. Dezember 1917, RGBl. Nr. 490, betreffend
die Bekämpfung der Malaria (Wechselfieber), vom 16. Juni 1923, BGBl. Nr. 329,
betreffend die Anzeigepflicht bei Varicellen (Windpocken) und vom 11. Jänner
1927, BGBl. Nr. 38, betreffend die Anzeigepflicht bei Poliomyelitis anterior acuta
und Encephalitis lethargica epidemica, sind mit Wirksamkeitsbeginn des Bun-
desgesetzes vom 18. Juni 1947, BGBl. Nr. 151, aufgehoben worden. (BGBl.
Nr. 151/1947, Artikel IV Abs. 4.)

Sonderbestimmung für die Dauer der Pandemie mit SARS-CoV-2

§ 49. (1) Abweichend von § 33 ist der Anspruch auf Vergütung des Ver-
dienstentganges, der aufgrund einer wegen des Auftretens von SARS-CoV-2
ergangenen behördlichen Maßnahme besteht, binnen drei Monaten vom Tag
der Aufhebung der behördlichen Maßnahmen bei der Bezirksverwaltungs-
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behörde, in deren Bereich diese Maßnahmen getroffen wurden, geltend zu
machen.

(1a)1) Abweichend von § 33 ist der Anspruch auf Vergütung des Verdienst-
entganges gemäß § 32 Abs. 1a binnen drei Monaten vom Tag, an dem eine
Maßnahme gemäß § 7 oder § 17 aufgehoben worden wäre oder eine Verkehrs-
beschränkung gemäß § 7b geendet hat, bei der Bezirksverwaltungsbehörde, in
deren Sprengel sich der Wohnsitz (Sitz) des Antragstellers befindet, geltend zu
machen.

(2) Bereits vor Inkrafttreten dieser Bestimmung laufende und abgelaufene
Fristen beginnen mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2020 neu
zu laufen.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde ist verpflichtet, über Anträge auf Vergü-
tung des Verdienstentganges gemäß § 32, die auf Grund einer wegen des Auf-
tretens von SARS-CoV-2 ergangenen behördlichen Maßnahme eingebracht
werden, ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber zwölf Monate nach deren
Einlangen zu entscheiden.

(4) Ein bei der örtlich unzuständigen Behörde fristgerecht eingebrachter An-
trag auf Vergütung des Verdienstentganges gemäß § 32, der aus einem in der
Sphäre der Behörde liegenden Umstand nicht innerhalb der Frist gemäß Abs. 1
und 2 bei der örtlich zuständigen Behörde eingelangt ist (§ 6 Abs. 1 AVG), gilt als
rechtzeitig eingebracht.

(5) Fristgerecht eingebrachte Anträge auf Vergütung des Verdienstentgan-
ges gemäß § 32 dürfen während eines anhängigen Verfahrens auch nach Ab-
lauf der Frist gemäß Abs. 1 und 2 zur Geltendmachung von Ansprüchen auf
Grundlage einer nach § 32 Abs. 6 erlassenen Verordnung der Höhe nach aus-
gedehnt werden.

(6) Der Anspruch auf Vergütung von Sonderzahlungen (13. und 14. Monats-
bezug) gemäß § 32 Abs. 3, der sich auf bis 30. 09. 2021 aufgehobene behördli-
che Maßnahmen bezieht, kann unbeschadet bereits eingetretener Rechtskraft
bis 30. 09. 2022 geltend gemacht werden.

Wirksamkeit des Gesetzes

§ 50. (1) Dieses Gesetz ist in der Fassung des Gesetzes vom 17. Fe-
bruar 1920, StGBl. Nr. 83 (Epidemiegesetznovelle), und des Bundesgesetzes
vom 3. Dezember 1925, BGBl. Nr. 449 (II. Epidemiegesetznovelle), sowie der
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 18. Juni 1947, BGBl. Nr. 151, Arti-
kel II Z 5 und Artikel III sowie IV Abs. 3 und 4 – nach Aufhebung der bezüg-
lichen reichsrechtlichen Vorschriften durch das Bundesgesetz vom 18. Juni
1947, BGBl. Nr. 151, Artikel I Z 6 – am 22. August 1947 wieder in Kraft ge-
treten.

(2) Die Änderungen im § 36 Abs. 2 und § 43 Abs. 4 sowie § 43 Abs. 5 in der
Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 65/2002, treten mit

1) tritt mit Ablauf des 30. Juni 2023 außer Kraft.
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1. Juli 2002, jedoch nicht vor dem vierten der Kundmachung des Verwaltungs-
reformgesetzes 2001 folgenden Monatsersten in Kraft.

(3) Zum in Abs. 2 bestimmten In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt anhängige Verfah-
ren sind nach der vor diesem Zeitpunkt in Kraft gestandenen Rechtslage durch-
zuführen.

(4) § 43 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2013 tritt mit
1. Jänner 2014 in Kraft.

(5) §§ 1 Abs. 1 Z 1 und 2, 4 Abs. 7, 7 Abs. 1 und 1a, 26b samt Überschrift, 36
Abs. 3, 43 Abs. 4, und 51 sowie der Entfall des § 2 Abs. 3 und 43 Abs. 2 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/2016 treten mit dem der Kund-
machung folgenden Tag in Kraft.

(6) § 4 Abs. 1 bis 5, 7 bis 9, 11, 12, 15 und 17, § 4a samt Übersschrift und § 5
Abs. 3 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes,
BGBl. I Nr. 37/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft.

(7) § 6 Abs. 2 in der Fassung des 3. COVID-19-Gesetzes, BGBl. I Nr. 23/
2020, tritt mit 1. Februar 2020 in Kraft, jedoch ohne Auswirkung auf Verordnun-
gen, die entsprechend seiner früheren Fassung bis zum Ablauf des 4. April 2020
kundgemacht wurden.

(8) § 3a, § 13 Abs. 5, § 28a Abs. 1a und § 43 Abs. 4a und § 46 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2020 treten mit dem der Kundma-
chung folgenden Tag in Kraft. § 3a tritt mit Ablauf des 30. Juni 2023 außer Kraft.

(9) § 6 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2020 tritt
mit Ablauf des Tages der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes in
Kraft. Verordnungen, die vor dem 5. April entgegen den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes kundgemacht wurden, gelten als den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes entsprechend kundgemacht, wenn durch die Kundmachung
ein zumindest den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes entsprechendes
Maß an Publizität erreicht wurde. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Verordnung
in einem Gesetzblatt oder in einem Amtsblatt eines Landes kundgemacht wurde.

(10) Die Änderungen in § 4 Abs. 7, § 4a Abs. 5, § 5 Abs. 4, §§ 5a und § 5b
samt Überschriften, § 15, § 27a, die Änderungen in § 28c, § 32 Abs. 6, die Än-
derungen in § 36, § 43 Abs. 4a, § 45 samt Überschrift, § 46 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2020 treten mit dem der Kundmachung folgen-
den Tag in Kraft.

(11) Die §§ 5a, 5b und 46 treten mit Ablauf des 30. Juni 2023 außer Kraft.
(12) Die Überschrift von § 46 und § 49 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 62/2020 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
(13) § 28a Abs. 1b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/

2020 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit Ablauf des
30. Juni 2023 außer Kraft.

(14) Der Titel, § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 4 und 5, § 5a Abs. 5, § 15 Abs. 1 und
Abs. 2 Z 4 und 5, § 15 Abs. 5 bis 8, § 32 Abs. 7, § 43a und § 51 samt Überschrif-
ten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2020 treten mit dem der
Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
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(15) § 7 Abs. 1a dritter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 104/2020 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und ist auch
auf alle bei Inkrafttreten aufrechten Anhaltungen nach § 7 Abs. 1a anzuwenden.

(16) § 25a dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 104/2020 tritt zu dem Zeitpunkt in Kraft, in dem der für das Gesund-
heitswesen zuständige Bundesminister durch Verordnung feststellt, dass die
technischen Voraussetzungen für die Vollziehung gegeben sind, und tritt mit Ab-
lauf des 30. Juni 2023 außer Kraft.

(17) § 4 Abs. 4 Z 1, § 5a Abs. 1 und Abs. 6, § 5b Abs. 3 Z 1, § 5c samt Über-
schrift, § 15 Abs. 3, § 25a Abs. 1 und 2, § 28 Abs. 1 und 1a, § 28d samt Über-
schrift, § 40 und § 50 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 136/2020 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(18) § 3b samt Überschrift, § 4 Abs. 4, § 5a Abs. 1, 2, 3, 7 und 8, § 5b
Abs. 3, § 5c Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 9, § 27 Abs. 1, § 28c Abs. 4, § 50 Abs. 11
und § 50c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2021 treten mit
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 15 Abs. 2 Z 5 und § 15 Abs. 9
treten mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft.

(19) Die Überschrift zu § 1, die §§ 4 Abs. 1, 2, 3a, 4, 6, 15, 18 bis 20, § 5a
Abs. 7, § 15 Abs. 2 Z 5 und Abs. 9, die Überschrift zu § 24 und § 24, § 28c
Abs. 4 und § 28d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 33/2021 tre-
ten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 4 Abs. 3a tritt mit Ablauf
des 30. Juni 2023 außer Kraft.

(19a) Die Überschrift zu § 5 sowie § 15 Abs. 2 Z 5 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 82/2021 treten mit 19. Mai in Kraft.

(20) § 15 gelangt auf COVID-19 nicht zur Anwendung.
(21) § 4 Abs. 18, 19 und 22 bis 24, § 4a Abs. 6, §§ 4b und 4c, § 5a Abs. 2

und 7, § 5c Abs. 1 Z 8, § 5c Abs. 2, § 7 Abs. 1a, § 15 Abs. 2 Z 5, § 15 Abs. 4,
§ 24 samt Überschrift, § 25 samt Überschrift, § 25a Abs. 1, § 25a Abs. 2 Z 8,
§ 32 Abs. 1 Z 7, § 36 Abs. 1 lit. f und § 49 Abs. 3 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 90/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag
in Kraft; gleichzeitig treten § 15 Abs. 6 zweiter und dritter Satz sowie § 15 Abs. 8
und 9 außer Kraft. § 49 Abs. 3 ist auch auf Anträge anzuwenden, die vor seinem
Inkrafttreten gestellt wurden. § 4a Abs. 6, §§ 4b und 4c, § 24 Abs. 4 und § 25
Abs. 5 sowie § 49 Abs. 3 treten mit Ablauf des 30. Juni 2023 außer Kraft.

(22) Die §§ 4e Abs. 5 zweiter Satz, 5c Abs. 1 und 50 Abs. 13 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2021 treten mit dem der Kundmachung fol-
genden Tag in Kraft.

(23) Die Überschrift zu § 2, § 4 Abs. 1, Abs. 4 Z 3, Abs. 6 und Abs. 7, § 4a
Abs. 1 und Abs. 6, § 5 Abs. 4, § 5a Abs. 1, Abs. 2 Z 1, Abs. 7 und Abs. 8, § 25a
Abs. 2 Z 3 und Z 10, § 28a Abs. 1 sowie § 28d Abs. 1 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 100/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden
Tag in Kraft; gleichzeitig tritt § 4 Abs. 18 bis 24 außer Kraft. § 4 Abs. 3a sowie
§§ 4b bis 4 f samt Überschriften treten mit 4. Juni 2021 in Kraft. §§ 4b bis 4 f
samt Überschriften treten mit Ablauf des 30. Juni 2023 außer Kraft.

(24) § 50 Abs. 20 tritt mit Ablauf des 30. Juni 2023 außer Kraft.
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(25) § 4e Abs. 1a und § 50 Abs. 24 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 143/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(26) § 4b Abs. 7 Z 4, § 4e Abs. 6, § 4 f Abs. 1, § 5a Abs. 1a, § 5c Abs. 1, § 7
Abs. 1a, § 7a samt Überschrift, § 17 Abs. 5, die Überschrift zu § 23, § 24 Abs. 4,
§ 25 Abs. 5 und § 26a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 183/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft; gleich-
zeitig treten § 7 Abs. 1a zweiter und dritter Satz außer Kraft. Verfahren gemäß
§ 7 Abs. 1a, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 7a in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 bereits vor dem Bezirksgericht anhängig
waren, sind gemäß den Bestimmungen des § 7 Abs. 1a in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2021 weiterzuführen. Beschwerden gemäß
Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 7a in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 bereits vor dem Landesver-
waltungsgericht anhängig waren, sind nach der Rechtslage vor BGBl. I Nr. 183/
2021 weiterzuführen. § 5a Abs 3 und § 36 Abs 1 lit. a in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 treten mit 1. November 2021 in Kraft.

(27) Die Überschrift zu § 3 sowie die §§ 39, 40 und 50 Abs. 8 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit dem der Kundmachung
folgenden Tag in Kraft; § 39 und § 40 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 255/2021 treten mit Ablauf des 30. Juni 2023 außer Kraft und in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 mit 1. Juli 2023 wieder in
Kraft.

(28) Die §§ 39 und 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/
2022 treten mit Ablauf des der Kundmachung folgenden Tages in Kraft, mit Ab-
lauf des 30. Juni 2023 außer Kraft und mit 1. Juli 2023 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 183/2021 wieder in Kraft. § 4 Abs. 6 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2022 tritt mit dem der Kundmachung folgenden
Tag in Kraft, mit Ablauf des 31. Jänner 2024 außer Kraft und mit 1. Februar 2024
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2021 wieder in Kraft.

(29) § 5a Abs. 1a, § 25b, § 36 Abs. 1 lit. a sowie § 49 Abs. 4 bis 6 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 21/2022 treten mit dem der Kund-
machung folgenden Tag in Kraft. § 49 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 21/2022 ist nur auf Fälle anzuwenden, in denen die Antragstel-
lung vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 21/2022 erfolgt ist.

(30) Die §§ 5c Abs. 1 und 50 Abs. 8, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 27 sowie 28 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2022 treten mit dem der Kund-
machung folgenden Tag in Kraft.

(31) § 4 Abs. 3a und 3b, § 4a Abs. 1, § 4e Abs. 7, § 4g samt Überschrift, § 5
Abs. 1, die Überschrift zum zweiten Hauptstück, § 7 Abs. 1a, § 7b, § 28a
Abs. 1, § 32 Abs. 1a, 3a und 5 sowie § 47a samt Überschrift in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 89/2022 treten mit dem der Kundmachung folgen-
den Tag in Kraft; § 4 Abs. 3a und 3b sowie § 4g samt Überschrift treten mit Ab-
lauf des 30. Juni 2023 außer Kraft.

(32) § 4 Abs. 6 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 131/2022 tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
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(33) § 3b, § 4 Abs. 5, § 7 Abs. 1 und § 49 Abs. 1a in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 103/2022 treten mit dem der Kundmachung folgenden
Tag in Kraft; § 3b, § 4 Abs. 5 und § 49 Abs. 1a treten mit Ablauf des 30. Juni
2023 außer Kraft.

(34) § 4 Abs. 5, § 4e Abs. 5 und § 4g samt Überschrift in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 195/2022 treten mit dem der Kundmachung folgen-
den Tag in Kraft.

§ 50a. Soweit dieses Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verweist,
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

§ 50b. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2012 tritt die Verordnung des Bundesministers
für Gesundheit betreffend anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten 2009,
BGBl. II Nr. 359, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 359/2011,
außer Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 63/2016 tritt die Verordnung der Bundesministerin für Ge-
sundheit betreffend anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten 2015, BGBl. II
Nr. 224/2015, außer Kraft.

§ 50c. Verordnungen, die erst einer neuen Fassung dieses Bundesgesetzes
entsprechen, dürfen von der Kundmachung des die Änderung bewirkenden
Bundesgesetzes an erlassen werden, dürfen jedoch nicht vor dem Inkrafttreten
der neuen bundesgesetzlichen Bestimmungen in Kraft treten.

Vollziehung

§ 51. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
1. hinsichtlich § 5a Abs. 5 erster Satz der Bundesminister für Bildung, Wis-

senschaft und Forschung im Einvernehmen mit dem für das Gesundheits-
wesen zuständigen Bundesminister,

2. hinsichtlich § 5a Abs. 5 zweiter Satz der Bundesminister für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung,

3. hinsichtlich § 7 Abs. 1a – soweit er das gerichtliche Verfahren betrifft –
und § 36 Abs. 3 der Bundesminister für Justiz,

4. hinsichtlich § 28a der für das Gesundheitswesen zuständige Bundes-
minister im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres und

5. im Übrigen der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister
betraut.
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§ 1 Schwerarbeitsverordnung

Schwerarbeitsverordnung
Verordnung der Bundesministerin für soziale Sicherheit,
Generationen und Konsumentenschutz über besonders
belastende Berufstätigkeiten StF: BGBl. II Nr. 104/2006

Unter Berücksichtigung der Gesetze die zur Änderung der Schwer-
arbeitsverordung erlassen wurden, und zwar:

BGBl. II Nr. 201/2013
BGBl. II Nr. 413/2019

Auf Grund
1. des § 607 Abs. 14 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes

(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 155/2005;

2. des § 298 Abs. 13a des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes
(GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 155/2005;

3. des § 287 Abs. 13a des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG),
BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 155/2005;

4. des § 4 Abs. 4 des Allgemeinen Pensionsgesetzes (APG), BGBl. I Nr. 142/
2004, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 132/2005,

wird mit Zustimmung der Bundesregierung verordnet:

Besonders belastende Berufstätigkeiten

§ 1. (1) Als Tätigkeiten, die unter körperlich oder psychisch besonders be-
lastenden Bedingungen erbracht werden, gelten alle Tätigkeiten, die geleistet
werden

1. in Schicht- oder Wechseldienst auch während der Nacht (unregelmäßige
Nachtarbeit), das heißt zwischen 22 Uhr und 6 Uhr, jeweils im Ausmaß
von mindestens sechs Stunden und zumindest an sechs Arbeitstagen im
Kalendermonat, sofern nicht in diese Arbeitszeit überwiegend Arbeitsbe-
reitschaft fällt, oder

2. regelmäßig unter Hitze oder Kälte im Sinne des Art. VII Abs. 2 Z 2 und 3
des Nachtschwerarbeitsgesetzes (NSchG), BGBl. Nr. 354/1981, oder

3. unter chemischen oder physikalischen Einflüssen im Sinne des Art. VII
Abs. 2 Z 5, 6 und 8 NSchG oder

4. als schwere körperliche Arbeit, die dann vorliegt, wenn bei einer acht-
stündigen Arbeitszeit von Männern mindestens 8374 Arbeitskilojoule
(2000 Arbeitskilokalorien) und von Frauen mindestens 5862 Arbeitskilo-
joule (1400 Arbeitskilokalorien) verbraucht werden, oder

5. zur berufsbedingten Pflege von erkrankten oder behinderten Menschen
mit besonderem Behandlungs- oder Pflegebedarf, wie beispielsweise in
der Hospiz- oder Palliativmedizin, oder
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6. trotz Vorliegens einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (§ 14 des Behinder-
teneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970) von mindestens 80%, sofern
für die Zeit nach dem 30. Juni 1993 Anspruch auf Pflegegeld zumindest in
Höhe der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldgesetzes, BGBl. Nr. 110/
1993, oder nach den Bestimmungen der Landespflegegeldgesetze be-
standen hat.

(2) Als besonders belastende Berufstätigkeiten gelten jedenfalls auch alle
Tätigkeiten, für die ein Nachtschwerarbeits-Beitrag nach Art. XI Abs. 3 NSchG
geleistet wurde, ohne dass daraus ein Anspruch auf Sonderruhegeld nach Art. X
NSchG entstanden ist, sowie alle Tätigkeiten, für die Zuschläge zum Sachbe-
reich Urlaub der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse nach den §§ 21
und 21a des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes, BGBl. Nr. 414/
1972, zu entrichten sind.

Tätigkeiten unter chemischen oder physikalischen Einflüssen

§ 2. Eine Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 gilt nur dann als besonders
belastend, wenn dadurch eine Minderung der Erwerbsfähigkeit im Sinne des
§ 203 ASVG von mindestens 10% verursacht wurde.

Schwere körperliche Arbeit

§ 3. Ob eine bestimmte Tätigkeit als schwere körperliche Arbeit im Sinne des
§ 1 Abs. 1 Z 4 gilt, ist nach den in der Anlage zu dieser Verordnung festgeschrie-
benen Grundsätzen festzustellen.

Schwerarbeitsmonat

§ 4. Ein Schwerarbeitsmonat ist jeder Kalendermonat, in dem eine oder meh-
rere Tätigkeiten nach § 1 Abs. 1 zumindest in jenem Ausmaß ausgeübt wurden,
das einen Versicherungsmonat im Sinne des § 231 Z 1 lit. a ASVG begründet.
Arbeitsunterbrechungen bleiben dabei außer Betracht, solange die Pflichtversi-
cherung in der Pensionsversicherung weiter besteht.

Meldung der Schwerarbeitszeiten

§ 5. (1) Die DienstgeberInnen haben dem Träger der Krankenversicherung
ab dem 1. Jänner 2007 folgende Daten der bei ihnen beschäftigten männlichen
Versicherten, die bereits das 40. Lebensjahr vollendet haben, und weiblichen
Versicherten, die bereits das 35. Lebensjahr vollendet haben, gesondert zu
melden:

1. alle im § 1 Abs. 1 genannten Tätigkeiten, die auf das Vorliegen von
Schwerarbeit schließen lassen,

2. die Namen und Versicherungsnummern jener Personen, die Tätigkeiten
nach Z 1 verrichten, und

3. die Dauer der Tätigkeiten nach Z 1.
Die Meldung ist jeweils bis Ende Februar des Kalenderjahres, das der Verrich-
tung der Tätigkeiten nach Z 1 folgt, unter sinngemäßer Anwendung des § 41
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ASVG zu erstatten. Personen, die nach dem GSVG oder FSVG oder BSVG ver-
sichert sind, haben die Meldung der Schwerarbeitszeiten ab dem 1. Jänner 2007
in gleicher Weise selbst zu erstatten.

(2) Die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse hat alle Tätigkeiten, für
die im § 1 Abs. 2 genannte Zuschläge zu entrichten sind, unter sinngemäßer
Anwendung des Abs. 1 an den Dachverband der Sozialversicherungsträger zu
melden.

In-Kraft-Treten

§ 6. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft.
(2) § 1 Abs. 2 und § 5 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 201/2013

treten mit 1. September 2013 in Kraft.
(3) § 5 Abs. 2 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 413/2019 tritt mit

1. Jänner 2020 in Kraft.

Anlage

Grundsätze für die Feststellung des Vorliegens einer schweren
körperlichen Arbeit im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 4

1. Begriffsbestimmung und Kriterien

Schwere körperliche Arbeit setzt eine in Bezug auf die Intensität oder Dauer
der Belastung über das normale Kräftepotential hinausgehende Verausgabung
von Arbeitskraft voraus, bei der die gesamte Körpermuskulatur beansprucht
wird.

Kriterien für die Einstufung von beruflichen Tätigkeiten als schwere körper-
liche Arbeit sind neben der energetischen Belastung sowie der Herz- und Kreis-
laufbelastung auch die Belastung des passiven und aktiven Stütz- und Be-
wegungsapparates, also der Knochen und Gelenke sowie der Sehnen und
Muskeln.

2. Bewertung von Tätigkeiten als Schwerarbeit
nach der energetischen Belastung

2.1. Arbeitsenergieumsatz-Grenzen von 8374 Kilojoule
(2000 Kilokalorien) pro Tag bei Männern und 5862 Kilojoule

(1400 Kilokalorien) pro Tag bei Frauen

Der Arbeitsenergieumsatz ergibt sich aus dem Gesamtenergieumsatz pro Ar-
beitstag abzüglich des Grundenergieumsatzes (differiert vor allem in Abhängig-
keit vom Körpergewicht), dem Freizeitenergieumsatz (der je nach Freizeit-Akti-
vität unterschiedlich ist) und einem kleinen Anteil für Energieverluste.

Für die Festlegung der Schwerarbeits-Grenze ist die Lage der „Energetischen
Dauerleistungsgrenze“, die mit dem Tages-Arbeitsenergieumsatz gleichzuset-
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zen ist, von Bedeutung. Sie liegt für Männer bei 8374 Kilojoule (2000 Kilokalo-
rien) pro Tag, für Frauen bei 5862 Kilojoule (1400 Kilokalorien) pro Tag (gerun-
dete Durchschnittswerte).

2.2. Einstufung von beruflichen Tätigkeiten als schwere körperliche Arbeit

Die Einstufung von beruflichen Tätigkeiten als „energetische Schwerarbeit“
erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

Die Arbeitsenergieumsatz-Richtwerte werden nach arbeitsmedizinischen
Standards ermittelt. Auf dieser Grundlage werden Tätigkeitsbeschreibungen mit
ihren Jouleverbrauchswerten erstellt und hinsichtlich ihrer Dimensionen umge-
rechnet.

Schließlich wird geprüft, ob durch die mit einem bestimmten Beruf verbunde-
nen Tätigkeiten (Tätigkeitsbilder) die vorgegebene Kilojoulegrenze (8374 bei
Männern bzw. 5862 bei Frauen) pro Tag erreicht oder überschritten wird.
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§ 1 besonders belastende Berufstätigkeiten

Verordnung der Bundesregierung über
besonders belastende Berufstätigkeiten

Auf Grund des § 15b Abs. 2 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl.
Nr. 333, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 438/2005, des
§ 2e Abs. 2 des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBl. Nr. 159/1958, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 165/2005, und des § 2a Abs. 2
des Bundesbahn-Pensionsgesetzes, BGBl. I Nr. 86/2001, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 165/2005, wird verordnet:

Anwendung von Bestimmungen der Schwerarbeitsverordnung

§ 1. Die Verordnung der Bundesministerin für soziale Sicherheit, Generatio-
nen und Konsumentenschutz über besonders belastende Berufstätigkeiten samt
Anlage, BGBl. II Nr. 104/2006, (Schwerarbeitsverordnung), ist auf Beamte und
Bundestheaterbedienstete mit den Maßgaben anzuwenden, dass

1. unter Arbeitsbereitschaft im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 jede in § 50 des Be-
amten-Dienstrechtsgesetzes angeführte Form der Bereitschaft sowie ver-
gleichbare Formen der Bereitschaft zu verstehen sind;

2. ein Schwerarbeitsmonat dann vorliegt, wenn eine oder mehrere beson-
ders belastende Tätigkeiten im Sinne des § 1 Abs. 1 der Schwerarbeits-
verordnung mindestens in der Dauer von 15 Kalendertagen in einem
Kalendermonat ausgeübt wurden. Dienstfreie Zeiten, während der kein
Anspruch auf Monatsbezug besteht, bleiben dabei außer Betracht;

3. anstelle der Meldung der Schwerarbeitszeiten nach § 5 an den Kranken-
versicherungsträger die Schwerarbeitsmonate nach Z 2 von den Dienst-
behörden bzw. von den personalführenden Stellen automationsunterstützt
zu verarbeiten sind;

4. als Schwerarbeit auch Tätigkeiten mit erhöhter Gefährdung gelten, bei de-
nen das tatsächliche regelmäßige Risiko für Leib und Leben im Einsatz die
Grenze von allgemein akzeptierter Gefahr in erheblichem Ausmaß über-
steigt. Als solche gelten ausschließlich Tätigkeiten von
a) Exekutivorganen des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach dem Si-

cherheitspolizeigesetz (SPG), BGBl. Nr. 566/1991, die zumindest die
Hälfte ihrer monatlichen Dienstzeit tatsächlich als wachespezifischen
Außendienst zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung
und Sicherheit ausüben,

b) Bediensteten der Justizwache, die zumindest die Hälfte ihrer monatli-
chen Dienstzeit tatsächlich in Abteilungen, in denen Insassinnen und
Insassen untergebracht sind, sowie in Anstaltsbetrieben und Werk-
stätten, in denen Insassinnen und Insassen ausgebildet und beschäf-
tigt werden oder bei Vorführungen von Insassinnen und Insassen in-
nerhalb und Ausführungen außerhalb der Justizanstalten eingesetzt
sind, und

c) Soldatinnen und Soldaten während eines Auslandseinsatzes nach dem
Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der
Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-
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BVG), BGBl. I Nr. 38/1997, sofern der Anteil des Außendienstes im
Rahmen des Auslandseinsatzes dem nach lit. a maßgebenden ent-
spricht.

In-Kraft-Treten

§ 2. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft.
(2) § 1 Z 4 in der Fassung des BGBl. II Nr. 31/2022 tritt am 1. Jänner 2023 in

Kraft.
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§ 1 AHG

Amtshaftungsgesetz – AHG
Bundesgesetz über die Haftung der Gebietskörperschaften und
der sonstigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen

Rechts für in Vollziehung der Gesetze zugefügte Schäden
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des

Amtshaftungsgesetzes erlassen wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 60/ 1952,
BGBl. Nr. 218/1956,
BGBl. Nr. 38/1959,
BGBl. Nr. 204/1962,
BGBl. Nr. 537/11984 (Art. I),
BGBl. Nr. 104/1985 (§ 94),
BGBl. Nr. 233/1988 (Art. I),
BGBl. Nr. 343/1989 (Art. XXII),
BGBl. Nr. 91/1993 (Art. II),
BGBl. I Nr. 194/1999 (DFB)
BGBl. I Nr. 33/2013 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 122/2013 (Art. 6).

I. Abschnitt

Haftpflicht

§ 1. (1) Der Bund, die Länder, die Gemeinden, sonstige Körperschaften des
öffentlichen Rechts und die Träger der Sozialversicherung – im folgenden
Rechtsträger genannt – haften nach den Bestimmungen des bürgerlichen
Rechts für den Schaden am Vermögen oder an der Person, den die als ihre
Organe handelnden Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidri-
ges Verhalten wem immer schuldhaft zugefügt haben; dem Geschädigten haftet
das Organ nicht. Der Schaden ist nur in Geld zu ersetzen.

(2) Organe im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle physischen Personen,
wenn sie in Vollziehung der Gesetze (Gerichtsbarkeit oder Verwaltung) handeln,
gleichviel, ob sie dauernd oder vorübergehend oder für den einzelnen Fall
bestellt sind, ob sie gewählte, ernannte oder sonstwie bestellte Organe sind und
ob ihr Verhältnis zum Rechtsträger nach öffentlichem oder privatem Recht zu
beurteilen ist.

(3) Mit dem im Abs. 1 genannten Rechtsträger haftet zur ungeteilten Hand
auch derjenige, als dessen Organ die handelnde Person gewählt, ernannt oder
sonstwie bestellt worden ist. Hat dieser Rechtsträger auf Grund dieser Haftung
Zahlungen geleistet, so hat er an den im Abs. 1 genannten Rechtsträger einen
Anspruch auf Rückersatz.
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§ 2. (1) Bei Geltendmachung des Ersatzanspruches muß ein bestimmtes
Organ nicht genannt werden; es genügt der Beweis, daß der Schaden nur durch
die Rechtsverletzung eines Organes des beklagten Rechtsträgers entstanden
sein konnte.

(2) Der Ersatzanspruch besteht nicht, wenn der Geschädigte den Schaden
durch Rechtsmittel oder durch Beschwerde beim Verwaltungsgericht und Revi-
sion beim Verwaltungsgerichtshof hätte abwenden können.

(3) Aus einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, des Obersten Ge-
richtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes kann ein Ersatzanspruch nicht
abgeleitet werden.

§ 3. (1) Hat der Rechtsträger dem Geschädigten auf Grund dieses Bundes-
gesetzes den Schaden ersetzt, so kann er von den Personen, die als seine
Organe gehandelt und die Rechtsverletzung vorsätzlich oder grobfahrlässig ver-
übt oder verursacht haben, Rückersatz begehren.

(2) Hat das Organ die Rechtsverletzung grobfahrlässig verübt oder verur-
sacht, so kann das Gericht aus Gründen der Billigkeit den Rückersatz mäßigen.
Dabei hat das Gericht insbesondere auf die in § 2 Abs. 2 des Dienstnehmerhaft-
pflichtgesetzes, BGBl. Nr. 80/1965, angeführten Umstände sinngemäß Bedacht
zu nehmen.

(3) Für die von einem Kollegialorgan beschlossenen Entscheidungen und
Verfügungen haften nur die Stimmführer, die für sie gestimmt haben. Beruht
jedoch die Entscheidung oder Verfügung auf einer unvollständigen oder unrich-
tigen Darstellung des Sachverhaltes durch den Berichterstatter, so haften auch
die Stimmführer, die dafür gestimmt haben, nicht, es sei denn, daß sie die
pflichtmäßige Sorgfalt grobfahrlässig außer acht gelassen haben.

§ 4. Von einem Organ kann kein Rückersatz wegen einer Handlung begehrt
werden, die auf Weisung (Auftrag, Befehl) eines Vorgesetzten erfolgt ist, es sei
denn, das Organ hätte die Weisung eines offenbar unzuständigen Vorgesetzten
befolgt oder in Befolgung der Weisung gegen strafgesetzliche Vorschriften ver-
stoßen.

§ 5. Das Organ kann dem Anspruch auf Rückersatz alle Einwendungen ent-
gegensetzen, die der Rechtsträger nicht ausgeführt hat, und sich dadurch von
dem Rückersatz in dem Maße befreien, als diese Einwendungen, wenn von
ihnen gehörig Gebrauch gemacht worden wäre, eine andere Entscheidung über
das Schadenersatzbegehren veranlaßt haben würden.

§ 6. (1) Ersatzansprüche nach § 1 Abs. 1 verjähren in drei Jahren nach Ab-
lauf des Tages, an dem der Schaden dem Geschädigten bekanntgeworden ist,
keinesfalls aber vor einem Jahr nach Rechtskraft einer rechtsverletzenden Ent-
scheidung oder Verfügung. Ist dem Geschädigten der Schaden nicht bekannt-
geworden oder ist der Schaden aus einer gerichtlich strafbaren Handlung, die
nur vorsätzlich begangen werden kann und mit mehr als einjähriger Freiheits-
strafe bedroht ist, entstanden, so verjährt der Ersatzanspruch erst nach zehn
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Jahren nach der Entstehung des Schadens. Die Verjährung wird durch die Auf-
forderung gemäß § 8 für die dort bestimmte Frist oder, wenn die Aufforderung
innerhalb dieser Frist beantwortet wird, bis zur Zustellung dieser Antwort an den
Geschädigten gehemmt.

(2) Rückersatzansprüche nach § 1 Abs. 3 und § 3 verjähren in sechs Mona-
ten nach Ablauf des Tages, an dem der Rechtsträger den Ersatzanspruch dem
Geschädigten gegenüber anerkannt hat oder rechtskräftig zum Ersatz verurteilt
worden ist.

§ 7. Wenn österreichische Staatsangehörige in einem fremden Staat Ersatz-
ansprüche im Sinne dieses Bundesgesetzes überhaupt nicht oder nicht unter
den gleichen Bedingungen geltend machen können wie Angehörige des betref-
fenden Staates, und wenn ihren Interessen auch nicht in anderer Weise durch
den betreffenden Staat Rechnung getragen wird, kann die Bundesregierung
durch Verordnung festlegen, daß den Angehörigen des betreffenden Staates
Ansprüche auf Grund dieses Bundesgesetzes nicht zustehen.

II. Abschnitt

Verfahren

§ 8. (1) Der Geschädigte soll den Rechtsträger, gegen den er den Ersatz-
anspruch geltend machen will, zunächst schriftlich auffordern, ihm binnen einer
Frist von drei Monaten eine Erklärung zukommen zu lassen, ob er den Ersatz-
anspruch anerkennt oder den Ersatz ganz oder zum Teil ablehnt. Das im § 9
genannte Gericht kann dem Ersatzwerber für dieses Aufforderungsverfahren
nach den Bestimmungen der ZPO über die Verfahrenshilfe einen Rechtsanwalt
beigeben.

(2) Hat der Geschädigte den Rechtsträger zur Anerkennung eines Anspru-
ches nicht oder nicht hinreichend deutlich aufgefordert oder die Klage vor Ablauf
der Frist von drei Monaten erhoben oder den Anspruch erst im Laufe des
Rechtsstreites geltend gemacht, so steht dem Rechtsträger, soweit er den
Ersatzanspruch anerkennt oder erfüllt, für die Dauer von drei Monaten ab Gel-
tendmachung, längstens jedoch bis zum Schluß der mündlichen Streitverhand-
lung, Kostenersatz nach § 45 ZPO zu.

§ 9. (1) Zur Entscheidung über die Klage des Geschädigten gegen den
Rechtsträger auf Ersatz ist in erster Instanz das mit der Ausübung der Gerichts-
barkeit in bürgerlichen Rechtssachen betraute Landesgericht, in dessen Spren-
gel die Rechtsverletzung begangen wurde, ausschließlich zuständig.

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 91/1993)
(3) Vorbehaltlich des Abs. 4 ist auf Klagen des Rechtsträgers gegen das

schuldtragende Organ auf Rückersatz das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz
anzuwenden.

(4) Wird der Ersatzanspruch aus einer Verfügung des Präsidenten eines
Gerichtshofes erster Instanz oder eines Oberlandesgerichts oder aus einem kol-
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legialen Beschluß eines dieser Gerichtshöfe abgeleitet, die nach den Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes unmittelbar oder im Instanzenzuge zuständig
wären, so ist ein anderes Gericht gleicher Gattung zur Verhandlung und Ent-
scheidung der Rechtssache vom übergeordneten Gericht zu bestimmen.

(5) Der Geschädigte kann den Ersatz des Schadens, den ihm ein Organ
eines im § 1 dieses Bundesgesetzes genannten Rechtsträgers in Vollziehung
des Gesetzes zugefügt hat, gegen das Organ im ordentlichen Rechtsweg nicht
geltend machen.

§ 10. (1) Der beklagte Rechtsträger hat
1. den Rechtsträgern, die er nach § 1 Abs. 1 und
2. den Organen, die er für den Rückersatzanspruch

für haftbar erachtet, den Streit zu verkünden (§ 21 ZPO). Diese können dem
Rechtsstreit als Nebenintervenienten beitreten (§ 17 ZPO).

(2) Hat der Rechtsträger einem Organ den Streit verkündet, so hat der Vor-
sitzende des Senates die für das Organ zuständige Dienstbehörde von der
Klage zu benachrichtigen. Diese Behörde hat dem Gericht in angemessener
Frist mitzuteilen, ob ein Disziplinarverfahren bereits eingeleitet wurde oder nun-
mehr eingeleitet wird.

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 33/2013)

§ 11. (1) Ist die Entscheidung des Rechtsstreites von der Frage der Rechts-
widrigkeit des Bescheides einer Verwaltungsbehörde oder des Erkenntnisses
oder Beschlusses eines Verwaltungsgerichtes abhängig, über die noch kein
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes oder des Verfassungsgerichtshofes
vorliegt, und hält das Gericht den Bescheid bzw. das Erkenntnis oder den Be-
schluss für rechtswidrig, so hat es, sofern die Klage nicht gemäß § 2 abzuweisen
ist, das Verfahren zu unterbrechen und beim Verwaltungsgerichtshof gemäß
Art. 133 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes – B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, die
Feststellung der Rechtswidrigkeit des Bescheides bzw. des Erkenntnisses oder
des Beschlusses zu beantragen. Nach Einlangen des Erkenntnisses des Ver-
waltungsgerichtshofes hat das Gericht das Verfahren fortzusetzen und den
Rechtsstreit unter Bindung an die Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichts-
hofes zu entscheiden.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich um eine Rechtssache handelt,
die gemäß Art. 133 Abs. 5 B-VG zur Zuständigkeit des Verfassungsgerichts-
hofes gehört.

(3) Die Verpflichtungen der Gerichte gemäß Art. 89 Abs. 2 und 3 und Art. 139
Abs. 6 B-VG bleiben unberührt.

§ 12. (1) Wenn das Ergebnis eines eingeleiteten Disziplinarverfahrens für
die Entscheidung des Rechtsstreites voraussichtlich von Einfluß ist, kann das
Gericht selbst vor der für die mündliche Verhandlung bestimmten Tagsatzung
auf Antrag oder von Amts wegen das Verfahren über die Klage bis zur Beendi-
gung des Disziplinarverfahrens unterbrechen.



Band2.Buch : 09-AHG.pod    383
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

383

383

§§ 13–17 AHG

(2) Wenn die Klage auf Ersatz des Schadens gegen den Bund oder ein Land
wegen einer Rechtsverletzung erhoben wird, die bereits Gegenstand einer An-
klage gemäß den Art. 142 und 143 B-VG beim Verfassungsgerichtshof ist, kann
das Gericht sein Verfahren über die Schadenersatzklage bis zur Fällung des
Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes unterbrechen. Das Gericht ist an
das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes ebenso wie an ein sonstiges
rechtskräftiges gerichtliches Straferkenntnis über das Verschulden eines Orga-
nes gebunden.

§ 13. (1) Im Verfahren nach diesem Bundesgesetz sind weder das Organ
noch die als Zeugen oder Sachverständigen zu vernehmenden Personen zur
Wahrung des Amtsgeheimnisses verpflichtet.

(2) Die Öffentlichkeit der Verhandlung ist auf Antrag einer Partei auch dann
auszuschließen (§ 172 ZPO), wenn Tatsachen erörtert oder bewiesen werden
müssen, die sonst durch das Amtsgeheimnis gedeckt wären.

(3) Das Gericht hat überdies den anwesenden Personen auf Antrag einer
Partei die Geheimhaltung von Tatsachen, die sonst durch das Amtsgeheimnis
gedeckt wären, zur Pflicht zu machen. Dieser Beschluß ist im Verhandlungspro-
tokoll zu beurkunden. Die Verletzung der Pflicht zur Geheimhaltung ist ebenso
zu bestrafen wie eine verbotene Veröffentlichung (§ 301 des Strafgesetzbuches,
BGBl. Nr. 60/1974).

§ 14. Die Bestimmungen dieses Abschnittes finden auch Anwendung, wenn
der Rückersatzanspruch des Rechtsträgers gegen den Nachlaß oder die Erben
eines Organes geltend gemacht wird.

III. Abschnitt

Schlussbestimmungen

§ 15. (1) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 33/2013 treten in
Kraft:

1. der Titel, die Abschnittsbezeichnungen und Abschnittsüberschriften, § 1
Abs. 1, § 3 Abs. 2, § 10 Abs. 1, § 11 in der Fassung der Z 8, § 12 Abs. 2,
§ 13 Abs. 2 und 3 und § 16 mit Ablauf des Monats der Kundmachung die-
ses Bundesgesetzes; gleichzeitig tritt § 10 Abs. 3 außer Kraft;

2. § 2 Abs. 2 und § 11 Abs. 1 und 2 in der Fassung der Z 9 mit 1. Jänner
2014.

(2) § 6 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2013 tritt
mit Ablauf des 28. Februar 2013 in Kraft.

§ 16. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzu-
wenden.

§ 17. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung
betraut.
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Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 204/1982, zu § 7, BGBl. Nr. 20/1949)

§ 7. des Amtshaftungsgesetzes in der Fassung dieses Bundesgesetzes
findet auf Schäden, die vor dessen Inkrafttreten entstanden sind, keine An-
wendung.

Artikel III

(Anm.: aus BGBl. Nr. 537/1984, zu § 3, BGBl. Nr. 20/1949)

Auf Schadensfälle, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes einge-
treten sind, sind die bisherigen Bestimmungen anzuwenden.

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 233/1988, zu § 9 Abs. 2, BGBl. Nr. 20/1949)

§ 2. (1) Auf Verfahren, die vor dem 1. Jänner 1989 anhängig geworden sind,
sind die bisherigen Vorschriften anzuwenden. Dies gilt auch für Entscheidungen
und Verfügungen, die nach der rechtskräftigen Beendigung dieser Verfahren –
etwa auch infolge einer Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklage – zu treffen
sind.

(2) Wird aber ein vom Landesgericht für Strafsachen Wien rechtskräftig
beendetes Strafverfahren nach dem 31. Dezember 1988 erneuert (§§ 292, 359,
362 StPO), so richtet sich die Zuständigkeit für dieses Verfahren nach dem
Art. VII.

(3) Soweit in anderen Vorschriften als in den Art. I bis VII auf die Zuständig-
keitsbereiche des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien, des Landes-
gerichtes für Strafsachen Wien oder des Handelsgerichtes Wien verwiesen wird,
sind die bisher geltenden Bestimmungen anzuwenden.

Verwaltungsmaßnahmen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 233/1988, zu § 9 Abs. 2, BGBl. Nr. 20/1949)

§ 3. Bereits von dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden
Tag (Anm.: Das ist der 12. Mai 1988) an können organisatorische und perso-
nelle Maßnahmen im Zusammenhang mit den Art. I bis VII vorbereitet und
Durchführungsverordnungen erlassen werden; sie dürfen aber erst mit dem im
§ 1 genannten Zeitpunkt (Anm.: Das ist der 1. Jänner 1989) in Wirksamkeit
gesetzt werden.

Anhängige Verfahren

(Anm.: aus BGBl. Nr. 91/1993, zu § 9, BGBl. Nr. 20/1949)

§ 2. (1) Nicht anzuwenden sind auf Verfahren,
1. die vor dem 1. März 1993 anhängig geworden sind, der § 5 Abs. 2 der

Allerhöchsten Bestimmungen über die Einrichtung der Gerichtsbehörden
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in der Fassung des Art. 1 Z 2 und die Art. II bis VII (Anm.: Art. II: Änderung
des Amtshaftungsgesetzes) auch nach dem 28. Februar 1993;

2. die vor dem 1. Jänner 1997 anhängig geworden sind, der Art. X auch nach
dem 31. Dezember 1996.

(2) Abs. 1 gilt auch für Verfahrenshandlungen, Entscheidungen und Verfü-
gungen, die nach der rechtskräftigen Beendigung dieser Verfahren – etwa auch
infolge einer Nichtigkeits oder Wiederaufnahmsklage – vorzunehmen sind oder
vorgenommen werden.

(3) Wird ein rechtskräftig beendetes Strafverfahren erneuert (§§ 292, 359,
362 StPO), so richtet sich die Zuständigkeit für das erneuerte Verfahren

1. nach dem 28. Februar 1993 nach Art. VI;
2. nach dem 31. Dezember 1996 nach Art. X.

(4) Für Rechtssachen, bei denen sich die Zuständigkeit nach einem bei ihnen
anhängigen oder anhängig gewesenen Verfahren bestimmt, bleiben

1. auch nach dem 28. Februar 1993 entgegen den Art. I bis VII (Anm.: Art. II:
Änderung des Amtshaftungsgesetzes) die bisherigen Landesgerichte,

2. auch nach dem 31. Dezember 1996 entgegen dem Art. X das Landes-
gericht für Zivilrechtssachen Wien, das Handelsgericht Wien, das Arbeits-
und Sozialgericht Wien, das Landesgericht für Strafsachen Wien und der
Jugendgerichtshof Wien

zuständig.

(5) Hingegen geht die Zuständigkeit des Handeslgerichts Wien nach dem
Art. X auch für noch am 1. Jänner 1997 anhängige Firmenbuchsachen auf die
Landesgerichte Korneuburg, Sankt Pölten und Wiener Neustadt über, soweit
diese Rechtsträger betreffen, die ihren Sitz im Sprengel eines der in Art. X § 1
genannten Bezirksgerichte haben. Das Handelsgericht Wien hat solche Firmen-
buchsachen dem jeweiligen Landesgericht von Amts wegen zu überweisen und
ihm gleichzeitig die bisher beim Handelsgericht Wien aufbewahrten Akten und
Urkunden (Urkundensammlung) zu übersenden.

(6) Abs. 5 ist auf Firmenbuchsachen von Zweigniederlassungen sinngemäß
anzuwenden.

(7) Ungeachtet des Art. X und des Abs. 1 Z 2 sind die bisher zuständigen
Gerichtshöfe erster Instanz zur Entscheidung in zweiter Instanz weiter zustän-
dig, wenn das Datum einer angefochtenen Entscheidung erster Instanz vor dem
1. Jänner 1997 liegt.

Artikel XL

Justizverwaltungsmaßnahmen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 343/1989, zu den §§ 1, 6, 8, 9 und 10, BGBl. Nr. 20/1949)

Mit Rücksicht auf dieses Bundesgesetz dürfen bereits von dem seiner Kund-
machung folgenden Tag an Verordnungen erlassen sowie sonstige organisato-
rische und personelle Maßnahmen getroffen werden. Die Verordnungen dürfen
frühestens mit dem 1. August 1989 in Wirksamkeit gesetzt werden.
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Artikel XLI

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 343/1989, zu den §§ 1, 6, 8, 9 und 10, BGBl. Nr. 20/1949)

1. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. August 1989 in Kraft; dies soweit im
folgenden nichts anderes bestimmt wird.

(Anm.: Z 2 bis Z 6: Betrifft andere Gesetzesnovellen.)
7. Anzuwenden sind auf Verfahren, in denen die Klagen bei Gericht ange-

bracht werden
a) nach dem 31. Juli 1989 die Art. V Z 1 (§ 5 NotO), IX Z 1 lit. b (§ 49 JN),

3 (§ 55 JN) und 6 (§ 104 JN), X Z 1 (§ 27 ZPO), 2 (§ 29 ZPO), 14 (§ 451
ZPO), 18 (§ 465 ZPO) und 34 (§ 520 ZPO), XI Z 1 (§ 74 EO), XXII Z 4
(§ 9 AHG), XXX Z 2 (§ 8 StEG) sowie XXXVI Z 5 (§ 31 GGG) und 7
(Anmerkungen zu den TP 1, 2, 3 und 4 GGG);

b) in der Zeit nach dem 31. Juli 1989 und vor dem 1. Juli 1991 die Art. IX
Z 2 lit. a (§§ 49, 51 und 52 JN) und X Z 13 lit. a (§ 448 ZPO);

c) nach dem 30. Juni 1991 die Art. XXIX Z 2 (§ 23 RATG) und XXXVI Z 6
(Anm. 2a zur TP 1 GGG);

d) in der Zeit nach dem 30. Juni 1991 und vor dem 1. Juli 1993 die Art. IX
Z 2 lit. b (§§ 49, 51 und 52 JN) und X Z 13 lit. b (§ 448 ZPO);

e) nach dem 30. Juni 1993 die Art. IX Z 2 lit. c (§§ 49, 51 und 52 JN) und X
Z 13 lit. c (§ 448 ZPO).

8. Die Art. X Z 7 (§ 332 ZPO), XVI Z 1 (§ 116 KO), XXII Z 3 (hinsichtlich des
§ 8 Abs. 1 zweiter Satz AHG) und Art. XXVII Z 1 (§ 2 GEG 1962) sind an-
zuwenden, wenn das Datum des Beschlusses, der Art. X Z 3 (§ 54a ZPO),
wenn das Datum der Kostenentscheidung nach dem 31. Juli 1989 liegt.

(Anm.: Z 9: Betrifft andere Gesetzesnovellen.)
10. Die Art. X Z 10 (§ 415 ZPO) und 11 (§ 417 ZPO), XXII Z 1 (§ 1 AHG), 2

(§ 6 AHG), 3 (hinsichtlich des § 8 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 AHG) und
5 (§ 10 AHG) sowie XXXVIII (§ 7 Polizeibefugnis-EntschädigungsG) sind
anzuwenden, wenn die mündliche Streitverhandlung erster Instanz nach
dem 31. Juli 1989 geschlossen worden ist.

(Anm.: Z 11 bis Z 19: Betrifft andere Gesetzesnovellen.)
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§§ 1, 2 OrgHG

Organhaftpflichtgesetz – OrgHG
Bundesgesetz über die Haftung der Organe der

Gebietskörperschaften und der sonstigen Körperschaften
und Anstalten des öffentlichen Rechts für Schäden,
die sie dem Rechtsträger in Vollziehung der Gesetze

unmittelbar zugefügt haben
Unter Berücksichtigung aller Gesetze die zur Abänderung des Or-

ganhaftpflichtgesetzes erlassen wurden:

BGBl. Nr. 422/1974,
BGBl. Nr. 537/1984 (Art. II),
BGBl. Nr. 104/1985,
BGBl. I Nr. 33/2013 (Art. 15).

I. ABSCHNITT

Haftpflicht

§ 1. (1) Personen, die als Organe des Bundes, eines Landes, eines Gemein-
deverbandes, einer Gemeinde, eines Trägers der Sozialversicherung oder einer
sonstigen Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts – im folgenden
Rechtsträger genannt – handeln, haften, soweit dieses Bundesgesetz nicht ande-
res bestimmt, nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts für den Schaden
am Vermögen, den sie dem Rechtsträger, als dessen Organ sie gehandelt haben,
in Vollziehung der Gesetze durch ein schuldhaftes und rechtswidriges Verhalten
unmittelbar zugefügt haben. Der Schaden ist nur in Geld zu ersetzen.

(2) Organe im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle physischen Personen,
wenn sie in Vollziehung der Gesetze (Gerichtsbarkeit oder Hoheitsverwaltung)
handeln, gleichviel, ob sie dauernd oder vorübergehend oder für den einzelnen
Fall bestellt sind, ob sie gewählte, ernannte oder sonstwie bestellte Organe sind
und ob ihr Verhältnis zum Rechtsträger nach öffentlichem oder nach privatem
Recht zu beurteilen ist.

§ 2. (1) Ein Ersatzanspruch (§ 1 Abs. 1) besteht nicht, wenn der Rechtsträ-
ger den Schaden durch Rechtsmittel oder durch eine Beschwerde beim Verwal-
tungsgericht und Revision beim Verwaltungsgerichtshof oder durch sonst eine
gesetzlich begründete Maßnahme hätte abwenden können.

(2) Von einem Organ kann kein Ersatz wegen einer Handlung begehrt wer-
den, die auf einer entschuldbaren Fehlleistung beruht oder auf Weisung (Auf-
trag, Befehl) eines Vorgesetzten erfolgt ist, es sei denn, das Organ hätte die
Weisung eines offenbar unzuständigen Vorgesetzten befolgt oder in Befolgung
der Weisung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen.

(3) Aus einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, des Obersten Ge-
richtshofes oder des Verwaltungsgerichtshofes kann ein Ersatzanspruch nicht
abgeleitet werden.
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§ 3. (1) Beruht die Schädigung, derentwegen das Organ zur Ersatzleistung
herangezogen wird, auf einem Versehen, so kann das Gericht aus Gründen der
Billigkeit den Ersatz mäßigen oder, sofern der Schaden durch einen minderen
Grad des Versehens zugefügt worden ist, auch ganz erlassen.

(2) Auf die Ausübung der dem Gericht nach Abs. 1 eingeräumten Befugnis
sind die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes,
BGBl. Nr. 80/1965, sinngemäß anzuwenden.

§ 4. Gründet sich der Ersatzanspruch auf eine von einem Kollegialorgan be-
schlossene Entscheidung oder Verfügung, so haften nur die Stimmführer, die für
diese Entscheidung oder Verfügung gestimmt haben. Beruht jedoch die Ent-
scheidung oder Verfügung auf einer unvollständigen oder unrichtigen Darstel-
lung des Sachverhaltes durch den Berichterstatter, so haften auch die Stimm-
führer, die dafür gestimmt haben, nicht, es sei denn, sie hätten die pflichtge-
mäße Sorgfalt grob fahrlässig außer acht gelassen.

§ 5. Ersatzansprüche nach § 1 Abs. 1 verjähren in drei Jahren nach Ablauf
des Tages, an dem der Schaden dem Rechtsträger bekanntgeworden ist, kei-
nesfalls aber vor einem Jahr nach Eintritt der Rechtskraft einer rechtsverletzen-
den Entscheidung oder Verfügung. Ist dem Rechtsträger der Schaden nicht be-
kanntgeworden oder ist der Schaden aus einer gerichtlich strafbaren Handlung,
die nur vorsätzlich begangen werden kann und mit mehr als einjähriger Frei-
heitsstrafe bedroht ist, entstanden, so verjährt der Ersatzanspruch erst nach
zehn Jahren nach der Entstehung des Schadens.

§ 6. (1) Die Aufrechnung von Ansprüchen des Rechtsträgers nach diesem
Bundesgesetz gegen Ansprüche auf Geldleistungen, die dem Haftpflichtigen
aus seiner Eigenschaft als Organ des Rechtsträgers diesem gegenüber zuste-
hen, ist nur zulässig, wenn innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung einer
schriftlichen Aufrechnungserklärung dieser vom Organ nicht widersprochen
wird. Die Aufrechnungserklärung hat eine Belehrung über das Widerspruchs-
recht zu enthalten.

(2) Abs. 1 gilt nicht für die Aufrechnung auf Grund einer rechtskräftigen ge-
richtlichen Entscheidung.

II. ABSCHNITT

Verfahren

§ 7. Der Rechtsträger hat das Organ, gegen das er den Ersatzanspruch gel-
tend machen will, zunächst zur Anerkennung des Anspruches schriftlich aufzu-
fordern. Steht das Organ zum Rechtsträger in einem Verrechnungsverhältnis, so
kann mit dieser Aufforderung eine Aufrechnungserklärung gemäß § 6 Abs. 1
verbunden werden. Kommt dem Rechtsträger binnen drei Monaten nach Zustel-
lung der Aufforderung zur Anerkennung des Ersatzanspruches an das Organ
eine Erklärung über sein Begehren nicht zu, wird der Ersatz innerhalb dieser
Frist ganz oder zum Teil verweigert oder wird der Aufrechnungserklärung fristge-
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recht (§ 6 Abs. 1) widersprochen, so kann der Rechtsträger den Ersatzanspruch
durch Klage gegen das Organ geltend machen. Enthält die fristgerecht abgege-
bene Erklärung des haftpflichtigen Organs lediglich den Widerspruch gegen die
Aufrechnungserklärung, so kann der Ersatzanspruch frühestens nach Ablauf
von drei Monaten ab Zustellung der Aufforderung zur Anerkennung gerichtlich
geltend gemacht werden.

§ 8. (1) Vorbehaltlich des Abs. 2 ist auf Rechtsstreitigkeiten, die Ersatzan-
sprüche im Sinne des § 1 Abs. 1 betreffen, das Arbeits- und Sozialgerichtsge-
setz anzuwenden.

(2) Wird der Ersatzanspruch aus einer Verfügung des Präsidenten eines Ge-
richtshofs erster Instanz oder eines Oberlandesgerichts oder aus einem kolle-
gialen Beschluß eines dieser Gerichtshöfe abgeleitet, die nach den Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes unmittelbar oder im Instanzenzuge zuständig wä-
ren, so ist vom übergeordneten Gericht unter Bedachtnahme auf die Grundsätze
der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis ein anderes
Gericht gleicher Gattung zur Verhandlung und Entscheidung der Rechtssache
zu bestimmen.

§ 9. (1) Ist die Entscheidung des Rechtsstreites von der Frage der Rechts-
widrigkeit des Bescheides einer Verwaltungsbehörde oder des Erkenntnisses
oder Beschlusses eines Verwaltungsgerichtes abhängig, über die noch kein Er-
kenntnis des Verwaltungsgerichtshofes oder des Verfassungsgerichtshofes vor-
liegt, und hält das Gericht den Bescheid bzw. das Erkenntnis oder den Be-
schluss für rechtswidrig, so hat es, sofern die Klage nicht gemäß § 2 abzuweisen
ist, das Verfahren zu unterbrechen und beim Verwaltungsgerichtshof gemäß
Art. 133 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes – B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, die
Feststellung der Rechtswidrigkeit des Bescheides bzw. des Erkenntnisses oder
des Beschlusses zu beantragen. Nach Einlangen des Erkenntnisses des Ver-
waltungsgerichtshofes hat das Gericht das Verfahren fortzusetzen und den
Rechtsstreit unter Bindung an die Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichts-
hofes zu entscheiden.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich um eine Rechtssache handelt,
die gemäß Art. 133 Abs. 5 B-VG zur Zuständigkeit des Verfassungsgerichts-
hofes gehört.

(3) Die Verpflichtungen der Gerichte gemäß Art. 89 Abs. 2 und 3 und Art. 139
Abs. 6 B-VG bleiben unberührt.

§ 10. (1) Wenn das Ergebnis eines eingeleiteten Disziplinarverfahrens für
die Entscheidung des Rechtsstreites voraussichtlich von Einfluß ist, kann das
Gericht, soweit dies im Interesse der Verminderung des Verfahrensaufwandes
gelegen ist, selbst vor der für die mündliche Verhandlung bestimmten Tagsat-
zung auf Antrag oder von Amts wegen das Verfahren bis zur Beendigung des
Disziplinarverfahrens unterbrechen.

(2) Liegt dem Ersatzanspruch eine Rechtsverletzung zugrunde, die bereits
Gegenstand einer Anklage gemäß den Art. 142 und 143 B-VG beim Verfas-
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sungsgerichtshof ist, so hat das Gericht das Verfahren bis zur Fällung des Er-
kenntnisses des Verfassungsgerichtshofes zu unterbrechen. Das Gericht ist an
das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes ebenso wie an ein sonstiges
rechtskräftiges verurteilendes Erkenntnis eines Strafgerichtes über das Ver-
schulden eines Organs gebunden.

§ 11. (1) Im Verfahren nach diesem Bundesgesetz sind weder das Organ
noch die als Zeugen oder Sachverständige zu vernehmenden Personen zur
Wahrung des Amtsgeheimnisses verpflichtet.

(2) Die Öffentlichkeit der Verhandlung ist auf Antrag einer Partei auch dann
auszuschließen (§ 172 ZPO), wenn Tatsachen erörtert oder bewiesen werden
müssen, die sonst durch das Amtsgeheimnis gedeckt wären.

(3) Das Gericht hat überdies den anwesenden Personen auf Antrag einer
Partei die Geheimhaltung von Tatsachen, die sonst durch das Amtsgeheimnis
gedeckt wären, zur Pflicht zu machen. Dieser Beschluß ist im Verhandlungspro-
tokoll zu beurkunden. Die Verletzung der Pflicht zur Geheimhaltung ist ebenso
zu bestrafen wie eine verbotene Veröffentlichung (§ 301 des Strafgesetzbuches,
BGBl. Nr. 60/1974).

§ 12. Die Bestimmungen dieses Abschnittes finden auch Anwendung, wenn
der Ersatzanspruch des Rechtsträgers gegen den Nachlaß oder die Erben eines
Organs geltend gemacht wird.

III. ABSCHNITT

Schlussbestimmungen

§ 13. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1968 in Kraft.
(2) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 33/2013 treten in Kraft:
1. der Titel, § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 2, § 5, § 9 in der Fassung der Z 6, § 10

Abs. 2, § 11 Abs. 2 und 3, die Überschrift zum III. Abschnitt und § 14 mit
Ablauf des Monats der Kundmachung dieses Bundesgesetzes;

2. § 2 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 und 2 in der Fassung der Z 7 mit 1. Jänner 2014.

§ 14. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzu-
wenden.

§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung
betraut.

Artikel III

(Anm.: Zu § 3, BGBl. Nr. 181/1967)

Auf Schadensfälle, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes einge-
treten sind, sind die bisherigen Bestimmungen anzuwenden.
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Dienstnehmerhaftpflichtgesetz – DHG
Bundesgesetz vom 31. März 1965 über die Beschränkung

der Schadenersatzpflicht der Dienstnehmer
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des

Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes erlassen wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 169/1983,
BGBl. I Nr. 61/2021 (Art. 3).

Artikel I

§ 1. (1) Die Vorschriften dieses Bundesgesetzes gelten für Dienstnehmer
(Lehrlinge) in einem privatrechtlichen oder in einem öffentlich-rechtlichen
Dienst(Lehr)verhältnis (im folgenden als Dienstnehmer bezeichnet). Sie sind auf
Heimarbeiter und Personen, die gemäß § 3 des Heimarbeitsgesetzes 1960 den
Entgeltschutz für Heimarbeit genießen, ferner auf sonstige Personen, die, ohne
in einem Dienstverhältnis zu stehen, im Auftrag und für Rechnung bestimmter
anderer Personen Arbeit leisten und wegen wirtschaftlicher Unselbständigkeit
als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind, im Verhältnis zu ihren Auftraggebern
sinngemäß anzuwenden.

(2) Ausgenommen vom Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes sind
Dienstnehmer, soweit sie als Organe der im Artikel 23 Abs. 1 des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 genannten Rechtsträger in Vollzie-
hung der Gesetze dem Rechtsträger oder einem Dritten einen Schaden zuge-
fügt haben.

§ 2. (1) Hat ein Dienstnehmer bei Erbringung seiner Dienstleistungen dem
Dienstgeber durch ein Versehen einen Schaden zugefügt, so kann das Gericht
aus Gründen der Billigkeit den Ersatz mäßigen oder, sofern der Schaden
durch einen minderen Grad des Versehens zugefügt worden ist, auch ganz er-
lassen.

(2) Bei der Entscheidung über die Ersatzpflicht im Sinn des Abs. 1 hat das
Gericht vor allem auf das Ausmaß des Verschuldens des Dienstnehmers und
außerdem insbesondere auf folgende Umstände Bedacht zu nehmen:

1. auf das Ausmaß der mit der ausgeübten Tätigkeit verbundenen Verant-
wortung,

2. inwieweit bei der Bemessung des Entgelts ein mit der ausgeübten Tätig-
keit verbundenes Wagnis berücksichtigt worden ist,

3. auf den Grad der Ausbildung des Dienstnehmers,
4. auf die Bedingungen, unter denen die Dienstleistung zu erbringen war

und
5. ob mit der vom Dienstnehmer erbrachten Dienstleistung erfahrungsgemäß

die nur schwer vermeidbare Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit des Ein-
tritts eines Schadens verbunden ist.

(3) Für eine entschuldbare Fehlleistung haftet der Dienstnehmer nicht.
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(4) Wird der Dienstgeberin oder dem Dienstgeber durch im gemeinsamen
Haushalt mit der Dienstnehmerin oder dem Dienstnehmer lebende Personen im
Zusammenhang mit Arbeiten im Homeoffice ein Schaden zugefügt, so sind die
Bestimmungen dieses Gesetzes sinngemäß anzuwenden.

§ 3. (1) Wird ein Dienstnehmer zum Ersatz des Schadens herangezogen,
den er bei Erbringung seiner Dienstleistungen einem Dritten zugefügt hat, so hat
er dies dem Dienstgeber unverzüglich mitzuteilen und ihm im Falle der Klage
den Streit zu verkündigen.

(2) Hat der Dienstnehmer im Einverständnis mit dem Dienstgeber oder auf
Grund eines rechtskräftigen Urteils dem Dritten den durch ein Versehen zuge-
fügten Schaden ersetzt, so kann er die Vergütung des solcherart Geleisteten
und der ihm erwachsenen notwendigen Prozeß- und Exekutionskosten zum
Teil oder, sofern der Schaden durch einen minderen Grad des Versehens zuge-
fügt worden ist, zur Gänze vom Dienstgeber verlangen, wenn der Dienstgeber
auf Grund der §§ 1313a bis 1316 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches
oder auf Grund einer anderen gesetzlichen Verpflichtung vom Dritten zum Er-
satz des Schadens in Anspruch hätte genommen werden können und das Ver-
langen des Dienstnehmers der Billigkeit entspricht. § 2 Abs. 2 ist anzuwenden.

(3) Hat der Dienstnehmer im Einverständnis mit dem Dienstgeber oder auf
Grund eines rechtskräftigen Urteils dem Dritten den durch eine entschuldbare
Fehlleistung zugefügten Schaden ersetzt, so kann er jedoch die Vergütung des
solcherart Geleisteten und der ihm erwachsenen notwendigen Prozeß- und Exe-
kutionskosten zur Gänze vom Dienstgeber verlangen, wenn dieser auf Grund
der §§ 1313a bis 1316 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches oder auf
Grund einer anderen gesetzlichen Verpflichtung von Dritten zum Ersatz des
Schadens in Anspruch hätte genommen werden können.

(4) Unterläßt es der Dienstnehmer, dem Dienstgeber den Streit zu verkündi-
gen, so verliert er zwar nicht das Recht auf Vergütung gegenüber dem Dienstge-
ber, doch kann ihm dieser alle wider den Dritten unausgeführt gebliebenen Ein-
wendungen entgegensetzen und sich dadurch von der Verfügung in dem Maße
befreien, als erkannt wird, daß diese Einwendungen, wenn von ihnen der gehö-
rige Gebrauch gemacht worden wäre, eine andere Entscheidung gegen den
Dritten veranlaßt hätten.

§ 4. (1) Wird ein Dienstgeber auf Grund der §§ 1313a bis 1316 des allge-
meinen bürgerlichen Gesetzbuches oder auf Grund einer anderen gesetzlichen
Verpflichtung vom Dritten zum Ersatz des Schadens herangezogen, den sein
Dienstnehmer bei Erbringung seiner Dienstleistungen einem Dritten zugefügt
hat, so hat er dies dem Dienstnehmer unverzüglich mitzuteilen und ihm im Falle
der Klage den Streit zu verkündigen.

(2) Hat der Dienstgeber im Einverständnis mit dem Dienstnehmer oder auf
Grund eines rechtskräftigen Urteils dem Dritten den Schaden ersetzt, so hat er
einen die Vergütung des solcherart Geleisteten und der ihm erwachsenen not-
wendigen Prozeß- und Exekutionskosten umfassenden Rückgriffsanspruch ge-
gen den Dienstnehmer, es sei denn, daß der Dienstnehmer den Schaden
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durch ein Versehen zugefügt hat und das Gericht aus Gründen der Billigkeit
den Rückersatz mäßigt oder, sofern der Schaden durch einen minderen Grad
des Versehens zugefügt worden ist, ganz erläßt. § 2 Abs. 2 ist anzuwenden.

(3) Hat der Dienstgeber dem Dritten den Schaden ersetzt, den der Dienst-
nehmer dem Dritten durch eine entschuldbare Fehlleistung zugefügt hat, so hat
der Dienstgeber jedoch gegen den Dienstnehmer keinen Rückgriffsanspruch.

(4) Unterläßt es der Dienstgeber, dem Dienstnehmer den Streit zu verkündi-
gen, so verliert er zwar nicht das Recht auf Vergütung gegenüber dem Dienst-
nehmer, doch kann ihm dieser (alle) wider den Dritten unausgeführt gebliebenen
Einwendungen entgegensetzen und sich dadurch von der Vergütung in dem
Maße befreien, als erkannt wird, daß diese Einwendungen, wenn von ihnen der
gehörige Gebrauch gemacht worden wäre, eine andere Entscheidung gegen
den Dritten veranlaßt hätten.

§ 5. Die Rechte des Dienstnehmers, die sich aus den §§ 2 bis 4 ergeben,
können nur durch Kollektivvertrag aufgehoben oder beschränkt werden.

§ 6. Auf einem minderen Grad des Versehens beruhende Schadenersatz-
oder Rückgriffsansprüche zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer (§ 2 Abs. 1,
§ 3 Abs. 2 bis 4, § 4 Abs. 2 und 4) erlöschen, wenn sie nicht binnen sechs Mo-
naten nach Ablauf des Tages, an dem sie erhoben werden können, gerichtlich
geltend gemacht werden.

§ 7. (1) Während des aufrechten Bestandes des Dienstverhältnisses ist eine
Aufrechnung von Ansprüchen gegen den Dienstnehmer nach diesem Bundes-
gesetz nur zulässig, wenn der Dienstnehmer nicht innerhalb von 14 Tagen ab
Zugehen der Aufrechnungserklärung dieser widerspricht.

(2) Abs. 1 gilt nicht für eine Aufrechnung auf Grund eines rechtskräftigen
Urteils.

§ 8. § 2 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/2021 tritt
mit 1. April 2021 in Kraft.

Artikel II

(1) Auf Schadensfälle, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ein-
getreten sind, sind die bisherigen Bestimmungen anzuwenden.

(2) Die Rechte des Dienstnehmers, die sich aus den §§ 2 bis 4 ergeben, kön-
nen nur durch einen Kollektivvertrag aufgehoben oder beschränkt werden, der
nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes abgeschlossen worden ist.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für
Justiz betraut.
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Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 169/1983, zu den §§ 2, 3 und 4 BGBl. Nr. 80/1965)

Auf Schadensfälle, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes einge-
treten sind, sind die bisherigen Bestimmungen anzuwenden.
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Richtlinien für die Behandlung von Schadensfällen
gemäß § 20 GehG 1956

Erlaß des Bundeskanzleramtes vom 23. Oktober 1991,
GZ 921.450/5-II/A/1/91

Mit Artikel II, Z 3 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 447/1990 wurde § 20 Abs. 2
des Gehaltsgesetzes 1956 dahin gehend geändert, daß jene Schäden, die
einem“ Beamten im Zuge einer auswärtigen Dienstverrichtung oder Versetzung
am eigenen Vermögen entstehen, durch eine Aufwandsentschädigung gemäß
§ 20 Abs. 1 leg. cit. abzugelten sind.

Da das Gesetz keine näheren Bestimmungen über den Umfang und die Er-
mittlung dieser Aufwandsentschädigung enthält, werden, um eine einheitliche
Vorgangsweise und damit die Gleichbehandlung aller Dienstnehmer zu gewähr-
leisten, nachfolgende

Richtlinien

für die Behandlung derartiger Aufwandsentschädigungen als „Ersatz des Scha-
dens“ erlassen:

A. Gegenstand, Art und Voraussetzungen
des Entschädigungsanspruches

1. Gegenstand der Neuregelung im § 20 Abs. 2 GG 1956 ist der Ersatz des
Schadens, der einem Beamten durch eine auswärtige Dienstverrichtung oder
eine Versetzung entsteht.

1.1. Demnach sind jene Schäden nicht erfaßt, die in der Regel dem „allge-
meinen Lebensrisiko“ zuzurechnen sind, wie etwa die Beschädigung von Klei-
dungsstücken oder Reiseutensilien oder sonstigen privaten Hilfsmitteln (zB Ge-
setzesausgaben, Taschenrechner usw.), die bei der Erfüllung der Dienstaufga-
ben verwendet werden.

2. Im übrigen sind bei der Behandlung dieser Schadensfälle die Grundsätze
des Schadenersatzrechts nach dem ABGB und bei Schäden an Kraftfahr-
zeugen insbesondere jene Grundsätze zu beachten, die der OGH in seiner
Entscheidung vom 24. Februar 1988, 9 Ob A 504/87, über den Ersatz eines
Kfz-Unfallschadens eines Vertragsbediensteten richtungsweisend entwickelt
hat.

2.1. Im Sinne der erforderlichen Gleichbehandlung von Bundesbediensteten
beim Ersatz von Schäden, die im Zuge der Erfüllung der Dienstaufgaben ent-
standen sind, bedeutet dies im einzelnen:

2.1.1. Bei der Beurteilung des Schadens ist vom Schadensbegriff des ABGB
auszugehen; insbesondere sind für die Abgeltung von Schäden im Hinblick auf
die erforderliche Ermittlung des Eigenverschuldensanteiles auch das Organ-
haftpflichtgesetz und das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz sinngemäß heranzu-
ziehen.
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2.1.2. Im Falle eines Kfz-Schadens am dienstnehmereigenen Kfz erstreckt
sich die Ersatzpflicht des Dienstgebers Bund nur auf den konkreten Unfallscha-
den, insbesondere nicht auf bloße mit dem Betrieb des Kfz zusammenhängende
Pannen und sonstige Folgen. Außerdem werden nicht die Schäden an einem
Luxusfahrzeug erstattet; in solchen Fällen ist der Ersatz des Schadens höchs-
tens in jenem Ausmaß festzusetzen, das zur Behebung einer vergleichbaren Be-
schädigung eines Dienstfahrzeuges erforderlich wäre.

2.2. In diesem Sinne haben Bundesbedienstete gegenüber dem Dienstgeber
Bund insoweit keinen Anspruch auf Ersatz des Schadens, der anläßlich der Er-
füllung einer Dienstaufgabe entstanden ist, als dieser Schaden von dritter Seite
ersetz worden ist oder werden kann.

3. Für den Ersatz eines Schadens am dienstnehmereigenen Kfz ist das Vor-
liegen folgender Voraussetzungen erforderlich:

a) Es kann die dem Dienstnehmer aufgetragene Tätigkeit ohne Kfz nicht
ordentlich bewältigt werden; die Beistellung eines Kfz durch den Dienst-
geber ist nicht möglich, was dieser auf dem jeweiligen Dienstreiseauftrag
zu bestätigen hat. Die Benützung des dienstnehmereigenen Kfz ist für
die dem Dienstnehmer aufgetragene Tätigkeit daher unabdingbar er-
forderlich.

b) Es liegt kein Grund vor, der den Ersatz des Schadens grundsätzlich aus-
schließt. Ein solcher Grund wäre die vorsätzliche oder grob fahrlässige
Herbeiführung des Schadens durch ausschließlich subjektives, vom
Lenker persönlich zu verantwortliches Verhalten (zB Trunkenheit),
oder wenn die Fahrt sich als im überwiegenden privaten Interesse des
Dienstnehmers erweist (zB durch den Gebrauch des privaten Kfz vermit-
telte bequemere Transport zur oder von der Dienststelle).

4. Unter Berücksichtigung der Punkte 2.1.2. und 2.2. ist für das Ausmaß des
Ersatzes des Schadens entscheidend

– das Ergebnis der rechtlichen Beurteilung der Verschuldensfrage und die
sich daraus ergebende Feststellung eines „Eigenverschuldensanteils“
sowie

– die Berücksichtigung privater Interessen im Zusammenhang mit dem
Schadenseintritt. Dies wäre etwa im Falle eines Kfz-Schadens gegeben,
wenn vom Dienstnehmer nicht die direkte Heimfahrt gewählt worden ist.
Es gelten jene Grundsätze, die im Zusammenhang mit der Frage ent-
wickelt wurden, wann ein auf dem Heimweg erlittener Unfall als Dienstun-
fall zu werten ist und nicht der privaten Sphäre des Dienstnehmers zuge-
ordnet wird.

4.1. Bei der Ermittlung des „Eigenverschuldensanteils“ sind sinngemäß die
Grundsätze für die Haftung nach dem Organhaftpflichtgesetz und dem Dienst-
nehmerhaftpflichtgesetz anzuwenden. Dies bedeutet, daß bei grober oder
leichter Fahrlässigkeit der Ersatzanspruch entsprechend zu verringern sein
wird.

4.2. Bei einem minderen Grad des Versehens kann der volle Ersatz be-
messen werden. Bei Schuldlosigkeit oder einer entschuldbaren Fehlleistung
gebührt der volle Ersatz.
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B. Verfahren

5. Der Ersatz des Schadens ist formell eine Aufwandsentschädigung im
Sinne des § 20 Gehaltsgesetz 1956, die vom Geschädigten (Ersatzwerber)
durch Meldung geltend zu machen ist. Feststellungen und Verfügungen einer
solchen in Geld ausgedrückten Leistung aus dem Dienstverhältnis sind gemäß
§ 1 Abs. 1 Z 24 DVV 1981 von den zuständigen Dienstbehörden bescheidmäßig
zu treffen.

5.1. Bei der besonderen Art der Entschädigung „Ersatz des Schadens“ ge-
mäß § 20 Abs. 1 GG 1956, bei deren Bemessung die Feststellung eines Eigen-
verschuldensanteiles unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des
Organhaftpflichtgesetzes bzw. des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes zu erfolgen
hat, sind die Richtlinien für die Behandlung von Schadensfällen im Bereich der
Bundesverwaltung gemäß § 58 Abs. 5 BHG (Rundschreiben des BM für Finan-
zen, AÖFV 1987 Nr. 117 [121]) zu beachten.

5.2. Der vom Ersatzwerber in seiner Meldung dargestellte Sachverhalt (Un-
fallgeschehen) ist eingehend zu prüfen, zu verifizieren und das Ergebnis in
nachvollziehbarer Weise aktenmäßig festzuhalten. Die zuständige Dienststelle,
in deren Bereich der Ersatzwerber seinen Dienst versieht, hat zunächst die
Ermittlungen des Sachverhaltes unter Bedachtnahme auf die vorgenannten An-
spruchsvoraussetzungen durchzuführen.

5.3. Das Ergebnis ist der Dienstbehörde zur rechltichen Beurteilung und
Erarbeitung eines Entscheidungsvorschlages vorzulegen.

5.4. Um in der Bundesverwaltung eine Gleichbehandlung aller derartigen
Schadensfälle zu gewährleisten, hat die Dienstbehörde das Entschädigungsbe-
gehren, das Ermittlungsergebnis und einen Entscheidungsvorschlag dem Leiter
der Zentralstelle zur Entscheidung vorzulegen, der seinerseits vor dieser Ent-
scheidung das Einvernehmen mit dem BM für Finanzen herzustellen hat.

5.5. Die Entscheidung ist von der zuständigen Dienstbehörde gegenüber
dem Ersatzwerber bescheidmäßig zu treffen.

5.6. Nach eingetretener Rechtskraft des Bescheides ist die Entschädigung
flüssig zu machen. Wird in dem Bemessungsbescheid dem Entschädigungsbe-
gehren vollinhaltlich entsprochen, ist ein Abwarten des Eintrittes der Rechtskraft
nicht erforderlich.

C. Vertragsbedienstete

Unter Bedachtnahme auf § 22 Abs. 1 des Vertragsbedienstetengesetzes
1948 sind diese Richtlinien auch auf jene Schäden anzuwenden, die einem Ver-
tragsbediensteten im Zuge einer auswärtigen Dienstverrichtung oder Verset-
zung am eigenen Vermögen entstehen. Im Verfahren tritt dabei an die Stelle des
Bescheides eine Dienstgebererklärung.
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Schadenersatzforderungen des Bundes
Verzicht und Stundung

(Auszug aus dem BHG)
Auszug aus dem Bundesgesetz über die Führung des Bundes-

haushaltes (Bundeshaushaltsgesetz 2013 – BHG 2013) BGBl. I
Nr. 139/2009 unter Berücksichtigung aller Gesetze, die zur Abände-
rung erlassen wurden:

BGBl. I Nr. 67/2010 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 149/2011 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 150/2011,
BGBl. I Nr. 35/2012 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 62/2012 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 144/2015 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 34/2016 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 53/2017 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 30/2018 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 37/2018 (Art. 22),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 29).

Stundung, Ratenbewilligung, Aussetzung und Einstellung
der Einziehung bei Forderungen des Bundes

§ 73. (1) Die Bundesministerin für Finanzen oder der Bundesminister für
Finanzen darf die Erfüllung einer Forderung des Bundes auf Grund eines im
Wege des haushaltsleitenden Organs gestellten Ansuchens der Schuldnerin
oder des Schuldners stunden oder deren oder dessen Zahlung in Raten bewil-
ligen, wenn

1. die sofortige oder die sofortige vollständige Entrichtung des fälligen Forde-
rungsbetrages für die Schuldnerin oder den Schuldner mit erheblichen
Härten verbunden wäre und

2. die Einbringlichkeit der Forderung durch eine solche Zahlungserleichte-
rung nicht gefährdet wird; andernfalls ist die Beibringung einer angemes-
senen Sicherstellung zu verlangen.

Außerdem hat sich die Bundesministerin für Finanzen oder der Bundesminister
für Finanzen für den Fall des Ausbleibens einer Teilzahlung vorzubehalten, die
bewilligte Ratenzahlung zu widerrufen und die sofortige Entrichtung aller aushaf-
tenden Teilzahlungen zu verlangen.

(2) Wird die Erfüllung einer Forderung des Bundes gestundet oder deren
Zahlung in Raten bewilligt, sind Stundungszinsen in der Höhe von 3 vH über
dem jeweils geltenden und von der Oesterreichischen Nationalbank verlautbar-
ten Basiszinssatz pro Jahr auszubedingen. Von der Ausbedingung von Stun-
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dungszinsen kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn deren Ent-
richtung

1. nach der Lage des Falles, insbesondere unter Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Schuldnerin oder des Schuldners, unbillig
wäre oder

2. einen Verwaltungsaufwand verursachen würde, der in keinem angemes-
senen Verhältnis zur Höhe der Stundungszinsen steht.

(3) Die Bundesministerin für Finanzen oder der Bundesminister für Finanzen
darf die Einziehung einer Forderung aussetzen, wenn feststeht, dass Ein-
ziehungsmaßnahmen zunächst offenkundig aussichtslos erscheinen, aber auf
Grund der Sachlage angenommen werden kann, dass sie zu einem späteren
Zeitpunkt zu einem Erfolg führen können.

(4) Die Bundesministerin für Finanzen oder der Bundesminister für Finanzen
darf die Einziehung einer Forderung von Amts wegen einstellen, wenn

1. der mit der Einziehung verbundene Verwaltungs- und Kostenaufwand in
keinem angemessenen Verhältnis zur Höhe der Forderung stehen würde
oder

2. alle Möglichkeiten der Einziehung erfolglos versucht worden sind oder
3. Einziehungsmaßnahmen von vornherein offenkundig aussichtslos sind

und in den Fällen der Z 2 und 3 auf Grund der Sachlage nicht angenommen wer-
den kann, dass Einziehungsmaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt zu einem
Erfolg führen werden. Unter Einziehung einer Forderung ist jede Form der Gel-
tendmachung von der Zahlungsaufforderung bis zur Einbringung zu verstehen;
die Einziehbarkeit einer Forderung ist nach den rechtlichen und tatsächlichen
Verhältnissen des Falles zu beurteilen.

(5) Wenn die Gründe, die zur Aussetzung oder Einstellung der Einziehung
einer Forderung geführt haben (Abs. 3 und 4), innerhalb der Verjährungsfrist
wegfallen, ist die Einziehung der Forderung wieder aufzunehmen.

(6) Die Bundesministerin für Finanzen oder der Bundesminister für Finanzen
kann die Vornahme derartiger Verfügungen insoweit an das haushaltsleitende
Organ, dessen Wirkungsbereich dadurch berührt wird, übertragen, als dies die
Eigenart oder der Umfang der betreffenden Verfügung bei pflichtgemäßer Wahr-
nehmung ihrer oder seiner Verantwortlichkeit für die Führung des Gesamthaus-
haltes im Interesse der Verwaltungsvereinfachung gestattet.

Verzicht auf Forderungen des Bundes

§ 74. (1) Die Bundesministerin für Finanzen oder der Bundesminister für Fi-
nanzen darf auf eine Forderung von Amts wegen oder auf Grund eines im Wege
des haushaltsleitenden Organs gestellten Ansuchens der Schuldnerin oder des
Schuldners ganz oder teilweise verzichten, wenn

1. die Einziehung der Forderung nach der Lage des Falles, insbesondere un-
ter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Ausmaßes
des allfälligen Verschuldens der Schuldnerin oder des Schuldners an der
Entstehung der Forderung, unbillig wäre oder der Verzicht auf die Forde-
rungen im wirtschaftlichen Interesse des Bundes liegt und
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2. der Forderungsbetrag, auf den verzichtet werden soll, den hiefür im Bun-
desfinanzgesetz oder in einem besonderen Bundesgesetz im Sinne des
Art. 42 Abs. 5 B-VG festgesetzten Höchstbetrag nicht überschreitet.

(2) Übersteigt die Forderung oder Teilforderung, auf die verzichtet werden
soll, den im Abs. 1 Z 2 genannten Höchstbetrag, so bedarf der Verzicht der Be-
willigung durch ein Bundesgesetz im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG.

(3) Bei dem Verzicht auf eine Forderung des Bundes ist jedenfalls auszube-
dingen, dass ein Widerruf zulässig ist, wenn der Verzicht durch Fälschung einer
Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere gerichtlich strafbare Handlung oder
sonst wie erschlichen worden ist.

(4) § 73 Abs. 6 ist sinngemäß anzuwenden.

Verstöße gegen Haushaltsvorschriften von Beamtinnen und Beamten

§ 84. (1) Verstößt eine Beamtin oder ein Beamter, schuldhaft gegen die Vor-
schriften dieses Gesetzes und wird deshalb ein Disziplinarverfahren nach dem
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333, eingeleitet, hat das zustän-
dige haushaltsleitende Organ die Bundesministerin für Finanzen oder den Bun-
desminister für Finanzen von dem Ergebnis eines solchen Verfahrens in Kennt-
nis zu setzen.

(2) Wurde von einer Beamtin oder einem Beamten durch einen im Abs. 1 ge-
nannten Verstoß dem Bund ein Schaden zugefügt, hat das zuständige haus-
haltsleitende Organ die Bundesministerin für Finanzen oder den Bundesminister
für Finanzen und den Rechnungshof von der nach den Rechtsvorschriften über
die Organ- oder Dienstnehmerhaftung erfolgten Geltendmachung des diesbe-
züglichen Ersatzanspruches und dem Erfolg dieser Geltendmachung oder von
den für eine allfällige Abstandnahme von der Geltendmachung maßgeblichen
Gründen in Kenntnis zu setzen.

Verstöße gegen Haushaltsvorschriften von Vertragsbediensteten

§ 85. (1) Macht sich eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbedienste-
ter, die oder der in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund steht,
eines Verstoßes gegen die Vorschriften dieses Gesetzes schuldig, hat das zu-
ständige haushaltsleitende Organ die Bundesministerin für Finanzen oder den
Bundesminister für Finanzen davon in Kenntnis zu setzen, ob von der nach dem
Vertragsbedienstetengesetz 1948 bestehenden Möglichkeit einer Auflösung des
Dienstverhältnisses Gebrauch gemacht wurde.

(2) Wurde von einer Vertragsbediensteten oder einem Vertragsbediensteten
durch einen im § 84 Abs. 1 genannten Verstoß dem Bund ein Schaden zugefügt,
hat das zuständige haushaltsleitende Organ die Bundesministerin für Finanzen
oder den Bundesminister für Finanzen und den Rechnungshof von der nach den
Rechtsvorschriften über die Organ- oder Dienstnehmerhaftung erfolgten Gel-
tendmachung des diesbezüglichen Ersatzanspruches und dem Erfolg dieser
Geltendmachung oder von den für eine allfällige Abstandnahme von der Gel-
tendmachung maßgeblichen Gründen in Kenntnis zu setzen.
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Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG
Bundesgesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des

VwGVG erlassen wurden, und zwar:

BGBl. I Nr. 122/2013 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 82/2015 (VfGH),
BGBl. I Nr. 2/2017 (VfGH),
BGBl. I Nr. 24/2017 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 138/2017 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 57/2018 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 109/2021.
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§ 5. Rechtshilfe auf Ersuchen ausländischer Gerichte und Behörden
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Verfahren
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§ 32. Wiederaufnahme des Verfahrens
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§ 36.
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1. Hauptstück

Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit
Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes.

Ausübung der Verwaltungsgerichtsbarkeit

§ 2. Soweit die Bundes- oder Landesgesetze nicht die Entscheidung durch
den Senat vorsehen, entscheidet das Verwaltungsgericht durch Einzelrichter
(Rechtspfleger).

Örtliche Zuständigkeit

§ 3. (1) Sofern die Rechtssache nicht zur Zuständigkeit des Bundesverwal-
tungsgerichtes gehört, ist in Rechtssachen in den Angelegenheiten, in denen die
Vollziehung Landessache ist, das Verwaltungsgericht im Land zuständig.

(2) Im Übrigen richtet sich die örtliche Zuständigkeit in Rechtssachen, die
nicht zur Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichtes gehören,

1. in den Fällen des Art. 130 Abs. 1 Z 1 und 3 des Bundes-Verfassungs-
gesetzes – B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, nach § 3 Z 1, 2 und 3 mit Ausnahme
des letzten Halbsatzes des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, in Verwaltungsstrafsachen jedoch
nach dem Sitz der Behörde, die den Bescheid erlassen bzw. nicht erlas-
sen hat;

2. in den Fällen des Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG nach dem Ort, an dem die Aus-
übung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt
begonnen wurde, wenn diese jedoch im Ausland ausgeübt wurde, danach,
wo das ausübende Organ die Bundesgrenze überschritten hat;

3. in den Fällen des Art. 130 Abs. 2 Z 1 B-VG nach dem Ort, an dem das Ver-
halten gesetzt wurde.

(3) Lässt sich die Zuständigkeit nicht gemäß Abs. 1 oder 2 bestimmen, ist
das Verwaltungsgericht im Land Wien zuständig.

Rechtshilfe auf Ersuchen inländischer Gerichte

§ 4. (1) Die Verwaltungsgerichte haben einander Rechtshilfe zu leisten.

(2) Das Ersuchen um Rechtshilfe ist an das Verwaltungsgericht zu stellen, in
dessen Sprengel die Amtshandlung vorgenommen werden soll. Es ist abzu-
lehnen, wenn das ersuchte Verwaltungsgericht zu der betreffenden Handlung
örtlich unzuständig ist.

(3) Wird ein Rechtshilfeersuchen an ein unzuständiges Verwaltungsgericht
gerichtet und ist diesem die Bestimmung des zuständigen Verwaltungsgerichtes
möglich, so hat es das Ersuchen an dieses weiterzuleiten.
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(4) Auf Rechtshilfeersuchen anderer inländischer Gerichte sind die Abs. 1 bis
3 sinngemäß anzuwenden.

Rechtshilfe auf Ersuchen ausländischer Gerichte und Behörden

§ 5. (1) Ausländischen Gerichten und Behörden ist Rechtshilfe nach den be-
stehenden Staatsverträgen, mangels solcher unter der Voraussetzung der Ge-
genseitigkeit zu leisten.

(2) Die Rechtshilfe ist abzulehnen:
1. wenn die von dem ersuchenden Gericht oder der ersuchenden Behörde

begehrte Handlung nicht in die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte fällt;
sollte die begehrte Handlung in die Zuständigkeit anderer inländischer Be-
hörden oder Gerichte fallen, kann das ersuchte Verwaltungsgericht das
Ersuchen an die zuständige Behörde bzw. das zuständige Gericht weiter-
leiten;

2. wenn sie unzulässig ist.
Über die Ablehnung ist das ersuchende Gericht oder die ersuchende Behörde
unter Angabe der Gründe zu unterrichten.

Befangenheit

§ 6. Mitglieder des Verwaltungsgerichtes, fachkundige Laienrichter und
Rechtspfleger haben sich unter Anzeige an den Präsidenten der Ausübung ihres
Amtes wegen Befangenheit zu enthalten.

2. Hauptstück

Verfahren

1. Abschnitt

Beschwerde

Beschwerderecht und Beschwerdefrist

§ 7. (1) Gegen Verfahrensanordnungen im Verwaltungsverfahren ist eine
abgesonderte Beschwerde nicht zulässig. Sie können erst in der Beschwerde
gegen den die Sache erledigenden Bescheid angefochten werden.

(2) Eine Beschwerde ist nicht mehr zulässig, wenn die Partei nach der Zu-
stellung oder Verkündung des Bescheides ausdrücklich auf die Beschwerde ver-
zichtet hat.

(3) Ist der Bescheid bereits einer anderen Partei zugestellt oder verkündet
worden, kann die Beschwerde bereits ab dem Zeitpunkt erhoben werden, in dem
der Beschwerdeführer von dem Bescheid Kenntnis erlangt hat.

(4) Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen den Bescheid einer Be-
hörde gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG oder wegen Rechtswidrigkeit des Verhal-
tens einer Behörde in Vollziehung der Gesetze gemäß Art. 130 Abs. 2 Z 1 B-VG
beträgt vier Wochen. Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde gegen die Aus-
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übung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt ge-
mäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG beträgt sechs Wochen. Sie beginnt

1. in den Fällen des Art. 132 Abs. 1 Z 1 B-VG dann, wenn der Bescheid dem
Beschwerdeführer zugestellt wurde, mit dem Tag der Zustellung, wenn der
Bescheid dem Beschwerdeführer nur mündlich verkündet wurde, mit dem
Tag der Verkündung,

2. in den Fällen des Art. 132 Abs. 1 Z 2 B-VG dann, wenn der Bescheid dem
zuständigen Bundesminister zugestellt wurde, mit dem Tag der Zustel-
lung, sonst mit dem Zeitpunkt, in dem der zuständige Bundesminister von
dem Bescheid Kenntnis erlangt hat,

3. in den Fällen des Art. 132 Abs. 2 B-VG mit dem Zeitpunkt, in dem der Be-
troffene Kenntnis von der Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördli-
cher Befehls- und Zwangsgewalt erlangt hat, wenn er aber durch diese be-
hindert war, von seinem Beschwerderecht Gebrauch zu machen, mit dem
Wegfall dieser Behinderung, und

4. in den Fällen des Art. 132 Abs. 4 B-VG dann, wenn der Bescheid dem zur
Erhebung der Beschwerde befugten Organ zugestellt wurde, mit dem Tag
der Zustellung, sonst mit dem Zeitpunkt, in dem dieses Organ von dem
Bescheid Kenntnis erlangt hat.

Frist zur Erhebung der Säumnisbeschwerde

§ 8. (1) Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht gemäß
Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG (Säumnisbeschwerde) kann erst erhoben werden,
wenn die Behörde die Sache nicht innerhalb von sechs Monaten, wenn gesetz-
lich eine kürzere oder längere Entscheidungsfrist vorgesehen ist, innerhalb die-
ser entschieden hat. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Antrag auf
Sachentscheidung bei der Stelle eingelangt ist, bei der er einzubringen war. Die
Beschwerde ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes
Verschulden der Behörde zurückzuführen ist.

(2) In die Frist werden nicht eingerechnet:
1. die Zeit, während deren das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entschei-

dung einer Vorfrage ausgesetzt ist;
2. die Zeit eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof, vor dem Ver-

fassungsgerichtshof oder vor dem Gerichtshof der Europäischen Union.

Verfahrenshilfe

§ 8a. (1) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt
ist, ist einer Partei Verfahrenshilfe zu bewilligen, soweit dies auf Grund des Art. 6
Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten,
BGBl. Nr. 210/1958, oder des Art. 47 der Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union, ABl. Nr. C 83 vom 30. 03. 2010 S. 389, geboten ist, die Partei
außerstande ist, die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung
des notwendigen Unterhalts zu bestreiten, und die beabsichtigte Rechtsverfol-
gung oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mutwillig oder aussichtslos er-
scheint. Juristischen Personen ist Verfahrenshilfe sinngemäß mit der Maßgabe
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zu bewilligen, dass an die Stelle des Bestreitens der Kosten der Führung des
Verfahrens ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts das Aufbringen
der zur Führung des Verfahrens erforderlichen Mittel durch die Partei oder die an
der Führung des Verfahrens wirtschaftlich Beteiligten tritt.

(2) Soweit in diesem Paragraphen nicht anderes bestimmt ist, sind die Vo-
raussetzungen und die Wirkungen der Bewilligung der Verfahrenshilfe nach den
Vorschriften der Zivilprozessordnung – ZPO, RGBl. Nr. 113/1895, zu beurteilen.
Die Bewilligung der Verfahrenshilfe schließt das Recht ein, dass der Partei ohne
weiteres Begehren zur Abfassung und Einbringung der Beschwerde, des Vorla-
geantrags, des Antrags auf Wiederaufnahme des Verfahrens oder des Antrags
auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand oder zur Vertretung bei der Verhand-
lung ein Rechtsanwalt beigegeben wird.

(3) Der Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe ist schriftlich zu stellen.
Der Antrag ist bis zur Vorlage der Beschwerde bei der Behörde und ab Vorlage
der Beschwerde beim Verwaltungsgericht einzubringen; ein ab Vorlage der Be-
schwerde vor Zustellung der Mitteilung über deren Vorlage an das Verwaltungs-
gericht bei der Behörde gestellter Antrag gilt als beim Verwaltungsgericht ge-
stellt und ist diesem unverzüglich vorzulegen. Für Verfahren über Beschwerden
gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG ist der Antrag unmittelbar beim Verwaltungsge-
richt einzubringen.

(4) Der Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe kann ab Erlassung des
Bescheides bzw. ab dem Zeitpunkt, in dem der Betroffene Kenntnis von der Aus-
übung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt er-
langt hat, gestellt werden. Wird die Bewilligung der Verfahrenshilfe zur Abfas-
sung und Einbringung einer Säumnisbeschwerde beantragt, kann dieser Antrag
erst nach Ablauf der Entscheidungsfrist gestellt werden. Sobald eine Partei
Säumnisbeschwerde erhoben hat, kann der Antrag auf Bewilligung der Verfah-
renshilfe auch von den anderen Parteien gestellt werden.

(5) In dem Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe ist die Rechtssache be-
stimmt zu bezeichnen, für die die Bewilligung der Verfahrenshilfe begehrt wird.

(6) Die Behörde hat dem Verwaltungsgericht den Antrag auf Bewilligung der
Verfahrenshilfe und die Akten des Verfahrens unverzüglich vorzulegen. Hat das
Verwaltungsgericht die Bewilligung der Verfahrenshilfe beschlossen, so hat es
den Ausschuss der zuständigen Rechtsanwaltskammer zu benachrichtigen,
damit der Ausschuss einen Rechtsanwalt zum Vertreter bestelle. Dabei hat der
Ausschuss Wünschen der Partei zur Auswahl der Person des Vertreters im Ein-
vernehmen mit dem namhaft gemachten Rechtsanwalt nach Möglichkeit zu ent-
sprechen.

(7) Hat die Partei innerhalb der Beschwerdefrist die Bewilligung der Verfah-
renshilfe beantragt, so beginnt für sie die Beschwerdefrist mit dem Zeitpunkt
zu laufen, in dem der Beschluss über die Bestellung des Rechtsanwalts zum
Vertreter und der anzufechtende Bescheid diesem zugestellt sind. Wird der
rechtzeitig gestellte Antrag abgewiesen, so beginnt die Beschwerdefrist mit der
Zustellung des abweisenden Beschlusses an die Partei zu laufen. Entsprechen-
des gilt für die Fristen, die sich auf die sonstigen in Abs. 2 genannten Anträge
beziehen.
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(8) Die Bestellung des Rechtsanwalts zum Vertreter erlischt mit dem Ein-
schreiten eines Bevollmächtigten.

(9) In Verfahrenshilfesachen ist die Wiederaufnahme des Verfahrens nicht
zulässig.

(10) Der Aufwand ist von jenem Rechtsträger zu tragen, in dessen Namen
das Verwaltungsgericht in der Angelegenheit handelt.

Inhalt der Beschwerde

§ 9. (1) Die Beschwerde hat zu enthalten:
1. die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides oder der angefochtenen

Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangs-
gewalt,

2. die Bezeichnung der belangten Behörde,
3. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt,
4. das Begehren und
5. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde

rechtzeitig eingebracht ist.
(2) Belangte Behörde ist
1. in den Fällen des Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG jene Behörde, die den ange-

fochtenen Bescheid erlassen hat,
2. in den Fällen des Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG jene Behörde, der die Aus-

übung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt
zuzurechnen ist,

3. in den Fällen des Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG jene Behörde, die den Be-
scheid nicht erlassen hat, und

4. in den Fällen des Art. 130 Abs. 2 Z 1 B-VG jene Behörde, die das Verhal-
ten gesetzt hat.

(3) Soweit bei Beschwerden gegen Bescheide gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1
B-VG eine Verletzung des Beschwerdeführers in Rechten nicht in Betracht
kommt, tritt an die Stelle der Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechts-
widrigkeit stützt, die Erklärung über den Umfang der Anfechtung.

(4) Bei Beschwerden gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehörd-
licher Befehls- und Zwangsgewalt gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG tritt an die
Stelle der Bezeichnung der belangten Behörde, soweit dies zumutbar ist, eine
Angabe darüber, welches Organ die Maßnahme gesetzt hat.

(5) Bei Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht gemäß
Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG entfallen die Angaben nach Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5. Als
belangte Behörde ist die Behörde zu bezeichnen, deren Entscheidung in der
Rechtssache begehrt wurde. Ferner ist glaubhaft zu machen, dass die Frist zur
Erhebung der Säumnisbeschwerde gemäß § 8 Abs. 1 abgelaufen ist.

Mitteilung der Beschwerde

§ 10. Werden in einer Beschwerde neue Tatsachen oder Beweise, die der
Behörde oder dem Verwaltungsgericht erheblich scheinen, vorgebracht, so hat
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sie bzw. hat es hievon unverzüglich den sonstigen Parteien Mitteilung zu ma-
chen und ihnen Gelegenheit zu geben, binnen angemessener, zwei Wochen
nicht übersteigender Frist vom Inhalt der Beschwerde Kenntnis zu nehmen und
sich dazu zu äußern.

2. Abschnitt

Vorverfahren

Anzuwendendes Recht

§ 11. Soweit in diesem und im vorangehenden Abschnitt nicht anderes be-
stimmt ist, sind auf das Verfahren nach diesem Abschnitt jene Verfahrensvor-
schriften anzuwenden, die die Behörde in einem Verfahren anzuwenden hat,
das der Beschwerde beim Verwaltungsgericht vorangeht.

Schriftsätze

§ 12. Bis zur Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht sind die
Schriftsätze bei der belangten Behörde einzubringen. Dies gilt nicht in Rechts-
sachen gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG.

Aufschiebende Wirkung

§ 13. (1) Eine rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerde gemäß
Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Behörde kann die aufschiebende Wirkung mit Bescheid ausschlie-
ßen, wenn nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und Inter-
essen anderer Parteien der vorzeitige Vollzug des angefochtenen Bescheides
oder die Ausübung der durch den angefochtenen Bescheid eingeräumten Be-
rechtigung wegen Gefahr im Verzug dringend geboten ist. Ein solcher Aus-
spruch ist tunlichst schon in den über die Hauptsache ergehenden Bescheid
aufzunehmen.

(3) Die Behörde kann Bescheide gemäß Abs. 2 von Amts wegen oder auf
Antrag einer Partei aufheben oder abändern, wenn sich der maßgebliche Sach-
verhalt so geändert hat, dass seine neuerliche Beurteilung einen im Hauptinhalt
des Spruchs anderslautenden Bescheid zur Folge hätte.

(4) Die Beschwerde gegen einen Bescheid gemäß Abs. 2 hat keine aufschie-
bende Wirkung. Sofern die Beschwerde nicht als verspätet oder unzulässig
zurückzuweisen ist, hat die Behörde dem Verwaltungsgericht die Beschwerde
unter Anschluss der Akten des Verfahrens unverzüglich vorzulegen. Gleichzeitig
hat die Behörde den Parteien eine Mitteilung über die Vorlage der Beschwerde
an das Verwaltungsgericht zuzustellen; diese Mitteilung hat den Hinweis zu ent-
halten, dass Schriftsätze ab Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht
unmittelbar bei diesem einzubringen sind. Das Verwaltungsgericht hat über die
Beschwerde ohne weiteres Verfahren unverzüglich zu entscheiden und der Be-
hörde, wenn diese nicht von der Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung
absieht, die Akten des Verfahrens zurückzustellen.
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Beschwerdevorentscheidung

§ 14. (1) Im Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG
steht es der Behörde frei, den angefochtenen Bescheid innerhalb von zwei Mo-
naten aufzuheben, abzuändern oder die Beschwerde zurückzuweisen oder ab-
zuweisen (Beschwerdevorentscheidung). § 27 ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Will die Behörde von der Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung
absehen, hat sie dem Verwaltungsgericht die Beschwerde unter Anschluss der
Akten des Verwaltungsverfahrens vorzulegen. Gleichzeitig hat die Behörde den
Parteien eine Mitteilung über die Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungs-
gericht zuzustellen; diese Mitteilung hat den Hinweis zu enthalten, dass Schrift-
sätze ab Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht unmittelbar bei
diesem einzubringen sind.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch Art. 5 Z 11, BGBl. I Nr. 138/2017)

Vorlageantrag

§ 15. (1) Jede Partei kann binnen zwei Wochen nach Zustellung der Be-
schwerdevorentscheidung bei der Behörde den Antrag stellen, dass die Be-
schwerde dem Verwaltungsgericht zur Entscheidung vorgelegt wird (Vorlage-
antrag). Wird der Vorlageantrag von einer anderen Partei als dem Beschwerde-
führer gestellt, hat er die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrig-
keit stützt (§ 9 Abs. 1 Z 3), und ein Begehren (§ 9 Abs. 1 Z 4) zu enthalten.

(2) Ein rechtzeitig eingebrachter und zulässiger Vorlageantrag hat aufschie-
bende Wirkung, wenn die Beschwerde

1. von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung hatte und die Behörde diese
nicht ausgeschlossen hat;

2. von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung hatte, die Behörde
diese jedoch zuerkannt hat.

Die Behörde hat dem Verwaltungsgericht den Vorlageantrag und die Be-
schwerde unter Anschluss der Akten des Verfahrens vorzulegen. Gleichzeitig
hat die Behörde den Parteien eine Mitteilung über die Vorlage der Beschwerde
an das Verwaltungsgericht zuzustellen; diese Mitteilung hat den Hinweis zu ent-
halten, dass Schriftsätze ab Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht
unmittelbar bei diesem einzubringen sind.

(3) Verspätete und unzulässige Vorlageanträge sind von der Behörde mit
Bescheid zurückzuweisen. Wird gegen einen solchen Bescheid Beschwerde er-
hoben, hat die Behörde dem Verwaltungsgericht unverzüglich die Akten des Ver-
fahrens vorzulegen. Gleichzeitig hat die Behörde den Parteien eine Mitteilung
über die Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht zuzustellen; diese
Mitteilung hat den Hinweis zu enthalten, dass Schriftsätze ab Vorlage der Be-
schwerde an das Verwaltungsgericht unmittelbar bei diesem einzubringen sind.

Nachholung des Bescheides

§ 16. (1) Im Verfahren über Beschwerden wegen Verletzung der Entschei-
dungspflicht gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG kann die Behörde innerhalb einer
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Frist von bis zu drei Monaten den Bescheid erlassen. Wird der Bescheid er-
lassen oder wurde er vor Einleitung des Verfahrens erlassen, ist das Verfahren
einzustellen.

(2) Holt die Behörde den Bescheid nicht nach, hat sie dem Verwaltungs-
gericht die Beschwerde unter Anschluss der Akten des Verwaltungsverfahrens
vorzulegen. Gleichzeitig hat die Behörde den Parteien eine Mitteilung über die
Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht zuzustellen; diese Mittei-
lung hat den Hinweis zu enthalten, dass Schriftsätze ab Vorlage der Be-
schwerde an das Verwaltungsgericht unmittelbar bei diesem einzubringen sind.

3. Abschnitt

Verfahren vor dem Verwaltungsgericht

Anzuwendendes Recht

§ 17. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind auf
das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmun-
gen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestim-
mungen der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrar-
verfahrensgesetzes – AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfah-
rensgesetzes 1984 – DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrens-
rechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß an-
zuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht
vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.

Parteien

§ 18. Partei ist auch die belangte Behörde.

Eintritt oberster Organe

§ 19. Durch Bundes- oder Landesgesetz kann bestimmt werden, dass in
einer Angelegenheit der Bundesverwaltung der zuständige Bundesminister, in
einer Angelegenheit der Landesverwaltung die zuständige Landesregierung an
Stelle eines anderen beschwerdeführenden staatlichen Organs oder einer ande-
ren belangten Behörde jederzeit in das Verfahren eintreten. Dies ist jedoch un-
zulässig, wenn

1. in einer Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde
oder eines sonstigen Selbstverwaltungskörpers ein Organ des Selbstver-
waltungskörpers oder

2. ein weisungsfrei gestelltes Organ
belangte Behörde ist.

Schriftsätze

§ 20. Die Beschwerden gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbe-
hördlicher Befehls- und Zwangsgewalt gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG und die
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sonstigen Schriftsätze im Verfahren über diese sind unmittelbar beim Verwal-
tungsgericht einzubringen. In allen sonstigen Verfahren sind die Schriftsätze ab
Vorlage der Beschwerde beim Verwaltungsgericht unmittelbar bei diesem einzu-
bringen.

Akteneinsicht

§ 21. (1) Entwürfe von Erkenntnissen und Beschlüssen des Verwaltungsge-
richtes und Niederschriften über etwaige Beratungen und Abstimmungen sind
von der Akteneinsicht ausgenommen.

(2) Die Behörden können bei der Vorlage von Akten an das Verwaltungs-
gericht verlangen, dass bestimmte Akten oder Aktenbestandteile im öffentlichen
Interesse von der Akteneinsicht ausgenommen werden. In Aktenbestandteile,
die im Verwaltungsverfahren von der Akteneinsicht ausgenommen waren, darf
Akteneinsicht nicht gewährt werden. Die Behörde hat die in Betracht kommen-
den Aktenbestandteile bei Vorlage der Akten zu bezeichnen.

Aufschiebende Wirkung

§ 22. (1) Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG haben keine
aufschiebende Wirkung. Das Verwaltungsgericht hat jedoch auf Antrag des
Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung mit Beschluss zuzuerken-
nen, wenn dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und
nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen mit dem Andauern der
Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsge-
walt für den Beschwerdeführer ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden
wäre.

(2) Im Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG kann
das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung durch Beschluss ausschlie-
ßen, wenn nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und Interessen
anderer Parteien der vorzeitige Vollzug des angefochtenen Bescheides oder die
Ausübung der durch den angefochtenen Bescheid eingeräumten Berechtigung
wegen Gefahr im Verzug dringend geboten ist.

(3) Das Verwaltungsgericht kann Bescheide gemäß § 13 und Beschlüsse
gemäß Abs. 1 und 2 auf Antrag einer Partei aufheben oder abändern, wenn
es die Voraussetzungen der Zuerkennung bzw. des Ausschlusses der auf-
schiebenden Wirkung anders beurteilt oder wenn sich die Voraussetzungen,
die für die Entscheidung über den Ausschluss bzw. die Zuerkennung der auf-
schiebenden Wirkung der Beschwerde maßgebend waren, wesentlich geän-
dert haben.

Ladung

§ 23. Das Verwaltungsgericht ist berechtigt, auch Personen, die ihren Auf-
enthalt (Sitz) außerhalb des Sprengels des Verwaltungsgerichtes haben und de-
ren Erscheinen nötig ist, vorzuladen.
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Verhandlung

§ 24. (1) Das Verwaltungsgericht hat auf Antrag oder, wenn es dies für erfor-
derlich hält, von Amts wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzu-
führen.

(2) Die Verhandlung kann entfallen, wenn
1. der das vorangegangene Verwaltungsverfahren einleitende Antrag der

Partei oder die Beschwerde zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der
Aktenlage feststeht, dass der mit Beschwerde angefochtene Bescheid
aufzuheben oder die angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungs-
behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt für rechtswidrig zu erklären ist
oder

2. die Säumnisbeschwerde zurückzuweisen oder abzuweisen ist;
3. wenn die Rechtssache durch einen Rechtspfleger erledigt wird.

(3) Der Beschwerdeführer hat die Durchführung einer Verhandlung in der Be-
schwerde oder im Vorlageantrag zu beantragen. Den sonstigen Parteien ist Ge-
legenheit zu geben, binnen angemessener, zwei Wochen nicht übersteigender
Frist einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf
Durchführung einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Par-
teien zurückgezogen werden.

(4) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist,
kann das Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrags von einer Ver-
handlung absehen, wenn die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Er-
örterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem
Entfall der Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten noch Art. 47 der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union entgegenstehen.

(5) Das Verwaltungsgericht kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer
Verhandlung absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein
solcher Verzicht kann bis zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt
werden.

Öffentlichkeit der Verhandlung und Beweisaufnahme

§ 25. (1) Die Öffentlichkeit darf von der Verhandlung nur so weit ausge-
schlossen werden, als dies aus Gründen der Sittlichkeit, der öffentlichen Ord-
nung oder der nationalen Sicherheit, der Wahrung von Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnissen sowie im Interesse des Schutzes Jugendlicher oder des
Privatlebens einer Partei, eines Opfers, eines Zeugen oder eines Dritten gebo-
ten ist.

(2) Der Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgt durch verfahrensleitenden Be-
schluss entweder von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei oder eines
Zeugen.

(3) Unmittelbar nach der Verkündung des Beschlusses gemäß Abs. 2 haben
sich alle Zuhörer zu entfernen, doch können die Parteien verlangen, dass je drei
Personen ihres Vertrauens die Teilnahme an der Verhandlung gestattet wird.
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(4) Wenn die Öffentlichkeit von einer Verhandlung ausgeschlossen wurde, ist
es so weit untersagt, daraus Umstände weiterzuverbreiten, als dies aus den in
Abs. 1 angeführten Gründen geboten ist.

(5) Der Verhandlungsleiter eröffnet und leitet die Verhandlung und handhabt
die Sitzungspolizei. Der Verhandlungsleiter hat von Amts wegen für die voll-
ständige Erörterung der Rechtssache zu sorgen. Ist durch Bundes- oder Lan-
desgesetz bestimmt, dass das Verwaltungsgericht durch den Senat entscheidet,
sind auch die sonstigen Mitglieder des Senates befugt, Fragen zu stellen. Über
Einwendungen gegen Anordnungen, die das Verfahren betreffen, sowie über
Anträge, die im Laufe des Verfahrens gestellt werden, entscheidet das Verwal-
tungsgericht durch verfahrensleitenden Beschluss.

(6) In der Verhandlung sind die zur Entscheidung der Rechtssache erforder-
lichen Beweise aufzunehmen.

(6a) Eine Verlesung von Aktenstücken kann unterbleiben, wenn diese Ak-
tenstücke von der Partei, die die Verlesung verlangt, selbst stammen oder wenn
es sich um Aktenstücke handelt, die der die Verlesung begehrenden Partei
nachweislich zugestellt wurden.

(6b) Das Verwaltungsgericht kann nach Maßgabe der technischen Möglich-
keiten eine Vernehmung unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort-
und Bildübertragung durchführen, es sei denn, das persönliche Erscheinen vor
dem Gericht ist unter Berücksichtigung der Verfahrensökonomie zweckmäßiger
oder aus besonderen Gründen erforderlich.

(6c) Niederschriften bedürfen nicht der Unterschrift der Zeugen.

(7) Das Erkenntnis kann nur von denjenigen Mitgliedern des Verwaltungsge-
richtes gefällt werden, die an der Verhandlung teilgenommen haben. Ändert sich
die Zusammensetzung des Senates oder wurde die Rechtssache einem ande-
ren Richter zugewiesen, ist die Verhandlung zu wiederholen. Bei Fällung des Er-
kenntnisses ist nur auf das Rücksicht zu nehmen, was in dieser Verhandlung
vorgekommen ist.

(8) Die Beratung und Abstimmung der Senate ist nicht öffentlich.

Gebühren der Zeugen und Beteiligten

§ 26. (1) Zeugen, die im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht zu Beweis-
zwecken vernommen werden oder deren Vernehmung ohne ihr Verschulden
unterbleibt, haben Anspruch auf Gebühren nach § 2 Abs. 3 und den §§ 3 bis 18
des Gebührenanspruchsgesetzes – GebAG, BGBl. Nr. 136/1975. Die Gebühr ist
gemäß § 19 GebAG beim Verwaltungsgericht geltend zu machen.

(2) Für die Bestimmung der Gebühr gilt § 20 GebAG mit folgenden Maß-
gaben:

1. Die Gebühr ist vorläufig zu berechnen. Vor der Gebührenberechnung
kann der Zeuge aufgefordert werden, sich über Umstände, die für die Ge-
bührenberechnung bedeutsam sind, zu äußern und, unter Setzung einer
bestimmten Frist, noch fehlende Bestätigungen vorzulegen. Die Gebüh-
renbeträge sind auf volle 10 Cent aufzurunden.
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2. Die vorläufig berechnete Gebühr ist dem Zeugen schriftlich oder mündlich
bekanntzugeben. Dieser kann binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe
der Gebühr schriftlich oder mündlich die Gebührenbestimmung durch das
Verwaltungsgericht beantragen. Wenn der Zeuge keinen Antrag auf Ge-
bührenbestimmung stellt oder diesen zurückzieht, gilt die bekanntgege-
bene Gebühr als bestimmt. Das Verwaltungsgericht kann die Gebühr je-
doch von Amts wegen anders bestimmen. Nach Ablauf von drei Jahren
nach Bekanntgabe der Gebühr ist eine amtswegige Gebührenbestimmung
nicht mehr zulässig.

3. Der Zeuge kann die Gebührenbestimmung durch das Verwaltungsgericht
auch beantragen, wenn ihm innerhalb von acht Wochen nach Geltend-
machung keine Gebühr bekanntgegeben wird. Zieht er den Antrag auf Ge-
bührenbestimmung zurück, so erlischt der Gebührenanspruch.

(3) Die Gebühr ist dem Zeugen kostenfrei zu zahlen. Bestimmt das Verwal-
tungsgericht eine höhere Gebühr, als dem Zeugen gezahlt wurde, so ist der
Mehrbetrag dem Zeugen kostenfrei nachzuzahlen. Bestimmt das Verwaltungs-
gericht eine niedrigere Gebühr oder übersteigt der dem Zeugen gezahlte Vor-
schuss die von ihm bestimmte Gebühr, so ist der Zeuge zur Rückzahlung des zu
viel gezahlten Betrages zu verpflichten.

(4) Die den Zeugen zustehenden Gebühren sind von jenem Rechtsträger zu
tragen, in dessen Namen das Verwaltungsgericht in der Angelegenheit gehan-
delt hat.

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten auch für Beteiligte.

Prüfungsumfang

§ 27. Soweit das Verwaltungsgericht nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzustän-
digkeit der Behörde gegeben findet, hat es den angefochtenen Bescheid und die
angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und
Zwangsgewalt auf Grund der Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4) oder auf Grund
der Erklärung über den Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu überprüfen.

4. Abschnitt

Erkenntnisse und Beschlüsse

Erkenntnisse

§ 28. (1) Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren
einzustellen ist, hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis
zu erledigen.

(2) Über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG hat das Verwal-
tungsgericht dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn

1. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder
2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungs-

gericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erhebli-
chen Kostenersparnis verbunden ist.
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(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, hat das Verwaltungs-
gericht im Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG in der
Sache selbst zu entscheiden, wenn die Behörde dem nicht bei der Vorlage der
Beschwerde unter Bedachtnahme auf die wesentliche Vereinfachung oder Be-
schleunigung des Verfahrens widerspricht. Hat die Behörde notwendige Ermitt-
lungen des Sachverhalts unterlassen, so kann das Verwaltungsgericht den an-
gefochtenen Bescheid mit Beschluss aufheben und die Angelegenheit zur Er-
lassung eines neuen Bescheides an die Behörde zurückverweisen. Die Behörde
ist hiebei an die rechtliche Beurteilung gebunden, von welcher das Verwaltungs-
gericht bei seinem Beschluss ausgegangen ist.

(4) Hat die Behörde bei ihrer Entscheidung Ermessen zu üben, hat das Ver-
waltungsgericht, wenn es nicht gemäß Abs. 2 in der Sache selbst zu entschei-
den hat und wenn die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder abzuweisen ist,
den angefochtenen Bescheid mit Beschluss aufzuheben und die Angelegenheit
zur Erlassung eines neuen Bescheides an die Behörde zurückzuverweisen. Die
Behörde ist hiebei an die rechtliche Beurteilung gebunden, von welcher das Ver-
waltungsgericht bei seinem Beschluss ausgegangen ist.

(5) Hebt das Verwaltungsgericht den angefochtenen Bescheid auf, sind die
Behörden verpflichtet, in der betreffenden Rechtssache mit den ihnen zu Gebote
stehenden rechtlichen Mitteln unverzüglich den der Rechtsanschauung des Ver-
waltungsgerichtes entsprechenden Rechtszustand herzustellen.

(6) Ist im Verfahren wegen Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher
Befehls- und Zwangsgewalt gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG eine Beschwerde
nicht zurückzuweisen oder abzuweisen, so hat das Verwaltungsgericht die
Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt
für rechtswidrig zu erklären und gegebenenfalls aufzuheben. Dauert die für
rechtswidrig erklärte Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls-
und Zwangsgewalt noch an, so hat die belangte Behörde unverzüglich den der
Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtes entsprechenden Zustand herzu-
stellen.

(7) Im Verfahren über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungs-
pflicht gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG kann das Verwaltungsgericht sein Er-
kenntnis vorerst auf die Entscheidung einzelner maßgeblicher Rechtsfragen
beschränken und der Behörde auftragen, den versäumten Bescheid unter Zu-
grundelegung der hiermit festgelegten Rechtsanschauung binnen bestimmter,
acht Wochen nicht übersteigender Frist zu erlassen. Kommt die Behörde dem
Auftrag nicht nach, so entscheidet das Verwaltungsgericht über die Beschwerde
durch Erkenntnis in der Sache selbst, wobei es auch das sonst der Behörde zu-
stehende Ermessen handhabt.

(Anm.: Abs. 8 aufgehoben durch Art. 5 Z 14, BGBl. I Nr. 138/2017)

Verkündung und Ausfertigung der Erkenntnisse

§ 29. (1) Die Erkenntnisse sind im Namen der Republik zu verkünden und
auszufertigen. Sie sind zu begründen.
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(2) Hat eine Verhandlung in Anwesenheit von Parteien stattgefunden, so hat
in der Regel das Verwaltungsgericht das Erkenntnis mit den wesentlichen Ent-
scheidungsgründen sogleich zu verkünden.

(2a) Das Verwaltungsgericht hat im Fall einer mündlichen Verkündung die
Niederschrift den zur Erhebung einer Revision beim Verwaltungsgerichtshof
oder einer Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof legitimierten Parteien und
Organen auszufolgen oder zuzustellen. Der Niederschrift ist eine Belehrung an-
zuschließen:

1. über das Recht, binnen zwei Wochen nach Ausfolgung bzw. Zustellung
der Niederschrift eine Ausfertigung gemäß Abs. 4 zu verlangen;

2. darüber, dass ein Antrag auf Ausfertigung des Erkenntnisses gemäß
Abs. 4 eine Voraussetzung für die Zulässigkeit der Revision beim Ver-
waltungsgerichtshof und der Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof
darstellt.

(2b) Ist das Erkenntnis bereits einer Partei verkündet worden, kann ein An-
trag auf Ausfertigung des Erkenntnisses gemäß Abs. 4 bereits ab dem Zeitpunkt
gestellt werden, in dem der Antragsteller von dem Erkenntnis Kenntnis erlangt
hat. Ein Antrag auf Ausfertigung des Erkenntnisses gemäß Abs. 4 ist den übri-
gen Antragsberechtigten zuzustellen.

(3) Die Verkündung des Erkenntnisses entfällt, wenn
1. eine Verhandlung nicht durchgeführt (fortgesetzt) worden ist oder
2. das Erkenntnis nicht sogleich nach Schluss der mündlichen Verhandlung

gefasst werden kann
und jedermann die Einsichtnahme in das Erkenntnis gewährleistet ist.

(4) Den Parteien ist eine schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses zuzu-
stellen. Eine schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses ist in den in Art. 132
Abs. 1 Z 2 B-VG genannten Rechtssachen auch dem zuständigen Bundesminis-
ter zuzustellen.

(5) Wird auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die Beschwerde
beim Verfassungsgerichtshof von den Parteien verzichtet oder nicht binnen zwei
Wochen nach Ausfolgung bzw. Zustellung der Niederschrift gemäß Abs. 2a eine
Ausfertigung des Erkenntnisses gemäß Abs. 4 von mindestens einem der hiezu
Berechtigten beantragt, so kann das Erkenntnis in gekürzter Form ausgefertigt
werden. Die gekürzte Ausfertigung hat den Spruch sowie einen Hinweis auf den
Verzicht oder darauf, dass eine Ausfertigung des Erkenntnisses gemäß Abs. 4
nicht beantragt wurde, zu enthalten.

Belehrung über die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof
und die Revision beim Verwaltungsgerichtshof

§ 30. Jedes Erkenntnis hat eine Belehrung über die Möglichkeit der Erhe-
bung einer Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und einer ordentlichen
oder außerordentlichen Revision beim Verwaltungsgerichtshof zu enthalten.
Das Verwaltungsgericht hat ferner hinzuweisen:

1. auf die bei der Einbringung einer solchen Beschwerde bzw. Revision ein-
zuhaltenden Fristen;
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2. auf die gesetzlichen Erfordernisse der Einbringung einer solchen Be-
schwerde bzw. Revision durch einen bevollmächtigten Rechtsanwalt;

3. auf die für eine solche Beschwerde bzw. Revision zu entrichtenden Einga-
bengebühren;

4. auf die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die
Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten, und die Folgen
des Verzichts.

Beschlüsse

§ 31. (1) Soweit nicht ein Erkenntnis zu fällen ist, erfolgen die Entscheidun-
gen und Anordnungen durch Beschluss.

(2) An seine Beschlüsse ist das Verwaltungsgericht insoweit gebunden, als
sie nicht nur verfahrensleitend sind.

(3) Auf die Beschlüsse des Verwaltungsgerichtes sind § 29 Abs. 1 zweiter
Satz, 2a, 2b, 4 und 5, § 30, § 38a Abs. 3 und § 50 Abs. 3 sinngemäß anzuwen-
den. Dies gilt nicht für verfahrensleitende Beschlüsse.

Wiederaufnahme des Verfahrens

§ 32. (1) Dem Antrag einer Partei auf Wiederaufnahme eines durch Erkennt-
nis des Verwaltungsgerichtes abgeschlossenen Verfahrens ist stattzugeben,
wenn

1. das Erkenntnis durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder
eine andere gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder sonstwie er-
schlichen worden ist oder

2. neue Tatsachen oder Beweismittel hervorkommen, die im Verfahren ohne
Verschulden der Partei nicht geltend gemacht werden konnten und allein
oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens voraus-
sichtlich ein im Hauptinhalt des Spruchs anders lautendes Erkenntnis her-
beigeführt hätten, oder

3. das Erkenntnis von Vorfragen (§ 38 AVG) abhängig war und nachträglich
über eine solche Vorfrage von der zuständigen Verwaltungsbehörde bzw.
vom zuständigen Gericht in wesentlichen Punkten anders entschieden
wurde oder

4. nachträglich ein Bescheid oder eine gerichtliche Entscheidung bekannt
wird, der bzw. die einer Aufhebung oder Abänderung auf Antrag einer Par-
tei nicht unterliegt und die im Verfahren des Verwaltungsgerichtes die Ein-
wendung der entschiedenen Sache begründet hätte.

(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme ist binnen zwei Wochen beim Verwal-
tungsgericht einzubringen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der An-
tragsteller von dem Wiederaufnahmegrund Kenntnis erlangt hat, wenn dies je-
doch nach der Verkündung des mündlichen Erkenntnisses und vor Zustellung
der schriftlichen Ausfertigung geschehen ist, erst mit diesem Zeitpunkt. Nach
Ablauf von drei Jahren nach Erlassung des Erkenntnisses kann der Antrag auf
Wiederaufnahme nicht mehr gestellt werden. Die Umstände, aus welchen sich
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die Einhaltung der gesetzlichen Frist ergibt, sind vom Antragsteller glaubhaft zu
machen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 kann die Wiederaufnahme des
Verfahrens auch von Amts wegen verfügt werden. Nach Ablauf von drei Jahren
nach Erlassung des Erkenntnisses kann die Wiederaufnahme auch von Amts
wegen nur mehr aus den Gründen des Abs. 1 Z 1 stattfinden.

(4) Das Verwaltungsgericht hat die Parteien des abgeschlossenen Ver-
fahrens von der Wiederaufnahme des Verfahrens unverzüglich in Kenntnis zu
setzen.

(5) Auf die Beschlüsse des Verwaltungsgerichtes sind die für seine Erkennt-
nisse geltenden Bestimmungen dieses Paragraphen sinngemäß anzuwenden.
Dies gilt nicht für verfahrensleitende Beschlüsse.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

§ 33. (1) Wenn eine Partei glaubhaft macht, dass sie durch ein unvorherge-
sehenes oder unabwendbares Ereignis – so dadurch, dass sie von einer Zustel-
lung ohne ihr Verschulden keine Kenntnis erlangt hat – eine Frist oder eine
mündliche Verhandlung versäumt und dadurch einen Rechtsnachteil erleidet, so
ist dieser Partei auf Antrag die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu bewil-
ligen. Dass der Partei ein Verschulden an der Versäumung zur Last liegt, hindert
die Bewilligung der Wiedereinsetzung nicht, wenn es sich nur um einen minde-
ren Grad des Versehens handelt.

(2) Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Frist
zur Stellung eines Vorlageantrags ist auch dann zu bewilligen, wenn die Frist
versäumt wurde, weil die anzufechtende Beschwerdevorentscheidung fälschlich
ein Rechtsmittel eingeräumt und die Partei das Rechtsmittel ergriffen hat oder
die Beschwerdevorentscheidung keine Belehrung zur Stellung eines Vorlage-
antrags, keine Frist zur Stellung eines Vorlageantrags oder die Angabe enthält,
dass kein Rechtsmittel zulässig sei.

(3) In den Fällen des Abs. 1 ist der Antrag auf Wiedereinsetzung binnen zwei
Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses zu stellen und zwar bis zur Vorlage
der Beschwerde bei der Behörde und ab Vorlage der Beschwerde beim Verwal-
tungsgericht; ein ab Vorlage der Beschwerde vor Zustellung der Mitteilung über
deren Vorlage an das Verwaltungsgericht bei der Behörde gestellter Antrag gilt
als beim Verwaltungsgericht gestellt und ist diesem unverzüglich vorzulegen. In
den Fällen des Abs. 2 ist der Antrag binnen zwei Wochen

1. nach Zustellung eines Bescheides oder einer gerichtlichen Entscheidung,
der bzw. die das Rechtsmittel als unzulässig zurückgewiesen hat, bzw.

2. nach dem Zeitpunkt, in dem die Partei von der Zulässigkeit der Stellung
eines Antrags auf Vorlage Kenntnis erlangt hat,

bei der Behörde zu stellen. Die versäumte Handlung ist gleichzeitig nachzu-
holen.

(4) Bis zur Vorlage der Beschwerde hat über den Antrag die Behörde mit Be-
scheid zu entscheiden. § 15 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. Ab Vorlage der
Beschwerde hat über den Antrag das Verwaltungsgericht mit Beschluss zu ent-



Band2.Buch : 14-VwGVG.pod    420
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

420

420

VwGVG § 34

scheiden. Die Behörde oder das Verwaltungsgericht kann dem Antrag auf Wie-
dereinsetzung die aufschiebende Wirkung zuerkennen.

(4a) Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der
Frist zur Stellung eines Antrags auf Ausfertigung einer Entscheidung gemäß
§ 29 Abs. 4 ist auch dann zu bewilligen, wenn die Frist versäumt wurde, weil auf
das Erfordernis eines solchen Antrags als Voraussetzung für die Erhebung einer
Revision beim Verwaltungsgerichtshof und einer Beschwerde beim Verfas-
sungsgerichtshof nicht hingewiesen wurde oder dabei die zur Verfügung ste-
hende Frist nicht angeführt war. Der Antrag ist binnen zwei Wochen

1. nach Zustellung einer Entscheidung, die einen Antrag auf Ausfertigung der
Entscheidung gemäß § 29 Abs. 4, eine Revision beim Verwaltungsge-
richtshof oder eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof als unzuläs-
sig zurückgewiesen hat, bzw.

2. nach dem Zeitpunkt, in dem die Partei von der Zulässigkeit eines Antrags
auf Ausfertigung der Entscheidung gemäß § 29 Abs. 4 Kenntnis erlangt
hat,

beim Verwaltungsgericht zu stellen. Die versäumte Handlung ist gleichzeitig
nachzuholen. Über den Antrag entscheidet das Verwaltungsgericht.

(5) Durch die Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt das Verfahren in die
Lage zurück, in der es sich vor dem Eintritt der Versäumung befunden hat.

(6) Gegen die Versäumung der Frist zur Stellung des Wiedereinsetzungsan-
trags findet keine Wiedereinsetzung statt.

Entscheidungspflicht

§ 34. (1) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt
ist, ist das Verwaltungsgericht verpflichtet, über verfahrenseinleitende Anträge
von Parteien und Beschwerden ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber
sechs Monate nach deren Einlangen zu entscheiden. Im Verfahren über Be-
schwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG beginnt die Entscheidungsfrist mit dem
Einlangen der vorgelegten Beschwerde und in den Fällen des § 28 Abs. 7 mit
Ablauf der vom Verwaltungsgericht gesetzten Frist. Soweit sich in verbundenen
Verfahren (§ 39 Abs. 2a AVG) aus den anzuwendenden Rechtsvorschriften
unterschiedliche Entscheidungsfristen ergeben, ist die zuletzt ablaufende maß-
geblich.

(2) In die Frist werden nicht eingerechnet:
1. die Zeit, während deren das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entschei-

dung einer Vorfrage ausgesetzt ist;
2. die Zeit eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof, vor dem Ver-

fassungsgerichtshof oder vor dem Gerichtshof der Europäischen Union.

(3) Das Verwaltungsgericht kann ein Verfahren über eine Beschwerde ge-
mäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG mit Beschluss aussetzen, wenn

1. vom Verwaltungsgericht in einer erheblichen Anzahl von anhängigen
oder in naher Zukunft zu erwartenden Verfahren eine Rechtsfrage zu lö-
sen ist und gleichzeitig beim Verwaltungsgerichtshof ein Verfahren über
eine Revision gegen ein Erkenntnis oder einen Beschluss eines Verwal-
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tungsgerichtes anhängig ist, in welchem dieselbe Rechtsfrage zu lösen
ist, und

2. eine Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Lösung dieser
Rechtsfrage fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwor-
tet wird.

Gleichzeitig hat das Verwaltungsgericht dem Verwaltungsgerichtshof das Aus-
setzen des Verfahrens unter Bezeichnung des beim Verwaltungsgerichtshof an-
hängigen Verfahrens mitzuteilen. Eine solche Mitteilung hat zu entfallen, wenn
das Verwaltungsgericht in der Mitteilung ein Verfahren vor dem Verwaltungs-
gerichtshof zu bezeichnen hätte, das es in einer früheren Mitteilung schon ein-
mal bezeichnet hat. Mit der Zustellung des Erkenntnisses oder Beschlusses des
Verwaltungsgerichtshofes an das Verwaltungsgericht gemäß § 44 Abs. 2 des
Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 – VwGG, BGBl. Nr. 10/1985, ist das Ver-
fahren fortzusetzen. Das Verwaltungsgericht hat den Parteien die Fortsetzung
des Verfahrens mitzuteilen.

5. Abschnitt

Kosten

Kosten im Verfahren über Beschwerden wegen Ausübung unmittelbarer
verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt

§ 35. (1) Die im Verfahren über Beschwerden wegen Ausübung unmittel-
barer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt (Art. 130 Abs. 1 Z 2
B-VG) obsiegende Partei hat Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen durch die
unterlegene Partei.

(2) Wenn die angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördli-
cher Befehls- und Zwangsgewalt für rechtswidrig erklärt wird, dann ist der Be-
schwerdeführer die obsiegende und die Behörde die unterlegene Partei.

(3) Wenn die Beschwerde zurückgewiesen oder abgewiesen wird oder vom
Beschwerdeführer vor der Entscheidung durch das Verwaltungsgericht zurück-
gezogen wird, dann ist die Behörde die obsiegende und der Beschwerdeführer
die unterlegene Partei.

(3a) § 47 Abs. 5 VwGG ist sinngemäß anzuwenden.
(4) Als Aufwendungen gemäß Abs. 1 gelten:
1. die Kommissionsgebühren sowie die Barauslagen, für die der Beschwer-

deführer aufzukommen hat,
2. die Fahrtkosten, die mit der Wahrnehmung seiner Parteirechte in Ver-

handlungen vor dem Verwaltungsgericht verbunden waren, sowie
3. die durch Verordnung des Bundeskanzlers festzusetzenden Pauschalbe-

träge für den Schriftsatz-, den Verhandlungs- und den Vorlageaufwand.
(5) Die Höhe des Schriftsatz- und des Verhandlungsaufwands hat den durch-

schnittlichen Kosten der Vertretung bzw. der Einbringung des Schriftsatzes
durch einen Rechtsanwalt zu entsprechen. Für den Ersatz der den Behörden
erwachsenden Kosten ist ein Pauschalbetrag festzusetzen, der dem durch-
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schnittlichen Vorlage-, Schriftsatz- und Verhandlungsaufwand der Behörden
entspricht.

(6) Die §§ 52 bis 54 VwGG sind auf den Anspruch auf Aufwandersatz gemäß
Abs. 1 sinngemäß anzuwenden.

(7) Aufwandersatz ist auf Antrag der Partei zu leisten. Der Antrag kann bis
zum Schluss der mündlichen Verhandlung gestellt werden.

3. Hauptstück

Besondere Bestimmungen

1. Abschnitt

Verfahren in Rechtssachen in den Angelegenheiten
des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde

§ 36. (1) In Rechtssachen in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbe-
reiches der Gemeinde sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über die
Behörde auf die Berufungsbehörde sinngemäß anzuwenden.

(2) Behörde im Sinne des § 8 Abs. 1 letzter Satz ist sowohl die Behörde, die
den Bescheid als oberste Behörde, die im Verwaltungsverfahren, sei es im ad-
ministrativen Instanzenzug, sei es im Weg eines Antrags auf Übergang der Ent-
scheidungspflicht, angerufen werden konnte, nicht erlassen hat, als auch jene
Behörde, bei der der das vorangegangene Verwaltungsverfahren einleitende
Antrag zu stellen war.

2. Abschnitt

Verfahren in Verwaltungsstrafsachen

Frist zur Erhebung der Säumnisbeschwerde

§ 37. In die Frist zur Erhebung einer Säumnisbeschwerde werden auch nicht
eingerechnet:

1. die Zeit, während deren nach einer gesetzlichen Vorschrift die Verfolgung
einer Verwaltungsübertretung nicht eingeleitet oder fortgesetzt werden
kann;

2. die Zeit, während deren wegen der Tat gegen den Täter ein Strafverfahren
bei der Staatsanwaltschaft oder bei einem Gericht geführt wird.

Anzuwendendes Recht

§ 38. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind auf
das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG in Verwaltungs-
strafsachen die Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG,
BGBl. Nr. 52/1991, mit Ausnahme des 5. Abschnittes des II. Teiles, und des
Finanzstrafgesetzes – FinStrG, BGBl. Nr. 129/1958, und im Übrigen jene verfah-
rensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß
anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsge-
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richt vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt
hätte.

Dolmetscher und Übersetzer

§ 38a. (1) Ist ein Beschuldigter der deutschen Sprache nicht hinreichend
kundig, gehörlos oder hochgradig hör- oder sprachbehindert, hat er das Recht
auf Beiziehung eines Dolmetschers. Dies gilt insbesondere für Beweisauf-
nahmen, an denen der Beschuldigte teilnimmt, für Verhandlungen und auf Ver-
langen auch für den Kontakt des Beschuldigten mit seinem Verteidiger, sofern
dies in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Verhandlung oder sonstigen
Amtshandlung, an der der Beschuldigte teilnimmt, steht und im Interesse einer
zweckentsprechenden Verteidigung erforderlich ist.

(2) Können Dolmetschleistungen für die Sprache, die für den Beschuldigten
verständlich ist, nicht binnen angemessener Zeit zur Verfügung gestellt werden
und ist das persönliche Erscheinen des Dolmetschers für die Gewährleistung
eines fairen Verfahrens nicht erforderlich, kann die Dolmetschleistung nach Maß-
gabe der technischen Möglichkeiten des Verwaltungsgerichtes unter Verwen-
dung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung erbracht werden.

(3) Soweit dies zur Wahrung der Verteidigungsrechte und eines fairen Ver-
fahrens erforderlich ist, hat ein der deutschen Sprache nicht hinreichend kun-
diger Beschuldigter das Recht auf schriftliche Übersetzung der wesentlichen
Aktenstücke innerhalb einer angemessenen Frist. Als wesentlich gelten insbe-
sondere die zur Beschwerde erstatteten Äußerungen, die schriftliche Ausferti-
gung des Erkenntnisses und eine gegen das Erkenntnis von einer anderen Par-
tei als dem Beschuldigten erhobene Revision. Auf Antrag des Beschuldigten
sind ihm weitere konkret zu bezeichnende Aktenstücke schriftlich zu übersetzen,
soweit die Erforderlichkeit einer Übersetzung hinreichend begründet wird oder
offenkundig ist. Die schriftliche Übersetzung kann durch auszugsweise Darstel-
lung des wesentlichen Inhalts, durch mündliche Übersetzung oder, wenn der Be-
schuldigte durch einen Verteidiger vertreten ist, durch mündliche Zusammenfas-
sung ersetzt werden, sofern dies einem fairen Verfahren nicht entgegensteht.

(4) Über sein Recht auf Beiziehung eines Dolmetschers und Übersetzers ist
der Beschuldigte in einer für ihn verständlichen Sprache zu belehren. Der Um-
stand der Belehrung ist schriftlich festzuhalten.

(5) Ein Verzicht des Beschuldigten auf schriftliche Übersetzung ist nur zu-
lässig, wenn er zuvor über sein Recht und die Folgen des Verzichts in einer für
ihn verständlichen Sprache belehrt wurde. Belehrung und Verzicht sind schrift-
lich festzuhalten.

(6) Die Entscheidung über die Beiziehung eines Dolmetschers und Über-
setzers erfolgt durch verfahrensleitenden Beschluss.

Beschwerdeverzicht

§ 39. Der Beschuldigte kann während einer Anhaltung einen Beschwerde-
verzicht (§ 7 Abs. 2) nicht wirksam abgeben.
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Verfahrenshilfeverteidiger

§ 40. (1) Ist ein Beschuldigter außerstande, die Kosten der Verteidigung
ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts zu bestreiten, so hat das
Verwaltungsgericht auf Antrag des Beschuldigten zu beschließen, dass diesem
ein Verteidiger beigegeben wird, dessen Kosten der Beschuldigte nicht zu tra-
gen hat, soweit dies im Interesse der Rechtspflege, vor allem im Interesse einer
zweckentsprechenden Verteidigung, erforderlich und auf Grund des Art. 6
Abs. 1 und Abs. 3 lit. c der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten oder des Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union geboten ist.

(2) § 8a Abs. 3 bis 10 ist sinngemäß anzuwenden, § 8 Abs. 3 mit der Maß-
gabe, dass der Antrag auch mündlich gestellt werden kann.

Aufschiebende Wirkung

§ 41. Die aufschiebende Wirkung der Beschwerde kann nicht ausgeschlos-
sen werden.

Verbot der Verhängung einer höheren Strafe

§ 42. Auf Grund einer vom Beschuldigten oder auf Grund einer zu seinen
Gunsten erhobenen Beschwerde darf in einem Erkenntnis oder in einer Be-
schwerdevorentscheidung keine höhere Strafe verhängt werden als im ange-
fochtenen Bescheid.

Verjährung

§ 43. (1) Sind seit dem Einlangen einer rechtzeitig eingebrachten und zu-
lässigen Beschwerde des Beschuldigten gegen ein Straferkenntnis bei der Be-
hörde 15 Monate vergangen, tritt es von Gesetzes wegen außer Kraft; das Ver-
fahren ist einzustellen.

(2) In die Frist gemäß Abs. 1 werden die Zeiten gemäß § 34 Abs. 2 und § 51
nicht eingerechnet.

Verhandlung

§ 44. (1) Das Verwaltungsgericht hat eine öffentliche mündliche Verhand-
lung durchzuführen.

(2) Die Verhandlung entfällt, wenn der Antrag der Partei oder die Beschwerde
zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der mit
Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben ist.

(3) Das Verwaltungsgericht kann von einer Verhandlung absehen, wenn
1. in der Beschwerde nur eine unrichtige rechtliche Beurteilung behauptet

wird oder
2. sich die Beschwerde nur gegen die Höhe der Strafe richtet oder
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3. im angefochtenen Bescheid eine 500 Euro nicht übersteigende Geldstrafe
verhängt wurde oder

4. sich die Beschwerde gegen einen verfahrensrechtlichen Bescheid richtet
und keine Partei die Durchführung einer Verhandlung beantragt hat. Der Be-
schwerdeführer hat die Durchführung einer Verhandlung in der Beschwerde
oder im Vorlageantrag zu beantragen. Den sonstigen Parteien ist Gelegenheit
zu geben, einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein An-
trag auf Durchführung einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen
Parteien zurückgezogen werden.

(4) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist,
kann das Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrages von einer Ver-
handlung absehen, wenn es einen Beschluss zu fassen hat, die Akten erken-
nen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechts-
sache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung weder Art. 6
Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union entgegen-
stehen.

(5) Das Verwaltungsgericht kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer
Verhandlung absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein
solcher Verzicht kann bis zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt
werden.

(6) Die Parteien sind so rechtzeitig zur Verhandlung zu laden, dass ihnen von
der Zustellung der Ladung an mindestens zwei Wochen zur Vorbereitung zur
Verfügung stehen.

Durchführung der Verhandlung

§ 45. (1) Die Verhandlung beginnt mit dem Aufruf der Rechtssache. Zeugen
haben daraufhin das Verhandlungszimmer zu verlassen.

(2) Wenn eine Partei trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen ist,
dann hindert dies weder die Durchführung der Verhandlung noch die Fällung
des Erkenntnisses.

(3) Zu Beginn der Verhandlung ist der Gegenstand der Verhandlung zu be-
zeichnen und der bisherige Gang des Verfahrens zusammenzufassen. Sodann
ist den Parteien Gelegenheit zu geben, sich zu äußern.

Beweisaufnahme

§ 46. (1) Das Verwaltungsgericht hat die zur Entscheidung der Rechtssache
erforderlichen Beweise aufzunehmen.

(2) Außer dem Verhandlungsleiter sind die Parteien und ihre Vertreter, insbe-
sondere der Beschuldigte, im Verfahren vor dem Senat auch die sonstigen Mit-
glieder berechtigt, an jede Person, die vernommen wird, Fragen zu stellen. Der
Verhandlungsleiter erteilt ihnen hiezu das Wort. Er kann Fragen, die nicht der
Aufklärung des Sachverhaltes dienen, zurückweisen.
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(3) Niederschriften über die Vernehmung des Beschuldigten oder von Zeu-
gen sowie die Gutachten der Sachverständigen dürfen nur verlesen werden,
wenn

1. die Vernommenen in der Zwischenzeit gestorben sind, ihr Aufenthalt un-
bekannt ist oder ihr persönliches Erscheinen wegen ihres Alters, wegen
Krankheit oder Behinderung oder wegen entfernten Aufenthaltes oder aus
anderen erheblichen Gründen nicht verlangt werden kann oder

2. die in der mündlichen Verhandlung Vernommenen in wesentlichen Punk-
ten von ihren früheren Aussagen abweichen oder

3. Zeugen, ohne dazu berechtigt zu sein, oder Beschuldigte die Aussage ver-
weigern oder

4. alle anwesenden Parteien zustimmen.

(4) Sonstige Beweismittel, wie Augenscheinsaufnahmen, Fotos oder Urkun-
den, müssen dem Beschuldigten vorgehalten werden. Es ist ihm Gelegenheit zu
geben, sich dazu zu äußern.

Schluss der Verhandlung

§ 47. (1) Das Verfahren ist möglichst in einer Verhandlung abzuschließen.
Wenn sich die Vernehmung des der Verhandlung ferngebliebenen Beschuldig-
ten oder die Aufnahme weiterer Beweise als notwendig erweist, dann ist die Ver-
handlung zu vertagen.

(2) Wenn die Rechtssache reif zur Entscheidung ist, dann ist die Beweisauf-
nahme zu schließen.

(3) Nach Schluss der Beweisaufnahme ist den Parteien Gelegenheit zu ihren
Schlussausführungen zu geben. Dem Beschuldigten steht das Recht zu, sich als
letzter zu äußern.

(4) Hierauf ist die Verhandlung zu schließen. Im Verfahren vor dem Senat
zieht sich dieser zur Beratung und Abstimmung zurück. Der Spruch des Erkennt-
nisses und seine wesentliche Begründung sind nach Möglichkeit sofort zu be-
schließen und zu verkünden.

Unmittelbarkeit des Verfahrens

§ 48. (1) Wenn eine Verhandlung durchgeführt wurde, dann ist bei der
Fällung des Erkenntnisses nur auf das Rücksicht zu nehmen, was in dieser Ver-
handlung vorgekommen ist. Auf Aktenstücke ist nur insoweit Rücksicht zu neh-
men, als sie bei der Verhandlung verlesen wurden, es sei denn, der Beschul-
digte hätte darauf verzichtet, oder als es sich um Beweiserhebungen handelt,
deren Erörterung infolge des Verzichts auf eine fortgesetzte Verhandlung ge-
mäß § 44 Abs. 5 entfallen ist.

(2) Eine Verlesung von Aktenstücken kann unterbleiben, wenn diese Akten-
stücke von der Partei, die die Verlesung verlangt, selbst stammen oder wenn es
sich um Aktenstücke handelt, die der die Verlesung begehrenden Partei nach-
weislich zugestellt wurden.
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Gebühren der Beteiligten

§ 49. § 26 gilt nicht für Beteiligte.

Erkenntnisse

§ 50. (1) Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren
einzustellen ist, hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130
Abs. 1 Z 1 B-VG in der Sache selbst zu entscheiden.

(2) Die gekürzte Ausfertigung des Erkenntnisses hat überdies zu enthalten:
1. im Fall der Verhängung einer Strafe die vom Verwaltungsgericht als erwie-

sen angenommenen Tatsachen in gedrängter Darstellung sowie die für
die Strafbemessung maßgebenden Umstände in Schlagworten;

2. im Fall des § 45 Abs. 1 VStG eine gedrängte Darstellung der dafür maß-
gebenden Gründe.

(3) Jedes Erkenntnis hat einen Hinweis auf die Voraussetzungen für die Be-
willigung der Verfahrenshilfe im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof und
im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof zu enthalten.

Entscheidungspflicht

§ 51. In die Frist gemäß § 34 Abs. 1 werden auch nicht eingerechnet:
1. die Zeit, während deren nach einer gesetzlichen Vorschrift die Verfolgung

nicht eingeleitet oder fortgesetzt werden kann;
2. die Zeit, während deren wegen der Tat gegen den Täter ein Strafverfahren

bei der Staatsanwaltschaft, bei einem Gericht oder bei einer Verwaltungs-
behörde geführt wird.

Kosten

§ 52. (1) In jedem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes, mit dem ein Straf-
erkenntnis bestätigt wird, ist auszusprechen, dass der Bestrafte einen Beitrag zu
den Kosten des Strafverfahrens zu leisten hat.

(2) Dieser Beitrag ist für das Beschwerdeverfahren mit 20% der verhängten
Strafe, mindestens jedoch mit zehn Euro zu bemessen; bei Freiheitsstrafen ist
zur Berechnung der Kosten ein Tag Freiheitsstrafe gleich 100 Euro anzurech-
nen. Der Kostenbeitrag fließt der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand des
Verwaltungsgerichtes zu tragen hat.

(3) Sind im verwaltungsgerichtlichen Verfahren Barauslagen erwachsen
(§ 76 AVG), so ist dem Bestraften der Ersatz dieser Auslagen aufzuerlegen,
soweit sie nicht durch Verschulden einer anderen Person verursacht sind; der
hiernach zu ersetzende Betrag ist, wenn tunlich, im Erkenntnis, sonst durch be-
sonderen Beschluss ziffernmäßig festzusetzen. Dies gilt nicht für Gebühren, die
dem Dolmetscher und Übersetzer zustehen, der dem Beschuldigten beigestellt
wurde.

(4) Einem nach § 40 beigegebenen Verfahrenshilfeverteidiger sind die Kos-
ten eines Dolmetschers, soweit dessen Beiziehung zu den Besprechungen zwi-
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schen dem Verteidiger und dem Beschuldigten notwendig war, von jenem
Rechtsträger, in dessen Vollziehungsbereich das Verwaltungsgericht in der An-
gelegenheit gehandelt hat, in der Höhe der für Dolmetscher geltenden Bestim-
mungen des GebAG, zu vergüten. Die Gebühr ist beim Verwaltungsgericht, das
über den Antrag auf Beigebung eines Verteidigers entschieden hat, geltend zu
machen.

(5) Von der Eintreibung der Kostenbeiträge (Abs. 1 und § 54d VStG) und der
Barauslagen ist abzusehen, wenn mit Grund angenommen werden darf, dass
sie erfolglos wäre.

(6) Die §§ 14 und 54b Abs. 1 und 1a VStG sind sinngemäß anzuwenden.
(7) Wird einem Antrag des Bestraften auf Wiederaufnahme des verwaltungs-

gerichtlichen Strafverfahrens nicht stattgegeben, so gelten hinsichtlich der Ver-
pflichtung zur Tragung der Verfahrenskosten sinngemäß die vorangehenden
Bestimmungen.

(8) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind dem Beschwerdeführer nicht
aufzuerlegen, wenn der Beschwerde auch nur teilweise Folge gegeben worden
ist.

(9) Wird eine verhängte Strafe infolge Beschwerde aufgehoben, so sind die
Kosten des Verfahrens von der Behörde zu tragen, falls sie aber schon gezahlt
sind, zurückzuerstatten.

(10) Dem Privatankläger sind in solchen Fällen nur die durch sein Einschrei-
ten tatsächlich verursachten Kosten aufzuerlegen.

3. Abschnitt

Verfahren über Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines
Verhaltens einer Behörde in Vollziehung der Gesetze

§ 53. Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist,
sind auf Verfahren über Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens
einer Behörde in Vollziehung der Gesetze gemäß Art. 130 Abs. 2 Z 1 B-VG die
Bestimmungen über Beschwerden gegen die Ausübung unmittelbarer verwal-
tungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt sinngemäß anzuwenden.

4. Abschnitt

Vorstellung gegen Erkenntnisse und Beschlüsse des Rechtspflegers

§ 54. (1) Gegen Erkenntnisse und Beschlüsse des Rechtspflegers (§ 2)
kann Vorstellung beim zuständigen Mitglied des Verwaltungsgerichtes erhoben
werden.

(2) Gegen verfahrensleitende Beschlüsse des Rechtspflegers ist eine abge-
sonderte Vorstellung nicht zulässig. Sie können erst in der Vorstellung gegen
das die Rechtssache erledigende Erkenntnis angefochten werden.

(3) Die Frist zur Erhebung der Vorstellung beträgt zwei Wochen. § 7 Abs. 4
Z 1, 2 und 4 ist sinngemäß anzuwenden.
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(4) Jedes Erkenntnis und jeder Beschluss im Sinne des Abs. 1 hat eine Be-
lehrung über die Möglichkeit der Erhebung einer Vorstellung beim zuständigen
Mitglied des Verwaltungsgerichtes zu enthalten. Das Verwaltungsgericht hat auf
die bei der Einbringung einer solchen Vorstellung einzuhaltenden Fristen hin-
zuweisen.

4. Hauptstück

Schlussbestimmungen

Verweisungen

§ 55. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzu-
wenden.

Sprachliche Gleichbehandlung

§ 56. Soweit sich die in diesem Bundesgesetz verwendeten Bezeichnungen
auf natürliche Personen beziehen, gilt die gewählte Form für beide Geschlech-
ter. Bei der Anwendung dieser Bezeichnungen auf bestimmte natürliche Perso-
nen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union

§ 57. (1) § 38a Abs. 1, 2, 3, 5 und 6 und § 52 Abs. 3 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 57/2018 dienen der Umsetzung der Richtlinie 2010/64
EU über das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafverfah-
ren, ABl. Nr. L 280 vom 26. 10. 2010 S. 1.

(2) § 31 Abs. 3, § 38a Abs. 3 und § 50 Abs. 3 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 57/2018 dienen der Umsetzung der Richtlinie 2012/13
EU über das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren, ABl.
Nr. L 142 vom 01. 06. 2012 S. 1.

Vollziehung

§ 58. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit darin nicht an-
deres bestimmt ist, die Bundesregierung betraut.

Inkrafttreten

§ 59. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft.
(2) Entgegenstehende Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen, die

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht
sind, bleiben unberührt.

(3) § 3 samt Überschrift, § 13 Abs. 4 und § 15 Abs. 2 erster Satz in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in
Kraft. Entgegenstehende Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen, die
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zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht
sind, bleiben unberührt.

(4) Das Inhaltsverzeichnis, § 8a samt Überschrift, § 13 Abs. 3, § 24 Abs. 2
Z 2 und 3 und Abs. 4, § 25 Abs. 6a, § 29 Abs. 2a, 2b und 5, § 30 Z 3 und 4, § 31
Abs. 3, § 33 Abs. 4a, § 34 Abs. 1, § 40 samt Überschrift, § 44 Abs. 4, § 45
Abs. 1, § 46 Abs. 1, § 47 Abs. 2 und § 50 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 24/2017 treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft.

(5) § 3 Abs. 2, § 7 Abs. 4, § 9 Abs. 1 bis 3, § 13, § 24 Abs. 2 Z 1, § 27 und
§ 54 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 treten mit
1. Jänner 2019 in Kraft; gleichzeitig treten § 14 Abs. 3 und § 28 Abs. 8 außer
Kraft. Die mit Ablauf des 31. Dezember 2018 anhängigen Verfahren über Be-
schwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 4 B-VG (Weisungsbeschwerden) in der bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2018 geltenden Fassung gelten als eingestellt.
§ 7 Abs. 4 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/2021 tritt mit
1. Jänner 2019 in Kraft.

(6) Das Inhaltsverzeichnis, § 25 Abs. 6a bis 6c, § 31 Abs. 3, § 38a samt
Überschrift, § 47 Abs. 1 und 3, § 48, § 50 Abs. 3, § 52 Abs. 3, § 57 (neu) samt
Überschrift und die Paragraphenbezeichnungen der §§ 58 und 59 (neu) in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 57/2018 treten mit Ablauf des Monats
der Kundmachung in Kraft.

(7) § 8a Abs. 3, § 13 Abs. 4, § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3, § 16 Abs. 2, § 33
Abs. 3, § 34 Abs. 1, § 35 Abs. 3a und § 59 Abs. 6 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 109/2021 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/2021 in Kraft.
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Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984 – DVG
Bundesgesetz vom 5. Jänner 1984, BGBl. Nr. 29, über das

Verwaltungsverfahren in Dienstrechtsangelegenheiten
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des DVG

erlassen wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 362/1991 (Art. IV),
BGBl. Nr. 16/1994 (Art. XII),
BGBl. Nr. 665/1994 (Art. XIII),
BGBl. Nr. 61/1997 (Art. XXI),
BGBl. I Nr. 94/2000 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 119/2002 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 80/2005 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 165/2005 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 6/2010 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 120/2012 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 210/2013 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 18),
BGBl. I Nr. 64/2016 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 20),
BGBl. I Nr. 61/2018,
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 22).

Anwendungsbereich

§ 1. (1) Auf das Verfahren in Angelegenheiten des öffentlich-rechtlichen
Dienst-, Ruhe- oder Versorgungsverhältnisses (im folgenden „Dienstverhältnis“
genannt) zum Bund, den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden ist das
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51, mit den
nachstehenden Abweichungen anzuwenden.

(2) Dieses Bundesgesetz ist auch auf die öffentlich-rechtlichen Bediensteten
von Stiftungen, Fonds und Anstalten anzuwenden, die von Organen des Bundes
oder Personen (Personengemeinschaften) verwaltet werden, die hiezu von Or-
ganen des Bundes bestellt sind.

(3) Auf das Verfahren in Disziplinar(Dienststraf)angelegenheiten ist dieses
Bundesgesetz nicht anzuwenden, wenn die Gesetze und Verordnungen dafür
ein besonderes Verfahren vorschreiben.

(4) Das Recht des Vorgesetzten, dienstliche Anweisungen (Dienstaufträge)
zu erteilen, wird durch dieses Bundesgesetz nicht berührt.
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DVG § 2

Zu den §§ 2 bis 6 AVG

§ 2. (1) Die Zuständigkeit in Dienstrechtsangelegenheiten richtet sich nach
den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen. Soweit in diesen Rechtsvor-
schriften keine Bestimmungen über die Zuständigkeit enthalten sind, gelten die
folgenden Absätze.

(2) Die obersten Verwaltungsorgane des Bundes sind innerhalb ihres Wir-
kungsbereiches als oberste Dienstbehörden zuständig.

(3) Jede Bundesministerin oder jeder Bundesminister kann im Einvernehmen
mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport durch Verordnung innerhalb ihres oder seines Ressorts
nachgeordnete Dienstbehörden errichten, denen, soweit in den Abs. 3b bis 8
nicht anderes bestimmt ist, die Zuständigkeit in Dienstrechtsangelegenheiten
der ihnen angehörenden Beamtinnen und Beamten zukommt.

(3a) Abweichend von Abs. 2 und 3 können einzelne Dienstrechtsangelegen-
heiten einer Dienstbehörde gemäß Abs. 2 oder 3 im Einvernehmen mit der Bun-
desministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport durch Verordnung für alle dem Ressort angehörenden Beamtinnen
und Beamten übertragen werden, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit,
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist und die Dienstbehörde
nach ihrer Organisation und personellen Besetzung zur Durchführung der zu
übertragenden Aufgaben geeignet ist.

(3b) In Dienstrechtsangelegenheiten einer Beamtin oder eines Beamten, die
oder der eine nachgeordnete Dienstbehörde leitet, sowie einer Beamtin oder
eines Beamten einer nachgeordneten Dienststelle, die oder der der Zentralstelle
ohne Unterbrechung mehr als zwei Monate zur Dienstleistung zugeteilt ist, ist
die oberste Dienstbehörde zuständig.

(4) Die Durchführung von Dienstrechtsangelegenheiten, die ihrer Natur nach
einer sofortigen Erledigung bedürfen oder von untergeordneter Bedeutung sind,
obliegt der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle; welche Angelegenheiten
dies sind, wird durch Verordnung der Bundesregierung festgestellt. Das Recht
der Leiterin oder des Leiters der Dienststelle zur Durchführung der Dienstrechts-
angelegenheiten erstreckt sich in diesem Falle auf alle bei der Dienststelle in
Verwendung stehenden Bediensteten, unabhängig davon, ob diese der Dienst-
stelle angehören oder nur zur Dienstleistung zugewiesen sind; diese Bestim-
mung ist insoweit nicht anzuwenden, als verfassungsrechtliche Vorschriften
über die Ausübung der Diensthoheit entgegenstehen. Die Leiterin oder der Lei-
ter der Dienststelle hat im Namen der Dienstbehörde, zu der die Dienststelle
nach den Organisationsvorschriften gehört, zu entscheiden.

(5) Welche Dienstbehörde im einzelnen Fall zuständig ist, richtet sich bei Be-
diensteten des Dienststandes nach der Dienststelle, der der Bedienstete ange-
hört. Sofern es sich um die Begründung eines Dienstverhältnisses handelt, ist
für die Zuständigkeit jene Dienststelle maßgebend, bei der er die Anstellung an-
strebt. Ist die Dienststelle nicht gleichzeitig Dienstbehörde, so ist jene Dienstbe-
hörde zuständig, zu der die Dienststelle auf Grund der Organisationsvorschriften
gehört.
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§§ 3–6 DVG

(6) Bei Personen, die aus dem Dienstverhältnis oder aus dem Dienststand
ausgeschieden sind, und bei versorgungsberechtigten Hinterbliebenen und An-
gehörigen ist zur Entscheidung in Dienstrechtsangelegenheiten, die aus Tat-
sachen herrühren, die vor dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis oder aus
dem Dienststand eingetreten sind, die Dienstbehörde berufen, die im Zeitpunkt
des Ausscheidens des Bediensteten aus dem Dienstverhältnis oder aus dem
Dienststand zuständig gewesen ist. In allen übrigen pensionsrechtlichen Ange-
legenheiten ist die Dienststelle Dienstbehörde, die über den Pensionsaufwand
verfügt.

(6a) Für Bundesbedienstete, für deren Pensionsaufwand ein Land aufzu-
kommen hat, ist in allen Dienstrechtsangelegenheiten die Dienstbehörde im
Sinne des Abs. 6 erster Satz zuständig.

(7) Wird ein Bediensteter während eines laufenden Dienstrechtsverfahrens
in den Personalstand eines anderen Ressorts übernommen, so hat die gemäß
Abs. 2 bis 3b zuständige Dienstbehörde jenes Ressorts das Verfahren fortzu-
führen, in deren Personalstand der Bedienstete übernommen wird.

(8) Die Abs. 2 bis 3b sind auch in den Fällen der Abs. 6 und 6a anwendbar.

(9) Läßt sich nach den Vorschriften der Abs. 1 bis 7 eine zuständige Dienst-
behörde nicht ermitteln, so ist in Dienstrechtsangelegenheiten des Bundes die
Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport zuständig.

Zu § 8 AVG

§ 3. Im Verfahren in Dienstrechtsangelegenheiten sind die Personen Par-
teien, deren Dienstverhältnis oder deren Rechte oder Pflichten aus diesem Ge-
genstand des Verfahrens sind.

Zu § 9 AVG

§ 4. Die Handlungsfähigkeit der Parteien im Dienstrechtsverfahren ist, soweit
die Dienstrechtsvorschriften nicht anderes bestimmen, durch ihre Minderjährig-
keit nicht beschränkt.

Zu § 21 AVG

§ 5. Im Dienstrechtsverfahren ist das Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, mit
der Maßgabe anzuwenden, daß die Hinterlegung von Dokumenten, die Be-
diensteten des Dienststandes zuzustellen sind, auch beim Leiter der Dienststelle
des Bediensteten oder beim Stellvertreter des Leiters zulässig ist.

Zu § 33 AVG

§ 6. Auch die Tage des Laufes des Dienstweges werden in den Fristenlauf
nicht eingerechnet.
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DVG §§ 7–9

Zu den §§ 34 und 35 AVG

§ 7. Ordnungs- und Mutwillensstrafen sind über Beamte des Dienststandes
nicht zu verhängen; statt dessen ist zum Zwecke einer allfälligen Ahndung des
Verhaltens als Pflichtverletzung das Erforderliche zu veranlassen.

Zu den §§ 37, 43, 45 und 65 AVG

§ 8. (1) Die Behörde hat im Dienstrechtsverfahren die zum Vorteil und Nach-
teil der Partei dienenden Umstände mit gleicher Sorgfalt zu berücksichtigen.

(2) Im Dienstrechtsverfahren hat die Partei nur insoweit Anspruch darauf,
daß ihr Gelegenheit gegeben wird, von den Ergebnissen amtlicher Erhebungen
und Beweisaufnahmen Kenntnis und zu ihnen Stellung zu nehmen, als diese
Ergebnisse von dem bisherigen für den Bescheid maßgebenden Vorbringen der
Partei abweichen.

Zu § 57 AVG

§ 9. (1) Soweit es sich nicht um die Begründung, Änderung oder Beendigung
des Dienstverhältnisses, um die Änderung der dienst- und besoldungsrechtli-
chen Stellung oder um die Entscheidung über das Bestehen des Dienstverhält-
nisses handelt, ist die Dienstbehörde berechtigt, einen Bescheid auch ohne vo-
rausgegangenes Ermittlungsverfahren zu erlassen (Dienstrechtsmandat). Ein
solcher Bescheid ist ausdrücklich als Dienstrechtsmandat zu bezeichnen und hat
außer dem Spruch jedenfalls eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten.

(2) Ein Dienstrechtsmandat kann auch mündlich oder im Wege der Aktenein-
sicht erlassen werden. Wird das Mandat im Wege der Akteneinsicht erlassen,
dann ist die Kenntnisnahme des Mandates von der Partei am Einsichtsakt zu be-
urkunden. Im übrigen bleibt § 62 Abs. 2 und 3 AVG unberührt.

(3) Gegen ein Dienstrechtsmandat kann bei der Dienstbehörde, die es erlas-
sen hat, binnen zwei Wochen Vorstellung erhoben werden. Die Vorstellung hat
keine aufschiebende Wirkung. Die Dienstbehörde, die das Dienstrechtsmandat
erlassen hat, hat der Vorstellung die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen,
wenn dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Ab-
wägung der berührten öffentlichen Interessen mit dem Vollzug des angefoch-
tenen Dienstrechtsmandates für die Partei ein unverhältnismäßiger Nachteil ver-
bunden wäre.

(4) Die Dienstbehörde hat binnen zwei Wochen nach Einlangen der Vorstel-
lung das Ermittlungsverfahren einzuleiten, widrigenfalls das angefochtene
Dienstrechtsmandat von Gesetzes wegen außer Kraft tritt. Über die Vorstellung
entscheidet die Dienstbehörde, die das Dienstrechtsmandat erlassen hat. Wenn
sich dies zugunsten der Partei auswirkt, ist in einer stattgebenden Entscheidung
auszusprechen, daß der Bescheid auf den Zeitpunkt der Erlassung des Dienst-
rechtsmandates zurückwirkt.

(5) Die Leiterin oder der Leiter einer Dienststelle, die nicht zugleich Dienstbe-
hörde ist, hat ihren oder seinen Bescheid im Sinne von § 2 Abs. 4 als Dienst-
rechtsmandat im Namen der Dienstbehörde zu erlassen, zu der die Dienststelle
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nach den Organisationsvorschriften gehört. Über die gegen ein solches Dienst-
rechtsmandat erhobene Vorstellung entscheidet unter sinngemäßer Anwendung
der Abs. 3 und 4 erster und letzter Satz die Dienstbehörde, in deren Namen die
Leiterin oder der Leiter der Dienststelle entschieden hat. Die Vorstellung ist bei
der Dienstbehörde einzubringen, in deren Namen die Leiterin oder der Leiter der
Dienststelle entschieden hat.

Zu § 58 AVG

§ 10. Ernennungen, Verleihungen von Amtstiteln, Verständigungen über sol-
che Ernennungen und Verleihungen sowie die mit Ernennungen und Verleihun-
gen von Amtstiteln zusammenhängenden und gleichzeitig getroffenen Feststel-
lungen und Verfügungen bedürfen weder der Bezeichnung als Bescheid, noch
einer Begründung, noch einer Rechtsmittelbelehrung.

Zu § 62 AVG

§ 11. (1) Bescheide in Dienstrechtsangelegenheiten sind, abgesehen von
den Fällen des § 9, schriftlich zu erlassen und, wenn sie an Beamte des Dienst-
standes gerichtet sind, jedenfalls zu eigenen Handen zuzustellen.

(2) Soweit es die Gesetze und Verordnungen vorsehen, können Ernennun-
gen mit Ausnahme der Anstellungen auch durch Verlautbarung in den dafür
bestimmten Verkündungsblättern mit der Wirkung bekanntgegeben werden, daß
die Zustellung des Bescheides nach Ablauf des Tages der Bekanntmachung als
vollzogen gilt. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag, an dem das Verkün-
dungsblatt herausgegeben ist und versendet wird.

Zu § 68 AVG

§ 13. (1) In Dienstrechtsangelegenheiten ist eine Aufhebung oder Abände-
rung von rechtskräftigen Bescheiden von Amts wegen auch dann zulässig, wenn
die Partei wußte oder wissen mußte, daß der Bescheid gegen zwingende ge-
setzliche Vorschriften verstößt.

(2) Zur Aufhebung und Abänderung gemäß Abs. 1 und gemäß § 68 Abs. 2
AVG sowie zur Nichtigerklärung gemäß § 68 Abs. 4 AVG ist die oberste Dienst-
behörde jenes Ressorts zuständig, dessen Personalstand der Bedienstete, auf
den sich das Verfahren bezieht,

1. im Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides im Sinne des § 68 AVG oder
2. im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand oder Dienstver-

hältnis
angehört hat. Hat eine nachgeordnete Dienstbehörde einen Bescheid erlassen
und gehört der betreffende Bedienstete weiterhin dem Personalstand dieser
nachgeordneten Dienstbehörde an, kann auch sie diesen Bescheid gemäß § 68
Abs. 2 AVG – ausgenommen in den Fällen des Abs. 1 – abändern oder aufheben.

(3) Zur Erlassung von Bescheiden gemäß Abs. 2 ist, soweit es sich um An-
gelegenheiten im Sinne des § 2 Abs. 6 zweiter Satz handelt, die Dienststelle zu-
ständig, die über den Pensionsaufwand verfügt.
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DVG §§ 14–18

(4) Die Nichtigerklärung im Sinne des § 68 Abs. 4 Z 1 AVG ist jedenfalls in-
nerhalb eines Jahres von dem Zeitpunkt an zulässig, in dem der zuständigen
Dienstbehörde der von der unzuständigen Behörde erlassene Bescheid be-
kanntgeworden ist, längstens jedoch innerhalb von zehn Jahren seit der Er-
lassung des Bescheides.

(5) Die Nichtigerklärung nach § 68 Abs. 4 AVG reicht auf den Zeitpunkt zu-
rück, in dem der nichtigerklärte Bescheid erlassen worden ist.

Zu den §§ 69 und 70 AVG

§ 14. (1) Durch die Verfügung der Wiederaufnahme des Dienstrechtsverfah-
rens wird der frühere Bescheid nicht aufgehoben.

(2) Erst mit Beendigung des wiederaufgenommenen Verfahrens tritt der
neue Bescheid an die Stelle des früheren Bescheides.

(3) Der neue Bescheid hat jedoch dann, wenn sich dies zugunsten der Partei
auswirkt, anzuordnen, daß der Zustand hergestellt wird, der sich ergeben hätte,
wenn der neue Bescheid schon im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des früheren
Bescheides erlassen worden wäre.

(4) Die im § 69 Abs. 2 und 3 AVG mit drei Jahren festgesetzten Fristen betra-
gen im Dienstrechtsverfahren zehn Jahre.

Zu den §§ 71 und 72 AVG

§ 15. Für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gilt, sofern das Dienst-
rechtsverfahren durch Bescheid abgeschlossen ist, § 14 sinngemäß.

Zu den §§ 77, 78 und 79 AVG

§ 16. Die §§ 77 und 78 AVG sowie § 79 AVG, soweit er sich auf diese Para-
graphen bezieht, sind im Dienstrechtsverfahren nicht anzuwenden.

Verweisungen auf andere Bundesgesetze

§ 17. Soweit in den §§ 1 bis 16 auf andere Bundesgesetze verwiesen wird,
sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Übergangsbestimmungen

§ 18. (1) Verordnungen, die gemäß § 2 Abs. 2 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 119/2002 erlassen wurden, gelten weiter. Änderungen die-
ser Verordnungen bedürfen jedoch ab Inkrafttreten der Dienstrechts-Novelle
2020, BGBl. I Nr. 153/2020, des Einvernehmens mit der Bundesministerin oder
dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport.

(2) Verordnungen, die gemäß § 2 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 6/2010 erlassen wurden, gelten weiter.
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§§ 19, 20 DVG

Inkrafttreten

§ 19. (1) § 15a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 16/1994 tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

(2) § 2 Abs. 6 und 6a und § 13 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 665/1994 treten mit 1. Juli 1994 in Kraft.

(3) § 2 Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 tritt
mit 15. Februar 1997 in Kraft.

(4) § 2 Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2000 tritt
mit 1. April 2000 in Kraft.

(5) § 2 Abs. 2 und 7, § 18 samt Überschrift, jeweils in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 119/2002, sowie die Aufhebung des § 2 Abs. 3 treten
mit 1. Jänner 2003 in Kraft.

(6) Die Aufhebung des § 12 Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 80/2005 tritt mit 1. Juli 2005 in Kraft.

(7) § 2 Abs. 2 und § 18 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/
2010 treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft.

(8) § 2 Abs. 2 bis 3b und 7 bis 9, § 3, § 9 Abs. 3, die Überschrift zu § 10 sowie
der Entfall des § 2 Abs. 6 letzter Satz, des § 8a samt Überschrift, des § 9 Abs. 5
und des § 12 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 120/2012 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

(9) § 9 Abs. 5 sowie § 18 Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 210/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

(10) § 1 Abs. 3, § 2, § 5, § 9 Abs. 5, § 13 Abs. 4 und 5, § 18 Abs. 1 und § 20 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2015 treten mit dem der Kund-
machung folgenden Tag in Kraft.

(11) § 2 Abs. 2 bis 3a und 4, § 18 und § 20 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 64/2016 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in
Kraft.

(12) § 2 Abs. 3, 3a und 9 und § 20 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle
2018, BGBl. I Nr. 60/2018, treten mit 8. Jänner 2018 in Kraft.

(13) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020,
treten in Kraft:

1. § 2 Abs. 3, 3a und 9 sowie § 20 mit 29. Jänner 2020,
2. § 18 Abs. 1 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

Vollziehung

§ 20. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 2
Abs. 3 und 3a die jeweilige Bundesministerin oder der jeweilige Bundesminister
im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, hinsichtlich der übrigen Bestimmungen die
Bundesregierung betraut. Die Erlassung von Verordnungen im Sinne von § 2
Abs. 3 und 4 obliegt hinsichtlich jener Bediensteten, deren Dienstrecht in die Ge-
setzgebungskompetenz der Länder fällt, den Landesregierungen.
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DVV §§ 1–3

Dienstrechtsverfahrensverordnung 1981 – DVV 1981
Verordnung der Bundesregierung vom 17. März 1981,
BGBl. Nr. 162, über die Regelung der Zuständigkeiten

in Dienstrechtsangelegenheiten
Unter Berücksichtigung der Verordnungen, die zur Abänderung der

DVV 1981 erlassen wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 335/1984,
BGBl. Nr. 24/1985,
BGBl. Nr. 79/1985,
BGBl. Nr. 171/1987,
BGBl. Nr. 218/1991,
BGBl. Nr. 707/1991,
BGBl. Nr. 84/1993,
BGBl. Nr. 540/1995,
BGBl. Nr. 41/1996,
BGBl. II Nr. 437/1998,
BGBl. II Nr. 329/2000,
BGBl. II Nr. 460/2001,
BGBl. I Nr. 119/2002 (Art. 21),
BGBl. Nr. 96/2007 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 64/2016 (Art. 16).

§ 1. (aufgehoben mit BGBl. I Nr. 119/2002)

§ 2. (aufgehoben mit BGBl. I Nr. 64/2016)

§ 3. (1) Den Leitern der Dienststellen – ausgenommen die Leiter der den
nachgeordneten Dienstbehörden unterstehenden Dienststellen der Wachkör-
per – obliegt die Durchführung folgender Dienstrechtsangelegenheiten:

1. Einteilung (datumsmäßige Festlegung) des Erholungsurlaubes, aus
dienstlichen Rücksichten gebotene Abänderungen der Urlaubseinteilung,
Rückberufung vom Urlaub und die Feststellung, daß der Verbrauch des
Erholungsurlaubes bis zum 31. Dezember des dem Urlaubsjahr folgenden
Kalenderjahres aus dienstlichen Gründen nicht möglich ist;

2. Entscheidung über Anträge auf Gewährung von Sonderurlauben
a) bis zu einer Woche an einen Lehrer einer Bundesschule, wenn dessen

Vertretung gesichert ist, und im Bereich des Bundesministeriums für
Bildung, Wissenschaft und Kultur an einen Beamten einer Einrichtung
gemäß den §§ 24, 26, 30a und 31 des Forschungsorganisationsgeset-
zes, BGBl. Nr. 341/1981,

b) bis zu drei Arbeitstagen in den übrigen Fällen, wenn die Dienststelle
nicht Dienstbehörde ist.



Band2.Buch : 16-DVV.pod    439
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

439

439

§ 5 DVV

Die Dienstbehörde kann anordnen, daß ihr die Erteilung solcher Sonderur-
laube zu melden ist.

3. Gewährung eines Sonderurlaubes von höchstens einer Woche an einen
Lehrer einer Bundesschule, wenn dessen Vertretung gesichert ist. Auf
diese Lehrer ist Z 2 nicht anzuwenden.

(2) Bei den Wachkörpern obliegt die Durchführung der im Abs. 1 genannten
Dienstrechtsangelegenheiten den nachgeordneten Dienstbehörden.

(3) Die Regelung des Abs. 1 gilt nicht für die Durchführung von Dienst-
rechtsangelegenheiten eines Bediensteten, der Leiter einer Dienststelle ist. In
diesen Fällen obliegt die Durchführung dieser dienstrechtlichen Angelegenhei-
ten der Dienstbehörde, zu der die Dienststelle nach den Organisationsvorschrif-
ten gehört.

(3a) Die Durchführung der im Abs. 1 genannten Dienstrechtsangelegenhei-
ten für die Vorsteher der Bezirksgerichte obliegt dem Präsidenten des dem je-
weiligen Bezirksgericht übergeordneten Gerichtshofes erster Instanz.

(4) Den Leitern der Dienststellen obliegt die Feststellung des Anspruches auf
Pflegefreistellung. Die Dienstbehörde kann anordnen, daß ihr die Inanspruch-
nahme von Pflegefreistellungen zu melden ist. Der Anspruch des Leiters der
Dienststelle ist von der Dienstbehörde, zu der die Dienststelle nach den Organi-
sationsvorschriften gehört, festzustellen.

§ 5. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. April 1981 in Kraft.
(2) Die Dienstrechtsverfahrensverordnung 1969, BGBl. Nr. 377, zuletzt ge-

ändert durch die Verordnung BGBl. Nr. 4/1979, tritt mit Ablauf des 31. März 1981
außer Kraft.

(3) § 1 Abs. 1 Z 5 in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 540/1995 tritt mit
1. September 1995 in Kraft. Verfahren zur Versetzung in den Ruhestand wegen
Dienstunfähigkeit, die vor dem 1. September 1995 eingeleitet worden sind, sind
nach den am 31. August 1995 geltenden Bestimmungen zu Ende zu führen.

(4) § 1 Abs. 1 Z 4 und 5, § 2 Z 4, 8 und 10 und § 3 Abs. 3a in der Fassung der
Verordnung BGBl. Nr. 41/1996 treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft.

(5) § 1 Abs. 1 Z 10a, 18, 19a, 30, 32a, 33 lit. f bis h und 34, § 2 Z 3, 4 lit. f und
g, 6 lit. e und 9, § 3 Abs. 1 Z 2 lit. a, § 4 in der Fassung der Verordnung BGBl. II
Nr. 437/1998 und die Aufhebung des § 2 Z 4 lit. h und des § 2 Z 10 durch die
Verordnung BGBl. II Nr. 437/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. Verfahren,
die am 31. Dezember 1998 anhängig waren, sind nach den bisherigen Vorschrif-
ten fortzuführen.

(6) § 1 Abs. 1 Z 5a und Z 34, § 2 Z 1 bis 3 und Z 7 bis 9 und § 3 Abs. 1 Z 2
lit. a in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 329/2000 treten mit 1. Oktober
2000 in Kraft. Verfahren, die am 30. September 2000 anhängig waren, sind nach
den bisherigen Vorschriften fortzuführen.

(7) § 2 Z 6 lit. c in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 460/2001 tritt mit
1. Jänner 2002 in Kraft. Verfahren, die am 31. Dezember 2001 anhängig waren,
sind nach den mit 1. Jänner 2002 in Kraft tretenden neuen Zuständigkeitsvor-
schriften fortzuführen.
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Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 218/1991, zu den §§ 1, 2 und 3, BGBl. Nr. 162/1981)

(1) Es treten in Kraft:
1. Art. I Z 8 mit 1. Oktober 1991,
2. die übrigen Bestimmungen dieser Verordnung mit 1. Mai 1991.
(2) Verfahren, die am Tag vor dem Inkrafttreten gemäß Abs. 1 anhängig wa-

ren, sind nach den bisherigen Vorschriften fortzuführen.

Artikel 2

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 707/1991, zu § 2, BGBl. Nr. 162/1981)

(Anm.: Abs. 1 Inkrafttretensbestimmung)
(Anm.: Abs. 2 Novellierungsanweisung)
(3) Verfahren, die am Tag vor dem Inkrafttreten gemäß den Abs. 1 oder 2 an-

hängig waren, sind nach den bisherigen Vorschriften fortzuführen.
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§§ 1–3 PSVO

Personalstellenverordnung – PSVO
Verordnung der Bundesregierung BGBl. II Nr. 153/1999 über die
Regelung der Zuständigkeiten in Dienstrechtsangelegenheiten

der Vertragsbediensteten des Bundes
Unter Berücksichtigung der Verordnungen, die zur Abänderung der

DVV 1981 erlassen wurden, und zwar:

BGBl. I Nr. 119/2002,
BGBl. I Nr. 119/2016.

Auf Grund des § 2e des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86,
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/1999 wird verordnet:

§ 1. (Aufgehoben mit BGBl. I Nr. 119/2002)

§ 2. Nachgeordnete Personalstelle ist im Bereich des Bundesministeriums
für Verkehr, Innovation und Technologie das Österreichische Patentamt.

§ 3. (1) Den Leitern der Dienststellen – ausgenommen die Leiter der den
nachgeordneten Personalstellen unterstehenden Dienststellen der Wachkör-
per – obliegt die Durchführung der im § 3 Abs. 1 der DVV 1981 in der jeweils gel-
tenden Fassung angeführten Dienstrechtsangelegenheiten der der Dienststelle
angehörenden Vertragsbediensteten.

(2) Bei den Wachkörpern obliegt die Durchführung der im Abs. 1 genannten
Dienstrechtsangelegenheiten den nachgeordneten Personalstellen.

(3) Die Regelung des Abs. 1 gilt nicht für die Durchführung von Dienstrechts-
angelegenheiten eines Bediensteten, der Leiter einer Dienststelle ist. In diesen
Fällen obliegt die Durchführung dieser Dienstrechtsanlegenheiten der Personal-
stelle, zu der diese Dienststelle auf Grund der Organisationsvorschriften gehört.

(4) Den Leitern der Dienststellen obliegt die Feststellung des Anspruchs auf
Pflegefreistellung. Die zuständige Personalstelle kann anordnen, daß ihr die In-
anspruchnahme von Pflegefreistellungen zu melden ist. Der Anspruch des Lei-
ters der Dienststelle ist von der Personalstelle festzustellen, zu der die Dienst-
stelle nach den Organisationsvorschriften gehört.
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AVG §§ 1, 2

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG
Kundmachung des Bundeskanzlers, BGBl. Nr. 51/1991,
mit der das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz

wiederverlautbart wird
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des AVG

erlassen wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 866/1992,
BGBl. Nr. 686/1994,
BGBl. Nr. 471/1995,
BGBl. I Nr. 158/1998 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 164/1999 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 29/2000 (Art. VIII),
BGBl. I Nr. 126/2001 (VfGH),
BGBl. I Nr. 137/2001 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 65/2002 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 117/2002 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 10/2004 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 4/2008 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 5/2008 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 20/2009 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 135/2009 (Art. 34),
BGBl. I Nr. 111/2010 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 100/2011 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 33/2013 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 161/2013 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 57/2018 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 58/2018 (Art. 3).

I. Teil: Allgemeine Bestimmungen

1. Abschnitt: Behörden

Zuständigkeit

§ 1. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Behörden richtet sich nach
den Vorschriften über ihren Wirkungsbereich und nach den Verwaltungsvor-
schriften.

§ 2. Enthalten die in § 1 erwähnten Vorschriften über die sachliche Zustän-
digkeit keine Bestimmungen, so sind in den Angelegenheiten der Bundesverwal-
tung die Bezirksverwaltungsbehörden sachlich zuständig.
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§§ 3–7 AVG

§ 3. Soweit die in § 1 erwähnten Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit
nichts bestimmen, richtet sich diese

1. in Sachen, die sich auf ein unbewegliches Gut beziehen: nach der Lage
des Gutes;

2. in Sachen, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens oder einer sons-
tigen dauernden Tätigkeit beziehen: nach dem Ort, an dem das Unterneh-
men betrieben oder die Tätigkeit ausgeübt wird oder werden soll;

3. in sonstigen Sachen: zunächst nach dem Hauptwohnsitz (Sitz) des Betei-
ligten, und zwar im Zweifelsfall des belangten oder verpflichteten Teiles,
dann nach seinem Aufenthalt, dann nach seinem letzten Hauptwohnsitz
(Sitz) im Inland, schließlich nach seinem letzten Aufenthalt im Inland,
wenn aber keiner dieser Zuständigkeitsgründe in Betracht kommen kann
oder Gefahr im Verzug ist, nach dem Anlaß zum Einschreiten; kann jedoch
auch danach die Zuständigkeit nicht bestimmt werden, so ist die sachlich
in Betracht kommende oberste Behörde zuständig.

§ 4. (1) Ist gemäß den in § 1 erwähnten Vorschriften die örtliche Zuständig-
keit mehrerer Behörden gegeben und für diesen Fall nicht anderes bestimmt oder
begründen die in § 3 Z 1 und 2 angeführten Umstände die örtliche Zuständigkeit
mehrerer Behörden, so haben diese Behörden einvernehmlich vorzugehen.

(2) Gelangen sie in der Sache zu keinem Einvernehmen, so geht die Zustän-
digkeit auf die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde und, wenn danach
verschiedene Behörden berufen sind und auch diese sich nicht zu einigen ver-
mögen, auf die sachlich in Betracht kommende gemeinsame Oberbehörde über.

(3) Bei Gefahr im Verzug hat jede der in Abs. 1 bezeichneten Behörden in
ihrem Amtsbereich die notwendigen Amtshandlungen unter gleichzeitiger Ver-
ständigung der anderen Behörden vorzunehmen.

§ 5. (1) Über Zuständigkeitsstreite zwischen Behörden entscheidet die sach-
lich in Betracht kommende gemeinsame Oberbehörde.

(2) § 4 Abs. 3 gilt auch in diesem Fall.

§ 6. (1) Die Behörde hat ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit von Amts
wegen wahrzunehmen; langen bei ihr Anbringen ein, zu deren Behandlung sie
nicht zuständig ist, so hat sie diese ohne unnötigen Aufschub auf Gefahr des
Einschreiters an die zuständige Stelle weiterzuleiten oder den Einschreiter an
diese zu weisen.

(2) Durch Vereinbarung der Parteien kann die Zuständigkeit der Behörde we-
der begründet noch geändert werden.

Befangenheit von Verwaltungsorganen

§ 7. (1) Verwaltungsorgane haben sich der Ausübung ihres Amtes zu enthal-
ten und ihre Vertretung zu veranlassen:

1. in Sachen, an denen sie selbst, einer ihrer Angehörigen (§ 36a) oder eine
von ihnen vertretene schutzberechtigte Person beteiligt sind;
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2. in Sachen, in denen sie als Bevollmächtigte einer Partei bestellt waren
oder noch bestellt sind;

3. wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Un-
befangenheit in Zweifel zu ziehen;

4. im Berufungsverfahren, wenn sie an der Erlassung des angefochtenen Be-
scheides oder der Berufungsvorentscheidung (§ 64a) mitgewirkt haben.

(2) Bei Gefahr im Verzug hat, wenn die Vertretung durch ein anderes Verwal-
tungsorgan nicht sogleich bewirkt werden kann, auch das befangene Organ die
unaufschiebbaren Amtshandlungen selbst vorzunehmen.

2. Abschnitt: Beteiligte und deren Vertreter

Beteiligte; Parteien

§ 8. Personen, die eine Tätigkeit der Behörde in Anspruch nehmen oder auf
die sich die Tätigkeit der Behörde bezieht, sind Beteiligte und, insoweit sie an
der Sache vermöge eines Rechtsanspruches oder eines rechtlichen Interesses
beteiligt sind, Parteien.

Rechts- und Handlungsfähigkeit

§ 9. Insoweit die persönliche Rechts- und Handlungsfähigkeit von Beteiligten
in Frage kommt, ist sie von der Behörde, wenn in den Verwaltungsvorschriften
nicht anderes bestimmt ist, nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts zu
beurteilen.

Vertreter

§ 10. (1) Die Beteiligten und ihre gesetzlichen Vertreter können sich, sofern
nicht ihr persönliches Erscheinen ausdrücklich gefordert wird, durch natürliche
Personen, die volljährig und handlungsfähig sind und für die in keinem Bereich
ein gerichtlicher Erwachsenenvertreter bestellt oder eine gewählte oder gesetz-
liche Erwachsenenvertretung oder Vorsorgevollmacht wirksam ist, durch juristi-
sche Personen oder durch eingetragene Personengesellschaften vertreten las-
sen. Bevollmächtigte haben sich durch eine schriftliche, auf Namen oder Firma
lautende Vollmacht auszuweisen. Vor der Behörde kann eine Vollmacht auch
mündlich erteilt werden; zu ihrer Beurkundung genügt ein Aktenvermerk. Schrei-
tet eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person ein, so ersetzt die
Berufung auf die ihr erteilte Vollmacht deren urkundlichen Nachweis.

(2) Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnis richten sich nach den Be-
stimmungen der Vollmacht; hierüber auftauchende Zweifel sind nach den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts zu beurteilen. Die Behörde hat die Behebung
etwaiger Mängel unter sinngemäßer Anwendung des § 13 Abs. 3 von Amts we-
gen zu veranlassen.

(3) Als Bevollmächtigte sind solche Personen nicht zuzulassen, die unbefugt
die Vertretung anderer zu Erwerbszwecken betreiben.
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(4) Die Behörde kann von einer ausdrücklichen Vollmacht absehen, wenn es
sich um die Vertretung durch amtsbekannte Angehörige (§ 36a), Haushaltsan-
gehörige, Angestellte oder durch amtsbekannte Funktionäre von beruflichen
oder anderen Organisationen handelt und Zweifel über Bestand und Umfang der
Vertretungsbefugnis nicht obwalten.

(5) Die Beteiligten können sich eines Rechtsbeistandes bedienen und auch
in seiner Begleitung vor der Behörde erscheinen.

(6) Die Bestellung eines Bevollmächtigten schließt nicht aus, daß der Voll-
machtgeber im eigenen Namen Erklärungen abgibt.

§ 11. Soll von Amts wegen oder auf Antrag gegen einen schutzberechtigten
Beteiligten, der eines gesetzlichen Vertreters entbehrt, oder gegen eine Per-
son, deren Aufenthalt unbekannt ist, eine Amtshandlung vorgenommen wer-
den, so kann die Behörde, wenn die Wichtigkeit der Sache es erfordert, die Be-
trauung einer Person mit der Obsorge oder die Bestellung eines gerichtlichen
Erwachsenenvertreters oder Kurators beim zuständigen Gericht (§ 109 JN) ver-
anlassen.

§ 12. Die Vorschriften dieses Bundesgesetzes über die Beteiligten sind auch
auf deren gesetzliche Vertreter und Bevollmächtigte zu beziehen.

3. Abschnitt: Verkehr zwischen Behörden und Beteiligten

Anbringen

§ 13. (1) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist,
können Anträge, Gesuche, Anzeigen, Beschwerden und sonstige Mitteilungen
bei der Behörde schriftlich, mündlich oder telefonisch eingebracht werden.
Rechtsmittel und Anbringen, die an eine Frist gebunden sind oder durch die der
Lauf einer Frist bestimmt wird, sind schriftlich einzubringen. Erscheint die tele-
fonische Einbringung eines Anbringens der Natur der Sache nach nicht tunlich,
so kann die Behörde dem Einschreiter auftragen, es innerhalb einer angemes-
senen Frist schriftlich oder mündlich einzubringen.

(2) Schriftliche Anbringen können der Behörde in jeder technisch möglichen
Form übermittelt werden, mit E-Mail jedoch nur insoweit, als für den elektroni-
schen Verkehr zwischen der Behörde und den Beteiligten nicht besondere Über-
mittlungsformen vorgesehen sind. Etwaige technische Voraussetzungen oder
organisatorische Beschränkungen des elektronischen Verkehrs zwischen der
Behörde und den Beteiligten sind im Internet bekanntzumachen.

(3) Mängel schriftlicher Anbringen ermächtigen die Behörde nicht zur Zu-
rückweisung. Die Behörde hat vielmehr von Amts wegen unverzüglich deren
Behebung zu veranlassen und kann dem Einschreiter die Behebung des Man-
gels innerhalb einer angemessenen Frist mit der Wirkung auftragen, dass das
Anbringen nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist zurückgewiesen wird. Wird der
Mangel rechtzeitig behoben, so gilt das Anbringen als ursprünglich richtig ein-
gebracht.
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AVG §§ 13a, 14

(4) Bei Zweifeln über die Identität des Einschreiters oder die Authentizität
eines Anbringens gilt Abs. 3 mit der Maßgabe sinngemäß, dass das Anbringen
nach fruchtlosem Ablauf der Frist als zurückgezogen gilt.

(5) Die Behörde ist nur während der Amtsstunden verpflichtet, schriftliche
Anbringen entgegenzunehmen oder Empfangsgeräte empfangsbereit zu halten,
und, außer bei Gefahr im Verzug, nur während der für den Parteienverkehr be-
stimmten Zeit verpflichtet, mündliche oder telefonische Anbringen entgegenzu-
nehmen. Die Amtsstunden und die für den Parteienverkehr bestimmte Zeit sind
im Internet und an der Amtstafel bekanntzumachen.

(6) Die Behörde ist nicht verpflichtet, Anbringen, die sich auf keine bestimmte
Angelegenheit beziehen, in Behandlung zu nehmen.

(7) Anbringen können in jeder Lage des Verfahrens zurückgezogen werden.

(8) Der verfahrenseinleitende Antrag kann in jeder Lage des Verfahrens
bis zu einer allfälligen Schließung des Ermittlungsverfahrens (§ 39 Abs. 3) ge-
ändert werden. Durch die Antragsänderung darf die Sache ihrem Wesen nach
nicht geändert und die sachliche und örtliche Zuständigkeit nicht berührt
werden.

(9) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 10/2004)

Rechtsbelehrung

§ 13 a. Die Behörde hat Personen, die nicht durch berufsmäßige Parteien-
vertreter vertreten sind, die zur Vornahme ihrer Verfahrenshandlungen nöti-
gen Anleitungen in der Regel mündlich zu geben und sie über die mit diesen
Handlungen oder Unterlassungen unmittelbar verbundenen Rechtsfolgen zu
belehren.

Niederschriften

§ 14. (1) Mündliche Anbringen von Beteiligten sind erforderlichenfalls ihrem
wesentlichen Inhalt nach in einer Niederschrift festzuhalten. Niederschriften
über Verhandlungen (Verhandlungsschriften) sind derart abzufassen, daß bei
Weglassung alles nicht zur Sache Gehörigen der Verlauf und Inhalt der Ver-
handlung richtig und verständlich wiedergegeben wird.

(2) Jede Niederschrift hat außerdem zu enthalten:
1. Ort, Zeit und Gegenstand der Amtshandlung und, wenn schon frühere da-

rauf bezügliche Amtshandlungen vorliegen, erforderlichenfalls eine kurze
Darstellung des Standes der Sache;

2. die Bezeichnung der Behörde und die Namen des Leiters der Amtshand-
lung und der sonst mitwirkenden amtlichen Organe, der anwesenden Be-
teiligten und ihrer Vertreter sowie der etwa vernommenen Zeugen und
Sachverständigen.

3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 5/2008)

(3) Die Niederschrift ist den vernommenen oder sonst beigezogenen Per-
sonen, wenn sie nicht darauf verzichten, zur Durchsicht vorzulegen oder vorzu-
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lesen; wenn ein Schallträger verwendet (Abs. 7) oder die Niederschrift elektro-
nisch erstellt wird, kann ihr Inhalt auch auf andere Weise wiedergegeben wer-
den. Der Leiter der Amtshandlung kann auch ohne Verzicht von einer Wieder-
gabe absehen; die beigezogenen Personen können diesfalls bis zum Schluß der
Amtshandlung die Zustellung einer Ausfertigung verlangen und binnen zwei Wo-
chen ab Zustellung Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder
Unrichtigkeit der Niederschrift erheben.

(4) In dem einmal Niedergeschriebenen darf nichts Erhebliches ausgelöscht,
zugesetzt oder verändert werden. Durchgestrichene Stellen sollen noch lesbar
bleiben. Erhebliche Zusätze oder Einwendungen der beigezogenen Personen
wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Niederschrift sind in
einen Nachtrag aufzunehmen und gesondert zu unterfertigen.

(5) Die Niederschrift ist vom Leiter der Amtshandlung und den beigezogenen
Personen zu unterschreiben; bei Amtshandlungen, denen mehr als drei Betei-
ligte beigezogen wurden, genügt es jedoch, wenn die Niederschrift von der Par-
tei, die den verfahrenseinleitenden Antrag gestellt hat, und zwei weiteren Betei-
ligten, in Abwesenheit dieser Partei von mindestens drei Beteiligten, sowie von
den sonstigen beigezogenen Personen unterschrieben wird. Kann dem nicht
entsprochen werden, so sind die dafür maßgeblichen Gründe in der Nieder-
schrift festzuhalten. Wird die Niederschrift elektronisch erstellt, so kann an die
Stelle der Unterschriften des Leiters der Amtshandlung und der beigezogenen
Personen ein Verfahren zum Nachweis der Identität (§ 2 Z 1 E-GovG) des Lei-
ters der Amtshandlung und der Authentizität (§ 2 Z 5 E-GovG) der Niederschrift
treten.

(6) Den beigezogenen Personen ist auf Verlangen eine Ausfertigung der Nie-
derschrift auszufolgen oder zuzustellen.

(7) Die Niederschrift oder Teile davon können unter Verwendung eines
Schallträgers oder in Kurzschrift aufgenommen werden. Die Angaben gemäß
Abs. 2, die Feststellung, daß für die übrigen Teile der Niederschrift ein Schall-
träger verwendet wird, und die Tatsache der Verkündung eines mündlichen Be-
scheides sind in Vollschrift festzuhalten. Die Aufzeichnung und die in Kurzschrift
aufgenommenen Teile der Niederschrift sind unverzüglich in Vollschrift zu über-
tragen. Die beigezogenen Personen können bis zum Schluß der Amtshandlung
die Zustellung einer Ausfertigung der Übertragung verlangen und binnen zwei
Wochen ab Zustellung Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit
oder Unrichtigkeit der Übertragung erheben. Wird eine solche Zustellung bean-
tragt, so darf die Aufzeichnung frühestens einen Monat nach Ablauf der Einwen-
dungsfrist, ansonsten frühestens einen Monat nach erfolgter Übertragung ge-
löscht werden.

(8) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 10/2004)

§ 15. Soweit nicht Einwendungen erhoben wurden, liefert eine gemäß § 14
aufgenommene Niederschrift über den Verlauf und den Gegenstand der betref-
fenden Amtshandlung vollen Beweis. Der Gegenbeweis der Unrichtigkeit des
bezeugten Vorganges bleibt zulässig.
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Aktenvermerke

§ 16. (1) Amtliche Wahrnehmungen, mündliche oder telefonische Anbringen
oder sonstige Mitteilungen an die Behörde, mündliche oder telefonische Beleh-
rungen, Aufforderungen, Anordnungen und sonstige Äußerungen, schließlich
Umstände, die nur für den inneren Dienst der Behörde in Betracht kommen,
sind, wenn nicht anderes bestimmt ist und kein Anlass zur Aufnahme einer Nie-
derschrift besteht, erforderlichenfalls in einem Aktenvermerk kurz festzuhalten.

(2) Der Aktenvermerk ist vom Amtsorgan unter Beisetzung des Datums zu
unterschreiben; wurde der Aktenvermerk elektronisch erstellt, kann an die Stelle
dieser Unterschrift ein Verfahren zum Nachweis der Identität (§ 2 Z 1 E-GovG)
des Amtsorgans und der Authentizität (§ 2 Z 5 E-GovG) des Aktenvermerks
treten.

Akteneinsicht

§ 17. (1) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist,
können die Parteien bei der Behörde in die ihre Sache betreffenden Akten Ein-
sicht nehmen und sich von Akten oder Aktenteilen an Ort und Stelle Abschriften
selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien oder Ausdrucke erstellen lassen.
Soweit die Behörde die die Sache betreffenden Akten elektronisch führt, kann
der Partei auf Verlangen die Akteneinsicht in jeder technisch möglichen Form
gewährt werden.

(2) Allen an einem Verfahren beteiligten Parteien muß auf Verlangen die Ak-
teneinsicht in gleichem Umfang gewährt werden.

(3) Von der Akteneinsicht sind Aktenbestandteile ausgenommen, insoweit
deren Einsichtnahme eine Schädigung berechtigter Interessen einer Partei oder
dritter Personen oder eine Gefährdung der Aufgaben der Behörde herbeiführen
oder den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen würde.

(4) Die Verweigerung der Akteneinsicht gegenüber der Partei eines anhängi-
gen Verfahrens erfolgt durch Verfahrensanordnung.

Blinde und hochgradig sehbehinderte Beteiligte

§ 17a. Blinden oder hochgradig sehbehinderten Beteiligten, die eines Ver-
treters entbehren, hat die Behörde auf Verlangen den Inhalt von Akten oder Ak-
tenteilen durch Verlesung oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen
Möglichkeiten in sonst geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen.

Erledigungen

§ 18. (1) Die Behörde hat die Sache möglichst zweckmäßig, rasch, einfach
und kostensparend zu erledigen und den wesentlichen Inhalt der Amtshandlung
erforderlichenfalls in einer Niederschrift oder einem Aktenvermerk festzuhalten.

(2) Erledigungen haben jedenfalls schriftlich zu ergehen, wenn dies in den
Verwaltungsvorschriften ausdrücklich angeordnet ist oder von der Partei ver-
langt wird.
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(3) Schriftliche Erledigungen sind vom Genehmigungsberechtigten mit seiner
Unterschrift zu genehmigen; wurde die Erledigung elektronisch erstellt, kann an
die Stelle dieser Unterschrift ein Verfahren zum Nachweis der Identität (§ 2 Z 1
E-GovG) des Genehmigenden und der Authentizität (§ 2 Z 5 E-GovG) der Er-
ledigung treten.

(4) Jede schriftliche Ausfertigung hat die Bezeichnung der Behörde, das Da-
tum der Genehmigung und den Namen des Genehmigenden zu enthalten. Aus-
fertigungen in Form von elektronischen Dokumenten müssen mit einer Amts-
signatur (§ 19 E-GovG) versehen sein; Ausfertigungen in Form von Ausdrucken
von mit einer Amtssignatur versehenen elektronischen Dokumenten oder von
Kopien solcher Ausdrucke brauchen keine weiteren Voraussetzungen zu erfül-
len. Sonstige Ausfertigungen haben die Unterschrift des Genehmigenden zu
enthalten; an die Stelle dieser Unterschrift kann die Beglaubigung der Kanzlei
treten, dass die Ausfertigung mit der Erledigung übereinstimmt und die Erledi-
gung gemäß Abs. 3 genehmigt worden ist. Das Nähere über die Beglaubigung
wird durch Verordnung geregelt.

(5) Für Bescheide gilt der III. Teil, für Ladungsbescheide überdies § 19.

Ladungen

§ 19. (1) Die Behörde ist berechtigt, Personen, die in ihrem Amtsbereich
ihren Aufenthalt (Sitz) haben und deren Erscheinen nötig ist, vorzuladen.

(2) In der Ladung ist außer Ort und Zeit der Amtshandlung auch anzugeben,
was den Gegenstand der Amtshandlung bildet, in welcher Eigenschaft der Ge-
ladene vor der Behörde erscheinen soll (als Beteiligter, Zeuge usw.) und welche
Behelfe und Beweismittel mitzubringen sind. In der Ladung ist ferner bekanntzu-
geben, ob der Geladene persönlich zu erscheinen hat oder ob die Entsendung
eines Vertreters genügt und welche Folgen an ein Ausbleiben geknüpft sind.

(3) Wer nicht durch Krankheit, Behinderung oder sonstige begründete Hin-
dernisse vom Erscheinen abgehalten ist, hat die Verpflichtung, der Ladung
Folge zu leisten und kann zur Erfüllung dieser Pflicht durch Zwangsstrafen ver-
halten oder vorgeführt werden. Die Anwendung dieser Zwangsmittel ist nur zu-
lässig, wenn sie in der Ladung angedroht waren und die Ladung zu eigenen
Handen zugestellt war; sie obliegt den Vollstreckungsbehörden.

(4) Eine einfache Ladung erfolgt durch Verfahrensanordnung.

§ 20. Steht die zu ladende Person in einem öffentlichen Amt oder Dienst oder
im Dienst eines dem öffentlichen Verkehr dienenden Unternehmens und muß
voraussichtlich zur Wahrung der Sicherheit oder anderer öffentlicher Interessen
eine Stellvertretung während der Verhinderung dieser Person eintreten, so ist
gleichzeitig deren vorgesetzte Stelle von der Ladung zu benachrichtigen.

4. Abschnitt: Zustellungen

§ 21. Zustellungen sind nach dem Zustellgesetz vorzunehmen.
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§ 22. Wenn wichtige Gründe hiefür vorliegen, ist eine schriftliche Ausfertigung
mit Zustellnachweis zuzustellen. Bei Vorliegen besonders wichtiger Gründe oder
wenn es gesetzlich vorgesehen ist, ist die Zustellung zu eigenen Handen des
Empfängers zu bewirken.

§ 23. (Entfällt; Art. III Abs. 2 der Kundmachung)

§ 24. (Entfällt; Art. III Abs. 2 der Kundmachung)

§ 25. (Entfällt; Art. III Abs. 2 der Kundmachung)

§ 26. (Entfällt; Art. III Abs. 2 der Kundmachung)

§ 27. (Entfällt; Art. III Abs. 2 der Kundmachung)

§ 28. (Entfällt; Art. III Abs. 2 der Kundmachung)

§ 29. (Entfällt; Art. III Abs. 2 der Kundmachung)

§ 30. (Entfällt; Art. III Abs. 2 der Kundmachung)

§ 31. (Entfällt; Art. III Abs. 2 der Kundmachung)

5. Abschnitt: Fristen

§ 32. (1) Bei der Berechnung von Fristen, die nach Tagen bestimmt sind,
wird der Tag nicht mitgerechnet, in den der Zeitpunkt oder das Ereignis fällt, wo-
nach sich der Anfang der Frist richten soll.

(2) Nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimmte Fristen enden mit dem
Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, der durch
seine Benennung oder Zahl dem Tag entspricht, an dem die Frist begonnen hat.
Fehlt dieser Tag im letzten Monat, so endet die Frist mit Ablauf des letzten Ta-
ges dieses Monats.

§ 33. (1) Beginn und Lauf einer Frist werden durch Samstage, Sonntage
oder gesetzliche Feiertage nicht behindert.

(2) Fällt das Ende einer Frist auf einen Samstag, Sonntag, gesetzlichen Fei-
ertag, Karfreitag oder 24. Dezember, so ist der nächste Tag, der nicht einer der
vorgenannten Tage ist, als letzter Tag der Frist anzusehen.

(3) Die Tage von der Übergabe an einen Zustelldienst im Sinne des § 2 Z 7
des Zustellgesetzes zur Übermittlung an die Behörde bis zum Einlangen bei die-
ser (Postlauf) werden in die Frist nicht eingerechnet.

(4) Durch Gesetz oder Verordnung festgesetzte Fristen können, wenn nicht
ausdrücklich anderes bestimmt ist, nicht geändert werden.
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6. Abschnitt: Ordnungs- und Mutwillensstrafen

Ordnungsstrafen

§ 34. (1) Das Verwaltungsorgan, das eine Verhandlung, Vernehmung, einen
Augenschein oder eine Beweisaufnahme leitet, hat für die Aufrechterhaltung der
Ordnung und für die Wahrung des Anstandes zu sorgen.

(2) Personen, die die Amtshandlung stören oder durch ungeziemendes Be-
nehmen den Anstand verletzen, sind zu ermahnen; bleibt die Ermahnung er-
folglos, so kann ihnen nach vorausgegangener Androhung das Wort entzogen,
ihre Entfernung verfügt und ihnen die Bestellung eines Bevollmächtigten auf-
getragen werden oder gegen sie eine Ordnungsstrafe bis 726 Euro verhängt
werden.

(3) Die gleichen Ordnungsstrafen können von der Behörde gegen Personen
verhängt werden, die sich in schriftlichen Eingaben einer beleidigenden Schreib-
weise bedienen.

(4) Gegen öffentliche Organe und gegen Bevollmächtigte, die zur berufs-
mäßigen Parteienvertretung befugt sind, ist, wenn sie einem Disziplinarrecht un-
terstehen, keine Ordnungsstrafe zu verhängen, sondern lediglich die Anzeige an
die Disziplinarbehörde zu erstatten.

(5) Die Verhängung einer Ordnungsstrafe schließt die strafgerichtliche Ver-
folgung wegen derselben Handlung nicht aus.

Mutwillensstrafen

§ 35. Gegen Personen, die offenbar mutwillig die Tätigkeit der Behörde in An-
spruch nehmen oder in der Absicht einer Verschleppung der Angelegenheit un-
richtige Angaben machen, kann die Behörde eine Mutwillensstrafe bis 726 Euro
verhängen.

Widmung und Vollzug der Ordnungs- und Mutwillensstrafen

§ 36. Die Ordnungs- und Mutwillensstrafen fließen der Gebietskörperschaft
zu, die den Aufwand der Behörde zu tragen hat. Die Bestimmungen des Verwal-
tungsstrafgesetzes über den Strafvollzug sind sinngemäß anzuwenden.

7. Abschnitt: Begriffsbestimmungen

Angehörige

§ 36a. (1) Angehörige im Sinne dieses Bundesgesetzes sind
1. der Ehegatte,
2. die Verwandten in gerader Linie und die Verwandten zweiten, dritten und

vierten Grades in der Seitenlinie,
3. die Verschwägerten in gerader Linie und die Verschwägerten zweiten Gra-

des in der Seitenlinie,
4. die Wahleltern und Wahlkinder und die Pflegeeltern und Pflegekinder,
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5. Personen, die miteinander in Lebensgemeinschaft leben, sowie Kinder
und Enkel einer dieser Personen im Verhältnis zur anderen Person sowie

6. der eingetragene Partner.

(2) Abs. 1 Z 3 gilt für eingetragene Partner sinngemäß.

(3) Die durch eine Ehe, Lebensgemeinschaft oder eingetragene Partner-
schaft begründete Eigenschaft einer Person als Angehöriger bleibt aufrecht,
auch wenn die Ehe, die Lebensgemeinschaft oder die eingetragene Partner-
schaft nicht mehr besteht.

II. Teil: Ermittlungsverfahren

1. Abschnitt: Zweck und Gang des Ermittlungsverfahrens

Allgemeine Grundsätze

§ 37. Zweck des Ermittlungsverfahrens ist, den für die Erledigung einer Ver-
waltungssache maßgebenden Sachverhalt festzustellen und den Parteien Gele-
genheit zur Geltendmachung ihrer Rechte und rechtlichen Interessen zu geben.
Nach einer Antragsänderung (§ 13 Abs. 8) hat die Behörde das Ermittlungsver-
fahren insoweit zu ergänzen, als dies im Hinblick auf seinen Zweck notwendig
ist.

§ 38. Sofern die Gesetze nicht anderes bestimmen, ist die Behörde berech-
tigt, im Ermittlungsverfahren auftauchende Vorfragen, die als Hauptfragen von
anderen Verwaltungsbehörden oder von den Gerichten zu entscheiden wären,
nach der über die maßgebenden Verhältnisse gewonnenen eigenen Anschau-
ung zu beurteilen und diese Beurteilung ihrem Bescheid zugrunde zu legen.
Sie kann aber auch das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung der
Vorfrage aussetzen, wenn die Vorfrage schon den Gegenstand eines anhängi-
gen Verfahrens bei der zuständigen Verwaltungsbehörde bzw. beim zuständi-
gen Gericht bildet oder ein solches Verfahren gleichzeitig anhängig gemacht
wird.

§ 38a. (1) Hat die Behörde dem Gerichtshof der Europäischen Union eine
Frage zur Vorabentscheidung nach Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union vorgelegt, so dürfen bis zum Einlangen der Vorab-
entscheidung nur solche Handlungen vorgenommen oder Entscheidungen und
Verfügungen getroffen werden, die durch die Vorabentscheidung nicht beein-
flusst werden können oder die die Frage nicht abschließend regeln und keinen
Aufschub gestatten.

(2) Erachtet die Behörde die noch nicht ergangene Vorabentscheidung für
ihre Entscheidung in der Sache als nicht mehr erforderlich, so hat sie ihren An-
trag unverzüglich zurückzuziehen.

§ 39. (1) Für die Durchführung des Ermittlungsverfahrens sind die Verwal-
tungsvorschriften maßgebend.
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(2) Soweit die Verwaltungsvorschriften hierüber keine Anordnungen enthal-
ten, hat die Behörde von Amts wegen vorzugehen und unter Beobachtung der in
diesem Teil enthaltenen Vorschriften den Gang des Ermittlungsverfahrens zu
bestimmen. Sie kann insbesondere von Amts wegen oder auf Antrag eine münd-
liche Verhandlung durchführen und mehrere Verwaltungssachen zur gemein-
samen Verhandlung und Entscheidung verbinden oder sie wieder trennen. Die
Behörde hat sich bei allen diesen Verfahrensanordnungen von Rücksichten auf
möglichste Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis leiten
zu lassen.

(2a) Jede Partei hat ihr Vorbringen so rechtzeitig und vollständig zu erstat-
ten, dass das Verfahren möglichst rasch durchgeführt werden kann (Verfahrens-
förderungspflicht).

(2b) Sind nach den Verwaltungsvorschriften für ein Vorhaben mehrere Be-
willigungen, Genehmigungen oder bescheidmäßige Feststellungen erforderlich
und werden diese unter einem beantragt, so hat die Behörde die Verfahren zur
gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden und mit den von
anderen Behörden geführten Verfahren zu koordinieren. Eine getrennte Verfah-
rensführung ist zulässig, wenn diese im Interesse der Zweckmäßigkeit, Rasch-
heit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist.

(3) Wenn die Sache zur Entscheidung reif ist, kann die Behörde das Er-
mittlungsverfahren durch Verfahrensanordnung für geschlossen erklären. Die
Erklärung hat nach Möglichkeit in der mündlichen Verhandlung, in allen anderen
Fällen schriftlich zu ergehen.

(4) Das Ermittlungsverfahren ist auf Antrag fortzusetzen, wenn eine Partei
glaubhaft macht, dass Tatsachen oder Beweismittel ohne ihr Verschulden nicht
geltend gemacht werden konnten und allein oder in Verbindung mit dem sonsti-
gen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens voraussichtlich einen im Hauptinhalt
des Spruches anders lautenden Bescheid herbeiführen würden. Die Entschei-
dung über den Antrag erfolgt durch Verfahrensanordnung. Die Behörde kann
das Ermittlungsverfahren jederzeit von Amts wegen fortsetzen.

(5) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, gilt das
Ermittlungsverfahren als nicht geschlossen, wenn der Bescheid nicht binnen
acht Wochen ab jenem Zeitpunkt, zu dem erstmals einer Partei gegenüber das
Ermittlungsverfahren für geschlossen erklärt worden ist, gegenüber einer Partei
erlassen wird.

Dolmetscher und Übersetzer

§ 39a. (1) Ist eine Partei oder eine zu vernehmende Person der deutschen
Sprache nicht hinreichend kundig, stumm, gehörlos oder hochgradig hörbehin-
dert, so ist erforderlichenfalls der der Behörde beigegebene oder zur Verfügung
stehende Dolmetscher (Amtsdolmetscher) beizuziehen. Die §§ 52 Abs. 2 bis 4
und 53 sind anzuwenden.

(2) Als Dolmetscher im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten auch die Über-
setzer.
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Mündliche Verhandlung

§ 40. (1) Mündliche Verhandlungen sind unter Zuziehung aller bekannten
Beteiligten sowie der erforderlichen Zeugen und Sachverständigen vorzuneh-
men und, sofern sie mit einem Augenschein verbunden sind, womöglich an Ort
und Stelle, sonst am Sitz der Behörde oder an dem Ort abzuhalten, der nach der
Sachlage am zweckmäßigsten erscheint. Bei der Auswahl des Verhandlungsor-
tes ist, sofern die mündliche Verhandlung nicht mit einem Augenschein verbun-
den ist, darauf zu achten, daß dieser für körperbehinderte Beteiligte gefahrlos
und tunlichst ohne fremde Hilfe zugänglich ist. In verbundenen Verfahren (§ 39
Abs. 2b) abzuhaltende mündliche Verhandlungen sind von der Behörde tun-
lichst gemeinsam durchzuführen.

(2) Die Behörde hat darüber zu wachen, daß die Vornahme eines Augen-
scheins nicht zur Verletzung eines Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis-
ses mißbraucht werde.

§ 41. (1) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat durch per-
sönliche Verständigung der bekannten Beteiligten zu erfolgen. Wenn noch an-
dere Personen als Beteiligte in Betracht kommen, ist die Verhandlung überdies
an der Amtstafel der Gemeinde, durch Verlautbarung in der für amtliche Kund-
machungen der Behörde bestimmten Zeitung oder durch Verlautbarung im elek-
tronischen Amtsblatt der Behörde kundzumachen.

(2) Die Verhandlung ist so anzuberaumen, dass die Teilnehmer rechtzeitig
und vorbereitet erscheinen können. Die Verständigung (Kundmachung) über die
Anberaumung der Verhandlung hat die für Ladungen vorgeschriebenen Anga-
ben einschließlich des Hinweises auf die gemäß § 42 eintretenden Folgen zu
enthalten. Sie kann unter Hinweis auf die gemäß § 39 Abs. 4 eintretenden Fol-
gen die Aufforderung an die Parteien enthalten, binnen einer angemessenen,
vier Wochen möglichst nicht übersteigenden Frist alle ihnen bekannten Tatsa-
chen und Beweismittel geltend zu machen. Falls für Zwecke der Verhandlung
Pläne oder sonstige Behelfe zur Einsicht der Beteiligten aufzulegen sind, ist dies
bei der Anberaumung der Verhandlung unter Angabe von Zeit und Ort der Ein-
sichtnahme bekanntzugeben.

§ 42. (1) Wurde eine mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter
Satz und in einer in den Verwaltungsvorschriften vorgesehenen besonderen
Form kundgemacht, so hat dies zur Folge, dass eine Person ihre Stellung als
Partei verliert, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung
während der Amtsstunden bei der Behörde oder während der Verhandlung Ein-
wendungen erhebt. Wenn die Verwaltungsvorschriften über die Form der Kund-
machung nichts bestimmen, so tritt die im ersten Satz bezeichnete Rechtsfolge
ein, wenn die mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter Satz und in ge-
eigneter Form kundgemacht wurde.

(1a) Die Kundmachung im Internet unter der Adresse der Behörde gilt als
geeignet, wenn sich aus einer dauerhaften Kundmachung an der Amtstafel der
Behörde ergibt, dass solche Kundmachungen im Internet erfolgen können und
unter welcher Adresse sie erfolgen. Sonstige Formen der Kundmachung sind
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geeignet, wenn sie sicherstellen, dass ein Beteiligter von der Verhandlung vo-
raussichtlich Kenntnis erlangt.

(2) Wurde eine mündliche Verhandlung nicht gemäß Abs. 1 kundgemacht,
so erstreckt sich die darin bezeichnete Rechtsfolge nur auf jene Beteiligten, die
rechtzeitig die Verständigung von der Anberaumung der Verhandlung erhalten
haben.

(3) Eine Person, die glaubhaft macht, daß sie durch ein unvorhergesehenes
oder unabwendbares Ereignis verhindert war, rechtzeitig Einwendungen zu er-
heben, und die kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens
trifft, kann binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses, jedoch
spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sache bei
der Behörde Einwendungen erheben. Solche Einwendungen gelten als recht-
zeitig erhoben und sind von jener Behörde zu berücksichtigen, bei der das Ver-
fahren anhängig ist.

(4) Versäumt derjenige, über dessen Antrag das Verfahren eingeleitet wurde,
die Verhandlung, so kann sie entweder in seiner Abwesenheit durchgeführt oder
auf seine Kosten auf einen anderen Termin verlegt werden.

§ 43. (1) Das mit der Leitung der mündlichen Verhandlung betraute Organ
(Verhandlungsleiter) hat sich von der Identität der Erschienenen zu überzeugen
und ihre Stellung als Parteien oder sonst Beteiligte und die etwaige Vertretungs-
befugnis zu prüfen.

(2) Der Verhandlungsleiter eröffnet die Verhandlung und legt ihren Gegen-
stand dar. Er kann die Verhandlung in Abschnitte gliedern und einen Zeitplan er-
stellen. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die Beteiligten zu hören, die Beweise
aufzunehmen und die Ergebnisse früher aufgenommener Beweise oder Erhe-
bungen vorzutragen und zu erörtern sind. Er entscheidet über die Beweis-
anträge und hat offenbar unerhebliche Anträge zurückzuweisen. Ihm steht auch
die Befugnis zu, die Verhandlung nach Bedarf zu unterbrechen oder zu vertagen
und den Zeitpunkt für die Fortsetzung der Verhandlung mündlich zu bestimmen.

(3) Der Verhandlungsleiter hat die Verhandlung unter steter Bedachtnahme
auf ihren Zweck zügig so zu führen, daß den Parteien das Recht auf Gehör ge-
wahrt, anderen Beteiligten aber Gelegenheit geboten wird, bei der Feststellung
des Sachverhalts mitzuwirken. An der Sache nicht beteiligte Personen dürfen in
der Verhandlung nicht das Wort ergreifen.

(4) Jeder Partei muß insbesondere Gelegenheit geboten werden, alle zur
Sache gehörenden Gesichtspunkte vorzubringen und unter Beweis zu stellen,
Fragen an die anwesenden Zeugen und Sachverständigen zu stellen, sich über
die von anderen Beteiligten, den Zeugen und Sachverständigen vorgebrachten
oder die als offenkundig behandelten Tatsachen sowie über die von anderen ge-
stellten Anträge und über das Ergebnis amtlicher Erhebungen zu äußern.

(5) Stehen einander zwei oder mehrere Parteien mit einander widerspre-
chenden Ansprüchen gegenüber, so hat der Verhandlungsleiter auf das Zustan-
dekommen eines Ausgleichs dieser Ansprüche mit den öffentlichen und den von
anderen Beteiligten geltend gemachten Interessen hinzuwirken.
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§ 44. (1) Über jede mündliche Verhandlung ist eine Verhandlungsschrift
nach den §§ 14 und 15 aufzunehmen.

(2) Schriftliche Äußerungen und Mitteilungen von Beteiligten, Niederschriften
über Beweise, die bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung, aber außerhalb
dieser aufgenommen wurden, Berichte und schriftliche Sachverständigengut-
achten sind der Verhandlungsschrift anzuschließen. Dies ist in der Verhand-
lungsschrift zu vermerken. Teilnehmer an der mündlichen Verhandlung dürfen
ihre Erklärungen jedoch nicht schriftlich abgeben.

(3) Sobald die zulässigen Vorbringen aller Beteiligten aufgenommen sind
und die Beweisaufnahme beendet ist, hat der Verhandlungsleiter die Verhand-
lung, gegebenenfalls nach Wiedergabe der Verhandlungsschrift (§ 14 Abs. 3)
und nach mündlicher Verkündung des Bescheides (§ 62 Abs. 2), für geschlos-
sen zu erklären.

Großverfahren

§ 44a. (1) Sind an einer Verwaltungssache oder an verbundenen Verwal-
tungssachen voraussichtlich insgesamt mehr als 100 Personen beteiligt, so
kann die Behörde den Antrag oder die Anträge durch Edikt kundmachen.

(2) Das Edikt hat zu enthalten:
1. den Gegenstand des Antrages und eine Beschreibung des Vorhabens;
2. eine Frist von mindestens sechs Wochen, innerhalb derer bei der Behörde

schriftlich Einwendungen erhoben werden können;
3. den Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 44b;
4. den Hinweis, daß die Kundmachungen und Zustellungen im Verfahren

durch Edikt vorgenommen werden können.
(3) Das Edikt ist im redaktionellen Teil zweier im Bundesland weitverbreite-

ter Tageszeitungen und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu verlautbaren. Ist
in den Verwaltungsvorschriften für die Kundmachung der mündlichen Verhand-
lung eine besondere Form vorgesehen, so ist der Inhalt des Edikts darüber
hinaus in dieser Form kundzumachen; im übrigen kann die Behörde jede ge-
eignete Form der Kundmachung wählen. In der Zeit vom 15. Juli bis 25. August
und vom 24. Dezember bis 6. Jänner ist die Kundmachung durch Edikt nicht
zulässig.

§ 44b. (1) Wurde ein Antrag durch Edikt kundgemacht, so hat dies zur
Folge, daß Personen ihre Stellung als Partei verlieren, soweit sie nicht recht-
zeitig bei der Behörde schriftlich Einwendungen erheben. § 42 Abs. 3 ist sinn-
gemäß anzuwenden.

(2) Der Antrag, die Antragsunterlagen und die vorliegenden Gutachten der
Sachverständigen sind, soweit sie nicht von der Akteneinsicht ausgenommen
sind, während der Einwendungsfrist bei der Behörde und bei der Gemeinde zur
öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Beteiligten können sich hievon Abschrif-
ten selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien oder Ausdrucke erstellen las-
sen. Soweit die Behörde die die Sache betreffenden Akten elektronisch führt,
kann den Beteiligten auf Verlangen die Akteneinsicht in jeder technisch mög-
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lichen Form gewährt werden. Erforderlichenfalls hat die Behörde der Ge-
meinde eine ausreichende Anzahl von Kopien oder Ausdrucken zur Verfügung
zu stellen.

§ 44c. (1) Die Behörde kann unter den in § 44a Abs. 1 genannten Voraus-
setzungen eine öffentliche Erörterung des Vorhabens durchführen. Ort, Zeit und
Gegenstand der Erörterung sind gemäß § 44a Abs. 3 zu verlautbaren.

(2) Zur öffentlichen Erörterung können Sachverständige beigezogen wer-
den. Es ist jedermann gestattet, Fragen zu stellen und sich zum Vorhaben zu
äußern.

(3) Über die öffentliche Erörterung ist eine Niederschrift nicht zu erstellen.

§ 44d. (1) Die Behörde kann eine mündliche Verhandlung gemäß § 44a
Abs. 3 durch Edikt anberaumen, wenn der Antrag gemäß § 44a Abs. 1 kundge-
macht worden ist oder gleichzeitig kundgemacht wird.

(2) Das Edikt hat zu enthalten:
1. den Gegenstand der Verhandlung, eine Beschreibung des Vorhabens und

einen etwaigen Zeitplan;
2. Ort und Zeit der Verhandlung.

§ 44e. (1) Die durch Edikt anberaumte mündliche Verhandlung ist öffentlich.
(2) § 25 Abs. 1 bis 4 des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes – VwGVG,

BGBl. I Nr. 33/2013, ist sinngemäß anzuwenden.
(3) Die Verhandlungsschrift ist spätestens eine Woche nach Schluß der

mündlichen Verhandlung bei der Behörde und bei der Gemeinde während der
Amtsstunden mindestens drei Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen.
Wurde eine Aufzeichnung oder ein Stenogramm in Vollschrift übertragen, so
können die Beteiligten während der Einsichtsfrist bei der Behörde Einwendun-
gen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Übertragung er-
heben. Die Beteiligten können sich von der Verhandlungsschrift Abschriften
selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien oder Ausdrucke erstellen lassen.
Erforderlichenfalls hat die Behörde der Gemeinde eine ausreichende Anzahl von
Kopien oder Ausdrucken zur Verfügung zu stellen. Nach Maßgabe der vorhan-
denen technischen Möglichkeiten hat die Behörde die Verhandlungsschrift im
Internet bereitzustellen.

§ 44f. (1) Ist der Antrag gemäß § 44a Abs. 1 kundgemacht worden, so kann
die Behörde Schriftstücke durch Edikt zustellen. Hiezu hat sie gemäß § 44a
Abs. 3 zu verlautbaren, daß ein Schriftstück bestimmten Inhalts bei der Behörde
zur öffentlichen Einsicht aufliegt; auf die Bestimmungen des Abs. 2 ist hinzuwei-
sen. Mit Ablauf von zwei Wochen nach dieser Verlautbarung gilt das Schriftstück
als zugestellt.

(2) Die Behörde hat das Schriftstück während der Amtsstunden mindestens
acht Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Sie hat den Beteiligten auf
Verlangen Ausfertigungen des Schriftstückes auszufolgen und den Parteien auf
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Verlangen unverzüglich zuzusenden. Nach Maßgabe der vorhandenen techni-
schen Möglichkeiten hat sie das Schriftstück im Internet bereitzustellen.

§ 44g. Die Kosten der Verlautbarung des Edikts im „Amtsblatt zur Wiener
Zeitung“ sind von Amts wegen zu tragen.

2. Abschnitt: Beweise

Allgemeine Grundsätze über den Beweis

§ 45. (1) Tatsachen, die bei der Behörde offenkundig sind, und solche, für
deren Vorhandensein das Gesetz eine Vermutung aufstellt, bedürfen keines
Beweises.

(2) Im übrigen hat die Behörde unter sorgfältiger Berücksichtigung der Er-
gebnisse des Ermittlungsverfahrens nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob
eine Tatsache als erwiesen anzunehmen ist oder nicht.

(3) Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, vom Ergebnis der Beweisauf-
nahme Kenntnis und dazu Stellung zu nehmen.

§ 46. Als Beweismittel kommt alles in Betracht, was zur Feststellung des
maßgebenden Sachverhaltes geeignet und nach Lage des einzelnen Falles
zweckdienlich ist.

Urkunden

§ 47. Die Beweiskraft von öffentlichen Urkunden und Privaturkunden ist von
der Behörde nach den §§ 292 bis 294, 296, 310 und 311 ZPO zu beurteilen. Da-
bei gilt § 292 Abs. 1 erster Satz ZPO jedoch mit der Maßgabe, daß inländische
öffentliche Urkunden den Beweis auch über jene Tatsachen und Rechtsverhält-
nisse liefern, die die Voraussetzung für ihre Ausstellung bildeten und in der Ur-
kunde ausdrücklich genannt sind; wenn die Behörde im Hinblick auf die beson-
deren Umstände des Einzelfalles dagegen Bedenken hat, daß die Urkunde die-
sen Beweis liefert, so kann sie der Partei auftragen, den Beweis auf andere
Weise zu führen.

Zeugen

§ 48. Als Zeugen dürfen nicht vernommen werden:
1. Personen, die zur Mitteilung ihrer Wahrnehmungen unfähig sind oder die

zur Zeit, auf die sich ihre Aussage beziehen soll, zur Wahrnehmung der zu
beweisenden Tatsache unfähig waren;

2. Geistliche darüber, was ihnen in der Beichte oder sonst unter dem Siegel
geistlicher Amtsverschwiegenheit anvertraut wurde;

3. mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betraute Or-
gane sowie Organe anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts, wenn
der Gegenstand ihrer Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegt und
sie von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit nicht entbunden worden sind.
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§ 49. (1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden:
1. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen, einem seiner Angehöri-

gen (§ 36a), einer mit seiner Obsorge betrauten Person, seinem Erwach-
senenvertreter, seinem Vorsorgebevollmächtigten nach Wirksamwerden
der Vorsorgevollmacht oder der von ihm in einer dieser Eigenschaften ver-
tretenen Person einen unmittelbaren Vermögensnachteil oder die Gefahr
einer strafrechtlichen Verfolgung zuziehen oder zur Unehre gereichen
würde;

2. über Fragen, die er nicht beantworten könnte, ohne eine ihm obliegende
gesetzlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, von der er nicht gültig
entbunden wurde, zu verletzen oder ein Kunst-, Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnis zu offenbaren;

3. über Fragen, wie er sein Wahl- oder Stimmrecht ausgeübt hat, wenn des-
sen Ausübung gesetzlich für geheim erklärt ist.

(2) Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen können die
Zeugenaussage auch darüber verweigern, was ihnen in ihrer Eigenschaft als
Vertreter einer Partei von dieser anvertraut wurde.

(3) Wegen der Gefahr eines Vermögensnachteils darf die Aussage über Ge-
burten, Eheschließungen und Sterbefälle der in Abs. 1 Z 1 bezeichneten Perso-
nen nicht verweigert werden.

(4) Will ein Zeuge die Aussage verweigern, so hat er die Gründe seiner Wei-
gerung glaubhaft zu machen.

(5) Einem Zeugen, der einer Ladung (§§ 19 und 20) ohne genügende Ent-
schuldigung nicht Folge leistet oder die Aussage ohne Angabe von Gründen ver-
weigert oder auf seiner Weigerung beharrt, obwohl die vorgebrachten Gründe
als nicht gerechtfertigt (Abs. 1 bis 3) erkannt wurden, kann die Verpflichtung zum
Ersatz aller durch seine Säumnis oder Weigerung verursachten Kosten auferlegt
werden; im Fall der ungerechtfertigten Aussageverweigerung kann über ihn eine
Ordnungsstrafe (§ 34) verhängt werden.

§ 50. Jeder Zeuge ist zu Beginn seiner Vernehmung über die für die Verneh-
mung maßgebenden persönlichen Verhältnisse zu befragen und zu ermahnen,
die Wahrheit anzugeben und nichts zu verschweigen. Er ist auch auf die gesetz-
lichen Gründe für die Verweigerung der Aussage, auf die Folgen einer unge-
rechtfertigten Verweigerung der Aussage und die strafrechtlichen Folgen einer
falschen Aussage aufmerksam zu machen.

Vernehmung von Beteiligten

§ 51. Die §§ 48 und 49 sind auch auf die Vernehmung von Beteiligten zum
Zweck der Beweisführung anzuwenden, doch gilt der Weigerungsgrund des
§ 49 Abs. 1 Z 1 wegen Gefahr eines Vermögensnachteils nicht.

Audiovisuelle Vernehmungen

§ 51a. Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten kann eine Verneh-
mung unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertra-
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gung durchgeführt werden, es sei denn, das persönliche Erscheinen vor der Be-
hörde ist unter Berücksichtigung der Verfahrensökonomie zweckmäßiger oder
aus besonderen Gründen erforderlich.

Sachverständige

§ 52. (1) Wird die Aufnahme eines Beweises durch Sachverständige not-
wendig, so sind die der Behörde beigegebenen oder zur Verfügung stehenden
amtlichen Sachverständigen (Amtssachverständige) beizuziehen.

(2) Wenn Amtssachverständige nicht zur Verfügung stehen oder es mit
Rücksicht auf die Besonderheit des Falles geboten ist, kann die Behörde aber
ausnahmsweise andere geeignete Personen als Sachverständige (nichtamtli-
che Sachverständige) heranziehen.

(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, so kann die Behörde
dennoch nichtamtliche Sachverständige heranziehen, wenn davon eine wesent-
liche Beschleunigung des Verfahrens zu erwarten ist. Die Heranziehung ist je-
doch nur zulässig, wenn sie von demjenigen, über dessen Ansuchen das Ver-
fahren eingeleitet wurde, angeregt wird und die daraus entstehenden Kosten
einen von dieser Partei bestimmten Betrag voraussichtlich nicht überschreiten.

(4) Der Bestellung zum nichtamtlichen Sachverständigen hat Folge zu leis-
ten, wer zur Erstattung von Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellt ist
oder wer die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis die
Voraussetzung der geforderten Begutachtung ist, öffentlich als Erwerb ausübt
oder zu deren Ausübung öffentlich angestellt oder ermächtigt ist. Nichtamtliche
Sachverständige sind zu beeiden, wenn sie nicht schon für die Erstattung von
Gutachten der erforderten Art im allgemeinen beeidet sind. Die §§ 49 und 50
gelten auch für nichtamtliche Sachverständige.

§ 53. (1) Auf Amtssachverständige ist § 7 anzuwenden. Andere Sachver-
ständige sind ausgeschlossen, wenn einer der Gründe des § 7 Abs. 1 Z 1, 2 und
4 zutrifft; außerdem können sie von einer Partei abgelehnt werden, wenn diese
Umstände glaubhaft macht, die die Unbefangenheit oder Fachkunde des Sach-
verständigen in Zweifel stellen. Die Ablehnung kann vor der Vernehmung des
Sachverständigen, später aber nur dann erfolgen, wenn die Partei glaubhaft
macht, daß sie den Ablehnungsgrund vorher nicht erfahren oder wegen eines für
sie unüberwindbaren Hindernisses nicht rechtzeitig geltend machen konnte.

(2) Die Entscheidung über den Ablehnungsantrag erfolgt durch Verfahrens-
anordnung.

Gebühren der nichtamtlichen Sachverständigen

§ 53a. (1) Nichtamtliche Sachverständige haben für ihre Tätigkeit im Ver-
fahren Anspruch auf Gebühren, die durch Verordnung der Bundesregierung in
Pauschalbeträgen (nach Tarifen) festzusetzen sind. Soweit keine solchen Pau-
schalbeträge (Tarife) festgesetzt sind, sind auf den Umfang der Gebühr die
§§ 24 bis 37, 43 bis 49 und 51 des Gebührenanspruchsgesetzes – GebAG,
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BGBl. Nr. 136/1975, sinngemäß anzuwenden. Die Gebühr ist gemäß § 38 des
Gebührenanspruchsgesetzes 1975 bei der Behörde geltend zu machen, die den
Sachverständigen herangezogen hat.

(2) Die Gebühr ist von der Behörde, die den Sachverständigen herangezo-
gen hat, mit Bescheid zu bestimmen. Vor der Gebührenbestimmung kann der
Sachverständige aufgefordert werden, sich über Umstände, die für die Gebüh-
renberechnung bedeutsam sind, zu äußern und, unter Setzung einer bestimm-
ten Frist, noch fehlende Bestätigungen vorzulegen. Die Gebührenbeträge sind
auf volle 10 Cent aufzurunden.

(3) Die Gebühr ist dem nichtamtlichen Sachverständigen kostenfrei zu zah-
len. Bestimmt die Behörde eine höhere Gebühr, als dem nichtamtlichen Sach-
verständigen gezahlt wurde, so ist der Mehrbetrag dem nichtamtlichen Sach-
verständigen kostenfrei nachzuzahlen. Bestimmt die Behörde eine niedrigere
Gebühr oder übersteigt der dem nichtamtlichen Sachverständigen gezahlte Vor-
schuss die von ihr bestimmte Gebühr, so ist der nichtamtliche Sachverständige
zur Rückzahlung des zu viel gezahlten Betrages zu verpflichten.

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 33/2013)

Gebühren der nichtamtlichen Dolmetscher

§ 53b. Nichtamtliche Dolmetscher haben für ihre Tätigkeit im Verfahren An-
spruch auf Gebühren, die durch Verordnung der Bundesregierung in Pauschal-
beträgen (nach Tarifen) festzusetzen sind. Soweit keine solchen Pauschalbe-
träge (Tarife) festgesetzt sind, sind auf den Umfang der Gebühr die §§ 24 bis 34,
36 und 37 Abs. 2 des Gebührenanspruchsgesetzes – GebAG, BGBl. Nr. 136/
1975, mit den in § 53 Abs. 1 GebAG genannten Besonderheiten und § 54
GebAG sinngemäß anzuwenden. Unter nichtamtlichen Dolmetschern im Sinne
dieses Bundesgesetzes sind auch die nichtamtlichen Übersetzer zu verstehen.
§ 53a Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 und 3 ist sinngemäß anzuwenden.

Augenschein

§ 54. Zur Aufklärung der Sache kann die Behörde auf Antrag oder von Amts
wegen auch einen Augenschein, nötigenfalls mit Zuziehung von Sachverständi-
gen, vornehmen.

Mittelbare Beweisaufnahmen und Erhebungen

§ 55. (1) Die Behörde kann Beweisaufnahmen auch durch ersuchte oder be-
auftragte Verwaltungsbehörden oder einzelne dazu bestimmte amtliche Organe
vornehmen lassen oder durch sonstige Erhebungen ersetzen oder ergänzen.
Insbesondere können Amtssachverständige außer dem Fall einer mündlichen
Verhandlung mit der selbständigen Vornahme eines Augenscheines betraut
werden.

(2) Die Gerichte dürfen um die Aufnahme von Beweisen nur in den gesetzlich
besonders bestimmten Fällen ersucht werden.
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III. Teil: Bescheide

Erlassung von Bescheiden

§ 56. Der Erlassung eines Bescheides hat, wenn es sich nicht um eine La-
dung (§ 19) oder einen Bescheid nach § 57 handelt, die Feststellung des maß-
gebenden Sachverhaltes, soweit er nicht von vornherein klar gegeben ist, nach
den §§ 37 und 39 voranzugehen.

§ 57. (1) Wenn es sich um die Vorschreibung von Geldleistungen nach
einem gesetzlich, statutarisch oder tarifmäßig feststehenden Maßstab oder bei
Gefahr im Verzug um unaufschiebbare Maßnahmen handelt, ist die Behörde
berechtigt, einen Bescheid auch ohne vorausgegangenes Ermittlungsverfahren
zu erlassen.

(2) Gegen einen nach Abs. 1 erlassenen Bescheid kann bei der Behörde, die
den Bescheid erlassen hat, binnen zwei Wochen Vorstellung erhoben werden.
Die Vorstellung hat nur dann aufschiebende Wirkung, wenn sie gegen die Vor-
schreibung einer Geldleistung gerichtet ist.

(3) Die Behörde hat binnen zwei Wochen nach Einlangen der Vorstellung
das Ermittlungsverfahren einzuleiten, widrigenfalls der angefochtene Bescheid
von Gesetzes wegen außer Kraft tritt. Auf Verlangen der Partei ist das Außer-
krafttreten des Bescheides schriftlich zu bestätigen.

Inhalt und Form der Bescheide

§ 58. (1) Jeder Bescheid ist ausdrücklich als solcher zu bezeichnen und hat
den Spruch und die Rechtsmittelbelehrung zu enthalten.

(2) Bescheide sind zu begründen, wenn dem Standpunkt der Partei nicht
vollinhaltlich Rechnung getragen oder über Einwendungen oder Anträge von
Beteiligten abgesprochen wird.

(3) Im übrigen gilt auch für Bescheide § 18 Abs. 4.

§ 58a. In verbundenen Verfahren (§ 39 Abs. 2b) hat die Behörde über die
nach den Verwaltungsvorschriften erforderlichen Bewilligungen oder Genehmi-
gungen in einem Bescheid zu entscheiden. Der Spruch des Bescheides ist nach
den jeweils angewendeten Verwaltungsvorschriften in Spruchpunkte zu glie-
dern. Die Behörde kann über einzelne oder mehrere Bewilligungen oder Geneh-
migungen gesondert absprechen, wenn dies zweckmäßig erscheint.

§ 59. (1) Der Spruch hat die in Verhandlung stehende Angelegenheit und
alle die Hauptfrage betreffenden Parteianträge, ferner die allfällige Kosten-
frage in möglichst gedrängter, deutlicher Fassung und unter Anführung der
angewendeten Gesetzesbestimmungen, und zwar in der Regel zur Gänze, zu
erledigen. Mit Erledigung des verfahrenseinleitenden Antrages gelten Ein-
wendungen als miterledigt. Läßt der Gegenstand der Verhandlung eine Tren-
nung nach mehreren Punkten zu, so kann, wenn dies zweckmäßig erscheint,
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über jeden dieser Punkte, sobald er spruchreif ist, gesondert abgesprochen
werden.

(2) Wird die Verbindlichkeit zu einer Leistung oder zur Herstellung eines be-
stimmten Zustandes ausgesprochen, so ist im Spruch zugleich auch eine ange-
messene Frist zur Ausführung der Leistung oder Herstellung zu bestimmen.

§ 60. In der Begründung sind die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die
bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte
Beurteilung der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammenzufassen.

§ 61. (1) Die Rechtsmittelbelehrung hat anzugeben, ob gegen den Bescheid
ein Rechtsmittel erhoben werden kann, bejahendenfalls welchen Inhalt und wel-
che Form dieses Rechtsmittel haben muss und bei welcher Behörde und inner-
halb welcher Frist es einzubringen ist.

(2) Enthält ein Bescheid keine Rechtsmittelbelehrung oder fälschlich die Er-
klärung, daß kein Rechtsmittel zulässig sei oder ist keine oder eine kürzere
als die gesetzliche Rechtsmittelfrist angegeben, so gilt das Rechtsmittel als
rechtzeitig eingebracht, wenn es innerhalb der gesetzlichen Frist eingebracht
wurde.

(3) Ist in dem Bescheid eine längere als die gesetzliche Frist angegeben, so
gilt das innerhalb der angegebenen Frist eingebrachte Rechtsmittel als recht-
zeitig.

(4) Enthält der Bescheid keine oder eine unrichtige Angabe über die Be-
hörde, bei der das Rechtsmittel einzubringen ist, so ist das Rechtsmittel auch
dann richtig eingebracht, wenn es bei der Behörde, die den Bescheid erlassen
hat, oder bei der angegebenen Behörde eingebracht wurde.

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 158/1998)

§ 62. (1) Wenn in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist,
können Bescheide sowohl schriftlich als auch mündlich erlassen werden.

(2) Der Inhalt und die Verkündung eines mündlichen Bescheides ist, wenn
die Verkündung bei einer mündlichen Verhandlung erfolgt, am Schluß der Ver-
handlungsschrift, in anderen Fällen in einer besonderen Niederschrift zu be-
urkunden.

(3) Eine schriftliche Ausfertigung des mündlich verkündeten Bescheides ist
den bei der Verkündung nicht anwesenden und jenen Parteien zuzustellen, die
spätestens drei Tage nach der Verkündung eine Ausfertigung verlangen; über
dieses Recht ist die Partei bei Verkündung des mündlichen Bescheides zu be-
lehren.

(4) Schreib- und Rechenfehler oder diesen gleichzuhaltende, offenbar auf
einem Versehen oder offenbar ausschließlich auf technisch mangelhaftem
Betrieb einer automationsunterstützten Datenverarbeitungsanlage beruhende
Unrichtigkeiten in Bescheiden kann die Behörde jederzeit von Amts wegen be-
richtigen.
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IV. Teil: Rechtsschutz

1. Abschnitt: Berufung

§ 63. (1) Der Instanzenzug in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungs-
bereiches der Gemeinde und das Recht zur Erhebung der Berufung richten sich
nach den Verwaltungsvorschriften. Gegen die Bewilligung oder die Verfügung
der Wiederaufnahme und gegen die Bewilligung der Wiedereinsetzung ist eine
Berufung nicht zulässig.

(2) Gegen Verfahrensanordnungen ist eine abgesonderte Berufung nicht zu-
lässig. Sie können erst in der Berufung gegen den die Sache erledigenden Be-
scheid angefochten werden.

(3) Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet,
und einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten.

(4) Eine Berufung ist nicht mehr zulässig, wenn die Partei nach der Zustel-
lung oder Verkündung des Bescheides ausdrücklich auf die Berufung verzichtet
hat.

(5) Die Berufung ist von der Partei binnen zwei Wochen bei der Behörde ein-
zubringen, die den Bescheid in erster Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt für
jede Partei mit der an sie erfolgten Zustellung der schriftlichen Ausfertigung des
Bescheides, im Fall bloß mündlicher Verkündung mit dieser. Wird eine Berufung
innerhalb dieser Frist bei der Berufungsbehörde eingebracht, so gilt dies als
rechtzeitige Einbringung; die Berufungsbehörde hat die bei ihr eingebrachte Be-
rufung unverzüglich an die Behörde erster Instanz weiterzuleiten.

§ 64. (1) Eine rechtzeitig eingebrachte und zulässige Berufung hat aufschie-
bende Wirkung.

(2) Die Behörde kann die aufschiebende Wirkung mit Bescheid ausschlie-
ßen, wenn nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und Interessen
anderer Parteien der vorzeitige Vollzug des angefochtenen Bescheides oder die
Ausübung der durch den angefochtenen Bescheid eingeräumten Berechtigung
wegen Gefahr im Verzug dringend geboten ist. Ein solcher Ausspruch ist tun-
lichst schon in den über die Hauptsache ergehenden Bescheid aufzunehmen.

§ 64a. (1) Die Behörde kann die Berufung binnen zwei Monaten nach Ein-
langen bei der Behörde erster Instanz durch Berufungsvorentscheidung erledi-
gen. Sie kann die Berufung nach Vornahme notwendiger Ergänzungen des Er-
mittlungsverfahrens als unzulässig oder verspätet zurückweisen, den Bescheid
aufheben oder nach jeder Richtung abändern.

(2) Jede Partei kann binnen zwei Wochen nach Zustellung der Berufungsvor-
entscheidung bei der Behörde den Antrag stellen, daß die Berufung der Beru-
fungsbehörde zur Entscheidung vorgelegt wird (Vorlageantrag).

(3) Mit Einlangen des Vorlageantrages tritt die Berufungsvorentscheidung
außer Kraft. Die Behörde hat die Parteien vom Außerkrafttreten der Berufungs-
vorentscheidung zu verständigen. Verspätete oder unzulässige Vorlageanträge
sind von ihr zurückzuweisen.
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§ 65. Werden in einer Berufung neue Tatsachen oder Beweise, die der Be-
hörde erheblich scheinen, vorgebracht, so hat sie hievon unverzüglich den etwa-
igen Berufungsgegnern Mitteilung zu machen und ihnen Gelegenheit zu geben,
binnen angemessener, zwei Wochen nicht übersteigender Frist vom Inhalt der
Berufung Kenntnis zu nehmen und sich dazu zu äußern.

§ 66. (1) Notwendige Ergänzungen des Ermittlungsverfahrens hat die Beru-
fungsbehörde durch eine im Instanzenzug untergeordnete Behörde durchführen
zu lassen oder selbst vorzunehmen.

(2) Ist der der Berufungsbehörde vorliegende Sachverhalt so mangelhaft,
daß die Durchführung oder Wiederholung einer mündlichen Verhandlung unver-
meidlich erscheint, so kann die Berufungsbehörde den angefochtenen Bescheid
beheben und die Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung
eines neuen Bescheides an eine im Instanzenzug untergeordnete Behörde zu-
rückverweisen.

(3) Die Berufungsbehörde kann jedoch die mündliche Verhandlung und un-
mittelbare Beweisaufnahme auch selbst durchführen, wenn hiemit eine Erspar-
nis an Zeit und Kosten verbunden ist.

(4) Außer dem in Abs. 2 erwähnten Fall hat die Berufungsbehörde, sofern die
Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der
Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hin-
sichtlich der Begründung (§ 60) ihre Anschauung an die Stelle jener der Unter-
behörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder
Richtung abzuändern.

§ 67. Der III. Teil gilt auch für die Bescheide der Berufungsbehörde, doch ist
der Spruch auch dann zu begründen, wenn dem Berufungsantrag stattgegeben
wird.

2. Abschnitt: Sonstige Abänderung von Bescheiden

Abänderung und Behebung von Amts wegen

§ 68. (1) Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der §§ 69 und 71
die Abänderung eines der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegenden Be-
scheides begehren, sind, wenn die Behörde nicht den Anlaß zu einer Verfügung
gemäß den Abs. 2 bis 4 findet, wegen entschiedener Sache zurückzuweisen.

(2) Von Amts wegen können Bescheide, aus denen niemandem ein Recht
erwachsen ist, sowohl von der Behörde, die den Bescheid erlassen hat, als auch
in Ausübung des Aufsichtsrechtes von der sachlich in Betracht kommenden
Oberbehörde aufgehoben oder abgeändert werden.

(3) Andere Bescheide kann die Behörde, die den Bescheid in letzter Instanz
erlassen hat, oder die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde im öffent-
lichen Interesse insoweit abändern, als dies zur Beseitigung von das Leben oder
die Gesundheit von Menschen gefährdenden Mißständen oder zur Abwehr
schwerer volkswirtschaftlicher Schädigungen notwendig und unvermeidlich ist.
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In allen Fällen hat die Behörde mit möglichster Schonung erworbener Rechte
vorzugehen.

(4) Außerdem können Bescheide von Amts wegen in Ausübung des Auf-
sichtsrechtes von der sachlich in Betracht kommenden Oberbehörde als nichtig
erklärt werden, wenn der Bescheid

1. von einer unzuständigen Behörde oder von einer nicht richtig zusammen-
gesetzten Kollegialbehörde erlassen wurde,

2. einen strafgesetzwidrigen Erfolg herbeiführen würde,
3. tatsächlich undurchführbar ist oder
4. an einem durch gesetzliche Vorschrift ausdrücklich mit Nichtigkeit bedroh-

ten Fehler leidet.
(5) Nach Ablauf von drei Jahren nach dem in § 63 Abs. 5 bezeichneten Zeit-

punkt ist eine Nichtigerklärung aus den Gründen des Abs. 4 Z 1 nicht mehr zu-
lässig.

(6) Die der Behörde in den Verwaltungsvorschriften eingeräumten Befug-
nisse zur Zurücknahme oder Einschränkung einer Berechtigung außerhalb
eines Berufungsverfahrens bleiben unberührt.

(7) Auf die Ausübung des der Behörde gemäß den Abs. 2 bis 4 zustehenden
Abänderungs- und Behebungsrechts steht niemandem ein Anspruch zu. Mutwil-
lige Aufsichtsbeschwerden und Abänderungsanträge sind nach § 35 zu ahnden.

Wiederaufnahme des Verfahrens

§ 69. (1) Dem Antrag einer Partei auf Wiederaufnahme eines durch Be-
scheid abgeschlossenen Verfahrens ist stattzugeben, wenn ein Rechtsmittel ge-
gen den Bescheid nicht oder nicht mehr zulässig ist und:

1. der Bescheid durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine
andere gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder sonstwie erschli-
chen worden ist oder

2. neue Tatsachen oder Beweismittel hervorkommen, die im Verfahren ohne
Verschulden der Partei nicht geltend gemacht werden konnten und allein
oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens voraus-
sichtlich einen im Hauptinhalt des Spruches anders lautenden Bescheid
herbeigeführt hätten, oder

3. der Bescheid gemäß § 38 von Vorfragen abhängig war und nachträglich
über eine solche Vorfrage von der zuständigen Verwaltungsbehörde bzw.
vom zuständigen Gericht in wesentlichen Punkten anders entschieden
wurde;

4. nachträglich ein Bescheid oder eine gerichtliche Entscheidung bekannt
wird, der bzw. die einer Aufhebung oder Abänderung auf Antrag einer Par-
tei nicht unterliegt und die im Verfahren die Einwendung der entschiede-
nen Sache begründet hätte.

(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme ist binnen zwei Wochen bei der Behörde
einzubringen, die den Bescheid in erster Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller von dem Wiederaufnahmegrund
Kenntnis erlangt hat, wenn dies jedoch nach der Verkündung des mündlichen
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Bescheides und vor Zustellung der schriftlichen Ausfertigung geschehen ist, erst
mit diesem Zeitpunkt. Nach Ablauf von drei Jahren nach Erlassung des Beschei-
des kann der Antrag auf Wiederaufnahme nicht mehr gestellt werden. Die Um-
stände, aus welchen sich die Einhaltung der gesetzlichen Frist ergibt, sind vom
Antragsteller glaubhaft zu machen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 kann die Wiederaufnahme des
Verfahrens auch von Amts wegen verfügt werden. Nach Ablauf von drei Jahren
nach Erlassung des Bescheides kann die Wiederaufnahme auch von Amts we-
gen nur mehr aus den Gründen des Abs. 1 Z 1 stattfinden.

(4) Die Entscheidung über die Wiederaufnahme steht der Behörde zu, die
den Bescheid in letzter Instanz erlassen hat.

§ 70. (1) In dem die Wiederaufnahme bewilligenden oder verfügenden Be-
scheid ist, sofern nicht schon auf Grund der vorliegenden Akten ein neuer Be-
scheid erlassen werden kann, auszusprechen, inwieweit und in welcher Instanz
das Verfahren wieder aufzunehmen ist.

(2) Frühere Erhebungen und Beweisaufnahmen, die durch die Wiederauf-
nahmsgründe nicht betroffen werden, sind keinesfalls zu wiederholen.

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 33/2013)

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

§ 71. (1) Gegen die Versäumung einer Frist oder einer mündlichen Verhand-
lung ist auf Antrag der Partei, die durch die Versäumung einen Rechtsnachteil
erleidet, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu bewilligen, wenn:

1. die Partei glaubhaft macht, daß sie durch ein unvorhergesehenes oder un-
abwendbares Ereignis verhindert war, die Frist einzuhalten oder zur Ver-
handlung zu erscheinen und sie kein Verschulden oder nur ein minderer
Grad des Versehens trifft, oder

2. die Partei die Rechtsmittelfrist versäumt hat, weil der Bescheid keine
Rechtsmittelbelehrung, keine Rechtsmittelfrist oder fälschlich die Angabe
enthält, daß kein Rechtsmittel zulässig sei.

(2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung muß binnen zwei Wochen nach dem
Wegfall des Hindernisses oder nach dem Zeitpunkt, in dem die Partei von der
Zulässigkeit der Berufung Kenntnis erlangt hat, gestellt werden.

(3) Im Fall der Versäumung einer Frist hat die Partei die versäumte Handlung
gleichzeitig mit dem Wiedereinsetzungsantrag nachzuholen.

(4) Zur Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung ist die Behörde
berufen, bei der die versäumte Handlung vorzunehmen war oder die die ver-
säumte Verhandlung angeordnet oder die unrichtige Rechtsmittelbelehrung er-
teilt hat.

(5) Gegen die Versäumung der Frist zur Stellung des Wiedereinsetzungs-
antrages findet keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand statt.

(6) Die Behörde kann dem Antrag auf Wiedereinsetzung aufschiebende Wir-
kung zuerkennen.
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(7) Der Wiedereinsetzungsantrag kann nicht auf Umstände gestützt werden,
die die Behörde schon früher für unzureichend befunden hat, um die Verlänge-
rung der versäumten Frist oder die Verlegung der versäumten Verhandlung zu
bewilligen.

§ 72. (1) Durch die Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt das Verfahren in
die Lage zurück, in der es sich vor dem Eintritt der Versäumung befunden hat.

(2) Durch den Antrag auf Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der
mündlichen Verhandlung wird die Frist zur Anfechtung des infolge der Versäu-
mung erlassenen Bescheides nicht verlängert.

(3) Hat eine Partei Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der mündlichen
Verhandlung beantragt und gegen den Bescheid Berufung eingelegt, so ist auf
die Erledigung der Berufung erst einzugehen, wenn der Antrag auf Wiederein-
setzung abgewiesen worden ist.

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 33/2013)

3. Abschnitt: Entscheidungspflicht

§ 73. (1) Die Behörden sind verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvorschrif-
ten nicht anderes bestimmt ist, über Anträge von Parteien (§ 8) und Berufungen
ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach deren Einlangen
den Bescheid zu erlassen. Sofern sich in verbundenen Verfahren (§ 39 Abs. 2b)
aus den anzuwendenden Rechtsvorschriften unterschiedliche Entscheidungs-
fristen ergeben, ist die zuletzt ablaufende maßgeblich.

(2) Wird ein Bescheid, gegen den Berufung erhoben werden kann, nicht in-
nerhalb der Entscheidungsfrist erlassen, so geht auf schriftlichen Antrag der
Partei die Zuständigkeit zur Entscheidung auf die Berufungsbehörde über (De-
volutionsantrag). Der Devolutionsantrag ist bei der Berufungsbehörde einzubrin-
gen. Er ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Ver-
schulden der Behörde zurückzuführen ist.

(3) Für die Berufungsbehörde beginnt die Entscheidungsfrist mit dem Tag
des Einlangens des Devolutionsantrages zu laufen.

V. Teil: Kosten

Kosten der Beteiligten

§ 74. (1) Jeder Beteiligte hat die ihm im Verwaltungsverfahren erwachsen-
den Kosten selbst zu bestreiten.

(2) Inwiefern einem Beteiligten ein Kostenersatzanspruch gegen einen ande-
ren Beteiligten zusteht, bestimmen die Verwaltungsvorschriften. Der Kosten-
ersatzanspruch ist so zeitgerecht zu stellen, daß der Ausspruch über die Kosten
in den Bescheid aufgenommen werden kann. Die Höhe der zu ersetzenden
Kosten wird von der Behörde bestimmt und kann von dieser auch in einem Pau-
schalbetrag festgesetzt werden.
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Kosten der Behörden

§ 75. (1) Sofern sich aus den §§ 76 bis 78 nicht anderes ergibt, sind die Kos-
ten für die Tätigkeit der Behörden im Verwaltungsverfahren von Amts wegen zu
tragen.

(2) Die Heranziehung der Beteiligten zu anderen als den in den §§ 76 bis 78
vorgesehenen Leistungen, unter welchem Titel immer, ist unzulässig.

(3) Die gesetzlichen Bestimmungen über die Stempel- und Rechtsgebühren
des Bundes bleiben unberührt.

§ 76. (1) Erwachsen der Behörde bei einer Amtshandlung Barauslagen, so
hat dafür, sofern nach den Verwaltungsvorschriften nicht auch diese Auslagen
von Amts wegen zu tragen sind, die Partei aufzukommen, die den verfahrens-
einleitenden Antrag gestellt hat. Als Barauslagen gelten auch die Gebühren, die
den Sachverständigen und Dolmetschern zustehen. Kosten, die der Behörde
aus ihrer Verpflichtung nach § 17a erwachsen, sowie die einem Gehörlosen-
dolmetscher zustehenden Gebühren gelten nicht als Barauslagen. Im Falle des
§ 52 Abs. 3 hat die Partei für die Gebühren, die den nichtamtlichen Sachverstän-
digen zustehen, nur soweit aufzukommen, als sie den von ihr bestimmten Betrag
nicht überschreiten.

(2) Wurde jedoch die Amtshandlung durch das Verschulden eines anderen
Beteiligten verursacht, so sind die Auslagen von diesem zu tragen. Wurde die
Amtshandlung von Amts wegen angeordnet, so belasten die Auslagen den Be-
teiligten dann, wenn sie durch sein Verschulden herbeigeführt worden sind.

(3) Treffen die Voraussetzungen der vorangehenden Absätze auf mehrere
Beteiligte zu, so sind die Auslagen auf die einzelnen Beteiligten angemessen zu
verteilen.

(4) Ist eine Amtshandlung nicht ohne größere Barauslagen durchführbar, so
kann die Partei, die den verfahrenseinleitenden Antrag gestellt hat, zum Erlag
eines entsprechenden Vorschusses verhalten werden.

(5) Die Kosten, die der Behörde aus ihrer Verpflichtung nach § 17a erwach-
sen, sowie die den Sachverständigen und Dolmetschern zustehenden Gebüh-
ren sind – falls hiefür nicht die Beteiligten des Verfahrens aufzukommen haben –
von jenem Rechtsträger zu tragen, in dessen Namen die Behörde in der Ange-
legenheit gehandelt hat.

§ 77. (1) Für Amtshandlungen der Behörden außerhalb des Amtes können
Kommissionsgebühren eingehoben werden. Hinsichtlich der Verpflichtung zur
Entrichtung dieser Gebühren ist § 76 sinngemäß anzuwenden.

(2) Die Kommissionsgebühren sind in Pauschalbeträgen (nach Tarifen)
oder, soweit keine Pauschalbeträge (Tarife) festgesetzt sind, als Barauslagen
nach § 76 aufzurechnen. Die Pauschalbeträge (Tarife) sind nach der für die
Amtshandlung aufgewendeten Zeit, nach der Entfernung des Ortes der Amts-
handlung vom Amt oder nach der Zahl der notwendigen Amtsorgane festzu-
setzen.
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(3) Die Festsetzung der Pauschalbeträge (Tarife) erfolgt durch Verordnung
der Bundesregierung, für die Behörden der Länder und Gemeinden durch Ver-
ordnung der Landesregierung.

(4) Die Kommissionsgebühren sind von der Behörde, die die Amtshandlung
vorgenommen hat, einzuheben und fließen der Gebietskörperschaft zu, die den
Aufwand dieser Behörde zu tragen hat.

(5) Entsenden andere am Verfahren beteiligte Verwaltungsbehörden Amts-
organe, so sind von der die Amtshandlung führenden Behörde Kommissionsge-
bühren nach den für die entsendeten Organe geltenden Tarifen als Barauslagen
einzuheben und dem Rechtsträger, dem die entsendeten Verwaltungsorgane
zugehören, zu übermitteln.

(6) § 76 Abs. 4 gilt auch für die Kommissionsgebühren.

§ 78. (1) Den Parteien können in den Angelegenheiten der Bundesverwal-
tung (unmittelbare oder mittelbare Bundesverwaltung, übertragener Wirkungs-
bereich der Gemeinden in Bundesangelegenheiten) für die Verleihung von Be-
rechtigungen oder sonstige wesentlich in ihrem Privatinteresse liegende Amts-
handlungen der Behörden Bundesverwaltungsabgaben auferlegt werden,
sofern die Freiheit von derlei Abgaben nicht ausdrücklich durch Gesetz fest-
gesetzt ist. Wenn ein im Verwaltungsverfahren als Partei auftretender Rechts-
träger zur Vollziehung der Gesetze berufen ist, so unterliegt er insoweit der
Verpflichtung zur Entrichtung von Bundesverwaltungsabgaben nicht, als die
Amtshandlung eine unmittelbare Voraussetzung der dem Rechtsträger oblie-
genden Vollziehung der Gesetze bildet. Die Gebietskörperschaften unterlie-
gen ferner der Verpflichtung zur Entrichtung einer Bundesverwaltungsabgabe
nicht, wenn diese der als Partei einschreitenden Gebietskörperschaft zufließen
würde.

(2) Für das Ausmaß der Bundesverwaltungsabgaben sind, abgesehen von
den durch Gesetz besonders geregelten Fällen, durch Verordnung der Bundes-
regierung zu erlassende Tarife maßgebend, in denen die Abgaben mit festen
Ansätzen, die nach objektiven Merkmalen abgestuft sein können, bis zum
Höchstbetrag von 1090 Euro im einzelnen Fall festzusetzen sind.

(3) Das Ausmaß der Verwaltungsabgaben in den Angelegenheiten der Lan-
des- und Gemeindeverwaltung richtet sich nach den auf Grund des Finanz-Ver-
fassungsgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes bestehenden landesge-
setzlichen Vorschriften.

(4) Die Bundesverwaltungsabgaben sind von der Behörde einzuheben und
fließen der Gebietskörperschaft zu, die deren Aufwand zu tragen hat.

(5) Die Art der Einhebung ist für die Bundesbehörden durch Verordnung der
Bundesregierung, für die Behörden der Länder und Gemeinden durch Verord-
nung der Landesregierung zu regeln.

§ 78a. Von den Bundesverwaltungsabgaben befreit sind
1. die Erteilung von Rechtsbelehrungen und die Erstellung von Kopien oder

Ausdrucken von Akten oder Aktenteilen,
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2. die Bestimmung der Gebühren der Zeugen, Beteiligten, nichtamtlichen
Sachverständigen und nichtamtlichen Dolmetscher und

3. Amtshandlungen, die durch Katastrophenschäden (insbesondere Hoch-
wasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) veranlasst wor-
den sind.

§ 79. Die in den §§ 76 bis 78 vorgesehenen Leistungen sind nur insoweit ein-
zuheben, als dadurch der notwendige Unterhalt des Beteiligten und der Perso-
nen, für die er nach dem Gesetz zu sorgen hat, nicht gefährdet wird.

VI. Teil: Schlußbestimmungen

Verweisungen

§ 80. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzu-
wenden.

Sprachliche Gleichbehandlung

§ 80a. Soweit sich die in diesem Bundesgesetz verwendeten Bezeichnun-
gen auf natürliche Personen beziehen, gilt die gewählte Form für beide Ge-
schlechter. Bei der Anwendung dieser Bezeichnungen auf bestimmte natürliche
Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

Vollziehung

§ 81. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung
betraut.

Inkrafttreten

§ 82. (1) § 78 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 866/
1992 tritt mit 1. Jänner 1993 in Kraft.

(2) § 18 Abs. 3 fünfter bis neunter Satz, § 18 Abs. 4 zweiter Satz, § 38a,
§ 39a Abs. 1 zweiter Satz, § 47, § 51a, § 52 Abs. 2 bis 4, § 53a Abs. 1, § 63
Abs. 5, § 64a Abs. 1, § 67c Abs. 3 sowie die Neubezeichnung der Abs. 4 und 5,
§ 67d Abs. 2, § 67g, § 67h samt Überschrift, § 68 Abs. 2, § 70 Abs. 3, § 71
Abs. 6, § 73 Abs. 1 und 3, § 76 Abs. 1 zweiter und dritter Satz, § 76 Abs. 5,
§ 76a, die Überschrift vor § 79b, die Neubezeichnung des § 79b Abs. 1 sowie
die Überschrift vor § 80 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 471/1995
treten mit 1. Juli 1995 in Kraft.

(3) § 79a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 471/1995 tritt mit
1. Jänner 1996 in Kraft. Verordnungen auf Grund des § 79a in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 471/1995 können bereits ab dem auf seine Kund-
machung folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit dem
1. Jänner 1996 in Kraft gesetzt werden.
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(4) § 63 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 471/1995 gilt
für Bescheide, die nach dem 30. Juni 1995 erlassen werden. § 67c Abs. 3 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 471/1995 gilt für Verwaltungsakte, die
nach dem 30. Juni 1995 gesetzt werden.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 137/2001)
(6) Die §§ 3 Z 3, 10 Abs. 1, 13 samt Überschrift, 14 samt Überschrift, 18

Abs. 3 und 4, 20, 34 Abs. 2, 35, 36 Abs. 2, 37 zweiter Satz, 39 Abs. 2 und 3, 41
Abs. 1, 42, 43, 44, 44a bis 44g samt Überschrift, 51a bis 51d samt Überschrift,
53a samt Überschrift, 53b samt Überschrift, 56, 59 Abs. 1 erster und zweiter
Satz, 61 Abs. 1 zweiter Satz, 61a, 63 Abs. 2, 64a, 66 Abs. 1 und 2, 67a samt
Überschrift, 67b samt Überschrift, der neu bezeichnete § 67c Abs. 3, § 67d
samt Überschrift, die Überschrift zu § 67e, die Überschrift zu § 67 f, die §§ 67g
samt Überschrift, 69 Abs. 2, 71 Abs. 1 Z 2, 71 Abs. 6 zweiter Satz, 73, 76 Abs. 1
erster Satz und 76a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 158/1998
treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. Die §§ 61 Abs. 5, 67c Abs. 3 und 5, 67f
Abs. 3, 67h samt Überschrift sowie die Telekopie-Verordnung, BGBl. Nr. 110/
1991, treten mit Ablauf des 31. Dezember 1998 außer Kraft.

(7) Alle in Vorschriften des Bundes und der Länder enthaltenen Bestimmun-
gen, die von den §§ 13 Abs. 3 bis 8, 14, 18 Abs. 3 und 4, 37 zweiter Satz, 39
Abs. 2 und 3, 42, 43, 44, 44a bis 44g, 59 Abs. 1 erster und zweiter Satz, 61
Abs. 1 zweiter Satz, 63 Abs. 2, 64a, 66 Abs. 1 und 2, 69 Abs. 2, 71 Abs. 1 Z 2,
73 Abs. 2 und 3 und 76 Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 158/1998 abweichen, treten mit Ablauf des 31. Dezember 1998
außer Kraft. Dies gilt nicht, wenn diese Bestimmungen nach dem 30. Juni 1998
kundgemacht worden sind.

(8) In am 1. Jänner 1999 anhängigen Verfahren gilt § 44 f mit der Maßgabe,
daß die Behörde ein Schriftstück an mehr als 100 Personen auch dann durch
Edikt zustellen kann, wenn diese persönlich verständigt worden sind, daß die
Kundmachungen und Zustellungen im Verfahren künftig durch Edikt vorgenom-
men werden können.

(9) § 78 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2000 tritt
mit 1. Juni 2000 in Kraft.

(10) § 13 Abs. 5, § 16 Abs. 2 letzter Satz, § 18 Abs. 3 letzter Satz, § 34
Abs. 2, § 35, § 51b Z 1 letzter Satz und Z 2 zweiter Satz, § 53a Abs. 2 erster und
letzter Satz, § 67d, § 76 Abs. 4 und § 79a Abs. 4 Z 3 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 137/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(11) Für den Übergang zu der durch das Verwaltungsreformgesetz 2001,
BGBl. I Nr. 65/2002, geschaffenen Rechtslage gilt:

1. § 13 Abs. 4a und 9, § 14 Abs. 8, § 17 Abs. 1 letzter Satz, § 39 Abs. 2a,
§ 40 Abs. 1 letzter Satz, § 58a, § 67a Abs. 1, § 73 Abs. 1 letzter Satz in
der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 treten mit 1. Jänner
2002, jedoch nicht vor dem der Kundmachung des genannten Bundesge-
setzes folgenden Tag, in Kraft. Die §§ 39 Abs. 2a, 40 Abs. 1 letzter Satz,
58a und 73 Abs. 1 letzter Satz in der Fassung des Verwaltungsreform-
gesetzes 2001 sind auf Verfahren, die zum In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt an-
hängig sind, nicht anzuwenden.
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2. § 67h in der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 tritt mit 1. Juli
2002, jedoch nicht vor dem vierten der Kundmachung des genannten
Gesetzes folgenden Monatsersten, in Kraft. Er ist auf Verfahren, die zum
In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt anhängig sind, nicht anzuwenden.

3. § 36 Abs. 2 in der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 tritt mit
dem der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Mo-
natsersten, spätestens jedoch mit 1. November 2002 in Kraft.

(12) § 78 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/2002
tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft. § 67a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 117/2002 tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft, ist jedoch auf in diesem
Zeitpunkt beim unabhängigen Verwaltungssenat im Land anhängige Verfahren
nicht anzuwenden.

(13) § 13 Abs. 1, 4 und 5, § 14 Abs. 2 Z 3 und Abs. 5 erster Satz, § 16 Abs. 1
und 2, § 17 Abs. 1 letzter Satz, § 18 samt Überschrift, § 33 Abs. 3 sowie § 42
Abs. 1 erster Satz, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/2004,
treten mit 1. März 2004 in Kraft. Zugleich treten § 13 Abs. 9 sowie § 14 Abs. 8, in
der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung, außer Kraft; § 13 Abs. 4a tritt mit
Ablauf des 30. Juni 2004 außer Kraft.

(13a) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 4/2008 treten in
Kraft:

1. § 36 mit Ablauf des Tages der Kundmachung dieses Bundesgesetzes;
2. § 67a, § 67c Abs. 1 und § 67h Abs. 1 mit 1. Juli 2008.

(14) § 2, § 7 Abs. 1, § 10 Abs. 1, § 11, § 13 Abs. 1 bis 6, § 14 Abs. 2 Z 2,
Abs. 3 erster Satz, Abs. 5 und Abs. 7 erster und zweiter Satz, § 16 samt Über-
schrift, § 17 Abs. 1, § 18 samt Überschrift, § 19 Abs. 3, § 33 Abs. 3, der 7. Ab-
schnitt des I. Teiles, § 39a Abs. 1 erster Satz, § 42 Abs. 1 erster Satz, § 44b
Abs. 2, § 44e Abs. 3 dritter Satz, § 48 Z 3, § 49 Abs. 1, § 67h Abs. 2, § 74
Abs. 2, § 77 Abs. 2 und 3, § 78 Abs. 3 und 5, § 78a, § 80a samt Überschrift und
§ 82a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2008 treten mit 1. Jän-
ner 2008 in Kraft.

(15) Mit Ablauf des 31. Dezember 2007 treten außer Kraft:
1. § 14 Abs. 2 Z 3;
2. das AVG-Übergangsrecht 1991, Anlage 2 zur Kundmachung BGBl. Nr. 51/

1991;
3. § 2 Abs. 3 der Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1983, BGBl. Nr. 24.

(16) § 13 Abs. 5 letzter Satz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer
Kraft.

(17) § 10 Abs. 4 sowie § 36a Abs. 1 Z 4 bis 6 und Abs. 3 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(18) § 44a Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I
Nr. 111/2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

(19) § 3 Z 2, § 10 Abs. 4, § 13 Abs. 5, § 38a Abs. 1, § 41 Abs. 1, § 61a Z 3
und 4, § 81 samt Überschrift und § 82 Abs. 6 erster Satz in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2011 treten mit 1. Jänner 2012 in Kraft.
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(20) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 33/2013 treten in Kraft:
1. § 33 Abs. 1 und 2, § 38 zweiter Satz, § 41 Abs. 1 zweiter Satz, § 42

Abs. 1a und § 69 Abs. 1 Z 3 in der Fassung der Z 28 mit Ablauf des Mo-
nats der Kundmachung dieses Bundesgesetzes; gleichzeitig treten § 42
Abs. 1 letzter Satz, § 44a Abs. 3 dritter Satz und § 82a außer Kraft;

2. § 2, § 17 Abs. 4, § 19 Abs. 4, § 44e Abs. 2, § 53 Abs. 2, § 53a Abs. 2 ers-
ter Satz und Abs. 3, § 53b letzter Satz, § 61 Abs. 1 und 4, § 63 Abs. 1 und
2, § 64, die Abschnittsbezeichnung „2. Abschnitt:“, § 68 Abs. 2 und 3,
§ 69 Abs. 1 Z 3 und 4 in der Fassung der Z 29, § 69 Abs. 4, die Abschnitts-
bezeichnung „3. Abschnitt:“, § 73 Abs. 2 und 3 und § 78 Abs. 4 mit
1. Jänner 2014; gleichzeitig treten § 19 Abs. 1 zweiter Satz, die §§ 51a bis
51d samt Überschrift, § 53a Abs. 4, § 61a, der 2. Abschnitt des IV. Teiles
samt Überschrift, § 70 Abs. 3, § 71 Abs. 6 zweiter Satz, § 72 Abs. 4, § 76a
und § 79a samt Überschrift außer Kraft.

(21) § 53a Abs. 1 und § 53b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 161/2013 treten mit Ablauf des Monats der Kundmachung dieses Bundes-
gesetzes in Kraft.

(22) § 13 Abs. 8, § 36a Abs. 2 und 3, § 39 Abs. 2a bis 5, § 40 Abs. 1, § 41
Abs. 2, § 51a samt Überschrift, § 58a und § 73 Abs. 1 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 57/2018 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung
in Kraft.

(23) § 7 Abs. 1 Z 1, § 10 Abs. 1, § 11 und § 49 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2018 treten mit 1. August 2018 in Kraft.

Artikel 5

Notifikationshinweis gemäß Artikel 12 der Richtlinie 83/189/EWG

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 5/2008, zu den §§ 2, 7, 10, 11, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 33, 36a, 39a, 42, 44b, 44e, 48, 49, 67h,

74, 77, 78, 78a, 80a und 82a, BGBl. Nr. 51/1991)

Dieses Bundesgesetz wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richt-
linie 83/189/EWG des Rates über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der
Normen und technischen Vorschriften in der Fassung der Richtlinien 88/182/
EWG und 94/10/EWG der Europäischen Kommission notifiziert (Notifikations-
nummer 2007/549/A).
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§§ 1, 2 ZustG

Zustellgesetz – ZustG
Bundesgesetz vom 1. April 1982, BGBl. Nr. 200,

über die Zustellung behördlicher Dokumente
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des

Zustellgesetzes erlassen wurden:

BGBl. Nr. 357/1990,
BGBl. I Nr. 158/1998 (Art. IV),
BGBl. I Nr. 137/2001 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 65/2002 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 10/2004 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 5/2008 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 111/2010 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 33/2013 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 40/2017 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 33/2018,
BGBl. I Nr. 104/2018 (Art. 6),
BGBl. II Nr. 140/2019,
BGBl. I Nr. 16/2020 (Art. 27),
BGBl. I Nr. 42/2020 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 205/2022.

1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Zustellung der von Gerichten und Verwal-
tungsbehörden in Vollziehung der Gesetze zu übermittelnden Dokumente sowie die
durch sie vorzunehmende Zustellung von Dokumenten ausländischer Behörden.

Begriffsbestimmungen

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe:
1. „Empfänger“: die von der Behörde in der Zustellverfügung (§ 5) namentlich

als solcher bezeichnete Person;
2. „Dokument“: eine Aufzeichnung, unabhängig von ihrer technischen Form,

insbesondere eine behördliche schriftliche Erledigung;
3. „Zustelladresse“: eine Abgabestelle (Z 4) oder elektronische Zustell-

adresse (Z 5);
4. „Abgabestelle“: die Wohnung oder sonstige Unterkunft, die Betriebsstätte,

der Sitz, der Geschäftsraum, die Kanzlei oder auch der Arbeitsplatz des
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Empfängers, im Falle einer Zustellung anlässlich einer Amtshandlung
auch deren Ort, oder ein vom Empfänger der Behörde für die Zustellung in
einem laufenden Verfahren angegebener Ort;

5. „elektronische Zustelladresse“: eine vom Empfänger der Behörde für die
Zustellung in einem anhängigen oder gleichzeitig anhängig gemachten
Verfahren angegebene elektronische Adresse;

6. „Post“: die Österreichische Post AG (§ 3 Z 1 des Postmarktgesetzes –
PMG, BGBl. I Nr. 123/2009);

7. „Zustelldienst“: ein Universaldienstbetreiber (§ 3 Z 4 PMG) sowie ein Zu-
stelldienst im Anwendungsbereich des 3. Abschnitts;

(Anm.: Z 8 aufgehoben durch Art. 24 Z 1, BGBl. I Nr. 205/2022)
9. „Kunde“: Person, gegenüber der sich ein Zustelldienst, der die Leistungen

gemäß § 29 Abs. 1 zu erbringen hat, zur Zustellung behördlicher Doku-
mente verpflichtet hat.

Durchführung der Zustellung

§ 3. Soweit die für das Verfahren geltenden Vorschriften nicht eine andere
Form der Zustellung vorsehen, hat die Zustellung durch einen Zustelldienst,
durch Bedienstete der Behörde oder, wenn dies im Interesse der Zweckmäßig-
keit, Einfachheit und Raschheit gelegen ist, durch Organe der Gemeinden zu er-
folgen.

Stellung des Zustellers

§ 4. Wer mit der Zustellung betraut ist (Zusteller), handelt hinsichtlich der
Wahrung der Gesetzmäßigkeit der Zustellung als Organ der Behörde, deren
Dokument zugestellt werden soll.

Zustellverfügung

§ 5. Die Zustellung ist von der Behörde zu verfügen, deren Dokument zuge-
stellt werden soll. Die Zustellverfügung hat den Empfänger möglichst eindeutig
zu bezeichnen und die für die Zustellung erforderlichen sonstigen Angaben zu
enthalten.

Mehrmalige Zustellung

§ 6. Ist ein Dokument zugestellt, so löst die neuerliche Zustellung des glei-
chen Dokuments keine Rechtswirkungen aus.

Heilung von Zustellmängeln

§ 7. Unterlaufen im Verfahren der Zustellung Mängel, so gilt die Zustellung
als in dem Zeitpunkt dennoch bewirkt, in dem das Dokument dem Empfänger
tatsächlich zugekommen ist.
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Änderung der Abgabestelle

§ 8. (1) Eine Partei, die während eines Verfahrens, von dem sie Kenntnis hat,
ihre bisherige Abgabestelle ändert, hat dies der Behörde unverzüglich mitzuteilen.

(2) Wird diese Mitteilung unterlassen, so ist, soweit die Verfahrensvorschrif-
ten nicht anderes vorsehen, die Zustellung durch Hinterlegung ohne voraus-
gehenden Zustellversuch vorzunehmen, falls eine Abgabestelle nicht ohne
Schwierigkeiten festgestellt werden kann.

Zustellungsbevollmächtigter

§ 9. (1) Soweit in den Verfahrensvorschriften nicht anderes bestimmt ist,
können die Parteien und Beteiligten andere natürliche oder juristische Personen
oder eingetragene Personengesellschaften gegenüber der Behörde zur Emp-
fangnahme von Dokumenten bevollmächtigen (Zustellungsvollmacht).

(2) Einer natürlichen Person, die keinen Hauptwohnsitz im Inland hat, kann
eine Zustellungsvollmacht nicht wirksam erteilt werden. Gleiches gilt für eine
juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft, wenn diese keinen
zur Empfangnahme von Dokumenten befugten Vertreter mit Hauptwohnsitz im
Inland hat. Das Erfordernis des Hauptwohnsitzes im Inland gilt nicht für Staats-
angehörige von EWR-Vertragsstaaten, falls Zustellungen durch Staatsverträge
mit dem Vertragsstaat des Wohnsitzes des Zustellungsbevollmächtigten oder
auf andere Weise sichergestellt sind.

(3) Ist ein Zustellungsbevollmächtigter bestellt, so hat die Behörde, soweit
gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, diesen als Empfänger zu bezeichnen. Ge-
schieht dies nicht, so gilt die Zustellung als in dem Zeitpunkt bewirkt, in dem das
Dokument dem Zustellungsbevollmächtigten tatsächlich zugekommen ist.

(4) Haben mehrere Parteien oder Beteiligte einen gemeinsamen Zustel-
lungsbevollmächtigten, so gilt mit der Zustellung einer einzigen Ausfertigung des
Dokumentes an ihn die Zustellung an alle Parteien oder Beteiligte als bewirkt.
Hat eine Partei oder hat ein Beteiligter mehrere Zustellungsbevollmächtigte,
so gilt die Zustellung als bewirkt, sobald sie an einen von ihnen vorgenommen
worden ist.

(5) Wird ein Anbringen von mehreren Parteien oder Beteiligten gemeinsam
eingebracht und kein Zustellungsbevollmächtigter namhaft gemacht, so gilt die
an erster Stelle genannte Person als gemeinsamer Zustellungsbevollmächtigter.

(6) § 8 ist auf den Zustellungsbevollmächtigten sinngemäß anzuwenden.

Zustellung durch Übersendung

§ 10. (1) Parteien und Beteiligten, die über keine inländische Abgabestelle
verfügen, kann von der Behörde aufgetragen werden, innerhalb einer Frist von
mindestens zwei Wochen für bestimmte oder für alle bei dieser Behörde anhän-
gigen oder anhängig zu machenden Verfahren einen Zustellungsbevollmächtig-
ten namhaft zu machen. Kommt die Partei bzw. der Beteiligte diesem Auftrag
nicht fristgerecht nach, kann die Zustellung ohne Zustellnachweis durch Über-
sendung der Dokumente an eine der Behörde bekannte Zustelladresse erfolgen.
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Ein übersandtes Dokument gilt zwei Wochen nach Übergabe an den Zustell-
dienst als zugestellt. Auf diese Rechtsfolge ist im Auftrag hinzuweisen.

(2) Eine Zustellung gemäß Abs. 1 ist nicht mehr zulässig, sobald die Partei
bzw. der Beteiligte

1. einen Zustellungsbevollmächtigten namhaft gemacht hat oder
2. über eine inländische Abgabestelle verfügt und diese der Behörde be-

kannt gegeben hat.

Besondere Fälle der Zustellung

§ 11. (1) Zustellungen im Ausland sind nach den bestehenden internationa-
len Vereinbarungen oder allenfalls auf dem Weg, den die Gesetze oder sons-
tigen Rechtsvorschriften des Staates, in dem zugestellt werden soll, oder die
internationale Übung zulassen, erforderlichenfalls unter Mitwirkung der österrei-
chischen Vertretungsbehörden, vorzunehmen.

(2) Zur Vornahme von Zustellungen an Ausländer oder internationale Orga-
nisationen, denen völkerrechtliche Privilegien und Immunitäten zustehen, ist un-
abhängig von ihrem Aufenthaltsort oder Sitz die Vermittlung des Bundesministe-
riums für Europa, Integration und Äußeres in Anspruch zu nehmen.

(3) Zustellungen an Personen, die nach den Vorschriften des Bundesver-
fassungsgesetzes über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Ein-
heiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBl. I Nr. 38/1997, in
das Ausland entsendet wurden, sind im Wege des zuständigen Bundesminis-
ters, sofern aber diese Personen anlässlich ihrer Entsendung zu einer Einheit
oder zu mehreren Einheiten zusammengefasst wurden, im Wege des Vorge-
setzten der Einheit vorzunehmen.

Zustellung ausländischer Dokumente im Inland

§ 12. (1) Zustellungen von Dokumenten ausländischer Behörden im Inland
sind nach den bestehenden internationalen Vereinbarungen, mangels solcher
nach diesem Bundesgesetz vorzunehmen. Einem Ersuchen um Einhaltung
einer bestimmten davon abweichenden Vorgangsweise kann jedoch entspro-
chen werden, wenn eine solche Zustellung mit den Grundwertungen der öster-
reichischen Rechtsordnung vereinbar ist.

(2) Die Zustellung eines ausländischen, fremdsprachigen Dokuments, dem
keine, im gerichtlichen Verfahren keine beglaubigte, deutschsprachige Überset-
zung angeschlossen ist, ist nur zulässig, wenn der Empfänger zu dessen An-
nahme bereit ist; dies ist anzunehmen, wenn er nicht binnen drei Tagen gegen-
über der Behörde, die das Dokument zugestellt hat, erklärt, daß er zur Annahme
nicht bereit ist; diese Frist beginnt mit der Zustellung zu laufen und kann nicht
verlängert werden.

(3) Ist die Erklärung gemäß Abs. 2 verspätet oder unzulässig, so ist sie zu-
rückzuweisen; sonst hat die Behörde zu beurkunden, daß die Zustellung des
fremdsprachigen Dokuments mangels Annahmebereitschaft des Empfängers
als nicht bewirkt anzusehen ist.
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(4) Für die Zustellung von Dokumenten ausländischer Behörden in Verwal-
tungssachen gelten, falls in Staatsverträgen nicht anderes bestimmt ist, außer-
dem die folgenden Bestimmungen:

1. Dokumente werden nur zugestellt, wenn gewährleistet ist, dass auch der
ersuchende Staat einem gleichartigen österreichischen Ersuchen entspre-
chen würde. Das Vorliegen von Gegenseitigkeit kann durch Staatsver-
träge, die nicht unter Art. 50 B-VG fallen, festgestellt werden.

2. Im Übrigen sind das Europäische Übereinkommen über die Zustellung von
Schriftstücken in Verwaltungssachen im Ausland, BGBl. Nr. 67/1983, und
die von der Republik Österreich gemäß diesem Abkommen abgegebenen
Erklärungen sinngemäß anzuwenden.

2. Abschnitt

Physische Zustellung

Zustellung an den Empfänger

§ 13. (1) Das Dokument ist dem Empfänger an der Abgabestelle zuzustel-
len. Ist aber auf Grund einer Anordnung einer Verwaltungsbehörde oder eines
Gerichtes an eine andere Person als den Empfänger zuzustellen, so tritt diese
an die Stelle des Empfängers.

(2) Bei Zustellungen durch Organe eines Zustelldienstes oder der Gemeinde
darf auch an eine gegenüber dem Zustelldienst oder der Gemeinde zur Emp-
fangnahme solcher Dokumente bevollmächtigte Person zugestellt werden, so-
weit dies nicht durch einen Vermerk auf dem Dokument ausgeschlossen ist.

(3) Ist der Empfänger keine natürliche Person, so ist das Dokument einem
zur Empfangnahme befugten Vertreter zuzustellen.

(4) Ist der Empfänger eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte
Person, so ist das Dokument in deren Kanzlei zuzustellen und darf an jeden dort
anwesenden Angestellten des Parteienvertreters zugestellt werden; durch Or-
gane eines Zustelldienstes darf an bestimmte Angestellte nicht oder nur an be-
stimmte Angestellte zugestellt werden, wenn der Parteienvertreter dies schrift-
lich beim Zustelldienst verlangt hat. Die Behörde hat Angestellte des Parteien-
vertreters wegen ihres Interesses an der Sache oder auf Grund einer zuvor der
Behörde schriftlich abgegebenen Erklärung des Parteienvertreters durch einen
Vermerk auf dem Dokument und dem Zustellnachweis von der Zustellung aus-
zuschließen; an sie darf nicht zugestellt werden.

(Anm.: Abs. 5 und 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 10/2004)

§ 14. Untersteht der Empfänger einer Anstaltsordnung und dürfen ihm auf
Grund gesetzlicher Bestimmungen Dokumente nur durch den Leiter der Anstalt
oder durch eine von diesem bestimmte Person oder durch den Untersuchungs-
richter ausgehändigt werden, so ist das Dokument dem Leiter der Anstalt oder
der von ihm bestimmten Person vom Zusteller zur Vornahme der Zustellung zu
übergeben.
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§ 15. (1) Zustellungen an Soldaten, die Präsenz- oder Ausbildungsdienst
leisten, sind durch das unmittelbar vorgesetzte Kommando vorzunehmen.

(2) Bei sonstigen Zustellungen in Kasernen oder auf anderen militärisch ge-
nutzten Liegenschaften ist das für deren Verwaltung zuständige Kommando vor-
her davon in Kenntnis zu setzen. Auf Verlangen des Kommandos ist ein von ihm
zu bestimmender Soldat oder Bediensteter der Heeresverwaltung dem Zusteller
beizugeben.

Ersatzzustellung

§ 16. (1) Kann das Dokument nicht dem Empfänger zugestellt werden und
ist an der Abgabestelle ein Ersatzempfänger anwesend, so darf an diesen zuge-
stellt werden (Ersatzzustellung), sofern der Zusteller Grund zur Annahme hat,
daß sich der Empfänger oder ein Vertreter im Sinne des § 13 Abs. 3 regelmäßig
an der Abgabestelle aufhält.

(2) Ersatzempfänger kann jede erwachsene Person sein, die an derselben
Abgabestelle wie der Empfänger wohnt oder Arbeitnehmer oder Arbeitgeber des
Empfängers ist und die – außer wenn sie mit dem Empfänger im gemeinsamen
Haushalt lebt – zur Annahme bereit ist.

(3) Durch Organe eines Zustelldienstes darf an bestimmte Ersatzempfänger
nicht oder nur an bestimmte Ersatzempfänger zugestellt werden, wenn der Emp-
fänger dies schriftlich beim Zustelldienst verlangt hat.

(4) Die Behörde hat Personen wegen ihres Interesses an der Sache oder auf
Grund einer schriftlichen Erklärung des Empfängers durch einen Vermerk auf
dem Dokument und dem Zustellnachweis von der Ersatzzustellung auszuschlie-
ßen; an sie darf nicht zugestellt werden.

(5) Eine Ersatzzustellung gilt als nicht bewirkt, wenn sich ergibt, daß der
Empfänger oder dessen Vertreter im Sinne des § 13 Abs. 3 wegen Abwesenheit
von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen
konnte, doch wird die Zustellung mit dem der Rückkehr an die Abgabestelle fol-
genden Tag wirksam.

Hinterlegung

§ 17. (1) Kann das Dokument an der Abgabestelle nicht zugestellt werden
und hat der Zusteller Grund zur Annahme, daß sich der Empfänger oder ein Ver-
treter im Sinne des § 13 Abs. 3 regelmäßig an der Abgabestelle aufhält, so ist
das Dokument im Falle der Zustellung durch den Zustelldienst bei seiner zustän-
digen Geschäftsstelle, in allen anderen Fällen aber beim zuständigen Gemein-
deamt oder bei der Behörde, wenn sie sich in derselben Gemeinde befindet, zu
hinterlegen.

(2) Von der Hinterlegung ist der Empfänger schriftlich zu verständigen. Die
Verständigung ist in die für die Abgabestelle bestimmte Abgabeeinrichtung
(Briefkasten, Hausbrieffach oder Briefeinwurf) einzulegen, an der Abgabestelle
zurückzulassen oder, wenn dies nicht möglich ist, an der Eingangstüre (Woh-
nungs-, Haus-, Gartentüre) anzubringen. Sie hat den Ort der Hinterlegung zu be-
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zeichnen, den Beginn und die Dauer der Abholfrist anzugeben sowie auf die Wir-
kung der Hinterlegung hinzuweisen.

(3) Das hinterlegte Dokument ist mindestens zwei Wochen zur Abholung be-
reitzuhalten. Der Lauf dieser Frist beginnt mit dem Tag, an dem das Dokument
erstmals zur Abholung bereitgehalten wird. Hinterlegte Dokumente gelten mit
dem ersten Tag dieser Frist als zugestellt. Sie gelten nicht als zugestellt, wenn
sich ergibt, daß der Empfänger oder dessen Vertreter im Sinne des § 13 Abs. 3
wegen Abwesenheit von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang
Kenntnis erlangen konnte, doch wird die Zustellung an dem der Rückkehr an die
Abgabestelle folgenden Tag innerhalb der Abholfrist wirksam, an dem das hin-
terlegte Dokument behoben werden könnte.

(4) Die im Wege der Hinterlegung vorgenommene Zustellung ist auch dann
gültig, wenn die im Abs. 2 genannte Verständigung beschädigt oder entfernt
wurde.

Nachsendung

§ 18. (1) Hält sich der Empfänger nicht regelmäßig (§ 17 Abs. 1) an der Ab-
gabestelle auf, so ist das Dokument an eine andere inländische Abgabestelle
nachzusenden, wenn es

1. durch Organe eines Zustelldienstes zugestellt werden soll und nach den
für die Beförderung von Postsendungen geltenden Vorschriften die Nach-
sendung vorgesehen ist; in diesem Fall ist die neue Anschrift des Empfän-
gers auf dem Zustellnachweis (Zustellschein, Rückschein) zu vermerken;

2. durch Organe der Behörde oder einer Gemeinde zugestellt werden soll,
die neue Abgabestelle ohne Schwierigkeit festgestellt werden kann und im
örtlichen Wirkungsbereich der Behörde oder der Gemeinde liegt.

(2) Dokumente, deren Nachsendung durch einen auf ihnen angebrachten
Vermerk ausgeschlossen ist, sind nicht nachzusenden.

Rücksendung, Weitersendung und Vernichtung

§ 19. (1) Dokumente, die weder zugestellt werden können, noch nachzusen-
den sind oder die zwar durch Hinterlegung zugestellt, aber nicht abgeholt wor-
den sind, sind entweder an den Absender zurückzusenden, an eine vom Absen-
der zu diesem Zweck bekanntgegebene Stelle zu senden oder auf Anordnung
des Absenders nachweislich zu vernichten.

(2) Auf dem Zustellnachweis (Zustellschein, Rückschein) ist der Grund der
Rücksendung, Weitersendung oder Vernichtung zu vermerken.

Verweigerung der Annahme

§ 20. (1) Verweigert der Empfänger oder ein im gemeinsamen Haushalt mit
dem Empfänger lebender Ersatzempfänger die Annahme ohne Vorliegen eines
gesetzlichen Grundes, so ist das Dokument an der Abgabestelle zurückzulassen
oder, wenn dies nicht möglich ist, nach § 17 ohne die dort vorgesehene schriftli-
che Verständigung zu hinterlegen.
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(2) Zurückgelassene Dokumente gelten damit als zugestellt.

(3) Wird dem Zusteller der Zugang zur Abgabestelle verwehrt, verleugnet der
Empfänger seine Anwesenheit, oder läßt er sich verleugnen, so gilt dies als Ver-
weigerung der Annahme.

Zustellung zu eigenen Handen

§ 21. Dem Empfänger zu eigenen Handen zuzustellende Dokumente dürfen
nicht an einen Ersatzempfänger zugestellt werden.

Zustellnachweis

§ 22. (1) Die Zustellung ist vom Zusteller auf dem Zustellnachweis (Zustell-
schein, Rückschein) zu beurkunden.

(2) Der Übernehmer des Dokuments hat die Übernahme auf dem Zustell-
nachweis durch seine Unterschrift unter Beifügung des Datums und, wenn er
nicht der Empfänger ist, seines Naheverhältnisses zu diesem zu bestätigen.
Verweigert er die Bestätigung, so hat der Zusteller die Tatsache der Verweige-
rung, das Datum und gegebenenfalls das Naheverhältnis des Übernehmers zum
Empfänger auf dem Zustellnachweis zu vermerken. Der Zustellnachweis ist dem
Absender unverzüglich zu übersenden.

(3) An die Stelle der Übersendung des Zustellnachweises kann die elektroni-
sche Übermittlung einer Kopie des Zustellnachweises oder der sich daraus er-
gebenden Daten treten, wenn die Behörde dies nicht durch einen entsprechen-
den Vermerk auf dem Zustellnachweis ausgeschlossen hat. Das Original des
Zustellnachweises ist mindestens fünf Jahre nach Übermittlung aufzubewahren
und der Behörde auf deren Verlangen unverzüglich zu übersenden.

(4) Liegen die technischen Voraussetzungen dafür vor, so kann die Beurkun-
dung der Zustellung auch elektronisch erfolgen. In diesem Fall hat der Überneh-
mer auf einer technischen Vorrichtung zu unterschreiben; an die Stelle der Un-
terschriftsleistung kann auch die Identifikation und Authentifizierung mit der Bür-
gerkarte (§ 2 Z 10 des E-Government-Gesetzes – E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004)
treten. Die die Beurkundung der Zustellung betreffenden Daten sind dem Absen-
der unverzüglich zu übermitteln.

Hinterlegung ohne Zustellversuch

§ 23. (1) Hat die Behörde auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift angeord-
net, daß ein Dokument ohne vorhergehenden Zustellversuch zu hinterlegen ist,
so ist dieses sofort bei der zuständigen Geschäftsstelle des Zustelldienstes,
beim Gemeindeamt oder bei der Behörde selbst zur Abholung bereitzuhalten.

(2) Die Hinterlegung ist von der zuständigen Geschäftsstelle des Zustell-
dienstes oder vom Gemeindeamt auf dem Zustellnachweis, von der Behörde
auch auf andere Weise zu beurkunden.

(3) Soweit dies zweckmäßig ist, ist der Empfänger durch eine an die angege-
bene inländische Abgabestelle zuzustellende schriftliche Verständigung oder
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durch mündliche Mitteilung an Personen, von denen der Zusteller annehmen
kann, daß sie mit dem Empfänger in Verbindung treten können, von der Hinter-
legung zu unterrichten.

(4) Das so hinterlegte Dokument gilt mit dem ersten Tag der Hinterlegung als
zugestellt.

Unmittelbare Ausfolgung

§ 24. Dem Empfänger können
1. versandbereite Dokumente unmittelbar bei der Behörde,
2. Dokumente, die die Behörde an eine andere Dienststelle übermittelt hat,

unmittelbar bei dieser
ausgefolgt werden. Die Ausfolgung ist von der Behörde bzw. von der Dienst-
stelle zu beurkunden; § 22 Abs. 2 bis 4 ist sinngemäß anzuwenden.

Zustellung am Ort des Antreffens

§ 24a. Dem Empfänger kann an jedem Ort zugestellt werden, an dem er an-
getroffen wird, wenn er

1. zur Annahme bereit ist oder
2. über keine inländische Abgabestelle verfügt.

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

§ 25. (1) Zustellungen an Personen, deren Abgabestelle unbekannt ist, oder
an eine Mehrheit von Personen, die der Behörde nicht bekannt sind, können,
wenn es sich nicht um ein Strafverfahren handelt, kein Zustellungsbevollmäch-
tigter bestellt ist und nicht gemäß § 8 vorzugehen ist, durch Kundmachung an
der Amtstafel, daß ein zuzustellendes Dokument bei der Behörde liegt, vor-
genommen werden. Findet sich der Empfänger zur Empfangnahme des Doku-
ments (§ 24) nicht ein, so gilt, wenn gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, die
Zustellung als bewirkt, wenn seit der Kundmachung an der Amtstafel der Be-
hörde zwei Wochen verstrichen sind.

(2) Die Behörde kann die öffentliche Bekanntmachung in anderer geeigneter
Weise ergänzen.

Zustellung ohne Zustellnachweis

§ 26. (1) Wurde die Zustellung ohne Zustellnachweis angeordnet, wird das
Dokument zugestellt, indem es in die für die Abgabestelle bestimmte Abgabeein-
richtung (§ 17 Abs. 2) eingelegt oder an der Abgabestelle zurückgelassen wird.

(2) Die Zustellung gilt als am dritten Werktag nach der Übergabe an das Zu-
stellorgan bewirkt. Im Zweifel hat die Behörde die Tatsache und den Zeitpunkt
der Zustellung von Amts wegen festzustellen. Die Zustellung wird nicht bewirkt,
wenn sich ergibt, dass der Empfänger wegen Abwesenheit von der Abgabestelle
nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte, doch wird die
Zustellung mit dem der Rückkehr an die Abgabestelle folgenden Tag wirksam.
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Zustellrechtliche Begleitmaßnahmen zu COVID-19

§ 26a. Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 gelten für die Zu-
stellung mit Zustellnachweis der von Gerichten bzw. von Verwaltungsbehörden
zu übermittelnden Dokumente sowie die durch die Gerichte bzw. die Verwal-
tungsbehörden vorzunehmende Zustellung von Dokumenten ausländischer Be-
hörden (§ 1) folgende Erleichterungen:

1. Das Dokument wird dem Empfänger zugestellt, indem es in die für die Ab-
gabestelle bestimmte Abgabeeinrichtung (§ 17 Abs. 2) eingelegt oder an
der Abgabestelle zurückgelassen wird; die Zustellung gilt in diesem Zeit-
punkt als bewirkt. Soweit dies ohne Gefährdung der Gesundheit des Zu-
stellers möglich ist, ist der Empfänger durch schriftliche, mündliche oder
telefonische Mitteilung an ihn selbst oder an Personen, von denen ange-
nommen werden kann, dass sie mit dem Empfänger in Verbindung treten
können, von der Zustellung zu verständigen. Die Zustellung wird nicht be-
wirkt, wenn sich ergibt, dass der Empfänger wegen Abwesenheit von der
Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen
konnte, doch wird die Zustellung mit dem der Rückkehr an die Abgabe-
stelle folgenden Tag wirksam.

2. Ist das Dokument anderen Personen als dem Empfänger zuzustellen oder
kann es diesen zugestellt werden (§ 13 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 bis
4 und §§ 14 bis 16), ist Z 1 sinngemäß anzuwenden.

3. Die Zustellung, die Form der Verständigung von der Zustellung sowie
gegebenenfalls die Gründe, aus denen eine Verständigung nicht möglich
war, sind vom Zusteller auf dem Zustellnachweis (Zustellschein, Rück-
schein) zu beurkunden. Der Zustellnachweis ist dem Absender unverzüg-
lich zu übersenden; § 22 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. § 22 Abs. 4 ist mit
folgenden Maßgaben anzuwenden:
a) Die elektronische Beurkundung hat anstatt durch den Übernehmer

durch den Zusteller zu erfolgen.
b) Die Beurkundung der Form der Verständigung von der Zustellung so-

wie gegebenenfalls der Gründe, aus denen eine Verständigung nicht
möglich war, kann, wenn sie aus technischen Gründen nicht auf dem
Zustellnachweis elektronisch erfolgen kann, auch auf andere elektroni-
sche Weise erfolgen; auch diese Daten sind dem Absender unverzüg-
lich zu übermitteln.

Ausstattung der Dokumente; Zustellformulare; Zustellnachweise

§ 27. Soweit dies erforderlich ist, hat die Bundesregierung durch Verordnung
nähere Bestimmungen über

1. die Ausstattung der zuzustellenden Dokumente,
2. die bei der Zustellung verwendbaren Formulare und
3. die für die elektronische Übermittlung gemäß § 22 Abs. 3 sowie für die

Speicherung und Übermittlung der die Beurkundung der Zustellung betref-
fenden Daten erforderlichen technischen Voraussetzungen

zu erlassen.
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3. Abschnitt

Elektronische Zustellung

Anwendungsbereich

§ 28. (1) Soweit die für das Verfahren geltenden Vorschriften nicht anderes
bestimmen, ist eine elektronische Zustellung nach den Bestimmungen dieses
Abschnitts vorzunehmen.

(2) Die elektronische Zustellung der ordentlichen Gerichte richtet sich nach
den §§ 89a ff des Gerichtsorganisationsgesetzes – GOG, RGBl. Nr. 217/1896. Im
Anwendungsbereich der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961,
und des Zollrechts (§ 1 Abs. 2 und im erweiterten Sinn gemäß § 2 Abs. 1 des Zoll-
rechts-Durchführungsgesetzes – ZollR-DG, BGBl. Nr. 659/1994) richtet sich die
elektronische Zustellung nach der BAO und den einschlägigen zollrechtlichen
Vorschriften. Die elektronische Zustellung der Dienstbehörden und Personalstel-
len des Bundes erfolgt mit den Maßgaben des 2a. Abschnittes des Schlussteils
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 – BDG 1979, BGBl. Nr. 333/1979.

(3) Die elektronische Zustellung hat über eine elektronische Zustelladresse
gemäß § 37 Abs. 1 iVm. § 2 Z 5, durch unmittelbare elektronische Ausfolgung
gemäß § 37a oder durch eines der folgenden Zustellsysteme zu erfolgen:

1. zugelassener Zustelldienst gemäß § 30,
2. Kommunikationssystem der Behörde gemäß § 37,
3. elektronischer Rechtsverkehr gemäß den §§ 89a ff GOG.
(Anm.: Z 4 aufgehoben durch Art. 24 Z 3, BGBl. I Nr. 205/2022)

Die Auswahl des Zustellsystems obliegt dem Absender.
(4) Elektronische Zustellungen mit Zustellnachweis sind ausschließlich durch

Zustellsysteme gemäß Abs. 3 Z 1 und 3 sowie im Fall des § 37a zweiter Satz
zulässig.

Teilnehmerverzeichnis

§ 28a. (1) Der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
stellt ein elektronisches Teilnehmerverzeichnis mit hoher Zuverlässigkeit zur
Verfügung. In diesem elektronischen Teilnehmerverzeichnis ist die Speicherung
von Daten über Teilnehmer (Empfänger) vorzunehmen. Der Bundesminister für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat im elektronischen Teilnehmerver-
zeichnis folgende Leistungen nach dem jeweiligen Stand der Technik zu er-
bringen:

1. die Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Verarbeitung der
Daten der Teilnehmer gemäß § 28b unter Einhaltung der technischen
Schnittstellen und Spezifikationen;

2. die Ermittlung, ob Daten eines Teilnehmers im Teilnehmerverzeichnis ent-
halten sind und der Teilnehmer somit adressierbar ist;

3. die Rückmeldung der Daten gemäß § 34 Abs. 1;
4. die elektronische Versendung von einer Information gemäß § 34 Abs. 4

und
5. die Protokollierung von Anfragen und der übermittelten Ergebnisse.
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(2) Die Leistungen des Teilnehmerverzeichnisses sind durch ein kosten-
deckendes Entgelt dem Zustellsystem, das die Zustellleistung erbringt, in Rech-
nung zu stellen.

(3) Die Verfügbarkeit des Teilnehmerverzeichnisses ist vom Bundesminis-
ter für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort im Bundesgesetzblatt kundzu-
machen.1)

Anmeldung zum und Abmeldung vom Teilnehmerverzeichnis

§ 28b. (1) Die Anmeldung zum und die Abmeldung vom Teilnehmerver-
zeichnis sowie die Änderung der Teilnehmerdaten haben über das Anzeige-
modul gemäß § 37b oder mit Zustimmung automatisiert über andere elektroni-
sche Verfahren zu erfolgen. Die Anmeldung gilt als Einwilligung zum Empfang
von Zustellstücken in elektronischer Form. Für die Entgegennahme von Zustel-
lungen mit Zustellnachweis oder nachweislichen Zusendungen hat die Anmel-
dung unter Verwendung der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 E-GovG) zu erfolgen. Im Teil-
nehmerverzeichnis dürfen folgende Daten verarbeitet werden:

1. Name bzw. Bezeichnung des Teilnehmers,
2. bei natürlichen Personen das Geburtsdatum,
3. die zur eindeutigen Identifikation des Teilnehmers im Bereich „Zustell-

wesen“ erforderlichen Daten:
a) bei natürlichen Personen das bereichsspezifische Personenkennzei-

chen (§ 9 E-GovG),
b) sonst die Stammzahl (§ 6 E-GovG) und soweit vorhanden die Global

Location Number (GLN),
c) soweit vorhanden ein oder mehrere Anschriftcodes des Zustellsys-

tems gemäß § 28 Abs. 3 Z 3,
4. mindestens eine elektronische Adresse, an die die Verständigungen ge-

mäß § 35 Abs. 1 und 2 erster Satz übermittelt werden können,
5. Angaben, ob ein Dokument an den Empfänger auch nachweislich zuge-

stellt werden kann,
6. Angaben, ob elektronische Zustellungen nur über ein bestimmtes Zustell-

system oder nach bestimmten Verfahrensvorschriften zugestellt werden
können,

7. Angaben des Teilnehmers darüber, welche Formate über die weit ver-
breiteten hinaus die zuzustellenden Dokumente aufweisen müssen, da-
mit er zu ihrer Annahme bereit ist,

8. Angaben darüber, ob der Teilnehmer Zustellungen außerhalb der Aus-
übung seiner beruflichen Tätigkeit über das Zustellsystem gemäß § 28
Abs. 3 Z 3 nicht erhalten möchte,

9. Adressmerkmale, soweit diese automatisiert aus Registern von Verant-
wortlichen des öffentlichen Bereichs zu übernehmen sind, und

10. weitere Daten, die zur Vollziehung des Gesetzes oder aufgrund der An-
meldung gemäß Abs. 4 übermittelt werden.

1) Die Verfügbarkeit des Teilnehmerverzeichnisses wurde am 28. 5. 2019 kundgemacht (vgl. BGBl. II
Nr. 140/2019).
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(2) Der Teilnehmer hat über das Anzeigemodul Änderungen der in Abs. 1 ge-
nannten Daten dem Teilnehmerverzeichnis unverzüglich bekanntzugeben, so-
fern dies nicht jene Daten betrifft, die durch Abfragen von Registern von Verant-
wortlichen des öffentlichen Bereichs automationsunterstützt aktualisiert werden.
Darüber hinaus kann er dem Teilnehmerverzeichnis mitteilen, dass die Zustel-
lung oder Zusendung innerhalb bestimmter Zeiträume ausgeschlossen sein soll.

(3) Die gemäß § 29 Abs. 2 Z 1 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes
2017, BGBl. I Nr. 40/2017, gespeicherten Daten des Ermittlungs- und Zustell-
dienstes über Kunden der elektronischen Zustelldienste sind automations-
unterstützt vom Ermittlungs- und Zustelldienst an das Teilnehmerverzeichnis zu
übermitteln. Diese Personen gelten als angemeldete Teilnehmer im Sinne des
Abs. 1.

(4) Die Anmeldedaten und Änderungen von FinanzOnline-Teilnehmern, die
nicht auf die elektronische Zustellung nach der BAO verzichtet haben und Unter-
nehmer im Sinne des § 3 Z 20 des Bundesgesetzes über die Bundesstatistik –
Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, sind, sind vom Bundesminis-
ter für Finanzen automationsunterstützt an das Teilnehmerverzeichnis zu über-
mitteln; die Daten anderer FinanzOnline-Teilnehmer nur mit deren Einwilligung.
Die Unternehmer gelten unbeschadet der Bestimmung des § 1b Abs. 2 bis 4
E-GovG als angemeldete Teilnehmer im Sinne des Abs. 1.

(5) Die Anmeldedaten und Änderungen von im Zustellsystem gemäß § 28
Abs. 3 Z 3 erfassten Teilnehmern sind von diesem Zustellsystem automations-
unterstützt bis auf Widerspruch des Teilnehmers an das Teilnehmerverzeichnis
zu übermitteln. Diese Personen gelten unbeschadet der Bestimmung des § 1b
Abs. 2 bis 4 E-GovG als angemeldete Teilnehmer im Sinne des Abs. 1.

(6) Soweit die Gesetze nicht anderes bestimmen, kann eine vollständige
oder teilweise Abmeldung vom Teilnehmerverzeichnis unter Verwendung der
Authentifizierungsmethoden gemäß Abs. 1 oder durch eine vom Teilnehmer un-
terschriebene schriftliche Erklärung erfolgen. Sie wird zwei Wochen nach dem
Einlangen beim Teilnehmerverzeichnis wirksam. Der Teilnehmer ist über seine
elektronische Adresse gemäß Abs. 1 Z 4 über die Abmeldung unverzüglich zu
informieren und hat die Möglichkeit, diese binnen zwei Wochen ab Einlangen
der Information rückgängig zu machen. Wird der Tod einer natürlichen Person
oder das Ende einer juristischen Person, die Teilnehmer ist, über eine Register-
abfrage automationsunterstützt bekannt, ist der Teilnehmer aus dem Teilneh-
merverzeichnis unverzüglich zu löschen.

Leistungen der Zustelldienste

§ 29. (1) Jeder Zustelldienst hat die Zustellung behördlicher Dokumente an
Teilnehmer vorzunehmen (Zustellleistung). Die Zustellleistung umfasst fol-
gende, nach dem jeweiligen Stand der Technik zu erbringende Leistungen:

1. die Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Entgegennahme
der zuzustellenden Dokumente (§ 34 Abs. 1);

2. das Betreiben einer technischen Einrichtung mit hoher Zuverlässigkeit für
die sichere elektronische Bereithaltung der zuzustellenden Dokumente;
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3. die Bereitstellung eines Verfahrens zur identifizierten und authentifizierten
Abholung der bereitgehaltenen Dokumente über das Anzeigemodul ge-
mäß § 37b Abs. 2;

4. die Protokollierung von Daten im Sinn des § 35 Abs. 3 fünfter Satz und die
Übermittlung dieser Daten an den Absender;

5. die unverzügliche Verständigung des Absenders, wenn ein Dokument
nicht abgeholt wird;

6. die Weiterleitung des Dokuments, der das Dokument beschreibenden
Daten, der Verständigungsadressdaten gemäß § 28b Abs. 1 Z 4 sowie die
elektronische Information für die technische Möglichkeit der elektroni-
schen identifizierten und authentifizierten Abholung des Dokuments an
das Anzeigemodul (§ 37b).

Die Behörde hat für die Erbringung der Leistungen gemäß Z 1 bis 6 ein Entgelt
zu entrichten.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch Art. 6 Z 5, BGBl. I Nr. 104/2018)

(3) Zustelldienste haben als weitere Leistung die Zusendung von Dokumen-
ten im Auftrag von Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs nicht in Voll-
ziehung der Gesetze (§ 1) gemäß den Anforderungen des Abs. 1 zu erfüllen. Für
diese Zusendungen darf vom Zustelldienst zum Zweck der Anzeige über das
Anzeigemodul das Teilnehmerverzeichnis und das Anzeigemodul zu densel-
ben Bedingungen wie bei der Zustellung behördlicher Dokumente verwendet
werden.

(4) Zustelldienste sind hinsichtlich der von ihnen für die Besorgung ihrer Auf-
gaben verwendeten Daten Verantwortliche (Art. 4 Z 7 Verordnung (EU) 2016/
679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutz-Grundverordnung) – DSGVO, ABl. Nr. L 119 vom 4. 5. 2016 S. 1).
Sie dürfen die ihnen zur Kenntnis gelangten Daten der Empfänger – soweit
keine besonderen vertraglichen Vereinbarungen mit diesen bestehen – aus-
schließlich für den Zweck der Zustellung bzw. Zusendung verwenden. Der Ab-
schluss eines Vertrags über die Zustellleistung sowie der Inhalt eines solchen
Vertrags dürfen nicht von der Einwilligung zur Weitergabe von Daten an Dritte
abhängig gemacht werden; eine Weitergabe von Daten über Herkunft und Inhalt
zuzustellender Dokumente an Dritte darf nicht vereinbart werden.

(5) Auf natürliche Personen, die an der Erbringung der Leistungen gemäß
Abs. 1 mitwirken, ist in Hinblick auf Daten über Herkunft und Inhalt zuzustellen-
der behördlicher Dokumente § 46 Abs. 1 bis 4 des Beamten-Dienstrechtsgeset-
zes 1979, BGBl. Nr. 333/1979, sinngemäß anzuwenden. Hinsichtlich der abga-
benrechtlichen Geheimhaltungspflicht des § 48a der Bundesabgabenordnung,
BGBl. Nr. 194/1961, gelten diese Personen als Beamte im Sinne des § 74
Abs. 1 Z 4 des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch Art. 6 Z 11, BGBl. I Nr. 104/2018)

(7) Die Zustellleistung (Abs. 1) ist so zu erbringen, dass für behinderte Men-
schen ein barrierefreier Zugang zu dieser Leistung nach dem jeweiligen Stand
der Technik gewährleistet ist.
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Zulassung als Zustelldienst

§ 30. (1) Die Erbringung der Zustellleistung (§ 29 Abs. 1) bedarf einer Zulas-
sung, deren Erteilung beim Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschafts-
standort zu beantragen ist. Voraussetzungen für die Erteilung der Zulassung
sind die für die ordnungsgemäße Erbringung der Zustellleistung erforderliche
technische und organisatorische Leistungsfähigkeit sowie die rechtliche, insbe-
sondere datenschutzrechtliche Verlässlichkeit des Zustelldienstes. Die Erfüllung
der Zulassungsvoraussetzungen ist durch ein Gutachten einer Konformitätsbe-
wertungsstelle gemäß Artikel 2 Nummer 13 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008,
über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusam-
menhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verord-
nung (EWG) Nr. 339/93 des Rates, ABl. Nr. L 218 vom 13. 08. 2008 S. 30, die
zur Durchführung der Konformitätsbewertung qualifizierter Vertrauensdienste-
anbieter und der von ihnen erbrachten qualifizierten Diensten für die Zustellung
elektronischer Einschreiben gemäß Art. 44 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014
über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG,
ABl. Nr. L 257 vom 28. 08. 2014 S. 73, in der Fassung der Berichtigung ABl.
Nr. L 23 vom 29. 01. 2015 S. 19 (eIDAS-VO) akkreditiert ist, nachzuweisen. Das
Gutachten darf nicht älter als zwei Monate sein und ist dem Bundesminister für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort vorzulegen. Mit dem Antrag auf Zulas-
sung sind weiters allgemeine Geschäftsbedingungen vorzulegen, die den ge-
setzlichen Anforderungen zu entsprechen haben und der ordnungsgemäßen
Erbringung der Zustellleistung nicht entgegenstehen dürfen.

(2) Der Zulassungsbescheid ist schriftlich zu erlassen; wenn es für die Ge-
währleistung der Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit erforderlich ist, sind da-
rin Auflagen zu erteilen und Bedingungen vorzuschreiben.

(3) Der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat eine
Liste der zugelassenen Zustelldienste einschließlich der in den Zulassungs-
bescheiden erteilten Auflagen und vorgeschriebenen Bedingungen (Abs. 2)
und der gemäß § 31 Abs. 2 zweiter Satz erteilten Auflagen im Internet zu ver-
öffentlichen.

(4) Wenn eine Zulassungsvoraussetzung wegfällt oder ihr ursprünglicher
Mangel nachträglich hervorkommt, hat der Bundesminister für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort die Behebung des Mangels innerhalb einer angemesse-
nen Frist anzuordnen. Ist die Behebung des Mangels nicht möglich oder er-
folgt sie nicht innerhalb der gesetzten Frist, ist die Zulassung durch Bescheid zu
widerrufen.

(5) Zugelassene Zustelldienste haben ab der Rechtskraft des Zulassungs-
bescheids alle zwei Jahre ein Gutachten gemäß Abs. 1 dem Bundesminister für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort vorzulegen.

Aufsicht

§ 31. (1) Die Zustelldienste unterliegen der Aufsicht durch den Bundesminis-
ter für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Sie sind verpflichtet, dem Bun-
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desminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort jede Änderung der die
Voraussetzung der Zulassung gemäß § 30 bildenden Umstände unverzüglich
bekanntzugeben.

(2) Der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat die
Aufsicht über die Zustelldienste dahin auszuüben, dass diese die Gesetze und
Verordnungen nicht verletzen, insbesondere ihren Aufgabenbereich nicht über-
schreiten und die ihnen gesetzlich obliegenden Aufgaben erfüllen. Zu diesem
Zweck ist der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort berech-
tigt, Auskünfte einzuholen und gegebenenfalls Auflagen vorzuschreiben, wenn
die ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen sonst nicht gewährleistet ist.
Die Zustelldienste haben dem Bundesminister für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort die geforderten Auskünfte unverzüglich, spätestens jedoch bin-
nen zwei Wochen zu erteilen.

Abfrage des Teilnehmerverzeichnisses und Übermittlung
des zuzustellenden Dokuments

§ 34. (1) Die zustellende Behörde oder in ihrem Auftrag ein Zustellsystem
gemäß § 28 Abs. 3 Z 1 bis 3 hat durch elektronische Abfrage des Teilnehmer-
verzeichnisses zu ermitteln, ob der Empfänger

1. beim Teilnehmerverzeichnis angemeldet ist und
2. die Zustellung nicht gemäß § 28b Abs. 2 zweiter Satz ausgeschlossen

hat.
Liegen diese Voraussetzungen der Z 1 und 2 vor, so sind die Informationen ge-
mäß § 28b Abs. 1 Z 3 und 6 bis 8 der Behörde oder dem in ihrem Auftrag tätigen
Zustellsystem zu übermitteln; andernfalls ist dieser oder diesem mitzuteilen,
dass diese Voraussetzungen nicht vorliegen. Steht der Behörde ein vom Emp-
fänger akzeptiertes Format zur Verfügung, so hat sie das zuzustellende Doku-
ment in diesem Format dem in ihrem Auftrag tätigen Zustellsystem zu über-
mitteln.

(2) Eine Abfrage zur Ermittlung der in Abs. 1 angeführten Daten darf nur
1. zum Zweck der Zustellung von Dokumenten auf Grund eines Auftrags

einer Behörde nach Abs. 1 oder
2. zum Zweck der Zusendung von Dokumenten auf Grund eines Auftrags

eines Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs erfolgen.
Als Suchkriterien dürfen nur die Daten gemäß § 28b Abs. 1 Z 1 bis 5, 9 und 10
verwendet werden.

(3) Verpflichteten Teilnehmern des elektronischen Rechtsverkehrs (§ 89c
GOG) ist in das Zustellsystem gemäß § 28 Abs. 3 Z 3 zuzustellen.

(4) Liegen die Voraussetzungen für eine elektronische Zustellung gemäß
Abs. 1 nicht vor, kann auf Verlangen des Versenders vom Teilnehmerverzeich-
nis an die elektronische Verständigungsadresse gemäß § 28b Abs. 1 Z 4 oder
an eine beigestellte elektronische Verständigungsadresse eine Information über
eine beabsichtigte elektronische Zustellung versendet werden. Eine solche bei-
gestellte elektronische Verständigungsadresse darf im Teilnehmerverzeichnis
auch ohne Anmeldung zu diesem gespeichert und verwendet werden.



Band2.Buch : 19-ZustG.pod    491
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

491

491

§ 35 ZustG

(5) Die Betreiber von Internetportalen, die das Anzeigemodul gemäß § 37b
Abs. 4 anbinden dürfen, sowie die Betreiber des Unternehmensserviceportals
und des Bürgerserviceportals gemäß § 3 des Unternehmensserviceportalgeset-
zes – USPG, BGBl. I Nr. 52/2009, in die das Anzeigemodul gemäß § 37b Abs. 4
eingebunden ist, sind berechtigt das Teilnehmerverzeichnis abzufragen, um
eine allfällige Anmeldung oder Abmeldung vom Teilnehmerverzeichnis zielge-
richtet zu erleichtern.

Zustellung mit Zustellnachweis durch einen Zustelldienst

§ 35. (1) Der im Auftrag der Behörde tätige Zustelldienst hat im Fall einer Zu-
stellung mit Zustellnachweis bzw. nachweislichen Zusendung bei Vorliegen der
Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 erster Satz die Daten gemäß § 29 Abs. 1 Z 6
an das Anzeigemodul zu übermitteln. Das Anzeigemodul hat den Empfänger
unverzüglich davon zu verständigen, dass ein Dokument für ihn zur Abholung
bereitliegt. Diese elektronische Verständigung ist an die dem Teilnehmerver-
zeichnis gemäß § 28b Abs. 1 Z 4 bekanntgegebene elektronische Adresse des
Empfängers zu versenden. Hat der Empfänger mehrere solcher Adressen be-
kanntgegeben, so ist die elektronische Verständigung an alle Adressen zu ver-
senden; für die Berechnung der Frist gemäß Abs. 2 erster Satz ist der Zeitpunkt
der frühesten Versendung maßgeblich. Die elektronische Verständigung hat je-
denfalls folgende Angaben zu enthalten:

1. Absender,
2. Datum der Versendung,
3. Internetadresse, unter der das zuzustellende Dokument zur Abholung be-

reitliegt,
4. Ende der Abholfrist,
5. Hinweis auf das Erfordernis einer Bürgerkarte (§ 2 Z 10 E-GovG) bei der

Abholung von Dokumenten, die mit Zustellnachweis zugestellt oder als
nachweisliche Zusendung übermittelt werden sollen und

6. Hinweis auf den Zeitpunkt, mit dem die Zustellung wirksam wird.
Soweit dies erforderlich ist, hat der Bundesminister für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort durch Verordnung nähere Bestimmungen über die elektroni-
schen Verständigungsformulare zu erlassen.

(2) Wird das Dokument nicht innerhalb von 48 Stunden abgeholt, so hat eine
zweite elektronische Verständigung zu erfolgen; Abs. 1 vierter Satz ist sinn-
gemäß anzuwenden.

(3) Die Abholung des bereitgehaltenen Dokuments kann ausschließlich über
das Anzeigemodul erfolgen. Der Zustelldienst hat sicherzustellen, dass zur Ab-
holung bereitgehaltene Dokumente nur von Personen abgeholt werden können,
die zur Abholung berechtigt sind und im Falle einer Zustellung mit Zustellnach-
weis oder einer nachweislichen Zusendung ihre Identität und die Authentizität
der Kommunikation mit der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 E-GovG) nachgewiesen ha-
ben. Zur Abholung berechtigt sind der Empfänger und, soweit dies von der Be-
hörde nicht ausgeschlossen worden ist, eine zur Empfangnahme bevollmäch-
tigte Person. Identifikation und Authentifizierung können auch durch eine an die
Verwendung sicherer Technik gebundene Schnittstelle erfolgen. Der Zustell-
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dienst hat alle Daten über die Verständigungen gemäß Abs. 1 und 2 und die Ab-
holung des Dokuments zu protokollieren und dem Absender unverzüglich zu
übermitteln; die Gesamtheit dieser Daten bildet den Zustellnachweis.

(4) Der Zustelldienst hat das Dokument zwei Wochen zur Abholung bereitzu-
halten und nach Ablauf weiterer acht Wochen zu löschen.

(5) Ein zur Abholung bereitgehaltenes Dokument gilt jedenfalls mit seiner Ab-
holung als zugestellt.

(6) Die Zustellung gilt als am ersten Werktag nach der Versendung der ers-
ten elektronischen Verständigung bewirkt, wobei Samstage nicht als Werktage
gelten. Sie gilt als nicht bewirkt, wenn sich ergibt, dass die elektronischen Ver-
ständigungen nicht beim Empfänger eingelangt waren, doch wird sie mit dem
dem Einlangen einer elektronischen Verständigung folgenden Tag innerhalb der
Abholfrist (Abs. 1 Z 3) wirksam.

(7) Die Zustellung gilt als nicht bewirkt, wenn sich ergibt, dass der Empfänger
1. von den elektronischen Verständigungen keine Kenntnis hatte oder
2. von diesen zwar Kenntnis hatte, aber während der Abholfrist von allen Ab-

gabestellen (§ 2 Z 4) nicht bloß vorübergehend abwesend war, doch wird
die Zustellung an dem der Rückkehr an eine der Abgabestellen folgenden
Tag innerhalb der Abholfrist wirksam, an dem das Dokument abgeholt
werden könnte

(8) Wurde dieselbe elektronische Verständigung an mehrere elektronische
Adressen versendet, so ist der Zeitpunkt der frühesten Versendung maßgeblich.

(Anm.: Abs. 9 aufgehoben durch Art. 6 Z 25, BGBl. I Nr. 104/2018)

Zustellung ohne Zustellnachweis durch ein Zustellsystem

§ 36. (1) Das im Auftrag der Behörde tätige Zustellsystem hat bei Vorliegen
der Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 Z 1 und 2 die Daten gemäß § 29 Abs. 1
Z 6 an das Anzeigemodul zu übermitteln. Das Anzeigemodul hat den Empfänger
davon zu verständigen, dass ein Dokument für ihn zur Abholung bereitliegt.
Diese elektronische Verständigung ist an die dem Teilnehmerverzeichnis ge-
mäß § 28b Abs. 1 Z 4 bekanntgegebene elektronische Adresse des Empfän-
gers unverzüglich oder spätestens am selben Tag als Sammelverständigung zu
versenden. Hat der Empfänger mehrere solcher Adressen bekanntgegeben, so
ist die elektronische Verständigung an alle Adressen zu versenden. Die elektro-
nische Verständigung hat jedenfalls folgende Angaben zu enthalten:

1. Absender,
2. Datum der Versendung und
3. Internetadresse, unter der das zuzustellende Dokument zur Abholung be-

reitliegt.
Soweit dies erforderlich ist, hat der Bundesminister für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Verständi-
gungsformulare zu erlassen.

(2) Die Abholung des bereitgehaltenen Dokuments kann ausschließlich über
das Anzeigemodul erfolgen. Das Zustellsystem hat sicherzustellen, dass zur Ab-
holung bereitgehaltene Dokumente nur von Personen abgeholt werden können,
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die zur Abholung berechtigt sind. Zur Abholung berechtigt sind der Empfänger
und, soweit dies von der Behörde nicht ausgeschlossen worden ist, eine zur
Empfangnahme bevollmächtigte Person. Identifikation und Authentifizierung
können auch durch eine an die Verwendung sicherer Technik gebundene
Schnittstelle erfolgen. Das Zustellsystem hat alle Daten über die Verständigung
gemäß Abs. 1 und 2 und die Abholung des Dokuments zu protokollieren.

(3) Das Zustellsystem hat das Dokument zehn Wochen zur Abholung bereit-
zuhalten und danach zu löschen.

(4) Das Dokument gilt mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Bereithaltung zur
Abholung als zugestellt. Bestehen Zweifel darüber, ob bzw. wann das Dokument
für den Empfänger zur Abholung bereitgehalten wurde, hat die Behörde Tatsa-
che und Zeitpunkt der Bereithaltung von Amts wegen festzustellen.

Zustellung an einer elektronischen Zustelladresse oder über das
elektronische Kommunikationssystem der Behörde

§ 37. (1) Zustellungen ohne Zustellnachweis können auch an einer elektro-
nischen Zustelladresse oder über das elektronische Kommunikationssystem der
Behörde erfolgen. Das Dokument gilt mit dem Zeitpunkt des Einlangens bzw.
nach dem erstmaligen Bereithalten des Dokuments beim bzw. für den Empfän-
ger als zugestellt. Bestehen Zweifel darüber, ob bzw. wann das Dokument beim
Empfänger eingelangt ist bzw. für ihn bereitgehalten wird, hat die Behörde Tat-
sache und Zeitpunkt des Einlangens bzw. der Bereithaltung von Amts wegen
festzustellen.

(1a) Das Kommunikationssystem der Behörde hat bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 34 Abs. 1 Z 1 und 2 die Daten gemäß Abs. 3 an das Anzeige-
modul zu übermitteln.

(2) Für die Zulässigkeit der Abfrage des Teilnehmerverzeichnisses und der
Weiterleitung der Daten gemäß Abs. 3 hat das elektronische Kommunikations-
system der Behörde folgende Leistungen nach dem jeweiligen Stand der Tech-
nik zu erbringen:

1. das Betreiben einer technischen Einrichtung mit hoher Zuverlässigkeit für
die sichere elektronische Bereithaltung der zuzustellenden Dokumente;

2. die unverzügliche Weiterleitung der Daten gemäß Abs. 3 an das Anzeige-
modul;

3. die Bereitstellung eines Verfahrens zur identifizierten und authentifizierten
Abholung der bereitgehaltenen Dokumente über das Anzeigemodul;

4. die Protokollierung der Abholung des Dokuments;
5. die Beratung des Empfängers, wenn bei der Abholung von Dokumenten

technische Probleme auftreten.
Soweit dies erforderlich ist, hat der Bundesminister für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort durch Verordnung nähere Bestimmungen über Leistungen zu
erlassen.

(2a) Vor der Abfrage des Teilnehmerverzeichnisses und der Weiterleitung
der Daten gemäß Abs. 3 hat die Behörde die ordnungsgemäße Erfüllung der
Anforderungen und den einwandfreien Betrieb des Kommunikationssystems
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der Behörde dem Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
anzuzeigen. Der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat
die Liste der Kommunikationssysteme der Behörde im Internet zu veröffent-
lichen. Bei Nichteinhaltung ist die Abfrage und Entgegennahme der Daten zu
unterbinden.

(3) Das elektronische Kommunikationssystem der Behörde hat die Weiter-
leitung der das Dokument beschreibenden Daten, das Dokument, die Verstän-
digungsadressdaten sowie die elektronische Information für die technische
Möglichkeit der elektronischen identifizierten und authentifizierten Abholung des
Dokuments dem Anzeigemodul (§ 37b) anzubieten.

(4) Zustellungen ohne Zustellnachweis können auch über ein zur Verfügung
stehendes Kommunikationssystem einer anderen Behörde im selben Vollzie-
hungsbereich erfolgen.

(5) Die Zustellleistung (Abs. 1) ist so zu erbringen, dass für behinderte Men-
schen ein barrierefreier Zugang zu dieser Leistung nach dem jeweiligen Stand
der Technik gewährleistet ist.

Unmittelbare elektronische Ausfolgung

§ 37a. Versandbereite Dokumente können dem Empfänger unmittelbar elek-
tronisch ausgefolgt werden, wenn dieser bei der Antragstellung seine Identität
und die Authentizität der Kommunikation nachgewiesen hat und die Ausfolgung
in einem so engen zeitlichen Zusammenhang mit der Antragstellung steht, dass
sie von diesem Nachweis umfasst ist. Wenn mit Zustellnachweis zuzustellen ist,
sind die Identität und die Authentizität der Kommunikation mit der Bürgerkarte
(§ 2 Z 10 E-GovG) nachzuweisen.

Anzeigemodul

§ 37b. (1) Das Anzeigemodul ermöglicht Empfängern online die Anzeige
der das Dokument beschreibenden Daten von zur Abholung für sie bereitge-
haltenen Dokumenten, die Verständigung darüber sowie die Abholung dieser
Dokumente.

(2) Der Betreiber des Anzeigemoduls ist gesetzlicher Auftragsverarbeiter für
Zustellsysteme gemäß § 28 Abs. 3 Z 1 und 2 zum Zweck der Identifikation und
Authentifikation von zur Abholung berechtigten Personen. Diesen Personen darf
die Anzahl ihrer gelesenen und ungelesenen Dokumente schon vor der Abho-
lung angezeigt werden.

(3) Das Anzeigemodul hat sämtliche Daten über die Abholung durch den
Empfänger zu protokollieren und an das jeweilige Zustellsystem gemäß Abs. 2
elektronisch zu übermitteln.

(4) Der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort stellt ein
Anzeigemodul mit hoher Zuverlässigkeit zur Verfügung. Dieses kann auf Inter-
netportalen von Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs unter der Maßgabe
der Einhaltung der technischen Schnittstellen und Spezifikationen angebunden
werden. Der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat



Band2.Buch : 19-ZustG.pod    495
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

495

495

§§ 38–40 ZustG

diese Schnittstellen und Spezifikationen im Internet auf seiner Website bekannt
zu geben. Das Unternehmensserviceportal und das Bürgerserviceportal gemäß
§ 3 des Unternehmensserviceportalgesetzes – USPG, BGBl. I Nr. 52/2009, ha-
ben das Anzeigemodul einzubinden. Der Bundesminister für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort kann durch Verordnung Kriterien zur Einbindung oder An-
bindung des Anzeigemoduls bei weiteren Portalen festlegen.

(5) Die Leistungen des Anzeigemoduls (Abs. 1) sind so zu erbringen, dass
für Menschen mit Behinderung ein barrierefreier Zugang zu dieser Leistung
nach dem jeweiligen Stand der Technik gewährleistet ist.

(6) Soweit dies erforderlich ist, hat der Bundesminister für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort durch Verordnung nähere Bestimmungen über die beschrei-
benden Daten von Dokumenten gemäß Abs. 1 zu erlassen.

(7) Der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat den
einliefernden Systemen die Kosten für das Anzeigemodul entsprechend ihrem
Einlieferungsvolumen kostendeckend zu verrechnen. Werden Daten im Anzei-
gemodul eingeliefert, die nach diesem Bundesgesetz keine Rechtswirkungen
auslösen, sind die halben Verrechnungssätze anzuwenden. Die Bundesrechen-
zentrum GmbH kann als Zahlstelle eingerichtet werden.

(8) Die Verfügbarkeit des Anzeigemoduls ist von dem Bundesminister für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

4. Abschnitt

Schlußbestimmungen

Verweisungen

§ 38. (1) Verweisungen in den Verfahrensvorschriften auf Bestimmungen,
die Angelegenheiten des Zustellwesens regeln, gelten als Verweisungen auf die
entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzu-
wenden.

Vollziehung

§ 39. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich der §§ 28a,
28b, 30 bis 32 und § 37b der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschafts-
standort, hinsichtlich der übrigen Bestimmungen die Bundesregierung betraut.

Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen

§ 40. (1) § 15 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 158/
1998 tritt mit 1. Jänner 1998 in Kraft. Die §§ 1 Abs. 2, 2a samt Überschrift, 7
samt Überschrift, die Überschrift vor § 8a, die §§ 8a, 9, 10, 24 samt Überschrift,
26 Abs. 2 und 26a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 158/1998
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treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. § 1 Abs. 3, § 1a und die Überschrift zu § 10
treten mit Ablauf des 31. Dezember 1998 außer Kraft.

(2) § 1 Abs. 2 letzter Satz, § 2a Abs. 2, § 11 Abs. 3 und § 12 Abs. 4 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 137/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in
Kraft.

(3) § 1 Abs. 2 letzter Satz und § 17a samt Überschrift in der Fassung des
Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 65/2002, treten mit 1. Jänner
2002, jedoch nicht vor dem der Kundmachung des genannten Gesetzes folgen-
den Tag, in Kraft.

(4) Der Titel, §§ 1 bis 7 und 9 samt Überschriften, die Überschrift des Ab-
schnitts II und die §§ 26 und 27 samt Überschriften, Abschnitt III, die Bezeich-
nungen des nunmehrigen Abschnitt IV und der nunmehrigen §§ 38, 39 und 40
sowie § 40 Abs. 4 und 5 (Anm.: in der Aufzählung fehlt Abs. 6) in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/2004 treten mit 1. März 2004 in Kraft. Zu-
gleich treten § 8a, § 13 Abs. 5 und 6, § 17a und § 26a, in der zu diesem Zeit-
punkt geltenden Fassung, außer Kraft.

(5) Die Bezeichnung des 1. Abschnitts, § 2 Z 2, Z 4, 5, 6 und 8 (Z 3 bis 6 neu)
und Z 7 bis 9, die §§ 3 bis 5 samt Überschriften, § 7, § 9 Abs. 1 bis 3 und 6, § 10
samt Überschrift, § 12 samt Überschrift, die Bezeichnung und die Überschrift
des 2. Abschnitts, § 13, § 14, § 16 Abs. 1, 3 und 4, § 17, § 18, § 19, § 20 Abs. 1
und 2, § 21 samt Überschrift, § 22 Abs. 2 bis 4, § 23 Abs. 1, 2 und 4, § 24 samt
Überschrift, § 24a samt Überschrift, § 25 Abs. 1, § 26 Abs. 1, § 27 samt Über-
schrift, der 3. Abschnitt, die Bezeichnung des 4. Abschnitts, § 39, § 40 Abs. 5
und § 41 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/
2008 treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft; gleichzeitig treten § 2 Z 3 und 7, die
Überschriften nach § 8 (zum früheren § 8a) und nach § 17 (zum früheren § 17a)
außer Kraft. § 37 samt Überschrift in der Fassung des Art. 4 Z 48 des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 5/2008 tritt mit 1. Jänner 2009 in Kraft. Die Zustelldienste-
verordnung – ZustDV, BGBl. II Nr. 233/2005, gilt in ihrer am 31. Dezember 2007
geltenden Fassung weiter.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch Art. 6 Z 39, BGBl. I Nr. 104/2018)

(7) § 22 Abs. 3, § 27 Z 3, § 28 Abs. 2, § 29 Abs. 1 Z 10 und 11, § 33 Abs. 1
und § 35 Abs. 9 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I
Nr. 111/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

(8) § 2 Z 1, 6 und 7, § 10 samt Überschrift, § 11 Abs. 2, § 18 Abs. 1 Z 1, § 19
samt Überschrift, § 22 Abs. 2 und 4, § 25 Abs. 1, § 27 Z 2, § 29 Abs. 1 Z 7, 8 und
11 und § 35 Abs. 3 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 33/2013 treten mit Ablauf des Monats der Kundmachung dieses Bundes-
gesetzes in Kraft.

(9) In der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 40/2017,
treten in Kraft:

1. § 11 Abs. 2 mit 1. März 2014,
2. § 2 Z 7 bis 9, die Überschrift zu § 10, § 28 Abs. 2, § 29 Abs. 5, § 32 Abs. 1,

§ 35 Abs. 1 Z 4, Abs. 2, 3 erster Satz, 6 bis 8, § 36, § 37 Abs. 1 und 1a,
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§ 37b samt Überschrift sowie § 39 mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung und

3. § 29 Abs. 1 Z 11 und 12, § 37 Abs. 3 sowie § 40 Abs. 6 zweiter Satz mit
Beginn des siebenten auf den Tag der Kundmachung der Verfügbarkeit
des Anzeigemoduls gemäß § 37b Abs. 8 folgenden Monats.1)

(10) Elektronische Zustelldienste, die gemäß § 30 in der Fassung vor der No-
velle BGBl. I Nr. 104/2018 zugelassen wurden, gelten als elektronische Zustell-
dienste gemäß § 30 in der Fassung dieser Novelle und haben spätestens nach
Ablauf von zwei Jahren ab Inkrafttreten der genannten Bestimmung in der Fas-
sung der genannten Novelle ein Konformitätsbewertungsgutachten gemäß § 30
Abs. 1 vorzulegen.

(11) Die Kosten des Teilnehmerverzeichnisses gemäß § 28a Abs. 2 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2018 und jene des Anzeigemoduls
gemäß § 37b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2018 sind bis
zu einem Einlieferungsvolumen von 25 Millionen pro Jahr nicht zu verrechnen
und vom Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zu tragen.
Wird diese Menge überschritten, hat der Bundesminister für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort ab dem Beginn des übernächsten Jahres die Kosten zu ver-
rechnen, wobei pro Einlieferung in Summe höchstens 7 Cent für die Kosten des
Teilnehmerverzeichnisses und des Anzeigemoduls verrechnet werden dürfen.

(12) § 28a samt Überschrift und § 37b Abs. 7 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 104/2018 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in
Kraft. § 28 Abs. 2 bis 4, § 28b Abs. 1 bis 3 und 6, § 29 Abs. 1 und 3 bis 5, § 30
Abs. 1, 3 bis 5, § 31, § 34 samt Überschrift, § 35 Abs. 1 bis 5, § 36 samt Über-
schrift, § 37 Abs. 1a bis 5, § 37b Abs. 1, 2, 4, 6 und 8 sowie § 39 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2018 treten mit Beginn des siebenten auf
den Tag der Kundmachung der Verfügbarkeit des Teilnehmerverzeichnisses ge-
mäß § 28a Abs. 3 folgenden Monats in Kraft. Zugleich treten § 29 Abs. 2 und 6,
§ 32 samt Überschrift, § 33 samt Überschrift, § 35 Abs. 9 und § 40 Abs. 6 außer
Kraft. Die Überschrift zu § 28b und § 28b Abs. 4 und 5 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 104/2018 treten mit Beginn des zweiten auf den Tag
der Kundmachung der Verfügbarkeit des Teilnehmerverzeichnisses gemäß
§ 28a Abs. 3 folgenden Monats in Kraft.2)

(13) § 26a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 16/2020 tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung des genannten Bun-
desgesetzes in Kraft.

(14) § 26a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 42/2020 tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung des genannten Bun-
desgesetzes in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2020 außer Kraft. Dass bei
Zustellvorgängen, die sich im Zeitraum vom 22. März 2020 bis zum Ablauf des
Tages der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes ereignet haben, die
Beurkundung der Form der Verständigung von der Zustellung sowie gegebe-
nenfalls der Gründe, aus denen eine Verständigung nicht möglich war, aus tech-

1) Die Kundmachung erfolgte am 30. 5. 2018 mit BGBl. I Nr. 33/2018.
2) Die Kundmachung erfolgte am 28. 5. 2019 mit BGBl. II Nr. 140/2019.
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nischen Gründen nicht elektronisch erfolgt ist, gilt dann nicht als Zustellmangel,
wenn ihre Beurkundung in einer dem § 26a Z 3 letzter Satz in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 42/2020 entsprechenden Weise erfolgt ist und die
betreffenden Daten dem Absender nachträglich unverzüglich übermittelt werden
oder bereits übermittelt worden sind.

(15) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I Nr. 205/2022,
treten in Kraft:

1. § 28 Abs. 2 und Abs. 3 Z 3, § 34 Abs. 1 und § 37b Abs. 2 sowie der Entfall
des § 28 Abs. 3 Z 4 mit 1. Juli 2023;

2. der Entfall des § 2 Z 8 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

Sprachliche Gleichbehandlung

§ 41. Soweit sich die in diesem Bundesgesetz verwendeten Bezeichnungen
auf natürliche Personen beziehen, gilt die gewählte Form für beide Geschlech-
ter. Bei der Anwendung dieser Bezeichnungen auf bestimmte natürliche Perso-
nen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.
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Reisegebührenvorschrift 1955 – RGV
Verordnung der Bundesregierung vom 29. März 1955,

betreffend die Gebühren bei Dienstreisen, Dienstverrichtungen
im Dienstort, Dienstzuteilungen und Versetzungen

Unter Berücksichtigung der Verordnungen und Gesetze, die zur
Abänderung und Ergänzung der RGV erlassen wurden. Auf eine Auf-
listung bis zum Jahre 2000 wurde aus Platzgründen verzichtet:

BGBl. I Nr. 6/2000 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 94/2000 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 142/2000 (Art. 52),
BGBl. I Nr. 87/2001 (Art. 18),
BGBl. I Nr. 87/2002 (Art. 21),
BGBl. I Nr. 119/2002 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 114/2003 (Art. III),
BGBl. I Nr. 130/2003 (Art. 19)
BGBl. I Nr. 176/2004 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 80/2005 (Art. 19),
BGBl. I Nr. 155/2005 (Art. II),
BGBl. I Nr. 53/2007 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 96/2007 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 86/2008,
BGBl. I Nr. 147/2008 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 135/2009 (Art. 43),
BGBl. I Nr. 153/2009 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 111/2010 (Art. 125),
BGBl. I Nr. 140/2011 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 50/2012 (Art. 61),
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 164/2015 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 64/2016 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 102/2018 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 205/2022.
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I. HAUPTSTÜCK

Gemeinsame Bestimmungen

ABSCHNITT I

Allgemeine Bestimmungen

§ 1. (1) Die Bundesbeamten (§ 1 Abs. 1 des BDG) – im folgenden kurz Be-
amte genannt – haben nach Maßgabe dieser Verordnung Anspruch auf den Er-
satz des Mehraufwandes, der ihnen

a) durch eine Dienstreise,
b) durch eine Dienstverrichtung im Dienstort,
c) durch eine Dienstzuteilung,
d) durch eine Versetzung

erwächst.

(2) Kein Anspruch auf Ersatz des Mehraufwandes besteht, soweit
a) als der Beamte durch Nichtbenützung eines zur Verfügung stehenden

Massenbeförderungsmittels, durch eine dienstlich unbegründete Verlän-
gerung der Dauer der Dienstreise, durch Unterlassung der zweckmäßigen
Verbindung mehrerer Dienstverrichtungen oder auf eine sonstige Weise
dem Bund einen ungerechtfertigten Aufwand verursachen würde,

b) als der Zweck der Dienstverrichtung infolge einer durch Disziplinar-
erkenntnis festgestellten Verletzung der Amtspflichten nicht erreicht wor-
den ist.

(3) Der Beamte hat auch dann Anspruch auf Ersatz des Mehraufwandes,
wenn dieser nicht vom Bund getragen wird. In diesen Fällen dürfen von dem
Beamten nur die nach dieser Verordnung entfallenden Gebühren verrechnet
werden.

(4) Vereinbarungen über eine Verminderung oder einen Entfall von Leistun-
gen nach diesem Bundesgesetz, die über allfällige Kürzungs- und Entfallsbe-
stimmungen nach diesem Bundesgesetz hinausgehen, sind zulässig, wenn dem
Bediensteten vom Dienstgeber oder von dritter Seite mit Rücksicht auf seine be-
rufliche Stellung Zuwendungen oder Leistungen für dieselbe auswärtige Dienst-
verrichtung oder Versetzung erbracht werden.

(5) Auszahlungsbeträge oder ihre einzelnen Bestandteile sind nötigenfalls
auf ganze Cent kaufmännisch zu runden.

§ 2. (1) Eine Dienstreise im Sinne dieser Verordnung liegt vor, wenn sich ein
Beamter zur Ausführung eines ihm erteilten Dienstauftrages oder auf Grund
einer Dienstinstruktion an einen außerhalb des Dienstortes (außerhalb des Or-
tes der Dienstzuteilung) gelegenen Ort begibt und die Wegstrecke von der
Dienststelle zu diesem Ort mehr als 2 Kilometer beträgt. Als Dienstreise gilt auch

a) die Reise zur Ablegung dienstrechtlich vorgesehener Fachprüfungen,
b) die Reise zum und vom nächstgelegenen Nächtigungsort, falls die Nächti-

gung im Ort der auswärtigen Dienstverrichtung nachweislich nicht möglich
ist,
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c) unter der Voraussetzung des ersten Satzes die Reisebewegung in den Ort
der Dienstzuteilung und zurück.

(2) Eine Dienstverrichtung im Dienstort im Sinne dieser Verordnung liegt vor,
wenn sich ein Beamter zur Ausführung eines ihm erteilten Dienstauftrages oder
auf Grund seiner Dienstinstruktion im Dienstort zu einer Dienstverrichtungsstelle
begibt und die Wegstrecke von der Dienststelle zur Dienstverrichtungsstelle
mehr als 2 Kilometer beträgt.

(3) Eine Dienstzuteilung im Sinne dieser Verordnung liegt vor, wenn ein Be-
amter an einem anderen Ort als dem Dienstort einer Dienststelle zur vorüberge-
henden Dienstleistung zugewiesen wird und für die Dauer dieser Verwendung
entweder der Dienstaufsicht des Leiters dieser Dienststelle unterliegt oder mit
der Leitung der zugewiesenen Dienststelle betraut wird.

(4) Eine Versetzung im Sinne dieser Verordnung liegt vor, wenn der Beamte
in einem neuen Dienstort einer Dienststelle zur dauernden Dienstleistung zuge-
wiesen wird. Als Versetzung gilt auch der mit der Aufnahme eines Vertragsbe-
diensteten des Bundes in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis verbundene
Wechsel des Dienstortes.

(5) Dienstort im Sinne dieser Verordnung ist die Ortsgemeinde, in der die
Dienststelle liegt, der der Beamte dauernd zur Dienstleistung zugewiesen ist.
Bei Ortsgemeinden mit besonders großer räumlicher Ausdehnung kann die Bun-
desministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und
Sport festsetzen, daß als Dienstort nur bestimmte Ortsteile der Ortsgemeinde
gelten.

(6) Haushaltsmitglieder im Sinne dieses Bundesgesetzes sind
1. der Ehegatte der Beamtin oder die Ehegattin des Beamten,
2. Kinder, Wahl-, Pflege- und Stiefkinder der Beamtin oder des Beamten, für

die ein Kinderzuschuss nach § 4 GehG bezogen wird,
3. die eingetragene Partnerin der Beamtin oder der eingetragene Partner des

Beamten nach dem Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft
(Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009,

wenn sie dem Haushalt der Beamtin oder des Beamten angehören.

Subsidiarität und Ökologisierung

§ 2a. (1) Ein Dienstauftrag oder eine Dienstinstruktion für die Durchführung
einer Dienstreise oder Dienstverrichtung im Dienstort darf nur dann erteilt wer-
den, wenn die Reisebewegung notwendig ist oder der Zweck der Dienstverrich-
tung nicht auf andere Weise, insbesondere im Wege elektronischer Kommunika-
tion, erreicht werden kann.

(2) Bei der Gestaltung notwendiger Dienstreisen oder Dienstverrichtungen
im Dienstort ist auf ökologische Aspekte und das Ziel nachhaltiger Mobilität Be-
dacht zu nehmen.

§ 3. Tritt während einer nicht mehr als 30 Tage dauernden Dienstreise oder
Dienstzuteilung eine Änderung der in diesem Bundesgesetz in Eurobeträgen
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festgesetzten Tarife in Kraft, so sind die nach diesen Tarifen zu bemessenden
Reisegebühren für die gesamte Dauer der Dienstreise oder Dienstzuteilung
nach dem zum Zeitpunkt der Beendigung der Dienstreise oder Dienstzuteilung
geltenden Tarif zu berechnen.

ABSCHNITT II

Dienstreisen

§ 4. Bei Dienstreisen gebührt dem Beamten:
1. die Reisekostenvergütung; sie umfaßt die Kosten der Beförderung der

Person und des notwendigen Reise- und Dienstgepäcks mit einem Mas-
senbeförderungsmittel für die Strecke zwischen der Dienststelle bzw. in
den Fällen des § 5 Abs. 1 zweiter Satz der Wohnung und dem Ort der
Dienstverrichtung, die Kosten der Benützung anderer Beförderungsmittel,
sowie die Entschädigung für Wegstrecken (Kilometergeld);

2. die Reisezulage; sie dient der Bestreitung des Mehraufwandes für Verpfle-
gung und Unterkunft, sowie zur Deckung der Reiseauslagen, für die in den
folgenden Bestimmungen keine besondere Vergütung festgesetzt ist, und
umfaßt die Tagesgebühr und die Nächtigungsgebühr;

3. nachgewiesene Aufwendungen für dienstlich notwendige Tätigkeiten;
sie umfassen die zusätzlichen Kosten, die über die üblichen, mit der
Durchführung einer Dienstreise verbundenen Aufwendungen hinaus ent-
stehen, wie etwa Kosten für Ferngespräche oder für Telegramme oder für
die Anfertigung von Kopien.

UNTERABSCHNITT A

Reisekostenvergütung

§ 5. (1) Als Ausgangspunkt und Endpunkt der Reisebewegung ist die
Dienststelle anzusehen, der der Beamte zur Dienstleistung zugewiesen ist. Im
Dienstauftrag kann jedoch festgelegt werden, dass die Wohnung als Ausgangs-
punkt bzw. Endpunkt der Dienstreise anzusehen ist, wenn dadurch niedrigere
Reisegebühren anfallen.

(2) Bei Verkehrsstörungen hat der Beamte von sonst gegebenen Möglichkei-
ten einer Fortsetzung der Reisebewegung Gebrauch zu machen, wenn die Fort-
setzung eine Verkürzung der Gesamtreisedauer voraussehen läßt und ein damit
verbundener Mehraufwand die Kosten der durch die Verkehrsstörung entstan-
denen Verzögerung nicht oder nicht wesentlich übersteigt.

(3) Für den Weg zum und vom Bahnhof gebührt gegen Nachweis der Ersatz
der Kosten für die Benützung eines Massenbeförderungsmittels. Steht ein sol-
ches nicht zur Verfügung und beträgt die Wegstrecke von der Dienststelle bzw.
Wohnung zum Bahnhof

1. mehr als zwei Kilometer, so gebührt das Kilometergeld,
2. mehr als fünf Kilometer, so gebührt gegen Nachweis der Ersatz der Kos-

ten für die Benützung eines Taxis.
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§ 6. (1) Massenbeförderungsmittel im Sinne dieser Verordnung ist jedes Be-
förderungsmittel, das der Vermittlung des Verkehrs zwischen bestimmten Orten
(Ortsteilen) dient und dessen Inanspruchnahme mehreren Personen gleichzei-
tig, jedoch unabhängig voneinander gegen Entrichtung eines allgemein festge-
setzten Fahrpreises offen steht. Zuschlagspflichtige Züge dürfen für Entfernun-
gen bis zu 50 Bahnkilometern nur mit Bewilligung der Dienststelle benützt wer-
den. Luxuszüge und Flugzeuge dürfen in der Regel nur bei Dienstreisen in das
Ausland bei zwingender Notwendigkeit benützt werden; in allen diesen Fällen ist
überdies die Bewilligung durch den zuständigen Bundesminister erforderlich.

(2) Massenbeförderungsmittel sind ohne Fahrtunterbrechung zu benützen.
Wenn es die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Dienstreise verlangt, ist der Be-
amte verpflichtet, auch die in der Nachtzeit (22 Uhr bis 6 Uhr) verkehrenden
Massenbeförderungsmittel zu benützen.

(3) Führen außer der Eisenbahn noch andere Massenbeförderungsmittel zu
demselben Ziel, so dürfen sich bei ihrer Benützung die gesamten Reisegebüh-
ren nicht höher stellen als bei Benützung der Eisenbahn.

(4) Der Fahrpreis wird nach den jeweils geltenden Tarifen vergütet. Von be-
stehenden allgemeinen Tarifermäßigungen ist Gebrauch zu machen. Für Stre-
cken, auf denen der Beamte, aus welchem Titel immer, zur freien Fahrt mit dem
benützten Massenbeförderungsmittel berechtigt ist, gebührt keine Vergütung.

§ 7. (1) Die Beamtin oder der Beamte hat bei Eisenbahnfahrten Anspruch
auf Ersatz der Kosten für

1. die Benützung der zweiten Wagenklasse,
2. die Benützung allenfalls zuschlagspflichtiger Züge gegen Nachweis und
3. eine Platzreservierung gegen Nachweis.

(2) Der Beamtin oder dem Beamten gebührt gegen Nachweis der Ersatz der
Kosten für die erste Wagenklasse, wenn die Reisedauer mit der Eisenbahn
mehr als drei Stunden beträgt. Liegt die Reisedauer darunter, gebührt der Ersatz
nur dann, wenn die vorgesetzte Dienststelle bestätigt, dass die Benützung der
ersten Wagenklasse im dienstlichen Interesse liegt.

(2a) Bei Eisenbahnfahrten mit Nachtzügen gebührt gegen Nachweis der Er-
satz der Kosten für die Benützung eines Einzelabteils, wenn die vorgesetzte
Dienststelle bestätigt, dass die Benützung des Einzelabteils im dienstlichen In-
teresse liegt.

(3) Der Beamtin oder dem Beamten sind für Eisenbahnfahrten entweder die
entsprechenden Fahrausweise oder, wenn dies zweckmäßiger und die Vollzieh-
barkeit sichergestellt ist, sonstige Tarifermäßigungen zur Verfügung zu stellen.

(4) Auf Verlangen der Beamtin oder des Beamten ist anstelle der nachzu-
weisenden Auslagen für die Beförderung mit einem oder mehreren Massen-
beförderungsmitteln ein Beförderungszuschuss auszuzahlen. Dieser beträgt
je Wegstrecke für die ersten 50 Kilometer 0,20 Euro je Kilometer, für die wei-
teren 250 Kilometer 0,10 Euro je Kilometer und für jeden weiteren Kilometer
0,05 Euro. Insgesamt darf der Beförderungszuschuss 52,00 Euro nicht über-
steigen. Bei Weglängen bis acht Kilometer beträgt der Beförderungszuschuss
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1,64 Euro je Wegstrecke. Für die Ermittlung der Weglänge ist die kürzeste
Wegstrecke maßgebend. Der Ersatz der Kosten für die Benützung der Mas-
senbeförderungsmittel ist damit abgegolten. Allfällige Ansprüche auf Ersatz
von Beförderungskosten für Reise- oder Dienstgepäck werden davon nicht
berührt.

(5) Die Beträge nach Abs. 4 erhöhen sich für die ersten 50 Kilometer auf
0,30 Euro je Kilometer, für die weiteren 250 Kilometer auf 0,15 Euro je Kilometer
und für jeden weiteren Kilometer auf 0,08 Euro, wenn die Beamtin oder der Be-
amte glaubhaft macht, dass für die Reisebewegung Massenbeförderungsmittel
im Sinne des § 6 Abs. 1 benutzt wurden. Insgesamt darf der erhöhte Beförde-
rungszuschuss 79,70 Euro nicht übersteigen.

§ 8. Für Schifffahrten gilt § 7 mit der Maßgabe, dass die Besonderheiten des
Schiffsverkehrs den jeweils entsprechenden Besonderheiten des Eisenbahnver-
kehrs gleichzuhalten sind.

§ 9. Bei Benützung eines Flugzeuges wird der Flugpreis für das zur Benüt-
zung vorgeschriebene Flugzeug vergütet.

§ 10. (1) Die Benützung von Beförderungsmitteln, die nicht Massenbeförde-
rungsmittel im Sinne des § 6 Abs. 1 sind, ist zulässig, wenn die Benützung die-
ses Beförderungsmittels im dienstlichen Interesse liegt. Hiebei gebührt dem Be-
amten, soweit nicht in den folgenden Absätzen etwas anderes bestimmt ist, der
Ersatz der tatsächlich aufgelaufenen Kosten. Reisen in einem solchen Falle
mehrere Beamte gemeinsam, so haben sie das Beförderungsmittel nach Maß-
gabe der vorhandenen Sitzplätze gemeinsam zu benützen.

(2) Der Beamte erhält für die Benützung eines eigenen Kraftfahrzeuges eine
besondere Entschädigung an Stelle der sonst in Betracht kommenden Reise-
kostenvergütung nur dann, wenn die vorgesetzte Dienststelle bestätigt, daß die
Benützung des eigenen Kraftfahrzeuges im dienstlichen Interesse liegt. Sind die
Voraussetzungen des ersten Satzes nicht gegeben, so steht dem Beamten der
Reisekostenersatz in der aus § 7 sich ergebenden Höhe oder der Ersatz des
Fahrpreises eines sonstigen Massenbeförderungsmittels zu.

(2a) Ein dienstliches Interesse im Sinne des Abs. 1 und 2 liegt vor, wenn
1. durch die Benützung von Massenbeförderungsmitteln im Sinne des § 6

Abs. 1
a) der Zweck der Dienstverrichtung nicht oder nicht vollständig oder
b) der Ort der Dienstverrichtung nicht zeitgerecht
erreicht werden kann und ein Dienstkraftfahrzeug nicht zur Verfügung
steht oder

2. der Beamtin oder dem Beamten die Benützung von Massenbeförderungs-
mitteln im Sinne des § 6 Abs. 1 nicht zumutbar ist.

(3) Die besondere Entschädigung gemäß Abs. 2 beträgt:
1. für Motorfahrräder und Motorräder je Fahrkilometer . . . . . . . . . . . 0,24 E

2. für Personen- und Kombinationskraftwagen je Fahrkilometer . . . . 0,42 E
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(4) Für jede Person, deren Mitbeförderung in einem Personen- oder Kombi-
nationskraftwagen dienstlich notwendig ist, gebührt ein Zuschlag von 0,05 E je
Fahrkilometer.

(5) Bei Benützung eines eigenen Fahrrades gelten die Bestimmungen über
das Kilometergeld (§ 11).

(6) Bei Benützung eines dem Beamten unentgeltlich zur Verfügung gestell-
ten Kraftfahrzeuges gebührt keine Reisekostenvergütung.

(7) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)

(8) Patrouillengänge und Dienstgänge der Beamten des Exekutivdienstes
und der Wache- und sonstigen Aufsichts- und Schutzorgane sowie Zustellgänge
aller Art begründen keinen Anspruch auf eine Entschädigung nach Abs. 2 bis 7.

§ 11. (1) Wenn bei einer Dienstreise mangels eines Massenbeförderungs-
mittels oder anderer Beförderungsmittel Wegstrecken von mehr als zwei Kilome-
tern zu Fuß zurückgelegt werden müssen, gebührt dem Beamten ein Kilometer-
geld. Das Kilometergeld beträgt für die auf solche Art zurückgelegten Weg-
strecken 0,38 E je Kilometer. Für die Ermittlung der Länge der Wegstrecken, für
die das Kilometergeld gebührt, ist die kürzeste gangbare Verbindung maßge-
bend. Ist die Länge der zurückgelegten Wegstrecken, für die das Kilometergeld
gebührt, nicht feststellbar, so ist für jede Viertelstunde der Bewegung eine Ver-
gütung in der Höhe des Kilometergeldes für einen Kilometer zu leisten.

(2) Das Kilometergeld gebührt auch dann, wenn ein Massenbeförderungs-
mittel zwar vorhanden ist, aber nach Lage der Verhältnisse nicht benützt werden
kann oder durch die Zurücklegung der betreffenden Wegstrecke ohne Benüt-
zung eines Massenbeförderungsmittels die Dauer der Dienstreise wesentlich
abgekürzt wird.

(3) Die Bestimmungen des § 10 Abs. 8 finden auf das Kilometergeld sinn-
gemäß Anwendung.

(4) Bei Bergbesteigungen entspricht der Strecke von einem Kilometer ein
Höhenunterschied von 75 Metern im An- oder Abstieg.

(5) Ist im Zuge einer Amtshandlung eine Begehung im Gelände erforderlich,
so gebührt für jede halbe Stunde der Bewegung eine Vergütung in der Höhe des
Kilometergeldes nach Abs. 1.

(6) Ist im Zuge einer Amtshandlung die Befahrung von Gruben erforderlich,
so gebührt für jeden Tag und jeden Betrieb an Stelle des Kilometergeldes eine
Vergütung in der Höhe von 1,67 E.

§ 12. (1) Die Kosten der Beförderung für Reisegepäck werden vergütet bei
Dienstreisen in der Dauer von
mehr als 30 Tagen für 30 kg,
mehr als 14 Tagen für 20 kg,
mehr als 7 Tagen für 10 kg.
Richten sich die Beförderungskosten nach der Stückzahl, so gelten 30 kg als
zwei Gepäcksstücke, 20 kg und 10 kg als ein Gepäckstück.
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(2) Bei Dienstreisen, die nicht länger als sieben Tage dauern, jedoch wenigs-
tens zwei Nächtigungen einschließen, werden nur die Kosten der Beförderung
für ein Gepäckstück auf Straßenbahnen (Stadtbahn) und Autobussen (Obus)
vergütet.

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)
(4) Als Vergütung für die Beförderung des nach Abs. 1 zulässigen Reise-

gepäcks zum und vom Bahnhof gebührt dem Beamten ein Bauschbetrag von je
1,45 E.

(5) Dienstgepäck im Umfang eines Handgepäcks ist kostenlos fortzubringen.
Ist die Mitnahme eines Dienstgepäcks größeren Umfanges erforderlich, so wer-
den ohne Rücksicht auf die Dauer der Reise und auf die Entfernung die für seine
Fortbringung tatsächlich erwachsenen Auslagen vergütet. Das Gewicht oder die
Stückzahl des Dienstgepäcks ist amtlich zu bestätigen.

UNTERABSCHNITT B

Reisezulage

§ 13. (1) Die Reisezulage umfasst
1. die Tagesgebühr

a) nach Tarif I in der Höhe von 26,4 E oder
b) nach Tarif II in der Höhe von 19,8 E und

2. die Nächtigungsgebühr in der Höhe von 15 E.
(2) Die Tagesgebühr wird nach Tarif I berechnet:
a) für die Dauer der Reisebewegung (Hinreise, Weiterreise, Rückreise), aus-

genommen die Reisebewegung gemäß Abs. 3 lit. a;
b) für die ersten 30 Tage des Aufenthaltes in derselben Ortsgemeinde; bei

Dienstreisen innerhalb des politischen Bezirkes, in dessen Gebiet der
Dienstort oder der Ort der Dienstzuteilung des Beamten liegt (Bezirksrei-
sen), jedoch nur dann, wenn hiebei ein Anspruch auf Nächtigungsgebühr
erwächst.

(3) Die Tagesgebühr wird nach Tarif II berechnet:
a) für die Dauer der Reisebewegung (Hinreise, Weiterreise, Rückreise) bei

Bezirksreisen, bei denen kein Anspruch auf Nächtigungsgebühr erwächst;
b) für die Zeit ab dem 31. Tag des Aufenthaltes in derselben Ortsgemeinde;

ferner für die Dauer des Aufenthaltes bei Bezirksreisen dann, wenn kein
Anspruch auf Nächtigungsgebühr erwächst.

(4) Landeshauptstädte und Städte mit eigenem Statut gelten nicht als politi-
scher Bezirk im Sinne dieser Verordnung, so daß Dienstreisen in die angrenzen-
den politischen Bezirke oder umgekehrt als Bezirksreisen gelten. Dagegen gilt
das Gebiet der Bundeshauptstadt Wien als ein politischer Bezirk. Wenn eine in
der Bundeshauptstadt Wien gelegene Dienststelle ausschließlich für einen an
Wien angrenzenden politischen Bezirk zuständig ist, gelten Dienstreisen von der
Dienststelle in diesen politischen Bezirk und Dienstreisen eines Beamten aus
diesem politischen Bezirk zu der in Wien gelegenen Dienststelle als Bezirks-
reisen.
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(5) Führt eine Dienstreise innerhalb eines Zeitraumes von vierzehn Tagen
seit Beendigung eines Aufenthaltes in einer Ortsgemeinde in dieselbe Orts-
gemeinde, so gilt für die Feststellung, nach welchem Tarif die Tagesgebühr zu
berechnen ist, der neuerliche Aufenthalt als Fortsetzung des früheren Aufent-
haltes.

(6) Bei Schiffs- und Flugreisen gebührt, wenn die Verpflegung im Fahrpreis
enthalten ist, ein Drittel der Tagesgebühr.

(7) Wenn der Beamte nachweist, daß die tatsächlichen unvermeidbaren Aus-
lagen für die in Anspruch genommene Nachtunterkunft die ihm zustehende
Nächtigungsgebühr übersteigen, kann ihm ein Zuschuß zur Nächtigungsgebühr
bis zur Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Auslagen, höchstens aber bis zu
600% der Nächtigungsgebühr, gewährt werden. Beheizungszuschläge dürfen
hiebei, soweit sie in dem Zuschuß nicht Deckung finden, gesondert in Rechnung
gestellt werden.

(8) Grundlage für die Bemessung des Zuschusses nach Abs. 7 ist der im
Kostennachweis genannte Rechnungsbetrag abzüglich der Frühstückskosten.
Ist die Höhe der Frühstückskosten aus dem Kostennachweis nicht ersichtlich, so
ist der Rechnungsbetrag um 15% der dem Beamten gebührenden Tagesgebühr
zu kürzen.

§ 14. (1) Für die in die Zeit der Dienstreise fallenden Sonn- und Feiertage
gebührt dem Beamten die Reisezulage wie für Werktage. Der Beamte ist jedoch
nicht berechtigt, eines Sonntages oder Feiertages wegen den Beginn der
Dienstreise vorzuverlegen oder die Fortsetzung und Beendigung der Dienstreise
zu verzögern.

(2) Der Beamte, der während der Dienstreise durch Krankheit oder Unfall an
der Fortsetzung der Reise verhindert ist, behält bis zur Erlangung der Fähigkeit,
in den Dienstort zurückzukehren oder die Dienstreise fortzusetzen, den An-
spruch auf die Reisezulage, wenn er den Beginn und das Ende dieser Dienst-
verhinderung seiner vorgesetzten Dienststelle sofort anzeigt und die Art und
voraussichtliche Dauer der Dienstverhinderung durch ein ärztliches Zeugnis
nachweist. Für die Dauer eines Krankenhausaufenthaltes gebührt dem Beamten
ein Viertel der Tages- und Nächtigungsgebühr. Der Anspruch nach diesem Ab-
satz besteht nicht, wenn der Beamte die Dienstverhinderung vorsätzlich oder
grob fahrlässig herbeigeführt hat.

(3) Stirbt der Beamte während der Dienstreise, so werden die Kosten der
Überführung seiner Leiche vom Bund getragen, wenn die Überführung in den
ständigen Wohnort oder in einen nicht weiter entfernten Ort des Bundesgebietes
erfolgt. Ist die Entfernung des Ortes, in den die Leiche gebracht werden soll, vom
Sterbeort größer als die des Sterbeortes vom ständigen Wohnort, so werden die
Kosten der Überführung nur für die kürzere Strecke vergütet.

§ 15. (1) Bei Unterbrechung des Urlaubes durch eine Dienstreise oder durch
Rückberufung in den Dienstort gebührt die Reisekostenvergütung für die Reise
vom Urlaubsort in den Ort der Dienstverrichtung oder in den Dienstort und wei-
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ters für die Rückreise in den bisherigen Urlaubsort oder, wenn die Rückreise in
den Dienstort erfolgt, für die Reise dorthin. Für die Rückreise in einen anderen
als den bisherigen Urlaubsort gebührt die Reisekostenvergütung nur bis zur
Höhe der Kosten der Rückreise in den bisherigen Urlaubsort.

(2) In diesen Fällen gebührt die Reisezulage vom Zeitpunkt des Beginnes der
Reisebewegung vom Urlaubsort an und endet mit dem Zeitpunkt der Beendi-
gung der Reisebewegung, für die Reisekostenvergütung gewährt wird. Für die
Zeit, in der sich der Beamte während der Urlaubsunterbrechnung im Dienstort
aufhält, gebührt keine Reisezulage.

(3) Für Dienstverrichtungen im Urlaubsort gelten die Bestimmungen über
Dienstverrichtungen im Dienstort sinngemäß. Erstreckt sich jedoch die Dienst-
verrichtung auf mehr als einen Kalendertag, so gebührt dem Beamten die Rei-
sezulage wie bei Dienstreisen.

§ 16. (1) Die Dauer einer Dienstreise wird vom Zeitpunkt des Verlassens bis
zum Zeitpunkt des Wiederbetretens der Dienststelle berechnet.

(2) Wird die Dienstreise mit einem Massenbeförderungsmittel begonnen
oder beendet und ist die Dienststelle nicht mehr als zwei Kilometer vom Bahnhof
entfernt, so gilt

a) als Zeitpunkt des Verlassens der Dienststelle der Zeitpunkt, der dreiviertel
Stunden vor der fahrplanmäßigen Abfahrtszeit des Massenbeförderungs-
mittels liegt,

b) als Zeitpunkt des Wiederbetretens der Dienststelle der Zeitpunkt, der eine
halbe Stunde nach der tatsächlichen Ankunftszeit des Massenbeförde-
rungsmittels liegt.

(3) Wird die Dienstreise mit einem Massenbeförderungsmittel begonnen
oder beendet und ist die Dienststelle mehr als zwei Kilometer vom Bahnhof ent-
fernt, so gilt

a) als Zeitpunkt des Verlassens der Dienststelle der Zeitpunkt, der eine
halbe Stunde zuzüglich der für den Weg zum Bahnhof erforderlichen Zeit
vor der fahrplanmäßigen Abfahrtszeit des Massenbeförderungsmittels
liegt,

b) als Zeitpunkt des Wiederbetretens der Dienststelle der Zeitpunkt, der
eine Viertelstunde zuzüglich der für den Weg vom Bahnhof erforderlichen
Zeit nach der tatsächlichen Ankunftszeit des Massenbeförderungsmittels
liegt.

(4) Haltestellen von Massenbeförderungsmitteln, die in größeren Städten
den Verkehr innerhalb des Ortes vermitteln, gelten als Bahnhof im Sinne der
Abs. 2 und 3 nur dann, wenn diese Massenbeförderungsmittel unmittelbar zur
Erreichung eines außerhalb des Dienstortes gelegenen Ortes der Dienstverrich-
tung benützt wurden.

(5) In den Fällen, in denen der Beamte die Reise nicht von der Dienststelle
aus beginnt oder nach ihrer Beendigung nicht unmittelbar in die Dienststelle
zurückkehrt, gilt als Zeitpunkt des Beginnes und der Beendigung der Zeit-
punkt, in dem der Beamte die Dienststelle verlassen oder wiederbetreten
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hätte, wenn diese tatsächlich Ausgangspunkt und Endpunkt seiner Reise ge-
wesen wäre.

(6) Soweit im Dienstauftrag festgelegt wurde, dass die Dienstreise von der
Wohnung anzutreten oder zu beenden ist (§ 5 Abs. 1), sind die Abs. 1 bis 5 mit
der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Dienststelle die Wohnung
tritt.

§ 17. (1) Der Beamte erhält für je 24 Stunden der Dienstreise die volle Ta-
gesgebühr. Bruchteile bis zu fünf Stunden bleiben unberücksichtigt. Für Bruch-
teile in der Dauer von mehr als fünf Stunden gebührt ein Drittel, für mehr als acht
Stunden zwei Drittel der Tagesgebühr. Bruchteile von mehr als zwölf Stunden
werden als volle 24 Stunden gerechnet.

(2) Das Ausmaß der entfallenden Tagesgebühr wird einheitlich nach der Ge-
samtdauer der Dienstreise festgestellt; hievon ist zunächst das Ausmaß der
gemäß § 13 Abs. 2 nach Tarif I abzugeltenden Tagesgebühr zu ermitteln, der
verbleibende Rest wird nach Tarif II abgegolten.

(3) Wird die Verpflegung des Beamten durch eine Gebietskörperschaft
unentgeltlich beigestellt oder ist die Verpflegung im Fahrpreis oder in anderen
vom Dienstgeber zu ersetzenden Aufwendungen bereits enthalten, ist die nach
Abs. 1 gebührende Tagesgebühr

1. für das Frühstück um 15%,
2. für das Mittagessen um 40%,
3. für das Abendessen um 40%

der vollen Tagesgebühr zu kürzen.

§ 18. (1) Für jede auf der Dienstreise verbrachte Nacht (§ 6 Abs. 2) gebührt,
sofern im folgenden nichts anderes bestimmt ist, eine Nächtigungsgebühr. Sie
wird nur neben der Tagesgebühr gewährt.

(2) Für die zur Hinreise in den Ort der Dienstverrichtung und für die zur Rück-
reise in den Dienstort verwendete Zeit gebührt die Nächtigungsgebühr dann,
wenn die Hinreise vor zwei Uhr angetreten oder die Rückreise nach zwei Uhr
beendet wird.

(3) Der Anspruch auf Nächtigungsgebühr entfällt, wenn
1. die Gebühr für eine Schlafstelle auf einem Massenbeförderungsmittel er-

setzt wird oder die Kosten für die Schlafstelle im Fahrpreis enthalten sind,
2. eine Dienstreise in Orte führt, von denen aus der Dienstort unter Benüt-

zung eines Massenbeförderungsmittels innerhalb einer Fahrzeit von einer
Stunde erreicht werden kann, ohne daß durch die Rückreise eine ununter-
brochene elfstündige Ruhezeit verhindert wird, oder

3. der Dienstgeber eine angemessene Unterkunft in einem gewerblichen Be-
herbergungsbetrieb unentgeltlich beistellt. Die beigestellte Unterkunft ist
vom Beamten in Anspruch zu nehmen.

In den Fällen der Z 1 und 2 tritt an die Stelle der Nächtigungsgebühr die Reise-
kostenvergütung.
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§ 19. Bei Dienstreisen eines Beamten in seinen Wohnort oder eines dienst-
zugeteilten Beamten in seinen Dienstort oder Wohnort gelten für die Zeit des
Aufenthaltes im Dienst(Wohn)ort die Bestimmungen über Dienstverrichtungen
im Dienstort; hiebei gilt für Dienstverrichtungen im Wohnort die Wohnung als
Dienststelle. Für Reisebewegungen zwischen dem Dienst(zuteilungs)ort und
dem Wohnort besteht kein Anspruch auf Reisekostenvergütung. Allfällige Mehr-
aufwendungen für Fahrtkosten gegenüber dem Aufwand für die tägliche Fahrt
zum und vom Dienst(zuteilungs)ort sind gegen Nachweis zu ersetzen.

ABSCHNITT III

Dienstverrichtungen im Dienstort

§ 20. (1) Bei Dienstverrichtungen im Dienstort gebührt dem Beamten
1. nach Maßgabe der Bestimmungen des Abschnittes II, Unterabschnitt A,

der Ersatz der Kosten für die notwendige Benützung eines Massenbeför-
derungsmittels oder das Kilometergeld sowie der Ersatz der Kosten der
Beförderung des erforderlichen Dienstgepäcks;

2. die Tagesgebühr nach Tarif II, wenn der ununterbrochene Aufenthalt
außerhalb der Dienststelle die Dauer von zwölf Stunden übersteigt; über-
steigt die Dauer des ununterbrochenen Aufenthaltes acht Stunden, so
gebühren zwei Drittel dieser Tagesgebühr, übersteigt die Dauer des un-
unterbrochenen Aufenthaltes fünf Stunden, so gebührt ein Drittel dieser
Tagesgebühr.

(2) Die Teilnahme an Sitzungen und Beratungen begründet keinen Anspruch
auf die Tagesgebühr.

(3) Für Dienstverrichtungen, die im Dienstort außerhalb der Dienststelle vor-
genommen werden und als regelmäßige und in der Natur des Dienstes gele-
gene Dienstverrichtungen anzusehen sind, besteht kein Anspruch auf eine Ver-
gütung nach Abs. 1.

(4) Beamten, auf die Abs. 3 anzuwenden ist, kann im Einvernehmen mit der
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport eine besondere Vergütung zuerkannt werden.

ABSCHNITT IV

Pauschalierung

§ 21. (1) Für Beamte, die in regelmäßiger Wiederkehr Dienstreisen oder
Dienstverrichtungen im Dienstort auszuführen haben, kann der zuständige Bun-
desminister im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundes-
minister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport an Stelle der zukommen-
den Gebühren gegen jederzeitigen Widerruf eine Bauschvergütung festsetzen.
Diese Bauschvergütung ist für einzelne Gebühren oder für ihre Gesamtheit mit
der Maßgabe zu bemessen, daß sie in keinem Fall über das Ausmaß der nach
dieser Verordnung zustehenden Gebühren hinausgeht.
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(2) Werden Reisegebühren der Höhe oder der Anspruchsberechtigung nach
geändert, so ist die Bauschvergütung mit gleicher Wirksamkeit verhältnismäßig
abzuändern.

(3) Neben der Bauschvergütung erhalten die Beamten die nach dieser Ver-
ordnung zustehenden Gebühren, wenn sie Dienstreisen oder Dienstverrichtun-
gen im Dienstort ausführen, für die die Bauschvergütung nicht bestimmt ist.

(4) Wird der Beamte bei Dienstreisen oder bei Dienstverrichtungen im
Dienstort, für die er eine Bauschvergütung bezieht, wegen Verhinderung – ab-
gesehen von dem Falle des normalmäßigen Erholungsurlaubes – vertreten, so
wird die Bauschvergütung verhältnismäßig gekürzt.

ABSCHNITT V

Dienstzuteilung

§ 22. (1) Bei einer Dienstzuteilung erhält der Beamte eine Zuteilungsgebühr;
sie umfaßt die Tagesgebühr und die Nächtigungsgebühr. Der Anspruch auf die
Zuteilungsgebühr beginnt mit der Ankunft im Zuteilungsort und endet mit der
Abreise vom Zuteilungsort oder, wenn der Beamte in den Zuteilungsort ver-
setzt wird, mit dem Ablauf des letzten Tages der Dienstzuteilung, spätestens
aber nach Ablauf des 180. Tages der Dienstzuteilung. § 17 findet sinngemäß
Anwendung.

(2) Die Zuteilungsgebühr beträgt:
1. für die ersten 30 Tage der Dienstzuteilung 100% der Tagesgebühr nach

Tarif I und der Nächtigungsgebühr nach § 13;
2. ab dem 31. Tag der Dienstzuteilung 50% der Tagesgebühr nach Tarif I

und der Nächtigungsgebühr nach § 13.

(3) Beträgt die fahrplanmäßige Fahrzeit für die Strecke von dem der Woh-
nung nächstgelegenen für die Fahrt in Betracht kommenden Bahnhof zum Zu-
teilungsort und zurück zusammen nicht mehr als zwei Stunden, ohne daß durch
die Rückfahrt eine ununterbrochene elfstündige Ruhezeit verhindert wird, so er-
hält der Beamte an Stelle der Zuteilungsgebühr

a) den Ersatz der Fahrtauslagen für die Fahrtstrecke und für die notwendige
Benützung eines innerstädtischen Massenbeförderungsmittels im Zutei-
lungsort, höchstens aber die nach Abs. 2 zustehende Nächtigungsgebühr;

b) die Tagesgebühr nach Abs. 2, wenn die Dauer der Abwesenheit vom
Wohnort zwölf Stunden übersteigt; übersteigt die Dauer der Abwesen-
heit acht Stunden, so gebühren zwei Drittel dieser Tagesgebühr, über-
steigt die Dauer der Abwesenheit fünf Stunden, so gebührt ein Drittel die-
ser Tagesgebühr. Als Abwesenheit vom Wohnort gilt die Zeit zwischen
der fahrplanmäßigen Abfahrt des Massenbeförderungsmittels im Wohn-
ort und der tatsächlichen Ankunft des Massenbeförderungsmittels im
Wohnort.

(4) Erkrankt oder stirbt der Beamte während der Dienstzuteilung, so finden
sinngemäß die Bestimmungen des § 14 Abs. 2 und 3 Anwendung.
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(5) Wird der Beamte einer in seinem Wohnort gelegenen Dienststelle zuge-
teilt, so hat er weder auf eine Reisekostenvergütung noch auf die in den Abs. 1
und 2 angeführten Gebühren einen Anspruch.

(6) Im Falle einer Dienstzuteilung gemäß § 38a Abs. 1 des Beamten-Dienst-
rechtsgesetzes 1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 333, sind die aus diesem Grund an-
fallenden Reisegebühren vom anfordernden Ressort zu tragen.

(7) Ein Beamter, der nach dem 30. Juni 1998 gemäß § 39a BDG 1979 für
einen zumindest zweijährigen Zeitraum ins Ausland entsandt wird, hat Anspruch
auf Übersiedlungsgebühren gemäß den §§ 28 bis 32 für die Übersiedlung ins
Ausland und aus Anlaß der Beendigung der Entsendung für die Übersiedlung
ins Inland, wenn er tatsächlich übersiedelt.

(8) In Dienstbereichen, in denen es in der Natur des Dienstes liegt, dass die
Dauer der vorübergehenden Dienstzuteilung 180 Tage überschreitet, gebührt
der Beamtin oder dem Beamten die Zuteilungsgebühr gemäß Abs. 2 während
der gesamten Dauer der Dienstzuteilung.

§ 23. (1) Die Zuteilungsgebühr entfällt für die Dauer
1. eines Urlaubes,
2. einer Dienstbefreiung für Kuraufenthalt,
3. einer ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst.

(2) Bei Dienstreisen vom Zuteilungsort aus bleibt der Beamte, wenn für die
Dienstreise keine Tagesgebühr anfällt, im Bezuge der Tagesgebühr nach § 22
Abs. 2. Fällt für die Dienstreise nach § 17 Abs. 1 ein Drittel der Tagesgebühr an,
so verbleiben dem Beamten zwei Drittel der Tagesgebühr nach § 22 Abs. 2.
Fallen für die Dienstreise nach § 17 Abs. 1 zwei Drittel der Tagesgebühr an, so
verbleibt dem Beamten ein Drittel der Tagesgebühr nach § 22 Abs. 2. Fällt für
die Dienstreise nach § 17 Abs. 1 eine volle Tagesgebühr an, so entfällt die Ta-
gesgebühr nach § 22 Abs. 2. Diese Bestimmungen gelten sinngemäß für mehr-
tägige Dienstreisen.

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 2 und des Abs. 2 werden dem Beamten
die für die Beibehaltung der Wohnung im Zuteilungsort entstehenden nachge-
wiesenen Auslagen bis zum Höchstausmaß der Nächtigungsgebühr nach § 22
Abs. 2 ersetzt.

(4) Wird ein Beamter binnen 30 Tagen ab Beendigung einer Dienstzuteilung
in einer Ortsgemeinde einer Dienststelle in derselben Ortsgemeinde zugeteilt,
so gilt für die Feststellung, in welcher Höhe die Zuteilungsgebühr zu berechnen
ist, die neuerliche Dienstzuteilung als Fortsetzung der früheren.

(5) Der Anspruch auf Nächtigungsgebühr nach § 22 Abs. 2 entfällt, wenn
dem Beamten aus Anlaß eines Kursbesuches von Amts wegen unentgeltlich
eine Unterkunft angewiesen wird.

§ 24. Dauert die Dienstzuteilung länger als drei Monate, gebührt der Beamtin
oder dem Beamten mit zumindest einem Haushaltsmitglied nach je 90 Tagen
der Dienstzuteilung eine Reisebeihilfe in der Höhe der Reisekostenvergütung für
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sich oder ein Haushaltsmitglied für die Strecke zwischen dem Wohnort und dem
Zuteilungsort.

ABSCHNITT VI

Sonderbestimmungen für Dienstverrichtungen im Ausland

§ 25. (1) Die Bestimmungen der Abschnitte I bis V sind, soweit in diesem
Abschnitt nicht anderes bestimmt ist,

a) auf Dienstreisen in das Ausland, soweit sie nicht von lit.c erfaßt werden,
b) auf Dienstreisen von einer im Ausland gelegenen Dienststelle (Dienstver-

richtungsstelle) aus, soweit sie nicht von lit.c erfaßt werden,
c) auf Dienstreisen nach im Ausland gelegenen Grenzorten,
d) auf Dienstverrichtungen im ausländischen Dienstort und
e) auf Dienstzuteilungen zu im Ausland gelegenen Dienststellen

anzuwenden.

(2) Dienstreisen nach Abs. 1 lit. a bedürfen der Bewilligung des zuständigen
Bundesministers. Solche Dienstreisen dürfen nur in dem Umfang angeordnet
oder bewilligt werden, in dem sie unter Bedachtnahme auf Zweckmäßigkeit und
Sparsamkeit erforderlich sind.

(2a) Eine Dienstreise nach Abs. 1 lit. a ist zu bewilligen, wenn sie im Rahmen
der Rechtsprechung zur Durchführung oder zur Beteiligung an einer Beweisauf-
nahme im Ausland rechtskräftig angeordnet wurde.

(3) Als Grenzort im Sinne des Abs. 1 lit. c gelten die im benachbarten Aus-
land gelegenen Orte, deren Ortsgrenze von der Bundesgrenze in der Luftlinie
nicht mehr als 15 Kilometer entfernt ist.

(4) Als Dienstreisen im Sinne des Abs. 1 lit. c gelten auch Dienstreisen in ein
Zollausschlußgebiet.

§ 25a. (1) Bei Dienstreisen und Dienstzuteilungen nach § 25 Abs. 1 sind
dem Beamten folgende Nebenkosten zu ersetzen:

a) die notwendigen Anschaffungskosten für den Reisepaß;
b) die Kosten der Sichtvermerke;
c) die Kosten medizinischer Untersuchungen und gesundheitspolizeilich vor-

geschriebener oder gesundheitspolizeilich empfohlener Impfungen;
d) die Kosten der Lichtbilder für die Reisedokumente mit dem Betrag von

2,2 E je Lichtbild.

(2) Der Ersatz der in Abs. 1 aufgezählten Nebenkosten gebührt auch für Per-
sonen, für die die Beamtin oder der Beamte im Rahmen der Dienstreise oder
Dienstzuteilung Anspruch auf Reisekostenvergütung hat.

§ 25b. (1) Wenn die Besonderheit des Dienstauftrages oder die Verhält-
nisse des Landes, in das die Dienstreise führt oder das bei der Dienstreise
durchfahren wird, es erfordern, hat der zuständige Bundesminister Beamten, de-
ren Reisekostenvergütung nach der zweiten Klasse der Eisenbahn oder der
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niedrigeren Schiffsklasse zu erfolgen hat, den Ersatz des Fahrpreises der ersten
Klasse der Eisenbahn oder der höheren Schiffsklasse zuzuerkennen. Die Benüt-
zung der höheren Wagen- oder Schiffsklasse hat der Beamte nachzuweisen.

(2) Bei Auslandsreisen nach § 25 Abs. 1 lit. a und b gebührt dem Beamten an
Stelle der in § 5 Abs. 3 und in § 12 Abs. 4 vorgesehenen Vergütungen unge-
achtet der Dauer der Dienstreise für den Weg vom und zum Bahnhof im Ausland
sowie für die Beförderung des Reisegepäcks auf dieser Wegstrecke ein Bausch-
betrag von je 5,5 E und für den Weg vom und zum Flugplatz im Ausland sowie
für die Beförderung des Reisegepäcks auf dieser Wegstrecke ein Bauschbetrag
von je 10,9 E.

(3) Sind die Kosten der Benützung eines Massenbeförderungsmittels für die
in Abs. 2 genannten Wegstrecken höher als der Bauschbetrag, so sind die da-
rüber hinausgehenden Kosten gegen Nachweis zu ersetzen. Wenn die Benüt-
zung eines Taxis zwingend erforderlich ist oder die Ankunfts- oder Abreisezeiten
der Bahn oder des Flugzeuges zwischen 22 Uhr und 6 Uhr liegen, sind anstelle
des Bauschbetrages die Kosten der Benützung des Taxis gegen Nachweis zu
ersetzen.

(4) Liegt die Teilnahme eines der in § 2 Abs. 6 Z 1 oder 3 angeführten Haus-
haltsmitglieder an einer Dienstreise nach § 25 Abs. 1 lit. a oder b im Dienst-
interesse, gebührt der Beamtin oder dem Beamten die Reisekostenvergütung
auch für diese mitreisende Person.

§ 25 c. (1) Das Ausmaß der Reisezulage (§ 4 Z 2) ist unter Bedachtnahme
auf die Gebührenstufe, in die die Beamtin oder der Beamte nach § 3 Abs. 1 in
der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung einzureihen gewesen
wäre, sowie auf die durchschnittlichen Kosten für Verpflegung und Unterkunft
im ausländischen Aufenthaltsort durch Verordnung der Bundesregierung fest-
zusetzen.1)

(2) Der zuständige Bundesminister hat die Nächtigungsgebühr im Einzelfall
abweichend von den nach Abs. 1 bestimmten Ansätzen festzusetzen, wenn der
Beamte mit Rücksicht auf die Verhältnisse des Landes, in das die Dienstreise
führt oder das bei der Dienstreise durchfahren wird, oder wegen der Besonder-
heit des Dienstauftrages mit der nach Abs. 1 festgesetzten Nächtigungsgebühr
nicht das Auslangen zu finden vermag.

(3) Wird dem Beamten volle Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich beige-
stellt, so gebühren die nach Abs. 1 festgesetzten Ansätze der Reisezulage nur
zu einem Drittel. Wird nicht die volle Verpflegung beigestellt, so gebührt die Ta-
gesgebühr im vollen Ausmaß.

(4) Ist für ein Land keine Reisezulage festgesetzt, so hat der zuständige Bun-
desminister im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminis-
ter für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport die Reisezulage unter Be-
dachtnahme auf Abs. 1 im Einzelfall festzusetzen.

1) Siehe die Verordnung BGBl. Nr. 483/1993 idF BGBl. Nr. 434/2001.
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§ 25d. (1) Die gemäß § 25c festgesetzte Reisezulage gebührt für die Dauer
des Aufenthaltes im Ausland, der bei Dienstreisen vom Inland in das Ausland
oder vom Ausland in das Inland jeweils mit dem Grenzübertritt beginnt oder
endet. Wird bei solchen Dienstreisen ein Flugzeug benützt, so gilt als Grenz-
übertritt der Abflug vom bzw. die Ankunft im inländischen Flughafen.

(2) Die Tagesgebühr richtet sich nach dem Ansatz für jenes Land, in dem
sich der Beamte zur Erfüllung seines Dienstauftrages aufhält. § 17 Abs. 1 ist mit
der Abweichung anzuwenden, daß Bruchteile eines Tages, die bei der Berech-
nung der im Ausland zustehenden Tagesgebühren unberücksichtigt bleiben, bei
der Berechnung der Tagesgebühr für das Inland einzubeziehen sind.

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)

(4) Die Nächtigungsgebühr richtet sich nach dem für den Nächtigungsort gel-
tenden Ansatz. Bei Nachtfahrten richtet sich die Nächtigungsgebühr nach dem
Ansatz für das Land, das während des überwiegenden Teiles der Nacht durch-
fahren wird.

§ 26. (1) Bei Dienstzuteilungen vom Inland an eine im Ausland gelegene
Dienststelle – ausgenommen Grenzorte – gebührt anstelle der Zuteilungsgebühr
eine Vergütung gemäß § 21 des Gehaltsgesetzes 1956.
Auf die Vergütung sind anzuwenden:

1. bei einer Dienstzuteilung in der Dauer von weniger als zwei Jahren § 21a
Z 1 bis 6, § 21b und § 21c GehG;

2. bei einer Dienstzuteilung in der Dauer von mindestens zwei Jahren die
§§ 21a bis 21d und 21f GehG.

Wird eine Dienstzuteilung nach Z 1 auf die Dauer von insgesamt mindestens
zwei Jahren verlängert, ist für den Zeitraum der Verlängerung Z 2 anzuwen-
den. § 17 Abs. 4 des Bundesgesetzes über Aufgaben und Organisation des
auswärtigen Dienstes – Statut, BGBl. I Nr. 129/1999, wird davon jedoch nicht
berührt.

(2) Bei Dienstzuteilungen von einer im Ausland gelegenen Dienststelle an
eine andere im Ausland gelegene Dienststelle beträgt die Zuteilungsgebühr für
jeden Tag der Dienstzuteilung 50 vH der Tagesgebühr und 100 vH der Nächti-
gungsgebühr, die für den Zuteilungsort festgesetzt ist.

ABSCHNITT VII

Versetzung

§ 27. (1) Der Beamte, der an einen anderen Dienstort versetzt wird, hat nach
Maßgabe der Bestimmungen dieses Abschnittes Anspruch auf Ersatz der Kos-
ten, die mit der Übersiedlung vom bisherigen Wohnort in den neuen Wohnort
verbunden sind (Übersiedlungsgebühren). Ist der Beamte aus Anlaß des Wech-
sels des Dienstortes nicht in den neuen Dienstort, sondern in einen anderen Ort
übersiedelt und tritt dadurch an die Stelle des Anspruches auf Trennungsgebühr
der Anspruch auf Trennungszuschuß, so gebührt ihm, falls er von diesem ande-
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ren Ort innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren nach der ersten Übersied-
lung in den Dienstort übersiedelt, an Übersiedlungsgebühren der Reisekosten-
ersatz (§ 29) und der Frachtkostenersatz (§ 30).

(2) Erfolgt die Versetzung von Amts wegen, ist sie während der ersten drei
Monate reisegebührenrechtlich wie eine Dienstzuteilung zu behandeln.

(3) Ein Anspruch auf Übersiedlungsgebühren besteht nicht im Falle des
Diensttausches und bei der Wiedereinstellung im Ruhestand befindlicher
Beamter.

(4) Im Falle einer Versetzung gemäß § 38a Abs. 2 oder 3 BDG 1979 sind die
aus diesem Grund anfallenden Reisegebühren vom anfordernden Ressort zu
tragen.

§ 28. Übersiedlungsgebühren sind
a) der Reisekostenersatz,
b) der Frachtkostenersatz,
c) die Umzugsvergütung,
d) die Mietzinsentschädigung.

§ 29. (1) Als Reisekostenersatz gebührt der Beamtin oder dem Beamten
1. für sich selbst die Reisekostenvergütung und die Reisezulage für die

Reise vom bisherigen Dienstort in den neuen Dienstort,
2. für jedes mit- oder nachübersiedelnde Haushaltsmitglied die Reisekos-

tenvergütung für die Strecke vom bisherigen Wohnort in den neuen
Wohnort.

(2) Der Beamtin oder dem Beamten mit Anspruch auf Reisekostenvergütung
nach Abs. 1 Z 2 gebührt, wenn kein Anspruch auf Trennungsgebühr entstanden
ist, zum Reisekostenersatz ein Zuschuss in der Höhe einer Tagesgebühr nach
Tarif I und einer Nächtigungsgebühr.

§ 30. (1) Der Beamtin oder dem Beamten sind die Kosten für die Verbrin-
gung des Übersiedlungsgutes vom bisherigen Wohnort in den neuen Wohnort
(Frachtkosten) bis zu einem Frachtvolumen von 33 m3 zu ersetzen. Dieses
Frachtvolumen erhöht sich für jedes mit- oder nachübersiedelnde Haushaltsmit-
glied um jeweils höchstens 50%, für alle mit- oder nachübersiedelnden Haus-
haltsmitglieder zusammen insgesamt höchstens um 200%.

(2) Der Anspruch gemäß Abs. 1 umfasst auch die Kosten der üblichen Ver-
packung, einer angemessenen Versicherung des Übersiedlungsgutes und all-
fällige Zu- und Abstreifkosten.

(3) Der Ersatz der Frachtkosten darf dadurch, dass Haushaltsmitglieder nicht
zur gleichen Zeit übersiedeln wie die Beamtin oder der Beamte selbst, keine Er-
höhung erfahren.

§ 31. (1) Wenn der Beamte verpflichtet wird, ohne Wechsel des Dienstor-
tes eine Dienstwohnung zu beziehen, so gebührt ihm der Frachtkostenersatz.
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Er wird ihm auch dann gewährt, wenn der Beamte aus einer Dienstwohnung
binnen sechs Monaten nach Aufhören der Verpflichtung, sie zu benützen,
übersiedelt.

(2) Verlegt der Beamte aus dem Anlaß seines Ausscheidens aus dem
Dienststand seinen Wohnsitz außerhalb des letzten Dienstortes, so kann ihm die
Reisekostenvergütung und der Frachtkostenersatz ganz oder zum Teil gewährt
werden, wenn an der Räumung der bisherigen Wohnung ein dienstliches Inter-
esse besteht. Unter diesen Voraussetzungen kann auch bei einem Wohnungs-
wechsel im Dienstort der Frachtkostenersatz bewilligt werden.

(3) Der Frachtkostenersatz wird auch hinterbliebenen Familienmitgliedern
eines Beamten, der eine Dienstwohnung innehatte, gewährt, wenn sie innerhalb
von sechs Monaten nach dessen Ableben im Dienstort übersiedeln.

(4) Abs. 2 findet auch auf versorgungsberechtigte Familienmitglieder nach
einem im Dienststand oder im Ruhestand verstorbenen Beamten sinngemäß
Anwendung, wenn die Übersiedlung binnen sechs Monaten nach dem Tode
erfolgt.

(5) Die in den Abs. 1 bis 4 vorgesehenen Fristen können in berücksichti-
gungswürdigen Fällen vom zuständigen Bundesministerium verlängert werden.

§ 32. (1) Zur Bestreitung sonstiger mit der Übersiedlung verbundener Aus-
lagen, für die in diesem Abschnitt keine besondere Vergütung festgesetzt ist,
gebührt der Beamtin oder dem Beamten eine Umzugsvergütung.

(2) Die Umzugsvergütung beträgt für die Beamtin oder den Beamten
1. ohne Haushaltsmitglieder 20%,
2. mit einem Haushaltsmitglied 50%,
3. mit zwei Haushaltsmitgliedern 80%,
4. mit drei oder mehr Haushaltsmitgliedern 100%

des Monatsbezugs, der für den Monat gebührt, in dem die Übersiedlung statt-
findet.

(3) Übersiedelt eine Beamtin oder ein Beamter im Sinn des Abs. 2 Z 2 bis 4
allein, ohne gleichzeitig den gesamten Haushalt in den neuen Dienstort oder in
den anlässlich der Versetzung gewählten neuen Wohnort zu verlegen, gebührt
ihr oder ihm eine Teilumzugsvergütung im Ausmaß von 20% des Monatsbe-
zugs, der für den Monat gebührt, in dem sie oder er allein übersiedelt. Der Un-
terschied auf das in Abs. 2 Z 2 bis 4 festgesetzte Ausmaß der Umzugsvergütung
gebührt nach Durchführung der Übersiedlung des gesamten Haushalts und ist
von dem Monatsbezug zu berechnen, der für den Monat gebührt, in dem die
Übersiedlung des gesamten Haushalts stattfindet.

§ 33. (1) Die Mietzinsentschädigung gebührt dem Beamten, wenn er wegen
seiner Übersiedlung in den neuen Dienstort seine bisherige Wohnung nicht
rechtzeitig kündigen konnte und deshalb den Mietzins für eine über den Tag der
vollständigen Räumung der Wohnung hinausreichende Zeit entrichten muß. Die
Entschädigung umfaßt den Mietzins (einschließlich der Betriebskosten und
sonstiger vom Mieter zu entrichtenden Abgaben), der für den 14 Tage nach der
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vollständigen Räumung der Wohnung beginnenden Zeitraum zu entrichten ist.
Sie gebührt nicht, wenn sich der Beamte durch Weitervermietung schadlos hal-
ten konnte.

(2) In Ausnahmefällen kann die Dienstbehörde den Ersatz der Kosten einer
Einlagerung von Übersiedlungsgut, soweit diese nicht mehr als vier Jahre dau-
ert, ganz oder zum Teil bewilligen. Einlagerungskosten, die den Wert des einge-
lagerten Übersiedlungsgutes übersteigen, dürfen nicht ersetzt werden.

§ 34. (1) Der Beamtin oder dem Beamten mit zumindest einem Haushalts-
mitglied gebührt, wenn sie oder er Anspruch auf Übersiedlungsgebühren hat,
nach der Versetzung in einen anderen Dienstort vom Tag des Dienstantritts im
neuen Dienstort an bis zur Erlangung einer zumutbaren Wohnung nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen eine Trennungsgebühr. Der Anspruch ent-
fällt, wenn die Beamtin oder der Beamte das Nichterlangen der Wohnung selbst
verschuldet oder wenn aus den Umständen des Falles und den persönlichen
Verhältnissen der Beamtin oder des Beamten hervorgeht, dass sie oder er nicht
beabsichtigt, den bisherigen gemeinsamen Haushalt nach der Versetzung wei-
ter zu führen.

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2011).

(3) Die Trennungsgebühr beträgt für die ersten 30 Tage 100 vH der Tages-
gebühr nach Tarif II und der Nächtigungsgebühr, darüber hinaus bis zu sechs
Monaten nach dem Dienstantritt im neuen Dienstort 50 vH der Tagesgebühr
nach Tarif II und der Nächtigungsgebühr. Über diese Zeit hinaus kann dem
Beamten eine Trennungsgebühr in der Höhe von 30 vH der Tagesgebühr nach
Tarif II und der Nächtigungsgebühr für weitere zwei Jahre gewährt werden.

(4) Beträgt die fahrplanmäßige Fahrzeit für die Strecke von dem der Woh-
nung nächstgelegenen für die Fahrt in Betracht kommenden Bahnhof zum
neuen Dienstort und zurück zusammen nicht mehr als zwei Stunden, ohne daß
durch die Rückfahrt eine ununterbrochene elfstündige Ruhezeit verhindert wird,
so erhält der Beamte an Stelle der Trennungsgebühr einen Trennungszuschuß.
Dieser besteht aus

a) dem Ersatz der Fahrtauslagen für die Fahrtstrecke und für die notwendige
Benützung eines innerstädtischen Massenbeförderungsmittels im neuen
Dienstort, höchstens aber der nach Abs. 3 zustehenden Nächtigungs-
gebühr,

b) der Tagesgebühr nach Tarif II im Ausmaß der im Abs. 3 angegebenen
Hundertsätze, wenn die Dauer der Abwesenheit vom Wohnort zwölf Stun-
den übersteigt; übersteigt die Dauer der Abwesenheit acht Stunden, so
gebühren zwei Drittel dieser Tagesgebühr, übersteigt die Dauer der Ab-
wesenheit fünf Stunden, so gebührt ein Drittel dieser Tagesgebühr. Als
Abwesenheit vom Wohnort gilt die Zeit zwischen der fahrplanmäßigen Ab-
fahrt des Massenbeförderungsmittels im Wohnort und der tatsächlichen
Ankunft des Massenbeförderungsmittels im Wohnort.

(5) Erkrankt oder stirbt der Beamte, so finden sinngemäß die Bestimmungen
des § 14 Abs. 2 und 3 Anwendung.



Band2.Buch : 20-RGV.pod    519
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

519

519

§§ 35–35b RGV

(6) Für den Anspruch auf die Trennungsgebühr und den Trennungszuschuß
während

1. einer Dienstreise,
2. einer Dienstzuteilung,
3. eines Urlaubes,
4. einer Dienstbefreiung für Kuraufenthalt,
5. einer ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst gilt § 23 Abs. 1 und 2 mit

der Maßgabe, daß an die Stelle des Zuteilungsortes der Dienstort tritt.
(7) In den Fällen des Abs. 6 Z 1 bis 4 werden dem Beamten die für die Bei-

behaltung der Wohnung im neuen Dienstort entstehenden nachgewiesenen
Auslagen bis zum Höchstausmaß der Nächtigungsgebühr nach Abs. 3 ersetzt.

(8) Werden Beamte während des Bezuges der Trennungsgebühr oder des
Trennungszuschusses in den Ruhestand versetzt, so erlischt der Anspruch auf
diese Gebühren jedenfalls mit Beendigung des aktiven Dienstverhältnisses. Der
Anspruch auf Reisegebühren für die Fahrt in den Wohnort bleibt hiedurch un-
berührt.

§ 35. Für Beamte, die im Bezug der Trennungsgebühr stehen, findet § 24
sinngemäß Anwendung.

ABSCHNITT VIIa

Auslandsversetzungen

§ 35a. Bei Versetzungen vom Inland in das Ausland, vom Ausland in das
Inland oder im Ausland sind, soweit in diesem Abschnitt nicht etwas anderes
bestimmt ist, die Bestimmungen des Abschnittes VII mit Ausnahme der §§ 33 bis
35 anzuwenden.

§ 35b. (1) Der Reisekostenersatz nach § 29 Abs. 1 Z 2 gebührt auch
a) für ein Kind, für das zwar keine in § 2 Abs. 6 Z 2 genannte Beihilfe mehr

bezogen wird, die Beamtin oder der Beamte jedoch anlässlich der Über-
siedlung an den bisherigen ausländischen Dienst- und Wohnort für dieses
Kind Reisekostenersatz erhalten hat und es an den neuen Dienst- und
Wohnort der Beamtin oder des Beamten mitübersiedelt;

b) für den Ehegatten, die Ehegattin, die eingetragene Partnerin oder den ein-
getragenen Partner, mit der oder dem die Beamtin oder der Beamte erst
nach der Versetzung an den ausländischen Dienst- und Wohnort die Ehe
oder die eingetragene Partnerschaft eingegangen ist, wenn die betref-
fende Person in den Haushalt der Beamtin oder des Beamten am auslän-
dischen Dienst- und Wohnort nachübersiedelt.

(2) Der Zuschuß zum Reisekostenersatz gemäß § 29 Abs. 2 ist von der Rei-
sezulage für das Land zu bemessen, in dem der künftige Dienstort des Beamten
liegt.

(3) Der Ersatz der in § 25a Abs. 1 aufgezählten Nebenkosten gebührt auch
für Personen, für die die Beamtin oder der Beamte im Rahmen der Auslandsver-
setzung Anspruch auf Reisekostenersatz hat.
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§ 35c. (1) Wenn außerordentliche Ereignisse im Aufenthaltsland es erfor-
dern, dass Haushaltsmitglieder den Dienst- und Wohnort verlassen, gebührt der
Beamtin oder dem Beamten für diese Haushaltsmitglieder der Reisekosten-
ersatz gemäß § 29 Abs. 1 Z 2 für die Reise vom Dienst- und Wohnort an den für
den zeitweiligen Aufenthalt in Betracht kommenden Ort und zurück, höchstens
aber im Ausmaß jener Kosten, die im Fall der Reise an den letzten Wohnort im
Inland und zurück entstanden wären.

(2) Wird die Beamtin oder der Beamte vor Antritt der Rückreise der Haus-
haltsmitglieder an einen anderen Dienstort versetzt, tritt an die Stelle des Reise-
kostenersatzes nach Abs. 1 für die Rückreise der Reisekostenersatz nach § 29
Abs. 1 Z 2 für die Reise der Haushaltsmitglieder vom zeitweiligen Aufenthaltsort
an den neuen Dienst- und Wohnort der Beamtin oder des Beamten.

(3) Wenn und solange die medizinische Versorgung am ausländischen
Dienst- und Wohnort nicht gewährleistet ist, können der Beamtin oder dem Be-
amten auf Antrag die Kosten für jene Reisen an den nächsten geeigneten Ort
und zurück ersetzt werden, die für die eigene medizinische Versorgung oder die
medizinische Versorgung von Haushaltsmitgliedern notwendig sind. Hiezu zäh-
len auch die Reisekosten für eine allenfalls erforderliche Begleitperson.

(4) Soweit es besondere Lebensbedingungen am ausländischen Dienst- und
Wohnort erfordern, ist Abs. 3 auch auf Versorgungsreisen anzuwenden, die aus
anderen als medizinischen Gründen notwendig sind.

§ 35d. (1) Zum Übersiedlungsgut bei Auslandsversetzungen zählen
1. Einrichtungsgegenstände, die vor der Übersiedlung in Gebrauch gestan-

den sind oder die zweckmäßigerweise an deren Stelle treten,
2. andere bewegliche Gegenstände, die vor der Übersiedlung in Gebrauch

gestanden sind oder die zweckmäßigerweise an deren Stelle treten, so-
weit sie einen angemessenen Umfang nicht überschreiten, und

3. verbrauchbare Wirtschaftsgüter, die zur Lebensführung am neuen auslän-
dischen Dienst- und Wohnort nötig sind, soweit sie den Umfang einer dem
Haushalt angemessenen Vorratshaltung nicht überschreiten.

Die in § 30 Abs. 1 festgelegten Höchstsätze für das Frachtvolumen des Über-
siedlungsgutes können soweit erhöht werden, als dies besondere Verhältnisse
am neuen ausländischen Dienst- und Wohnort erfordern, höchstens jedoch auf
ihr Eineinhalbfaches.

(2) Soweit es die Wohnungs-, Sicherheits- oder klimatischen Verhältnisse
am neuen ausländischen Dienstort oder die dort geltende Rechtsordnung er-
fordern, kann auf vorherigen Antrag des Beamten abweichend vom § 27 der
Frachtkostenersatz auch für den Transport von Übersiedlungsgut, mit Aus-
nahme von Kraftfahrzeugen,

1. vom bisherigen ausländischen Dienstort an einen Ort im Inland bezie-
hungsweise

2. von einem Ort im Inland an den neuen ausländischen Dienstort
zuerkannt werden. Das Frachtvolumen der anlässlich der Übersiedlung durch-
geführten Transporte darf insgesamt die in Abs. 1 festgelegten Höchstsätze
nicht übersteigen.
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(3) In dem in § 35b Abs. 1 lit. b genannten Fall darf der Frachtkostenersatz
für die betreffende Person jenen Betrag nicht überschreiten, der sich im Fall der
Mit- oder Nachübersiedlung eines Haushaltsmitglieds vom früheren an den jet-
zigen Dienst- und Wohnort der Beamtin oder des Beamten ergeben hätte.

§ 35e. (1) Die Umzugsvergütung beträgt in den Fällen des § 32 Abs. 2
Z 1 30%, in den Fällen des § 32 Abs. 2 Z 2 80% und in den Fällen des § 32
Abs. 2 Z 3 und 4100% des Monatsbezuges zuzüglich der Auslandsverwen-
dungszulage und der Kaufkraftausgleichszulage (§§ 21a und 21b GehG), der
für den Monat gebührt, in dem die Übersiedlung stattfindet.

(2) § 32 Abs. 3 ist mit der Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle des
Hundertsatzes von 20 vH der Hundertsatz 40 vH tritt und daß vom Monatsbezug
zuzüglich der Auslandsverwendungszulage und der Kaufkraftausgleichszulage
(§§ 21a und 21b GehG) auszugehen ist.

§ 35h. (1) Stirbt ein Beamter im ausländischen Dienstort, so sind die Kosten
der Überführung seiner Leiche an den Bestattungsort im Inland vom Bund zu
tragen. Wird die Leiche an einen Bestattungsort im Ausland überführt, so wer-
den die Kosten der Überführung bis zu dem Betrag ersetzt, der aufzuwenden
wäre, wenn der Bestattungsort der letzte Dienstort des Verstorbenen im Inland
wäre. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch im Falle des Ablebens einer
Person im Ausland, für die der Beamte im Zeitpunkt ihres Ablebens im Verset-
zungsfalle Anspruch auf Reisekostenersatz hätte.

(2) Wenn die im § 29 Abs. 1 Z 2 und im § 35 b Abs. 1 lit. a genannten Per-
sonen nach dem Ableben des Beamten vom letzten Dienstort (Wohnort) im
Ausland in das Inland übersiedeln, gebühren ihnen zur ungeteilten Hand der
Reisekostenersatz nach § 29 Abs. 1 Z 2 sowie der Frachtkostenersatz nach
§ 30.

(3) Stirbt der Beamte im Ausland, ohne eine nach Abs. 2 anspruchsberech-
tigte Person zu hinterlassen, so werden über einen von den Erben binnen sechs
Monaten nach erfolgter Einantwortung bei der letzten Dienstbehörde des Ver-
storbenen einzubringenden Antrag die tatsächlichen Kosten für die Überbrin-
gung seines Nachlasses ins Inland insoweit vom Bund getragen, als sie die im
§ 30 Abs. 1 festgesetzte Höchstgrenze nicht übersteigen.

§ 35i. (1) Liegt der Dienstort des Beamten im Ausland und hält sich zumin-
dest ein Kind im Sinne des § 2 Abs. 6 Z 2, aus Gründen der Erziehung, einer
Ausbildung, einer Krankheit oder eines Gebrechens

1. im Inland,
2. an einem früheren ausländischen Dienstort des Beamten,
3. an einem Ort im Ausland im Zusammenhang mit der Krankheit oder dem

Gebrechen oder
4. im Heimatland eines der Elternteile

auf, so gebührt dem Beamten einmal im Jahr eine Entschädigung zur Ab-
deckung der Kosten der in den Abs. 2 bis 4 vorgesehenen Besuchsreisen.



Band2.Buch : 20-RGV.pod    522
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

522

522

RGV §§ 35j, 36

(2) Nach Abs. 1 sind je Kalenderjahr abzugelten:
1. wenn lediglich ein Kind des Beamten die Voraussetzungen des Abs. 1

erfüllt,
a) eine Reise dieses Kindes zum Beamten oder,
b) wenn eine solche Reise wegen Krankheit oder Gebrechens des Kindes

oder aus einem anderen von der Dienstbehörde als berücksichtigungs-
würdig anerkannten Grund nicht möglich ist, eine Reise des Beamten
und seines im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten zum Kind,

2. wenn mindestens zwei Kinder des Beamten die Voraussetzungen des
Abs. 1 erfüllen,
a) eine Reise jedes dieser Kinder zum Beamten oder,
b) eine Reise des Beamten und seines im gemeinsamen Haushalt leben-

den Ehegatten zu diesen Kindern.
(3) Halten sich die Kinder an verschiedenen Orten auf, so gebührt – ausge-

nommen im Fall des Abs. 1 Z 3 – die Entschädigung nur für die Reise zu jeweils
einem der Kinder.

(4) Die Entschädigung für die in den Abs. 2 und 3 angeführten Reisen umfaßt
den Ersatz der tatsächlich aufgelaufenen Reisekosten, Flugkosten jedoch nur
bis zum Ausmaß des billigsten Flugtarifes im Rahmen der IATA-Vereinbarungen
zwischen dem Wohnort des Beamten und dem Wohnort des Kindes.

(5) Für Personen, für die der Beamte im selben Kalenderjahr bereits den
Ersatz der Reisekosten gemäß § 35 j beansprucht hat, entfällt der Anspruch auf
eine Entschädigung nach den Abs. 1 bis 4.

§ 35j. (1) Verbringt der Beamte seinen Heimaturlaub (§ 73 BDG 1979) zu-
mindest über einen geschlossenen Zeitraum von zwei Wochen in Österreich, hat
er für sich und seine Haushaltsmitglieder Anspruch auf Ersatz

1. der nachgewiesenen Reisekosten bis zum Höchstmaß des billigsten Flug-
tarifes im Rahmen der IATA-Vereinbarungen und

2. der nachgewiesenen Gepäcktransportkosten pro Person bis zum Höchst-
maß der tarifmäßigen Kosten im Rahmen der IATA Vereinbarungen für
insgesamt 30 kg begleitetes Reisegepäck

zwischen seinem ausländischen Dienst- und Wohnort und Österreich. Bei ge-
teiltem Verbrauch des Heimaturlaubes gebührt der Kostenersatz insgesamt nur
einmal.

(2) Für Personen, für die der Beamte im selben Kalenderjahr bereits eine
Entschädigung gemäß § 35 i beansprucht hat, entfällt der Ersatz der Kosten
nach Abs. 1 Z 1.

ABSCHNITT VIII

Rechnungslegung

§ 36. (1) Der Beamte hat den Anspruch auf Reisegebühren schriftlich unter
Verwendung eines amtlichen Vordruckes (Reiserechnung) bei seiner Dienst-
stelle geltend zu machen und diesen eigenhändig zu unterfertigen. Soweit ein
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automationsunterstütztes Verfahren der Rechnungslegung vorgesehen ist, kann
vom Erfordernis der Schriftlichkeit abgesehen werden. Der Beamte hat die ihm
zustehenden Reisegebühren, soweit sie nicht automationsunterstützt ermittelt
werden können, selbst zu berechnen.

(2) Der Anspruch auf Reisegebühren erlischt, wenn er vom Beamten nicht
innerhalb von sechs Kalendermonaten, beginnend mit dem Kalendermonat, in
den das Ende der Dienstreise, der Dienstverrichtung im Dienstort, einer Reise
nach §§ 15, 24, 35, 35c, 35 i, 35 j oder einer Übersiedlung fällt, bei seiner Dienst-
stelle geltend gemacht wird.

(3) Der Anspruch auf Zuteilungsgebühr, Ersatz der Fahrtauslagen und Ta-
gesgebühr gemäß § 22 Abs. 3, Trennungsgebühr oder Trennungszuschuß ist
jeweils für einen Kalendermonat im nachhinein geltend zu machen. Der An-
spruch erlischt, wenn er vom Beamten nicht innerhalb von sechs Kalendermona-
ten nach Ablauf jenes Kalendermonates, in dem der Anspruch auf Reisegebüh-
ren entstanden ist, bei seiner Dienststelle geltend gemacht wird.

§ 36a. (1) Dem Beamten ist auf Verlangen zeitgerecht vor Antritt der Dienst-
reise oder der Dienstzuteilung oder vor Durchführung der Übersiedlung ein in
der Reiserechnung abzurechnender Vorschuß auf die ihm zustehenden Gebüh-
ren im notwendigen Ausmaß, allenfalls in Etappen, zu gewähren. Auf einen Vor-
schuß unter 72,7 Euro besteht kein Anspruch.

(2) Hat der Beamte einen Vorschuß erhalten und tritt er die beabsichtigte
Dienstreise, Dienstzuteilung oder Übersiedlung nicht innerhalb von vier Wochen
ab dem von ihm angegebenen voraussichtlichen Zeitpunkt an, hat der Beamte
dies seiner Dienststelle zu melden.

(3) Hat der Beamte regelmäßig mehrmals im Monat Dienstreisen durchzu-
führen, kann ihm aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung anstelle eines
Vorschusses nach Abs. 1 ein Dauervorschuß gewährt werden. Bei der Bemes-
sung des Dauervorschusses ist vom Monatsdurchschnitt der beim Beamten
anfallenden Reisegebühren auszugehen. Die Geltendmachung eines Anspru-
ches auf Reisegebühren gemäß § 36 wird durch den Dauervorschuß nicht
gehindert. Der Dauervorschuß ist nicht in der Reiserechnung abzurechnen.
Auf einen Dauervorschuß besteht kein Anspruch. Er kann jederzeit eingestellt
werden.

(4) Der Vorschuß oder ein Vorschußrest ist von den Bezügen des Beamten
hereinzubringen, wenn

1. die Frist des § 36 Abs. 2 oder 3 ungenützt verstrichen ist oder
2. die Dienstreise oder die Dienstzuteilung oder die Übersiedlung nicht inner-

halb des in Abs. 2 genannten Zeitraumes angetreten worden ist oder
3. der Dauervorschuß eingestellt worden ist oder
4. die abgerechneten Reisegebühren den gewährten Vorschuß unter-

schreiten.

§ 37. Der Rechnungsleger ist für die Richtigkeit seiner Angaben in der Reise-
rechnung verantwortlich.
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§ 38. Die anweisende Dienststelle hat die Reiserechnung zu überprüfen und
die Auszahlung des dem Rechnungsleger gebührenden Betrages zu veranlas-
sen. Wird von den Angaben des Beamten abgewichen, ist ihm dies mitzuteilen.

Organe des Wachkörpers Bundespolizei sowie rechtskundige Organe
bei den Landespolizeidirektionen

§ 39. (1) Angehörigen des Wachkörpers Bundespolizei der Bezirks- und
Stadtpolizeikommanden, Polizeiinspektionen und deren Außenstellen, Fach-
inspektionen und Außenstellen der Verkehrsabteilungen gebührt für die mit dem
Exekutivdienst zusammenhängenden

1. Dienstzuteilungen bis zu 24 Stunden und Dienstreisen, jeweils im politi-
schen Bezirk, wenn jedoch ein über den politischen Bezirk hinausgehen-
der Überwachungsrayon festgesetzt ist, im Überwachungsrayon oder

2. Dienstverrichtungen im Dienstort
an Stelle der Tagesgebühren nach dem I. Hauptstück eine monatliche Pau-
schalvergütung. Für jede in Anspruch genommene Nachtunterkunft gebührt eine
Nächtigungsgebühr.

(1a) Abs. 1 ist auf die Angehörigen des Wachkörpers Bundespolizei der Lan-
despolizeidirektionen, die innerhalb ihres Dienstortes überwiegend im mit dem
Exekutivdienst im Zusammenhang stehenden Außendienst verwendet werden,
anzuwenden.

(2) Die Pauschalvergütung nach Abs. 1 und Abs. 1a beträgt
1. für die Bezirkspolizeikommandantinnen und -kommandanten

und deren Referatsleiter, Beamten der Außenstellen der Ver-
kehrsabteilungen und Beamte der Grenzdienststellen, die
eine die Bundesgrenze überschreitende Grenzkontrolle in
Zügen durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,6 Euro,

2. für alle übrigen Beamten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,8 Euro.
(3) Die Pauschalvergütung nach Abs. 1 und Abs. 1a entfällt für Zeiten, für die

ein Exekutivbeamter Gebühren nach den §§ 22 und 34 erhält. Werden die
Gebühren nach den §§ 22 und 34 nur für einen Teil des Monates bezogen, ge-
bührt für den restlichen Teil des Monates je Tag der verhältnismäßige Teil der
Pauschalvergütung. Im Übrigen ist auf den Anspruch und das Ruhen dieser
Pauschalvergütung § 15 Abs. 5 und § 15a Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 an-
zuwenden.

§ 40. Für Beamte des Wachkörpers Bundespolizei, die an Veranstaltungen
zum Zwecke der eigenen Aus- und Fortbildung teilnehmen oder zur regelmäßig
wiederkehrenden Erfüllung gesetzlicher Aufgaben herangezogen werden, kann,
soweit nicht § 39 Anwendung findet, der zuständige Bundesminister im Einver-
nehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport aus Zweckmäßigkeitsgründen an Stelle der zu-
kommenden Gebühren gegen jederzeitigen Widerruf eine Pauschalvergütung
festlegen. Diese Pauschalvergütung ist für einzelne Gebühren oder für ihre Ge-
samtheit mit der Maßgabe zu bemessen, dass sie in keinem Fall über das Aus-
maß der nach diesem Bundesgesetz zustehenden Gebühren hinausgeht. Wer-
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den Reisegebühren der Höhe oder der Anspruchsberechtigung nach geändert,
so ist die Pauschalvergütung mit gleicher Wirksamkeit verhältnismäßig abzu-
ändern.

§ 41. Abweichend von §§ 7 und 8 haben Beamtinnen und Beamte des Wach-
körpers Bundespolizei, die bei einer Einlieferung oder Vorführung die Eisenbahn
oder ein Schiff zu benützen haben, dies in der niedrigsten Wagen- oder Schiffs-
klasse zu tun. Die Reisekostenvergütung für die Rückreise nach der Einlieferung
oder Vorführung hat nach §§ 7 und 8 zu erfolgen.

§ 42. Bei Teilnahme an einem Grundausbildungslehrgang der Verwendungs-
gruppe E 2c für den Exekutivdienst an einem Bildungszentrum oder bei einer
Landespolizeidirektion gebührt einem ohne Haushaltsmitglieder lebenden Be-
amten nur die Reisekostenvergütung und die Reisezulage für die Reise vom
Wohnort in den Schulort und für die Reise nach Abschluss des Grundausbil-
dungslehrganges vom Schulort in einen neuen Dienstort.

§ 43. Dienstverrichtungen im Dienstort begründen
1. bei Beamtinnen und Beamten des Wachkörpers Bundespolizei, ausge-

nommen jene Beamtinnen und Beamten, die eine monatliche Pauschal-
vergütung gemäß § 39 erhalten, sowie

2. bei den rechtskundigen Beamten der Landespolizeidirektionen, die ge-
meinsam mit Beamten gemäß Z 1 eingesetzt werden,

keinen Anspruch auf Reisezulage.

§ 44a. Eine unter Anwendung des § 41 Abs. 4 BDG 1979 durchgeführte Ver-
setzung eines Beamten begründet keinen Anspruch auf Leistungen nach Ab-
schnitt VII des I. Hauptstücks dieses Bundesgesetzes.

Richter und Staatsanwälte

§ 45. (1) Als Dienstort eines Richters, der auf eine bei zwei Gerichten syste-
misierte Planstelle ernannt ist, ist von der Bundesministerin oder vom Bundes-
minister für Justiz der Sitz desjenigen Gerichtes zu bestimmen, bei dem der
Richter überwiegend tätig ist.

(2) Als Dienstort eines Richteramtsanwärters gilt der Sitz desjenigen Ge-
richtshofes erster Instanz, in dessen Sprengel der vom Richteramtsanwärter im
Sinn des § 61 Abs. 1 Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes (RStDG),
BGBl. Nr. 305/1961, gewählte Wohnsitz liegt. Liegt der Wohnsitz außerhalb des
Oberlandesgerichtssprengels, für den der Richteramtsanwärter ernannt ist, gilt
als Dienstort der dem Wohnsitz nächstliegende Gerichtshof erster Instanz inner-
halb dieses Oberlandesgerichtssprengels.

(3) Auf Sprengelrichter und auf Sprengelstaatsanwälte ist Abs. 2 mit der
Maßgabe anzuwenden, daß bei Sprengelstaatsanwälten anstelle der Verwei-
sung auf § 61 Abs. 1 RStDG die Verweisung auf § 55 Abs. 1 BDG 1979 tritt.
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§ 46. Leistungen nach Abschnitt VII des I. Hauptstücks entfallen, wenn ein
Richter in Vollziehung der über ihn verhängten Disziplinarstrafe der Versetzung
an einen anderen Dienstort (§ 104 Abs. 1 lit. c RStDG) ernannt wurde.

Strafvollzugsbedienstete an Justizanstalten

§ 47. (1) Für die mit dem regelmäßigen Dienstbetrieb der Justizanstalt, und
zwar sowohl bei der Gefangenenaufsicht als auch im Wirtschafts- und Arbeits-
betrieb verbundenen Gänge und auswärtigen Dienstverrichtungen besteht in der
Regel kein Anspruch auf Gebühren nach § 4.

(2) Strafvollzugsbediensteten, die zu regelmäßigen Dienstverrichtungen in
außerhalb ihres Dienstortes liegenden Außenstellen von Justizanstalten oder
solchen Krankenanstalten herangezogen werden, gebühren

1. unter Ausschluß einer Nächtigungsgebühr die nach den §§ 13 und 17 er-
mittelte Tagesgebühr im halben Ausmaß und

2. eine Reisekostenvergütung in der Höhe der Kosten der Beförderung der
Person und des notwendigen Reise- und Dienstgepäcks mit einem Mas-
senbeförderungsmittel von der Dienststelle zur Außenstelle oder zur Kran-
kenanstalt.

(3) Wenn in anderen Fällen ausnahmsweise die Benützung eines Massenbe-
förderungsmittels bewilligt und dieses auch tatsächlich benützt wird, gebührt die
Reisekostenvergütung nach der niedrigsten Klasse des Massenbeförderungs-
mittels. Auf die §§ 7 und 8 ist dabei Bedacht zu nehmen.

§ 48. Abweichend von §§ 7 und 8 haben Strafvollzugsbedienstete an Justiz-
anstalten, die bei einer Eskorte die Eisenbahn oder ein Schiff zu benützen ha-
ben, dies in der niedrigsten Wagen- oder Schiffsklasse zu tun. Die Reisekosten-
vergütung für die Rückreise nach Durchführung der Eskorte hat nach §§ 7 und 8
zu erfolgen.

Universitätslehrer

§ 48a. (1) Soweit es zur Gewinnung eines Wissenschafters oder Künstlers
aus dem In- oder Ausland notwendig ist, kann bei der Ernennung zum Universi-
tätsprofessor

1. der Ersatz der Reise- und Frachtkosten, die durch die Wohnsitzverlegung
aus Anlaß der Ernennung entstehen, und

2. ein Haushaltszuschuß bis zur Höhe der Trennungsgebühr für die Zeit, in
der der Universitätsprofessor gezwungen ist, einen doppelten Haushalt zu
führen,

gewährt werden.
(2) Eine Begünstigung nach Abs. 1 darf nur gewährt werden, wenn der Wis-

senschafter oder Künstler sich vor seiner Ernennung zum Universitätsprofessor
schriftlich verpflichtet, innerhalb von drei Jahren nach seinem Dienstantritt sei-
nen Arbeitsplatz nicht aufzugeben.

(3) Tritt ein Universitätsprofessor, dem eine Begünstigung nach Abs. 1 ge-
währt worden ist, innerhalb der im Abs. 2 genannten Frist aus dem Bundes-
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dienst aus, so sind die nach Abs. 1 gewährten Begünstigungen dem Bund zu
ersetzen.

§ 48b. Universitätslehrern kann im Zusammenhang mit einer Freistellung
nach § 160 BDG 1979 ein Reisekostenzuschuß höchstens bis zum Ausmaß der
Ansprüche, die bei Anwendung des I. Hauptstückes entstanden wären, gewährt
werden. Bei der Bemessung der Höhe des Reisekostenzuschusses ist auf den
Anlaß der Freistellung sowie auf die mit dem Anlaß und der Zeit der Freistellung
verbundene Einkünfte und Aufwendungen Bedacht zu nehmen.

§ 48c. Auf Universitätslehrer, die im Rahmen des Lehrbetriebs der betreffen-
den Universitätseinrichtung Exkursionen ins Gelände durchzuführen haben, ist
§ 64 anzuwenden.

Lehrer

§ 49. Bei Lehrern, die mehreren Schulen zugewiesen sind, gilt als Dienst-
stelle die Stammschule.

§ 49a. (1) Für die Aufwendungen, die mit der Teilnahme an
1. Schulveranstaltungen im Sinne der Schulveranstaltungenverordnung,

BGBl. Nr. 498/1995, und
2. gleichwertigen Veranstaltungen, die an den Pädagogischen Hochschulen

durchgeführt werden,
verbunden sind, haben Lehrer abweichend von den Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes Anspruch auf Reisegebühren, die unter Bedachtnahme auf die Art
dieser Veranstaltungen und die mit der Teilnahme an ihnen verbundenen Gege-
benheiten vom zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit der Bundes-
ministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und
Sport durch Verordnung festzusetzen sind.

(2) In der Verordnung sind die Ermittlungsgrundlagen der Reisekostenver-
gütung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen zu regeln. Die
Festsetzung der Reisezulage hat in der Verordnung je nach Art der Schulver-
anstaltung bzw. Veranstaltung in einheitlichen Sätzen zu erfolgen, wobei vom
Betrag der Tagesgebühr des Tarifes I auszugehen ist. Ein tatsächlicher Mehr-
aufwand für die Nächtigung ist darüber hinaus unter Zugrundelegung der Näch-
tigungskosten festzusetzen, die an der Schulveranstaltung bzw. Veranstaltung
teilnehmende Schüler je Nacht zu tragen haben.

(3) Abweichend von § 25 Abs. 2 erster Satz bedürfen Auslandsdienstreisen
anläßlich der Leitung oder Begleitung einer Schulveranstaltung gemäß der
Schulveranstaltungenverordnung nicht der Zustimmung des zuständigen Bun-
desministers.

Bodenschätzung

§ 50. Für die bei der Bodenschätzung verwendeten Beamten gilt § 64 sinn-
gemäß.
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Spielbankenaufsicht

§ 51. Die Tagesgebühr der mit der Spielbankenaufsicht betrauten Beamten
kann vom Bundesminister für Finanzen abweichend von den Ansätzen des § 13
festgesetzt werden. Bei der Festsetzung der Tagesgebühr ist der Mehraufwand
maßgebend, der dem Beamten in Ausübung des Dienstes oder aus Anlaß der
Ausübung des Dienstes notwendigerweise entsteht.

Steueraufsicht

§ 52. Die den „Dienstort“ und die „Dienststelle“ betreffenden Bestimmungen
des I. Hauptstückes haben ohne Rücksicht auf die abweichenden Bestimmun-
gen der Steueraufsichtsvorschrift über den „Standort“ sinngemäß auch für die
Steueraufsicht zu gelten.

Salinen

§ 57. Die Beamten der Salinen erhalten für die Befahrung von Gruben keine
Entschädigung nach § 11 Abs. 6.

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Anstalten

§ 58. Für Beamte, die in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und Anstal-
ten verwendet werden, gilt der Bereich des Betriebes oder der Anstalt als Dienst-
stelle.

§ 59. (Anm.: aufgehoben durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 658/1983)

Wildbach- und Lawinenverbauung und Waldstandsaufnahme

§ 60. Für technische Beamte der Wildbach- und Lawinenverbauung und für
Beamte, die die Waldstandsaufnahme durchführen, ist § 64 sinngemäß anzu-
wenden.

Agrardienst

§ 61. (1) Vermessungen, Absteckungen, Vermarkungen und ähnliche Dienst-
gänge im Agrardienst, die als regelmäßige Dienstverrichtungen anzusehen und
in der Natur des Dienstes gelegen sind, begründen keinen Anspruch auf das Kilo-
metergeld.

(2) Für technische Beamte im Agrardienst ist bei Durchführung der Feldarbeit
§ 64 sinngemäß anzuwenden.

Eichdienst

§ 63. Die für die Vornahme eichtechnischer Amtshandlungen und für die
Durchführung eichpolizeilicher Überprüfungen im Dienstort außerhalb der Dienst-
stelle anfallenden Gebühren sind in besonderen Vorschriften geregelt.
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Vermessungsdienst

§ 64. (1) Den Beamten des Vermessungsdienstes und Beamten, die in
gleichartiger Verwendung stehen, gebührt bei der Durchführung vermessungs-
technischer Feldarbeiten für die bei diesem Anlasse zurückzulegenden Weg-
strecken einschließlich der technischen Begehungen im Gelände an Stelle des
Kilometergeldes eine tägliche Pauschalvergütung von 4,2 Euro.

(2) Zur Bauschvergütung nach Abs. 1 tritt ein Zuschlag, wenn bei Zurück-
legung der Wegstrecke erreicht wurde
Seehöhe Zuschlag

1601 m bis 2600 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 vH
2601 m bis 3000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 vH
über 3000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 vH

(3) Zu der sich nach den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 ergebenden
Bauschvergütung tritt ein besonderer Zuschlag in der Höhe von 25 vH, wenn der
Beamte in mehr als 1000 m Seehöhe arbeitet oder täglich einen Höhenunter-
schied von mehr als 300 m zwischen der jeweiligen Ausgangsstelle (Nächti-
gungsstelle, Bahnhof u. dgl.) und der Arbeitsstelle zurücklegen muß.

Wasserbaudienst

§ 65. Für die Beamten des Wasserbaudienstes tritt bei Anwendung des § 13
an die Stelle des politischen Bezirkes der Bauleitungsbereich; hiebei gilt für die
Beamten des Wasserbauhilfsdienstes die dauernd zugewiesene Dienststrecke
als Dienstort.

§ 66. Das Schiffspersonal des Wasserbaudienstes erhält für die Zeitdauer
seiner Einschiffung auf schwimmenden Fahrzeugen und Geräten, falls diese
außerhalb des Bauleitungsbereiches des Beamten eingesetzt sind, an Stelle der
Reisezulage eine monatliche Bauschvergütung in Höhe des 30fachen der nach
dem 31. Tage zustehenden Tagesgebühr gemäß § 22 Abs. 2.

Straßenbaudienst

§ 67. (1) Für die den Beamten des Straßenwärterdienstes obliegenden
Dienstverrichtungen gilt die ständig zugewiesene Dienststrecke als Dienststelle.

(2) Inwieweit für die Beamten des Straßenbauhilfsdienstes bei Dienstverrich-
tungen im Bereich ihrer Straßenmeisterei (Straßenaufsicht) Gebühren anfallen,
bestimmt der zuständige Bundesminister im Einvernehmen mit der Bundes-
ministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und
Sport.

PTA-Bereich und Fernmeldebehörde

§ 68. (1) Inwieweit für Dienstverrichtungen von Beamten, die der Post und
Telekom Austria Aktiengesellschaft (PTA) oder einem Unternehmen, an dem
die PTA zumindest mehrheitlich beteiligt ist, zur Dienstleistung zugewiesen
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sind (der die PTA und die übrigen angeführten Unternehmen umfassende Be-
reich wird in diesem Bundesgesetz als „PTA-Bereich“ bezeichnet), und von Be-
amten der Fernmeldebehörde an Stelle der in den Abschnitten I bis V des
I. Hauptstückes geregelten Gebühren besondere Vergütungen gewährt wer-
den, bestimmt der zuständige Bundesminister im Einvernehmen mit der Bun-
desministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport.

(2) Für die Anwendung der Bestimmungen des § 2 Abs. 4 letzter Satz tritt bei
der Aufnahme eines Sprengelbediensteten in das öffentlich-rechtliche Dienst-
verhältnis an die Stelle des Dienstortes der Verwendungsort.

Militärpersonen, Berufsoffiziere und Beamte der Heeresverwaltung

§ 69. Für Militärpersonen, Berufsoffiziere und die Beamten der Heeresver-
waltung tritt an die Stelle des Dienstortes (§ 2 Abs. 5) der Garnisonsort. Als im
Garnisonsort gelegen sind auch die außerhalb des Gemeindegebietes der
Garnison befindlichen Anlagen anzusehen, die für Zwecke der Kommandos,
Truppen, Behörden und Anstalten der Garnison bestimmt sind. Das Bundes-
ministerium für Landesverteidigung bestimmt im einzelnen, welche Anlagen zu
einem Garnisonsort gehören.

§ 70. Die Zuteilungsgebühr und die Trennungsgebühr ist um die in diesen
Gebühren enthaltenen Nächtigungsgebühren zu kürzen, wenn von Amts wegen
unentgeltlich eine Unterkunft angewiesen wird.

§ 71. Der Anspruch auf Zuteilungsgebühr und Trennungsgebühr entfällt für
die Zeit, für die ein Anspruch auf Übungs- oder Einsatzgebühr besteht.

§ 72. (1) Verlässt eine in § 69 angeführte Person in einer geschlossenen
Formation den Garnisonsort für länger als 24 Stunden, gebührt ihr für je 24 Stun-
den der Abwesenheit eine Übungsgebühr in der Höhe der Tagesgebühr nach
Tarif II abzüglich des jeweils geltenden Verpflegssatzes.

(2) In den Fällen des Einsatzes nach § 2 des Wehrgesetzes 2001 (WG
2001), BGBl. I Nr. 146, sind die Bestimmungen des Absatzes 1 mit der Maßgabe
anzuwenden, daß die Gebühren von der um ein Drittel erhöhten Tagesgebühr
nach Tarif II zu bemessen sind (Einsatzgebühr).

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 gebührt kein Kilometergeld.

(4) Im Falle der Versetzung in einen anderen Garnisonsort entfallen bei einer
in § 69 angeführten Person, die keinen eigenen Haushalt führt, die Leistungen
nach Abschnitt VII des I. Hauptstücks mit Ausnahme des Reisekostenersatzes
nach § 29 Abs. 1 Z 1.

§ 72a. Beamtinnen und Beamte der Verwendungsgruppe M ZO 3 sind bei
Dienstreisen in die Gebührenstufe 2a gemäß § 3 in der bis zum 31. Dezember
2010 geltenden Fassung einzureihen.
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Teilnahme an Ausbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen

§ 73. Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen (Kursen) zum Zwecke der
eigenen Aus- und Fortbildung begründet nur dann einen Anspruch auf Leistun-
gen nach diesem Bundesgesetz, wenn diese Teilnahme auf Grund eines Dienst-
auftrages und darüber hinaus außerhalb des Dienst- oder Wohnortes erfolgt.
Wird dem Teilnehmer die Verpflegung unentgeltlich beigestellt, ist § 17 Abs. 3
anzuwenden. Wird dem Teilnehmer eine unentgeltliche Nächtigungsmöglichkeit
zur Verfügung gestellt, entfällt der Anspruch auf Nächtigungsgebühr.

III. HAUPTSTÜCK

Vertragsbedienstete

§ 74. (1) Dieses Bundesgesetz ist – mit Ausnahme des § 27 Abs. 2 – auch
auf die Vertragsbediensteten nach § 1 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948
anzuwenden.

(2) § 25c Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des § 3
Abs. 1 in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung § 74 in der bis zum
31. Dezember 2010 geltenden Fassung tritt.

(3) Vertragslehrpersonen der Entlohnungsgruppe pd sind bei Dienstreisen in
das Ausland in die Gebührenstufe 2a gemäß § 74 in der bis zum 31. Dezember
2010 geltenden Fassung einzureihen.

IV. HAUPTSTÜCK

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 75. (1) Dem Angehörigen des Bundesheeres oder der Heeresverwaltung,
der am 1. Oktober 1989 zur dauernden Dienstverwendung auf einem Arbeits-
platz im Fernmeldeaufklärungsdienst oder bei einer hochalpinen Dienststelle
(Seehöhe von mindestens 1200 m) eingeteilt war und der dafür Gebühren nach
den §§ 22 oder 72 bezieht, gebührt ab 1. Jänner 1990 an Stelle dieser Geldleis-
tungen eine Vergütung entsprechend dem für ihn nach § 72 Abs. 1 lit. a oder b
maßgebenden Ausmaß der Übungsgebühr in der am 31. Dezember 1989 gel-
tenden Höhe, solange diese Verwendung andauert.

(2) Die Vergütung entfällt für die Dauer einer Krankheit, eines Urlaubes, einer
Auslandsverwendung oder einer sonstigen Abwesenheit von einer der im Abs. 1
bezeichneten Verwendungen. In diesen Fällen ist die Vergütung um 1/30 je Tag
zu kürzen. Ebenso entfällt die Vergütung für die Zeiträume, für die Leistungen
nach der Reisegebührenvorschrift 1955 anfallen; § 23 Abs. 2 ist sinngemäß an-
zuwenden.

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auf Bedienstete der Bundesbauverwaltung sinnge-
mäß anzuwenden.

§ 75a. (1) Der Beamtin oder dem Beamten bzw. der oder dem Vertrags-
bediensteten stehen Reisekostenvergütungen und Reisezulagen in der bis zum
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31. Dezember 2010 geltenden Fassung dieses Bundesgesetzes zu, wenn die
Dienstreise vor dem 1. Jänner 2011 angetreten wurde.

(2) Die § 3, § 13, § 22 Abs. 1 und § 74, jeweils in der Fassung vor Inkraft-
treten des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, sind auf Dienst-
zuteilungen weiterhin anzuwenden, bei denen die Ankunft im Zuteilungsort vor
dem 1. Jänner 2011 lag.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 64/2016)
(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 164/2015)

§ 76. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen
wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Inkrafttreten von Änderungen dieses Bundesgesetzes

§ 77. (1) § 21 Abs. 1 und § 25c Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 256/1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft.

(2) § 13 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 tritt
mit 1. Juli 1993 in Kraft.

(3) § 7 Abs. 2, § 10 Abs. 8, § 22 Abs. 6, § 27 Abs. 2 und 4, die §§ 43 und 44
samt Überschrift, § 69 samt Überschrift, § 72 Abs. 1 und § 74 Satz 1 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 550/1994 treten mit 1. Jänner 1995 in
Kraft.

(4) § 45 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 507/1994 tritt mit
1. Jänner 1995 in Kraft.

(5) Es treten in Kraft:
1. § 1 Abs. 4, § 4 Z 2 und 3, § 7 Abs. 1 und 5, § 11 Abs. 1 und 6, § 13 Abs. 1

und 7, § 17 Abs. 3, § 18 Abs. 3, § 19, § 23 Abs. 1 und 3, § 25d Abs. 2 und
3, § 30 Abs. 1, § 34 Abs. 6 und 7, 36, § 36a, § 39 Abs. 2, § 48a samt Über-
schrift, § 49a Abs. 2, § 64 Abs. 1, § 73 samt Überschrift, § 74 Z 1 und 2
und § 75a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 665/1994 mit
1. April 1994,

2. § 3 Abs. 1 in der Fassung der Z 2 bis 4 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 665/1994 mit 1. April 1994,

3. § 3 Abs. 1 und 2 in der Fassung der Z 5 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 665/1994 mit 1. Jänner 1995.

(6) § 10 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 20/1995
tritt mit 1. August 1994 in Kraft.

(7) Es treten in Kraft:
1. § 68 Überschrift und Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 43/1995 mit 1. Jänner 1993,
2. § 3 Abs. 1 Z 2 lit. m sublit. aa, § 19 und § 51 samt Überschrift in der Fas-

sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 43/1995 mit 1. Jänner 1995.
(8) § 22 Abs. 2, § 24, § 29 Abs. 1 Z 2, § 32 Abs. 2 und 3, § 35b Abs. 1 lit. a,

§ 35c Abs. 3, § 35e Abs. 1, § 35 i Abs. 1 und § 74 Z 1 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 297/1995 treten mit 1. Mai 1995 in Kraft.
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(9) § 73 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 522/1995 tritt mit
dem auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 522/1995 folgenden
Tag in Kraft.

(10) § 3 Abs. 1 Z 1 lit. e, Z 2 lit. i, Z 3 lit. i und Z 4 lit. h, die Überschrift zu § 68
und § 68 Abs. 1 und 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/
1996 treten mit 1. Mai 1996 in Kraft.

(11) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 treten in Kraft:
1. § 2 Abs. 5, § 20 Abs. 4, § 25c Abs. 4, § 31 Abs. 2, § 33 Abs. 2, § 67 Abs. 2

und § 68 Abs. 1 und die Aufhebung des § 68 Abs. 1a mit 15. Februar
1997,

2. § 10 Abs. 3 und 4 mit 1. Juni 1997,
3. § 3 Abs. 4 und 5, § 42 und § 49a Abs. 1 und 3 mit 1. Juli 1997.
(12) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 109/1997 treten in

Kraft:
1. § 48c mit 1. Juli 1997,
2. die §§ 48a und 48b mit 1. März 1998.
(13) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/1998 treten in

Kraft:
1. § 3 Abs. 1 Z 3 lit. c und Z 4 lit. c und § 74 Z 2 bis 4 mit 1. Oktober 1997,
2. § 68 Überschrift und Abs. 1 mit 1. Jänner 1998,
3. § 22 Abs. 7, § 39 und § 39a mit 1. Juli 1998,
4. § 5 Abs. 3 und § 25b Abs. 3 und 4 mit 1. September 1998.
(14) § 74 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/1999 tritt mit

1. Jänner 1999 in Kraft.
(15) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 127/1999 treten in

Kraft:
1. § 22 Abs. 2 Z 2 Einleitung und lit. a, § 31 Abs. 2, § 33 Abs. 2, die §§ 37 und

38 und § 47 samt Überschrift mit 1. August 1999,
2. § 3 Abs. 1 Z 3 lit. f und Z 4 lit. e mit 1. September 1999,
3. § 3 Abs. 1 Z 2 lit. c, Z 3 lit. c und Z 4 lit. c mit 1. Oktober 1999,
4. § 1 Abs. 5, § 10 Abs. 7, § 12 Abs. 3, § 17 Abs. 1, § 20 Abs. 1 Z 2, § 22

Abs. 3 lit. b, § 34 Abs. 4 lit. b und § 39 Abs. 3 mit 1. Jänner 2002.
Mit Ablauf des 31. Juli 1999 tritt § 62 samt Überschrift in der bis zu diesem Zeit-
punkt geltenden Fassung außer Kraft.

(16) § 3 Abs. 1 Z 2 lit. b, Z 3 lit. b und Z 4 lit. b und § 45 Abs. 3 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/1999 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.

(17) § 3 Abs. 1 Z 1 lit. e, Z 2 lit. i, Z 3 lit. i und Z 4 lit. h in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 161/1999 tritt mit 1. September 1999 in Kraft.

(18) § 58 und § 77 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/
2000 treten mit 1. Jänner 2000 in Kraft.

(19) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2000 treten in Kraft:
1. § 3 Abs. 1 Z 4 lit. b sublit. ee und § 7 Abs. 5 mit 1. Jänner 1999,
2. § 2 Abs. 5, § 20 Abs. 4, § 21 Abs. 1, § 25c Abs. 4, § 39a, § 49a Abs. 1,

§ 67 Abs. 2 und § 68 Abs. 1 mit 1. April 2000,
3. § 22 Abs. 2 Z 2 mit 1. September 2000.
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(20) § 3 Abs. 5, § 10 Abs. 3 und 4, § 11 Abs. 1 und 6, § 12 Abs. 4, § 13
Abs. 1, § 25a Abs. 1 lit. d, § 25b Abs. 2, § 36a Abs. 1, § 39 Abs. 2 und § 64
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 treten mit
1. Jänner 2002 in Kraft.

(21) § 74 Z 2, 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/
2001 tritt mit 30. September 2001 in Kraft.

(22) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2002 treten in Kraft:
1. § 3 Abs. 1 Z 1 lit. b, Z 2 lit. d und e und Z 3 lit. e und § 74 Z 1 lit. e und Z 2

lit. d mit 1. September 2002,
2. § 35 i Abs. 5 und § 35 j samt Überschrift mit 1. Jänner 2003.
(23) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2003 treten in

Kraft:
1. § 3 Abs. 1 Z 4 lit. f sublit. cc mit 1. Jänner 2003,
2. § 2 Abs. 5, § 20 Abs. 4, § 21 Abs. 1, § 25c Abs. 4, § 39a, § 49a Abs. 1,

§ 67 Abs. 2 und § 68 Abs. 1 mit 1. Mai 2003,
2a. der Entfall von § 53 bis § 56 mit 1. Mai 2004,

3. § 1 Abs. 5, § 39 Abs. 3 mit 1. Jänner 2005.
(24) § 22 Abs. 7, § 26 Abs. 1, § 35a, § 35e und § 35 j Abs. 1 in der Fassung

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 176/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft; die
§§ 35f und 35g treten mit Ablauf des 31. Dezember 2004 außer Kraft.

(25) § 39 samt Überschrift und die §§ 40 bis 44 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 80/2005 treten mit 1. Juli 2005 in Kraft.

(26) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007 treten in Kraft:
1. § 3 Abs. 1 Z 2 lit. h sublit. aa und bb, § 3 Abs. 1 Z 3 lit. h sublit. aa und bb

und § 3 Abs. 1 Z 4 lit. g sublit. aa bis cc mit 1. Jänner 2006 und
2. § 49a Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 Z 2 mit 1. Oktober 2007.
(27) § 3 Abs. 1 und § 74 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I

Nr. 96/2007 treten mit 1. Oktober 2007 in Kraft.
(28) § 10 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/

2008 tritt mit 1. Juli 2008 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer
Kraft.

(29) § 44a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/2008 tritt mit
1. Jänner 2009 in Kraft.

(30) § 30 Abs. 3, § 35b Abs. 1 lit. b, § 35d Abs. 3, § 42 sowie das IIIa. Haupt-
stück mit § 74a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(31) § 35d Abs. 1, § 39 Abs. 1 bis 3, § 43 Z 1 und der Entfall des § 44 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in
Kraft.

(32) § 35d Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I
Nr. 111/2010, tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(33) § 3, § 4 Z 1, § 5 Abs. 1 und 3, § 7, § 8, § 10 Abs. 3 und 4, § 11 Abs. 1
zweiter Satz, § 12 Abs. 5, § 13 Abs. 1 und 7, § 16 Abs. 6, § 22 Abs. 1, 2 und 8,
§ 24 erster und letzter Satz, § 25c Abs. 1, § 30 Abs. 1 und 2, § 39 Abs. 1, § 41,
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§ 48, § 49a Abs. 2 zweiter Satz, § 74 samt Überschrift, § 74a und § 75a in der
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, treten mit
1. Jänner 2011 in Kraft. § 10 Abs. 7, § 12 Abs. 3, § 25d Abs. 3 und § 77 Abs. 28
zweiter Satz treten mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft.

(34) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2011 treten in
Kraft:

1. § 11 Abs. 5 mit 1. Jänner 2011,
2. § 2 Abs. 6, § 24, § 25a Abs. 2, § 25b Abs. 4, § 29, § 30 Abs. 1 zweiter

Satz und Abs. 3, § 32, § 34 Abs. 1, § 35b Abs. 1 und 3, § 35c, § 35d
Abs. 1 bis 3, § 35 i Abs. 1, § 35 j Abs. 1, § 36 Abs. 2, § 42, § 46, § 72 Abs. 1
und 4 und § 75a Abs. 2 mit 1. Jänner 2012.

§ 34 Abs. 2, die Überschrift zu § 35 j, § 42 letzter Satz und das IIIa. Hauptstück
mit § 74a samt Überschrift treten mit Ablauf des 31. Dezember 2011 außer
Kraft.

(35) Die Überschrift des § 39, § 39 Abs. 1a und Abs. 2, § 42 sowie § 43 Z 2 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 treten mit 1. September
2012 in Kraft; gleichzeitig treten die Ziffernbezeichnung in § 39 Abs. 1a und § 39
Abs. 1a Z 2 bis 4 außer Kraft.

(36) In der Fassung des BGBl. I Nr. 65/2015 treten in Kraft:
1. der Entfall des § 7 Abs. 3 mit 14. Dezember 2014,
2. § 74 Abs. 3 mit 1. September 2015,
3. § 7 Abs. 3 in der Fassung des Art. 9 Z 1a mit 1. Jänner 2016 sowie
4. § 75a Abs. 3 und 4 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.
(37) § 7a und die Anlage zu § 7a, jeweils in der Fassung des Bundesge-

setzes BGBl. I Nr. 65/2015, treten mit 14. Dezember 2014 in Kraft und mit
31. Dezember 2015 außer Kraft.

(38) Art. 9 Z 1a der Dienstrechts-Novelle 2015, BGBl. I Nr. 65/2015, tritt mit
dem auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2015 folgen-
den Tag außer Kraft. § 5 Abs. 3, § 7 Abs. 3, § 7a, § 72a und § 75a Abs. 3 sowie
der Entfall des § 75a Abs. 4 in der Fassung des BGBl. I Nr. 164/2015 treten mit
1. Jänner 2016 in Kraft.

(39) § 7 Abs. 4 sowie der Entfall der § 7a und § 75a Abs. 3 in der Fassung des
BGBl. I Nr. 64/2016 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(40) § 2 Abs. 5, § 20 Abs. 4, § 21 Abs. 1, § 25c Abs. 4, § 40, § 45 Abs. 1,
§ 49a Abs. 1, § 67 Abs. 2 und § 68 Abs. 1 in der Fassung der Dienstrechts-No-
velle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018, treten mit 8. Jänner 2018 in Kraft.

(41) § 2 Abs. 6 Z 2 in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I
Nr. 102/2018, tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft.

(42) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020,
treten in Kraft:

1. die Überschrift zu § 68 und § 68 Abs. 1 in der Fassung des Art. 11 Z 3 mit
1. Jänner 2020,

2. § 2 Abs. 5, § 20 Abs. 4, § 21 Abs. 1, § 25c Abs. 4, § 40, § 45 Abs. 1, § 49a
Abs. 1, § 67 Abs. 2 und § 68 Abs. 1 in der Fassung des Art. 11 Z 1 mit
29. Jänner 2020.
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(43) § 2a samt Überschrift, § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 2, 2a und 5 sowie § 10
Abs. 1, 2 und 2a in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I
Nr. 205/2022, treten mit 1. Jänner 2023 in Kraft. Auf Reisebewegungen auf
Grund vor dem 1. Jänner 2023 erteilter Dienstaufträge und Bestätigungen ge-
mäß § 10 Abs. 2 ist § 10 in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung
weiterhin anzuwenden.

Vollziehung

§ 78. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung, in
Angelegenheiten jedoch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers
betreffen, dieser Bundesminister betraut.

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 192/1971, Zu, BGBl. Nr. 133/1955)

(1) Beamten, die bis zum 31. Dezember 1970 einen Zuschuß gemäß § 75
der Reisegebührenvorschrift 1955 in der bis dahin geltenden Fassung bezogen,
ist dieser Zuschuß in der bisherigen Höhe an Stelle des Fahrtkostenzuschusses
nach § 16a des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in der Fassung der 21.
Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 73/1971 (Anm.: jetzt § 20b des Gehaltsgeset-
zes 1956), so lange zu gewähren, als er höher ist als der Fahrtkostenzuschuß.

(2) (Anm.: Gegenstandslos)

7. Hauptstück

Schluss- und Übergangsbestimmungen

Artikel 79

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 135/2009, zu den §§ 30, 35b, 35d, 42 und 74a,
BGBl. Nr. 133/1955)

(1) Art. 2 (Änderung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs), Art. 3
(Änderung des Ehegesetzes), Art. 4 (Änderung des Fortpflanzungsmedizin-
gesetzes), Art. 6 (Änderung der Jurisdiktionsnorm), Art. 7 (Änderung des Straf-
gesetzbuches), Art. 27 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988), Art. 28
(Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988), Art. 29 (Änderung des Um-
satzsteuergesetzes 1994), Art. 30 (Änderung des Bewertungsgesetzes 1955),
Art. 31 (Änderung des Gebührengesetzes 1957), Art. 33 (Änderung der Bun-
desabgabenordnung), Art. 34 (Änderung des Alkoholsteuergesetzes), Art. 61
(Änderung des Ärztegesetzes 1998), Art. 62 (Änderung des Gehaltskassenge-
setzes 2002), Art. 63 (Änderung des Apothekengesetzes), Art. 72 (Änderung
des Studienförderungsgesetzes), Art. 76 (Änderung des Entwicklungshelfer-
gesetzes), Art. 77 (Änderung des Bundesgesetzes über Aufgaben und Organi-
sation des auswärtigen Dienstes – Statut) und Art. 78 (Bundesgesetz über die
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Einräumung von Privilegien und Immunitäten an internationale Organisationen)
treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(2) Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in
Strafsachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in
erster Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines Urteils infolge Nichtig-
keitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung des Strafverfah-
rens oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB
vorzugehen.
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Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG
(Auszug)

Auszug aus der Bundesverfassung in der Fassung von 1929,
BGBI. Nr. 1/1930, unter Berücksichtigung aller Änderungen

einschließlich BGBl. I Nr. 141/2022
. . .

Artikel 7

(1) Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des
Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausge-
schlossen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die
Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehand-
lung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des
täglichen Lebens zu gewährleisten.

(2) Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleich-
stellung von Mann und Frau. Maßnahmen zur Förderung der faktischen Gleich-
stellung von Frauen und Männern insbesondere durch Beseitigung tatsächlich
bestehender Ungleichheiten sind zulässig.

(3) Amtsbezeichnungen können in der Form verwendet werden, die das Ge-
schlecht des Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin zum Ausdruck bringt. Glei-
ches gilt für Titel, akademische Grade und Berufsbezeichnungen.

(4) Den öffentlich Bediensteten, einschließlich der Angehörigen des Bundes-
heeres, ist die ungeschmälerte Ausübung ihrer politischen Rechte gewährleistet.

. . .

Artikel 10

(1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden An-
gelegenheiten:

. . .
11. Arbeitsrecht, soweit es nicht unter Art. 11 fällt, jedoch einschließlich des

Arbeiterrechtes sowie des Arbeiter- und Angestelltenschutzes der Dienst-
nehmer in Sägen, Harzverarbeitungsstätten, Mühlen und Molkereien, die
von land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften betrieben werden, sofern in diesen eine bundesgesetzlich zu be-
stimmende Anzahl von Dienstnehmern dauernd beschäftigt ist; für diese
Dienstnehmer gelten die für die Dienstnehmer in gewerblichen Betrieben
bestehenden Rechtsvorschriften; Sozial- und Vertragsversicherungswe-
sen; Pflegegeldwesen; Sozialentschädigungsrecht; Ausbildungspflicht für
Jugendliche; Kammern für Arbeiter und Angestellte, mit Ausnahme sol-
cher auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet, jedoch auch für die
Dienstnehmer in Sägen, Harzverarbeitungsstätten, Mühlen und Molke-
reien, die von land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaften betrieben werden, sofern in diesen eine bundesge-
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setzlich zu bestimmende Anzahl von Dienstnehmern dauernd beschäftigt
ist;

12. Gesundheitswesen mit Ausnahme des Leichen- und Bestattungswesens
sowie des Gemeindesanitätsdienstes und Rettungswesens, hinsichtlich
der Heil- und Pflegeanstalten, des Kurortewesens und der natürlichen
Heilvorkommen jedoch nur die sanitäre Aufsicht; Maßnahmen zur Abwehr
von gefährlichen Belastungen der Umwelt, die durch Überschreitung von
Immissionsgrenzwerten entstehen; Luftreinhaltung, unbeschadet der Zu-
ständigkeit der Länder für Heizungsanlagen; Abfallwirtschaft hinsichtlich
gefährlicher Abfälle, hinsichtlich anderer Abfälle nur soweit ein Bedürfnis
nach Erlassung einheitlicher Vorschriften vorhanden ist; Veterinärwesen;
Ernährungswesen einschließlich der Nahrungsmittelkontrolle; Regelung
des geschäftlichen Verkehrs mit Saat- und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln sowie mit Pflanzenschutzgeräten, einschließlich
der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch der Anerkennung;

12a. Universitäts- und Hochschulwesen sowie das Erziehungswesen betref-
fend Studentenheime in diesen Angelegenheiten;

13. wissenschaftlicher und fachtechnischer Archiv- und Bibliotheksdienst;
Angelegenheiten der künstlerischen und wissenschaftlichen Sammlun-
gen und Einrichtungen des Bundes; Angelegenheiten der Bundestheater
mit Ausnahme der Bauangelegenheiten; Denkmalschutz; Angelegenhei-
ten des Kultus; Volkszählungswesen sowie – unter Wahrung der Rechte
der Länder, im eigenen Land jegliche Statistik zu betreiben – sonstige
Statistik, soweit sie nicht nur den Interessen eines einzelnen Landes
dient; allgemeine Angelegenheiten des Schutzes personenbezogener
Daten; Stiftungs- und Fondswesen, soweit es sich um Stiftungen und
Fonds handelt, die nach ihren Zwecken über den Interessenbereich
eines Landes hinausgehen und nicht schon bisher von den Ländern
autonom verwaltet wurden;

14. Organisation und Führung der Bundespolizei; Regelung der Errichtung
und der Organisierung sonstiger Wachkörper mit Ausnahme der Ge-
meindewachkörper; Regelung der Bewaffnung der Wachkörper und des
Rechtes zum Waffengebrauch;

15. militärische Angelegenheiten; Angelegenheiten des Zivildienstes; Kriegs-
schadenangelegenheiten; Fürsorge für Kriegsgräber; aus Anlass eines
Krieges oder im Gefolge eines solchen zur Sicherung der einheitlichen
Führung der Wirtschaft notwendig erscheinende Maßnahmen, insbeson-
dere auch hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung mit Bedarfsge-
genständen;

16. Einrichtung der Bundesbehörden und sonstigen Bundesämter; Dienst-
recht und Personalvertretungsrecht der Bundesbediensteten;

. . .

Artikel 14

(1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung auf dem Gebiet
des Schulwesens sowie auf dem Gebiet des Erziehungswesens in den Angele-
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genheiten der Schülerheime, soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes
bestimmt ist. Zum Schul- und Erziehungswesen im Sinne dieses Artikels zählen
nicht die im Art. 14a geregelten Angelegenheiten.

(2) Bundessache ist die Gesetzgebung, Landessache die Vollziehung in
den Angelegenheiten des Dienstrechtes und des Personalvertretungsrechtes
der Lehrer für öffentliche Pflichtschulen, soweit im Abs. 4 lit. a nicht anderes
bestimmt ist. In diesen Bundesgesetzen kann die Landesgesetzgebung er-
mächtigt werden, zu genau zu bezeichnenden einzelnen Bestimmungen Aus-
führungsbestimmungen zu erlassen; hiebei finden die Bestimmungen des
Art. 15 Abs. 6 sinngemäß Anwendung. Durchführungsverordnungen zu diesen
Bundesgesetzen sind, soweit darin nicht anderes bestimmt ist, vom Bund zu
erlassen.

(3) Bundessache ist die Gesetzgebung über die Grundsätze, Landessache
die Erlassung von Ausführungsgesetzen und die Vollziehung in folgenden Ange-
legenheiten:

a) äußere Organisation (Aufbau, Organisationsformen, Errichtung, Erhal-
tung, Auflassung, Sprengel, Klassenschülerzahlen und Unterrichtszeit)
der öffentlichen Pflichtschulen;

b) äußere Organisation der öffentlichen Schülerheime, die ausschließlich
oder vorwiegend für Schüler von Pflichtschulen bestimmt sind;

c) fachliche Anstellungserfordernisse für die von den Ländern, Gemeinden
oder von Gemeindeverbänden anzustellenden Kindergärtnerinnen und Er-
zieher an Horten und an Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwie-
gend für Schüler von Pflichtschulen bestimmt sind.

(4) Landessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden An-
gelegenheiten:

a) Behördenzuständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit über die Lehrer für
öffentliche Pflichtschulen auf Grund der gemäß Abs. 2 ergehenden Ge-
setze;

b) Kindergartenwesen und Hortwesen.
(5) Abweichend von den Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 ist Bundessache die

Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden Angelegenheiten:
a) Öffentliche Praxisschulen, Übungskindergärten, Übungshorte und Übungs-

schülerheime, die einer öffentlichen Schule zum Zweck lehrplanmäßig vor-
gesehener Übungen eingegliedert sind;

b) öffentliche Schülerheime, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler
der in lit. a genannten Praxisschulen bestimmt sind;

c) Dienstrecht und Personalvertretungsrecht der Lehrer, Erzieher und Kin-
dergärtnerinnen für die in lit. a und b genannten öffentlichen Einrichtungen.

(5a) Demokratie, Humanität, Solidarität, Friede und Gerechtigkeit sowie
Offenheit und Toleranz gegenüber den Menschen sind Grundwerte der Schule,
auf deren Grundlage sie der gesamten Bevölkerung, unabhängig von Herkunft,
sozialer Lage und finanziellem Hintergrund, unter steter Sicherung und Weiter-
entwicklung bestmöglicher Qualität ein höchstmögliches Bildungsniveau sichert.
Im partnerschaftlichen Zusammenwirken von Schülern, Eltern und Lehrern ist
Kindern und Jugendlichen die bestmögliche geistige, seelische und körperliche
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Entwicklung zu ermöglichen, damit sie zu gesunden, selbstbewussten, glückli-
chen, leistungsorientierten, pflichttreuen, musischen und kreativen Menschen
werden, die befähigt sind, an den sozialen, religiösen und moralischen Werten
orientiert Verantwortung für sich selbst, Mitmenschen, Umwelt und nachfol-
gende Generationen zu übernehmen. Jeder Jugendliche soll seiner Entwicklung
und seinem Bildungsweg entsprechend zu selbständigem Urteil und sozialem
Verständnis geführt werden, dem politischen, religiösen und weltanschaulichen
Denken anderer aufgeschlossen sein sowie befähigt werden, am Kultur- und
Wirtschaftsleben Österreichs, Europas und der Welt teilzunehmen und in Frei-
heits- und Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mit-
zuwirken.

(6) Schulen sind Einrichtungen, in denen Schüler gemeinsam nach einem
umfassenden, festen Lehrplan unterrichtet werden und im Zusammenhang mit
der Vermittlung von allgemeinen oder allgemeinen und beruflichen Kenntnis-
sen und Fertigkeiten ein umfassendes erzieherisches Ziel angestrebt wird.
Öffentliche Schulen sind jene Schulen, die vom gesetzlichen Schulerhalter er-
richtet und erhalten werden. Gesetzlicher Schulerhalter ist der Bund, soweit die
Gesetzgebung und Vollziehung in den Angelegenheiten der Errichtung, Erhal-
tung und Auflassung von öffentlichen Schulen Bundessache ist. Gesetzlicher
Schulerhalter ist das Land oder nach Maßgabe der landesgesetzlichen Vor-
schriften die Gemeinde oder ein Gemeindeverband, soweit die Gesetzgebung
oder Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung in den Angelegenheiten
der Errichtung, Erhaltung und Auflassung von öffentlichen Schulen Landes-
sache ist. Öffentliche Schulen sind allgemein ohne Unterschied der Geburt,
des Geschlechtes, der Rasse, des Standes, der Klasse, der Sprache und des
Bekenntnisses, im Übrigen im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen zu-
gänglich. Das Gleiche gilt sinngemäß für Kindergärten, Horte und Schüler-
heime.

(6a) Die Gesetzgebung hat ein differenziertes Schulsystem vorzusehen, das
zumindest nach Bildungsinhalten in allgemeinbildende und berufsbildende
Schulen und nach Bildungshöhe in Primar- und Sekundarschulbereiche geglie-
dert ist, wobei bei den Sekundarschulen eine weitere angemessene Differenzie-
rung vorzusehen ist.

(7) Schulen, die nicht öffentlich sind, sind Privatschulen; diesen ist nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen das Öffentlichkeitsrecht zu verleihen.

(7a) Die Schulpflicht beträgt zumindest neun Jahre und es besteht auch Be-
rufsschulpflicht.

(8) Dem Bund steht die Befugnis zu, sich in den Angelegenheiten, die nach
Abs. 2 und 3 in die Vollziehung der Länder fallen, von der Einhaltung der auf
Grund dieser Absätze erlassenen Gesetze und Verordnungen Kenntnis zu ver-
schaffen, zu welchem Zweck er auch Organe in die Schulen und Schülerheime
entsenden kann. Werden Mängel wahrgenommen, so kann dem Landeshaupt-
mann durch Weisung (Art. 20 Abs. 1) die Abstellung der Mängel innerhalb einer
angemessenen Frist aufgetragen werden. Der Landeshauptmann hat für die
Abstellung der Mängel nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften Sorge zu
tragen und ist verpflichtet, um die Durchführung solcher Weisungen zu bewir-
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ken, auch die ihm in seiner Eigenschaft als Organ des selbständigen Wirkungs-
bereiches des Landes zu Gebote stehenden Mittel anzuwenden.

(9) Auf dem Gebiet des Dienstrechtes der Lehrer, Erzieher und Kindergärt-
nerinnen gelten für die Verteilung der Zuständigkeiten zur Gesetzgebung und
Vollziehung hinsichtlich der Dienstverhältnisse zum Bund, zu den Ländern, zu
den Gemeinden und zu den Gemeindeverbänden, soweit in den vorhergehen-
den Absätzen nicht anderes bestimmt ist, die diesbezüglichen allgemeinen Re-
gelungen der Art. 10 und 21. Gleiches gilt für das Personalvertretungsrecht der
Lehrer, Erzieher und Kindergärtnerinnen.

(10) In den Angelegenheiten der Schulgeldfreiheit sowie des Verhältnisses
der Schule und Kirchen (Religionsgesellschaften) einschließlich des Religions-
unterrichtes in der Schule, soweit es sich nicht um Angelegenheiten der Univer-
sitäten und Hochschulen handelt, können Bundesgesetze vom Nationalrat nur in
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Das Gleiche
gilt, wenn die Grundsätze des Abs. 6a verlassen werden sollen und für die Ge-
nehmigung der in vorstehenden Angelegenheiten abgeschlossenen Staatsver-
träge der im Art. 50 bezeichneten Art.

(Anm.: Abs. 11 aufgehoben durch Art. I Z 2 BVG, BGBl. Nr. 316/1975.)

Artikel 14a

(1) Auf dem Gebiet des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens sowie
auf dem Gebiet des land- und forstwirtschaftlichen Erziehungswesens in den
Angelegenheiten der Schülerheime, ferner in den Angelegenheiten des Dienst-
rechtes und des Personalvertretungsrechtes der Lehrer und Erzieher an den un-
ter diesen Artikel fallenden Schulen und Schülerheimen sind Gesetzgebung und
Vollziehung Landessache, soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes be-
stimmt ist.

(2) Bundessache ist die Gesetzgebung und Vollziehung in folgenden Ange-
legenheiten:

a) höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten sowie Anstalten für die
Ausbildung und Fortbildung der Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen
Schulen;

b) Fachschulen für die Ausbildung von Forstpersonal;
c) öffentliche land- und forstwirtschaftliche Fachschulen, die zur Gewähr-

leistung von lehrplanmäßig vorgesehenen Übungen mit einer der unter
den lit. a und b genannten öffentlichen Schulen oder mit einer land- und
forstwirtschaftlichen Versuchsanstalt des Bundes organisatorisch verbun-
den sind;

d) Schülerheime, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler der unter
den lit. a bis c genannten Schulen bestimmt sind;

e) Dienstrecht und Personalvertretungsrecht der Lehrer und Erzieher für die
unter den lit. a bis d genannten Einrichtungen;

f) Subventionen zum Personalaufwand der konfessionellen land- und forst-
wirtschaftlichen Schulen;
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g) land- und forstwirtschaftliche Versuchsanstalten des Bundes, die mit einer
vom Bund erhaltenen land- und forstwirtschaftlichen Schule zur Gewähr-
leistung von lehrplanmäßig vorgesehenen Übungen an dieser Schule
organisatorisch verbunden sind.

(3) Soweit es sich nicht um die im Abs. 2 genannten Angelegenheiten han-
delt, ist Bundessache die Gesetzgebung, Landessache die Vollziehung in den
Angelegenheiten

a) des Religionsunterrichtes;
b) des Dienstrechtes und des Personalvertretungsrechtes der Lehrer für

öffentliche land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen und der
Erzieher für öffentliche Schülerheime, die ausschließlich oder vorwiegend
für Schüler dieser Schulen bestimmt sind, ausgenommen jedoch die An-
gelegenheiten der Behördenzuständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit
über diese Lehrer und Erzieher.

In den auf Grund der Bestimmungen unter lit. b ergehenden Bundesgesetzen
kann die Landesgesetzgebung ermächtigt werden, zu genau zu bezeichnenden
einzelnen Bestimmungen Ausführungsbestimmungen zu erlassen; hiebei finden
die Bestimmungen des Art. 15 Abs. 6 sinngemäß Anwendung. Durchführungs-
verordnungen zu diesen Bundesgesetzen sind, soweit darin nicht anderes be-
stimmt ist, vom Bund zu erlassen.

(4) Bundessache ist die Gesetzgebung über die Grundsätze, Landessache
die Erlassung von Ausführungsgesetzen und die Vollziehung

a) hinsichtlich der land- und forstwirtschaftlichen Berufsschulen: in den Ange-
legenheiten der Festlegung sowohl des Bildungszieles als auch von
Pflichtgegenständen und der Unentgeltlichkeit des Unterrichtes sowie in
den Angelegenheiten der Schulpflicht und des Übertrittes von der Schule
eines Landes in die Schule eines anderen Landes;

b) hinsichtlich der land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen: in den Ange-
legenheiten der Festlegung der Aufnahmevoraussetzungen, des Bil-
dungszieles, der Organisationsformen, des Unterrichtsausmaßes und der
Pflichtgegenstände, der Unentgeltlichkeit des Unterrichtes und des Über-
trittes von der Schule eines Landes in die Schule eines anderen Landes;

c) in den Angelegenheiten des Öffentlichkeitsrechtes der privaten land- und
forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen mit Ausnahme der unter
Abs. 2 lit. b fallenden Schulen;

d) hinsichtlich der Organisation und des Wirkungskreises von Beiräten, die in
den Angelegenheiten des Abs. 1 an der Vollziehung der Länder mitwirken.

(5) Die Errichtung der im Abs. 2 unter den lit. c und g bezeichneten land- und
forstwirtschaftlichen Fachschulen und Versuchsanstalten ist nur zulässig, wenn
die Landesregierung des Landes, in dem die Fachschule beziehungsweise Ver-
suchsanstalt ihren Sitz haben soll, der Errichtung zugestimmt hat. Diese Zustim-
mung ist nicht erforderlich, wenn es sich um die Errichtung einer land- und forst-
wirtschaftlichen Fachschule handelt, die mit einer Anstalt für die Ausbildung und
Fortbildung der Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Schulen zur Gewähr-
leistung von lehrplanmäßig vorgesehenen Übungen organisatorisch verbunden
werden soll.
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(6) Dem Bund steht die Befugnis zu, in den Angelegenheiten, die nach Abs. 3
und 4 in die Vollziehung der Länder fallen, die Einhaltung der von ihm erlasse-
nen Vorschriften wahrzunehmen.

(7) Die Bestimmungen des Art. 14 Abs. 5a, 6, 6a, 7, 7a und 9 gelten sinn-
gemäß auch für die im ersten Satz des Abs. 1 bezeichneten Gebiete.

(8) Art. 14 Abs. 10 gilt sinngemäß.
. . .

Artikel 18

(1) Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur auf Grund der Gesetze aus-
geübt werden.

(2) Jede Verwaltungsbehörde kann auf Grund der Gesetze innerhalb ihres
Wirkungsbereiches Verordnungen erlassen.

. . .

Artikel 20

(1) Unter der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder füh-
ren nach den Bestimmungen der Gesetze auf Zeit gewählte Organe, ernannte
berufsmäßige Organe oder vertraglich bestellte Organe die Verwaltung. Sie sind
den ihnen vorgesetzten Organen für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich und,
soweit in Gesetzen gemäß Abs. 2 nicht anderes bestimmt ist, an deren Weisun-
gen gebunden. Das nachgeordnete Organ kann die Befolgung einer Weisung
ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt
wurde oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde.

(2) Durch Gesetz können Organe
1. zur sachverständigen Prüfung,
2. zur Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,
3. mit Schieds-, Vermittlungs- und Interessenvertretungsaufgaben,
4. zur Sicherung des Wettbewerbs und zur Durchführung der Wirtschaftsauf-

sicht,
5. zur Aufsicht und Regulierung elektronischer Medien und zur Förderung

der Medien,
6. zur Durchführung einzelner Angelegenheiten des Dienst- und Disziplinar-

rechts,
7. zur Durchführung und Leitung von Wahlen, oder,
8. soweit dies nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Union geboten ist,

von der Bindung an Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe freigestellt wer-
den. Durch Landesverfassungsgesetz können weitere Kategorien weisungs-
freier Organe geschaffen werden. Durch Gesetz ist ein der Aufgabe des wei-
sungsfreien Organs angemessenes Aufsichtsrecht der obersten Organe vorzu-
sehen, zumindest das Recht, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung
der weisungsfreien Organe zu unterrichten, und – soweit es sich nicht um Or-
gane gemäß den Z 2, 5 und 8 handelt – das Recht, weisungsfreie Organe aus
wichtigem Grund abzuberufen.
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(3) Alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung be-
trauten Organe sowie die Organe anderer Körperschaften des öffentlichen
Rechts sind, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zur Verschwiegenheit
über alle ihnen ausschließlich aus ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen
Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im Interesse der Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfassenden Landes-
verteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftlichen Interesse einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder
im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist (Amtsverschwiegenheit).
Die Amtsverschwiegenheit besteht für die von einem allgemeinen Vertretungs-
körper bestellten Funktionäre nicht gegenüber diesem Vertretungskörper, wenn
er derartige Auskünfte ausdrücklich verlangt.

(4) Alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betrau-
ten Organe sowie die Organe anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts ha-
ben über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, soweit
eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht; berufliche
Vertretungen sind nur gegenüber den ihnen jeweils Zugehörigen auskunftspflich-
tig und dies insoweit, als dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben nicht verhindert wird. Die näheren Regelungen sind hinsichtlich
der Organe des Bundes sowie der durch die Bundesgesetzgebung zu regelnden
Selbstverwaltung in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache, hinsichtlich
der Organe der Länder und Gemeinden sowie der durch die Landesgesetz-
gebung zu regelnden Selbstverwaltung in der Grundsatzgesetzgebung Bundes-
sache, in der Ausführungsgesetzgebung und in der Vollziehung Landessache.

(5) Alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung be-
trauten Organe haben Studien, Gutachten und Umfragen, die sie in Auftrag ge-
geben haben, samt deren Kosten in einer für jedermann zugänglichen Art und
Weise zu veröffentlichen, solange und soweit deren Geheimhaltung nicht ge-
mäß Abs. 3 geboten ist.

Artikel 21

(1) Den Ländern obliegt die Gesetzgebung und Vollziehung in den Angele-
genheiten des Dienstrechtes einschließlich des Dienstvertragsrechtes und des
Personalvertretungsrechtes der Bediensteten der Länder, der Gemeinden und
der Gemeindeverbände, soweit für alle diese Angelegenheiten in Abs. 2, in
Art. 14 Abs. 2, Abs. 3 lit. c und Abs. 5 lit. c und in Art. 14a Abs. 2 lit. e und Abs. 3
lit. b nicht anderes bestimmt ist. Über Streitigkeiten aus vertraglichen Dienstver-
hältnissen entscheiden die ordentlichen Gerichte.

(2) Den Ländern obliegt die Gesetzgebung und Vollziehung in den Ange-
legenheiten des Arbeitnehmerschutzes der Bediensteten (Abs. 1) und der Per-
sonalvertretung der Bediensteten der Länder, soweit die Bediensteten nicht in
Betrieben tätig sind. Soweit nach dem ersten Satz nicht die Zuständigkeit der
Länder gegeben ist, fallen die genannten Angelegenheiten in die Zuständigkeit
des Bundes.

(3) Soweit in diesem Gesetz nicht anderes bestimmt ist, wird die Diensthoheit
gegenüber den Bediensteten des Bundes von den obersten Organen des Bundes
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ausgeübt. Die Diensthoheit gegenüber den Bediensteten der Länder wird von den
obersten Organen der Länder ausgeübt; soweit dieses Gesetz entsprechende
Ausnahmen hinsichtlich der Bediensteten des Bundes vorsieht, kann durch Lan-
desverfassungsgesetz bestimmt werden, dass die Diensthoheit gegenüber den
Bediensteten des Landes von gleichartigen Organen ausgeübt wird.

(4) Die Möglichkeit des Wechsels zwischen dem Dienst beim Bund, bei den
Ländern, bei den Gemeinden und bei den Gemeindeverbänden bleibt den
öffentlich Bediensteten jederzeit gewahrt. Gesetzliche Bestimmungen, wonach
die Anrechnung von Dienstzeiten davon abhängig unterschiedlich erfolgt, ob sie
beim Bund, bei einem Land, bei einer Gemeinde oder bei einem Gemeindever-
band zurückgelegt worden sind, sind unzulässig. Um eine gleichwertige Ent-
wicklung des Dienstrechtes, des Personalvertretungsrechtes und des Arbeitneh-
merschutzes bei Bund, Ländern und Gemeinden zu ermöglichen, haben Bund
und Länder einander über Vorhaben in diesen Angelegenheiten zu informieren.

(5) Durch Gesetz kann vorgesehen werden, dass
1. Beamte zur Ausübung bestimmter Leitungsfunktionen oder in den Fällen,

in denen dies auf Grund der Natur des Dienstes erforderlich ist, befristet
ernannt werden;

2. nach Ablauf der Befristung oder bei Änderung der Organisation der Be-
hörden oder der dienstrechtlichen Gliederungen durch Gesetz keine Er-
nennung erforderlich ist;

3. es, soweit die Zuständigkeit zur Ernennung gemäß Art. 66 Abs. 1 übertra-
gen ist, in den Fällen einer Versetzung oder einer Änderung der Verwen-
dung keiner Ernennung bedarf.

(6) In den Fällen des Abs. 5 besteht kein Anspruch auf eine gleichwertige
Verwendung.

Artikel 22

Alle Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der Gemeindever-
bände sowie der sonstigen Selbstverwaltungskörper sind im Rahmen ihres ge-
setzmäßigen Wirkungsbereiches zur wechselseitigen Hilfeleistung verpflichtet.

Artikel 23

(1) Der Bund, die Länder, die Gemeinden und die sonstigen Körperschaften
und Anstalten des öffentlichen Rechts haften für den Schaden, den die als ihre
Organe handelnden Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidri-
ges Verhalten wem immer schuldhaft zugefügt haben.

(2) Personen, die als Organe eines im Abs. 1 bezeichneten Rechtsträgers
handeln, sind ihm, soweit ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt,
für den Schaden haftbar, für den der Rechtsträger dem Geschädigten Ersatz ge-
leistet hat.

(3) Personen, die als Organe eines im Abs. 1 bezeichneten Rechtsträgers
handeln, haften für den Schaden, den sie in Vollziehung der Gesetze dem
Rechtsträger durch ein rechtswidriges Verhalten unmittelbar zugefügt haben.
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(4) Die näheren Bestimmungen zu den Abs. 1 bis 3 werden durch Bundes-
gesetz getroffen.

(5) Ein Bundesgesetz kann auch bestimmen, inwieweit auf dem Gebiet des
Post- und Fernmeldewesens von den in den Abs. 1 bis 3 festgelegten Grund-
sätzen abweichende Sonderbestimmungen gelten.

. . .

Artikel 23b

(1) Öffentlich Bediensteten ist, wenn sie sich um ein Mandat im Europä-
ischen Parlament bewerben, die für die Bewerbung um das Mandat erforderliche
freie Zeit zu gewähren. Öffentlich Bedienstete, die zu Mitgliedern des Europä-
ischen Parlaments gewählt wurden, sind für die Dauer der Mandatsausübung
unter Entfall der Dienstbezüge außer Dienst zu stellen. Das Nähere wird durch
Gesetz geregelt.

(2) Universitätslehrer können eine Tätigkeit in Forschung und Lehre und die
Prüfungstätigkeit auch während der Zugehörigkeit zum Europäischen Parlament
fortsetzen. Die Dienstbezüge für diese Tätigkeit sind entsprechend den tatsäch-
lich erbrachten Leistungen zu bemessen, dürfen aber 25% der Bezüge eines
Universitätslehrers nicht übersteigen.

(3) Insoweit dieses Bundesverfassungsgesetz die Unvereinbarkeit von Funk-
tionen mit der Zugehörigkeit oder mit der ehemaligen Zugehörigkeit zum Natio-
nalrat vorsieht, sind diese Funktionen auch mit der Zugehörigkeit oder mit der
ehemaligen Zugehörigkeit zum Europäischen Parlament unvereinbar.

. . .

Artikel 30

(1) Der Nationalrat wählt aus seiner Mitte den Präsidenten, den zweiten und
dritten Präsidenten.

(2) Die Geschäfte des Nationalrates werden auf Grund eines besonderen
Bundesgesetzes geführt. Das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des
Nationalrates kann nur bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglie-
der und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen be-
schlossen werden.

(3) Zur Unterstützung der parlamentarischen Aufgaben und zur Besor-
gung der Verwaltungsangelegenheiten im Bereich der Organe der Gesetzge-
bung des Bundes sowie gleichartiger Aufgaben und Verwaltungsangelegen-
heiten, die die in Österreich gewählten Mitglieder des Europäischen Parla-
ments betreffen, ist die Parlamentsdirektion berufen, die dem Präsidenten
des Nationalrates untersteht. Für den Bereich des Bundesrates ist die innere
Organisation der Parlamentsdirektion im Einvernehmen mit dem Vorsitzen-
den des Bundesrates zu regeln, dem bei Besorgung der auf Grund dieses
Gesetzes dem Bundesrat übertragenen Aufgaben auch das Weisungsrecht
zukommt.
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(4) Dem Präsidenten des Nationalrates stehen insbesondere auch die Er-
nennung der Bediensteten der Parlamentsdirektion und alle übrigen Befugnisse
in Personalangelegenheiten dieser Bediensteten zu.

(5) Der Präsident des Nationalrates kann den parlamentarischen Klubs zur
Erfüllung parlamentarischer Aufgaben Bedienstete der Parlamentsdirektion zur
Dienstleistung zuweisen.

(6) Bei der Vollziehung der nach diesem Artikel dem Präsidenten des Natio-
nalrates zustehenden Verwaltungsangelegenheiten ist dieser oberstes Verwal-
tungsorgan und übt diese Befugnisse allein aus. Die Erlassung von Verordnun-
gen steht dem Präsidenten des Nationalrates insoweit zu, als diese ausschließ-
lich in diesem Artikel geregelte Verwaltungsangelegenheiten betreffen.

. . .

Artikel 59a

(1) Dem öffentlich Bediensteten ist, wenn er sich um ein Mandat im Natio-
nalrat bewirbt, die für die Bewerbung um das Mandat erforderliche freie Zeit zu
gewähren.

(2) Der öffentlich Bedienstete, der Mitglied des Nationalrates oder des Bun-
desrates ist, ist auf seinen Antrag in dem zur Ausübung seines Mandates erfor-
derlichen Ausmaß dienstfrei oder außer Dienst zu stellen. Während der Dienst-
freistellung gebühren die Dienstbezüge in dem Ausmaß, das der im Dienstver-
hältnis tatsächlich erbrachten Arbeitsleistung entspricht, höchstens aber 75 vH
der Dienstbezüge; diese Grenze gilt auch, wenn weder die Dienstfreistellung
noch die Außerdienststellung in Anspruch genommen wird. Die Außerdienststel-
lung bewirkt den Entfall der Dienstbezüge.

(3) Kann ein öffentlich Bediensteter wegen der Ausübung seines Mandates
an seinem bisherigen Arbeitsplatz nicht eingesetzt werden, so hat er Anspruch
darauf, dass ihm eine zumutbar gleichwertige – mit seiner Zustimmung auch
eine nicht gleichwertige – Tätigkeit zugewiesen wird. Die Dienstbezüge richten
sich nach der vom Bediensteten tatsächlich ausgeübten Tätigkeit.

Artikel 59b

(1) Zur Kontrolle der Bezüge von öffentlich Bediensteten, die zu Mitgliedern
des Nationalrates oder des Bundesrates gewählt wurden, wird bei der Parla-
mentsdirektion eine Kommission eingerichtet. Der Kommission gehören an:

1. je ein von jedem Präsidenten des Nationalrates namhaft gemachter Ver-
treter,

2. zwei vom Vorsitzenden des Bundesrates mit Zustimmung seiner Stellver-
treter namhaft gemachte Vertreter,

3. zwei Vertreter der Länder,
4. zwei Vertreter der Gemeinden und
5. ein Mitglied, das früher ein richterliches Amt ausgeübt hat.

Die Mitglieder gemäß Z 3 bis 5 sind vom Bundespräsidenten zu ernennen,
wobei die Bundesregierung bei ihren Vorschlägen (Art. 67) im Falle der Z 3 an
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einen gemeinsamen Vorschlag der Landeshauptleute und im Falle der Z 4 an
einen Vorschlag des Österreichischen Gemeindebundes und an einen Vor-
schlag des Österreichischen Städtebundes gebunden ist. Die Mitglieder der
Kommission gemäß Z 1 bis 4 müssen Personen sein, die früher eine Funktion im
Sinne des Art. 19 Abs. 2 ausgeübt haben. Mitglied der Kommission kann nicht
sein, wer einen Beruf mit Erwerbsabsicht ausübt. Die Mitgliedschaft in der Kom-
mission endet mit einer Gesetzgebungsperiode, jedoch nicht vor der Namhaft-
machung oder Ernennung des neuen Mitgliedes.

(2) Die Kommission gibt auf Antrag eines öffentlich Bediensteten, der Mit-
glied des Nationalrates oder des Bundesrates ist, oder auf Antrag seiner
Dienstbehörde eine Stellungnahme zu Meinungsverschiedenheiten ab, die in
Vollziehung des Art. 59a oder in dessen Ausführung ergangener gesetzlicher
Vorschriften zwischen dem öffentlich Bediensteten und seiner Dienstbehörde
entstehen. Die Kommission gibt Stellungnahmen auch zu solchen Meinungs-
verschiedenheiten zwischen einem Richter und einem Senat oder einer Kom-
mission im Sinne des Art. 87 Abs. 2 sowie zu Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen einem Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates und dem Präsi-
denten des Nationalrates in Vollziehung des Art. 30 Abs. 3 ab.

(3) Das Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates, das öffentlich
Bediensteter ist, ist verpflichtet, der Kommission jährlich mitzuteilen, welche
Regelung es betreffend seine Dienstfreistellung oder Außerdienststellung ge-
mäß Art. 59 a getroffen hat und auf welche Weise die von ihm zu erbringende
Arbeitsleistung überprüft wird. Für Erhebungen der Kommission gilt Art. 53
Abs. 3 sinngemäß. Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung. Die
Kommission hat jährlich dem Nationalrat – soweit Mitglieder des Bundesrates
betroffen sind, dem Bundesrat – einen Bericht zu erstatten, der zu veröffent-
lichen ist.

. . .

Artikel 65

(1) Der Bundespräsident vertritt die Republik nach außen, empfängt und be-
glaubigt die Gesandten, genehmigt die Bestellung der fremden Konsuln, bestellt
die konsularischen Vertreter der Republik im Ausland und schließt die Staatsver-
träge ab. Er kann anlässlich des Abschlusses eines nicht unter Art. 50 fallenden
Staatsvertrages oder eines Staatsvertrages gemäß Art. 16 Abs. 1, der weder ge-
setzändernd noch gesetzesergänzend ist, anordnen, dass dieser Staatsvertrag
durch Erlassung von Verordnungen zu erfüllen ist.

(2) Weiter stehen ihm – außer den ihm nach anderen Bestimmungen dieser
Verfassung übertragenen Befugnissen – zu:

a) die Ernennung der Bundesbeamten, einschließlich der Offiziere, und der
sonstigen Bundesfunktionäre, die Verleihung von Amtstiteln an solche;

b) die Schaffung und Verleihung von Berufstiteln;
c) für Einzelfälle: die Begnadigung der von den Gerichten rechtskräftig Ver-

urteilten, die Milderung und Umwandlung der von den Gerichten ausge-
sprochenen Strafen, die Nachsicht von Rechtsfolgen und die Tilgung von
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Verurteilungen im Gnadenweg, ferner die Niederschlagung des strafge-
richtlichen Verfahrens bei den von Amts wegen zu verfolgenden strafba-
ren Handlungen;

d) die Erklärung unehelicher Kinder zu ehelichen auf Ansuchen der Eltern.

(3) Inwieweit dem Bundespräsidenten außerdem noch Befugnisse hinsicht-
lich Gewährung von Ehrenrechten, außerordentlichen Zuwendungen, Zulagen
und Versorgungsgenüssen, Ernennungs- oder Bestätigungsrechten und sonsti-
gen Befugnissen in Personalangelegenheiten zustehen, bestimmen besondere
Gesetze.

Artikel 66

(1) Der Bundespräsident kann das ihm zustehende Recht der Ernennung
von Bundesbeamten bestimmter Kategorien den zuständigen Mitgliedern der
Bundesregierung übertragen und sie ermächtigen, ihrerseits diese Befugnis für
bestimmte Kategorien von Bundesbeamten an ihnen nachgeordnete Organe
weiter zu übertragen.

(2) Der Bundespräsident kann zum Abschluss bestimmter Kategorien von
Staatsverträgen, die weder unter Art. 16 Abs. 1 noch unter Art. 50 fallen, die
Bundesregierung oder die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung ermäch-
tigen; eine solche Ermächtigung erstreckt sich auch auf die Befugnis zur Anord-
nung, dass diese Staatsverträge durch Erlassung von Verordnungen zu erfüllen
sind.

(3) Der Bundespräsident kann zum Abschluss von Staatsverträgen nach
Art. 16 Abs. 1, die weder gesetzändernd noch gesetzesergänzend sind, auf Vor-
schlag der Landesregierung und mit Gegenzeichnung des Landeshauptmannes
die Landesregierung ermächtigen; eine solche Ermächtigung erstreckt sich auch
auf die Befugnis zur Anordnung, dass dieser Staatsvertrag durch Erlassung von
Verordnungen zu erfüllen ist.

Artikel 67

(1) Alle Akte des Bundespräsidenten erfolgen, soweit nicht verfassungs-
mäßig anderes bestimmt ist, auf Vorschlag der Bundesregierung oder des von
ihr ermächtigten Bundesministers. Inwieweit die Bundesregierung oder der zu-
ständige Bundesminister hiebei selbst an Vorschläge anderer Stellen gebunden
ist, bestimmt das Gesetz.

(2) Alle Akte des Bundespräsidenten bedürfen, soweit nicht verfassungs-
gesetzlich anderes bestimmt ist, zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des
Bundeskanzlers oder der zuständigen Bundesminister.

. . .

Artikel 81c

(1) Die öffentlichen Universitäten sind Stätten freier wissenschaftlicher For-
schung, Lehre und Erschließung der Künste. Sie handeln im Rahmen der Ge-
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setze autonom und können Satzungen erlassen. Die Mitglieder universitärer
Kollegialorgane sind weisungsfrei.

(2) Bundesgesetzlich kann vorgesehen werden, dass die Tätigkeit an der
Universität sowie die Mitwirkung in Organen der Universität und der Studieren-
denvertretung von Personen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft
besitzen, zulässig ist.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 51/2012)

. . .

Artikel 87a

(1) Durch Bundesgesetz kann die Besorgung einzelner, genau zu bezeich-
nender Arten von Geschäften der Gerichtsbarkeit erster Instanz besonders aus-
gebildeten nichtrichterlichen Bundesbediensteten übertragen werden.

(2) Der nach der Geschäftsverteilung zuständige Richter kann jedoch jeder-
zeit die Erledigung solcher Geschäfte sich vorbehalten oder an sich ziehen.

(3) Bei der Besorgung der im Abs. 1 bezeichneten Geschäfte sind die nicht-
richterlichen Bundesbediensteten nur an die Weisungen des nach der Ge-
schäftsverteilung zuständigen Richters gebunden. Art. 20 Abs. 1 dritter Satz ist
anzuwenden.

. . .

Artikel 94

(1) Die Justiz ist von der Verwaltung in allen Instanzen getrennt.

(2) Durch Bundes- oder Landesgesetz kann in einzelnen Angelegenheiten
anstelle der Erhebung einer Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein Instan-
zenzug von der Verwaltungsbehörde an die ordentlichen Gerichte vorgesehen
werden. In den Angelegenheiten der Vollziehung des Bundes, die nicht unmittel-
bar von Bundesbehörden besorgt werden, sowie in den Angelegenheiten der
Art. 11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 3 und 4 dürfen Bundesgesetze gemäß
dem ersten Satz nur mit Zustimmung der Länder kundgemacht werden. Für Lan-
desgesetze gemäß dem ersten Satz gilt Art. 97 Abs. 2 sinngemäß.

Artikel 95

. . .

(5) Für öffentlich Bedienstete, die sich um ein Mandat im Landtag bewerben
oder die zu Abgeordneten eines Landtages gewählt werden, gilt Art. 59a, stren-
gere Regelungen sind zulässig. Durch Landesverfassungsgesetz kann eine
Einrichtung mit den gleichen Befugnissen und der gleichen Pflicht zur Veröffent-
lichung eines Berichtes wie die der Kommission gemäß Art. 59b geschaffen
werden.

. . .
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B-VG Art. 120a, 125, 129, 130

Artikel 120a

(1) Personen können zur selbständigen Wahrnehmung öffentlicher Aufga-
ben, die in ihrem ausschließlichen oder überwiegenden gemeinsamen Interesse
gelegen und geeignet sind, durch sie gemeinsam besorgt zu werden, durch Ge-
setz zu Selbstverwaltungskörpern zusammengefasst werden.

(2) Die Republik anerkennt die Rolle der Sozialpartner. Sie achtet deren
Autonomie und fördert den sozialpartnerschaftlichen Dialog durch die Einrich-
tung von Selbstverwaltungskörpern.

. . .

Artikel 125

(1) Die Beamten des Rechnungshofes ernennt auf Vorschlag und unter Ge-
genzeichnung des Präsidenten des Rechnungshofes der Bundespräsident; das
Gleiche gilt für die Verleihung der Amtstitel. Doch kann der Bundespräsident den
Präsidenten des Rechnungshofes ermächtigen, Beamte bestimmter Kategorien
zu ernennen.

(2) Die Hilfskräfte ernennt der Präsident des Rechnungshofes.
(3) Die Diensthoheit des Bundes gegenüber den beim Rechnungshof Be-

diensteten wird vom Präsidenten des Rechnungshofes ausgeübt.
. . .

Artikel 129

Für jedes Land besteht ein Verwaltungsgericht des Landes. Für den Bund be-
stehen ein als Bundesverwaltungsgericht zu bezeichnendes Verwaltungsgericht
des Bundes und ein als Bundesfinanzgericht zu bezeichnendes Verwaltungs-
gericht des Bundes für Finanzen.

Artikel 130

(1) Die Verwaltungsgerichte erkennen über Beschwerden
1. gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit;
2. gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und

Zwangsgewalt wegen Rechtswidrigkeit;
3. wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch eine Verwaltungs-

behörde.
(Anm.: Z 4 aufgehoben durch Art. 1 Z 13, BGBl. I Nr. 138/2017)
(1a) Das Verwaltungsgericht des Bundes erkennt über die Anwendung von

Zwangsmitteln gegenüber Auskunftspersonen eines Untersuchungsausschus-
ses des Nationalrates nach Maßgabe des Bundesgesetzes über die Geschäfts-
ordnung des Nationalrates.

(2) Durch Bundes- oder Landesgesetz können sonstige Zuständigkeiten der
Verwaltungsgerichte zur Entscheidung über

1. Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens einer Verwal-
tungsbehörde in Vollziehung der Gesetze oder
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2. Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens eines Auftrag-
gebers in den Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens oder

3. Streitigkeiten in dienstrechtlichen Angelegenheiten der öffentlich Bediens-
teten oder

4. Beschwerden, Streitigkeiten oder Anträge in sonstigen Angelegenheiten
vorgesehen werden. In den Angelegenheiten der Vollziehung des Bundes, die
nicht unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden, sowie in den Angele-
genheiten der Art. 11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 3 und 4 dürfen Bun-
desgesetze gemäß Z 1 und 4 nur mit Zustimmung der Länder kundgemacht
werden.

(2a) Die Verwaltungsgerichte erkennen über Beschwerden von Personen,
die durch das jeweilige Verwaltungsgericht in Ausübung seiner gerichtlichen Zu-
ständigkeiten in ihren Rechten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten,
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) – DSGVO, ABl. Nr. L 119 vom 4. 5. 2016 S. 1, verletzt
zu sein behaupten.

(3) Außer in Verwaltungsstrafsachen und in den zur Zuständigkeit des Ver-
waltungsgerichtes des Bundes für Finanzen gehörenden Rechtssachen liegt
Rechtswidrigkeit nicht vor, soweit das Gesetz der Verwaltungsbehörde Ermes-
sen einräumt und sie dieses im Sinne des Gesetzes geübt hat.

(4) Über Beschwerden gemäß Abs. 1 Z 1 in Verwaltungsstrafsachen hat das
Verwaltungsgericht in der Sache selbst zu entscheiden. Über Beschwerden ge-
mäß Abs. 1 Z 1 in sonstigen Rechtssachen hat das Verwaltungsgericht dann in
der Sache selbst zu entscheiden, wenn

1. der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder
2. die Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes durch das Verwaltungs-

gericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erhebli-
chen Kostenersparnis verbunden ist.

(5) Von der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte ausgeschlossen sind
Rechtssachen, die zur Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte oder des Ver-
fassungsgerichtshofes gehören sofern nicht in diesem Gesetz anderes bestimmt
ist.

Artikel 131

(1) Soweit sich aus Abs. 2 und 3 nicht anderes ergibt, erkennen über Be-
schwerden nach Art. 130 Abs. 1 die Verwaltungsgerichte der Länder.

(2) Soweit sich aus Abs. 3 nicht anderes ergibt, erkennt das Verwaltungs-
gericht des Bundes über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 in Rechtssachen
in den Angelegenheiten der Vollziehung des Bundes, die unmittelbar von Bun-
desbehörden besorgt werden. Sieht ein Gesetz gemäß Art. 130 Abs. 2 Z 2 eine
Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte vor, erkennt das Verwaltungsgericht des
Bundes über Beschwerden in Rechtssachen in den Angelegenheiten des öffent-
lichen Auftragswesens, die gemäß Art. 14b Abs. 2 Z 1 in Vollziehung Bundes-
sache sind. Sieht ein Gesetz gemäß Art. 130 Abs. 2 Z 3 eine Zuständigkeit der
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Verwaltungsgerichte vor, erkennt das Verwaltungsgericht des Bundes über
Streitigkeiten in dienstrechtlichen Angelegenheiten der öffentlich Bediensteten
des Bundes.

(3) Das Verwaltungsgericht des Bundes für Finanzen erkennt über Be-
schwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 bis 3 in Rechtssachen in Angelegenheiten
der öffentlichen Abgaben (mit Ausnahme der Verwaltungsabgaben des Bundes,
der Länder und Gemeinden) und des Finanzstrafrechts sowie in sonstigen ge-
setzlich festgelegten Angelegenheiten, soweit die genannten Angelegenheiten
unmittelbar von den Abgaben- oder Finanzstrafbehörden des Bundes besorgt
werden.

(4) Durch Bundesgesetz kann
1. eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte der Länder vorgesehen wer-

den: in Rechtssachen in den Angelegenheiten gemäß Abs. 2 und 3;
2. eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte des Bundes vorgesehen

werden:
a) in Rechtssachen in den Angelegenheiten der Umweltverträglichkeits-

prüfung für Vorhaben, bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die
Umwelt zu rechnen ist (Art. 10 Abs. 1 Z 9 und Art. 11 Abs. 1 Z 7);

b) in Rechtssachen in den Angelegenheiten des Art. 14 Abs. 1 und 5;
c) in sonstigen Rechtssachen in den Angelegenheiten der Vollziehung

des Bundes, die nicht unmittelbar von Bundesbehörden besorgt wer-
den, sowie in den Angelegenheiten der Art. 11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und
14a Abs. 3.

Bundesgesetze gemäß Z 1 und Z 2 lit. c dürfen nur mit Zustimmung der Länder
kundgemacht werden.

(5) Durch Landesgesetz kann in Rechtssachen in den Angelegenheiten des
selbständigen Wirkungsbereiches der Länder eine Zuständigkeit der Verwal-
tungsgerichte des Bundes vorgesehen werden. Art. 97 Abs. 2 gilt sinngemäß.

(6) Über Beschwerden in Rechtssachen, in denen ein Gesetz gemäß
Art. 130 Abs. 2 Z 1 und 4 eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte vorsieht,
erkennen die in dieser Angelegenheit gemäß den Abs. 1 bis 4 dieses Artikels
zuständigen Verwaltungsgerichte. Ist gemäß dem ersten Satz keine Zuständig-
keit gegeben, erkennen über solche Beschwerden die Verwaltungsgerichte der
Länder.

Artikel 132

(1) Gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde kann wegen Rechtswid-
rigkeit Beschwerde erheben:

1. wer durch den Bescheid in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet;
2. der zuständige Bundesminister in Rechtssachen in einer Angelegenheit

der Art. 11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 3 und 4.

(2) Gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und
Zwangsgewalt kann wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde erheben, wer durch
sie in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet.
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(3) Wegen Verletzung der Entscheidungspflicht kann Beschwerde erheben,
wer im Verwaltungsverfahren als Partei zur Geltendmachung der Entschei-
dungspflicht berechtigt zu sein behauptet.

(4) Wer in anderen als den in Abs. 1 und 2 genannten Fällen und in den Fäl-
len, in denen ein Gesetz gemäß Art. 130 Abs. 2 eine Zuständigkeit der Ver-
waltungsgerichte vorsieht, wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde erheben kann,
bestimmen die Bundes- oder Landesgesetze.

(5) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde
kann Beschwerde beim Verwaltungsgericht erst nach Erschöpfung des Instan-
zenzuges erhoben werden.

Artikel 133

(1) Der Verwaltungsgerichtshof erkennt über
1. Revisionen gegen das Erkenntnis eines Verwaltungsgerichtes wegen

Rechtswidrigkeit;
2. Anträge auf Fristsetzung wegen Verletzung der Entscheidungspflicht

durch ein Verwaltungsgericht;
3. Kompetenzkonflikte zwischen Verwaltungsgerichten oder zwischen einem

Verwaltungsgericht und dem Verwaltungsgerichtshof.
(2) Durch Bundes- oder Landesgesetz können sonstige Zuständigkeiten des

Verwaltungsgerichtshofes zur Entscheidung über Anträge eines ordentlichen
Gerichtes auf Feststellung der Rechtswidrigkeit eines Bescheides oder eines Er-
kenntnisses eines Verwaltungsgerichtes vorgesehen werden.

(2a) Der Verwaltungsgerichtshof erkennt über die Beschwerde einer Person,
die durch den Verwaltungsgerichtshof in Ausübung seiner gerichtlichen Zustän-
digkeiten in ihren Rechten gemäß der DSGVO verletzt zu sein behauptet.

(3) Rechtswidrigkeit liegt nicht vor, soweit das Verwaltungsgericht Ermessen
im Sinne des Gesetzes geübt hat.

(4) Gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes ist die Revision zulässig,
wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeu-
tung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die
zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungs-
gerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird. Hat das Erkenntnis nur eine
geringe Geldstrafe zum Gegenstand, kann durch Bundesgesetz vorgesehen
werden, dass die Revision unzulässig ist.

(5) Von der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes ausgeschlossen sind
Rechtssachen, die zur Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes gehören.

(6) Gegen das Erkenntnis eines Verwaltungsgerichtes kann wegen Rechts-
widrigkeit Revision erheben:

1. wer durch das Erkenntnis in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet;
2. die belangte Behörde des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht;
3. der zuständige Bundesminister in den im Art. 132 Abs. 1 Z 2 genannten

Rechtssachen.
(Anm.: Z 4 aufgehoben durch Art. 1 Z 18, BGBl. I Nr. 138/2017)



Band2.Buch : 21-B-VG.pod    556
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

556

556

B-VG Art. 148a

(7) Wegen Verletzung der Entscheidungspflicht kann einen Antrag auf Frist-
setzung stellen, wer im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht als Partei zur
Geltendmachung der Entscheidungspflicht berechtigt zu sein behauptet.

(8) Wer in anderen als den in Abs. 6 genannten Fällen wegen Rechtswidrig-
keit Revision erheben kann, bestimmen die Bundes- oder Landesgesetze.

(9) Auf die Beschlüsse der Verwaltungsgerichte sind die für ihre Erkennt-
nisse geltenden Bestimmungen dieses Artikels sinngemäß anzuwenden. Inwie-
weit gegen Beschlüsse der Verwaltungsgerichte Revision erhoben werden
kann, bestimmt das die Organisation und das Verfahren des Verwaltungsge-
richtshofes regelnde besondere Bundesgesetz.

. . .

Artikel 148a

(1) Jedermann kann sich bei der Volksanwaltschaft wegen behaupteter Miss-
stände in der Verwaltung des Bundes einschließlich dessen Tätigkeit als Träger
von Privatrechten, insbesondere wegen einer behaupteten Verletzung in Men-
schenrechten, beschweren, sofern er von diesen Missständen betroffen ist und
soweit ihm ein Rechtsmittel nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht. Jede sol-
che Beschwerde ist von der Volksanwaltschaft zu prüfen. Dem Beschwerde-
führer sind das Ergebnis der Prüfung sowie die allenfalls getroffenen Veranlas-
sungen mitzuteilen.

(2) Die Volksanwaltschaft ist berechtigt, von ihr vermutete Missstände in der
Verwaltung des Bundes einschließlich dessen Tätigkeit als Träger von Privat-
rechten, insbesondere von ihr vermutete Verletzungen in Menschenrechten, von
Amts wegen zu prüfen.

(3) Zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte obliegt es der Volks-
anwaltschaft und den von ihr eingesetzten Kommissionen (Art. 148h Abs. 3), im
Bereich der Verwaltung des Bundes einschließlich dessen Tätigkeit als Träger
von Privatrechten

1. den Ort einer Freiheitsentziehung zu besuchen und zu überprüfen,
2. das Verhalten der zur Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher

Befehls- und Zwangsgewalt ermächtigten Organe zu beobachten und be-
gleitend zu überprüfen sowie

3. für Menschen mit Behinderungen bestimmte Einrichtungen und Pro-
gramme zu überprüfen beziehungsweise zu besuchen.

(4) Unbeschadet des Abs. 1 kann sich jedermann wegen behaupteter
Säumnis eines Gerichtes mit der Vornahme einer Verfahrenshandlung bei der
Volksanwaltschaft beschweren, sofern er davon betroffen ist. Abs. 2 gilt sinn-
gemäß.

(5) Der Volksanwaltschaft obliegt ferner die Mitwirkung an der Erledigung der
an den Nationalrat gerichteten Petitionen und Bürgerinitiativen. Näheres be-
stimmt das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates.

(6) Die Volksanwaltschaft ist in Ausübung ihres Amtes unabhängig.
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Art. 148b, 148c B-VG

Artikel 148b

(1) Alle Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der Gemeinde-
verbände sowie der sonstigen Selbstverwaltungskörper haben die Volksanwalt-
schaft bei der Besorgung ihrer Aufgaben zu unterstützen, ihr Akteneinsicht zu
gewähren und auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Amtsver-
schwiegenheit besteht nicht gegenüber der Volksanwaltschaft.

(2) Die Volksanwaltschaft unterliegt der Amtsverschwiegenheit im gleichen
Umfang wie das Organ, an das die Volksanwaltschaft in Erfüllung ihrer Aufga-
ben herangetreten ist. Bei der Erstattung der Berichte an den Nationalrat ist die
Volksanwaltschaft zur Wahrung der Amtsverschwiegenheit aber nur insoweit
verpflichtet, als dies im Interesse der Parteien oder der nationalen Sicherheit ge-
boten ist.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß auch für die Mitglieder der Kommis-
sionen und die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Menschenrechtsbeirats.

Artikel 148c

Die Volksanwaltschaft kann den mit den obersten Verwaltungsgeschäften
des Bundes betrauten Organen Empfehlungen für die in einem bestimmten Fall
oder aus Anlass eines bestimmten Falles zu treffenden Maßnahmen erteilen. In
Angelegenheiten der Selbstverwaltung oder der Verwaltung durch weisungs-
freie Behörden kann die Volksanwaltschaft dem zuständigen Organ der Selbst-
verwaltung oder der weisungsfreien Behörde Empfehlungen erteilen; derartige
Empfehlungen sind auch dem obersten Verwaltungsorgan des Bundes zur
Kenntnis zu bringen. Das betreffende Organ hat binnen einer bundesgesetzlich
zu bestimmenden Frist entweder diesen Empfehlungen zu entsprechen und dies
der Volksanwaltschaft mitzuteilen oder schriftlich zu begründen, warum der
Empfehlung nicht entsprochen wurde. Die Volksanwaltschaft kann in einem be-
stimmten Fall oder aus Anlass eines bestimmten Falles einen auf die Beseiti-
gung der Säumnis eines Gerichtes (Art. 148a Abs. 4) gerichteten Fristsetzungs-
antrag stellen sowie Maßnahmen der Dienstaufsicht anregen.
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BMG § 1

Bundesministeriengesetz 1986 – BMG
(Auszug)

Kundmachung des Bundeskanzlers und des Bundesministers
im Bundeskanzleramt vom 13. Februar 1986, BGBl. Nr. 76, mit
der das Bundesministeriengesetz 1973 wiederverlautbart wird
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des Bun-

desministeriengesetzes erlassen wurden. Auf eine Auflistung bis zum
Jahr 2000 wurde aus Platzgründen verzichtet:

BGBl. I Nr. 16/2000 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 141/2000 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 87/2001 (Art. 21),
BGBl. I Nr. 87/2002 (Art. 15),
BGBl. I Nr. 17/2003,
BGBl. I Nr. 73/2004,
BGBl. I Nr. 118/2004,
BGBl. I Nr. 151/2004,
BGBl. I Nr. 92/2005,
BGBl. I Nr. 6/2007,
BGBl. I Nr. 4/2008 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 3/2009,
BGBl. I Nr. 12/2012 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 35/2012 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 33/2013 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 122/2013 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 11/2014,
BGBl. I Nr. 43/2016 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 49/2016,
BGBl. I Nr. 164/2017,
BGBl. I Nr. 61/2018 (Anlage),
BGBl. I Nr. 8/2020,
BGBl. I Nr. 30/2021,
BGBl. I Nr. 98/2022.

Abschnitt I

Zahl der Bundesministerien

§ 1. (1) Bundesministerien im Sinne des Art. 77 B-VG sind:
1. das Bundeskanzleramt,
2. das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport,
3. das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegen-

heiten,
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§§ 2, 3 BMG

4. das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft,
5. das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung,
6. das Bundesministerium für Finanzen,
7. das Bundesministerium für Inneres,
8. das Bundesministerium für Justiz,
9. das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, In-

novation und Technologie,
10. das Bundesministerium für Landesverteidigung,
11. das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und

Wasserwirtschaft,
12. das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumen-

tenschutz.
(2) Soweit der Bundespräsident mit Entschließung gemäß Art. 77 Abs. 3

B-VG die sachliche Leitung bestimmter, zum Wirkungsbereich des Bundeskanz-
leramtes gehörender Angelegenheiten einem eigenen Bundesminister über-
trägt, führt dieser einen auf die ihm übertragenen Angelegenheiten hinweisen-
den Titel.

Abschnitt II

Wirkungsbereich der Bundesministerien

§ 2. (1) Der Wirkungsbereich der Bundesministerien umfaßt:
1. die Geschäfte, die

a) im § 3 und im Teil 1 der Anlage bezeichnet sind oder
b) durch bundesverfassungsgesetzliche Vorschriften, allgemeine Ent-

schließungen des Bundespräsidenten, durch besondere bundesge-
setzliche Vorschriften oder durch Verordnungen auf Grund des § 15
einzelnen Bundesministerien zur Besorgung zugewiesen sind, und

2. die Sachgebiete, die gemäß dem Teil 2 der Anlage einzelnen Bundesmi-
nisterien zur Besorgung zugewiesen sind.

(2) Die Bundesministerien haben gemäß den Weisungen (Art. 20 Abs. 1 B-VG)
und unter der Verantwortung (Art. 74, 76 und 142 B-VG) des mit ihrer Leitung
(Art. 77 Abs. 3 B-VG) betrauten Bundesministers im Rahmen ihres Wirkungsbe-
reiches auf Grund der Gesetze die ihnen durch bundesverfassungsgesetzliche
Vorschriften, allgemeine Entschließungen des Bundespräsidenten, durch dieses
Bundesgesetz oder andere bundesgesetzliche Vorschriften oder durch Verord-
nungen auf Grund des § 15 übertragenen Geschäfte der obersten Bundesverwal-
tung in zweckmäßiger, wirtschaftlicher und sparsamer Weise zu besorgen.

(3) Geschäfte der obersten Bundesverwaltung im Sinne des Abs. 2 sind Re-
gierungsakte, Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder der Verwal-
tung des Bundes als Träger von Privatrechten.

§ 3. (1) Die Bundesministerien haben im Rahmen ihres Wirkungsbereiches
(§ 2)

1. an der Besorgung der Geschäfte anderer Organe des Bundes und der
Länder mitzuwirken, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist;
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2. die Bundesregierung bei der Besorgung ihrer Aufgaben zu unterstützen;
sie haben insbesondere Vorlagen der Bundesregierung an den National-
rat, Verordnungen und Kundmachungen der Bundesregierung sowie
sonstige Beschlüsse der Bundesregierung, die Angelegenheiten des Wir-
kungsbereiches des betreffenden Bundesministeriums zum Gegenstand
haben, vorzubereiten und die Beschlüsse der Bundesregierung innerhalb
ihres Wirkungsbereiches durchzuführen;

3. alle Fragen wahrzunehmen und zusammenfassend zu prüfen, denen
vom Standpunkt der Koordinierung der vorausschauenden Planung der
ihnen übertragenen Sachgebiete oder vom Standpunkt der wirtschaftli-
chen und zweckmäßigen Einrichtung und Arbeitsweise der Vollziehung
im Bereich des Bundes grundsätzlich Bedeutung zukommt; sie haben
hiebei auf alle Gesichtspunkte Bedacht zu nehmen, die seitens des Bun-
des für den Bereich der ihnen zugewiesenen Sachgebiete vom rechts-,
verwaltungs- und wirtschaftspolitischen Standpunkt von Bedeutung sind;
sie haben die Ergebnisse dieser Prüfung für die Bundesregierung und für
die Bundesminister bereitzustellen und bei Besorgung der ihnen oblie-
genden Geschäfte der obersten Bundesverwaltung entsprechend zu ver-
werten;

4. alle Interessen wahrzunehmen, die im Zusammenhang mit den von ihnen
zu besorgenden Geschäften der obersten Bundesverwaltung hinsichtlich
der Besorgung der den Ländern verfassungsmäßig übertragenen Sachge-
biete von Bedeutung sind, sowie auf die wechselseitige Koordinierung der
Vollziehung des Bundes und der Länder Bedacht zu nehmen;

(2) Sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und
Kostenersparnis gelegen ist, kann die Bundesregierung zu den ihr nach den be-
stehenden gesetzlichen Vorschriften obliegenden Akten der Vollziehung, sofern
ihr diese nicht durch Bundesverfassungsgesetz vorbehalten sind, auch den zu-
ständigen Bundesminister ermächtigen.

§ 3a. Die Bundesminister haben in geeigneter Weise dafür Sorge zu tragen,
dass die ihren Bundesministerien nachgeordneten Verwaltungsbehörden, Ämter
und Einrichtungen des Bundes so strukturiert sind, dass sie den Grundsätzen
der Wirkungsorientierung, Effizienz und Transparenz gemäß Art. 51 Abs. 8
B-VG dienen.

§ 4. (1) Die Bundesminister haben in geeigneter Weise, erforderlichenfalls
durch unmittelbare Einschau, dafür Sorge zu tragen, daß die ihren Bundes-
ministerien nachgeordneten Verwaltungsbehörden, Ämter und Einrichtungen
des Bundes ihre Geschäfte in gesetzmäßiger, zweckmäßiger, wirtschaftlicher
und sparsamer Weise besorgen und die bei diesen Dienststellen und sonstigen
Organen beschäftigten Bediensteten sachgerecht verwendet werden (Dienst-
aufsicht).

(2) Die Bundesminister haben Mißstände, die sie in Ausübung der Dienstauf-
sicht feststellen, mit den ihnen gesetzlich zu Gebote stehenden Mitteln unver-
züglich abzustellen.
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(3) Die Bundesminister haben weiters in geeigneter Weise dafür Sorge zu
tragen, daß die ihren Bundesministerien nachgeordneten Verwaltungsbehör-
den, Ämter und Einrichtungen des Bundes innerhalb ihrer örtlichen und sachli-
chen Zuständigkeit Auskünfte erteilen, soweit eine Verpflichtung zur Amtsver-
schwiegenheit dem nicht entgegensteht.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind auf Behörden der mittelbaren Bundesverwaltung
nicht anzuwenden.

§ 5. (1) Die Bundesministerien haben Geschäfte, die den Wirkungsbe-
reich mehrerer Bundesministerien betreffen, soweit bundesgesetzlich nicht
anderes bestimmt ist, nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen zu
besorgen:

1. Bei Besorgung eines Geschäftes, das Angelegenheiten mehrerer in den
Wirkungsbereich verschiedener Bundesministerien fallender Sachgebiete
zum Gegenstand hat, haben die in Betracht kommenden Bundesministe-
rien nach den Grundsätzen des Abs. 2 gemeinsam vorzugehen.

2. Bei Besorgung eines Geschäftes, das Angelegenheiten eines Sach-
gebietes zum Gegenstand hat, das in den Wirkungsbereich eines Bun-
desministeriums (zuständiges Bundesministerium) fällt, jedoch Sachge-
biete berührt, die in den Wirkungsbereich eines oder mehrerer anderer
Bundesministerien (beteiligte Bundesministerien) fallen, hat das zu-
ständige Bundesministerium nach den Grundsätzen des Abs. 3 im Zu-
sammenwirken mit dem oder den beteiligten Bundesministerien vorzu-
gehen.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 haben die betreffenden Bundesministerien
gemeinsam festzustellen, der Wirkungsbereich welches Bundesministeriums
durch das gemeinsam zu besorgende Geschäft vorwiegend betroffen wird. Die-
sem Bundesministerium obliegt die führende Geschäftsbehandlung. Vermögen
sich die betreffenden Bundesministerien nicht innerhalb einer angemessenen
Frist zu einigen, welchem Bundesministerium die führende Geschäftsbehand-
lung zukommt, so obliegt die Beurteilung dieser Frage unter Zugrundelegung
des ersten Satzes auf Antrag eines der betroffenen Bundesministerien der Bun-
desregierung.

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 hat das zuständige Bundesministerium dem
oder den beteiligten Bundesministerien Gelegenheit zu einer Äußerung inner-
halb einer angemessen festzusetzenden Frist zu geben. Macht das Geschäft
des zuständigen Bundesministeriums jedoch Maßnahmen auf Sachgebieten
notwendig, die in den Wirkungsbereich eines beteiligten Bundesministeriums
fallen, so hat das zuständige Bundesministerium im Einvernehmen mit dem be-
teiligten Bundesministerium vorzugehen. Kommt dieses Einvernehmen binnen
einer angemessenen Frist nicht zustande oder wird es ausdrücklich verweigert,
so kann sowohl das zuständige als auch ein beteiligtes Bundesministerium, mit
dem das Einvernehmen herzustellen ist, die Angelegenheit der Bundesregie-
rung zur Beratung vorlegen.

(4) Gesetzliche Bestimmungen über die Konzentration des Verwaltungsver-
fahrens von unter verschiedenen Gesichtspunkten zu behandelnden Angele-
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genheiten in einem einheitlichen Verfahren werden nicht berührt. Das gleiche gilt
von Vorschriften über die Behandlung von Vorfragen bei der Feststellung des
Sachverhaltes im Zuge eines Verfahrens.

§ 6. Unbeschadet des § 5 haben die Bundesministerien das Bundeskanzler-
amt über die Besorgung der im § 3 Abs. 1 Z 3 und 4 bezeichneten Geschäfte
laufend und zeitgerecht zu unterrichten. Das Bundeskanzleramt hat bei Be-
sorgung von Geschäften im Rahmen der ihm gemäß Abschnitt A Z 1 und 5 des
Teiles 2 der Anlage zugewiesenen Sachgebiete auf diese Information Bedacht
zu nehmen.

Abschnitt III

Einrichtung der Bundesministerien

1. Geschäftseinteilung

§ 7. (1) Die Bundesministerien gliedern sich in Sektionen, diese wieder in
Abteilungen. Alle zum Wirkungsbereich eines Bundesministeriums gehörenden
Geschäfte sind unter Bedachtnahme auf ihre Bedeutung und ihren Umfang nach
Gegenstand und sachlichem Zusammenhang auf die einzelnen Sektionen und
Abteilungen aufzuteilen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, daß zur Be-
sorgung von Geschäften, die sachlich eine Einheit darstellen, stets nur eine ein-
zige Sektion und eine einzige Abteilung führend zuständig sind. Geschäfte, die
regelmäßig nur in einem geringen Umfang anfallen, sind mit sachverwandten
Aufgaben zusammenzufassen und einer Abteilung zur gemeinsamen Besor-
gung zuzuweisen.

(2) Mehrere Abteilungen können zu einer Gruppe zusammengefaßt werden,
wenn dies im Interesse des besseren Zusammenwirkens notwendig ist. Eine Ab-
teilung kann in Referate untergliedert werden.

(3) Unbeschadet der Abs. 1 und 2 können zur zusammenfassenden Behand-
lung aller zum Wirkungsbereich des Bundesministeriums gehörenden Ge-
schäfte, insbesondere von Geschäften, die den Wirkungsbereich zweier oder
mehrerer Sektionen berühren, sowie zur Beratung und Unterstützung des Bun-
desministers bei den ihm obliegenden Entscheidungen auf dem Gebiet der all-
gemeinen Regierungspolitik sonstige organisatorische Einrichtungen, auch in
Form von Gruppen oder Abteilungen, geschaffen werden.

(4) Die Abs. 1 und 2 stehen auch der Schaffung von Einrichtungen nicht ent-
gegen, die für den Bereich eines ganzen Bundesministeriums oder eines Teiles
eines solchen zur inneren Revision der Verwaltung und zur Sicherstellung einer
gesetzmäßigen Vollziehung sowie einer sparsamen und zweckmäßigen Geba-
rung geschaffen werden.

(5) Für die Besorgung von Geschäften in Angelegenheiten, in denen der
Bund als Träger von Privatrechten tätig wird, kann eine von den Abs. 1 und 2 ab-
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weichende Organisation vorgesehen werden, soweit dadurch diese Aufgaben
zweckmäßiger, wirtschaftlicher und sparsamer erfüllt werden.

(5a) Bei der Gliederung der Bundesministerien gemäß Abs. 1 bis 5 ist zu be-
achten, dass die Grundsätze der Wirkungsorientierung, Effizienz und Transpa-
renz umzusetzen sind.

(6) Die Abs. 1 und 2 stehen der Einrichtung von Behördenbibliotheken und
Registraturen, von Ein- und Abgangs-, Kanzlei-, Schreib- und sonstigen Hilfs-
stellen, Ausbildungseinrichtungen sowie von anderen Organisationseinheiten,
die für mehrere Bundesministerien Dienstleistungen im Bereich der Aufgaben
gemäß Teil 1 der Anlage zu § 2 erbringen, für den Bereich mehrerer Bundes-
ministerien nicht entgegen. In diesem Fall haben die mit der Leitung dieser Bun-
desministerien betrauten Bundesminister, unbeschadet der Zuständigkeit jedes
dieser Bundesministerien zur Ausübung der Fachaufsicht (Z 8 des Teiles 1 der
Anlage), für die Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches durch Verordnung zu
bestimmen, welches dieser Bundesministerien die in den Z 3 bis 7 und 9 bis 13
sowie in Z 16 des Teiles 1 der Anlage genannten Geschäfte hinsichtlich dieser
Einrichtungen oder Stellen wahrnimmt.

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 3/2009)

(8) Die Zahl der Sektionen und Abteilungen sowie allenfalls die Einrichtung
von Gruppen, Referaten und von Einrichtungen gemäß den Abs. 3 bis 6 und die
Aufteilung der Geschäfte auf sie ist in der Geschäftseinteilung jedes Bundes-
ministeriums festzusetzen. Die Geschäftseinteilung ist vom Bundesminister für
das von ihm geleitete Bundesministerium zu erlassen und zur öffentlichen Ein-
sicht aufzulegen, wobei die Zuteilung der Bediensteten zu den Sektionen, Grup-
pen, Abteilungen und Referaten mindestens einmal jährlich auszuweisen ist.

(9) Der Bundesminister für Inneres kann für die in seinem Bereich beste-
hende Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit (§ 6 Abs. 1 des Sicherheits-
polizeigesetzes, BGBl. Nr. 566/1991) insoweit Ausnahmen von den Abs. 1 bis 4
verfügen, als dies zur wirkungsvollen Erfüllung der Aufgaben der Generaldirek-
tion für die öffentliche Sicherheit auf dem Gebiet der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit notwendig ist.

(10) Der Bundesminister für Landesverteidigung kann für den Bereich seines
Bundesministeriums insoweit Ausnahmen von den Abs. 1 bis 4 verfügen, als
dies zur wirkungsvollen Erfüllung der dem Bundesheer obliegenden Aufgaben
notwendig ist.

(11) Der Bundesminister kann unbeschadet seiner bundesverfassungsrecht-
lich geregelten Verantwortlichkeit und unbeschadet der ihm bundesverfassungs-
gesetzlich vorbehaltenen Geschäfte mit der zusammenfassenden Behandlung
aller zum Wirkungsbereich des Bundesministeriums gehörenden Geschäfte ei-
nen Generalsekretär betrauen. Der Generalsekretär ist unbeschadet seiner all-
fälligen sonstigen Funktionen der unmittelbare Vorgesetzte aller Sektionsleiter
im Bundesministerium sowie Vorgesetzter aller dem Bundesministerium nach-
geordneter Dienststellen.

(12) Auf Grund der Geschäftseinteilung kann niemand ein Recht geltend
machen.
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§ 8. (1) Jeder Bundesminister kann für den Bereich seines Bundesministe-
riums zur Vorbereitung und Vorberatung von im § 3 Abs. 1 Z 2, 3 und 4 bezeich-
neten Geschäften sowie von Geschäften, die auch den Wirkungsbereich ande-
rer Bundesministerien betreffen (§ 5), Kommissionen einsetzen. Vor Heranzie-
hung Bediensteter anderer Bundesministerien ist das Einvernehmen mit dem
betreffenden Bundesminister herzustellen.

(2) Dem Bundesminister obliegt die Aufgabe, die Zusammensetzung, den
Vorsitz und die Meinungsbildung jeder von ihm gemäß Abs. 1 eingesetzten
Kommission festzulegen. Hiebei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß im Ergebnis
der Beratungen solcher Kommissionen auch die Auffassung der in der Minder-
heit gebliebenen Mitglieder zum Ausdruck kommt.

(3) Die Abs. 1 und 2 lassen die den gesetzlichen beruflichen Interessenver-
tretungen gesetzlich übertragenen Aufgaben unberührt und stehen der Zuzie-
hung von Sachverständigen durch die Bundesminister bei Besorgung der einzel-
nen Geschäfte nicht entgegen, die den von ihnen geleiteten Bundesministerien
obliegen.

2. Geschäftsordnung

§ 9. (1) Der Bundesminister hat mit der Leitung der Sektionen, Gruppen und
Abteilungen geeignete Bedienstete zu betrauen und ihre Vertretung zu regeln.
Auf die Ausschreibung eines Stellvertreters im Sinne der Anlage 1 Z 1.4.4 lit. a
BDG 1979, BGBl. Nr. 333, ist § 15b Abs. 2 letzter Satz des Ausschreibungsge-
setzes, BGBl. Nr. 85/1989, nicht anzuwenden.

(2) Vertragsbedienstete, die mit der Leitung einer Sektion oder einer Bot-
schaft betraut sind, sind auf ihren Antrag in das öffentlich-rechtliche Dienstver-
hältnis aufzunehmen.

(3) Der Bundesminister kann jene Gruppen- und Abteilungsleiterfunktionen
der Funktionsgruppen 5, 6 oder 7 der Verwendungsgruppe A 1 festlegen, denen
eine besonders wichtige Aufgabenstellung zukommt. Vertragsbedienstete, die
mit einer solchen Funktion betraut sind, sind auf ihren Antrag in das öffentlich-
rechtliche Dienstverhältnis aufzunehmen.

§ 10. (1) Der Bundesminister kann im Interesse einer raschen und zweck-
mäßigen Geschäftsbehandlung unbeschadet seiner bundesverfassungsgesetz-
lich geregelten Verantwortlichkeit und unbeschadet der ihm bundesverfassungs-
gesetzlich vorbehaltenen Geschäfte den Sektions-, Gruppen-, Abteilungs- und
Referatsleitern bestimmte Gruppen von Angelegenheiten zur selbständigen Be-
handlung übertragen. Dabei ist auf die Bedeutung der einzelnen Angelegenhei-
ten gebührend Bedacht zu nehmen.

(2) Angelegenheiten, zu deren selbständiger Behandlung ein Sektions-,
Gruppen-, Abteilungs- oder Referatsleiter ermächtigt wurde, sind im Namen des
Bundesministers zu erledigen und zu unterfertigen.

(3) Das Weisungsrecht (Art. 20 Abs. 1 B-VG) der vorgesetzten Organe wird
durch die Ermächtigung zur selbständigen Behandlung bestimmter Gruppen von
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Angelegenheiten nicht berührt. Der Bundesminister ist berechtigt, jede Angele-
genheit, zu deren selbständiger Behandlung ein Sektions-, Gruppen-, Abtei-
lungs- oder Referatsleiter ermächtigt wurde, an sich zu ziehen oder sich die
Genehmigung der Entscheidung vorzubehalten. Das gleiche Recht steht für
bestimmte Angelegenheiten dem Sektionsleiter gegenüber den ihm unterstellten
Gruppen-, Abteilungs- und Referatsleitern, dem Gruppenleiter gegenüber den
ihm unterstellten Abteilungs- und Referatsleitern und dem Abteilungsleiter ge-
genüber den ihm unterstellten Referatsleitern hinsichtlich solcher Angelegenhei-
ten zu, zu deren selbständiger Behandlung diese ermächtigt wurden.

(4) Soweit die Geschäftsbehandlung ohne die Gefahr einer Beeinträchtigung
der Einheitlichkeit besonders beschleunigt zu werden vermag, kann der Bundes-
minister nach Anhörung des Sektionsleiters ausnahmsweise geeignete Be-
dienstete zur selbständigen Behandlung bestimmter in den Wirkungsbereich
einer Abteilung bzw. eines Referates fallender Angelegenheiten ermächtigen.
Die Abs. 2 und 3 sind in diesen Fällen sinngemäß anzuwenden.

(5) In den Fällen des § 7 Abs. 3 bis 5 kann hinsichtlich der Geschäftsbehand-
lung eine von den Abs. 1 bis 4 abweichende Regelung getroffen werden.

§ 11. Soweit ein Bundesminister einen Staatssekretär mit der Besorgung be-
stimmter Geschäfte betraut hat, ist der Staatssekretär berechtigt, Weisungen zu
erteilen.

3. Kanzleiordnung

§ 12. Die formale Behandlung der von den Bundesministerien zu besorgen-
den Geschäfte ist von der Bundesregierung in einer für alle Bundesministerien
einheitlichen Kanzleiordnung (Büroordnung) festzulegen. Desgleichen sind die
notwendigen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten anzuordnen.

Abschnitt IV

Veränderungen im besonderen Wirkungsbereich
einzelner Bundesministerien

§ 13. Soweit in besonderen bundesgesetzlichen Vorschriften (§ 2 Abs. 1 Z 1
lit. b) auf den nachstehend bezeichneten Sachgebieten ein anderes als das ge-
mäß dem 2. Teil der Anlage zum Bundesministeriengesetz 1973, BGBl. Nr. 389,
dafür zuständige Bundesministerium zur Besorgung von Geschäften berufen ist,
tritt, unbeschadet des § 5, mit 1. Jänner 1974 an die Stelle jenes Bundesminis-
teriums das gemäß dem 2. Teil der Anlage zum Bundesministeriengesetz 1973
zuständige:

1. Angelegenheiten der österreichischen Vertretungsbehörden (Abschnitt B
des Teiles 2 der Anlage zum Bundesministeriengesetz 1973) bei der
EWG, bei der EURATOM und bei der EGKS.

2. Angelegenheiten der Presseattachés (Abschnitt B in Verbindung mit
Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der Anlage zum Bundesministeriengesetz
1973).
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3. Angelegenheiten der wirtschaftlichen Integration (Abschnitt B des Tei-
les 2 der Anlage zum Bundesministeriengesetz 1973).

4. Angelegenheiten der kulturellen Auslandsbeziehungen (Abschnitt B des
Teiles 2 der Anlage zum Bundesministeriengesetz 1973).

5. Angelegenheiten der Preisregelung, Preisüberwachung und Preistrei-
berei (Abschnitt F Z 5 des Teiles 2 der Anlage zum Bundesministerien-
gesetz 1973), mit Ausnahme der Angelegenheiten der Preisregelung des
Apotheken- und Arzneimittelwesens (Abschnitt E Z 3 des Teiles 2 der
Anlage zum Bundesministeriengesetz 1973).

6. Wettbewerbsangelegenheiten (Abschnitt F Z 6 des Teiles 2 der Anlage
zum Bundesministeriengesetz 1973).

7. Angelegenheiten des Schutzes von Mustern, Marken und anderen Wa-
renbezeichnungen (Abschnitt F Z 8 des Teiles 2 der Anlage zum Bun-
desministeriengesetz 1973).

8. Angelegenheiten des Fremdenverkehrs (Abschnitt F Z 9 des Teiles 2 der
Anlage zum Bundesministeriengesetz 1973).

9. Angelegenheiten des Energiewesens, soweit es sich dabei nicht um An-
gelegenheiten des Bergwesens handelt und mit Ausnahme der Norma-
lisierung und Typisierung elektrischer Anlagen und Einrichtungen sowie
Sicherheitsmaßnahmen auf diesem Gebiet (Abschnitt F Z 13 des Tei-
les 2 der Anlage zum Bundesministeriengesetz 1973).

10. Angelegenheiten des Arbeitsrechts, soweit sie nicht in die Zuständigkeit
des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie oder des
Bundesministeriums für Verkehr fallen (Abschnitt K Z 3 des Teiles 2 der
Anlage zum Bundesministeriengesetz 1973).

11. Angelegenheiten der allgemeinen Fürsorge (Armenwesen) (Abschnitt K
Z 5 des Teiles 2 der Anlage zum Bundesministeriengesetz 1973).

12. Angelegenheiten des Schulwesens auf dem Gebiet der Land- und Forst-
wirtschaft mit Ausnahme der Schulerhaltung, Schulerrichtung und Schul-
auflassung der land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulen sowie mit
Ausnahme der Dienstrechtsangelegenheiten der Lehrer an mittleren und
niederen land- und forstwirtschaftlichen Schulen (Abschnitt L Z 1 des Tei-
les 2 der Anlage zum Bundesministeriengesetz 1973).

13. Kraftfahrwesen und Angelegenheiten der Straßenpolizei (Abschnitt M
Z 3 des Teiles 2 der Anlage zum Bundesministeriengesetz 1973).

14. Angelegenheiten des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs ein-
schließlich der gewerblichen Beförderung von Gütern in Rohrleitungen
mit Ausnahme der Wasserleitungsangelegenheiten (Abschnitt M Z 4 des
Teiles 2 der Anlage zum Bundesministeriengesetz 1973).

15. Angelegenheiten der Beförderung von Personen und Gütern im Werks-
verkehr (Abschnitt M Z 5 des Teiles 2 der Anlage zum Bundesministe-
riengesetz 1973).

§ 14. (Entfällt; Abschnitt A Art. IV Abs. 1 und 2 Z 2 der Kundmachung)
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Abschnitt V

Verkehr mit dem Ausland

§ 15. (1) Der Bundesminister für europäische und internationale Angelegen-
heiten kann im Rahmen seines Wirkungsbereiches mit Verordnung im Einver-
nehmen mit dem beteiligten Bundesminister ein anderes Bundesministerium als
das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten im
Interesse der Verwaltungsvereinfachung ermächtigen, soweit dadurch weder
völkerrechtliche noch außenpolitische Fragen berührt werden und soweit staats-
vertragliche Vereinbarungen dem nicht entgegenstehen,

1. zum Schriftverkehr mit ausländischen Staaten und sonstigen Völker-
rechtssubjekten einschließlich internationaler Organisationen in Angele-
genheiten des Wirkungsbereiches dieses Bundesministeriums;

2. zur Verhandlung von Staatsverträgen, die Angelegenheiten des Wirkungs-
bereiches dieses Bundesministeriums zum Gegenstand haben;

3. unbeschadet Art. 65 Abs. 1 B-VG zur Vertretung der Republik Österreich
gegenüber internationalen Organisationen, die zur Behandlung von Ange-
legenheiten errichtet wurden, die in den Wirkungsbereich dieses Bundes-
ministeriums fallen, und zum Verkehr mit diesen.

(2) In der Verordnung gemäß Abs. 1 sind auch die Bedingungen und Aufla-
gen festzulegen, die zur Erfüllung der Aufgaben notwendig sind, die dem Bun-
desministerium für europäische und internationale Angelegenheiten insbe-
sondere auf dem Gebiet des Völkerrechts und der Außenpolitik vorbehalten
bleiben.

(3) Die gemäß Abs. 1 ermächtigten Bundesministerien haben mit den aus-
ländischen Vertretungsbehörden in Österreich sowie mit den österreichischen
Vertretungsbehörden im Ausland im Wege des Bundesministeriums für europä-
ische und internationale Angelegenheiten zu verkehren.

Abschnitt VI

Schlußbestimmungen

Überleitung von Planstellen und Bediensteten

§ 16. Wenn auf Grund von Änderungen dieses Bundesgesetzes Änderungen
im Wirkungsbereich der Bundesministerien vorgesehen sind, so gilt für die da-
von betroffenen Planstellen und Bediensteten folgendes:

1. Die für die Besorgung dieser Aufgaben bisher vorgesehenen Planstellen
gehen in den entsprechenden Planstellenbereich des übernehmenden
Bundesministeriums über oder bilden dort einen eigenen Planstellenbe-
reich. Bedienstete, die ausschließlich oder überwiegend Aufgaben besor-
gen, die nunmehr in den Wirkungsbereich des übernehmenden Bundes-
ministeriums fallen, werden in den entsprechenden Planstellenbereich
dieses Bundesministeriums übernommen.

2. Der Bundesminister, der das abgebende Bundesministerium leitet, hat
nach Anhörung des zuständigen Zentralausschusses mit Bescheid fest-
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zustellen, welche Beamten des abgebenden Bundesministeriums aus-
schließlich oder überwiegend Aufgaben besorgen, die nunmehr in den
Wirkungsbereich des übernehmenden Bundesministeriums fallen.

3. Für vertraglich Bedienstete gilt Z 2 mit der Maßgabe, daß an die Stelle des
Bescheides eine Dienstgebererklärung tritt.

4. Den gemäß Z 1 bis 3 auf eine Planstelle eines anderen Bundesministe-
riums übernommenen Bediensteten ist, sofern nicht wichtige dienstliche
Interessen entgegenstehen, eine Verwendung zuzuweisen, die der bishe-
rigen Verwendung dieser Bediensteten zumindest gleichwertig ist.

5. Der Bestand, die Zusammensetzung und die Funktionsperiode der bei den
Bundesministerien eingerichteten Personalvertretungsorgane werden von
der Übernahme von Bediensteten gemäß Z 1 nicht berührt. Sie gelten als
bei jenem Bundesministerium eingerichtet, auf das nach der Änderung der
größte Teil der Bediensteten, auf die sich der Wirkungsbereich des Perso-
nalvertretungsorgans zuvor erstreckte, entfällt.

6. Soweit dies in § 17b angeordnet ist oder sonst keine Zugehörigkeit zum
Wirkungsbereich eines Personalvertretungsorgans gegeben wäre, er-
streckt sich der Wirkungsbereich der Personalvertretungsorgane, die zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung beim abgebenden Bundes-
ministerium eingerichtet sind, bis zum Ablauf ihrer Funktionsperiode wei-
terhin auf die in ein anderes Bundesministerium übernommenen Bediens-
teten. Soweit solche Bedienstete aufgrund der vorangegangenen Perso-
nalvertretungswahlen ein Mandat beim abgebenden Bundesministerium
innehaben, behalten sie dieses entgegen § 21 Abs. 3 lit. d Bundes-Perso-
nalvertretungsgesetz, BGBl. Nr. 133/1967, bis zum Ablauf der Funktions-
periode.

Zuständigkeitsänderungen

§ 17. Wenn auf Grund von Änderungen dieses Bundesgesetzes Änderun-
gen im Wirkungsbereich der Bundesministerien vorgesehen sind, so gelten
Zuständigkeitsvorschriften in besonderen Bundesgesetzen als entsprechend
geändert.

Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen zu Novellen

§ 17a. (1) Abschnitt H Z 1 und Abschnitt M Z 13 des Teiles 2 der Anlage zu
§ 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 256/1993 tritt mit 1. Juli 1993
in Kraft.

(2) § 17 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 25/1993
treten mit 1. Jänner 1993 in Kraft.

(3) § 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 550/1994 tritt mit
1. Jänner 1995 in Kraft.

§ 17b. (1) § 1 Abs. 1, §§ 16 und 16a, § 17b Abs. 3 sowie im Teil 2 der An-
lage zu § 2 der sechste und siebente Tatbestand in Z 1 und die Z 13 im Ab-
schnitt A, die Anfügung der Tatbestände im Abschnitt B, die Z 9, die Ersetzung
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eines Begriffes in Z 17 und die Z 25 im Abschnitt C, die Überschrift, der Entfall
der Z 6 und die Neubezeichnung der bisherigen Z 7 im Abschnitt F, Abschnitt H,
die Neubezeichnungen der bisherigen Abschnitte H bis J, die Neubezeichnung
des bisherigen Abschnittes K einschließlich der Überschrift und der Entfall der
Z 3 bis 7 und Z 9 bis 12, die Neubezeichnung des bisherigen Abschnittes L ein-
schließlich der Überschrift und der Z 2 dieses Abschnittes, die Neubezeichnung
des bisherigen Abschnittes M, die Z 10 sowie die Neubezeichnung des bishe-
rigen Abschnittes N einschließlich der Überschrift, der Anfügung in Z 2 und Z 3
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 1105/1994 treten mit 1. Jänner
1995 in Kraft.

(2) Bescheide und Dienstgebererklärungen auf Grund des § 16 Z 2 und 3 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 1105/1994 können bereits ab sei-
ner Kundmachung erlassen oder abgegeben werden, sie dürfen jedoch frühes-
tens mit 1. Jänner 1995 in Kraft gesetzt werden.

(3) Der Wirkungsbereich der Personalvertretungsorgane, die am 1. Jänner
1995 beim Bundesministerium für Umwelt eingerichtet sind, erstreckt sich bis
zum Ablauf ihrer Funktionsperiode auch auf den Wirkungsbereich des Bundes-
ministeriums für Jugend und Familie.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 10/1999)

(5) Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 522/1995 tritt mit
1. Jänner 1995 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 1995 außer Kraft.

(6) Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 820/1995 tritt mit
1. Jänner 1996 in Kraft.

(7) § 1 Abs. 1, § 17b Abs. 8, ferner im Teil 2 der Anlage zu § 2 die Ersetzun-
gen in Abschnitt A Z 10, Abschnitt C Z 1, 25 und 28 sowie in Abschnitt D Z 3, die
Anfügung in Abschnitt E Z 6, Abschnitt F, der Entfall des Abschnittes H, die drei
letzten Tatbestände in Abschnitt J, Abschnitt L, Abschnitt N sowie der Entfall des
Abschnittes O in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 treten
am 1. Mai 1996 in Kraft.

(8) Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst hat mit Be-
scheid festzustellen, welche Beamten des bisherigen Bundesministeriums für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr ausschließlich oder überwiegend Aufgaben
besorgen, welche ab 1. Mai 1996 in den Wirkungsbereich eines anderen Bun-
desministeriums fallen. Für vertraglich Bedienstete gilt dies mit der Maßgabe,
daß an die Stelle des Bescheides eine Dienstgebererklärung tritt.

(9) § 1 Abs. 1, § 7 Abs. 9, § 17 Abs. 3, Abs. 10 und 11 dieses Paragraphen
sowie Abschnitt A Z 5, 6, 10 und 15 bis 21, Abschnitt C Z 1, 25 und 28, die Über-
schrift des Abschnittes D, Abschnitt D Z 3, 7 und 8, Abschnitt E Z 9, 9a und 9b,
die Bezeichnungen der bisherigen Abschnitte G bis N (der neu bezeichneten Ab-
schnitte F bis M), der bisherige Abschnitt L Z 1 (der neubezeichnete Abschnitt K
Z 1), der bisherige Abschnitt G Z 12 und 13 (der neubezeichnete Abschnitt F
Z 12 und 13), der bisherige Abschnitt M Z 2 (der neubezeichnete Abschnitt L
Z 2) und die Überschrift des bisherigen Abschnittes N (des neubezeichneten Ab-
schnittes M) des Teiles 2 der Anlage zu § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
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BGBl. I Nr. 21/1997 treten mit 15. Februar 1997 in Kraft. Zugleich treten Ab-
schnitt F und der bisherige Abschnitt N Z 16 in der zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Fassung außer Kraft.

(10) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat mit Be-
scheid festzustellen, welche Beamten des bisherigen Bundesministeriums für
Gesundheit und Konsumentenschutz Aufgaben besorgen, die ab 15. Februar
1997 in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit
und Soziales fallen, und welche Beamten Aufgaben besorgen, die ab diesem
Zeitpunkt in den Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes fallen. Für vertrag-
lich Bedienstete gilt dies mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Bescheides
eine Dienstgebererklärung tritt.

(11) Die beim Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz
eingerichteten Personalvertretungsorgane gelten bis zum Ablauf ihrer Funkti-
onsdauer als beim Bundeskanzleramt eingerichtete Personalvertretungsorgane.
Ihr Wirkungsbereich erstreckt sich auf die Bediensteten im Planstellenbereich
des Bundeskanzleramtes oder des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit
und Soziales, die Aufgaben besorgen, die bis zum Ablauf des 14. Februar 1997
in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit und Konsu-
mentenschutz gefallen sind.

(12) § 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/1999 tritt mit
1. Jänner 1999 in Kraft. Zugleich tritt Abs. 4 in der bis zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Fassung außer Kraft.

(13) Für das Inkrafttreten durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 16/2000 neu
gefasster oder eingefügter Bestimmungen, für das Außerkrafttreten durch das-
selbe Bundesgesetz aufgehobener Teile dieses Bundesgesetzes sowie für den
Übergang zur neuen Rechtslage gelten §§ 16 und 16a sowie die folgenden Be-
stimmungen:

1. § 1 Abs. 1, § 16 Z 5, Z 7 des Teiles 1 der Anlage zu § 2, Abschnitt A Z 1 bis
3, 5, 10 und 12 bis 16, Abschnitte B und C, die Neubezeichnung der Ab-
schnitte D bis F, Abschnitt D Z 9 bis 10, Abschnitt E Z 1, 6 und 12, Ab-
schnitt F Z 12, Abschnitt G, die Überschrift des Abschnitts H, Abschnitt H
Z 1, 3, 7, 9, 12, 13 und 16 bis 22, Abschnitte I bis K, die Überschrift des Ab-
schnitts L sowie Abschnitt L Z 1 bis 5, 10, 13 bis 15, 19, 25, 28 und 30 bis
35 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 treten mit 1. April 2000 in Kraft. Zugleich
treten Abschnitt A Z 6 und 17 bis 21 sowie der bisherige Abschnitt C (nun-
mehriger Abschnitt L) Z 7, 8 und 10 des Teiles 2 der Anlage zu § 2, in der
bis dahin geltenden Fassung, außer Kraft.

2. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft tritt für die Anwendung des § 16 Z 1 bis 5 an die Stelle des
bisherigen Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie. Dem im
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen fortbestehen-
den Dienststellen(wahl)ausschuss für Jugend und Familie kommen auch
die Aufgaben eines Zentral(wahl)ausschusses zu.

3. § 16 Z 5 und 6 bezieht sich auf die auf Grund der 9. Personalvertretungs-
wahlen 1999 eingerichteten Personalvertretungsorgane.
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4. Der Wirkungsbereich der Personalvertretungsorgane, die am 1. April 2000
beim Bundesministerium für Finanzen eingerichtet sind, erstreckt sich vor-
behaltlich der Z 5 lit. a bis zum Ablauf ihrer Funktionsperiode auch auf das
Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport.

5. § 16 Z 6 ist bezüglich
a) der aus dem Bundeskanzleramt in das Bundesministerium für soziale

Sicherheit und Generationen oder in das Bundesministerium für öffent-
liche Leistung und Sport,

b) der aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten in
das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie oder
in das Bundesministerium für Landesverteidigung und

c) der aus dem Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in
das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

übernommenen Bediensteten anzuwenden.
6. Z 5 lit. b und § 16 Z 1 bis 4 gilt sinngemäß für die dem Bundesministerium

für wirtschaftliche Angelegenheiten nachgeordneten Dienststellen.
(14) Abschnitt L Z 21 lit. f bis h des Teiles 2 der Anlage zu § 2 in der Fassung

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 141/2000 tritt mit 1. Jänner 2001 in Kraft.
(15) Für das In-Kraft-Treten durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 17/2003

neu gefasster oder eingefügter Bestimmungen, für das Außer-Kraft-Treten
durch dasselbe Bundesgesetz aufgehobener Teile dieses Bundesgesetzes so-
wie für den Übergang zur neuen Rechtslage gelten §§ 16 und 16a sowie die fol-
genden Bestimmungen:

1. § 1 Abs. 1, § 3 sowie Abschnitt A Z 1, 5, 6, 16 und 17, Abschnitt B, Ab-
schnitt C Z 2, Abschnitt D Z 9, Abschnitte E bis I, die Überschrift des Ab-
schnittes J, Abschnitt J Z 2, 16 und 17, Abschnitt K Z 2 und Abschnitt L
Z 6, 15 bis 17 und 24 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 17/2003 treten, soweit nicht in Z 2 anderes
bestimmt ist, mit 1. Mai 2003 in Kraft. Zugleich treten § 17 Abs. 4 sowie
Abschnitt I, Abschnitt J Z 5, 6 und 18 bis 20 und Abschnitt L Z 18 und 19
des Teiles 2 der Anlage zu § 2, in der bis dahin geltenden Fassung, außer
Kraft.

2. Abschnitt D Z 2 und Abschnitt F Z 3 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 treten
mit 1. Mai 2004 in Kraft.

3. Die beim Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen be-
stehenden (Abs. 13 Z 2 letzter Satz und § 16 Z 5) Personalvertretungsor-
gane gelten bis zum Ablauf ihrer Funktionsdauer als beim Bundesministe-
rium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz einge-
richtete Personalvertretungsorgane.

4. Dem gemäß Abs. 13 Z 2 im Bundesministerium für soziale Sicherheit und
Generationen fortbestehenden Dienststellen(wahl)ausschuss für Jugend
und Familie kommen bis zum Ablauf seiner Funktionsperiode neben sei-
ner Aufgaben als Zentral(wahl)ausschuss für Jugend und Familie auch die
Aufgaben eines Zentral(wahl)ausschusses für die nach § 16 Z 1 bis 3 aus
dem Bundesministerium für Justiz in das Bundesministerium für soziale
Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz übernommenen Be-
diensteten zu.
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5. Der Wirkungsbereich der Personalvertretungsorgane, wie er zum in Z 1
genannten Zeitpunkt besteht, erstreckt sich bis zum Ablauf der Funktions-
periode des jeweiligen Personalvertretungsorgans weiterhin auf die ge-
mäß § 16 Z 1 bis 3
a) aus dem Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport in das

Bundeskanzleramt und
b) aus dem Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen in

das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
übernommenen Bediensteten.

6. Zuständigkeitsvorschriften in besonderen Bundesgesetzen gelten auch in-
sofern als entsprechend geändert (§ 16a), als sie mit Abschnitt F Z 1 des
Teiles 2 der Anlage zu § 2, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 17/2003, nicht übereinstimmen.

(16) Abschnitt K Z 13 und Abschnitt L Z 1 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 in
der Fassung BGBl. I Nr. 73/2004 treten mit 1. September 2004 in Kraft.

(16a) Abschnitt A Z 17 und Abschnitt E Z 2 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 118/2004 tritt mit 1. Jänner 2005,
jedoch nicht vor dem Ablauf des Tages der Kundmachung des genannten Bun-
desgesetzes im Bundesgesetzblatt, in Kraft. Zugleich treten Abschnitt I Z 23 und
Abschnitt J Z 17 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 außer Kraft.

(17) Abschnitt H des Teiles 2 der Anlage zu § 2 in der Fassung BGBl. I
Nr. 92/2005 tritt mit 1. August 2005 in Kraft.

(18) Für das In-Kraft-Treten durch die Bundesministeriengesetz-Novelle
2007, BGBl. I Nr. 6/2007, neu gefasster oder eingefügter Bestimmungen, für das
Außer-Kraft-Treten durch dasselbe Bundesgesetz aufgehobener Teile dieses
Bundesgesetzes sowie für den Übergang zur neuen Rechtslage gelten §§ 16
und 16a sowie die folgenden Bestimmungen:

1. § 1 Abs. 1, § 12, § 15, § 17 Abs. 2 Z 8, Z 2 des Teiles 1 der Anlage zu § 2
sowie Abschnitt A Z 14 bis 17, die Überschrift des Abschnitts B, die Be-
zeichnungen der neuen Abschnitte J, C, D, E, F, G, H und I, Abschnitt C
(neu) Z 2, die Überschrift des Abschnitts D (neu), Abschnitt D (neu) Z 2 bis
4 und Z 7 bis 13, Abschnitt E (neu) Z 3, Abschnitt G (neu), Abschnitt H
(neu) Z 4, die Überschrift des Abschnitts I (neu), Abschnitt I (neu) Z 5, 6, 7
und 8, Abschnitt J (neu), Abschnitt K Z 13, Abschnitt L Z 1 und 5 sowie Ab-
schnitt M des Teiles 2 der Anlage zu § 2 treten mit 1. März 2007 in Kraft.
Zugleich tritt der bisherige Abschnitt J Z 7 bis 11, 13 und 14 des Teiles 2
der Anlage zu § 2 außer Kraft.

2. § 17b Abs. 16a tritt mit 29. September 2004 in Kraft.
3. § 16 Z 6 ist bezüglich

a) der aus dem Bundeskanzleramt in das Bundesministerium für Unter-
richt, Kunst und Kultur,

b) der aus dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
in das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung,

c) der aus dem Bundesministerium für Gesundheit und Frauen in das
Bundeskanzleramt sowie
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d) der aus dem Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen
und Konsumentenschutz in das Bundesministerium für Gesundheit,
Familie und Jugend

übernommenen Bediensteten anzuwenden.

(19) Für das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 4/2008
geänderten oder neu gefassten Bestimmungen und für das Außerkrafttreten
der durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Bestimmungen sowie für den
Übergang zur neuen Rechtslage gelten die §§ 16 und 16a sowie folgende Be-
stimmungen:

1. Abschnitt A Z 7, Abschnitt B, Abschnitt H Z 16 und Abschnitt L Z 16 und 17
des Teiles 2 der Anlage zu § 2 treten mit 1. März 2007 in Kraft.

2. Abschnitt E Z 1, Abschnitt F Z 6 und Abschnitt K Z 13 des Teiles 2 der An-
lage zu § 2 treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft.

3. § 16 Z 6 ist bezüglich der aus dem Bundesministerium für Inneres in das
Bundeskanzleramt übernommenen Bediensteten anzuwenden.

(20) Für das Inkrafttreten durch die Bundesministeriengesetz-Novelle 2009,
BGBl. I Nr. 3/2009, neu gefasster oder eingefügter Bestimmungen, für das
Außerkrafttreten durch dasselbe Bundesgesetz aufgehobener Teile dieses Bun-
desgesetzes sowie für den Übergang zur neuen Rechtslage gelten §§ 16 und
16a sowie die folgenden Bestimmungen:

1. § 1 Abs. 1, § 7 Abs. 6 und 10, § 8 Abs. 1, Z 3 und 7 des Teiles 1 der Anlage
zu § 2 sowie Abschnitt A Z 6, Abschnitt C (neu), die Bezeichnungen der
neuen Abschnitte D bis I, Abschnitt D (neu) Z 2, die Überschriften der
Abschnitte E (neu) und L, Abschnitt F (neu) Z 1, Abschnitt H (neu) samt
Überschrift, Abschnitt I (neu) Z 7 und 17, Abschnitt J Z 5, Abschnitt K Z 13,
Abschnitt L Z 21 lit. i und 34 bis 41 wie auch Abschnitt M Z 3 des Teiles 2
der Anlage zu § 2 treten mit 1. Februar 2009 in Kraft. Zugleich treten § 7
Abs. 7 sowie Abschnitt A Z 17, Abschnitt E (neu) Z 7 bis 13 und der bishe-
rige Abschnitt I des Teiles 2 der Anlage zu § 2 außer Kraft.

2. § 16 Z 6 ist bezüglich
a) der aus dem Bundeskanzleramt in das Bundesministerium für Landes-

verteidigung und Sport,
b) der aus dem Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend in

das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie
c) der aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit in das Bun-

desministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
übernommenen Bediensteten anzuwenden.

3. § 3a und § 7 Abs. 5a treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft. Die durch sie er-
forderlich werdenden Maßnahmen sind jedoch so rechtzeitig zu treffen,
dass sie spätestens mit dem genannten Zeitpunkt wirksam werden.

(21) Abschnitt F Z 6 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 12/2012 tritt mit 1. April 2012 in Kraft.

(22) Für das Inkrafttreten der durch das 2. Stabilitätsgesetz 2012, BGBl. I
Nr. 35/2012, geänderten oder neu gefassten Bestimmungen, für das Außerkraft-
treten der durch dasselbe Bundesgesetz aufgehobenen Bestimmungen sowie



Band2.Buch : 22-BMG.pod    574
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

574

574

BMG § 17b

für den Übergang zur neuen Rechtslage gelten § 16 Z 6 sowie die folgenden
Bestimmungen:

1. § 7 Abs. 6 erster Satz sowie Abschnitt A Z 2, 6 und 13 des Teiles 2 der
Anlage zu § 2 treten mit 1. Mai 2012 in Kraft;

2. Abschnitt C Z 1 lit. b des Teiles 2 der Anlage zu § 2 tritt mit 1. Juli 2012 in
Kraft; gleichzeitig tritt Abschnitt K Z 10 des Teiles 2 der Anlage zu § 2
außer Kraft.

(23) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 33/2013 treten in Kraft:
1. Abschnitt L Z 40 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 mit 1. Februar 2009;
2. Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 mit 25. April 2012;
3. die neue Paragraphenbezeichnung des § 16a (§ 17 neu), die Überschrif-

ten zur Anlage zu § 2, zu den Teilen 1 und 2 dieser Anlage und zu den
Abschnitten A bis M dieser Teile, Abschnitt A Z 3 des Teiles 2 der Anlage
zu § 2 und Abschnitt D Z 2a des Teiles 2 der Anlage zu § 2 mit Ablauf des
Monats der Kundmachung dieses Bundesgesetzes; gleichzeitig tritt § 17
außer Kraft.

(24) Mit 1. Jänner 2014 werden jene Bediensteten des Bundesvergabeam-
tes, die nicht rechtsprechende Aufgaben zu besorgen haben, in das Bundes-
kanzleramt übernommen. Auf Verlangen eines betroffenen Bediensteten stellt
der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend fest, ob der Bedienstete
mit Ablauf des 31. Dezember 2013 solche Aufgaben des Bundesvergabeamtes
zu besorgen hatte. Den in das Bundeskanzleramt übernommenen Bediensteten
ist, sofern nicht wichtige dienstliche Interessen entgegenstehen, eine Verwen-
dung im Aufgabenbereich des Bundesverwaltungsgerichtes zuzuweisen, die der
bisherigen Verwendung des Bediensteten zumindest gleichwertig ist.

(25) Abschnitt A Z 3 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 122/2013 tritt mit Ablauf des 28. Februar 2013 in Kraft.

(26) Für das Inkrafttreten durch die Bundesministeriengesetz-Novelle 2014,
BGBl. I Nr. 11/2014, neu gefasster oder eingefügter Bestimmungen, für das
Außerkrafttreten durch dasselbe Bundesgesetz aufgehobener Teile dieses Bun-
desgesetzes sowie für den Übergang zur neuen Rechtslage gelten §§ 16 und 17
sowie die folgenden Bestimmungen:

1. § 1 Abs. 1, § 15, die Überschriften vor § 16, § 17, § 17a und § 18, Teil 1
Z 2 der Anlage zu § 2, Abschnitt A Z 1, 5 bis 7 und 13 bis 21, Abschnitt B,
Abschnitt C Z 10, Abschnitt D (neu) und E (neu), die Bezeichnungen der
Abschnitte F bis M (bisher D bis I, K und L), Abschnitt F (neu) Z 2, 9a und
9b, Abschnitt H (neu) Z 1, Abschnitt I (neu) Z 7, Abschnitt K (neu) Z 7 und
16, die Überschrift des Abschnittes M (bisher L), Abschnitt L (neu) Z 13 so-
wie Abschnitt M (neu) Z 5, 15 bis 17, 19, 23 und 34 (neu) bis 36 (neu) des
Teiles 2 der Anlage zu § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 11/2014 treten mit 1. März 2014 in Kraft. Zugleich treten Abschnitt J,
Abschnitt L Z 34 bis 41 und die Überschrift des Abschnitts M des Teiles 2
der Anlage zu § 2 in der bisherigen Fassung außer Kraft.

2. § 16 Z 6 ist bezüglich
a) der aus dem Bundeskanzleramt in das Bundesministerium für Bildung

und Frauen,
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b) der aus dem Bundesministerium für Inneres in das Bundesministerium
für Europa, Integration und Äußeres,

c) der aus dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur in das
Bundeskanzleramt sowie

d) der aus dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend in
das Bundesministerium für Familien und Jugend

übernommenen Bediensteten anzuwenden.

(27) Für das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 49/2016
neu gefassten Bestimmungen und für den Übergang zur neuen Rechtslage gel-
ten die §§ 16 und 17 sowie die folgenden Bestimmungen:

1. § 1 Abs. 1 Z 4 und 7 sowie die Abschnitte D und G des Teiles 2 der Anlage
zu § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 49/2016 treten mit
1. Juli 2016 in Kraft.

2. § 16 Z 6 ist bezüglich der aus dem Bundesministerium für Bildung und
Frauen in das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen übernom-
menen Bediensteten anzuwenden.

(28) Für das Inkrafttreten durch die Bundesministeriengesetz-Novelle 2017,
BGBl. I Nr. 164/2017, neu gefasster oder eingefügter Bestimmungen, für das
Außerkrafttreten durch dasselbe Bundesgesetz aufgehobener Teile dieses Bun-
desgesetzes sowie für den Übergang zur neuen Rechtslage gelten §§ 16 und 17
sowie die folgenden Bestimmungen:

1. § 1 Abs. 1, § 7 Abs. 10 und 11, § 9 Abs. 2, Abschnitt A Z 1 bis 3, 4a bis 6,
9, 10, 16 und 21 bis 32, Abschnitt B, Abschnitt C (neu), Abschnitt D (neu)
Überschrift sowie Z 1, 10 und 11 bis 17, Abschnitt E, Abschnitt F (neu),
Abschnitt G (neu) Z 6, 9b und 12, Abschnitt H Z 1, Abschnitt I (neu), Ab-
schnitt J (neu) Überschrift, Z 7, 16 und 21 bis 26, Abschnitt K (neu) sowie
Abschnitt L Z 12 und 13 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 164/2017 treten mit 8. Jänner 2018 in Kraft.
Zugleich treten der bisherige Abschnitt D, der bisherige Abschnitt G, Ab-
schnitt G (neu) Z 9 und Abschnitt M des Teiles 2 der Anlage zu § 2 außer
Kraft.

2. § 16 Z 1 bis 4 ist bezüglich der Bediensteten des Bundesministeriums für
Gesundheit und Frauen, die ausschließlich oder überwiegend Präsidial-
aufgaben besorgen, mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Bundes-
ministerium für öffentlichen Dienst und Sport übernehmendes Bundes-
ministerium im Sinne des § 16 Z 1 und 2 ist.

3. § 16 Z 6 ist bezüglich
a) der aus dem Bundeskanzleramt in das Bundesministerium für Digitali-

sierung und Wirtschaftsstandort oder das Bundesministerium für Ver-
fassung, Reformen, Deregulierung und Justiz,

b) der aus dem Bundesministerium für Familien und Jugend oder dem
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen in das Bundeskanzler-
amt sowie

c) der aus dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft in das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

übernommenen Bediensteten anzuwenden.
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(29) Für das Inkrafttreten durch die Bundesministeriengesetz-Novelle 2020,
BGBl. I Nr. 8/2020, neu gefasster oder eingefügter Bestimmungen, für das
Außerkrafttreten durch dasselbe Bundesgesetz aufgehobener Teile dieses Bun-
desgesetzes sowie für den Übergang zur neuen Rechtslage gelten §§ 16 und 17
sowie die folgenden Bestimmungen:

1. § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 lit. a, § 6, § 9 Abs. 2, § 15, § 16 Z 6, Teil 1 Z 2 der
Anlage zu § 2 sowie Abschnitt A Z 1 vierter, sechster und neunter Unter-
tatbestand, 3, 4a, 5, 7, 9 und 14 bis 20, Abschnitt B, die Überschrift des
Abschnitts C, Abschnitt D, Abschnitt E Z 2, Abschnitt F Z 1, 3, 4, 10, 11
und 26 letzter Tatbestand, Abschnitt G Z 6, Abschnitt H Ziffernbezeich-
nungen „11.“ und „12.“, die Abschnitte I, J, L und M des Teiles 2 der An-
lage zu § 2 in der Fassung der Bundesministeriengesetz-Novelle 2020
treten mit dem der Kundmachung der genannten Novelle folgenden Tag in
Kraft. Zugleich treten Abschnitt A Z 14 bis 18 und 21 bis 28, Abschnitt C
Ziffernbezeichnung und Z 2 sowie Abschnitt H Z 11 des Teiles 2 der An-
lage zu § 2 in der bisher geltenden Fassung außer Kraft.

2. § 16 Z 6 ist bezüglich
a) der aus dem Bundeskanzleramt in das Bundesministerium für Arbeit,

Familie und Jugend oder das Bundesministerium für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport,

b) der aus dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Konsumentenschutz in das Bundesministerium für Arbeit, Familie und
Jugend,

c) der aus dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
oder dem Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulie-
rung und Justiz in das Bundeskanzleramt,

d) der aus dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus in
das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, In-
novation und Technologie sowie

e) der aus dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Techno-
logie in das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tou-
rismus

übernommenen Bediensteten anzuwenden.
(30) § 1 Abs. 1 Z 4 sowie Abschnitt A Z 16 bis 28, die Überschrift des Ab-

schnitts D, Abschnitt L Z 9a und Abschnitt M Z 8 des Teiles 2 der Anlage zu § 2
in der Fassung der Bundesministeriengesetz-Novelle 2021, BGBl. I Nr. 30/2021,
treten mit dem der Kundmachung der genannten Novelle folgenden Tag in Kraft.
Zugleich tritt Abschnitt D Z 4 bis 11 des Teiles 2 der Anlage zu § 2 in der bisher
geltenden Fassung außer Kraft.

Vollziehung

§ 18. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit in diesem Bun-
desgesetz nicht anderes bestimmt ist, die Bundesregierung betraut.
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Ausschreibungsgesetz 1989 – AusG
Bundesgesetz vom 25. Jänner 1989 über die Ausschreibung

bestimmter Funktionen und Arbeitsplätze sowie
die Besetzung von Planstellen im Bundesdienst

Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung erlassen
wurden. Auf eine Auflistung bis zum Jahre 2000 wurde aus Platzgrün-
den verzichtet:

BGBl. I Nr. 6/2000,
BGBl. I Nr. 87/2002,
BGBl. I Nr. 97/2002,
BGBl. I Nr. 130/2003,
BGBl. I Nr. 151/2004,
BGBl. I Nr. 176/2004,
BGBl. I Nr. 80/2005,
BGBl. I Nr. 89/2006,
BGBl. I Nr. 90/2006,
BGBl. I Nr. 102/2006,
BGBl. I Nr. 113/2006,
BGBl. I Nr. 53/2007,
BGBl. I Nr. 96/2007 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 2/2008 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 147/2008 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 153/2009 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 50/2012 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 87/2012 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 120/2012 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 138/2013,
BGBl. I Nr. 210/2013 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 59/2014,
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 138/2017 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 30/2018 (Art. 17),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 18),
BGBl. I Nr. 102/2018 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 18),
BGBl. I Nr. 37/2021,
BGBl. I Nr. 136/2021 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 205/2022.
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Abschnitt I

Bewerbung um die Aufnahme in den Bundesdienst
und um Funktionen und Arbeitsplätze

§ 1. (1) Die Bewerbung um die Aufnahme in den Bundesdienst und die Be-
werbung um Funktionen und Arbeitsplätze beim Bund stehen allen österreichi-
schen Staatsbürgern (Inländern) offen.

(2) Den im Abs. 1 genannten Inländerinnen und Inländern sind Personen mit
unbeschränktem Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt gleichzuhalten.

(3) Abs. 2 gilt nicht für Verwendungen, die ein Verhältnis besonderer Verbun-
denheit zu Österreich voraussetzen, die nur von Personen mit österreichischer
Staatsbürgerschaft erwartet werden kann. Solche Verwendungen sind insbe-
sondere jene, die

1. die unmittelbare oder mittelbare Teilnahme an der Besorgung hoheitlicher
Aufgaben und

2. die Wahrnehmung allgemeiner Belange des Staates
beinhalten.

(4) Den in diesem Bundesgesetz angeführten Arbeitsplätzen, bei denen auf
die für Beamte geltenden Bewertungs- und Zuordnungsbestimmungen des
BDG 1979 abgestellt wird, sind Arbeitsplätze von Vertragsbediensteten gleich-
zuhalten.

Abschnitt II

Auszuschreibende Funktionen und Arbeitsplätze

Leitungsfunktionen in Zentralstellen

§ 2. (1) Vor der Betrauung einer Person mit der Leitung einer der folgenden
Organisationseinheiten in einer Zentralstelle ist die betreffende Funktion, soweit
sie nicht einer niedrigeren Funktionsgruppe als der Funktionsgruppe 5 der Ver-
wendungsgruppe A 1 zugeordnet ist, auszuschreiben:

1. Sektionen,
2. Gruppen,
3. Abteilungen,
4. sonstige organisatorische Einheiten, die den in Z 1 bis 3 angeführten

gleichzuhalten sind.
(2) Abweichend von Abs. 1 sind im Bereich der Parlamentsdirektion nur fol-

gende Funktionen auszuschreiben:
1. Leiter der Parlamentsdirektion und dessen Stellvertreter,
2. Leiter der Parlamentsdienste.
(3) Abweichend von Abs. 1 sind in der Präsidentschaftskanzlei nur die Funk-

tionen des Leiters der Präsidentschaftskanzlei und dessen Stellvertreters auszu-
schreiben.

(4) Soll die Leitung einer Gruppe in einer Zentralstelle mit der Leitung einer
der ihr zugeordneten Abteilungen verbunden sein, findet auf die Ausschreibung
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der Gruppenleitung anstelle der Abschnitte III bis V der Abschnitt Va sinnge-
mäß Anwendung, wenn der Arbeitsplatz der Funktionsgruppe 7 der Verwen-
dungsgruppe A 1 oder M BO 1 oder der Funktionsgruppe 12 der Verwendungs-
gruppe E 1 zugeordnet ist. § 15b Abs. 2 zweiter Satz gilt mit der Maßgabe, dass
an die Stelle der betreffenden Sektion die betreffende Gruppe tritt.

Leitung von nachgeordneten Dienststellen

§ 3. Vor der Betrauung einer Person mit der Leitung einer der folgenden
nachgeordneten Dienststellen ist die betreffende Funktion auszuschreiben:

1. im Bereich des Bundeskanzleramtes: Österreichisches Staatsarchiv,
2. im Bereich des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst

und Sport: Bundesdenkmalamt,
3. im Bereich des Bundesministeriums für europäische und internationale

Angelegenheiten: Kulturforen,
4. im Bereich des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und For-

schung:
a) Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik,
b) Geologische Bundesanstalt,

5. im Bereich des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz:
a) Sozialministeriumservice,
b) Landesstellen des Sozialministeriumservice,

6. im Bereich des Bundesministeriums für Finanzen: Finanzprokuratur,
7. im Bereich des Bundesministeriums für Inneres:

a) Landespolizeidirektionen,
b) das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl,

8. im Bereich des Bundesministeriums für Justiz: Justizanstalten,
9. im Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung:

a) Kommando Streitkräfte,
b) Brigadekommanden,
c) Landesverteidigungsakademie,
d) Theresianische Militärakademie,
e) Militärkommanden,
f) Heeresgeschichtliches Museum,
g) Kommando Streitkräftebasis,
h) Kommando IKT- & Cybersicherheitszentrum,

10. im Bereich des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und
Tourismus: alle dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen
und Tourismus unmittelbar unterstellten Dienststellen,

11. im Bereich des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilität, Innovation und Technologie:
a) Österreichisches Patentamt,
b) Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes,

12. im Bereich des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschafts-
standort:
a) Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen,
b) Burghauptmannschaft Österreich,
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13. im Bereich des Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend: Ar-
beitsinspektorate,

14. im Bereich sämtlicher Ressorts:
Leitung einer in den Z 1 bis 13 nicht angeführten Dienststelle mit mehr als
50 Beschäftigten, soweit nicht eigene Ausschreibungsverfahren im Sinne
des § 82 bestehen. Dies gilt nicht für die Dienststellen im Bereich des
Bundesministeriums für Landesverteidigung, durch deren Ausschreibung
militärische Geheimnisse verletzt werden könnten.

Sonstige auszuschreibende Arbeitsplätze

§ 4. (1) Vor der Betrauung einer Person mit einem Arbeitsplatz bei einer
nachgeordneten Dienststelle, der nicht unter § 3 fällt, ist dieser auszuschreiben,
wenn dieser Arbeitsplatz

1. der Funktionsgruppe 5 der Verwendungsgruppen A 1, M BO 1 oder M ZO 1
oder

2. der Funktionsgruppe 8 der Verwendungsgruppen A 2, E 1, M BO 2 oder
M ZO 2

oder einer höheren Funktionsgruppe der betreffenden Verwendungsgruppe zu-
geordnet ist.

(1a) Im Bereich des Bundesministeriums für Justiz sind auch die Funktionen
der Stellvertretungen der Leitungen der Justizanstalten auszuschreiben.

(2) Arbeitsplätze der Verwendungsgruppen A, H 1 oder PT 1 sind den in
Abs. 1 Z 1 angeführten Arbeitsplätzen und Arbeitsplätze der Verwendungsgrup-
pen B, W 1, H 2 oder PT 2 (in dieser Verwendungsgruppe für Beamte ohne Uni-
versitätsausbildung) sind den in Abs. 1 Z 2 angeführten Arbeitsplätzen gleichzu-
halten, wenn:

1. ihnen zumindest gleiche dienstliche Bedeutung zukommt und
2. die mit ihrer Ausübung verbundene Verantwortung zumindest jenes Maß

an Verantwortung erreicht, das für die Ausübung eines entsprechenden
Arbeitsplatzes nach Abs. 1 erforderlich ist.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 61/1997)

Ausschreibungspflicht bei Organisationsänderung

§ 4a. Eine Ausschreibung nach den §§ 2 bis 4 hat auch dann stattzufinden,
wenn sich mehr als die Hälfte der Aufgaben des von einer Organisationsände-
rung betroffenen Arbeitsplatzes (Funktion) ändert.

Abschnitt III

Ausschreibung und Bewerbung

Ausschreibung

§ 5. (1) Die Ausschreibung nach den §§ 2 und 3 hat jene Zentralstelle zu ver-
anlassen, in deren Bereich die Betrauung mit einer Funktion wirksam werden
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soll. In den Fällen des § 4 haben die Ausschreibungen von jenen Dienststellen
zu erfolgen, die Dienstbehörden sind und in deren Bereich die Betrauung mit
dem Arbeitsplatz wirksam werden soll.

(Anm.: Abs. 1a aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2015)

(2) Die Ausschreibung hat neben den allgemeinen Voraussetzungen jene
besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten zu enthalten, die für die Erfüllung der
mit der ausgeschriebenen Funktion oder dem Arbeitsplatz verbundenen Anfor-
derungen von den Bewerberinnen und Bewerbern erwartet werden. Diese be-
sonderen Kenntnisse und Fähigkeiten haben mit der zuletzt von der Bundes-
ministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und
Sport genehmigten Arbeitsplatzbeschreibung und den in der Geschäftseintei-
lung vorgesehenen Aufgaben der jeweiligen Organisationseinheit übereinzu-
stimmen. In der Ausschreibung ist anzuführen, mit welcher Gewichtung die be-
sonderen Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Beurteilung der Eignung jeweils
berücksichtigt werden; dabei kann eine systematische Zusammenfassung von
einzelnen Kompetenzen zu Kompetenzbereichen erfolgen. Im Bundesministe-
rium für europäische und internationale Angelegenheiten ist zusätzlich anzufüh-
ren, dass bei Beurteilung der Eignung (§ 10) neben den besonderen Kenntnis-
sen und Fähigkeiten die in § 15 des Bundesgesetzes über Aufgaben und Orga-
nisation des auswärtigen Dienstes (Statut), BGBl. I Nr. 129/1999, normierten
Prinzipien der Mobilität und der Rotation zu berücksichtigen sind. Die Ausschrei-
bung hat darüber hinaus über die Aufgaben der Inhaberin oder des Inhabers der
ausgeschriebenen Funktion oder des Arbeitsplatzes Aufschluss zu geben. Han-
delt es sich bei der Funktion oder dem Arbeitsplatz um eine gemäß § 1 Abs. 3 In-
länderinnen und Inländern vorbehaltene Verwendung, ist in der Ausschreibung
darauf hinzuweisen.

(2a) Jede Ausschreibung hat den Hinweis zu enthalten, dass auch Erfah-
rungen aus qualifizierten Tätigkeiten oder Praktika in einem Tätigkeitsbereich
außerhalb der Dienststelle, in deren Bereich die Betrauung mit dem ausge-
schriebenen Arbeitsplatz (Funktion) wirksam werden soll, erwünscht sind.

(2b) Liegt in einer bestimmten Funktion oder Verwendung gemäß § 4 der
Anteil der Frauen im Wirkungsbereich der jeweiligen Dienstbehörde unter 50%,
ist in der Ausschreibung darauf hinzuweisen, daß Bewerbungen von Frauen für
die zu besetzende Funktion (Arbeitsplatz) besonders erwünscht sind. Dies gilt
nicht für Funktionen (Arbeitsplätze), für die ausschließlich Männer aufgenom-
men werden können.

(3) Die Ausschreibung hat möglichst drei Monate vor, spätestens jedoch
innerhalb eines Monates nach Freiwerden der Funktion oder des Arbeitsplat-
zes zu erfolgen. Die Frist von einem Monat verlängert sich auf drei Monate,
wenn noch nicht feststeht, ob diese Funktion oder dieser Arbeitsplatz beste-
henbleiben oder aufgelassen werden soll. Wird eine Funktion neu begründet
oder ein Arbeitsplatz neu geschaffen, so sind diese innerhalb eines Mona-
tes ab dem Tag der diesbezüglichen organisatorischen Maßnahme auszu-
schreiben.

(4) Die in den §§ 2 bis 4 genannten Funktionen und Arbeitsplätze sind in der
beim Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport einge-
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richteten Jobbörse der Republik Österreich auszuschreiben. Die in den §§ 2 und
3 genannten Funktionen sowie die im § 4 Abs. 1 Z 1 umschriebenen und die die-
sen gemäß § 4 Abs. 2 gleichzuhaltenden Arbeitsplätze sind zusätzlich im „Amts-
blatt zur Wiener Zeitung“ zu veröffentlichen.

(5) Für Funktionen nach § 3 sowie Arbeitsplätze nach § 4 Abs. 1 Z 1 und die
diesen gemäß § 4 Abs. 2 gleichzuhaltenden Arbeitsplätze kann eine Bekannt-
gabe nach Abs. 2 im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ aus Kostengründen ent-
fallen, wenn diese Bekanntgabe auf geeignete Weise behördenintern erfolgt und
für alle Bewerber die Kenntnisnahme ermöglicht wird.

(6) Abweichend von den Abs. 4 und 5 sind in Dienstbereichen, in denen
es nach der Natur des Dienstes notwendig ist, die Beamten nach einiger Zeit
zu einer anderen Dienststelle zu versetzen, jene Arbeitsplätze, die den im § 4
Abs. 1 Z 1 umschriebenen und gemäß § 4 Abs. 2 gleichzuhaltenden Arbeits-
plätzen zugeordnet sind, nur behördenintern auf geeignete Weise auszu-
schreiben.

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2012)

(8) Für die Überreichung der Bewerbungsgesuche ist eine Frist zu setzen,
die nicht weniger als einen Monat betragen darf. Das Datum des Endens der Be-
werbungsfrist ist in der Ausschreibung anzuführen. Als Tag der Bewerbung gilt
der Tag, an dem die Bewerbung (schriftlich, Telefax, E-Mail) bei der in der Aus-
schreibung genannten Stelle einlangt. Für das fristgerechte Einlangen gilt § 33
Abs. 1 und 2 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG),
BGBl. Nr. 51.

Bewerbung

§ 6. (1) Bewerber um die im Abschnitt II angeführten Funktionen oder Ar-
beitsplätze haben in ihrem Bewerbungsgesuch die Gründe anzuführen, die sie
für die Ausübung dieser Funktion oder die Erfüllung der Aufgaben des Arbeits-
platzes als geeignet erscheinen lassen.

(2) Die Bewerbungsgesuche sind unmittelbar bei der ausschreibenden Stelle
einzubringen.

(3) Die in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Aus-
drücke, wie zB „Bewerber“, „Beamter“, „Inhaber der Funktion“, „Leiter“, „Vorsit-
zender“, umfassen Frauen und Männer gleichermaßen.

Abschnitt IV

Arten und Zusammensetzung der Begutachtungskommissionen

Gemeinsame Bestimmungen

§ 7. (1) Bei den für die Ausschreibung zuständigen Stellen (§ 5 Abs. 1) sind
Begutachtungskommissionen, und zwar

1. für Ausschreibungen gemäß den §§ 2 und 3 Begutachtungskommissionen
im Einzelfall und
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2. für Ausschreibungen gemäß § 4 ständige Begutachtungskommissionen,
einzurichten.

(1a) Für Ausschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 ist im Bereich des Bun-
desministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten die gemäß
Abs. 1 Z 2 eingerichtete ständige Begutachtungskommission zuständig.

(1b) Für Ausschreibungen gemäß § 18 Abs. 3 und § 19 Abs. 2 des Bildungs-
direktionen-Einrichtungsgesetzes – BD-EG, BGBl. I Nr. 138/2017, ist eine Be-
gutachtungskommission im Einzelfall einzurichten.

(2) Die Begutachtungskommissionen haben aus vier Mitgliedern zu beste-
hen. Die Leiterin/der Leiter der zuständigen Zentralstelle hat ein weibliches und
ein männliches Mitglied zu bestellen. Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und
der zuständige Zentralausschuss haben je ein Mitglied zu entsenden.

(2a) Wird eine Funktion oder eine Arbeitsplatz in einer Dienststelle mit meh-
reren Dienststellenausschüssen ausgeschrieben und ist die Bewerbung von
Personen unterschiedlicher Besoldungsgruppen zulässig, so ist von mehreren
zuständigen Zentralausschüssen jener Zentralausschuss zur Entsendung eines
Mitgliedes nach Abs. 2 berufen, zu dessen Vertretungsbereich der Dienststel-
lenausschuss gehört, der am Tag der Ausschreibung der letzten Wahl die größte
Zahl der wahlberechtigten Bediensteten aufgewiesen hat.

(3) Jeder Bundesbedienstete hat einer Bestellung zum Mitglied einer Begut-
achtungskommission Folge zu leisten.

(4) Der Leiter der zuständigen Zentralstelle hat eines der von ihm bestellten
Mitglieder mit dem Vorsitz der Begutachtungskommission zu betrauen.

(5) Bedienstete, die außer Dienst gestellt wurden, und Bedienstete, gegen
die ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde, dürfen einer Begutachtungskom-
mission nicht angehören.

(6) Die Mitglieder der Begutachtungskommissionen sind in Ausübung dieses
Amtes selbständig und unabhängig.

(7) Die Leiterin oder der Leiter der Zentralstelle hat ein Mitglied einer Begut-
achtungskommission abzuberufen, wenn es

1. aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die mit seiner Funktion ver-
bundenen Aufgaben dauernd nicht mehr erfüllen kann oder

2. die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten grob verletzt oder dauernd
vernachlässigt hat.

(8) Die Leiterin oder der Leiter der Zentralstelle hat das Recht, sich über alle
Gegenstände der Geschäftsführung einer im Bereich ihres oder seines Ressorts
eingerichteten Begutachtungskommission zu unterrichten.

Ständige Begutachtungskommission

§ 8. Für die ständigen Begutachtungskommissionen (§ 7 Abs. 1 Z 2) gilt
ferner:

1. Die Funktionsdauer beträgt fünf Jahre.
2. Für jedes Mitglied ist für den Fall seiner Verhinderung und um eine dem

§ 7 Abs. 2 zweiter und dritter Satz entsprechende Zusammensetzung der
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Begutachtungskommission zu ermöglichen die erforderliche Zahl von Er-
satzmitgliedern zu bestellen.

3. Die Mitgliedschaft zur Begutachtungskommission ruht von der Einleitung
eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluß, wäh-
rend der Zeit der (vorläufigen) Suspendierung, der Außerdienststellung,
des Antritts eines Urlaubes, einer Karenz oder einer Dienstzuteilung in den
Bereich einer anderen Dienstbehörde von mehr als drei Monaten und der
Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes.

4. Die Mitgliedschaft zur Begutachtungskommission endet mit dem Ab-
lauf der Funktionsdauer, mit der rechtskräftigen Verhängung einer Diszi-
plinarstrafe, mit der Versetzung ins Ausland oder mit dem Wechsel der
Dienstbehörde innerhalb desselben Ressorts sowie mit dem Ausschei-
den, einer Karenz oder einer Dienstzuteilung oder aus dem Personal-
stand des Ressorts.

5. Bei Bedarf ist die Begutachtungskommission durch Neubestellung von
Kommissionsmitgliedern (Ersatzmitgliedern) für den Rest der Funktions-
dauer zu ergänzen.

Abschnitt V

Tätigkeit der Begutachtungskommission

Prüfung der Bewerbungsgesuche

§ 9. (1) Die Begutachtungskommission hat die einlangenden Bewerbungs-
gesuche, insbesondere die im Sinne des § 6 Abs. 1 darin angeführten
Gründe, zu prüfen und sich – soweit erforderlich, auch in Form eines Be-
werbungsgespräches – einen Eindruck über die Gesamtpersönlichkeit, die
Fähigkeiten, die Motivationen, die Kenntnisse, die Fertigkeiten, die Ausbil-
dung und die Erfahrungen der Bewerber zu verschaffen. Das Bewerbungsge-
spräch kann

1. entweder mit jedem einzelnen Bewerber gesondert oder
2. auf Beschluß der Begutachtungskommission in einer Form geführt wer-

den, die einer anderen allgemein anerkannten Methode der Personalaus-
wahl entspricht.

(2) Steht ein Bewerber in einem Dienstverhältnis zum Bund, so hat die Be-
gutachtungskommission das Recht, in alle Personalunterlagen über den Bewer-
ber Einsicht zu nehmen.

(3) Die Begutachtungskommission kann auch zur sachgerechten Begutach-
tung der Bewerber notwendige Sachverständige und sachverständige Zeugen
wie etwa Vorgesetzte und Mitarbeiter befragen.

(4) Die Eignung ist insbesondere auf Grund der bisherigen Berufserfahrung
und einschlägigen Verwendung der Bewerber, ihrer Fähigkeit zur Menschen-
führung, ihrer organisatorischen Fähigkeiten und – wenn der Bewerber bereits in
einem öffentlichen Dienstverhältnis steht – auf Grund der bisher erbrachten
Leistungen festzustellen.
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Gutachten

§ 10. (1) Die Begutachtungskommission hat nach den erforderlichen Erhe-
bungen und unter Berücksichtigung ihrer Ergebnisse der ausschreibenden
Stelle ein begründetes Gutachten zu erstatten. Das Gutachten hat zu enthalten:

1. die Angabe, welche der Bewerberinnen und Bewerber als nicht geeignet
und welche Bewerberinnen und Bewerber als geeignet anzusehen sind
und

2. welche von den geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern bezogen auf
die in der Ausschreibung gewichteten besonderen Kenntnisse und Fähig-
keiten und die gemäß § 5 Abs. 2 bei Ausschreibungen des Bundesminis-
teriums für europäische und internationale Angelegenheiten weiters zu be-
rücksichtigenden Prinzipien der Mobilität und Rotation in höchstem, wel-
che in hohem und welche in geringerem Ausmaß geeignet sind.

(2) Die Begutachtungskommission hat auf der Internethomepage der Zen-
tralstelle, in deren (Ressort)Bereich sie eingerichtet ist, zu veröffentlichen:

1. geschlechterweise aufgeschlüsselt die Anzahl der in ihrem Gutachten für
die Ausübung der ausgeschriebenen Funktion oder die Erfüllung der Auf-
gaben des ausgeschriebenen Arbeitsplatzes als geeignet angesehenen
Bewerberinnen und Bewerber gegliedert nach dem Ausmaß ihrer Eignung
nach Abs. 1 Z 2,

2. die Namen der Mitglieder der Begutachtungskommission.
Diese Veröffentlichungen haben unverzüglich nach Erstattung des Gutachtens
an die ausschreibende Stelle zu erfolgen.

Anwendung des AVG

§ 11. Auf das Verfahren der Begutachtungskommission sind die §§ 6 Abs. 1,
7, 13, 14 bis 16 sowie 18 bis 22, 32, 33, 45 und 46 AVG, BGBl. Nr. 51/1991,
anzuwenden.

Sitzungen der Begutachtungskommission

§ 12. (1) Die Sitzungen der Begutachtungskommission sind vom Vorsitzen-
den vorzubereiten und einzuberufen.

(1a) Die oder der Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungs-
fragen oder eine/ein von ihr oder ihm namhaft gemachte/r Bedienstete/Bediens-
teter hat das Recht, an den Sitzungen der Begutachtungskommission mit bera-
tender Stimme teilzunehmen. Die Bestimmungen über die Mitgliedschaft und
Vertraulichkeit gelten auch für Bedienstete mit beratender Stimme.

(2) Zur Beschlußfähigkeit der Begutachtungskommission ist die Anwesenheit
sämtlicher gemäß § 7 Abs. 2 entsendeter und gegebenenfalls gemäß § 8 Z 2 in
Betracht kommender Mitglieder erforderlich. Sind zu einer ordnungsgemäß ein-
berufenen Sitzung nicht alle Mitglieder erschienen, so hat der Vorsitzende frü-
hestens nach Ablauf von zwei Wochen eine neuerliche Sitzung einzuberufen.
Sind auch zu dieser Sitzung nicht alle Mitglieder erschienen, so hat der Vorsit-
zende frühestens nach Ablauf von zwei weiteren Wochen eine dritte Sitzung ein-
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zuberufen. Auf dieser und auf den folgenden Sitzungen ist die Begutachtungs-
kommission auch dann beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden mindes-
tens ein weiteres Mitglied anwesend ist.

(3) Die Begutachtungskommission hat ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit
zu fassen. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden.

(4) Bei der Abstimmung hat der Vorsitzende seine Stimme als letzter abzu-
geben.

(5) Die Begutachtungskommission hat ihr Gutachten gemäß § 10 innerhalb
von drei Monaten ab dem Ablauf der Bewerbungsfrist (§ 5 Abs. 8) der ausschrei-
benden Stelle zu erstatten. Das Gutachten hat auch die Meinung jener Kom-
missionsmitglieder zu enthalten, die bei der Abstimmung in der Minderheit ge-
blieben sind. Auf Wunsch der oder des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für
Gleichbehandlungsfragen bzw. der oder dem von ihr oder ihm namhaft gemach-
ten Bediensteten ist deren oder dessen Stellungnahme dem Gutachten unter
Verschluss anzuschließen.

(6) Hat jedoch bei der Abstimmung wegen Stimmengleichheit die Stimme
des Vorsitzenden den Ausschlag gegeben, so können die bei der Abstimmung in
der Minderheit gebliebenen Kommissionsmitglieder stattdessen beschließen,
der ausschreibenden Stelle gemeinsam ein eigenes Gutachten vorzulegen.

Geschäftsordnung

§ 13. (1) Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsordnung der Begut-
achtungskommissionen sind von der Bundesregierung durch Verordnung (Ge-
schäftsordnung) zu erlassen.

(2) Für die Sacherfordernisse und die Besorgung der Verwaltungsgeschäfte,
die mit der Tätigkeit einer Begutachtungskommission verbunden sind, hat die für
die Ausschreibung zuständige Stelle vorzusorgen.

Vertraulichkeit

§ 14. Der Inhalt und die Auswertung der Bewerbungsgesuche sowie das Be-
werbungsgespräch sind vertraulich zu behandeln. Über sie ist gegen jedermann,
dem gegenüber keine Verpflichtung zu einer amtlichen Mitteilung besteht, Still-
schweigen zu bewahren. Nicht untersagt ist jedoch die Bekanntgabe der Namen
und einer Reihung der Bewerber.

Rechtsstellung der Bewerber und Bewerberinnen

§ 15. (1) Der Bewerber hat keinen Rechtsanspruch auf Betrauung mit der
ausgeschriebenen Funktion oder dem Arbeitsplatz. Er hat keine Parteistellung.

(2) Wird ein Bewerber mit der ausgeschriebenen Funktion betraut, der nach
dem Gutachten der Kommission eine geringere Eignung aufweist als wenigs-
tens ein anderer Mitbewerber, so sind dem zuständigen Zentralausschuß der
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Personalvertretung auf dessen Verlangen die Gründe, die für die Betrauung
maßgebend waren, mitzuteilen.

(3) Nach der Vergabe der Funktion (des Arbeitsplatzes) hat die ausschrei-
bende Stelle alle Bewerber, die nicht berücksichtigt worden sind, hievon formlos
zu verständigen.

(4) Die ausschreibende Stelle hat auf der Internethomepage der Zentral-
stelle, in deren (Ressort)Bereich sie eingerichtet ist, die Veröffentlichung gemäß
§ 10 Abs. 2 durch Angabe des Namens der Person zu ergänzen, die mit der
ausgeschriebenen Funktion oder dem ausgeschriebenen Arbeitsplatz betraut
wurde. Die Veröffentlichungen gemäß § 10 Abs. 2 und § 15 Abs. 4 erster Satz
haben gleichzeitig mindestens einen Monat auf der Internethomepage ersicht-
lich zu bleiben.

Abschnitt Va

Ausschreibung der stellvertretenden Leitung bestimmter Sektionen

Anwendungsbereich

§ 15a. Vor der Betrauung einer Person mit der Stellvertretung des Leiters
einer Sektion in einer Zentralstelle, die keine Gruppengliederung aufweist, ist
diese Funktion auszuschreiben, wenn mit ihrer Betrauung die Einstufung in die
Funktionsgruppe 7 der Verwendungsgruppe A 1 oder M BO 1 bewirkt wird.

Ausschreibung

§ 15b. (1) Die Ausschreibung nach § 15a hat jene Zentralstelle zu veran-
lassen, in deren Bereich die Betrauung mit der stellvertretenden Leitung einer
Sektion wirksam werden soll.

(2) Auf den Inhalt der Ausschreibung ist § 5 Abs. 2 anzuwenden. Darüber
hinaus hat die Ausschreibung den ausdrücklichen Hinweis zu enthalten, daß nur
Bewerbungen von Personen zulässig sind, die mit der Leitung einer der Funk-
tionsgruppe 5 oder 6 der Verwendungsgruppe A 1 oder M BO 1 zugeordneten
Abteilung innerhalb der betreffenden Sektion dauernd betraut sind.

(3) Die Ausschreibung hat innerhalb eines Monats nach Freiwerden der Stell-
vertreterfunktion sektionsintern auf geeignete Weise zu erfolgen.

(4) Für die Überreichung der Bewerbungsgesuche ist eine Frist zu setzen,
die nicht weniger als einen Monat betragen darf.

Bewerbung

§ 15c. (1) Bewerber um die in § 15a angeführte Funktion haben in ihrem
Bewerbungsgesuch die Gründe anzuführen, die sie für die Ausübung dieser
Funktion als geeignet erscheinen lassen.

(2) Die Bewerbungsgesuche sind unmittelbar bei der auszuschreibenden
Stelle einzubringen.
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Verfahren

§ 15d. Dem Verfahren vor der Begutachtungskommission sind nur Personen
zu unterziehen, die

1. die im § 15b Abs. 2 angeführten Erfordernisse erfüllen und
2. sich spätestens am letzten Tag der in der Ausschreibung angeführten Be-

werbungsfrist beworben haben.

Begutachtungskommission

§ 15e. Auf die Art, Zusammensetzung und Tätigkeit der Begutachtungskom-
mission sind § 7 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 bis 6 und die §§ 9 bis 15 anzuwenden.

ABSCHNITT VI

WEITERBESTELLUNG

Anwendungsbereich

§ 16. (1) Ist eine Person nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG
1979), BGBl. Nr. 333, nach dem Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.
Nr. 86, oder nach § 9 des Bundesministeriengesetzes 1986, BGBl. Nr. 76, be-
fristet mit einer Funktion betraut worden und beabsichtigt der Leiter der zustän-
digen Zentralstelle, den Inhaber dieser Funktion nicht neuerlich mit dieser Funk-
tion zu betrauen (weiterzubestellen), hat er ihm dies spätestens drei Monate vor
Ablauf der Bestellungsdauer schriftlich mitzuteilen.

(2) Abs. 1 und die §§ 17 bis 19 sind auf Funktionen in Dienstbereichen nicht
anzuwenden, bei denen es nach der Natur des Dienstes notwendig ist, die Be-
diensteten nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu versetzen.

Antrag an die Weiterbestellungskommission

§ 17. (1) Wird dem Inhaber der Funktion gemäß § 16 Abs. 1 mitgeteilt, daß
eine Weiterbestellung nicht erfolgt, so kann dieser binnen zwei Wochen ab Zu-
stellung dieser Mitteilung die Erstellung eines Gutachtens über seine Bewäh-
rung in der Funktion, insbesondere hinsichtlich der fachlichen Qualifikation, der
Fähigkeit zur Menschenführung und der organisatorischen Fähigkeiten und die
Eignung zur weiteren Ausübung der Funktion, durch eine Weiterbestellungs-
kommission beantragen.

(2) Stellt der Bedienstete einen Antrag nach Abs. 1, hat der Leiter der zu-
ständigen Zentralstelle dafür zu sorgen, daß für den Anlaßfall innerhalb von vier
Wochen bei der Zentralstelle eine Weiterbestellungskommission eingerichtet
wird.

Weiterbestellungskommission

§ 18. (1) Auf die Zusammensetzung der Weiterbestellungskommission ist
§ 7 Abs. 2 bis 5 anzuwenden.



Band2.Buch : 23-AusG.pod    589
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

589

589

§§ 19, 20 AusG

(2) Die Mitglieder der Weiterbestellungskommission sind unter Bedacht-
nahme auf ihre Fähigkeit zur Beurteilung der Bewährung des Antragstellers in der
Funktion sowie seiner Eignung zu deren weiteren Ausübung und insbesondere
hinsichtlich der fachlichen Qualifikation, der Fähigkeit zur Menschenführung und
der organisatorischen Fähigkeiten auszuwählen. Sie müssen nicht dem Perso-
nalstand des Ressorts des zu beurteilenden Funktionsträgers angehören.

(3) Die Mitglieder der Weiterbestellungskommission sind in Ausübung dieses
Amtes selbständig und unabhängig.

(4) Auf die Tätigkeit der Weiterbestellungskommission und die Rechtsstel-
lung des Antragstellers sind die §§ 9 bis 15 mit folgenden Abweichungen anzu-
wenden:

1. Gegenstand des Verfahrens ist der vom Inhaber der Funktion gestellte
Antrag.

2. Die Weiterbestellungskommission hat ihr Gutachten innerhalb von zehn
Wochen ab der Antragstellung zu erstatten.

(5) Die Leiterin oder der Leiter der Zentralstelle hat ein Mitglied einer Weiter-
bestellungskommission abzuberufen, wenn es

1. aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die mit seiner Funktion ver-
bundenen Aufgaben dauernd nicht mehr erfüllen kann oder

2. die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten grob verletzt oder dauernd
vernachlässigt hat.

(6) Die Leiterin oder der Leiter der Zentralstelle hat das Recht, sich über alle
Gegenstände der Geschäftsführung einer im Bereich ihres oder seines Ressorts
eingerichteten Weiterbestellungskommission zu unterrichten.

Folgen der Weiterbestellung und der Nichtweiterbestellung

§ 19. (1) Im Falle einer Weiterbestellung bedarf es keines neuerlichen Aus-
schreibungsverfahrens nach diesem Bundesgesetz.

(2) Macht der Inhaber der Funktion im Fall des § 17 Abs. 1 von seinem An-
tragsrecht innerhalb der Frist von zwei Wochen keinen Gebrauch, lehnt er eine
neuerliche Betrauung mit der Funktion schriftlich ab oder entscheidet der Leiter
der zuständigen Zentralstelle nach Abgabe des Gutachtens der Weiterbestel-
lungskommission neuerdings auf Nichtweiterbestellung, so ist ein Ausschrei-
bungsverfahren nach Abschnitt III durchzuführen.

Abschnitt VII

Aufnahme in den Bundesdienst

Unterabschnitt A

Allgemeine Bestimmungen

Bekanntmachung und Ausschreibungspflicht

§ 20. (1) Jede freigewordene oder neu geschaffene Planstelle ist vor der
Besetzung öffentlich in der beim Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentli-
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chen Dienst und Sport eingerichteten Jobbörse der Republik Österreich auszu-
schreiben.

(2) Zur Gewinnung bundesinterner Interessentinnen und Interessenten kann
abweichend von Abs. 1 eine ressortinterne oder eine bundesinterne Bekannt-
machung im internen Teil der Jobbörse der Republik Österreich erfolgen.

Zuständigkeit

§ 21. (1) Die Ausschreibung und das nachfolgende Aufnahmeverfahren sind
von der für die Aufnahme zuständigen Dienststelle durchzuführen.

(2) Der Leiter oder die Leiterin der Zentralstelle kann jedoch aus Gründen der
Raschheit, Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis

1. die Ausschreibung oder
2. das Aufnahmeverfahren oder
3. sowohl die Ausschreibung als auch das Aufnahmeverfahren einer ande-

ren sachlich geeigneten Dienststelle des Ressorts übertragen.

Inhalt der Ausschreibung

§ 22. (1) In der Ausschreibung sind alle Erfordernisse anzuführen, die die
Rechtsvorschriften für die mit der ausgeschriebenen Planstelle verbundene Ver-
wendung (Einstufung) vorsehen.

(2) Soweit es für die Erfüllung der Aufgaben des vorgesehenen Arbeitsplat-
zes von wesentlicher Bedeutung ist, ist in der Ausschreibung die Erfüllung zu-
sätzlicher Erfordernisse vorzuschreiben (Anforderungsprofil). Bei jedem zusätz-
lichen Erfordernis ist ausdrücklich anzuführen,

1. ob es unbedingt zu erfüllen ist oder
2. ob von seiner Erfüllung abgesehen wird, wenn sich weder ein geeigneter

Bewerber noch eine geeignete Bewerberin meldet, der oder die dieses Er-
fordernis erfüllt.

(3) In der Ausschreibung sind ferner anzuführen:
1. die Art des vorgesehenen Auswahlverfahrens (Eignungsprüfung, Aufnah-

megespräch, Aufnahmeverfahren nach § 67),
2. die Dienststelle, bei der die Bewerbung einzubringen ist, und
3. sofern es sich um einen Inländern vorbehaltenen Arbeitsplatz handelt –

der Hinweis auf diesen Umstand.

(4) Liegt in einer bestimmten Verwendung der Anteil der Frauen im Wir-
kungsbereich der jeweiligen Dienstbehörde unter 50%, ist in der Ausschreibung
darauf hinzuweisen, daß Bewerbungen von Frauen für den zu besetzenden Ar-
beitsplatz besonders erwünscht sind. Dies gilt nicht für Arbeitsplätze, für die aus-
schließlich Männer aufgenommen werden können.

(5) Betrifft eine Planstelle einen Arbeitsplatz mit behindertengerechter Aus-
stattung oder kann für diesen Arbeitsplatz eine behindertengerechte Ausstat-
tung vorgesehen werden, kann die Ausschreibung auf Bewerber und Bewerbe-
rinnen beschränkt werden, die entsprechende Behinderungen aufweisen.
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(6) Betrifft die Ausschreibung einen Arbeitsplatz einer in Funktionsgruppen
gegliederten Verwendungsgruppe des Allgemeinen Verwaltungsdienstes, des
Exekutivdienstes oder des Militärischen Dienstes und soll dieser Arbeitsplatz
von Beginn an im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses be-
setzt werden, so ist in der Ausschreibung auch bekanntzugeben, welcher Funk-
tionsgruppe der Arbeitsplatz zugeordnet ist oder ob es sich um einen der Grund-
laufbahn zugeordneten Arbeitsplatz handelt. Ebenso ist in der Ausschreibung
auf Art und Dauer der abweichenden Einstufung des Beamten in der Ausbil-
dungsphase hinzuweisen.

Verlautbarung

§ 23. (1) Die Ausschreibung ist in der beim Bundesministerium für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport eingerichteten Jobbörse der Republik
Österreich zu veröffentlichen.

(2) Die Ausschreibung kann daneben auch auf andere geeignete Weise ver-
lautbart werden (zum Beispiel an der Amtstafel der das Aufnahmeverfahren
durchführenden Dienststelle).

(3) Jede Ausschreibung ist gleichzeitig der zuständigen Landesgeschäfts-
stelle des Arbeitsmarktservice mitzuteilen. Nach Möglichkeit ist sicherzustellen,
daß den Arbeitsuchenden der gesamte Ausschreibungstext bekanntgegeben
werden kann.

Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht

§ 24. Von einer Ausschreibung kann abgesehen werden:
1. bei Ersatzkräften für Bedienstete nach § 7 des Personalplanes, Anlage IV

des für das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes,
2. bei Saisonarbeitskräften,
3. bei sonstigen Tätigkeiten, deren voraussichtliche Dauer sechs Monate

nicht überschreitet,
4. bei Teilbeschäftigungen im Ausmaß, von weniger als einem Drittel der für

eine Vollbeschäftigung vorgeschriebenen Wochendienstleistung,
5. bei Dienstverhältnissen, deren Dauer

a) durch eine gesetzliche Vorschrift oder von der Aufgabenstellung her
begrenzt ist und

b) einen Zeitraum von zwei Jahren nicht übersteigt,
6. bei Verwendungen in einer Organisationseinheit des Bundesheeres mit

hohem Bereitschaftsgrad im Sinne des § 101a des Gehaltsgesetzes
1956, BGBl. Nr. 54.

Fälle, in denen eine Ausschreibung nicht einzuleiten ist

§ 25. Eine Ausschreibung ist nicht einzuleiten:
1. für Tätigkeiten im Rahmen des Kabinetts einer Bundesministerin oder

eines Bundesministers, einer sonstigen Einrichtung gemäß § 7 Abs. 3 des
Bundesministeriengesetzes 1986, die der Bundeskanzlerin oder dem Bun-
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deskanzler oder der Vizekanzlerin oder dem Vizekanzler zur Beratung und
Unterstützung auf dem Gebiet der allgemeinen Regierungspolitik insbe-
sondere im Bereich Strategie, Analyse und Planung direkt unterstellt ist,
des Büros einer Staatssekretärin oder eines Staatssekretärs oder eines
anderen in den §§ 5, 6 oder 8 Abs. 1 des Bezügegesetzes, BGBl. Nr. 273/
1972, angeführten obersten Organs,

(Anm.: Z 2 aufgehoben durch Art. 8 Z 1, BGBl. I Nr. 138/2017)
3. für Bedienstete nach Art. 30 Abs. 5 B-VG,
4. bei Besetzung einer Planstelle mit einem oder einer geeigneten Bediens-

teten einer inländischen Gebietskörperschaft oder eines Gemeindever-
bandes,

5. bei Besetzung einer Planstelle mit einem Teilnehmer oder einer Teilneh-
merin am Verwaltungspraktikum nach Abschnitt Ia des Vertragsbediens-
tetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86 oder mit einer Person, die ihre Lehre
beim Bund erfolgreich absolviert hat (ausgebildeter Lehrling) und sich im
Zeitraum der Weiterverwendung gemäß § 18 des Berufsausbildungsge-
setzes (BAG), BGBl. Nr. 142/1969 befindet,

6. bei Besetzung einer Planstelle mit einer Person, die sich bereits erfolg-
reich einem Ausschreibungs- oder Überprüfungsverfahren nach diesem
Abschnitt für einen zumindest gleichwertigen Arbeitsplatz unterzogen hat
und deren letzte Verwendung im Bundesdienst nicht länger als ein Jahr
zurückliegt,

7. bei Besetzung einer Planstelle mit einer Person, deren Bundesdienstver-
hältnis deswegen beendet wurde, weil die Einrichtung, an der sie tätig war,
aus dem Bund ausgegliedert wurde.

8. bei Besetzung einer Planstelle mit einer Person, die eine dreijährige er-
folgreiche Verwendungsdauer im Bundesdienst auf einem zumindest
gleichwertigen Arbeitsplatz (auf zumindest gleichwertigen Arbeitsplätzen)
aufweist und
a) deren letzte Verwendung im Bundesdienst nicht länger als drei Jahre

zurückliegt oder
b) die wegen der Betreuung eines Kindes aus dem Bundesdienst ausge-

schieden ist und spätestens mit Beginn der Schulpflicht dieses Kindes
oder eines weiteren von ihr zu betreuenden Kindes wieder in den Bun-
desdienst aufgenommen werden will.

Bestimmungen für die Fälle der §§ 24 und 25

§ 26. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes über die Aufnahmeverfah-
ren sind nicht anzuwenden:

1. in den Fällen des § 24, wenn von einer Ausschreibung abgesehen wurde,
und

2. in den Fällen des § 25.

(2) Werden Ersatzkräfte nach § 24 Z 1 ohne Ausschreibung in den Bundes-
dienst aufgenommen, ist die Dauer ihres Dienstverhältnisses mit höchstens acht
Monaten zu begrenzen. Streben diese Bediensteten eine Verlängerung ihres
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Dienstverhältnisses an, ist ihr Verwendungserfolg nach den §§ 74 und 75 zu
überprüfen.

(3) Werden die im § 24 Z 2 bis 6 angeführten Bediensteten ohne Ausschrei-
bung in den Bundesdienst aufgenommen und streben sie eine Verwendung an,
für die ein Ausschreibungs- und Aufnahmeverfahren vorgesehen ist und durch-
geführt wird, haben sie sich diesem Ausschreibungs- und Aufnahmeverfahren
zu unterziehen.

(4) Streben die im § 25 Z 1 bis 3 angeführten Bediensteten eine Verwendung
an, die nicht in den §§ 24 oder 25 angeführt ist, haben sie sich einem Überprü-
fungsverfahren nach § 79 zu unterziehen.

Bewerbung

§ 27. (1) Die Bewerbungsgesuche sind schriftlich bei der in der Ausschrei-
bung angeführten Stelle einzubringen. Es ist eine Bewerbungsfrist vorzusehen,
die nicht weniger als zwei Wochen betragen darf.

(2) Als Tag der Bewerbung gilt der Tag, an dem die Bewerbung (schriftlich,
Telefax, E-Mail) bei der in der Ausschreibung angeführten Stelle einlangt. Die in
der Ausschreibung angeführte Stelle kann die ausschließliche Online-Bewer-
bung vorsehen und den Zeitpunkt, bis zu dem die Bewerbung einlangen muss,
festlegen. Der Einsatz der Bürgerkarte im Zuge der Bewerbung kann vorgese-
hen werden. Für das fristgerechte Einlangen gilt § 33 Abs. 1 und 2 AVG.

(3) Die Bewerbung von Personen, die sich bereits in einem Dienstverhältnis
zu einer inländischen Gebietskörperschaft oder zu einem Gemeindeverband be-
finden, ist zulässig.

Aufnahmeverfahren

§ 28. (1) Die Art und die Durchführung des in Betracht kommenden Aufnah-
meverfahrens sind in den Unterabschnitten B bis F geregelt.

(2) Von der Durchführung eines Aufnahmeverfahrens nach Abs. 1 kann ab-
gesehen werden, wenn die für die Aufnahme zuständige Dienststelle zur Auf-
fassung gelangt, daß die ausgeschriebene Planstelle mit einem oder einer ge-
eigneten Bundesbediensteten besetzt werden kann.

(3) Dem Aufnahmeverfahren nach Abs. 1 oder dem Besetzungsverfahren
nach Abs. 2 sind nur jene Bewerber und Bewerberinnen zu unterziehen, die

1. die im § 22 Abs. 1 und 2 angeführten Erfordernisse für die angestrebte
Verwendung erfüllen und

2. sich spätestens am letzten Tag der in der Ausschreibung angeführten Be-
werbungsfrist beworben haben.

(4) Wenn es die Rechtsvorschriften ausdrücklich zulassen und weniger
Bewerber und Bewerberinnen die im § 22 Abs. 1 angeführten Erfordernisse er-
füllen, als Planstellen zu besetzen sind, kann nach diesen Rechtsvorschriften
von der Nichterfüllung im § 22 Abs. 1 angeführter Erfordernisse Nachsicht erteilt
werden. Eine erteilte Nachsicht gilt auch für die spätere Aufnahme oder Be-
setzung.
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(5) Die Voraussetzung des Abs. 3 Z 2 erfüllen auch Bewerber und Bewer-
berinnen, die sich längstens ein Jahr vor der betreffenden Ausschreibung um
eine Planstelle beworben haben, wenn diese der nun ausgeschriebenen Plan-
stelle (den nun ausgeschriebenen Planstellen) hinsichtlich

1. der Einstufung und der Art der Verwendung und
2. des gewünschten Dienstortes

entspricht.

(6) Bewerber und Bewerberinnen, die die Erfordernisse des Abs. 3 nicht er-
füllen, sind hievon formlos zu verständigen.

Aufnahmekommission

§ 29. (1) Für die Mitwirkung am Aufnahmeverfahren sind bei den das Auf-
nahmeverfahren durchführenden Dienststellen Aufnahmekommissionen einzu-
richten. Ihre Funktionsdauer beträgt fünf Jahre.

(2) Jede Aufnahmekommission hat aus vier Mitgliedern zu bestehen.

(3) Für die Sacherfordernisse und die Besorgung der Verwaltungsgeschäfte,
die mit der Tätigkeit einer Aufnahmekommission verbunden sind, hat die das
Aufnahmeverfahren durchführende Dienststelle vorzusorgen.

(4) Die Leiterin oder der Leiter der Zentralstelle hat das Recht, sich über alle
Gegenstände der Geschäftsführung einer im Bereich ihres oder seines Ressorts
eingerichteten Aufnahmekommission zu unterrichten.

Bestellung der Mitglieder der Aufnahmekommission

§ 30. (1) Der Leiter oder die Leiterin der Zentralstelle hat ein weibliches und
ein männliches Mitglied zu bestellen. Er oder sie kann jedoch aus Gründen der
Raschheit, Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis die Bestellung dieser Mitglie-
der an den Leiter oder die Leiterin jener Dienststelle delegieren, bei der die Auf-
nahmekommission errichtet ist.

(2) Das für die Bestellung zuständige Organ hat eines der beiden Mitglieder
mit dem Vorsitz der Aufnahmekommission zu betrauen. Eines der beiden Mit-
glieder muß besondere Kenntnisse zur fachlichen Beurteilung der Bewerber und
Bewerberinnen aufweisen.

(3) Je ein weiteres Mitglied ist von den zwei stimmenstärksten Wähler-
gruppen (Fraktionen) des Zentralausschusses zu bestellen. Es sollte nach Mög-
lichkeit

1. besondere Kenntnisse zur fachlichen Beurteilung der Bewerber und Be-
werberinnen aufweisen und

2. dem zuständigen Personalvertretungsausschuß angehören.

(4) Bei Bedarf kann die Wählergruppe abweichend vom Abs. 3 Z 2 einen
sonstigen Bediensteten oder eine sonstige Bedienstete ihres Vertrauens mit
Wählbarkeit für den Zentralausschuß zum Mitglied der Aufnahmekommission
bestellen. Dieses Mitglied soll nach Möglichkeit der das Aufnahmeverfahren
durchführenden Dienststelle angehören.
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(5) Umfaßt der zuständige Zentralausschuß nur eine einzige Wählergruppe,
so hat die stimmenstärkste Wählergruppe des zuständigen Personalvertre-
tungsausschusses, die eine andere Bezeichnung als die Wählergruppe des
Zentralausschusses aufweist, einen Vertreter oder eine Vertreterin zum Mitglied
der Aufnahmekommission zu bestellen.

(6) Zu einem Kommissionsmitglied mit besonderen Kenntnissen zur fachli-
chen Beurteilung der Bewerbungen können auch mehrere Personen bestellt
werden. Zugleich mit der Bestellung ist für jede Person festzulegen, für welche
Verwendungen sie tätig werden soll.

Bestellung von Ersatzmitgliedern

§ 31. Für jedes Mitglied ist für den Fall seiner Verhinderung und, um eine
dem § 30 entsprechende Zusammensetzung der Aufnahmekommission zu er-
möglichen, die erforderliche Zahl von Ersatzmitgliedern zu bestellen.

Folgeleistungspflicht

§ 32. Bundesbedienstete haben einer Bestellung zum Mitglied oder Ersatz-
mitglied einer Aufnahmekommission Folge zu leisten.

Bestellungshindernisse

§ 33. Zum Mitglied oder Ersatzmitglied einer Aufnahmekommission darf nicht
bestellt werden,

1. wer mit der Durchführung oder Auswertung von Tests für die Eignungsprü-
fung in jenen Aufnahmeverfahren betraut ist, an denen die betreffende
Aufnahmekommission mitzuwirken hat,

2. wer außer Dienst gestellt ist oder
3. gegen wen ein Disziplinarverfahren eingeleitet ist.

Mitgliedschaft zur Aufnahmekommission

§ 34. (1) Die Mitglieder der Aufnahmekommission sind in Ausübung dieses
Amtes selbständig und unabhängig.

(2) Die Mitgliedschaft zur Aufnahmekommission ruht
1. ab der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräfti-

gem Abschluß und
2. während der Zeit

a) der (vorläufigen) Suspendierung,
b) der Außerdienststellung,
c) eines Urlaubes, einer Karenz oder einer Dienstzuteilung zu einer ande-

ren Dienstbehörde von mehr als drei Monaten und
d) der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes.

(3) Die Mitgliedschaft zur Aufnahmekommission endet
1. mit dem Ablauf der Funktionsdauer,
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2. mit der rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe,
3. mit der Versetzung ins Ausland,
4. mit dem Wechsel der Dienstbehörde,
5. mit dem Ausscheiden des Mitgliedes aus dem Dienststand, dem Dienst-

verhältnis oder aus dem Personalstand des Ressorts,
6. sobald die Wählergruppe, die das betreffende Mitglied entsendet hat, nicht

mehr zu den zwei stimmenstärksten Wählergruppen nach § 30 Abs. 3
oder 5 zählt.

(4) Die Wählergruppe kann ein von ihr bestelltes Mitglied der Aufnahmekom-
mission jederzeit abberufen und ersetzen.

(4a) Die Leiterin oder der Leiter der Zentralstelle hat ein Mitglied einer Auf-
nahmekommission abzuberufen, wenn es

1. aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die mit seiner Funktion ver-
bundenen Aufgaben dauernd nicht mehr erfüllen kann oder

2. die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten grob verletzt oder dauernd
vernachlässigt hat.

(5) Bei Bedarf ist die Aufnahmekommission durch Neubestellung von Kom-
missionsmitgliedern (Ersatzmitgliedern) für den Rest der Funktionsdauer zu
ergänzen.

Verfahren vor der Aufnahmekommission

§ 35. (1) Die Sitzungen der Aufnahmekommission sind vom Vorsitzenden
oder von der Vorsitzenden einzuberufen und vorzubereiten.

(1a) Die oder der Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungs-
fragen oder eine von ihr oder ihm namhaft gemachte weibliche Bedienstete hat
das Recht, an den Sitzungen der Aufnahmekommission mit beratender Stimme
teilzunehmen. Die Bestimmungen über die Mitgliedschaft und Vertraulichkeit
gelten auch für Bedienstete mit beratender Stimme.

(2) Zur Beschlußfähigkeit der Aufnahmekommission ist die Anwesenheit aller
vier Mitglieder (oder entsprechender Ersatzmitglieder) erforderlich.

(3) Sind zu einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht alle Mitglieder
(oder entsprechenden Ersatzmitglieder) erschienen, so hat der oder die Vorsit-
zende unverzüglich eine neuerliche Sitzung einzuberufen, die nicht später als
drei Tage danach stattfinden darf. Auf dieser und auf den folgenden Sitzungen
ist die Aufnahmekommission jedenfalls beschlußfähig, wenn außer dem oder
der Vorsitzenden mindestens ein weiteres Mitglied (oder Ersatzmitglied) an-
wesend ist.

(4) Die Aufnahmekommission hat ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit zu
fassen. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des oder der Vorsitzenden. Bei der Abstimmung hat der oder die
Vorsitzende seine oder ihre Stimme zuletzt abzugeben.

(5) Auf das Verfahren der Aufnahmekommission sind die §§ 6 Abs. 1, 7, 13,
14 bis 16 sowie 18 bis 22, 32, 33, 45 und 46 AVG anzuwenden.
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(6) Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsführung der Aufnahme-
kommissionen sind von der Bundesregierung durch Verordnung (Geschäftsord-
nung) zu erlassen.

Rechtsstellung der Bewerber und Bewerberinnen

§ 36. (1) Die Bewerber und Bewerberinnen haben keinen Rechtsanspruch
auf Betrauung mit der ausgeschriebenen Planstelle. Sie haben

1. im Ausschreibungs- und Aufnahmeverfahren und
2. im Überprüfungsverfahren

keine Parteistellung.

(2) Die Bewerber und Bewerberinnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung
aufgelaufener Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlaß des Aufnahmever-
fahrens entstanden sind.

Nicht berücksichtigte Bewerber und Bewerberinnen

§ 36 a. (1) Nach der Entscheidung über die Besetzung der Planstelle hat
die das Aufnahmeverfahren durchführende Dienststelle alle Bewerber und
Bewerberinnen, die nicht berücksichtigt worden sind, hievon formlos zu ver-
ständigen.

(2) In der Verständigung ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß
1. die Bewerbung weiterhin gültig bleibt, wenn der Bewerber oder die Bewer-

berin innerhalb von zwei Wochen ab der Zustellung schriftlich mitteilt, daß
die Bewerbung aufrechtbleiben soll,

2. die Bewerbung aber in keinem Fall länger als ein Jahr gültig sein kann.

(3) Bei Besetzung einer Planstelle nach § 28 Abs. 2 hat die Verständigung
auch den Hinweis zu enthalten, daß von der Durchführung eines Aufnahme-
verfahrens abgesehen wurde, weil die Planstelle mit einem oder einer Bundes-
bediensteten besetzt werden konnte.

Unterabschnitt B

Aufnahmeverfahren mit Eignungsprüfung

Anwendungsbereich

§ 37. Dieser Unterabschnitt gilt für alle Aufnahmeverfahren, die nicht unter
die Unterabschnitte C bis F fallen.

Eignungsprüfung

§ 38. (1) Bewerber und Bewerberinnen sind einer Eignungsprüfung zu un-
terziehen, wenn sie

1. die Erfordernisse des § 28 erfüllen und
2. noch keine für die ausgeschriebene Planstelle gültige Eignungsprüfung

aufweisen.
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(2) Aus Gründen der Kostenersparnis können Bewerber und Bewerberinnen
auch dann der Eignungsprüfung unterzogen werden, wenn lediglich die Erfül-
lung des Erfordernisses der persönlichen Eignung noch nicht feststeht, wohl
aber erwartet werden kann, daß es gegeben ist. In diesem Fall ist es zulässig,
die erforderlichen Nachweise (zB allfällige Ergonomieuntersuchungen zur Fest-
stellung der gesundheitlichen Eignung) nach der abgelegten Eignungsprüfung
durchzuführen. Dieser Umstand ist den Bewerbern und Bewerberinnen bereits
in der Ausschreibung bekanntzugeben.

Zuständigkeit für die Eignungsprüfung

§ 39. (1) Die Eignungsprüfung ist von der das Aufnahmeverfahren durchfüh-
renden Dienststelle durchzuführen.

(2) Im Interesse der Raschheit, Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis kann
jedoch die Durchführung der Eignungsprüfung einer anderen Dienststelle des-
selben oder eines anderen Ressorts übertragen werden, wenn diese nach ihrer
Organisation und personellen Besetzung dazu geeignet ist.

(3) Die Übertragung der Durchführung der Eignungsprüfung auf eine Dienst-
stelle eines anderen Ressorts bedarf des Einvernehmens der betroffenen Bun-
desminister.

Durchführung der Eignungsprüfung

§ 40. (1) Die Eignungsprüfung ist in Form von objektiven Tests durchzu-
führen.

(2) Die Verteilung der Tests an die einzelnen Bewerber und Bewerberinnen
hat erst unmittelbar vor Testbeginn nach dem Zufallsprinzip zu erfolgen. Es ist
sicherzustellen, daß vom Inhalt des Tests erst bei Testbeginn Kenntnis erlangt
wird.

(3) Die Bewerber und Bewerberinnen haben für die Teilnahme an der Eig-
nungsprüfung keinen Kostenersatz zu leisten.

Erstellung der Tests

§ 41. (1) Die Tests sind vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport auszuarbeiten. Das Bundesministerium für Kunst, Kul-
tur, öffentlichen Dienst und Sport hat die speziellen Anforderungen für einzelne
Verwendungen im Einvernehmen mit den zuständigen Zentralstellen festzu-
legen.

(2) Die Anforderungen sind so zu gestalten, daß sie
1. auf die Vorbildung Bedacht nehmen, die für die betreffende Besoldungs-,

Verwendungs- oder Entlohnungsgruppe oder sonstige vergleichbare Ein-
stufungskategorie erforderlich ist, und

2. durch spezielle Fragenprogramme für einzelne Verwendungen ergänzt
werden können.
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(3) Die Tests sind in einer solchen Zahl von Varianten zu erstellen, daß eine
Vorhersehbarkeit der zu erfüllenden Aufgaben ausgeschlossen ist.

(4) Die für die Durchführung der Tests und für die wissenschaftliche Neu- und
Weiterentwicklung von Testverfahren erforderlichen personenbezogenen Daten
dürfen mit Hilfe automatisierter Verfahren verarbeitet werden. Diese Daten dür-
fen nur von den mit diesen Aufgaben betrauten Bediensteten oder einem Auf-
tragsverarbeiter und nur für die angeführten Zwecke verwendet werden.

Auswertung der Tests

§ 42. (1) Soweit dies möglich ist, sind die Tests für die Auswertung zu ano-
nymisieren.

(2) Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
hat für die Auswertung der Tests ein Punktesystem auszuarbeiten und die
Punktewerte nach den spezifischen Anforderungen der angestrebten Verwen-
dung zu gewichten.

(3) Die für die Durchführung und Auswertung der Tests erforderliche Schu-
lung ist vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
anzubieten.

(4) Den zuständigen Organen der Personalvertretung ist Gelegenheit zu ge-
ben, eines ihrer Mitglieder zur Beobachtung der Auswertung jener Tests zu ent-
senden, die eine in ihren Vertretungsbereich fallende Verwendung betreffen.

Verordnung über die Eignungsprüfung

§ 43. Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Eignungsprü-
fung und die Erstellung und Auswertung der Tests sind durch Verordnung der
Bundesregierung festzusetzen.

Ergebnis der Eignungsprüfung

§ 44. (1) Vor dem Test ist vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport eine Mindestpunktezahl festzusetzen. Bewerber und Be-
werberinnen, die diese Mindestpunktezahl nicht erreichen, scheiden aus dem
weiteren Aufnahmeverfahren aus.

(2) Jedem Bewerber und jeder Bewerberin sind nach der Eignungsprüfung
umgehend mitzuteilen:

1. die von ihm oder ihr tatsächlich erreichte Punktezahl,
2. die bei dieser Eignungsprüfung erreichbare Höchstpunktezahl und
3. die nach Abs. 1 festgesetzte Mindestpunktezahl.
(3) Die im Abs. 2 angeführten Angaben sind auch der Aufnahmekommission

mitzuteilen.
(4) Die auf Grund der Eignungsprüfung festgestellte Punktezahl gilt auch für

spätere Ausschreibungsverfahren, wenn
1. eine Planstelle

a) desselben Ressorts besetzt werden soll oder
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b) eines anderen Ressorts besetzt werden soll und beide Eignungs-
prüfungen von derselben Dienststelle durchzuführen sind,

2. für die betreffende Verwendung dieselben Testbedingungen und dieselbe
Gewichtung der Punktewerte gelten und

3. die Ausschreibung innerhalb eines Jahres ab dem Tag der Eignungsprü-
fung erfolgt.

Reihung für die Aufnahme in den Bundesdienst

§ 45. (1) Für die Aufnahme in den Bundesdienst ist die Person heranzu-
ziehen, die bei der Eignungsprüfung die höchste Punktezahl erreicht hat. Sind
mehrere Planstellen zu besetzen, sind die Bewerbungen in der Reihenfolge der
erzielten Punktezahl heranzuziehen.

(2) Von der im Abs. 1 angeführten Reihenfolge darf nur abgewichen werden,
soweit dies mit Rücksicht auf die Art der dienstlichen Aufgaben unbedingt erfor-
derlich ist.

Informationsgespräch

§ 46. (1) Hält es die das Aufnahmeverfahren durchführende Dienststelle
im Hinblick auf die Art der zu erbringenden Tätigkeit für erforderlich, kann sie
die bestgereihten Bewerber und Bewerberinnen, und zwar um zumindest zwei
mehr als Planstellen zu vergeben sind, zu einem Informationsgespräch ein-
laden.

(2) Das Informationsgespräch haben zu führen:
1. die Person,

a) die nach erfolgter Aufnahme eines Bewerbers oder einer Bewerberin
voraussichtlich unmittelbar mit der Dienstaufsicht betraut sein wird oder

b) die von der das Aufnahmeverfahren durchführenden Dienststelle statt
dessen im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und
Kostenersparnis dazu bestimmt wird, und

2. ein Vertreter oder eine Vertreterin der Personalverwaltung.

(3) Die im Abs. 2 angeführten Personen haben der das Aufnahmeverfahren
durchführenden Dienststelle mitzuteilen, ob und inwieweit sie es für geboten hal-
ten, daß bei der Aufnahme in den Bundesdienst von der Reihung nach § 45 ab-
gewichen wird.

Befassung der Aufnahmekommission

§ 47. (1) Die das Aufnahmeverfahren durchführende Dienststelle hat die
Aufnahmekommission aufzufordern, ein Gutachten zu erstellen,

1. wenn diese Dienststelle gemäß § 45 Abs. 2 beabsichtigt, einen Bewerber
oder eine Bewerberin mit der ausgeschriebenen Planstelle zu betrauen,
der oder die bei der Eignungsprüfung eine geringere Punktezahl als ein
anderer Bewerber oder eine andere Bewerberin erzielt hat, dessen (de-
ren) Bewerbung noch aufrecht ist, oder
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2. wenn mindestens zwei Personen die bei der Eignungsprüfung erzielte
höchste Punktezahl erreicht haben und von diesen nicht alle berücksich-
tigt werden können.

(2) Die das Aufnahmeverfahren durchführende Dienststelle hat der Aufnah-
mekommission alle für die Erstellung des Gutachtens nötigen Unterlagen zu
übermitteln.

Prüfung der Unterlagen

§ 48. (1) Wird die Aufnahmekommission befaßt, hat der Vorsitzende oder
die Vorsitzende unverzüglich zu einer Sitzung einzuberufen. Diese Sitzung hat
innerhalb einer Woche ab dem Tag der Befassung stattzufinden.

(2) In der Sitzung ist zu entscheiden,
1. ob es erforderlich ist, mit den Bewerbern und Bewerberinnen Aufnahme-

gespräche zu führen, oder
2. ob die Aufnahmekommission ihr Gutachten voraussichtlich allein auf

Grund der Aktenlage und allfälliger sonstiger Erhebungen erstellen kann.

(3) Beschließt die Aufnahmekommission, daß Aufnahmegespräche zu füh-
ren sind, ist unverzüglich eine weitere Sitzung einzuberufen, die spätestens in-
nerhalb von zwei Wochen nach der ersten Sitzung stattfinden muß.

(4) Der Vorsitzende oder die Vorsitzende kann von der Anberaumung einer
Sitzung absehen, wenn

1. nach Ansicht aller Kommissionsmitglieder das Gutachten allein auf Grund
der Aktenlage erstellt werden kann und

2. alle Kommissionsmitglieder dem vom Vorsitzenden oder von der Vorsit-
zenden vorgeschlagenen Entwurf des Gutachtens ihre schriftliche Zustim-
mung erteilen.

Aufnahmegespräch

§ 49. (1) Im Falle des § 48 Abs. 2 Z 1 sind
1. die Bewerber und Bewerberinnen, deren Aufnahme beabsichtigt ist,

und
2. alle Bewerber und Bewerberinnen, die bei der Eignungsprüfung mindes-

tens eine gleich hohe Punktezahl wie einer der in Z 1 angeführten Bewer-
ber oder Bewerberinnen erreicht haben,

zu einer Sitzung der Aufnahmekommission einzuladen.

(2) Die Aufnahmekommission hat mit den Eingeladenen Aufnahmegesprä-
che zu führen und erforderliche weitere Erhebungen zu pflegen. Das Aufnahme-
gespräch kann

1. entweder mit jedem einzelnen Bewerber oder jeder einzelnen Bewerberin
gesondert oder

2. auf Beschluß der Aufnahmekommission in einer Form geführt werden, die
einer anderen allgemein anerkannten Methode der Personalauswahl ent-
spricht.
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(3) Dem Aufnahmegespräch ist beizuziehen, wer
1. nach erfolgter Aufnahme eines Bewerbers oder einer Bewerberin voraus-

sichtlich unmittelbar mit der Dienstaufsicht betraut sein wird oder
2. von der das Aufnahmeverfahren durchführenden Dienststelle statt dessen

im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kosten-
ersparnis dazu bestimmt wird.

Diese Person ist von der Aufnahmekommission vor Ausarbeitung ihres Gutach-
tens anzuhören.

(4) Der Inhalt und die Auswertung der Aufnahmegespräche sind vertraulich
zu behandeln. Über sie ist gegen alle Personen Stillschweigen zu bewahren, de-
nen gegenüber keine Verpflichtung zu einer amtlichen Mitteilung besteht.

(5) Die für die Führung von Aufnahmegesprächen erforderliche Schulung ist
vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport anzubie-
ten. Bei der Bestellung zum Mitglied einer Aufnahmekommission ist darauf zu
achten, daß nach Möglichkeit nur Personen herangezogen werden, die für die
Führung von Aufnahmegesprächen geschult sind.

Gutachten der Aufnahmekommission

§ 50. (1) Die Aufnahmekommission hat der das Aufnahmeverfahren durch-
führenden Dienststelle ein begründetes Gutachten zu übermitteln. Das Gutach-
ten hat zu enthalten, welcher oder welche der eingeladenen Bewerber oder Be-
werberinnen für die angestrebte Verwendung am besten geeignet ist.

(2) Weisen mehrere Personen dieselbe Punktezahl auf und können von die-
sen nicht alle berücksichtigt werden, so sind im Gutachten ferner zu berücksich-
tigen:

1. zunächst das Ausmaß einer allfälligen sozialen Bedürftigkeit,
2. danach eine allfällige Anwendbarkeit der begünstigenden Bestimmungen

a) des § 6 Z 3 des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947,
b) des § 148 Abs. 6 und 7 BDG 1979 in der bis zum Ablauf des 31. De-

zember 1994 geltenden Fassung, und der §§ 151 Abs. 7 und 8 und 186
Abs. 2 BDG 1979,

c) des § 53 Z 3 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948,
d) des § 63 Abs. 8 und 9 des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I

Nr. 146,
e) des § 12 Abs. 6 und 7 des Wehrgesetzes 1978 in der Fassung der

Kundmachung BGBl. Nr. 150/1978 in Verbindung mit Art. VII Abs. 1
des Wehrrechtsänderungsgesetzes 1983, BGBl. Nr. 577, und

3. schließlich der Umstand, daß der Bewerber einen mindestens dreijährigen
Wehrdienst als Zeitsoldat geleistet hat, wenn das Ende dieser Dienstleis-
tung nicht länger als vier Jahre zurückliegt.

(3) Sind bei der Abstimmung Kommissionsmitglieder in der Minderheit ge-
blieben, ist im Gutachten ausdrücklich darauf hinzuweisen. Jedes in der Minder-
heit gebliebene Kommissionsmitglied kann innerhalb offener Frist ein eigenes
Gutachten abgeben.
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Frist für das Gutachten

§ 51. (1) Die Aufnahmekommission hat ihr Gutachten der das Aufnahme-
verfahren durchführenden Dienststelle so rasch wie möglich, spätestens aber
innerhalb von

1. zwei Wochen, wenn keine Aufnahmegespräche geführt worden sind, oder
2. drei Wochen, wenn Aufnahmegespräche geführt worden sind,

ab dem Tag der Befassung zu übermitteln.

(2) Übermittelt die Aufnahmekommission das Gutachten nicht innerhalb die-
ser Fristen, so kann der Leiter oder die Leiterin der für die Aufnahme zuständi-
gen Dienststelle die Planstelle unter Bedachtnahme auf § 50 Abs. 2 ohne weite-
res Zuwarten besetzen.

Aufnahme entgegen dem Gutachten der Aufnahmekommission

§ 52. Wird ein Bewerber oder eine Bewerberin mit der ausgeschriebenen
Planstelle betraut, der oder die nach dem Gutachten der Aufnahmekommis-
sion eine geringere Eignung aufweist als wenigstens ein anderer eingeladener
Mitbewerber oder eine andere eingeladene Mitbewerberin, so sind der Auf-
nahmekommission die Gründe mitzuteilen, die für die Betrauung maßgebend
waren.

Unterabschnitt C

Aufnahmeverfahren mit Aufnahmegespräch
anstelle einer Eignungsprüfung

Anwendungsbereich

§ 54. Dieser Unterabschnitt ist auf die Besetzung von Planstellen für Verwen-
dungen anzuwenden, die

1. ein besonderes Maß an speziellen Kenntnissen und Fähigkeiten erfordern
(zB ADV-Fachleute, Techniker und Technikerinnen, Spezialarbeiter und
Spezialarbeiterinnen der Verwendungsgruppen A 3, A 4, P 1 und P 2)
oder

2. auf Grund der bestehenden Arbeitsmarktlage wegen geringen Angebotes
von Arbeitnehmern als Mangelberufe anzusehen sind.

Aufnahmegespräch

§ 55. (1) Die das Aufnahmeverfahren durchführende Dienststelle hat alle
Bewerber und Bewerberinnen, die die Erfordernisse des § 28 erfüllen, zu einem
Aufnahmegespräch einzuladen.

(2) Das Aufnahmegespräch haben zu führen:
1. die Person,

a) die nach erfolgter Aufnahme eines Bewerbers oder einer Bewerberin
voraussichtlich unmittelbar mit der Dienstaufsicht betraut sein wird
oder
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b) die von der das Aufnahmeverfahren durchführenden Dienststelle statt
dessen im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und
Kostenersparnis dazu bestimmt wird, und

2. ein Vertreter oder eine Vertreterin der Personalverwaltung.

(3) Die im Abs. 2 angeführten Personen haben der das Aufnahmeverfah-
ren durchführenden Dienststelle einen Aufnahmevorschlag zu erstatten. In
diesem sind die Bewerber und Bewerberinnen nach der Eignung für die vorge-
sehene Verwendung (die vorgesehenen Verwendungen) zu reihen. Die Rei-
hung ist zu begründen. Kommt keine Einigung über den Aufnahmevorschlag
zustande, hat jede der beiden Personen einen eigenen Aufnahmevorschlag zu
erstatten.

Befassung der Aufnahmekommission

§ 56. (1) Die das Aufnahmeverfahren durchführende Dienststelle hat der
Aufnahmekommission den Aufnahmevorschlag (die Aufnahmevorschläge) und
alle sonstigen für die Erstellung des Gutachtens nötigen Unterlagen zu über-
mitteln.

(2) Der Vorsitzende oder die Vorsitzende hat die Aufnahmekommission un-
verzüglich zu einer Sitzung einzuberufen. Diese Sitzung hat innerhalb einer Wo-
che ab dem Tag der Befassung stattzufinden.

(3) In der Sitzung ist zu entscheiden,
1. ob es erforderlich ist, mit

a) einem Bewerber oder einer Bewerberin oder
b) mehreren Bewerbern oder Bewerberinnen oder
c) allen Bewerbern und Bewerberinnen
ergänzende Aufnahmegespräche zu führen, oder

2. ob die Aufnahmekommission ihr Gutachten voraussichtlich allein auf
Grund der Aktenlage und allfälliger sonstiger Erhebungen dieser Sitzung
oder einer allfälligen weiteren Sitzung erstellen kann.

(4) Aufnahmegespräche sind zu führen, wenn es wenigstens ein Kommis-
sionsmitglied verlangt. In diesem Fall ist unverzüglich eine weitere Sitzung ein-
zuberufen, die spätestens innerhalb von zwei Wochen nach der ersten Sitzung
stattfinden muß. Die Bewerber und Bewerberinnen, mit denen noch Aufnahme-
gespräche geführt werden sollen, sind zu dieser Sitzung einzuladen.

(5) Auf die Führung der Aufnahmegespräche ist § 49 Abs. 2 bis 5 anzu-
wenden.

(6) Der Vorsitzende oder die Vorsitzende kann von der Anberaumung einer
Sitzung absehen, wenn

1. nach Ansicht aller Kommissionsmitglieder das Gutachten allein auf Grund
der Aktenlage erstellt werden kann und

2. alle Kommissionsmitglieder dem vom Vorsitzenden oder von der Vor-
sitzenden vorgeschlagenen Entwurf des Gutachtens ihre schriftliche Zu-
stimmung erteilen.
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Gutachten der Aufnahmekommission

§ 57. (1) Die Aufnahmekommission hat der das Aufnahmeverfahren durch-
führenden Dienststelle ein begründetes Gutachten zu übermitteln. Das Gutach-
ten hat zu enthalten, welcher der Bewerber und Bewerberinnen für die ange-
strebte Verwendung am besten geeignet ist.

(2) Sind bei der Abstimmung Kommissionsmitglieder in der Minderheit ge-
blieben, ist im Gutachten ausdrücklich darauf hinzuweisen. Jedes in der Minder-
heit gebliebene Kommissionsmitglied kann innerhalb offener Frist ein eigenes
Gutachten abgeben.

(3) Die Aufnahmekommission hat ihr Gutachten der das Aufnahmeverfahren
durchführenden Dienststelle so rasch wie möglich, spätestens aber innerhalb von

1. zwei Wochen, wenn nicht ergänzend Aufnahmegespräche geführt worden
sind, oder

2. drei Wochen, wenn ergänzend Aufnahmegespräche geführt worden sind,
ab dem Tag der Befassung zu übermitteln.

(4) Übermittelt die Aufnahmekommission das Gutachten nicht innerhalb die-
ser Frist, so kann ihr die das Aufnahmeverfahren durchführende Dienststelle
eine (weitere) Nachfrist setzen.

(5) Ist nach fruchtlosem Ablauf der Frist oder einer Nachfrist ein weiteres Zu-
warten wegen der Dringlichkeit der Besetzung der Planstelle nicht möglich, hat
dies die das Aufnahmeverfahren durchführende Dienststelle der Aufnahmekom-
mission mitzuteilen.

(6) In diesem Fall hat die das Aufnahmeverfahren durchführende Dienststelle
die Aufgaben der Aufnahmekommission selbst wahrzunehmen. Sie hat dabei

1. die Aufzeichnungen der Aufnahmekommission über die bereits geführten
Aufnahmegespräche zu berücksichtigen oder

2. soweit solche Aufnahmegespräche noch nicht geführt worden sind oder
hierüber keine Unterlagen verfügbar sind – die Aufnahmegespräche selbst
zu führen.

(7) Im Fall des Abs. 6 kann der Leiter oder die Leiterin der für die Aufnahme
zuständigen Dienststelle die Planstelle unter Bedachtnahme auf das Ergebnis
des Aufnahmeverfahrens ohne weiteres Zuwarten besetzen.

Maßnahme nach der Aufnahme

§ 58. § 52 ist anzuwenden.

Unterabschnitt D

Abgekürztes Aufnahmeverfahren

Anwendungsbereich

§ 59. Dieser Unterabschnitt ist anwendbar, wenn nach einer Ausschreibung
für ein Aufnahmeverfahren nach den Unterabschnitten B oder C nicht mehr ge-
mäß § 28 geeignete Bewerber oder Bewerberinnen vorhanden sind, als Plan-
stellen zu besetzen sind.
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Aufnahmeverfahren

§ 60. Die für die Aufnahme zuständige Dienststelle kann in diesem Fall die
ausgeschriebene Planstelle (die ausgeschriebenen Planstellen) ohne Durchfüh-
rung einer Eignungsprüfung oder eines Aufnahmegespräches für die Dauer von
sechs Monaten mit einem der geeigneten Bewerber oder mit einer der geeigne-
ten Bewerberinnen (mit den geeigneten Bewerbern oder Bewerberinnen) beset-
zen. Sie hat dies der Aufnahmekommission mitzuteilen.

Überprüfungsverfahren

§ 61. (1) Der oder die Fachvorgesetzte des oder der Bediensteten hat nach
den ersten drei Monaten des Dienstverhältnisses den Verwendungserfolg des
oder der nach § 60 aufgenommenen Bediensteten zu überprüfen und das Er-
gebnis in einem Bericht zusammenzufassen. Der Bericht ist der für die Auf-
nahme zuständigen Dienststelle zu übermitteln.

(2) Die für die Aufnahme zuständige Dienststelle hat diesen Bericht zu über-
prüfen und erforderlichenfalls zu ändern. Sie hat in diesem Bericht auch festzu-
stellen, ob der Verwendungserfolg eine Verlängerung des Dienstverhältnisses
rechtfertigt. Der Bericht ist noch vor Ablauf des vierten Monats des Dienstver-
hältnisses der Aufnahmekommission zu übermitteln.

(3) Die Aufnahmekommission hat zu prüfen, ob die Feststellung der für die
Aufnahme zuständigen Dienststelle mit Rücksicht auf den Verwendungserfolg
gerechtfertigt ist, und hierüber ein schriftliches Gutachten abzugeben. Sie kann
hiefür geeignete Erhebungen pflegen und insbesondere auch den Fachvor-
gesetzten oder die Fachvorgesetzte des oder der betreffenden Bediensteten
befragen.

(4) Gibt die Aufnahmekommission innerhalb eines Monats ab der Befassung
durch die für die Aufnahme zuständige Dienststelle kein Gutachten ab, gilt dies
als Zustimmung zu ihrer Feststellung.

Entscheidung über die Verlängerung des Dienstverhältnisses

§ 62. (1) Die für die Aufnahme zuständige Dienststelle hat nach Einlangen
des Gutachtens der Aufnahmekommission, spätestens aber nach fruchtlosem
Ablauf der im § 61 Abs. 4 angeführten Frist, zu entscheiden, ob das Dienst-
verhältnis

1. befristet oder unbefristet verlängert wird oder
2. nicht verlängert wird.

(2) Im Fall einer befristeten Fortsetzung des Dienstverhältnisses nach Abs. 1
Z 1 ist § 4a Abs. 3 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 anzuwenden.

Entscheidung entgegen dem Gutachten der Aufnahmekommission

§ 63. Widerspricht die nach § 62 Abs. 1 getroffene Entscheidung dem Gut-
achten der Aufnahmekommission, so sind der Aufnahmekommission die
Gründe mitzuteilen, die für diese Entscheidung maßgebend waren.
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Unterabschnitt E

Aufnahmeverfahren mit Überprüfung
im Dienstverhältnis

Anwendungsbereich

§ 64. Dieser Unterabschnitt ist auf folgende Verwendungen anzuwenden:
1. Hilfsdienst (Verwendungen der Verwendungsgruppen A 7 oder E oder die-

sen gleichwertige Verwendungen),
2. Reinigungskräfte, ungelernte oder angelernte Arbeiter oder ungelernte

oder angelernte Arbeiterinnen (Verwendungen der Verwendungsgruppen
A 7, A 6, P 5 und P 4 oder diesen gleichwertige Verwendungen),

3. Facharbeiter oder Facharbeiterinnen (Verwendungen der Verwendungs-
gruppe A 4, A 5, P 3 oder diesen gleichwertige Verwendungen).

(Anm.: Z 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 153/2009)

Reihung der Bewerber und Bewerberinnen

§ 65. (1) Die Bewerber und Bewerberinnen sind nach dem Tag des Einlan-
gens ihrer Bewerbungsgesuche bei der in der Ausschreibung genannten Dienst-
stelle zu reihen, wenn sie die Ausschreibungserfordernisse erfüllen.

(2) In der Reihung sind auch jene Bewerbungen zu berücksichtigen, die be-
reits vor der betreffenden Ausschreibung erfolgt sind, wenn

1. sie gemäß § 68 Abs. 2 noch gültig sind und
2. die betreffenden Bewerber und Bewerberinnen die Ausschreibungserfor-

dernisse erfüllen.

(3) Eine Ausschreibung kann entfallen, wenn auf der Bewerbungsliste noch
genügend Bewerber oder Bewerberinnen aufscheinen und die letzte Ausschrei-
bung für eine solche Planstelle nicht mehr als ein Jahr zurückliegt.

Bewerbungsliste

§ 66. (1) Bewerber und Bewerberinnen sind chronologisch nach dem Tag
des Einlangens der Bewerbung bei der das Aufnahmeverfahren durchführenden
Dienststelle in die von ihr zu führende Bewerbungsliste aufzunehmen. Wird das
Bewerbungsgesuch im Postwege im Inland eingebracht, so gilt jedoch als Tag
der Bewerbung das Datum des Poststempels.

(2) Die Bewerbungsliste ist zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Sie hat den
Namen und das Geburtsdatum des Bewerbers oder der Bewerberin sowie den
Tag des Einlangens der Bewerbung zu enthalten.

(3) Bewerber und Bewerberinnen sind nur dann einer praktischen Erprobung
am Arbeitsplatz zu unterziehen, wenn sie schriftlich ihr Einverständnis zur Auf-
nahme in die Bewerbungsliste erklären.

(4) Die im Abs. 2 angeführten personenbezogenen Daten dürfen automati-
onsunterstützt verarbeitet werden.
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Aufnahmeverfahren

§ 67. (1) Bewerber und Bewerberinnen sind nach der Reihenfolge ihres Be-
werbungsdatums auf entsprechende frei gewordene Planstellen für die Dauer
von drei Monaten aufzunehmen und einer praktischen Erprobung am Arbeits-
platz zu unterziehen.

(2) Die für die Aufnahme zuständige Dienststelle hat die Aufnahmekommis-
sion zu befassen, wenn

1. sie gegen die Aufnahme eines Bewerbers oder einer Bewerberin zur prak-
tischen Erprobung Bedenken hat oder

2. ihr ein Bewerber oder eine Bewerberin mit einem späteren Bewerbungs-
datum geeigneter erscheint als die Bewerber oder die Bewerberinnen, die
sich vor ihm oder ihr beworben haben.

(3) Auf das weitere Verfahren sind § 48, § 49 Abs. 2 bis 5, § 50 Abs. 1 und 3
und die §§ 51 und 52 anzuwenden.

(4) Die Aufnahmekommission hat zu einem allfälligen Aufnahmegespräch
einzuladen:

1. im Fall des Abs. 2 Z 1 den dort angeführten Bewerber oder die dort ange-
führte Bewerberin,

2. im Fall des Abs. 2 Z 2 den dort angeführten Bewerber oder die dort ange-
führte Bewerberin und jene Bewerber und Bewerberinnen, die sich vor ihm
oder ihr beworben haben.

Verständigung der Bewerber und Bewerberinnen
und Verbleib in der Bewerbungsliste

§ 68. (1) Die das Aufnahmeverfahren durchführende Dienststelle hat alle
Bewerber und Bewerberinnen, denen voraussichtlich innerhalb von drei Mona-
ten ab ihrer Bewerbung eine von ihnen angestrebte Planstelle nicht verliehen
werden kann, formlos zu verständigen.

(2) In der Verständigung ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß
1. die Bewerbung weiterhin gültig und gereiht bleibt,
2. die Reihung aber in keinem Fall länger als ein Jahr ab der Bewerbung

erfolgen kann, wenn der Bewerber oder die Bewerberin nicht spätestens
einen Monat vor Ablauf dieser Jahresfrist schriftlich mitteilt, daß die Be-
werbung aufrecht bleibt, und

3. die Gültigkeit einer solchen Bewerbung höchstens zweimal verlängert
werden kann, wobei sie in keinem Fall die Dauer von drei Jahren überstei-
gen darf.

Überprüfungsverfahren

§ 69. (1) Der oder die Fachvorgesetzte des oder der Bediensteten hat nach
dem ersten Monat des Dienstverhältnisses den Verwendungserfolg des oder der
nach § 67 aufgenommenen Bediensteten zu überprüfen und das Ergebnis in
einem Bericht zusammenzufassen. Der Bericht ist der für die Aufnahme zustän-
digen Dienststelle zu übermitteln.
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(2) Die für die Aufnahme zuständige Dienststelle hat diesen Bericht zu über-
prüfen und erforderlichenfalls zu ändern. Sie hat in diesem Bericht auch festzu-
stellen, ob der Verwendungserfolg eine Verlängerung des Dienstverhältnisses
rechtfertigt. Der Bericht ist noch vor Ablauf des zweiten Monats des Dienstver-
hältnisses der Aufnahmekommission zu übermitteln.

(3) Die Aufnahmekommission hat zu prüfen, ob die Feststellung der für die
Aufnahme zuständigen Dienststelle mit Rücksicht auf den Verwendungserfolg
gerechtfertigt ist, und hierüber ein schriftliches Gutachten abzugeben. Sie kann
hiefür geeignete Erhebungen pflegen und insbesondere auch den Fachvor-
gesetzten oder die Fachvorgesetzte des oder der betreffenden Bediensteten
befragen.

(4) Gibt die Aufnahmekommission innerhalb von zwei Wochen ab der Be-
fassung durch die für die Aufnahme zuständige Dienststelle kein Gutachten ab,
gilt dies als Zustimmung zu ihrer Feststellung.

Entscheidung über die Verlängerung des Dienstverhältnisses

§ 70. (1) Die für die Aufnahme zuständige Dienststelle hat nach Einlangen
des Gutachtens der Aufnahmekommission, spätestens aber nach fruchtlosem
Ablauf der im § 69 Abs. 4 angeführten Frist, zu entscheiden, ob das Dienstver-
hältnis

1. befristet oder unbefristet verlängert wird oder
2. nicht verlängert wird.

(2) Im Fall einer befristeten Fortsetzung des Dienstverhältnisses nach Abs. 1
Z 1 ist § 4a Abs. 3 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 anzuwenden.

Entscheidung entgegen dem Gutachten
der Aufnahmekommission

§ 71. Widerspricht die nach § 70 Abs. 1 getroffene Entscheidung dem Gut-
achten der Aufnahmekommission, so sind der Aufnahmekommission die
Gründe mitzuteilen, die für diese Entscheidung maßgebend waren.

Unterabschnitt F

Aufnahmeverfahren für Teilnehmerinnen und Teilnehmer am
Verwaltungspraktikum und ausgebildete Lehrlinge des Bundes

Anwendungsbereich

§ 72.1) (1) Dieser Unterabschnitt ist auf die Aufnahme von Personen anzu-
wenden, die

1. sich seit mindestens sechs Monaten in einem Verwaltungspraktikum nach
Abschnitt Ia des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 befinden oder ihre
Lehre beim Bund erfolgreich absolviert haben (ausgebildete Lehrlinge)

1) Siehe auch § 90 Abs. 7.
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und sich im Zeitraum der Weiterverwendung gemäß § 18 BAG befinden
und

2. sich aufgrund einer öffentlichen Bekanntmachung für das jeweilige Ausbil-
dungsverhältnis beworben haben.

(2) Die §§ 20 bis 23, 27 und 28 sind nicht anzuwenden.

Aufnahmeverfahren

§ 73. (1) Gelangt die für die Aufnahme zuständige Dienststelle zur Auffas-
sung, daß eine im § 72 angeführte Person für die vorgesehene oder angestrebte
Planstelle im Bundesdienst geeignet ist und mit ihr daher ein Dienstverhältnis
begründet werden soll, hat sie dies spätestens einen Monat vor dem vorgesehe-
nen Beginn des Dienstverhältnisses der Aufnahmekommission mitzuteilen.

(2) Auf das weitere Verfahren sind § 48, § 49 Abs. 2 bis 5, § 50 Abs. 3 und
die §§ 51 und 52 anzuwenden.

(3) Zu einem allfälligen Aufnahmegespräch können eingeladen werden:
1. der vorgeschlagene Bewerber oder die vorgeschlagene Bewerberin,
2. allfällige andere Personen, die sich im betreffenden Ressort seit min-

destens sechs Monaten in einem Verwaltungspraktikum nach Abschnitt Ia
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 befinden und der Aufnahmekom-
mission bekanntgeben, daß sie auf die betreffende Planstelle aufgenom-
men werden wollen.

(4) Die Aufnahmekommission hat der für die Aufnahme zuständigen Dienst-
stelle ein begründetes Gutachten zu übermitteln. Das Gutachten hat zu enthal-
ten, ob der vorgeschlagene Bewerber oder die vorgeschlagene Bewerberin auf
die Planstelle aufgenommen werden soll oder nicht. Im Gutachten kann gegebe-
nenfalls auch angeführt werden, daß eine im Abs. 3 Z 2 angeführte Person für
die Aufnahme auf die vorgesehene Planstelle besser geeignet ist.

Unterabschnitt G

Überprüfungsverfahren für Ersatzkräfte

Anwendungsbereich

§ 74.1) (1) Dieser Unterabschnitt ist auf Ersatzkräfte anzuwenden, die
1. im Zuge einer öffentlichen Bekanntmachung für Ersatzkräfte in den Bun-

desdienst aufgenommen wurden,
2. im Hinblick auf diese Aufnahme erfolgreich einem Eignungsscreening

unterzogen wurden und
3. eine Verlängerung ihres Dienstverhältnisses über die Dauer von acht Mo-

naten hinaus anstreben.

(2) Beim Eignungsscreening sind die Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die
Verwendung im Bundesdienst von grundsätzlicher Bedeutung und am vorge-

1) Siehe auch § 90 Abs. 7.



Band2.Buch : 23-AusG.pod    611
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

611

611

§§ 75–77 AusG

sehenen Arbeitsplatz erforderlich sind, zu überprüfen. § 39 ist sinngemäß an-
zuwenden.

Überprüfungsverfahren

§ 75. (1) Strebt eine im § 74 angeführte Ersatzkraft eine Verwendung über
die Dauer von acht Monaten hinaus an, so hat sie dies der das Aufnahmeverfah-
ren durchführenden Dienststelle spätestens drei Monate vor dem vorgesehenen
Ende des befristeten Dienstverhältnisses mitzuteilen.

(2) Der oder die Fachvorgesetzte hat den Verwendungserfolg der Ersatzkraft
zu überprüfen und das Ergebnis in einem Bericht zusammenzufassen. Der Be-
richt ist spätestens zwei Wochen nach Beginn der im Abs. 1 genannten Frist von
drei Monaten der das Aufnahmeverfahren durchführenden Dienststelle zu über-
mitteln.

(3) Die das Aufnahmeverfahren durchführende Dienststelle hat diesen Be-
richt zu überprüfen und erforderlichenfalls zu ändern. Sie hat in diesem Bericht
auch festzustellen, ob der Verwendungserfolg eine Verlängerung des Dienst-
verhältnisses rechtfertigt. Der Bericht ist spätestens zwei Monate vor dem vor-
gesehenen Ende des befristeten Dienstverhältnisses der Aufnahmekommission
zu übermitteln.

(4) Die Aufnahmekommission hat zu prüfen, ob die Feststellung der das Auf-
nahmeverfahren durchführenden Dienststelle mit Rücksicht auf den Verwen-
dungserfolg gerechtfertigt ist, und hierüber ein schriftliches Gutachten abzuge-
ben. Sie kann hiefür geeignete Erhebungen pflegen und insbesondere auch den
Fachvorgesetzten oder die Fachvorgesetzte des oder der betreffenden Bediens-
teten befragen.

(5) Gibt die Aufnahmekommission innerhalb von zwei Wochen ab der Be-
fassung durch die das Aufnahmeverfahren durchführende Dienststelle kein Gut-
achten ab, gilt dies als Zustimmung zu ihrer Feststellung.

Entscheidung über die Verlängerung des Dienstverhältnisses

§ 76. (1) Die für die Aufnahme zuständige Dienststelle hat nach Einlangen
des Gutachtens der Aufnahmekommission, spätestens aber nach fruchtlosem
Ablauf der im § 75 Abs. 5 angeführten Frist, zu entscheiden, ob das Dienst-
verhältnis

1. befristet oder unbefristet verlängert wird oder
2. nicht verlängert wird.

(2) Im Fall einer befristeten Fortsetzung des Dienstverhältnisses nach Abs. 1
Z 1 ist § 4a Abs. 2 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 anzuwenden.

Entscheidung entgegen dem Gutachten der Aufnahmekommission

§ 77. Widerspricht die nach § 76 Abs. 1 getroffene Entscheidung dem Gut-
achten der Aufnahmekommission, so sind der Aufnahmekommission die
Gründe mitzuteilen, die für diese Entscheidung maßgebend waren.
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Unterabschnitt H

Überprüfungsverfahren für Bedienstete nach § 25 Z 1 bis 3

Anwendungsbereich

§ 78. Dieser Unterabschnitt ist auf Bedienstete nach § 25 Z 1 bis 3 anzu-
wenden, die

1. eine Verwendung anstreben, die nicht in den §§ 24 oder 25 angeführt ist,
und

2. kein anderes gültiges Aussschreibungs- und Aufnahmeverfahren absol-
viert haben.

Überprüfungsverfahren

§ 79. (1) Streben ein im § 78 angeführter Bediensteter oder eine im § 78 an-
geführte Bedienstete eine Verwendungsänderung nach § 78 Z 1 an, so haben
sie dies der für die Aufnahme zuständigen Dienststelle mitzuteilen.

(2) Der oder die Fachvorgesetzte hat den Verwendungserfolg dieses oder
dieser Bediensteter zu überprüfen und das Ergebnis in einem Bericht zusam-
menzufassen. Der Bericht ist spätestens zwei Wochen nach der Mitteilung des
oder der betreffenden Bediensteten der für die Aufnahme zuständigen Dienst-
stelle zu übermitteln.

(3)1) Die für die Aufnahme zuständige Dienststelle hat diesen Bericht zu über-
prüfen und erforderlichenfalls zu ändern. Sie hat in diesem Bericht auch festzu-
stellen, ob der Verwendungserfolg die beabsichtigte Verwendungsänderung
rechtfertigt. Ergänzend ist von der zuständigen Dienststelle ein Eignungsscree-
ning im Sinne von § 74 Abs. 2 durchzuführen und dessen Ergebnis in den Bericht
aufzunehmen. Der Bericht ist spätestens einen Monat nach der Mitteilung der
oder des betreffenden Bediensteten der Aufnahmekommission zu übermitteln.

(4) Die Aufnahmekommission hat zu prüfen, ob die Feststellung der für die
Aufnahme zuständigen Dienststelle mit Rücksicht auf den Verwendungserfolg
gerechtfertigt ist, und hierüber ein schriftliches Gutachten abzugeben. Sie kann
hiefür geeignete Erhebungen pflegen und insbesondere auch den Fachvor-
gesetzten oder die Fachvorgesetzte des oder der betreffenden Bediensteten
befragen.

(5) Gibt die Aufnahmekommission innerhalb von zwei Wochen ab der Befas-
sung durch die für die Aufnahme zuständige Dienststelle kein Gutachten ab, gilt
dies als Zustimmung zu ihrer Feststellung.

Entscheidung über die Verwendungsänderung

§ 80. Die für die Aufnahme zuständige Dienststelle hat nach Einlangen des
Gutachtens der Aufnahmekommission, spätestens aber nach fruchtlosem Ab-
lauf der im § 79 Abs. 5 angeführten Frist, zu entscheiden, ob die Verwendungs-
änderung durchgeführt wird oder nicht.

1) Siehe auch § 90 Abs. 7.
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Entscheidung entgegen dem Gutachten der Aufnahmekommission

§ 81. Widerspricht die nach § 80 getroffene Entscheidung dem Gutachten
der Aufnahmekommission, so sind der Aufnahmekommission die Gründe mitzu-
teilen, die für diese Entscheidung maßgebend waren.

Abschnitt VIII

Übergangs- und Schlußbestimmungen

Andere Ausschreibungs- und Aufnahmeverfahren

§ 82. (1) In anderen Bundesgesetzen enthaltene Bestimmungen über
1. die Ausschreibung von Funktionen oder Planstellen oder
2. Betrauungen mit Arbeitsplätzen

sind anstelle dieses Bundesgesetzes anzuwenden.
(2) Hinsichtlich der Betrauung als Generalsekretärin oder Generalsekretär im

Sinne des § 7 Abs. 11 BMG, als Sprecherin der Bundesregierung oder Sprecher
der Bundesregierung gemäß Abschnitt A Z 2 des Teiles 2 der Anlage zu § 2
BMG, als Leiterin oder Leiter des Büros des Generalsekretariats oder als Leite-
rin oder Leiter des Büros der Sprecherin der Bundesregierung oder des Spre-
chers der Bundesregierung findet dieses Bundesgesetz keine Anwendung.

Ausnahmen von der Anwendung des Abschnittes VII

§ 83. (1) Abschnitt VII ist auf die Besetzung von Planstellen für folgende Ver-
wendungen nicht anzuwenden:

1. Funktionen, die dem Abschnitt II unterliegen,
2. Höherer und Gehobener Dienst im Verwaltungsgerichtshof, im Rech-

nungshof und in der Volksanwaltschaft,
3. Höherer, Gehobener und Mittlerer Dienst im Bundesministerium für euro-

päische und internationale Angelegenheiten sowie Hilfsdienst und hand-
werklicher Dienst an österreichischen Dienststellen im Ausland,

4. Seelsorger,
5. Tätigkeiten im Sinne des § 3 Abs. 1 und 2 des Ärztegesetzes 1998, BGBl. I

Nr. 169 und
6. Piloten und Pilotinnen sowie Flugverkehrsleiter und Flugverkehrsleiterinnen.
(2) Abschnitt VII ist ferner nicht anzuwenden
1. auf die Besetzung von Planstellen, die vom Ressort ausschließlich für be-

günstigte Behinderte im Sinne des § 2 Abs. 1 des Behinderteneinstel-
lungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, vorgesehen sind, und

2. bei der Aufnahme von Lehrlingen zur integrativen Berufsausbildung ge-
mäß § 8b des Berufsausbildungsgesetzes 1969.

(3) Unter den nachstehend angeführten Voraussetzungen ist außerdem die
Besetzung von Planstellen für folgende Verwendungen von der Anwendung des
Abschnittes VII ausgenommen:

1. Militärpersonen (mit Ausnahme der Verwendungsgruppen M BO 1 und
M ZO 1),
a) deren letzte Verwendung im Bundesdienst oder
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b) deren Präsenz- oder Ausbildungsdienst in der Mindestdauer von
12 Monaten nicht länger als drei Jahre zurückliegt,

2. Verwendung als Zivilbediensteter in einer handwerklichen Tätigkeit oder in
einer technischen Tätigkeit des mittleren Dienstes oder des Fachdienstes
a) in einer Anstalt oder einem Lager des Kommandos Einsatzunterstüt-

zung oder
b) bei einer Fliegerwerft, wenn hiefür eine Person herangezogen wird, auf

die die Voraussetzungen des Abs. 5 zutreffen.

(4) Streben die im Abs. 3 Z 1 angeführten Bediensteten, die ohne Ausschrei-
bung in den Bundesdienst aufgenommen wurden, innerhalb ihres Ressorts eine
Verwendung der Verwendungsgruppe A 1 oder eine Verwendung in einem an-
deren Ressort an, für die ein Ausschreibungs- und Aufnahmeverfahren vorgese-
hen ist und durchgeführt wird, haben sie sich diesem Ausschreibungs- und Auf-
nahmeverfahren zu unterziehen.

(5) Für die Anwendung des Abs. 3 Z 2 kommen nur Personen in Betracht, die
1. einen mindestens vierjährigen Wehrdienst als Zeitsoldat geleistet haben,

wenn dieser Wehrdienst noch aufrecht ist oder – ausgehend vom Tag der
Aufnahme – vor nicht mehr als drei Monaten geendet hat, und

2. die für die vorgesehene Tätigkeit erforderliche Ausbildung aufweisen.

(6) Für die Aufnahme in den Exekutivdienst kann eine von § 44 Abs. 4 Z 3
abweichende Frist durch Verordnung der Bundesministerin oder des Bundes-
ministers für Inneres oder der Bundesministerin oder des Bundesministers für
Justiz jeweils im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundes-
minister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport festgelegt werden, so-
fern die Gründe eines effizienten Recruitings dies erfordern.

Frühere Funktionsbetrauungen nach dem Bundesministeriengesetz 1986

§ 83a. Ist ein Beamter nach § 9 des Bundesministeriengesetzes 1986 in der
bis zum 31. Dezember 1994 geltenden Fassung oder nach § 17b Abs. 4 des
Bundesministeriengesetzes 1986 in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden
Fassung befristet mit einer Funktion betraut worden, gilt er für die Dauer der
Betrauung als nach § 75 BDG 1979 beurlaubt. Die Zeit der Beurlaubung ist
für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, zu berück-
sichtigen.

Anhängige Ausschreibungsverfahren

§ 84. (1) Am 1. September 1991 anhängige Ausschreibungsverfahren, die
nach Abschnitt VIII in der bis zum Ablauf des 31. August 1991 geltenden Fas-
sung eingeleitet worden sind, sind nach den bisherigen Vorschriften zu Ende zu
führen.

(2) Mit Ablauf des 31. August 1991, im Fall des Abs. 1 aber mit Abschluß der
Ausschreibungsverfahren, erlöschen

1. die Gültigkeit der betreffenden Bewerberliste nach § 21 Abs. 5 in der bis
zum Ablauf des 31. August 1991 geltenden Fassung und
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2. die Gültigkeit der auf Grund der Eignungsprüfung festgestellten Eignung nach
§ 24 Abs. 2 in der bis zum Ablauf des 31. August 1991 geltenden Fassung.

Zuweisung eines Arbeitsplatzes in bestimmten Fällen

§ 85. (1) Bei Beamtinnen und Beamten ist die Zuweisung eines niedriger
oder gleich bewerteten Arbeitsplatzes abweichend von einer allfälligen Aus-
schreibungspflicht nach diesem Gesetz ohne Ausschreibung zulässig, wenn sie
nach den Abs. 1 oder 3 der §§ 141a, 145b oder 152c BDG 1979 erfolgt. Dieser
Absatz gilt nicht für die Zuweisung einer zeitlich begrenzten Funktion.

(2) Bei Vertragsbediensteten ist die Zuweisung eines niedriger bewerteten
Arbeitsplatzes abweichend von einer allfälligen Ausschreibungspflicht nach die-
sem Gesetz ohne Ausschreibung zulässig, wenn sie nach § 69 Abs. 2 oder 3
VBG erfolgt. Die Ausnahme von einer allfälligen Ausschreibungspflicht gilt auch
im Falle einer Verwendungsänderung einer oder eines Vertragsbediensteten,
bei der die neue Verwendung abweichend von § 69 Abs. 1 VBG derselben Ent-
lohnungs- und Bewertungsgruppe zugeordnet ist wie die bisherige Verwendung
der oder des Vertragsbediensteten, sofern sie nicht von § 69 Abs. 9 VBG erfasst
ist. Dieser Absatz gilt nicht für die Zuweisung einer zeitlich begrenzten Funktion.

(3) Die erstmalige Übertragung eines Arbeitsplatzes an
1. Beamtinnen oder Beamte der Verwendungsgruppen A 1, E 1, M BO 1 und

M ZO 1 in der gemäß § 141 Abs. 6, 7 oder 8, § 145d Abs. 3 oder § 152b
Abs. 6, 7 oder 8 BDG 1979 anfallenden Funktionsgruppe,

2. im Abs. 9 der § 141 oder § 152b BDG 1979 angeführte Beamtinnen oder
Beamten in der Verwendungs- und Funktionsgruppe, in die sie bei Been-
digung ihrer befristeten Funktion ernannt sind, und

3. Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppe v1 in der nach § 68 Abs. 3
VBG anfallenden Bewertungsgruppe

ist abweichend von einer allfälligen Ausschreibungspflicht nach diesem Gesetz
ohne Ausschreibung zulässig. Dieser Absatz gilt nicht für die Zuweisung einer
zeitlich begrenzten Funktion und in Dienstbereichen, bei denen es nach der Na-
tur des Dienstes notwendig ist die Bediensteten nach einiger Zeit zu einer ande-
ren Dienststelle zu versetzen.

Planstellenwechsel im befristeten Dienstverhältnis im Wege
eines Ausschreibungs- und Aufnahmeverfahrens

§ 86. Wird eine in einem befristeten Bundesdienstverhältnis befindliche Per-
son im Rahmen eines Ausschreibungs- und Aufnahmeverfahrens in eine andere
Verwendung im Bundesdienst übernommen, für die ebenfalls eine befristete Be-
setzung der Planstelle vorgesehen ist, ist § 4a Abs. 3 des Vertragsbediensteten-
gesetzes 1948 anzuwenden.

Mitwirkung der Dienstnehmervertretung in Bereichen,
auf die das PVG nicht anzuwenden ist

§ 87. Bei der Ausschreibung einer Funktion, eines Arbeitsplatzes oder
einer Planstelle und der Entscheidung über die Weiterbestellung auf einer
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nach § 9 des Bundesministeriengesetzes 1986 befristet besetzten Funktion
stehen die den zuständigen Organen der Personalvertretung zukommenden
Befugnisse

1. in der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft (PTA), in einem Unter-
nehmen, an dem die PTA zumindest mehrheitlich beteiligt ist, und in der
Fernmeldehoheitsverwaltung sowie

2. in Bundesbetrieben, auf die der II. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes,
BGBl. Nr. 22/1974, anzuwenden ist,

den dort bestehenden Organen der Vertretung der Dienstnehmer und Dienst-
nehmerinnen zu.

Begriffsbestimmungen

§ 88. (1) Dienststellen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Behörden,
Ämter und anderen Verwaltungsstellen sowie die Anstalten und Betriebe des
Bundes, die nach ihrem organisatorischen Aufbau eine verwaltungs- oder be-
triebstechnische Einheit darstellen.

(2) Zentralstellen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind das Bundeskanzler-
amt, die übrigen Bundesministerien und jene Dienststellen, die keinem Bundes-
ministerium nachgeordnet sind.

(3) Ressorts im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Zentralstellen mit den
ihnen nachgeordneten Dienststellen.

Datenverarbeitung und Datenaufbewahrung

§ 88a. (1) Hinsichtlich des Bewerbungsmanagements und der Jobbörse
(standardisierten IKT-Lösungen und IT-Verfahren im Sinne von § 280b Abs. 2
BDG 1979) sind die Leiterinnen und Leiter der Zentralstellen jeweils für den
Wirkungsbereich ihres Ressorts zusammen mit der Bundeskanzlerin oder dem
Bundeskanzler und der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport gemeinsam Verantwortliche gemäß Art. 4
Z 7 in Verbindung mit Art. 26 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) (im Folgenden: DSGVO), ABl. Nr. L 119 vom 04. 05. 2016, S. 1, in
der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 74 vom 04. 03. 2021 S. 35. Die Verant-
wortlichkeit der Bundesministerin oder des Bundesministers für öffentlichen
Dienst und Sport besteht für das Bewerbungsmanagement und die Jobbörse
im Zusammenhang mit der Rollenverwaltung, Bezug habenden Mitwirkungsbe-
fugnissen gemäß § 280 Abs. 5 BDG 1979, der Unterstützung bei der Erfüllung
der Informations- und Auskunftspflicht und der fachlich-inhaltlichen Neu- und
Weiterentwicklung.

(2) Im Sinne von § 280a Abs. 7 4. und 5. Satz BDG 1979 gilt unmittelbar kraft
Gesetzes die Frist von drei Jahren und drei Monaten als Aufbewahrungspflicht
für die im Bewerbungsmanagement und der Jobbörse verarbeiteten Daten.
§ 280a Abs. 6 1. Satz BDG 1979 findet in diesem Fall keine Anwendung.
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(3) Abweichend von § 280a BDG 1979 sind Testdaten von Bewerberinnen
und Bewerbern, die von einem Testanbieter (Auftragsverarbeiter) gemäß einer
im Hinblick auf § 41 mit dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen
Dienst und Sport geschlossenen Rahmenvereinbarung verarbeitet werden,
92 Tage sowie damit zusammenhängende Protokolldaten ein Jahr aufzubewah-
ren. Die gemäß § 44 Abs. 4 festgestellte Punktezahl ist gemäß der in Abs. 2 ge-
nannten Frist vom Verantwortlichen zu dokumentieren. Eine darüber hinaus ge-
hende Pflicht zur Datenaufbewahrung der Verantwortlichen besteht nicht.

Verweisung auf andere Bundesgesetze

§ 89. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen
wird und nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, sind diese Bundesgesetze in
der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Inkrafttreten

§ 90. (Anm.: Abs. 1 durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 28, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht
mehr geltend festgestellt)

(2) Ferner treten in Kraft:
1. die übrigen Bestimmungen des Ausschreibungsgesetzes 1989 in seiner

Stammfassung mit 1. Jänner 1990,
2. die Aufhebung des § 3 Z 5 lit. g durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 344/

1991 mit 1. April 1991,
3. § 3 Z 12 lit. c, § 11, § 18 Abs. 4, die §§ 20 bis 33 samt Überschriften, § 34

Überschrift und Abs. 2 bis 5, die §§ 35 bis 89 samt Überschriften und
§ 91 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 366/1991 mit 1. September 1991,

4. die Aufhebung des § 3 Z 12 lit. c mit 1. August 1992,
5. § 9 Abs. 1, § 23 Abs. 3, § 24 Z 1, § 26 Abs. 3, § 41 Abs. 1, § 42 Abs. 2

und 3, § 44 Abs. 1 und 4, § 48 samt Überschrift, § 49 Abs. 1, 2 und 5,
§ 51 Abs. 1, § 56 Abs. 1 und 6, § 57 Abs. 3, § 64 Z 4, § 73 Abs. 1, § 79
Abs. 3 und § 86 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 873/1992 mit 1. Jänner 1993,

6. § 3 Z 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 mit
1. Juli 1993,

7. § 3 Z 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 16/1994 mit
1. Jänner 1994,

8. Die §§ 3 Z 4, 4 Abs. 3 und 23 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 314/1994 mit 1. Juli 1994,

9. § 1, § 5 Abs. 2 und § 22 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 389/1994 mit 1. Jänner 1994,

10. § 2, § 4, § 5 Abs. 1 und 4, die Überschrift zu Abschnitt VI, die §§ 16 und
17 samt Überschriften, die Überschrift zu § 18, § 18 Abs. 1 und 4, § 19
samt Überschrift, § 22 Abs. 6, § 50 Abs. 2 Z 2 lit. b, § 54 Z 1, § 64 Z 1 bis
3, § 83 Abs. 3 bis 6 und § 83a samt Überschrift in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 550/1994 mit 1. Jänner 1995,
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11. § 28 samt Überschrift, § 36a samt Überschrift und § 58 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 43/1995 sowie der Entfall des § 53 samt
Überschrift mit 1. Jänner 1995,

12. § 83a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 522/1995 mit 1. Jänner 1995,

13. in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 treten in Kraft:
a) § 3 Z 12 und 13, § 64 samt Überschrift und § 87 Z 1 mit 1. Mai 1996,
b) § 5 Abs. 4 bis 8, § 12 Abs. 5, § 20 samt Überschrift und § 46 Abs. 1

mit dem auf die Verlautbarung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/
1996 folgenden Tag;

14. § 3 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 654/1996 tritt mit
1. Juli 1996 in Kraft,

15. § 3 Z 5 lit. a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 758/1996 mit
1. Jänner 1997,

16. a) § 5 Abs. 1 und 7 und die Aufhebung des § 4 Abs. 3 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 mit 1. Jänner 1997,

b) § 20 Abs. 1, § 23 Abs. 3, § 41 Abs. 1, § 42 Abs. 2 und 3, § 44 Abs. 1
und § 49 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/
1997 mit 15. Februar 1997,

c) die Überschrift vor § 2, § 3 samt Überschrift, die Überschriften vor den
§§ 4 bis 15, § 16 Abs. 1, § 17, § 19 Abs. 2, § 25 Z 6 bis 8 und § 83
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 mit
1. Juli 1997,

17. § 8 Z 3, § 34 Abs. 2 Z 2 lit. d und § 83 Abs. 3 Z 1 lit. b in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/1998 mit 1. Jänner 1998.

18. in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/1998
a) die §§ 15a bis 15e samt Überschriften mit 1. Juli 1998,
b) § 5 Abs. 2a mit 1. Jänner 1999,

19. § 16 Abs. 1, § 62 Abs. 2, § 70 Abs. 2, § 76 Abs. 2, § 83a und § 86 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 10/1999 mit 1. Jänner 1999,

20. § 5 Abs. 2a, § 22 Abs. 2 und § 22 Abs. 4 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 132/1999 mit 1. Jänner 2000,

21. a) § 3, § 20 Abs. 1, § 23 Abs. 3, § 41 Abs. 1, § 42 Abs. 2 und 3, § 44
Abs. 1 und § 49 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 87/2002 mit 1. April 2000,

b) § 5 Abs. 1a, § 5 Abs. 2 erster Satz und § 7 Abs. 1 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 mit 1. Jänner 2002.

22. § 3 Z 5 lit. d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2002
treten mit 1. Jänner 2003 in Kraft,

23. in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2003
a) § 3 Z 4, Z 6 lit. d und Z 8, § 20 Abs. 1, § 23 Abs. 3, § 41 Abs. 1, § 42

Abs. 2 und 3, § 44 Abs. 1 und § 49 Abs. 5 mit 1. Mai 2003,
b) § 4a samt Überschrift, § 7 Abs. 2a und § 24 Z 1 mit 1. Jänner 2004,

24. in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 176/2004
a) § 3 Z 5 lit. c mit 1. Jänner 2003,
b) § 4 Abs. 2 mit 1. Jänner 2004,
c) § 1 Abs. 4, § 3 Z 6 lit. d und § 9 Abs. 3 mit 1. Jänner 2005,
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25. § 3 Z 6 lit. c, Z 8 und 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 80/2005 mit 1. Juli 2005,

26. § 3 Z 7, § 4 Abs. 1a und § 5 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 102/2006 mit 1. Jänner 2007. Administrative Vorbereitungs-
maßnahmen können bereits mit Kundmachung dieses Bundesgesetzes
getroffen werden,

27. in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007
a) § 3 Z 2, 4, 10, 11, 12, 13 und § 83 Abs. 1 Z 3 mit 1. März 2007,
b) § 3 Z 8, § 5 Abs. 2 in der Fassung der Z 8, § 7 Abs. 2 (nicht für den

Militärischen Dienst), § 8 Z 2, § 10 in der Fassung der Z 12, § 12
Abs. 1a, § 15 Abs. 4, § 30 Abs. 1 erster Satz und § 35 Abs. 1a mit
1. Jänner 2008,

c) § 7 Abs. 2 für den Militärischen Dienst mit 1. Jänner 2009,
d) § 5 Abs. 2 in der Fassung der Z 9 und § 10 in der Fassung der Z 13

mit 1. Jänner 2010,
28. in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 § 1 Abs. 2, § 3

Z 3, 4, 8, 13, § 5 Abs. 2, 8, § 7 Abs. 7, 8, § 10 Abs. 1 Z 2, § 12 Abs. 1a,
§ 12 Abs. 5, § 18 Abs. 5, 6, § 20 Abs. 1, § 23 Abs. 1, 2, 3, § 25 Z 5, § 26
Abs. 2, § 27 Abs. 1, 2, § 29 Abs. 4, § 34 Abs. 4a, § 64 Z 3, § 72 Abs. 1,
§ 74 Abs. 1 und 2, § 79 Abs. 3, § 83 Abs. 3, die Bezeichnungen der
Unterabschnitte F und G des Abschnitts VII sowie der Entfall des § 64
Z 4, § 83 Abs. 3 Z 3, Abs. 6 mit 1. Jänner 2010.

29. In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 treten in Kraft:
a) § 5 Abs. 2a und 8, § 20 Abs. 1a sowie der Entfall des § 5 Abs. 7 in der

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 treten mit dem
der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 folgen-
den Tag in Kraft,

b) § 5 Abs. 4, § 20 Abs. 1 und § 23 Abs. 1 mit 1. April 2013.

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits ab dem
Tag seiner Kundmachung erlassen werden. Sie dürfen jedoch frühestens mit
dem 1. Jänner 1990 in Kraft gesetzt werden.

(4) Abweichend vom Abs. 2
1. sind Aufnahmen als Ersatzkräfte gemäß § 24 Z 1 in der ab 1. September

1991 geltenden Fassung bereits ab 1. Juli 1991 zulässig,
2. ist die Verpflichtung zur Ausschreibung in der Wiener Zeitung, die im § 21

Abs. 1 in der bis zum Ablauf des 31. August 1991 geltenden Fassung ent-
halten ist, bereits im Juli 1991 nicht mehr anzuwenden.

(5) § 3 Z 5 lit. a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2006 außer Kraft.

(6) Für am 1. Jänner 2008 anhängige Verfahren sind auf die Zusammen-
setzung der Kommissionen § 7 Abs. 2 und § 30 Abs. 1, jeweils in der bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2007 geltenden Fassung, anzuwenden. Zur Herstel-
lung der ab 1. Jänner 2008 geltenden Zusammensetzung gemäß § 7 Abs. 1 Z 2
in Verbindung mit Abs. 2 und § 29 in Verbindung mit § 30 Abs. 1 sind die Kom-
missionsmitglieder und Ersatzmitglieder bei Bedarf entsprechend neu zu be-
stellen. Für den Militärischen Dienst gelten diese Regelungen jeweils um ein
Jahr später.
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(7) In der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2009 geltenden Fassung sind
anzuwenden:

1. § 72 auf die Aufnahme von Personen, mit welchen bis zum 31. Dezember
2009 ein Ausbildungsverhältnis als Verwaltungspraktikantin oder Verwal-
tungspraktikant nach Abschnitt Ia des Vertragsbedienstetengesetzes
1948 begründet wurde;

2. § 74 auf Personen, die bis zum 31. Dezember 2009 als Ersatzkraft auf-
genommen wurden;

3. § 79 Abs. 3 auf Personen, die bis zum 31. Dezember 2009 als Bedienstete
nach § 25 Z 1 bis 3 aufgenommen wurden.

(8) § 3 Z 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 tritt mit
1. September 2012 in Kraft.

(9) § 2 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 210/2013 tritt
mit 1. März 2014 in Kraft.

(10) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2015 treten in Kraft:
1. § 4 Abs. 1a sowie der Entfall des § 3 Z 7 lit. a und des § 5 Abs. 1a mit

1. Juli 2015,
2. § 3 Z 1, 2, 3, 5, 10 und 11 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.
(11) § 25 Z 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2018 außer Kraft.
(12) § 82 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018 tritt mit

8. Jänner 2018 in Kraft.
(13) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018, tre-

ten in Kraft:
1. § 3 samt Überschrift, § 4 Abs. 1a, § 5 Abs. 2, § 5 Abs. 4 in der Fassung

des Art. 18 Z 2 lit. c, § 7 Abs. 1a, § 10 Abs. 1 Z 2, § 20 Abs. 1 in der Fas-
sung des Art. 18 Z 2 lit. c, § 23 Abs. 1 in der Fassung des Art. 18 Z 2 lit. c,
§ 41 Abs. 1, § 42 Abs. 2 und 3, § 44 Abs. 1, § 49 Abs. 5 und § 83 Abs. 1
Z 3 mit 8. Jänner 2018,

2. § 20 Abs. 1 in der Fassung des Art. 18 Z 5, § 41 Abs. 4, § 66 Abs. 4 und
§ 88a samt Überschrift mit 25. Mai 2018,

3. § 5 Abs. 1 sowie § 5 Abs. 4, § 20 Abs. 1 und § 23 Abs. 1 jeweils in der Fas-
sung des Art. 18 Z 4 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(14) § 8 Z 3 und 4, § 25 Z 1, § 34 Abs. 2 Z 2 lit. c, § 83 Abs. 6 und § 85 samt
Überschrift in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 102/
2018, treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(15) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020,
treten in Kraft:

1. § 7 Abs. 1 mit 1. Juli 2015,
2. § 3 samt Überschrift, § 4 Abs. 1a, § 5 Abs. 2 und 4, § 7 Abs. 1a, § 10

Abs. 1 Z 2, § 20 Abs. 1, § 23 Abs. 1, § 41 Abs. 1, § 42 Abs. 2 und 3, § 44
Abs. 1, § 49 Abs. 5, § 83 Abs. 1 Z 3 und Abs. 6 sowie § 88a Abs. 1 in der
Fassung des Art. 18 Z 11 und Abs. 3 mit 29. Jänner 2020,

3. § 8 Z 3 und 4, § 34 Abs. 2 und 3 sowie § 88a Abs. 1 in der Fassung des
Art. 18 Z 12 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(16) § 5 Abs. 2 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
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(17) § 5 Abs. 4, § 20 samt Überschrift und § 23 Abs. 1 in der Fassung der
Dienstrechts-Novelle 2021, BGBl. I Nr. 136/2021, treten mit 1. September 2021
in Kraft.

(18) § 88a Abs. 1 in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I
Nr. 205/2022, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

Vollziehung

§ 91. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregie-
rung, in Angelegenheiten jedoch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundes-
ministers betreffen, dieser Bundesminister betraut.

(2) Abweichend vom Abs. 1 ist mit der Vollziehung des § 39 Abs. 3 der zu-
ständige Bundesminister im Einvernehmen mit dem Bundesminister betraut,
dem die Durchführung der Eignungsprüfung übertragen wird.
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Mutterschutzgesetz 1979 – MSchG
Kundmachung der Bundesregierung vom 17. April 1979,

BGBl. Nr. 221, mit der das Bundesgesetz über den Mutterschutz
(Mutterschutzgesetz) wiederverlautbart wird

Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des
Mutterschutzgesetzes 1979 erlassen wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 409/1980,
BGBl. Nr. 213/1984,
BGBl. Nr. 563/1986 (Art. II),
BGBl. Nr. 651/1989 (Art. II),
BGBl. Nr. 76/1990,
BGBl. Nr. 408/1990 (Art. II),
BGBl. Nr. 450/1990 (Art. II),
BGBl. Nr. 277/1991,
BGBl. Nr. 628/1991,
BGBl. Nr. 315/1992,
BGBl. Nr. 833/1992 (Art. I),
BGBl. Nr. 257/1993,
BGBl. Nr. 434/1995 (Art. I),
BGBl. Nr. 9/1997 (Art. III),
BGBl. Nr. 61/1997 (Art. XIV),
BGBl. I Nr. 70/1998 (Art. I),
BGBl. I Nr. 123/1998 (Art. XVI),
BGBl. I Nr. 70/1999 (Art. VI),
BGBl. I Nr. 153/1999 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 98/2001 (Art. 149),
BGBl. I Nr. 103/2001 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 87/2002 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 100/2002 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 130/2003 (Art. 17)
BGBl. I Nr. 64/2004 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 123/2004 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 53/2007 (Art. 19),
BGBl. I Nr. 116/2009 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 58/2010 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 35/2012 (Art. 63),
BGBl. I Nr. 120/2012 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 71/2013 (Art. 19),
BGBl. I Nr. 138/2013 (Art. 6),
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BGBl. Nr. 60/2013 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 19),
BGBl. I Nr. 149/2015 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 162/2015 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 40/2017 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 126/2017 (Art. 15),
BGBl. I Nr. 61/2018,
BGBl. I Nr. 68/2019,
BGBl. I Nr. 112/2019 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 23),
BGBl. I Nr. 160/2020,
BGBl. I Nr. 44/2021,
BGBl. I Nr. 119/2021,
BGBl. I Nr. 184/2021,
BGBl. I Nr. 212/2021,
BGBl. I Nr. 19/2022,
BGBl. I Nr. 87/2022.

Abschnitt 1

Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für
1. Dienstnehmerinnen,
2. Heimarbeiterinnen.

(2) Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden auf
1. Dienstnehmerinnen, für deren Dienstverhältnis das Landarbeitsgesetz

1984, BGBl. Nr. 287, gilt,
2. Dienstnehmerinnen, die in einem Dienstverhältnis zu einem Land, einer

Gemeinde oder einem Gemeindeverband stehen, sofern sie nicht in Be-
trieben tätig sind.

(3) Abweichend von Abs. 2 Z 2 ist dieses Bundesgesetz auf Dienstnehmerin-
nen anzuwenden, deren Dienstrecht gemäß Art. 14 Abs. 2 oder Art. 14a Abs. 3
lit. b B-VG gesetzlich vom Bund zu regeln ist.

(4) Die in diesem Bundesgesetz für Dienstnehmerinnen getroffenen Rege-
lungen gelten auch für weibliche Lehrlinge, die für Dienstgeber getroffenen Re-
gelungen auch für Auftraggeber im Sinne des Heimarbeitsgesetzes 1960, BGBl.
Nr. 105/1961.

(5) Auf freie Dienstnehmerinnen im Sinne des § 4 Abs. 4 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955 sind § 3 sowie § 5
Abs. 1 und 3 anzuwenden.



Band2.Buch : 24-MSchG.pod    624
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

624

624

MSchG §§ 2, 2a

§ 2. Abschnitte 2 bis 7 dieses Bundesgesetzes gelten
1. für Dienstnehmerinnen, die in einem der in § 18 genannten Dienstverhält-

nisse stehen, mit den in Abschnitt 8 vorgesehenen Abweichungen;
2. für die in privaten Haushalten beschäftigten Dienstnehmerinnen mit den in

Abschnitt 9 vorgesehenen Abweichungen;
3. für Heimarbeiterinnen mit den in Abschnitt 10 vorgesehenen Abwei-

chungen.

Abschnitt 2

Evaluierung

Ermittlung, Beurteilung und Verhütung von Gefahren,
Pflichten des Dienstgebers

§ 2a. (1) Der Dienstgeber hat bei der Beschäftigung von Dienstnehmerinnen
über die nach dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – ASchG, BGBl. Nr. 450/
1994, vorgesehenen Pflichten hinaus für Arbeitsplätze, an denen Frauen be-
schäftigt werden, die Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit von werden-
den und stillenden Müttern und ihre Auswirkungen auf die Schwangerschaft
oder das Stillen zu ermitteln und zu beurteilen.

(2) Bei dieser Ermittlung und Beurteilung sind insbesondere Art, Ausmaß und
Dauer der Einwirkung auf und Belastung für werdende bzw. stillende Mütter
durch

1. Stöße, Erschütterungen oder Bewegungen;
2. Bewegen schwerer Lasten von Hand, gefahrenträchtig insbesondere für

den Rücken- und Lendenwirbelbereich;
3. Lärm;
4. ionisierende und nicht ionisierende Strahlungen;
5. extreme Kälte und Hitze;
6. Bewegungen und Körperhaltungen, geistige und körperliche Ermüdung

und sonstige mit der Tätigkeit der Dienstnehmerin verbundene körperli-
che Belastung;

7. biologische Arbeitsstoffe im Sinne des § 40 Abs. 5 Z 2 bis 4 ASchG, so-
weit bekannt ist, daß diese Stoffe oder die im Falle einer durch sie her-
vorgerufenen Schädigung anzuwendenden therapeutischen Maßnah-
men die Gesundheit der werdenden Mutter oder des werdenden Kindes
gefährden;

8. gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe;
(Anm.: Z 9 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 60/2015)
10. Bergbauarbeiten unter Tage;
11. Arbeiten in Druckluft (Luft mit einem Überdruck von mehr als 0,1 bar),

insbesondere in Druckkammern und beim Tauchen
zu berücksichtigen.

(3) Die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist den sich ändernden Ge-
gebenheiten anzupassen. Eine Überprüfung und erforderlichenfalls eine Anpas-
sung hat insbesondere

1. bei Einführung neuer Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfahren,
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2. bei neuen Erkenntnissen über den Stand der Technik und auf dem Gebiet
der Arbeitsgestaltung oder

3. auf begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates
zu erfolgen.

(4) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der
Maßnahmen sind erforderlichenfalls Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner
heranzuziehen. Diese können auch mit der Ermittlung und Beurteilung der Ge-
fahren beauftragt werden.

(5) Der Dienstgeber ist verpflichtet, die Ergebnisse der Ermittlung und Be-
urteilung der Gefahren sowie die zu ergreifenden Maßnahmen nach § 2b schrift-
lich festzuhalten (Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente) und alle
Dienstnehmerinnen oder den Betriebsrat und die Sicherheitsvertrauensperso-
nen über die Ergebnisse und Maßnahmen zu unterrichten.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Inkrafttretedatum vgl. § 40 Abs. 4 und 5 idF BGBl. Nr. 434/1995.

Maßnahmen bei Gefährdung

§ 2b. (1) Ergibt die Beurteilung Gefahren für die Sicherheit oder Gesundheit
von werdenden oder stillenden Müttern oder mögliche nachteilige Auswirkungen
auf die Schwangerschaft oder das Stillen, so hat der Dienstgeber diese Gefah-
ren und Auswirkungen durch Änderung der Beschäftigung auszuschließen.

(2) Ist eine Änderung der Arbeitsbedingungen aus objektiven Gründen nicht
möglich oder dem Dienstgeber oder der Dienstnehmerin nicht zumutbar, so ist
die Dienstnehmerin auf einem anderen Arbeitsplatz zu beschäftigen. Besteht
kein geeigneter Arbeitsplatz, so ist die Dienstnehmerin von der Arbeit freizu-
stellen.

Abschnitt 3

Beschäftigungsverbote

Beschäftigungsverbote für werdende Mütter

§ 3. (1) Werdende Mütter dürfen in den letzten acht Wochen vor der voraus-
sichtlichen Entbindung (Achtwochenfrist) nicht beschäftigt werden.

(2) Die Achtwochenfrist (Abs. 1) ist auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses zu
berechnen. Erfolgt die Entbindung früher oder später als im Zeugnis angegeben,
so verkürzt oder verlängert sich diese Frist entsprechend.

(3) Über die Achtwochenfrist (Abs. 1) hinaus darf eine werdende Mutter auch
dann nicht beschäftigt werden, wenn nach einem von ihr vorgelegten fachärztli-
chen Zeugnis Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der
Beschäftigung gefährdet wäre. Der Bundesminister für Arbeit hat durch Verord-
nung festzulegen,

1. bei welchen medizinischen Indikationen ein Freistellungszeugnis auszu-
stellen ist,
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2. welche Fachärzte ein Freistellungszeugnis ausstellen können,
3. nähere Bestimmungen über Ausstellung, Form und Inhalt des Freistel-

lungszeugnisses.
Eine Freistellung wegen anderer als der in dieser Verordnung genannter medi-
zinischer Indikationen ist im Einzelfall auf Grund eines Zeugnisses eines Arbeits-
inspektionsarztes oder eines Amtsarztes vorzunehmen.

(4) Werdende Mütter haben, sobald ihnen ihre Schwangerschaft bekannt ist,
dem Dienstgeber hievon unter Bekanntgabe des voraussichtlichen Geburtster-
mines Mitteilung zu machen. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, innerhalb der
vierten Woche vor dem Beginn der Achtwochenfrist (Abs. 1) den Dienstgeber
auf deren Beginn aufmerksam zu machen. Auf Verlangen des Dienstgebers
haben werdende Mütter eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der
Schwangerschaft und den voraussichtlichen Zeitpunkt ihrer Entbindung vorzu-
legen. Bei einem vorzeitigen Ende der Schwangerschaft ist der Dienstgeber zu
verständigen.

(5) Allfällige Kosten für einen weiteren Nachweis der Schwangerschaft und
des voraussichtlichen Zeitpunktes der Entbindung, der vom Dienstgeber ver-
langt wird, hat der Dienstgeber zu tragen.

(6) Der Dienstgeber ist verpflichtet, unverzüglich nach Kenntnis von der
Schwangerschaft einer Dienstnehmerin (Heimarbeiterin) oder, wenn er eine
ärztliche Bescheinigung darüber verlangt hat (Abs. 4), unverzüglich nach Vor-
lage dieser Bescheinigung dem zuständigen Arbeitsinspektorat schriftlich Mit-
teilung zu machen. Hiebei sind Name, Alter, Tätigkeit und der Arbeitsplatz der
werdenden Mutter sowie der voraussichtliche Geburtstermin anzugeben. Ist der
Betrieb vom Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion ausgenommen, so hat der
Dienstgeber die Mitteilung über die Schwangerschaft einer Dienstnehmerin an
die gemäß § 35 Abs. 1 berufene Behörde zu richten. Eine Abschrift der Meldung
an die Arbeitsinspektion oder die sonst zuständige Behörde ist der Dienstneh-
merin (Heimarbeiterin) vom Dienstgeber zu übergeben. Ist in einem Betrieb eine
eigene arbeitsmedizinische Betreuung eingerichtet, so hat der Dienstgeber auch
den Leiter der arbeitsmedizinischen Betreuung über die Schwangerschaft einer
Dienstnehmerin zu informieren.

(7) Dienstgeber gemäß § 3 Abs. 2 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes,
BGBl. Nr. 196/1988, sind darüber hinaus verpflichtet, dem zuständigen Arbeits-
inspektorat den Wechsel des Beschäftigers einer schwangeren Dienstnehmerin
oder die Tatsache des häufigen, kurzfristigen Wechsels anzuzeigen.

(8) Ist die werdende Mutter durch notwendige schwangerschaftsbedingte
Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere solche nach der Mutter-Kind-Paß-Ver-
ordnung, BGBl. II Nr. 470/2001, die außerhalb der Arbeitszeit nicht möglich oder
nicht zumutbar sind, an der Dienstleistung verhindert, hat sie Anspruch auf Fort-
zahlung des Entgelts.

Sonderfreistellung COVID-19

§ 3a. (1) Soweit dies nach der epidemiologischen Situation zum Schutz des
Lebens und der Gesundheit der werdenden Mutter und ihres ungeborenen
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Kindes erforderlich ist, kann die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für
Arbeit im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung fest-
legen, für welchen Zeitraum und unter welchen Voraussetzungen werdende Müt-
ter ab Beginn der 14. Schwangerschaftswoche bis spätestens zum Beginn eines
Beschäftigungsverbotes nach § 3 mit Arbeiten nicht beschäftigt werden dürfen.

(2) Die Bewertung der epidemiologischen Situation hat insbesondere anhand
der Kriterien in § 1 Abs. 7 Z 1, Z 4, Z 4a und Z 4b des COVID-19-Maßnahmen-
gesetz, BGBl. I Nr. 12/2020, in der Fassung BGBl. I Nr. 6/2022, zu erfolgen. In
die Bewertung kann als weiteres Kriterium ein bestehender immunologischer
Schutz von werdenden Müttern einbezogen werden.

(3) Liegen die Voraussetzungen für eine Sonderfreistellung nach der Verord-
nung vor, ist von der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber zu prüfen, ob eine
Änderung der Arbeitsbedingungen oder die Beschäftigung an einem anderen
Arbeitsplatz aus objektiven Gründen möglich ist. Dabei ist auch zu prüfen, ob die
Dienstnehmerin ihre Tätigkeit in ihrer Wohnung ausüben kann (Homeoffice). In
beiden Fällen hat die Dienstnehmerin Anspruch auf das bisherige Entgelt.

(4) Ist eine Änderung der Arbeitsbedingungen oder die Beschäftigung an
einem anderen Arbeitsplatz aus objektiven Gründen gem. Abs. 3 nicht möglich,
hat die Dienstnehmerin Anspruch auf Sonderfreistellung und Fortzahlung des
bisherigen Entgelts. Beschäftigungsverbote nach § 3 gehen jedoch der Sonder-
freistellung vor.

(5) Dienstgeberinnen und Dienstgeber mit Ausnahme des Bundes als
Dienstgeber haben Anspruch auf Ersatz des Entgelts nach Abs. 4, bis zur mo-
natlichen Höchstbeitragsgrundlage nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetz, BGBl. Nr. 189/1955, der für diesen Zeitraum abzuführenden Steuern
und Abgaben sowie der zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge, Arbeits-
losenversicherungsbeiträge und sonstigen Beiträge durch den Krankenversi-
cherungsträger, unabhängig davon, von welcher Stelle diese einzuheben bzw.
an welche Stelle diese abzuführen sind. Von diesem Erstattungsanspruch sind
politische Parteien und sonstige juristische Personen öffentlichen Rechts,
ausgenommen jene, die wesentliche Teile ihrer Kosten über Leistungsentgelte
finanzieren und am Wirtschaftsleben teilnehmen, ausgeschlossen. Der Antrag
auf Ersatz ist spätestens sechs Wochen nach dem Ende der Freistellung beim
Krankenversicherungsträger einzubringen. Dabei hat die Dienstgeberin bzw. der
Dienstgeber schriftlich zu bestätigen, dass die Voraussetzungen für eine Son-
derfreistellung vorliegen und eine Änderung der Arbeitsbedingungen sowie die
Beschäftigung an einem anderen Arbeitsplatz aus objektiven Gründen nicht
möglich war. § 107 ASVG ist sinngemäß anzuwenden. Der Bund hat dem
Krankenversicherungsträger die daraus resultierenden Aufwendungen aus dem
COVID-19 Krisenbewältigungsfonds zu ersetzen. Eine Kostentragung des Bun-
des über den 30. Juni 2023 hinaus ist ausgeschlossen.

(6) Abs. 1 bis 5 gelten für
1. Dienstnehmerinnen nach § 1 Abs. 1 mit Ausnahme von Dienstnehmerin-

nen, die in einem Dienstverhältnis zu einem Land, einer Gemeinde oder
einem Gemeindeverband stehen,
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2. Dienstnehmerinnen nach § 1 Abs. 3,
3. Dienstnehmerinnen, auf die das Landarbeitsgesetz 2021, BGBl. I Nr. 78/

2021 anzuwenden ist,
4. freie Dienstnehmerinnen im Sinne des § 4 Abs. 4 ASVG.

Für Dienstnehmerinnen nach Z 3 ist Abs. 5 so anzuwenden, dass an die Stelle
des Krankenversicherungsträgers das Land tritt.

(7) Abweichend von § 39 Abs. 1 ist mit der Vollziehung der Abs. 3 bis 5 für
Dienstnehmerinnen nach Abs. 6 Z 2 und 3 die Landesregierung betraut.

(8) Die Krankenversicherungsträger sind im übertragenen Wirkungsbereich
unter Bindung an die Weisungen des Bundesministers für Arbeit tätig.

(9) Abweichend von § 39 Abs. 2 und 3 ist zur Erlassung der Verordnung hin-
sichtlich der Dienstnehmerinnen nach Abs. 6 Z 2 der Bundesminister für Arbeit
im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Sozia-
les, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betraut.

(10) Abs. 1 bis 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2022
treten mit 1. Juli 2022 in Kraft. Abs. 1 bis 6 treten mit Ablauf des 31. Dezember
2022 außer Kraft. Die Abs. 5, 6, 7 und 8 sind jedoch weiterhin auf erfolgte
Sonderfreistellungen gemäß Abs. 1 anzuwenden. Die Verordnung nach Abs. 1
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2022 kann mit Ablauf des
Tages der Kundmachung dieses Bundesgesetzes erlassen werden. Sie kann
frühestens mit 1. Juli 2022 in Kraft gesetzt werden.

(11) § 3a Abs. 1 bis 3 und 5 bis 8 in der bis zum Ablauf des 30. Juni 2022
geltenden Fassung ist auch nach Ablauf des 30. Juni 2022 weiterhin auf alle
schwangeren Dienstnehmerinnen anzuwenden, deren Schwangerschaft vor
dem Ablauf des 30. Juni 2022 eingetreten ist und sich über den 1. Juli 2022
hinaus erstreckt.

§ 4. (1) Werdende Mütter dürfen keinesfalls mit schweren körperlichen Ar-
beiten oder mit Arbeiten oder in Arbeitsverfahren beschäftigt werden, die nach
der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten Arbeitsstoffe oder -geräte
für ihren Organismus oder für das werdende Kind schädlich sind.

(2) Als Arbeiten im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere anzusehen:
1. Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von mehr als 5 kg Gewicht oder

gelegentlich Lasten von mehr als 10 kg Gewicht ohne mechanische Hilfs-
mittel von Hand gehoben oder regelmäßig Lasten von mehr als 8 kg Ge-
wicht oder gelegentlich Lasten von mehr als 15 kg Gewicht ohne mecha-
nische Hilfsmittel von Hand bewegt oder befördert werden; wenn größere
Lasten mit mechanischen Hilfsmitteln gehoben, bewegt oder befördert
werden, darf die körperliche Beanspruchung nicht größer sein als bei vor-
stehend angeführten Arbeiten;

2. Arbeiten, die von werdenden Müttern überwiegend im Stehen verrichtet
werden müssen, sowie Arbeiten, die diesen in ihrer statischen Belastung
gleichkommen, es sei denn, daß Sitzgelegenheiten zum kurzen Ausru-
hen benützt werden können; nach Ablauf der 20. Schwangerschaftswo-
che alle derartigen Arbeiten, sofern sie länger als vier Stunden verrichtet
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werden, auch dann, wenn Sitzgelegenheiten zum kurzen Ausruhen be-
nützt werden können;

3. Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufserkrankung im Sinne der ein-
schlägigen Vorschriften des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes,
BGBl. Nr. 189/1955, gegeben ist;

4. Arbeiten, bei denen werdende Mütter Einwirkungen von gesundheits-
gefährdenden Stoffen, gleich ob in festem, flüssigem, staub-, gas- oder
dampfförmigem Zustand, gesundheitsgefährdenden Strahlen, gesund-
heitsgefährdenden elektromagnetischen Feldern oder schädlichen Ein-
wirkungen von Hitze, Kälte oder Nässe ausgesetzt sind, bei denen eine
Schädigung nicht ausgeschlossen werden kann;

5. die Bedienung von Geräten und Maschinen aller Art, sofern damit eine
hohe Fußbeanspruchung verbunden ist;

6. die Bedienung von Geräten und Maschinen mit Fußantrieb, sofern damit
eine hohe Fußbeanspruchung verbunden ist;

7. die Beschäftigung auf Beförderungsmitteln;
8. das Schälen von Holz mit Handmessern;
9. Akkordarbeiten, akkordähnliche Arbeiten, Fließarbeiten mit vorgeschrie-

benem Arbeitstempo, leistungsbezogene Prämienarbeiten und sonstige
Arbeiten, bei denen durch gesteigertes Arbeitstempo ein höheres Entgelt
erzielt werden kann, wie beispielsweise Arbeiten, für die Entgelt gebührt,
das auf Arbeits(Persönlichkeits)bewertungsverfahren, statistischen Ver-
fahren, Datenerfassungsverfahren, Kleinstzeitverfahren oder ähnlichen
Entgeltfindungsmethoden beruht, wenn die damit verbundene durch-
schnittliche Arbeitsleistung die Kräfte der werdenden Mutter übersteigt.
Nach Ablauf der 20. Schwangerschaftswoche sind Akkordarbeiten, ak-
kordähnliche Arbeiten, leistungsbezogene Prämienarbeiten sowie Fließ-
arbeiten mit vorgeschriebenem Arbeitstempo jedenfalls untersagt; Arbei-
ten, für die Entgelt gebührt, das auf Arbeits(Persönlichkeits)bewertungs-
verfahren, statistischen Verfahren, Datenerfassungsverfahren, Kleinst-
zeitverfahren oder ähnlichen Entgeltfindungsmethoden beruht, können
im Einzelfall vom zuständigen Arbeitsinspektorat untersagt werden;

10. Arbeiten, die von werdenden Müttern ständig im Sitzen verrichtet werden
müssen, es sei denn, daß ihnen Gelegenheit zu kurzen Unterbrechungen
ihrer Arbeit gegeben wird;

11. Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen im Sinne des § 40 Abs. 5 Z 2 bis
4 ASchG, soweit bekannt ist, daß diese Stoffe oder die im Falle einer
durch sie hervorgerufenen Schädigung anzuwendenden therapeutischen
Maßnahmen die Gesundheit der werdenden Mutter oder des werdenden
Kindes gefährden;

12. Bergbauarbeiten unter Tage;
13. Arbeiten in Druckluft (Luft mit einem Überdruck von mehr als 0,1 bar),

insbesondere in Druckkammern und beim Tauchen.

(3) Werdende Mütter dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen
sie mit Rücksicht auf ihre Schwangerschaft besonderen Unfallsgefahren ausge-
setzt sind.
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(4) Im Zweifelsfall entscheidet das Arbeitsinspektorat, ob eine Arbeit unter
ein Verbot gemäß den Abs. 1 bis 3 fällt.

(5) Werdende Mütter dürfen mit Arbeiten,
1. bei denen sie sich häufig übermäßig strecken oder beugen oder bei denen

sie häufig hocken oder sich gebückt halten müssen, sowie
2. bei denen der Körper übermäßigen Erschütterungen oder
3. bei denen die Dienstnehmerin besonders belästigenden Gerüchen oder

besonderen psychischen Belastungen ausgesetzt ist,
nicht beschäftigt werden, wenn das Arbeitsinspektorat auf Antrag der Dienst-
nehmerin oder von Amts wegen entscheidet, daß diese Arbeiten für den Orga-
nismus der werdenden Mutter oder für das werdende Kind schädlich sind und im
Fall der Z 3 dies auch von einem Gutachten eines Arbeitsinspektions- oder
Amtsarztes bestätigt wird.

(6) Werdende Mütter, die selbst nicht rauchen, dürfen, soweit es die Art des
Betriebes gestattet, nicht an Arbeitsplätzen beschäftigt werden, bei denen sie
der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt werden. Wenn eine räumliche Tren-
nung nicht möglich ist, hat der Dienstgeber durch geeignete Maßnahmen dafür
Sorge zu tragen, daß andere Dienstnehmer, die im selben Raum wie die wer-
dende Mutter beschäftigt sind, diese nicht der Einwirkung von Tabakrauch aus-
setzen.

Beschäftigungsverbote für stillende Mütter

§ 4a. (1) Stillende Mütter haben bei Wiederantritt des Dienstes dem Dienst-
geber Mitteilung zu machen, daß sie stillen und auf Verlangen des Dienstgebers
eine Bestätigung eines Arztes oder einer Mutterberatungsstelle vorzulegen.

(2) Stillende Mütter dürfen keinesfalls mit Arbeiten oder Arbeitsverfahren ge-
mäß § 4 Abs. 2 Z 1, 3, 4, 9, 12 und 13 beschäftigt werden.

(3) Im Zweifelsfall entscheidet das Arbeitsinspektorat, ob eine Arbeit unter
ein Verbot gemäß Abs. 2 fällt.

(4) Die Dienstnehmerin hat dem Dienstgeber mitzuteilen, wenn sie nicht
mehr stillt.

Beschäftigungsverbote nach der Entbindung

§ 5. (1) Dienstnehmerinnen dürfen bis zum Ablauf von acht Wochen nach ih-
rer Entbindung nicht beschäftigt werden. Bei Frühgeburten, Mehrlingsgeburten
oder Kaiserschnittentbindungen beträgt diese Frist mindestens zwölf Wochen.
Ist eine Verkürzung der Achtwochenfrist (§ 3 Abs. 1) vor der Entbindung einge-
treten, so verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß dieser
Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 Wochen.

(2) Dienstnehmerinnen dürfen nach ihrer Entbindung über die in Abs. 1 fest-
gelegten Fristen hinaus zu Arbeiten nicht zugelassen werden, solange sie ar-
beitsunfähig sind. Die Dienstnehmerinnen sind verpflichtet, ihre Arbeitsunfähig-
keit ohne Verzug dem Dienstgeber anzuzeigen und auf Verlangen des Dienst-
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gebers eine ärztliche Bestätigung über die voraussichtliche Dauer der Arbeitsun-
fähigkeit vorzulegen. Kommt eine Dienstnehmerin diesen Verpflichtungen nicht
nach, so verliert sie für die Dauer der Säumnis den Anspruch auf das Entgelt.

(3) Dienstnehmerinnen dürfen bis zum Ablauf von zwölf Wochen nach ihrer
Entbindung nicht mit den in § 4 Abs. 2 Z 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 und 13 genannten
Arbeiten beschäftigt werden.

(4) Über die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 hinaus kann die gemäß § 36 zu-
ständige Verwaltungsbehörde für eine Dienstnehmerin, die nach dem Zeugnis
eines Arbeitsinspektionsarztes oder eines Amtsarztes in den ersten Monaten
nach ihrer Entbindung nicht voll leistungsfähig ist, dem Dienstgeber die zum
Schutz der Gesundheit der Dienstnehmerin notwendigen Maßnahmen auf-
tragen.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. Nr. 434/1995)

Verbot der Nachtarbeit

§ 6. (1) Werdende und stillende Mütter dürfen – abgesehen von den durch
die Abs. 2 und 3 zugelassenen Ausnahmen – von zwanzig bis sechs Uhr nicht
beschäftigt werden.

(2) Werdende und stillende Mütter, die im Verkehrswesen, bei Musikauf-
führungen, Theatervorstellungen, öffentlichen Schaustellungen, Darbietungen,
Lustbarkeiten, Filmaufnahmen und in Lichtspieltheatern oder als Krankenpflege-
personal in Kranken-, Heil-, Pflege- oder Wohlfahrtsanstalten oder in mehr-
schichtigen Betrieben beschäftigt sind, dürfen bis zweiundzwanzig Uhr, Dienst-
nehmerinnen im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2 des Theaterarbeitsgesetzes (TAG),
BGBl. I Nr. 100/2010, bis vierundzwanzig Uhr beschäftigt werden, sofern im An-
schluß an die Nachtarbeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf
Stunden gewährt wird.

(3) Auf Antrag des Dienstgebers kann das Arbeitsinspektorat im Einzelfall die
Beschäftigung werdender und stillender Mütter im Gastgewerbe bis zweiund-
zwanzig Uhr, bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, öffentlichen Schau-
stellungen, Darbietungen, Lustbarkeiten und in Lichtspieltheatern bis dreiund-
zwanzig Uhr, soweit nicht nach Abs. 2 eine längere Beschäftigung zulässig ist,
bewilligen, wenn dies aus betrieblichen Gründen notwendig ist und es der Ge-
sundheitszustand der Dienstnehmerin erlaubt. Diese Bewilligung darf nur erteilt
werden, wenn der Dienstnehmerin im Anschluß an die Nachtarbeit eine ununter-
brochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden gesichert ist.

(4) Die Ausnahmen der Abs. 2 und 3 gelten nur insoweit, als Nachtarbeit für
Dienstnehmerinnen nicht auf Grund anderer Vorschriften verboten ist.

Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit

§ 7. (1) Werdende und stillende Mütter dürfen – abgesehen von den durch
die Abs. 2 und 3 zugelassenen Ausnahmen – an Sonn- und gesetzlichen Feier-
tagen nicht beschäftigt werden.
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(2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht
1. für die Beschäftigung bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, öffent-

lichen Schaustellungen, Darbietungen, Lustbarkeiten, Filmaufnahmen, im
Gastgewerbe und in Betrieben, in denen ununterbrochen mit Schichtwech-
sel gearbeitet wird, im Rahmen der sonst zulässigen Sonn- und Feiertags-
arbeit;

2. für die Beschäftigung in Betrieben, für die Sonn- und Feiertagsarbeit zuge-
lassen ist, wenn die wöchentliche Ruhezeit für die gesamte Belegschaft
auf einen bestimmten Werktag fällt;

3. für die Beschäftigung in Betrieben, für die Sonn- und Feiertagsarbeit zuge-
lassen ist, wenn im Betrieb insgesamt nicht mehr als fünf Dienstnehmer
regelmäßig beschäftigt sind und außer der werdenden oder stillenden
Mutter nur noch ein Dienstnehmer beschäftigt ist, der eine gleichartige Be-
schäftigung ausüben kann;

4. für die Beschäftigung von Dienstnehmerinnen, die vor der Meldung der
Schwangerschaft ausschließlich an Samstagen, Sonntagen oder Feier-
tagen beschäftigt wurden, im bisherigen Ausmaß.

(3) Auf Antrag des Dienstgebers kann das Arbeitsinspektorat im Einzelfall
weitere Ausnahmen bewilligen, wenn dies aus betrieblichen Gründen unerläß-
lich ist.

(4) Die Dienstnehmerin hat in der auf die Sonntagsarbeit folgenden Ka-
lenderwoche Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens
36 Stunden (Wochenruhe), in der auf die Feiertagsarbeit folgenden Woche
Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 24 Stunden im
Anschluß an eine Nachtruhe. Die Ruhezeit hat einen ganzen Wochentag einzu-
schließen. Während dieser Ruhezeit darf die Dienstnehmerin nicht beschäftigt
werden.

(5) Die Ausnahmen der Abs. 2 und 3 gelten nur, soweit Sonn- und Feiertags-
arbeit für Dienstnehmerinnen nicht auf Grund anderer Vorschriften verboten ist.

Verbot der Leistung von Überstunden

§ 8. Werdende und stillende Mütter dürfen über die gesetzlich oder in einem
Kollektivvertrag festgesetzte tägliche Normalarbeitszeit hinaus nicht beschäftigt
werden. Keinesfalls darf die tägliche Arbeitszeit neun Stunden, die wöchentliche
Arbeitszeit 40 Stunden übersteigen.

Ruhemöglichkeit

§ 8a. Werdenden und stillenden Müttern, die in Arbeitsstätten sowie auf Bau-
stellen beschäftigt sind, ist es zu ermöglichen, sich unter geeigneten Bedingun-
gen hinzulegen und auszuruhen.

Stillzeit

§ 9. (1) Stillenden Müttern ist auf Verlangen die zum Stillen ihrer Kinder er-
forderliche Zeit freizugeben. Diese Freizeit hat an Tagen, an denen die Dienst-
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nehmerin mehr als viereinhalb Stunden arbeitet, fünfundvierzig Minuten zu
betragen; bei einer Arbeitszeit von acht oder mehr Stunden ist auf Verlangen
zweimal eine Stillzeit von je fünfundvierzig Minuten oder, wenn in der Nähe der
Arbeitsstätte keine Stillgelegenheit vorhanden ist, einmal eine Stillzeit von neun-
zig Minuten zu gewähren.

(2) Durch die Gewährung der Stillzeit darf kein Verdienstausfall eintreten. Die
Stillzeit darf von stillenden Müttern nicht vor- oder nachgearbeitet und nicht auf
die in anderen gesetzlichen Vorschriften oder kollektivvertraglichen Bestimmun-
gen vorgesehenen Ruhepausen angerechnet werden.

(3) Die gemäß § 36 zuständige Verwaltungsbehörde kann dem Dienstgeber
im Rahmen der Abs. 1 und 2 eine bestimmte Verteilung der Stillzeiten auftragen,
wenn es die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls erfordern.

(4) Weiters kann die gemäß § 36 zuständige Verwaltungsbehörde die Ein-
richtung von Stillräumen vorschreiben, wenn es die Verhältnisse des Einzelfalls
erfordern.

Abschnitt 4

Kündigungs- und Entlassungsschutz, Entgelt

Kündigungsschutz

§ 10. (1) Dienstnehmerinnen kann während der Schwangerschaft und bis
zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung rechtswirksam nicht gekün-
digt werden, es sei denn, daß dem Dienstgeber die Schwangerschaft bezie-
hungsweise Entbindung nicht bekannt ist.

(1a) Eine Kündigung ist bis zum Ablauf von vier Wochen nach einer erfolgten
Fehlgeburt rechtsunwirksam. Auf Verlangen des Dienstgebers hat die Dienst-
nehmerin eine ärztliche Bescheinigung über die Fehlgeburt vorzulegen.

(2) Eine Kündigung ist auch rechtsunwirksam, wenn die Schwangerschaft
beziehungsweise Entbindung dem Dienstgeber binnen fünf Arbeitstagen nach
Ausspruch der Kündigung, bei schriftlicher Kündigung binnen fünf Arbeitstagen
nach deren Zustellung, bekanntgegeben wird. Die schriftliche Bekanntgabe der
Schwangerschaft beziehungsweise Entbindung ist rechtzeitig, wenn sie inner-
halb der Fünftagefrist zur Post gegeben wird. Wendet die Dienstnehmerin die
Schwangerschaft beziehungsweise Entbindung innerhalb der Fünftagefrist ein,
so hat sie gleichzeitig durch eine Bestätigung des Arztes die Schwangerschaft
oder die Vermutung der Schwangerschaft nachzuweisen oder die Geburts-
urkunde des Kindes vorzuweisen. Kann die Dienstnehmerin aus Gründen, die
nicht von ihr zu vertreten sind, dem Dienstgeber die Schwangerschaft bezie-
hungsweise Entbindung nicht innerhalb der Fünftagefrist bekanntgeben, so ist
die Bekanntgabe rechtzeitig, wenn sie unmittelbar nach Wegfall des Hinde-
rungsgrundes nachgeholt wird.

(3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 kann eine Kündigung rechtswirksam
ausgesprochen werden, wenn vorher die Zustimmung des Gerichts eingeholt
wurde. Der Dienstgeber hat gleichzeitig mit der Einbringung der Klage dem Be-
triebsrat hierüber Mitteilung zu machen. Die Zustimmung zur Kündigung ist nur
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dann zu erteilen, wenn der Dienstgeber das Dienstverhältnis wegen einer Ein-
schränkung oder Stillegung des Betriebes oder der Stillegung einzelner Be-
triebsabteilungen nicht ohne Schaden für den Betrieb weiter aufrechterhalten
kann oder wenn sich die Dienstnehmerin in der Tagsatzung zur mündlichen
Streitverhandlung nach Rechtsbelehrung der Parteien durch den Vorsitzenden
über den Kündigungsschutz nach diesem Bundesgesetz mit der Kündigung ein-
verstanden erklärt. Nach Stillegung des Betriebes ist eine Zustimmung des Ge-
richts zur Kündigung nicht erforderlich.

(4) Bei Inanspruchnahme einer Karenz im zweiten Lebensjahr des Kindes
oder bei Teilzeitbeschäftigung im zweiten, dritten und vierten Lebensjahr des
Kindes kann das Gericht die Zustimmung zur Kündigung, wenn die Klage auf
Zustimmung zur Kündigung nach Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes
gestellt wurde, auch dann erteilen, wenn der Dienstgeber den Nachweis er-
bringt, dass die Kündigung durch Umstände, die in der Person der Dienstneh-
merin gelegen sind und die betrieblichen Interessen nachteilig berühren oder
durch betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung der Dienstneh-
merin entgegenstehen, begründet ist und die Aufrechterhaltung des Dienstver-
hältnisses dem Dienstgeber unzumutbar ist.

(5) Wurde einer Dienstnehmerin wegen Stilllegung des Betriebes gekündigt
(Abs. 3) und nimmt dieser Betrieb bis zum Ablauf von vier Monaten nach der
Entbindung der Dienstnehmerin seine Tätigkeit wieder auf, so ist die seinerzei-
tige Kündigung als rechtsunwirksam anzusehen, wenn die Dienstnehmerin dies
beim Dienstgeber beantragt. Ein solcher Antrag muss innerhalb von zwei Mona-
ten nach Wiederaufnahme der Tätigkeit des Betriebes gestellt werden. Mit der
Antragstellung hat sich die Dienstnehmerin beim Dienstgeber zur Wiederauf-
nahme der Arbeit zu melden. Besteht zur Zeit der Antragstellung für die Dienst-
nehmerin ein Beschäftigungsverbot nach diesem Bundesgesetz (§ 3 Abs. 1 bis
3 und § 5 Abs. 1 und 2) oder nimmt die Dienstnehmerin eine Karenz (§ 15) in An-
spruch, so hat sie dies dem Dienstgeber bei der Antragstellung mitzuteilen und
nach Wegfall des Beschäftigungsverbotes beziehungsweise nach Beendigung
der Karenz die Arbeit aufzunehmen.

(6) Eine entgegen den Abs. 1 bis 4 ausgesprochene Kündigung ist rechts-
unwirksam.

(7) Eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses ist nur dann
rechtswirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurde. Bei minderjährigen Dienst-
nehmerinnen muß dieser Vereinbarung überdies eine Bescheinigung eines Ge-
richts (§ 92 ASGG) oder einer gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstneh-
mer beigeschlossen sein, aus der hervorgeht, daß die Dienstnehmerin über den
Kündigungsschutz nach diesem Bundesgesetz belehrt wurde.

(8) Die Kündigung einer freien Dienstnehmerin im Sinne des § 4 Abs. 4
ASVG, die wegen ihrer Schwangerschaft oder eines Beschäftigungsverbots bis
vier Monate nach der Geburt ausgesprochen wird, kann bei Gericht binnen zwei
Wochen nach Ausspruch der Kündigung angefochten werden. Die freie Dienst-
nehmerin hat den Anfechtungsgrund glaubhaft zu machen. Die Klage ist abzu-
weisen, wenn bei Abwägung aller Umstände eine höhere Wahrscheinlichkeit da-
für spricht, dass ein anderes vom Dienstgeber glaubhaft gemachtes Motiv für die
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Kündigung ausschlaggebend war. Lässt die freie Dienstnehmerin die Kündigung
gegen sich gelten, so ist § 1162b erster Satz ABGB anzuwenden. In einem An-
fechtungsverfahren steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch zu. Ansprüche
auf Grund des Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl. I Nr. 66/2004 bleiben
unberührt.

Befristete Dienstverhältnisse

§ 10a. (1) Der Ablauf eines auf bestimmte Zeit abgeschlossenen Dienstver-
hältnisses wird von der Meldung der Schwangerschaft bis zu dem Beginn des
Beschäftigungsverbots nach § 3 Abs. 1 oder dem Beginn eines auf Dauer aus-
gesprochenen Beschäftigungsverbots nach § 3 Abs. 3 gehemmt, es sei denn,
daß die Befristung aus sachlich gerechtfertigten Gründen erfolgt oder gesetzlich
vorgesehen ist.

(2) Eine sachliche Rechtfertigung der Befristung liegt vor, wenn diese im In-
teresse der Dienstnehmerin liegt, oder wenn das Dienstverhältnis für die Dauer
der Vertretung an der Arbeitsleistung verhinderter Dienstnehmer, zu Ausbil-
dungszwecken, für die Zeit der Saison oder zur Erprobung abgeschlossen
wurde, wenn aufgrund der in der vorgesehenen Verwendung erforderlichen
Qualifikation eine längere Erprobung als die gesetzliche oder kollektivvertragli-
che Probezeit notwendig ist.

(3) Wird der Ablauf des Arbeitsverhältnisses gemäß Abs. 1 gehemmt, so be-
steht bei einem Beschäftigungsverbot gemäß den §§ 4 oder 6 Anspruch auf Wo-
chengeld gemäß den Bestimmungen des ASVG.

§ 11. Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung, der Arbeitserlaubnis oder
des Befreiungsscheines (nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl.
Nr. 218/1975) einer Ausländerin wird im Falle der Schwangerschaft und der Ent-
bindung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, in dem ihr Dienstverhältnis nach den
§§ 10 Abs. 1, 3 und 4, 10a Abs. 1, 15 Abs. 4, 15a Abs. 5, 15d Abs. 1 erster Satz
in Verbindung mit Abs. 5 und § 15n Abs. 1 und den dafür sonst geltenden ge-
setzlichen oder vertraglichen Bestimmungen rechtsgültig beendet werden kann.

Entlassungsschutz

§ 12. (1) Dienstnehmerinnen können während der Schwangerschaft und bis
zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung rechtswirksam nur nach vor-
heriger Zustimmung des Gerichts entlassen werden. Ebenso darf eine Ent-
lassung bis zum Ablauf von vier Wochen nach einer erfolgten Fehlgeburt nur
nach vorheriger Zustimmung des Gerichts erfolgen.

(2) Das Gericht darf die Zustimmung zur Entlassung nur erteilen, wenn die
Dienstnehmerin

1. die ihr auf Grund des Arbeitsverhältnisses obliegenden Pflichten schuld-
haft gröblich verletzt, insbesondere wenn sie ohne einen rechtmäßigen
Hinderungsgrund während einer den Umständen nach erheblichen Zeit
die Arbeitsleistung unterläßt;
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2. im Dienst untreu ist oder sich in ihrer Tätigkeit ohne Wissen des Dienst-
gebers von dritten Personen unberechtigt Vorteile zuwenden läßt;

3. ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis verrät oder ohne Einwilligung des
Dienstgebers ein der Verwendung im Betrieb (Haushalt) abträgliches Ne-
bengeschäft betreibt;

4. sich Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen gegen den Dienst-
geber, dessen im Betrieb (Haushalt) tätige oder anwesende Familien-
angehörige oder Dienstnehmer des Betriebes (Haushalts) zuschulden
kommen läßt;

5. sich einer gerichtlich strafbaren Handlung, die nur vorsätzlich begangen
werden kann und mit einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe bedroht ist,
oder einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen gerichtlich strafbaren
Handlung schuldig macht.

(3) In den Fällen des Abs. 2 Z 1 und 4 ist der durch die Schwangerschaft bzw.
durch die Entbindung oder Fehlgeburt der Dienstnehmerin bedingte außer-
ordentliche Gemütszustand zu berücksichtigen.

(4) In den Fällen des Abs. 2 Z 4 und 5 kann die Entlassung der Dienstneh-
merin gegen nachträgliche Einholung der Zustimmung des Gerichts ausgespro-
chen werden. Weist das Gericht die Klage auf Zustimmung zur Entlassung ab,
so ist die Entlassung rechtsunwirksam.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 38b Abs. 3 idF BGBl. I Nr. 153/1999.

§ 13. Im gerichtlichen Verfahren nach den §§ 10 Abs. 3 und 4, 12 und 22 so-
wie im Verwaltungsverfahren nach § 4 Abs. 2 Z 9, Abs. 4 und 5, § 4a Abs. 3, § 5
Abs. 4, § 6 Abs. 3, § 7 Abs. 3 und § 9 Abs. 3 ist die Dienstnehmerin Partei.

Weiterzahlung des Arbeitsentgelts

§ 14. (1) Macht die Anwendung des § 2b, des § 4, des § 4a, des § 5 Abs. 3
und 4 oder des § 6, soweit § 10a Abs. 3 nicht anderes bestimmt, eine Änderung
der Beschäftigung im Betrieb erforderlich, so hat die Dienstnehmerin Anspruch
auf das Entgelt, das dem Durchschnittsverdienst gleichkommt, den sie während
der letzten 13 Wochen des Dienstverhältnisses vor dieser Änderung bezogen
hat. Fallen in diesen Zeitraum Zeiten, während derer die Dienstnehmerin infolge
Erkrankung oder Kurzarbeit nicht das volle Entgelt bezogen hat, so verlängert
sich der Zeitraum von dreizehn Wochen um diese Zeiten; diese Zeiten bleiben
bei der Berechnung des Durchschnittsverdienstes außer Betracht. Die vorste-
hende Regelung gilt auch, wenn sich durch die Änderung der Beschäftigung der
Dienstnehmerin eine Verkürzung der Arbeitszeit ergibt, mit der Maßgabe, daß
der Berechnung des Entgelts die Arbeitszeit zugrunde zu legen ist, die für die
Dienstnehmerin ohne Änderung der Beschäftigung gelten würde. Bei Saison-
arbeit in einer im § 4 Abs. 2 Z 9 bezeichneten Art ist der Durchschnittsverdienst
der letzten dreizehn Wochen nur für die Zeit weiterzugewähren, während der
solche Arbeiten im Betrieb verrichtet werden; für die übrige Zeit ist das Entgelt
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weiterzugewähren, das die Dienstnehmerin ohne Vorliegen der Schwanger-
schaft erhalten hätte.

(2) Dienstnehmerinnen, die gemäß § 3 Abs. 3 nicht beschäftigt werden dür-
fen, und Dienstnehmerinnen, für die auf Grund des § 2b, des § 4, des § 4a, des
§ 5 Abs. 3 und 4 oder des § 6 keine Beschäftigungsmöglichkeit im Betrieb be-
steht, haben Anspruch auf ein Entgelt, für dessen Berechnung Abs. 1 mit der
Maßgabe anzuwenden ist, dass im Falle des § 3 Abs. 3 der Durchschnittsver-
dienst nach den letzten 13 Wochen vor Eintritt des Beschäftigungsverbotes zu
berechnen ist.

(3) Der Anspruch nach Abs. 1 und 2 besteht nicht für Zeiten, während derer
Wochengeld oder Krankengeld nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetz bezogen werden kann; ein Anspruch auf einen Zuschuß des Dienst-
gebers zum Krankengeld wird hiedurch nicht berührt.

(4) Die Dienstnehmerin behält den Anspruch auf sonstige, insbesondere ein-
malige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988,
BGBl. Nr. 400, in den Kalenderjahren, in die Zeiten des Bezuges von Wochen-
geld nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz fallen, in dem Ausmaß,
das dem Teil des Kalenderjahres entspricht, in den keine derartigen Zeiten
fallen.

Abschnitt 5

Karenz

Anspruch auf Karenz

§ 15. (1) Der Dienstnehmerin ist auf ihr Verlangen im Anschluss an die Frist
des § 5 Abs. 1 und 2 Karenz gegen Entfall des Arbeitsentgelts bis zum Ablauf
des zweiten Lebensjahres des Kindes, soweit im Folgenden nicht anderes be-
stimmt ist, zu gewähren, wenn sie mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt.
Das gleiche gilt, wenn anschließend an die Frist nach § 5 Abs. 1 und 2 ein Ge-
bührenurlaub verbraucht wurde oder die Dienstnehmerin durch Krankheit oder
Unglücksfall an der Dienstleistung verhindert war.

(1a) Eine gleichzeitige Inanspruchnahme von Karenz durch beide Elternteile
ist ausgenommen im Falle des § 15a Abs. 2 nicht zulässig.

(2) Die Karenz muss mindestens zwei Monate betragen.

(3) Die Dienstnehmerin hat Beginn und Dauer der Karenz dem Dienstgeber
bis zum Ende der Frist des § 5 Abs. 1 bekannt zu geben. Die Dienstnehmerin
kann ihrem Dienstgeber spätestens drei Monate, dauert die Karenz jedoch
weniger als drei Monate, spätestens zwei Monate vor dem Ende ihrer Karenz
bekannt geben, dass sie die Karenz verlängert und bis wann. Hat der andere
Elternteil keinen Anspruch auf Karenz, kann die Dienstnehmerin Karenz auch zu
einem späteren Zeitpunkt in Anspruch nehmen. In diesem Fall hat sie ihrem
Dienstgeber Beginn und Dauer der Karenz spätestens drei Monate vor dem An-
tritt der Karenz bekannt zu geben. Unbeschadet des Ablaufs dieser Fristen kann
Karenz nach Abs. 1 vereinbart werden.
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(4) Wird Karenz nach Abs. 1 und 3 in Anspruch genommen, so erstreckt sich
der Kündigungs- und Entlassungsschutz nach den §§ 10 und 12 bis zum Ablauf
von vier Wochen nach Beendigung der Karenz. Hat der andere Elternteil keinen
Anspruch auf Karenz und nimmt die Dienstnehmerin Karenz zu einem späteren
Zeitpunkt in Anspruch, so beginnt der Kündigungs- und Entlassungsschutz mit
der Bekanntgabe, frühestens jedoch vier Monate vor Antritt der Karenz.

Teilung der Karenz zwischen Mutter und Vater

§ 15a. (1) Die Karenz kann zweimal mit dem Vater geteilt werden. Jeder Teil
der Karenz der Dienstnehmerin muss mindestens zwei Monate betragen. Er ist
in dem in § 15 Abs. 1 festgelegten Zeitpunkt oder im unmittelbaren Anschluss an
eine Karenz des Vaters anzutreten.

(2) Aus Anlass des erstmaligen Wechsels der Betreuungsperson kann die
Mutter gleichzeitig mit dem Vater Karenz in der Dauer von einem Monat in An-
spruch nehmen, wobei der Anspruch auf Karenz ein Monat vor dem in § 15
Abs. 1 bzw. § 15b Abs. 1 genannten Zeitpunkt endet.

(3) Nimmt die Dienstnehmerin ihre Karenz im Anschluss an eine Karenz des
Vaters, hat sie spätestens drei Monate vor Ende der Karenz des Vaters ihrem
Dienstgeber Beginn und Dauer der Karenz bekannt zu geben. Beträgt die Ka-
renz des Vaters im Anschluss an das Beschäftigungsverbot gemäß § 5 Abs. 1
jedoch weniger als drei Monate, so hat die Dienstnehmerin Beginn und Dauer
ihrer Karenz spätestens zum Ende der Frist gemäß § 5 Abs. 1 zu melden. Unbe-
schadet des Ablaufs dieser Fristen kann Karenz nach Abs. 1 vereinbart werden.

(4) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 10 und 12 be-
ginnt im Falle des Abs. 3 mit der Bekanntgabe, frühestens jedoch vier Monate
vor Antritt des Karenzteiles.

(5) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 10 und 12 endet
vier Wochen nach dem Ende ihres jeweiligen Karenzteiles.

Aufgeschobene Karenz

§ 15b. (1) Die Dienstnehmerin kann mit dem Dienstgeber vereinbaren, dass
sie drei Monate ihrer Karenz aufschiebt und bis zum Ablauf des siebenten Le-
bensjahres des Kindes verbraucht, sofern im Folgenden nicht anderes bestimmt
ist. Dabei sind die Erfordernisse des Betriebes und des Anlasses der Inan-
spruchnahme zu berücksichtigen. Aufgeschobene Karenz kann jedoch nur dann
genommen werden, wenn die Karenz nach den §§ 15 oder 15a spätestens

1. mit Ablauf des 21. Lebensmonates des Kindes,
2. wenn auch der Vater aufgeschobene Karenz in Anspruch nimmt, mit Ab-

lauf des 18. Lebensmonates des Kindes
geendet hat.

(2) Ist die noch nicht verbrauchte aufgeschobene Karenz länger als der Zeit-
raum zwischen dem Schuleintritt und dem Ablauf des siebenten Lebensjahres
des Kindes oder erfolgt der Schuleintritt erst nach Ablauf des siebenten Lebens-
jahres des Kindes, kann aus Anlass des Schuleintritts der Verbrauch der aufge-
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schobenen Karenz vereinbart werden. Die Geburt eines weiteren Kindes hindert
nicht die Vereinbarung über den Verbrauch der aufgeschobenen Karenz.

(3) Die Absicht, aufgeschobene Karenz in Anspruch zu nehmen, ist dem
Dienstgeber zu den in §§ 15 Abs. 3 oder 15a Abs. 3 genannten Zeitpunkten
bekannt zu geben. Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine
Einigung zustande, kann der Dienstgeber binnen weiterer zwei Wochen wegen
der Inanspruchnahme der aufgeschobenen Karenz Klage beim zuständigen Ge-
richt einbringen, widrigenfalls die Zustimmung als erteilt gilt. Die Dienstnehmerin
kann bei Nichteinigung oder im Fall der Klage bekannt geben, dass sie anstelle
der aufgeschobenen Karenz Karenz bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres
des Kindes in Anspruch nimmt. Gleiches gilt, wenn der Klage des Dienstgebers
stattgegeben wird.

(4) Der Beginn des aufgeschobenen Teiles der Karenz ist dem Dienstgeber
spätestens drei Monate vor dem gewünschten Zeitpunkt bekannt zu geben.
Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zustande,
kann die Dienstnehmerin die aufgeschobene Karenz zum gewünschten Zeit-
punkt antreten, es sei denn, der Dienstgeber hat binnen weiterer zwei Wochen
wegen des Zeitpunktes des Antritts der aufgeschobenen Karenz die Klage beim
zuständigen Gericht eingebracht.

(5) In Rechtsstreitigkeiten nach Abs. 3 und 4 steht keiner Partei ein Kosten-
ersatzanspruch an die andere zu, ist gegen ein Urteil des Gerichtes erster
Instanz eine Berufung nicht zulässig und sind – unabhängig vom Wert des Streit-
gegenstandes – Beschlüsse des Gerichtes erster Instanz nur aus den Gründen
des § 517 ZPO sowie wegen Nichtzulassung einer Klagsänderung anfechtbar.

(6) Wird die aufgeschobene Karenz im Rahmen eines anderen Dienstver-
hältnisses als jenem, das zur Zeit der Geburt des Kindes bestanden hat, in An-
spruch genommen, bedarf es vor Antritt der aufgeschobenen Karenz jedenfalls
einer Vereinbarung mit dem neuen Dienstgeber.

Karenz der Adoptiv- oder Pflegemutter

§ 15c. (1) Eine Dienstnehmerin, die ein Kind, welches das zweite Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat,

1. an Kindes Statt angenommen hat (Adoptivmutter) oder
2. ein Kind in unentgeltliche Pflege genommen hat (Pflegemutter)

und die mit dem Kind im selben Haushalt lebt, hat Anspruch auf Karenz.

(2) Die §§ 15 bis 15b sind mit folgenden Abweichungen anzuwenden:
1. Die Karenz nach den §§ 15 und 15a beginnt mit dem Tag der Annahme an

Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege oder im An-
schluss an eine Karenz des anderen Elternteils, Adoptiv- oder Pflege-
elternteils, im Falle des § 15 Abs. 3 dritter Satz auch zu einem späteren
Zeitpunkt;

2. nimmt die Dienstnehmerin ihre Karenz nach den §§ 15 und 15a unmittel-
bar ab dem Tag der Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in un-
entgeltliche Pflege in Anspruch, hat sie Beginn und Dauer der Karenz dem
Dienstgeber unverzüglich bekannt zu geben;
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3. nimmt eine Dienstnehmerin ein Kind nach Ablauf des 18. Lebensmonates,
jedoch vor Vollendung des zweiten Lebensjahres an Kindes Statt an oder
in unentgeltliche Pflege, kann sie Karenz bis zu sechs Monaten auch über
das zweite Lebensjahr hinaus in Anspruch nehmen;

4. an die Stelle des Begriffes „Vater“ in der jeweils verwendeten grammatika-
lischen Form tritt der Begriff „anderer Elternteil“ in der jeweils richtigen
grammatikalischen Form.

(3) Nimmt die Dienstnehmerin ein Kind nach Ablauf des zweiten Lebensjah-
res, jedoch vor Ablauf des siebenten Lebensjahres des Kindes an Kindes Statt
an oder in unentgeltliche Pflege, hat die Dienstnehmerin Anspruch auf Karenz in
der Dauer von sechs Monaten. Die Karenz beginnt mit dem Tag der Annahme
an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege oder im Anschluss
an eine Karenz des anderen Elternteils, Adoptiv- oder Pflegeelternteils, im Falle
des § 15 Abs. 3 dritter Satz auch zu einem späteren Zeitpunkt.

(4) Die §§ 10, 11, 12 Abs. 1, 2 und 4, 13 und 16 sind auf Karenz nach Abs. 1
und 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle der Bekanntgabe der
Schwangerschaft (§ 10 Abs. 2) die Mitteilung von der Annahme an Kindes Statt
oder von der Übernahme in Pflege tritt; in beiden Fällen muss mit der Mitteilung
das Verlangen auf Gewährung einer Karenz verbunden sein.

Karenz bei Verhinderung des anderen Elternteils

§ 15d. (1) Ist der andere Elternteil, Adoptiv- oder Pflegeelternteil durch ein
unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis für eine nicht bloß verhältnis-
mäßig kurze Zeit verhindert, das Kind selbst zu betreuen, so ist der Dienstneh-
merin auf ihr Verlangen für die Dauer der Verhinderung, längstens jedoch bis
zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes eine Karenz zu gewähren.
Dasselbe gilt bei Verhinderung eines anderen Elternteils, Adoptiv- oder Pflege-
elternteils, der zulässigerweise nach Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kin-
des Karenz in Anspruch nimmt.

(2) Ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis liegt nur vor bei:
1. Tod,
2. Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt,
3. Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer anderweitigen auf behörd-

licher Anordnung beruhenden Anhaltung,
4. schwerer Erkrankung,
5. Wegfall des gemeinsamen Haushaltes des anderen Elternteils, Adoptiv-

oder Pflegeelternteils mit dem Kind oder der Betreuung des Kindes.

(3) Die Dienstnehmerin hat Beginn und voraussichtliche Dauer der Karenz
unverzüglich bekannt zu geben und die anspruchsbegründenden Umstände
nachzuweisen.

(4) Der Anspruch auf Karenz steht auch dann zu, wenn die Dienstnehmerin
bereits Karenz verbraucht, eine vereinbarte Teilzeitbeschäftigung angetreten
oder beendet oder für einen späteren Zeitpunkt Karenz oder Teilzeitbeschäfti-
gung angemeldet hat.
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(5) Besteht Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 10 und 12
nicht bereits auf Grund anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, so be-
ginnt der Kündigungs- und Entlassungsschutz bei Inanspruchnahme einer Ka-
renz oder einer Teilzeitbeschäftigung wegen Verhinderung des anderen Eltern-
teils, Adoptiv- oder Pflegeelternteils mit der Meldung und endet vier Wochen
nach Beendigung der Karenz oder der Teilzeitbeschäftigung.

Beschäftigung während der Karenz

§ 15e. (1) Die Dienstnehmerin kann neben ihrem karenzierten Dienstver-
hältnis eine geringfügige Beschäftigung ausüben, bei der das gebührende Ent-
gelt im Kalendermonat den im § 5 Abs. 2 Z 2 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes genannten Betrag nicht übersteigt. Eine Verletzung der Arbeits-
pflicht bei solchen Beschäftigungen hat keine Auswirkungen auf das karenzierte
Dienstverhältnis. Der Zeitpunkt der Arbeitsleistung im Rahmen solcher Beschäf-
tigungen ist zwischen Dienstnehmerin und Dienstgeber vor jedem Arbeitsein-
satz zu vereinbaren.

(2) Weiters kann die Dienstnehmerin neben ihrem karenzierten Dienst-
verhältnis mit ihrem Dienstgeber für höchstens 13 Wochen im Kalenderjahr
eine Beschäftigung über die Geringfügigkeitsgrenze hinaus vereinbaren. Wird
Karenz nicht während des gesamten Kalenderjahres in Anspruch genom-
men, kann eine solche Beschäftigung nur im aliquoten Ausmaß vereinbart
werden.

(3) Mit Zustimmung des Dienstgebers kann eine Beschäftigung im Sinne des
Abs. 2 auch mit einem anderen Dienstgeber vereinbart werden.

Sonstige gemeinsame Vorschriften zur Karenz

§ 15f. (1) Die Dienstnehmerin behält den Anspruch auf sonstige, insbeson-
dere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 des Einkommenssteuergeset-
zes 1988 in den Kalenderjahren, in die Zeiten einer Karenz fallen, in dem Aus-
maß, das dem Teil des Kalenderjahres entspricht, in den keine derartigen Zeiten
fallen. Für die Dienstnehmerin günstigere Regelungen werden dadurch nicht be-
rührt. Zeiten der Karenz werden bei Rechtsansprüchen, die sich nach der Dauer
der Dienstzeit richten, für jedes Kind in vollem in Anspruch genommenen Um-
fang bis zur maximalen Dauer gemäß den §§ 15 Abs. 1 und 15c Abs. 2 Z 3 und
Abs. 3 angerechnet.

(2) Fallen in das jeweilige Dienstjahr Zeiten einer Karenz, so gebührt ein Ur-
laub, soweit dieser noch nicht verbraucht worden ist, in dem Ausmaß, das dem
um die Dauer der Karenz verkürzten Dienstjahr entspricht. Ergeben sich bei der
Berechnung des Urlaubsausmaßes Teile von Werktagen, so sind diese auf
ganze Werktage aufzurunden.

(3) Der Dienstgeber hat der Dienstnehmerin auf Verlangen eine von der
Dienstnehmerin mit zu unterfertigende Bestätigung auszustellen,

1. dass sie keine Karenz in Anspruch nimmt, oder
2. über Beginn und Dauer der Karenz.
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(4) Die Karenz endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit dem Kind
aufgehoben wird und der Dienstgeber den vorzeitigen Antritt des Dienstes
begehrt.

(5) Die Dienstnehmerin hat ihrem Dienstgeber den Wegfall des gemein-
samen Haushaltes mit dem Kind unverzüglich bekannt zu geben und über Ver-
langen des Dienstgebers ihren Dienst wieder anzutreten.

Recht auf Information

§ 15g. Während einer Karenz hat der Dienstgeber die Dienstnehmerin über
wichtige Betriebsgeschehnisse, die die Interessen der karenzierten Dienstneh-
merin berühren, insbesondere Insolvenzverfahren, betriebliche Umstrukturie-
rungen und Weiterbildungsmaßnahmen zu informieren.

Abschnitt 6

Teilzeitbeschäftigung und Änderung der Lage der Arbeitszeit

Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung

§ 15h. (1) Die Dienstnehmerin hat einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung
längstens bis zum Ablauf des siebenten Lebensjahres oder einem späteren
Schuleintritt des Kindes, wenn

1. das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des Antritts der Teilzeitbeschäftigung
ununterbrochen drei Jahre gedauert hat,

2. die Dienstnehmerin zu diesem Zeitpunkt in einem Betrieb (§ 34 Arbeits-
verfassungsgesetz – ArbVG, BGBl. Nr. 22/1974) mit mehr als 20 Dienst-
nehmern und Dienstnehmerinnen beschäftigt ist und

3. die wöchentliche Normalarbeitszeit um mindestens 20 vH reduziert wird
und zwölf Stunden nicht unterschreitet (Bandbreite).

Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung sind mit dem
Dienstgeber zu vereinbaren, wobei die betrieblichen Interessen und die Inter-
essen der Dienstnehmerin zu berücksichtigen sind. Dienstnehmerinnen haben
während eines Lehrverhältnisses keinen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung.

(2) Alle Zeiten, die die Dienstnehmerin in unmittelbar vorausgegangenen
Dienstverhältnissen zum selben Dienstgeber zurückgelegt hat, sind bei der
Berechnung der Mindestdauer des Dienstverhältnisses nach Abs. 1 Z 1 zu be-
rücksichtigen. Ebenso zählen Zeiten von unterbrochenen Dienstverhältnissen,
die auf Grund von Wiedereinstellungszusagen oder Wiedereinstellungsverein-
barungen beim selben Dienstgeber fortgesetzt werden, für die Mindestdauer des
Dienstverhältnisses. Zeiten einer Karenz nach diesem Bundesgesetz werden
abweichend von § 15 f Abs. 1 dritter Satz auf die Mindestdauer des Dienstver-
hältnisses angerechnet.

(3) Für die Ermittlung der Dienstnehmerzahl nach Abs. 1 Z 2 ist maßgeblich,
wie viele Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen regelmäßig im Betrieb beschäf-
tigt werden. In Betrieben mit saisonal schwankender Dienstnehmerzahl gilt das
Erfordernis der Mindestanzahl der Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen als
erfüllt, wenn die Dienstnehmerzahl im Jahr vor dem Antritt der Teilzeitbeschäf-



Band2.Buch : 24-MSchG.pod    643
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

643

643

§§ 15i, 15 j MSchG

tigung durchschnittlich mehr als 20 Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen be-
tragen hat.

(4) In Betrieben mit bis zu 20 Dienstnehmern und Dienstnehmerinnen kann
in einer Betriebsvereinbarung im Sinne des § 97 Abs. 1 Z 25 ArbVG insbe-
sondere festgelegt werden, dass die Dienstnehmerinnen einen Anspruch auf
Teilzeitbeschäftigung nach Abs. 1 haben. Auf diese Teilzeitbeschäftigung sind
sämtliche Bestimmungen anzuwenden, die für eine Teilzeitbeschäftigung nach
Abs. 1 gelten. Die Kündigung einer solchen Betriebsvereinbarung ist nur hin-
sichtlich der Dienstverhältnisse jener Dienstnehmerinnen wirksam, die zum
Kündigungstermin keine Teilzeitbeschäftigung nach der Betriebsvereinbarung
schriftlich bekannt gegeben oder angetreten haben.

Vereinbarte Teilzeitbeschäftigung

§ 15i. Die Dienstnehmerin, die keinen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung
nach § 15h Abs. 1 oder 4 hat, kann mit dem Dienstgeber eine Teilzeitbeschäfti-
gung einschließlich Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage längstens bis zum Ablauf
des vierten Lebensjahres des Kindes vereinbaren, bei der die wöchentliche Nor-
malarbeitszeit um mindestens 20 vH reduziert wird und zwölf Stunden nicht un-
terschreitet (Bandbreite).

Gemeinsame Bestimmungen zur Teilzeitbeschäftigung

§ 15j. (1) Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer Teilzeitbeschäfti-
gung nach den §§ 15h und 15 i ist, dass die Dienstnehmerin mit dem Kind im ge-
meinsamen Haushalt lebt oder eine Obsorge nach den §§ 177 Abs. 4 oder 179
des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs, JGS Nr. 946/1811, gegeben ist und
sich der Vater nicht gleichzeitig in Karenz befindet.

(2) Die Dienstnehmerin kann die Teilzeitbeschäftigung für jedes Kind nur ein-
mal in Anspruch nehmen. Dieses Recht wird durch das Zurückziehen eines Teil-
zeitantrages nach § 15h Abs. 1 oder § 15 i nicht verwirkt. Die Teilzeitbeschäfti-
gung muss mindestens zwei Monate dauern.

(3) Die Teilzeitbeschäftigung kann frühestens im Anschluss an die Frist ge-
mäß § 5 Abs. 1 und 2, einen daran anschließenden Gebührenurlaub oder eine
Dienstverhinderung wegen Krankheit (Unglücksfall) angetreten werden. In die-
sem Fall hat die Dienstnehmerin dies dem Dienstgeber einschließlich Dauer,
Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung schriftlich bis zum Ende der Frist
nach § 5 Abs. 1 bekannt zu geben.

(4) Beabsichtigt die Dienstnehmerin die Teilzeitbeschäftigung zu einem spä-
teren Zeitpunkt anzutreten, hat sie dies dem Dienstgeber einschließlich Beginn,
Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung schriftlich spätestens drei
Monate vor dem beabsichtigten Beginn bekannt zu geben. Beträgt jedoch der
Zeitraum zwischen dem Ende der Frist gemäß § 5 Abs. 1 und dem Beginn der
beabsichtigten Teilzeitbeschäftigung weniger als drei Monate, so hat die Dienst-
nehmerin die Teilzeitbeschäftigung schriftlich bis zum Ende der Frist nach § 5
Abs. 1 bekannt zu geben.
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(5) Die Dienstnehmerin kann sowohl eine Änderung der Teilzeitbeschäfti-
gung (Verlängerung, Änderung des Ausmaßes oder der Lage) innerhalb der
Bandbreite nach § 15h Abs. 1 Z 3 oder § 15 i als auch eine vorzeitige Beendi-
gung jeweils nur einmal verlangen. Sie hat dies dem Dienstgeber schriftlich spä-
testens drei Monate, dauert die Teilzeitbeschäftigung jedoch weniger als drei
Monate, spätestens zwei Monate vor der beabsichtigten Änderung oder Beendi-
gung bekannt zu geben.

(6) Der Dienstgeber kann sowohl eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung
(Änderung des Ausmaßes oder der Lage) innerhalb der Bandbreite nach § 15h
Abs. 1 Z 3 oder § 15 i als auch eine vorzeitige Beendigung jeweils nur einmal
verlangen. Er hat dies der Dienstnehmerin schriftlich spätestens drei Monate,
dauert die Teilzeitbeschäftigung jedoch weniger als drei Monate, spätestens
zwei Monate vor der beabsichtigten Änderung oder Beendigung bekannt zu
geben.

(7) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung, ge-
bühren der Dienstnehmerin sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne
des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung ent-
sprechenden Ausmaß im Kalenderjahr.

(8) Der Dienstgeber ist verpflichtet, der Dienstnehmerin auf deren Verlangen
eine Bestätigung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäftigung oder die
Nichtinanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Die Dienstneh-
merin hat diese Bestätigung mit zu unterfertigen.

(9) Die Teilzeitbeschäftigung der Dienstnehmerin endet vorzeitig mit der In-
anspruchnahme einer Karenz oder Teilzeitbeschäftigung nach diesem Bundes-
gesetz für ein weiteres Kind.

(10) Kommt es zu einer Vereinbarung über ein Teilzeitmodell außerhalb der
Bandbreite, liegt dennoch eine Teilzeitbeschäftigung im Sinne des § 15h oder
§ 15 i vor.

Verfahren beim Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung

§ 15k. (1) In Betrieben, in denen ein für die Dienstnehmerin zuständiger Be-
triebsrat errichtet ist, ist dieser auf Verlangen der Dienstnehmerin den Verhand-
lungen über Beginn, Dauer, Ausmaß oder Lage der Teilzeitbeschäftigung nach
§ 15h Abs. 1 beizuziehen. Kommt binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe keine
Einigung zu Stande, können im Einvernehmen zwischen Dienstnehmerin und
Dienstgeber Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretungen der Dienstneh-
mer und der Dienstgeber den Verhandlungen beigezogen werden. Der Dienst-
geber hat das Ergebnis der Verhandlungen schriftlich aufzuzeichnen. Diese
Ausfertigung ist sowohl vom Dienstgeber als auch von der Dienstnehmerin zu
unterzeichnen; eine Ablichtung ist der Dienstnehmerin auszuhändigen.

(2) Kommt binnen vier Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung über Beginn,
Dauer, Ausmaß oder Lage der Teilzeitbeschäftigung zu Stande, kann die
Dienstnehmerin die Teilzeitbeschäftigung zu den von ihr bekannt gegebenen
Bedingungen antreten, sofern der Dienstgeber nicht binnen weiterer zwei Wo-
chen beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht einen Antrag nach § 433
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Abs. 1 ZPO zur gütlichen Einigung gegebenenfalls im Rahmen eines Gerichts-
tages stellt. Dem Antrag ist das Ergebnis der Verhandlungen nach Abs. 1 anzu-
schließen.

(3) Kommt binnen vier Wochen ab Einlangen des Antrags beim Arbeits- und
Sozialgericht keine gütliche Einigung zu Stande, hat der Dienstgeber binnen
einer weiteren Woche die Dienstnehmerin auf Einwilligung in die von ihm vorge-
schlagenen Bedingungen der Teilzeitbeschäftigung beim zuständigen Arbeits-
und Sozialgericht zu klagen, andernfalls kann die Dienstnehmerin die Teilzeitbe-
schäftigung zu den von ihr bekannt gegebenen Bedingungen antreten. Findet
der Vergleichsversuch erst nach Ablauf von vier Wochen statt, beginnt die Frist
für die Klagseinbringung mit dem auf den Vergleichsversuch folgenden Tag. Das
Arbeits- und Sozialgericht hat der Klage des Dienstgebers dann stattzugeben,
wenn die betrieblichen Erfordernisse die Interessen der Dienstnehmerin über-
wiegen. Gibt das Arbeits- und Sozialgericht der Klage des Dienstgebers nicht
statt, wird die von der Dienstnehmerin beabsichtigte Teilzeitbeschäftigung mit
der Rechtskraft des Urteils wirksam.

(4) Beabsichtigt die Dienstnehmerin eine Änderung oder vorzeitige Beendi-
gung der Teilzeitbeschäftigung, ist Abs. 1 anzuwenden. Kommt binnen vier Wo-
chen ab Bekanntgabe keine Einigung zu Stande, kann der Dienstgeber binnen
einer weiteren Woche dagegen Klage beim zuständigen Arbeits- und Sozial-
gericht erheben. Bringt der Dienstgeber keine Klage ein, wird die von der Dienst-
nehmerin bekannt gegebene Änderung oder vorzeitige Beendigung der Teilzeit-
beschäftigung wirksam. Das Arbeits- und Sozialgericht hat der Klage dann statt-
zugeben, wenn die betrieblichen Erfordernisse gegenüber den Interessen der
Dienstnehmerin im Hinblick auf die beabsichtigte Änderung oder vorzeitige Be-
endigung überwiegen.

(5) Beabsichtigt der Dienstgeber eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung
oder eine vorzeitige Beendigung, ist Abs. 1 anzuwenden. Kommt binnen vier
Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zu Stande, kann der Dienstgeber bin-
nen einer weiteren Woche Klage auf die Änderung oder vorzeitige Beendigung
beim Arbeits- und Sozialgericht erheben, andernfalls die Teilzeitbeschäftigung
unverändert bleibt. Das Arbeits- und Sozialgericht hat der Klage dann stattzuge-
ben, wenn die betrieblichen Erfordernisse gegenüber den Interessen der Dienst-
nehmerin im Hinblick auf die beabsichtigte Änderung oder vorzeitige Beendi-
gung überwiegen.

(6) In Rechtsstreitigkeiten nach Abs. 3 bis 5 steht keiner Partei ein Kosten-
ersatzanspruch an die andere zu. Gegen ein Urteil des Gerichtes erster Instanz
ist eine Berufung nicht zulässig und sind – unabhängig vom Wert des Streitge-
genstandes – Beschlüsse des Gerichtes erster Instanz nur aus den Gründen
des § 517 Abs. 1 Z 1, 4 und 6 ZPO anfechtbar.

Verfahren bei der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung

§ 15l. (1) In Betrieben, in denen ein für die Dienstnehmerin zuständiger Be-
triebsrat errichtet ist, ist dieser auf Verlangen der Dienstnehmerin den Verhand-
lungen über die Teilzeitbeschäftigung nach § 15 i, deren Beginn, Dauer, Lage
und Ausmaß beizuziehen.
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(2) Kommt binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zu Stande,
so kann die Dienstnehmerin den Dienstgeber auf Einwilligung in eine Teilzeitbe-
schäftigung einschließlich deren Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß klagen. Das
Arbeits- und Sozialgericht hat die Klage insoweit abzuweisen, als der Dienstge-
ber aus sachlichen Gründen die Einwilligung in die begehrte Teilzeitbeschäfti-
gung verweigert hat.

(3) Beabsichtigt die Dienstnehmerin eine Änderung oder vorzeitige Beendi-
gung der Teilzeitbeschäftigung, ist Abs. 1 anzuwenden. Kommt binnen zwei Wo-
chen ab Bekanntgabe keine Einigung zu Stande, kann die Dienstnehmerin bin-
nen einer weiteren Woche Klage auf eine Änderung oder vorzeitige Beendigung
der Teilzeitbeschäftigung beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht erheben.
Das Arbeits- und Sozialgericht hat die Klage dann abzuweisen, wenn die be-
trieblichen Erfordernisse gegenüber den Interessen der Dienstnehmerin im Hin-
blick auf die beabsichtigte Änderung oder vorzeitige Beendigung überwiegen.

(4) Beabsichtigt der Dienstgeber eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung
oder eine vorzeitige Beendigung, ist Abs. 1 anzuwenden. Kommt binnen zwei
Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zu Stande, kann der Dienstgeber bin-
nen einer weiteren Woche Klage auf eine Änderung oder vorzeitige Beendigung
beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht erheben, andernfalls die Teilzeitbe-
schäftigung unverändert bleibt. Das Arbeits- und Sozialgericht hat der Klage
dann stattzugeben, wenn die betrieblichen Erfordernisse gegenüber den Inter-
essen der Dienstnehmerin im Hinblick auf die beabsichtigte Änderung oder vor-
zeitige Beendigung überwiegen.

(5) § 15k Abs. 6 ist anzuwenden.

Karenz an Stelle von Teilzeitbeschäftigung

§ 15m. (1) Kommt zwischen der Dienstnehmerin und dem Dienstgeber
keine Einigung über eine Teilzeitbeschäftigung nach den §§ 15h und 15 i zu
Stande, kann die Dienstnehmerin dem Dienstgeber binnen einer Woche be-
kannt geben, dass sie

1. an Stelle der Teilzeitbeschäftigung oder
2. bis zur Entscheidung des Arbeits- und Sozialgerichtes Karenz, längstens

jedoch bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, in Anspruch
nimmt.

(2) Gibt das Gericht der Klage des Dienstgebers in einem Rechtsstreit nach
§ 15k Abs. 3 statt oder der Klage der Dienstnehmerin nach § 15 l Abs. 2 nicht
statt, kann die Dienstnehmerin binnen einer Woche nach Zugang des Urteils
dem Dienstgeber bekannt geben, dass sie Karenz längstens bis zum Ablauf des
zweiten Lebensjahres des Kindes in Anspruch nimmt.

Kündigungs- und Entlassungsschutz bei einer Teilzeitbeschäftigung

§ 15n. (1) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 10 und
12 beginnt grundsätzlich mit der Bekanntgabe, frühestens jedoch vier Monate
vor dem beabsichtigten Antritt der Teilzeitbeschäftigung. Er dauert bis vier Wo-
chen nach dem Ende der Teilzeitbeschäftigung, längstens jedoch bis vier Wo-



Band2.Buch : 24-MSchG.pod    647
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

647

647

§§ 15o–15r MSchG

chen nach dem Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes. Die Bestimmungen
über den Kündigungs- und Entlassungsschutz gelten auch während eines Ver-
fahrens nach den §§ 15k und 15 l.

(2) Dauert die Teilzeitbeschäftigung länger als bis zum Ablauf des vierten Le-
bensjahres des Kindes oder beginnt sie nach dem Ablauf des vierten Lebens-
jahres des Kindes, kann eine Kündigung wegen einer beabsichtigten oder tat-
sächlich in Anspruch genommenen Teilzeitbeschäftigung bei Gericht angefoch-
ten werden. § 105 Abs. 5 ArbVG ist anzuwenden.

(3) Wird während der Teilzeitbeschäftigung ohne Zustimmung des Dienst-
gebers eine weitere Erwerbstätigkeit aufgenommen, kann der Dienstgeber bin-
nen acht Wochen ab Kenntnis entgegen Abs. 1 und 2 eine Kündigung wegen
dieser Erwerbstätigkeit aussprechen.

Teilzeitbeschäftigung der Adoptiv- oder Pflegemutter

§ 15o. Die §§ 15h bis 15n gelten auch für eine Adoptiv- oder Pflegemutter
mit der Maßgabe, dass die Teilzeitbeschäftigung frühestens mit der Annahme
oder der Übernahme des Kindes beginnen kann. Beabsichtigt die Dienstnehme-
rin die Teilzeitbeschäftigung zum frühest möglichen Zeitpunkt, hat sie dies dem
Dienstgeber einschließlich Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage unverzüglich be-
kannt zu geben. § 15 j Abs. 1 ist weiters mit der Maßgabe anzuwenden, dass an
Stelle des Ausdrucks „der Vater“ der Ausdruck „der andere Elternteil“ tritt.

Änderung der Lage der Arbeitszeit

§ 15p. Die §§ 15h bis 15o sind auch für eine von der Dienstnehmerin beab-
sichtigte Änderung der Lage der Arbeitszeit mit der Maßgabe anzuwenden, dass
das Ausmaß der Arbeitszeit außer Betracht bleibt.

Spätere Geltendmachung der Karenz

§ 15q. (1) Lehnt der Dienstgeber des anderen Elternteils eine Teilzeitbe-
schäftigung ab und nimmt der andere Elternteil keine Karenz für diese Zeit in An-
spruch, so kann die Dienstnehmerin für diese Zeit, längstens bis zum Ablauf des
zweiten Lebensjahres des Kindes Karenz in Anspruch nehmen.

(2) Die Dienstnehmerin hat Beginn und Dauer der Karenz unverzüglich nach der
Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung durch den Dienstgeber des anderen Eltern-
teils bekannt zu geben und die anspruchsbegründenden Umstände nachzuweisen.

Abschnitt 7

Sonstige Bestimmungen

Austritt aus Anlass der Geburt eines Kindes

§ 15r. Die Dienstnehmerin kann
1. nach der Geburt eines lebenden Kindes während der Schutzfrist nach § 5

Abs. 1,
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2. nach der Annahme eines Kindes, welches das zweite Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, an Kindes Statt (§ 15c Abs. 1 Z 1) oder nach Über-
nahme eines solchen Kindes in unentgeltliche Pflege (§ 15c Abs. 1 Z 2)
innerhalb von acht Wochen,

3. bei Inanspruchnahme einer Karenz nach §§ 15, 15a, 15c, 15d oder 15q
bis spätestens drei Monate vor Ende der Karenz,

4. bei Inanspruchnahme einer Karenz von weniger als drei Monaten bis spä-
testens zwei Monate vor dem Ende der Karenz

ihren vorzeitigen Austritt aus dem Dienstverhältnis erklären.

Dienst(Werks)wohnung

§ 16. Vereinbarungen, durch die der Anspruch der Dienstnehmerin auf eine
beigestellte Dienst(Werks)wohnung oder sonstige Unterkunft berührt wird,
müssen während der Dauer des Kündigungs- und Entlassungsschutzes gemäß
§§ 10, 12, 15 Abs. 4, 15a Abs. 4 und 5, 15c Abs. 4, 15d Abs. 5, 15n Abs. 1, um
rechtswirksam zu sein, vor Gericht (§ 92 ASGG) nach Rechtsbelehrung der
Dienstnehmerin getroffen werden.

Abschnitt 8

Sonderbestimmungen für Bedienstete in bestimmten Zweigen
des öffentlichen Dienstes

§ 18. Die Abschnitte 2 bis 7 gelten mit den in den §§ 18a bis 23 enthaltenen
Abweichungen für Dienstnehmerinnen, die in einem Dienstverhältnis

1. zum Bund,
2. zu einem Land, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband, sofern die

Dienstnehmerin in einem Betrieb tätig ist,
3. gemäß Art. 14 Abs. 2 B-VG,
4. gemäß Art. 14a Abs. 3 B-VG

stehen, weiters für Dienstnehmerinnen in einem Dienstverhältnis zu einer Stif-
tung, einer Anstalt oder einem Fonds, auf das nach dem Vertragsbediensteten-
gesetz 1948, BGBl. Nr. 86, dessen § 1 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden ist.

§ 18a. (1) §§ 2a Abs. 5, 15k Abs. 1 und 15 l Abs. 1 ist für Dienststellen, die
nicht unter den II. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, fal-
len, mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des Betriebsrates die Per-
sonalvertretung tritt.

(2) § 2b Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 ist für öffentlich-rechtliche Dienstnehmerin-
nen mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Dienstnehmerin an einem ihrer bis-
herigen dienstrechtlichen Stellung zumindest entsprechenden Arbeitsplatz zu
verwenden ist.

§ 19. (1) § 3 Abs. 6 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Meldung über
die Schwangerschaft einer Dienstnehmerin in Dienststellen des Bundes, auf die
das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz, BGBl. I Nr. 70/1999, anzuwenden ist,
dem Arbeitsinspektorat zu übermitteln ist.
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(2) Das Arbeitsinspektorat hat dem Dienststellenleiter in den Angelegenhei-
ten der §§ 4, 4a, 5 Abs. 4 und 9 Abs. 3 und 4 Empfehlungen zu erteilen. § 89 des
Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes ist anzuwenden.

§ 20. (1) § 10 Abs. 3 bis 7 ist nicht anzuwenden.

(2) Während der Dauer des in den §§ 10, 15, 15a, 15c und 15d geregelten
Kündigungsschutzes und bis zum Ablauf von vier Monaten nach dem Aufhören
dieses Schutzes kann ein Rechtsanspruch auf die Umwandlung eines künd-
baren Dienstverhältnisses in ein unkündbares (definitives) Dienstverhältnis nicht
erworben werden.

(2a) Abweichend von Abs. 2 kann die Beamtin während der Inanspruch-
nahme einer Karenz gemäß § 15a durch den anderen Elternteil einen Rechts-
anspruch auf Umwandlung eines kündbaren in ein unkündbares (definitives)
Dienstverhältnis erwerben.

(2b) Während der Dauer einer aufgeschobenen Karenz kann ein Rechts-
anspruch auf Umwandlung eines kündbaren in ein unkündbares (definitives)
Dienstverhältnis nicht erworben werden.

(3) Die Definitivstellung nach Ablauf der im Abs. 2 genannten Frist wirkt auf
den Zeitpunkt zurück, in dem sie ohne die Aufschiebung im Sinne des Abs. 2 er-
folgt wäre.

(4) § 10 Abs. 8 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Ansprüche auf Grund
des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes (B-GlBG), BGBl. Nr. 100/1993, unbe-
rührt bleiben.

§ 21. Eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses während
der Dauer des Kündigungsschutzes ist nur dann rechtswirksam, wenn sie
schriftlich vereinbart wurde. Bei Minderjährigen muß dieser Vereinbarung eine
Bescheinigung eines Gerichtes (§ 92 ASGG), der Personalvertretung oder
des Betriebsrates beigeschlossen sein, aus der hervorgeht, daß die Dienst-
nehmerin über den Kündigungsschutz nach diesem Bundesgesetz belehrt
wurde.

§ 22. (1) § 12 ist nicht anzuwenden, wenn die Entlassung der Bediensteten
durch das rechtskräftige Erkenntnis einer auf Grund gesetzlicher oder anderer
dienstrechtlicher Vorschriften gebildeten Disziplinarkommission (Disziplinarge-
richt) verfügt wird oder das Dienstverhältnis kraft Gesetzes erlischt.

(2) Unbeschadet der im § 12 Abs. 2 angeführten Entlassungsgründe kann
das Gericht die Zustimmung zur Entlassung erteilen, wenn sich nachträglich he-
rausstellt, daß die Vertragsbedienstete die Aufnahme in das Dienstverhältnis
durch unwahre Angaben, ungültige Urkunden oder durch Verschweigen von
Umständen erschlichen hat, die ihre Aufnahme nach den Bestimmungen des
Vertragsbedienstetengesetzes oder anderer österreichischer Rechtsvorschrif-
ten ausgeschlossen hätten.
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§ 22a. Beamtinnen und Vertragsbedienstete, die gemäß § 3 Abs. 3 nicht be-
schäftigt werden dürfen, haben keinen Anspruch nach § 14 Abs. 2 für Zeiten,
während derer ein Anspruch nach § 13d Gehaltsgesetz 1956 (GehG), BGBl
Nr. 54 oder § 24b VBG besteht.

§ 23. (1) § 15 Abs. 3 letzter Satz und § 15a Abs. 3 letzter Satz sind mit der
Maßgabe anzuwenden, dass Karenz gewährt werden kann, sofern nicht zwin-
gende dienstliche Gründe entgegenstehen.

(2) § 15b ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Beamtin aufgescho-
bene Karenz zu dem von ihr gewünschten Zeitpunkt in Anspruch nehmen kann.

(3) § 15b Abs. 3 zweiter bis letzter Satz und Abs. 4 zweiter Satz ist auf Bun-
desbeamtinnen, Landeslehrerinnen (§ 1 Abs. 1 LDG 1984), Land- und forstwirt-
schaftliche Landeslehrerinnen (§ 1 Abs. 1 LLDG 1985), Klassenlehrerinnen,
Richteramtsanwärterinnen und Richterinnen nicht anzuwenden.

(4) Lehrerinnen können aufgeschobene Karenz nicht in den letzten vier Mo-
naten des Schuljahres in Anspruch nehmen.

(5) § 15 f Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden, soweit dienst- und besoldungs-
rechtliche Vorschriften nicht anderes bestimmen.

(6) § 15e Abs. 2 ist auf Lehrerinnen, die eine im § 8 Abs. 1 BDG 1979, BGBl.
Nr. 333, im § 55 Abs. 4 oder 5 LDG 1984, BGBl. Nr. 302, oder im § 56 LLDG
1985, BGBl. Nr. 296, angeführte Leitungsfunktion ausüben oder mit einer Schul-
aufsichtsfunktion betraut sind, und auf Beamtinnen des Schulaufsichtsdienstes,
auf Bedienstete des Schulqualitätsmanagements und auf Bedienstete in der
Schulevaluation nicht anzuwenden.

(7) Eine Beschäftigung im Sinne des § 15e Abs. 3 bedarf der Genehmigung
durch die Dienstbehörde (Personalstelle). § 56 Abs. 4 BDG 1979 ist anzu-
wenden.

(8) § 15h Abs. 1 ist auf Bundesbeamtinnen, Landeslehrerinnen (§ 1 Abs. 1
LDG 1984), Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrerinnen (§ 1 Abs. 1 LLDG
1985) und Klassenlehrerinnen mit der Maßgabe anzuwenden, dass diese Be-
amtinnen einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung längstens bis zum Ablauf
des siebenten Lebensjahres oder einem späteren Schuleintritt des Kindes
haben. Die Bestimmungen des § 15h Abs. 1 betreffend Ausmaß und Lage der
Teilzeitbeschäftigung und § 15 j Abs. 5 und 6 sind mit folgenden Abweichungen
anzuwenden:

1. Eine Teilzeitbeschäftigung ist im Ausmaß einer Herabsetzung
a) bis auf die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wo-

chendienstzeit (Lehrverpflichtung bzw. Jahresnorm) oder
b) unter die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wochen-

dienstzeit (Lehrverpflichtung bzw. Jahresnorm) für die beantragte
Dauer, während der die Mutter Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld
hat,

zu gewähren.
2. Das Ausmaß der Herabsetzung ist so festzulegen, dass die verbleibende

regelmäßige Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung bzw. Jahresnorm) ein
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ganzzahliges Stundenausmaß (bei Lehrerinnen ganze Unterrichtsstun-
den) umfasst. Die verbleibende regelmäßige Wochendienstzeit (Lehrver-
pflichtung bzw. Jahresnorm) gemäß Z 1 lit. a
a) darf nicht unter der Hälfte der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen

regelmäßigen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung bzw. Jahresnorm)
und

b) muss unter der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen regelmäßigen
Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung bzw. Jahresnorm)

liegen.
3. Eine Teilzeitbeschäftigung darf von der Dienstbehörde nur dann abgelehnt

werden, wenn die Beamtin infolge der Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen
dienstlichen Gründen weder im Rahmen ihres bisherigen Arbeitsplatzes
noch auf einem anderen ihrer dienstrechtlichen Stellung zumindest ent-
sprechenden Arbeitsplatz verwendet werden könnte.

4. Die Bestimmungen über den Kündigungs- und Entlassungsschutz gelten
auch während eines Rechtsmittelverfahrens betreffend die Ablehnung der
Teilzeitbeschäftigung.

5. Im § 15n Abs. 1 ist die Verweisung auf die §§ 10 und 12 mit den Änderun-
gen anzuwenden, die sich aus den §§ 20 bis 22 ergeben.

6. Bei der stundenmäßigen Festlegung der Zeiträume, in denen die Beamtin
Dienst zu versehen hat, ist auf die persönlichen Verhältnisse der Beamtin,
insbesondere auf die Gründe, die zur Teilzeitbeschäftigung geführt haben,
so weit Rücksicht zu nehmen, als nicht wichtige dienstliche Interessen ent-
gegenstehen.

7. Die Dienstbehörde kann auf Antrag der Beamtin eine Änderung des Aus-
maßes oder die vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäftigung verfü-
gen, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.

8. Auf Landeslehrerinnen, die Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen, ist
§ 47 Abs. 3 und 3a LDG 1984 anzuwenden.

(9) Lassen bei den in Abs. 8 angeführten Beamtinnen die besonderen Um-
stände des Dienstes eine genaue Einhaltung eines ganzzahligen Ausmaßes an
Stunden (bei Lehrerinnen an Unterrichtsstunden) nicht zu, so ist es so weit zu
überschreiten, als es nötig ist, um seine Unterschreitung zu vermeiden.

(9a) Die Bestimmungen über die Bandbreite bei der Teilzeitbeschäftigung
sind auf Vertragslehrpersonen nach dem VBG, Landesvertragslehrpersonen
nach dem Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 – LVG, BGBl. Nr. 172/1966,
und dem Land- und forstwirtschaftlichen Landesvertragslehrpersonengesetz –
LLVG, BGBl. Nr. 244/1969, mit der Maßgabe anzuwenden, dass die für eine
Vollbeschäftigung vorgesehene Lehrverpflichtung bzw. Jahresnorm um mindes-
tens 20 vH reduziert wird und 30 vH nicht unterschreitet.

(10) Eine im Abs. 8 angeführte Beamtin kann über die für sie maßgebende
Wochendienstzeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn
die Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens unverzüglich notwendig ist
und ein Bediensteter, dessen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung bzw. Jahres-
norm) nicht herabgesetzt ist, nicht zur Verfügung steht. Die Zeit einer solchen
zusätzlichen Dienstleistung ist entweder durch Freizeit auszugleichen oder nach
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den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten. Bei Lehrerinnen ist ein sol-
cher Freizeitausgleich unzulässig. Der erste Satz ist auf Lehrerinnen nicht anzu-
wenden, deren Lehrverpflichtung um höchstens 25% herabgesetzt ist.

(10a) Abs. 10 ist auf Vertragsbedienstete und auf Landesvertragslehrperso-
nen nach dem Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 (LVG), BGBl. Nr. 172
und dem Land- und forstwirtschaftlichen Landesvertragslehrpersonengesetz
(LLVG), BGBl. Nr. 244/1969 sinngemäß anzuwenden.

(11) § 15h Abs. 1 ist auf Richteramtsanwärterinnen und Richterinnen mit der
Maßgabe anzuwenden, dass sie Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung längstens
bis zum Ablauf des siebenten Lebensjahres oder einem späteren Schuleintritt
des Kindes haben. Die Bestimmungen des § 15h Abs. 1 betreffend Ausmaß der
Teilzeitbeschäftigung und des § 15 j Abs. 5 und 6 sind auf Richteramtsanwärte-
rinnen und Richterinnen mit folgenden Abweichungen anzuwenden:

1. An die Stelle der Teilzeitbeschäftigung tritt die Teilauslastung. Unter Teil-
auslastung ist eine Ermäßigung des regelmäßigen Dienstes bis auf die
Hälfte zu verstehen.

2. Für die vorzeitige Beendigung einer Teilauslastung gilt § 76c RStDG.

(12) Auf die übrigen von den Abs. 6, 8 und 11 nicht erfassten Bediensteten ist
§ 15n Abs. 2 letzter Satz nicht und §§ 15h, 15 i und 15 j Abs. 10 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass

1. eine Teilzeitbeschäftigung jedenfalls nicht zulässig ist, wenn die Bediens-
tete infolge der Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen dienstlichen Gründen
weder im Rahmen ihres bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem ande-
ren ihrer dienstrechtlichen Stellung zumindest entsprechenden Arbeits-
platz verwendet werden könnte, und

2. im § 15n Abs. 1 die Verweisung auf die §§ 10 und 12 mit den Änderungen
anzuwenden ist, die sich aus den §§ 20 bis 22 ergeben.

(13) § 15 f Abs. 4 ist nicht anzuwenden. Wird der gemeinsame Haushalt der
Mutter mit dem Kind aufgehoben, so endet die Karenz nach diesem Bundes-
gesetz. Die Bedienstete gilt ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende der ursprünglich
nach diesem Bundesgesetz gewährten Karenz als gegen Entfall der Bezüge im
Sinne der dienstrechtlichen Vorschriften beurlaubt. Wenn es der Dienstgeber je-
doch begehrt, hat die Bedienstete vorzeitig den Dienst anzutreten.

(14) § 15e Abs. 2 ist auf Richterinnen nicht anzuwenden.

(15) § 15r ist nicht anzuwenden auf
1. öffentlich-rechtliche Dienstnehmerinnen und
2. Vertragsbedienstete, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Jänner 2003 be-

gonnen hat, soweit nicht durch Verordnung gemäß § 46 Abs. 1 letzter Satz
des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes
(BMSVG), BGBl. I Nr. 100/2002, etwas anderes angeordnet wird.

(16) §§ 15 i, 15 j Abs. 10, 15k, 15n Abs. 2 letzter Satz und 15p sind auf
öffentlich-rechtliche Dienstnehmerinnen nicht anzuwenden.

(17) § 15m ist auf Beamtinnen mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei Ab-
lehnung der Teilzeitbeschäftigung durch die Dienstbehörde gemäß Abs. 8 Z 3
die Dienstnehmerin an Stelle der Teilzeitbeschäftigung oder bis zur rechtskräfti-
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gen Bescheiderlassung Karenz beanspruchen kann. Wurde die Teilzeitbeschäf-
tigung rechtskräftig abgelehnt, kann die Beamtin binnen einer Woche nach
Rechtskraft bekannt geben, dass sie Karenz längstens bis zum Ablauf des zwei-
ten Lebensjahres des Kindes in Anspruch nimmt.

Abschnitt 9

Sonderbestimmungen für die in privaten Haushalten
beschäftigten Dienstnehmerinnen, die in die

Hausgemeinschaft aufgenommen sind

Personenkreis

§ 24. Die Abschnitte 2 bis 7 gelten mit den in den §§ 25 und 27 enthaltenen
Abweichungen für Dienstnehmerinnen, die unter das Hausgehilfen- und Haus-
angestelltengesetz, BGBl. Nr. 235/1962, fallen, in privaten Haushalten beschäf-
tigt und in die Hausgemeinschaft des Dienstgebers aufgenommen sind.

§ 25. Die §§ 7 (Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit) und 16 (Dienst/Werks-
wohnung) sind nicht anzuwenden. Die §§ 15 bis 15d, 15m und § 15q (Karenz)
gelten unter der Voraussetzung, dass für die Dauer der Karenz die Hausgemein-
schaft aufgelöst wird.

Kündigungsschutz

§ 27. Die Zustimmung zur Kündigung ist abweichend von § 10 Abs. 3 nur
dann zu erteilen, wenn der Dienstgeber wegen Änderung seiner wirtschaftlichen
Verhältnisse nicht in der Lage ist, eine Arbeitskraft im Haushalt zu beschäftigen,
oder der Grund, der für ihre Beschäftigung maßgebend war, weggefallen ist,
oder wenn sich die Dienstnehmerin in der Tagsatzung zur mündlichen Streitver-
handlung nach Rechtsbelehrung der Parteien durch den Vorsitzenden über den
Kündigungsschutz nach diesem Bundesgesetz mit der Kündigung einverstan-
den erklärt. Eine entgegen diesen Vorschriften ausgesprochene Kündigung ist
rechtsunwirksam.

Abschnitt 10

Sonderbestimmungen für Heimarbeiterinnen

§ 31. (1) Die Abschnitte 2 bis 7 gelten für Heimarbeiterinnen mit den in den
Abs. 2 und 3 enthaltenen Abweichungen hinsichtlich ihrer Beschäftigung mit
Heimarbeit.

(2) Die §§ 6 bis 8 gelten mit der Maßgabe, daß auf einen Ausgabe- und Ab-
rechnungsnachweis keine größere Arbeitsmenge ausgegeben werden darf, als
durch eine vollwertige Arbeitskraft ohne Hilfskräfte bei Einhaltung einer acht-
stündigen täglichen Arbeitszeit bewältigt werden kann. Die Lieferfristen sind so
zu bemessen, daß Aufträge ohne Nachtarbeit, das heißt ohne Arbeit in der Zeit
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zwischen zwanzig Uhr und sechs Uhr, und ohne Sonn- und Feiertagsarbeit aus-
geführt werden können. Ist eine Heimarbeiterin für mehrere Auftraggeber tätig,
so darf die gesamte Arbeitsmenge das angeführte Ausmaß nicht überschreiten.
Die Heimarbeiterin hat, falls sie für mehrere Auftraggeber tätig ist, dies jedem
ihrer Auftraggeber mitzuteilen. Auf Antrag des Auftraggebers, der Mittelsperson
oder der Heimarbeiterin hat das Arbeitsinspektorat darüber zu entscheiden, wel-
che Arbeitsmenge ausgegeben werden darf. (BGBl. Nr. 342/1978, Art. I Z 16)

(3) Die §§ 10 und 12 gelten sinngemäß mit der Maßgabe, daß der Ausschluß
von der Ausgabe von Heimarbeit einer Kündigung oder Entlassung gleichzu-
halten ist.

(4) Über den Abs. 3 hinaus dürfen Heimarbeiterinnen während der Schwan-
gerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung mit Aus-
nahme jener Zeiträume, während deren die Ausgabe von Heimarbeit auf Grund
der Beschäftigungsverbote nach diesem Bundesgesetz untersagt ist, bei der
Ausgabe von Heimarbeit im Vergleich zu den anderen Heimarbeiterinnen des
gleichen Auftraggebers nicht benachteiligt werden. § 10 Abs. 7 ist sinngemäß
anzuwenden.

(5) Heimarbeiterinnen, die entgegen Abs. 4 bei der Ausgabe von Heimarbeit
benachteiligt worden sind, können auf Leistung des dadurch entgangenen Ent-
gelts klagen. Der Berechnung des entgangenen Entgelts ist das Entgelt zu-
grunde zu legen, das die Heimarbeiterin in den letzten dreizehn Wochen vor
Eintritt der Benachteiligung erzielt hat oder das ihr bei Bestehen eines Heim-
arbeitsgesamtvertrages oder eines Heimarbeitstarifes gebührt hätte.

Abschnitt 11

Gemeinsame Vorschriften und Schlußbestimmungen

Behördenzuständigkeit und Verfahrensvorschriften

§ 35. (1) Die nach diesem Bundesgesetz den Arbeitsinspektoraten zuste-
henden Aufgaben und Befugnisse sind in den vom Wirkungsbereich der Arbeits-
inspektion ausgenommenen Betrieben von den zur Wahrnehmung des Dienst-
nehmerschutzes sonst berufenen Behörden wahrzunehmen.

(2) Bescheide gemäß § 6 Abs. 3 und § 7 Abs. 3 sind zu befristen. Bescheide
gemäß § 6 Abs. 3 und § 7 Abs. 3 sind zu widerrufen oder abzuändern, wenn die
Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Beschwerden gegen Bescheide gemäß
§ 4 Abs. 2 Z 9, Abs. 4 und 5, § 5 Abs. 4 und § 9 Abs. 3 kommt keine aufschie-
bende Wirkung zu.

(3) Zeugnisse gemäß § 3 Abs. 3, Bestätigungen gemäß den §§ 4a Abs. 1,
15 f Abs. 3, 15 j Abs. 8 sowie Amtshandlungen gemäß § 3 Abs. 3 und § 31 Abs. 2
letzter Satz sind von Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabgaben befreit.

§ 36. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 5 Abs. 4 und § 9
Abs. 3 und 4 ist für die dem Arbeitsinspektionsgesetz 1993 unterliegenden Be-
triebe und für Privathaushalte die Bezirksverwaltungsbehörde.
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Strafbestimmungen

§ 37. (1) Dienstgeber oder deren Bevollmächtigte, die den § 2a, § 2b, § 3
Abs. 1, 3, 6 und 7, § 4 Abs. 1 bis 3, 5 und 6, § 4a, § 5 Abs. 1 bis 3, §§ 6 bis 8a,
§ 9 Abs. 1 und 2, § 31 Abs. 2, § 32 oder einem Bescheid nach § 4 Abs. 2 Z 9 und
Abs. 5, § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 3 und 4 zuwiderhandeln, sind, wenn die Tat nicht
nach anderen Vorschriften mit strengerer Strafe bedroht ist, von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 70 Euro bis 1820 Euro, im Wieder-
holungsfalle von 220 Euro bis 3630 Euro zu bestrafen.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Zuwiderhandlung vom Organ einer
Gebietskörperschaft begangen worden ist. Besteht bei einer Bezirksverwal-
tungsbehörde der Verdacht einer Zuwiderhandlung durch ein solches Organ, so
hat sie, wenn es sich um ein Organ des Bundes oder eines Landes handelt, eine
Anzeige an das oberste Organ, dem das der Zuwiderhandlung verdächtige Or-
gan untersteht (Art. 20 Abs. 1 erster Satz B-VG), zu erstatten, in allen anderen
Fällen aber an die Aufsichtsbehörde.

Weitergeltung von Vorschriften

§ 38. Bestimmungen in Kollektivverträgen, Betriebsvereinbarungen und Ar-
beitsordnungen, die den Dienstnehmerinnen vor und nach ihrer Entbindung
einen weitergehenden Schutz als dieses Bundesgesetz gewähren, werden
durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. (BGBl. Nr. 342/1978, Art. I Z 19)

Verweisungen

§ 38a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwie-
sen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Übergangsbestimmungen

§ 38b. (1) Ansprüche, die durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 833/1992 neu
geschaffen wurden, haben nur Eltern, Adoptiv- oder Pflegeeltern, wenn das Kind
nach dem 31. Dezember 1992 geboren wurde. Die Meldefristen für die Inan-
spruchnahme von Karenzurlauben oder von zu vereinbarenden Teilzeitbeschäf-
tigungen verlängern sich nach Geburten, die zwischen dem 1. Jänner 1993 und
der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 833/1992 erfolgen, um vier
Wochen nach der Kundmachung dieses Bundesgesetzes. Ansprüche von El-
tern, Adoptiv- oder Pflegeeltern, deren Kind vor dem 1. Jänner 1993 geboren
wurde, richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, die unmittelbar vor
ihrer Änderung durch dieses Bundesgesetz gegolten haben.

(2) Bestehende Regelungen in Normen der kollektiven Rechtsgestaltung
oder in Einzelvereinbarungen über die Anrechnung von Zeiten eines Karenz-
urlaubes für Ansprüche, die sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, werden
auf den Anspruch nach § 15e Abs. 2 letzter Satz angerechnet.

(3) Ansprüche, die durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 153/1999 neu ge-
schaffen wurden, haben nur Mütter (Adoptiv- oder Pflegemütter), wenn das Kind
nach dem 31. Dezember 1999 geboren wurde. Ansprüche von Eltern (Adoptiv-
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oder Pflegeeltern), deren Kind vor dem 1. Jänner 2000 geboren wurde, richten
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, die unmittelbar vor ihrer Änderung
durch dieses Bundesgesetz gegolten haben.

§ 38c. In Arbeitsstätten, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes errich-
tet wurden und die über keine Ruhemöglichkeiten im Sinne des § 8a verfügen,
sind solche Ruhemöglichkeiten bis spätestens 1. Jänner 1996 herzustellen.

Übergangsbestimmungen (Option) für Geburten nach dem 30. Juni 2000,
jedoch vor dem 1. Jänner 2002

§ 38d. (1) Mütter, deren Kinder nach dem 30. Juni 2000, jedoch vor dem
Tag der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/2001 geboren wur-
den, können, wenn sich entweder Mutter oder Vater am Tag der Kundmachung
in Karenz befindet oder einen Teil der Karenz aufgeschoben haben, binnen drei
Monaten ab Kundmachung ihrem Dienstgeber bekannt geben, ob sie Karenz bis
zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes nach den Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 103/2001 in Anspruch nehmen.

(2) Mütter, deren Kinder nach dem 30. Juni 2000, jedoch vor dem 1. Jänner
2002 geboren wurden, können ab 1. Jänner 2002 eine Beschäftigung im Sinne
des § 15e Abs. 2 und 3 dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 103/
2001 vereinbaren.

(3) Vor dem 1. Jänner 2002 vereinbarte Teilzeitbeschäftigungen nach den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 153/1999
bleiben aufrecht, soweit Dienstgeber und Dienstnehmerin nicht anderes verein-
baren.

(4) Vor dem 1. Jänner 2002 bescheidmäßig festgelegte Teilzeitbeschäftigun-
gen nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 153/1999 bleiben aufrecht, soweit nicht auf Antrag der
Beamtin durch Bescheid eine Abänderung verfügt wird.

Inkrafttreten und Vollziehung

§ 39. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:
1. für Dienstverhältnisse zum Bund der Bundeskanzler, soweit jedoch der

Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion betroffen ist, im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Arbeit; in Angelegenheiten, die nur den Wirkungs-
bereich eines Bundesministers betreffen, dieser Bundesminister, soweit
jedoch der Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion betroffen ist, im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Arbeit; soweit finanzielle Angelegen-
heiten betroffen sind, ist im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Fi-
nanzen vorzugehen;

2. für Dienstverhältnisse zu den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbän-
den, soweit es sich um Bedienstete handelt, die in Betrieben tätig sind,
der Bundesminister für Arbeit; soweit finanzielle Angelegenheiten betrof-
fen sind, ist im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen vorzu-
gehen;
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3. für Dienstverhältnisse der Lehrer und Erzieher für die in Art. 14a Abs. 2
lit. a bis d B-VG genannten Einrichtungen der Bundesminister für Land-
wirtschaft, Regionen und Tourismus im Einvernehmen mit dem Bundes-
kanzler; soweit finanzielle Angelegenheiten betroffen sind, ist im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen vorzugehen;

4. für sonstige Dienstverhältnisse der Bundesminister für Arbeit.

(2) Für Dienstverhältnisse der Lehrer für öffentliche Pflichtschulen (Art. 14
Abs. 2 B-VG) sowie der Lehrer für öffentliche land- und forstwirtschaftliche Be-
rufs- und Fachschulen und der Erzieher für öffentliche Schülerheime, die aus-
schließlich oder vorwiegend für Schüler der öffentlichen land- und forstwirt-
schaftlichen Berufs- und Fachschulen bestimmt sind (Art. 14a Abs. 3 B-VG), ob-
liegt die Vollziehung dieses Bundesgesetzes, soweit nicht die Erlassung von
Durchführungsverordnungen dem Bund vorbehalten ist, den Ländern.

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes sind für die Dienstver-
hältnisse der Lehrer für öffentliche Pflichtschulen (Art. 14 Abs. 2 B-VG) vom
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit
dem Bundeskanzler, für die Dienstverhältnisse der Lehrer für öffentliche land-
und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen und der Erzieher für öffentliche
Schülerheime, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler der öffentlichen
land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen bestimmt sind (Art. 14a
Abs. 3 B-VG), vom Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler zu erlassen; soweit finanzielle An-
gelegenheiten betroffen sind, ist im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen vorzugehen.

(4) Mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß Art. 14 Abs. 8 B-VG zuste-
henden Rechte ist der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler betraut. Mit der Wahrnehmung der
dem Bund gemäß Art. 14a Abs. 6 B-VG zustehenden Rechte ist für die im
Art. 14a Abs. 3 lit. b B-VG genannten Personen der Bundesminister für Land-
wirtschaft, Regionen und Tourismus betraut.

(5) Soweit § 35 Abs. 3 eine Befreiung von den Stempelgebühren vorsieht, ist
der Bundesminister für Finanzen und soweit diese Bestimmung eine Befreiung
von den Bundesverwaltungsabgaben vorsieht, der Bundesminister für Arbeit
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen mit der Vollziehung
betraut.

§ 40. (1) Die §§ 3 Abs. 4, 6 und 7, 4 Abs. 2 Z 2, 4, 9 und 10, 4 Abs. 5 und 6, 5
Abs. 1 und 5, 8, 10 Abs. 4 und 6, 10a, 11, 12, 14 Abs. 1 und 4, 15 Abs. 2, 15c
Abs. 2 bis 6, 15d Abs. 1, 19, 21, 22, 23 Abs. 2, 24, 25, 27, 29 Abs. 1, 35, 36, 37
Abs. 1, 39 Abs. 1 Z 4 lit. c und 38a sowie der Entfall der §§ 26 und 28, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 833/1992 treten mit 1. Jänner 1993 in
Kraft.

(2) § 36 und die Bezeichnung des früheren § 39 Abs. 6 als § 40 Abs. 1 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 257/1993 treten mit 1. Juli 1993 in
Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt anhängige Verfahren sind sie jedoch noch nicht
anzuwenden.
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(3) Die §§ 1 Abs. 2 Z 1, § 3 Abs. 7 und 8, § 4 Abs. 1, Abs. 2 Z 3, 10 und 11
und Abs. 5 Z 2, § 4a, § 8a, § 9 Abs. 3 und 4, § 11, § 13, § 14 Abs. 1 und 2, § 15
Abs. 6 erster Halbsatz, § 15c Abs. 6 Satz 2, § 18, § 18a, § 19 Abs. 2, § 24, § 27,
§ 31 Abs. 4, § 35 Abs. 3, § 36, § 37 Abs. 1, § 38a, § 38b, § 38c und § 39 Abs. 5
in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 434/1995, treten mit 1. Juli 1995
in Kraft.

(4) Die §§ 2a und 2b treten für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig mehr als
250 Dienstnehmer beschäftigt werden, mit 1. Juli 1995, im übrigen mit 1. Jänner
1997 in Kraft. § 102 Abs. 3 ASchG ist anzuwenden.

(4a) Die Umsetzung der in den §§ 2a und 2b festgelegten Pflichten des
Dienstgebers muß spätestens fertiggestellt sein:

1. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig mehr als 100 Dienstnehmer be-
schäftigt werden, mit 1. Juli 1997,

2. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig 51 bis 100 Dienstnehmer beschäf-
tigt werden, mit 1. Juli 1998,

3. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig elf bis 50 Dienstnehmer beschäf-
tigt werden, mit 1. Juli 1999,

4. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig bis zu zehn Dienstnehmer be-
schäftigt werden, mit 1. Juli 2000.

§ 102 Abs. 3 ASchG ist anzuwenden.
(5) Abweichend von Abs. 4 muß die Umsetzung der in den §§ 2a und 2b

festgelegten Pflichten für Dienststellen des Bundes, die dem Bundes-Bedienste-
tenschutzgesetz unterliegen, spätestens fertiggestellt sein:

1. für Dienststellen (Dienststellenteile) mit einem hohen und mittleren Ge-
fährdungspotential mit 31. Dezember 2000,

2. für Dienststellen (Dienststellenteile) mit einem geringen Gefährdungs-
potential mit 30. Juni 2001.

(6) Mit Ablauf des 30. Juni 1995 treten die §§ 5 Abs. 5, 29, 30, 33 und 34
außer Kraft.

(7) § 23 Abs. 3 bis 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997
tritt mit 1. Juli 1997 in Kraft.

(8) § 23 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/1998 tritt
mit 1. Juli 1998 in Kraft.

(9) § 19 Abs. 1 und 2 zweiter Satz und § 40 Abs. 5 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 70/1999 tritt mit 1. Juni 1999 in Kraft.

(10) § 3 Abs. 8, § 11, § 13, §§ 15 bis 15 i, § 16, § 20 Abs. 2 bis 2b, § 23
Abs. 1 bis 2d, 3, 4, 7 bis 9, § 25, § 35 Abs. 3 und § 38b Abs. 2 und 3 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/1999 treten mit 1. Jänner 2000 in
Kraft.

(11) § 2a Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 2, § 5 Abs. 3, § 36 und § 39 Abs. 1 Z 4
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 treten mit 1. August
2001 in Kraft. Gleichzeitig treten außer Kraft:

1. das Gesetz vom 28. Juli 1919, StGBl. Nr. 406, über die Beschäftigung von
jugendlichen und weiblichen Arbeitern, dann über die Arbeitszeit und die
Sonntagsruhe beim Bergbau (Bergarbeitergesetz);
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2. das Bundesgesetz über das Verbot der Verwendung von Frauen zu Unter-
tagearbeiten beim Bergbau, BGBl. Nr. 70/1937.

(12) § 37 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 tritt
mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(13) § 10, §§ 15 bis 15 j, 20 Abs. 2a und 2b, 23 und § 25 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft und gel-
ten, soweit § 38d nicht anderes bestimmt, für Mütter, deren Kinder nach dem
31. Dezember 2001 geboren werden.

(14) § 15k und § 23 Abs. 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 100/2002 treten mit 1. Jänner 2003 in Kraft, soweit nicht durch Verordnung
gemäß § 46 Abs. 1 letzter Satz BMVG etwas anderes angeordnet wird.

(15) § 23 Abs. 7 und 8 Z 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 130/2003 treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft und sind auf Mütter anzuwenden,
deren Kinder nach dem 31. Dezember 2001 geboren sind.

(16) Die §§ 11, 15d Abs. 5, 15h bis 15r, 16, 18a und 23 Abs. 8, 11, 12, 15 bis
17 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2004 treten mit 1. Juli
2004 in Kraft und gelten für Mütter (Adoptiv- oder Pflegemütter), deren Kinder
nach dem 30. Juni 2004 geboren werden. Für Mütter (Adoptiv- oder Pflegemüt-
ter), deren Kinder vor dem 1. Juli 2004 geboren wurden, gelten weiterhin die Be-
stimmungen der §§ 11, 15d Abs. 5, 15h bis 15k, 16, 18a und 23 in der Fassung
vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 64/2004. Abweichend davon kann eine Teil-
zeitbeschäftigung oder eine Änderung der Lage der Arbeitszeit nach den §§ 15h
bis 15r und 23 Abs. 8, 11, 12, 15 bis 17 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 64/2004 verlangt werden von einer

1. Mutter (Adoptiv- oder Pflegemutter), wenn sie oder der Vater (Adoptiv-
oder Pflegevater) des Kindes sich am 1. Juli 2004 in Karenz nach diesem
Bundesgesetz, dem VKG, gleichartigen österreichischen Rechtsvorschrif-
ten oder einer gleichartigen Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaates des
Europäischen Wirtschaftsraumes befindet, wobei eine Teilzeitbeschäfti-
gung oder eine Änderung der Lage der Arbeitszeit nach dem Bundesge-
setz BGBl. I Nr. 64/2004 frühestens nach Ablauf der Karenz angetreten
werden kann;

2. Mutter (Adoptiv- oder Pflegemutter), wenn sie oder der Vater (Adoptiv-
oder Pflegevater) des Kindes sich am 1. Juli 2004 in Teilzeitbeschäftigung
nach diesem Bundesgesetz, dem VKG, gleichartigen österreichischen
Rechtsvorschriften oder einer gleichartigen Rechtsvorschrift eines Mit-
gliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes befindet, wobei eine
Teilzeitbeschäftigung oder eine Änderung der Lage der Arbeitszeit nach
dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 64/2004 frühestens nach Ablauf der ur-
sprünglich vereinbarten Teilzeitbeschäftigung angetreten werden kann;

3. Mutter, die sich am 1. Juli 2004 in einem Beschäftigungsverbot nach § 5
Abs. 1 und 2 befindet;

4. Mutter, die am 1. Juli 2004 im Anschluss an die Frist nach § 5 Abs. 1 und 2
einen Gebührenurlaub verbraucht oder durch Krankheit oder Unglücksfall
an der Dienstleistung verhindert ist und Karenz oder Teilzeitbeschäftigung
nach diesem Bundesgesetz bereits geltend gemacht hat, wobei eine Teil-
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zeitbeschäftigung oder eine Änderung der Lage der Arbeitszeit nach dem
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 64/2004 frühestens nach Ablauf der Karenz
bzw. der ursprünglich vereinbarten Teilzeitbeschäftigung angetreten wer-
den kann.

(17) § 15g in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 tritt mit
1. August 2010 in Kraft.

(18) § 35 Abs. 1, § 36 sowie § 39 Abs. 1 Z 1, 2 und 4 und Abs. 5 in der Fas-
sung des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/2012, treten mit 1. Juli 2012
in Kraft.

(19) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 treten in
Kraft:

1. § 23 Abs. 11 Z 1 mit 1. Jänner 2013,
2. § 23 Abs. 6 mit 1. September 2013,
3. § 22a, § 23 Abs. 10a, § 23 Abs. 11 Z 2, § 23 Abs. 15 und17 mit dem der

Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 folgenden Tag.
(20) § 35 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2013 tritt

mit 1. Jänner 2014 in Kraft.
(21) § 15c, § 15d, § 15o sowie § 15q in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 138/2013 treten mit 1. August 2013 in Kraft und gelten für Mütter,
deren Kinder nach dem 31. Juli 2013 adoptiert oder in unentgeltliche Pflege ge-
nommen werden.

(22) § 2a Abs. 2 Z 7, § 3 Abs. 6 und § 4 Abs. 2 Z 11 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 60/2015 treten mit 1. Juni 2015 in Kraft. § 2a Abs. 2 Z 9
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2015 tritt mit Ablauf des
31. Mai 2015 außer Kraft.

(23) § 23 Abs. 3 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 65/
2015 tritt mit 1. September 2015 in Kraft.

(24) § 15c Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 162/
2015 tritt mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

(25) § 1 Abs. 5, § 10 Abs. 1a und 8, § 12 Abs. 1 und 3, § 14 Abs. 2, § 15
Abs. 3 und 4, § 15c Abs. 2 sowie § 20 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 149/2015 treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

(26) § 15h Abs. 1, § 15 i, § 15 j Abs. 2, 5, 6 und 10, § 15k Abs. 1, § 15 l Abs. 1
sowie § 23 Abs. 9a, 12 und 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 149/2015 treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft und gelten für Mütter (Adoptiv-
oder Pflegemütter), deren Kinder ab diesem Zeitpunkt geboren (adoptiert oder in
unentgeltliche Pflege genommen) werden.

(27) § 17 samt Überschrift und § 32 treten mit Ablauf des 30. Juni 2017 außer
Kraft. § 25 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 40/
2017, tritt mit 1. Juli 2017 in Kraft.

(28) § 4 Abs. 2 Z 4, § 6 Abs. 2 und 3 sowie § 7 Abs. 2 Z 3 und 4 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2017 treten mit 1. August 2017 in
Kraft. § 3 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2017 tritt
mit 1. Jänner 2018 in Kraft. Verordnungen auf Grund des § 3 Abs. 3 können be-
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reits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden, dürfen
jedoch frühestens mit 1. Jänner 2018 in Kraft gesetzt werden.

(29) § 15 f Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2019 ritt
mit 1. August 2019 in Kraft und gilt für Mütter (Adoptiv- oder Pflegemütter), deren
Kind ab diesem Zeitpunkt geboren (adoptiert oder in unentgeltliche Pflege ge-
nommen) wird.

(30) § 23 Abs. 6 in der Fassung der 3. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I
Nr. 112/2019, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(31) § 23 Abs. 5 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I
Nr. 153/2020, tritt mit 1. August 2019 in Kraft und gilt für Mütter (Adoptiv- oder
Pflegemütter), deren Kinder ab diesem Zeitpunkt geboren (adoptiert oder in un-
entgeltliche Pflege genommen) werden.
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Väter-Karenzgesetz – VKG
Bundesgesetz, mit dem Karenz für Väter geschaffen wird

Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des VKG
erlassen wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 299/1990,
BGBl. Nr. 408/1990 (Art. I),
BGBl. Nr. 450/1990 (Art. III),
BGBl. Nr. 277/1991,
BGBl. Nr. 315/1992,
BGBl. Nr. 833/1992 (Art. II),
BGBl. Nr. 665/1994 (Art. XIV),
BGBl. Nr. 434/1995 (Art. II),
BGBl. I Nr. 61/1997 (Art. XV),
BGBl. I Nr. 70/1998 (Art. II),
BGBl. I Nr. 123/1998 (Art. XVII),
BGBl. I Nr. 153/1999 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 6/2000 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 103/2001 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 100/2002 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 130/2003 (Art. 18)
BGBl. I Nr. 64/2004 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 124/2004,
BGBl. I Nr. 53/2007 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 116/2009 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 58/2010 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 120/2012 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 138/2013 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 20),
BGBl. I Nr. 149/2015 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 162/2015 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 73/2019 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 112/2019 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 24).

Abschnitt 1

Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für
1. alle Arbeitsverhältnisse und Dienstverhältnisse, die auf einem privatrecht-

lichen Vertrag beruhen,
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2. Beschäftigungsverhältnisse, auf die das Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl.
Nr. 105/1961, anzuwenden ist,

3. öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse zum Bund,
4. Dienstverhältnisse gem. Art. 14 Abs. 2 und Art. 14a Abs. 3 B-VG, die ge-

setzlich vom Bund zu regeln sind.
(1a) Dieses Bundesgesetz gilt sinngemäß auch für das Arbeitsverhältnis

einer Frau, die gemäß § 144 Abs. 2 und 3 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetz-
buches, JGS Nr. 946/1811, Elternteil ist.

(2) Ausgenommen sind
1. Arbeitsverhältnisse der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter im Sinne

des Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287,
2. Dienstverhältnisse zu einem Land, einem Gemeindeverband oder einer

Gemeinde, soweit sie nicht gesetzlich vom Bund zu regeln sind.

Beachte für folgende Bestimmung
zum Bezugszeitraum vgl. § 14 Abs. 19 und 20

Abschnitt 1a

Anspruch auf Freistellung anlässlich der Geburt eines Kindes

§ 1a. (1) Unbeschadet des Anspruchs auf Karenz nach den §§ 2 ff ist dem
Arbeitnehmer auf sein Verlangen für den Zeitraum von der Geburt seines Kindes
bis zum Ablauf des Beschäftigungsverbotes der Mutter nach der Geburt des Kin-
des (§ 5 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl. Nr. 221, gleichartige
österreichische Rechtsvorschriften oder gleichartige Rechtsvorschriften der Mit-
gliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes) Freistellung in der Dauer
von einem Monat zu gewähren, wenn er mit dem Kind im gemeinsamen Haus-
halt lebt.

(2) Hat die Mutter keinen Anspruch auf Karenz, endet der in Abs. 1 vorgese-
hene Zeitraum für die Inanspruchnahme der Freistellung anlässlich der Geburt
eines Kindes spätestens mit dem Ablauf von acht bzw. bei Früh-, Mehrlings-
oder Kaiserschnittgeburten zwölf Wochen nach der Geburt; bezieht die Mutter
Betriebshilfe (Wochengeld) nach § 102a Gewerbliches Sozialversicherungsge-
setz (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 98 Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, und verkürzt sich die Achtwochenfrist vor
der Entbindung, endet der Zeitraum für die Inanspruchnahme mit dem in den
§§ 102a Abs. 1 Satz 4 GSVG und 98 Abs. 1 Satz 4 BSVG genannten Zeitpunkt.

(3) Beabsichtigt der Arbeitnehmer, eine Freistellung nach Abs. 1 in An-
spruch zu nehmen, hat er spätestens drei Monate vor dem errechneten Ge-
burtstermin seinem Arbeitgeber unter Bekanntgabe des Geburtstermins den
voraussichtlichen Beginn der Freistellung anzukündigen (Vorankündigung). Der
Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber unverzüglich von der Geburt seines Kindes
zu verständigen und spätestens eine Woche nach der Geburt den Antrittszeit-
punkt der Freistellung bekannt zu geben. Kann die Vorankündigung der Frei-
stellungsabsicht auf Grund einer Frühgeburt nicht erfolgen, hat er dem Arbeit-
geber die Geburt unverzüglich anzuzeigen und den Antrittszeitpunkt der Frei-
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stellung nach Abs. 1 spätestens eine Woche nach der Geburt bekannt zu
geben. Unbeschadet des Ablaufs dieser Fristen kann eine Freistellung nach
Abs. 1 vereinbart werden.

(4) Die Freistellung nach Abs. 1 beginnt frühestens mit dem auf die Geburt
des Kindes folgenden Kalendertag. Ein gesetzlicher, kollektivvertraglicher oder
einzelvertraglicher Anspruch auf Dienstfreistellung anlässlich der Geburt eines
Kindes ist auf die Freistellung nach Abs. 1 nicht anzurechnen.

(5) Tritt während der Freistellung nach Abs. 1 die Verhinderung der Mutter im
Sinne von § 6 ein, kann der Arbeitnehmer im unmittelbaren Anschluss an die
Freistellung Karenz nach § 6 verlangen, sofern die Verhinderung über das Ende
der Freistellung andauert. Er hat die voraussichtliche Dauer unverzüglich be-
kannt zu geben und die anspruchsbegründenden Umstände nachzuweisen.

(6) Der Arbeitnehmer, der die Freistellung nach Abs. 1 in Anspruch nimmt,
darf weder gekündigt noch entlassen werden. Der Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz beginnt mit der Vorankündigung oder einer späteren Vereinbarung
gemäß Abs. 3, frühestens jedoch vier Monate vor dem errechneten Geburtster-
min. Bei Entfall der Vorankündigung auf Grund einer Frühgeburt beginnt er mit
der Meldung des Antrittszeitpunktes. Der Kündigungs- und Entlassungsschutz
endet vier Wochen nach dem Ende der Freistellung. § 10 Abs. 3, 5 und 7
MSchG, § 13 MSchG sowie für Heimarbeiter § 31 Abs. 3 MSchG sowie § 7
Abs. 2 sind anzuwenden. Eine Entlassung kann nur nach Zustimmung des Ge-
richtes ausgesprochen werden. § 12 Abs. 2 und 4 MSchG ist anzuwenden.

(7) Bei Wegfall des gemeinsamen Haushalts mit dem Kind ist § 2 Abs. 7 und
8 sinngemäß anzuwenden. Für das Recht auf Information gilt § 7a und für den
Anspruch auf eine Dienstwohnung während der Dauer des Kündigungs- und
Entlassungsschutzes § 16 MSchG. Ferner sind für eine Freistellung gemäß
Abs. 1 die Bestimmungen des § 15 f Abs. 1 und 2 MSchG sinngemäß anzu-
wenden.

Abschnitt 2

Karenz

Anspruch auf Karenz

§ 2. (1) Dem Arbeitnehmer ist auf sein Verlangen Karenz gegen Entfall des
Arbeitsentgelts bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres seines Kindes, so-
fern im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, zu gewähren, wenn er mit dem
Kind im gemeinsamen Haushalt lebt; eine gleichzeitige Inanspruchnahme von
Karenz durch beide Elternteile ist ausgenommen im Falle des § 3 Abs. 2 nicht
zulässig.

(2) Hat die Mutter einen Anspruch auf Karenz, beginnt die Karenz des Arbeit-
nehmers frühestens mit dem Ablauf eines Beschäftigungsverbotes der Mutter
nach Geburt eines Kindes (§ 5 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl.
Nr. 221, gleichartige österreichische Rechtsvorschriften oder gleichartige Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes).
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(3) Hat die Mutter keinen Anspruch auf Karenz, beginnt die Karenz des Ar-
beitnehmers frühestens mit dem Ablauf von acht bzw. bei Früh-, Mehrlings-
oder Kaiserschnittgeburten zwölf Wochen nach der Geburt. Bezieht die Mutter
Betriebshilfe (Wochengeld) nach § 102a Gewerbliches Sozialversicherungs-
gesetz (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 98 Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetz (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, und verkürzt sich die Achtwochen-
frist vor der Entbindung, so beginnt die Karenz frühestens mit dem in den
§§ 102a Abs. 1 Satz 4 GSVG und 98 Abs. 1 Satz 4 BSVG genannten Zeit-
punkt.

(4) Die Karenz muss mindestens zwei Monate betragen.

(5) Nimmt der Arbeitnehmer Karenz zum frühestmöglichen Zeitpunkt (Abs. 2
oder 3) in Anspruch, hat er seinem Arbeitgeber spätestens acht Wochen nach
der Geburt des Kindes Beginn und Dauer der Karenz bekannt zu geben. Der Ar-
beitnehmer kann seinem Arbeitgeber spätestens drei Monate, dauert die Karenz
jedoch weniger als drei Monate, spätestens zwei Monate vor dem Ende seiner
Karenz, bekannt geben, dass er die Karenz verlängert und bis wann. Hat die
Mutter keinen Anspruch auf Karenz, kann der Arbeitnehmer Karenz auch zu
einem späteren Zeitpunkt in Anspruch nehmen. In diesem Fall hat er seinem
Arbeitgeber Beginn und Dauer der Karenz spätestens drei Monate vor dem An-
tritt der Karenz bekannt zu geben. Unbeschadet des Ablaufs dieser Fristen kann
Karenz nach Abs. 1 vereinbart werden.

(6) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, seinem Arbeitnehmer auf dessen Ver-
langen jeweils eine Bestätigung über Beginn und Dauer der Karenz auszu-
stellen. Die Bestätigung ist vom Arbeitnehmer mit zu unterfertigen. Derartige
Bestätigungen sind von Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabgaben
befreit.

(7) Der Arbeitnehmer hat seinem Arbeitgeber den Wegfall des gemeinsamen
Haushaltes mit dem Kind unverzüglich bekannt zu geben und über Verlangen
des Arbeitgebers seinen Dienst wieder anzutreten.

(8) Die Karenz endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit dem
Kind aufgehoben wird und der Arbeitgeber den vorzeitigen Antritt des Dienstes
begehrt.

Teilung der Karenz zwischen Vater und Mutter

§ 3. (1) Die Karenz nach § 2 kann zweimal geteilt und abwechselnd mit der
Mutter in Anspruch genommen werden. Ein Karenzteil muss mindestens zwei
Monate betragen und beginnt zu dem in § 2 Abs. 2 oder 3 vorgesehenen Zeit-
punkt oder im unmittelbaren Anschluss an eine Karenz der Mutter.

(2) Aus Anlass des erstmaligen Wechsels der Betreuungsperson kann der
Arbeitnehmer gleichzeitig mit der Mutter Karenz in der Dauer von einem Monat
in Anspruch nehmen, wobei der Anspruch auf Karenz ein Monat vor dem im § 2
Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 dritter Satz vorgesehenen Zeitpunkt endet.

(3) Nimmt der Arbeitnehmer Karenz im Anschluss an eine Karenz der Mutter
in Anspruch, hat er spätestens drei Monate vor Ende der Karenz der Mutter sei-



Band2.Buch : 25-VKG.pod    666
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

666

666

VKG § 4

nem Arbeitgeber Beginn und Dauer seiner Karenz bekannt zu geben. Beträgt
die Karenz der Mutter im Anschluss an das Beschäftigungsverbot gemäß § 5
Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl. Nr. 221, gleichartiger österreichi-
scher Rechtsvorschriften oder gleichartiger Rechtvorschriften der Mitgliedstaa-
ten des Europäischen Wirtschaftsraumes jedoch weniger als drei Monate, so hat
der Arbeitnehmer Beginn und Dauer seiner Karenz spätestens zum Ende der
Frist gemäß § 2 Abs. 2 zu melden. Unbeschadet des Ablaufs dieser Fristen kann
Karenz nach Abs. 1 vereinbart werden.

(4) Im Übrigen gilt § 2 Abs. 6 bis 8.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 14 Abs. 8 idF BGBl. I Nr. 103/2001.

Aufgeschobene Karenz

§ 4. (1) Der Arbeitnehmer kann mit dem Arbeitgeber vereinbaren, dass er
drei Monate seiner Karenz aufschiebt und bis zum Ablauf des siebenten Lebens-
jahres des Kindes verbraucht, sofern im Folgenden nicht anderes bestimmt ist.
Dabei sind die Erfordernisse des Betriebes und des Anlasses der Inanspruch-
nahme zu berücksichtigen. Aufgeschobene Karenz kann jedoch nur dann ge-
nommen werden, wenn die Karenz nach den §§ 2 oder 3 spätestens mit Ablauf
des 21. Lebensmonates des Kindes, wenn auch die Mutter aufgeschobene Ka-
renz in Anspruch nimmt, spätestens mit Ablauf des 18. Lebensmonates des Kin-
des geendet hat.

(2) Ist die noch nicht verbrauchte aufgeschobene Karenz länger als der
Zeitraum zwischen dem Schuleintritt und dem Ablauf des siebenten Lebens-
jahres des Kindes oder erfolgt der Schuleintritt erst nach Ablauf des siebenten
Lebensjahres des Kindes, kann aus Anlass des Schuleintritts der Verbrauch
der aufgeschobenen Karenz vereinbart werden. Die Geburt eines weiteren Kin-
des hindert nicht die Vereinbarung über den Verbrauch der aufgeschobenen
Karenz.

(3) Die Absicht, aufgeschobene Karenz in Anspruch zu nehmen, ist dem
Arbeitgeber zu den in §§ 2 Abs. 5 oder 3 Abs. 3 genannten Zeitpunkten be-
kannt zu geben. Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine Ei-
nigung zustande, kann der Arbeitgeber binnen weiterer zwei Wochen wegen
der Inanspruchnahme der aufgeschobenen Karenz Klage beim zuständigen
Gericht einbringen, widrigenfalls die Zustimmung als erteilt gilt. Der Arbeitneh-
mer kann bei Nichteinigung oder im Fall der Klage bekannt geben, dass er an-
stelle der aufgeschobenen Karenz Karenz bis zum zweiten Lebensjahr des Kin-
des in Anspruch nimmt. Gleiches gilt, wenn der Klage des Arbeitgebers stattge-
geben wird.

(4) Der Beginn des aufgeschobenen Teiles der Karenz ist dem Arbeitgeber
spätestens drei Monate vor dem gewünschten Zeitpunkt bekannt zu geben.
Kommt innerhalb von zwei Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zustande,
kann der Arbeitnehmer die aufgeschobene Karenz zum gewünschten Zeitpunkt



Band2.Buch : 25-VKG.pod    667
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

667

667

§ 5 VKG

antreten, es sei denn, der Arbeitgeber hat binnen weiterer zwei Wochen wegen
des Zeitpunktes des Antritts der aufgeschobenen Karenz die Klage beim zustän-
digen Gericht eingebracht.

(5) In Rechtsstreitigkeiten nach Abs. 3 und 4 steht keiner Partei ein Kosten-
ersatzanspruch an die andere zu, ist gegen ein Urteil des Gerichtes erster
Instanz eine Berufung nicht zulässig und sind – unabhängig vom Wert des
Streitgegenstandes – Beschlüsse des Gerichtes erster Instanz nur aus den
Gründen des § 517 ZPO sowie wegen Nichtzulassung einer Klagsänderung
anfechtbar.

(6) Wird die aufgeschobene Karenz im Rahmen eines anderen Arbeitsver-
hältnisses als jenem, das zur Zeit der Geburt des Kindes bestanden hat, in An-
spruch genommen, bedarf es vor Antritt der aufgeschobenen Karenz jedenfalls
einer Vereinbarung mit dem neuen Arbeitgeber.

(7) Im Übrigen gilt § 2 Abs. 6 bis 8.

Karenz des Adoptiv- oder Pflegevaters

§ 5. (1) Anspruch auf Karenz unter den in den §§ 2, 3 und 4 genannten Vo-
raussetzungen und Bedingungen hat, sofern im Folgenden nicht anderes be-
stimmt ist, auch ein Arbeitnehmer, der ein Kind, welches das zweite Lebensjahr
noch nicht vollendet hat,

1. an Kindes Statt angenommen hat (Adoptivvater);
2. in unentgeltliche Pflege genommen hat (Pflegevater).

(2) Bei Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche
Pflege beginnt die Karenz mit dem Tag der Annahme, der Übernahme oder im
Anschluss an eine Karenz des anderen Elternteils, Adoptiv- oder Pflegeeltern-
teils, im Falle des § 2 Abs. 5 dritter Satz auch zu einem späteren Zeitpunkt.

(3) Nimmt der Arbeitnehmer Karenz zum frühest möglichen Zeitpunkt in An-
spruch, hat er seinem Arbeitgeber unverzüglich Beginn und Dauer der Karenz
nach §§ 2 oder 3 bekannt zu geben. Unbeschadet des Ablaufs dieser Frist kann
Karenz nach den §§ 2 oder 3 vereinbart werden.

(4) Nimmt ein Arbeitnehmer ein Kind nach Ablauf des 18. Lebensmonates,
jedoch vor Vollendung des zweiten Lebensjahres an Kindes Statt an oder in un-
entgeltliche Pflege, kann er Karenz im Ausmaß bis zu sechs Monaten auch über
das zweite Lebensjahr des Kindes in Anspruch nehmen.

(5) Nimmt ein Arbeitnehmer ein Kind nach Ablauf des zweiten Lebensjahres,
jedoch vor Vollendung des siebenten Lebensjahres an Kindes Statt an oder in
unentgeltliche Pflege, hat er aus Anlass der Adoption oder Übernahme in unent-
geltliche Pflege Anspruch auf Karenz im Ausmaß von sechs Monaten. Im Übri-
gen gelten die §§ 2 und 3.

(6) Die §§ 3 und 4 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle
des Begriffs „die Mutter“ in der jeweils verwendeten grammatikalischen Form
der Begriff „der andere Elternteil“ in der jeweils richtigen grammatikalischen
Form tritt.
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Karenz bei Verhinderung des anderen Elternteils

§ 6. (1) Ist der andere Elternteil, Adoptiv- oder Pflegeelternteil durch ein
unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis für eine nicht bloß verhält-
nismäßig kurze Zeit verhindert, das Kind selbst zu betreuen, ist dem Arbeit-
nehmer (Vater, Adoptiv- oder Pflegevater im Sinne des § 5 Abs. 1) auf sein
Verlangen für die Dauer der Verhinderung, längstens jedoch bis zum Ablauf
des zweiten Lebensjahres des Kindes, jedenfalls Karenz zu gewähren, wenn
er mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt. Dasselbe gilt bei Verhinde-
rung eines anderen Elternteils, Adoptiv- oder Pflegeelternteils, der zulässiger-
weise nach Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes Karenz in Anspruch
nimmt.

(2) Ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis liegt nur vor bei:
1. Tod,
2. Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt,
3. Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer anderweitigen auf behörd-

licher Anordnung beruhenden Anhaltung,
4. schwerer Erkrankung,
5. Wegfall des gemeinsamen Haushaltes des anderen Elternteils, Adoptiv-

oder Pflegeelternteils mit dem Kind oder der Betreuung des Kindes.

(3) Der Anspruch auf Karenz steht auch dann zu, wenn der Arbeitnehmer be-
reits Karenz verbraucht, eine vereinbarte Teilzeitbeschäftigung angetreten oder
beendet oder für einen späteren Zeitpunkt Karenz oder Teilzeitbeschäftigung
angemeldet hat.

(4) Der Arbeitnehmer hat Beginn und voraussichtliche Dauer der Karenz sei-
nem Arbeitgeber unverzüglich bekannt zu geben und die anspruchsbegründen-
den Umstände nachzuweisen.

(5) Die §§ 7 bis 7c sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle
des Begriffs „die Mutter“ in der jeweils verwendeten grammatikalischen Form der
Begriff „der andere Elternteil“ in der jeweils richtigen grammatikalischen Form
tritt.

Kündigungs- und Entlassungsschutz bei Karenz

§ 7. (1) Der Arbeitnehmer, der Karenz nach den §§ 2, 3 oder 5 in Anspruch
nimmt, darf weder gekündigt noch entlassen werden, sofern Abs. 3 nicht ande-
res bestimmt. Der Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt mit der Be-
kanntgabe, frühestens jedoch vier Monate vor Antritt einer Karenz, nicht jedoch
vor Geburt des Kindes. Der Kündigungs- und Entlassungsschutz endet vier
Wochen

1. nach dem Ende einer Karenz oder eines Karenzteiles,
2. nach dem Ende einer Karenz oder einer Teilzeitbeschäftigung, die infolge

der Verhinderung der Mutter, Adoptiv- oder Pflegemutter in Anspruch ge-
nommen wird.

(2) Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung, der Arbeitserlaubnis oder des
Befreiungsscheines nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. Nr. 218/
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1975, eines Ausländers wird bis zu dem Tag gehemmt, zu dem das Arbeits-
verhältnis unter Bedachtnahme auf den Kündigungs- und Entlassungsschutz
rechtsgültig beendet werden kann.

(3) Die §§ 10 Abs. 3 bis 7 und 13 MSchG, sowie für Heimarbeiter § 31 Abs. 3
MSchG sind anzuwenden. Eine Entlassung kann nur nach Zustimmung des Ge-
richts ausgesprochen werden. § 12 Abs. 2 und 4 MSchG ist anzuwenden.

Recht auf Information

§ 7a. Während einer Karenz hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer über
wichtige Betriebsgeschehnisse, die die Interessen des karenzierten Arbeitneh-
mers berühren, insbesondere Insolvenzverfahren, betriebliche Umstrukturierun-
gen und Weiterbildungsmaßnahmen zu informieren.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 14 Abs. 8 idF BGBl. I Nr. 103/2001.

Beschäftigung während der Karenz

§ 7b. (1) Der Arbeitnehmer (Vater, Adoptiv- oder Pflegevater) kann neben
seinem karenzierten Arbeitsverhältnis eine geringfügige Beschäftigung aus-
üben, bei der das gebührende Entgelt im Kalendermonat den im § 5 Abs. 2 Z 2
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955 (ASVG) ge-
nannten Betrag nicht übersteigt. Eine Verletzung der Arbeitspflicht bei solchen
Beschäftigungen hat keine Auswirkungen auf das karenzierte Arbeitsverhältnis.
Die Arbeitsleistung im Rahmen solcher Beschäftigungen ist zwischen Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber vor jedem Arbeitseinsatz zu vereinbaren.

(2) Weiters kann der Arbeitnehmer neben seinem karenzierten Arbeitsver-
hältnis mit seinem Arbeitgeber für höchstens 13 Wochen im Kalenderjahr eine
Beschäftigung über die Geringfügigkeitsgrenze hinaus vereinbaren. Wird Ka-
renz nicht während des gesamten Kalenderjahres in Anspruch genommen, kann
eine solche Beschäftigung nur im aliquoten Ausmaß vereinbart werden.

(3) Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann eine Beschäftigung im Sinne des
Abs. 2 auch mit einem anderen Arbeitgeber vereinbart werden.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 14 Abs. 8 idF BGBl. I Nr. 103/2001.

Anwendung sonstiger Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes

§ 7c. Für den Anspruch auf sonstige, insbesondere einmalige Bezüge (§ 67
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988) und für Rechtsansprüche des
Arbeitnehmers, die sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, gilt § 15 f Abs. 1
MSchG, für den Urlaubsanspruch § 15 f Abs. 2 MSchG und für den Anspruch auf
eine Dienstwohnung gilt während der Dauer seines Kündigungs- und Entlas-
sungsschutzes § 16 MSchG.
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Abschnitt 3

Teilzeitbeschäftigung und Änderung der Lage der Arbeitszeit

Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung

§ 8. (1) Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung
längstens bis zum Ablauf des siebenten Lebensjahres oder einem späteren
Schuleintritt des Kindes, wenn

1. das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Antritts der Teilzeitbeschäftigung
ununterbrochen drei Jahre gedauert hat,

2. der Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt in einem Betrieb (§ 34 Arbeitsver-
fassungsgesetz – ArbVG, BGBl. Nr. 22/1974, oder § 139 Landarbeitsge-
setz 1984 – LAG) mit mehr als 20 Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen
beschäftigt ist und

3. die wöchentliche Normalarbeitszeit um mindestens 20 vH reduziert wird
und zwölf Stunden nicht unterschreitet (Bandbreite).

Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung sind mit dem Arbeit-
geber zu vereinbaren, wobei die betrieblichen Interessen und die Interessen des
Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind. Arbeit-nehmer haben während eines
Lehrverhältnisses keinen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung.

(2) Alle Zeiten, die der Arbeitnehmer in unmittelbar vorausgegangenen Ar-
beitsverhältnissen zum selben Arbeitgeber zurückgelegt hat, sind bei der Be-
rechnung der Mindestdauer des Arbeitsverhältnisses nach Abs. 1 Z 1 zu be-
rücksichtigen. Ebenso zählen Zeiten von unterbrochenen Arbeitsverhältnissen,
die auf Grund von Wiedereinstellungszusagen oder Wiedereinstellungsverein-
barungen beim selben Arbeitgeber fortgesetzt werden, für die Mindestdauer des
Arbeitsverhältnisses. Zeiten einer Karenz nach diesem Bundesgesetz werden
abweichend von § 7c iVm § 15f Abs. 1 dritter Satz auf die Mindestdauer des Ar-
beitsverhältnisses angerechnet.

(3) Für die Ermittlung der Arbeitnehmerzahl nach Abs. 1 Z 2 ist maßgeblich,
wie viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen regelmäßig im Betrieb beschäf-
tigt werden. In Betrieben mit saisonal schwankender Arbeitnehmerzahl gilt das
Erfordernis der Mindestanzahl der Arbeitnehmer und der Arbeitnehmerinnen
als erfüllt, wenn die Arbeitnehmerzahl im Jahr vor dem Antritt der Teilzeitbe-
schäftigung durchschnittlich mehr als 20 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
betragen hat.

(4) In Betrieben mit bis zu 20 Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen kann
in einer Betriebsvereinbarung im Sinne des § 97 Abs. 1 Z 25 ArbVG oder
§ 202 Abs. 1 Z 24 LAG insbesondere festgelegt werden, dass die Arbeitneh-
mer einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung nach Abs. 1 haben. Auf diese
Teilzeitbeschäftigung sind sämtliche Bestimmungen anzuwenden, die für
eine Teilzeitbeschäftigung nach Abs. 1 gelten. Die Kündigung einer solchen
Betriebsvereinbarung ist nur hinsichtlich der Arbeitsverhältnisse jener Arbeit-
nehmer wirksam, die zum Kündigungstermin keine Teilzeitbeschäftigung
nach der Betriebsvereinbarung schriftlich bekannt gegeben oder angetreten
haben.
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Vereinbarte Teilzeitbeschäftigung

§ 8a. Der Arbeitnehmer, der keinen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung nach
§ 8 Abs. 1 oder 4 hat, kann mit dem Arbeitgeber eine Teilzeitbeschäftigung ein-
schließlich Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage längstens bis zum Ablauf des vier-
ten Lebensjahres des Kindes vereinbaren, bei der die wöchentliche Normal-
arbeitszeit um mindestens 20 vH reduziert wird und zwölf Stunden nicht unter-
schreitet (Bandbreite).

Gemeinsame Bestimmungen zur Teilzeitbeschäftigung

§ 8b. (1) Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer Teilzeitbeschäfti-
gung nach den §§ 8 und 8a ist, dass der Arbeitnehmer mit dem Kind im gemein-
samen Haushalt lebt oder eine Obsorge nach den §§ 177 Abs. 4 oder 179 des
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs, JGS Nr. 946/1811, gegeben ist und
sich die Mutter nicht gleichzeitig in Karenz befindet.

(2) Der Arbeitnehmer kann die Teilzeitbeschäftigung für jedes Kind nur ein-
mal in Anspruch nehmen. Dieses Recht wird durch das Zurückziehen eines Teil-
zeitantrages nach § 8 Abs. 1 oder § 8a nicht verwirkt. Die Teilzeitbeschäftigung
muss mindestens zwei Monate dauern.

(3) Die Teilzeitbeschäftigung kann frühestens
1. mit dem Ablauf eines Beschäftigungsverbotes der Mutter nach der Geburt

eines Kindes (§ 5 Abs. 1 MSchG oder gleichartige österreichische Rechts-
vorschriften, gleichartige Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes) oder

2. mit dem Ablauf von acht bzw. bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiserschnitt-
geburten zwölf Wochen nach der Geburt, wenn die Mutter nicht Arbeitneh-
merin ist (Fälle des § 2 Abs. 1 Z 2),

angetreten werden. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer dies dem Arbeitgeber
einschließlich Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung schriftlich
spätestens acht Wochen nach der Geburt des Kindes bekannt zu geben. § 2
Abs. 3 zweiter Satz ist anzuwenden.

(4) Beabsichtigt der Arbeitnehmer den Antritt der Teilzeitbeschäftigung zu
einem späteren Zeitpunkt, hat er dies dem Arbeitgeber einschließlich Beginn,
Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung schriftlich spätestens drei
Monate vor dem beabsichtigten Beginn bekannt zu geben. Beträgt jedoch der
Zeitraum zwischen dem Ende der Frist gemäß Abs. 3 und dem Beginn der be-
absichtigten Teilzeitbeschäftigung weniger als drei Monate, so hat der Arbeit-
nehmer die Teilzeitbeschäftigung schriftlich spätestens acht Wochen nach der
Geburt des Kindes bekannt zu geben.

(5) Der Arbeitnehmer kann sowohl eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung
(Verlängerung, Änderung des Ausmaßes oder der Lage) innerhalb der Band-
breite nach § 8 Abs. 1 Z 3 oder § 8a als auch eine vorzeitige Beendigung jeweils
nur einmal verlangen. Er hat dies dem Arbeitgeber schriftlich spätestens drei
Monate, dauert die Teilzeitbeschäftigung jedoch weniger als drei Monate, spä-
testens zwei Monate vor der beabsichtigten Änderung oder Beendigung bekannt
zu geben.
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(6) Der Arbeitgeber kann sowohl eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung
(Änderung des Ausmaßes oder der Lage) innerhalb der Bandbreite nach § 8
Abs. 1 Z 3 oder § 8a als auch eine vorzeitige Beendigung jeweils nur einmal ver-
langen. Er hat dies dem Arbeitnehmer schriftlich spätestens drei Monate, dauert
die Teilzeitbeschäftigung jedoch weniger als drei Monate, spätestens zwei Mo-
nate vor der beabsichtigten Änderung oder Beendigung bekannt zu geben.

(7) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung, ge-
bühren dem Arbeitnehmer sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne
des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung ent-
sprechenden Ausmaß im Kalenderjahr.

(8) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, seinem Arbeitnehmer auf dessen Verlan-
gen eine Bestätigung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäftigung oder die
Nichtinanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Diese Bestäti-
gung ist vom Arbeitnehmer mit zu unterfertigen. Derartige Bestätigungen sind
von Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabgaben befreit.

(9) Die Teilzeitbeschäftigung des Arbeitnehmers endet vorzeitig mit der Inan-
spruchnahme einer Karenz oder Teilzeitbeschäftigung nach diesem Bundesge-
setz für ein weiteres Kind.

(10) Kommt es zu einer Vereinbarung über ein Teilzeitmodell außerhalb der
Bandbreite, liegt dennoch eine Teilzeitbeschäftigung im Sinne des § 8 oder § 8a
vor.

Verfahren beim Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung

§ 8c. (1) In Betrieben, in denen ein für den Arbeitnehmer zuständiger Be-
triebsrat errichtet ist, ist dieser auf Verlangen des Arbeitnehmers den Verhand-
lungen über Beginn, Dauer, Ausmaß oder Lage der Teilzeitbeschäftigung nach
§ 8 Abs. 1 beizuziehen. Kommt binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe keine
Einigung zu Stande, können im Einvernehmen zwischen Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitnehmer
und der Arbeitgeber den Verhandlungen beigezogen werden. Der Arbeitgeber
hat das Ergebnis der Verhandlungen schriftlich aufzuzeichnen. Diese Ausferti-
gung ist sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer zu unterzeichnen;
eine Ablichtung ist dem Arbeitnehmer auszuhändigen.

(2) Kommt binnen vier Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung über Beginn,
Dauer, Ausmaß oder Lage der Teilzeitbeschäftigung zu Stande, kann der Arbeit-
nehmer die Teilzeitbeschäftigung zu den von ihm bekannt gegebenen Bedin-
gungen antreten, sofern der Arbeitgeber nicht binnen zwei Wochen beim zustän-
digen Arbeits- und Sozialgericht einen Antrag nach § 433 Abs. 1 ZPO zur gütli-
chen Einigung gegebenenfalls im Rahmen eines Gerichtstages stellt. Dem An-
trag ist das Ergebnis der Verhandlungen nach Abs. 1 anzuschließen.

(3) Kommt binnen vier Wochen ab Einlangen des Antrags beim Arbeits- und
Sozialgericht keine gütliche Einigung zu Stande, hat der Arbeitgeber binnen
einer weiteren Woche dem Arbeitnehmer auf Einwilligung in die von ihm vorge-
schlagenen Bedingungen der Teilzeitbeschäftigung beim zuständigen Arbeits-
und Sozialgericht zu klagen, andernfalls kann der Arbeitnehmer die Teilzeitbe-
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schäftigung zu den von ihm bekannt gegebenen Bedingungen antreten. Findet
der Vergleichsversuch erst nach Ablauf von vier Wochen statt, beginnt die Frist
für die Klagseinbringung mit dem auf den Vergleichsversuch folgenden Tag. Das
Arbeits- und Sozialgericht hat der Klage des Arbeitgebers dann stattzugeben,
wenn die betrieblichen Erfordernisse die Interessen des Arbeitnehmers überwie-
gen. Gibt das Arbeits- und Sozialgericht der Klage des Arbeitgebers nicht statt,
wird die vom Arbeitnehmer beabsichtigte Teilzeitbeschäftigung mit der Rechts-
kraft des Urteils wirksam.

(4) Beabsichtigt der Arbeitnehmer eine Änderung oder vorzeitige Beendi-
gung der Teilzeitbeschäftigung, ist Abs. 1 anzuwenden. Kommt binnen vier Wo-
chen ab Bekanntgabe keine Einigung zu Stande, kann der Arbeitgeber binnen
einer weiteren Woche dagegen Klage beim zuständigen Arbeits- und Sozialge-
richt erheben. Bringt der Arbeitgeber keine Klage ein, wird die vom Arbeitnehmer
bekannt gegebene Änderung oder vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäfti-
gung wirksam. Das Arbeits- und Sozialgericht hat der Klage dann stattzugeben,
wenn die betrieblichen Erfordernisse gegenüber den Interessen des Arbeitneh-
mers im Hinblick auf die beabsichtigte Änderung oder vorzeitige Beendigung
überwiegen.

(5) Beabsichtigt der Arbeitgeber eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung
oder eine vorzeitige Beendigung, ist Abs. 1 anzuwenden. Kommt binnen vier
Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zu Stande, kann der Arbeitgeber bin-
nen einer weiteren Woche Klage auf die Änderung oder vorzeitige Beendigung
beim Arbeits- und Sozialgericht erheben, andernfalls die Teilzeitbeschäftigung
unverändert bleibt. Das Arbeits- und Sozialgericht hat der Klage dann stattzuge-
ben, wenn die betrieblichen Erfordernisse gegenüber den Interessen des Arbeit-
nehmers im Hinblick auf die beabsichtigte Änderung oder vorzeitige Beendigung
überwiegen.

(6) In Rechtsstreitigkeiten nach Abs. 3 bis 5 steht keiner Partei ein Kosten-
ersatzanspruch an die andere zu. Gegen ein Urteil des Gerichtes erster Instanz
ist eine Berufung nicht zulässig und sind – unabhängig vom Wert des Streit-
gegenstandes – Beschlüsse des Gerichtes erster Instanz nur aus den Gründen
des § 517 Abs. 1 Z 1, 4 und 6 ZPO anfechtbar.

Verfahren bei der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung

§ 8d. (1) In Betrieben, in denen ein für den Arbeitnehmer zuständiger Be-
triebsrat errichtet ist, ist dieser auf Verlangen des Arbeitnehmers den Verhand-
lungen über die Teilzeitbeschäftigung nach § 8a, deren Beginn, Dauer, Lage
und Ausmaß beizuziehen.

(2) Kommt binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zu Stande,
so kann der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf Einwilligung in eine Teilzeitbe-
schäftigung einschließlich deren Beginn, Dauer, Lage und Ausmaß klagen. Das
Gericht hat die Klage insoweit abzuweisen, als der Arbeitgeber aus sachlichen
Gründen die Einwilligung in die begehrte Teilzeitbeschäftigung verweigert hat.

(3) Beabsichtigt der Arbeitnehmer eine Änderung oder vorzeitige Beendi-
gung der Teilzeitbeschäftigung, ist Abs. 1 anzuwenden. Kommt binnen zwei
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Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zu Stande, kann der Arbeitnehmer
binnen einer weiteren Woche Klage auf eine Änderung oder vorzeitige Beendi-
gung der Teilzeitbeschäftigung beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht er-
heben. Das Arbeits- und Sozialgericht hat die Klage dann abzuweisen, wenn
die betrieblichen Erfordernisse gegenüber den Interessen des Arbeitnehmers
im Hinblick auf die beabsichtigte Änderung oder vorzeitige Beendigung über-
wiegen.

(4) Beabsichtigt der Arbeitgeber eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung
oder eine vorzeitige Beendigung, ist Abs. 1 anzuwenden. Kommt binnen zwei
Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zu Stande, kann der Arbeitgeber bin-
nen einer weiteren Woche Klage auf eine Änderung oder vorzeitige Beendigung
beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht erheben, andernfalls die Teilzeit-
beschäftigung unverändert bleibt. Das Arbeits- und Sozialgericht hat der Klage
dann stattzugeben, wenn die betrieblichen Erfordernisse gegenüber den Inter-
essen des Arbeitnehmers im Hinblick auf die beabsichtigte Änderung oder vor-
zeitige Beendigung überwiegen.

(5) § 8c Abs. 6 ist anzuwenden.

Karenz an Stelle von Teilzeitbeschäftigung

§ 8e. (1) Kommt zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber keine
Einigung über eine Teilzeitbeschäftigung nach den §§ 8 und 8a zu Stande, kann
der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber binnen einer Woche bekannt geben, dass er

1. an Stelle der Teilzeitbeschäftigung oder
2. bis zur Entscheidung des Arbeits- und Sozialgerichtes Karenz, längstens

jedoch bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, in Anspruch
nimmt.

(2) Gibt das Gericht der Klage des Arbeitgebers in einem Rechtsstreit nach
§ 8c Abs. 3 oder der Klage des Arbeitnehmers nach § 8d Abs. 2 nicht statt, kann
der Arbeitnehmer binnen einer Woche nach Zugang des Urteils dem Arbeitgeber
bekannt geben, dass er Karenz längstens bis zum Ablauf des zweiten Lebens-
jahres des Kindes in Anspruch nimmt.

Kündigungs- und Entlassungsschutz bei einer Teilzeitbeschäftigung

§ 8f. (1) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt grundsätzlich mit
der Bekanntgabe der Teilzeitbeschäftigung, frühestens jedoch vier Monate vor
dem beabsichtigten Antritt der Teilzeitbeschäftigung, nicht jedoch vor der Geburt
des Kindes. Er dauert bis vier Wochen nach dem Ende der Teilzeitbeschäfti-
gung, längstens jedoch bis vier Wochen nach dem Ablauf des vierten Lebens-
jahres des Kindes. § 7 Abs. 3 ist anzuwenden. Die Bestimmungen über den
Kündigungs- und Entlassungsschutz gelten auch während eines Verfahrens
nach den §§ 8c und 8d dieses Bundesgesetzes.

(2) Dauert die Teilzeitbeschäftigung länger als bis zum Ablauf des vierten Le-
bensjahres des Kindes oder beginnt sie nach dem Ablauf des vierten Lebensjah-
res des Kindes, kann eine Kündigung wegen einer beabsichtigten oder tatsäch-
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lich in Anspruch genommenen Teilzeitbeschäftigung bei Gericht angefochten
werden. § 105 Abs. 5 ArbVG ist anzuwenden.

(3) Wird während der Teilzeitbeschäftigung ohne Zustimmung des Arbeitge-
bers eine weitere Erwerbstätigkeit aufgenommen, kann der Arbeitgeber binnen
acht Wochen ab Kenntnis entgegen Abs. 1 und 2 eine Kündigung wegen dieser
Erwerbstätigkeit aussprechen.

Teilzeitbeschäftigung des Adoptiv- oder Pflegevaters

§ 8 g. Die §§ 8 bis 8 f gelten auch für einen Adoptiv- oder Pflegevater mit
der Maßgabe, dass die Teilzeitbeschäftigung frühestens mit der Annahme
oder der Übernahme des Kindes beginnen kann. Beabsichtigt der Arbeitneh-
mer die Teilzeitbeschäftigung zum frühest möglichen Zeitpunkt, hat er dies
dem Arbeitgeber einschließlich Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage unverzüg-
lich bekannt zu geben. § 8 b Abs. 1 ist weiters mit der Maßgabe anzuwenden,
dass an Stelle des Ausdrucks „die Mutter“ der Ausdruck „der andere Eltern-
teil“ tritt.

Änderung der Lage der Arbeitszeit

§ 8h. Die §§ 8 bis 8g sind auch für eine vom Arbeitnehmer beabsichtigte
Änderung der Lage der Arbeitszeit mit der Maßgabe anzuwenden, dass das
Ausmaß der Arbeitszeit außer Betracht bleibt.

Abschnitt 4

Sonstige Bestimmungen

Spätere Geltendmachung der Karenz

§ 9. (1) Lehnt der Arbeitgeber des anderen Elternteils, Adoptiv- oder Pflege-
elternteils eine Teilzeitbeschäftigung ab und nimmt der andere Elternteil keine
Karenz für diese Zeit in Anspruch, so kann der Arbeitnehmer für diese Zeit,
längstens bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, Karenz in An-
spruch nehmen.

(2) Der Arbeitnehmer hat Beginn und Dauer der Karenz unverzüglich nach
Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung durch den Arbeitgeber des anderen Eltern-
teils bekannt zu geben und die anspruchsbegründenden Umstände nachzu-
weisen.

Austritt aus Anlass der Geburt eines Kindes

§ 9a. Der Arbeitnehmer kann bei Inanspruchnahme einer Karenz nach §§ 2,
3, 5, 6 oder 9 bis spätestens drei Monate vor Ende der Karenz seinen vorzeiti-
gen Austritt aus dem Arbeitsverhältnis erklären. Dauert die Karenz weniger als
drei Monate hat der Arbeitnehmer seinen vorzeitigen Austritt spätestens zwei
Monate vor dem Ende der Karenz zu erklären.
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Abschnitt 5

Sonderbestimmungen für Bedienstete des öffentlichen Dienstes

§ 10. (1) Für Bedienstete, die in einem
1. Dienstverhältnis zum Bund,
2. in § 1 Abs. 1 Z 4 angeführten Dienstverhältnis,
3. Dienstverhältnis gemäß § 1 Abs. 2 des Vertragsbedienstetengesetzes

1948, BGBl. Nr. 86,
stehen, gelten die Abweichungen der folgenden Absätze.

(1a) Abschnitt 1a ist nicht anzuwenden.

(2) § 2 Abs. 5 letzter Satz und § 5 Abs. 3 letzter Satz ist mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass Karenz gewährt werden kann, sofern nicht zwingende dienstli-
che Gründe entgegenstehen.

(3) Lehrer können aufgeschobene Karenz nicht in den letzten vier Monaten
des Schuljahres in Anspruch nehmen.

(4) § 2 Abs. 8 ist nicht anzuwenden. Wird der gemeinsame Haushalt des Va-
ters mit dem Kind aufgehoben, so endet die Karenz nach diesem Bundesgesetz.
Der Bedienstete gilt ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende der ursprünglich nach
diesem Bundesgesetz gewährten Karenz als gegen Entfall der Bezüge im Sinne
der dienstrechtlichen Vorschriften beurlaubt. Wenn es der Dienstgeber jedoch
begehrt, hat der Bedienstete vorzeitig den Dienst anzutreten.

(5) § 4 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Beamte aufgeschobene
Karenz zu dem von ihm gewünschten Zeitpunkt in Anspruch nehmen kann.

(6) § 4 Abs. 3 zweiter bis letzter Satz und Abs. 4 zweiter Satz ist auf Bundes-
beamte, Landeslehrer (§ 1 Abs. 1 LDG 1984), Land- und forstwirtschaftliche
Landeslehrer (§ 1 Abs. 1 LLDG 1985), Klassenlehrer, Richteramtsanwärter und
Richter nicht anzuwenden.

(7) Statt § 7 Abs. 3 sind die §§ 20 bis 22 MSchG anzuwenden.

(8) § 7b Abs. 2 ist auf Lehrer, die eine im § 8 Abs. 1 BDG 1979, BGBl.
Nr. 333, im § 55 Abs. 4 oder 5 LDG 1984, BGBl. Nr. 302, oder im § 56 LLDG
1985, BGBl. Nr. 296, angeführte Leitungsfunktion ausüben oder mit einer Schul-
aufsichtsfunktion betraut sind, auf Beamte des Schulaufsichtsdienstes auf Be-
dienstete des Schulqualitätsmanagements und auf Bedienstete in der Schul-
evaluation nicht anzuwenden.

(9) Eine Beschäftigung im Sinne des § 7b Abs. 3 bedarf der Genehmigung
durch die Dienstbehörde (Personalstelle). § 56 Abs. 4 BDG 1979 ist anzu-
wenden.

(9a) § 7c ist mit den Änderungen anzuwenden, die sich aus § 23 Abs. 5
MSchG ergeben.

(10) § 8 Abs. 1 ist auf Bundesbeamte, Landeslehrer (§ 1 Abs. 1 LDG 1984),
Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer (§ 1 Abs. 1 LLDG 1985) und Klas-
senlehrer mit der Maßgabe anzuwenden, dass diese Beamten einen Anspruch
auf Teilzeitbeschäftigung längstens bis zum Ablauf des siebenten Lebensjahres
oder einem späteren Schuleintritt des Kindes haben. Die Bestimmungen des § 8
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Abs. 1 betreffend Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung und § 8b Abs. 5
und 6 sind mit folgenden Abweichungen anzuwenden:

1. Eine Teilzeitbeschäftigung ist im Ausmaß einer Herabsetzung
a) bis auf die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wo-

chendienstzeit (Lehrverpflichtung bzw. Jahresnorm) oder
b) unter die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wo-

chendienstzeit (Lehrverpflichtung bzw. Jahresnorm) für die beantragte
Dauer, während der der Vater Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld hat,

zu gewähren.
2. Das Ausmaß der Herabsetzung ist so festzulegen, dass die verbleibende

regelmäßige Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung bzw. Jahresnorm) ein
ganzzahliges Stundenausmaß (bei Lehrerinnen ganze Unterrichtsstun-
den) umfasst. Die verbleibende regelmäßige Wochendienstzeit (Lehrver-
pflichtung bzw. Jahresnorm) gemäß Z 1 lit. a
a) darf nicht unter der Hälfte der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen

regelmäßigen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung bzw. Jahresnorm)
und

b) muss unter der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen regelmäßigen
Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung bzw. Jahresnorm)

liegen.
3. Eine Teilzeitbeschäftigung darf von der Dienstbehörde nur dann abgelehnt

werden, wenn der Beamte infolge der Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen
dienstlichen Gründen weder im Rahmen seines bisherigen Arbeitsplatzes
noch auf einem anderen seiner dienstrechtlichen Stellung zumindest ent-
sprechenden Arbeitsplatz verwendet werden könnte.

4. Die Bestimmungen über den Kündigungs- und Entlassungsschutz gelten
auch während eines Rechtsmittelverfahrens betreffend die Ablehnung der
Teilzeitbeschäftigung.

5. § 8 f ist mit den Änderungen anzuwenden, die sich aus den §§ 20 bis 22
MSchG ergeben.

6. Bei der stundenmäßigen Festlegung der Zeiträume, in denen der Beamte
Dienst zu versehen hat, ist auf die persönlichen Verhältnisse des Beam-
ten, insbesondere auf die Gründe, die zur Teilzeitbeschäftigung geführt
haben, so weit Rücksicht zu nehmen, als nicht wichtige dienstliche Inter-
essen entgegenstehen.

7. Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Beamten eine Änderung des Aus-
maßes oder die vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäftigung verfü-
gen, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.

8. Auf Landeslehrer, die Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen, ist § 47
Abs. 3 und 3a LDG 1984 anzuwenden.

(11) Lassen bei den in Abs. 10 angeführten Beamten die besonderen Um-
stände des Dienstes eine genaue Einhaltung eines ganzzahligen Ausmaßes an
Stunden (bei Lehrern an Unterrichtsstunden) nicht zu, so ist es so weit zu über-
schreiten, als es nötig ist, um seine Unterschreitung zu vermeiden.

(11a) Die Bestimmungen über die Bandbreite bei der Teilzeitbeschäftigung
sind auf Vertragslehrpersonen nach dem VBG, Landesvertragslehrpersonen
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nach dem Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 – LVG, BGBl. Nr. 172/1966,
und dem Land- und forstwirtschaftlichen Landesvertragslehrpersonengesetz –
LLVG, BGBl. Nr. 244/1969, mit der Maßgabe anzuwenden, dass die für eine
Vollbeschäftigung vorgesehene Lehrverpflichtung bzw. Jahresnorm um mindes-
tens 20 vH reduziert wird und 30 vH nicht unterschreitet.

(12) Ein im Abs. 10 angeführter Beamter kann über die für ihn maßgebende
Wochendienstzeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn
die Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens unverzüglich notwendig ist
und ein Bediensteter, dessen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung bzw. Jahres-
norm) nicht herabgesetzt ist, nicht zur Verfügung steht. Die Zeit einer solchen
zusätzlichen Dienstleistung ist entweder durch Freizeit auszugleichen oder nach
den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten. Bei Lehrern ist ein solcher
Freizeitausgleich unzulässig. Der erste Satz ist auf Lehrer nicht anzuwenden,
deren Lehrverpflichtung um höchstens 25% herabgesetzt ist.

(12a) Abs. 12 ist auf Vertragsbedienstete und auf Landesvertragslehrperso-
nen nach dem Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 (LVG), BGBl. Nr. 172
und dem Land- und forstwirtschaftlichen Landesvertragslehrpersonengesetz
(LLVG), BGBl. Nr. 244/1969 sinngemäß anzuwenden.

(13) § 8 Abs. 1 ist auf Richteramtsanwärter und Richter mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass sie Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung längstens bis zum Ab-
lauf des siebenten Lebensjahres oder einem späteren Schuleintritt des Kindes
haben. Die Bestimmungen des § 8 Abs. 1 betreffend Ausmaß der Teilzeitbe-
schäftigung und des § 8b Abs. 5 und 6 sind auf Richteramtsanwärter und Rich-
ter mit folgenden Abweichungen anzuwenden:

1. An die Stelle der Teilzeitbeschäftigung tritt die Teilauslastung. Unter Teil-
auslastung ist eine Ermäßigung des regelmäßigen Dienstes bis auf die
Hälfte zu verstehen.

2. Für die vorzeitige Beendigung einer Teilauslastung gilt § 76c RStDG.

(14) Auf die übrigen von Abs. 8, 10 und 13 nicht erfassten Bediensteten ist
§ 8 f Abs. 2 letzter Satz nicht und §§ 8, 8a und 8b Abs. 10 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass

1. eine Teilzeitbeschäftigung jedenfalls nicht zulässig ist, wenn der Bediens-
tete infolge der Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen dienstlichen Gründen
weder im Rahmen seines bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem ande-
ren seiner dienstrechtlichen Stellung zumindest entsprechenden Arbeits-
platz verwendet werden könnte, und

2. § 8 f mit den Änderungen anzuwenden ist, die sich aus den §§ 20 bis 22
MSchG ergeben.

(15) § 7b Abs. 2 ist auf Richter nicht anzuwenden.

(16) § 9a ist nicht anzuwenden auf
1. öffentlich-rechtliche Dienstnehmer und
2. Vertragsbedienstete, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Jänner 2003

begonnen hat, soweit nicht durch Verordnung gemäß § 46 Abs. 1 letzter
Satz des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes
(BMSVG), BGBl. I Nr. 100/2002, etwas anderes angeordnet wird.
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(17) §§ 8a, 8b Abs. 10, 8c, 8 f Abs. 2 letzter Satz und 8h sind auf öffentlich-
rechtliche Dienstnehmer nicht anzuwenden.

(18) §§ 8c Abs. 1 und 8d Abs. 1 sind für Dienststellen, die nicht unter den
II. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, fallen, mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass an die Stelle des Betriebsrates die Personalvertretung
tritt.

(19) § 8e ist auf Beamte mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei Ablehnung
der Teilzeitbeschäftigung durch die Dienstbehörde gemäß Abs. 10 Z 3 der
Dienstnehmer an Stelle der Teilzeitbeschäftigung oder bis zur rechtskräftigen Be-
scheiderlassung Karenz beanspruchen kann. Wurde die Teilzeitbeschäftigung
rechtskräftig abgelehnt, kann der Beamte binnen einer Woche nach Rechtskraft
bekannt geben, dass er Karenz längstens bis zum Ablauf des zweiten Lebensjah-
res des Kindes in Anspruch nimmt.

Abschnitt 6

Schlussbestimmungen

Verweisungen

§ 11. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen
wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Unabdingbarkeit

§ 11a. Die Rechte, die dem Arbeitnehmer auf Grund der §§ 2 bis 11 sowie
§ 12 Abs. 2 zustehen, dürfen – soweit sich aus diesem Bundesgesetz nicht an-
deres ergibt – durch Arbeitsvertrag oder Normen der kollektiven Rechtsgestal-
tung weder aufgehoben noch beschränkt werden.

Übergangsbestimmungen

§ 12. (1) Ansprüche, die durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 833/1992
neu geschaffen wurden, haben nur Eltern, Adoptiv- oder Pflegeeltern, wenn
das Kind nach dem 31. Dezember 1992 geboren wurde. Die Meldefristen für
die Inanspruchnahme von Karenzurlauben oder von zu vereinbarenden Teil-
zeitbeschäftigungen verlängern sich nach Geburten, die zwischen dem
1. Jänner 1993 und der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 833/
1992 erfolgen, um vier Wochen nach der Kundmachung dieses Bundesgeset-
zes. Ansprüche von Eltern, Adoptiv- oder Pflegeeltern, deren Kind vor dem
1. Jänner 1993 geboren wurde, richten sich nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, die unmittelbar vor ihrer Änderung durch dieses Bundesgesetz ge-
golten haben.

(2) Bestehende Regelungen in Normen der kollektiven Rechtsgestaltung
oder in Einzelvereinbarungen über die Anrechnung von Zeiten eines Karenz-
urlaubes für Ansprüche, die sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, werden
auf den Anspruch nach § 7 (§ 15 Abs. 2 letzter Satz MSchG) angerechnet.
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(3) Ansprüche, die durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 153/1999, neu ge-
schaffen werden, haben nur Arbeitnehmer (Väter, Adoptiv- und Pflegeväter),
wenn das Kind nach dem 31. Dezember 1999 geboren wurde. Ansprüche von
Arbeitnehmern (Vätern, Adoptiv- und Pflegevätern), deren Kind vor dem 1. Jän-
ner 2000 geboren wurde, richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, die
unmittelbar vor ihrer Änderung durch dieses Bundesgesetz gegolten haben.

Übergangsbestimmungen (Option) für Geburten nach dem 30. Juni 2000,
jedoch vor dem 1. Jänner 2002

§ 12a. (1) Arbeitnehmer (Väter, Adoptiv- und Pflegeväter), deren Kinder
nach dem 30. Juni 2000, jedoch vor dem Tag der Kundmachung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 103/2001 geboren wurden, können, wenn sich entweder
Mutter oder Vater am Tag der Kundmachung in Karenz befindet oder einen Teil
der Karenz aufgeschoben haben, binnen drei Monaten ab Kundmachung ihrem
Arbeitgeber bekannt geben, ob sie Karenz bis zum Ablauf des zweiten Lebens-
jahres des Kindes nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fas-
sung BGBl. I Nr. 103/2001 in Anspruch nehmen.

(2) Arbeitnehmer, deren Kinder nach dem 30. Juni 2000, jedoch vor dem
1. Jänner 2002 geboren wurden, können ab 1. Jänner 2002 eine Beschäftigung
im Sinne des § 7b Abs. 2 und 3 dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I
Nr. 103/2001 vereinbaren.

(3) Vor dem 1. Jänner 2002 vereinbarte Teilzeitbeschäftigungen nach den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 153/1999
bleiben aufrecht, soweit Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht anderes verein-
baren.

(4) Vor dem 1. Jänner 2002 bescheidmäßig festgelegte Teilzeitbeschäftigun-
gen nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 153/1999 bleiben aufrecht, soweit nicht auf Antrag des
Beamten durch Bescheid eine Abänderung verfügt wird.

Vollziehung

§ 13. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:
1. für Dienstverhältnisse zum Bund die Bundesregierung, in Angelegenhei-

ten jedoch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers betreffen,
dieser Bundesminister;

2. a) für Dienstverhältnisse der Lehrer für öffentliche Pflichtschulen (Art. 14
Abs. 2 B-VG) und

b) für Dienstverhältnisse der Lehrer für öffentliche land- und forstwirt-
schaftliche Berufs- und Fachschulen und Erzieher für öffentliche Schü-
lerheime, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler der öffentli-
chen land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen bestimmt
sind (Art. 14a Abs. 3 B-VG), das Land;

3. hinsichtlich der Befreiung von Stempelgebühren (§ 4 Abs. 2) der Bundes-
minister für Finanzen,
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4. im übrigen der Bundesminister für Arbeit und Soziales, hinsichtlich der Be-
freiung von Bundesverwaltungsabgaben im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Finanzen.

Inkrafttreten

§ 14. (1) § 8 Abs. 2 bis 5, § 8 Abs. 6 zweiter Satz, § 9 Abs. 1, §§ 12 und 13
dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 833/
1992 treten mit 1. Jänner 1993 in Kraft.

(2) § 10 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 665/1994 tritt
mit 1. Juli 1992 in Kraft.

(3) § 6 Abs. 4, § 8 Abs. 10, § 10 Abs. 7 Z 4 und Abs. 9 Z 2 sowie § 11a, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 434/1995, treten mit 1. Juli 1995 in Kraft.

(4) § 10 Abs. 6 bis 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/
1997 tritt mit 1. Juli 1997 in Kraft.

(5) § 10 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/1998 tritt
mit 1. Juli 1998 in Kraft.

(6) Die §§ 2 bis 8a, § 10 Abs. 2 bis 6, 10 und 11 sowie § 12 Abs. 3 dieses
Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/1999 tre-
ten mit 1. Jänner 2000 in Kraft.

(7) § 10 Abs. 5 und 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2000
tritt mit 1. Jänner 2000 in Kraft.

(8) §§ 2 bis 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/2001 tre-
ten mit 1. Jänner 2002 in Kraft und gelten, soweit § 12a nicht anderes bestimmt,
für Arbeitnehmer, deren Kinder nach dem 31. Dezember 2001 geboren werden.

(9) § 9a und § 10 Abs. 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 100/2002 treten mit 1. Jänner 2003 in Kraft, soweit nicht durch Verordnung
gemäß § 46 Abs. 1 letzter Satz BMVG etwas anderes angeordnet wird.

(10) § 10 Abs. 9 und 10 Z 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 130/2003 treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft und sind auf Väter anzu-
wenden, deren Kinder nach dem 31. Dezember 2001 geboren sind.

(11) Die §§ 7 Abs. 1 Z 2, 8 bis 8h und 10 Abs. 10, 13, 14, 17 bis 19 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2004 treten mit 1. Juli 2004 in Kraft und
gelten für Väter (Adoptiv- oder Pflegeväter), deren Kinder nach dem 30. Juni 2004
geboren werden. Für Väter (Adoptiv- oder Pflegeväter), deren Kinder vor dem
1. Juli 2004 geboren wurden, gelten weiterhin die Bestimmungen der §§ 7 Abs. 1
Z 2, 8, 8a und 10 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 64/2004. Ab-
weichend davon kann eine Teilzeitbeschäftigung oder eine Änderung der Lage
der Arbeitszeit nach den §§ 8 bis 8h und 10 Abs. 10, 13, 14, 17 bis 19 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2004 verlangt werden von einem

1. Vater (Adoptiv- oder Pflegevater), wenn er oder die Mutter (Adoptiv- oder
Pflegemutter) des Kindes sich am 1. Juli 2004 in Karenz nach diesem
Bundesgesetz, dem MSchG, gleichartigen österreichischen Rechtsvor-
schriften oder einer gleichartigen Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaates
des Europäischen Wirtschaftsraumes befindet, wobei eine Teilzeitbe-
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schäftigung oder eine Änderung der Lage der Arbeitszeit nach dem Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. 64/2004 frühestens nach Ablauf der Karenz ange-
treten werden kann;

2. Vater (Adoptiv- oder Pflegevater), wenn er oder die Mutter (Adoptiv- oder
Pflegemutter) des Kindes sich am 1. Juli 2004 in Teilzeitbeschäftigung
nach diesem Bundesgesetz, dem MSchG, gleichartigen österreichischen
Rechtsvorschriften oder einer gleichartigen Rechtsvorschrift eines Mit-
gliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes befindet, wobei eine
Teilzeitbeschäftigung oder eine Änderung der Lage der Arbeitszeit nach
dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 64/2004 frühestens nach Ablauf der ur-
sprünglich vereinbarten Teilzeitbeschäftigung angetreten werden kann;

3. Vater, wenn sich die Mutter des Kindes am 1. Juli 2004 in einem Beschäf-
tigungsverbot nach § 5 Abs. 1 und 2 MSchG, gleichartigen österreichi-
schen Rechtsvorschriften oder einer gleichartigen Rechtsvorschrift eines
Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes befindet;

4. Vater, wenn sich die Mutter des Kindes am 1. Juli 2004 im Anschluss an
die Frist nach § 5 Abs. 1 und 2 MSchG, gleichartigen österreichischen
Rechtsvorschriften oder einer gleichartigen Rechtsvorschrift eines Mit-
gliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes einen Gebührenurlaub
verbraucht oder durch Krankheit oder Unglücksfall an der Dienstleistung
verhindert ist und Karenz oder Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG,
gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften oder einer gleichartigen
Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes bereits geltend gemacht hat, wobei eine Teilzeitbeschäftigung oder
eine Änderung der Lage der Arbeitszeit nach dem Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 64/2004 frühestens nach Ablauf der Karenz bzw. der ursprünglich ver-
einbarten Teilzeitbeschäftigung angetreten werden kann.

(12) § 7a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 tritt mit
1. August 2010 in Kraft.

(13) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 treten in
Kraft:

1. § 10 Abs. 13 Z 1 mit 1. Jänner 2013,
2. § 10 Abs. 8 mit 1. September 2013,
3. § 10 Abs. 12a, § 10 Abs. 13 Z 2 sowie § 10 Abs. 16 und 19 mit dem der

Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 folgenden Tag.
(14) § 5, § 6, § 8g sowie § 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I

Nr. 138/2013 treten mit 1. August 2013 in Kraft und gelten für Väter, deren Kinder
nach dem 31. Juli 2013 adoptiert oder in unentgeltliche Pflege genommen werden.

(15) § 10 Abs. 6 und 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 65/
2015 tritt mit 1. September 2015 in Kraft.

(16) § 5 Abs. 1, 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 162/
2015 tritt mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

(17) § 1 Abs. 1a, § 2 Abs. 5 und § 5 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 149/2015 treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

(18) § 8 Abs. 1, § 8a, § 8b Abs. 2, 5, 6 und 10, § 8c Abs. 1, § 8d Abs. 1
sowie § 10 Abs. 11a, 14 und 17 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
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Nr. 149/2015 treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft und gelten für Väter (Adoptiv-
oder Pflegeväter), deren Kinder ab diesem Zeitpunkt geboren (adoptiert oder in
unentgeltliche Pflege genommen) werden.

(19) § 1a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 73/2019 tritt mit 1. September 2019 in Kraft und gilt für Geburten, deren er-
rechneter Geburtstermin frühestens drei Monate nach dem Inkrafttreten liegt.
§ 1a gilt auch für Geburten, deren errechneter Geburtstermin zwischen dem In-
krafttreten dieses Bundesgesetzes und drei Monate nach dessen Inkrafttreten
liegt, mit der Maßgabe, dass die drei Monatsfrist des § 1a Abs. 3 unterschritten
werden darf.

(20) § 10 Abs. 1a und 8 in der Fassung der 3. Dienstrechts-Novelle 2019,
BGBl. I Nr. 112/2019, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Bei
Verlangen nach Freistellungen nach Abschnitt 1a, die vor diesem Zeitpunkt ge-
stellt wurden, ist Abschnitt 1a weiter anzuwenden.

(21) § 10 Abs. 9a in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I
Nr. 153/2020, tritt mit 1. August 2019 in Kraft und gilt für Väter (Adoptiv- oder
Pflegeväter), deren Kinder ab diesem Zeitpunkt geboren (adoptiert oder in un-
entgeltliche Pflege genommen) werden.

Artikel XVIII

Inkrafttreten

(1) Die Art. I bis IV, VI bis XVI dieses Bundesgesetzes treten am 1. Jänner
1990 in Kraft.

(2) Art. V dieses Bundesgesetzes tritt gegenüber den Ländern für die Aus-
führungsgesetzgebung mit dem Tag der Kundmachung in Kraft. Die Ausfüh-
rungsgesetze der Länder sind binnen sechs Monaten ab dem der Kundmachung
folgenden Tag zu erlassen.

(3) Väter, Adoptiv- oder Pflegeväter haben nur dann Anspruch auf Karenz-
urlaub nach Art. I, wenn das Kind, zu dessen Betreuung Karenzurlaub genom-
men wird, nach dem 31. Dezember 1989 geboren wurde.

(4) Väter, Adoptiv- oder Pflegeväter haben nur dann Anspruch auf Karenz-
urlaubsgeld nach Art. VI oder VIII, wenn das Kind, das Anlaß für die Gewährung
des Karenzurlaubsgeldes ist, nach dem 31. Dezember 1989 geboren wurde.

Artikel XIX

Vollziehung

(1) Mit der Vollziehung des Art. I dieses Bundesgesetzes sind betraut:
1. für Dienstverhältnisse zum Bund die Bundesregierung, in Angelegenhei-

ten jedoch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers betreffen,
dieser Bundesminister;

2. a) für Dienstverhältnisse der Lehrer für öffentliche Pflichtschulen (Art. 14
Abs. 2 B-VG) und
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2. b) für Dienstverhältnisse der Lehrer für öffentliche land- und forstwirt-
schaftliche Berufs- und Fachschulen und Erzieher für öffentliche Schü-
lerheime, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler der öffentli-
chen land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen bestimmt
sind (Art. 14a Abs. 3 B-VG),

das Land;
3. hinsichtlich der Befreiung von Stempelgebühren (§ 4 Abs. 2) der Bundes-

minister für Finanzen,
4. im übrigen der Bundesminister für Arbeit und Soziales, hinsichtlich der Be-

freiung von Bundesverwaltungsabgaben im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Finanzen.

(2) Mit der Vollziehung des Art. XVII (Übergangsbestimmung zum ASVG) ist
der Bundesminister für Arbeit und Soziales betraut.

(3) Mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß Art. 15 Abs. 8 B-VG zuste-
henden Rechte hinsichtlich des Art. V dieses Bundesgesetzes ist der Bundes-
minister für Arbeit und Soziales betraut.

Artikel XXIV

Inkrafttreten und Vollziehung

(Anm.: aus BGBl. Nr. 408/1990, zu §§ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, BGBl. Nr. 651/1989)

(1) Die Art. I bis VIII und die Art. XI bis XXII treten mit 1. Juli 1990 in Kraft, so-
weit Abs. 3 nichts anderes bestimmt.

(Anm.: Abs. 2 betrifft das Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287/1984)
(3) Ansprüche nach diesem Bundesgesetz haben nur Eltern, Adoptiv- oder

Pflegeeltern, wenn das Kind nach dem 30. Juni 1990 geboren wurde. Die Mel-
defristen für die Inanspruchnahme von Karenzurlauben oder von zu verein-
barenden Teilzeitbeschäftigungen verlängern sich nach Geburten, die zwischen
dem 1. Juli 1990 und der Kundmachung dieses Bundesgesetzes erfolgen, um
vier Wochen nach der Kundmachung dieses Bundesgesetzes. Ansprüche von
Eltern, Adoptiv- oder Pflegeeltern, deren Kind vor dem 1. Juli 1990 geboren
wurde, richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, die unmittelbar vor ih-
rer Änderung durch dieses Bundesgesetz gegolten haben.

(Anm.: Abs. 4 Inkrafttretensbestimmung)
(Anm.: Abs. 5 betrifft das Gehaltsgesetz 1956 sowie die Bundesforste-Dienst-

ordnung 1986)
(Anm.: Abs. 6 betrifft das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86/

1948, sowie die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl. Nr. 298/1986)
(Anm.: Abs. 7 betrifft das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBl.

Nr. 189/1955)
(Anm.: Abs. 8 betrifft das Betriebshilfegesetz, BGBl. Nr. 359/1982)
(Anm.: Abs. 9 Inkrafttretensbestimmung)
(Anm.: Abs. 10 und 11 Vollziehungsklausel)
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Kinderbetreuungsgeldgesetz – KBGG
Bundesgesetz, mit dem ein Kinderbetreuungsgeldgesetz

erlassen wird
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung erlassen

wurden, und zwar:

BGBl. I Nr. 20/2002 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 58/2003,
BGBl. I Nr. 122/2003,
BGBl. I Nr. 34/2004 (Art. IV),
BGBl. I Nr. 100/2005 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 97/2006,
BGBl. I Nr. 168/2006 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 76/2007 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 24/2009,
BGBl. I Nr. 116/2009 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 11/2011 (VfGH),
BGBl. I Nr. 139/2011 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 117/2013,
BGBl. I Nr. 197/2013 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 35/2014 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 53/2016 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 32/2018 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 100/2018 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 24/2019 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 75/2019 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 111/2020,
BGBl. I Nr. 165/2020,
BGBl. I Nr. 221/2021,
BGBl. I Nr. 61/2022,
BGBl. I Nr. 151/2022,
BGBl. I Nr. 154/2022,
BGBl. I Nr. 174/2022,
BGBl. I Nr. 225/2022.

Abschnitt 1

Leistungsarten

§ 1. Als Leistungen werden nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes gewährt:
1. das pauschale Kinderbetreuungsgeld als Konto;
2. das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens;
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3. die Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld;
4. der Partnerschaftsbonus.

Der Bezug von pauschalem Kinderbetreuungsgeld als Konto schließt einen Be-
zug von Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens aus und um-
gekehrt.

Abschnitt 2

Pauschales Kinderbetreuungsgeld als Konto

Anspruchsberechtigung

§ 2. (1) Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld hat ein Elternteil (Adoptiveltern-
teil, Pflegeelternteil) für sein Kind (Adoptivkind, Pflegekind) bzw. eine Krisenpfle-
geperson für ein Krisenpflegekind, sofern

1. für dieses Kind Anspruch auf Familienbeihilfe nach dem Familienlasten-
ausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376, besteht und Familienbeihilfe für
dieses Kind tatsächlich bezogen wird,

2. der Elternteil mit diesem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt,
3. der Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte (§ 8 Abs. 1) des Eltern-

teiles im Kalenderjahr den absoluten Grenzbetrag von 18000 E oder den
höheren individuellen Grenzbetrag nach § 8b nicht übersteigt,

4. der Elternteil und das Kind den Mittelpunkt der Lebensinteressen im Bun-
desgebiet haben und

5. der Elternteil und das Kind sich nach §§ 8 und 9 des Niederlassungs- und
Aufenthaltsgesetzes (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, oder nach § 54 des
Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 87/
2012, rechtmäßig in Österreich aufhalten, es sei denn, es handelt sich
a) um österreichische Staatsbürger oder
b) Personen, denen Asyl nach dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005),

BGBl. I Nr. 100, gewährt wurde, oder
c) Personen, denen der Status des subsidiär Schutzberechtigten nach

dem Asylgesetz 2005 zuerkannt wurde und für die kein Anspruch auf
Leistungen aus der Grundversorgung oder Mindestsicherung besteht
und die unselbständig oder selbständig erwerbstätig sind, oder

d) Personen, denen der Status der Vertriebenen nach § 62 Abs. 1 Asylge-
setz in Verbindung mit der Verordnung der Bundesregierung über ein
vorübergehendes Aufenthaltsrecht für aus der Ukraine Vertriebene
(Vertriebenen-VO), BGBl. II Nr. 92/2022, zuerkannt wurde.

Für nachgeborene Kinder wird das Kinderbetreuungsgeld rückwirkend gewährt.
Gleiches gilt für Adoptiv- und Pflegekinder, rückwirkend bis zur Begründung des
Mittelpunktes der Lebensinteressen im Bundesgebiet durch den Elternteil und
das Kind. Als nachgeborene Kinder gelten jene Kinder, die nach dem Zeitpunkt
der Erteilung des Aufenthaltstitels oder der Zuerkennung des Status des Asylbe-
rechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten an den zusammenführenden
Fremden geboren werden.

(2) Für ein Kind ist ein gleichzeitiger Bezug von Kinderbetreuungsgeld durch
beide Elternteile ausgeschlossen.
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(3) In Zweifelsfällen hat das Vorrecht auf Kinderbetreuungsgeld derjenige
Elternteil, der die Betreuung des Kindes, für das Kinderbetreuungsgeld bezogen
wird, überwiegend durchführt.

(4) Bei Mehrlingsgeburten gebührt Kinderbetreuungsgeld gemäß § 3a nur,
wenn die Anspruchsvoraussetzungen nach diesem Bundesgesetz für jedes
Mehrlingskind erfüllt sind.

(5) Auf den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld kann verzichtet werden, wo-
durch sich der Anspruchszeitraum (§ 8) um den Zeitraum des Verzichts verkürzt.
Ein Verzicht ist nur für ganze Kalendermonate möglich. Zeitpunkt und Dauer
müssen im Vorhinein bekanntgegeben werden. Der Verzicht kann widerrufen
werden. Ein Widerruf ist nur für ganze Kalendermonate und maximal für
182 Tage rückwirkend möglich.

(6) Ein gemeinsamer Haushalt im Sinne dieses Gesetzes liegt nur dann vor,
wenn der Elternteil und das Kind in einer dauerhaften (mindestens 91 Tage
durchgehend) Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft an derselben Wohnadresse
leben und beide an dieser Adresse auch hauptwohnsitzlich gemeldet sind. Eine
höchstens bis zu 10 Tage verspätet (§ 3 Abs. 1 MeldeG) erfolgte Hauptwohn-
sitzmeldung des Kindes an dieser Wohnadresse schadet nicht. Der gemein-
same Haushalt gilt bei mehr als 91-tägiger tatsächlicher oder voraussichtlicher
Dauer einer Abwesenheit des Elternteiles oder des Kindes als aufgelöst. Bei
einem 91 Tage übersteigenden Krankenhausaufenthalt des Kindes wird bei per-
sönlicher Pflege und Betreuung des Kindes durch diesen Elternteil im Mindest-
ausmaß von durchschnittlich vier Stunden täglich ausnahmsweise der gemein-
same Haushalt des Kindes mit diesem Elternteil im Sinne dieses Absatzes
angenommen. Eine Krisenpflegeperson hat unabhängig davon, dass nie eine
dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft mit dem Krisenpflegekind vor-
liegt, Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für dieses Krisenpflegekind, sofern sie
es mindestens 91 Tage durchgehend in einer Wohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft betreut.

(7) Bei getrennt lebenden Eltern muss der antragstellende Elternteil, der mit
dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, obsorgeberechtigt sein und die An-
spruchsvoraussetzung nach Abs. 1 Z 1 in eigener Person erfüllen.

(8) Als Tage im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Kalendertage zu ver-
stehen.

§ 2a. (1) Krisenpflegepersonen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Per-
sonen, die im Auftrag des zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträgers ausge-
bildet und von diesem mit der vorübergehenden Pflege und Erziehung eines
Kindes für die Dauer der Gefährdungsabklärung betraut wurden. Krisenpflege-
personen sind keine Pflegeeltern im Sinne dieses Gesetzes, die auf Pflegeeltern
anzuwendenden Bestimmungen sind jedoch auf Krisenpflegepersonen sinnge-
mäß anzuwenden, es sei denn, dieses Gesetz sieht abweichende Bestimmun-
gen für Krisenpflegepersonen vor.

(2) Krisenpflegekinder im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Kinder, die auf-
grund einer akut gefährdenden Lebenssituation kurzfristig von Krisenpflegeper-
sonen betreut werden. Krisenpflegekinder sind keine Pflegekinder im Sinne die-
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ses Gesetzes, die auf Pflegekinder anzuwendenden Bestimmungen sind jedoch
auf Krisenpflegekinder sinngemäß anzuwenden, es sei denn, dieses Gesetz
sieht abweichende Bestimmungen für Krisenpflegekinder vor.

Höhe und Anspruchsdauer

§ 3. (1) Das Kinderbetreuungsgeld beträgt bei einer Anspruchsdauer von bis
zu 365 Tagen ab der Geburt des Kindes 33,88 Euro täglich. Eine kürzere Inan-
spruchnahme erhöht nicht den Tagesbetrag. Eine verlängerte Inanspruchnahme
ist gemäß § 5 möglich.

(1a) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals mit 1. Jänner
2023, ist das Kinderbetreuungsgeld (Abs. 1 erster Satz) mit dem Anpassungs-
faktor des § 108f des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl.
Nr. 189/1955, zu vervielfachen. Der Vervielfachung ist der Betrag zugrunde zu
legen, der am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres in Geltung steht. Der
vervielfachte Betrag ist kaufmännisch auf zwei Dezimalstellen zu runden.

(2) Der Bezug von Kinderbetreuungsgeld nach Abs. 1 kann abwechselnd
durch beide Elternteile erfolgen, wodurch sich die Anspruchsdauer über den
365. Tag ab der Geburt hinaus um die bereits bezogenen Tage des jeweils an-
deren Elternteiles verlängert, maximal jedoch auf bis zu 456 Tage ab der Geburt
des Kindes. Jedem Elternteil ist hierbei eine Anspruchsdauer von 91 Tagen un-
übertragbar vorbehalten. Pro Kind ist nur ein zweimaliger Wechsel zwischen den
Elternteilen zulässig.

(3) Ist der beziehende Elternteil durch ein unvorhersehbares und unabwend-
bares Ereignis für eine nicht bloß verhältnismäßig kurze Zeit verhindert, das
Kind im gemeinsamen Haushalt (§ 2 Abs. 6) zu betreuen, kann ein Wechsel
über das in Abs. 2 angeführte Ausmaß erfolgen.

(4) Werden die im § 7 Abs. 2 vorgesehenen Mutter-Kind-Pass-Untersuchun-
gen nicht bis zu den vorgesehenen Zeitpunkten nachgewiesen, so reduziert sich
der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für jeden Elternteil um 1300 Euro.

(5) Das Kinderbetreuungsgeld kann stets, also unabhängig von einem Wech-
sel, jeweils nur in Blöcken von mindestens 61 Tagen beansprucht werden. Als
beansprucht gelten ausschließlich Zeiträume des tatsächlichen Bezuges der
Leistung.

(6) Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld endet spätestens mit Ablauf
jenes Tages, welcher der Geburt eines weiteren Kindes bzw. der Adoption
(In-Pflege-Nahme) eines jüngeren Kindes vorangeht. Endet der Anspruch für
das weitere Kind vorzeitig, lebt der Anspruch für jenes Kind, für welches davor
Kinderbetreuungsgeld bezogen wurde, wieder auf.

Mehrlingsgeburten

§ 3a. (1) Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das Kinderbetreuungsgeld für
das zweite und jedes weitere Kind um 50% des Betrages gemäß § 3 Abs. 1.
Voraussetzung für den Anspruch auf den Erhöhungsbetrag ist, dass ein An-
spruch auf Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes besteht.
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(2) Werden für das zweite oder weitere Mehrlingskind die in § 7 Abs. 2 vorge-
sehenen Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen nicht bis zu den vorgesehenen
Zeitpunkten nachgewiesen, so reduziert sich das Kinderbetreuungsgeld für je-
den Elternteil um 650 Euro pro weiterem Mehrlingskind.

Bezugsbeginn

§ 4. (1) Das Kinderbetreuungsgeld gebührt auf Antrag, frühestens ab dem
Tag der Geburt des Kindes, bei Adoptiv- und Pflegekindern frühestens ab dem
Tag, ab dem das Kind in Pflege genommen wird.

(2) Wird der Antrag erst später gestellt, so gebührt das Kinderbetreuungsgeld
rückwirkend bis zum Höchstausmaß von 182 Tagen.

Bezugsende

§ 4a. (1) Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld endet mit Ablauf des letz-
ten Tages der beantragten Dauer, spätestens jedoch nach der in diesem Bun-
desgesetz festgelegten Höchstanspruchsdauer.

(2) Der Bezug des Kinderbetreuungsgeldes kann durch Verzicht (§ 2 Abs. 5,
§ 24b Abs. 7) vorübergehend oder durch gesonderte Meldung vorzeitig beendet
werden. Im Fall der vorzeitigen Beendigung ist ein neuerlicher Bezug nur nach
erneuter Antragstellung und nach Ablauf einer Frist von mindestens einem Ka-
lendermonat möglich. Der Beendigungszeitpunkt muss im Vorhinein bekanntge-
geben werden.

Flexible Inanspruchnahme

§ 5. (1) Die Anspruchsdauer nach § 3 Abs. 1 kann auf bis zu 851 Tage ab
Geburt des Kindes verlängert werden, wodurch sich der Tagesbetrag im glei-
chen Verhältnis verringert. § 3a Abs. 1 ist sinngemäß und verhältnismäßig an-
zuwenden.

(2) Der Bezug von Kinderbetreuungsgeld nach Abs. 1 kann abwechselnd
durch beide Elternteile erfolgen, § 3 Abs. 2 erster und zweiter Satz ist dabei sinn-
gemäß und verhältnismäßig anzuwenden. Die Anspruchsdauer verlängert sich
maximal auf bis zu 1063 Tage ab der Geburt des Kindes.

(3) § 3 Abs. 3 bis 6 und § 3a Abs. 2 sind anzuwenden.

Festlegung und Änderung der Anspruchsdauer

§ 5a. (1) Die Anspruchsdauer (§ 3 Abs. 1 und 2, § 5 Abs. 1 und 2) ist bei der
erstmaligen Antragstellung verbindlich festzulegen. Nicht in Anspruch genom-
mene Tage verfallen ausnahmslos. Der antragstellende Elternteil ist an den sich
aus dieser gewählten Anspruchsdauer ergebenden Tagesbetrag gebunden. Der
andere Elternteil ist ebenfalls an diesen Tagesbetrag gebunden. Der Anspruch
besteht nur für volle Tage.

(2) Eine spätere Änderung der festgelegten Anspruchsdauer ist nur einmal
pro Kind auf Antrag und nur bis spätestens 91 Tage vor Ablauf der ursprünglich
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beantragten Anspruchsdauer möglich. Die Änderung kann nur auf Antrag des
beziehenden Elternteiles erfolgen. Die Änderung bindet auch den anderen
Elternteil. Die Änderung der Anspruchsdauer ist nur unter Einhaltung der Rezi-
prozität und aller gesetzlichen Bedingungen möglich und sie ist ausgeschlossen,
sofern dadurch vergangene Bezugszeiträume nachträglich geändert werden
sollen. Die Änderung bewirkt, dass die Eltern so zu stellen sind, wie sie stünden,
wenn von Anfang an die nun geänderte Anspruchsdauer festgelegt worden
wäre, weshalb die durch die Änderung ausgelöste Neubemessung des Tages-
betrages einen Nachzahlungsanspruch oder eine Rückzahlungsverpflichtung für
vergangene Zeiträume auslöst. Im Falle einer Rückzahlungsverpflichtung ist die
Änderung nur dann wirksam, sofern binnen 61 Tagen ab Antragstellung der ge-
samte Rückzahlungsbetrag beim Krankenversicherungsträger einlangt. Hat der
andere Elternteil bereits Kinderbetreuungsgeld bezogen, so ist eine Änderung
nur bei ausdrücklicher Zustimmung dieses Elternteiles möglich; weiters ist im
Falle einer Rückzahlungsverpflichtung die Änderung nur dann wirksam, sofern
binnen 61 Tagen ab Beantragung der Änderung die gesamten Rückzahlungsbe-
träge beider Elternteile beim Krankenversicherungsträger einlangen. Eine un-
wirksame Änderung eröffnet keine weitere Änderungsmöglichkeit.

Partnerschaftsbonus

§ 5b. Haben die Eltern das Kinderbetreuungsgeld für dasselbe Kind zu an-
nähernd gleichen Teilen, mindestens jedoch im Ausmaß von je 124 Tagen, be-
ansprucht, so gebührt jedem Elternteil nach Ende des Anspruchszeitraumes auf
Antrag ein Partnerschaftsbonus in Höhe von 500 Euro als Einmalzahlung. Zu
annähernd gleichen Teilen im Sinne dieses Bundesgesetzes beziehen Eltern
nur dann, wenn der eine Elternteil mindestens 40% und der andere Elternteil
maximal 60% bezieht. Nach Auszahlung des Partnerschaftsbonus besteht kein
Anspruch mehr auf Kinderbetreuungsgeld für dieses Kind, weder für künftige,
noch für vergangene Zeiträume. Der Anspruch besteht pro Kind nur einmal, wo-
bei den Vorrang jene Eltern haben, die zuerst bezogen haben. Der Antrag ist
spätestens binnen 124 Tagen ab Ende des letzten Bezugsteiles beim Kranken-
versicherungsträger zu stellen. In Angelegenheiten des Partnerschaftsbonus ist
jener Krankenversicherungsträger zuständig, bei dem zuletzt Kinderbetreuungs-
geld für dieses Kind bezogen worden ist. Eine Rückforderung von zu Unrecht
bezogenem Kinderbetreuungsgeld für dieses Kind bei einem Elternteil löst zu-
gleich eine Rückforderung der beiden Partnerschaftsboni aus, sofern dadurch
die geforderte Anspruchsdauer eines Elternteiles oder die vorgeschriebene Auf-
teilungsquote nicht mehr vorliegt.

Härtefälleverlängerung

§ 5c. (1) Ist ein Elternteil aufgrund eines unabwendbaren und unvorherseh-
baren Ereignisses, dessen Dauer den Wegfall des gemeinsamen Haushaltes
mit dem Kind bewirkt, am Bezug des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes für
dieses Kind verhindert, so verlängert sich die Bezugsdauer des anderen Eltern-
teiles im Zeitraum der Verhinderung auf Antrag um die Anzahl der Verhinde-
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rungstage, maximal aber um 91 Tage. Ein unvorhersehbares und unabwendba-
res Ereignis im Sinne dieses Gesetzes liegt nur vor bei:

1. Tod,
2. Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt,
3. Gerichtlich oder behördlich festgestellter häuslicher Gewalt sowie Aufent-

halt im Frauenhaus aufgrund häuslicher Gewalt,
4. Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer anderweitigen auf gericht-

licher oder behördlicher Anordnung beruhenden Anhaltung.
Hat der verhinderte Elternteil bereits Kinderbetreuungsgeld für dieses Kind be-
zogen, so werden seine Bezugstage auf den Verlängerungszeitraum des ande-
ren Elternteiles angerechnet. Der andere Elternteil hat Beginn und (voraussicht-
liche) Dauer der Verhinderung des verhinderten Elternteiles bekannt zu geben
und die anspruchsbegründenden Umstände nachzuweisen. Die Verlängerung
nach diesem Absatz endet bei vorzeitigem Ende der Verhinderung. Der Wegfall
des gemeinsamen Haushaltes mit dem Kind ist nur bei einer nicht bloß vorüber-
gehenden Dauer des Ereignisses anzunehmen (§ 2 Abs. 6). Dem Wegfall des
gemeinsamen Haushaltes mit dem Kind gleichzustellen ist der Wegfall des ge-
meinsamen Haushaltes mit der mit diesem Kind schwangeren Frau. Kein An-
spruch auf Verlängerung besteht, sofern der nicht verhinderte Elternteil eine Ehe
oder nicht-eheliche Lebensgemeinschaft mit einer anderen Person als der Kin-
desmutter oder dem Kindesvater eingeht.

(2) Eine Verlängerung im Sinne des Abs. 1 erfolgt auch dann, wenn ein al-
leinstehender Elternteil (§ 11 Abs. 1) einen Antrag auf Festsetzung des Unter-
haltes für das Kind, für das Kinderbetreuungsgeld bezogen wird, gestellt hat, je-
doch noch kein tatsächlicher Unterhalt geleistet wird oder ein vom Gericht vor-
läufig zugesprochener Unterhalt 100 Euro nicht übersteigt, sofern während der
letzten 121 Tage vor der Verlängerung sowie während der 91 Verlängerungs-
tage das Einkommen des alleinstehenden Elternteiles im monatlichen Durch-
schnitt den Betrag von 1400 Euro netto nicht übersteigt. Ab einer dritten und
weiteren im gemeinsamen Haushalt lebenden Person, für die aufgrund einer
rechtlichen oder sittlichen Pflicht vom alleinstehenden Elternteil Unterhalt geleis-
tet wird, erhöht sich dieser Betrag um jeweils 300 Euro monatlich. Zum Einkom-
men zählen alle Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 EStG 1988, Leistungen aus der ge-
setzlichen und freiwilligen Pensionsversicherung, Leistungen aus der Arbeits-
losenversicherung, dem Kinderbetreuungsgeldgesetz, die Familienbeihilfe, der
Ehegattenunterhalt sowie einkommensähnliche bundes- oder landesgesetzlich
geregelte Beihilfen und Zuschüsse (z.B. Mindestsicherung). Die Einkommenssi-
tuation der letzten 121 Tage ist bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung nach-
zuweisen, für den Verlängerungszeitraum ist die Glaubhaftmachung zum Zeit-
punkt der Antragstellung vorläufig ausreichend.

Gleichzeitiger Bezug

§ 5d. Abweichend von § 2 Abs. 2 können die Eltern aus Anlass des erst-
maligen Wechsels gleichzeitig Kinderbetreuungsgeld in der Dauer von bis zu
31 Tagen in Anspruch nehmen, wodurch sich die Anspruchsdauer um diese
Tage reduziert.
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Ruhen

§ 6. (1) Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld ruht, sofern ein Anspruch
auf Wochengeld gemäß § 162 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, oder vergleichbare Leistungen nach anderen
österreichischen oder ausländischen Rechtsvorschriften besteht, in der Höhe
des Wochengeldes bzw. in der Höhe der vergleichbaren Leistungen.

(1a) Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld ruht, sofern ein Anspruch auf
eine Leistung gemäß § 102a des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes
(GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, oder § 98 des Bauern-Sozialversicherungsgeset-
zes (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, oder vergleichbare Leistungen nach anderen
österreichischen oder ausländischen Rechtsvorschriften besteht, in der Höhe
des Wochengeldes gemäß § 102a Abs. 5 GSVG.

(2) Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für ein Kind ruht für den Vater
nicht, sofern für die Mutter ein Anspruch gemäß Abs. 1 anlässlich der Geburt ei-
nes weiteren Kindes besteht.

(3) Der Anspruch auf Leistungen nach diesem Bundesgesetz ruht, sofern An-
spruch auf ausländische Familienleistungen besteht, in der Höhe der ausländi-
schen Leistungen. Der Differenzbetrag zwischen den ausländischen Familien-
leistungen und den Leistungen nach diesem Bundesgesetz wird nach Ende der
ausländischen Familienleistungen auf die laufenden Leistungen nach diesem
Bundesgesetz angerechnet. Das Ruhen und die Anrechnung erfolgen jedoch je-
weils nur in der Höhe, in der sie nicht bereits eine andere österreichische Fami-
lienleistung zum Ruhen gebracht und auf diese angerechnet wurden.

Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen

§ 7. (1) Im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes sowie der Gewäh-
rung des Kinderbetreuungsgeldes hat die Bundesministerin für Gesundheit im
Einvernehmen mit der Bundesministerin für Familien und Jugend ein Mutter-
Kind-Pass-Untersuchungsprogramm für die Schwangere und das Kind mittels
Verordnung festzulegen und einen Mutter-Kind-Pass aufzulegen. Die Verord-
nung hat den Umfang, die Art und den Zeitpunkt der ärztlichen Untersuchungen
sowie der Hebammenberatung zu bestimmen, wobei auf den jeweiligen Stand
der medizinischen Erkenntnisse zur Sicherung der Gesundheit der Schwan-
geren und des Kindes Bedacht zu nehmen ist. In der Verordnung sind die Unter-
suchungen der Schwangeren und weitere Untersuchungen des Kindes bis zur
Vollendung des 62. Lebensmonats sowie eine einstündige Beratung durch eine
Hebamme innerhalb der 18. bis 22. Schwangerschaftswoche vorzusehen. Für
den Nachweis der ärztlichen Untersuchungen sowie der Hebammenberatung
hat der Mutter-Kind-Pass einen entsprechenden Vordruck zu enthalten.

(2) Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld in voller Höhe besteht nur, sofern
1. die fünf Untersuchungen während der Schwangerschaft sowie die erste

Untersuchung des Kindes nach der in Abs. 1 genannten Verordnung vor-
genommen und bei der Beantragung des Kinderbetreuungsgeldes durch
Vorlage der entsprechenden Untersuchungsbestätigungen nachgewiesen
werden und
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2. die zweite bis fünfte Untersuchung des Kindes bis zur Vollendung des
14. Lebensmonates nach der in Abs. 1 genannten Verordnung vorgenom-
men und spätestens bis zur Vollendung des 15. Lebensmonates des Kin-
des durch Vorlage der entsprechenden Untersuchungsbestätigungen
nachgewiesen werden.

(3) Ungeachtet des Abs. 2 besteht Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld in
voller Höhe, wenn

1. die Vornahme oder der Nachweis der Untersuchungen nur aus Gründen,
die nicht von den Eltern zu vertreten sind, unterbleibt oder

2. die jeweiligen Nachweise bis spätestens zur Vollendung des 18. Lebens-
monates des Kindes nachgebracht werden.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 53/2016)

Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte

§ 8. (1) Maßgebliche Einkünfte sind die Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4
des Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400. Der Gesamt-
betrag der maßgeblichen Einkünfte ist wie folgt zu ermitteln:

1. Soweit im Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte solche aus nicht-
selbständiger Arbeit (§ 25 EStG 1988) enthalten sind, ist von jenen Ein-
künften auszugehen, die während der Kalendermonate mit Anspruch
auf Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes (Anspruchszeitraum) erzielt
werden und gemäß § 19 EStG 1988 diesem Anspruchszeitraum zuzuord-
nen sind. Sonstige Bezüge im Sinne des § 67 EStG 1988 bleiben außer
Ansatz. Der danach ermittelte Betrag ist um 30% zu erhöhen und sodann
auf einen Jahresbetrag umzurechnen. Besteht der Anspruch auf Auszah-
lung des Kinderbetreuungsgeldes für den ganzen Kalendermonat, so zählt
dieser Kalendermonat zum Anspruchszeitraum, andernfalls ist dieser Ka-
lendermonat nicht in den Anspruchszeitraum einzubeziehen. Leistungen
aus der Arbeitslosenversicherung gelten als Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit, abweichend vom vorletzten Satz ist der ermittelte Betrag um
15% zu erhöhen. Dem Wochengeld gleichartige Leistungen bleiben außer
Ansatz. Die auf Grund von völkerrechtlichen Verträgen steuerbefreiten
Einkünfte sowie die einem Abgeordneten zum Europäischen Parlament
oder seinem Hinterbliebenen nach Artikel 9 des Abgeordnetenstatuts des
Europäischen Parlaments gebührenden Bezüge sind bei der Ermittlung
des Gesamtbetrages der maßgeblichen Einkünfte wie steuerpflichtige Ein-
künfte zu behandeln.

2. Andere maßgebliche Einkünfte (§§ 21 bis 23 EStG 1988) sind mit jenem
Betrag zu berücksichtigen, der in die Ermittlung des Einkommens für das
betreffende Kalenderjahr eingeht. Einkünfte aus Betätigungen, die die
Grundlage für Pflichtbeiträge in der gesetzlichen Sozialversicherung dar-
stellen, sind um 30% zu erhöhen. Wird bis zum Ablauf des zweiten auf das
betreffende Kalenderjahr folgenden Kalenderjahres dem Krankenversi-
cherungsträger nachgewiesen, in welchem Ausmaß Einkünfte vor Beginn
oder nach Ende des Anspruchszeitraumes (Z 1) angefallen sind, sind nur
jene Einkünfte zu berücksichtigen, die während des Anspruchszeitraumes
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angefallen sind. Im Falle eines derartigen Nachweises, der den steuer-
rechtlichen Bestimmungen zu entsprechen hat, sind die während des An-
spruchszeitraumes angefallenen Einkünfte auf einen Jahresbetrag umzu-
rechnen. Z 1 vierter Satz ist anzuwenden.

(2) Wird auf den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld oder auf den Anspruch
auf Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld verzichtet (§ 2 Abs. 5 und
§ 9 Abs. 4), so bleiben die während der Dauer des Verzichtes erzielten Einkünfte
bei der Ermittlung des Gesamtbetrages der maßgeblichen Einkünfte gemäß
Abs. 1 außer Ansatz.

Einschleifregelung

§ 8a. (1) Übersteigt der Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte gemäß
§ 8 den Grenzbetrag nach § 2 Abs. 1 Z 3 bzw. § 24 Abs. 1 Z 3, so verringert sich
das für das betreffende Kalenderjahr gebührende Kinderbetreuungsgeld um den
übersteigenden Betrag.

(2) Übersteigt der Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte gemäß § 8 den
Grenzbetrag nach § 9 Abs. 3 oder § 12, so verringert sich die für das betreffende
Kalenderjahr gebührende Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld um
die Summe der übersteigenden Beträge, sofern beide Grenzbeträge jeweils
um nicht mehr als 15% überstiegen werden. Bei einer Überschreitung auch nur
eines Grenzbetrages von mehr als 15%, ist die gesamte in dem Kalenderjahr be-
zogene Beihilfe zurückzuzahlen.

Individueller Grenzbetrag

§ 8b. (1) Der individuelle Grenzbetrag beträgt 60% des Gesamtbetrages der
maßgeblichen Einkünfte. Maßgebliche Einkünfte sind die Einkünfte gemäß § 2
Abs. 3 Z 1 bis 4 des EStG 1988. Der Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte
nach dieser Bestimmung ist wie folgt zu ermitteln:

1. Soweit im Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte solche aus nicht-
selbständiger Arbeit (§ 25 EStG 1988) enthalten sind, ist von jenen Ein-
künften auszugehen, die für das letzte Kalenderjahr vor der Geburt des
Kindes, in dem kein Kinderbetreuungsgeld bezogen wurde, maximal je-
doch in dem für das der Geburt drittvorangegangenen Kalenderjahr (rele-
vanter Zeitraum), in dem zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Ein-
kommensteuerbescheid für das betreffende Kalenderjahr ausgewiesen
sind. Liegt zum Zeitpunkt der Antragstellung noch kein Einkommensteuer-
bescheid für das betreffende Kalenderjahr vor, so ist der erste erlassene
Einkommensteuerbescheid für das betreffende Kalenderjahr heranzuzie-
hen. Sonstige Bezüge im Sinne des § 67 EStG 1988 bleiben außer An-
satz. Der danach ermittelte Betrag ist um 30% zu erhöhen. Leistungen
aus der Arbeitslosenversicherung gelten als Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit, abweichend vom letzten Satz ist der ermittelte Betrag um
15% zu erhöhen. Dem Wochengeld gleichartige Leistungen bleiben außer
Ansatz. Die auf Grund von völkerrechtlichen Verträgen steuerbefreiten
Einkünfte sowie die einem Abgeordneten zum Europäischen Parlament
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oder seinem Hinterbliebenen nach Artikel 9 des Abgeordnetenstatuts des
Europäischen Parlaments gebührenden Bezüge sind bei der Ermittlung
des individuellen Grenzbetrages wie steuerpflichtige Einkünfte zu be-
handeln.

2. Andere maßgebliche Einkünfte (§§ 21 bis 23 EStG 1988) sind mit jenem
Betrag zu berücksichtigen, der in die Ermittlung des Einkommens für den
relevanten Zeitraum (Z 1) eingeht und der im zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung geltenden Einkommensteuerbescheid für das betreffende Kalen-
derjahr ausgewiesen ist. Z 1 zweiter Satz ist anzuwenden. Einkünfte aus
Betätigungen, die Grundlage für Pflichtbeiträge in der gesetzlichen Sozial-
versicherung darstellen, sind um 30% zu erhöhen.

(2) Spätere Abänderungen und Aufhebungen des nach Z 1 und 2 relevan-
ten Einkommensteuerbescheides (insbesondere nach den §§ 276 Absatz 1,
293 bis 303 Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961) wirken sich
bei der Überprüfung der Einhaltung des Grenzbetrages nur dann aus, sofern
dies bis spätestens zum Ende des Leistungsbezuges ausdrücklich verlangt
wird oder eine von Amts wegen eingeleitete Überprüfung ergibt, dass die Ab-
änderung und Aufhebung des Bescheides nicht auf ein überwiegendes Ver-
schulden der Abgabenbehörde zurückzuführen ist. Liegt binnen drei Jahren ab
Bezugsbeginn kein Einkommensteuerbescheid vor, ist der Grenzbetrag von
18000 E maßgeblich.

Abschnitt 3

Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld

Anspruch auf Beihilfe

§ 9. (1) Anspruch auf Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld haben
1. alleinstehende Elternteile (§ 11),
2. verheiratete Mütter oder verheiratete Väter nach Maßgabe des § 12,
3. nicht alleinstehende Mütter oder Väter nach Maßgabe des § 13 und
4. Frauen oder Männer, die allein oder gemeinsam mit dem anderen Eltern-

teil ein Kind, welches das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, an
Kindes Statt angenommen oder in Pflege genommen haben, nach Maß-
gabe der §§ 11, 12 oder 13.

(2) Voraussetzung für den Anspruch auf Beihilfe zum pauschalen Kinderbe-
treuungsgeld für ein Kind ist, dass für dieses Kind ein Anspruch auf Auszahlung
des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes besteht. Während Verlängerungszei-
ten nach § 5c Abs. 1 und 2 gebührt keine Beihilfe zum pauschalen Kinderbe-
treuungsgeld. § 4 Abs. 2 gilt sinngemäß auch für die Beihilfe.

(3) Ausgeschlossen von der Beihilfe sind Personen, deren Gesamtbetrag der
maßgeblichen Einkünfte (§ 8) den Grenzbetrag von 7800 Euro übersteigt.

(4) Auf den Anspruch auf Beihilfe kann verzichtet werden, wodurch sich der
Anspruchszeitraum (§ 8) um den Zeitraum des Verzichtes verkürzt. § 2 Abs. 5
und § 4a Abs. 2 gelten sinngemäß.
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Höhe Beihilfe

§ 10. Die Beihilfe beträgt 6,06 E täglich.

Alleinstehende

§ 11. (1) Alleinstehende Elternteile im Sinne dieses Bundesgesetzes sind
Mütter oder Väter, die ledig, geschieden oder verwitwet sind und nicht unter § 13
fallen. Ferner gelten Mütter und Väter als alleinstehend, wenn der getrennt-
lebende Ehegatte erwiesenermaßen für den Unterhalt des Kindes nicht sorgt.

(2) Alleinstehende Elternteile haben nur Anspruch auf Beihilfe zum Kinderbe-
treuungsgeld, wenn sie eine Urkunde vorlegen, aus der der andere Elternteil
hervorgeht. In Ermangelung einer derartigen Urkunde haben sie eine entspre-
chende Erklärung abzugeben. Weiters haben alleinstehende Elternteile eine Er-
klärung abzugeben, aus der hervorgeht, dass sie nicht unter § 13 fallen.

Ehegatten

§ 12. Verheiratete Mütter bzw. Väter erhalten eine Beihilfe, sofern der Ge-
samtbetrag der maßgeblichen Einkünfte (§ 8) ihres Ehegatten nicht mehr als
18000 E (Freigrenze) beträgt.

Nicht Alleinstehende

§ 13. (1) Eine Beihilfe erhalten nicht alleinstehende Mütter bzw. Väter, das
sind Mütter bzw. Väter, die ledig, geschieden oder verwitwet sind und mit dem
Vater bzw. der Mutter des Kindes nach den Vorschriften des Meldegesetzes
1991 an derselben Adresse angemeldet sind oder anzumelden wären.

(2) Weiters gelten als nicht alleinstehend Mütter bzw. Väter, die in nicht ehe-
licher Lebensgemeinschaft mit einer anderen Person als der Kindesmutter oder
dem Kindesvater leben.

(3) Hinsichtlich der Einkünfte gilt § 12 entsprechend.

Dauer

§ 14. Die Beihilfe gebührt längstens für 365 Tage ab erstmaliger Antragstel-
lung und nur solange Anspruch auf pauschales Kinderbetreuungsgeld besteht.
Steht diese Leistung nur für einzelne Tage eines Monats zu, gebührt die Beihilfe
nur anteilig. Bezugsunterbrechungen, Verzicht auf die Beihilfe oder ein abwech-
selnder Bezug der Elternteile bewirken keine Verlängerung der Bezugsdauer,
weiters kann die Beihilfe jeweils nur in Blöcken von mindestens 61 Tagen bean-
sprucht werden.

Erklärung

§ 15. Der zuständige Krankenversicherungsträger hat den Partner des El-
ternteiles (§§ 12, 13) von der Gewährung der Beihilfe zum Kinderbetreuungs-
geld an einen Elternteil samt Hinweis auf die Freigrenze (§ 12, § 13 Abs. 3) und
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Hinweis auf die mögliche Rückforderung im Falle der Überschreitung der Frei-
grenze (§ 31 Abs. 3) zu verständigen.

Informationspflicht

§ 16. Von der Gewährung eines Zuschusses zum Kinderbetreuungsgeld an
einen alleinstehenden Elternteil gemäß § 11 Abs. 2 sowie von der Einstellung
oder Rückforderung (§ 31) dieses Zuschusses hat der zuständige Krankenver-
sicherungsträger den anderen, zur Rückzahlung gemäß § 18 verpflichteten
Elternteil zu verständigen.

Datenübermittlung

§ 17. Die Krankenversicherungsträger haben den Abgabenbehörden die Da-
ten, die für die Finanzämter zur Wahrnehmung der ihnen durch dieses Gesetz
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden, im Wege auto-
mationsunterstützter Datenübermittlung mitzuteilen. Dies sind insbesondere
Name, Sozialversicherungsnummer, Geschlecht und Adresse der bezugsbe-
rechtigten Person, Name und Sozialversicherungsnummer des Kindes, für wel-
ches Kinderbetreuungsgeld bezogen wird, Anspruchsvoraussetzung gemäß
§ 9, die Höhe des Auszahlungsbetrages, die Länge des Bezugszeitraumes die-
ser Leistung sowie Name, Geschlecht und Sozialversicherungsnummer des
zweiten Elternteils bei Abgabepflicht gemäß § 18 Abs. 1 Z 1 und 2.

Abschnitt 5

Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens

Anspruchsberechtigung

§ 24. (1) Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld nach diesem Abschnitt hat ein
Elternteil (Adoptivelternteil, Pflegeelternteil) für sein Kind (Adoptivkind, Pflege-
kind), sofern

1. die Anspruchsvoraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 erfüllt sind,
2. dieser Elternteil in den letzten 182 Kalendertagen unmittelbar vor der Ge-

burt des Kindes, für das Kinderbetreuungsgeld bezogen werden soll,
durchgehend erwerbstätig gemäß Abs. 2 war sowie in diesem Zeitraum
keine Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung erhalten hat, wobei
sich Unterbrechungen von insgesamt nicht mehr als 14 Kalendertagen
nicht anspruchsschädigend auswirken, und

3. der Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte (§ 8 Abs. 1) dieses Eltern-
teiles im Kalenderjahr den absoluten Grenzbetrag von 7800 Euro nicht
übersteigt und dieser Elternteil während des Bezuges keine Leistungen
aus der Arbeitslosenversicherung erhält.

(2) Unter Erwerbstätigkeit im Sinne dieses Bundesgesetzes versteht man die
tatsächliche Ausübung einer in Österreich sozialversicherungspflichtigen (kran-
ken- und pensionsversicherungspflichtigen) Erwerbstätigkeit. Als der Ausübung
einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit gleichgestellt gelten Zeiten
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der vorübergehenden Unterbrechung dieser zuvor mindestens 182 Kalender-
tage andauernden Erwerbstätigkeit während eines Beschäftigungsverbotes
nach dem Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG), BGBl. Nr. 221, oder gleichartigen
anderen österreichischen Rechtsvorschriften, sowie Zeiten der vorübergehen-
den Unterbrechung dieser zuvor mindestens 182 Kalendertage andauernden
Erwerbstätigkeit zum Zwecke der Kindererziehung während Inanspruchnahme
einer Karenz nach dem MSchG oder Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl. Nr. 651/
1989, oder gleichartigen anderen österreichischen Rechtsvorschriften, bis maxi-
mal zum Ablauf des zweiten Lebensjahres eines Kindes.

(3) Nur bei Erfüllung der nationalen Gleichstellungserfordernisse des Abs. 2
zweiter Satz liegt eine gleichgestellte Situation im Sinne des Art. 68 iVm Art. 1 lit. a
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit, ABl. Nr. L 166 vom 30. 04. 2004 S. 1, zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung (EU) Nr. 1372/2013, ABl. Nr. L 346 vom 20. 12. 2013 S. 27, vor, wobei
diese der Ausübung einer Erwerbstätigkeit gleichgestellte Situation für alle Eltern
spätestens mit Ablauf des zweiten Lebensjahres eines Kindes endet. Eine Schein-
karenz löst keine österreichische Zuständigkeit aus, dasselbe gilt für Zeiten, in de-
nen mangels Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen kein gesetzlicher An-
spruch auf die österreichische Karenz besteht, etwa bei gleichzeitiger Inanspruch-
nahme einer in- oder ausländischen Karenzzeit durch den anderen Elternteil.

Höhe

§ 24a. (1) Das Kinderbetreuungsgeld beträgt täglich
1. für eine Wochengeldbezieherin 80% des auf den Kalendertag entfallenden

Wochengeldes nach österreichischen Rechtsvorschriften, welches an-
lässlich der Geburt jenes Kindes, für welches Kinderbetreuungsgeld be-
antragt wird, gebührt,

2. für eine Beamtin 80% des auf den Kalendertag entfallenden fiktiv zu be-
rechnenden Wochengeldes, welches anlässlich der Geburt jenes Kindes,
für welches Kinderbetreuungsgeld beantragt wird, einer Vertragsbediens-
teten an ihrer Stelle gebühren würde,

3. für einen Vater, sofern nicht Z 4 gilt, 80% des auf den Kalendertag entfal-
lenden fiktiv zu berechnenden Wochengeldes, welches anlässlich der Ge-
burt jenes Kindes, für welches Kinderbetreuungsgeld beantragt wird, einer
Frau an seiner Stelle gebühren würde,

4. für einen Beamten 80% des auf den Kalendertag entfallenden fiktiv zu be-
rechnenden Wochengeldes, welches anlässlich der Geburt jenes Kindes,
für welches Kinderbetreuungsgeld beantragt wird, einer Vertragsbediens-
teten an seiner Stelle gebühren würde oder

5. sofern Z 1 bis 4 nicht anwendbar sind:

Die Berechnung des fiktiven Wochengeldes nach Z 3 und 4 erfolgt mit der Maß-
gabe, dass auf den Zeitraum vor den letzten acht Wochen vor Geburt des Kin-
des und nicht auf den Eintritt des Versicherungsfalles der Mutterschaft abzustel-
len ist.

Summe der maßgeblichen Einkünfte � 0,62 + 4000

365
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(2) Das Kinderbetreuungsgeld nach Abs. 1 beträgt in jedem Fall mindestens
den Tagsatz nach Abs. 1 Z 5, höchstens jedoch 66 E täglich.

(2a) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals mit 1. Jänner
2023, ist der Höchstbetrag (Abs. 2) mit dem Anpassungsfaktor des § 108f ASVG
zu vervielfachen. Der Vervielfachung ist der Betrag zugrunde zu legen, der am
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in Geltung steht. Der vervielfachte
Betrag ist kaufmännisch auf zwei Dezimalstellen zu runden.

(3) Maßgebliche Einkünfte sind jene Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 Z 1 bis 3
des EStG 1988 sowie Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 Z 4 des EStG 1988, wenn sie
auf Grund eines bestehenden Dienstverhältnisses erzielt wurden, die im zum
Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Einkommensteuerbescheid für das letzte
Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes ausgewiesen sind. Liegt zum Zeitpunkt
der Antragstellung noch kein Einkommensteuerbescheid für dieses Kalender-
jahr vor, ist der erste erlassene Einkommensteuerbescheid für dieses Kalen-
derjahr heranzuziehen. Bis zur Feststellung der tatsächlichen Höhe gebührt Kin-
derbetreuungsgeld vorläufig in der nach § 33 Abs. 5 festgelegten Höhe. Abwei-
chend von § 30 erfolgt eine Berichtigung der Leistungshöhe aufgrund späterer
Abänderungen und Aufhebungen dieses Einkommensteuerbescheides (insbe-
sondere nach den §§ 276 Abs. 1, 293 bis 303 BAO), sofern die Berichtigung
ausdrücklich verlangt wird oder eine von Amts wegen eingeleitete Überprüfung
ergibt, dass die Abänderung und Aufhebung des Bescheides nicht auf ein über-
wiegendes Verschulden der Abgabenbehörde zurückzuführen ist.

(4) Werden die in § 24c vorgesehenen Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen
nicht bis zu den vorgesehen Zeitpunkten nachgewiesen, so reduziert sich der
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für jeden Elternteil um 1300 Euro.

Anspruchsdauer

§ 24b. (1) Das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens
gebührt einem Elternteil längstens für 365 Tage ab Geburt des Kindes.

(2) Der Bezug kann abwechselnd durch beide Elternteile erfolgen, wodurch
sich die Anspruchsdauer über den 365. Tag ab der Geburt hinaus um die bereits
in Anspruch genommenen Tage des jeweils anderen Elternteiles verlängert, ma-
ximal jedoch auf bis zu 426 Tage ab der Geburt des Kindes. Jedem Elternteil ist
hierbei eine Anspruchsdauer von 61 Tagen unübertragbar vorbehalten. Pro Kind
ist nur ein zweimaliger Wechsel zwischen den Elternteilen zulässig. Nicht in An-
spruch genommene Tage verfallen ausnahmslos. Eine kürzere Inanspruch-
nahme ist möglich, erhöht aber nicht den Tagesbetrag.

(3) Für ein Kind ist ein gleichzeitiger Bezug von Kinderbetreuungsgeld als Er-
satz des Erwerbseinkommens durch beide Elternteile ausgeschlossen. Abwei-
chend davon können die Eltern aus Anlass des erstmaligen Wechsels gleichzei-
tig Kinderbetreuungsgeld in der Dauer von bis zu 31 Tagen in Anspruch neh-
men, wodurch sich die Anspruchsdauer um diese Tage reduziert.

(4) Das Kinderbetreuungsgeld kann stets, also unabhängig von einem Wech-
sel, jeweils nur in Blöcken von mindestens 61 Tagen beansprucht werden. Als
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beansprucht gelten ausschließlich Zeiträume des tatsächlichen Bezuges der
Leistung.

(5) Ist der beziehende Elternteil durch ein unvorhersehbares und unabwend-
bares Ereignis für eine nicht bloß verhältnismäßig kurze Zeit verhindert, das
Kind im gemeinsamen Haushalt (§ 2 Abs. 6) zu betreuen, kann ein Wechsel
über das in Abs. 2 angeführte Ausmaß erfolgen.

(6) In Zweifelsfällen hat das Vorrecht auf Kinderbetreuungsgeld derjenige
Elternteil, der die Betreuung des Kindes, für das Kinderbetreuungsgeld bezogen
wird, überwiegend durchführt.

(7) Auf den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld kann verzichtet werden, wo-
durch sich der Anspruchszeitraum (§ 8) um den Zeitraum des Verzichtes ver-
kürzt. Ein Verzicht ist nur für ganze Kalendermonate möglich. Der Verzicht kann
widerrufen werden. Ein Widerruf ist nur für ganze Kalendermonate und maximal
für 182 Tage rückwirkend möglich. Zeitpunkt und Dauer müssen im Vorhinein
bekanntgegeben werden.

(8) Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld endet spätestens mit Ablauf
jenes Tages, welcher der Geburt eines weiteren Kindes bzw. der Adoption (In-
Pflege-Nahme) eines jüngeren Kindes vorangeht. Endet der Anspruch für das
weitere Kind vorzeitig, lebt der Anspruch für jenes Kind, für welches davor Kin-
derbetreuungsgeld bezogen wurde, wieder auf.

Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen

§ 24c. (1) Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld in voller Höhe besteht nur,
sofern

1. die fünf Untersuchungen während der Schwangerschaft sowie die erste
Untersuchung des Kindes nach der in § 7 Abs. 1 genannten Verordnung
vorgenommen und bei der Beantragung des Kinderbetreuungsgeldes
durch Vorlage der entsprechenden Untersuchungsbestätigungen nachge-
wiesen werden und

2. die zweite bis fünfte Untersuchung des Kindes bis zur Vollendung des
14. Lebensmonates nach der in § 7 Abs. 1 genannten Verordnung vorge-
nommen und spätestens bis zur Vollendung des 15. Lebensmonates des
Kindes durch Vorlage der entsprechenden Untersuchungsbestätigungen
nachgewiesen werden.

(2) Ungeachtet des Abs. 2 besteht Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld in
voller Höhe, wenn

1. die Vornahme oder der Nachweis der Untersuchungen nur aus Gründen,
die nicht von den Eltern zu vertreten sind, unterbleibt oder

2. die jeweiligen Nachweise bis spätestens zur Vollendung des 18. Lebens-
monates des Kindes nachgebracht werden.

Sonderleistungen

§ 24d. (1) Liegt der nach § 24a Abs. 1 ermittelte Tagesbetrag unter 33,88 Euro
oder erfüllt der Elternteil die Anspruchsvoraussetzungen nach § 24 Abs. 1 Z 2
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nicht, so gebührt bei Erfüllung sämtlicher anderer Anspruchsvoraussetzungen
auf Antrag des Elternteiles ein Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbs-
einkommens in Höhe von 33,88 Euro täglich. Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines
jeden Jahres, erstmals mit 1. Jänner 2023, ist diese Sonderleistung mit dem An-
passungsfaktor des § 108f ASVG zu vervielfachen, dasselbe gilt für den Grenz-
betrag nach Abs. 1 erster Halbsatz. Der Vervielfachung ist der Betrag zugrunde
zu legen, der am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres in Geltung steht.
Der vervielfachte Betrag ist kaufmännisch auf zwei Dezimalstellen zu runden.

(2) Wurde gegen die Ablehnung des Kinderbetreuungsgeldes als Ersatz des
Erwerbseinkommens mangels Erfüllung des Erfordernisses der tatsächlichen
Ausübung einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit Klage erhoben,
so hat der Krankenversicherungsträger bei Erfüllung sämtlicher anderer An-
spruchsvoraussetzungen auf Antrag des klagenden Elternteiles ein Kinderbe-
treuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens in Höhe von 33 Euro täglich
zu gewähren. Diese Leistung ist auf das nach rechtskräftiger Beendigung des
Gerichtsverfahrens allfällig zu gewährende Kinderbetreuungsgeld anzurechnen.

Beachte für folgende Bestimmung
zum Bezugszeitraum vgl. § 50 Abs. 16

Anzuwendende Bestimmungen

§ 24e. § 1, § 2 Abs. 6 bis 8, § 4, § 4a, § 5b, § 6, § 7 Abs. 1, § 8, § 8a Abs. 1
sowie Abschnitte 5a bis 12 sind neben dem pauschalen Kinderbetreuungsgeld
als Konto auch auf das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkom-
mens anzuwenden. Ein Umstieg von Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des
Erwerbseinkommens auf das pauschale Kinderbetreuungsgeld als Konto oder
umgekehrt ist ausgenommen im Fall des § 26a dritter Satz nicht möglich. Ab-
weichend von § 42 gilt das Kinderbetreuungsgeld nach diesem Abschnitt als
Einkommen des beziehenden Elternteiles und mindert dessen Unterhaltsan-
sprüche.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 49 Abs. 22.

Abschnitt 5a

Zuständigkeit und Verfahren

Zuständigkeit

§ 25. (1) In Angelegenheiten des Kinderbetreuungsgeldes sowie der Beihilfe
zu dieser Leistung ist jener gesetzliche Krankenversicherungsträger zuständig,
dessen Zuständigkeit sich aus § 28 für die Durchführung der Krankenversiche-
rung ergibt.

(2) Die Krankenversicherungsträger sowie die Österreichische Gesundheits-
kasse in ihrer Funktion als Kompetenzzentrum und Verbindungsstelle (Abs. 3)
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haben die ihnen nach diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben im über-
tragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des Bundeskanzlers zu voll-
ziehen.

(3) Für die finanzielle Abwicklung und die Koordinierung der Krankenversi-
cherungsträger in Angelegenheiten der Leistungen nach diesem Bundesgesetz
wird die Österreichische Gesundheitskasse als Kompetenzzentrum unter Be-
dachtnahme auf Abs. 4 und als Verbindungsstelle im Sinne der Verordnung
(EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung
der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über
die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit eingerichtet. Der Öster-
reichischen Gesundheitskasse obliegt auch die Auszahlung dieser Leistungen.
Die Durchführung des Verfahrens obliegt dem nach Abs. 1 zuständigen Kran-
kenversicherungsträger.

(4) Der Dachverband der Sozialversicherungsträger hat den Betrieb eines
entsprechenden Datennetzes bis längstens 1. Oktober 2001 sicherzustellen.

Verfahren

§ 25a. Soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, sind die für
Leistungssachen in der Krankenversicherung geltenden verfahrensrechtlichen
Bestimmungen des ASVG, GSVG, BSVG und Beamten-Kranken- und Unfallver-
sicherungsgesetzes (B-KUVG), BGBl. Nr. 200/1967, anzuwenden.

Geltendmachung und Prüfung des Anspruches

§ 26. (1) Für die Geltendmachung des Anspruches ist ein bundeseinheitli-
ches Antragsformular zu verwenden. Der Krankenversicherungsträger hat dem
Antragsteller oder seinem Vertreter auf deren Verlangen das Einlangen des An-
trages zu bestätigen.

(2) Wird der Bezug einer Leistung nach diesem Bundesgesetz unterbrochen
oder ruht der Anspruch und ist das Ende des Unterbrechungs- oder Ruhenszeit-
raumes ungewiss, so ist der Fortbezug der Leistung durch Wiedermeldung gel-
tend zu machen. § 4 Abs. 2 gilt auch für die Wiedermeldung. Nach einer vorzei-
tigen Beendigung (§ 4a Abs. 2) ist für einen weiteren Bezug ein neuer Antrag zu
stellen, eine bloße Wiedermeldung reicht nicht aus.

Wahl der Leistungsart

§ 26a. Die Wahl der Leistungsart (Abschnitt 2 oder Abschnitt 5) ist bei der
erstmaligen Antragstellung zu treffen. Diese Entscheidung bindet neben dem
antragstellenden Elternteil auch den anderen Elternteil. Eine spätere Änderung
dieser getroffenen Entscheidung ist nicht möglich, es sei denn, der antragstel-
lende Elternteil gibt dem zuständigen Krankenversicherungsträger die, einmal
mögliche, Änderung binnen 14 Kalendertagen ab der erstmaligen Antragstel-
lung bekannt.
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Entscheidung

§ 27. (1) Besteht Anspruch auf eine Leistung nach diesem Bundesgesetz,
so ist dem Antragsteller eine Mitteilung auszustellen, aus der insbesondere Be-
ginn, voraussichtliches Ende und Höhe des Leistungsanspruches hervorgehen.
Die Mitteilung hat eine Aufschlüsselung der Leistungen zu enthalten.

(2) Der Mitteilung über den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld ist eine von
der Bundesministerin für Familien und Jugend zu erstellende Information, aus
der insbesondere Rechte und Pflichten der Bezugsberechtigten hervorgehen,
anzuschließen.

(3) Ein Bescheid ist auszustellen,
1. wenn ein Anspruch auf eine Leistung gar nicht oder nur teilweise aner-

kannt wird oder
2. bei Rückforderung einer Leistung gemäß § 31 oder
3. bei Widerruf oder rückwirkender Berichtigung einer Leistung gemäß § 30

Abs. 2, wenn die Bescheiderstellung ausdrücklich verlangt wird.

(4) Abweichend von § 67 Abs. 1 Z 2 Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz
(ASGG), BGBl. Nr. 104/1985, liegt eine Säumnis des Krankenversicherungs-
trägers nur dann vor, wenn die Sache entscheidungsreif ist, also insbesondere
wesentliche Vorfragen rechtskräftig geklärt sind und Mitwirkungspflichten erfüllt
wurden.

Abschnitt 6

Krankenversicherung

Krankenversicherung der Leistungsbezieher

§ 28. (1) Die Bezieher von Kinderbetreuungsgeld sind in der gesetzlichen
Krankenversicherung teilversichert, sofern nicht eine Leistungszugehörigkeit zu
einer Krankenfürsorgeeinrichtung im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 2 B-KUVG besteht.
Zur Durchführung der Krankenversicherung sind in folgender Reihenfolge zu-
ständig:

1. jener Krankenversicherungsträger, der dem Kinderbetreuungsgeldbezie-
her Wochengeld oder Betriebshilfe leistet oder geleistet hat;

2. jener Krankenversicherungsträger, bei dem der Kinderbetreuungsgeldbe-
zieher versichert ist oder zuletzt versichert war;

3. sonst die Österreichische Gesundheitskasse.
Als versichert im Sinne der Z 2 gelten auch Angehörige, für die Anspruch auf
Leistungen der Krankenversicherung besteht oder bestanden hat oder die selbst
anspruchsberechtigt sind oder selbst anspruchsberechtigt waren.

(2) Unterliegt ein Kinderbetreuungsgeldbezieher der Krankenversicherung
nach zwei oder mehreren Bundesgesetzen, so ist jener Krankenversicherungs-
träger zuständig, bei dem der Antrag auf Kinderbetreuungsgeld gestellt wird.

(3) Ist die Zuständigkeit eines Krankenversicherungsträgers begründet, dann
besteht sie so lange, als Kinderbetreuungsgeld bezogen wird.
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KBGG §§ 29–31

Abschnitt 7

Allgemeine Bestimmungen

Mitteilungspflichten

§ 29. Der Leistungsbezieher hat jede für das Fortbestehen und das Ausmaß
des Anspruches bedeutsame Änderung ohne Verzug, spätestens jedoch zwei
Wochen nach dem Eintritt des Ereignisses, dem zuständigen Krankenversiche-
rungsträger anzuzeigen.

Berichtigung

§ 30. (1) Wenn eine der Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Leis-
tung nach diesem Bundesgesetz wegfällt, ist die Leistung einzustellen; wenn
sich eine für das Ausmaß des Leistungsanspruches maßgebende Vorausset-
zung ändert, ist die Leistung neu zu bemessen.

(2) Wenn sich die Zuerkennung oder die Bemessung einer Leistung nach
diesem Bundesgesetz nachträglich als gesetzlich nicht begründet herausstellt,
ist die Zuerkennung zu widerrufen oder die Bemessung rückwirkend zu be-
richtigen.

Rückforderung

§ 31. (1) Bei Einstellung, Herabsetzung, Widerruf oder Berichtigung einer
Leistung ist der Leistungsbezieher zum Ersatz des unberechtigt Empfangenen
zu verpflichten, wenn er den Bezug durch unrichtige Angaben oder durch Ver-
schweigung von Tatsachen herbeigeführt hat oder wenn er erkennen musste,
dass die Leistung nicht oder nicht in dieser Höhe gebührte.

(2)1) Die Verpflichtung zum Ersatz der empfangenen Leistung besteht auch
dann, wenn hervorkommt, dass eine oder mehrere Anspruchsvoraussetzungen
bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht vorgelegen oder nachträglich
weggefallen sind, oder die Auszahlung von Leistungen irrtümlich erfolgte, oder
die zur Ermittlung des Gesamtbetrages der maßgeblichen Einkünfte (§§ 8, 8b)
erforderliche Mitwirkung trotz Aufforderung innerhalb angemessener Frist ver-
weigert wird. Der Empfänger einer Leistung nach diesem Bundesgesetz ist auch
dann zum Ersatz des unberechtigt Empfangenen zu verpflichten, wenn sich
ohne dessen Verschulden auf Grund des von der Abgabenbehörde an die
Österreichische Gesundheitskasse übermittelten Gesamtbetrages der maßgeb-
lichen Einkünfte ergibt, dass die Leistung nicht oder nicht in diesem Umfang ge-
bührt hat.

1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 28. September 2022, G 181/2022-11, G 203/
2021-10, G 232/2022-4, entschieden:

I. Die Wortfolge „oder die Auszahlung von Leistungen irrtümlich erfolgte,“ in § 31 Abs. 2 KBGG wird
als verfassungswidrig aufgehoben.

II. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Oktober 2023 in Kraft.
III. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.
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§ 31 KBGG

(3) Wenn eine dritte Person eine Anzeige unterlassen oder falsche Angaben
gemacht und hiedurch einen unberechtigten Bezug verursacht oder ermöglicht
hat, kann sie zum Ersatz verpflichtet werden.

(3a) Wird der Tod des Kindes nicht rechtzeitig gemeldet und ist daraus ein
unrechtmäßiger Bezug einer Leistung nach diesem Bundesgesetz entstanden,
so ist von Amts wegen von der Rückforderung abzusehen, sofern die Meldung
binnen 31 Tagen ab dem Tod des Kindes erfolgt.

(3b) Der Partner kann bis zur Hälfte zum Ersatz unberechtigt bezogener
Leistungen nach diesem Bundesgesetz verpflichtet werden, soweit der unbe-
rechtigte Bezug während aufrechter Wirtschaftsgemeinschaft mit dem beziehen-
den Elternteil erfolgte. Hat der Partner den unberechtigten Bezug jedoch ermög-
licht oder sogar verursacht, kann er zum vollen Ersatz der unberechtigt bezoge-
nen Leistungen verpflichtet werden. Hat der Partner den unberechtigten Bezug
der Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld verursacht, kann er zum Er-
satz der Leistung verpflichtet werden. § 31 Abs. 2 gilt sinngemäß auch für den
Partner.

(3c) Rückforderungen nach dem FamZeitbG werden auf die diesem Eltern-
teil nach diesem Bundesgesetz zu erbringenden Leistungen voll, dem anderen
Elternteil bis zur Hälfte aufgerechnet, sie vermindern den Leistungsanspruch
nach diesem Bundesgesetz entsprechend.

(4) Rückforderungen, die gemäß den Abs. 1 bis 3 vorgeschrieben wurden,
können auf die zu erbringenden Leistungen bis zur Hälfte derselben aufgerech-
net werden; sie vermindern den Leistungsanspruch entsprechend. Zum Zwecke
der Forderungssicherung kann eine vorläufige Aufrechnung bis zur Hälfte der zu
erbringenden Leistungen erfolgen. Der Krankenversicherungsträger kann unter
Berücksichtigung der Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse des
Empfängers

1. die Erstattung des zu Unrecht gezahlten Betrages in Teilbeträgen (Raten-
zahlungen) zulassen,

2. die rechtskräftige Rückforderung stunden,
3. auf die rechtskräftige Rückforderung ganz oder teilweise verzichten.

Dabei sind die §§ 72 bis 74 des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 (BHG 2013),
BGBl. I Nr. 139/2009, anzuwenden, sofern in diesem Bundesgesetz keine ab-
weichenden Regelungen vorgesehen sind. Abweichend von § 89 Abs. 4 ASGG
obliegt den Gerichten in Angelegenheiten der Leistungen nach diesem Bundes-
gesetz nicht das Recht, die Erstattung des zu Unrecht gezahlten Betrages in
Teilbeträgen anzuordnen und auch nicht das Recht, die Rückersatzpflicht zum
Teil oder zur Gänze entfallen zu lassen, sondern ist dies ausschließlich dem
Krankenversicherungsträger im nachgeschalteten Verwaltungsverfahren vorbe-
halten.

(5) Ratenzahlungen sind zu gewähren, wenn auf Grund der wirtschaftlichen
Verhältnisse des Schuldners die Hereinbringung der rechtskräftigen Forderung
in einem Betrag nicht möglich ist. Die Höhe der Raten ist unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners festzusetzen.

(6) Werden Ratenzahlungen bewilligt oder Rückforderungen gestundet, so
dürfen keine Zinsen ausbedungen werden.
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KBGG §§ 32, 33

(7) Die Ausstellung von Bescheiden über Rückforderungen von Leistungen
nach diesem Bundesgesetz ist nur binnen 7 Jahren, gerechnet ab Ablauf des
Kalenderjahres, in welchem diese Leistungen zu Unrecht bezogen wurden, zu-
lässig. Ein Bescheid über eine Rückforderung tritt nach Ablauf von 3 Jahren ab
dem Eintritt der Rechtskraft außer Kraft, wenn er bis zu diesem Zeitpunkt nicht
vollzogen wurde; § 68 Abs. 2 ASVG zweiter und dritter Satz gelten sinngemäß.
Das Recht auf Berichtigung (§ 30) der vorläufigen Auszahlung gemäß § 33
Abs. 5 mangels Vorliegen eines erlassenen Einkommensteuerbescheides für
das betreffende Kalenderjahr sowie das Recht auf Berichtigung aufgrund Ab-
änderungen und Aufhebungen des Einkommensteuerbescheides nach § 24a
Abs. 2 verjähren nach Ablauf von 3 Jahren ab Bezugsbeginn.

Mitwirkungspflichten

§ 32. (1) Der Antragsteller, der andere Elternteil sowie der mit dem Antrag-
steller im gemeinsamen Haushalt lebende Partner haben bei der Feststellung
des für den Anspruch auf Leistungen nach diesem Bundesgesetz maßgeblichen
Sachverhaltes mitzuwirken.

(2) Dienstgeber (§ 35 ASVG, § 13 B-KUVG) und sonstige meldepflichtige
Personen und Stellen (§ 36 ASVG) sowie der zuständige Kinder- und Jugendhil-
feträger sind verpflichtet, den Krankenversicherungsträgern alle für den Vollzug
dieses Bundesgesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(3) Wer seinen Mitteilungs- oder Mitwirkungspflichten (§ 29, § 32 Abs. 1 und
2) trotz Aufforderung nicht oder nicht gehörig nachkommt, kann zum Ersatz der
dadurch ausgelösten Verwaltungs- und Verfahrenskosten (§ 77 Abs. 3 ASGG)
dem Krankenversicherungsträger gegenüber verpflichtet werden.

(4) Kommt der antragstellende Elternteil trotz zweimaliger, schriftlicher Auf-
forderung seinen persönlichen Mitwirkungs- oder Mitteilungspflichten nicht nach
und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert oder
verhindert, kann der Krankenversicherungsträger den Leistungsanspruch ohne
weitere Ermittlungen ablehnen. Dieser Elternteil kann einen neuen Antrag stel-
len, der jedoch nur dann nicht sofort zurückgewiesen wird, wenn gleichzeitig mit
der Antragstellung die Mitwirkungs- und Meldepflichten in vollem Umfang erfüllt
werden; § 4 Abs. 2 gilt auch für den neuen Antrag.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 5: Zum Bezugszeitraum vgl. § 49 Abs. 22.

Abschnitt 8

Auszahlung der Leistungen

Art der Auszahlung

§ 33. (1) Die Auszahlung der Leistungen nach diesem Bundesgesetz erfolgt
jeweils monatlich im Nachhinein auf ein Konto bei einem Zahlungsdienstleister,
für das Art. 9 der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 zur Festlegung der technischen
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Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Last-
schriften in Euro, ABl. Nr. L 94 vom 30. 03. 2012 S. 22 gilt, oder per Post an eine
inländische Adresse bis zum Zehnten des Folgemonats.

(2) In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen, wie zB im Falle einer be-
sonderen finanziellen Notlage oder einer Rückbuchung, kann eine vorzeitige
Auszahlung im Höchstausmaß von einem Monatsbetrag unter Bedachtnahme
auf die vorliegenden Anspruchstage erfolgen. Diese kann auch vor der Zuerken-
nung des Anspruches erfolgen, sofern mit der Zuerkennung gerechnet werden
kann. Eine wiederholte Vorauszahlung ist jedoch nicht vorzunehmen, wenn sie
in der Absicht begehrt wird, die im Abs. 1 festgelegte monatliche Auszahlung zu
umgehen.

(3) Soweit die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Beträge Bruchteile
eines Cents ergeben, sind diese kaufmännisch auf einen Cent zu runden.

(4) Das von den Leistungsbeziehern zu entrichtende Service-Entgelt für die
e-card (§ 31c Abs. 2 und 3 ASVG) ist mit den Leistungen nach diesem Bundes-
gesetz aufzurechnen.

(5) Kann die Höhe des Kinderbetreuungsgeldes nach § 24a Abs. 1 nicht bin-
nen angemessener Frist ermittelt werden, so wird bis zu deren Feststellung ein
vorläufiges Kinderbetreuungsgeld in der nach § 24a Abs. 1 Z 1 bis 4 berechne-
ten Höhe, mindestens jedoch in Höhe von 33 E täglich ausgezahlt.

(6) Die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien hat je-
des Jahr für das folgende Kalenderjahr die vervielfachten Beträge (§ 3 Abs. 1a,
§ 24a Abs. 2a und § 24d Abs. 1 letzter Satz) bis spätestens 15. November
eines jeden Jahres zu ermitteln und per Verordnung kundzumachen.

Besondere Umstände

§ 34. (1) Ist der Bezugsberechtigte handlungsunfähig, so ist die Leistung
dessen gesetzlichem Vertreter oder dessen Bevollmächtigtem zur Verwendung
für das Kind, für welches Kinderbetreuungsgeld bezogen wird, auszuzahlen.

(2) Ist der Bezugsberechtigte trunk-, spiel- oder rauschgiftsüchtig, so kann
die Leistung verlässlichen Familienangehörigen oder der Aufenthaltsgemeinde
zur Verwendung für das Kind, für das Kinderbetreuungsgeld bezogen wird, aus-
gezahlt werden.

Abschnitt 9

Mutter-Kind-Pass-Verfahren

§ 35. (1) Die gemäß § 7 vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen sind von
den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung durchzuführen, und zwar

1. bei Personen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversi-
chert oder freiwillig versichert sind, vom Träger dieser Krankenversiche-
rung, bei mehrfacher Krankenversicherung von dem Versicherungsträger,
der zuerst in Anspruch genommen wird;
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2. bei Personen, für die als Angehörige ein Anspruch auf Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung besteht, von dem Versicherungsträger,
gegen den sich dieser Leistungsanspruch richtet;

3. bei allen übrigen Personen von der Österreichischen Gesundheitskasse.

(2) Für die Durchführung der Untersuchungen kommen insbesondere Ver-
tragsärzte, Einrichtungen der Vertragsärzte oder sonstige Vertragspartner,
Schwangeren- oder Mütter- und Elternberatungsstellen der Länder oder eigene
Einrichtungen der Krankenversicherungsträger in Betracht.

(3) Zwischen dem Dachverband der Sozialversicherungsträger und der
Österreichischen Ärztekammer mit Vollmacht und mit Zustimmung der Ärzte-
kammern in den Bundesländern ist ein Gesamtvertrag abzuschließen, der die
Durchführung der gemäß § 7 vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen und die
Vergütung der ärztlichen Leistungen regelt. Der Gesamtvertrag bedarf nicht der
Zustimmung der Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Bestimmun-
gen der §§ 338 bis 351 ASVG, des § 181 BSVG, des § 193 GSVG und des § 128
B-KUVG gelten sinngemäß. Der Gesamtvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der
Genehmigung der Bundesministerin für Gesundheit im Einvernehmen mit der
Bundesministerin für Familien und Jugend. Die Genehmigung ist zu versagen,
wenn die im Vertrag vorgesehene Vergütung der ärztlichen Leistungen, gemes-
sen an der Vergütung vergleichbarer Leistungen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung, unangemessen ist. Bis zum Abschluss eines neuen Vertrages gilt
der bezugnehmend auf § 39e Abs. 6 FLAG 1967 in der am 31. Dezember 2001
geltenden Fassung abgeschlossene Gesamtvertrag weiter.

(3a) Zwischen dem Dachverband der Sozialversicherungsträger und dem
Österreichischen Hebammengremium ist ein Gesamtvertrag abzuschließen, der
die Durchführung der gemäß § 7 vorgesehenen Hebammenberatung und deren
Vergütung regelt. Der Gesamtvertrag bedarf nicht der Zustimmung der Träger
der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Bestimmungen des § 349 ASVG,
des § 181 BSVG, des § 193 GSVG und des § 128 B-KUVG gelten sinngemäß.
Der Gesamtvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung der Bundes-
ministerin für Gesundheit im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Fami-
lien und Jugend. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die im Vertrag vor-
gesehene Vergütung, gemessen an der Vergütung vergleichbarer Leistungen in
der gesetzlichen Krankenversicherung, unangemessen ist. Bis zum Abschluss
einer entsprechenden Vereinbarung gilt § 131b ASVG sinngemäß.

(4) Die Kosten für die gemäß § 7 vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen
sind für die im Abs. 1 Z 3 genannten Personen zur Gänze vom Ausgleichsfonds
für Familienbeihilfen zu tragen; für die übrigen Personen sind die Untersu-
chungskosten zu zwei Dritteln vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen und zu
einem Drittel von den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung zu tragen.
Die vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragenden Kosten sind gegen
Rechnungslegung dem Dachverband der Sozialversicherungsträger zu über-
weisen, welcher die Aufteilung auf die einzelnen Träger der gesetzlichen Kran-
kenversicherung vorzunehmen hat. Der vom Ausgleichsfonds für Familienbeihil-
fen zu leistende Kostenersatz kann pauschaliert werden. Auf den Kostenersatz
können angemessene Vorschüsse geleistet werden.
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(5) Die gemäß § 7 vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen können bei den
im § 2 Abs. 1 Z 2 B-KUVG genannten Personen und deren Angehörigen, für die
Krankenfürsorge seitens einer Krankenfürsorgeeinrichtung eines öffentlich-
rechtlichen Dienstgebers vorgesehen ist, auch von dieser durchgeführt werden.
Die Kosten für die Untersuchungen werden den Krankenfürsorgeeinrichtungen
zu zwei Dritteln vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ersetzt, soweit sie die
zwischen dem Dachverband der Sozialversicherungsträger und der Österreichi-
schen Ärztekammer vereinbarten Untersuchungskosten nicht überschreiten
(Abs. 3). Der vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu leistende Kostener-
satz kann pauschaliert werden. Auf den Kostenersatz können angemessene
Vorschüsse geleistet werden.

(6) Die Kosten für den Mutter-Kind-Pass (§ 7) sind vom Ausgleichsfonds für
Familienbeihilfen zu tragen.

(7) Die Bundesministerin für Gesundheit und die Bundesministerin für Fami-
lien und Jugend sowie von diesen beauftragte Experten sind im Sinne des Da-
tenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zur Ermittlung und Verarbeitung
von persönlichen gesundheitsbezogenen Daten von Müttern und Kindern im
Zusammenhang mit dem Mutter-Kind-Pass-Untersuchungsprogramm ermäch-
tigt. Dabei können zum ausschließlichen Zweck der Evaluierung Auskünfte über
die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen einschließlich der Vorlage des Mutter-
Kind-Passes verlangt werden. Eine Weitergabe personenbezogener Daten ist
untersagt.

(8) Der Dachverband der Sozialversicherungsträger hat auf Verlangen die in
seinem Wirkungsbereich befindlichen Daten betreffend das Mutter-Kind-Pass-
Untersuchungsprogramm der Bundesministerin für Gesundheit und der Bundes-
ministerin für Familien und Jugend oder von diesen Bundesministerinnen beauf-
tragten Experten für den ausschließlichen Zweck der Evaluierung des Mutter-
Kind-Pass-Untersuchungsprogrammes zur Verfügung zu stellen. Eine Weiter-
gabe personenbezogener Daten ist untersagt.

(9) Die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung haben Personen ge-
mäß § 35 Abs. 1 eine einstündige Beratung mit einer Hebamme gemäß § 7
Abs. 1 insbesondere durch Vertragshebammen zu ermöglichen. Die Kosten für
die Beratung sind zu zwei Dritteln vom Familienlastenausgleichsfonds und zu
einem Drittel von den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung zu tra-
gen. Die vom Familienlastenausgleichsfonds zu tragenden Kosten sind dem
Dachverband der Sozialversicherungsträger gegen Rechnungslegung zu über-
weisen.

Abschnitt 10

Daten

Kinderbetreuungsgeld-Datenbank

§ 36. (1) Für die Verarbeitung der für die Wahrnehmung der nach diesem
Bundesgesetz übertragenen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Da-
ten wird eine Datenbank (Kinderbetreuungsgeld-Datenbank) eingerichtet.
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(2) Als erforderliche personenbezogene Daten im Sinne des Abs. 1 gelten
insbesondere folgende Daten der antragstellenden Person, des zweiten Eltern-
teiles, des Partners, der Kinder und sonstiger relevanter Personen:

1. Namen, Titel, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse;
2. Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer;
3. Staatsangehörigkeit samt aufenthaltsrechtlichem Status bei nichtöster-

reichischer Staatsangehörigkeit;
4. Familienstand und Geschlecht;
5. Beruf bzw. Tätigkeit;
6. Firmenbuchnummern, Namen und Anschrift des Dienstgebers;
7. Anspruchs- und Berechnungsgrundlagen;
8. Art, Umfang und Stand der Verfahren;
9. Bescheide;

10. Bankverbindung und Kontonummer;
11. Vertreter, Zahlungsempfänger sowie die Art und Dauer der Vollmacht;
12. Zahlungsbeträge.
(3) Die Österreichische Gesundheitskasse in ihrer Funktion als Kompetenz-

zentrum (§ 25 Abs. 3) ist Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU)
Nr. 679/2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/
46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 27. 04. 2016 S. 1
(DSGVO).

(4) Umsetzungskosten im Sinne des Abs. 1 sowie Kosten für die laufende
Wartung und Entwicklung trägt der Familienlastenausgleichsfonds.

Datenübermittlung

§ 37. (1) Die Krankenversicherungsträger sind verpflichtet, alle erforderli-
chen personenbezogenen Daten (§ 36 Abs. 2) elektronisch an die Datenbank zu
übermitteln.

(2) Die Österreichische Gesundheitskasse in ihrer Funktion als Kompetenz-
zentrum und Verbindungsstelle (§ 25 Abs. 3) ist verpflichtet, alle erforderlichen
personenbezogenen Daten (§ 36 Abs. 2) elektronisch an die Datenbank zu
übermitteln.

(3) Der Dachverband der Sozialversicherungsträger hat alle ihm zur Ver-
fügung stehenden und für die Wahrnehmung der den Krankenversicherungs-
trägern und der Österreichischen Gesundheitskasse in ihrer Funktion als Kom-
petenzzentrum sowie als Verbindungsstelle (§ 25 Abs. 3) nach diesem Bundes-
gesetz übertragenen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten (§ 36
Abs. 2) elektronisch an die Datenbank zu übermitteln.

(4) Die Abgabenbehörden haben alle für die Wahrnehmung der den Kran-
kenversicherungsträgern und der Österreichischen Gesundheitskasse als Kom-
petenzzentrum sowie als Verbindungsstelle (§ 25 Abs. 3) nach diesem Bundes-
gesetz übertragenen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten (§ 36
Abs. 2) elektronisch an die Datenbank zu übermitteln. Der Bundesminister für
Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler Art und
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Weise des Verfahrens der elektronischen Übermittlung durch Verordnung fest-
zulegen.

Weitere Datenverarbeitung

§ 37a. (1) Die Krankenversicherungsträger sind berechtigt, alle erforderli-
chen personenbezogenen Daten (§ 36 Abs. 2) der Datenbank zu verarbeiten.

(2) Die Österreichischen Gesundheitskasse in ihrer Funktion als Kompetenz-
zentrum und Verbindungsstelle (§ 25 Abs. 3) ist berechtigt, alle erforderlichen
personenbezogenen Daten (§ 36 Abs. 2) aus der Datenbank zu verarbeiten.

(3) Die Österreichischen Gesundheitskasse in ihrer Funktion als Kompetenz-
zentrum (§ 25 Abs. 3) hat dem Bundeskanzler Daten zur automatisierten Besor-
gung der Statistik zu übermitteln.

(4) Die Österreichischen Gesundheitskasse in ihrer Funktion als Verbin-
dungsstelle (§ 25 Abs. 3) hat dem Bundeskanzler folgende Daten zur jährlichen
Weiterleitung an die Europäische Kommission zu übermitteln:

1. Anzahl aller Bezieher, Anzahl aller Kinder, für die Leistungen bezogen
wurden und die Gesamtsumme der diesbezüglichen Auszahlungen,

2. Anzahl der Bezieher und Anzahl der Kinder, für die Leistungen bezogen
wurden mit Wohnort in einem anderen Mitgliedstaat, und die Gesamt-
summe der diesbezüglichen Auszahlungen, aufgeschlüsselt nach Wohn-
ort der Kinder sowie vorrangiger und nachrangiger Zuständigkeit Öster-
reichs nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004,

jeweils bezogen auf das von der Europäischen Kommission abgefragte Jahr.

Datenlöschung

§ 37b. Die Österreichischen Gesundheitskasse in ihrer Funktion als Kom-
petenzzentrum (§ 25 Abs. 3) hat die personenbezogenen Daten (§ 36 Abs. 2) in
der Datenbank zu löschen, sobald diese nicht mehr benötigt werden, frühestens
jedoch 7 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem eine Leistung nach
diesem Bundesgesetz zuletzt bezogen worden ist.

Abschnitt 11

Finanzierung

Deckung des Aufwandes

§ 38. (1) Für die finanzielle Abwicklung dieses Bundesgesetzes sind eigene
Rechnungskreise einzurichten, die eine Zuordnung des erforderlichen Aufwan-
des der Krankenversicherungsträger unter Berücksichtigung der Grundsätze der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit eindeutig ermöglichen. Der
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen hat der Österreichischen Gesundheits-
kasse die nachgewiesenen, erforderlichen und zuordenbaren Aufwendungen für
die Leistungen, die Verfahrenskosten, die Zustellgebühren, den entsprechenden
Anteil an den Verwaltungsaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen
nach diesem Bundesgesetz zu ersetzen.
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(2) Die anteiligen Verwaltungsaufwendungen einschließlich der Kosten für
den Betrieb des Kompetenzzentrums und der Verbindungsstelle gemäß 25
Abs. 3 können pauschal ermittelt und in der Höhe der festgesetzten Pauschalbe-
träge ersetzt werden. Die Bundesministerin für Familien und Jugend hat die
Pauschalbeträge nach Anhörung des Dachverbandes der Sozialversicherungs-
träger im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch Verord-
nung festzusetzen. Die Pauschalbeträge sind neu festzusetzen, wenn die antei-
ligen Verwaltungsaufwendungen, insbesondere auf Grund von Gesetzesände-
rungen, um mehr als 5 vH zu- oder abnehmen. Mit Wirkung ab 1. Jänner eines
jeden Jahres sind die Pauschalbeträge mit der Aufwertungszahl des jeweiligen
Kalenderjahres (§ 108a ASVG) zu vervielfachen und auf einen Cent zu runden.

(3) Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen hat der Österreichischen Ge-
sundheitskasse den nachgewiesenen, für die Herstellung der Voraussetzungen
zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes, auch im Falle von Gesetzesänderun-
gen, unter Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit
und Zweckmäßigkeit erforderlichen einmaligen Aufwand einschließlich der Im-
plementierungskosten aller Krankenversicherungsträger zu ersetzen. Die antei-
ligen erforderlichen und zuordenbaren Errichtungs- und Entwicklungskosten des
Datennetzes sind dem Dachverband der Sozialversicherungsträger zu ersetzen.

(4) Für nachträgliche Anpassungen oder Investitionen insbesondere techni-
scher Natur, die anlässlich der Vollziehung oder von Änderungen dieses Bun-
desgesetzes erforderlich werden, ist Abs. 3 sinngemäß anzuwenden.

Verrechnung

§ 39. Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen kann der Österreichischen
Gesundheitskasse die Aufwendungen aller zuständigen Krankenversicherungs-
träger für die Leistungen nach diesem Bundesgesetz bevorschussen. Die End-
abrechnung ist jährlich im Nachhinein vorzunehmen.

Abschnitt 12

Schlussbestimmungen

Rechtshilfe

§ 41. (1) Die Verwaltungsbehörden, das Arbeitsmarktservice und die Ge-
richte sind verpflichtet, den in Vollziehung dieses Bundesgesetzes an sie erge-
henden Ersuchen der Krankenversicherungsträger im Rahmen ihrer sachlichen
und örtlichen Zuständigkeit zu entsprechen.

(2) Barauslagen, die der ersuchten Stelle aus der Hilfeleistung erwachsen,
mit Ausnahme von Portokosten, sind von der ersuchenden Stelle zu erstatten.

(3) Die Krankenversicherungsträger sind berechtigt, auf automationsunter-
stütztem Weg Einsicht in das automationsunterstützt geführte Grundbuch, in das
zentrale Gewerberegister und in das automationsunterstützt geführte Firmen-
buch zu nehmen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Bundes-
gesetz notwendig ist. Die Berechtigung zur Einsicht in das Grundbuch umfasst
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auch die Einsichtnahme in das Personenverzeichnis. Die Berechtigung zur Ein-
sicht in das Firmenbuch umfasst auch die bundesweite Suche nach im Zusam-
menhang mit den Rechtsträgern gespeicherten Personen.

Unterhaltsanspruch

§ 42. Das Kinderbetreuungsgeld, der Partnerschaftsbonus zum pauschalen
Kinderbetreuungsgeld und die Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld
gelten weder als eigenes Einkommen des Kindes noch des beziehenden Eltern-
teils und mindern nicht deren Unterhaltsansprüche.

Pfändungsverbot und Steuerbefreiung

§ 43. (1) Das pauschale Kinderbetreuungsgeld, der Partnerschaftsbonus
zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld und die Beihilfe zum pauschalen Kinder-
betreuungsgeld sind gemäß § 290 der Exekutionsordnung (EO), RGBl. Nr. 79/
1896, nicht pfändbar.

(2) Das Kinderbetreuungsgeld und die Beihilfe zum pauschalen Kinderbe-
treuungsgeld sind von der Einkommensteuer befreit und gehören auch nicht zur
Bemessungsgrundlage für sonstige Abgaben und öffentlich-rechtliche Beiträge.

Gebührenfreiheit

§ 44. (1) Die im Verfahren nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Einga-
ben, Vollmachten und Ausfertigungen sind von den Stempelgebühren und Ver-
waltungsabgaben des Bundes befreit. Die §§ 76 bis 78 des Allgemeinen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG 1991), BGBl. Nr. 51, sind im Verfahren
nach diesem Bundesgesetz nicht anzuwenden.

(2) Der Ersatz des Aufwandes gemäß § 38 stellt kein Entgelt im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes 1994 (UStG 1994), BGBl. Nr. 663, dar.

Verwaltungsstrafbestimmung

§ 45. Personen,
1. die grob fahrlässig oder vorsätzlich unwahre Angaben gemacht haben

oder maßgebliche Tatsachen verschwiegen haben und dadurch
a) zu Unrecht eine Leistung nach diesem Bundesgesetz bezogen haben

oder
b) einer anderen Person zum unrechtmäßigen Bezug einer Leistung nach

diesem Bundesgesetz verholfen haben oder
2. die ihren Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten (§§ 29, 32 Abs. 1 und 2)

nicht oder nicht gehörig nachgekommen sind,
sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte
fallenden Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen
mit strengerer Strafe bedroht ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer
Geldstrafe bis zu 2000 E zu bestrafen.
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Sprachliche Gleichbehandlung

§ 46. Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen
nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Män-
ner in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen ist die je-
weils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

Verweisungen

§ 47. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese, soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt
ist, in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Vollzug

§ 48. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut
1. hinsichtlich des § 37 Abs. 1 und 2 der Bundesminister für Finanzen,
2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen die Bundesministerin für Familien

und Jugend.

In-Kraft-Treten

§ 49. (1) Dieses Bundesgesetz tritt – mit Ausnahme der §§ 24 Abs. 4 und 38
Abs. 3 – am 1. Jänner 2002 in Kraft und ist für Geburten nach dem 31. Dezem-
ber 2001 anzuwenden.

(2) Auf Geburten zwischen dem 1. Jänner 2002 und 30. Juli 2002 ist § 3
Abs. 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass vom Nachweis der Untersuchungen
während der Schwangerschaft abgesehen wird.

(3) § 24 Abs. 4 tritt mit dem der Kundmachung dieses Gesetzes folgenden
Tag in Kraft.

(4) § 38 Abs. 3 tritt mit 1. September 2001 in Kraft.
(5) § 2 Abs. 6, § 3a, § 7 Abs. 2 und 3, § 9 Abs. 3, § 33 Abs. 3 und § 36 Abs. 2

Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2003 treten mit 1. Jänner
2004 in Kraft.

(6) Auf Geburten bis 31. Oktober 2003 ist § 3a Abs. 2 nicht anzuwenden.
(7) Die §§ 7 Abs. 3, 8 Abs. 2, 9 Abs. 1 Z 4, 9 Abs. 2, 9 Abs. 4, 31 Abs. 2 erster

Satz und 33 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2003
treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft.

(8) § 20 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2004 tritt am
1. Jänner 2002 in Kraft und ist für Geburten nach dem 31. Dezember 2001 an-
zuwenden.

(9) Die §§ 2 Abs. 1 Z 2 bis 5, 2 Abs. 2 bis 5, 5 Abs. 6, 6 und 8 Abs. 2 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2005, treten mit 1. Jänner 2006,
nach Maßgabe der Übergangsbestimmungen des Niederlassungs- und Auf-
enthaltsgesetzes (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, sowie des Asylgesetzes 2005
(AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, in Kraft.
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(10) § 3a Abs. 2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/
2006 tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft und ist auf Geburten nach dem 31. Dezem-
ber 2006 anzuwenden. § 33 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 97/2006 tritt mit 1. Juli 2006 in Kraft.

(11) § 2 Abs. 1 Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 168/2006
tritt mit 1. Juli 2006 in Kraft.

(12) Abweichend von § 4 Abs. 2 können Anträge auf rückwirkende Gewäh-
rung des Kinderbetreuungsgeldes in den Fällen des § 2 Abs. 1 Z 5 für Kinder,
die nach Ablauf des 31. Dezember 2005 und vor dem 1. Jänner 2007 geboren
werden, längstens bis 1. Juli 2007 wirksam gestellt werden.

(13) §§ 2 Abs. 1 Z 1 und 3, 2 Abs. 5, 3a Abs. 1 bis 3, 5 Abs. 5, 5a, 5b, 6
Abs. 3, 7 Abs. 3 und 4, 9 Abs. 2 bis 4, 12, 19 Abs. 2, 24 Abs. 1, 26a, 31 Abs. 4,
36 Abs. 2 Z 5, 42, 43 und 45 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 76/
2007 treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft.

(14) §§ 8 Abs. 1 Z 1, 8a und 31 Abs. 7 treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft und
sind auf Bezugszeiträume nach dem Jahr 2007 anzuwenden.
§ 3 Abs. 2 und 7 Abs. 2 treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft und sind auf Geburten
nach dem 31. Dezember 2007 anzuwenden.

(15) Mit Ablauf des 31. Dezember 2007 tritt die Verordnung des Bundes-
ministers für soziale Sicherheit und Generationen, mit der die Kriterien für Här-
tefälle nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz festgelegt werden (KBGG-Härte-
fälle-Verordnung), BGBl. II Nr. 405/2001 idF BGBl. II Nr. 91/2004, außer Kraft.
Auf Anspruchsüberprüfungen der Kalenderjahre 2002 bis 2007 ist sie jedoch
weiter anzuwenden.

(16) Für Geburten vor 2008 kann trotz bereits erfolgter Antragstellung und
Bezug des Kinderbetreuungsgeldes ab 1. Jänner 2008 einmalig auf das Kinder-
betreuungsgeld als Kurzleistung (§ 5a oder § 5b) umgestiegen werden. Hiezu
ist eine gesonderte Antragstellung spätestens bis 30. Juni 2008 nötig. § 26a
zweiter und dritter Satz sowie § 4 Abs. 2 gelten sinngemäß.

(17) Das Recht, die Abgabe gemäß Abschnitt 4 festzusetzen, verjährt für die
Jahre 2002 und 2003 frühestens Ende 2008.

(18) § 19 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 76/2007
und § 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2009 treten mit
1. Jänner 2002 in Kraft und sind auf Geburten nach dem 31. Dezember 2001 an-
zuwenden.

(19) Die §§ 2 Abs. 1 Z 3, 2 Abs. 6, 3a Abs. 1 erster Satz, 3a Abs. 2, 5 Abs. 2
und 4, 5a Abs. 3, 5b Abs. 3, 8 samt Überschrift, 8a, 8b samt Überschrift, 31
Abs. 2, 31 Abs. 4 Z 2 und 3, 31 Abs. 5 und 7, 32 Abs. 2 und 37 Abs. 2 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 116/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in
Kraft.

(20) Die §§ 36 Abs. 2 Z 1, 4 bis 6 und 38 Abs. 2 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 116/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft und sind für
Zeiträume ab 1. Oktober 2009 anzuwenden.
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(21) Abschnitt 3 samt Überschrift und § 31 Abs. 3 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 116/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft und sind auf
Geburten nach dem 31. Dezember 2009 anzuwenden.

(22) § 1, die Überschrift des Abschnitts 2, §§ 3a Abs. 3, §§ 5 Abs. 4a und b,
5c, 7 Abs. 3 und 4, Abschnitt 5 samt Überschrift, die Überschrift des Abschnitts
5a, §§ 25 und 25a, § 26a und 33 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 116/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft und sind auf Geburten
nach dem 30. September 2009 anzuwenden, sofern 2009 kein Antrag auf Kin-
derbetreuungsgeld für Zeiträume nach dem 30. September 2009 und vor dem
1. Jänner 2010 gestellt worden ist; wird 2010 rückwirkend Kinderbetreuungsgeld
für Zeiträume zwischen 1. Oktober 2009 und 31. Dezember 2009 beantragt, so
besteht kein Anspruch auf Auszahlung von Kinderbetreuungsgeld für diese Zeit-
räume.

(23) Die §§ 1, 8 Abs. 2, 8a, Abschnitt 3 und 4, §§ 24 und 25 jeweils in der
Fassung BGBl. I Nr. 24/2009 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer
Kraft, sind jedoch auf Geburten bis 31. Dezember 2009 weiter anzuwenden.
Letzteres gilt nur, sofern kein Anwendungsfall des Abs. 22 vorliegt. Abgaben im
Sinne des § 18 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 116/2009, für
die der Abgabenanspruch gemäß § 21 in der Fassung vor dem Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 116/2009 mit Ablauf des Kalenderjahres 2015 oder 2016 entstanden
ist, sind nicht festzusetzen; im Fall der bereits erfolgten Festsetzung ist von Amts
wegen der Festsetzungsbescheid aufzuheben und der festgesetzte Betrag zu-
rückzuzahlen.

(24) § 6 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 116/2009 tritt
mit 1. Jänner 2010 in Kraft und ist auf Geburten nach dem 30. September 2009
anzuwenden.

§ 50. (1) §§ 24a Abs. 1, 25 Abs. 2 und 3, 31 Abs. 4, 32 Abs. 1 und 3, 36
Abs. 2, 37 Abs. 1, 38 Abs. 2 und 3, 42 und 43 samt Überschriften sowie 45 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/2011 treten mit 1. Jänner 2012 in
Kraft.

(2) §§ 8 Abs. 1 Z 2, 8b Abs. 1 Z 1 und 2, 24 Abs 1 Z 2 und Abs. 2 sowie 24a
Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/2011 treten mit
1. Jänner 2012 in Kraft und sind für Geburten nach dem 31. Dezember 2011 an-
zuwenden.

(3) §§ 8 Abs. 1 Z 1, 9 Abs. 3 und 24 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 139/2011 treten mit 1. Jänner 2012 in Kraft und sind auf Be-
zugszeiträume ab 1. Jänner 2012 anzuwenden.

(4) § 40 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 11/
2011 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft, ist jedoch für Geburten
bis 31. Dezember 2009 weiter anzuwenden.

(5) § 48 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 139/2011 tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft, ist jedoch in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 11/2011 für Geburten bis 31. Dezember 2009 weiter an-
zuwenden.
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(6) § 8 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/2013
tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft und ist auf Bezugszeiträume ab 1. Jänner 2010
anzuwenden.

(7) §§ 9 Abs. 3 und 24 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 117/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft und sind auf Bezugszeit-
räume ab 1. Jänner 2014 anzuwenden.

(8) §§ 24d Abs. 2, 26a und 36 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 117/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft und sind auf erstmalige
Antragstellungen ab 1. Jänner 2014 anzuwenden.

(9) § 31 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/2013 tritt
mit 1. Jänner 2013 in Kraft.

(10) § 7 Abs. 1, § 35 Abs. 3a und § 35 Abs. 9 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 197/2013 treten mit 1. November 2013 in Kraft.

(11) § 2 Abs. 1 Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2014
tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

(12) § 33 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2014 tritt
mit 31. März 2012 in Kraft.

(13) § 9 Abs. 3 und § 24 Abs. 1 Z 3 in der Fassung BGBl. I Nr. 53/2016 treten
mit 1. Jänner 2017 in Kraft und gelten für Bezugszeiträume ab 1. Jänner 2017.

(14) § 1, die Überschrift des Abschnittes 2, § 2 Abs. 5, § 2 Abs. 7 und 9, § 3,
§ 3a, § 4 Abs. 2, § 4a, § 5, § 5a bis § 5d, § 7 Abs. 2 und 3, § 8 Abs. 1, § 8b
Abs. 1, § 9 Abs. 2 und 4, § 14, § 24 Abs. 1 Z 2, § 24 Abs. 2, § 24a Abs. 3 und 4,
§ 24b bis 24d, § 26 Abs. 2, § 26a, § 27 Abs. 2, § 36 Abs. 1 Z 3, § 36 Abs. 2 und
3, § 42, § 43 Abs. 1 in der Fassung BGBl. I Nr. 53/2016 treten mit 1. März 2017
in Kraft und gelten für Geburten nach dem 28. Februar 2017.

(15) § 2 Abs. 1 Z 5 lit. c, § 6, § 7 Abs. 1, § 24 Abs. 3, § 25a, § 27 Abs. 4, § 31
Abs. 1 bis 4, § 32 Abs. 3 und 4, § 35 Abs. 3 und 3a, § 35 Abs. 7 und 8, die Über-
schrift des Abschnittes 10, § 37 Abs. 1, § 38 Abs. 2, § 43 Abs. 2, § 48 Z 2 in der
Fassung BGBl. I Nr. 53/2016 treten mit 1. März 2017 in Kraft.

(16) § 24e in der Fassung BGBl. I Nr. 53/2016 tritt mit 1. März 2017 in Kraft
und ist hinsichtlich des § 2 Abs. 6 und 8 für Bezugszeiträume ab 1. Jänner 2017
und hinsichtlich des § 1, § 2 Abs. 7 und 9, § 4, § 4a, § 5b, § 26 Abs. 2, § 26a,
§ 27 Abs. 2, § 36 Abs. 1 Z 3, § 36 Abs. 2 und 3, § 42 und § 43 Abs. 1 für Gebur-
ten nach dem 28. Februar 2017 anzuwenden.

(17) § 24d Abs. 1 in der Fassung BGBl. I Nr. 35/2014 tritt mit 1. März 2017
außer Kraft, ist jedoch hinsichtlich des § 1, § 2 Abs. 2, 3 und 5, § 4, § 5 Abs. 3, 4,
5 und 6, § 26 Abs. 2, § 26a, § 27 Abs. 2, § 36 Abs. 1 Z 3, § 36 Abs. 2, § 42 und
§ 43 Abs. 1 jeweils in der Fassung BGBl. I Nr. 35/2014 für Geburten bis 28. Fe-
bruar 2017 weiterhin anzuwenden.

(18) § 7 Abs. 4 und § 24d Abs. 2 in der Fassung BGBl. I Nr. 35/2014 treten
mit 1. März 2017 außer Kraft, sind jedoch für Geburten bis 28. Februar 2017 wei-
terhin anzuwenden.

(19) § 2 Abs. 6 und 8 in der Fassung BGBl. I Nr. 53/2016 tritt mit 1. Jänner
2017 in Kraft und gilt für Bezugszeiträume ab 1. Jänner 2017.
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(20) § 38 Abs. 3 zweiter Satz in der Fassung BGBl. I Nr. 35/2014 tritt mit
1. Jänner 2017 außer Kraft.

(21) § 25 Abs. 2, § 36 samt Überschrift, § 37 sowie die §§ 37a und 37b samt
Überschriften in der Fassung des Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes
2018, BGBl. I Nr. 32/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft.

(22) Die §§ 25 Abs. 2 bis 4, 28 Abs. 1 Z 3, 31 Abs. 2, 35 Abs. 1 Z 3 und
Abs. 3, 3a, 4, 5, 8 und 9, 36 Abs. 3, 37 Abs. 2 bis 4, 37a Abs. 2 bis 4, 37b, 38
Abs. 1 bis 3 sowie 39 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2018
treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft.

(23) § 2 Abs. 1 und 6, § 2a und § 32 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 24/2019 treten mit 1. Juli 2018 in Kraft.

(24) Für Geburten von 1. Jänner 2012 bis 28. Februar 2017 kann der Nach-
weis der Abgrenzung der Einkünfte nach § 8 Abs. 1 Z 2 des Elternteils, der das
pauschale Kinderbetreuungsgeld, das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des
Erwerbseinkommens und die Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld
bezogen hat, bis zum 31. Dezember 2025 erbracht werden. Die Krankenver-
sicherungsträger haben in den genannten Fällen, sofern sie im laufenden Prüf-
verfahren aufgrund der Jahreseinkünfte eine Überschreitung des Grenzbetrages
feststellen und andere maßgebliche Einkünfte nach § 8 Abs. 1 Z 2 enthalten
sind, den Elternteil individuell auf die Möglichkeit zur Vorlage des Abgrenzungs-
nachweises hinzuweisen. Der Elternteil hat den Nachweis binnen zwei Monaten
vorzulegen, eine spätere Vorlage ist in diesem Fall nicht mehr möglich. Dies gilt
sinngemäß auch für Personen im Sinne der §§ 12 und 13.

(25) § 24 Abs. 1 Z 3 in der Fassung der Z 2 und § 9 Abs. 3 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 75/2019 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft.

(26) Für Geburten ab dem 1. Jänner 2021 bis 31. Dezember 2021 ist § 24a
Abs. 3 COVID-19 bedingt ausnahmsweise mit der Maßgabe anzuwenden, dass
die maßgeblichen Einkünfte aus dem zum Zeitpunkt der Antragstellung gelten-
den Einkommensteuerbescheid für das Kalenderjahr 2019 heranzuziehen sind,
wenn sich dadurch für den Elternteil ein höherer Tagsatz ergibt.

(27) § 9 Abs. 3 und § 24 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 221/2021 treten mit 1. Jänner 2022 in Kraft.

(28) § 31 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/2022 tritt
mit 1. Mai 2022 in Kraft.

(29) Aus der Ukraine Vertriebene (§ 62 Asylgesetz 2005) haben während
ihres Aufenthaltes im Bundesgebiet im Sinne der Vertriebenen-VO zumindest
für die Zeit des bewaffneten Konflikts in der Ukraine den Mittelpunkt ihrer Le-
bensinteressen nach § 2 Abs. 1 Z 4 im Bundesgebiet.

(30) § 2 Abs. 1 Z 5 lit. c und d sowie § 50 Abs. 29 und 30 in der Fassung
BGBl. I Nr. 154/2022 treten rückwirkend mit 12. März 2022 in Kraft und mit dem
Tag der Beendigung des Aufenthaltsrechtes nach § 4 Vertriebenen-VO, spätes-
tens jedoch mit 4. März 2024, außer Kraft.

(31) § 3 Abs. 1a, § 24a Abs. 2a und § 24d Abs. 1 in der Fassung BGBl. I
Nr. 174/2022 treten mit dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgen-
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den Tag in Kraft; die Anpassung hat erstmals für Bezugszeiträume ab 1. Jänner
2023 zu erfolgen.

(32) § 2 Abs. 7 bis 8 und § 24e in der Fassung BGBl. I Nr. 174/2022 treten
mit 1. Jänner 2023 in Kraft und sind für Geburten nach dem 31. Dezember 2022
anzuwenden.

(33) § 2 Abs. 7 und § 24e in der Fassung BGBl. I Nr. 61/2022 treten mit
31. Dezember 2022 außer Kraft und sind für Geburten bis 31. Dezember 2022
weiter anzuwenden.

(34) § 33 Abs. 6 in der Fassung BGBl. I Nr. 174/2022 tritt mit 1. November
2022 in Kraft.

(35) § 2 Abs. 1 Z 3 und § 8b Abs. 2 in der Fassung BGBl. I Nr. 174/2022 tre-
ten mit 1. Jänner 2023 in Kraft und sind für Bezugszeiträume ab 1. Jänner 2023
anzuwenden.

(36) § 9 Abs. 3, § 12 und § 24 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 225/2022 treten mit 1. Jänner 2023 in Kraft.
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Familienzeitbonusgesetz – FamZeitbG
Bundesgesetz über die Gewährung eines Bonus

für Väter während der Familienzeit
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung erlassen

wurden, und zwar:

BGBl. I Nr. 32/2018 (Art. 14),
BGBl. I Nr. 100/2018,
BGBl. I Nr. 24/2019 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 61/2022,
BGBl. I Nr. 174/2022.

Leistungsart

§ 1. Als Leistung wird nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes ein Bonus für
Väter während der Familienzeit gewährt.

Anspruchsberechtigung

§ 2. (1) Anspruch auf den Familienzeitbonus hat ein Vater (Adoptivvater,
Dauerpflegevater) für sein Kind (Adoptivkind, Dauerpflegekind), sofern

1. für dieses Kind Anspruch auf Familienbeihilfe nach dem Familienlasten-
ausgleichsgesetz 1967 (FLAG 1967), BGBl. Nr. 376, besteht und Famili-
enbeihilfe für dieses Kind tatsächlich bezogen wird,

2. er, das Kind und der andere Elternteil den Mittelpunkt der Lebensinter-
essen im Bundesgebiet haben,

3. er sich im gesamten Anspruchszeitraum in Familienzeit (Abs. 4) befindet,
4. er, das Kind und der andere Elternteil im gemeinsamen Haushalt leben

(Abs. 3),
5. er in den letzten 182 Tagen unmittelbar vor Bezugsbeginn durchgehend

eine in Österreich kranken- und pensionsversicherungspflichtige Erwerbs-
tätigkeit tatsächlich ausgeübt sowie in diesem Zeitraum keine Leistungen
aus der Arbeitslosenversicherung erhalten hat, wobei sich Unterbrechun-
gen von insgesamt nicht mehr als 14 Tagen nicht anspruchsschädigend
auswirken,

6. er, das Kind und der andere Elternteil sich nach §§ 8 und 9 des Nieder-
lassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, oder
nach § 54 des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 idF
BGBl. I Nr. 87/2012, rechtmäßig in Österreich aufhalten, es sei denn, es
handelt sich um österreichische Staatsbürger oder Personen, denen Asyl
nach dem AsylG 2005 gewährt wurde, oder Personen, denen der Status
des subsidiär Schutzberechtigten nach dem AsylG 2005 zuerkannt wurde
und für die kein Anspruch auf Leistungen aus der Grundversorgung oder
Mindestsicherung besteht. § 2 Abs. 1 letzter Absatz Kinderbetreuungs-
geldgesetz (KBGG), BGBl. I Nr. 103/2001, ist sinngemäß anzuwenden.
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(2) Der Familienzeitbonus kann pro Geburt nur einmal bezogen werden. Ein
gleichzeitiger Bezug von Familienzeitbonus und Kinderbetreuungsgeld durch
dieselbe Person ist ausgeschlossen.

(3) Ein gemeinsamer Haushalt im Sinne dieses Gesetzes liegt nur dann vor,
wenn der Vater, das Kind und der andere Elternteil in einer dauerhaften Wohn-
und Wirtschaftsgemeinschaft an derselben Wohnadresse leben und alle drei an
dieser Adresse auch hauptwohnsitzlich gemeldet sind. Eine höchstens bis zu
zehn Tagen verspätet erfolgte Hauptwohnsitzmeldung des Kindes an dieser
Wohnadresse schadet nicht.

(3a) Bei einem medizinisch indizierten Krankenhausaufenthalt des Kindes
wird bei persönlicher Pflege und Betreuung des Kindes durch den Vater und den
anderen Elternteil im Mindestausmaß von jeweils durchschnittlich vier Stunden
täglich ausnahmsweise der gemeinsame Haushalt im Sinne des Abs. 3 ange-
nommen. Ein solcher Krankenhausaufenthalt des Kindes steht dem Vorliegen
einer Familienzeit nach Abs. 4 nicht entgegen.

(4) Als Familienzeit im Sinne dieses Gesetzes versteht man den Zeitraum
zwischen 28 und 31 Tagen (§ 3 Abs. 2), in dem sich ein Vater aufgrund der kürz-
lich erfolgten Geburt seines Kindes ausschließlich seiner Familie widmet und
dazu die Erwerbstätigkeit (Abs. 1 Z 5) unterbricht, keine andere Erwerbstätigkeit
ausübt, keine Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung sowie keine Entgelt-
fortzahlung aufgrund von oder Leistungen bei Krankheit erhält.

(5) Eine Frau, die gemäß § 144 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbu-
ches, JGS Nr. 946/1811, Elternteil ist, gilt als Vater im Sinne dieses Gesetzes. In
Zweifelsfällen hat das Vorrecht auf den Familienzeitbonus derjenige Elternteil,
der den Antrag zuerst gestellt hat, sonst derjenige Elternteil, der das Kind im An-
spruchszeitraum nicht überwiegend betreut.

(6) Unter dem Begriff Dauerpflege versteht man eine auf Dauer angelegte
Pflege eines Kindes von zumindest mehr als 182 Tagen.

(7) Als der Ausübung einer kranken- und pensionsversicherungspflichtigen
Erwerbstätigkeit gleichgestellt gelten Zeiten der vorübergehenden Unterbre-
chung dieser zuvor mindestens 182 Kalendertage andauernden Erwerbstätig-
keit zum Zwecke der Kindererziehung während Inanspruchnahme einer Karenz
nach dem Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl. Nr. 651/1989, bis maximal zum Ab-
lauf des zweiten Lebensjahres eines Kindes.

Höhe, Anspruchsdauer und Antragstellung

§ 3. (1) Der Familienzeitbonus beträgt 22,60 Euro täglich. Der Anspruch auf
den Bonus reduziert sich um den Anspruch auf vergleichbare Leistungen nach
anderen in- oder ausländischen Rechtsvorschriften.

(1a) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals mit 1. Jänner
2023, ist der Familienzeitbonus (Abs. 1 erster Satz) mit dem Anpassungsfak-
tor des § 108f des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl.
Nr. 189/1955, zu vervielfachen. Der Vervielfachung ist der Betrag zugrunde zu
legen, der am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres in Geltung steht. Der
vervielfachte Betrag ist kaufmännisch auf zwei Dezimalstellen zu runden.
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(2) Der Familienzeitbonus gebührt ausschließlich für eine ununterbrochene
Dauer von 28, 29, 30 oder 31 aufeinanderfolgenden Kalendertagen innerhalb
eines Zeitraumes von 91 Tagen ab dem Tag der Geburt des Kindes.

(3) Der Familienzeitbonus gebührt auf Antrag, frühestens ab dem Tag der
Geburt des Kindes, bei Adoptiv- und Pflegekindern gebührt der Bonus frühes-
tens ab dem Tag, an dem das Kind in Pflege genommen wird. Der Antrag muss,
bei sonstigem Anspruchsverlust, spätestens binnen 91 Tagen ab dem Tag der
Geburt des Kindes gestellt werden. Bei der Antragstellung ist die Anspruchs-
dauer verbindlich festzulegen, diese kann ausschließlich 28, 29, 30 oder 31 Ka-
lendertage betragen und kann später nicht geändert werden.

Zuständigkeit und Krankenversicherung

§ 4. (1) In Angelegenheiten des Familienzeitbonus ist jener gesetzliche
Krankenversicherungsträger zuständig, dessen Zuständigkeit sich aus Abs. 2
für die Durchführung der Krankenversicherung ergibt.

(2) Die Bezieher des Familienzeitbonus sind in der gesetzlichen Kranken-
versicherung teilversichert, sofern nicht eine Leistungszugehörigkeit zu einer
Krankenfürsorgeeinrichtung im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 2 B-KUVG besteht. Zur
Durchführung der Krankenversicherung ist jener gesetzliche Krankenversiche-
rungsträger zuständig, bei dem der Vater am letzten Tag vor Beginn des Leis-
tungsanspruches versichert ist oder zuletzt versichert war, ansonsten die Öster-
reichische Gesundheitskasse, bei der der Antrag gestellt wurde. Bei mehreren
möglichen zuständigen Krankenversicherungsträgern ist jener zuständig, bei
dem der Antrag zuerst gestellt wird.

(3) Die Krankenversicherungsträger sowie die Österreichische Gesundheits-
kasse in ihrer Funktion als Kompetenzzentrum und Verbindungsstelle (Abs. 4)
haben die ihnen nach diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben im über-
tragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des Bundeskanzlers zu voll-
ziehen.

(4) Für die finanzielle Abwicklung und die Koordinierung der Krankenversi-
cherungsträger in Angelegenheiten der Leistung nach diesem Bundesgesetz
wird die Österreichische Gesundheitskasse als Kompetenzzentrum und als
Verbindungsstelle für Vaterschaftsleistungen im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verord-
nung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Si-
cherheit, ABl. Nr. L 284 vom 30. 10. 2009 S. 1, zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung (EU) Nr. 1368/2014, ABl. Nr. L 366 vom 20. 12. 2014 S. 15, eingerich-
tet. Der Österreichischen Gesundheitskasse obliegt auch die Auszahlung des
Familienzeitbonus. Die Durchführung des Verfahrens obliegt dem nach Abs. 1
zuständigen Krankenversicherungsträger.

Geltendmachung und Entscheidung

§ 5. (1) Für die Geltendmachung des Anspruches ist ein bundeseinheitliches
Antragsformular zu verwenden. Der Krankenversicherungsträger hat dem an-



Band2.Buch : 27-FamZeitbG.pod    723
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

723

723

§§ 6, 7 FamZeitbG

tragstellenden Vater auf dessen Verlangen das Einlangen des Antrages zu be-
stätigen.

(2) Besteht Anspruch auf den Bonus, so ist dem antragstellenden Vater eine
Mitteilung auszustellen, aus der insbesondere Beginn, Höhe und Ende des Leis-
tungsanspruches hervorgehen.

(3) Ein Bescheid ist nur zu erlassen, wenn kein Anspruch auf den Familien-
zeitbonus besteht oder bestand und die Leistung gemäß § 7 zurückgefordert
wird.

Art der Auszahlung

§ 6. (1) Die Auszahlung des Familienzeitbonus erfolgt jeweils monatlich im
Nachhinein auf ein Konto bei einem Zahlungsdienstleister, für das Art. 9 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 260/2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der
Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009, ABl. Nr. L 94 vom 30. 03. 2012
S. 22, in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 248/2014, ABl. Nr. L 84 vom
20. 03. 2014 S. 1, gilt, oder per Post an eine inländische Adresse bis zum Zehn-
ten des Folgemonats.

(2) Soweit die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Beträge Bruchteile
eines Cents ergeben, sind diese kaufmännisch auf einen Cent zu runden.

(3) Das von den Leistungsbeziehern zu entrichtende Service-Entgelt für die
e-card (§ 31c Abs. 2 und 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
(ASVG), BGBl Nr. 189/1955) ist mit der Leistung nach diesem Bundesgesetz
aufzurechnen.

(4) Die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien hat je-
des Jahr für das folgende Kalenderjahr den vervielfachten Betrag (§ 3 Abs. 1a)
bis spätestens 15. November eines jeden Jahres zu ermitteln und per Verord-
nung kundzumachen.

Rückforderung

§ 7. (1) Der Krankenversicherungsträger hat vom Leistungsbezieher einen
unrechtmäßig bezogenen Familienzeitbonus zurückzufordern. Der Leistungsbe-
zieher hat einen unrechtmäßig bezogenen Familienzeitbonus an den Kranken-
versicherungsträger zurückzuzahlen.

(2) Wenn eine dritte Person eine Anzeige unterlassen oder falsche Angaben
gemacht und hiedurch einen unberechtigten Bezug verursacht oder ermöglicht
hat, kann sie zum Ersatz verpflichtet werden. Der andere Elternteil kann bis zur
Hälfte zum Ersatz der unberechtigt bezogenen Leistung nach diesem Bundes-
gesetz verpflichtet werden. Hat der andere Elternteil den unberechtigten Bezug
jedoch ermöglicht oder sogar verursacht, kann er zum vollen Ersatz der unbe-
rechtigt bezogenen Leistung verpflichtet werden.

(3) Rückforderungen können auf die zu erbringende Leistung nach diesem
Bundesgesetz oder nach dem KBGG aufgerechnet werden; sie vermindern den
Leistungsanspruch entsprechend. Rückforderungen nach dem KBGG können
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auf die zu erbringende Leistung nach diesem Bundesgesetz aufgerechnet wer-
den; sie vermindern den Leistungsanspruch entsprechend. Zum Zwecke der
Forderungssicherung kann eine vorläufige Aufrechnung erfolgen. Der Kranken-
versicherungsträger kann unter Berücksichtigung der Familien-, Einkommens-
und Vermögensverhältnisse des Empfängers Ratenzahlungen zulassen, die
rechtskräftige Rückforderung stunden oder auf die rechtskräftige Rückforderung
ganz oder teilweise verzichten. Dabei sind die §§ 72 bis 74 des Bundeshaus-
haltsgesetzes 2013 (BHG 2013), BGBl. I Nr. 139/2009, anzuwenden. Ratenzah-
lungen sind nur zu gewähren, wenn auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse
des Schuldners die Hereinbringung der rechtskräftigen Forderung in einem Be-
trag nicht möglich ist. Die Höhe und Anzahl der Raten ist unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners festzusetzen. Werden Raten-
zahlungen bewilligt oder Rückforderungen gestundet, so dürfen keine Zinsen
ausbedungen werden. Abweichend von § 89 Abs. 4 Arbeits- und Sozialgerichts-
gesetz (ASGG), BGBl. I Nr. 104/1985, obliegt den Gerichten in Angelegenheiten
der Leistungen nach diesem Bundesgesetz nicht das Recht, die Erstattung des
zu Unrecht gezahlten Betrages in Teilbeträgen anzuordnen und auch nicht das
Recht, die Rückersatzpflicht zum Teil oder zur Gänze entfallen zu lassen, son-
dern ist dies ausschließlich dem Krankenversicherungsträger im nachgeschalte-
ten Verwaltungsverfahren vorbehalten. Wird der Tod des Kindes nicht rechtzei-
tig gemeldet und ist daraus ein unrechtmäßiger Bezug der Leistung nach diesem
Bundesgesetz entstanden, so ist von Amts wegen von der Rückforderung abzu-
sehen, sofern die Meldung binnen 31 Tagen ab dem Tod des Kindes erfolgt.

(4) Die Erlassung eines Bescheides über die Rückforderung der Leistung
nach diesem Bundesgesetz ist nur binnen 7 Jahren, gerechnet ab Ablauf des
Kalenderjahres, in welchem diese Leistung zu Unrecht bezogen wurde, zuläs-
sig. Ein Bescheid über eine Rückforderung tritt nach Ablauf von 3 Jahren ab
dem Eintritt der Rechtskraft außer Kraft, wenn er bis zu diesem Zeitpunkt nicht
vollzogen wurde; § 68 Abs. 2 ASVG zweiter und dritter Satz gelten sinngemäß.

Anzuwendende Bestimmungen

§ 8. Die §§ 24e letzter Satz, 25a, 27 Abs. 4, 29, 32, 34, 36 Abs. 1, 3 und 4,
37 bis 39, 41, 43 Abs. 2, 44 und 45 KBGG sind sinngemäß anzuwenden.

Verarbeitung von personenbezogenen Daten

§ 9. (1) Die für die Wahrnehmung der nach diesem Bundesgesetz übertra-
genen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten werden in der Kin-
derbetreuungsgeld-Datenbank verarbeitet.

(2) Als erforderliche personenbezogene Daten im Sinne des Abs. 1 gelten
insbesondere folgende Daten des antragstellenden Vaters (des Bonusempfän-
gers), des zweiten Elternteils, der Kinder und sonstiger relevanter Personen:

1. Namen, Titel, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse;
2. Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer;
3. Staatsangehörigkeit samt aufenthaltsrechtlichem Status bei nichtöster-

reichischer Staatsangehörigkeit;
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4. Familienstand und Geschlecht;
5. Beruf bzw. Tätigkeit;
6. Firmenbuchnummern, Namen und Anschrift des Dienstgebers;
7. Anspruchs- und Berechnungsgrundlagen;
8. Art, Umfang und Stand der Verfahren;
9. Bescheide;

10. Bankverbindung und Kontonummer;
11. Vertreter, Zahlungsempfänger sowie die Art und Dauer der Vollmacht;
12. Zahlungsbeträge.
(3) Die Österreichische Gesundheitskasse in ihrer Funktion als Kompetenz-

zentrum (§ 4 Abs. 4) hat dem Bundeskanzler Daten zur automatisierten Besor-
gung der Statistik zu übermitteln.

Verweisungen

§ 10. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese, soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt
ist, in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Vollzug

§ 11. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesministerin für
Familien und Jugend betraut.

Inkrafttreten

§ 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. März 2017 in Kraft und ist auf Ge-
burten nach dem 28. Februar 2017 anzuwenden.

(2) § 4 Abs. 3, § 8 und § 9 samt Überschrift in der Fassung des Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, treten mit 25. Mai
2018 in Kraft. § 12 Abs. 1 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt
mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(3) § 2 Abs. 3a tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft und ist auf Geburten nach dem
31. Dezember 2018 anzuwenden.

(4) § 7 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/2022 tritt
mit 1. Mai 2022 in Kraft.

(5) § 3 Abs. 1a in der Fassung BGBl. I Nr. 174/2022 tritt mit dem der Kund-
machung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft; die Anpassung hat
erstmals für Bezugszeiträume ab 1. 2023 zu erfolgen.

(6) § 6 Abs. 4 in der Fassung BGBl. I Nr. 174/2022 tritt mit 1. November 2022
in Kraft.
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Bundes-Gleichbehandlungsgesetz – B-GlBG
Bundesgesetz, BGBl. Nr. 100/1993, über die
Gleichbehandlung im Bereich des Bundes

Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung erlassen
wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 16/1994,
BGBl. Nr. 43/1995,
BGBl. Nr. 522/1995,
BGBl. Nr. 375/1996,
BGBl. I Nr. 30/1998,
BGBl. I Nr. 132/1999,
BGBl. I Nr. 94/2000,
BGBl. I Nr. 142/2000,
BGBl. I Nr. 87/2001,
BGBl. I Nr. 119/2002,
BGBl. I Nr. 65/2004,
BGBl. I Nr. 82/2005,
BGBl. I Nr. 165/2005 (Art. 20),
BGBl. I Nr. 53/2007 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 96/2007 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 2/2008 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 97/2008,
BGBl. I Nr. 135/2009 (Art. 42),
BGBl. I Nr. 153/2009 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 6/2011,
BGBl. I Nr. 140/2011 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 120/2012 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 210/2013 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 32/2018 (Art. 21),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 58/2019 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 24/2020 (Art. 21),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 205/2022.
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INHALTSVERZEICHNIS

I. Teil

Gleichbehandlung
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I. Teil

Gleichbehandlung

Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt, soweit im Folgenden nicht anderes be-
stimmt wird, für

1. Bedienstete, die in einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen
Dienstverhältnis zum Bund stehen,

2. Personen mit einem freien Dienstvertrag zum Bund,
3. Lehrlinge des Bundes,
4. Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Verwaltungspraktikum nach Ab-

schnitt Ia des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86,
5. Personen im Ausbildungsdienst und
6. Personen, die sich um Aufnahme in ein Dienst- oder Ausbildungsver-

hältnis zum Bund bewerben oder sich in einem Ausbildungsverhältnis be-
finden.

(2) Das 1. bis 3. Hauptstück des I. Teiles dieses Bundesgesetzes sind auf die
Besetzung von Planstellen für Verwendungen nicht anzuwenden, für die ein be-
stimmtes Geschlecht oder ein bestimmtes Merkmal unverzichtbare Vorausset-
zung für die Ausübung der vorgesehenen Tätigkeit darstellt.

(3) Der II. Teil dieses Bundesgesetzes gilt nur für die Dienststellen des Bun-
des, der 5. Abschnitt des II. Teiles nur für die im Inland gelegenen Dienststellen
des Bundes.

(4) § 5 Z 3 dieses Bundesgesetzes ist auf eingetragene Partnerinnen und
Partner von Bewerberinnen oder Bewerbern nach dem Bundesgesetz über
die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG),
BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden.

Begriffsbestimmungen

§ 2. (1) Dienststellen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Behörden,
Ämter und anderen Verwaltungsstellen sowie die Anstalten und Betriebe des
Bundes, die nach ihrem organisatorischen Aufbau eine verwaltungs- oder be-
triebstechnische Einheit darstellen.

(2) Zentralstellen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind das Bundeskanzler-
amt, die übrigen Bundesministerien sowie jene Dienststellen, die keinem Bun-
desministerium nachgeordnet sind.

(3) Ressorts im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Zentralstellen mit den
ihnen nachgeordneten Dienststellen und die Dienststellen, die keinem Bundes-
ministerium nachgeordnet sind.

(4) Vertreterin oder Vertreter des Dienstgebers im Sinne dieses Bundes-
gesetzes ist jede Bundesministerin, jeder Bundesminister, jede Dienststellenlei-
terin, jeder Dienststellenleiter, jede und jeder Vorgesetzte sowie jede und jeder
Bedienstete, soweit die betreffende Person auf Seiten des Dienstgebers maßge-
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benden Einfluss auf Personalangelegenheiten oder Regelungen gegenüber den
Bediensteten hat.

(5) Dienstnehmerin oder Dienstnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes
sind die in § 1 Abs. 1 genannten Personen.

1. Hauptstück

Gleichstellung und Gleichbehandlung von Frauen und Männern

Gleichstellung

§ 3. Ziel dieses Hauptstückes ist die Gleichstellung von Frauen und Männern.

1. Abschnitt

Gleichbehandlungsgebot

Gleichbehandlungsgebote im Zusammenhang mit
einem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis

§ 4. Auf Grund des Geschlechtes – insbesondere unter Bedachtnahme auf
den Familienstand oder den Umstand, ob jemand Kinder hat – darf im Zusam-
menhang mit einem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis gemäß § 1 Abs. 1 nie-
mand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden, insbesondere nicht

1. bei der Begründung des Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses,
2. bei der Festsetzung des Entgelts,
3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt darstellen,
4. bei Maßnahmen der ressortinternen Aus- und Weiterbildung,
5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen und der Zu-

weisung höher entlohnter Verwendungen (Funktionen),
6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen und
7. bei der Beendigung des Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses.

Begriffsbestimmungen

§ 4a. (1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person auf
Grund ihres Geschlechtes in einer vergleichbaren Situation eine weniger güns-
tige Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfah-
ren würde.

(2) Eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes im Sinne
des Abs. 1 liegt jedenfalls dann vor, wenn eine Person im Zusammenhang mit

1. ihrer Schwangerschaft oder
2. einem Beschäftigungsverbot nach § 3 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 und 2

des Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), BGBl. Nr. 221,
eine weniger günstige Behandlung erfährt.

(3) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neu-
trale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die einem Geschlecht an-
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gehören, in besonderer Weise gegenüber Personen des anderen Geschlechtes
benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder
Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel
sind zur Erreichung dieses Zieles angemessen und erforderlich.

(4) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer Person zur Diskrimi-
nierung vor.

(5) Eine Diskriminierung liegt auch vor, wenn eine Person auf Grund ihres
Naheverhältnisses zu einer Person wegen deren Geschlechts diskriminiert wird.

Auswahlkriterien

§ 5. Bei der Auswahlentscheidung zwischen Bewerberinnen und Bewerbern
dürfen insbesondere folgende Kriterien nicht diskriminierend herangezogen
werden:

1. bestehende oder frühere
a) Unterbrechung der Erwerbstätigkeit,
b) Teilbeschäftigung oder
c) Herabsetzung der Wochendienstzeit,

2. Lebensalter und Familienstand,
3. eigene Einkünfte der Ehegattin, der eingetragenen Partnerin oder Lebens-

gefährtin oder des Ehegatten, des eingetragenen Partners oder Lebens-
gefährten eines Bewerbers oder einer Bewerberin,

4. zeitliche Belastungen durch die Betreuung von Kindern oder von pflege-
bedürftigen Angehörigen und die Absicht, von der Möglichkeit der Teilbe-
schäftigung oder der Herabsetzung der Wochendienstzeit Gebrauch zu
machen.

Einreihung von Verwendungen und Arbeitsplätzen

§ 6. Bei der Einreihung von Verwendungen und Arbeitsplätzen in für den Mo-
natsbezug oder das Monatsentgelt bedeutsame Kategorien, wie Besoldungs-,
Verwendungs- und Funktionsgruppen oder Dienstklassen, sind keine Kriterien
für die Beurteilung der Tätigkeit der Frauen einerseits und der Männer anderer-
seits zu verwenden, die zu einer Diskriminierung führen.

Einkommensberichte des Bundes

§ 6a. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öf-
fentlichen Dienst und Sport ist verpflichtet, jährlich bis zum 1. Oktober einen Be-
richt zur Einkommensanalyse der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer des
Bundes zu erstellen. Berichtszeitraum ist das jeweilige vorangegangene Kalen-
derjahr. Dieser Bericht hat Angaben über

1. die Anzahl der Frauen und die Anzahl der Männer in der jeweiligen Ver-
wendungs-, Entlohnungs- oder Gehaltsgruppe und

2. das Medianeinkommen von vollbeschäftigten Frauen und Männern in der
jeweiligen Verwendungs-, Entlohnungs- oder Gehaltsgruppe

zu enthalten.
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Das Einkommen von Teilzeitbeschäftigten ist auf Vollzeitbeschäftigung und je-
nes von unterjährig beschäftigten Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern auf
Jahresbeschäftigung hochzurechnen.

(2) Der Bericht ist derart zu anonymisieren, dass keine Rückschlüsse auf
Einzelpersonen möglich sind.

(3) Der Bericht ist unverzüglich nach seiner Fertigstellung von der Bundesmi-
nisterin oder vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
auf der Website des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport zu veröffentlichen und den Leiterinnen und Leitern der Zentralstellen
zu übermitteln. Von den Leiterinnen und Leitern der Zentralstelle ist der Bericht
an die zuständigen Zentralausschüsse weiterzuleiten.

(4) Für Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, für die es kein anzuwenden-
des Verwendungs-, Entlohnungs- oder Gehaltsgruppenschema gibt, gilt abwei-
chend von Abs. 1 und 3, dass

1. ein Bericht nur zu erstatten ist, wenn die Anzahl dieser Dienstnehmerinnen
und Dienstnehmer in der jeweiligen Dienststelle mehr als 150 beträgt,

2. der Bericht entsprechend der für sie zur Anwendung gelangenden Besol-
dungsstruktur zu erstellen ist,

3. die Berichtspflicht die Leiterin oder den Leiter der jeweiligen Dienststelle
trifft und

4. der Bericht dem jeweils zuständigen Personalvertretungsorgan zu über-
mitteln ist, das den Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern auf ihr Verlan-
gen Einsicht in diesen zu gewähren hat.

Ausschreibung von Arbeitsplätzen und Funktionen

§ 7. (1) Die beabsichtigte Besetzung eines Arbeitsplatzes, der innerhalb
einer Verwendungs- oder Entlohnungsgruppe einer Funktionsgruppe oder einer
höheren Bewertungsgruppe zugeordnet ist und nicht bereits auf Grund von in
anderen Bundesgesetzen enthaltenen Bestimmungen über die Ausschreibung
von Funktionen oder Arbeitsplätzen auszuschreiben ist, ist in der Dienststelle,
in der der Arbeitsplatz besetzt werden soll, auf geeignete Weise bekannt zu
machen.

(2) In Ausschreibungen von Arbeitsplätzen oder Funktionen sind die mit dem
Arbeitsplatz (der Funktion) verbundenen Erfordernisse und Aufgaben so zu for-
mulieren, dass sie Frauen und Männer gleichermaßen betreffen. Die Ausschrei-
bung darf auch keine zusätzlichen Anmerkungen enthalten, die auf ein bestimm-
tes Geschlecht schließen lassen.

(3) Unbeschadet des Abs. 2 hat die Ausschreibung jedoch zu enthalten:
1. den Hinweis, dass Bewerbungen von Frauen für Arbeitsplätze einer be-

stimmten Verwendung (Einstufung) oder für eine bestimmte Funktion be-
sonders erwünscht sind, wenn der Anteil der Frauen im Wirkungsbereich
der jeweiligen Dienstbehörde in einer solchen Verwendung oder Funktion
unter 50% liegt und

2. – wenn Fördermaßnahmen nach den §§ 11b und 11c geboten sind – den
Hinweis auf diesen Umstand.
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(4) Die Abs. 2 und 3 gelten nicht für Arbeitsplätze oder für Funktionen, für die
ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für die Ausübung der
vorgesehenen Tätigkeit ist.

(5) In den Ausschreibungen von Arbeitsplätzen und Funktionen ist das für
den ausgeschriebenen Arbeitplatz oder die ausgeschriebene Funktion gebüh-
rende monatliche Mindestgehalt bzw. Mindestentgelt bekannt zu geben und
dass sich dieses eventuell auf Basis der gesetzlichen Vorschriften durch anre-
chenbare Vordienstzeiten sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeits-
platzes verbundene Bezugs- bzw. Entlohnungsbestandteile erhöht. Die Aus-
schreibung hat auch den Hinweis zu enthalten, dass das Gehalt bzw. Entgelt
während der Ausbildungsphase niedriger ist.

Sexuelle Belästigung

§ 8. (1) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes liegt auch vor,
wenn die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer im Zusammenhang mit ihrem
oder seinem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis

1. von der Vertreterin oder vom Vertreter des Dienstgebers selbst sexuell be-
lästigt wird,

2. durch die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers dadurch diskri-
miniert wird, indem sie oder er es schuldhaft unterlässt, im Falle einer se-
xuellen Belästigung durch Dritte eine angemessene Abhilfe zu schaffen
oder

3. durch Dritte sexuell belästigt wird.

(2) Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein der sexuellen Sphäre zugehöri-
ges Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt oder dies
bezweckt, für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht, entwürdigend,
beleidigend oder anstößig ist und

1. eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt für die
betroffene Person schafft oder dies bezweckt oder

2. bei dem der Umstand, dass die betroffene Person ein der sexuellen
Sphäre zugehöriges Verhalten seitens einer Vertreterin oder eines Vertre-
ters des Dienstgebers oder einer Kollegin oder eines Kollegen zurückweist
oder duldet, ausdrücklich oder stillschweigend zur Grundlage einer Ent-
scheidung mit Auswirkungen auf den Zugang dieser Person zur Aus- und
Weiterbildung, Beschäftigung, Weiterbeschäftigung, Beförderung oder
Entlohnung oder zur Grundlage einer anderen Entscheidung über das
Dienst- oder Ausbildungsverhältnis gemacht wird.

(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur sexuellen Belästigung
einer Person vor.

Belästigung

§ 8a. (1) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes liegt auch vor,
wenn die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer im Zusammenhang mit sei-
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nem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis durch geschlechtsbezogene Verhal-
tensweisen

1. von der Vertreterin oder vom Vertreter des Dienstgebers selbst belästigt
wird,

2. durch die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers dadurch diskri-
miniert wird, indem sie oder er es schuldhaft unterlässt, im Falle einer Be-
lästigung durch Dritte eine angemessene Abhilfe zu schaffen oder

3. durch Dritte belästigt wird.

(2) Geschlechtsbezogene Belästigung liegt vor, wenn ein geschlechtsbezo-
genes Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt oder
dies bezweckt, für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht, entwürdi-
gend, beleidigend oder anstößig ist und

1. eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt für die
betroffene Person schafft oder dies bezweckt oder

2. bei dem der Umstand, dass die betroffene Person eine geschlechtsbezo-
gene Verhaltensweise seitens einer Vertreterin oder eines Vertreters des
Dienstgebers oder einer Kollegin oder eines Kollegen zurückweist oder
duldet, ausdrücklich oder stillschweigend zur Grundlage einer Entschei-
dung mit Auswirkungen auf den Zugang dieser Person zur Aus- und Wei-
terbildung, Beschäftigung, Weiterbeschäftigung, Beförderung oder Entloh-
nung oder zur Grundlage einer anderen Entscheidung über das Dienst-
oder Ausbildungsverhältnis gemacht wird.

(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur Belästigung einer Per-
son vor.

Diskriminierung als Dienstpflichtverletzung

§ 9. Jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung auf Grund des Ge-
schlechtes nach den §§ 4, 5, 6 und 7 bis 8a durch eine Bedienstete oder einen
Bediensteten verletzt die Verpflichtungen, die sich aus dem Dienstverhältnis
ergeben, und ist nach den dienst- und disziplinarrechtlichen Vorschriften zu ver-
folgen.

Vertretung von Frauen in Kommissionen

§ 10. (1) Bei der Zusammensetzung von in den Dienstrechtsvorschriften vor-
gesehenen Kommissionen, Senaten, Kollegialorganen und Beiräten, die zur
Vorbereitung von Entscheidungen oder zur Entscheidung in Personalangele-
genheiten berufen sind, hat von den vom Dienstgeber zu bestellenden Mitglie-
dern mindestens ein Mitglied weiblich und ein Mitglied männlich zu sein. Die
oder der Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen oder eine
von ihr oder ihm namhaft gemachte Bedienstete oder ein von ihr oder ihm nam-
haft gemachter Bediensteter hat das Recht, an allen Verhandlungen und Sitzun-
gen der Kommission oder des betreffenden Senates, des Kollegialorgans oder
Beirates – ausgenommen an den Sitzungen der Disziplinarkommissionen – mit
beratender Stimme teilzunehmen. Die Bestimmungen über die Mitgliedschaft
und Vertraulichkeit gelten auch für Bedienstete mit beratender Stimme.
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(2) Von jeder Interessenvertretung soll bei der Nominierung von Mitgliedern
derartiger Kommissionen und ihrer Senate auf die Zusammensetzung nach
Abs. 1 Bedacht genommen werden.

(3) Abs. 1 und 2 sind nur auf die Neubestellung von Kommissions- und Se-
natsmitgliedern anzuwenden.

(4) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Kommissionen und ihre Senate, deren Zu-
ständigkeitsbereich sich auf zwei oder mehrere Ressorts erstreckt.

(5) Abweichend von Abs. 1 und 2 ist bei der Erstattung von Besetzungsvor-
schlägen für Richterplanstellen nach § 32 des Richter- und Staatsanwaltschaft-
dienstgesetzes (RStDG), BGBl. I Nr. 305/1961, § 32b RStDG anzuwenden.
Dies gilt auch bei der Erstattung von Vorschlägen für Staatsanwaltschaftsplan-
stellen nach § 180 RStDG mit der Maßgabe, dass anstelle des Personalsenates
die Personalkommission tritt.

Gebot der sprachlichen Gleichbehandlung

§ 10a. (1) Die Ausschreibungen von Arbeitsplätzen und Funktionen sowie
an Bedienstete gerichtete Schriftstücke in allgemeinen Personalangelegen-
heiten haben Personenbezeichnungen in weiblicher und männlicher oder ge-
schlechtsneutraler Form zu enthalten. Für Schriftstücke in individuellen Perso-
nalangelegenheiten ist jene Formulierung zu verwenden, die dem jeweiligen Ge-
schlecht entspricht.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Ausschreibungen, bei denen ein bestimmtes Ge-
schlecht unverzichtbare Voraussetzung für die Ausübung der vorgesehenen Tä-
tigkeit ist.

2. Abschnitt

Besondere Fördermaßnahmen für Frauen

Frauenförderungsgebot

§ 11. (1) Die Vertreterinnen oder Vertreter des Dienstgebers sind verpflichtet,
nach Maßgabe der Vorgaben des Frauenförderungsplanes auf eine Beseitigung

1. einer bestehenden Unterrepräsentation von Frauen an der Gesamtzahl
der dauernd Beschäftigten und der Funktionen sowie

2. von bestehenden Benachteiligungen von Frauen im Zusammenhang mit
dem Dienstverhältnis

hinzuwirken (Frauenförderungsgebot).
(2) Frauen sind unterrepräsentiert, wenn der Anteil der Frauen an der Ge-

samtzahl der
1. dauernd Beschäftigten in der betreffenden Besoldungsgruppe, im betref-

fenden Entlohnungsschema oder in der betreffenden Verwendungs- oder
Entlohnungsgruppe oder

2. – wenn eine Unterteilung in Funktionsgruppen (einschließlich Grundlauf-
bahn), Gehaltsgruppen oder Bewertungsgruppen besteht – dauernd Be-
schäftigten in der betreffenden Gruppe oder
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3. sonstigen hervorgehobenen Verwendungen (Funktionen), welche auf die
dauernd Beschäftigten in der betreffenden, keine Unterteilung in Gruppen
aufweisende Kategorie nach Z 1 entfallen,

im Wirkungsbereich der jeweiligen Dienstbehörde weniger als 50% beträgt.
Steht einer Verwendungsgruppe eine entsprechende Entlohnungsgruppe ge-
genüber, ist diese in den Vergleich mit einzubeziehen. Arbeitsplätze der Entloh-
nungsschemata v und h sind dabei der ihrer Bewertung im Beamtenrecht ent-
sprechenden Verwendungsgruppe und Funktionsgruppe (einschließlich Grund-
laufbahn) zuzuordnen.

(3) Die Abs. 1 und 2 sind nicht auf die in § 1 Abs. 2 genannten Verwendun-
gen anzuwenden.

Frauenförderungspläne

§ 11a. (1) Nach Einholung eines Vorschlages der Arbeitsgruppe für Gleich-
behandlungsfragen haben die Leiterin oder der Leiter der Zentralstelle einen
Frauenförderungsplan für das Ressort zu erlassen, der im Bundesgesetzblatt II
zu verlautbaren ist.

(2) Der Frauenförderungsplan ist auf der Grundlage des zum 31. Dezember
jedes zweiten Jahres zu ermittelnden Anteiles der Frauen an der Gesamtzahl
der dauernd Beschäftigten sowie der zu erwartenden Fluktuation für einen Zeit-
raum von sechs Jahren zu erstellen und fortzuschreiben. Nach jeweils zwei Jah-
ren ist er an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

(3) Im Frauenförderungsplan ist jedenfalls festzulegen, in welcher Zeit und
mit welchen personellen, organisatorischen sowie aus- und weiterbildenden
Maßnahmen in welchen Verwendungen eine bestehende Unterrepräsentation
sowie bestehende Benachteiligungen von Frauen beseitigt werden können. Da-
bei sind jeweils für zwei Jahre verbindliche Vorgaben zur Erhöhung des Frauen-
anteils in

1. jeder Besoldungsgruppe, in jedem Entlohnungsschema oder in jeder Ver-
wendungs- oder Entlohnungsgruppe oder

2. – wenn eine Unterteilung in Funktionsgruppen (einschließlich Grundlauf-
bahn), Gehaltsgruppen oder Bewertungsgruppen besteht – in der betref-
fenden Gruppe oder

3. in den betreffenden hervorgehobenen Verwendungen (Funktionen), wel-
che auf die betreffende nicht in Gruppen unterteilte Kategorie nach § 11
Abs. 2 Z 1 entfallen,

im Wirkungsbereich jeder Dienstbehörde festzulegen. Steht einer Verwen-
dungsgruppe eine entsprechende Entlohnungsgruppe gegenüber, ist diese mit
der Verwendungsgruppe gemeinsam zu behandeln.

Vorrangige Aufnahme in den Bundesdienst

§ 11b. (1) Bewerberinnen, die für die angestrebte Planstelle gleich geeignet
sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, sind, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, entsprechend den Vorgaben des
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Frauenförderungsplanes solange vorrangig aufzunehmen, bis der Anteil der
Frauen an der Gesamtzahl der dauernd Beschäftigten

1. in der betreffenden Besoldungsgruppe, im betreffenden Entlohnungs-
schema oder in der betreffenden Verwendungs- oder Entlohnungsgruppe
oder

2. – wenn eine Unterteilung in Funktionsgruppen (einschließlich Grundlauf-
bahn), Gehaltsgruppen oder Bewertungsgruppen besteht – in der betref-
fenden Gruppe

im Wirkungsbereich der jeweiligen Dienstbehörde mindestens 50% beträgt.
Steht einer Verwendungsgruppe eine entsprechende Entlohnungsgruppe ge-
genüber, ist diese in den Vergleich miteinzubeziehen. Verwendungen gemäß
§ 1 Abs. 2 sind dabei nicht zu berücksichtigen.

(2) Die in der Person eines Mitbewerbers liegenden Gründe gemäß Abs. 1
dürfen gegenüber Bewerberinnen keine unmittelbar oder mittelbar diskriminie-
rende Wirkung haben.

Vorrang beim beruflichen Aufstieg

§ 11c. Bewerberinnen, die für die angestrebte hervorgehobene Verwendung
(Funktion) gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, sind, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, entspre-
chend den Vorgaben des Frauenförderungsplanes solange vorrangig zu bestel-
len, bis der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der dauernd Beschäftigten

1. in der betreffenden Funktionsgruppe (einschließlich Grundlaufbahn), Ge-
haltsgruppe oder Bewertungsgruppe oder

2. in den sonstigen hervorgehobenen Verwendungen (Funktionen), welche
auf die betreffende, nicht unterteilte Kategorie nach § 11 Abs. 2 Z 1 ent-
fallen,

im Wirkungsbereich der jeweiligen Dienstbehörde 50% beträgt. § 11 Abs. 2
zweiter und dritter Satz und § 11b Abs. 2 sind anzuwenden. Verwendungen
(Funktionen) gemäß § 1 Abs. 2 sind dabei nicht zu berücksichtigen.

Vorrang bei der Aus- und Weiterbildung

§ 11d. Frauen sind zur Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen,
die zur Übernahme höherwertiger Verwendungen (Funktionen) qualifizieren,
entsprechend den Vorgaben des Frauenförderungsplanes vorrangig zuzu-
lassen.

3. Abschnitt

Berichtswesen

Bericht an die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler

§ 12. (1) Jede Leiterin oder jeder Leiter einer Zentralstelle hat bis zum
31. März des auf den Ablauf jedes zweijährigen Geltungszeitraumes der Frau-
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enförderungspläne folgenden Jahres der Bundeskanzlerin oder dem Bundes-
kanzler über den Stand der Verwirklichung der Gleichbehandlung und Frauen-
förderung in ihrem oder seinem Ressort im jeweils letzten Geltungszeitraum des
Frauenförderungsplanes für das Ressort zu berichten.

(2) Diese Berichte haben nach dienst- und besoldungsrechtlichen Kriterien
gegliederte statistische und anonymisierte Daten sowie Vorschläge zum Abbau
der Benachteiligungen von Frauen im Ressort zu enthalten. Die Bundeskanzle-
rin oder der Bundeskanzler hat durch Verordnung festzulegen, welche statisti-
sche und anonymisierte Daten in diese Berichte aufzunehmen sind und welche
dieser Daten mit Hilfe automatisierter Verfahren verarbeitet, übermittelt sowie
veröffentlicht werden dürfen.

(3) Der von der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler der Bundesre-
gierung vorzulegende Bericht hat auch anonymisierte Angaben über die das
1. Hauptstück des I. Teiles dieses Bundesgesetzes betreffende Tätigkeit der
Gleichbehandlungskommission, insbesondere über die Verfahren vor der Kom-
mission und die sonstige Tätigkeit der Kommission, gegliedert nach Ressorts,
sowie Vorschläge zur Verwirklichung der Gleichbehandlung nach dem 1. Haupt-
stück des I. Teiles dieses Bundesgesetzes im Bundesdienst zu enthalten.

Bericht an den Nationalrat

§ 12a. Die Bundesregierung hat dem Nationalrat bis zum 1. Oktober jedes
zweiten Jahres unter Bedachtnahme auf die Berichte nach § 12 einen umfas-
senden Bericht über den Stand der Verwirklichung des 1. Hauptstückes des
I. Teiles dieses Bundesgesetzes (Gleichbehandlungsbericht) vorzulegen.

2. Hauptstück

Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit,
der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder

der sexuellen Orientierung (Antidiskriminierung)

Gleichbehandlungsgebote im Zusammenhang
mit einem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis

§ 13. (1) Auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der
Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung – insbesondere un-
ter Bedachtnahme auf den Familienstand oder den Umstand, ob jemand Kinder
hat – darf im Zusammenhang mit einem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis ge-
mäß § 1 Abs. 1 niemand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden, insbe-
sondere nicht

1. bei der Begründung des Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses,
2. bei der Festsetzung des Entgelts,
3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt darstellen,
4. bei Maßnahmen der ressortinternen Aus- und Weiterbildung,
5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen und der Zu-

weisung höher entlohnter Verwendungen (Funktionen),
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6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen und
7. bei der Beendigung des Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses.
(2) Abs. 1 gilt nicht für unterschiedliche Behandlungen aus Gründen der

Staatsangehörigkeit sowie eine Behandlung, die sich aus der Rechtsstellung
von Staatsangehörigen dritter Staaten oder staatenloser Personen ergibt.

Begriffsbestimmungen

§ 13a. (1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person auf
Grund eines in § 13 genannten Grundes in einer vergleichbaren Situation eine
weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren
hat oder erfahren würde.

(2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neu-
trale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die einer ethnischen
Gruppe angehören, oder Personen mit einer bestimmten Religion oder Welt-
anschauung, eines bestimmten Alters oder mit einer bestimmten sexuellen Ori-
entierung gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen
können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind
durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Errei-
chung dieses Zieles angemessen und erforderlich.

(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer Person zur Diskrimi-
nierung vor.

(4) Eine Diskriminierung liegt auch vor, wenn eine Person auf Grund ihres
Naheverhältnisses zu einer Person wegen deren ethnischer Zugehörigkeit, de-
ren Religion oder deren Weltanschauung, deren Alters oder deren sexuellen Ori-
entierung diskriminiert wird.

Ausnahmebestimmungen

§ 13b. (1) Bei Ungleichbehandlung wegen eines Merkmals, das im Zusam-
menhang mit einem der in § 13 genannten Diskriminierungsgründe steht, liegt
keine Diskriminierung vor, wenn das betreffende Merkmal auf Grund der Art
einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Rahmenbedingungen ihrer Aus-
übung eine wesentliche und entscheidende berufliche Voraussetzung darstellt
und sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene An-
forderung handelt.

(2) Eine Diskriminierung auf Grund der Religion oder Weltanschauung liegt in
Bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb von öffentlichen Organisationen, de-
ren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, nicht vor,
wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person nach der Art dieser
Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige
und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisa-
tion darstellt.

(3) Eine Diskriminierung auf Grund des Alters liegt nicht vor, wenn die Un-
gleichbehandlung

1. objektiv und angemessen ist,
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2. durch ein legitimes Ziel, insbesondere rechtmäßige Ziele aus den Berei-
chen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung gerecht-
fertigt ist und

3. die Mittel zur Erreichung dieses Zieles angemessen und erforderlich sind.

(4) Ungleichbehandlungen nach Abs. 3 können insbesondere einschließen
1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zum Dienst- oder

Ausbildungsverhältnis und zur Aus- und Weiterbildung sowie besonderer
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedingungen
für Entlassung und Entlohnung, um die berufliche Eingliederung von Ju-
gendlichen, älteren Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer und Personen
mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen,

2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfah-
rung oder des Dienstalters für den Zugang zum Dienst- oder Ausbildungs-
verhältnis oder für bestimmte mit dem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis
verbundenen Vorteile,

3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der
spezifischen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes
oder auf Grund der Notwendigkeit einer angemessenen Beschäftigungs-
zeit vor dem Eintritt in den Ruhestand.

(5) Eine Diskriminierung auf Grund des Alters liegt auch nicht vor bei den be-
trieblichen Systemen der sozialen Sicherheit durch Festsetzung von Altersgren-
zen als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente
oder von Leistungen bei Invalidität einschließlich der Festsetzung unterschiedli-
cher Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder
Gruppen oder Kategorien von Beschäftigten und die Verwendung im Rahmen
dieser Systeme von Alterskriterien für versicherungsmathematische Berechnun-
gen, solange dies nicht zu Diskriminierungen wegen des Geschlechtes führt.

Einreihung von Verwendungen und Arbeitsplätzen

§ 14. Bei der Einreihung von Verwendungen und Arbeitsplätzen in für den Mo-
natsbezug oder das Monatsentgelt bedeutsame Kategorien, wie Besoldungs-,
Verwendungs- und Funktionsgruppen oder Dienstklassen, sind keine Kriterien für
die Beurteilung der Tätigkeit zu verwenden, die zu einer Diskriminierung einer
Person wegen einer im § 13 genannten Gründe führen.

Ausschreibung von Arbeitsplätzen und Funktionen

§ 15. (1) In Ausschreibungen von Arbeitsplätzen und Funktionen sind die mit
dem Arbeitsplatz (der Funktion) verbundenen Erfordernisse und Aufgaben so zu
formulieren, dass sie zu keiner Diskriminierung einer Person wegen einer im
§ 13 genannten Gründe führen.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Arbeitsplätze oder für Funktionen, für die das Vorlie-
gen eines Merkmals, das im Zusammenhang mit einem der in § 13 genannten
Diskriminierungsgründe steht, unverzichtbare Voraussetzung für die Ausübung
der vorgesehenen Tätigkeit ist.
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Belästigung

§ 16. (1) Eine Diskriminierung nach § 13 liegt auch vor, wenn die Dienstneh-
merin oder der Dienstnehmer im Zusammenhang mit seinem Dienst- oder Aus-
bildungsverhältnis

1. von der Vertreterin oder vom Vertreter des Dienstgebers selbst belästigt
wird,

2. durch die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers dadurch diskri-
miniert wird, indem sie oder er es schuldhaft unterläßt, im Falle einer Be-
lästigung durch Dritte eine angemessene Abhilfe zu schaffen oder

3. durch Dritte belästigt wird.

(2) Belästigung liegt vor, wenn eine unerwünschte Verhaltensweise, die mit
einem der Gründe nach § 13 in Zusammenhang steht, gesetzt wird,

1. die die Würde der betroffenen Person beeinträchtigt oder dies bezweckt,
2. die für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist

und
3. die eine einschüchternde, feindselige, entwürdigende, beleidigende oder

demütigende Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft oder dies
bezweckt.

(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur Belästigung einer
Person vor.

Diskriminierung als Dienstpflichtverletzung

§ 16a. Jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung sowie jede Anwei-
sung zur Diskriminierung nach den §§ 13 Abs. 1 und 14 bis 16 durch eine Be-
dienstete oder einen Bediensteten verletzt die Verpflichtungen, die sich aus dem
Dienstverhältnis ergeben, und ist nach den dienst- und disziplinarrechtlichen
Vorschriften zu verfolgen.

Berichtswesen

§ 16b. § 12 Abs. 3 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der von der Bun-
deskanzlerin oder dem Bundeskanzler der Bundesregierung vorzulegende Be-
richt auch anonymisierte Angaben über die dieses Hauptstück betreffende Tätig-
keit der Gleichbehandlungskommission zu enthalten hat.

3. Hauptstück

Gemeinsame Bestimmungen für das 1. und 2. Hauptstück

1. Abschnitt

Rechtsfolgen der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes

Begründung eines Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses

§ 17. (1) Ist das Dienst- oder Ausbildungsverhältnis wegen einer Verletzung
des Gleichbehandlungsgebotes nach § 4 Z 1 oder § 13 Abs. 1 Z 1 nicht begrün-
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det worden, so ist der Bund der Bewerberin oder dem Bewerber zum Ersatz des
Vermögensschadens und zu einer Entschädigung für die erlittene persönliche
Beeinträchtigung verpflichtet.

(2) Der Ersatzanspruch beträgt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber
1. bei diskriminierungsfreier Auswahl die zu besetzende Planstelle erhalten

hätte, mindestens das Dreifache oder
2. im Aufnahmeverfahren diskriminiert worden ist, aber die zu besetzende

Planstelle wegen der besseren Eignung der aufgenommenen Bewerberin
oder des aufgenommenen Bewerbers auch bei diskriminierungsfreier Aus-
wahl nicht erhalten hätte, höchstens das Dreifache

des Referenzbetrages gemäß § 3 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 – GehG,
BGBl. Nr. 54/1956.

Festsetzung des Entgelts

§ 17a. Erhält eine vertraglich Bedienstete oder ein vertraglich Bediensteter
wegen Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 4 Z 2 oder § 13 Abs. 1
Z 2 durch den Bund für gleiche Arbeit oder für eine Arbeit, die als gleichwertig
anerkannt wird, ein geringeres Entgelt als eine Bedienstete oder ein Bedienste-
ter, bei der oder bei dem eine Diskriminierung wegen eines im § 4 oder § 13 ge-
nannten Grundes nicht erfolgt, so hat sie oder er gegenüber dem Bund An-
spruch auf Bezahlung der Differenz und einer Entschädigung für die erlittene
persönliche Beeinträchtigung.

Gewährung freiwilliger Sozialleistungen

§ 17b. Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 4 Z 3 oder
§ 13 Abs. 1 Z 3 hat die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer Anspruch auf
Gewährung der betreffenden Sozialleistung oder Ersatz des Vermögensscha-
dens und jeweils auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beein-
trächtigung.

Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung

§ 17c. Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 4 Z 4 oder
§ 13 Abs. 1 Z 4 hat die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer auf ihr oder sein
Verlangen Anspruch auf Einbeziehung in die entsprechenden Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen oder auf Ersatz des Vermögensschadens und jeweils auf
eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.

Beruflicher Aufstieg vertraglich Bediensteter

§ 18. (1) Ist eine vertraglich Bedienstete oder ein vertraglich Bediensteter
wegen einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 4 Z 5 oder § 13
Abs. 1 Z 5 nicht beruflich aufgestiegen, so ist der Bund zum Ersatz des Vermö-
gensschadens und zu einer Entschädigung für die erlittene persönliche Beein-
trächtigung verpflichtet.
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(2) Der Ersatzanspruch beträgt, wenn die Bedienstete oder der Bedienstete
1. bei diskriminierungsfreier Auswahl beruflich aufgestiegen wäre, die Ent-

geltdifferenz für mindestens drei Monate, oder
2. im Verfahren für den beruflichen Aufstieg diskriminiert worden ist, aber die

zu besetzende Planstelle wegen der besseren Eignung der oder des be-
ruflich aufgestiegenen Bediensteten auch bei diskriminierungsfreier Aus-
wahl nicht erhalten hätte, die Entgeltdifferenz bis zu drei Monate

zwischen dem Entgelt, das die oder der Bedienstete bei erfolgreichem berufli-
chen Aufstieg erhalten hätte, und dem tatsächlichen Entgelt.

Beruflicher Aufstieg von Beamtinnen und Beamten

§ 18a. (1) Ist eine Beamtin oder ein Beamter wegen einer Verletzung des
Gleichbehandlungsgebotes nach § 4 Z 5 oder § 13 Abs. 1 Z 5 nicht mit einer
Verwendung (Funktion) betraut worden, so ist der Bund zum Ersatz des Vermö-
gensschadens und einer Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträch-
tigung verpflichtet.

(2) Der Ersatzanspruch beträgt, wenn die Beamtin oder der Beamte
1. bei diskriminierungsfreier Auswahl beruflich aufgestiegen wäre, die Be-

zugsdifferenz für mindestens drei Monate, oder
2. im Verfahren für den beruflichen Aufstieg diskriminiert worden ist, aber die

zu besetzende Planstelle wegen der besseren Eignung der oder des be-
ruflich aufgestiegenen Bediensteten auch bei diskriminierungsfreier Aus-
wahl nicht erhalten hätte, die Bezugsdifferenz bis zu drei Monate

zwischen dem Monatsbezug, den die Beamtin oder der Beamte bei erfolgter Be-
trauung mit der Verwendung (Funktion) erhalten hätte, und dem tatsächlichen
Monatsbezug.

Gleiche Arbeitsbedingungen

§ 18b. Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 4 Z 6 oder
§ 13 Abs. 1 Z 6 hat die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer Anspruch auf die
Gewährung der gleichen Arbeitsbedingungen wie eine Dienstnehmerin oder ein
Dienstnehmer, bei der oder bei dem eine Diskriminierung wegen eines im § 4
oder § 13 genannten Grundes nicht erfolgt, oder auf Ersatz des Vermögens-
schadens und jeweils auf eine Entschädigung für die erlittenen persönliche Be-
einträchtigung.

§ 18c. (1) Ist das Dienst- oder Ausbildungsverhältnis oder ein Probedienst-
verhältnis der Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers wegen eines im § 4 oder
§ 13 Abs. 1 genannten Grundes gekündigt, vorzeitig beendet oder aufgelöst
worden (§ 4 Z 7 oder § 13 Abs. 1 Z 7), so ist die Kündigung, Entlassung oder
Auflösung auf Grund eines Antrages oder einer Klage der betroffenen Dienst-
nehmerin oder des betroffenen Dienstnehmers nach den für das betreffende
Dienst- oder Ausbildungsverhältnis geltenden Verfahrensvorschriften für rechts-
unwirksam zu erklären und eine Entschädigung für die erlittene persönliche Be-
einträchtigung zuzusprechen.
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(2) Ist ein befristetes, auf Umwandlung in ein unbefristetes Dienstverhältnis
angelegtes, Dienstverhältnis wegen eines im § 4 oder § 13 Abs. 1 genannten
Grundes durch Zeitablauf beendet worden, so kann auf Feststellung des unbe-
fristeten Bestehens des Dienstverhältnisses und auf Entschädigung der erlitte-
nen persönlichen Beeinträchtigung geklagt werden.

(3) Lässt die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer die Beendigung gegen
sich gelten, so hat sie oder er Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens
und auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.

Sexuelle Belästigung und Belästigung

§ 19. (1) Eine Dienstnehmerin oder ein Dienstnehmer hat gegenüber der
Belästigerin oder dem Belästiger Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens,
wenn sie oder er infolge Belästigung nach §§ 8 und 8a oder 16 im Zusammen-
hang mit ihrem oder seinem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis diskriminiert
worden ist.

(2) Im Fall einer Belästigung nach §§ 8 Abs. 1 Z 2 und 8a Abs. 1 Z 2 oder 16
Abs. 1 Z 2 besteht der Anspruch einer Dienstnehmerin oder eines Dienstneh-
mers auf Ersatz des erlittenen Schadens auch gegenüber dem Bund.

(3) Soweit der Nachteil nicht in einer Vermögenseinbuße besteht, hat die
Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer zum Ausgleich der erlittenen persönli-
chen Beeinträchtigung Anspruch auf angemessenen Schadenersatz, mindes-
tens jedoch auf einen Schadenersatz von 1000 Euro.

Mehrfachdiskriminierung

§ 19a. Liegt eine Mehrfachdiskriminierung aus in § 4 oder § 13 Abs. 1 ge-
nannten Gründen vor, so ist darauf bei der Bemessung der Höhe der Entschädi-
gung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung Bedacht zu nehmen.

Erlittene persönliche Beeinträchtigung

§ 19b. Die Höhe der Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträch-
tigung ist so zu bemessen, dass dadurch die Beeinträchtigung tatsächlich und
wirksam ausgeglichen wird und die Entschädigung der erlittenen Beeinträchti-
gung angemessen ist sowie solche Diskriminierungen verhindert.

2. Abschnitt

Geltendmachung von Ansprüchen

Fristen

§ 20. (1) Ansprüche von Bewerberinnen oder Bewerbern nach § 17 und von
vertraglichen Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmern nach § 18 sind binnen
sechs Monaten gerichtlich geltend zu machen. Die Frist für die Geltendmachung
der Ansprüche nach den §§ 17 und 18 beginnt mit Ablauf des Tages, an dem die
Bewerberin, der Bewerber, die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer Kenntnis
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von der Ablehnung der Bewerbung oder Beförderung erlangt hat. Eine Anfech-
tung einer Kündigung, Entlassung oder Auflösung eines Probedienstverhältnis-
ses der vertraglichen Dienstnehmerin oder des vertraglichen Dienstnehmers ge-
mäß § 18c Abs. 1 oder § 20b, sowie die Einbringung einer Feststellungsklage
nach § 18c Abs. 2 oder § 20b hat binnen 14 Tagen ab ihrem Zugang bei Gericht
zu erfolgen. Ansprüche von vertraglichen Dienstnehmerinnen oder vertraglichen
Dienstnehmern nach § 18c Abs. 3 sind binnen sechs Monaten ab Zugang der
Kündigung, Entlassung oder Auflösung des Probedienstverhältnisses oder der
Beendigung eines Dienstverhältnisses durch Zeitablauf gerichtlich geltend zu
machen.

(1a) Ansprüche von vertraglichen Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmern
nach § 17a bis § 17c und § 18b sind gerichtlich, Ansprüche von Beamtinnen
und Beamten nach § 17b, § 17c und § 18b mit Antrag bei der für sie zuständi-
gen Dienstbehörde geltend zu machen. Für diese Ansprüche gilt die dreijährige
Verjährungsfrist gemäß § 1486 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches
(ABGB), JGS Nr. 946/1811.

(2) Ansprüche von vertraglichen Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmern
nach § 19 infolge sexueller Belästigung nach § 8 und infolge Belästigung nach
den §§ 8a und 16 sind binnen drei Jahren gerichtlich geltend zu machen. An-
sprüche von Beamtinnen oder Beamten nach § 19 infolge sexueller Belästigung
nach § 8 und infolge Belästigung nach den §§ 8a und 16 sind binnen drei Jahren
mit Antrag bei der für sie zuständigen Dienstbehörde geltend zu machen. An-
sprüche von Beamtinnen oder Beamten gegenüber der Belästigerin oder dem
Belästiger nach § 19 infolge sexueller Belästigung nach § 8 und infolge Be-
lästigung nach den §§ 8a und 16 sind binnen drei Jahren gerichtlich geltend zu
machen.

(3) Ansprüche von Beamtinnen oder Beamten gegenüber dem Bund nach
§ 18a sind binnen sechs Monaten mit Antrag bei der Dienstbehörde geltend zu
machen, die die Bewerbung oder Beförderung abgelehnt hat. Die Frist für die
Geltendmachung des Anspruches nach § 18a beginnt mit Ablauf des Tages, an
dem die Beamtin oder der Beamte Kenntnis von der Ablehnung der Bewerbung
oder Beförderung erlangt hat.

(4) Der Antrag auf Erklärung der Rechtsunwirksamkeit der Kündigung und
auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung einer pro-
visorischen Beamtin oder eines provisorischen Beamten gemäß § 18c Abs. 1
oder § 20b ist binnen 14 Tagen bei der für sie oder ihn zuständigen Dienstbe-
hörde zu stellen. Der Antrag auf Ersatz des Vermögensschadens und auf eine
Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung einer proviso-
rischen Beamtin oder eines provisorischen Beamten gemäß § 18c Abs. 3 ist
binnen sechs Monaten bei der für sie oder ihn zuständigen Dienstbehörde zu
stellen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem die Beamtin oder der Be-
amte von der Kündigung Kenntnis erlangt hat.

(5) Die Zuständigkeit der Dienstbehörden in Verfahren über die Geltendma-
chung von Ersatzansprüchen durch Beamtinnen oder Beamte richtet sich nach
dem Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, BGBl. Nr. 29/1984, und den dazu er-
gangenen Verordnungen.
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(5a) In einem Verfahren wegen Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes
hat sich die Dienstbehörde oder das Gericht mit einem Gutachten der Bundes-
Gleichbehandlungskommission im Einzelfall zu befassen und ein davon abwei-
chendes Ergebnis zu begründen.

(6) Die Einbringung des Antrages auf Prüfung der Verletzung des Gleich-
behandlungsgebotes bei der Gleichbehandlungskommission bewirkt die Hem-
mung der Fristen nach Abs. 1 bis 4 bis zur Entscheidung der Bundes-Gleich-
behandlungskommission. Die Zustellung des Gutachtens der Kommission oder
einer schriftlichen Verständigung, wonach die Voraussetzungen für die Prüfung
einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nicht oder nicht mehr vorlie-
gen, beendet die Hemmung der Fristen.

(7) Ansprüche nach den §§ 17 bis 19, die neben einem in diesem Bundes-
gesetz erfassten Diskriminierungsgrund auch auf den Diskriminierungsgrund
der Behinderung gestützt werden, können bei den ordentlichen Gerichten oder
bei Behörden nur nach vorheriger Durchführung eines Schlichtungsverfahrens
beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen geltend gemacht werden.
Für die Geltendmachung dieser Ansprüche gelten die §§ 7k bis 7m und 7o des
Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970.

Beweislast

§ 20a. Insoweit sich eine betroffene Person vor Gericht auf einen Diskrimi-
nierungstatbestand im Sinne dieses Bundesgesetzes beruft, hat sie Tatsachen
glaubhaft zu machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren
Diskriminierung vermuten lassen. Der oder dem Beklagten obliegt es zu bewei-
sen, dass keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgelegen
hat.

Benachteiligungsverbot

§ 20b. Die Dienstnehmerinnen oder die Dienstnehmer dürfen durch die Ver-
treterin oder den Vertreter des Dienstgebers als Reaktion auf eine Beschwerde
oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbehand-
lungsgebotes nicht entlassen, gekündigt oder anders benachteiligt werden.
Auch eine andere Dienstnehmerin oder ein anderer Dienstnehmer, die als Zeu-
gin oder Zeuge oder Auskunftsperson in einem Verfahren auftritt oder eine Be-
schwerde einer Dienstnehmerin oder eines Dienstnehmers unterstützt, darf als
Reaktion auf eine Beschwerde oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur
Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes nicht entlassen, gekündigt oder
anders benachteiligt werden. § 20a ist anzuwenden.

Informationspflicht

§ 20c. Jede Leiterin oder jeder Leiter einer Zentralstelle hat bis zum 31. März
jedes zweiten Jahres, erstmalig bis zum 31. März 2016, der Bundeskanzlerin
oder dem Bundeskanzler in anonymisierter Form über die bei den Dienstbehör-
den und Gerichten innerhalb der diesem Datum vorangegangenen zwei Kalen-
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derjahren wegen der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes geltend ge-
machten Ansprüche zu informieren. Die Information hat Angaben über

1. die Art der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes und deren Anzahl
sowie

2. die durch die Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes eingetretenen
Rechtsfolgen

zu enthalten und ist unverzüglich von der Bundeskanzlerin oder dem Bundes-
kanzler auf der Website des Bundeskanzleramtes zu veröffentlichen.

Dialog mit Nichtregierungsorganisationen

§ 20d. Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler hat mindestens ein Mal
pro Jahr einen Dialog mit Nichtregierungsorganisationen zu führen, deren Ziel-
setzung es ist, Diskriminierungen im Sinne dieses Bundesgesetzes zu bekämp-
fen und die Einhaltung des Gleichbehandlungsgebotes zu fördern.

II. Teil

Institutionen und Verfahren

1. Hauptstück

Institutionen

Einteilung

§ 21. Personen und Institutionen, die sich mit der Gleichbehandlung und
Frauenförderung im Sinne dieses Bundesgesetzes besonders zu befassen ha-
ben, sind:

1. die Gleichbehandlungskommission des Bundes,
2. die Gleichbehandlungsbeauftragten,
3. die Arbeitsgruppen für Gleichbehandlungsfragen,
4. die Interministerielle Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen,
5. die Kontaktfrauen (Frauenbeauftragten) und
6. Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen gemäß § 21 des Hochschul-

gesetzes 2005, BGBl. I Nr. 30/2006.

1. Abschnitt

Gleichbehandlungskommission

Einrichtung

§ 22. (1) Beim Bundeskanzleramt ist die Gleichbehandlungskommission des
Bundes (in der Folge „Kommission“ genannt) einzurichten.

(2) Der Kommission gehören als Mitglieder an:
1. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bundeskanzleramtes, die oder der

über eine mindestens dreijährige Erfahrung in der Vollziehung des Bun-
des-Gleichbehandlungsgesetzes verfügt,
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2. zwei Personen, die eine mindestens dreijährige Erfahrung im Bereich des
Arbeits- und Sozialrechts oder des Dienstrechts des Bundes erworben
haben,

3. eine auf Vorschlag der Bundesministerin oder des Bundesministers für
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport bestellte Person, die eine
mindestens dreijährige Erfahrung im Bereich des Dienstrechts des Bun-
des erworben hat,

4. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Interministeriellen Arbeitsgruppe für
Gleichbehandlungsfragen,

5. je vier Vertreterinnen oder Vertreter der
a) Gewerkschaft Öffentlicher Dienst oder
b) in Angelegenheiten von Post- und Fernmeldebediensteten der Ge-

werkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten.
Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) nach Z 1 bis 3 müssen den Abschluss der
rechtswissenschaftlichen Studien aufweisen.

(3) Für jedes der in Abs. 2 Z 1 bis 5 genannten Mitglieder ist mindestens ein
Ersatzmitglied zu bestellen.

(4) Die in Abs. 2 Z 1 bis 3 genannten Mitglieder (Ersatzmitglieder) werden
von der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler, die weiteren Mitglieder (Er-
satzmitglieder) von den in Abs. 2 Z 4 und 5 genannten Institutionen für eine
Funktionsdauer von fünf Jahren bestellt. Vor der Bestellung von Bediensteten
anderer Ressorts (Zentralstellen) ist das Einvernehmen mit der Leiterin oder
dem Leiter der betreffenden Zentralstelle herzustellen.

(5) Üben die in Abs. 2 Z 4 und 5 genannten Institutionen ihr Bestellungsrecht
nicht binnen vier Wochen nach Aufforderung aus, so hat die Bundeskanzlerin
oder der Bundeskanzler die erforderlichen Mitglieder (Ersatzmitglieder) selbst zu
bestellen. Wiederbestellungen sind zulässig.

(6) Im Bedarfsfall ist die Kommission durch Neubestellung von Mitgliedern für
den Rest der Funktionsdauer zu ergänzen.

(7) Die oder der Vorsitzende des Senates I hat die Tätigkeit der Kommission
zu koordinieren und insbesondere die Senate zu bilden.

Senate

§ 22a. (1) Die Kommission hat in Senaten zu entscheiden. Die beiden einzu-
richtenden Senate sind für folgende Bereiche zuständig:

1. Senat I für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern (I. Teil,
1. Hauptstück),

2. Senat II für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zu-
gehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der
sexuellen Orientierung (I. Teil, 2. Hauptstück).

(2) Betrifft ein von der Kommission zu behandelnder Fall sowohl die Gleich-
behandlung von Frauen und Männern als auch die Gleichbehandlung ohne Un-
terschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des
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Alters oder der sexuellen Orientierung, so ist Senat I zuständig. Er hat dabei
auch die Bestimmungen über die Gleichbehandlung ohne Unterschied der
ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der
sexuellen Orientierung (I. Teil, 2. Hauptstück) anzuwenden.

Zusammensetzung der Senate

§ 22b. (1) Jeder Senat hat aus der oder dem Vorsitzenden oder deren oder
dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter und weiteren Mitgliedern zu bestehen.
Ein Mitglied kann auch beiden Senaten angehören.

(2) Jedem Senat gehören als Mitglieder an:
1. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bundeskanzleramtes, die oder der

über eine mindestens dreijährige Erfahrung in der Vollziehung des Bun-
des-Gleichbehandlungsgesetzes verfügt,

2. eine Person, die eine mindestens dreijährige Erfahrung im Bereich des
Arbeits- und Sozialrechts oder des Dienstrechts des Bundes erworben
hat,

3. eine auf Vorschlag der Bundesministerin oder des Bundesministers für
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport bestellte Person, die eine
mindestens dreijährige Erfahrung im Bereich des Dienstrechts des Bun-
des erworben hat,

4. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Interministeriellen Arbeitsgruppe für
Gleichbehandlungsfragen,

5. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der
a) Gewerkschaft Öffentlicher Dienst oder
b) in Angelegenheiten von Post- und Fernmeldebediensteten der Ge-

werkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten.

(3) Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler hat je ein Mitglied jedes
Senates

1. zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden und
2. zu deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter zu bestellen.

Aufgaben der Gleichbehandlungskommission

§ 23. (1) Die Senate der Kommission haben sich in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich (§ 22a) mit allen die Gleichbehandlung von Frauen und Männern, die Frau-
enförderung und die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zuge-
hörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen
Orientierung im Bundesdienst betreffenden Fragen im Sinne dieses Bundesge-
setzes zu befassen.

(2) Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen einer Zentralstelle des Bun-
des, die Angelegenheiten der Gleichbehandlung von Frauen und Männern, der
Frauenförderung und der Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen
Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexu-
ellen Orientierung im Bundesdienst unmittelbar berühren, sind der Kommission
im Begutachtungsverfahren zur Erstellung eines Gutachtens zuzuleiten.
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Gutachten

§ 23a. (1) Auf Antrag einer der in Abs. 2 genannten Personen oder Institutio-
nen oder von Amts wegen hat der dafür zuständige Senat der Kommission ein
Gutachten zu erstatten,

1. ob eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach den §§ 4, 5, 6
und 7 bis 8a, 13 und 14 bis 16 oder

2. ob eine Verletzung des Frauenförderungsgebotes nach den §§ 11 und
11b bis 11d vorliegt.

(2) Zur Antragstellung an die Kommission sind berechtigt:
1. jede Bewerberin und jeder Bewerber um Aufnahme in ein Dienst- oder

Ausbildungsverhältnis, und
2. jede Dienstnehmerin und jeder Dienstnehmer, die oder der

a) eine ihr oder ihm zugefügte Diskriminierung nach den §§ 4, 5, 6 und 7
bis 8a, 13 und 14 bis 16,

b) eine Benachteiligung nach § 20b oder
c) eine Verletzung des Frauenförderungsgebotes nach den §§ 11 und

11b bis 11d
behauptet,

3. jede Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen für ihren Ressortbereich,
4. jede und jeder Gleichbehandlungsbeauftragte für ihren oder seinen Ver-

tretungsbereich.
(3) Betrifft ein Antrag gemäß Abs. 2 Z 3 oder 4 nicht eine Personengruppe,

sondern eine Einzelperson, bedarf der Antrag der nachweislichen Zustimmung
der betroffenen Bewerberin oder Dienstnehmerin oder des betroffenen Bewer-
bers oder Dienstnehmers.

(4) Die Antragstellerin oder der Antragsteller nach Abs. 2 Z 1 oder 2 hat das
Recht, sich durch eine Person ihres oder seines Vertrauens, insbesondere
durch eine Vertreterin oder einen Vertreter einer Interessenvertretung oder einer
Nichtregierungsorganisation, im Verfahren vor der Kommission vertreten zu las-
sen. Der Senat hat auf Antrag der von der Diskriminierung betroffenen Person
eine Vertreterin oder einen Vertreter einer von dieser Person namhaft gemach-
ten Nichtregierungsorganisation als Auskunftsperson gemäß § 24 Abs. 4a bei-
zuziehen.

(5) Ein Antrag an die Kommission ist nur binnen sechs Monaten ab Kenntnis
der behaupteten Diskriminierung oder Verletzung des Frauenförderungsgebotes
zulässig. Abweichend davon ist ein Antrag wegen einer Verletzung des Diskrimi-
nierungsverbotes nach § 4 Z 7 oder § 13 Abs. 1 Z 7 oder § 20b in Verbindung
mit § 4 Z 7 oder § 13 Abs. 1 Z 7 binnen 14 Tagen und wegen einer Verletzung
des Diskriminierungsverbotes nach den §§ 8, 8a und 16 binnen drei Jahren
zulässig.

(6) Sobald ein Verfahren bei der Kommission anhängig ist, hat die oder der
Vorsitzende des befassten Senates hievon binnen zwei Wochen zu benachrich-
tigen:

1. die Antragstellerin oder den Antragsteller,
2. die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers, die oder der der Dis-

kriminierung beschuldigt wird.
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(7) Der befasste Senat hat sein Gutachten innerhalb von sechs Monaten ab
Einlangen des Antrages bei der Kommission

1. der Antragstellerin oder dem Antragsteller und
2. der Leiterin oder dem Leiter des zuständigen Ressorts zu erstatten.

(8) Ist der befasste Senat der Auffassung, dass eine Verletzung des Gleich-
behandlungsgebotes oder des Frauenförderungsgebotes vorliegt, so hat er

1. der zuständigen Leiterin oder dem zuständigen Leiter des Ressorts schrift-
lich einen Vorschlag zur Verwirklichung der Gleichbehandlung zu über-
mitteln und

2. sie oder ihn aufzufordern,
a) die Diskriminierung zu beenden und
b) die für die Verletzung des Gebotes verantwortliche Bundesbedienstete

oder den für die Verletzung des Gebotes verantwortlichen Bundes-
bediensteten nach den dienst- oder disziplinarrechtlichen Vorschriften
zu verfolgen.

(9) Betreffen die Vorschläge nach Abs. 8 eine Verletzung des Gleichbehand-
lungsgebotes oder des Frauenförderungsgebotes nach dem
1. Hauptstück des I. Teiles dieses Bundesgesetzes und kommt die Leiterin oder
der Leiter des Ressorts diesen Vorschlägen nicht innerhalb von zwei Monaten
nach, ist dieser Umstand in den dem Nationalrat vorzulegenden Bericht über die
Tätigkeit der Kommission nach § 12a aufzunehmen.

(10) Der befasste Senat hat Gutachten im Sinne des Abs. 1, sofern keine
Rückschlüsse auf Einzelfälle gezogen werden können, im vollen Wortlaut, je-
doch in anonymisierter Form, auf der Website des Bundeskanzleramtes kosten-
los zu veröffentlichen.

Geschäftsführung der Gleichbehandlungskommission

§ 24. (1) Die oder der Senatsvorsitzende und im Falle ihrer oder seiner Ver-
hinderung ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder sein Stellvertreter hat den
Senat nach Bedarf einzuberufen.

(2) Ein Mitglied des Senates, das verhindert ist, seine Funktion auszuüben,
ist durch sein Ersatzmitglied zu vertreten.

(2a) Die Sitzungen des Senates sind nicht öffentlich. Bildet den Gegenstand
des Verfahrens eine behauptete sexuelle Belästigung nach § 8 oder eine be-
hauptete Belästigung nach den §§ 8a oder 16, so kann die oder der Senats-
vorsitzende anordnen, dass die Befragungen der oder des von der sexuellen Be-
lästigung Betroffenen und der Person, gegen die sich der Antrag richtet, abge-
sondert erfolgen.

(3) Der Senat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder
anwesend ist.

(4) Der Senat hat seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit zu fassen. Eine
Stimmenthaltung ist unzulässig. Bei Stimmengleichheit ist die Meinung ange-
nommen, für die die Vorsitzende oder der Vorsitzende gestimmt hat. Die oder
der Vorsitzende hat ihre oder seine Stimme zuletzt abzugeben.
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(4a) Die oder der Senatsvorsitzende kann den Sitzungen des Senates auch
sonstige Fachleute mit beratender Stimme beiziehen. Dem Verlangen von mehr
als einem Drittel der Mitglieder, der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen
oder der oder des Gleichbehandlungsbeauftragten nach Beiziehung bestimmter
Fachleute hat die oder der Vorsitzende zu entsprechen.

(5) Die Mitglieder der Gleichbehandlungskommission sind in Ausübung die-
ses Amtes selbständig und unabhängig. Die Bundesregierung hat das Recht,
sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung der Kommission zu unter-
richten.

(Anm.: Abs. 5a aufgehoben durch BGBl. I Nr. 6/2011)

(6) Die Geschäftsordnung der Senate der Kommission ist durch Verordnung
der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers näher zu regeln.

(7) Für die Sacherfordernisse der Kommission und für die Besorgung ihrer
Kanzleigeschäfte hat das Bundeskanzleramt aufzukommen.

(8) Für die Teilnahme an Verhandlungen oder Einvernahmen vor der Bun-
des-Gleichbehandlungskommission haben Personen gemäß § 1 Abs. 1 An-
spruch auf Ersatz der Reisekosten nach Maßgabe der Reisegebührenvorschrif-
ten des Bundes.

Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission

§ 25. (1) Auf das Verfahren vor den Senaten der Kommission sind die §§ 6
Abs. 1, 7, 13, 14 bis 16 sowie 18 bis 22, 32, 33, 45 und 46 AVG, BGBl. Nr. 51/
1991, anzuwenden. Für die Beiziehung von Dolmetschern und Übersetzern gel-
ten die Bestimmungen der §§ 39a, 52 Abs. 3 und 4 sowie 53 AVG, wobei die
Kosten von Amts wegen zu tragen sind.

(2) Die §§ 45 und 46 AVG sind jedoch mit der Maßgabe anzuwenden, dass
eine Antragstellerin oder ein Antragsteller, der eine ihr oder ihm zugefügte Dis-
kriminierung nach den §§ 4, 4a, 6 und 7 bis 8a, 13 Abs. 1 und 14 bis 16 oder
eine Verletzung des Frauenförderungsgebotes nach den §§ 11 und 11b bis 11d
behauptet, diesen Umstand lediglich glaubhaft zu machen hat. Die Vertreterin
oder der Vertreter des Dienstgebers hat darzulegen, dass

1. bei Berufung auf § 4 oder § 13 Abs. 1 bei Abwägung aller Umstände eine
höhere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass ein anderes von ihr oder
ihm glaubhaft gemachtes Motiv für die unterschiedliche Behandlung aus-
schlaggebend war oder das andere Geschlecht unverzichtbare Vorausset-
zung für die auszuübende Tätigkeit ist oder ein Rechtfertigungsgrund im
Sinne des § 13b vorliegt,

2. bei Berufung auf § 8, § 8a oder § 16 bei Abwägung aller Umstände eine
höhere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass die von ihr oder ihm glaub-
haft gemachten Tatsachen der Wahrheit entsprechen.

(3) Jede Vertreterin und jeder Vertreter des Dienstgebers ist verpflichtet, dem
befassten Senat der Kommission die für die Durchführung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen.
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(4) Soweit keine Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit entgegensteht,
sind den Senaten der Kommission die Kopien der für die Entscheidung des kon-
kreten Falles notwendigen Bewerbungsunterlagen, Akten oder Aktenbestand-
teile binnen drei Wochen zu übermitteln, deren Kenntnis für die Entscheidung
des konkreten Falles erforderlich ist.

(5) Von der Übermittlung ausgenommen sind Aktenbestandteile, soweit de-
ren Kenntnis durch die Kommission eine Schädigung berechtigter Interessen
einer Dienstnehmerin oder eines Dienstnehmers oder eine Gefährdung der Auf-
gaben der Behörde herbeiführen oder den Zweck des Verfahrens beeinträchti-
gen würde.

(6) Die Einsichtnahme in einen Personalakt ist nur mit Zustimmung der oder
des betroffenen Bediensteten zulässig. Über personenbezogene Daten oder be-
sondere Kategorien personenbezogener Daten hat jedes Mitglied eines Senates
der Kommission gegenüber jedermann Stillschweigen zu bewahren.

2. Abschnitt

Gleichbehandlungsbeauftragte

Bestellung der Gleichbehandlungsbeauftragten

§ 26. (1) Jede Ressortleiterin und jeder Ressortleiter hat unter Bedacht-
nahme auf die Personalstruktur und die regionale Verteilung der Dienststellen
ihres oder seines Ressorts im Bundesgebiet mindestens drei Vertretungsbe-
reiche für Gleichbehandlungsbeauftragte festzulegen. Kann auf Grund des gro-
ßen Arbeitsanfalles mit drei Vertretungsbereichen nicht das Auslangen gefun-
den werden, können bis zu insgesamt sieben Vertretungsbereiche festgelegt
werden.

(2) Für jeden Vertretungsbereich hat die Ressortleiterin oder der Ressort-
leiter eine Gleichbehandlungsbeauftragte oder einen Gleichbehandlungsbe-
auftragten und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter zu be-
stellen.

(3) Abweichend von Abs. 1 haben jede Leiterin und jeder Leiter einer Dienst-
stelle, die keinem Bundesministerium nachgeordnet ist, für ihre oder seine
Dienststelle eine Gleichbehandlungsbeauftragte oder einen Gleichbehandlungs-
beauftragten und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter zu be-
stellen.

(4) Die Gleichbehandlungsbeauftragten und deren Stellvertreterinnen oder
Stellvertreter sind für eine Funktionsdauer von fünf Jahren zu bestellen. Die Be-
stellung bedarf der Zustimmung der oder des zu bestellenden Bediensteten.
Wiederbestellungen sind zulässig.

(5) Voraussetzung für die Bestellung zur oder zum Gleichbehandlungsbeauf-
tragten ist, dass die oder der Bedienstete

1. dem Personalstand des Ressorts angehört und
2. in einer zum Vertretungsbereich der oder des zu bestellenden Gleichbe-

handlungsbeauftragten gehörenden Dienststelle beschäftigt ist.
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(6) Die Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen ist berechtigt, der Res-
sortleiterin oder dem Ressortleiter für jeden Vertretungsbereich je drei Bediens-
tete als Gleichbehandlungsbeauftragte und als deren Stellvertreterinnen oder
Stellvertreter zur Bestellung vorzuschlagen.

(7) Bei der durch die Arbeitsgruppe vorzunehmenden Auswahl von Bediens-
teten für einen Dreiervorschlag ist für die Dauer von Fördermaßnahmen im Be-
reich des Ressorts nach dem 2. Abschnitt des 1. Hauptstückes des I. Teiles be-
sonders Bedacht zu nehmen auf Erfahrung in

1. der Vertretung von Bediensteten unter gleichbehandlungs- und frauen-
fördernden Gesichtspunkten,

2. der Vertretung weiblicher Bediensteter in Personalvertretungsorganen
oder in Gremien der Gewerkschaft.

Aufgaben der Gleichbehandlungsbeauftragten

§ 27. (1) Die Gleichbehandlungsbeauftragten haben sich mit allen die
Gleichbehandlung von Frauen und Männern, die Frauenförderung und die
Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion
oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung in ihrem
Vertretungsbereich betreffenden Fragen im Sinne dieses Bundesgesetzes zu
befassen.

(2) Die Gleichbehandlungsbeauftragten haben Anfragen, Wünsche, Be-
schwerden, Anzeigen oder Anregungen einzelner Bediensteter ihres Vertre-
tungsbereiches zu Fragen der Gleichbehandlung entgegenzunehmen, zu be-
antworten oder der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungfragen, der sie angehö-
ren, weiterzugeben. Über Wünsche Beschwerden, Anzeigen und Anregungen
zur Gleichbehandlung haben sie dieser jedenfalls zu berichten, sofern dies von
einer oder einem Bediensteten verlangt wird.

(3) Die Gleichbehandlungsbeauftragten sind verpflichtet, mindestens einmal
jährlich eine Besprechung mit den Kontaktfrauen (Frauenbeauftragten) ihres
Vertretungsbereiches und – im Bereich der Pädagogischen Hochschulen – mit
jeweils einem Mitglied des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen gemäß
§ 21 des Hochschulgesetzes 2005 abzuhalten.

(4) Die Gleichbehandlungsbeauftragten sind berechtigt, bei jedem begründe-
ten Verdacht einer Diskriminierung nach den §§ 4, 5, 6 und 7 bis 8a, 13 Abs. 1
und 14 bis 16 durch eine Beamtin oder einen Beamten mit schriftlicher Zustim-
mung jener oder jenes Bediensteten, die oder der eine ihr oder ihm zugefügte
Diskriminierung behauptet, unverzüglich und unmittelbar der Dienstbehörde Dis-
ziplinaranzeige zu erstatten. Wurde eine Disziplinaranzeige auf Grund eines
begründeten Verdachts einer sexuellen Belästigung erstattet, hat die Dienst-
behörde in jedem Fall die Disziplinaranzeige an die Leiterin oder den Leiter der
Bundesdisziplinarbehörde oder die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Dis-
ziplinarkommission gemäß Art. 30b B-VG und an die Disziplinaranwältin oder
den Disziplinaranwalt weiterzuleiten.

(5) Gleichbehandlungsbeauftragte sind in Angelegenheiten, in denen sie
selbst gemäß Abs. 4 Disziplinaranzeige erstattet haben, von der Bundesdiszipli-
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narbehörde oder der Disziplinarkommission gemäß Art. 30b B-VG als Zeugin-
nen oder Zeugen zu vernehmen.

(6) Gleichbehandlungsbeauftragte sind berechtigt, in Angelegenheiten, die
ihren Vertretungsbereich betreffen, an den Sitzungen der Gleichbehandlungs-
kommission mit beratender Stimme teilzunehmen.

3. Abschnitt

Arbeitsgruppen für Gleichbehandlungsfragen

Einrichtung und Mitgliedschaft

§ 28. (1) Bei jeder Zentralstelle ist eine Arbeitsgruppe für Gleichbehand-
lungsfragen (in der Folge „Arbeitsgruppe“ genannt) einzurichten.

(2) Der Arbeitsgruppe gehören als Mitglieder die gemäß § 26 bestellten
Gleichbehandlungsbeauftragten und im Falle ihrer Verhinderung ihre Stellvertre-
terinnen oder Stellvertreter an.

(3) Die Leiterin oder der Leiter jeder Zentralstelle hat aus dem Kreis der Mit-
glieder der Arbeitsgruppe eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und deren
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter zu bestellen. Die Bestellung be-
darf der Zustimmung der oder des zu bestellenden Bediensteten.

Aufgaben der Arbeitsgruppen

§ 29. (1) Die Arbeitsgruppen haben sich mit allen die Gleichbehandlung von
Frauen und Männern, die Frauenförderung und die Gleichbehandlung ohne Un-
terschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung,
des Alters oder der sexuellen Orientierung im Ressort betreffenden Fragen im
Sinne dieses Bundesgesetzes zu befassen.

(2) Den Arbeitsgruppen obliegt es insbesondere,
1. die Leiterin oder den Leiter der Zentralstelle von einem ihnen zur

Kenntnis gelangten begründeten Verdacht einer Diskriminierung oder
einer Verletzung des Gebotes für Frauenförderung zu unterrichten und
einen Vorschlag zur Verwirklichung der Gleichbehandlung zu über-
mitteln,

2. Anträge an die Kommission auf Erstellung eines Gutachtens zu stellen,
3. einen Vorschlag für den Frauenförderungsplan nach § 11a mit Zielvorga-

ben für das Ressort auszuarbeiten und der Leiterin oder dem Leiter der
Zentralstelle vorzulegen,

4. die Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer über ihre Rechte und Möglich-
keiten zu deren Geltendmachung sowie die Verfolgung von Pflichtverlet-
zungen nach diesem Bundesgesetz zu informieren.

(3) Die Arbeitsgruppen können bei Bedarf der Leiterin oder dem Leiter der
Zentralstelle bis Ende Jänner eines jeden Jahres einen schriftlichen Bericht über
die Verwirklichung der Gleichbehandlung und Frauenförderung im Ressort im
vorangegangenen Kalenderjahr vorlegen.
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Geschäftsführung der Arbeitsgruppen

§ 30. (1) Auf die Geschäftsführung der Arbeitsgruppen ist § 24 Abs. 1 bis 4
anzuwenden.

(2) Die Geschäftsordnung der Arbeitsgruppen ist durch Verordnung der Bun-
deskanzlerin oder des Bundeskanzlers näher zu regeln.

(3) Für die Sacherfordernisse der Arbeitsgruppen und für die Besorgung ihrer
Kanzleigeschäfte hat die jeweils zuständige Zentralstelle aufzukommen.

Tätigkeit der Arbeitsgruppen

§ 31. (1) Die Arbeitsgruppen sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
von den Vertreterinnen und Vertretern des Dienstgebers im Ressort zu unter-
stützen.

(2) Jede Vertreterin und jeder Vertreter des Dienstgebers im Ressort ist ver-
pflichtet, der Arbeitsgruppe die für die Durchführung ihrer Aufgaben erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen.

4. Abschnitt

Interministerielle Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen

Einrichtung und Mitgliedschaft

§ 32. (1) Beim Bundeskanzleramt ist eine Interministerielle Arbeitsgruppe für
Gleichbehandlungsfragen (in der Folge „Interministerielle Arbeitsgruppe“ ge-
nannt) einzurichten.

(2) Der Interministeriellen Arbeitsgruppe gehören als Mitglieder an:
1. die Vorsitzenden der bei den Zentralstellen eingerichteten Arbeitsgruppen

sowie
2. je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

und der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten.

(3) Die im Abs. 2 Z 2 genannten Mitglieder werden von den genannten Insti-
tutionen für die Dauer von fünf Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind zu-
lässig.

(4) Den Vorsitz in der Interministeriellen Arbeitsgruppe hat die Bundesminis-
terin oder der Bundesminister im Bundeskanzleramt für Frauen, Familien und
Jugend zu führen

Aufgaben der Interministeriellen Arbeitsgruppe

§ 33. Die Interministerielle Arbeitsgruppe hat folgende Aufgaben:
1. Beratung der Bundesregierung in allen grundsätzlichen Angelegenheiten

der Gleichbehandlung und Frauenförderung im Bundesdienst im Sinne
des 1. und 2. Hauptstückes des I. Teiles dieses Bundesgesetzes,

2. Ausarbeitung von Vorschlägen für die Frauenförderung nach dem 2. Ab-
schnitt des 1. Hauptstückes des I. Teiles dieses Bundesgesetzes,
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3. Koordination der Arbeitsgruppen und
4. Bestellung einer Vertreterin oder eines Vertreters der Interministeriellen

Arbeitsgruppe in der Kommission.

Geschäftsführung der Interministeriellen Arbeitsgruppe

§ 34. (1) Die Interministerielle Arbeitsgruppe ist mindestens einmal jährlich
von der Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden einzuberufen.

(2) Auf die Geschäftsführung der Interministeriellen Arbeitsgruppe ist § 24
Abs. 3, 4, 6 und 7 anzuwenden.

5. Abschnitt

Kontaktfrauen (Frauenbeauftragten)

Bestellung der Kontaktfrauen (Frauenbeauftragten)

§ 35. (1) In jeder Dienststelle, in der mindestens fünf Dienstnehmerinnen be-
schäftigt sind, kann die oder der Vorsitzende der Arbeitsgruppe eine Dienstneh-
merin zur Kontaktfrau (Frauenbeauftragten) bestellen, solange an dieser Dienst-
stelle eine Frauenförderung gemäß § 11 geboten ist. Für zwei oder mehrere
Dienststellen kann eine gemeinsame Kontaktfrau (Frauenbeauftragte) bestellt
werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Personalstruktur der Dienststel-
len der Verwirklichung der Gleichbehandlung und Frauenförderung nach dem
1. Hauptstück des I. Teiles dieses Bundesgesetzes am besten entspricht.

(2) In Dienststellen mit bis zu 300 Dienstnehmerinnen kann eine Kontaktfrau
(Frauenbeauftragte), in Dienststellen mit mehr als 300 Dienstnehmerinnen eine
weitere Kontaktfrau (Frauenbeauftragte) bestellt werden.

(3) Die Kontaktfrauen (Frauenbeauftragten) sind auf die Dauer von fünf Jah-
ren zu bestellen.

Aufgaben der Kontaktfrauen (Frauenbeauftragten)

§ 36. (1) Die Kontaktfrauen (Frauenbeauftragten) haben sich mit den die
Gleichbehandlung und Frauenförderung in ihrer Dienststelle betreffenden Fra-
gen im Sinne des 1. Hauptstückes des I. Teiles dieses Bundesgesetzes zu be-
fassen.

(2) Die Kontaktfrauen (Frauenbeauftragten) haben Anfragen, Wünsche, Be-
schwerden, Anzeigen oder Anregungen einzelner Dienstnehmerinnen entge-
genzunehmen und die Dienstnehmerinnen ihrer Dienststelle zu beraten und zu
unterstützen.

(3) Gegenstand der Beratung und Unterstützung gemäß Abs. 2 ist
1. die Information der Dienstnehmerinnen über ihre Rechte,
2. ihre Möglichkeiten zu deren Geltendmachung nach diesem Bundesgesetz

und
3. die Verfolgung von Pflichtverletzungen nach dem 1. Hauptstück des I. Tei-

les dieses Bundesgesetzes.
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2. Hauptstück

Verfahren

Rechtsstellung

§ 37. (1) Die Gleichbehandlungsbeauftragten, Kontaktfrauen (Frauenbeauf-
tragten) und Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen gemäß
§ 21 des Hochschulgesetzes 2005 sind in Ausübung ihrer Tätigkeit selbständig
und unabhängig. Die Leiterin oder der Leiter der Zentralstelle ist berechtigt, sich
über alle Gegenstände der Geschäftsführung der Gleichbehandlungsbeauftrag-
ten, Kontaktfrauen (Frauenbeauftragten) und Mitglieder des Arbeitskreises für
Gleichbehandlungsfragen gemäß § 21 des Hochschulgesetzes 2005 zu unter-
richten.

(2) Die Tätigkeit als Kontaktfrau (Frauenbeauftragte) und als Mitglied des Ar-
beitskreises für Gleichbehandlungsfragen gemäß § 21 des Hochschulgesetzes
2005 ist ein unbesoldetes Ehrenamt, das neben den Berufspflichten und mög-
lichst ohne Beeinträchtigung des Dienstbetriebes auszuüben ist. Dabei ist auf
die zusätzliche Belastung aus dieser Tätigkeit Rücksicht zu nehmen.

(3) Den Gleichbehandlungsbeauftragten steht unter Fortzahlung ihrer Dienst-
bezüge die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige freie Zeit zu; die Inanspruch-
nahme ist der oder dem Dienstvorgesetzten mitzuteilen.

(4) Die Leiterinnen und Leiter der Dienststellen dürfen die Gleichbehand-
lungsbeauftragten, Kontaktfrauen (Frauenbeauftragten) und Mitglieder des
Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen gemäß § 21 des Hochschulge-
setzes 2005 in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht beschränken und sie aus die-
sem Grunde auch nicht benachteiligen. Aus dieser Tätigkeit darf ihnen bei der
Leistungsfeststellung und in ihrem beruflichen Fortkommen kein Nachteil er-
wachsen.

(5) Soweit es die dienstlichen Erfordernisse gestatten, hat die Dienststellen-
leiterin oder der Dienststellenleiter den Gleichbehandlungsbeauftragten, Kon-
taktfrauen (Frauenbeauftragten) und Mitgliedern des Arbeitskreises für Gleich-
behandlungsfragen gemäß § 21 des Hochschulgesetzes 2005 die Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen des Dienstgebers auf folgenden Gebieten zu er-
möglichen:

1. Gleichbehandlungsrecht und Frauenförderung,
2. Menschenrechte,
3. Dienst- und Besoldungsrecht (einschließlich Dienstrechtsverfahren),
4. Organisationsrecht und
5. Reden und Verhandeln.

Verschwiegenheitspflicht

§ 38. (1) Die Gleichbehandlungsbeauftragten, Kontaktfrauen (Frauenbeauf-
tragten) und Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen gemäß
§ 21 des Hochschulgesetzes 2005 haben über alle ihnen ausschließlich in Aus-
übung ihres Amtes bekannt gewordenen Dienst- und Betriebsgeheimnisse, ins-
besondere über die ihnen als geheim bezeichneten Angelegenheiten, techni-
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schen Einrichtungen, Verfahren und Eigentümlichkeiten des Betriebes, strengste
Verschwiegenheit zu bewahren.

(2) Die in Abs. 1 genannten Bediensteten sind außerdem zur Verschwiegen-
heit über alle ihnen von einzelnen Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmern ge-
machten Mitteilungen verpflichtet, die der Sache nach oder auf Wunsch der
Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmer vertraulich zu behandeln sind.

(3) Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit nach den Abs. 1 und 2 besteht
auch nach der Beendigung der Tätigkeit als Gleichbehandlungsbeauftragte,
Gleichbehandlungsbeauftragter oder Kontaktfrau (Frauenbeauftragte) fort.

Ruhen und Enden der Mitgliedschaft und von Funktionen

§ 39. (1) Die Mitgliedschaft zur Kommission, zu den Arbeitsgruppen und zur
Interministeriellen Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen sowie die Funk-
tionen als Gleichbehandlungsbeauftragte, Gleichbehandlungsbeauftragter und
Kontaktfrau (Frauenbeauftragte) ruhen

1. ab der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräfti-
gem Abschluss und

2. während der Zeit
a) der Suspendierung,
b) der Außerdienststellung,
c) eines Urlaubes von mehr als drei Monaten und
d) der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes.

(2) Die Mitgliedschaft und die Funktionen nach Abs. 1 enden
1. mit dem Ablauf der Funktionsdauer,
2. mit der rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe,
3. mit der Versetzung ins Ausland,
4. mit dem Wechsel der Dienstbehörde,
5. mit dem Ausscheiden aus dem Dienststand oder aus dem Personalstand

des Ressorts, soweit das Ausscheiden aus dem Personalstand des Ressorts
nicht auf eine Änderung der Zuständigkeiten für die Angelegenheiten der
Bundes-Gleichbehandlungskommission durch eine Änderung des Bundes-
ministeriengesetzes 1986 – BMG, BGBl. Nr. 76/1986, zurückzuführen ist,

6. durch Verzicht und
7. bei Gleichbehandlungsbeauftragten und Kontaktfrauen (Frauenbeauftrag-

ten) durch Ausscheiden aus dem betreffenden Vertretungsbereich oder
der betreffenden Dienststelle.

(3) Die Bundesregierung hat ein Mitglied der Kommission und die Leiterin
oder der Leiter der Zentralstelle hat eine Gleichbehandlungsbeauftragte oder
einen Gleichbehandlungsbeauftragten, eine Kontaktfrau (Frauenbeauftragte)
oder ein Mitglied des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen gemäß § 21
des Hochschulgesetzes 2005 abzuberufen, wenn das Mitglied oder sie oder er

1. aufgrund ihrer oder seiner gesundheitlichen Verfassung die mit ihrer oder
seiner Funktion verbundenen Aufgaben dauernd nicht mehr erfüllen kann
oder

2. die mit ihrer oder seiner Funktion verbundenen Pflichten grob verletzt oder
dauernd vernachlässigt hat.
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III. Teil

Sonderbestimmungen

1. Abschnitt

Sonderbestimmungen für Landeslehrerinnen und Landeslehrer

Anwendungsbereich

§ 40. Die §§ 1 bis 9, 11 bis 11d, 13 bis 20b, 23, 23a Abs. 1 bis 8, 25, 27, 29,
31, 35 und 36 dieses Bundesgesetzes sind auf Lehrerinnen und Lehrer an
öffentlichen Pflichtschulen und an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und
Fachschulen (§ 1 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984,
§ 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes,
BGBl. Nr. 296/1985, § 1 des Landesvertragslehrergesetzes 1966, BGBl. Nr. 172,
und § 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landesvertragslehrergesetzes, BGBl.
Nr. 244/1969) mit der Maßgabe anzuwenden, dass

1. sich der enthaltene Verweis auf Bundesbedienstete auf in öffentlichen
Pflichtschulen und an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fach-
schulen verwendete Landeslehrerinnen und Landeslehrer bezieht,

2. an die Stelle des Begriffes „Bund“ der Begriff „Land“ im jeweils richtigen
grammatikalischen Zusammenhang tritt,

3. an die Stelle der Wortfolge „Dienststellenleiterin oder Dienststellenleiter“
die Wortfolge „Schulleiterin oder Schulleiter“ im jeweils richtigen gram-
matikalischen Zusammenhang tritt,

4. „Zentralstelle“ im Sinne dieses Bundesgesetzes jeweils jene Behörde ist,
die durch die gemäß Art. 14 Abs. 4 lit. a und Art. 14a Abs. 3 B-VG er-
lassenen Landesgesetze zur Ausübung der Diensthoheit berufen ist,

5. „Ressorts“ im Sinne dieses Bundesgesetzes die Zentralstellen mit den
ihnen nachgeordneten Dienststellen sind,

6. „Dienststellen“ im Sinne dieses Bundesgesetzes alle öffentlichen Pflicht-
schulen und land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen
sind,

7. an Stelle der Verlautbarung im Bundesgesetzblatt II die Verlautbarung im
entsprechenden Kundmachungsorgan des Landes vorzunehmen ist,

8. an die Stelle der „Kommission“ bzw. ihrer Senate das landesgesetzlich
zur Wahrnehmung der Aufgaben der Gleichbehandlungskommission be-
rufene Organ tritt,

9. die Aufgaben der Gleichbehandlungsbeauftragten von jener Person oder
jenen Personen wahrzunehmen sind, die dafür von den landesgesetzlich
hiezu berufenen Organen bestellt werden,

10. die Aufgaben der Arbeitsgruppen und deren Vorsitzenden von Organisa-
tionseinheiten, die aus den gemäß Z 9 bestellten Personen gebildet wer-
den, oder, sofern nur eine solche Person bestellt worden ist, von dieser
wahrzunehmen sind,

11. an Stelle der Veröffentlichung auf der Website des Bundeskanzleramtes
die Veröffentlichung auf einer entsprechenden Website des Landes zu
erfolgen hat,
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12. soweit gemäß den §§ 17 bis 20b Ersatzansprüche an den Bund einge-
räumt sind, diese vom Land zu tragen sind,

13. an die Stelle der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers jene Be-
hörde tritt, die durch die gemäß Art. 14 Abs. 4 lit. a und Art. 14a Abs. 3
B-VG erlassenen Landesgesetze zur Ausübung der Diensthoheit berufen
ist,

14. an die Stelle der Veröffentlichung des Einkommensberichts auf der Web-
site des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und
Sport die Veröffentlichung auf der Website jene Behörde tritt, die durch
die gemäß Art. 14 Abs. 4 lit. a und Art. 14a Abs. 3 B-VG erlassenen Lan-
desgesetze zur Ausübung der Diensthoheit berufen ist und

15. an die Stelle der Übermittlung des Einkommensberichts an die Leiterin
oder den Leiter der Zentralstelle die Übermittlung an das gemäß § 42 Z 2
des Bundes-Personalvertretungsgesetzes-PVG, BGBl. Nr. 133/1967, zu-
ständige Personalvertretungsorgan zu erfolgen hat.

2. Abschnitt

Sonderbestimmungen für Angehörige von Universitäten

Anwendungsbereich

§ 41. (1) Dieses Bundesgesetz ist auf alle Angehörigen der Universität so-
wie auf die Bewerberinnen und Bewerber um Aufnahme in ein Arbeitsverhältnis
oder ein anderes für eine der in § 94 Abs. 1 Z 2 bis 6 des Universitätsgesetzes
2002, BGBl. I Nr. 120/2002, genannten Funktionen bestimmtes Rechtsver-
hältnis zur Universität oder um Aufnahme als Studierende, mit Ausnahme des
3. Abschnittes des 1. Hauptstückes des I. Teiles, des § 20c und des 3. und
4. Abschnittes des 1. Hauptstückes des II. Teiles mit der Maßgabe anzuwenden,
dass die Universität als Dienststelle und als Zentralstelle (§ 2 Abs. 1 und 2) gilt
und sie die Pflicht zur Leistung von Schadenersatz gemäß § 17 Abs. 1 trifft.

(2) Das Recht, sich mit der Gleichbehandlung und Frauenförderung im Be-
reich der Universitäten im Sinne dieses Bundesgesetzes besonders zu befassen
(§ 27) steht dem gemäß § 42 des Universitätsgesetzes 2002 an jeder Universität
einzurichtenden Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zu. Ihm obliegt ins-
besondere

1. die Erstellung eines Vorschlags für den Frauenförderungsplan (§ 11a
Abs. 1) und

2. die Antragstellung auf Erstattung eines Gutachtens an den jeweiligen Se-
nat der Kommission (§ 23a).

(3) Auf die Mitglieder der Arbeitskreise ist § 37 Abs. 3 und 5 anzuwenden.
Die Mitglieder der Arbeitskreise haben einmal jährlich Anspruch auf Ersatz
der mit der Teilnahme an einer universitätsübergreifenden Veranstaltung aller
Arbeitskreise zur Beratung grundsätzlicher Angelegenheiten der Gleichbehand-
lung und Frauenförderung an den Universitäten verbundenen Reise(Fahrt)aus-
lagen nach Maßgabe der Reisegebührenvorschrift des Bundes.
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(4) Hat die Universität die Absicht, ein in einem zeitlich befristeten Dienst-,
Arbeits- oder anderen Rechtsverhältnis zum Bund oder zur Universität stehen-
des Mitglied eines Arbeitskreises nicht mehr weiter zu beschäftigen, obwohl eine
Weiterverwendung rechtlich zulässig wäre, hat der Rektor diese Absicht dem Ar-
beitskreis spätestens zwei Wochen vor dem Zeitablauf des Dienst-, Arbeits-
oder Rechtsverhältnisses unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.

Diskriminierungsverbot im Zusammenhang mit einem Studium

§ 42. (1) Für Studienwerberinnen, Studienwerber und Studierende an Uni-
versitäten gilt ferner, dass sie auch im Zusammenhang mit ihrem Studium, ins-
besondere bei

1. der Zulassung zum ordentlichen oder außerordentlichen Studium,
2. dem Zugang zu Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Teilnehmer-

zahl,
3. der Anmeldung zu Prüfungen,
4. der Durchführung von Lehrveranstaltungen oder Prüfungen,
5. der Beurteilung des Studienerfolges,
6. der Festlegung des Themas und der Betreuung der Bakkalaureats-,

(künstlerischen) Magister- oder Diplomarbeit oder Dissertation und
7. der Einräumung der Möglichkeit zur Benützung der facheinschlägigen Ein-

richtungen der Universität
nicht unmittelbar oder mittelbar auf Grund des Geschlechtes, der ethnischen Zu-
gehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuel-
len Orientierung diskriminiert werden dürfen.

(2) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes, der ethnischen Zugehö-
rigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orien-
tierung liegt auch vor, wenn Studienwerberinnen, Studienwerber oder Studierende
im Zusammenhang mit ihrem Studium belästigt werden. Auf die Belästigung sind
die Bestimmungen der §§ 8, 8a und 16 mit der Maßgabe anzuwenden, dass

1. an die Stelle des Ausdrucks „Vertreterin oder Vertreter des Dienstgebers“
der Ausdruck „Vertreterin oder Vertreter jener Universität, an der eine Zu-
lassung zum Studium besteht oder beantragt wird“,

2. an die Stelle des Ausdrucks „Arbeitsumwelt“ der Ausdruck „Studienum-
welt“ und

3. an die Stelle des Ausdrucks „zur Aus- und Weiterbildung, Beschäftigung,
Weiterbeschäftigung, Beförderung oder Entlohnung oder zur Grundlage
einer anderen nachteiligen Entscheidung über das Dienst- oder Ausbil-
dungsverhältnis“ der Ausdruck „zum Studium, auf den Studienerfolg oder
den Studienfortgang an dieser Universität“

tritt.

3. Abschnitt

Verweisungen

§ 43. Wird in anderen Bundesgesetzen auf dieses Bundesgesetz in der bis
zum Ablauf des 30. Juni 2004 geltenden Fassung verwiesen, sind diese Verwei-
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sungen auf dieses Bundesgesetz in der ab 1. Juli 2004 geltenden Fassung und
die neuen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der ab 1. Juli 2004 gelten-
den Fassung zu beziehen. Sehen diese Verweisungen die Anwendung von Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes in der bis zum Ablauf des 30. Juni 2004
geltenden Fassung auf Arbeitnehmer einer ausgegliederten Einrichtung, auf die
dieser zur dauernden Dienstleistung zugewiesenen Beamten oder auf Bewerber
um Aufnahme in ein Arbeitsverhältnis oder sonstiges Rechtsverhältnis zu dieser
Einrichtung vor, finden auf den durch die Verweisung erfassten Personenkreis
dieser Einrichtung auch die Bestimmungen über die Gleichbehandlung ohne Un-
terschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung,
des Alters oder der sexuellen Orientierung dieses Bundesgesetzes in der ab
1. Juli 2004 geltenden Fassung Anwendung.

IV. Teil

Übergangs- und Schlussbestimmungen

1. Abschnitt

Übergangsbestimmungen

Frauenförderung an Justizanstalten

§ 44. Die Justizanstalten gelten als eigener Wirkungsbereich einer Dienstbe-
hörde im Sinne des 2. Abschnittes des I. Hauptstückes des I. Teiles dieses Bun-
desgesetzes.

Übergangsbestimmungen für Frauenförderungspläne,
Berichte, Personen und Institutionen

§ 45. (1) Frauenförderungspläne, die gemäß § 41 in der bis zum Ablauf des
30. Juni 2004 geltenden Fassung erlassen wurden, gelten bis zum Ablauf ihres
Zeitraumes von sechs Jahren weiter und sind weiterhin nach jeweils zwei Jahren
an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

(2) Auf die Berichte, die nach Abs. 1 über den am 30. Juni 2004 laufenden
zweijährigen Geltungszeitraum zu erstellen sind, ist § 50 in der bis zum Ablauf
des 30. Juni 2004 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Die nach § 21 in der bis zum Ablauf des 30. Juni 2004 geltenden Fassung
bestellten Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Bundes-Gleichbehandlungskom-
mission gelten für die Zeit ab 1. Juli 2004 als nach §§ 22 und 22a Abs. 1 Z 1 in
der ab 1. Juli 2004 geltenden Fassung bestellte Mitglieder der Kommission und
des Senates I mit einer ab 1. Juli 2004 beginnenden Funktionsdauer von fünf
Jahren.

(4) Die oder der nach § 21 in der bis zum Ablauf des 30. Juni 2004 geltenden
Fassung bestellte Vorsitzende der Bundes-Gleichbehandlungskommission gilt
für die Zeit ab 1. Juli 2004 als nach § 22a Abs. 1 Z 1 in der ab 1. Juli 2004 gel-
tenden Fassung bestellte oder bestellter Vorsitzende des Senates I.
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(5) Die nach § 26 Abs. 4 in der bis zum Ablauf des 30. Juni 2004 geltenden
Fassung bestellten Gleichbehandlungsbeauftragten und deren Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter gelten ab 1. Juli 2004 bis zum Ablauf ihrer Funktionsdauer
als nach § 26 in der ab 1. Juli 2004 geltenden Fassung bestellte Gleichbehand-
lungsbeauftragte und Stellvertreterinnen und Stellvertreter.

(6) Die nach § 32 in der bis zum Ablauf des 30. Juni 2004 geltenden Fassung
bestellten Mitglieder der Interministeriellen Arbeitsgruppe für Gleichbehand-
lungsfragen gelten ab 1. Juli 2004 bis zum Ablauf ihrer Funktionsdauer als nach
§ 32 in der ab 1. Juli 2004 geltenden Fassung bestellte Mitglieder der Interminis-
teriellen Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen.

(7) Die nach § 35 in der bis zum Ablauf des 30. Juni 2004 geltenden Fassung
bestellten Kontaktfrauen gelten ab 1. Juli 2004 bis zum Ablauf ihrer Funktions-
dauer als nach § 35 in der ab 1. Juli 2004 geltenden Fassung bestellte Kontakt-
frauen.

Übergangsbestimmung für die Vertretung
von Frauen in Kommissionen

§ 45a. Auf die Zusammensetzung von am 1. September 2008 bestehenden
nach Dienstrechtsvorschriften vorgesehenen Kommissionen ist bis zum Ablauf
der Funktionsdauer ihrer Mitglieder § 10 in der bis zum Ablauf des 31. August
2008 geltenden Fassung anzuwenden.

2. Abschnitt

Schlussbestimmungen

Verweisungen auf andere Bundesgesetze

§ 46. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen
wird und nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, sind diese Bundesgesetze in
der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Bestimmungen in Zusammenhang mit COVID-19

§ 46a. Der Fortlauf einer am 16. März 2020 laufenden oder nach diesem Tag
zu laufen beginnenden 14-tägigen Frist nach § 20 Abs. 1 oder 4 wird bis 30. April
2020 gehemmt.

Inkrafttreten

§ 47. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kundmachung im Bundes-
gesetzblatt folgenden Tag, § 21 mit 1. März 1993 in Kraft.

(2) Dieses Bundesgesetz ist auf Sachverhalte anzuwenden, die nach dem
der Kundmachung im Bundesgesetzblatt folgenden Tag verwirklicht wurden.

(3) Die Überschrift nach § 49 im Inhaltsverzeichnis, § 2 Abs. 3a, § 4 erster
Satz, § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 1 erster Satz, § 20 Z 6, § 21 Abs. 2 Z 4, § 23 Abs. 4,



Band2.Buch : 28-B-GlBG.pod    767
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

767

767

§ 47 B-GlBG

§ 32 Abs. 2 Z 2, § 41 Abs. 2, § 53 Abs. 1 und § 53 Abs. 4 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 16/1994 treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

(4) § 20 Z 6, § 23 Abs. 2 Z 5, § 27 Abs. 7 und § 28 Abs. 2 Z 2 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 43/1995 treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft.

(5) § 26 Abs. 8 und § 37 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 522/1995 treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft.

(6) § 2 Abs. 3a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 375/1996 tritt
mit 1. Mai 1996 in Kraft.

(7) § 1 Abs. 1 Z 3 und 3a, § 2 Abs. 5 und § 39 Abs. 1 Z 2 lit. d in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/1998 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft.

(8) Das Inhaltsverzeichnis, § 6, § 7 Abs. 1, § 9, § 10, § 14, § 15, § 18 Abs. 2,
§ 20 Z 6, § 21 Abs. 2 bis 4 und 6, § 23 Abs. 8, § 25 Abs. 3, § 27 Abs. 4, § 29
Abs. 2 Z 4 und Abs. 3, § 31 Abs. 2, § 34 Abs. 1, § 37 Abs. 4 bis 9, § 40 Abs. 2,
§ 41 Abs. 1 und 3 zweiter Satz, § 42, § 43, die Überschriften vor § 46, § 46 samt
Überschrift, § 47 samt Überschrift, die Überschrift 7. Teil in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 132/1999 und die §§ 48 bis 52 sowie die Aufhebung
des § 2 Abs. 3a, des § 29 Abs. 2 Z 5 und der §§ 46 bis 48, 50 und 51 samt Über-
schriften durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 132/1999 treten mit 1. Jänner
2000 in Kraft.

(9) § 21 Abs. 1, Abs. 2 Z 1 und 3 und Abs. 4 bis 6, § 24 Abs. 7, § 32 Abs. 1
und 4 und § 50 Abs. 1, 2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 94/2000 treten mit 1. April 2000 in Kraft.

(10) § 18 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000
tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(11) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2001 treten in Kraft:
1. das Inhaltsverzeichnis und die §§ 42 bis 44 samt Überschriften mit 1. Sep-

tember 2001,
2. § 46 Abs. 1 mit 30. September 2001.

(12) Das Inhaltsverzeichnis, der Titel, §§ 1 bis § 23a, § 24 Abs. 1 bis 4a, 6
und 7, §§ 25 bis 36, die Überschriften vor § 37, § 37 Abs. 5 und §§ 38 bis 48 so-
wie die Aufhebung des § 37 Abs. 6 bis 9 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 65/2004 treten mit 1. Juli 2004 in Kraft.

(13) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2005 treten in Kraft:
1. § 20 Abs. 1 und 3, § 20a, § 23a Abs. 2 Z 2 und Abs. 5, § 25 Abs. 2 Z 1 und

2 und § 47 Abs. 12 mit 1. Juli 2004,
2. § 20 Abs. 6 mit 1. Jänner 2006.

(14) § 22 Abs. 2 Z 3 und § 22b Abs. 2 Z 3 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 165/2005 treten mit 1. Jänner 2006 in Kraft.

(15) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007 treten in
Kraft:

1. (Anm.: in der Aufzählung fehlt die den § 12 betreffende Zeile des Inhalts-
verzeichnisses) § 12 samt Überschrift, § 22 Abs. 1, Abs. 2 Z 1 und Abs. 4
(Anm.: in der Aufzählung fehlt § 22 Abs. 5), § 22 b Abs. 2 Z 1 und Abs. 3,
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§ 23 a Abs. 10, § 24 Abs. 6 und 7, § 30 Abs. 2 und § 32 Abs. 1 und 4 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007 mit 1. März 2007
und

2. die Überschrift zu den §§ 35 und 36 des Inhaltsverzeichnisses, die die
§§ 35 und 36 betreffenden Zeilen des Inhaltsverzeichnisses, § 21 Z 5, § 27
Abs. 3, § 35 samt Überschriften, § 36 samt Überschrift, § 37, § 38 und § 39
mit 1. Juli 2007.

(16) § 23a Abs. 9 und § 40 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 96/2007 treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft.

(17) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2008 treten in Kraft:
1. Die die §§ 10a, 12, 16b, 19a und 45a betreffenden Zeilen des Inhaltsver-

zeichnisses, § 8 Abs. 2, § 8a Abs. 2, § 10 Abs. 1 (nicht für den Militäri-
schen Dienst), § 10a samt Überschrift, § 12 samt Überschrift, § 16 Abs. 2,
§ 16b samt Überschrift, § 18c, § 19a samt Überschrift, § 20 Abs. 1 bis 3,
§ 22 Abs. 4 und 5, § 22b Abs. 3, § 23a Abs. 1, 4 und 9, § 24 Abs. 4a und
6, § 25 Abs. 4 und 5, § 30 Abs. 2, § 32 Abs. 4, § 36 Abs. 1 und § 45a mit
1. September 2008,

2. § 10 Abs. 1 für den Militärischen Dienst mit 1. September 2009.

(18) § 1 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 tritt
mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(19) § 4a, § 10 Abs. 1 und 2, § 11 Abs. 2, § 11a Abs. 2 erster Satz, § 11b
Abs. 1, § 11c, § 18c Abs. 1, § 20, § 21, § 23a Abs. 5 2. Satz, § 24 Abs. 5, § 27
Abs. 3, § 37, § 38 Abs. 1 und § 41 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 153/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(20) Die den § 6a betreffende Zeile des Inhaltsverzeichnisses, § 1 Abs. 1 Z 5,
§ 4a Abs. 5, § 6a samt Überschrift, § 13a Abs. 4, § 19 Abs. 3, § 37, § 39 Abs. 3
und § 41 Abs. 3 sowie der Entfall des § 24 Abs. 5a in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 6/2011 treten mit 1. März 2011 in Kraft.

(21) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2011 treten in
Kraft:

1. Die den § 20c betreffende Zeile des Inhaltsverzeichnisses, § 6a Abs. 3,
§ 7 Abs. 5, § 9, § 11 Abs. 2, § 11b Abs. 1, § 11c, § 20c samt Überschrift,
§ 23a Abs. 1 Z 1, § 23a Abs. 2 Z 2 lit. a, § 23a Abs. 10, § 25 Abs. 2, § 27
Abs. 4, § 40 Z 11 bis 15 und § 41 Abs. 1 mit 1. Jänner 2012,

2. § 6a Abs. 1 letzter Satz mit 1. Jänner 2013.

(22) Die die § 19b und § 20d betreffenden Zeilen des Inhaltsverzeichnisses,
§ 4, § 5 Z 3, § 19b samt Überschrift, § 20 Abs. 1a, 2 und 3, § 20d samt Über-
schrift, § 23a Abs. 5 und § 24 Abs. 2a sowie der Entfall des § 20 Abs. 1 dritter
und letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 treten
mit 1. Jänner 2013 in Kraft.

(23) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 210/2013 treten in
Kraft:

1. § 39 Abs. 2 Z 5 mit 13. Februar 1993,
2. § 2 Abs. 5, § 20 Abs. 5, 5a und 6 sowie § 20a mit 1. Jänner 2014 .
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(24) Die Änderungen bei § 12 im Inhaltsverzeichnis, die Überschrift zu § 12,
§ 12 Abs. 1, Abs. 2 zweiter Satz und Abs. 3, § 16b, § 18c Abs. 2, § 20c, § 20d,
§ 22 Abs. 1, § 22 Abs. 2 Z 1 und 3, § 22 Abs. 4 und 5, § 22b Abs. 2 Z 1 und 3
und Abs. 3, § 23a Abs. 10, § 24 Abs. 6 und 7, § 30 Abs. 2, § 32 Abs. 1 und 4 und
§ 40 Z 11 und 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2015 treten
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(25) § 12 Abs. 2 und § 25 Abs. 6 in der Fassung des Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft.

(26) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018, tre-
ten in Kraft:

1. der den § 12 betreffenden Eintrag des Inhaltsverzeichnisses, § 6a Abs. 1
und 3, die Überschrift zu § 12, § 12 Abs. 1 bis 3, § 16b, § 20c, § 20d,
§ 22 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 22b Abs. 2 und 3, § 23a Abs. 10, § 24 Abs. 6
und 7, § 30 Abs. 2, § 32 Abs. 1 und § 40 Z 11, 13 und 14 mit 8. Jänner
2018,

2. § 32 Abs. 4 mit 9. Jänner 2018,
3. § 40 Z 15 mit 1. Jänner 2019,
4. § 1 Abs. 1 Z 6, § 2 Abs. 5, § 13 Abs. 1, § 20 Abs. 6 und § 24 Abs. 8 mit

dem der Kundmachung folgenden Tag.

(27) In der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2019, BGBl. I Nr. 58/2019,
treten § 27 Abs. 4 und 5 mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(28) Der den § 46a betreffende Eintrag im Inhaltsverzeichnis und § 46a samt
Überschrift in der Fassung des 4. COVID-19-Gesetzes, BGBl. I Nr. 24/2020, tre-
ten mit 16. März 2020 in Kraft. Dauert die COVID-19 Krisensituation über den
30. April 2020 hinaus an, so hat die Bundesministerin oder der Bundesminister
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport durch Verordnung den im § 46a
festgesetzten Endtermin 30. April 2020 zu verlängern, nicht jedoch über den
31. Dezember 2020 hinaus.

(29) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020,
treten in Kraft:

1. § 6a Abs. 1 und 3, § 22 Abs. 2 Z 3, § 22b Abs. 2 Z 3, § 32 Abs. 4 und § 40
Z 14 mit 29. Jänner 2020,

2. § 47 Abs. 28 mit 16. März 2020,
3. § 17 Abs. 2 mit dem der Kundmachung folgenden Tag.

(30) § 22a Abs. 2 in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2022, BGBl. I
Nr. 205/2022, tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

Vollziehung

§ 48. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:
1. hinsichtlich des § 40 die Länder,
2. hinsichtlich der Angelegenheiten, die nur den Wirkungsbereich einer Bun-

desministerin oder eines Bundesministers betreffen, diese Bundesministe-
rin oder dieser Bundesminister,

3. hinsichtlich der übrigen Angelegenheiten die Bundesregierung.
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7. Hauptstück

Schluss- und Übergangsbestimmungen

Artikel 79

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 135/2009, zu § 1, BGBl. Nr. 100/1993)

(1) Art. 2 (Änderung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs), Art. 3 (Än-
derung des Ehegesetzes), Art. 4 (Änderung des Fortpflanzungsmedizingeset-
zes), Art. 6 (Änderung der Jurisdiktionsnorm), Art. 7 (Änderung des Strafge-
setzbuches), Art. 27 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988), Art. 28
(Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988), Art. 29 (Änderung des Um-
satzsteuergesetzes 1994), Art. 30 (Änderung des Bewertungsgesetzes 1955),
Art. 31 (Änderung des Gebührengesetzes 1957), Art. 33 (Änderung der Bun-
desabgabenordnung), Art. 34 (Änderung des Alkoholsteuergesetzes), Art. 61
(Änderung des Ärztegesetzes 1998), Art. 62 (Änderung des Gehaltskassenge-
setzes 2002), Art. 63 (Änderung des Apothekengesetzes), Art. 72 (Änderung
des Studienförderungsgesetzes), Art. 76 (Änderung des Entwicklungshelfer-
gesetzes), Art. 77 (Änderung des Bundesgesetzes über Aufgaben und Organi-
sation des auswärtigen Dienstes – Statut) und Art. 78 (Bundesgesetz über die
Einräumung von Privilegien und Immunitäten an internationale Organisationen)
treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(2) Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in
Strafsachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in
erster Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines Urteils infolge Nichtig-
keitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung des Strafverfah-
rens oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB
vorzugehen.
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Bundespflegegeldgesetz – BPGG
Bundesgesetz, BGBl. Nr. 110/1993, mit dem

ein Pflegegeld eingeführt wird
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des

BPGG erlassen wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 457/1993,
BGBl. Nr. 27/1994,
BGBl. Nr. 131/1995 (Art. I; Art. II),
BGBl. Nr. 201/1996 (Art. 21),
BGBl. Nr. 757/1996 (Art. III),
BGBl. Nr. 758/1996 (Art. II),
BGBl. I Nr. 111/1998,
BGBl. I Nr. 69/2001,
BGBl. I Nr. 138/2002,
BGBl. I Nr. 71/2003 (Art. 70),
BGBl. I Nr. 136/2004 (Art. 19),
BGBl. I Nr. 132/2005 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 89/2006 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 31/2007 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 34/2007,
BGBl. I Nr. 51/2007 (Art. I),
BGBl. I Nr. 57/2008 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 128/2008,
BGBl. I Nr. 147/2009 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 111/2010 (Art. 100),
BGBl. I Nr. 58/2011 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 3/2013 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 71/2013 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 138/2013 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 48/2014 (Art. 14).
BGBl. II Nr. 59/2014,
BGBl. I Nr. 40/2014 (Art. 33),
BGBl. I Nr. 12/2015,
BGBl. I Nr. 116/2016 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 32/2018 (Art. 33),
BGBl. I Nr. 59/2018 (Art. 32),
BGBl. I Nr. 100/2018,
BGBl. I Nr. 80/2019,
BGBl. I Nr. 34/2020,
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BGBl. I Nr. 48/2021 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 164/2021,
BGBl. I Nr. 251/2021,
BGBl. I Nr. 129/2022,
BGBl. I Nr. 213/2022.

1. TEIL

Bundespflegegeldgesetz – BPGG

1. ABSCHNITT

Allgemeine Bestimmungen

§ 1. Zweck des Pflegegeldes
§ 2. Sprachliche Gleichstellung

2. ABSCHNITT

Anspruchsberechtigte Personen

§§ 3.–3b. Personenkreis
§ 4. Anspruchsvoraussetzungen
§ 4a. Mindesteinstufungen

3. ABSCHNITT

Pflegegeld

§ 5. Höhe des Pflegegeldes
§ 6. Zusammentreffen gleichartiger Ansprüche
§ 7. Anrechnung
§ 8. Vorschüsse
§ 9. Beginn, Änderung und Ende des Anspruches
§ 10. Anzeigepflicht
§ 11. Ersatz zu Unrecht empfangener Pflegegelder
§ 12. Ruhen des Anspruches
§ 13. Ersatzansprüche des Trägers der Sozialhilfe
§ 14. Entfallen
§ 14a. Ersatzansprüche der Entscheidungsträger
§ 15. Pfändung und Verpfändung
§ 16. Übergang von Schadenersatzansprüchen
§§ 17.–18. Auszahlung
§ 18a. Auszahlung und Vorschüsse bei Familienhospizkarenz
§ 19. Bezugsberechtigung und Fortsetzung des Verfahrens
§ 20. Ersatz von Geld- durch Sachleistungen
§ 21. Einkommensteuer- und Gebührenfreiheit
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3a. ABSCHNITT

§§ 21a.–21b. Zuwendungen aus dem Unterstützungsfonds

3b. ABSCHNITT

§§ 21c.–21 f. Pflegekarenzgeld

3c. ABSCHNITT

§ 21g. Angehörigenbonus bei Selbst- oder Weiterversicherung in der PV
§ 21h. Angehörigenbonus

4. ABSCHNITT

§ 22. Entscheidungsträger

5. ABSCHNITT

§ 23. Kostenersatz

6. ABSCHNITT

Verfahren

§ 24. Allgemeine Bestimmungen
§ 25. Antragstellung
§ 25a. Begutachtung
§ 26. Mitwirkungspflicht
§§ 27.–28. Bescheide
§ 29. Entfallen
§ 30. Ersatz von Reisekosten
§ 31. Sachverständige
§ 32. Ermittlung und Verarbeitung von Daten

(Anm.: Verarbeitung von personenbezogenen Daten)
§ 33. Mitwirkung

6a. ABSCHNITT

Qualitätssicherung

§ 33a. Qualitätssicherung
§ 33b. Information und Kontrolle
§ 33c. Förderung von Projekten der Pflegevorsorge
§§ 33d.–33e. Online Informationsangebote

7. ABSCHNITT

§ 34. Übertragener Wirkungsbereich
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8. ABSCHNITT

§§ 35.–36a. Verweisungen
§ 37. Inkrafttreten von Verordnungen

9. ABSCHNITT

§§ 38.–48. Übergangsrecht
§ 48a. Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 128/2008
§ 48b. Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 111/2010
§ 48c. Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 58/2011
§ 48d. Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 138/2013
§ 48e. Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 40/2014
§ 48f. Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 12/2015
§ 49. Inkrafttreten

1. ABSCHNITT

Allgemeine Bestimmungen

Zweck des Pflegegeldes

§ 1. Das Pflegegeld hat den Zweck, in Form eines Beitrages pflegebedingte
Mehraufwendungen pauschaliert abzugelten, um pflegebedürftigen Personen
soweit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern sowie die
Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu
führen.

Sprachliche Gleichbehandlung

§ 2. Soweit im folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männli-
cher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher
Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen ist die jeweils geschlechts-
spezifische Form zu verwenden.

2. ABSCHNITT

Anspruchsberechtigte Personen

Personenkreis

§ 3. (1) Anspruch auf Pflegegeld nach Maßgabe der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes besteht für nachstehende Personen, sofern sie ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt im Inland haben:

1. Bezieher einer Vollrente, deren Pflegebedarf durch den Arbeits(Dienst)-
unfall oder die Berufskrankheit verursacht wurde, oder einer Pension
(ausgenommen die Knappschaftspension) nach dem
a) Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955;
b) Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) BGBl. Nr. 560/1978,
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c) Freiberuflichen Sozialversicherungsgesetz (FSVG), BGBl. Nr. 624/1978;
d) Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978;
e) Notarversicherungsgesetz 1972 (NVG 1972), BGBl. Nr. 66;
f) Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (B-KUVG), BGBl.

Nr. 200/1967;
g) § 80 des Strafvollzugsgesetzes (StVG), BGBl. Nr. 144/1969;

2. die nach § 8 Abs. 1 Z 3 lit. h, i und l ASVG teilversicherten Kinder, Schü-
ler und Studenten, deren Pflegebedarf durch den Arbeitsunfall oder die
Berufskrankheit verursacht wurde, in der Zeit vom Tag nach Abschluss
der Heilbehandlung bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Schulbesuch vo-
raussichtlich abgeschlossen gewesen und der Eintritt in das Erwerbs-
leben erfolgt wäre;

3. Personen, deren Rente nach den sozialversicherungsrechtlichen Vor-
schriften abgefunden worden ist, wenn deren Pflegebedarf durch den Ar-
beits(Dienst)unfall oder die Berufskrankheit verursacht wurde;

4. Bezieher eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses, Übergangsbeitrages,
Versorgungsgeldes, Unterhaltsbeitrages oder Emeritierungsbezuges nach
a) dem Pensionsgesetz 1965 (PG 1965), BGBl. Nr. 340;
b) dem Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG 1984), BGBl. Nr. 302;
c) dem Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz

(LLDG 1985), BGBl. Nr. 296;
d) dem Bezügegesetz, BGBl. Nr. 273/1972;
e) dem Verfassungsgerichtshofgesetz (VerfGG 1953), BGBl. Nr. 85;
f) dem Dorotheumsgesetz, BGBl. Nr. 66/1979;
g) dem Bundestheaterpensionsgesetz (BThPG), BGBl. Nr. 159/1958;
h) dem Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186;
i) Entschließungen des Bundespräsidenten, mit denen außerordentli-

che Versorgungsgenüsse gewährt wurden;
j) der Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBl. Nr. 313;
k) Artikel V des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 148/1988 und nach § 163

des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 333,
in der bis 28. Februar 1998 geltenden Fassung;

l) dem Bundesbahn-Pensionsgesetz (BB-PG), BGBl. I Nr. 95/2000;
5. Bezieher von Renten, Beihilfen oder Ausgleichen nach dem

a) Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 (KOVG 1957), BGBl. Nr. 152;
b) Heeresversorgungsgesetz (HVG), BGBl. Nr. 27/1964;
c) Opferfürsorgegesetz (OFG), BGBl. Nr. 183/1947;
d) Impfschadengesetz, BGBl. Nr. 371/1973;

6. Personen, deren Rente gemäß
a) § 56 KOVG 1957;
b) § 61 HVG;
c) § 2 OFG umgewandelt wurde;

7. Bezieher eines Sonderruhegeldes nach Art. X des Nachtschwerarbeits-
gesetzes (NSchG), BGBl. Nr. 354/1981;

8. Bezieher einer Hilfeleistung nach § 2 Z 1 des Verbrechensopfergesetzes
(VOG), BGBl. Nr. 288/1972, oder von gleichartigen Ausgleichen nach
§ 14a VOG;
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9. Bezieher eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses, Versorgungsgeldes,
Unterhaltsbeitrages (auf Pensionsleistungen), Übergangsbeitrages, Ru-
hebezuges, einer Zuwendung, Rente, Versehrtenrente oder vergleich-
baren Leistung nach landesgesetzlichen Bestimmungen in den jeweils
geltenden Fassungen;

10. Bezieher eines Rehabilitationsgeldes gemäß § 143a ASVG oder § 84
B-KUVG.

(2) Als Bezieher nach Abs. 1 gelten auch Personen, denen ein Anspruch auf
eine Grundleistung rechtskräftig zuerkannt wurde, die Grundleistung jedoch zur
Gänze ruht, noch nicht angefallen ist oder auf Grund von Anrechnungsbestim-
mungen zur Gänze nicht ausgezahlt wird.

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist ermächtigt,
mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen nach Anhörung der für das
Bundesgebiet jeweils in Betracht kommenden gesetzlichen beruflichen Vertre-
tung mit Verordnung folgende Personen in den anspruchsberechtigten Perso-
nenkreis nach Abs. 1 einzubeziehen, wenn sie keinen Anspruch auf eine Pen-
sion oder eine gleichartige Leistung nach bundes- oder landesgesetzlichen Vor-
schriften haben:

1. Bezieher von wiederkehrenden Versorgungsleistungen gemäß § 64
Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 des Ärztegesetzes 1984 (ÄrzteG), BGBl. Nr. 373;

2. Bezieher von wiederkehrenden Versorgungsleistungen gemäß § 50 der
Rechtsanwaltsordnung, RGBl. Nr. 96/1868;

3. Bezieher von wiederkehrenden Leistungen gemäß § 29 des Ziviltechniker-
kammergesetzes 1993, BGBl. Nr. 157/1994.

(4) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales ist ermächtigt, mit Zustim-
mung des Bundesministers für Finanzen nach Anhörung der in Betracht kom-
menden Interessenvertretungen mit Verordnung weitere Personengruppen, die
nicht der gesetzlichen Pensionsversicherung unterliegen, in den anspruchsbe-
rechtigten Personenkreis nach Abs. 1 einzubeziehen, sofern der Anspruch auf
eine Pension, einen Ruhe(Versorgungs)genuß oder eine gleichartige Leistung
auf einer privatrechtlichen Vereinbarung beruht.

(5) Voraussetzung für die Erlassung einer Verordnung gemäß Abs. 3 oder 4
ist das Vorliegen eines der Gesamtfinanzierung dieses Bundesgesetzes ver-
gleichbaren Beitrages der einzubeziehenden Personengruppen zu dem durch
die Einbeziehung entstehenden Mehraufwand.

(6) In der gemäß Abs. 3 oder 4 erlassenen Verordnung ist der Entschei-
dungsträger (§ 22) zu bezeichnen, dem die Durchführung des Bundespflege-
geldgesetzes hinsichtlich der einbezogenen Personengruppen obliegt.

§ 3a. (1) Anspruch auf Pflegegeld nach Maßgabe der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes besteht auch ohne Grundleistung gemäß § 3 Abs. 1 und 2
für österreichische Staatsbürger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
haben, sofern nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der
Systeme der sozialen Sicherheit, ABl. Nr. L 166 vom 30. 04. 2004 S. 1, zuletzt
berichtigt ABl. Nr. L 204 vom 04. 08. 2007 S. 30, zuletzt geändert durch die Ver-
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ordnung (EU) Nr. 1372/2013, ABl. Nr. L 346 vom 20. 12. 2013 S. 27 nicht ein an-
derer Mitgliedstaat für Pflegeleistungen zuständig ist.

(2) Den österreichischen Staatsbürgern sind gleichgestellt:
1. Fremde, die nicht unter eine der folgenden Ziffern fallen, insoweit sich eine

Gleichstellung aus Staatsverträgen oder Unionsrecht ergibt, oder
2. Fremde, denen gemäß § 3 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005,

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 38/2011, Asyl ge-
währt wurde, oder

3. Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht gemäß §§ 15a
und 15b des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100/2005,
oder gemäß §§ 51 bis 54a und 57 des Niederlassungs- und Aufenthalts-
gesetzes (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, verfügen, oder

4. Personen, die über einen Aufenthaltstitel
a) „Blaue Karte EU“ gemäß § 42 NAG,
b) „Daueraufenthalt-EG“ gemäß § 45 NAG,
c) „Daueraufenthalt-Familienangehöriger“ gemäß § 48 NAG,
d) „Familienangehöriger“ gemäß § 47 Abs. 2 NAG oder
e) gemäß § 49 NAG verfügen.

(3) Keinen Anspruch auf Pflegegeld gemäß Abs. 1 haben insbesondere
1. Personen, die gemäß § 3 Abs. 3 und 4 in den anspruchsberechtigten Per-

sonenkreis nach § 3 Abs. 1 einbezogen werden können, aber noch nicht
einbezogen worden sind,

2. nicht erwerbstätige EWR-Bürger, Schweizer Staatsangehörige und deren
Angehörige jeweils in den ersten drei Monaten ihres Aufenthaltes,

3. Personen während ihres visumsfreien oder visumspflichtigen Aufenthaltes
im Inland,

4. Personen, die nur ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht gemäß § 13
Abs. 1 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, haben.

§ 3b. Von der Anspruchsvoraussetzung des gewöhnlichen Aufenthaltes im
Inland gemäß § 3 Abs. 1 bis 4 und § 3a Abs. 1 ist abzusehen, wenn der Aufent-
halt im Ausland im Interesse einer erforderlichen Ausbildung gelegen ist.

Anspruchsvoraussetzungen

§ 4. (1) Das Pflegegeld gebührt bei Zutreffen der übrigen Anspruchsvoraus-
setzungen, wenn auf Grund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Be-
hinderung oder einer Sinnesbehinderung der ständige Betreuungs- und Hilfs-
bedarf (Pflegebedarf) voraussichtlich mindestens sechs Monate andauern wird
oder würde.

(2) Anspruch auf Pflegegeld besteht in Höhe der

Stufe 1:
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 65 Stun-
den monatlich beträgt;
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Stufe 2:
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 95 Stun-
den monatlich beträgt;
Stufe 3:
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 120 Stun-
den monatlich beträgt;
Stufe 4:
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 160 Stun-
den monatlich beträgt;
Stufe 5:
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 180 Stun-
den monatlich beträgt, wenn ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand erforderlich
ist;
Stufe 6:
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 180 Stun-
den monatlich beträgt, wenn

1. zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen erforderlich sind und
diese regelmäßig während des Tages und der Nacht zu erbringen sind
oder

2. die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson während des Tages und
der Nacht erforderlich ist, weil die Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder
Fremdgefährdung gegeben ist;

Stufe 7:
für Personen, deren Pflegebedarf nach Abs. 1 durchschnittlich mehr als 180 Stun-
den monatlich beträgt, wenn

1. keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit funktioneller
Umsetzung möglich sind oder

2. ein gleichzuachtender Zustand vorliegt.
(3) Bei der Beurteilung des Pflegebedarfes von Kindern und Jugendlichen bis

zum vollendeten 15. Lebensjahr ist nur jenes Ausmaß an Pflege zu berücksichti-
gen, das über das erforderliche Ausmaß von gleichaltrigen nicht behinderten Kin-
dern und Jugendlichen hinausgeht. Hiebei ist auf die besondere Intensität der
Pflege bei schwerst behinderten Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten
7. bzw. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr Bedacht zu nehmen. Um den erwei-
terten Pflegebedarf schwerst behinderter Kinder und Jugendlicher zu erfassen, ist
abgestimmt nach dem Lebensalter jeweils zusätzlich ein Pauschalwert hinzuzu-
rechnen, der den Mehraufwand für die pflegeerschwerenden Faktoren der ge-
samten Pflegesituation pauschal abzugelten hat (Erschwerniszuschlag).

(4) Der Pauschalwert gemäß Abs. 3 ist anzuwenden, wenn behinderungsbe-
dingt zumindest zwei voneinander unabhängige, schwere Funktionseinschrän-
kungen vorliegen. Solche Funktionseinschränkungen sind insbesondere schwere
Ausfälle im Sinnesbereich, schwere geistige Entwicklungsstörungen, schwere
Verhaltensauffälligkeiten oder schwere körperliche Funktionseinschränkungen.

(5) Bei der Beurteilung des Pflegebedarfes von pflegebedürftigen Personen
ab dem vollendeten 15. Lebensjahr mit einer schweren geistigen oder schweren
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psychischen Behinderung, insbesondere einer demenziellen Erkrankung, ist auf
die besondere Intensität der Pflege in diesen Fällen Bedacht zu nehmen; um
den erweiterten Pflegebedarf von pflegebedürftigen Personen mit einer schwe-
ren geistigen oder schweren psychischen Behinderung, insbesondere einer
demenziellen Erkrankung, entsprechend zu erfassen, ist zusätzlich jeweils ein
Pauschalwert hinzuzurechnen, der den Mehraufwand für die aus der schweren
geistigen oder schweren psychischen Behinderung, insbesondere einer demen-
ziellen Erkrankung, erfließenden pflegeerschwerenden Faktoren der gesamten
Pflegesituation pauschal abzugelten hat (Erschwerniszuschlag).

(6) Pflegeerschwerende Faktoren gemäß Abs. 5 liegen vor, wenn sich Defi-
zite der Orientierung, des Antriebes, des Denkens, der planerischen und prakti-
schen Umsetzung von Handlungen, der sozialen Funktion und der emotionalen
Kontrolle in Summe als schwere Verhaltensstörung äußern.

(7) Der Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz ist ermächtigt,
nach Anhörung des Bundesbehindertenbeirates (§ 8 des Bundesbehinderten-
gesetzes, BGBl. Nr. 283/1990) nähere Bestimmungen für die Beurteilung des
Pflegebedarfes durch Verordnung festzulegen. Die Verordnung kann insbeson-
dere festlegen:

1. eine Definition der Begriffe „Betreuung“ und „Hilfe“,
2. Richtwerte für den zeitlichen Betreuungsaufwand, wobei verbindliche Min-

destwerte zumindest für die tägliche Körperpflege, die Zubereitung und
das Einnehmen von Mahlzeiten sowie für die Verrichtung der Notdurft fest-
zulegen sind,

3. verbindliche Pauschalwerte für den Zeitaufwand der Hilfsverrichtungen,
wobei der gesamte Zeitaufwand für alle Hilfsverrichtungen mit höchstens
50 Stunden pro Monat festgelegt werden darf, und

4. verbindliche Pauschalwerte (Erschwerniszuschläge) für den zusätzlichen
Pflegeaufwand schwerst behinderter Kinder und Jugendlicher bis zum
vollendeten 7. bzw. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr gemäß Abs. 3
sowie für den zusätzlichen Pflegeaufwand pflegebedürftiger Personen mit
einer schweren geistigen oder schweren psychischen Behinderung, insbe-
sondere einer demenziellen Erkrankung, ab dem vollendeten 15. Lebens-
jahr gemäß Abs. 5.

Mindesteinstufungen

§ 4a. (1) Bei Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und auf
Grund einer Querschnittlähmung, einer beidseitigen Beinamputation, einer ge-
netischen Muskeldystrophie, einer Encephalitis disseminata oder einer infantilen
Cerebralparese zur eigenständigen Lebensführung überwiegend auf den selb-
ständigen Gebrauch eines Rollstuhles oder eines technisch adaptierten Roll-
stuhles angewiesen sind, ist mindestens ein Pflegebedarf entsprechend der
Stufe 3 anzunehmen.

(2) Liegt bei Personen gemäß Abs. 1 eine Stuhl- oder Harninkontinenz bzw.
eine Blasen- oder Mastdarmlähmung vor, ist mindestens ein Pflegebedarf ent-
sprechend der Stufe 4 anzunehmen.
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(3) Liegt bei Personen gemäß Abs. 1 ein deutlicher Ausfall von Funktionen
der oberen Extremitäten vor, ist mindestens ein Pflegebedarf entsprechend der
Stufe 5 anzunehmen.

(4) Bei hochgradig sehbehinderten Personen ist mindestens ein Pflegebe-
darf entsprechend der Stufe 3 anzunehmen. Als hochgradig sehbehindert gilt,
wer am besseren Auge mit optimaler Korrektur eine Sehleistung mit

– einem Visus von kleiner oder gleich 0,05 (3/60) ohne Gesichtsfeldein-
schränkung hat oder

– einem Visus von kleiner oder gleich 0,1 (6/60) in Verbindung mit einer Qua-
drantenanopsie hat oder

– einem Visus von kleiner oder gleich 0,3 (6/20) in Verbindung mit einer
Hemianopsie hat oder

– einem Visus von kleiner oder gleich 1,0 (6/6) in Verbindung mit einer röh-
renförmigen Gesichtsfeldeinschränkung hat.

(5) Bei blinden Personen ist mindestens ein Pflegebedarf entsprechend der
Stufe 4 anzunehmen. Als blind gilt, wer am besseren Auge mit optimaler Korrek-
tur eine Sehleistung mit

– einem Visus von kleiner oder gleich 0,02 (1/60) ohne Gesichtsfeldein-
schränkung hat oder

– einem Visus von kleiner oder gleich 0,03 (2/60) in Verbindung mit einer
Quadrantenanopsie hat oder

– einem Visus von kleiner oder gleich 0,06 (4/60) in Verbindung mit einer
Hemianopsie hat oder

– einem Visus von kleiner oder gleich 0,1 (6/60) in Verbindung mit einer röh-
renförmigen Gesichtsfeldeinschränkung hat.

(6) Bei taubblinden Personen ist mindestens ein Pflegebedarf entsprechend
der Stufe 5 anzunehmen. Als taubblind gelten Blinde, deren Hörvermögen so
hochgradig eingeschränkt ist, daß eine verbale und akustische Kommunikation
mit der Umwelt nicht möglich ist.

(7) Liegen zusätzliche Behinderungen vor, so ist der Pflegebedarf gemäß § 4
festzustellen. Ergibt diese Beurteilung eine höhere Einstufung, so gebührt das
entsprechende Pflegegeld.

3. ABSCHNITT

Pflegegeld

Höhe des Pflegegeldes

§ 5. (1) Das Pflegegeld gebührt zwölfmal jährlich und beträgt monatlich
in Stufe 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,00 Euro,
in Stufe 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322,70 Euro,
in Stufe 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502,80 Euro,
in Stufe 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754,00 Euro,
in Stufe 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024,20 Euro,
in Stufe 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430,20 Euro und
in Stufe 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879,50 Euro.
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(2) An die Stelle dieser Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 2020 und
in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner jeden Jahres die mit dem Anpassungs-
faktor des § 108f ASVG vervielfachten und gemäß § 18 Abs. 4 auf volle 10 Cent
gerundeten Beträge. Der Vervielfachung sind die für das jeweils vorangegan-
gene Jahr ermittelten und gerundeten Beträge zugrunde zu legen.

(3) Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-
schutz hat die sich gemäß Abs. 2 ergebenden Beträg e und den gemäß § 47
Abs. 1 letzter Satz ergebenden Betrag für jedes Jahr durch Verordnung festzu-
stellen. Diese Verordnung kann auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden.

(4) Die Anpassung des Pflegegeldes ist von Amts wegen vorzunehmen.

Zusammentreffen gleichartiger Ansprüche

§ 6. (1) Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf Pflegegeld nach die-
sem Bundesgesetz wird das Pflegegeld nur einmal geleistet.

(2) In den Fällen des Abs. 1 richtet sich die Zuständigkeit zur Entscheidung
und Leistung nach folgender Rangordnung:

1. Träger der Unfallversicherung,
2. Träger der Pensionsversicherung,
3. Entscheidungsträger gemäß § 22 Abs. 1 Z 3 und 4,
4. Entscheidungsträger gemäß § 22 Abs. 1 Z 5.
(3) Bei gleichrangigen Ansprüchen ist zuständig:
1. der Träger, gegenüber dem ein Eigenanspruch besteht, vor dem, gegen-

über dem ein Hinterbliebenenanspruch besteht;
2. subsidiär der Träger, gegenüber dem der höchste Leistungsanspruch be-

steht.
(4) Die Zuständigkeit zur Gewährung des Pflegegeldes gemäß Abs. 2 und 3

wird durch eine später erworbene zusätzliche Anspruchsberechtigung gemäß
§ 3 nicht berührt. Dies gilt nicht in Fällen des § 3 Abs. 1 Z 10 und des § 3a.

(5) Bestehen über die Zuständigkeit zur Entscheidung und Leistung Zweifel,
bestimmt der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, wel-
cher Entscheidungsträger zuständig ist.

Anrechnung

§ 7. Geldleistungen, die wegen Pflegebedürftigkeit nach anderen bundes-
gesetzlichen oder ausländischen Vorschriften gewährt werden, sind auf das
Pflegegeld nach diesem Bundesgesetz anzurechnen. Ausgenommen davon ist
die Erhöhung der Familienbeihilfe für erheblich behinderte Kinder gemäß § 8
Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376/1967.

Vorschüsse

§ 8. (1) Auf Antrag können vor Abschluß des Ermittlungsverfahrens Vor-
schüsse auf das Pflegegeld gewährt werden, wenn die Leistungspflicht dem
Grunde nach feststeht.
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(2) Die nach Abs. 1 gewährten Vorschüsse sind auf das gebührende Pflege-
geld anzurechnen.

(3) Zu Unrecht empfangene Vorschüsse sind dem Entscheidungsträger nach
§ 11 zu ersetzen.

Beginn, Änderung und Ende des Anspruches

§ 9. (1) Das Pflegegeld gebührt mit Beginn des auf die Antragstellung oder
die Einleitung des amtswegigen Verfahrens zur Feststellung der Anspruchs-
voraussetzungen gemäß §§ 4 und 4a durch einen Unfallversicherungsträger fol-
genden Monats.

(2) Das Pflegegeld ist nur dann befristet zuzuerkennen, wenn im Zeitpunkt
der Entscheidung der Wegfall einer Voraussetzung für die Gewährung eines
Pflegegeldes mit Sicherheit oder sehr hoher Wahrscheinlichkeit festgestellt wer-
den kann. Liegen im Falle einer befristeten Zuerkennung die Voraussetzungen
für die Gewährung eines Pflegegeldes auch nach Ablauf der Frist vor, so ist das
Pflegegeld mit Beginn des auf den Ablauf der Frist folgenden Monats zuzuerken-
nen, sofern die Gewährung des Pflegegeldes innerhalb von drei Monaten nach
dessen Wegfall beantragt wurde.

(3) Der Anspruch auf Pflegegeld erlischt mit dem Todestag des Anspruchs-
berechtigten. In diesem Kalendermonat gebührt nur der verhältnismäßige Teil
des Pflegegeldes, wobei der Kalendermonat einheitlich mit 30 Tagen anzuneh-
men ist.

(4) Wenn eine Voraussetzung für die Gewährung von Pflegegeld wegfällt, ist
das Pflegegeld zu entziehen; wenn eine für die Höhe des Pflegegeldes wesent-
liche Veränderung eintritt, ist das Pflegegeld neu zu bemessen.

(5) Die Entziehung oder Neubemessung des Pflegegeldes wird mit dem auf die
wesentliche Veränderung folgenden Monat wirksam. Von diesem Grundsatz gel-
ten, abgesehen von den Bestimmungen des § 48 Abs. 2, folgende Ausnahmen:

1. die Entziehung oder Herabsetzung des Pflegegeldes wegen einer Ver-
änderung im Ausmaß des Pflegebedarfes wird mit Ablauf des Monats
wirksam, der auf die Zustellung des Bescheides folgt, mit dem die Entzie-
hung oder Herabsetzung ausgesprochen wurde;

2. die Erhöhung des Pflegegeldes wegen einer Veränderung im Ausmaß des
Pflegebedarfes wird mit Beginn des Monats wirksam, der auf die Geltend-
machung der wesentlichen Veränderung oder die amtswegige ärztliche
Feststellung folgt;

3. die Neubemessung des Pflegegeldes, die sich auf Grund von gesetzlichen
Änderungen oder der alljährlichen Anpassung der nach § 7 auf das Pfle-
gegeld anzurechnenden Leistungen ergibt, wird mit Beginn des Monats
wirksam, in dem diese Änderung eingetreten ist.

Anzeigepflicht

§ 10. Anspruchsberechtigte, Anspruchswerber und gesetzliche Vertreter
(§ 1034 ABGB, JGS Nr. 946/1811), zu deren Wirkungsbereich die Antragstel-
lung auf Gewährung oder die Empfangnahme von Pflegegeld gehört, sind ver-
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pflichtet, jede ihnen bekannte Veränderung in den Voraussetzungen für den
Pflegegeldbezug, die den Verlust, eine Minderung, das Ruhen des Anspruches
oder eine Anrechnung auf das Pflegegeld begründet, binnen vier Wochen dem
zuständigen Entscheidungsträger anzuzeigen.

Ersatz zu Unrecht empfangener Pflegegelder

§ 11. (1) Wurden Pflegegelder zu Unrecht empfangen, so sind sie dem Ent-
scheidungsträger zu ersetzen, wenn der Zahlungsempfänger den Bezug durch
bewußt unwahre Angaben, bewußte Verschweigung wesentlicher Tatsachen
oder Verletzung der Anzeigepflicht (§ 10) herbeigeführt hat oder wenn der Zah-
lungsempfänger erkennen mußte, daß das Pflegegeld nicht oder nicht in dieser
Höhe gebührte.

(2) Die Ersatzpflicht (Abs. 1) ist eingeschränkt auf Pflegegelder, die für einen
Zeitraum von höchstens drei Jahren vor dem Ersten des Monates, in dem der
Entscheidungsträger vom Ersatzgrund Kenntnis erlangt hat, geleistet wurden,
es sei denn, die Leistungen wurden durch eine Handlung im Sinne des § 69
Abs. 1 Z 1 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl.
Nr. 51, herbeigeführt. Auf das Aufrechnungs- und Rückforderungsrecht ist § 107
Abs. 2 ASVG anzuwenden.

(3) Sind Pflegegelder gemäß Abs. 1 und 2 zu ersetzen, so ist der Ersatz durch
Aufrechnung zu bewirken. Kann der Ersatz nicht oder nicht zur Gänze durch Auf-
rechnung mit dem Pflegegeld bewirkt werden, so kann der Ersatz unter Bedacht-
nahme auf die wirtschaftlichen Verhältnisse durch Aufrechnung mit der Grund-
leistung (§ 3), jedoch höchstens bis zu deren Hälfte,vorgenommen werden.

(4) Kann keine Aufrechnung stattfinden, so sind zu Unrecht empfangene
Pflegegelder zurückzufordern.

(5) Ist die sofortige Hereinbringung durch Aufrechnung oder Rückzahlung auf
Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse des Ersatzpflichtigen oder nach der
Lage des Falles nicht möglich oder unbillig, ist die Abstattung in Raten zu bewil-
ligen oder kann die Forderung vom Entscheidungsträger gestundet werden.
Stundungszinsen sind nicht vorzuschreiben.

(6) Wenn die Verpflichtung zum Ersatz zu Unrecht empfangener Pflegegel-
der eine besondere Härte bedeuten würde oder wenn das Verfahren mit Kosten
oder Weiterungen verbunden wäre, die in keinem Verhältnis zum zu Unrecht
empfangenen Betrag stehen würden, kann der Entscheidungsträger von der He-
reinbringung absehen.

(7) Pflegegelder, die für einen nach dem Zeitpunkt des Todes liegenden Zeit-
raum ausgezahlt wurden, sind zu ersetzen. Empfang in gutem Glauben kann
nicht eingewendet werden. Abs. 5 und 6 gelten sinngemäß.

Ruhen des Anspruches

§ 12. (1) Der Anspruch auf Pflegegeld ruht
1. während eines stationären Aufenthaltes in einer Krankenanstalt oder einer

stationären Einrichtung für medizinische Maßnahmen der Rehabilitation,
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Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge, zur Festigung der Gesundheit
oder der Unfallheilbehandlung im In- oder Ausland ab dem Tag, der auf die
Aufnahme folgt, wenn ein in- oder ausländischer Träger der Sozialversi-
cherung, ein Landesgesundheitsfonds im Sinne der Vereinbarung gemäß
Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheits-
wesens, BGBl. I Nr. 105/2008, der Bund oder eine Krankenfürsorgeanstalt
für die Kosten der Pflege der allgemeinen Gebührenklasse oder des Auf-
enthaltes in einer stationären Einrichtung überwiegend aufkommt,

2. für die Dauer der Rentenumwandlung gemäß § 56 KOVG 1957, § 61 HVG
oder § 2 OFG sowie einer Unterbringung gemäß § 2 Abs. 2 lit. c des Impf-
schadengesetzes,

3. für die Dauer der Verbüßung einer Freiheitsstrafe; dies gilt nicht, wenn die
Freiheitsstrafe durch Anhaltung im elektronisch überwachten Hausarrest
nach dem Fünften Abschnitt des Strafvollzugsgesetzes vollzogen wird,

4. für die Dauer der Unterbringung des Anspruchsberechtigten auf Kosten
des Bundes in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gemäß
§ 21 des Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974, für entwöhnungs-
bedürftige Rechtsbrecher gemäß § 22 StGB oder für gefährliche Rück-
fallstäter gemäß § 23 StGB.

(2) Die Träger der Kranken- und Unfallversicherung, die Krankenfürsorge-
anstalten sowie die in Abs. 1 Z 1 genannten Landesgesundheitsfonds sind ver-
pflichtet, dem zuständigen Entscheidungsträger einen stationären Aufenthalt ge-
mäß Abs. 1 Z 1 eines Pflegegeldbeziehers umgehend zu melden.

(3) Das Pflegegeld ist auf Antrag weiter zu leisten
1. für die Dauer von höchstens drei Monaten des stationären Aufenthaltes

gemäß Abs. 1 Z 1 in dem Umfang, in dem pflegebedingte Aufwendungen
nachgewiesen werden, die sich aus
a) einem der Pflichtversicherung nach dem ASVG unterliegenden Dienst-

verhältnis (Vollversicherung oder Teilversicherung in der Unfallversi-
cherung) eines Pflegegeldbeziehers mit einer Pflegeperson oder

b) der Erfüllung des Tatbestandes gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG oder
c) einem vertraglichen Betreuungsverhältnis eines Pflegegeldbeziehers

oder seines Angehörigen gemäß § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes, mit
dem Bestimmungen über die Betreuung von Personen in privaten
Haushalten erlassen werden (Hausbetreuungsgesetz – HBeG), BGBl. I
Nr. 33/2007, oder gemäß § 159 der Gewerbeordnung 1994 – GewO
1994, BGBl. Nr. 194, ergeben.

Das Pflegegeld ist jedoch über diesen Zeitraum hinaus weiter zu leisten,
wenn damit für den Pflegebedürftigen eine besondere Härte vermieden
wird;

2. für die Dauer des stationären Aufenthaltes gemäß Abs. 1 Z 1 in dem Um-
fang der Beitragshöhe für die Weiterversicherung einer Pflegeperson ge-
mäß § 77 Abs. 6 und 9 ASVG, § 33 Abs. 9 und 10 GSVG, § 8 FSVG oder
§ 28 Abs. 6 und 7 BSVG, der Beitragshöhe für die Selbstversicherung
einer Pflegeperson gemäß § 77 Abs. 8 und 9 ASVG oder der Beitragshöhe
für die Selbstversicherung einer Pflegeperson gemäß § 589 Abs. 5 ASVG;
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3. während des stationären Aufenthaltes gemäß Abs. 1 Z 1, wenn und so-
lange auch die Pflegeperson als Begleitperson stationär aufgenommen
wurde, weil der Aufenthalt ohne diese nicht möglich wäre oder bei Kindern,
unmündigen Minderjährigen oder geistig Behinderten in deren Interesse
erforderlich ist.

(4) Wird das Pflegegeld aliquotiert, so ist der Kalendermonat einheitlich mit
30 Tagen anzunehmen. Für die Zeit des Ruhens des Anspruches auf Pflegegeld
gemäß Abs. 1 Z 2 gebührt ein Taschengeld in Höhe von 10 vH des Pflegegeldes
der Stufe 3.

(5) Bescheide über das Ruhen des Pflegegeldes gemäß Abs. 1 Z 1 und über
die Anrechnung gemäß Abs. 6 sind nur dann zu erlassen, wenn dies der Pflege-
geldbezieher innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Wegfall des Ru-
hensgrundes beantragt.

(6) Hat der Entscheidungsträger Pflegegelder angewiesen, die gemäß Abs. 1
nicht mehr auszuzahlen waren, so sind diese Pflegegelder auf das Taschengeld
oder künftig auszuzahlendes Pflegegeld anzurechnen. Kann keine Anrechnung
stattfinden, sind diese Pflegegelder zurückzufordern.

Ersatzansprüche des Trägers der Sozialhilfe

§ 13. (1) Wird eine pflegebedürftige Person auf Kosten oder unter Kosten-
beteiligung eines Landes, einer Gemeinde oder eines Sozialhilfeträgers

1. in einem Pflege-, Wohn-, Alten- oder Erziehungsheim,
2. in einer Sonderkrankenanstalt für Psychiatrie oder in einer ähnlichen Ein-

richtung,
3. außerhalb einer der in Z 1 und 2 angeführten Einrichtungen im Rahmen

eines Familienverbandes,
4. auf einer von einem Träger der öffentlichen Wohlfahrtspflege, einer

kirchlichen oder anderen karitativen Vereinigung geführten Pflegestelle
oder

5. in einer Krankenanstalt, sofern der Aufenthalt nicht durch die Notwendig-
keit ärztlicher Behandlung bedingt ist (Asylierung),

stationär gepflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege der Anspruch auf Pflegegeld
bis zur Höhe der Verpflegskosten, höchstens jedoch bis zu 80 vH, auf den je-
weiligen Kostenträger über. Die genannten Kostenträger sind verpflichtet, den
jeweiligen Entscheidungsträger (§ 22) über eine solche stationäre Pflege von
Amts wegen unverzüglich zu verständigen. Im Fall der Z 5 erfolgt der An-
spruchsübergang höchstens für die Dauer von drei Monaten. Für die Dauer des
Anspruchsüberganges gebührt der pflegebedürftigen Person ein Taschengeld in
Höhe von 10 vH des Pflegegeldes der Stufe 3; im Übrigen ruht der Anspruch auf
Pflegegeld. Übersteigt die Summe aus Taschengeld und übergehendem An-
spruch die gebührende Pflegegeldleistung, so ist der übergehende Anspruch
entsprechend zu kürzen.

(2) Der Anspruchsübergang tritt mit dem auf das Einlangen der Verständi-
gung beim Entscheidungsträger folgenden Monat ein.
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(3) Abs. 1 ist nur anzuwenden, wenn und insoweit die Verpflegskosten nicht
auf Grund anderer bundes- oder landesgesetzlicher Ersatzansprüche der Kos-
tenträger gedeckt sind.

(4) Hat der Entscheidungsträger Pflegegelder angewiesen, die gemäß
Abs. 1 und 2 nicht mehr auszuzahlen waren, so sind diese Pflegegelder auf das
Taschengeld oder auf künftig auszuzahlendes Pflegegeld anzurechnen.

Ersatzansprüche der Entscheidungsträger

§ 14a. (1) Hat ein Entscheidungsträger für einen Zeitraum ein Pflegegeld
gewährt, in dem der Pflegebedürftige einen Anspruch auf eine nach bundes-
gesetzlichen Vorschriften gewährte und gemäß § 7 anrechenbare Geldleistung
hat, so geht der Anspruch auf diese wegen Pflegebedürftigkeit gewährte Leis-
tung auf den Bund oder den Träger der Sozialversicherung über, wenn der Ent-
scheidungsträger den Anspruchsübergang innerhalb der im Abs. 2 bestimmten
Frist geltend gemacht hat. Der Anspruch geht in Höhe des Betrages über, der
sich auf Grund der durch die Anrechnung der pflegebezogenen Geldleistung be-
dingten Minderung oder Einstellung des Pflegegeldes ergibt, jedoch nur bis zur
Höhe des nachzuzahlenden Betrages.

(2) Die für die Gewährung einer gemäß § 7 anrechenbaren Geldleistung zu-
ständigen Behörden haben die Anspruchswerber bei Einleitung des Verfahrens
zu befragen, ob sie auch ein Pflegegeld nach diesem Bundesgesetz beziehen
oder beantragt haben; zutreffendenfalls haben sie den zuständigen Entschei-
dungsträger von der Einleitung des Verfahrens unverzüglich zu verständigen.
Der Entscheidungsträger hat innerhalb von vier Wochen nach Einlangen dieser
Verständigung den Übergang des Anspruches dem Grunde nach geltend zu
machen.

(3) Hat die Pensionsversicherungsanstalt in Fällen des § 3a für einen Zeit-
raum Pflegegeld gewährt, in dem auf Grund der Rangordnung des § 6 ein ande-
rer Entscheidungsträger für die Leistung des Pflegegeldes zuständig ist, so geht
dieser Anspruch auf die Pensionsversicherungsanstalt über; Abs. 2 ist sinn-
gemäß anzuwenden.

Pfändung und Verpfändung

§ 15. Die Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896, regelt, inwieweit Pflege-
gelder nach diesem Bundesgesetz verpfändet und gepfändet werden können.

Übergang von Schadenersatzansprüchen

§ 16. (1) Kann ein Bezieher von Pflegegeld den Ersatz des Schadens, der
ihm durch einen Unfall oder ein sonstiges Ereignis entstanden ist, auf Grund
anderer Rechtsvorschriften beanspruchen, so geht dieser Anspruch insoweit
auf den Bund oder den Träger der Sozialversicherung über, als dieser aus
diesem Anlaß Pflegegeld zu leisten hat. Dies gilt nicht für den Anspruch auf
Schmerzengeld.
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(2) Der Entscheidungsträger hat Ersatzbeträge, die der Ersatzpflichtige dem
Bezieher von Pflegegeld in Unkenntnis des Anspruchsüberganges gemäß
Abs. 1 geleistet hat, auf das Pflegegeld anzurechnen. Im Ausmaß der Anrech-
nung erlischt der auf den Bund oder Träger der Sozialversicherung übergegan-
gene Ersatzanspruch gegen den Ersatzpflichtigen.

(3) § 332 Abs. 3, 5 und 6, §§ 333 bis 335 ASVG, § 190 Abs. 3 GSVG, § 3
FSVG, § 178 Abs. 3 BSVG § 125 Abs. 3 und 4 B-KUVG sowie § 94 Abs. 3 und 4
HVG sind anzuwenden.

(4) Der Bezieher von Pflegegeld oder sein gesetzlicher Vertreter (§ 1034
ABGB), zu dessen Wirkungsbereich die Empfangnahme von Pflegegeld gehört,
ist verpflichtet, dem Entscheidungsträger über alle für die Prüfung bzw. Durch-
setzung von Ansprüchen nach den Abs. 1 bis 3 maßgebenden Umstände bin-
nen vier Wochen wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen.

(5) Zur Entscheidung von Streitigkeiten betreffend Schadenersatz sind die
ordentlichen Gerichte berufen.

Auszahlung

§ 17. (1) Bezüglich der Auszahlung des Pflegegeldes gelten, soweit dieses
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, die beim jeweiligen Entscheidungs-
träger in Vollziehung der im § 3 genannten Normen anzuwendenden Bestim-
mungen.

(2) Abweichend von Abs. 1 wird das Pflegegeld für Personen gemäß § 3
Abs. 1 Z 4 lit. j und l jeweils monatlich im Nachhinein ausbezahlt.

(3) Das Pflegegeld für Anspruchsberechtigte gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 lit. e und
g, Z 5, Z 6 und Z 8 sowie § 3a wird monatlich im Nachhinein am Ersten des Fol-
gemonats ausbezahlt; § 104 Abs. 2 ASVG ist sinngemäß anzuwenden.

§ 18. (1) Das Pflegegeld wird an den Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Ist
der Anspruchsberechtigte nicht geschäftsfähig, so ist das Pflegegeld dem ge-
setzlichen Vertreter (§ 1034 ABGB) auszuzahlen, wenn die Angelegenheiten,
mit deren Besorgung er betraut ist, die Empfangnahme dieser Leistung um-
fassen.

(1a) Erhält eine pflegebedürftige Person auf Kosten oder unter Kostenbetei-
ligung eines Landes, einer Gemeinde oder eines Sozialhilfeträgers teilstationäre
Betreuung, so kann – die schriftliche Zustimmung der pflegebedürftigen Person
oder ihres gesetzlichen Vertreters (§ 1034 ABGB) vorausgesetzt – bis auf
Widerruf für künftige Auszahlungen das Pflegegeld zur Gänze dem jeweiligen
Kostenträger zur Verrechnung für die Dauer und im Umfang der Leistungserbrin-
gung mit schuldbefreiender Wirkung gegenüber der pflegebedürftigen Person
ausgezahlt werden. Unter teilstationärer Betreuung sind Angebote einer ganz
oder zumindest halbtägigen Tagesstruktur für betreuungs- bzw. pflegebedürftige
Menschen, die nicht in stationären Einrichtungen leben und die in eigens dafür
errichteten Einrichtungen oder Senioreneinrichtungen jedenfalls tagsüber er-
bracht werden, zu verstehen. Der jeweilige Kostenträger hat der pflegebedürf-
tigen Person den verbleibenden Pflegegeldbetrag zumindest in der Höhe von
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10 vH des Pflegegeldes der Stufe 3 auszuzahlen und dem Entscheidungsträger
das Ende der teilstationären Betreuung umgehend zu melden. Bescheide über
die Auszahlung des Pflegegeldes an den jeweiligen Kostenträger sind nicht zu
erlassen.

(2) Erhält eine pflegebedürftige Person auf Kosten oder unter Kostenbeteili-
gung eines Landes, einer Gemeinde oder eines Sozialhilfeträgers ambulante
oder teilstationäre Pflegeleistungen, für die sie zum gänzlichen oder teilweisen
Kostenersatz verpflichtet ist, so kann das Pflegegeld bis zur Höhe der Kosten-
ersatzforderung von Amts wegen dem Empfänger des Kostenersatzes mit
schuldbefreiender Wirkung gegenüber der pflegebedürftigen Person ausgezahlt
werden, sofern die pflegebedürftige Person mit der Zahlung des Kostenersatzes
mindestens zwei Monate ab Rechnungslegung im Verzug ist. Bescheide sind
nur dann zu erlassen, wenn dies die pflegebedürftige Person innerhalb einer
Frist von drei Monaten ab Änderung der Auszahlung beantragt. Nach Ablauf
eines Jahres ab Änderung der Auszahlung oder wenn die Pflegeleistungen vom
Erbringer zur Gänze eingestellt werden, ist das Pflegegeld auf Antrag oder von
Amts wegen wieder an den Anspruchsberechtigten auszuzahlen.

(3) Die Entscheidungsträger haben die Auszahlung in der Weise zu veranlas-
sen, daß das Pflegegeld von einer allfälligen anderen Geldleistung getrennt aus-
gewiesen wird.

(4) Die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Geldleistungen sind auf
Beträge von vollen 10 Cent zu runden; dabei sind Beträge unter 5 Cent zu ver-
nachlässigen und Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen.

Auszahlung und Vorschüsse bei Familienhospizkarenz

§ 18a. (1) Personen, die zum Zwecke der Sterbebegleitung eines nahen
Angehörigen oder der Begleitung von im gemeinsamen Haushalt lebenden,
schwerst erkrankten Kindern (Wahl- oder Pflegekindern) eine Familienhospiz-
karenz

1. gemäß §§ 14a oder 14b des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes
(AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, gegen gänzlichen Entfall des Arbeitsent-
geltes oder

2. gemäß § 32 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609,
oder

3. nach gleichartigen bundes- oder landesgesetzlichen Regelungen gegen
gänzlichen Entfall der Bezüge

in Anspruch nehmen, ist auf Antrag des Pflegebedürftigen das Pflegegeld aus-
zuzahlen, sofern keine stationäre Pflege in einer der in § 13 Abs. 1 Z 1 bis 5 ge-
nannten Einrichtungen vorliegt.

(2) Die Inanspruchnahme der Familienhospizkarenz ist zu bescheinigen. Die
Änderung der Auszahlung ist mit dem auf die Antragstellung auf geänderte Aus-
zahlung folgenden Monat durchzuführen, frühestens jedoch mit dem Monat, in
dem die Familienhospizkarenz beginnt. Das Pflegegeld ist ab dem Monat, der
auf das Ende der Familienhospizkarenz folgt, wieder nach den Vorschriften des
§ 18 auszuzahlen.
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(3) In den Fällen der Familienhospizkarenz gemäß Abs. 1 sind vor Abschluss
des Verfahrens auf Gewährung oder Erhöhung des Pflegegeldes auf Antrag des
Pflegebedürftigen Vorschüsse mindestens in Höhe des Pflegegeldes der Stufe 3
zu gewähren; sollte bereits ein Pflegegeld mindestens in Höhe der Stufe 3
rechtskräftig zuerkannt sein, sind Vorschüsse mindestens in Höhe des Pflege-
geldes der Stufe 4 zu gewähren. Ein bereits rechtskräftig zuerkanntes Pfle-
gegeld und die gemäß § 7 anrechenbaren Geldleistungen sind bei der Berech-
nung des Vorschusses zu berücksichtigen. Diese Vorschüsse sind ab dem Mo-
nat zu gewähren, in dem der Antrag gestellt wurde, frühestens jedoch mit dem
Monat, in dem die Familienhospizkarenz beginnt. Die Vorschüsse sind auf das
gebührende Pflegegeld anzurechnen. Bei der Auszahlung dieser Vorschüsse ist
Abs. 1 anzuwenden.

(4) Bescheide über die Änderung der Auszahlung des Pflegegeldes oder die
Vorschüsse sind nur dann zu erlassen, wenn dies vom Pflegebedürftigen binnen
vier Wochen verlangt wird.

(5) § 19 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die im Abs. 1 genannten
Personen zum Bezug des Pflegegeldes und zur Fortsetzung des Verfahrens
vorrangig berechtigt sind. § 47 Abs. 4 und § 48 c Abs. 8 sind nicht anzu-
wenden.

Bezugsberechtigung und Fortsetzung des Verfahrens

§ 19. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes der pflegebedürftigen Person eine fällige
Geldleistung noch nicht ausgezahlt, so sind, sofern in diesem Bundesgesetz
nichts anderes bestimmt ist, auf Antrag in folgender Rangordnung bezugsbe-
rechtigt:

1. die Person, die den Pflegebedürftigen in dem Zeitraum, für den die fällige
Geldleistung gebührt, überwiegend und ohne angemessenes Entgelt ge-
pflegt hat;

2. die Person, die für den Zeitraum, für den die fällige Geldleistung gebührt,
überwiegend für die Pflege aufgekommen ist.

Liegt ein Überwiegen im Sinne der Z 1 oder 2 nicht vor, besteht die Bezugsbe-
rechtigung zu gleichen Teilen.

(2) Wird innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod der pflegebedürftigen
Person von bezugsberechtigten Personen gemäß Abs. 1 kein Antrag auf Aus-
zahlung gestellt oder sind keine solchen Personen vorhanden, fällt die noch
nicht ausgezahlte Geldleistung in den Nachlaß.

(3) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchswerbers oder Anspruchsbe-
rechtigten ein Verfahren auf Gewährung oder Neubemessung des Pflegegeldes
noch nicht abgeschlossen, sind die im Abs. 1 genannten Personen in der dort
festgelegten Rangordnung auf Antrag zur Fortsetzung des Verfahrens berech-
tigt. Wird von diesen Personen innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod des
Anspruchswerbers oder Anspruchsberechtigten kein Antrag auf Fortsetzung ge-
stellt oder sind keine zur Fortsetzung berechtigten Personen vorhanden, sind
hiezu die Verlassenschaft nach dem Verstorbenen beziehungsweise dessen Er-
ben berechtigt.
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Ersatz von Geldleistungen durch Sachleistungen

§ 20. (1) Wird der durch das Pflegegeld angestrebte Zweck (§ 1) nicht er-
reicht, sind anstelle des gesamten oder eines Teils des Pflegegeldes Sachleis-
tungen mit Wirkung ab Zustellung des Bescheides zu gewähren, wenn und in-
soweit die Möglichkeit besteht, den Pflegebedarf durch Sachleistungen abzu-
decken. Die Sachleistungen sind im Gegenwert der einbehaltenen Geldleistung
zu gewähren. Ist der Ersatz nicht möglich, weil die Annahme dieser Sachleistun-
gen ohne triftigen Grund verweigert wird, ruht der entsprechende Anspruch auf
Pflegegeld für die Dauer der Weigerung.

(2) Wurden Sachleistungen gemäß Abs. 1 zu Unrecht gewährt, findet kein
Rückersatz statt und ist das einbehaltene Pflegegeld nachzuzahlen.

(3) Der Anspruchsberechtigte kann nach Ablauf eines Jahres ab Zuerken-
nung der Sachleistungen den Antrag stellen, daß anstelle aller oder eines Teils
der zuerkannten Sachleistungen eine Geldleistung erbracht werde; diesem An-
trag ist stattzugeben, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht mehr gege-
ben sind.

(4) Bei der vergleichenden Beurteilung der Wirksamkeit von Geld- und Sach-
leistungen ist auf die nach der Art der Behinderung unterschiedlichen Bedürf-
nisse Rücksicht zu nehmen.

(5) Bei Ersatz von Geld- durch Sachleistungen ist das Pflegegeld zur Bede-
ckung der Sachleistungen zu verwenden und an den Erbringer der Sachleistun-
gen insoweit auszuzahlen, als dieser Leistungen bereitstellt.

Einkommensteuer- und Gebührenfreiheit

§ 21. (1) Das Pflegegeld unterliegt nicht der Einkommensteuer.

(2) Die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Amtshand-
lungen, Eingaben und Vollmachten sind von den Stempelgebühren und Verwal-
tungsabgaben befreit. Die Befreiung gilt auch in Verfahren vor den Verwaltungs-
gerichten der Länder.

(3) Die Gebühren für die Zustellung der nach diesem Bundesgesetz gewähr-
ten Pflegegelder im Inland trägt der Bund bzw. der zuständige Unfallversiche-
rungsträger.

3a. ABSCHNITT

Zuwendungen aus dem Unterstützungsfonds

§ 21a. (1) Zuwendungen aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit
Behinderung (§ 22 des Bundesbehindertengesetzes) können nach Maßgabe
der für diesen Zweck zur Verfügung stehenden Mittel bei Vorliegen einer sozia-
len Härte an jemanden gewährt werden, der

1. als naher Angehöriger seit mindestens einem Jahr
a) eine pflegebedürftige Person, der zumindest ein Pflegegeld der Stufe 3

nach diesem Bundesgesetz gebührt, oder
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b) eine nachweislich demenziell erkrankte pflegebedürftige Person, der
zumindest ein Pflegegeld der Stufe 1 nach diesem Bundesgesetz ge-
bührt, oder

c) eine pflegebedürftige minderjährige Person, der zumindest ein Pflege-
geld der Stufe 1 nach diesem Bundesgesetz gebührt,

überwiegend pflegt, und an der Erbringung der Pflegeleistung wegen
Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen wichtigen Gründen verhindert ist
oder

2. als naher Angehöriger einer pflegebedürftigen Person, der zumindest ein
Pflegegeld der Stufe 1 nach diesem Bundesgesetz gebührt, an einem
oder mehreren Kursen zur Wissensvermittlung im Bereich Pflege und Be-
treuung teilnimmt.

(2) Ansuchen auf Gewährung einer Zuwendung nach Abs. 1 sind unter An-
schluss der erforderlichen Unterlagen beim Sozialministeriumservice einzu-
bringen.

(3) Der Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumen-
tenschutz hat nähere Bestimmungen über die Voraussetzungen, unter denen
eine Zuwendung im Sinne des Abs. 1 gewährt werden kann (wie die Höhe der
Zuwendung, besonders berücksichtigungswürdige Umstände), in Form von
Richtlinien zu erlassen. Vor Erlassung dieser Richtlinien ist der Bundesbehin-
dertenbeirat (§ 8 des Bundesbehindertengesetzes) zu hören. Diese Richtlinien
haben sowohl im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und
Konsumentenschutz als auch im Sozialministeriumservice zur Einsichtnahme
aufzuliegen.

(4) § 24 des Bundesbehindertengesetzes ist auf Zuwendungen nach diesem
Abschnitt nicht anzuwenden; §§ 25 und 26 des Bundesbehindertengesetzes
gelten sinngemäß.

(5) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen ist zur Verarbeitung
von personenbezogenen Daten insoweit ermächtigt, als diese zur Vollziehung
der Zuwendungen aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung
eine wesentliche Voraussetzung sind.

(6) Im Zuge der Vollziehung werden folgende Datenarten verarbeitet:
1. personenbezogene Daten der pflegebedürftigen Person:

a) Name,
b) Sozialversicherungsnummer,
c) Geburtsdatum,
d) Geschlecht,
e) Vorliegen einer demenziellen Erkrankung,
f) Pflegegeldstufe;

2. personenbezogene Daten des Zuwendungswerbers:
a) Name,
b) Sozialversicherungsnummer,
c) Geburtsdatum,
d) Geschlecht,
e) Adresse,
f) Verwandtschaftsverhältnis zur pflegebedürftigen Person,
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g) monatliches Nettoeinkommen,
h) Grund für die Verhinderung an der Pflege,
i) Dauer der Verhinderung an der Pflege,
j) Art der Ersatzpflege,
k) Abweisungsgrund,
l) Sorgepflichten für unterhaltsberechtigte Angehörige,
m) Einbringungsdatum des Ansuchens,
n) Höhe der gewährten Zuwendung,
o) Datum der Erledigung des Ansuchens.

(7) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen ist ermächtigt, die
in Abs. 6 Z 1 angeführten Datenarten im Einzelfall aus der Anwendung Pflege-
geldinformation – PFIF des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger ab-
zufragen.

§ 21b. (1) Zum Zweck der Unterstützung der 24-Stunden-Betreuung pflege-
bedürftiger Personen im Sinne des HBeG können nach Maßgabe der dafür zur
Verfügung stehenden Mittel aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Be-
hinderung (§ 22 des Bundesbehindertengesetzes) Zuwendungen an pflegebe-
dürftige Personen oder deren Angehörige gewährt werden.

(2) Voraussetzungen für die Gewährung einer Zuwendung sind:
1. die Betreuung gemäß § 1 Abs. 1 HBeG,
2. die Feststellung des Bedarfes einer bis zu 24-Stunden-Betreuung,
3. ein Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 3 nach diesem

Bundesgesetz oder einem Landespflegegeldgesetz,
4. eine angemessene Beteiligung anderer Gebietskörperschaften an den

Kosten der Betreuung und
5. a) eine theoretische Ausbildung der Betreuungskraft, die im Wesentlichen

der Ausbildung eines Heimhelfers nach der Vereinbarung gemäß Arti-
kel 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreu-
ungsberufe, BGBl. I Nr. 55/2005, entspricht oder,

b) dass die Betreuungskraft seit mindestens sechs Monaten die Be-
treuung im Sinne des HBeG oder gemäß § 159 GewO 1994 nach
den Erfordernissen einer sachgerechten Betreuung des Förderwerbers
durchgeführt hat oder

c) eine Befugnis der Betreuungskraft gemäß §§ 3b oder 15 Abs. 7 des
Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuKG), BGBl. I Nr. 108/
1997, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 57/2008, oder
gemäß § 50b des Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 57/2008.

Eine dieser Voraussetzungen muss ab 1. Jänner 2009 erfüllt sein. Von der
Voraussetzung der Z 4 kann auf die Dauer von längstens 6 Monaten ab
In-Kraft-Treten dieser Bestimmung abgesehen werden.

(3) Aus verwaltungsökonomischen Gründen können die Zuwendungen auf
der Basis einer entsprechenden Vereinbarung an Gebietskörperschaften, Kör-
perschaften öffentlichen Rechts oder Sozialversicherungsträger ausbezahlt wer-
den, sofern damit der Zweck der Zuwendung erreicht wird.
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(4) Der Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz hat nähere Be-
stimmungen über die Voraussetzungen, unter denen eine Zuwendung im Sinne
des Abs. 1 gewährt werden kann (wie die Höhe der Zuwendung, besonders
berücksichtigungswürdige Umstände, Abwicklung, Maßnahmen der Qualitäts-
sicherung), in Form von Richtlinien zu erlassen. Vor Erlassung dieser Richtlinien
ist der Bundesbehindertenbeirat (§ 8 des Bundesbehindertengesetzes) zu hö-
ren. Diese Richtlinien haben im Bundesministerium für Soziales und Konsumen-
tenschutz zur Einsichtnahme aufzuliegen.

(5) § 24 des Bundesbehindertengesetzes ist auf Zuwendungen nach diesem
Abschnitt nicht anzuwenden; §§ 25 und 26 des Bundesbehindertengesetzes
gelten sinngemäß.

(6) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen ist ermächtigt, die für
die Durchführung der nach Abs. 1 gewährten Förderungen und die für die Kos-
tenabrechnung mit den Ländern notwendigen, in Abs. 7 angeführten, personen-
bezogenen Daten zu verarbeiten.

(7) Im Zuge der Förderabwicklung werden folgende Datenarten verarbeitet:
1. personenbezogene Daten der pflegebedürftigen Person:

a) Namen,
b) Pflegegeldstufe und Änderungen der Pflegegeldstufe,
c) Vorliegen, Wegfall und Änderung des Erschwerniszuschlages,
d) Vorliegen und Wegfall der Mobilitätshilfe im engeren Sinn,
e) Vorliegen und Wegfall einer Legalzession gemäß § 13 BPGG,
f) Krankenhausaufenthalte des Pflegegeldbeziehers, die eine Dauer von

drei Monaten übersteigen,
g) Sozialversicherungsnummer,
h) Geburtsdatum,
i) Kontaktdaten (Meldeadresse, Telefonnummer, E-Mailadresse),
j) Kontodaten,
k) Höhe des Nettoeinkommens,
l) Angabe etwaiger Unterhaltsverpflichtungen,
m) Geschlecht;

2. personenbezogene Daten des Förderwerbers, sofern er nicht mit der Per-
son des Pflegebedürftigen ident ist:
a) Namen,
b) Kontaktdaten (Meldeadresse, Telefonnummer, E-Mailadresse),
c) Kontodaten,
d) Verwandtschaftsverhältnis und/oder Vertretungsbefugnis;

3. personenbezogene Daten betreffend die Personenbetreuungskraft:
a) Namen,
b) Sozialversicherungsnummer,
c) Geburtsdatum,
d) Versicherungsstatus,
e) Adresse.

(8) Zur Feststellung, ob eine selbstständige Personenbetreuungskraft im ge-
setzlichen Ausmaß (voll)versichert und im Haushalt des jeweiligen Förderungs-
werbers bzw. der jeweiligen Förderungswerberin angemeldet ist, wird das Bun-
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desamt für Soziales und Behindertenwesen ermächtigt, die in Abs. 7 Z 3 ge-
nannten personenbezogenen Daten, regelmäßig und automationsunterstützt
vom Dachverband der Sozialversicherungsträger sowie über die gemäß § 2a
SMSG, BGBl. I Nr. 18/2017, geführte Kontaktdatenbank abzufragen und zu
verarbeiten.

(9) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen ist ermächtigt, zur
Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Kosten-
abrechnung und zur Information, personenbezogene Daten an die Länder, an
den Fonds Soziales Wien und an die Pensionsversicherungsanstalt elektronisch
zu übermitteln.

(9a) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen ist ermächtigt,
zum Zweck der Bedarfs- und Entwicklungsplanung im Zusammenhang mit der
24-Stunden-Betreuung die personenbezogenen Daten pflegebedürftiger Perso-
nen gemäß Abs. 7 Z 1 lit. a, b, g h, i und m an die für die Aufgabenerfüllung zu-
ständigen Ämter der Landesregierungen, Magistrate, Bezirkshauptmannschaf-
ten, Gemeinden und an den Fonds Soziales Wien auf deren Anfrage zu übermit-
teln, sofern diese für die Aufgabenerfüllung in deren örtlichen und sachlichen Zu-
ständigkeitsbereich erforderlich sind und pseudonymisierte Daten vom jeweili-
gen Übermittlungsempfänger mit nachvollziehbarer Begründung nicht als aus-
reichend dargelegt werden. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen
hat bei der Datenübermittlung die in Artikel 32 Datenschutz-Grundverordnung
festgelegten Datensicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Die verarbeiteten per-
sonenbezogenen Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für die Erfüllung
des konkreten Zwecks nicht mehr benötigt werden, spätestens jedoch mit Ablauf
eines Jahres ab dem Zeitpunkt der Übermittlung.

(Anm.: Abs. 9b aufgehoben durch BGBl. I Nr. 129/2022)

(10) Die Zugriffsberechtigung auf die nach Abs. 7 und 8 im Rahmen der
Vollziehung der Förderabwicklung verarbeiteten personenbezogenen Daten,
sowie auf die gemäß Abs. 9 an die Länder, den Fonds Soziales Wien und
an die Pensionsversicherungsanstalt übermittelten personenbezogenen Daten
wird Bediensteten des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen so-
wie, gemäß § 2a Abs. 3 SMSG, BGBl. I Nr. 18/2017, einzelnen Bediensteten
des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-
schutz, zur Erfüllung der mit der Förderabwicklung verbundenen Aufgaben,
eingeräumt.

(11) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat die im Rahmen
der Förderabwicklung und im Zuge der Kostenabrechnung verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erfüllung der ge-
setzlichen Aufgaben nicht mehr erforderlich sind.

(Anm.: Abs. 12 aufgehoben durch Art. 33 Z 6, BGBl. I Nr. 32/2018)

Beachte für folgende Bestimmung
Tritt hinsichtlich der Bediensteten der Länder, Gemeinden und Gemeindever-
bände (Art. 21 B VG) gleichzeitig mit dem Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I
Nr. 116/2016, außer Kraft (vgl. § 48d Abs. 3).
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3b. Abschnitt

Pflegekarenzgeld

§ 21c. (1) Personen, die eine Pflegekarenz gemäß § 14c AVRAG vereinbart
haben oder eine solche aufgrund eines Rechtsanspruchs in Anspruch nehmen,
sowie Personen, die sich zum Zwecke der Pflegekarenz gemäß § 32 Abs. 1 Z 3
AlVG vom Bezug von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe abgemeldet haben,
gebührt für die Dauer der Pflegekarenz, höchstens aber für drei Monate, ein
Pflegekarenzgeld nach den Bestimmungen dieses Abschnittes. Personen, die
eine Pflegeteilzeit gemäß § 14d AVRAG vereinbart haben oder eine solche auf-
grund eines Rechtsanspruchs in Anspruch nehmen, gebührt für die Dauer der
Pflegeteilzeit, höchstens aber für drei Monate, ein aliquotes Pflegekarenzgeld.
Pro zu betreuender pflegebedürftiger Person gebührt das Pflegekarenzgeld für
höchstens sechs Monate. Bei einer neuerlichen Vereinbarung oder Inanspruch-
nahme einer Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit wegen einer wesentlichen Erhö-
hung des Pflegebedarfs um zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4) gebührt
das Pflegekarenzgeld für höchstens weitere drei Monate pro Person, die Pflege-
karenz oder Pflegeteilzeit ausübt, insgesamt aber höchstens sechs Monate pro
zu betreuender pflegebedürftiger Person. Eine Pflegekarenz oder eine Pflege-
teilzeit nach gleichartigen bundes- oder landesgesetzlichen Regelungen sind
wie eine Pflegekarenz oder eine Pflegeteilzeit gemäß §§ 14c und 14d AVRAG
zu behandeln. Auf das Pflegekarenzgeld besteht ein Rechtsanspruch.

(2) Vor Inanspruchnahme des Pflegekarenzgeldes muss die karenzierte Per-
son aus dem nunmehr karenzierten Arbeitsverhältnis ununterbrochen drei Mo-
nate nach dem ASVG vollversichert oder ununterbrochen drei Monate nach dem
B-KUVG krankenversichert oder nach einer vergleichbaren landesgesetzlichen
Regelung gegenüber einer Krankenfürsorgeanstalt anspruchsberechtigt gewe-
sen sein. Das Pflegekarenzgeld gebührt, soweit in diesem Bundesgesetz oder in
einer gemäß Abs. 5 erlassenen Verordnung keine abweichende Regelung er-
folgt, in der Höhe des nach den Bestimmungen des § 21 AlVG zu ermittelnden
Grundbetrages des Arbeitslosengeldes zuzüglich allfälliger Kinderzuschläge.
Der Grundbetrag gebührt bei der Pflegekarenz jedoch mindestens in Höhe der
monatlichen Geringfügigkeitsgrenze gemäß § 5 Abs. 2 ASVG und bei der Pfle-
geteilzeit mindestens in Höhe des aliquoten Teiles der monatlichen Geringfügig-
keitsgrenze im Ausmaß der Herabsetzung der Arbeitszeit. Im Falle der Pflege-
teilzeit ist für die Ermittlung des Grundbetrages die Differenz der monatlichen
Bruttoeinkommen als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Das für den ersten
Monat der Pflegeteilzeit ermittelte tägliche Pflegekarenzgeld gebührt für die ge-
samte Dauer der Pflegeteilzeit.

(3) Personen, die zum Zwecke der Sterbebegleitung eines nahen Angehöri-
gen oder der Begleitung von schwerst erkrankten Kindern eine Familienhospiz-
karenz

1. gemäß §§ 14a oder 14b AVRAG oder
2. gemäß § 32 Abs. 1 Z 1 oder 2 AlVG oder
3. nach gleichartigen landesgesetzlichen Regelungen in Ausführung des

Landarbeitsgesetzes 1984 oder
4. nach gleichartigen bundes- oder landesgesetzlichen Regelungen
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in Anspruch nehmen, gebührt für die Dauer der Familienhospizkarenz ein Pfle-
gekarenzgeld nach den Bestimmungen dieses Abschnittes. Aus Mitteln des
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen nach dem Familienlastenausgleichsge-
setz 1967 sind dem Bund, bis jeweils 31. März eines jeden Jahres, 800.000 E

zu den Aufwendungen für das Pflegekarenzgeld zu überweisen. Die Höhe der
Mittelzuwendung ist im Jahr 2016 zu evaluieren. Dabei ist insbesondere zu prü-
fen, inwieweit dieser Überweisungsbetrag angepasst werden muss oder ob die
für den Familienhospizkarenz-Härteausgleich budgetierten Mittel eine weitere
Überweisung rechtfertigen.

(3 a) Für Personen, die sich gemäß § 32 Abs. 1 AlVG vom Bezug von Ar-
beitslosengeld oder Notstandshilfe abmelden, gilt eine von Abs. 2 zweiter
Satz und Abs. 4 abweichende Regelung. Diese Personen haben Anspruch auf
ein tägliches Pflegekarenzgeld in der Höhe des täglichen Arbeitslosengeldes
oder der täglichen Notstandshilfe, welche vor Antritt der Pflegekarenz oder
der Familienhospizkarenz bezogen wurde oder gebühren würde, jedoch min-
destens in Höhe der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze gemäß § 5 Abs. 2
ASVG.

(4) Kinderzuschläge sind für Kinder, Stief-, Wahl- und Pflegekinder zu ge-
währen, wenn für diese ein Anspruch auf Familienbeihilfe nach dem Familien-
lastenausgleichsgesetz 1967 besteht und die in Abs. 1 genannten Personen zu
deren Unterhalt wesentlich beitragen. Der Kinderzuschlag beträgt für jedes Kind
täglich ein Dreißigstel des Kinderzuschusses gemäß § 262 Abs. 2 ASVG, kauf-
männisch gerundet auf einen Cent. Beziehen mehrere Personen zeitgleich für
denselben nahen Angehörigen ein Pflegekarenzgeld, so gebührt der Kinderzu-
schlag für dasselbe Kind nur einmal. Der Kinderzuschlag gebührt jener Person,
deren Anspruch auf ein Pflegekarenzgeld zuzüglich Kinderzuschlag zuerst fest-
gestellt wurde, bei zeitgleicher Feststellung jener Person, die für die zuschlags-
berechtigte Person die Familienbeihilfe bezieht.

(5) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz kann
durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Höhe des Pflegekarenz-
geldes festlegen. Dabei kann für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage eine
andere Anzahl von Kalendermonaten bestimmt und das Ausmaß des Grundbe-
trages abweichend von dem gemäß § 21 AlVG geltenden Prozentsatz festgelegt
werden. Ebenso können zur Berechnung des aliquoten Pflegekarenzgeldes so-
wie über die zum erforderlichen Nachweis über das Vorliegen einer demenziel-
len Erkrankung zu erbringenden Unterlagen nähere Bestimmungen getroffen
werden.

(6) Die Aufwendungen für das Pflegekarenzgeld und die sozialrechtliche Ab-
sicherung für die Bediensteten, für die bundes- oder landesgesetzliche dienst-
rechtliche Regelungen im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z 16, Art. 14, Art. 14a oder
Art. 21 des B-VG gelten, werden vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz vorfinanziert. Das Bundesministerium für Finanzen ist
verpflichtet, dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz die vorfinanzierten Aufwendungen auf Basis einer Abrechnung (erstmalig
im August 2014) jährlich zu ersetzen (erstmalig im Februar 2015). Ergeben sich
nachträgliche Änderungen in den jeweiligen Auszahlungsbeträgen für die Be-
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diensteten im Sinne des ersten Satzes, werden diese im Rahmen der nächsten
Abrechnung berücksichtigt und entsprechend gegengerechnet.

Beachte für folgende Bestimmung
Tritt hinsichtlich der Bediensteten der Länder, Gemeinden und Gemeindever-
bände (Art. 21 B VG) gleichzeitig mit dem Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I
Nr. 116/2016, außer Kraft (vgl. § 48d Abs. 3).

§ 21d. (1) Über die Gewährung, Entziehung oder Neubemessung eines
Pflegekarenzgeldes entscheidet das Bundesamt für Soziales und Behinderten-
wesen mittels Mitteilung. Der Antragsteller hat das Recht, binnen vier Wochen
nach Zustellung dieser Mitteilung darüber einen Bescheid zu verlangen.

(2) Anträge auf Gewährung eines Pflegekarenzgeldes sind unter Anschluss
1. Vereinbarung oder sonstigen Nachweises über die Inanspruchnahme der

Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit,
2. eines Nachweises über die Inanspruchnahme einer Familienhospizkarenz,
3. einer Bestätigung des Arbeitsmarktservices über die Abmeldung gemäß

§ 32 Abs. 1 AlVG und über die Höhe der Leistung aus der Arbeitslosenver-
sicherung,

4. einer Erklärung des Antragstellers, dass die Pflege und Betreuung für die
Dauer der Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit überwiegend erbracht wird,

5. eines Nachweises über die Höhe des reduzierten Entgelts im ersten Mo-
nat der Pflegeteilzeit,

6. eines Nachweises über den Anspruch auf Kinderzuschläge
beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen einzubringen. Wird der
Antrag bei einer anderen Behörde, einem Sozialversicherungsträger, einem Ge-
richt oder einem Gemeindeamt eingebracht, so ist der Antrag unverzüglich an
das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen weiterzuleiten.

(3) Wird eine Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit aufgrund eines Rechtsan-
spruchs in Anspruch genommen und erfolgt in diesem Zeitraum keine weitere
Vereinbarung, so gilt die Beantragung des Pflegekarenzgeldes bis zur Beendi-
gung der Maßnahme, längstens bis zwei Monate nach Beginn der Pflegekarenz
bzw. Pflegeteilzeit, als fristgerecht. In den übrigen Fällen beträgt die Antragsfrist
zwei Monate ab Beginn der Maßnahme. Wird der Antrag nach der Frist von zwei
Monaten, jedoch vor dem Ende der Pflegekarenz, Pflegeteilzeit oder Familien-
hospizkarenz gestellt, gebührt das Pflegekarenzgeld ab dem Tag der Antragstel-
lung. Verspätete Anträge sind zurückzuweisen.

(4) § 9 Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden; die Entziehung oder Neubemes-
sung des Pflegekarenzgeldes sowie der Kinderzuschläge wird mit dem Tag wirk-
sam, an dem diese Änderung eingetreten ist.

Beachte für folgende Bestimmung
Tritt hinsichtlich der Bediensteten der Länder, Gemeinden und Gemeindever-
bände (Art. 21 B VG) gleichzeitig mit dem Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I
Nr. 116/2016, außer Kraft (vgl. § 48d Abs. 3).
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§ 21e. (1) Wenn ein Angehöriger erklärt, eine Pflegekarenz oder Pflegeteil-
zeit in Anspruch nehmen zu wollen, und das Verfahren auf Gewährung oder Er-
höhung des Pflegegeldes noch nicht abgeschlossen ist, hat der Entscheidungs-
träger (§ 22) dieses Verfahren grundsätzlich binnen zwei Wochen ab Einlangen
der Erklärung abzuschließen.

(2) Die Auszahlung des Pflegekarenzgeldes sowie der Kinderzuschläge er-
folgt jeweils an einem bestimmten Tag im Monat für einen Monat im Nachhinein.
Diese Geldleistungen sind bargeldlos zu erbringen, wenn und solange der An-
spruchsberechtigte nicht ausdrücklich Barzahlung verlangt.

(3) Wird die Pflegekarenz, die Pflegeteilzeit oder die Familienhospizkarenz
vorzeitig beendet (14 Tage nach Wegfall des Grundes für die jeweilige Maß-
nahme), so ist zu viel ausbezahltes Pflegekarenzgeld zurückzuzahlen.

(4) Der Dachverband der Sozialversicherungsträger ist verpflichtet, dem
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen auf automationsunterstütztem
Weg die Bemessungsgrundlagen für die Berechnung der Höhe des Pflege-
karenzgeldes zu übermitteln.

(5) Die Bundesrechenzentrum GmbH hat als Auftragsverarbeiter gemäß
Art. 4 Z 8 der Datenschutz-Grundverordnung bei der Berechnung und Zahlbar-
stellung des Pflegekarenzgeldes sowie an der Durchführung der Verfahren mit-
zuwirken.

(6) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen ist zur Verarbeitung
von personenbezogenen Daten insoweit ermächtigt, als diese zur Erfüllung der
in § 21d Abs. 1 normierten gesetzlichen Aufgaben eine wesentliche Vorausset-
zung sind. Die in Frage kommenden Datenarten sind:

1. Stammdaten der Antragsteller:
a) Namen (Vornamen, Familiennamen),
b) Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum,
c) Geschlecht,
d) Adresse des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes,
e) Telefonnummer,
f) Bankverbindung und Kontonummer

2. personenbezogene Daten über wirtschaftliche und soziale Rahmenbedin-
gungen der Antragsteller:
a) unterhaltsberechtigte Kinder,
b) ausgeübte (geringfügige) Erwerbstätigkeiten,
c) Einkommen,
d) Versicherungszeiten,
e) Bemessungsgrundlagen und
f) Höhe der Leistung aus der Arbeitslosenversicherung;

3. personenbezogene Daten der pflegebedürftigen Personen:
a) Namen (Vornamen, Familiennamen),
b) Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum,
c) Pflegegeldstufe.

(7) Für Zeiträume, in denen ein Pflegekarenzgeld gebührt, sind finanzielle
Zuwendungen gemäß § 21a nicht möglich. Personen, die eine Pflegekarenz ge-
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mäß § 14c AVRAG oder eine Pflegeteilzeit gemäß § 14d AVRAG vereinbart
oder auf Grund eines Rechtsanspruchs in Anspruch genommen haben, können
für diese Dauer keine Zuwendungen gemäß § 21b beziehen, wenn der zu be-
treuende Angehörige Dienstleistungen im Sinne einer 24-Stunden-Betreuung in
Anspruch nimmt, für die eine Förderung gemäß § 21b für denselben Zeitraum
gewährt wird. Die §§ 10, 11, 15, 18 Abs. 4, 21, 24, 26, 27 Abs. 5, 32 und 33a
gelten sinngemäß.

Beachte für folgende Bestimmung
Tritt hinsichtlich der Bediensteten der Länder, Gemeinden und Gemeindever-
bände (Art. 21 B VG) gleichzeitig mit dem Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I
Nr. 116/2016, außer Kraft (vgl. § 48d Abs. 3).

§ 21 f. (1) Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses während der Pflegeka-
renz oder der Pflegeteilzeit endet der Anspruch auf Pflegekarenzgeld mit dem
Ende des Arbeitsverhältnisses. Wenn aber das Arbeitsverhältnis durch den
Arbeitgeber während der Pflegekarenz aufgelöst wird, gebührt das Pflegeka-
renzgeld für die ursprünglich vereinbarte oder beabsichtigte Dauer der Pflege-
karenz.

(2) Wird das Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber während einer Pflegeteilzeit
aufgelöst, so gebührt ab dem Ende des Arbeitsverhältnisses anstelle des aliquo-
ten Pflegekarenzgeldes bis zum Ende der vereinbarten oder beabsichtigten
Dauer der Pflegeteilzeit das Pflegekarenzgeld in voller Höhe.

(3) In Fällen einer Familienhospizkarenz sind die Abs. 1 und 2 sinngemäß
anzuwenden.

3c. Abschnitt

Angehörigenbonus bei Selbst- oder Weiterversicherung

§ 21g. (1) Personen, die einen nahen Angehörigen oder eine nahe Angehö-
rige mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 4 nach § 5 dieses
Gesetzes in häuslicher Umgebung pflegen und sich aufgrund dieser Tätigkeit
gemäß § 18a oder § 18b ASVG in der Pensionsversicherung selbstversichert
haben oder gemäß § 77 Abs. 6 ASVG, § 28 Abs. 6 BSVG oder § 33 Abs. 9
GSVG in der Pensionsversicherung weiterversichert haben, gebührt der Ange-
hörigenbonus im Jahr 2023 in Höhe von 750 Euro und in weiterer Folge jährlich
in Höhe von 1.500 Euro.

(2) Der Angehörigenbonus ist von Amts wegen bei Vorliegen der Vorausset-
zungen gem. Abs. 1 höchstens für ein Jahr rückwirkend jedoch frühestens ab
1. Juli 2023 an die anspruchsberechtigte Person durch den für die Selbstver-
sicherung nach § 18a oder § 18b ASVG bzw. den für die Weiterversicherung
gemäß § 77 Abs. 6 ASVG, § 28 Abs. 6 BSVG oder § 33 Abs. 9 GSVG zuständi-
gen Entscheidungsträger in monatlichen Teilbeträgen zur Auszahlung zu brin-
gen. In jenen Fällen, in denen sowohl eine Selbstversicherung in der Pensions-
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versicherung nach § 18a oder § 18b ASVG, als auch eine Weiterversicherung in
der Pensionsversicherung nach § 77 Abs. 6 ASVG, § 28 Abs. 6 BSVG oder § 33
Abs. 9 GSVG vorliegt, gebührt der Angehörigenbonus nur einmal.

(3) Über die Gewährung oder Entziehung des Angehörigenbonus entschei-
det der jeweils zuständige Entscheidungsträger nach Abs. 2 mittels Bescheid.
In jenen Fällen, in denen sowohl eine Selbstversicherung in der Pensionsver-
sicherung nach § 18a oder § 18b ASVG, als auch eine Weiterversicherung in
der Pensionsversicherung nach § 77 Abs. 6 ASVG, § 28 Abs. 6 BSVG oder
§ 33 Abs. 9 GSVG vorliegt, richtet sich die Zuständigkeit nach der Selbstver-
sicherung.

(4) Die Entscheidungsträger sind ermächtigt, die für die Durchführung des
nach Abs. 1 gewährten Angehörigenbonus in Abs. 5 angeführten, personenbe-
zogenen Daten zu verarbeiten.

(5) Im Zuge der Vollziehung dürfen folgende Datenarten verarbeitet werden:
1. personenbezogene Daten der pflegebedürftigen Person:

a) Name,
b) Sozialversicherungsnummer,
c) Geburtsdatum,
d) Geschlecht,
e) Pflegegeldstufe;

2. personenbezogene Daten der pflegenden Angehörigen:
a) Name,
b) Sozialversicherungsnummer,
c) Geburtsdatum,
d) Geschlecht,
e) Adresse,
f) Verwandtschaftsverhältnis zur pflegebedürftigen Person,
g) Vorliegen einer Selbstversicherung in der Pensionsversicherung gem.

§ 18a oder § 18b ASVG oder einer Weiterversicherung in der Pen-
sionsversicherung gem. § 77 Abs. 6 ASVG, § 28 Abs. 6 BSVG oder
§ 33 Abs. 9 GSVG,

h) Kontodaten.
(6) Die Entscheidungsträger sind ermächtigt, die in Abs. 5 Z 1 angeführten

Datenarten der pflegebedürftigen Person im Einzelfall zur Feststellung eines An-
spruches nach Abs. 1 aus der Anwendung Pflegegeldinformation – PFIF des
Dachverbandes der Sozialversicherungsträger abzufragen.

(7) Der Angehörigenbonus gilt nicht als Einkommen im Sinne von bundes-
gesetzlichen Vorschriften und ist unpfändbar und unverpfändbar.

(8) § 9 Abs. 3 erster Satz und Abs. 5 erster Satz, § 10, § 11, § 17 Abs. 2, § 18
Abs. 4, § 21, § 23, § 24, § 26 und § 27 Abs. 5 sind sinngemäß anzuwenden.

(9) Der in Abs. 1 genannte Betrag von 1.500 Euro ist mit Wirkung vom 1. Jän-
ner 2025 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner jeden Jahres mit dem
Anpassungsfaktor (§ 108f ASVG) zu vervielfachen und auf volle 10 Cent zu
runden. Der Vervielfachung sind die für das jeweils vorangegangene Jahr er-
mittelten und gerundeten Beträge zugrunde zu legen. Der Bundesminister für
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Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat den sich ergebenden
Betrag für jedes Jahr durch Verordnung festzustellen. Diese Verordnung kann
auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden.

Angehörigenbonus

§ 21h. (1) Personen, die einen nahen Angehörigen oder eine nahe Angehö-
rige mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 4 nach § 5 dieses
Gesetzes in häuslicher Umgebung seit mindestens einem Jahr pflegen und kei-
nen Anspruch auf einen Angehörigenbonus nach § 21g dieses Gesetzes haben,
gebührt der Angehörigenbonus im Jahr 2023 in Höhe von 750 Euro und in wei-
terer Folge jährlich in Höhe von 1.500 Euro. Der Angehörigenbonus kann auf-
grund eines Pflegefalles nur einem pflegenden nahen Angehörigen zuerkannt
werden. Einem pflegenden Angehörigen kann der Angehörigenbonus nur auf-
grund eines Pflegefalls zuerkannt werden.

(2) Der Anspruch nach Abs. 1 besteht nur, wenn
1. ein gemeinsamer Haushalt des nahen Angehörigen oder der nahen Ange-

hörigen mit der Person mit Anspruch auf Pflegegeld besteht und
2. der nahe Angehörige oder die nahe Angehörige die Person mit Anspruch

auf Pflegegeld seit mindestens einem Jahr vor dem Beginn des Anspruchs
auf den Angehörigenbonus überwiegend gepflegt hat und in diesem Zeit-
raum ein Anspruch auf Pflegegeld zumindest in Höhe der Stufe 4 bestan-
den hat und

3. das monatliche Netto-Jahresdurchschnittseinkommen des nahen Angehö-
rigen oder der nahen Angehörigen im Kalenderjahr, welches der Antrag-
stellung vorangeht, einen Betrag von 1.500 Euro pro Monat nicht über-
steigt. Für die Ermittlung der Höhe dieses Einkommens ist der § 264
Abs. 5 ASVG sinngemäß anzuwenden und vom Jahresbruttoeinkommen
die einbehaltenen SV-Beiträge, Kammerumlage, Wohnbauförderung und
die insgesamt einbehaltene Lohnsteuer oder die Einkommensteuer in
Abzug zu bringen. Als monatliches Netto-Jahresdurchschnittseinkommen
gilt ein Zwölftel des so ermittelten Betrages. Der Nachweis ist durch den
letzten rechtskräftigen Einkommensteuerbescheid, durch Lohnzettel oder
eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu erbringen.

(3) Der Angehörigenbonus ist auf Antrag bei Vorliegen der Voraussetzungen
gem. Abs. 1 und 2 frühestens ab 1. Juli 2023 an die anspruchsberechtigte Per-
son durch den zuständigen Entscheidungsträger in monatlichen Teilbeträgen
zur Auszahlung zu bringen. Liegen die Anspruchsvoraussetzungen des Abs. 1
und Abs. 2 deshalb erst nach dem 1. Juli 2023 vor, weil der Jahreszeitraum gem.
Abs. 2 Z 2 erst nach diesem erfüllt ist, gebührt der Angehörigenbonus rückwir-
kend ab 1. Juli 2023. Wird der Jahreszeitraum des Abs. 2 Z 2 erst vollständig
nach dem 1. Juli 2023 erfüllt, gebührt der Angehörigenbonus ein Jahr rückwir-
kend gerechnet ab dem auf die Antragstellung folgenden Monat.

(4) Über die Gewährung, Entziehung oder Ablehnung des Angehörigenbo-
nus entscheidet der jeweils für das Pflegegeld der gepflegten Person zuständige
Entscheidungsträger mittels Bescheid.
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(5) Die zuständigen Entscheidungsträger sind ermächtigt, die für die Durch-
führung der nach Abs. 1 gewährten Zuwendung in Abs. 6 angeführten, perso-
nenbezogenen Daten zu verarbeiten.

(6) Im Zuge der Vollziehung dürfen folgende Datenarten verarbeitet werden:
1. personenbezogene Daten der pflegebedürftigen Person:

a) Name,
b) Sozialversicherungsnummer,
c) Geburtsdatum,
d) Geschlecht,
e) Pflegegeldstufe,
f) Adresse;

2. personenbezogene Daten des pflegenden nahen Angehörigen oder der
pflegenden nahen Angehörigen:
a) Name,
b) Sozialversicherungsnummer,
c) Geburtsdatum,
d) Geschlecht,
e) Adresse,
f) Verwandtschaftsverhältnis zur pflegebedürftigen Person,
g) Vorliegen eines gemeinsamen Haushalts,
h) Netto-Jahresdurchschnittseinkommen und monatliche Nettoeinkom-

men; Bruttoeinkommen und einbehaltene SV-Beiträge, Kammerumlage,
Wohnbauförderung sowie die insgesamt einbehaltene Lohnsteuer oder
die Einkommensteuer,

i) Kontodaten,
j) Vorliegen eines Angehörigenbonus nach § 21g BPGG.

(7) Die zuständigen Entscheidungsträger sind ermächtigt, die in Abs. 6 Z 1
lit a bis e angeführten Datenarten im Einzelfall aus der Anwendung Pflegegeld-
information – PFIF des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger und für
die in Abs. 6 Z 2 angeführten Datenarten im Einzelfall aus anderen Datenbanken
des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger, abzufragen.

(8) Der Angehörigenbonus gilt nicht als Einkommen im Sinne von bundesge-
setzlichen Vorschriften und ist unpfändbar und unverpfändbar.

(9) Ein Wegfall der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 2 ist dem zustän-
digen Entscheidungsträger binnen 4 Wochen zu melden und führt zu einer
Entziehung des Angehörigenbonus durch den zuständigen Entscheidungs-
träger. Wird nach der Gewährung in weiterer Folge die Einkommensgrenze
gemäß Abs. 2 Z 3 in einem vorangegangenen Kalenderjahr überschritten, ist
der Angehörigenbonus, mit dem auf die Feststellung folgenden Monat zu ent-
ziehen.

(10) § 9 Abs. 3 erster Satz und Abs. 5 erster Satz, § 10, § 11, § 17 Abs. 2,
§ 18 Abs. 4, § 21, § 23, § 24, § 25 Abs. 1, § 26 und § 27 Abs. 5 sind sinngemäß
anzuwenden.

(11) Der in Abs. 2 Z 3 genannte Betrag ist mit Wirkung vom 1. Jänner 2025
und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner jeden Jahres mit der Aufwertungs-
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zahl (§ 108a ASVG), der in Abs. 1 genannte Betrag von 1.500 Euro ist mit Wir-
kung vom 1. Jänner 2025 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner jeden Jah-
res mit dem Anpassungsfaktor (§ 108f ASVG) zu vervielfachen und auf volle
10 Cent zu runden. Der Vervielfachung sind die für das jeweils vorangegangene
Jahr ermittelten und gerundeten Beträge zugrunde zu legen. Der Bundesminis-
ter für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat die sich erge-
benden Beträge für jedes Jahr durch Verordnung festzustellen. Diese Verord-
nung kann auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden.

4. ABSCHNITT

Entscheidungsträger

§ 22. (1) Zur Entscheidung in Angelegenheiten nach diesem Bundesgesetz
sind zuständig:
Für Personen nach

1. § 3 Abs. 1 Z 1 lit. a bis d und f sowie Z 7 der für die Gewährung der Voll-
rente, Pension oder des Sonderruhegeldes zuständige Sozialversiche-
rungsträger; in jenem Bereich, in dem die Allgemeine Unfallversicherungs-
anstalt für die Gewährung der Vollrente zuständig ist, die Pensionsversi-
cherungsanstalt;

2. § 3 Abs. 1 Z 2 und 3 der zuständige Unfallversicherungsträger; in jenem
Bereich, in dem die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt zuständig ist,
die Pensionsversicherungsanstalt;

3. § 3 Abs. 1 Z 4 lit. a bis i und k sowie Z 9 die Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau;

4. § 3 Abs. 1 Z 4 lit. j und l die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau und

5. § 3 Abs. 1 Z 1 lit. e und g, Z 5, Z 6, Z 8 und Z 10 sowie § 3a die Pensions-
versicherungsanstalt.

(2) Bezüglich der örtlichen Zuständigkeit gelten die beim jeweiligen Entschei-
dungsträger in Vollziehung der im § 3 genannten Normen anzuwendenden Be-
stimmungen.

(3) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales ist ermächtigt, durch Verord-
nung die Durchführung des Bundespflegegeldgesetzes einem Entscheidungs-
träger zu entziehen und einem anderen Entscheidungsträger zu übertragen,
wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kosten-
ersparnis gelegen ist.

5. ABSCHNITT

Kostenersatz

§ 23. (1) Der Bund hat den Trägern der gesetzlichen Pensionsversicherung
die in der nach den Rechnungsvorschriften für die Sozialversicherungsträger zu
erstellenden gesonderten Erfolgsrechnung nach diesem Bundesgesetz nach-
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gewiesenen Aufwendungen für das Pflegegeld, die Sachleistungen, die Reise-
kosten, den vertrauensärztlichen Dienst und die sonstige Betreuung, die Zustell-
gebühren, den entsprechenden Anteil an den Verwaltungsaufwendungen sowie
die sonstigen Aufwendungen zu ersetzen. Dabei sind Ersätze für Leistungsauf-
wendungen sowie sonstige Erträge in Abzug zu bringen. Die anteiligen Verwal-
tungsaufwendungen können pauschal ermittelt und vom Bund in der Höhe des
festgesetzten Pauschalbetrages ersetzt werden. Der Bundesminister für Arbeit
und Soziales hat die Pauschalbeträge nach Anhörung des Dachverbandes der
Sozialversicherungsträger im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan-
zen festzusetzen.

(2) Der Bund hat den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung den Auf-
wand für das auf Grund akausaler Behinderungen geleistete Pflegegeld und
den entsprechenden Anteil an den Verwaltungsaufwendungen hiefür zu erset-
zen, wobei Ersätze für das auf Grund akausaler Behinderungen geleistete
Pflegegeld in Abzug zu bringen sind. Der Aufwand für das auf Grund akau-
saler Behinderungen geleistete Pflegegeld kann pauschal ermittelt und vom
Bund in der Höhe des festgesetzten Pauschalbetrages ersetzt werden. Der
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat den Pau-
schalbetrag im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festzu-
setzen. Im Übrigen ist Abs. 1 dritter und vierter Satz anzuwenden. Für die
finanzielle Vollziehung der Aufgaben gemäß § 22 Abs. 1 Z 1 und Z 2 hat die
Pensionsversicherungsanstalt als Entscheidungsträger nach diesem Bundes-
gesetz im Bereich der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt einen eigenen
Rechenkreis als Teil ihres Rechnungsabschlusses einzurichten, der eine Zu-
ordnung der für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Aufwände sowie
der damit verbundenen Erträge eindeutig ermöglicht, und im Zuge des jährli-
chen Rechnungsabschlusses eine eigene Erfolgsrechnung für diesen Aufga-
benbereich zu erstellen.

(3) Der Bund hat ab 1. Jänner 2011 bis 31. Dezember 2011 der von der
ÖBB-Holding AG gemäß § 52a des Bundesbahngesetzes, BGBl. Nr. 825/1992,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 95/2009, mit Angelegen-
heiten nach dem Bundespflegegeldgesetz beauftragten Gesellschaft und ab
1. Jänner 2012 der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen
und Bergbau, als Entscheidungsträger gemäß § 22 Abs. 1 Z 4, die in der Er-
folgsrechnung nachgewiesenen Aufwendungen für das Pflegegeld sowie die
den in Abs. 1 erster Satz angeführten weiteren Aufwendungen entsprechenden
Aufwendungen analog Abs. 1 zu ersetzen, soweit diese den Anteil des Beitrags-
aufkommens für die gemäß § 472a des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, versicherten aktiven Bediensteten, der einem
Beitragssatz von 0,8 vH entspricht, übersteigen.

(3a) Die von der ÖBB-Holding AG gemäß § 52a des Bundesbahngesetzes
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 95/2009 beauftragte Gesell-
schaft oder deren Rechtsnachfolger hat, so lange dies von der Versicherungs-
anstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau benötigt wird, ihre
IT-Systeme und Unterstützungseinrichtungen entsprechend den Anforderungen
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau ge-
gen Entgelt zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 22 Abs. 1 Z 4 weiterhin einzu-
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setzen und für die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen
und Bergbau entsprechend deren Bedarf nutzbar zu machen.

(3b) Für die finanzielle Vollziehung der Aufgaben gemäß § 22 Abs. 1 Z 4 hat
die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
einen eigenen Rechenkreis als Teil ihres Rechnungsabschlusses einzurichten,
der eine Zuordnung der für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Auf-
wände sowie der damit verbundenen Erträge und der Ausgleichszahlungen
gemäß Abs. 3c der ÖBB-Holding AG oder deren Rechtsnachfolger eindeutig
ermöglicht und im Zuge des jährlichen Rechnungsabschlusses eine eigene
Erfolgsrechnung für diesen Aufgabenbereich zu erstellen.

(3c) Der vom Bund gemäß Abs. 3 der Versicherungsanstalt öffentlich Be-
diensteter, Eisenbahnen und Bergbau nicht abgegoltene Teil ihrer Aufwände ist
durch die ÖBB-Holding AG oder deren Rechtsnachfolger auszugleichen, wobei
die ÖBB-Holding AG diesen Aufwand von den betroffenen Gesellschaften er-
setzt erhält. Dazu hat die ÖBB-Holding AG oder deren Rechtsnachfolger der
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau den
Anteil am Beitragsaufkommen gemäß Abs. 3, der einem Beitragssatz von 0,8 vH
entspricht, zum ersten Tag jeden Monats, beginnend mit 1. Jänner 2012, anzu-
weisen. Die ÖBB-Holding AG oder deren Rechtsnachfolger hat diese Ausgleich-
zahlung, nach Abstimmung mit der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau, entsprechend der Fälligkeit der Pflegegeldzahlun-
gen zeitgerecht vorzufinanzieren und bereits die Auszahlung der am 1. Jänner
2012 fälligen Pflegegeldzahlungen zu gewährleisten. Diese Vorfinanzierung
wird jeweils mit dem zum ersten Tag jeden Monats fälligen Anteil am Beitrags-
aufkommen gegenverrechnet.

(3d) Die ÖBB-Holding AG oder deren Rechtsnachfolger haben für den von
ihnen an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und
Bergbau zu leistenden Aufwandsersatz keinen Anspruch gegenüber dem Bund.

(4) Der Bund hat den Trägern der gesetzlichen Pensions- und Unfallver-
sicherung und der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen
und Bergbau den nach Abs. 1 bis 3 gebührenden Kostenersatz monatlich im er-
forderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf seine Kassenlage zu bevor-
schussen.

(5) Der Bund hat der Pensionsversicherungsanstalt als Entscheidungsträger
gemäß § 22 Abs. 1 Z 5 und der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau als Entscheidungsträger gemäß § 22 Abs. 1 Z 3 für
Bezieher einer Leistung nach § 3 Abs. 1 Z 4 lit. b, c und e sowie § 3 Abs. 1 Z 9
die in der Erfolgsrechnung nachgewiesenen Aufwendungen für das Pflegegeld
sowie die in Abs. 1 erster Satz angeführten weiteren Aufwendungen analog
Abs. 1 zu ersetzen. Der Bund hat diesen Entscheidungsträgern den gebühren-
den Kostenersatz monatlich im erforderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf
seine Kassenlage zu bevorschussen. Dies gilt für die Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau insoweit nicht, als die Leis-
tungen unter entsprechender Anwendung der §§ 4 und 5 Abs. 2 Bundespen-
sionsamtübertragungs-Gesetz, BGBl. I Nr. 89/2006, aus Mitteln des Bundes er-
bracht werden.
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6. ABSCHNITT

Verfahren

Allgemeine Bestimmungen

§ 24. Auf das Verfahren finden, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes
bestimmt, vor den Sozialversicherungsträgern die Bestimmungen der §§ 354,
358 bis 361, 362a bis 367 ASVG und vor den übrigen Entscheidungsträgern
die Vorschriften des AVG mit Ausnahme der §§ 45 Abs. 3 und 68 Abs. 2 AVG
Anwendung.

Antragstellung

§ 25. (1) Die Leistungen nach diesem Bundesgesetz sind, ausgenommen
bei Einleitung eines amtswegigen Verfahrens zur Feststellung der Anspruchs-
voraussetzungen gemäß §§ 4 und 4a durch einen Unfallversicherungsträger
durch Antrag beim zuständigen Entscheidungsträger geltend zu machen. Wird
der Antrag bei einer anderen Behörde, einem anderen Sozialversicherungsträ-
ger, einem Gericht oder einem Gemeindeamt eingebracht, so ist der Antrag un-
verzüglich an den zuständigen Entscheidungsträger weiterzuleiten und gilt als
ursprünglich richtig eingebracht.

(2) Antragsberechtigt gemäß Abs. 1 sind der Anspruchswerber selbst oder
sein gesetzlicher Vertreter (§ 1034 ABGB), wenn er mit der Besorgung dieser
Angelegenheit betraut worden ist. Überdies kann ein Antrag auf Zuerkennung
oder Erhöhung des Pflegegeldes auch durch Familienmitglieder oder Haushalts-
angehörige ohne Nachweis der Bevollmächtigung gestellt werden, wenn kein
Zweifel über Bestand und Umfang der Vertretungsbefugnis besteht.

(3) Bei Vorliegen der Voraussetzungen für den Anspruchsübergang gemäß
§ 13 ist auch der Kostenträger antragsberechtigt; die Antragstellung begründet
keine Parteistellung des Kostenträgers, die über den Ersatzanspruch gemäß
§ 13 hinausgeht. Die Antragstellung gilt als Verständigung gemäß § 13 Abs. 2.

(4) Anträge auf Zuerkennung oder Erhöhung des Pflegegeldes sind ohne
Durchführung eines Ermittlungsverfahrens zurückzuweisen, wenn seit Rechts-
kraft der letzten Entscheidung noch kein Jahr verstrichen ist und keine wesentli-
che Änderung der Anspruchsvoraussetzungen glaubhaft bescheinigt ist.

Begutachtung

§ 25a. (1) Auf Wunsch des Pflegebedürftigen oder seines gesetzlichen Ver-
treters (§ 1034 ABGB) ist bei der Untersuchung die Anwesenheit und Anhörung
einer Person seines Vertrauens zu ermöglichen. Hieraus entstehende Kosten
werden nicht ersetzt.

(2) Bei der Begutachtung von pflegebedürftigen Personen in stationären Ein-
richtungen sind zur Beurteilung der konkreten Pflegesituation auch Informatio-
nen des Pflegepersonals einzuholen und die Pflegedokumentation zu berück-
sichtigen.
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(3) Bei pflegebedürftigen Personen, die durch ambulante Dienste betreut
werden, sind bei der Begutachtung zur Verfügung gestellte Pflegedokumentatio-
nen zu berücksichtigen.

(4) Bei pflegebedürftigen Personen, die im Rahmen eines Betreuungsver-
hältnisses im Sinne des HBeG oder gemäß § 159 GewO 1994 betreut werden,
sind bei der Begutachtung Informationen der Betreuungskräfte zur Beurteilung
der konkreten Pflegesituation einzuholen und zur Verfügung gestellte Betreu-
ungsdokumentationen und Haushaltsbücher zu berücksichtigen. Die Betreu-
ungskräfte sind dabei zur Auskunft verpflichtet; hieraus entstehende Kosten
werden nicht ersetzt.

(5) Für die Ausbildung von Personen, die zur Erstellung von Gutachten in An-
gelegenheiten des Pflegegeldes herangezogen werden dürfen, haben die Pen-
sionsversicherungsträger nach dem ASVG – gemeinsam mit den Trägern der
Pensionsversicherung nach dem GSVG und dem BSVG, der Versicherungs-
anstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau und dem Bundesamt
für Soziales und Behindertenwesen – im Rahmen eines gemeinnützigen Ver-
eines eine Akademie für ärztliche und pflegerische Begutachtung aufzubauen
und zu betreiben.

Mitwirkungspflicht

§ 26. (1) Die Leistung des Pflegegeldes kann abgelehnt, gemindert oder ent-
zogen werden, wenn und solange der Anspruchsberechtigte oder Anspruchs-
werber ohne triftigen Grund

1. einer schriftlichen Aufforderung zum Erscheinen zu einer ärztlichen Unter-
suchung nicht entspricht oder

2. eine für die Entscheidungsfindung unerläßliche ärztliche Untersuchung
verweigert oder

3. sich weigert, die zur Durchführung des Verfahrens unerläßlichen Angaben
zu machen oder

4. Ansprüche auf anrechenbare Geldleistungen nach ausländischen Vor-
schriften gemäß § 7 trotz schriftlicher Aufforderung nicht nachweislich gel-
tend macht.

(2) Voraussetzung für eine bescheidmäßige Verfügung nach Abs. 1 ist je-
doch, daß der Anspruchsberechtigte oder Anspruchswerber auf die Folgen sei-
nes Verhaltens nachweislich aufmerksam gemacht worden ist. Eine Nachzah-
lung für die Zeit der Ablehnung, Minderung oder Entziehung des Pflegegeldes
hat zu unterbleiben.

Bescheide

§ 27. (1) Bescheide nach diesem Bundesgesetz sind schriftlich zu erlassen.

(2) Bescheide haben auf die Möglichkeit, eine Klage beim zuständigen Ge-
richtshof erster Instanz als Arbeits- und Sozialgericht bzw. beim Arbeits- und
Sozialgericht Wien einzubringen, auf die dabei einzuhaltende Frist, die Form der
Einbringung und auf das Erfordernis des hinreichend bestimmten Klagebegeh-
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rens gemäß § 82 des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes (ASGG), BGBl.
Nr. 104/1985, hinzuweisen.

(3) Im Falle der Neubemessung des Pflegegeldes als Folge von Änderungen
dieses Bundesgesetzes oder der Anpassung des Pflegegeldes besteht keine
Verpflichtung zur Erlassung eines Bescheides.

(4) Im Verfahren gemäß §§ 13 und 18 Abs. 2 haben die Entscheidungsträger
gegenüber den Trägern der Sozialhilfe oder den Empfängern des Kostenersat-
zes keinen Bescheid zu erlassen.

(5) Ergibt sich nachträglich, daß eine Geldleistung bescheidmäßig infolge
eines wesentlichen Irrtums über den Sachverhalt oder eines offenkundigen Ver-
sehens zu Unrecht abgelehnt, entzogen, eingestellt, zu niedrig bemessen oder
zum Ruhen gebracht wurde, so ist mit Wirkung vom Tage der Auswirkung des
Irrtums oder Versehens der gesetzliche Zustand herzustellen.

§ 28. (1) Bescheide über Anträge auf Zuerkennung des Pflegegeldes sind
binnen sechs Monaten nach dem Einlangen des Antrages zu erlassen. Zeiten,
während derer das Verfahren gemäß § 38 zweiter Satz AVG ausgesetzt ist, sind
in diese Frist nicht einzurechnen.

(2) Hat der Entscheidungsträger einen Bescheid zu erlassen, kann er dies
aber innerhalb der Frist nach Abs. 1 nicht, weil der Sachverhalt noch nicht genü-
gend geklärt ist, so hat er, wenn seine Leistungspflicht dem Grunde nach fest-
steht, die Leistung zu bevorschussen; § 8 Abs. 2 und 3 sind anzuwenden.

Ersatz von Reisekosten

§ 30. Reisekosten, die dem Anspruchsberechtigten oder Anspruchswerber
für sich und eine notwendige Begleitperson auf Grund einer schriftlichen Auffor-
derung zum Erscheinen zu einer ärztlichen Untersuchung zur Durchführung die-
ses Bundesgesetzes entstehen, sind nach den beim jeweiligen Entscheidungs-
träger in Vollziehung der im § 3 genannten Normen anzuwendenden Bestim-
mungen zu ersetzen; subsidiär gilt § 37 PG 1965.

Sachverständige

§ 31. Bezüglich der Bestellung, Enthebung und Honorierung der freien ärztli-
chen Sachverständigen gelten die beim jeweiligen Entscheidungsträger in Voll-
ziehung der im § 3 genannten Normen anzuwendenden Bestimmungen.

Verarbeitung von personenbezogenen Daten

§ 32. Die Entscheidungsträger und Gerichte sind ermächtigt, die auf Grund
der im § 3 genannten Normen verarbeiteten personenbezogenen Daten von An-
spruchsberechtigten oder Anspruchswerbern nach diesem Bundesgesetz be-
treffend Generalien, Versicherungsnummer, Art und Einschätzung der Gesund-
heitsschädigung, das sind personenbezogene Daten aus ärztlichen Befunden
und Sachverständigengutachten, sowie Art und Höhe von pflegebezogenen
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Geldleistungen zur Feststellung der Gebührlichkeit und Höhe des Pflegegeldes
zu verarbeiten.

Mitwirkung

§ 33. (1) Die Entscheidungsträger und die übrigen Träger der Sozialversi-
cherung, die Bezirksverwaltungsbehörden und Ämter der Landesregierungen
sind verpflichtet, auf Verlangen einander sowie den Gerichten die zur Fest-
stellung der Gebührlichkeit und Höhe des Pflegegeldes erforderlichen personen-
bezogenen Daten betreffend Generalien der Anspruchsberechtigten oder An-
spruchswerber, Versicherungsnummer, Zugehörigkeit zum anspruchsberechtig-
ten Personenkreis (§ 3), Art und Einschätzung der Gesundheitsschädigung, das
sind personenbezogene Daten aus ärztlichen Befunden und Sachverständigen-
gutachten, sowie Art und Höhe von pflegebezogenen Geldleistungen zu über-
mitteln.

(2) Die Entscheidungsträger (§ 22) sind verpflichtet, dem Dachverband der
Sozialversicherungsträger auf Verlangen folgende personenbezogene Daten
zur automationsunterstützten Besorgung der Statistik der Pflegevorsorge im
Einzelfall zu übermitteln:

1. Versicherungsnummer der Bezieher von Pflegegeld und Ordnungsbegriff
des Entscheidungsträgers

2. Geschlecht der Bezieher von Pflegegeld
3. Postleitzahl und Bundesland des Wohnsitzes der Pflegegeldbezieher
4. Art der Grundleistung, zu der das Pflegegeld gewährt wird
5. Stufe des Pflegegeldes
6. Art der Behinderung
7. Art und Höhe der anrechenbaren Geldleistung gemäß § 7
8. Ruhen des Pflegegeldes und Ruhensgrund gemäß § 12
9. Übergang, Übergangsgrund und Höhe der übergehenden Leistung ge-

mäß § 13
10. Höhe des Betrages, mit dem das Pflegegeld gemäß § 20 durch Sachleis-

tungen ersetzt wurde
11. Höhe und Grund der Ausgleichszahlungen gemäß § 44
12. Höhe der Leistungen bei Auslandsaufenthalt gemäß § 46 bzw. § 500

ASVG und Aufenthaltsstaat
13. Auszahlungsbetrag der Pflegegelder
14. Datum und Art der Anträge
15. Datum und Art der Erledigungen
16. Betreuungs- und Hilfsmaßnahmen sowie das Gesamtausmaß des fest-

gestellten Pflegebedarfes
17. Höhe des Betrages, der gemäß § 18 Abs. 2 an den Empfänger des Kos-

tenersatzes ausbezahlt wird.
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörden, die Ämter der Landesregierungen, die

Sozialhilfeverbände, der Fonds Soziales Wien, die Gemeinden, die Abgaben-
behörden des Bundes, die öffentlichen und privaten Krankenanstalten, die Kran-
kenfürsorgeanstalten, die privaten stationären Betreuungs- und Pflegeeinrich-
tungen sowie die gesetzlichen beruflichen Vertretungen der Rechtsanwälte sind
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verpflichtet, auf begründetes Ersuchen der Entscheidungsträger oder der Ge-
richte im Ermittlungsverfahren zur Durchführung dieses Bundesgesetzes mitzu-
wirken, wenn dies im Interesse der Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Kosten-
ersparnis gelegen ist. Die Mitwirkungspflicht umfasst auch die Übermittlung von
personenbezogenen Daten im Sinne des Abs. 1.

(4) Ist in Angelegenheiten nach diesem Bundesgesetz der in § 22 Abs. 1 Z 3
genannte Entscheidungsträger zuständig, so hat die Bundesrechenzentrum
GmbH als Auftragsverarbeiter gemäß Art. 4 Z 8 der Datenschutz-Grundverord-
nung an der Berechnung und Zahlbarstellung des Pflegegeldes sowie an der
Durchführung von Verfahren nach diesem Bundesgesetz mitzuwirken.

(5) Die Ämter der Landesregierungen, der Landesschulrat für Oberöster-
reich, die Österreichische Post AG, die Telekom Austria AG und die Österreichi-
sche Postbus AG sind verpflichtet, der Versicherungsanstalt öffentlich Bediens-
teter, Eisenbahnen und Bergbau als Entscheidungsträger gemäß § 22 Abs. 1
Z 3 sowie der Pensionsversicherungsanstalt als Entscheidungsträger gemäß
§ 22 Abs. 1 Z 5 sämtliche für die Übernahme der Pflegegeldfälle auf Grund des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2011 erforderlichen personenbezogenen Daten
in elektronisch verwertbarer Form zeitgerecht zu überlassen.

(6) Der Dachverband der Sozialversicherungsträger hat zur Feststellung der
Voraussetzungen oder der Höhe einer pflegebezogenen Leistung der Sozialhilfe
oder der Bedarfsorientierten Mindestsicherung sowie für das damit im Zusam-
menhang stehende Kostenerstattungs- und Rückersatzverfahren den Ländern
auf Anfrage folgende hiefür erforderliche personenbezogene Daten elektronisch
durch eine Abfragemöglichkeit bei der Bundespflegegeld-Datenbank zur Ver-
fügung zu stellen:

1. Pflegegeldstufe, Anweisungsbetrag der Leistung und Anweisungsmonat,
2. Beginn der Leistung,
3. Datum und Grund der Einstellung des Leistungsbezuges.

Die beim Dachverband der Sozialversicherungsträger dafür anfallenden Kosten
sind von den Ländern zu ersetzen.

(7) Die Entscheidungsträger nach § 22 BPGG und der Dachverband der So-
zialversicherungsträger sind ermächtigt, zum Zweck der Information über die
Möglichkeiten zur Inanspruchnahme der kostenlosen Impfung gegen SARS-
CoV-2 die folgenden personenbezogenen Daten an die jeweils betroffenen Äm-
ter der Landesregierungen und an den Fonds Soziales Wien zu übermitteln:

1. Namen,
2. Pflegegeldstufe und Änderungen der Pflegegeldstufe,
3. Geschlecht,
4. Geburtsdatum,
5. Versicherungsnummer und
6. Meldeadresse.

Die Entscheidungsträger und der Dachverband der Sozialversicherungsträger
haben bei der Datenübermittlung die in Artikel 32 Datenschutz-Grundverord-
nung festgelegten Datensicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Die verarbeiteten
personenbezogenen Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für die Erfül-
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lung des konkreten Zwecks der obgenannten Information nicht mehr benötigt
werden, spätestens jedoch mit Ablauf des 30. Juni 2022.

(8) Abs. 7 tritt mit Ablauf des 30. Juni 2022 außer Kraft.

6a. Abschnitt

Qualitätssicherung

Qualitätssicherung

§ 33a. (1) Die Entscheidungsträger (§ 22) können Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung durchführen. Insbesondere können sie in Form von Hausbesu-
chen überprüfen, ob eine den Bedürfnissen der pflegebedürftigen Person ent-
sprechende Pflege gegeben ist und erforderlichenfalls durch Information und
Beratung zu deren Verbesserung beitragen. Dabei sollen nach Möglichkeit auch
die an der konkreten Pflegesituation beteiligten Personen einbezogen werden.
Solche Hausbesuche können auch auf Wunsch der pflegebedürftigen Person
oder der Angehörigen durchgeführt werden.

(2) Die Entscheidungsträger (§ 22) können pflegenden Angehörigen, die im
Rahmen eines Hausbesuches gemäß Abs. 1 psychische Belastungen angege-
ben haben, als Beitrag zur Prävention und als weitere qualitätssichernde Maß-
nahme Unterstützungsgespräche anbieten.

(3) Die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen ist ermächtigt, die für
die Durchführung der Unterstützungsgespräche nach Abs. 2 notwendigen, per-
sonenbezogenen Daten zu verarbeiten. Folgende Datenarten werden dabei ver-
arbeitet:

1. personenbezogene Daten der pflegebedürftigen Person:
a) Sozialversicherungsnummer,
b) Pflegegeldstufe,
c) Geburtsdatum,
d) Geschlecht,
e) Dauer der Pflege durch den Angehörigen,
f) Dauer des Pflegegeldbezugs;

2. personenbezogene Daten der Person, mit der das Unterstützungsgespräch
geführt wird:
a) Name,
b) Sozialversicherungsnummer,
c) Geburtsdatum,
d) Geschlecht,
e) Adresse (Bundesland),
f) Datum und Ort des Gesprächs,
g) angegebene psychische Belastungen,
h) Objektressourcen,
i) Lebensbedingungen und Umstände,
j) persönliche Ressourcen,
k) Energieressourcen,
l) Ziele zur Entlastung der Situation,
m) Empfehlungen durch Berater.
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(4) Die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen ist verpflichtet, die in
Abs. 3 angeführten personenbezogenen Daten im Einzelfall der Anwendung
Pflegegeldinformation – PFIF des Dachverbandes der Sozialversicherungsträ-
ger zur Selektionsmöglichkeit für weitere Qualitätssicherungsmaßnahmen und
zur Besorgung der Statistik elektronisch zu übermitteln.

Information und Kontrolle

§ 33b. (1) Die Entscheidungsträger haben den Anspruchsberechtigten und
seinen gesetzlichen (§ 1034 ABGB) oder bevollmächtigten Vertreter über den
Zweck des Pflegegeldes (§ 1) zu informieren.

(2) Die Entscheidungsträger sind berechtigt, die zweckgemäße Verwendung
des Pflegegeldes zu kontrollieren; die im Abs. 1 genannten Personen haben die
dazu erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Wenn Hinweise auf eine drohende
Unterversorgung vorliegen, ist auch der Zutritt zu den Wohnräumen des Pflege-
bedürftigen zu gewähren.

(3) Wenn die im Abs. 1 genannten Personen ihren Verpflichtungen gemäß
Abs. 2 nicht oder nicht ausreichend nachkommen, kann das Pflegegeld für die
Dauer der Weigerung gemindert, entzogen oder durch Sachleistungen ersetzt
werden (§ 20).

Förderung von Projekten der Pflegevorsorge

§ 33c. (1) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsu-
mentenschutz kann Projekte von gemeinnützigen Organisationen der freien
Wohlfahrtspflege, von Gebietskörperschaften oder von Sozialhilfeverbänden auf
Ansuchen fördern, wenn diese Belange der Pflegevorsorge beinhalten und von
überregionaler Bedeutung sind.

Solche Projekte sind insbesondere:
1. Maßnahmen zur Qualitätssicherung;
2. Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung für Probleme pflegebedürfti-

ger Menschen;
3. Herausgabe fachspezifischer Informationen;
4. innovative Projekte.
(2) Auf die Gewährung von Förderungen gemäß Abs. 1 besteht kein Rechts-

anspruch. Sie erfolgen in Form von Zuschüssen im Rahmen der jeweils im Bun-
desfinanzgesetz für diesen Zweck verfügbaren Mittel.

(3) Vor der Gewährung eines Zuschusses hat sich der Förderungswerber
dem Bund gegenüber zu verpflichten, über die widmungsgemäße Verwendung
Bericht zu erstatten, Rechnung zu legen und zum Zweck der Überprüfung der
widmungsgemäßen Verwendung des Zuschusses Organen des Bundes die er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Einsicht in die Bücher und Belege und
Besichtigungen an Ort und Stelle zu gestatten. Ferner hat sich der Förderungs-
werber zu verpflichten, bei widmungswidriger Verwendung von Zuschüssen
oder Nichteinhaltung der erwähnten Verpflichtungen die Zuschüsse an den
Bund zurückzuzahlen, wobei der zurückzuzahlende Betrag für die Zeit von der
Auszahlung bis zur Rückzahlung mit einem Zinsfuß zu verzinsen ist, der 3 vH



Band2.Buch : 29-BPGG.pod    813
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

813

813

§§ 33d–34 BPGG

über dem Basiszinssatz (Art. I § 1 des 1. Euro-Justiz-Begleitgesetzes, BGBl. I
Nr. 125/1998) liegt.

Online Informationsangebote

§ 33d. (1) Für einen verbesserten Zugang zu Informationen besteht beim
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz die online In-
formationswebsite www.pflegedaheim.at. Die zentrale Aufgabe der Website be-
steht darin, pflegebedürftigen Personen und deren Angehörigen zielgerichtete
Auskünfte und Informationen zu Themen der Pflege und Betreuung zur Verfü-
gung zu stellen.

(2) Das Informationsangebot ist für den interessierten Personenkreis kosten-
los zugänglich zu machen.

(3) Die Aufbereitung und laufende Aktualisierung der angebotenen Inhalte
obliegt dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.
Die Zugriffszahlen auf die online Informationswebsite sind im jährlich erschei-
nenden österreichischen Pflegevorsorgebericht zu veröffentlichen.

§ 33 e. (1) Als Teil des Serviceangebots des Bundesministeriums für Ar-
beit, Soziales und Konsumentenschutz besteht eine online abzurufende
Servicedatenbank. Die zentrale Aufgabe dieser Servicedatenbank besteht
darin, Bürgern umfassende Informationen zu Alten- und Pflegeheimen in
Österreich, zu den bestehenden Angeboten mobiler sozialer Dienste und zu
zahlreichen anderen Einrichtungen der sozialen Landschaft Österreichs zu
geben.

(2) Die barrierefrei angebotenen Informationen sind sowohl für die eingetra-
genen Unternehmen, Vereine und Organisationen als auch für den abfragenden
Personenkreis kostenlos zugänglich zu machen.

(3) Anbieter mobiler sozialer Dienste, teilstationärer sozialer Dienste sowie
Betreiber von Alten- und Pflegeheimen, Pflegeplätzen und Angeboten betreuter
Wohnformen haben die Möglichkeit, sich kostenfrei in diese Datenbank ein-
zutragen, um ihr Angebot einem möglichst großen Personenkreis bekannt zu
machen.

(4) Die technische Bereitstellung des Online-Angebots sowie die laufende
Unterstützung bei der Eintragung durch die in Abs. 3 genannten Unternehmen
erfolgt durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz.

7. ABSCHNITT

Übertragener Wirkungsbereich

§ 34. (1) Die Sozialversicherungsträger gemäß § 22 Abs. 1 Z 1, 2 und 5 ha-
ben die Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im übertragenen Wirkungsbe-
reich nach den Weisungen des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz zu vollziehen.
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(2) Der Entscheidungsträger gemäß § 22 Abs. 1 Z 3 und 4 hat die Aufgaben
nach diesem Bundesgesetz im übertragenen Wirkungsbereich nach den Wei-
sungen des Bundesministers für Finanzen zu vollziehen.

8. ABSCHNITT

Verweisungen

§ 35. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzu-
wenden.

§ 36. Soweit in anderen Gesetzen auf bisherige pflegebezogene Geldleistun-
gen, die durch dieses Bundesgesetz geändert oder aufgehoben werden, verwie-
sen wird, gelten diese Verweisungen als Verweisungen auf das Pflegegeld nach
diesem Bundesgesetz.

§ 36a. Soweit in bundesgesetzlichen Vorschriften auf das Pflegegeld nach
den bisherigen landesgesetzlichen Bestimmungen verwiesen wird, gelten diese
ab 1. Jänner 2012 als Verweisungen auf das Pflegegeld nach diesem Bundes-
gesetz in der jeweils entsprechenden grammatikalischen Form.

Inkrafttreten von Verordnungen

§ 37. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits ab
dem auf seine Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen frühes-
tens mit 1. Juli 1993 in Kraft gesetzt werden.

9. ABSCHNITT

Übergangsrecht

§ 38. (1) Personen, denen zum 30. Juni 1993 ein Hilflosenzuschuß, eine
Hilflosenzulage oder ein Pflegegeld nach den im § 3 angeführten Normen
rechtskräftig zuerkannt ist („bisherige pflegebezogene Leistung“) und die zum
anspruchsberechtigten Personenkreis gemäß § 3 zählen, ist von Amts wegen
mit Wirkung vom 1. Juli 1993 nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes ein
Pflegegeld in Höhe der Stufe 2 zu gewähren. Diesen Personen gilt ein Pflege-
geld in Höhe der Stufe 2 als rechtskräftig zuerkannt. Werden bis 30. Juni 1994
Anträge auf Erhöhung dieses Pflegegeldes eingebracht, ist § 25 Abs. 2 nicht an-
zuwenden.

(2) Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf Pflegegeld gemäß Abs. 1
gelten die Bestimmungen des § 6. Bei Zusammentreffen von mehreren An-
sprüchen auf pflegebezogene Leistungen, für deren Auszahlung bisher nur ein
Entscheidungsträger zuständig war, obliegt diesem auch die Gewährung des
Pflegegeldes.
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§ 39. (1) Die bisherigen pflegebezogenen Geldleistungen gelten mit 30. Juni
1993 als rechtskräftig eingestellt.

(2) Wenn solche Geldleistungen noch für Zeiträume nach dem 30. Juni 1993
ausbezahlt werden, sind diese auf das Pflegegeld anzurechnen.

§ 40. (1) Bringen Bezieher bisheriger pflegebezogener Leistungen bis
31. Dezember 1993 einen Antrag auf Erhöhung des Pflegegeldes ein, kann das
höhere Pflegegeld ab Vorliegen der Voraussetzungen – frühestens ab 1. Juli
1993 – geleistet werden.

(2) Die Entscheidung in Verfahren nach Abs. 1 hat ohne neuerliche ärztliche
Untersuchung zu erfolgen, wenn durch die aktenkundigen Tatsachen und die in
früheren Verfahren eingeholten Gutachten der Sachverhalt ausreichend geklärt
ist.

§ 41. Für den Ersatz zu Unrecht bezogener bisheriger pflegebezogener
Geldleistungen, die sich auf Zeiträume vor dem 1. Juli 1993 beziehen, gelten die
jeweiligen Bestimmungen der im § 3 genannten Normen in der bis zum 30. Juni
1993 geltenden Fassung.

§ 42. § 13 Abs. 2 ist nicht anwendbar, wenn zum 30. Juni 1993 der Anspruch
auf die bisherige pflegebezogene Leistung auf einen Kostenträger übergegan-
gen ist; in diesen Fällen bezieht sich dieser Anspruchsübergang ab 1. Juli 1993
auf das Pflegegeld.

§ 43. (1) Die am 1. Juli 1993 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Ver-
fahren betreffend bisherige pflegebezogene Leistungen sind nach den bisheri-
gen Verfahrensvorschriften zu Ende zu führen, wenn das Datum der ersten erst-
instanzlichen Entscheidung einer Verwaltungsbehörde vor dem 1. Juli 1993
liegt. Wird die erste derartige Entscheidung nach dem 30. Juni 1993 gefällt, gel-
ten die Verfahrensvorschriften dieses Bundesgesetzes.

(2) Allen am 1. Juli 1993 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren
sind für die Zeit bis zum 30 Juni 1993 die bis zu diesem Zeitpunkt jeweils für die
Beurteilung des Anspruches geltenden Bestimmungen der im § 3 genannten
Normen zugrunde zu legen; § 38 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 gelten sinnge-
mäß. Dies gilt auch für gerichtliche Verfahren.

§ 44. (1) Ab 1. Juli 1993 ist ein Ausgleich zu leisten, wenn
1. das Pflegegeld gemäß § 38 oder § 40 betragsmäßig geringer ist als die

bisherige pflegebezogene Geldleistung (einschließlich allfälliger Sonder-
zahlungsanteile),

2. sich auf Grund der Anrechnung gemäß § 7 ein Betrag ergibt, der unter
dem Betrag der bisherigen pflegebezogenen Leistungen liegt oder

3. auf Grund der Anrechnung gemäß § 7 kein Pflegegeld ausgezahlt wird.
Der Ausgleich nach Z 1 und 2 ist in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen
dem gebührenden Pflegegeld und den bisherigen pflegebezogenen Geldleistun-
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gen und der Ausgleich nach Z 3 in Höhe jener Leistung zu erbringen, die auf
Grund des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes mit 1. Juli 1993 entfallen ist.

(2) Auf die gemäß Abs. 1 gewährten Ausgleiche sind Erhöhungen des Pfle-
gegeldes auf Grund einer Einordnung in eine höhere Stufe entsprechend anzu-
rechnen. Gleiches gilt für die gemäß Abs. 1 Z 3 gewährten Ausgleiche bei Erhö-
hungen der gemäß § 7 anrechenbaren pflegebezogenen Leistungen, die sich
auf Grund einer höheren Einreihung ergeben. Ausgleiche gebühren nicht, wenn
die Höhe des Ausgleiches 1,50 Euro monatlich nicht erreicht.

(3) Tritt eine Änderung in der Sachlage ein, die nach den bis zum 30. Juni
1993 geltenden gesetzlichen Regelungen die Minderung oder Entziehung jener
pflegebezogenen Leistung, an deren Stelle der Ausgleich gewährt wird, zur
Folge hätte, ist der Ausgleich entsprechend zu mindern oder zu entziehen.

(4) Soweit in den Abs. 1 bis 3 nichts anderes bestimmt ist, sind auf Ausglei-
che die für das Pflegegeld geltenden Regelungen sinngemäß anzuwenden.

(5) Die Ausgleiche gemäß Abs. 1 sind mit Wirkung vom 1. Jänner 2005 von
Amts wegen um 2% zu erhöhen und gemäß § 18 Abs. 4 auf Beträge von vollen
10 Cent zu runden. Der Vervielfachung sind die für das Jahr 2004 gebührenden
Beträge zugrunde zu legen.

(6) Die Ausgleiche gemäß Abs. 1 sind mit Wirkung vom 1. Jänner 2009 von
Amts wegen wie folgt zu erhöhen und gemäß § 18 Abs. 4 auf Beträge von vollen
10 Cent zu runden:

1. bei einem Anspruch auf ein Pflegegeld der Stufen 1 oder 2 um 4%,
2. bei einem Anspruch auf ein Pflegegeld der Stufen 3 bis 5 um 5% und
3. bei einem Anspruch auf ein Pflegegeld der Stufen 6 oder 7 um 6%.

Der Vervielfachung sind die für das Jahr 2008 gebührenden Beträge zugrunde
zu legen.

(7) Die Ausgleiche gemäß Abs. 1 sind mit Wirkung vom 1. Jänner 2016 von
Amts wegen um 2% zu erhöhen und gemäß § 18 Abs. 4 auf Beträge von vollen
10 Cent zu runden. Der Vervielfachung sind die für das Jahr 2015 gebührenden
Beträge zugrunde zu legen.

(8) Die Ausgleiche gemäß Abs. 1 sind mit Wirkung vom 1. Jänner 2020 und
in der Folge mit 1. Jänner jeden Jahres von Amts wegen mit dem Anpassungs-
faktor des § 108f ASVG zu vervielfachen und gemäß § 18 Abs. 4 auf Beträge
von vollen 10 Cent zu runden. Der Vervielfachung sind die für das jeweils voran-
gegangene Jahr ermittelten und gerundeten Beträge zugrunde zu legen.

(9) Die Ausgleiche gemäß Abs. 1 zu einem Pflegegeld, bei dem die Anre-
chung der Erhöhung der Familienbeihilfe für erheblich behinderte Kinder auf-
grund der Änderung des § 7 entfällt, sind aus diesem Grund mit Wirkung vom
1. Jänner 2023 von Amts wegen nicht neu zu bemessen.

§ 45. Zum Zwecke der Anrechnung gemäß § 7 dürfen die personenbezoge-
nen Daten von Anspruchsberechtigten nach den Versorgungsgesetzen vom
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen bzw. von den Ämtern der Lan-
desregierungen an die Entscheidungsträger nach diesem Bundesgesetz über-
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mittelt werden. Diejenigen personenbezogenen Daten, die von den Entschei-
dungsträgern nicht zur Feststellung der Anrechnung nach § 7 benötigt werden,
sind nach Durchführung des Abgleichs zu löschen.

§ 46. (1) Personen, denen zum 30. Juni 1993 eine bisherige pflegebezo-
gene Leistung rechtskräftig zuerkannt ist und die am 1. Juli 1993 ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt im Ausland haben, sind diese Leistungen für die Dauer dieses
Aufenthaltes im bisherigen Ausmaß weiterhin zu erbringen; diese Leistungen
gelten als rechtskräftig zuerkannt. Die Beträge sind mit Wirkung vom 1. Jänner
2002 und in weiterer Folge mit Wirkung vom 1. Jänner jeden Jahres mit dem An-
passungsfaktor des § 108f ASVG zu vervielfachen und gemäß § 18 Abs. 4 auf
Beträge von vollen 10 Cent zu runden. Der Vervielfachung sind die für das je-
weils vorangegangene Jahr ermittelten und gerundeten Beträge zugrunde zu le-
gen. Im übrigen gelten die jeweiligen Bestimmungen der im § 3 genannten Nor-
men in der bis zum 30. Juni 1993 geltenden Fassung.

(2) Allen am 1. Juli 1993 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren
auf bisherige pflegebezogene Leistungen jener Personen, die am 1. Juli 1993 ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, sind für die Zeit bis zum 30. Juni
1993 die bis zu diesem Zeitpunkt jeweils geltenden Bestimmungen der im § 3
genannten Normen zugrunde zu legen. Wird festgestellt, daß zum 30. Juni 1993
eine bisherige pflegebezogene Leistung gebührt, gilt Abs. 1 sinngemäß.

(3) Für einen Zeitraum, in dem Ansprüche auf eine Leistung gemäß Abs. 1
und ein Pflegegeld nach diesem Bundesgesetz bestehen, gebührt nur die hö-
here Leistung.

§ 47. (1) § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 ist
nicht anzuwenden, wenn die Antragstellung oder die Einleitung des amtswegi-
gen Verfahrens vor dem 1. Mai 1996 erfolgt ist und das Verfahren noch nicht
rechtskräftig abgeschlossen ist. Dies gilt auch für gerichtliche Verfahren. Per-
sonen, denen vor dem 1. Mai 1996 ein Pflegegeld in Höhe der Stufe 1 bereits
rechtskräftig zuerkannt wurde, ist dieses weiterhin im Betrag von monatlich
210,90 Euro zu erbringen.

(2) § 9 Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 201/1996 sind nicht anzuwenden, wenn die Antragstellung oder die
Einleitung des amtswegigen Verfahrens vor dem 1. Mai 1996 erfolgt ist und das
Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Dies gilt auch für gerichtli-
che Verfahren.

(3) § 12 Abs. 6 und § 13 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 201/1996 sind nicht anzuwenden, wenn die Rentenumwandlung, die Unter-
bringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher oder der An-
spruchsübergang bereits vor dem 1. Mai 1996 erfolgt sind.

(4) Ist in den in Vollziehung der im § 3 genannten Normen eine Vorschußzah-
lung zur Pension (Rente) gesetzlich angeordnet, so ist Personen, die im Dezem-
ber 1996 ein Pflegegeld beziehen und bei denen der Leistungsanspruch am
31. Dezember 1996 aufrecht ist, auch ein Vorschuß an Pflegegeld zu leisten.
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Dieser Vorschuß gebührt anstelle des verhältnismäßigen Teiles des Pflegegel-
des gemäß § 9 Abs. 1 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 201/1996 für den Kalendermonat, in dem der Anspruch auf Pflegegeld
erlischt. Die Vorschußzahlung ist in der Höhe des für Dezember 1996 ausge-
zahlten Pflegegeldes spätestens am 1. Jänner 1997 flüssig zu machen. Alle auf
das Pflegegeld anzuwendenden Bestimmungen gelten auch für die Vorschuß-
zahlung.

(5) § 22 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 128/2008
ist nicht anzuwenden, wenn die Antragstellung oder die Einleitung des amtswe-
gigen Verfahrens vor dem 1. Jänner 2009 erfolgt ist und das Verfahren noch
nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Das Verfahren ist von jenem Entschei-
dungsträger zu Ende zu führen, der bis zum 31. Dezember 2008 zuständig war.

§ 47a. Bezüglich der Umrechnung auf Euro-Beträge für vor dem 1. Jänner
2002 gebührende Geldleistungen gelten die beim jeweiligen Entscheidungs-
träger in Vollziehung der im § 3 genannten Normen anzuwendenden Bestim-
mungen.

§ 48. (1) Allen am 1. Jänner 1999 noch nicht bescheidmäßig abgeschlosse-
nen Verfahren sind für die Zeit bis zum 31. Dezember 1998 die bis zu diesem
Zeitpunkt für die Beurteilung des Anspruches geltenden Bestimmungen des § 4
und der Einstufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 314/
1993, zugrunde zu legen. Dies gilt sinngemäß auch für gerichtliche Verfahren.

(2) Personen, denen zum 31. Dezember 1998 ein Pflegegeld in Höhe der
Stufe 3 rechtskräftig zuerkannt ist, ist von Amts wegen mit Wirkung vom 1. Jän-
ner 1999 ein Pflegegeld in Höhe der Stufe 4 zu gewähren, sofern die dafür erfor-
derlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 4 Abs. 2 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/1998 erfüllt sind.

(3) Die Entscheidung in Verfahren nach Abs. 2 hat ohne neuerliche ärztliche
Untersuchung zu erfolgen, wenn durch die aktenkundigen Tatsachen und die in
früheren Verfahren eingeholten Gutachten der Sachverhalt ausreichend geklärt
ist.

(4) Eine Minderung eines rechtskräftig zuerkannten Pflegegeldes wegen der
gesetzlichen Änderung der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 4 Abs. 2 oder
wegen des Außerkrafttretens der §§ 7 und 8 der Einstufungsverordnung ist nur
dann zulässig, wenn auch eine wesentliche Veränderung im Ausmaß des Pfle-
gebedarfes eingetreten ist. Dies gilt sinngemäß auch für Fälle, in denen die An-
tragstellung oder die Einleitung des amtswegigen Verfahrens vor dem 1. Jänner
1999 erfolgt ist und das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist.
Diese Bestimmungen sind auch im gerichtlichen Verfahren anzuwenden.

(5) In den Fällen des § 9 Abs. 1 zweiter Satz ist eine niedrigere Einstufung
gegenüber der Einstufung nach dem jeweiligen Landespflegegeldgesetz wegen
der gesetzlichen Änderung der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 4 Abs. 2
oder wegen des Außerkrafttretens der §§ 7 und 8 der Einstufungsverordnung
nur dann zulässig, wenn auch eine wesentliche Veränderung im Ausmaß des
Pflegebedarfes eingetreten ist. Dies gilt sinngemäß auch für Fälle, in denen die
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Antragstellung oder die Einleitung des amtswegigen Verfahrens vor dem 1. Jän-
ner 1999 erfolgt ist und das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen
ist. Diese Bestimmungen sind auch im gerichtlichen Verfahren anzuwenden.

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 128/2008

§ 48a. (1) Bringen Bezieher eines Pflegegeldes nach diesem Bundesgesetz
bis 30. April 2009 einen Antrag auf Erhöhung des Pflegegeldes ein und liegen
die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 oder 5 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 128/2008 vor, ist das höhere Pflegegeld ab 1. Jänner 2009 unter der
Annahme, dass die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 oder 5 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 128/2008 auch schon zu diesem Zeitpunkt vorgele-
gen haben, ohne weitere Prüfung zu leisten.

(2) Die Entscheidung in Verfahren nach Abs. 1 hat ohne neuerliche ärztliche
Untersuchung zu erfolgen, wenn durch die aktenkundigen Tatsachen und die in
früheren Verfahren eingeholten Gutachten der Sachverhalt ausreichend geklärt
ist.

(3) Allen am 1. Jänner 2009 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Ver-
fahren auf Zuerkennung oder Erhöhung des Pflegegeldes sind für die Zeit bis
zum 31. Dezember 2008 die bis zu diesem Zeitpunkt jeweils für die Beurteilung
des Anspruches geltenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zugrunde zu
legen.

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 3 gelten auch für gerichtliche Verfahren.

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 111/2010

§ 48b. (1) Allen am 1. Jänner 2011 noch nicht rechtskräftig abgeschlosse-
nen Verfahren auf Zuerkennung oder Erhöhung des Pflegegeldes sind die bis
zum 31. Dezember 2010 jeweils für die Beurteilung des Anspruches geltenden
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zugrunde zu legen.

(2) Eine Minderung oder Entziehung eines rechtskräftig zuerkannten Pflege-
geldes wegen der gesetzlichen Änderungen der Anspruchsvoraussetzungen
gemäß § 4 Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I
Nr. 111/2010, ist nur dann zulässig, wenn auch eine wesentliche Veränderung
im Ausmaß des Pflegebedarfes eingetreten ist. Dies gilt auch in den Fällen einer
Befristung gemäß § 9 Abs. 2.

(3) In den Fällen des § 9 Abs. 1 zweiter Satz ist eine niedrigere Einstufung
gegenüber der Einstufung nach dem jeweiligen Landespflegegeldgesetz wegen
der gesetzlichen Änderungen der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 4 Abs. 2
in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, nur dann
zulässig, wenn auch eine wesentliche Veränderung im Ausmaß des Pflegebe-
darfes eingetreten ist.

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten auch für gerichtliche Verfahren.

(5) Für Personen gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 lit. j und l, die im Dezember 2011 ein
Pflegegeld beziehen und bei denen der Leistungsanspruch am 31. Dezember
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2011 aufrecht ist, ist ein Vorschuss an Pflegegeld zu leisten. Dieser Vorschuss
gebührt anstelle des verhältnismäßigen Teiles des Pflegegeldes gemäß § 9
Abs. 3 für den Kalendermonat, in dem der Anspruch auf Pflegegeld erlischt. Die
Vorschusszahlung ist in der Höhe des für Dezember 2011 ausgezahlten Pflege-
geldes spätestens am 1. Jänner 2012 flüssig zu machen. Alle auf das Pflegegeld
anzuwendenden Bestimmungen gelten auch für die Vorschusszahlung.

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 58/2011

§ 48c. (1) Rechtskräftige Entscheidungen, die auf Grund landesgesetzlicher
Vorschriften ergangen sind, gelten als Entscheidungen nach diesem Bundesge-
setz.

(2) Ein auf Grund landesgesetzlicher Regelungen zum 31. Dezember 2011
rechtskräftig zuerkanntes Pflegegeld gilt ab 1. Jänner 2012 als nach diesem
Bundesgesetz zuerkannt. Personen, denen zum 31. Dezember 2011 ein Pflege-
geld nach den bisherigen landesgesetzlichen Regelungen rechtskräftig zuer-
kannt wurde, haben ab 1. Jänner 2012 einen Pflegegeldanspruch nach den Vor-
schriften dieses Bundesgesetzes in Höhe der bisher nach landesgesetzlichen
Vorschriften gewährten Stufe; Bescheide darüber sind nicht nochmals zu erlas-
sen. § 48b Abs. 1 bis 4 ist sinngemäß anzuwenden.

(3) Das Pflegegeld nach den bisherigen landesgesetzlichen Regelungen gilt
mit Ablauf des 31. Dezember 2011 als eingestellt.

(4) Alle am 1. Jänner 2012 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verfah-
ren, insbesondere auf Zuerkennung oder Erhöhung des Pflegegeldes nach den
bisherigen landesgesetzlichen Regelungen, sind vom bzw. gegen den bis zum
31. Dezember 2011 zuständigen Entscheidungsträger bis zur rechtkräftigen Er-
ledigung, einschließlich eines allfälligen sozialgerichtlichen Verfahrens, nach
den landesgesetzlichen Regelungen zu Ende zu führen. Nach rechtskräftiger Er-
ledigung dieser Verfahren sind Abs. 1 bis 3 sinngemäß anzuwenden. Bis zum
rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren bleibt der bisherige Entscheidungs-
träger für alle Angelegenheiten der Durchführung zuständig. Nach Abschluss
der Verfahren ist § 33 Abs. 5 anzuwenden. Der Bund hat den Ländern in solchen
Fällen den geleisteten Aufwand für ein ab 1. Jänner 2012 gebührendes Pflege-
geld zu ersetzen.

(5) Bei einem Ruhen des Anspruches auf Pflegegeld nach den bisherigen
landesgesetzlichen Regelungen ist ab 1. Jänner 2012 § 12 anzuwenden.

(6) In Fällen, in denen zum 31. Dezember 2011 nach den bisherigen landes-
gesetzlichen Regelungen ein Übergang des Anspruches auf Pflegegeld wegen
einer stationären Pflege erfolgte, ist mit Wirkung vom 1. Jänner 2012 die Höhe
des übergehenden Anspruches gemäß § 13 von Amts wegen neu festzusetzen.

(7) Rückforderungs-, Aufrechnungs- und Regressansprüche des bisherigen
Landespflegegeldträgers gehen mit Wirkung vom 1. Jänner 2012 auf den Bund
über; die Vorschriften dieses Bundesgesetzes sind sinngemäß anzuwenden.

(8) Der nach landesgesetzlichen Regelungen der Länder Niederösterreich,
Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg aus Anlass der Übernahme der Lan-
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despflegegeldfälle durch den Bund geleistete Vorschuss in Höhe des für De-
zember 2011 ausbezahlten Pflegegeldes gebührt anstelle des verhältnismäßi-
gen Teiles des Pflegegeldes gemäß § 9 Abs. 3 für den Kalendermonat, in dem
der Anspruch auf Pflegegeld erlischt. Der Bund hat den Ländern Niederöster-
reich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg den Aufwand für diese Vor-
schusszahlung zu ersetzen.

(9) Für Personen gemäß § 3 Abs. 1 Z 5 lit. c und Z 6 lit. c, die im Dezember
2011 ein Pflegegeld beziehen und bei denen der Leistungsanspruch am 31. De-
zember 2011 aufrecht ist, ist von dem mit Ablauf des 31. Dezember 2011 zu-
ständigen Entscheidungsträger ein Vorschuss an Pflegegeld zu leisten. Dieser
Vorschuss gebührt anstelle des verhältnismäßigen Teiles des Pflegegeldes ge-
mäß § 9 Abs. 3 für den Kalendermonat, in dem der Anspruch auf Pflegegeld er-
lischt. Die Vorschusszahlung ist in der Höhe des für Dezember 2011 ausbezahl-
ten Pflegegeldes spätestens am 1. Jänner 2012 zu leisten. Alle auf das Pflege-
geld anzuwendenden Bestimmungen mit Ausnahme des § 12 gelten auch für
die Vorschusszahlung.

(10) Auf ein Pflegegeld, das Personen zum 31. Dezember 2011 auf Grund
landesgesetzlicher Vorschriften zur Vermeidung einer sozialen Härte geleistet
wird, sowie auf Anträge in anhängigen Verfahren, die bis zu diesem Zeitpunkt
gestellt werden, sind Abs. 1 bis 4 sinngemäß anzuwenden.

Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 138/2013

§ 48d. (1) Für Personen gemäß § 3 Z 1 lit. e und g, Z 5 lit. a, b und d, Z 6
lit. a und b sowie Z 8, die im Dezember 2013 ein Pflegegeld beziehen und bei
denen der Leistungsanspruch am 31. Dezember 2013 aufrecht ist, ist ein Vor-
schuss an Pflegegeld zu leisten. Dieser Vorschuss gebührt anstelle des verhält-
nismäßigen Teiles des Pflegegeldes gemäß § 9 Abs. 3 für den Kalendermonat,
in dem der Anspruch auf Pflegegeld erlischt. Die Vorschusszahlung ist in der
Höhe des für Dezember 2013 ausbezahlten Pflegegeldes spätestens am 1. Jän-
ner 2014 flüssig zu machen. Alle auf das Pflegegeld anzuwendenden Bestim-
mungen mit Ausnahme des § 12 gelten auch für die Vorschusszahlung. § 21c
Abs. 6 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer Kraft.

(2) Die Vorschriften des 3b. Abschnittes zur Familienhospizkarenz sind nur
dann anzuwenden, wenn die Familienhospizkarenz ab dem 1. Jänner 2014 be-
ginnt.

(3) Die Vorschriften des 3b. Abschnittes treten hinsichtlich der Bediensteten
der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände (Art. 21 B VG) gleichzeitig mit
dem Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, jedoch nicht vor der
Kundmachung eines neuen Finanzausgleichsgesetzes, außer Kraft.

Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 40/2014

§ 48e. § 21c Abs. 3a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014,
BGBl. I Nr. 40/2014, ist nur dann anzuwenden, wenn die Pflegekarenz oder die
Familienhospizkarenz ab dem 1. Juli 2014 beginnt.
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Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 12/2015

§ 48f. (1) Allen am 1. Jänner 2015 noch nicht rechtskräftig abgeschlosse-
nen Verfahren auf Zuerkennung oder Erhöhung des Pflegegeldes sind die bis
zum 31. Dezember 2014 jeweils für die Beurteilung des Anspruches geltenden
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zugrunde zu legen.

(2) Eine Minderung oder Entziehung eines rechtskräftig zuerkannten Pflege-
geldes wegen der gesetzlichen Änderungen der Anspruchsvoraussetzungen ge-
mäß § 4 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 12/2015 ist nur
dann zulässig, wenn auch eine wesentliche Veränderung im Ausmaß des Pfle-
gebedarfes eingetreten ist. Eine Veränderung im Ausmaß des Pflegebedarfs ist
wesentlich, wenn diese so ein Ausmaß erreicht, dass auch nach der Rechtslage
zum 31. Dezember 2014 eine Minderung oder Entziehung zulässig gewesen
wäre. Dies gilt auch in den Fällen einer Befristung gemäß § 9 Abs. 2.

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten auch für gerichtliche Ver-
fahren.

(4) § 3a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 12/2015 ist
anzuwenden, wenn der Antrag auf Zuerkennung des Pflegegeldes ab dem
1. Jänner 2015 einlangt.

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 129/2022

§ 48g. (1) Personen, bei denen zum 31. Dezember 2022 bei der Beurteilung
des Pflegebedarfes ein Erschwerniszuschlag nach § 4 Abs. 5 dieses Bundes-
gesetzes rechtskräftig berücksichtigt wurde und die durch die Erhöhung des
Zeitwertes für den Erschwerniszuschlag in § 1 Abs. 6 der Einstufungsverord-
nung, BGBl. II Nr. 469/2008, in der jeweils geltenden Fassung, die Anspruchs-
voraussetzungen für ein Pflegegeld einer höheren Stufe erfüllen, gebührt ab
1. Jänner 2023 das Pflegegeld der höheren Stufe.

(2) Die Neubemessung des Pflegegeldes ist grundsätzlich ohne neuerliche
ärztliche oder pflegerische Begutachtung, ausgenommen der Fälle, in denen ein
qualitatives Zusatzerfordernis der Pflegegeldstufen 5 bis 7 (§ 4 Abs. 2 dieses
Bundesgesetzes) zu beurteilen ist, von Amts wegen oder auf Antrag vorzuneh-
men. Erfolgt die Antragstellung bis zum 31. Dezember 2023 und liegen die
Voraussetzungen für ein Pflegegeld einer höheren Stufe durch die Erhöhung
des Zeitwertes für den Erschwerniszuschlag vor, gebührt das höhere Pflegegeld
ab 1. Jänner 2023. Über die Neubemessung des Pflegegeldes sind Bescheide
zu erlassen; § 25 Abs. 4 und § 27 Abs. 3 sind nicht anzuwenden.

(3) Allen am 1. Jänner 2023 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Ver-
fahren auf Zuerkennung oder Erhöhung des Pflegegeldes sind für die Zeit bis
zum 31. Dezember 2022 die bis zu diesem Zeitpunkt jeweils für die Beurteilung
des Anspruches geltenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der Ein-
stufungsverordnung zugrunde zu legen.

(4) Die Neubemessung des Pflegegeldes aufgrund der nunmehrigen Ände-
rung des § 7 ist von Amts wegen vorzunehmen; § 9 Abs. 5 Z 3 ist sinngemäß
anzuwenden.
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(5) § 21d Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2022
ist auf alle am 1. Jänner 2023 noch nicht abgeschlossenen Verfahren anzu-
wenden.

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 3 bis 5 gelten auch für gerichtliche Ver-
fahren.

(7) Der Anspruch gemäß § 21g und § 21h dieses Bundesgesetzes besteht
frühestens ab dem 1. Juli 2023. Auszahlungen durch den zuständigen Entschei-
dungsträger sind rückwirkend bis zum 1. Juli 2023 erst möglich, wenn die not-
wendigen technischen Voraussetzungen vorliegen. Der Bundesminister für So-
ziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat das Vorliegen dieser
Voraussetzungen mit Verordnung festzustellen. Die entsprechende Verordnung
kann vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erlassen werden, darf jedoch
nicht vor diesem in Kraft treten und ist bis spätestens 31. Dezember 2023 zu
erlassen.

(8) Organisatorische und personelle Maßnahmen sowie Durchführungsmaß-
nahmen, die für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 213/2022 erforderlich sind, können von dem der
Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 213/2022 folgenden Tag an ge-
setzt werden.

Mitwirkung der Abgabenbehörden des Bundes

§ 48h. (1) Die Abgabenbehörden des Bundes haben nach Maßgabe des
Abs. 5 den Entscheidungsträgern nach § 21h Abs. 4 auf Anfrage folgende Da-
ten getrennt nach Dienstgebern zu übermitteln:

1. die Bruttobezüge (§ 25 EStG 1988), die insgesamt für lohnsteuerpflich-
tige Einkommen einbehaltenen SV-Beiträge, die einbehaltene Kammer-
umlage, die einbehaltene Wohnbauförderung und die insgesamt einbehal-
tene Lohnsteuer des pflegenden nahen Angehörigen oder der pflegenden
nahen Angehörigen im Kalenderjahr welches der Antragstellung auf den
Angehörigenbonus vorangeht und für die folgenden Kalenderjahre, in de-
nen Anspruch auf den Angehörigenbonus besteht.

2. die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, selbständiger Arbeit und aus
Gewerbebetrieb (§§ 21, 22 und 23 EStG 1988) sowie die Einkommen-
steuer des pflegenden nahen Angehörigen oder der pflegenden nahen An-
gehörigen für das letzte Kalenderjahr, für das ein Einkommensteuerbe-
scheid vorliegt und für die folgenden Kalenderjahre, in denen Anspruch
auf den Angehörigenbonus besteht.

(2) Die nach Abs. 1 übermittelten Daten dürfen nur zur Feststellung des Be-
standes eines Angehörigenbonus nach § 21h dieses Bundesgesetzes verwen-
det werden.

(3) Die Abgabenbehörden des Bundes haben nach Maßgabe des Abs. 5 den
Entscheidungsträgern nach § 21g Abs. 2 und § 21h Abs. 4 auf Anfrage die letzt-
gültigen Kontodaten des pflegenden Angehörigen, soweit diese vorliegen, zu
übermitteln.
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(4) Die nach Abs. 3 übermittelten Daten dürfen nur zum Zweck der Abwick-
lung und Auszahlung des Angehörigenbonus nach § 21g und § 21h dieses Bun-
desgesetzes verwendet werden.

(5) Das Verfahren der Übermittlung und der Zeitpunkt der erstmaligen Über-
mittlung sind vom Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz nach
Maßgabe der technischen und organisatorischen Möglichkeiten durch Verord-
nung zu bestimmen. Die entsprechende Verordnung ist bis spätestens 31. De-
zember 2023 zu erlassen.

Inkrafttreten

§ 49. (1) § 4 Abs. 1, § 5, § 9 Abs. 1 und Abs. 3 Z 2, § 12, § 13 Abs. 1, § 14a,
§ 17, § 25 Abs. 1, § 32 und § 47 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 201/1996 treten mit 1. Mai 1996 in Kraft.

(2) § 3 Abs. 1 Z 4 und 8, § 3 Abs. 2 bis 6, § 4 Abs. 2 bis 4, § 4a samt Über-
schrift, § 6 Abs. 2 Z 5, § 7 zweiter Satz, § 9, § 11 Abs. 3, § 12, § 18 Abs. 2 bis 4,
§ 20 Abs. 1, § 22 Abs. 1 Z 3, 5 bis 9, § 24, § 25, § 25a samt Überschrift, § 27
Abs. 4 und 5, § 33 Abs. 4 und § 48 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 111/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.

(3) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Juli 2001 die §§ 3 Abs. 1 Z 4 lit. l, 4 Abs. 1, 4a Abs. 1, 11 Abs. 7, 12

Abs. 3 Z 2 und Abs. 5, 16 Abs. 4 und 5, 22 Abs. 1 Z 3 und 5 und 7a, 33
Abs. 3 und der 6a. Abschnitt samt Überschrift in der Fassung des BGBl. I
Nr. 69/2001;

2. mit 1. Jänner 2002 die §§ 5, 7, 18 Abs. 4, 44 Abs. 2, 46 Abs. 1, 47 Abs. 1
und 47a in der Fassung des BGBl. I Nr. 69/2001.

(4) § 29 samt Überschrift tritt mit Ablauf des 30. Juni 2001 außer Kraft.

(5) Der 3a. Abschnitt samt Überschrift und § 22 Abs. 1 Z 6 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft.

(6) § 22 Abs. 1 Z 7a., § 23 Abs. 3 und 4 sowie § 34 Abs. 2 erster Satz in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2003 treten mit dem Zeitpunkt,
mit dem die ÖBB-Dienstleistungs Gesellschaft mbH ihre Tätigkeit aufnimmt, in
Kraft.

(7) § 5, § 44 Abs. 5 und § 47 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 136/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

(8) § 12 Abs. 1 Z 1 und Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 132/2005 tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft.

(9) § 22 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 89/2006
tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft.

(10) § 12 Abs. 3 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 31/2007
tritt mit 1. Juli 2007 in Kraft.

(11) §§ 12 Abs. 3 Z 1, 21b und 25a Abs. 4 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 34/2007 treten mit 1. Juli 2007 in Kraft.
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(12) § 21b Abs. 2 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 51/
2007 tritt mit 1. Juli 2007 in Kraft.

(13) § 4 Abs. 3 bis 7, § 5, § 13 Abs. 1, § 21a Abs. 1 Z 1, § 44 Abs. 6, § 47
Abs. 1 und 5 und § 48a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 128/
2008 treten mit 1. Jänner 2009 in Kraft.

(14) (Verfassungsbestimmung) § 22 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 128/2008 tritt mit 1. Jänner 2009 in Kraft.

(15) § 34 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 147/2009 tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(16) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Jänner 2011 der § 4 Abs. 2, § 5, § 12 Abs. 1 Z 1 und Z 3 sowie

Abs. 6, § 23 Abs. 3 sowie § 48b Abs. 1 bis 4 samt Überschrift in der Fas-
sung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010;

2. mit 1. Juli 2011 der § 22 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie § 23 Abs. 2 in der Fassung
des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010;

3. mit 1. Jänner 2012 der § 17, § 22 Abs. 1 Z 7a, § 23 Abs. 3a, 3b, 3c, 3d
und 4 sowie § 48b Abs. 5 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011
BGBl. I Nr. 111/2010;

4. mit 1. Juli 2012 der § 33 Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes
2011, BGBl. I Nr. 111/2010.

(17) Das Inhaltsverzeichnis 1. Teil, § 3 Abs. 1 Z 9, §§ 3 a und 3 b, § 6 Abs. 2
Z 3 bis 5, § 6 Abs. 3, § 6 Abs. 4, § 9 Abs. 1, § 12 Abs. 2, § 13 Abs. 3, § 14 a
Abs. 3, § 17 Abs. 3, § 22 Abs. 1 Z 3 bis 5, § 23 Abs. 5, § 25 Abs. 1 erster Satz,
§ 27 Abs. 4, § 33 Abs. 3 bis 6, § 34 Abs. 1 und 2, § 36 a und § 48 c samt Über-
schrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2011 treten mit
1. Jänner 2012 in Kraft. Gleichzeitig treten die die Angelegenheiten des Pfle-
gegeldwesens regelnden landesgesetzlichen Bestimmungen sowie die auf
Grund dieser Gesetze ergangenen Verordnungen außer Kraft, wobei diese auf
die anhängigen Verfahren gemäß § 48 c Abs. 4 und 10 weiterhin anzuwenden
sind.

(18) (Verfassungsbestimmung) Artikel I samt Überschrift tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2011 außer Kraft.

(19) Die Überschrift „Artikel II“, § 14 und § 22 Abs. 1 Z 6, 7, 8 und 9 treten mit
Ablauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.

(20) Organisatorische und personelle Maßnahmen sowie Durchführungs-
maßnahmen, die für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2011 erforderlich sind, können von dem der
Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2011 folgenden Tag an ge-
setzt werden.

(21) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Jänner 2013 § 18 Abs. 1a und § 18a Abs. 5 letzter Satz in der Fas-

sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 3/2013;
2. mit 1. Jänner 2014 § 3 Abs. 1 Z 9 und 10, § 3a Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 Z 4,

§ 6 Abs. 4 letzter Satz, § 22 Abs. 1 Z 5 sowie § 25a Abs. 5 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 3/2013.
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(22) Die §§ 6 Abs. 5, 21 Abs. 2 und 24 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 71/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

(23) Das Inhaltsverzeichnis 1. Teil, § 6 Abs. 2 und 3, § 17 Abs. 3, der 3b. Ab-
schnitt samt Überschrift, § 22 Abs. 1, § 23 Abs. 3, 3a und 3b, § 33 Abs. 4, § 34
Abs. 2 und § 48d samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 138/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

(24) § 21c Abs. 1 erster Satz und Abs. 3a, § 21d Abs. 2 Z 3 und § 21e
Abs. 6 Z 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. 40/2014,
treten mit 1. Juli 2014 in Kraft.

(25) Es treten in Kraft:
1. mit 1. Jänner 2015 das Inhaltsverzeichnis 1. Teil, die §§ 3 Abs. 1 Z 2, 3a

Abs. 1, 4 Abs. 2, 21b Abs. 6 bis 12, 21c Abs. 4, 26 Abs. 1 Z 3 und 4, 33a,
33d und 33e samt Überschrift sowie 48f samt Überschrift;

2. mit 1. Jänner 2016 die §§ 5, 44 Abs. 7 und 47 Abs. 1 letzter Satz.

(26) § 21a Abs. 5, 6 und 7, § 21b Abs. 7, 8, 10 und 11, § 21e Abs. 5 und 6,
§ 32 samt Überschrift, § 33, § 33a Abs. 3 und 4 sowie § 45 in der Fassung des
Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, treten
mit 25. Mai 2018 in Kraft. § 21b Abs. 12 tritt mit Ablauf des 24. Mai 2018 außer
Kraft.

(27) § 10, § 16 Abs. 4, § 18 Abs. 1 und 1a erster Satz, § 25 Abs. 2 erster
Satz, § 25a Abs. 1 erster Satz und § 33b Abs. 1 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 59/2018 treten mit 1. Juli 2018 in Kraft.

(28) Die §§ 5 und 44 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 80/2019 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft.

(29) § 9a und § 9b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2021
treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(30) § 33 Abs. 7 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/
2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(31) § 21b Abs. 7 Z 1 lit. d und § 33c Abs. 1 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 164/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in
Kraft.

(32) § 21b Abs. 9a, § 21b Abs. 9b, § 33 Abs. 7, § 33 Abs. 8 sowie § 48d
Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 251/2021 treten mit
1. Jänner 2022 in Kraft.

(33) Das Inhaltsverzeichnis 1. Teil, § 7 zweiter Satz, § 21a Abs. 1, § 21b
Abs. 9a, § 21c Abs. 1, § 21d Abs. 2 Z 1, § 21d Abs. 3, § 21e Abs. 7, § 21 f
Abs. 1 zweiter Satz, § 21g, § 21 f Abs. 2 sowie § 44 Abs. 9 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2022 treten mit 1. Jänner 2023 in Kraft.

(34) Das Inhaltsverzeichnis 1. Teil, § 21a Abs. 1 Z 2, die Bezeichnung des
3c. Abschnitt, § 21g samt Überschrift, § 21h samt Überschrift, § 48g Abs. 7 und
8 sowie § 48h samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 213/2022 treten mit 1. Juli 2023 in Kraft.



Band2.Buch : 29-BPGG.pod    827
23-02-15 13:50:31  -weinberger- weinberger

827

BPGG

3. TEIL

Schlußbestimmungen

1. ABSCHNITT

Inkrafttreten

1. Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt
ist, mit 1. Juli 1993 in Kraft.

2. § 51 Abs. 1 Z 1 lit. a, b, c und d des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 110/1993 treten
mit dem Beginn des Beitragszeitraumes Juli 1993 in Kraft.

3. § 447g Abs. 3 lit. a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 110/1993 und die §§ 31 Abs. 1
und 31b des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 110/1993 treten mit 1. Jänner 1993 in Kraft.

4. Organisatorische und personelle Maßnahmen sowie ärztliche Begutach-
tungen im Zusammenhang mit der Einführung des Pflegegeldes können
bereits von dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden
Tag an durchgeführt werden.

5. Mit Inkrafttreten des § 479d Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 110/1993 tritt die
Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 14. Au-
gust 1967, BGBl. Nr. 303, außer Kraft.

2. ABSCHNITT

Vollziehung

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:
1. hinsichtlich 1. Teil Art. II §§ 23 und 33 Abs. 3 der Bundesminister für Arbeit

und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen;
2. hinsichtlich 1. Teil Art. II § 21 der Bundesminister für Justiz und der Bun-

desminister für Finanzen;
3. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen jener Bundesminister, dessen

Wirkungsbereich die betreffenden Angelegenheiten umfaßt und die Bun-
desregierung.

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 131/1995, zu § 4, BGBl. Nr. 110/1993)

(1) Allen Verfahren in bezug auf Pflegegeld in Höhe der Stufen 3 bis 7 sind
für die Zeit bis zum 30. Juni 1995 die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestim-
mungen des Bundespflegegeldgesetzes, BGBl. Nr. 110/1993, zugrunde zu le-
gen. Der Rechtsweg ist in bezug auf Pflegegeld in Höhe der Stufen 3 bis 7 für die
Zeit vor dem 1. Juli 1995 ausgeschlossen.

(2) Wurde in der Zeit vom 1. Juli 1994 bis 30. Juni 1995 mittels Mitteilung ein
Pflegegeld in Höhe der Stufen 3 bis 6 gewährt, ist § 25 Abs. 2 des Bundespfle-
gegeldgesetzes nicht anzuwenden.
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Einstufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz
Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit

und Soziales über die Beurteilung des Pflegebedarfes nach
dem Bundespflegegeldgesetz § 4 BGBl. Nr. 110/1993.

Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung der Ein-
stufungsverordnung erlassen wurden, und zwar:

BGBl. II Nr. 469/2008,
BGBl. II Nr. 453/2011,
BGBl. II Nr. 426/2022.

Betreuung

§ 1. (1) Unter Betreuung sind alle in relativ kurzer Folge notwendigen Ver-
richtungen anderer Personen zu verstehen, die vornehmlich den persönlichen
Lebensbereich betreffen und ohne die der pflegebedürftige Mensch der Ver-
wahrlosung ausgesetzt wäre.

(2) Zu den im Abs. 1 genannten Verrichtungen zählen insbesondere solche
beim An- und Auskleiden, bei der Körperpflege, der Zubereitung und Einnahme
von Mahlzeiten, der Verrichtung der Notdurft, der Einnahme von Medikamenten
und der Mobilitätshilfe im engeren Sinn.

(3) Bei der Feststellung des zeitlichen Betreuungsaufwandes ist von folgen-
den – auf einen Tag bezogenen – Richtwerten auszugehen:
An- und Auskleiden: 2 × 20 Minuten
Reinigung bei inkontinenten Patienten: 4 × 10 Minuten
Entleerung und Reinigung des Leibstuhles: 4 × 5 Minuten
Einnehmen von Medikamenten:
(auch bei Sondenverabreichung) 6 Minuten
Anus-praeter-Pflege: 15 Minuten
Kanülen- oder Sondenpflege: 10 Minuten
Katheter-Pflege: 10 Minuten
Einläufe: 30 Minuten
Mobilitätshilfe im engeren Sinn: 30 Minuten

(4) Für die nachstehenden Verrichtungen werden folgende – auf einen Tag
bezogene – zeitliche Mindestwerte festgelegt:
Tägliche Körperpflege: 2 × 25 Minuten
Zubereitung von Mahlzeiten:
(auch bei Sondennahrung) 1 Stunde
Einnehmen von Mahlzeiten:
(auch bei Sondenernährung) 1 Stunde
Verrichtung der Notdurft: 4 × 15 Minuten
Abweichungen von diesen Zeitwerten sind nur dann zu berücksichtigen, wenn
der tatsächliche Betreuungsaufwand diese Mindestwerte erheblich überschreitet.

(5) Bei der Festsetzung des Pflegebedarfes gemäß Abs. 1 bis 4 sind für
schwerst behinderte Kinder und Jugendliche unter den Voraussetzungen des
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§§ 2–4 EinstV BPGG

§ 4 Abs. 3 und 4 des Bundespflegegeldgesetzes (BPGG) in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 128/2008 zusätzlich folgende auf einen Monat be-
zogene fixe Zeitwerte als Erschwerniszuschlag zu berücksichtigen:
bis zum vollendeten 7. Lebensjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Stunden
ab dem vollendeten 7. Lebensjahr
bis zum vollendeten 15. Lebensjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Stunden.

(6) Bei der Festsetzung des Pflegebedarfs gemäß Abs. 1 bis 4 ist für Per-
sonen mit einer schweren geistigen oder einer schweren psychischen Behin-
derung, insbesondere einer demenziellen Erkrankung, ab dem vollendeten
15. Lebensjahr (§ 4 Abs. 5 und 6 des Bundespflegegeldgesetzes) zusätzlich ein
auf einen Monat bezogener fixer Zeitwert als Erschwerniszuschlag von 45 Stun-
den zu berücksichtigen.

Hilfe

§ 2. (1) Unter Hilfe sind aufschiebbare Verrichtungen anderer Personen zu
verstehen, die den sachlichen Lebensbereich betreffen und zur Sicherung der
Existenz erforderlich sind.

(2) Hilfsverrichtungen sind die Herbeischaffung von Nahrungsmitteln, Medi-
kamenten und Bedarfsgütern des täglichen Lebens, die Reinigung der Wohnung
und der persönlichen Gebrauchsgegenstände, die Pflege der Leib- und Bett-
wäsche, die Beheizung des Wohnraumes einschließlich der Herbeischaffung
von Heizmaterial und die Mobilitätshilfe im weiteren Sinn.

(3) Für jede Hilfsverrichtung ist ein – auf einen Monat bezogener – fixer Zeit-
wert von zehn Stunden anzunehmen.

(4) Bei pflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen kann bis zum vollende-
ten 15. Lebensjahr unbeschadet der Bestimmung des § 4 Abs. 7 Z 3 des Bun-
despflegegeldgesetzes (BPGG) ein Zeitwert für Mobilitätshilfe im weiteren Sinn
im Ausmaß von bis zu 50 Stunden monatlich berücksichtigt werden.

Hilfsmittel

§ 3. (1) Pflegebedarf ist insoweit nicht anzunehmen, als die notwendigen
Verrichtungen vom Anspruchswerber durch die Verwendung einfacher Hilfs-
mittel selbständig vorgenommen werden können oder könnten und ihm der Ge-
brauch dieser Hilfsmittel mit Rücksicht auf seinen physischen und psychischen
Zustand zumutbar ist.

(2) Die Verwendung anderer Hilfsmittel ist zu berücksichtigen, wenn diese
vorhanden sind oder deren Finanzierung zur Gänze oder zumindest überwie-
gend durch den Entscheidungsträger oder einen öffentlichen Kostenträger si-
chergestellt ist.

Anleitung, Beaufsichtigung und Motivationsgespräch

§ 4. (1) Die Anleitung sowie die Beaufsichtigung von Menschen mit geistiger
oder psychischer Behinderung bei der Durchführung der in §§ 1 und 2 angeführ-
ten Verrichtungen ist der Betreuung und Hilfe gleichzusetzen.
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(2) Sind mit geistig oder psychisch behinderten Menschen zur selbständigen
Durchführung von in den §§ 1 und 2 angeführten Verrichtungen Motivationsgesprä-
che zu führen, so ist für diese Betreuungsmaßnahme von einem – auf einen Monat
bezogenen – zeitlichen Richtwert von insgesamt zehn Stunden auszugehen.

Ständiger Pflegebedarf

§ 5. Ständiger Pflegebedarf liegt vor, wenn dieser täglich oder zumindest
mehrmals wöchentlich regelmäßig gegeben ist.

Außergewöhnlicher Pflegeaufwand

§ 6. Ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand liegt insbesondere vor, wenn
1. die dauernde Bereitschaft, nicht jedoch die dauernde Anwesenheit einer

Pflegeperson oder
2. die regelmäßige Nachschau durch eine Pflegeperson in relativ kurzen, je-

doch planbaren Zeitabständen erforderlich ist, wobei zumindest eine ein-
malige Nachschau auch in den Nachtstunden erforderlich sein muss oder

3. mehr als 5 Pflegeeinheiten, davon eine auch in den Nachtstunden, erfor-
derlich sind.

Zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen

§ 7. Zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen liegen dann vor, wenn
ein Pflegeplan wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung
oder einer Sinnesbehinderung des pflegebedürftigen Menschen nicht eingehalten
werden kann und die Betreuungsmaßnahme unverzüglich erbracht werden muß.

Sachverständigengutachten

§ 8. Die Grundlage der Entscheidung über die Zuerkennung von Pflegegeld
bildet jedenfalls ein ärztliches Sachverständigengutachten. Der Entscheidung
über die Neubemessung des Pflegegeldes kann auch ein Sachverständigengut-
achten von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Kran-
kenpflege zugrunde gelegt werden. Erforderlichenfalls sind zur ganzheitlichen
Beurteilung der Pflegesituation Personen aus anderen Bereichen, beispiels-
weise der Heil- und Sonderpädagogik, der Sozialarbeit, der Psychologie sowie
der Psychotherapie beizuziehen.

Inkrafttreten

§ 9. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Februar 1999 in Kraft.
(2) Die Einstufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 314/

1993, wird mit Ablauf des 31. Jänner 1999 aufgehoben.
(3) § 1 Abs. 3, 4, 5 und 6, § 2 Abs. 4 und § 6 in der Fassung der Verordnung

BGBl. II Nr. 469/2008 treten mit 1. Jänner 2009 in Kraft.
(4) § 8 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 453/2011 tritt mit 1. Jän-

ner 2012 in Kraft.
(5) § 1 Abs. 6 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 426/2022 tritt mit

1. Jänner 2023 in Kraft.
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§ 1 AngG

Angestelltengesetz – AngG
Bundesgesetz vom 11. Mai 1921, BGBl. Nr. 292,
über den Dienstvertrag der Privatangestellten

Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des
Angestelltengesetzes erlassen wurden, hier aufgelistet ab dem Jahr
2000:

BGBl. I Nr. 44/2000 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 98/2001 (Art. 156),
BGBl. I Nr. 100/2002 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 138/2003 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 64/2004 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 143/2004 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 35/2006,
BGBl. I Nr. 116/2009 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 58/2010 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 152/2015 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 153/2017 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 100/2018 (Art. 36),
BGBl. I Nr. 74/2019 (Art. 1).

Artikel I

An dem Tage, an dem dieses Gesetz in Wirksamkeit tritt, erlischt die Wirk-
samkeit des Gesetzes vom 16. Jänner 1910, RGBl. Nr. 20, über den Dienst-
vertrag der Handlungsgehilfen und anderer Dienstnehmer in ähnlicher Stel-
lung (Handlungsgehilfengesetz) sowie die Wirksamkeit der Verordnung vom
22. März 1921, BGBl. Nr. 187, über die Beschränkung der Kündigung bestimm-
ter Dienstverhältnisse. Gleichzeitig treten die §§ 201, 202, 203, 205 und 208 des
allgemeinen Berggesetzes vom 23. Mai 1854, RGBl. Nr. 146, soweit sie sich auf
Angestellte beziehen, außer Kraft.

Anwendungsgebiet des Gesetzes

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für das Dienstverhältnis von Personen, die
im Geschäftsbetrieb eines Kaufmannes vorwiegend zur Leistung kaufmänni-
scher (Handlungsgehilfen) oder höherer, nicht kaufmännischer Dienste oder zu
Kanzleiarbeiten angestellt sind.

(2) Bei einem Kaufmann angestellte Personen, die nur ausnahmsweise zu
kaufmännischen Diensten verwendet werden, sowie Personen, die vorwiegend
untergeordnete Verrichtungen leisten, sind nicht als Handlungsgehilfen anzu-
sehen.
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§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz findet ferner Anwendung auf das Dienstver-
hältnis von Personen, die vorwiegend zur Leistungen kaufmännischer oder hö-
herer, nicht kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten im Geschäftsbe-
trieb von Unternehmungen, Anstalten oder sonstigen Dienstgebern der nachste-
henden Art angestellt sind:

1. In Unternehmungen jeder Art, auf welche die Gewerbeordnung Anwen-
dung findet, ferner in Vereinen und Stiftungen jeder Art;

2. in Kreditanstalten, Sparkassen, Vorschußkassen, Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften, Versatz-, Versorgungs- und Rentenanstalten,
Krankenkassen, registrierten Hilfskassen, Versicherungsanstalten jeder
Art, gleichviel, ob sie private Versicherungsgeschäfte betreiben oder den
Zwecken der öffentlich-rechtlichen Versicherung dienen, sowie in Verbän-
den der genannten Anstalten;

3. in der Schriftleitung, Verwaltung oder dem Verschleiß einer periodischen
Druckschrift;

4. in Kanzleien der Rechtsanwälte, Notare und Patentanwälte;
5. bei Zivilingenieuren, nicht autorisierten Architekten und Zivilgeometern;
6. in Tabaktrafiken und Lottokollekturen;
7. bei Handelsmaklern, Privatgeschäftsvermittlungen und Auskunftsbüros;
8. bei Ärzten, Zahntechnikern, in Privatheil- und -pflegeanstalten und in pri-

vaten Unterrichtsanstalten;
9. im Bergbau auf vorbehaltene Mineralien einschließlich der auf Grund der

Bergwerksverleihung (§ 131 des allgemeinen Berggesetzes vom 23. Mai
1854, RGBl. Nr. 146) errichteten Werksanlagen.

(2) Nach Anhörung der Körperschaften, denen die Vertretung der in Betracht
kommenden Interessen obliegt, kann mit Genehmigung des Hauptausschusses
durch Verordnung die Anwendung dieses Gesetzes auch auf Angestellte bei an-
deren Dienstgebern ausgedehnt werden.

§ 3. Wird eine Unternehmung der in den §§ 1 oder 2 bezeichneten Art von
einem öffentlichen Fonds, von einem Lande, von einem Bezirk oder von einer
Gemeinde betrieben, so unterliegen die in diesen Unternehmungen vorwiegend
zu kaufmännischen oder zu höheren, nicht kaufmännischen Diensten oder zu
Kanzleiarbeiten verwendeten Personen den Bestimmungen dieses Geset-
zes nur dann, wenn ihr Dienstverhältnis auf einem privatrechtlichen Vertrage
beruht.

§ 4. Das Dienstverhältnis der als Beamte oder Bedienstete des Bundes,
einer Bundesanstalt oder eines vom Bund verwalteten Fonds angestellten Per-
sonen wird durch die Bestimmungen dieses Gesetzes nicht berührt.

§ 5. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf Lehr-
linge im Sinne der Gewerbeordnung, ferner auf Angestellte der Seeschiffahrt
sowie auf Angestellte in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, sofern letztere
nicht Handlungsgehilfen sind.
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§§ 6, 7 AngG

Inhalt des Dienstvertrages

§ 6. (1) Art und Umfang der Dienstleistungen sowie das dafür gebührende
Entgelt (Geld- und Naturalbezüge) werden mangels Vereinbarung durch den für
die betreffende Art der Unternehmung bestehenden Ortsgebrauch bestimmt. In
Ermangelung eines solchen sind die den Umständen nach angemessenen
Dienste und ein ebensolches Entgelt zu leisten.

(2) Die Überlassung von Wohnräumen, die Beistellung von Beheizung und
Beleuchtung an Angestellte sowie deren Verköstigung auf Rechnung des Ent-
geltes kann von den beteiligten Bundesministerien nach Anhörung der Körper-
schaften, denen die Vertretung der in Betracht kommenden Interessen obliegt,
durch Verordnung für Unternehmungen bestimmter Art oder für den Bereich be-
stimmter Orte verboten werden.

(3) Dem Angestellten ist bei Abschluß des Dienstvertrages vom Dienstgeber
eine schriftliche Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte und Pflichten aus
dem Dienstvertrag auszuhändigen, auf die die Vorschriften des § 2 des Arbeits-
vertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden sind.

Konkurrenzverbot

§ 7. (1) Die im § 1 bezeichneten Angestellten dürfen ohne Bewilligung des
Dienstgebers weder ein selbständiges kaufmännisches Unternehmen betreiben
noch in dem Geschäftszweige des Dienstgebers für eigene oder fremde Rech-
nung Handelsgeschäfte machen.

(2) Übertritt der Angestellte diese Vorschrift, so kann der Dienstgeber Ersatz
des verursachten Schadens fordern oder statt dessen verlangen, daß die für
Rechnung des Angestellten gemachten Geschäfte als für seine Rechnung ge-
schlossen angesehen werden. Bezüglich der für fremde Rechnung geschlosse-
nen Geschäfte kann er die Herausgabe der hiefür bezogenen Vergütung oder
Abtretung des Anspruches auf Vergütung begehren.

(3) Die Ansprüche des Dienstgebers erlöschen in drei Monaten von dem
Zeitpunkt an, in dem er Kenntnis von dem Abschlusse des Geschäftes erlangt
hat, jedenfalls aber in fünf Jahren von dem Abschlusse des Geschäftes an.

(4) Angestellten, die bei den im § 2, Z 5, bezeichneten Dienstgebern ange-
stellt sind, ist untersagt, ohne Einwilligung des Dienstgebers Aufträge, die in das
Gebiet der geschäftlichen Tätigkeit des Dienstgebers fallen, auf eigene oder
fremde Rechnung zu übernehmen, sofern dadurch das geschäftliche Interesse
des Dienstgebers beeinträchtigt wird; ferner ist ihnen untersagt, ohne Einwilli-
gung des Dienstgebers gleichzeitig mit diesem an einem und demselben Wett-
bewerbe teilzunehmen. Übertritt der Angestellte diese Vorschrift, so kann der
Dienstgeber Ersatz des verursachten Schadens fordern. Die Bestimmungen des
vorhergehenden Absatzes sind sinngemäß anzuwenden.

Beachte für folgende Bestimmung
zum Bezugszeitraum vgl. Art. X Abs. 2 Z 14
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Anspruch bei Dienstverhinderung

§ 8. (1) Ist ein Angestellter nach Antritt des Dienstverhältnisses durch Krank-
heit oder Unglücksfall an der Leistung seiner Dienste verhindert, ohne dass er
die Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat,
so behält er seinen Anspruch auf das Entgelt bis zur Dauer von sechs Wochen.
Der Anspruch auf das Entgelt beträgt, wenn das Dienstverhältnis ein Jahr ge-
dauert hat, jedenfalls acht Wochen; es erhöht sich auf die Dauer von zehn Wo-
chen, wenn es fünfzehn Jahre, und auf zwölf Wochen, wenn es fünfundzwanzig
Jahre ununterbrochen gedauert hat. Durch je weitere vier Wochen behält der
Angestellte den Anspruch auf das halbe Entgelt.

(2) Bei wiederholter Dienstverhinderung durch Krankheit (Unglücksfall) inner-
halb eines Arbeitsjahres besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nur
insoweit, als die Dauer des Anspruches gemäß Abs. 1 noch nicht erschöpft ist.

(2a) Wird ein Angestellter durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit im Sinne
der Vorschriften über die gesetzliche Unfallversicherung an der Leistung seiner
Arbeit verhindert, ohne dass er die Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe
Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er seinen Anspruch auf das Entgelt
ohne Rücksicht auf andere Zeiten einer Dienstverhinderung bis zur Dauer von
acht Wochen. Der Anspruch auf das Entgelt erhöht sich auf die Dauer von zehn
Wochen, wenn das Dienstverhältnis 15 Jahre ununterbrochen gedauert hat. Bei
wiederholten Dienstverhinderungen, die im unmittelbaren ursächlichen Zusam-
menhang mit einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit stehen, besteht ein
Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts innerhalb eines Arbeitsjahres nur inso-
weit, als die Dauer des Anspruches nach dem ersten oder zweiten Satz noch
nicht erschöpft ist. Ist ein Angestellter gleichzeitig bei mehreren Dienstgebern be-
schäftigt, so entsteht ein Anspruch nach diesem Absatz nur gegenüber jenem
Dienstgeber, bei dem die Dienstverhinderung im Sinne dieses Absatzes eingetre-
ten ist; gegenüber den anderen Dienstgebern entstehen Ansprüche nach Abs. 1.

(3) Der Angestellte behält ferner den Anspruch auf das Entgelt, wenn er
durch andere wichtige, seine Person betreffende Gründe ohne sein Verschulden
während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der Leistung seiner Dienste ver-
hindert wird.

(3a) Ist ein Angestellter nach Antritt des Dienstverhältnisses wegen eines
Einsatzes als freiwilliges Mitglied einer Katastrophenhilfsorganisation, eines
Rettungsdienstes oder einer freiwilligen Feuerwehr bei einem Großschadens-
ereignis nach § 3 Z 2 lit. b des Katastrophenfondsgesetzes, BGBl. Nr. 201/1996
oder als Mitglied eines Bergrettungsdienstes an der Dienstleistung verhindert,
so hat er unbeschadet seiner Ansprüche nach Abs. 3 einen Anspruch auf Fort-
zahlung des Entgelts, wenn das Ausmaß und die Lage der Dienstfreistellung mit
dem Dienstgeber vereinbart wird.

(4) Weibliche Angestellte behalten den Anspruch auf das Entgelt während
sechs Wochen nach ihrer Niederkunft. Erkranken sie, so gelten vom Zeitpunkt
der Niederkunft die Bestimmungen des Abs. 1. Die Ansprüche nach dem ersten
und zweiten Satz bestehen nicht für Zeiten, während derer ein Anspruch auf Wo-
chengeld oder Krankengeld nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955 besteht. Ebenso bestehen diese Ansprüche nicht, wenn
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sich die Angestellte vor dem Beschäftigungsverbot nach § 3 Abs. 1 oder Abs. 3
des Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), BGBl. Nr. 221/1979, in einer Karenz
nach dem MSchG oder einer mit dem Dienstgeber zur Kinderbetreuung verein-
barten Karenz befindet. Ein Anspruch auf einen Zuschuss des Dienstgebers
zum Krankengeld wird hierdurch nicht berührt.

(5) Gegen Vorweisung eines ärztlichen Zeugnisses, daß ihre Niederkunft
voraussichtlich innerhalb sechs Wochen stattfinden wird, können weibliche An-
gestellte die Arbeit einstellen. Erkrankt die Angestellte während dieser Frist, so
gelten vom Tage der Erkrankung die Bestimmungen des Absatz 1.

(6) Nach der Niederkunft haben sie, wenn sie ihre Kinder selbst stillen, wäh-
rend der Arbeitszeit Anspruch auf zwei halbstündige Stillpausen täglich.

(7) Beträge, die der Angestellte für die Zeit der Verhinderung auf Grund einer
öffentlich-rechtlichen Versicherung bezieht, dürfen auf die Geldbezüge nicht an-
gerechnet werden.

(8) Der Angestellte ist verpflichtet, ohne Verzug die Dienstverhinderung dem
Dienstgeber anzuzeigen und auf Verlangen des Dienstgebers, das nach an-
gemessener Zeit wiederholt werden kann, eine Bestätigung der zuständigen
Krankenkasse oder eines Amts- oder Gemeindearztes über Ursache und Dauer
der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Kommt der Angestellte diesen Verpflichtun-
gen nicht nach, so verliert er für die Dauer der Säumnis den Anspruch auf das
Entgelt.

(9) Durch Kollektivvertrag oder durch Betriebsvereinbarung im Sinne des
§ 97 Abs. 1 Z 21 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) kann vereinbart werden,
dass sich der Anspruch auf Entgeltfortzahlung nicht nach dem Arbeitsjahr, son-
dern nach dem Kalenderjahr richtet. Solche Vereinbarungen können vorsehen,
dass

a) Dienstnehmer, die während des Kalenderjahres eintreten, Anspruch auf
Entgeltfortzahlung nur bis zur Hälfte der in Abs. 1 und 2a genannten
Dauer haben, sofern die Dauer des Arbeitsverhältnisses im Kalenderjahr
des Eintritts weniger als sechs Monate beträgt;

b) der jeweils höhere Anspruch nach Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2a zweiter
Satz erstmals in jenem Kalenderjahr gebührt, in das der überwiegende
Teil des Arbeitsjahres fällt;

c) die Ansprüche der im Zeitpunkt der Umstellung im Betrieb beschäftigten
Dienstnehmer für den Umstellungszeitraum (Beginn des Arbeitsjahres bis
Ende des folgenden Kalenderjahres) gesondert berechnet werden. Jeden-
falls muss für den Umstellungszeitraum dem Dienstnehmer ein voller An-
spruch und ein zusätzlicher aliquoter Anspruch entsprechend der Dauer
des Arbeitsjahres im Kalenderjahr vor der Umstellung abzüglich jener Zei-
ten, für die bereits Entgeltfortzahlung wegen Arbeitsverhinderung wegen
Krankheit (Unglücksfall) gewährt wurde, zustehen.

§ 9. (1) Wird der Angestellte während einer Dienstverhinderung gemäß § 8
Abs. 1 bis 2a gekündigt, ohne wichtigen Grund vorzeitig entlassen oder trifft den
Dienstgeber ein Verschulden an dem vorzeitigen Austritt des Angestellten, so
bleibt der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts für die nach diesem Bundes-
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gesetz vorgesehene Dauer bestehen, wenngleich das Dienstverhältnis früher
endet. Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung bleibt auch bestehen, wenn das
Dienstverhältnis während einer Dienstverhinderung gemäß § 8 Abs. 1 bis 2a
oder im Hinblick auf eine Dienstverhinderung gemäß § 8 Abs. 1 bis 2a einver-
nehmlich beendet wird.

(2) Weibliche Angestellte dürfen wegen der durch ihre Schwangerschaft (§ 8,
Absatz 5) oder ihre Niederkunft verursachten Dienstverhinderung nicht entlas-
sen werden. Wird das Dienstverhältnis vom Dienstgeber innerhalb sechs Wo-
chen vor oder innerhalb sechs Wochen nach der Niederkunft gekündigt, so en-
digt es in keinem Falle vor Ablauf von acht Wochen nach der Niederkunft.

(3) Die Ansprüche des Angestellten auf Fortbezug des Entgeltes (§ 8) erlö-
schen mit der Beendigung des Dienstverhältnisses, wenn dieses infolge Ablau-
fes der Zeit, für die es eingegangen wurde, oder infolge einer früheren Kündi-
gung aufgelöst wird. Das gleiche gilt, wenn der Angestellte aus einem anderen
Grunde als wegen der durch Erkrankung oder Unglücksfall verursachten Dienst-
verhinderung entlassen wird.

Provision

§ 10. (1) Ist bedungen, daß der Angestellte für Geschäfte, die von ihm ge-
schlossen oder vermittelt werden, Provision erhalten soll, so gebührt ihm man-
gels Vereinbarung die für den betreffenden Geschäftszweig am Orte der Nieder-
lassung, für die er tätig ist, übliche Provision.

(2) Hat ein Angestellter, der nur mit der Vermittlung von Geschäften betraut
ist, ein Geschäft im Namen des Dienstgebers mit dem Dritten abgeschlossen, so
gilt es als vom Dienstgeber genehmigt, wenn dieser nicht ohne Verzug, nach-
dem er vom Abschluß des Geschäftes Kenntnis erhalten hat, dem Dritten erklärt,
daß er das Geschäft ablehne.

(3) Bei Verkaufsgeschäften gilt mangels Vereinbarung der Anspruch des An-
gestellten auf Provision als erworben, wenn eine Zahlung eingeht, und zwar nur
nach dem Verhältnis des eingegangenen Betrages, bei anderen Geschäften mit
dem Abschlusse des Geschäftes.

(4) Die Abrechnung über die zu zahlenden Provisionen findet mangels Ver-
einbarung mit Ende jedes Kalendervierteljahres, wenn aber das Dienstverhältnis
vor Ablauf eines Kalendervierteljahres gelöst wird, mit dem Dienstaustritte statt.

(5) Der Angestellte kann, unbeschadet des nach anderen gesetzlichen Vor-
schriften bestehenden Rechtes auf Vorlegung der Bücher, die Mitteilung eines
Buchauszuges über die durch seine Tätigkeit zustande gekommenen Geschäfte
verlangen.

§ 11. (1) Dem Angestellten gebührt im Zweifel die Provision auch für solche
Geschäfte, die ohne seine unmittelbare Mitwirkung während der Dauer des
Dienstverhältnisses zwischen der ihm zugewiesenen oder von ihm zugeführten
Kundschaft und dem Dienstgeber zustande gekommen sind.

(2) Ist der Angestellte ausdrücklich für einen bestimmten Bezirk als alleiniger
Vertreter des Dienstgebers bestellt, so gebührt ihm mangels Vereinbarung die



Band2.Buch : 30-AngG.pod    837
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

837

837

§§ 12–15 AngG

Provision auch für solche Geschäfte, die ohne seine Mitwirkung während der
Dauer des Dienstverhältnisses durch den Dienstgeber oder für diesen in dem
Bezirke abgeschlossen worden sind.

(3) Ist die Ausführung eines vom Angestellten oder durch dessen Vermittlung
abgeschlossenen Geschäftes oder die Gegenleistung des Dritten, mit dem das
Geschäft abgeschlossen worden ist, infolge Verhaltens des Dienstgebers ganz
oder teilweise unterblieben, ohne daß hiefür wichtige Gründe in der Person des
Dritten vorlagen, so kann der Angestellte die volle Provision verlangen.

(4) Nachlässe, die der Dienstgeber dem Dritten gewährt hat, dürfen mangels
Vereinbarung oder mangels eines abweichenden für den betreffenden Ge-
schäftszweig bestehenden Gebrauches bei Berechnung der Provision nur dann
abgezogen werden, wenn sie bei Abschluß des Geschäftes vereinbart worden
sind.

§ 12. Wenn der Angestellte vom Dienstgeber vertragswidrig verhindert wird,
Provisionen oder Taggelder (Diäten) in dem vereinbarten oder in dem nach den
getroffenen Vereinbarungen zu erwartenden Umfang zu verdienen, so gebührt
ihm eine angemessene Entschädigung.

§ 13. (1) Ein mit dem Abschlusse oder der Vermittlung von Geschäften be-
trauter Angestellter darf vom Tage des Dienstantrittes ohne Einwilligung des
Dienstgebers von dem Dritten, mit dem er für den Dienstgeber Geschäfte ab-
schließt oder vermittelt, eine Provision oder eine sonstige Belohnung nicht an-
nehmen.

(2) Der Dienstgeber kann, unbeschadet allfälliger weiterer Schadenersatz-
ansprüche, vom Angestellten die Herausgabe der unrechtmäßig empfangenen
Provision oder Belohnung verlangen.

(3) Dieser Anspruch des Dienstgebers erlischt innerhalb dreier Monate nach
Kenntnis des pflichtwidrigen Verhaltens, jedenfalls aber in drei Jahren vom Ent-
stehen des Anspruches an.

Gewinnbeteiligung

§ 14. (1) Ist bedungen, daß das Entgelt ganz oder zum Teil in einem Anteil
an dem Gewinn aus allen oder aus bestimmten Geschäften besteht oder daß
der Gewinn in anderer Art für die Höhe des Entgeltes maßgebend sein soll, so
findet mangels Vereinbarung die Abrechnung für das abgelaufene Geschäfts-
jahr auf Grund der Bilanz statt.

(2) Der Angestellte kann die Einsicht der Bücher verlangen, soweit dies zur
Prüfung der Richtigkeit der Abrechnung erforderlich ist.

Zahlungsfrist

§ 15. Die Zahlung des dem Angestellten zukommenden fortlaufenden Gehal-
tes hat spätestens am Fünfzehnten und am Letzten eines jeden Monats in zwei
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annähernd gleichen Beträgen zu erfolgen. Die Zahlung für den Schluß eines je-
den Kalendermonats kann vereinbart werden.

Remuneration

§ 16. Falls der Angestellte Anspruch auf eine periodische Remuneration oder
auf eine andere besondere Entlohnung hat, gebührt sie ihm, wenngleich das
Dienstverhältnis vor Fälligkeit des Anspruches gelöst wird, in dem Betrage, der
dem Verhältnisse zwischen der Dienstperiode, für die die Entlohnung gewährt
wird, und der zurückgelegten Dienstzeit entspricht.

Urlaub

§ 17. Dem Angestellten gebührt in jedem Dienstjahr ein ununterbrochener
Urlaub, auf den die Vorschriften des Art I Abschnitt 1 des Bundesgesetzes vom
7. Juli 1976 betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes und die Einfüh-
rung einer Pflegefreistellung, BGBl. Nr. 390, anzuwenden sind.

Fürsorgepflicht

§ 18. (1) Der Dienstgeber ist verpflichtet, auf seine Kosten alle Einrichtungen
bezüglich der Arbeitsräume und Gerätschaften herzustellen und zu erhalten, die
mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der Dienstleistung zum Schutze des Le-
bens und der Gesundheit der Angestellten erforderlich sind.

(2) Wenn dem Angestellten vom Dienstgeber Wohnräume überlassen wer-
den, dürfen zu diesem Zwecke keine gesundheitsschädlichen Räumlichkeiten
verwendet werden.

(3) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, daß, soweit es die Art der Beschäf-
tigung zuläßt, die Arbeitsräume während der Arbeitszeit licht, rein und staubfrei
gehalten werden, daß sie im Winter geheizt und ausreichende Sitzplätze zur Be-
nutzung für die Angestellten in den Arbeitspausen vorhanden sind.

(4) Der Dienstgeber hat jene Maßnahmen zur Wahrung der Sittlichkeit zu
treffen, die durch das Alter und Geschlecht der Angestellten geboten sind.

Endigung des Dienstverhältnisses durch Ablauf der Zeit

§ 19. (1) Das Dienstverhältnis endet mit dem Ablaufe der Zeit, für die es ein-
gegangen wurde.

(2) Ein Dienstverhältnis auf Probe kann nur für die Höchstdauer eines Mo-
nats vereinbart und während dieser Zeit von jedem Vertragsteil jederzeit gelöst
werden.

Kündigung

§ 20. (1) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung eingegangen oder
fortgesetzt worden, so kann es durch Kündigung nach folgenden Bestimmungen
gelöst werden.



Band2.Buch : 30-AngG.pod    839
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

839

839

§§ 21–23 AngG

(2) Mangels einer für den Angestellten günstigeren Vereinbarung kann der
Dienstgeber das Dienstverhältnis mit Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres
durch vorgängige Kündigung lösen. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen
und erhöht sich nach dem vollendeten zweiten Dienstjahr auf zwei Monate, nach
dem vollendeten fünften Dienstjahr auf drei, nach dem vollendeten fünfzehnten
Dienstjahr auf vier und nach dem vollendeten fünfundzwanzigsten Dienstjahr auf
fünf Monate.

(3) Die Kündigungsfrist kann durch Vereinbarung nicht unter die im Abs. 2
bestimmte Dauer herabgesetzt werden; jedoch kann vereinbart werden, daß die
Kündigungsfrist am Fünfzehnten oder am Letzten eines Kalendermonats endigt.

(4) Mangels einer für ihn günstigeren Vereinbarung kann der Angestellte das
Dienstverhältnis mit dem letzten Tage eines Kalendermonats unter Einhaltung
einer einmonatigen Kündigungsfrist lösen. Diese Kündigungsfrist kann durch
Vereinbarung bis zu einem halben Jahr ausgedehnt werden; doch darf die vom
Dienstgeber einzuhaltende Frist nicht kürzer sein als die mit dem Angestellten
vereinbarte Kündigungsfrist.

(5) Ist das Dienstverhältnis nur für die Zeit eines vorübergehenden Bedarfes
vereinbart, so kann es während des ersten Monats von beiden Teilen jederzeit
unter Einhaltung einer einwöchigen Kündigungsfrist gelöst werden.

§ 21. Ein für die Lebenszeit einer Person oder für länger als fünf Jahre verein-
bartes Dienstverhältnis kann von dem Angestellten nach Ablauf von fünf Jahren
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden.

Freizeit während der Kündigungsfrist

§ 22. (1) Bei Kündigung durch den Dienstgeber ist dem Angestellten wäh-
rend der Kündigungsfrist auf sein Verlangen wöchentlich mindestens ein Fünftel
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne Schmälerung des Entgelts
freizugeben.

(2) Ansprüche nach Abs. 1 bestehen nicht, wenn der Angestellte einen An-
spruch auf eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung hat, sofern
eine Bescheinigung über die vorläufige Krankenversicherung vom Pensionsver-
sicherungsträger ausgestellt wurde.

(3) Durch Kollektivvertrag können abweichende Regelungen getroffen werden.

Abfertigung

§ 23. (1) Hat das Dienstverhältnis ununterbrochen drei Jahre gedauert, so
gebührt dem Angestellten bei Auflösung des Dienstverhältnisses eine Abfer-
tigung. Diese beträgt das Zweifache des dem Angestellten für den letzten Mo-
nat des Dienstverhältnisses gebührenden Entgeltes und erhöht sich nach fünf
Dienstjahren auf das Dreifache, nach zehn Dienstjahren auf das Vierfache, nach
fünfzehn Dienstjahren auf das Sechsfache, nach zwanzig Dienstjahren auf das
Neunfache und nach fünfundzwanzig Dienstjahren auf das Zwölffache des mo-
natlichen Entgeltes. Alle Zeiten, die der Angestellte in unmittelbar vorausgegan-
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genen Dienstverhältnissen als Arbeiter oder Lehrling zum selben Dienstgeber
zurückgelegt hat, sind für die Abfertigung zu berücksichtigen; Zeiten eines Lehr-
verhältnisses jedoch nur dann, wenn das Dienstverhältnis einschließlich der
Lehrzeit mindestens sieben Jahre ununterbrochen gedauert hat. Zeiten eines
Lehrverhältnisses allein begründen keinen Abfertigungsanspruch.

(1a) Bei der Berechnung der Abfertigung ist eine geringfügige Beschäftigung
nach § 7b Abs. 1 Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl. Nr. 651/1989, § 15e Abs. 1
Mutterschutzgesetz 1989, BGBl. Nr. 221 (MSchG), oder gleichartigen österrei-
chischen Rechtsvorschriften nicht zu berücksichtigen.

(2) Im Falle der Auflösung eines Unternehmens entfällt die Verpflichtung zur
Gewährung einer Abfertigung ganz oder teilweise dann, wenn sich die persön-
liche Wirtschaftslage des Dienstgebers derart verschlechtert hat, daß ihm die
Erfüllung dieser Verpflichtung zum Teil oder zur Gänze billigerweise nicht zuge-
mutet werden kann.

(3) Wird ein Unternehmen an einen anderen übertragen, so besteht ein An-
spruch auf Abfertigung nicht, wenn der Angestellte die Fortsetzung des Dienst-
verhältnisses ablehnt, obwohl ihm der Erwerber die Fortsetzung des Dienstver-
hältnisses unter den bisherigen Bedingungen angeboten und sich verpflichtet
hat, die bei seinem Vorgänger geleistete Dienstzeit als bei ihm selbst verbracht
zu betrachten.

(4) Die Abfertigung wird, soweit sie den Betrag des Dreifachen des Monats-
entgeltes nicht übersteigt, mit der Auflösung des Dienstverhältnisses fällig; der
Rest kann vom vierten Monat an in monatlichen im voraus zahlbaren Teilbeträ-
gen abgestattet werden.

(5) Beträge, die der Dienstnehmer auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Ver-
sicherung bezieht, dürfen in die Abfertigung nur insoweit eingerechnet werden,
als sie die gesetzlichen Mindestleistungen übersteigen.

(6) Wird das Dienstverhältnis durch den Tod des Angestellten aufgelöst, so
beträgt die Abfertigung nur die Hälfte des im Abs. 1 bezeichneten Betrages und
gebührt nur den gesetzlichen Erben, zu deren Erhaltung der Erblasser gesetz-
lich verpflichtet war.

(7) Der Anspruch auf Abfertigung besteht, vorbehaltlich des § 23a, nicht,
wenn der Angestellte kündigt, wenn er ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt
oder wenn ihn ein Verschulden an der vorzeitigen Entlassung trifft.

(8) Wird das Dienstverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung nach
MSchG oder VKG infolge Kündigung durch den Arbeitgeber, unverschuldete
Entlassung, begründeten Austritt oder einvernehmlich beendet, so ist bei Ermitt-
lung des Entgelts (Abs. 1) die frühere Normalarbeitszeit des Angestellten zu-
grunde zu legen.

§ 23a. (1) Der Anspruch auf Abfertigung besteht auch dann, wenn das
Dienstverhältnis

1. mindestens zehn Jahre ununterbrochen gedauert hat und
a) bei Männern nach Vollendung des 65. Lebensjahres, bei Frauen nach

Vollendung des 60. Lebensjahres oder
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b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension bei langer Ver-
sicherungsdauer aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung oder

c) wegen Inanspruchnahme einer Alterspension aus der gesetzlichen
Pensionsversicherung nach § 4 Abs. 2 Allgemeines Pensionsgesetz
(APG), BGBl. I Nr. 143/2004, oder

d) wegen Inanspruchnahme einer Alterspension nach § 4 Abs. 3 APG
oder

2. wegen Inanspruchnahme einer Pension aus einem Versicherungsfall der
geminderten Arbeitsfähigkeit aus einer gesetzlichen Pensionsversiche-
rung oder

3. wegen Feststellung einer voraussichtlich mindestens sechs Monate an-
dauernden Berufsunfähigkeit oder Invalidität durch den Versicherungs-
träger gemäß § 367 Abs. 4 ASVG

4. im Fall der Arbeitsverhinderung gemäß § 8 Abs. 1, 2 und 2a oder § 2
EFZG nach Ende des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung und nach Been-
digung des Krankengeldanspruches gemäß § 138 ASVG während eines
anhängigen Leistungsstreitverfahrens gemäß § 354 ASVG über Berufs-
unfähigkeit (§ 273 ASVG) oder Invalidität (§ 255 ASVG)

durch Kündigung seitens des Dienstnehmers endet.

(Anm.: Abs. 1a aufgehoben durch Art. 36 Z 4, BGBl. I Nr. 100/2018)

(2) Eine nach Abs. 1 gebührende Abfertigung kann in gleichen monatlichen
Teilbeträgen gezahlt werden. Die Zahlung beginnt mit dem auf das Ende des
Dienstverhältnisses folgenden Monatsersten. Eine Rate darf die Hälfte des der
Bemessung der Abfertigung zugrundeliegenden Monatsentgeltes nicht unter-
schreiten.

(3) Weiblichen Angestellten gebührt – sofern das Dienstverhältnis ununter-
brochen fünf Jahre gedauert hat – die Hälfte der nach § 23 Abs. 1 zustehenden
Abfertigung, höchstens jedoch das Dreifache des monatlichen Entgelts, wenn sie

1. nach der Geburt eines lebenden Kindes innerhalb der Schutzfrist (§ 5
Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl. Nr. 221) oder

2. nach der Annahme eines Kindes, welches das zweite Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, an Kindes Statt (§ 15c Abs. 1 Z 1 MSchG) oder nach
Übernahme eines solchen Kindes in unentgeltliche Pflege (§ 15c Abs. 1
Z 2 MSchG) innerhalb von acht Wochen

ihren vorzeitigen Austritt aus dem Arbeitsverhältnis erklären. Bei Inanspruch-
nahme einer Karenz nach dem MSchG ist der Austritt spätestens drei Monate
vor Ende der Karenz zu erklären; bei Inanspruchnahme einer Karenz von
weniger als drei Monaten ist der Austritt spätestens zwei Monate vor Ende der
Karenz zu erklären. Zeiten geringfügiger Beschäftigungen nach § 15e Abs. 1
MSchG bleiben für den Abfertigungsanspruch außer Betracht.

(4) Abs. 3 gilt auch für männliche Angestellte, sofern sie eine Karenz nach
dem VKG oder gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften in Anspruch
nehmen und ihren vorzeitigen Austritt aus dem Arbeitsverhältnis spätestens drei
Monate vor Ende der Karenz erklären. Wird jedoch eine Karenz von weniger als
drei Monaten in Anspruch genommen, ist der Austritt spätestens zwei Monate
vor Ende der Karenz zu erklären.
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(4a) Eine Abfertigung nach Abs. 3 und 4 gebührt auch dann, wenn das
Dienstverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung gemäß MSchG oder VKG
durch Kündigung seitens des Dienstnehmers endet. Bei Berechnung des für die
Höhe der Abfertigung maßgeblichen Monatsentgeltes ist vom Durchschnitt der
in den letzten fünf Jahren geleisteten Arbeitszeit unter Außerachtlassung der
Zeiten einer Karenz gemäß VKG oder MSchG auszugehen.

(5) Ein Abfertigungsanspruch gebührt nicht, wenn der männliche Arbeitneh-
mer seinen Austritt im Sinne des Abs. 4 erklärt, nachdem der gemeinsame
Haushalt mit dem Kind aufgehoben oder die überwiegende Betreuung des Kin-
des beendet wurde.

(6) Im Sinne des § 23 zulässige Vereinbarungen, die eine Anrechnung der
Versorgungsleistungen auf Abfertigungsansprüche oder bei Zahlung einer Ver-
sorgungsleistung den gänzlichen oder teilweisen Wegfall der Abfertigung vor-
sehen, gelten auch für Abfertigungsansprüche nach den Abs. 1, 3 und 4. Bei
Anwendung des Abs. 2 ruhen jedoch solche Versorgungsleistungen nur für die
Monate, für die die Abfertigung gebührt.

(7) Im übrigen gilt der § 23 sinngemäß.

Tod des Angestellten

§ 24. (1) Stirbt ein Angestellter, dem vom Dienstgeber auf Grund des Dienst-
vertrages Wohnräume überlassen werden, so ist die Wohnung, wenn der Ange-
stellte einen eigenen Haushalt führte, binnen einem Monat, sonst binnen vier-
zehn Tagen nach dessen Tode zu räumen.

(2) Sind die Angehörigen des verstorbenen Angestellten, die mit ihm im ge-
meinsamen Haushalte gelebt haben, durch die Räumung binnen der Frist des
Absatzes 1 der Gefahr der Obdachlosigkeit ausgesetzt, so kann das Bezirksge-
richt, in dessen Sprengel die Wohnung liegt, eine Verlängerung der Räumungs-
frist um höchstens zwei Monate bewilligen. Nur unter besonders berücksichti-
gungswerten Umständen darf eine weitere Verlängerung um höchstens einen
Monat bewilligt werden.

(3) Der Dienstgeber kann jedoch die sofortige Räumung eines Teiles der
Wohnung verlangen, soweit dies zur Unterbringung des Nachfolgers und seiner
Einrichtung erforderlich ist.

Vorzeitige Auflösung

§ 25. Das Dienstverhältnis kann, wenn es für bestimmte Zeit eingegangen
wurde, vor Ablauf dieser Zeit, sonst aber ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
von jedem Teile aus wichtigen Gründen gelöst werden.

§ 26. Als ein wichtiger Grund, der den Angestellten zum vorzeitigen Austritte
berechtigt, ist insbesondere anzusehen:

1. Wenn der Angestellte zur Fortsetzung seiner Dienstleistung unfähig wird
oder diese ohne Schaden für seine Gesundheit oder Sittlichkeit nicht fort-
setzen kann;
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2. wenn der Dienstgeber das dem Angestellten zukommende Entgelt unge-
bührlich schmälert oder vorenthält, ihn bei Naturalabzügen durch Gewäh-
rung ungesunder oder unzureichender Kost oder ungesunder Wohnung
benachteiligt oder andere wesentliche Vertragsbestimmungen verletzt;

3. wenn der Dienstgeber den ihm zum Schutze des Lebens, der Gesundheit
oder der Sittlichkeit des Angestellten gesetzlich obliegenden Verpflichtun-
gen nachzukommen verweigert;

4. wenn der Dienstgeber sich Tätlichkeiten, Verletzungen der Sittlichkeit oder
erhebliche Ehrverletzungen gegen den Angestellten oder dessen Angehö-
rige zuschulden kommen läßt oder es verweigert, den Angestellten gegen
solche Handlungen eines Mitbediensteten oder eines Angehörigen des
Dienstgebers zu schützen.

§ 27. Als ein wichtiger Grund, der den Dienstgeber zur vorzeitigen Entlas-
sung berechtigt, ist insbesondere anzusehen:

1. wenn der Angestellte im Dienste untreu ist, sich in seiner Tätigkeit ohne
Wissen oder Willen des Dienstgebers von dritten Personen unberechtigte
Vorteile zuwenden läßt, insbesondere entgegen der Bestimmung des § 13
eine Provision oder eine sonstige Belohnung annimmt, oder wenn er sich
einer Handlung schuldig macht, die ihn des Vertrauens des Dienstgebers
unwürdig erscheinen läßt;

2. wenn der Angestellte unfähig ist, die versprochenen oder die den Umstän-
den nach angemessenen Dienste (§ 6) zu leisten;

3. wenn einer der im § 1 bezeichneten Angestellten ohne Einwilligung des
Dienstgebers ein selbständiges kaufmännisches Unternehmen betreibt
oder im Geschäftszweige des Dienstgebers für eigene oder fremde Rech-
nung Handelsgeschäfte macht oder wenn ein Angestellter den in § 7, Ab-
satz 4, bezeichneten Verboten zuwiderhandelt;

4. wenn der Angestellte ohne einen rechtmäßigen Hinderungsgrund wäh-
rend einer den Umständen nach erheblichen Zeit die Dienstleistung unter-
läßt oder sich beharrlich weigert, seine Dienste zu leisten oder sich den
durch den Gegenstand der Dienstleistung gerechtfertigten Anordnungen
des Dienstgebers zu fügen, oder wenn er andere Bedienstete zum Unge-
horsam gegen den Dienstgeber zu verleiten sucht;

5. wenn der Angestellte durch eine längere Freiheitsstrafe oder durch Ab-
wesenheit während einer den Umständen nach erheblichen Zeit, ausge-
nommen wegen Krankheit oder Unglücksfalls, an der Verrichtung seiner
Dienste gehindert ist;

6. wenn der Angestellte sich Tätlichkeiten, Verletzungen der Sittlichkeit oder
erhebliche Ehrverletzungen gegen den Dienstgeber, dessen Stellvertreter,
deren Angehörige oder gegen Mitbedienstete zuschulden kommen läßt.

§ 28. (1) Wenn der Angestellte ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt oder
wenn ihn ein Verschulden an der vorzeitigen Entlassung trifft, steht dem Dienst-
geber der Anspruch auf Ersatz des ihm verursachten Schadens zu.

(2) Für die schon bewirkten Leistungen, deren Entgelt noch nicht fällig ist,
steht dem Angestellten ein Anspruch auf den entsprechenden Teil des Entgeltes
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nur insoweit zu, als sie nicht durch die vorzeitige Auflösung des Dienstverhält-
nisses für den Dienstgeber ihren Wert ganz oder zum größten Teil eingebüßt
haben.

§ 29. (1) Wenn der Dienstgeber den Angestellten ohne wichtigen Grund vor-
zeitig entläßt oder wenn ihn ein Verschulden an dem vorzeitigen Austritt des An-
gestellten trifft, behält dieser, unbeschadet weitergehenden Schadenersatzes,
seine vertragsmäßigen Ansprüche auf das Entgelt für den Zeitraum, der bis zur
Beendigung des Dienstverhältnisses durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit
oder durch ordnungsmäßige Kündigung durch den Dienstgeber hätte verstrei-
chen müssen, unter Einrechnung dessen, was er infolge des Unterbleibens der
Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung erworben oder zu
erwerben absichtlich versäumt hat.

(2) Soweit der im Absatz 1 genannte Zeitraum drei Monate nicht übersteigt,
kann der Angestellte das ganze für diese Zeit gebührende Entgelt ohne Abzug
sofort, den Rest zur vereinbarten oder gesetzlichen (§ 15) Zeit fordern. Der An-
spruch auf die dem Angestellten gebührende Abfertigung (§§ 23 und 23a) bleibt
unberührt.

§ 30. (1) Ist der Angestellte unter der ausdrücklichen Bedingung aufgenom-
men, daß er den Dienst genau an einem festbestimmten Tage anzutreten hat, so
kann der Dienstgeber vom Vertrage zurücktreten, wenn der Angestellte, aus
welchem Grund immer, den Dienst an dem bestimmten Tage nicht antritt.

(2) Außer diesem Falle kann der Dienstgeber vor Antritt des Dienstes vom
Vertrage zurücktreten, wenn der Angestellte, ohne durch ein unabwendbares
Hindernis gehindert zu sein, den Dienst an dem vereinbarten Tage nicht antritt
oder wenn sich infolge eines unabwendbaren Hindernisses der Dienstantritt um
mehr als vierzehn Tage verzögert. Das gleiche gilt, wenn ein Grund vorliegt, der
den Dienstgeber zur vorzeitigen Entlassung des Angestellten berechtigt.

(3) Der Angestellte kann vor Antritt des Dienstes vom Vertrage zurücktreten,
wenn ein Grund vorliegt, der ihn zum vorzeitigen Austritt aus dem Dienstverhält-
nisse berechtigt. Das gleiche gilt, wenn sich der Dienstantritt infolge Verschul-
dens des Dienstgebers oder infolge eines diesen treffenden Zufalles um mehr
als vierzehn Tage verzögert. Tritt der Angestellte im letzteren Fall ungeachtet
der Verzögerung den Dienst an, so gebührt ihm das Entgelt von dem Tage an,
an dem der Dienst hätte angetreten werden sollen.

(4) Wird vor Antritt des Dienstes über das Vermögen des Dienstgebers das
Insolvenzverfahren eröffnet, so kann sowohl der Masseverwalter, im Sanie-
rungsverfahren mit Eigenverwaltung der Dienstgeber mit Zustimmung des Sa-
nierungsverwalters, als auch der Angestellte vom Vertrag zurücktreten.

§ 31. (1) Ist der Dienstgeber ohne wichtigen Grund vom Vertrage zurückge-
treten oder hat er durch sein schuldbares Verhalten dem Angestellten zum
Rücktritte begründeten Anlaß gegeben, so hat er dem Angestellten das Entgelt
zu ersetzen, das diesem für den Zeitraum gebührt, der bei ordnungsmäßiger
Kündigung durch den Dienstgeber vom Tage des Dienstantrittes bis zur Been-
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digung des Dienstverhältnisses hätte verstreichen müssen. Wenn das Dienst-
verhältnis auf bestimmte Zeit eingegangen wurde, hat der Dienstgeber dem An-
gestellten, falls die vereinbarte Dienstdauer drei Monate nicht übersteigt, das für
die ganze Dauer entfallende Entgelt, falls die vereinbarte Dienstdauer dagegen
drei Monate übersteigt, den für drei Monate entfallenden Teilbetrag des Entgel-
tes zu ersetzen. Allfällige weitere Schadenersatzansprüche werden durch die
vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.

(2) Die gleichen Ansprüche stehen dem Angestellten zu, wenn der Masse-
verwalter oder der Dienstgeber mit Zustimmung des Sanierungsverwalters vom
Vertrag zurückgetreten ist.

(3) Ist der Angestellte ohne wichtigen Grund vom Vertrage zurückgetreten
oder hat er durch sein schuldbares Verhalten dem Dienstgeber zum Rücktritt be-
gründeten Anlaß gegeben, so kann der Dienstgeber Schadenersatz verlangen.

§ 32. Trifft beide Teile ein Verschulden an dem Rücktritt oder der vorzeitigen
Lösung des Dienstverhältnisses, so hat der Richter nach freiem Ermessen zu
entscheiden, ob und in welcher Höhe ein Ersatz gebührt.

Frist zur Geltendmachung der Ansprüche

§ 34. (1) Ersatzansprüche wegen vorzeitigen Austrittes oder vorzeitiger Ent-
lassung im Sinne der §§ 28 und 29, ferner Ersatzansprüche wegen Rücktrittes
vom Vertrage im Sinne des § 31 müssen bei sonstigem Ausschlusse binnen
sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht werden.

(2) Die Frist beginnt bei Ansprüchen der erstgenannten Art mit dem Ablaufe
des Tages, an dem der Austritt oder die Entlassung stattfand, bei Ansprüchen
der letztgenannten Art mit dem Ablaufe des Tages, an dem der Dienstantritt
hätte erfolgen sollen.

Konkurrenzklausel

§ 36. (1) Eine Vereinbarung, durch die der Angestellte für die Zeit nach der
Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner Erwerbstätigkeit beschränkt wird
(Konkurrenzklausel), ist nur insoweit wirksam, als:

1. der Angestellte im Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung nicht min-
derjährig ist;

2. sich die Beschränkung auf die Tätigkeit des Angestellten in dem Ge-
schäftszweig des Dienstgebers bezieht und den Zeitraum eines Jahres
nicht übersteigt; und

3. die Beschränkung nicht nach Gegenstand, Zeit oder Ort und im Verhältnis
zu dem geschäftlichen Interesse, das der Dienstgeber an ihrer Einhaltung
hat, eine unbillige Erschwerung des Fortkommens des Angestellten ent-
hält.

(2) Eine Vereinbarung nach Abs. 1 ist unwirksam, wenn sie im Rahmen eines
Dienstverhältnisses getroffen wird, bei dem das für den letzten Monat des
Dienstverhältnisses gebührende Entgelt das Zwanzigfache der Höchstbeitrags-
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grundlage nach § 45 ASVG nicht übersteigt. Allfällige Sonderzahlungen sind bei
der Ermittlung des Entgelts im Sinne des ersten Satzes außer Acht zu lassen.

§ 37. (1) Hat der Dienstgeber durch schuldbares Verhalten dem Angestell-
ten begründeten Anlaß zum vorzeitigen Austritt oder zur Kündigung des Dienst-
verhältnisses gegeben, so kann er die durch die Konkurrenzklausel begründeten
Rechte gegen den Angestellten nicht geltend machen.

(2) Das gleiche gilt, wenn der Dienstgeber das Dienstverhältnis löst, es sei
denn, daß der Angestellte durch schuldbares Verhalten hiezu begründeten An-
laß gegeben oder daß der Dienstgeber bei der Auflösung des Dienstverhältnis-
ses erklärt hat, während der Dauer der Beschränkung dem Angestellten das ihm
zuletzt zukommende Entgelt zu leisten.

(3) Eine für den Fall des Zuwiderhandelns gegen die Konkurrenzklausel ver-
einbarte Konventionalstrafe ist nur insoweit wirksam, als diese das Sechsfache
des für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden Nettomonats-
entgelts nicht übersteigt. Allfällige Sonderzahlungen sind bei der Berechnung
des Nettoentgelts im Sinne des ersten Satzes außer Acht zu lassen. Hat der/die
Angestellte für den Fall des Zuwiderhandelns gegen die Konkurrenzklausel eine
Konventionalstrafe versprochen, so kann der/die Dienstgeber/in nur die ver-
wirkte Konventionalstrafe verlangen. Der Anspruch auf Erfüllung oder auf Ersatz
eines weiteren Schadens ist ausgeschlossen.

Konventionalstrafen

§ 38. Konventionalstrafen unterliegen dem richterlichen Mäßigungsrechte.

Zeugnis

§ 39. (1) Der Dienstgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Dienstverhält-
nisses dem Angestellten auf Verlangen ein schriftliches Zeugnis über die Dauer
und die Art der Dienstleistung auszustellen. Eintragungen und Anmerkungen im
Zeugnisse, durch die dem Angestellten die Erlangung einer neuen Stelle er-
schwert wird, sind unzulässig.

(2) Verlangt der Angestellte während der Dauer des Dienstverhältnisses ein
Zeugnis, so ist ihm ein solches auf seine Kosten auszustellen.

(3) Zeugnisse des Angestellten, die sich in der Verwahrung des Dienstge-
bers befinden, sind ihm auf Verlangen jederzeit auszufolgen.

§ 40. Die Rechte, die dem Angestellten auf Grund der Bestimmungen der
§§ 6 Abs. 3, 8, 9, 10 letzter Absatz, 12, 14 Abs. 2, 15, 16, 17, 17a, 18, 19 Abs. 2,
20 Abs. 2 bis 5, 21 bis 24, 29, 30 Abs. 2 bis 4, 31 Abs. 1, 34, 35, 37 bis 39 zu-
stehen, können durch den Dienstvertrag weder aufgehoben noch beschränkt
werden.

§ 41. Für Streitigkeiten aus den in diesem Gesetz geregelten Dienstverhält-
nissen sind die Gewerbegerichte zuständig.
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§ 42. (1) Insoweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, finden die Vor-
schriften des allgemeinen bürgerlichen Rechts über den Dienstvertrag auf die in
diesem Gesetz geregelten Dienstverhältnisse Anwendung.

(2) Desgleichen bleiben, insoweit dieses Gesetz nicht etwas anderes be-
stimmt, die Vorschriften der Gewerbeordnung mit Ausnahme der §§ 72, 77 und
84, für die in diesem Gesetze geregelten Dienstverhältnisse, auf welche die Ge-
werbeordnung Anwendung findet, aufrecht.

(3) Die §§ 23 und 23a sind auf Dienstverhältnisse, deren vertraglich verein-
barter Beginn nach dem 31. Dezember 2002 liegt, nicht mehr anzuwenden, so-
weit nicht durch Verordnung gemäß § 46 Abs. 1 letzter Satz des Betrieblichen
Mitarbeitervorsorgegesetzes (BMVG), BGBl. I Nr. 100/2002, etwas anderes an-
geordnet wird. Sie sind jedoch weiterhin auf Dienstverhältnisse anzuwenden,
deren vertraglich vereinbarter Beginn vor dem 1. Jänner 2003 oder dem durch
Verordnung festgelegten Zeitpunkt liegt. Soweit eine Vereinbarung gemäß § 47
Abs. 1 und 3 BMVG erfolgt, sind diese Bestimmungen bis zum In-Kraft-Treten
dieser Vereinbarung anzuwenden.

(4) § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2003 tritt mit
1. Jänner 2004 in Kraft und gilt für Arbeitsverhältnisse, deren vertraglich verein-
barter Beginn nach dem 31. Dezember 2003 liegt.

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz findet auch auf das Dienstverhältnis von Personen
Anwendung, die vorwiegend zur Leistung kaufmännischer oder höherer, nicht
kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten bei Wirtschaftstreuhändern an-
gestellt sind. § 7 Abs. 4 mit Ausnahme der Bestimmungen über die Teilnahme
an einem Wettbewerb ist auf diese Dienstverhältnisse sinngemäß anzuwenden.

(2) Dieses Bundesgesetz findet ferner auf die auf einem privatrechtlichen
Vertrag beruhenden Dienstverhältnisse von Personen Anwendung, die zur Leis-
tung kaufmännischer oder höherer, nicht kaufmännischer Dienste oder zu Kanz-
leiarbeiten bei einem durch Bundesgesetz errichteten Fonds mit Rechtspersön-
lichkeit angestellt sind. Ausgenommen sind Dienstverhältnisse, auf die das Ver-
tragsbedienstetengesetz gemäß § 1 Abs. 2 VBG sinngemäß anzuwenden ist.

Artikel VII

Unberührt bleiben:
1. Die Bestimmungen des Journalistengesetzes vom 11. Februar 1920,

StGBl. Nr. 88, sofern sie für die Redakteure (Schriftleiter) günstiger sind
als die Bestimmungen dieses Gesetzes.

(Anm.: Z 2 gegenstandslos)

Artikel X

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1921 in Wirksamkeit. Es findet auf die an
diesem Tage bestehenden Dienstverhältnisse auch dann Anwendung, wenn die
Kündigung nach Kundmachung des Gesetzes erfolgt ist.
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(2) 1. § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1, § 20 Abs. 1 und Art II dieses Bundesgesetzes in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 833/1992 treten mit 1. Jänner 1993
in Kraft.

2. § 16 und § 23a Abs. 1, 1a und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 335/1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft.

3. § 6 Abs. 3 und § 40 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 459/1993 treten gleichzeitig mit dem Abkommen
über den Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft.

4. § 22 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 502/1993 tritt mit 1. August 1993 in Kraft.

5. § 22 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000 tritt mit
1. Jänner 2001 in Kraft.

6. § 36 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 tritt mit
1. Jänner 2002 in Kraft.

7. § 42 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2002
tritt mit 1. Juli 2002 in Kraft.

8. § 23 Abs. 1a und 8 und § 23a Abs. 3, 4 und 4a in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 64/2004 treten mit 1. Juli 2004 in Kraft.

9. § 23a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 143/2004
tritt mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

10. § 36 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 35/2006 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und
gilt für nach dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes neu abge-
schlossene Vereinbarungen über eine Konkurrenzklausel.

11. Die §§ 30 Abs. 4 und 31 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 58/2010 treten mit 1. August 2010 in Kraft.

12. Die §§ 8 Abs. 4 und 23a Abs. 1 Z 3 und 4 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 152/2015 treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

13. Die §§ 36 Abs. 2 und 37 Abs. 3 der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 152/2015 treten mit dem der Kundmachung dieses Bundes-
gesetzes folgenden Tag in Kraft und gelten für nach dem Inkrafttreten
neu abgeschlossene Vereinbarungen über eine Konkurrenzklausel.

14. § 8 Abs. 1 bis 2a und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 153/2017, treten mit 1. Juli 2018 in Kraft und sind auf Dienstver-
hinderungen anzuwenden, die in nach dem 30. Juni 2018 begonnenen
Arbeitsjahren eingetreten sind. Für zu diesem Zeitpunkt laufende Dienst-
verhinderungen gilt § 8 Abs. 1 bis 2a in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 153/2017 ab Beginn dieses Arbeitsjahres.

15. § 9 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 153/2017,
tritt mit 1. Juli 2018 in Kraft und ist auf einvernehmliche Beendigungen
von Dienstverhältnissen während einer Dienstverhinderung gemäß § 8
Abs. 1 bis 2a oder im Hinblick auf eine Dienstverhinderung gemäß § 8
Abs. 1 bis 2a anzuwenden, die eine Auflösung des Dienstverhältnisses
nach dem 30. Juni 2018 bewirken.

16. § 20 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 153/2017,
tritt mit 1. Jänner 2018 in Kraft und ist auf Beendigungen anzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 2017 ausgesprochen werden.
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17. Normen der kollektiven Rechtsgestaltung, die für Dienstnehmer güns-
tigere Regelungen auf Entgeltfortzahlung als nach § 8 Abs. 1 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2017 vorsehen, bleiben auf-
recht.

18. Sehen Normen der kollektiven Rechtsgestaltung für Dienstnehmer güns-
tigere Regelungen zur Entgeltfortzahlung als nach § 8 Abs. 2 in der Fas-
sung vor den Änderungen durch das BGBl. I Nr. 153/2017 vor, gilt für die
erfassten Dienstnehmer § 8 Abs. 2 bis zu einer Neuregelung weiterhin in
der Fassung vor den Änderungen durch das BGBl. I Nr. 153/2017.

19. § 8 Abs. 3a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2019 tritt
mit 1. September 2019 in Kraft.

Artikel XI

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Wirt-
schaft und Arbeit betraut.
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Arbeitszeitgesetz – AZG
Bundesgesetz vom 11. Dezember 1969

über die Regelung der Arbeitszeit
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des Ar-

beitszeitgesetzes erlassen wurden. Auf eine Auflistung bis zum Jahr
2000 wurde aus Platzgründen verzichtet:

BGBl. I Nr. 37/2000 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 98/2001 (Art. 145),
BGBl. I Nr. 162/2001 (Art. II),
BGBl. I Nr. 122/2002 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 30/2004 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 64/2004 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 159/2004 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 175/2004 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 138/2006 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 61/2007 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 124/2008 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 149/2009 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 93/2010 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 35/2012 (Art. 65),
BGBl. I Nr. 3/2013 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 71/2013 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 94/2014 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 152/2015 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 42/2016,
BGBl. I Nr. 114/2016 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 30/2017 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 40/2017 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 126/2017 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 127/2017 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 53/2018 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 100/2018 (Art. 41),
BGBl. I Nr. 58/2022.

ABSCHNITT 1

Geltungsbereich

§ 1.  (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten für die Be-
schäftigung von Arbeitnehmern (Lehrlingen), die das 18. Lebensjahr vollendet
haben.
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(2) Ausgenommen vom Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes sind:
1. Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zu einer Gebietskörper-

schaft, zu einer Stiftung, zu einem Fonds oder zu einer Anstalt stehen, so-
fern diese Einrichtungen von Organen einer Gebietskörperschaft oder
von Personen verwaltet werden, die hiezu von Organen einer Gebietskör-
perschaft bestellt sind; die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten
jedoch für Arbeitnehmer, die nicht im Bereich der Hoheitsverwaltung tätig
sind, sofern für ihr Arbeitsverhältnis ein Kollektivvertrag wirksam ist;

2. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne des Landarbeitsgesetzes
2021, BGBl. I Nr. 78/2021;

3. Arbeitnehmer, für die die Vorschriften des Bäckereiarbeiter/innengeset-
zes 1996, BGBl. Nr. 410, gelten;

4. Arbeitnehmer, für die die Vorschriften des Hausgehilfen- und Hausange-
stelltengesetzes, BGBl. Nr. 235/1962, gelten;

5. Arbeitnehmer,
a) für die die Vorschriften des Hausbesorgergesetzes, BGBl. Nr. 16/

1970, gelten;
b) denen die Hausbetreuung im Sinne des § 23 Abs. 1 Mietrechtsgesetz,

BGBl. Nr. 520/1981, obliegt und die in einem Arbeitsverhältnis stehen
aa) zum Hauseigentümer oder zu einer im mehrheitlichen Eigentum

des Hauseigentümers stehenden juristischen Person, soweit sich
die zu betreuenden Häuser im Eigentum des Hauseigentümers
befinden;

bb) zu einer im Sinne des § 7 Abs. 4b Wohnungsgemeinnützigkeits-
gesetz, BGBl. Nr. 139/1979, gegründeten Gesellschaft.

Für diese Arbeitnehmer ist jedoch § 19 anzuwenden.
6. Lehr- und Erziehungskräfte an Unterrichts- und Erziehungsanstalten, so-

weit sie nicht unter Z 1 fallen;
7. nahe Angehörige der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers (Eltern, voll-

jährige Kinder, im gemeinsamen Haushalt lebende Ehegattin oder Ehe-
gatte, eingetragene Partnerin oder Partner, sowie Lebensgefährtin oder
Lebensgefährte, wenn seit mindestens drei Jahren ein gemeinsamer
Haushalt besteht), deren gesamte Arbeitszeit auf Grund der besonderen
Merkmale der Tätigkeit
a) nicht gemessen oder im Voraus festgelegt wird, oder
b) von diesen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern hinsichtlich Lage

und Dauer selbst festgelegt werden kann;
8. leitende Angestellte oder sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

denen maßgebliche selbständige Entscheidungsbefugnis übertragen ist
und deren gesamte Arbeitszeit auf Grund der besonderen Merkmale der
Tätigkeit
a) nicht gemessen oder im Voraus festgelegt wird, oder
b) von diesen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern hinsichtlich Lage

und Dauer selbst festgelegt werden kann;
9. Heimarbeiter im Sinne des Heimarbeitsgesetzes, 1960, BGBl. Nr. 105/

1961;
10. Dienstnehmer, die unter das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, BGBl. I

Nr. 8/1997, fallen.
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Regelungen durch Betriebsvereinbarung

§ 1a. Soweit im Folgenden nicht Anderes bestimmt wird, können Regelun-
gen, zu denen der Kollektivvertrag nach diesem Bundesgesetz ermächtigt ist,
durch Betriebsvereinbarung zugelassen werden, wenn

1. der Kollektivvertrag die Betriebsvereinbarung dazu ermächtigt, oder
2. für die betroffenen Arbeitnehmer mangels Bestehen einer kollektivver-

tragsfähigen Körperschaft auf Arbeitgeberseite kein Kollektivvertrag abge-
schlossen werden kann.

ABSCHNITT 2

Arbeitszeit

Begriff der Arbeitszeit

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist:
1. Arbeitszeit die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhe-

pausen;
2. Tagesarbeitszeit die Arbeitszeit innerhalb eines ununterbrochenen Zeit-

raumes von vierundzwanzig Stunden;
3. Wochenarbeitszeit die Arbeitszeit innerhalb des Zeitraumes von Montag

bis einschließlich Sonntag.
(2) Arbeitszeit im Sinne des Abs. 1 Z 1 ist auch die Zeit, während der ein im

übrigen im Betrieb Beschäftigter in seiner eigenen Wohnung oder Werkstätte
oder sonst außerhalb des Betriebes beschäftigt wird. Werden Arbeitnehmer von
mehreren Arbeitgebern beschäftigt, so dürfen die einzelnen Beschäftigungen
zusammen die gesetzliche Höchstgrenze der Arbeitszeit nicht überschreiten.

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen
noch nicht geschlechtsneutral formuliert sind, gilt die gewählte Form für beide
Geschlechter.

Normalarbeitszeit

§ 3. (1) Die tägliche Normalarbeitszeit darf acht Stunden, die wöchentliche
Normalarbeitszeit vierzig Stunden nicht überschreiten, soweit im folgenden nicht
anderes bestimmt wird.

(2) Aus Anlaß der mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eintretenden
Arbeitszeitverkürzung darf das Entgelt der betroffenen Arbeitnehmer nicht ge-
kürzt werden (Lohnausgleich). Ein nach Stunden bemessenes Entgelt ist dabei
in dem gleichen Verhältnis zu erhöhen, in dem die Arbeitszeit verkürzt wird. Ak-
kord-, Stück- und Gedinglöhne sowie auf Grund anderer Leistungslohnarten
festgelegte Löhne sind entsprechend zu berichtigen. Durch Kollektivvertrag
kann eine andere Regelung des Lohnausgleiches vereinbart werden.

Andere Verteilung der Normalarbeitszeit

§ 4. (1) Der Kollektivvertrag kann eine tägliche Normalarbeitszeit von bis zu
zehn Stunden zulassen, soweit nach diesem Bundesgesetz eine kürzere Nor-



Band2.Buch : 31-AZG.pod    853
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

853

853

§ 4 AZG

malarbeitszeit vorgesehen ist. Darüber hinaus gehende Verlängerungsmöglich-
keiten bleiben unberührt.

(2) Zur Erreichung einer längeren Freizeit, die mit der wöchentlichen Ruhe-
zeit oder einer Ruhezeit gemäß § 12 zusammenhängen muss, kann die Normal-
arbeitszeit an einzelnen Tagen regelmäßig gekürzt und die ausfallende Nor-
malarbeitszeit auf die übrigen Tage der Woche verteilt werden. Die Betriebsver-
einbarung, für Arbeitnehmer in Betrieben, in denen kein Betriebsrat errichtet ist,
das Arbeitsinspektorat, kann eine andere ungleichmäßige Verteilung der Nor-
malarbeitszeit innerhalb der Woche zulassen, soweit dies die Art des Betriebes
erfordert. Die tägliche Normalarbeitszeit darf neun Stunden nicht überschreiten.

(3) Fällt in Verbindung mit Feiertagen die Arbeitszeit an Werktagen aus, um
den Arbeitnehmern eine längere zusammenhängende Freizeit zu ermöglichen,
so kann die ausfallende Normalarbeitszeit auf die Werktage von höchstens 13
zusammenhängenden, die Ausfallstage einschließenden Wochen verteilt wer-
den. Der Kollektivvertrag kann den Einarbeitungszeitraum verlängern. Die tägli-
che Normalarbeitszeit darf

1. bei einem Einarbeitungszeitraum von bis zu 13 Wochen zehn Stunden
2. bei einem längeren Einarbeitungszeitraum neun Stunden

nicht überschreiten.

(4) Die wöchentliche Normalarbeitszeit des Personals von Verkaufsstellen im
Sinne des Öffnungszeitengesetzes 2003, BGBl. I Nr. 48/2003, und sonstiger Ar-
beitnehmer des Handels kann in den einzelnen Wochen eines Durchrechnungs-
zeitraumes von vier Wochen bis auf 44 Stunden ausgedehnt werden, wenn in-
nerhalb dieses Zeitraumes die durchschnittliche wöchentliche Normalarbeitszeit
40 Stunden bzw. die durch Kollektivvertrag festgelegte Normalarbeitszeit nicht
überschreitet. Der Kollektivvertrag kann eine Verlängerung des Durchrech-
nungszeitraumes zulassen. Die tägliche Normalarbeitszeit darf neun Stunden
nicht überschreiten.

(5) Der zur Erreichung der durchschnittlichen Normalarbeitszeit nach Abs. 4
im Durchrechnungszeitraum erforderliche Zeitausgleich ist unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Betriebserfordernisse zusammenhängend zu gewähren. Ein
Zeitausgleich von mehr als vier Stunden kann in zwei Teilen gewährt werden,
wobei ein Teil mindestens vier Stunden zu betragen hat.

(6) Für Arbeitnehmer, die nicht unter Abs. 4 fallen, kann der Kollektivvertrag
zulassen, dass in einzelnen Wochen eines Durchrechnungszeitraumes von bis
zu einem Jahr die Normalarbeitszeit

1. bei einem Durchrechnungszeitraum von bis zu acht Wochen auf höchs-
tens 50 Stunden,

2. bei einem längeren Durchrechnungszeitraum auf höchstens 48 Stunden,
ausgedehnt wird, wenn sie innerhalb dieses Zeitraumes im Durchschnitt
40 Stunden bzw. die durch Kollektivvertrag festgelegte Normalarbeitszeit nicht
überschreitet. Der Kollektivvertrag kann einen längeren Durchrechnungszeit-
raum unter der Bedingung zulassen, dass der zur Erreichung der durchschnittli-
chen Normalarbeitszeit erforderliche Zeitausgleich jedenfalls in mehrwöchigen
zusammenhängenden Zeiträumen verbraucht wird. Die tägliche Normalarbeits-
zeit darf neun Stunden nicht überschreiten.
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(7) Der Kollektivvertrag kann bei einer Arbeitszeitverteilung gemäß Abs. 4
und 6 eine mehrmalige Übertragung von Zeitguthaben und Zeitschulden in die
nächsten Durchrechnungszeiträume zulassen.

(8) Die Betriebsvereinbarung kann eine tägliche Normalarbeitszeit von bis zu
zehn Stunden zulassen, wenn die gesamte Wochenarbeitszeit regelmäßig auf
vier Tage verteilt wird. In Betrieben, in denen kein Betriebsrat errichtet ist, kann
eine solche Arbeitszeitverteilung schriftlich vereinbart werden.

(9) Für Arbeitnehmer in Betrieben gemäß § 2 Abs. 2a des Bauarbeiter-Ur-
laubs- und Abfertigungsgesetzes, BGBl. Nr. 414/1972, gilt Abs. 3 mit der Maß-
gabe, dass die tägliche Normalarbeitszeit bei Verlängerung des Einarbeitungs-
zeitraumes durch Kollektivvertrag zehn Stunden nicht überschreiten darf. Abs. 8
ist nicht anzuwenden.

Normalarbeitszeit bei Schichtarbeit

§ 4a. (1) Bei mehrschichtiger Arbeitsweise ist ein Schichtplan zu erstellen.
Die wöchentliche Normalarbeitszeit darf

1. innerhalb des Schichtturnusses oder
2. bei Durchrechnung der Normalarbeitszeit gemäß § 4 Abs. 6 innerhalb des

Durchrechnungszeitraumes
im Durchschnitt 40 Stunden bzw. die durch Kollektivvertrag festgelegte Normal-
arbeitszeit nicht überschreiten.

(2) Die tägliche Normalarbeitszeit darf neun Stunden nicht überschreiten, so-
weit nicht nach § 4 eine längere Normalarbeitszeit zulässig ist.

(3) Bei durchlaufender mehrschichtiger Arbeitsweise mit Schichtwechsel
kann die tägliche Normalarbeitszeit bis auf zwölf Stunden ausgedehnt werden,

1. am Wochenende (Beginn der Nachtschicht zum Samstag bis zum Ende
der Nachtschicht zum Montag), wenn dies durch Betriebsvereinbarung ge-
regelt ist, oder

2. wenn dies mit einem Schichtwechsel in Verbindung steht.

(4) Der Kollektivvertrag kann zulassen, dass
1. die Normalarbeitszeit in einzelnen Wochen bis auf 56 Stunden ausge-

dehnt wird;
2. die tägliche Normalarbeitszeit bis auf zwölf Stunden unter der Bedingung

ausgedehnt wird, dass die arbeitsmedizinische Unbedenklichkeit dieser
Arbeitszeitverlängerung für die betreffenden Tätigkeiten durch einen Ar-
beitsmediziner festgestellt wird. Auf Verlangen des Betriebsrates, in Be-
trieben ohne Betriebsrat auf Verlangen der Mehrheit der betroffenen Ar-
beitnehmer, ist ein weiterer, einvernehmlich bestellter Arbeitsmediziner zu
befassen.

Gleitende Arbeitszeit

§ 4b. (1) Gleitende Arbeitszeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer innerhalb
eines vereinbarten zeitlichen Rahmens Beginn und Ende seiner täglichen Nor-
malarbeitszeit selbst bestimmen kann.



Band2.Buch : 31-AZG.pod    855
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

855

855

§§ 4c, 5 AZG

(2) Die gleitende Arbeitszeit muß durch Betriebsvereinbarung, in Betrieben,
in denen kein Betriebsrat errichtet ist, durch schriftliche Vereinbarung geregelt
werden (Gleitzeitvereinbarung).

(3) Die Gleitzeitvereinbarung hat zu enthalten:
1. die Dauer der Gleitzeitperiode,
2. den Gleitzeitrahmen,
3. das Höchstausmaß allfälliger Übertragungsmöglichkeiten von Zeitgutha-

ben und Zeitschulden in die nächste Gleitzeitperiode und
4. Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit.
(4) Die tägliche Normalarbeitszeit darf zehn Stunden nicht überschreiten.

Eine Verlängerung der täglichen Normalarbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden ist
zulässig, wenn die Gleitzeitvereinbarung vorsieht, dass ein Zeitguthaben ganz-
tägig verbraucht werden kann und ein Verbrauch in Zusammenhang mit einer
wöchentlichen Ruhezeit nicht ausgeschlossen ist. Die wöchentliche Normal-
arbeitszeit darf innerhalb der Gleitzeitperiode die wöchentliche Normalarbeits-
zeit gemäß § 3 im Durchschnitt nur insoweit überschreiten, als Übertragungs-
möglichkeiten von Zeitguthaben vorgesehen sind.

(5) Ordnet die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber Arbeitsstunden an, die
über die Normalarbeitszeit gemäß § 3 Abs. 1 hinausgehen, gelten diese als
Überstunden.

Dekadenarbeit

§ 4c. (1) Für Arbeitnehmer, die auf im öffentlichen Interesse betriebenen
Großbaustellen oder auf Baustellen der Wildbach- und Lawinenverbauung in
Gebirgsregionen beschäftigt sind, kann der Kollektivvertrag zulassen, daß die
wöchentliche Normalarbeitszeit mehr als 40 Stunden beträgt, wenn innerhalb
eines Durchrechnungszeitraumes von zwei Wochen die wöchentliche Normal-
arbeitszeit im Durchschnitt die Normalarbeitszeit gemäß § 3 nicht überschreitet.

(2) Die tägliche Normalarbeitszeit darf neun Stunden nicht überschreiten.

Verlängerung der Normalarbeitszeit bei Arbeitsbereitschaft

§ 5. (1) Die wöchentliche Normalarbeitszeit kann bis auf 60 Stunden, die
tägliche Normalarbeitszeit bis auf zwölf Stunden ausgedehnt werden, wenn

1. der Kollektivvertrag oder die Betriebsvereinbarung dies zuläßt und
2. darüber hinaus in die Arbeitszeit des Arbeitnehmers regelmäßig und in er-

heblichem Umfang Arbeitsbereitschaft fällt.
(2) Eine Betriebsvereinbarung gemäß Abs. 1 ist nur zulässig, wenn
1. der Kollektivvertrag die Betriebsvereinbarung dazu ermächtigt, oder
2. für die betroffenen Arbeitnehmer kein Kollektivvertrag wirksam ist.
(3) Das Arbeitsinspektorat kann für Betriebe, in denen kein Betriebsrat errich-

tet ist, eine Verlängerung der wöchentlichen Normalarbeitszeit bis auf 60 Stun-
den, der täglichen Normalarbeitszeit bis auf zwölf Stunden für Arbeitnehmer zu-
lassen, wenn

1. für die betroffenen Arbeitnehmer kein Kollektivvertrag wirksam ist und
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2. darüber hinaus in die Arbeitszeit des Arbeitnehmers regelmäßig und in er-
heblichem Umfang Arbeitsbereitschaft fällt.

Normalarbeitszeit bei besonderen Erholungsmöglichkeiten

§ 5a. (1) Besteht die Arbeitszeit überwiegend aus Arbeitsbereitschaft (§ 5)
und bestehen für den Arbeitnehmer während der Arbeitszeit besondere Erho-
lungsmöglichkeiten, kann der Kollektivvertrag für solche Arbeiten die Betriebs-
vereinbarung ermächtigen, dreimal pro Woche eine Ausdehnung der täglichen
Normalarbeitszeit bis auf 24 Stunden zuzulassen, wenn durch ein arbeitsmedizi-
nisches Gutachten festgestellt wurde, daß wegen der besonderen Arbeitsbedin-
gungen der Arbeitnehmer im Durchschnitt nicht stärker gesundheitlich belastet
wird als bei Ausübung der selben Tätigkeit im Rahmen einer Verlängerung der
Normalarbeitszeit gemäß § 5.

(2) Der Kollektivvertrag und die Betriebsvereinbarung haben alle Bedingun-
gen festzulegen, unter denen die Verlängerung der täglichen Normalarbeitszeit
im Einzelfall zulässig ist.

(3) Innerhalb eines durch Kollektivvertrag festzusetzenden Durchrechnungs-
zeitraumes darf die wöchentliche Normalarbeitszeit im Durchschnitt 60 Stunden,
in einzelnen Wochen des Durchrechnungszeitraumes 72 Stunden nicht über-
schreiten.

(4) § 1a Z 2 ist anzuwenden.

Überstundenarbeit

§ 6. (1) Überstundenarbeit liegt vor, wenn entweder
1. die Grenzen der nach den §§ 3 bis 5a zulässigen wöchentlichen Normal-

arbeitszeit überschritten werden oder
2. die tägliche Normalarbeitszeit überschritten wird, die sich auf Grund der

Verteilung dieser wöchentlichen Normalarbeitszeit gemäß den §§ 3 bis 5a
und 18 Abs. 2 ergibt.

(1a) Am Ende einer Gleitzeitperiode bestehende Zeitguthaben, die nach der
Gleitzeitvereinbarung in die nächste Gleitzeitperiode übertragen werden kön-
nen, sowie am Ende eines Durchrechnungszeitraumes bestehende Zeitgutha-
ben, die gemäß § 4 Abs. 7 in den nächsten Durchrechnungszeitraum übertragen
werden können, gelten nicht als Überstunden.

(2) Arbeitnehmer dürfen zur Überstundenarbeit nur dann herangezogen wer-
den, wenn diese nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zugelassen
ist und berücksichtigungswürdige Interessen des Arbeitnehmers der Überstun-
denarbeit nicht entgegenstehen.

Verlängerung der Arbeitszeit bei Vorliegen eines höheren Arbeitsbedarfes

§ 7. (1) Bei Vorliegen eines erhöhten Arbeitsbedarfes darf die durchschnittli-
che Wochenarbeitszeit unbeschadet der Bestimmungen des § 8 über die nach
den §§ 3 bis 5 zulässige Dauer innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von
17 Wochen 48 Stunden nicht überschreiten. Wöchentlich sind jedoch nicht mehr
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als zwanzig Überstunden zulässig. Die Tagesarbeitszeit darf zwölf Stunden
nicht überschreiten. Die Regelungen des § 9 Abs. 4 bleiben unberührt.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch Art. 1 Z 6, BGBl. I Nr. 53/2018)
(3) Unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 und 2 kann die Wochen-

arbeitszeit durch Überstunden bis auf 60 Stunden, die Tagesarbeitszeit bis auf
13 Stunden ausgedehnt werden. Bei Zulassung einer Verlängerung der Arbeits-
zeit durch das Arbeitsinspektorat gemäß § 5 Abs. 3 sind Überstunden nach
Abs. 1 nur bis zu einer Tagesarbeitszeit von 13 Stunden und einer Wochen-
arbeitszeit von 60 Stunden zulässig.

(Anm.: Abs. 4 und 4a aufgehoben durch Art. 1 Z 6, BGBl. I Nr. 53/2018)
(5) Darüber hinaus kann das Arbeitsinspektorat bei Nachweis eines dringen-

den Bedürfnisses auf Antrag des Arbeitgebers nach Anhörung der gesetzlichen
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer eine Arbeitszeit-
verlängerung bewilligen, soweit die Verlängerungsmöglichkeiten gemäß Abs. 1
und 3 ausgeschöpft sind. Eine Tagesarbeitszeit über zwölf Stunden und eine
Wochenarbeitszeit über 60 Stunden kann das Arbeitsinspektorat jedoch nur zu-
lassen, wenn dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist.

(6) Es steht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern frei, Überstunden
nach § 7 und § 8 Abs. 1 und 2 ohne Angabe von Gründen abzulehnen, wenn
durch diese Überstunden die Tagesarbeitszeit von zehn Stunden oder die Wo-
chenarbeitszeit von 50 Stunden überschritten wird. Sie dürfen deswegen nicht
benachteiligt werden, insbesondere hinsichtlich des Entgelts, der Aufstiegsmög-
lichkeiten und der Versetzung. Werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
deswegen gekündigt, können sie die Kündigung innerhalb einer Frist von zwei
Wochen bei Gericht anfechten. § 105 Abs. 5 des Arbeitsverfassungsgesetzes
(ArbVG), BGBl. Nr. 22/1974 gilt sinngemäß.

Verlängerung der Arbeitszeit zur Vornahme
von Vor- und Abschlußarbeiten

§ 8.  (1) Die für den Betrieb oder eine Betriebsabteilung zulässige Dauer der
Arbeitszeit darf um eine halbe Stunde täglich, jedoch höchstens bis zu zwölf
Stunden täglich in folgenden Fällen ausgedehnt werden:

a) bei Arbeiten zur Reinigung und Instandhaltung, soweit sich diese Arbeiten
während des regelmäßigen Betriebes nicht ohne Unterbrechung oder er-
hebliche Störung ausführen lassen,

b) bei Arbeiten, von denen die Wiederaufnahme oder Aufrechterhaltung des
vollen Betriebes arbeitstechnisch abhängt,

c) bei Arbeiten zur abschließenden Kundenbedienung einschließlich der da-
mit zusammenhängenden notwendigen Aufräumungsarbeiten.

(2) Die Arbeitszeit darf in den Fällen des Abs. 1 über zwölf Stunden täglich
verlängert werden, wenn eine Vertretung des Arbeitnehmers durch andere Ar-
beitnehmer nicht möglich ist und dem Arbeitgeber die Heranziehung betriebs-
fremder Personen nicht zugemutet werden kann.

(3) Durch Kollektivvertrag kann näher bestimmt werden, welche Arbeiten als
Vor- und Abschlußarbeiten gelten.
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(4) Die Arbeitszeit gemäß § 5a Abs. 1 kann um eine halbe Stunde ausge-
dehnt werden, wenn dies zur Arbeitsübergabe unbedingt erforderlich ist.

Höchstgrenzen der Arbeitszeit

§ 9. (1) Die Tagesarbeitszeit darf zwölf Stunden und die Wochenarbeitszeit
60 Stunden nicht überschreiten, sofern die Abs. 2 bis 4 nicht anderes bestim-
men. Diese Höchstgrenzen der Arbeitszeit dürfen auch beim Zusammentreffen
einer anderen Verteilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit mit Arbeitszeit-
verlängerungen nicht überschritten werden.

(2) Die Tagesarbeitszeit darf im Falle des § 13b Abs. 2 und 3 (Verlängerung
der Arbeitszeit für Lenker) und § 18 Abs. 2 (Betriebe des öffentlichen Verkehrs)
zwölf Stunden überschreiten und in den Fällen des § 5a (besondere Erholungs-
möglichkeiten), § 7 Abs. 3 und 5 (erhöhter Arbeitsbedarf), § 8 Abs. 2 und 4 (Vor-
und Abschlussarbeiten), § 18b Abs. 6 (Schiffsdienst von Schifffahrtsunterneh-
men) und § 19a Abs. 2 (Apotheken) zwölf Stunden insoweit überschreiten, als
dies nach diesen Bestimmungen zulässig ist.

(3) Die Wochenarbeitszeit darf im Fall des § 4c (Dekadenarbeit) 60 Stunden
überschreiten und in den Fällen der §§ 5a (besondere Erholungsmöglichkeiten),
7 Abs. 5 (erhöhter Arbeitsbedarf), 18 Abs. 3 (Betriebe des öffentlichen Verkehrs)
und 19a Abs. 2 und 6 (Apotheken) 60 Stunden insoweit überschreiten, als dies
nach diesen Bestimmungen zulässig ist.

(4) Ist nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes eine Wochenar-
beitszeit von mehr als 48 Stunden zulässig, darf die durchschnittliche Wochen-
arbeitszeit innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von 17 Wochen 48 Stun-
den nicht überschreiten. Der Kollektivvertrag kann eine Verlängerung des Durch-
rechnungszeitraumes bis auf 26 Wochen zulassen. Der Kollektivvertrag kann
eine Verlängerung des Durchrechnungszeitraumes bis auf 52 Wochen bei Vor-
liegen von technischen oder arbeitsorganisatorischen Gründen zulassen.

(5) Abs. 4 ist nicht anzuwenden bei
1. Verlängerung der Arbeitszeit bei Arbeitsbereitschaft (§§ 5 und 7 Abs. 3),
2. Verlängerung der Arbeitszeit bei besonderen Erholungsmöglichkeiten

(§§ 5a und 8 Abs. 4),
3. Verlängerung der Arbeitszeit gemäß § 13b Abs. 3 und
4. Verlängerung der Arbeitszeit gemäß § 19a Abs. 2 Z 4.

Überstundenvergütung

§ 10. (1) Für Überstunden gebührt
1. ein Zuschlag von 50% oder
2. eine Abgeltung durch Zeitausgleich. Der Überstundenzuschlag ist bei der

Bemessung des Zeitausgleiches zu berücksichtigen oder gesondert aus-
zuzahlen.

(2) Der Kollektivvertrag kann festlegen, ob mangels einer abweichenden Ver-
einbarung eine Abgeltung in Geld oder durch Zeitausgleich zu erfolgen hat. Trifft
der Kollektivvertrag keine Regelung oder kommt kein Kollektivvertrag zur An-
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wendung, kann die Betriebsvereinbarung diese Regelung treffen. Besteht keine
Regelung, gebührt mangels einer abweichenden Vereinbarung eine Abgeltung
in Geld.

(3) Der Berechnung des Zuschlages ist der auf die einzelne Arbeitsstunde ent-
fallende Normallohn zugrunde zu legen. Bei Akkord-, Stück- und Gedinglöhnen
ist dieser nach dem Durchschnitt der letzten 13 Wochen zu bemessen. Durch
Kollektivvertrag kann auch eine andere Berechnungsart vereinbart werden.

(4) Abweichend von Abs. 1 und 2 können Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer für Überstunden, durch die die Tagesarbeitszeit von zehn Stunden oder die
Wochenarbeitszeit von 50 Stunden überschritten wird, bestimmen, ob die Abgel-
tung in Geld nach Abs. 1 Z 1 oder durch Zeitausgleich nach Abs. 1 Z 2 erfolgt.
Dieses Wahlrecht ist möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am Ende des jewei-
ligen Abrechnungszeitraumes auszuüben.

ABSCHNITT 3

Ruhepausen und Ruhezeiten

Ruhepausen

§ 11. (1) Beträgt die Gesamtdauer der Tagesarbeitszeit mehr als sechs
Stunden, so ist die Arbeitszeit durch eine Ruhepause von mindestens einer hal-
ben Stunde zu unterbrechen. Wenn es im Interesse der Arbeitnehmer des Betrie-
bes gelegen oder aus betrieblichen Gründen notwendig ist, können anstelle einer
halbstündigen Ruhepause zwei Ruhepausen von je einer Viertelstunde oder
drei Ruhepausen von je zehn Minuten gewährt werden. Eine andere Teilung der
Ruhepause kann aus diesen Gründen durch Betriebsvereinbarung, in Betrieben,
in denen kein Betriebsrat errichtet ist, durch das Arbeitsinspektorat, zugelassen
werden. Ein Teil der Ruhepause muß mindestens zehn Minuten betragen.

(2) Eine Pausenregelung gemäß Abs. 1 zweiter Satz kann, sofern eine
gesetzliche Betriebsvertretung besteht, nur mit deren Zustimmung getroffen
werden.

(3) Bei Arbeiten, die werktags und sonntags einen ununterbrochenen Fort-
gang erfordern, sind den in Wechselschichten beschäftigten Arbeitnehmern an-
stelle der Pausen im Sinne des Abs. 1 Kurzpausen von angemessener Dauer zu
gewähren. Eine derartige Pausenregelung kann auch bei sonstiger durchlaufen-
der mehrschichtiger Arbeitsweise getroffen werden.

(4) Arbeitnehmern, die Nachtschwerarbeit im Sinne des Art. VII Abs. 2 oder
4, einer Verordnung nach Art. VII Abs. 3 oder eines Kollektivvertrages gemäß
Art. VII Abs. 6 des Nachtschwerarbeitsgesetzes (NSchG), BGBl. Nr. 354/1981,
leisten, ist während jeder Nacht, in der diese Arbeit geleistet wird, jedenfalls eine
Kurzpause von mindestens 10 Minuten zu gewähren. Mit dem Arbeitsablauf
üblicherweise verbundene Unterbrechungen in der Mindestdauer von zehn Mi-
nuten, die zur Erholung verwendet werden können, können auf die Kurzpausen
angerechnet werden.

(5) Die Betriebsvereinbarung, in Betrieben, in denen kein Betriebsrat errich-
tet ist, das Arbeitsinspektorat, kann eine Verkürzung der Ruhepause auf min-
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destens 15 Minuten zulassen, wenn es im Interesse der Arbeitnehmer gelegen
oder aus betrieblichen Gründen notwendig ist. Wird die Ruhepause gemäß
Abs. 1 geteilt, muß ein Teil mindestens 15 Minuten betragen.

(6) Kurzpausen im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten als Arbeitszeit.

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch Art. 3 Z 1, BGBl. I Nr. 126/2017)

(Anm.: Abs. 8 bis 10 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2014)

Ruhezeiten

§ 12. (1) Nach Beendigung der Tagesarbeitszeit ist den Arbeitnehmern eine
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gewähren.

(2) Der Kollektivvertrag kann die ununterbrochene Ruhezeit auf mindestens
acht Stunden verkürzen. Solche Verkürzungen der Ruhezeit sind innerhalb der
nächsten zehn Kalendertage durch entsprechende Verlängerung einer anderen
täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit auszugleichen. Eine Verkürzung auf we-
niger als zehn Stunden ist nur zulässig, wenn der Kollektivvertrag weitere Maß-
nahmen zur Sicherstellung der Erholung der Arbeitnehmer vorsieht.

(2a) Im Gast-, Schank- und Beherbergungsgewerbe kann für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer in Küche und Service bei geteilten Diensten die tägli-
che Ruhezeit auf mindestens acht Stunden verkürzt werden. Ein geteilter Dienst
liegt vor, wenn die Tagesarbeitszeit durch eine Ruhepause von mindestens drei
Stunden unterbrochen wird. Solche Verkürzungen sind innerhalb von vier Wo-
chen, in Saisonbetrieben nach Möglichkeit während der Saison, spätestens je-
doch im Anschluss an die Saison, durch Verlängerung einer anderen täglichen
Ruhezeit auszugleichen. Ist dieser Ausgleich bis zum Ende des Arbeitsverhält-
nisses nicht erfolgt, so gebührt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine
geldwerte Zahlung in Höhe des Normallohns und der Zuschläge, auf welche die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die während der Ruhezeit geleistete
Tätigkeit Anspruch hatten.

(2b) Saisonbetriebe im Sinne des Abs. 2a sind Betriebe, die aufgrund des
Jahreszeitenwechsels

1. nur zu bestimmten Zeiten im Jahr offen haben und die übrigen Zeiten ge-
schlossen halten, oder

2. höchstens ein- oder zweimal im Jahr eine gegenüber den übrigen Zeiten
deutlich verstärkte Geschäftstätigkeit entfalten, wodurch eine zusätzliche
Personalaufnahme notwendig ist.

(2c) Bei Arbeiten, die werktags und sonntags einen ununterbrochenen Fort-
gang mit Schichtwechsel erfordern, kann die tägliche Ruhezeit einmal im
Schichtturnus bei Schichtwechsel auf eine Schichtlänge, jedoch auf nicht weni-
ger als acht Stunden verkürzt werden. Innerhalb des Schichtturnusses ist eine
andere tägliche Ruhezeit entsprechend zu verlängern.

(2d) Beträgt die tägliche Normalarbeitszeit gemäß § 5a mehr als zwölf Stun-
den, ist abweichend von Abs. 1 eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens
23 Stunden zu gewähren.
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(3) Den Arbeitnehmern gebührt wöchentlich eine ununterbrochene Wochen-
ruhe von mindestens sechsunddreißig Stunden. Hievon kann in den Fällen der
Schichtarbeit gemäß § 11 Abs. 3 nur insoweit abgewichen werden, als dies zur
Ermöglichung des Schichtwechsels erforderlich ist.

(4) Wenn es aus betrieblichen Gründen notwendig ist, können durch Verord-
nung für bestimmte Arten oder Gruppen von Betrieben oder im Einzelfall durch
Bewilligung des Arbeitsinspektorates Ausnahmen von der Bestimmung des
Abs. 3 zugelassen werden.

ABSCHNITT 3a

Nachtarbeit

Definitionen und Arbeitszeit

§ 12a. (1) Als Nacht im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt die Zeit zwischen
22.00 Uhr und 05.00 Uhr.

(2) Nachtarbeitnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Arbeitnehmer,
die

1. regelmäßig oder
2. sofern der Kollektivvertrag nicht anderes vorsieht, in mindestens 48 Näch-

ten im Kalenderjahr
während der Nacht mindestens drei Stunden arbeiten.

(3) Nachtschwerarbeiter im Sinne dieses Abschnittes sind Nachtarbeit-
nehmer, die Nachtarbeit im Sinne des Abs. 1 unter den in Art. VII Abs. 2 oder 4,
einer Verordnung nach Art. VII Abs. 3 oder eines Kollektivvertrages gemäß
Art. VII Abs. 6 NSchG genannten Bedingungen leisten.

(4) Beträgt in den Fällen der Arbeitsbereitschaft gemäß § 5 die durchschnitt-
liche tägliche Normalarbeitszeit der Nachtarbeitnehmer innerhalb eines Durch-
rechnungszeitraumes von 26 Wochen mehr als acht Stunden, so gebühren zu-
sätzliche Ruhezeiten. Von der Summe aller Überschreitungen abzüglich der
Summe aller Unterschreitungen der täglichen Normalarbeitszeit von acht Stun-
den im Durchrechnungszeitraum sind insgesamt zwei Drittel als zusätzliche Ru-
hezeiten zu gewähren.

(5) Soweit nach diesem Bundesgesetz eine Tagesarbeitszeit von mehr als
acht Stunden zulässig ist, darf für Nachtschwerarbeiter die durchschnittliche Ar-
beitszeit an Nachtarbeitstagen innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von
26 Wochen einschließlich der Überstunden acht Stunden nur dann überschreiten,
wenn dies durch Normen der kollektiven Rechtsgestaltung zugelassen wird. In
diesen Fällen gebühren zusätzliche Ruhezeiten im Gesamtausmaß der Summe
aller Überschreitungen abzüglich der Summe aller Unterschreitungen der Tages-
arbeitszeit von acht Stunden an Nachtarbeitstagen im Durchrechnungszeitraum.

(6) Soweit die zusätzlichen Ruhezeiten nach Abs. 4 und 5 nicht bereits
während des Durchrechnungszeitraumes gewährt werden, sind die zusätzlichen
Ruhezeiten bis zum Ablauf von vier Kalenderwochen nach Ende des Durchrech-
nungszeitraumes, bei Schichtarbeit bis zum Ende des nächstfolgenden Schicht-
turnusses, zu gewähren. Jede zusätzliche Ruhezeit hat mindestens zwölf Stun-
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den zu betragen und kann in Zusammenhang mit einer täglichen Ruhezeit nach
§ 12 oder einer wöchentlichen Ruhezeit nach dem Arbeitsruhegesetz, BGBl.
Nr. 144/1983, gewährt werden.

(7) § 5 Abs. 3 ist auf Nachtarbeitnehmer nicht anzuwenden.

Untersuchungen

§ 12b. (1) Der Nachtarbeitnehmer hat Anspruch auf unentgeltliche Untersu-
chungen des Gesundheitszustandes gemäß § 51 ArbeitnehmerInnenschutz-
gesetz (ASchG), BGBl. Nr. 450/1994, und zwar vor Aufnahme der Tätigkeit und
danach in Abständen von zwei Jahren, nach Vollendung des 50. Lebensjahres
oder nach zehn Jahren als Nachtarbeitnehmer in jährlichen Abständen.

(2) Abweichend von § 12a Abs. 1 und 2 gelten für den Anspruch auf Unter-
suchungen die folgenden Definitionen:

1. als Nacht gilt die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr;
2. Nachtarbeitnehmer sind Arbeitnehmer, die regelmäßig oder in mindestens

30 Nächten im Kalenderjahr während der Nacht mindestens drei Stunden
arbeiten.

Versetzung

§ 12c. Der Nachtarbeitnehmer hat auf Verlangen Anspruch gegenüber dem
Arbeitgeber auf Versetzung auf einen geeigneten Tagesarbeitsplatz entspre-
chend den betrieblichen Möglichkeiten, wenn

1. die weitere Verrichtung von Nachtarbeit die Gesundheit nachweislich ge-
fährdet, oder

2. die Bedachtnahme auf unbedingt notwendige Betreuungspflichten gegen-
über Kindern bis zu zwölf Jahren dies erfordert, für die Dauer dieser Be-
treuungspflichten.

Recht auf Information

§ 12d. Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Nachtarbeitnehmer über
wichtige Betriebsgeschehnisse, die die Interessen der Nachtarbeitnehmer be-
rühren, informiert werden.

ABSCHNITT 4

Sonderbestimmungen für Lenker von Kraftfahrzeugen

Unterabschnitt 4a

Allgemeines

Definitionen

§ 13. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist
1. eine öffentliche Straße eine Straße mit öffentlichem Verkehr im Sinne des

§ 1 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159;
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2. ein VO-Fahrzeug ein Kraftfahrzeug, das entweder
a) zur Güterbeförderung dient und dessen zulässiges Gesamtgewicht,

einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger,
aa) 3,5 Tonnen übersteigt oder
bb) 2,5 Tonnen übersteigt und höchstens 3,5 Tonnen beträgt und das

bei grenzüberschreitenden Güterbeförderungen oder bei Kabo-
tagebeförderungen eingesetzt wird, oder

b) zur Personenbeförderung dient und nach seiner Bauart und Ausstat-
tung geeignet und dazu bestimmt ist, mehr als neun Personen ein-
schließlich des Fahrers zu befördern,

und das weder unter eine Ausnahme des Artikels 3 der Verordnung (EG)
Nr. 561/2006 fällt noch aufgrund einer Verordnung gemäß § 15e Abs. 1
zur Gänze von der Anwendung der Verordnungen (EU) Nr. 165/2014 und
(EG) Nr. 561/2006 freigestellt ist;

3. ein sonstiges Fahrzeug jedes Kraftfahrzeug, das nicht unter die Z 2 fällt;
4. ein analoges Kontrollgerät ein analoger Fahrtenschreiber im Sinne von

Art. 2 Abs. 2 lit. g der Verordnung (EU) Nr. 165/2014;
5. ein digitales Kontrollgerät ein digitaler Fahrtenschreiber im Sinne von

Art. 2 Abs. 2 lit. h der Verordnung (EU) Nr. 165/2014;
6. ein regionaler Kraftfahrlinienverkehr ein Kraftfahrlinienverkehr mit einer

Linienstrecke von nicht mehr als 50 km.

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EG) Nr. 561/2006
verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf die Verordnung (EG) Nr. 561/2006
über die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr, ABl.
Nr. L 102 vom 11. 04. 2006 S. 1, in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 165/2014
verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf die Verordnung (EU) Nr. 165/2014 über
den Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, ABl. Nr. L 60 vom 28. 2. 2014 S. 1, in
der jeweils geltenden Fassung.

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf den Anhang III der Richtlinie 2006/
22/EG verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf die Richtlinie 2006/22/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Min-
destbedingungen für die Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85
und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im
Kraftverkehr (ABl. Nr. L 102 vom 11. 4. 2006, S. 35), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2009/5/EG der Kommission vom 30. Jänner 2009 (ABl. Nr. L 29 vom
31. 1. 2009, S. 45).

Geltungsbereich

§ 13a. (1) Für die Beschäftigung von Lenkern von Kraftfahrzeugen auf öf-
fentlichen Straßen gelten die Bestimmungen der Abschnitte 2 bis 3a mit den in
den §§ 13b bis 17c genannten Abweichungen.

(2) Für das Lenken von VO-Fahrzeugen gelten Vorschriften nach Maßgabe
der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 auch auf solchen Fahrtstrecken auf öffentli-
chen Straßen, die nicht unter Art. 2 Abs. 2 dieser Verordnung fallen.
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(3) Die §§ 14a bis 15d sind nur auf das Lenken sonstiger Fahrzeuge anzu-
wenden.

(4) Für Lenkerinnen und Lenker von Oberleitungsomnibussen gemäß § 5
Eisenbahngesetz ist der Abschnitt 4 nicht anzuwenden, soweit § 18a nichts an-
deres bestimmt.

Unterabschnitt 4b

Bestimmungen zur Lenker-Richtlinie

Arbeitszeit

§ 13b. (1) Die Arbeitszeit für Lenker umfasst die Lenkzeiten, die Zeiten für
sonstige Arbeitsleistungen und die Zeiten der Arbeitsbereitschaft ohne die Ru-
hepausen. Bei Teilung der täglichen Ruhezeit oder bei Unterbrechung der tägli-
chen Ruhezeit bei kombinierter Beförderung beginnt eine neue Tagesarbeitszeit
nach Ablauf der gesamten Ruhezeit.

(2) Der Kollektivvertrag, für Betriebe, für die kein Kollektivvertrag wirksam ist,
die Betriebsvereinbarung, kann zusätzlich zu den nach § 7 Abs. 1 zulässigen
Überstunden weitere Überstunden zulassen. Die wöchentliche Höchstarbeits-
zeit darf in einzelnen Wochen 60 Stunden und innerhalb eines Durchrechnungs-
zeitraumes von bis zu 17 Wochen im Durchschnitt 48 Stunden nicht überschrei-
ten. Der Kollektivvertrag, für Betriebe, für die kein Kollektivvertrag wirksam ist,
die Betriebsvereinbarung, kann den Durchrechnungszeitraum aus objektiven,
technischen oder arbeitsorganisatorischen Gründen auf bis zu 26 Wochen ver-
längern.

(3) Der Kollektivvertrag, für Betriebe, für die kein Kollektivvertrag wirksam ist,
die Betriebsvereinbarung, kann abweichend von Abs. 2 eine durchschnittliche
wöchentliche Höchstarbeitszeit von bis zu 55 Stunden zulassen, wenn zumin-
dest die über 48 Stunden hinausgehende Arbeitszeit in Form von Arbeitsbereit-
schaft geleistet wird.

(4) Der Arbeitgeber hat den Lenker bei Begründung des Arbeitsverhältnisses
bzw. vor dem erstmaligen Einsatz als Lenker schriftlich aufzufordern, ihm schrift-
liche Aufzeichnungen über all jene bei einem anderen Arbeitgeber geleisteten
Arbeitszeiten vorzulegen, die ihm nicht ohnehin aufgrund des Herunterladens
von der Fahrerkarte gemäß § 17a Abs. 2 bekannt sind.

Ruhepausen

§ 13c. (1) Abweichend von § 11 Abs. 1 ist die Tagesarbeitszeit
1. bei einer Gesamtdauer zwischen sechs und neun Stunden durch eine

Ruhepause von mindestens 30 Minuten,
2. bei einer Gesamtdauer von mehr als neun Stunden durch eine Ruhepause

von mindestens 45 Minuten,
zu unterbrechen. Die Ruhepause ist spätestens nach sechs Stunden einzuhalten.

(2) Die Ruhepause kann in mehrere Teile von mindestens 15 Minuten aufge-
teilt werden.
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(3) Für den regionalen Kraftfahrlinienverkehr kann durch Kollektivvertrag, für
Betriebe, für die kein Kollektivvertrag wirksam ist, durch Betriebsvereinbarung,
auch zugelassen werden, dass die Ruhepause in einen Teil von mindestens
20 Minuten und einen bzw. mehrere Teile von mindestens zehn Minuten geteilt
wird.

(4) Bei Teilung der Ruhepause nach Abs. 2 oder 3 ist der erste Teil nach spä-
testens sechs Stunden einzuhalten.

(5) Bei Mehrfahrerbetrieb gemäß Art. 4 lit. o der Verordnung (EG) Nr. 561/
2006 kann die Ruhepause bei Tourneetransporten mit Spezialkraftwagen zur
Personenbeförderung im fahrenden Fahrzeug verbracht werden. Die Ruhe-
pause gilt in diesen Fällen als Arbeitszeit. Beginn und Ende der Ruhepause sind
spätestens am Ende der Einsatzzeit handschriftlich auf einem Ausdruck aus
dem Kontrollgerät zu vermerken.

(6) Spezialkraftwagen zur Personenbeförderung bei Tourneetransporten im
Sinne des Abs. 5 sind Fahrzeuge, die

1. im Rahmen der nichtlinienmäßigen Personenbeförderung verwendet wer-
den, jedoch nicht als Fahrzeuge der Klassen M1, M2 oder M3 gemäß § 3
Abs. 1 des Kraftfahrgesetzes 1967 (KFG), BGBl. Nr. 267, zugelassen so-
wie mit einem digitalen Kontrollgerät ausgestattet sind und

2. aufgrund besonderer konstruktiver Merkmale über eine Ausrüstung verfü-
gen, die den Lenkerinnen und Lenkern eine erholungswirksame Ruhe-
pause auch während der Fahrt ermöglichen. Während der Ruhepause
muss eine Sitzgelegenheit sowie eine Schlafgelegenheit zur Verfügung
stehen, die nach den kraftfahrrechtlichen Vorschriften für die Beförderung
von Personen im Liegen zugelassen ist. Die Schlafgelegenheit muss un-
fallsicher konstruiert und entsprechend geprüft sein.

Abs. 5 gilt nicht für Leer- oder Überstellungsfahrten.

Nachtarbeit

§ 14. (1) Im Sinne dieser Bestimmung gilt
1. als Nacht die Zeit zwischen 0.00 Uhr und 04.00 Uhr,
2. als Nachtarbeit jede Tätigkeit, die in diesem Zeitraum ausgeübt wird.

(2) Die Tagesarbeitszeit eines Lenkers darf an Tagen, an denen er Nacht-
arbeit leistet, zehn Stunden nicht überschreiten.

(3) Dem Lenker gebührt für Nachtarbeit binnen 14 Tagen ein Ausgleich
durch eine Verlängerung einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit im Aus-
maß der geleisteten Nachtarbeit.

(4) Der Kollektivvertrag, für Betriebe, für die kein Kollektivvertrag wirksam ist,
die Betriebsvereinbarung, kann aus objektiven, technischen oder arbeitsorgani-
satorischen Gründen Abweichungen von Abs. 1 bis 3 zulassen.

(5) § 12a Abs. 4 bis 6 ist nicht anzuwenden.

(6) Die Definition der Nacht gemäß § 12a Abs. 1 bleibt hinsichtlich des Ver-
setzungsanspruches (§ 12c) und des Rechts auf Information (§ 12d), die Defini-
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tion der Nacht gemäß § 12b Abs. 2 Z 1 hinsichtlich der Untersuchungen (§ 12b)
unberührt.

Unterabschnitt 4c

Sonderbestimmungen für das Lenken sonstiger Fahrzeuge

Lenkzeit

§ 14a. (1) Innerhalb der zulässigen Arbeitszeit darf die gesamte tägliche
Lenkzeit zwischen zwei Ruhezeiten acht Stunden nicht überschreiten. Der Kol-
lektivvertrag, für Betriebe, für die kein Kollektivvertrag wirksam ist, die Betriebs-
vereinbarung, kann zulassen, dass die Lenkzeit bis auf neun Stunden, zweimal
wöchentlich jedoch bis auf zehn Stunden ausgedehnt wird.

(2) Innerhalb einer Woche darf die gesamte Lenkzeit 48 Stunden nicht über-
schreiten. Der Kollektivvertrag, für Betriebe, für die kein Kollektivvertrag wirksam
ist, die Betriebsvereinbarung, kann eine Verlängerung der wöchentlichen Lenk-
zeit bis auf 56 Stunden zulassen. Innerhalb eines Zeitraumes von zwei aufeinan-
der folgenden Wochen darf die Lenkzeit 90 Stunden nicht überschreiten.

(3) Bei Unterbrechung der täglichen Ruhezeit bei kombinierter Beförderung
beginnt eine neue tägliche Lenkzeit nach Ablauf der gesamten Ruhezeit.

Lenkpausen

§ 15. (1) Nach einer Lenkzeit von höchstens vier Stunden ist eine Lenk-
pause von mindestens 30 Minuten einzulegen.

(1a) Der Kollektivvertrag kann zulassen, dass anstelle der Lenkpause nach
Abs. 1 eine Lenkpause nach Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 einzu-
legen ist.

(2) Zeiten, die der Lenker im fahrenden Fahrzeug verbringt, ohne es zu len-
ken, können auf Lenkpausen angerechnet werden. Andere Arbeiten dürfen nicht
ausgeübt werden.

(3) Lenkpausen dürfen nicht auf die tägliche Ruhezeit angerechnet werden.

Lenker im regionalen Kraftfahrlinienverkehr

§ 15a. (1) Für Lenker im regionalen Kraftfahrlinienverkehr gelten die Abwei-
chungen gemäß Abs. 2 bis 5.

(2) Abweichend von § 12 Abs. 1 kann durch Kollektivvertrag zugelassen wer-
den, dass an Tagen, an denen eine tägliche Ruhezeit von mindestens zwölf
Stunden eingehalten wird, diese Ruhezeit in zwei oder drei Abschnitten genom-
men werden kann, wobei ein Teil mindestens acht zusammenhängende Stun-
den, die übrigen Teile jeweils mindestens eine Stunde betragen müssen. In die-
sen Fällen beginnt abweichend von § 13b Abs. 1 zweiter Satz eine neue Tages-
arbeitszeit nach Ablauf des mindestens achtstündigen Teiles der Ruhezeit.

(3) Durch Kollektivvertrag kann abweichend von § 12 Abs. 2 zugelassen wer-
den, dass die tägliche Ruhezeit dreimal wöchentlich auf mindestens neun zusam-
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menhängende Stunden verkürzt wird. Wird die tägliche Ruhezeit verkürzt, ist dem
Lenker bis zum Ende der folgenden Woche eine zusätzliche Ruhezeit im Ausmaß
der Verkürzung zu gewähren. Diese als Ausgleich zustehende Ruhezeit ist zu-
sammen mit einer anderen mindestens achtstündigen Ruhezeit zu gewähren.

(4) Abweichend von § 15 Abs. 1 ist nach einer Lenkzeit von höchstens vier-
einhalb Stunden eine Lenkpause von mindestens 45 Minuten einzulegen. Durch
Kollektivvertrag kann zugelassen werden, dass diese Lenkpause ersetzt wird
durch

1. mehrere Lenkpausen von mindestens 15 Minuten, die in die Lenkzeit oder
unmittelbar nach dieser so einzufügen sind, dass bei Beginn des letzten
Teiles der Lenkpause die Lenkzeit von viereinhalb Stunden noch nicht
überschritten sein darf, oder

2. eine Lenkpause von mindestens 15 Minuten und eine Lenkpause von min-
destens 30 Minuten, wobei bei Beginn der zweiten Lenkpause die Lenk-
zeit von viereinhalb Stunden noch nicht überschritten sein darf, oder

3. mehrere Lenkpausen von mindestens je zehn Minuten, wenn die Gesamt-
dauer der Lenkpausen mindestens ein Sechstel der fahrplanmäßigen
Lenkzeit beträgt, oder

4. eine Lenkpause von mindestens 30 Minuten nach einer ununterbrochenen
Lenkzeit von höchstens viereinhalb Stunden.

(5) Für Betriebe, für die kein Kollektivvertrag wirksam ist, kann die Betriebs-
vereinbarung Abweichungen nach Abs. 2 bis 4 zulassen.

Kombinierte Beförderung

§ 15b. (1) Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, dass Zeiten, in
denen ein Lenker ein Fahrzeug begleitet, das auf einem Fährschiff oder der
Eisenbahn befördert wird, als Ruhepausen oder als Ruhezeiten gelten. Eine
Ruhezeit ist dann gegeben, wenn

1. diese Zeit mindestens drei Stunden beträgt und
2. dem Lenker ein Bett oder eine Schlafkabine zur Verfügung steht.
(2) Durch Kollektivvertrag kann eine zweimalige Unterbrechung der täglichen

Ruhezeit zugelassen werden, wenn
1. Zeiten unter den Bedingungen des Abs. 1 zum Teil an Land, zum Teil auf

dem Fährschiff oder der Eisenbahn verbracht werden,
2. die Unterbrechung eine Stunde nicht übersteigt, und
3. dem Lenker während der gesamten täglichen Ruhezeit ein Bett oder eine

Schlafkabine zur Verfügung steht.

Verbot bestimmter Arten des Entgelts

§ 15c. Lenkerinnen und Lenker dürfen nicht nach Maßgabe der zurückgeleg-
ten Strecke, der Schnelligkeit der Auslieferung oder der Menge der beförderten
Güter entlohnt werden, auch nicht in Form von Prämien oder Zuschlägen für
diese Fahrtstrecken oder Gütermengen, es sei denn, dass diese Entgelte nicht
geeignet sind, die Sicherheit im Straßenverkehr zu beeinträchtigen oder Ver-
stöße gegen dieses Bundesgesetz zu begünstigen.
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Abweichungen

§ 15 d. (1) Wenn es mit der Sicherheit im Straßenverkehr vereinbar ist,
kann der Lenker, um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, von den
§§ 14 a, 15, 15a und 15b sowie einer Verordnung gemäß § 15 e abweichen,
soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit der Fahrgäste, des Fahrzeugs
oder seiner Ladung zu gewährleisten. Art und Grund der Abweichung sind zu
vermerken

1. auf dem Schaublatt, wenn das Fahrzeug mit einem analogen Kontrollgerät
ausgerüstet ist,

2. auf dem Ausdruck des Kontrollgeräts, wenn das Fahrzeug mit einem digi-
talen Kontrollgerät ausgerüstet ist,

3. im Arbeitszeitplan in den Fällen des Art. 16 Abs. 1 der Verordnung (EG)
Nr. 561/2006,

4. in den Arbeitszeitaufzeichnungen in den übrigen Fällen.

(2) Für Lenkerinnen und Lenker, die als gemäß § 97 Abs. 2 der Straßenver-
kehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, beeidete Straßenaufsichtsorgane mit
der Begleitung von Sondertransporten beauftragt werden, sind Abweichungen
nach Abs. 1 auch zulässig, wenn dies für die Sicherheit der Ladung des Sonder-
transportes erforderlich ist.

(3) Sofern die Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährdet wird, kann die
Lenkerin oder der Lenker unter außergewöhnlichen Umständen von § 14 a
Abs. 1 und 2 abweichen, um die Betriebsstätte der Arbeitgeberin oder des
Arbeitgebers oder den eigenen Wohnsitz zu erreichen, um eine regelmäßige
wöchentliche Ruhezeit, im Fall der Z 1 auch eine verkürzte wöchentliche
Ruhezeit, einzulegen. In diesen Fällen kann die tägliche oder die wöchentliche
Lenkzeit

1. entweder um bis zu einer Stunde überschritten werden, oder
2. um bis zu zwei Stunden überschritten werden, sofern unmittelbar vor die-

ser Überschreitung eine ununterbrochene Lenk- oder Ruhepause von
mindestens 30 Minuten eingelegt wurde.

Eine Verlängerung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit gemäß § 13b ist unzu-
lässig. Jede Lenkzeitverlängerung ist durch eine Ruhezeit von gleicher Dauer
auszugleichen, die in Verbindung mit einer ununterbrochenen täglichen oder
wöchentlichen Ruhezeit bis zum Ende der dritten Woche nach der betreffenden
Woche genommen werden muss. Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden.

Unterabschnitt 4d

Gemeinsame Bestimmungen

Ausnahmen durch Verordnung

§ 15e. (1) Durch Verordnung können Abweichungen von den Bestimmun-
gen der §§ 12, 13b bis 15b, 17 und 17a oder von den Verordnungen (EU)
Nr. 165/2014 und (EG) Nr. 561/2006 für die jeweils erfassten Fahrzeuge zuge-
lassen werden. Solche Verordnungen dürfen nur für den innerstaatlichen Stra-
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ßenverkehr und nur für die in Art. 3 oder Art. 13 der Verordnung (EG) Nr. 561/
2006 genannten Kraftfahrzeuge erlassen werden, wenn

1. diese Abweichungen wegen der Art der Beförderung notwendig sind, und
2. die Erholung der Lenker nicht beeinträchtigt wird.
(2) Soweit die Bundesregierung zum Abschluss von Regierungsübereinkom-

men gemäß Art. 66 Abs. 2 B-VG, ermächtigt ist, können auch für den grenzüber-
schreitenden Straßenverkehr Abweichungen gemäß Abs. 1 zugelassen werden.

Schadenersatz- und Regressansprüche

§ 15f. Bei Schadenersatz- und Regressansprüchen zwischen Arbeitgebern
und Lenkern gelten als Grund für die Minderung oder den gänzlichen Aus-
schluss von Ersatz- oder Regressansprüchen im Sinne des § 2 Abs. 2 Z 4 und 5
des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 80/1965,

1. das Vorliegen einer Entgeltvereinbarung im Sinne des § 15c,
2. ein Verstoß des Arbeitgebers gegen die Informationspflicht gemäß § 17c

Abs. 1, oder
3. ein Verstoß gegen die in § 28 Abs. 3 Z 1 bis 5, 7 und 8, oder des Abs. 4 Z 1

bis 3 genannten Bestimmungen,
es sei denn, dass diese Verstöße auf den Eintritt des Schadens oder die Scha-
denshöhe keinen Einfluss haben konnten.

Einsatzzeit

§ 16. (1) Die Einsatzzeit von Lenkern umfasst die zwischen zwei Ruhezeiten
anfallende Arbeitszeit und die Arbeitszeitunterbrechungen. Bei Teilung der tägli-
chen Ruhezeit oder bei Unterbrechung der täglichen Ruhezeit bei kombinierter
Beförderung beginnt eine neue Einsatzzeit nach Ablauf der gesamten Ruhezeit,
bei Teilung der täglichen Ruhezeit im regionalen Kraftfahrlinienverkehr nach Ab-
lauf des mindestens achtstündigen Teiles der Ruhezeit.

(2) Die Einsatzzeit darf zwölf Stunden nicht überschreiten, soweit im folgen-
den nicht anderes bestimmt wird.

(3) Für Lenker von Kraftfahrzeugen, die
1. zur Güterbeförderung dienen und deren zulässiges Gesamtgewicht, ein-

schließlich Anhänger oder Sattelanhänger, 3,5 Tonnen übersteigt oder
2. zur Personenbeförderung dienen und die nach ihrer Bauart und Ausstat-

tung geeignet und dazu bestimmt sind, mehr als neun Personen ein-
schließlich des Fahrers zu befördern,

kann der Kollektivvertrag, für Betriebe, für die kein Kollektivvertrag wirksam ist,
die Betriebsvereinbarung eine Verlängerung der Einsatzzeit soweit zulassen,
daß die vorgeschriebene tägliche Ruhezeit eingehalten wird.

(4) Für Lenker der übrigen Kraftfahrzeuge kann der Kollektivvertrag, für Be-
triebe, für die kein Kollektivvertrag wirksam ist, die Betriebsvereinbarung, eine
Verlängerung der Einsatzzeit bis auf 14 Stunden zulassen.

(5) Abs. 2 bis 4 gelten nicht für Lenker, für die auf Grund der arbeitsvertrag-
lichen Pflichten nicht das Lenken eines Kraftfahrzeuges im Vordergrund steht.
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Kontrollgerät und Lenkprotokoll

§ 17. (1) Ist ein Fahrzeug, das im regionalen Kraftfahrlinienverkehr einge-
setzt wird, mit einem analogen oder digitalen Kontrollgerät ausgestattet, kom-
men die für VO-Fahrzeuge geltenden Vorschriften für die Verwendung des
Kontrollgerätes, der Schaublätter, der Ausdrucke oder der Fahrerkarte nach
Maßgabe des Art. 6 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, der Art. 26 bis
29 sowie 32 bis 37 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 sowie des § 17a zur
Anwendung.

(2) Für alle übrigen sonstigen Kraftfahrzeuge im Sinne des § 13 Abs. 1 Z 3,
die mit einem analogen oder digitalen Kontrollgerät ausgerüstet sind, gelten für
die Verwendung des Kontrollgerätes, der Schaublätter, der Ausdrucke oder der
Fahrerkarte die im Abs. 1 genannten Vorschriften nur, soweit nicht anstelle der
Verwendung des Kontrollgerätes ein Lenkprotokoll geführt wird.

(3) Ist das Kraftfahrzeug
1. weder mit einem analogen noch einem digitalen Kontrollgerät ausgerüstet,

oder
2. wird auf die Verwendung des Kontrollgerätes gemäß Abs. 2 verzichtet,

haben die Lenkerinnen und Lenker ein Lenkprotokoll nach den Vorschriften der
Abs. 4 bis 6 zu führen.

(4) In den Fällen des Abs. 3 haben Lenkerinnen und Lenker während des
Dienstes das aktuelle Lenkprotokoll sowie die Lenkprotokolle der letzten
56 Tage mit sich zu führen. Diese Lenkprotokolle sind den Kontrollorganen über
deren Verlangen vorzuweisen.

(5) Den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern obliegen die Ausgabe der Lenk-
protokolle sowie die Führung eines Verzeichnisses über die als Lenkerinnen und
Lenker eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Lenkprotokolle
und das Verzeichnis können auch elektronisch geführt werden, sind mindestens
24 Monate lang aufzubewahren, wobei diese Frist bei einer Durchrechnung der
Arbeitszeit mit dem Ende des Durchrechnungszeitraumes beginnt, und den Kon-
trollorganen auf Verlangen auszuhändigen.

(6) Nähere Bestimmungen über die Merkmale, die Form, den Inhalt und die
Vorschriften über die Führung der Lenkprotokolle und des Verzeichnisses sowie
deren Überprüfung durch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind durch Ver-
ordnung zu treffen. Ferner können durch Verordnung Ausnahmen und Erleich-
terungen in der Führung der Lenkprotokolle gestattet werden, wenn die Über-
wachung der Einhaltung der Arbeitszeitregelungen auf andere Weise hinlänglich
sichergestellt ist.

Digitales Kontrollgerät

§ 17a. (1) Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Verwendung des digi-
talen Kontrollgerätes und der Fahrerkarte hat der Arbeitgeber in der Arbeitszeit
den Lenker ausreichend und nachweislich in der Handhabung zu unterweisen
oder die ausreichende Unterweisung nachweislich sicher zu stellen sowie alle
sonst dafür notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere eine Bedie-
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nungsanleitung sowie genügend geeignetes Papier für den Drucker zur Verfü-
gung zu stellen. Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber hat weiters dafür Sorge
zu tragen, dass die Lenkerin bzw. der Lenker all ihren bzw. seinen Verpflichtun-
gen bezüglich des digitalen Kontrollgerätes nach der Verordnung (EU) Nr. 165/
2014, insbesondere hinsichtlich der manuellen Eingabe gemäß Art. 34 Abs. 3
und der Mitführverpflichtungen gemäß Art. 36 nachkommt.

1. dem Kraftfahrgesetz 1967 (KFG), BGBl. Nr. 267, insbesondere hinsicht-
lich der manuellen Eingabe gemäß § 102a KFG,

2. der Verordnung (EU) Nr. 165/2014, insbesondere hinsichtlich der Mitführ-
verpflichtungen gemäß Art. 36,

nachkommt.

(2) Ist ein Fahrzeug mit einem digitalen Kontrollgerät ausgerüstet, so hat der
Arbeitgeber dafür Sorge zu tragen, dass alle relevanten Daten aus dem digitalen
Kontrollgerät und von der Fahrerkarte eines Lenkers lückenlos elektronisch he-
runter geladen und auf einen externen Datenträger übertragen werden und von
allen übertragenen Daten unverzüglich Sicherungskopien erstellt werden, die
auf einem gesonderten Datenträger aufzubewahren sind. Die herunter gelade-
nen Daten müssen gemäß Art. 2 Abs. 2 lit. n der Verordnung (EU) Nr. 165/2014
mit einer digitalen Signatur versehen sein. Sind die Fahrerkarte oder das digitale
Kontrollgerät beschädigt oder weisen sie Fehlfunktionen auf, hat der Arbeitgeber
alle zumutbaren Maßnahmen zu treffen, um die Daten in elektronischer Form zu
erhalten. Ist dies nicht möglich, hat er zumindest einen Ausdruck vom Kontroll-
gerät vorzunehmen.

(3) Das Herunterladen, Übertragen und Sichern der Daten hat zu erfolgen:
1. bei den Daten aus dem digitalen Kontrollgerät:

a) spätestens drei Monate nach dem letzten Herunterladen,
b) im Falle eines Wechsels des Zulassungsbesitzers unmittelbar vor der

Abmeldung des Fahrzeuges gemäß § 43 KFG,
c) im Falle einer Aufhebung der Zulassung des Fahrzeugs gemäß § 44

KFG unmittelbar nachdem davon Kenntnis erlangt wird,
d) unmittelbar vor oder nach einer Überlassung des Fahrzeugs, wenn

diese aufgrund der Vermietung des Fahrzeugs oder einem vergleich-
baren Rechtsgeschäft erfolgt,

e) unmittelbar vor einem Austausch des Kontrollgeräts,
f) im Falle eines Defekts einer Fahrerkarte, sobald davon Kenntnis er-

langt wird;
2. bei den Daten von der Fahrerkarte eines Lenkers:

a) spätestens alle 28 Tage,
b) unmittelbar vor Beginn und Ende eines Beschäftigungsverhältnisses,
c) unmittelbar vor Ablauf der Gültigkeit der Fahrerkarte.

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die vollständige, geordnete, in-
haltsgleiche und authentische Wiedergabe der Daten gemäß Abs. 2 jederzeit
gewährleistet ist. Er hat dem Arbeitsinspektorat diese Daten auf seine Kosten in
elektronischer Form und einschließlich jener Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen,
die notwendig sind, um die Daten lesbar zu machen. Auf Verlangen ist auch ein
Ausdruck dieser Daten vorzunehmen.
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Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht

§ 17b. Der Arbeitgeber hat Aufzeichnungen über sämtliche geleisteten Ar-
beitsstunden von Lenkern zu führen und alle Lenkeraufzeichnungen mindestens
24 Monate lang aufzubewahren, wobei diese Frist bei einer Durchrechnung der
Arbeitszeit mit dem Ende des Durchrechnungszeitraumes beginnt. Diese Auf-
zeichnungen sind dem Arbeitsinspektorat lückenlos und geordnet nach Lenker
und Datum zur Verfügung zu stellen. Als Lenkeraufzeichnungen gelten neben
sämtlichen herunter geladenen, übertragenen und gesicherten Daten im Sinne
des § 17a Abs. 2 auch die Ausdrucke vom Kontrollgerät, Schaublätter, Arbeits-
zeitpläne, Fahrtenbücher sowie alle sonstigen Arbeitszeitaufzeichnungen ein-
schließlich von Aufzeichnungen über das Verbringen der wöchentlichen Ruhe-
zeit gemäß Art. 8 Abs. 8 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 in einer geeigneten
Unterkunft.

Informationspflichten

§ 17c. (1) Der Dienstzettel gemäß § 2 Abs. 2 Arbeitsvertragsrechts-Anpas-
sungsgesetz (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, hat neben allen dort genannten An-
gaben auch einen Hinweis auf die für die Lenkerin/den Lenker geltenden arbeits-
zeitrechtlichen Vorschriften sowie auf die Möglichkeiten zur Einsichtnahme zu
enthalten.

(2) Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer auf Verlangen eine Kopie der
Arbeitszeitaufzeichnungen auszuhändigen.

ABSCHNITT 5

Sonderbestimmungen für Arbeitnehmer in
Betrieben des öffentlichen Verkehrs

Allgemeine Sonderbestimmungen

§ 18. (1) In dem öffentlichen Verkehr dienenden Unternehmen gelten, so-
weit sie nicht nach § 1 Abs. 2 von diesem Bundesgesetz ausgenommen sind,
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nach Maßgabe des Abschnittes 5
für

1. Arbeitnehmer, die
a) auf Haupt- oder Nebenbahnen gemäß § 4 des Eisenbahngesetzes

1957, BGBl. Nr. 60, als Zugpersonal (§ 18 f Abs. 1 Z 1) eingesetzt sind,
oder

b) in Haupt- oder Nebenbahnunternehmen sonstige fahrplangebundene
Tätigkeiten ausüben;

2. Arbeitnehmer in Straßenbahn- oder Oberleitungsomnibusunternehmen
gemäß § 5 des Eisenbahngesetzes, die
a) als Fahrpersonal eingesetzt sind,
b) fahrplangebundene Tätigkeiten ausüben oder
c) sonstige Tätigkeiten ausüben, die die Kontinuität des Dienstes gewähr-

leisten;
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3. Arbeitnehmer in Seilbahnunternehmen gemäß § 2 des Seilbahngesetzes
2003, BGBl. I Nr. 103, die
a) als Fahrpersonal tätig sind,
b) zur Unterstützung oder Sicherung der Passagiere beim Ein- und Aus-

steigen eingesetzt oder
c) mit der Lawinensicherung, Beschneiung und Pistenpräparierung be-

fasst sind, sofern ein vorhersehbarer übermäßiger Arbeitsanfall besteht;
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schiffsdienst von

a) Hafenunternehmen im Sinne des Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr. 62/
1997;

b) Schifffahrtsunternehmen im Sinne des Schifffahrtsgesetzes;
5. Arbeitnehmer im Schiffsdienst von Schifffahrtsunternehmen im Sinne des

Seeschifffahrtsgesetzes, BGBl. Nr. 174/1981;
6. Arbeitnehmer, die in Unternehmen nach dem

a) Luftfahrtgesetz 1957, BGBl. Nr. 253,
b) Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz, BGBl. I Nr. 97/1998,
c) Luftfahrtsicherheitsgesetz – LSG, BGBl. Nr. 824/1992,
als Flughafenpersonal oder als Flugsicherungspersonal Tätigkeiten aus-
üben, die zur Aufrechterhaltung des Luftverkehrs ständig erforderlich sind;

auch wenn sie kurzfristig andere Tätigkeiten ausüben.
(2) Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß die nach den §§ 3

oder 5 zulässige wöchentliche Normalarbeitszeit abweichend von § 4 und ab-
weichend von der nach § 3 Abs. 1 zulässigen tägliche Normalarbeitszeit inner-
halb eines mehrwöchigen Durchrechnungszeitraumes so verteilt wird, daß im
wöchentlichen Durchschnitt die nach den §§ 3 oder 5 zulässige wöchentliche
Normalarbeitszeit nicht überschritten wird. Dabei darf die Tagesarbeitszeit zehn
Stunden, in den Fällen des § 5 und des § 7 Abs. 1 jedoch zwölf Stunden insoweit
überschreiten, als dies die Aufrechterhaltung des Verkehrs erfordert.

(3) Für Arbeitnehmer, deren Arbeitsleistung Warte- und Bereitschaftszeiten
einschließt, können durch Kollektivvertrag abweichend von den §§ 2 und 3
besondere Regelungen über das Ausmaß der Wochenarbeitsleistung, über die
Bewertung der Warte- und Bereitschaftszeiten als Arbeitszeit sowie über die Art
und Höhe der Abgeltung dieser Zeiten getroffen werden.

(4) Durch Kollektivvertrag kann eine von § 11 abweichende Regelung zu-
gelassen werden, wenn es im Interesse der Arbeitnehmer des Unternehmens
gelegen oder aus betrieblichen Gründen notwendig ist.

(5) Abweichungen nach Abs. 2 bis 4 oder §§ 18a bis 18d sind auch durch
Betriebsvereinbarung zulässig, wenn für die betroffenen Arbeitnehmer kein Kol-
lektivvertrag wirksam ist.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Straßenbahn-,
Oberleitungsomnibus- und Seilbahnunternehmen

§ 18a. (1) Für Arbeitnehmer gemäß § 18 Abs. 1 Z 2 und 3 kann durch Kol-
lektivvertrag zugelassen werden, dass die gemäß § 12 Abs. 1 zustehende tägli-
che Ruhezeit auf mindestens acht Stunden verkürzt wird. Diese Verkürzung ist
innerhalb der nächsten 21 Tage durch entsprechende Verlängerung einer ande-
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ren täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit auszugleichen. An höchstens zwei
Tagen pro Woche kann durch Kollektivvertrag eine Verkürzung auf mindestens
sechs Stunden zugelassen werden, wobei die erste Verkürzung innerhalb von
sieben Tagen auszugleichen ist, die zweite Verkürzung innerhalb von 14 Tagen.

(2) Für Lenkerinnen und Lenker in Oberleitungsomnibusunternehmen sind
darüber hinaus auch § 13c Abs. 1 bis 4 und § 14 anzuwenden.

Arbeitnehmer in Unternehmen der Binnenschifffahrt

§ 18b. (1) Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemäß § 18 Abs. 1 Z 4
lit. a kann durch Kollektivvertrag zugelassen werden, dass die gemäß § 12
Abs. 1 zustehende tägliche Ruhezeit

1. auf mindestens acht Stunden verkürzt wird. Solche Verkürzungen der
Ruhezeit sind innerhalb der nächsten zehn Kalendertage durch ent-
sprechende Verlängerung einer anderen täglichen oder wöchentlichen
Ruhezeit auszugleichen. Eine Verkürzung auf weniger als zehn Stunden
ist nur zulässig, wenn der Kollektivvertrag weitere Maßnahmen zur Sicher-
stellung der Erholung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorsieht;

2. in zwei Abschnitten gewährt wird, wobei ein Teil der Ruhezeit mindestens
sechs Stunden betragen muss. Ruhezeiten, die gemäß Z 1 auf weniger
als zehn Stunden verkürzt wurden, dürfen nicht geteilt werden.

(2) Die Abs. 3 bis 9 gelten nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ge-
mäß § 18 Abs. 1 Z 4 lit. b.

(3) Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, dass die gemäß § 12
Abs. 1 zustehende tägliche Ruhezeit

1. auf mindestens zehn Stunden verkürzt wird. Solche Verkürzungen der
Ruhezeit sind innerhalb der nächsten zehn Kalendertage durch entspre-
chende Verlängerung einer anderen täglichen oder wöchentlichen Ruhe-
zeit auszugleichen;

2. in zwei Abschnitten gewährt wird, wobei ein Teil der Ruhezeit mindestens
sechs Stunden betragen muss.

(4) Die Summe der täglichen Ruhezeiten und der wöchentliche Ruhezeit
nach dem Arbeitsruhegesetz (Gesamtruhezeit) darf innerhalb einer Kalenderwo-
che 84 Stunden nicht unterschreiten.

(5) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen innerhalb einer Kalender-
woche höchstens 42 Stunden während des Zeitraums von 23.00 Uhr bis
06.00 Uhr beschäftigt werden.

(6) Abweichend von § 18 Abs. 2 letzter Satz darf die Tagesarbeitszeit zehn
Stunden, in den Fällen des § 5 zwölf Stunden, überschreiten, wenn dies die Auf-
rechterhaltung des Verkehrs erfordert, sie darf jedoch keinesfalls mehr als
14 Stunden betragen.

(7) Abweichend von § 25 hat der Aushang der Arbeitszeiteinteilung an Bord
des Schiffes zu erfolgen und sind die Arbeitszeitaufzeichnungen gemäß § 26 an
Bord des Schiffes zu führen. Diese haben jedenfalls zu enthalten:

1. Schiffsname,
2. Name der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers,
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3. Name der verantwortlichen Schiffsführerin/des verantwortlichen Schiffs-
führers,

4. Datum,
5. Arbeits- oder Ruhetag,
6. Beginn und Ende der täglichen Arbeits- oder Ruhezeiten.
(8) Die Arbeitszeitaufzeichnungen müssen mindestens bis zum Ende des je-

weils vereinbarten Durchrechnungszeitraums an Bord aufbewahrt werden. Sie
sind in geeigneten Zeitabständen (spätestens bis zum nächsten Monatsende)
gemeinsam von Arbeitgeberin/Arbeitgeber oder Vertreterin/Vertreter und Arbeit-
nehmerin/Arbeitnehmer zu prüfen und bestätigen.

(9) Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist eine Kopie der sie betref-
fenden bestätigten Aufzeichnungen auszuhändigen. Diese Kopien sind ein Jahr
mitzuführen.

Arbeitnehmer in Unternehmen der Seeschifffahrt

§ 18c. (1) Arbeitnehmern gemäß § 18 Abs. 1 Z 5 ist abweichend von § 12
nach Beendigung der Tagesarbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von min-
destens zehn Stunden zu gewähren. Durch Kollektivvertrag kann zugelassen
werden, dass diese Ruhezeit in zwei Abschnitten gewährt wird, wobei ein Teil
mindestens sechs Stunden betragen muss und zwischen diesen Teilen höchs-
tens 14 Stunden liegen dürfen. In jedem Zeitraum von sieben aufeinander fol-
genden Tagen hat die Summe dieser Ruhezeiten mindestens 77 Stunden zu
betragen.

(2) Dienstpläne und Arbeitszeitaufzeichnungen im Sinne der §§ 25 und 26
sind in den Arbeitssprachen und in Englisch an Bord der Schiffe aufzulegen bzw.
zu führen und haben den Standardmustern der Anhänge I und II der Richtlinie
1999/95/EG zu entsprechen. Eine schriftlich vom Arbeitgeber und vom Arbeit-
nehmer bestätigte Kopie der Arbeitszeitaufzeichnung ist dem Arbeitnehmer aus-
zuhändigen.

Arbeitnehmer in Luftfahrtunternehmen

§ 18d. Für Arbeitnehmer gemäß § 18 Abs. 1 Z 6 kann durch Kollektivvertrag
zugelassen werden, dass die gemäß § 12 zustehende tägliche Ruhezeit auf
mindestens zehn Stunden verkürzt wird, wenn in der unmittelbar auf diese ver-
kürzte Ruhezeit folgenden Arbeitszeit spätestens nach sechs Stunden neben
der Ruhepause gemäß § 11 zusätzlich eine Ruhepause von 30 Minuten gewährt
wird. § 12 Abs. 2 bleibt unberührt.

Fliegendes Personal

§ 18e. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz
1. auf den EU-Teilabschnitt FTL verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf den

Teilabschnitt FTL im Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 zur
Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Be-
zug auf den Flugbetrieb gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des
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Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L 296 vom 25. 10.
2012, S. 1, in der jeweils geltenden Fassung;

1a. auf den EU-Teilabschnitt Q verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf den
Teilabschnitt Q im Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 3922/91 des Rates
vom 16. Dezember 1991 zur Harmonisierung der technischen Vorschriften
und der Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt, ABl. Nr. L 373 vom
31. 12. 1991, S. 4, in der jeweils geltenden Fassung;

2. auf die AOCV 2008 verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf die Verordnung
des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend
die Voraussetzungen für die Erteilung des Luftverkehrsbetreiberzeugnis-
ses (AOCV 2008), BGBl. II Nr. 254/2008, in der jeweils geltenden Fassung;

3. der Begriff „Blockzeit“ verwendet wird, bezeichnet dies die Zeit zwischen
der ersten Bewegung eines Luftfahrzeugs aus seiner Parkposition zum
Zweck des Startens bis zum Stillstand an der zugewiesenen Parkposition
und bis alle Triebwerke abgestellt sind;

4. der Begriff „Blockzeit“ für Hubschrauber verwendet wird, bezeichnet dies
die Zeit vom Beginn des Drehens der Rotoren zum Zweck des Startens bis
zum Stillstand.

(2) Für das fliegende Personal von Luftfahrtunternehmen sind der Ab-
schnitt 2, mit Ausnahme des § 2, und der Abschnitt 3 sowie die §§ 12a Abs. 4
bis 6, 20a und 20b nicht anzuwenden. Für diese Arbeitnehmer darf

1. die Blockzeit 900 Stunden pro Kalenderjahr und
2. die Arbeitszeit pro Kalenderjahr 2000 Stunden

nicht überschreiten. Die Jahresarbeitszeit ist möglichst gleichmäßig zu verteilen.
Die Organisation des Arbeitsrhythmus durch den Arbeitgeber hat den allgemei-
nen Grundsatz zu berücksichtigen, dass die Arbeit dem Arbeitnehmer ange-
passt sein muss.

(3) Für das fliegende Personal von Luftfahrtunternehmen sind überdies fol-
gende Bestimmungen anzuwenden:

1. bei Flügen gemäß Art. 8 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der
EU-Teilabschnitt FTL,

2. bei Flügen gemäß Art. 8 Z 2 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der
EU-Teilabschnitt Q,

3. bei allen anderen Flügen die AOCV 2008 samt ihrer Anhänge,
jeweils einschließlich österreichischer Durchführungsvorschriften.

(4) § 26 gilt unbeschadet der in den EU-Teilabschnitten FTL oder Q oder in
der AOCV 2008 vorgesehenen Aufzeichnungspflichten.

Unterabschnitt 5a

Sonderbestimmungen für Arbeitnehmer auf Haupt- oder Nebenbahnen

Begriffsbestimmungen

§ 18f. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist
1. Zugpersonal das Personal, das als Triebfahrzeugführer oder Zugbegleit-

personal an Bord eines Zuges beschäftigt wird;
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2. Triebfahrzeugführer jeder Arbeitnehmer, der für das Fahren eines Trieb-
fahrzeuges verantwortlich ist;

3. grenzüberschreitendes Zugpersonal jenes Zugpersonal, das mindestens
eine Stunde seiner täglichen Arbeitszeit im interoperablen grenzüber-
schreitenden Verkehr gemäß Z 6 eingesetzt wird;

4. eine auswärtige Ruhezeit eine tägliche Ruhezeit, die nicht am üblichen
Wohnort des als Zugpersonal eingesetzten Arbeitnehmers genommen
werden kann;

5. Fahrzeit die Dauer der geplanten Tätigkeit, während der der Triebfahr-
zeugführer die Verantwortung für das Fahren des Triebfahrzeuges trägt,
ausgenommen die Zeit, die für das Auf- und Abrüsten des Triebfahrzeu-
ges eingeplant ist. Sie schließt jedoch geplante Unterbrechungen ein, in
denen der Triebfahrzeugführer für das Fahren des Triebfahrzeuges ver-
antwortlich bleibt;

6. interoperabler grenzüberschreitender Verkehr ein grenzüberschreitender
Verkehr, für den gemäß der Richtlinie 2001/14/EG, ABl. Nr. L 75 vom
15. 03. 2001, S. 29, mindestens zwei Sicherheitsbescheinigungen für das
Eisenbahnunternehmen erforderlich sind.

(2) Als interoperabler grenzüberschreitender Verkehr gemäß Abs. 1 Z 6 gilt
jedoch nicht

1. der grenzüberschreitende Personennah- und -regionalverkehr,
2. der grenzüberschreitende Güterverkehr, welcher nicht mehr als 15 Kilo-

meter über die Grenze hinausgeht,
3. Zugbewegungen auf grenzüberschreitenden Strecken, die ihre Fahrt auf

der Infrastruktur desselben Mitgliedstaats beginnen und beenden und die
Infrastruktur eines anderen Mitgliedstaats nutzen, ohne dort anzuhalten
(Korridorverkehr),

4. der Verkehr zwischen den im Anhang der Richtlinie 2005/47/EG aufge-
führten offiziellen Grenzbahnhöfen.

Tägliche Ruhezeit

§ 18g. (1) Abweichend von § 12 Abs. 1 beträgt die tägliche Ruhezeit des
grenzüberschreitenden Zugpersonals zwölf Stunden. Sie kann in folgenden Fäl-
len verkürzt werden:

1. einmal pro Woche auf mindestens neun Stunden, wenn dafür eine ent-
sprechende Verlängerung der nächsten täglichen Ruhezeit am Wohnort
erfolgt;

2. auf mindestens acht Stunden ohne Ausgleich, wenn es sich um eine aus-
wärtige tägliche Ruhezeit handelt.

Eine verkürzte Ruhezeit gemäß Z 1 darf nicht zwischen zwei auswärtigen Ruhe-
zeiten gemäß Z 2 festgelegt werden. Auf eine auswärtige Ruhezeit hat jedenfalls
eine tägliche Ruhezeit am Wohnort zu folgen.

(2) Für das sonstige Zugpersonal und Arbeitnehmer nach § 18 Abs. 1 Z 1
lit. b ist § 18a anzuwenden.
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Ruhepausen für das Zugpersonal

§ 18h. (1) Auf das Zugpersonal ist § 11 nicht anzuwenden.

(2) Die Arbeitszeit der Triebfahrzeugführer ist bei einer
1. Gesamtdauer der Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden durch eine Ru-

hepause von mindestens 30 Minuten,
2. Gesamtdauer der Arbeitszeit von mehr als acht Stunden durch eine Ruhe-

pause von mindestens 45 Minuten
zu unterbrechen.

(3) Beträgt die Gesamtdauer der Arbeitszeit des Zugbegleitpersonals mehr
als sechs Stunden, ist sie durch eine Ruhepause von mindestens 30 Minuten zu
unterbrechen.

(4) Die zeitliche Lage und die Länge der Ruhepause müssen ausreichend
sein, um eine effektive Erholung des Zugpersonals zu sichern.

Fahrzeit für Triebfahrzeugführer

§ 18i. (1) Die Fahrzeit eines Triebfahrzeugführers zwischen zwei Ruhezei-
ten darf neun Stunden nicht überschreiten. Werden mindestens drei Stunden im
Nachtzeitraum gemäß § 12a Abs. 1 gefahren, darf die Fahrzeit acht Stunden
nicht überschreiten.

(2) Innerhalb eines Zeitraumes von zwei aufeinander folgenden Wochen darf
die Fahrzeit eines grenzüberschreitenden Triebfahrzeugführers 80 Stunden
nicht überschreiten.

Abweichungen für den nationalen Verkehr

§ 18j. Für Zugpersonal, das nicht grenzüberschreitend eingesetzt wird, kann
der Kollektivvertrag Abweichungen von den §§ 18h und 18 i Abs. 1 vorsehen.

Arbeitszeitaufzeichnungen

§ 18k. Aufzeichnungen über die Arbeitszeit des Zugpersonals gemäß § 26
sind für mindestens ein Jahr aufzubewahren.

ABSCHNITT 6

Sonderbestimmungen für bestimmte Arbeitnehmer in Heil-
und Pflegeanstalten (Krankenanstalten) und Kuranstalten

Arbeitszeit bei Arbeitsverhältnissen zur Reinhaltung,
Wartung und Beaufsichtigung von Häusern

§ 19. Für Arbeitnehmer gemäß § 1 Abs. 2 Z 5 lit. b darf die Arbeitsverpflich-
tung jenes Ausmaß nicht übersteigen, das von einer vollwertigen Arbeitskraft un-
ter Einhaltung der wöchentlichen Arbeitszeit gemäß § 9 Abs. 1 bewältigt werden
kann.
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Sonderbestimmungen für bestimmte Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in öffentlichen Apotheken

§ 19 a. (1) Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die als Apotheken-
leiterinnen bzw. Apothekenleiter oder als andere allgemein berufsberechtigte
Apothekerinnen und Apotheker in öffentlichen Apotheken beschäftigt sind,
gelten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit den folgenden Abwei-
chungen.

(2) Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in deren Arbeitszeit wegen
des Bereitschaftsdienstes der Apotheken gemäß § 8 Apothekengesetz, RGBl.
Nr. 5/1907, regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft fällt,
kann der Kollektivvertrag zulassen:

1. verlängerte Dienste von bis zu 25 Stunden,
2. abweichend von Z 1 bis zum 31. Dezember 2019 verlängerte Dienste von

bis zu 32 Stunden, wobei eine weitere Verlängerung der Dienste von bis
zu zwei Stunden für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zugelassen
werden kann, die an beiden Tagen des verlängerten Dienstes einen Be-
reitschaftsdienst während der Mittagssperre leisten,

3. innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von 17 Wochen eine durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit von bis zu 48 Stunden,

4. abweichend von Z 3 bis zum 31. Dezember 2019 innerhalb eines Durch-
rechnungszeitraumes von 17 Wochen eine durchschnittliche Wochen-
arbeitszeit von bis zu 60 Stunden in Apotheken, die nach den apotheken-
rechtlichen Vorschriften mindestens 60 Bereitschaftsdienste im Turnus
pro Kalenderjahr leisten müssen,

5. in einzelnen Wochen des Durchrechnungszeitraumes eine Wochen-
arbeitszeit von bis zu 72 Stunden, wobei eine Wochenarbeitszeit von mehr
als 60 Stunden höchstens in vier aufeinanderfolgenden Wochen zulässig
ist und

6. eine Ausdehnung des Durchrechnungszeitraumes von 17 auf bis zu
26 Wochen.

(2 a) Eine Verlängerung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 48
auf bis zu 60 Stunden im Rahmen des Abs. 2 Z 4 ist nur zulässig, wenn die
Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer einer solchen Verlängerungsmöglich-
keit schriftlich zugestimmt hat. Diese Zustimmung darf außer bei betriebsfrem-
den Vertreterinnen und Vertretern nach § 17 b Abs. 1 erster Satz Apotheken-
gesetz nicht im Zusammenhang mit der Begründung des Dienstverhältnisses
stehen.

(2b) Diese Zustimmung kann mit einer Vorankündigungsfrist von acht Wochen
1. für den nächsten Durchrechnungszeitraum,
2. bei einem Durchrechnungszeitraum von mehr als 17 Wochen für den ver-

bleibenden Zeitraum
schriftlich widerrufen werden.

(2c) Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dürfen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die einer Verlängerung im Rahmen des Abs. 2 Z 4 nicht zustimmen
oder ihre Zustimmung widerrufen haben, gegenüber anderen Arbeitnehmerin-
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nen und Arbeitnehmern nicht benachteiligen. Dieses Diskriminierungsverbot
betrifft insbesondere sämtliche Arbeitsbedingungen, die Verlängerung und die
Beendigung von Dienstverhältnissen, Entgeltbedingungen, Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen und Aufstiegschancen.

(2d) Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben ein aktuelles Verzeichnis der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu führen, die einer Verlängerung im Rah-
men des Abs. 2 Z 4 schriftlich zugestimmt haben. Bei Widerruf ist die Arbeitneh-
merin bzw. der Arbeitnehmer aus dem Verzeichnis zu streichen. Diesem Ver-
zeichnis sind Ablichtungen der Zustimmungserklärungen beizulegen.

(3) Bei Arbeitszeiten gemäß Abs. 2 kann der Kollektivvertrag Abweichungen
von § 6 Abs. 1 zulassen.

(4) Verlängerte Dienste von bis zu 25 Stunden sind durch zwei, verlängerte
Dienste von bis zu 32 Stunden durch drei Ruhepausen von jeweils mindestens
30 Minuten zu unterbrechen. Ist die Gewährung einer Ruhepause aus organisa-
torischen Gründen nicht möglich, ist innerhalb der nächsten zehn Kalendertage
eine Ruhezeit entsprechend zu verlängern.

(5) Nach verlängerten Diensten von mehr als 13 Stunden ist die folgende Ru-
hezeit um jenes Ausmaß zu verlängern, um das der verlängerte Dienst 13 Stun-
den überstiegen hat, mindestens jedoch um elf Stunden. § 12a Abs. 4 bis 6 ist
nicht anzuwenden.

(6) Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in deren Arbeitszeit nicht in er-
heblichem Umfang Arbeitsbereitschaft fällt, kann der Kollektivvertrag unbescha-
det der nach § 7 Abs. 1 zulässigen Überstunden bis zu zehn weitere Überstun-
den zulassen.

(7) Soweit nach § 8 des Apothekengesetzes sowie nach den dazu ergange-
nen Ausführungsvorschriften eine Dienstleistung in Form der Ruferreichbarkeit
zulässig ist, darf mit der einzelnen Arbeitnehmerin bzw. dem einzelnen Arbeit-
nehmer Ruferreichbarkeit nur an 15 Tagen pro Monat vereinbart werden. Der
Kollektivvertrag kann zulassen, dass Ruferreichbarkeit innerhalb eines Zeitrau-
mes von 13 Kalenderwochen an 45 Tagen, jedoch höchstens an 30 aufeinan-
derfolgenden Tagen vereinbart werden kann.

(8) Leistet eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer während eines Bereit-
schaftsdienstes gemäß Abs. 7 Arbeiten, kann die tägliche Ruhezeit unterbro-
chen werden. Beträgt ein Ruhezeitteil mindestens acht Stunden, so ist innerhalb
von zwei Wochen eine andere Ruhezeit um vier Stunden, in allen übrigen Fällen
um sechs Stunden zu verlängern.

(9) Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die als Vertreterinnen und Ver-
treter für alleinarbeitende Apothekenleiterinnen und Apothekenleiter beschäftigt
werden, sind ununterbrochene Bereitschaftsdienste in Ruferreichbarkeit höchs-
tens in vier aufeinanderfolgenden Wochen zulässig. Nach einer solchen Bereit-
schaftsperiode ist ein arbeitsfreier Ausgleichszeitraum von zwei Tagen pro Wo-
che der Vertretung zu gewähren. Das Dienstverhältnis endet frühestens nach
Ende des Ausgleichszeitraumes. Der Abs. 8 Z 1 zweiter Satz und Z 2 zweiter
Satz sind nicht anzuwenden.
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ABSCHNITT 6a

Vertragsrechtliche Bestimmungen

Geltungsbereich

§ 19b. (1) Dieser Abschnitt gilt für Arbeitsverhältnisse aller Art.

(2) Dieser Abschnitt ist jedoch nicht auf Arbeitnehmer anzuwenden, die in
einem Arbeitsverhältnis zu einer Gebietskörperschaft oder einem Gemeindever-
band stehen. Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten jedoch für Arbeit-
nehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zum Bund stehen, sofern für ihr Arbeits-
verhältnis ein Kollektivvertrag wirksam ist.

(3) Ausgenommen sind weiters
1. Arbeiterinnen und Arbeiter im Sinne des LAG 2021;
2. Arbeitnehmer, für die das Hausbesorgergesetz, BGBl. Nr. 16/1970, gilt;
3. leitende Angestellte oder sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

denen maßgebliche selbständige Entscheidungsbefugnis übertragen ist
und deren gesamte Arbeitszeit auf Grund der besonderen Merkmale der
Tätigkeit
a) nicht gemessen bzw. im Voraus festgelegt wird, oder
b) von diesen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern hinsichtlich Lage

und Dauer selbst festgelegt werden kann;
4. Heimarbeiter im Sinne des Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961;
5. nahe Angehörige der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers (Eltern, volljäh-

rige Kinder, im gemeinsamen Haushalt lebende Ehegattin oder Ehegatte,
eingetragene Partnerin oder Partner, sowie Lebensgefährtin oder Lebens-
gefährte, wenn seit mindestens drei Jahren ein gemeinsamer Haushalt be-
steht), deren gesamte Arbeitszeit auf Grund der besonderen Merkmale
der Tätigkeit
a) nicht gemessen oder im Voraus festgelegt wird, oder
b) von diesen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern hinsichtlich Lage

und Dauer selbst festgelegt werden kann.

(4) Von den §§ 19e und 19f sind weiters ausgenommen:
1. Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zu einer Stiftung, zu einem

Fonds oder zu einer Anstalt stehen, sofern diese Einrichtungen von Orga-
nen einer Gebietskörperschaft oder von Personen verwaltet werden, die
hiezu von Organen einer Gebietskörperschaft bestellt sind;

2. Arbeitnehmer, für die die Vorschriften des Bäckereiarbeiter/innengesetzes
1996, BGBl. Nr. 410, gelten;

3. Arbeitnehmer, für die die Vorschriften des Hausgehilfen- und Hausange-
stelltengesetzes, BGBl. Nr. 235/1962, gelten;

4. Lehr- und Erziehungskräfte an Unterrichts- und Erziehungsanstalten, so-
weit sie nicht unter Abs. 2 fallen;

5. Arbeitnehmer, die im Rahmen des Bordpersonals von Luftverkehrsunter-
nehmungen tätig sind;

6. Arbeitnehmer, für die die Vorschriften des Krankenanstalten-Arbeitszeit-
gesetzes, BGBl. I Nr. 8/1997, gelten.
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Lage der Normalarbeitszeit

§ 19c. (1) Die Lage der Normalarbeitszeit und ihre Änderung ist zu verein-
baren, soweit sie nicht durch Normen der kollektiven Rechtsgestaltung festge-
setzt wird.

(2) Abweichend von Abs. 1 kann die Lage der Normalarbeitszeit vom Arbeit-
geber geändert werden, wenn

1. dies aus objektiven, in der Art der Arbeitsleistung gelegenen Gründen
sachlich gerechtfertigt ist,

2. dem Arbeitnehmer die Lage der Normalarbeitszeit für die jeweilige Woche
mindestens zwei Wochen im vorhinein mitgeteilt wird,

3. berücksichtigungswürdige Interessen des Arbeitnehmers dieser Einteilung
nicht entgegenstehen und

4. keine Vereinbarung entgegensteht.

(3) Von Abs. 2 Z 2 kann abgewichen werden, wenn dies in unvorhersehbaren
Fällen zur Verhinderung eines unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Nachteils
erforderlich ist und andere Maßnahmen nicht zumutbar sind. Durch Normen der
kollektiven Rechtsgestaltung können wegen tätigkeitsspezifischer Erfordernisse
von Abs. 2 Z 2 abweichende Regelungen getroffen werden.

Teilzeitarbeit

§ 19d. (1) Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die vereinbarte Wochenarbeitszeit
die gesetzliche Normalarbeitszeit oder eine durch Normen der kollektiven
Rechtsgestaltung festgelegte kürzere Normalarbeitszeit im Durchschnitt unter-
schreitet. Einer Norm der kollektiven Rechtsgestaltung ist gleichzuhalten, wenn
eine durch Betriebsvereinbarung festgesetzte kürzere Normalarbeitszeit mit an-
deren Arbeitnehmern, für die kein Betriebsrat errichtet ist, einzelvertraglich ver-
einbart wird.

(2) Ausmaß und Lage der Arbeitszeit und ihre Änderung sind zu vereinbaren,
sofern sie nicht durch Normen der kollektiven Rechtsgestaltung festgesetzt wer-
den. Die Änderung des Ausmaßes der regelmäßigen Arbeitszeit bedarf der
Schriftform. § 19c Abs. 2 und 3 sind anzuwenden. Eine ungleichmäßige Vertei-
lung der Arbeitszeit auf einzelne Tage und Wochen kann im Vorhinein vereinbart
werden.

(2a) Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber hat teilzeitbeschäftigte Arbeitnehme-
rinnen/Arbeitnehmer bei Ausschreibung von im Betrieb frei werdenden Arbeits-
plätzen, die zu einem höheren Arbeitszeitausmaß führen können, zu informie-
ren. Die Information kann auch durch allgemeine Bekanntgabe an einer geeig-
neten, für die Teilzeitbeschäftigten leicht zugänglichen Stelle im Betrieb, durch
geeignete elektronische Datenverarbeitung oder durch geeignete Telekommuni-
kationsmittel erfolgen.

(3) Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer sind zur Arbeitsleistung über das ver-
einbarte Arbeitszeitausmaß (Mehrarbeit) nur insoweit verpflichtet, als

1. gesetzliche Bestimmungen, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung
oder der Arbeitsvertrag dies vorsehen,
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2. ein erhöhter Arbeitsbedarf vorliegt oder die Mehrarbeit zur Vornahme von
Vor- und Abschlußarbeiten (§ 8) erforderlich ist, und

3. berücksichtigungswürdige Interessen des Arbeitnehmers der Mehrarbeit
nicht entgegenstehen.

(3a) Für Mehrarbeitsstunden gemäß Abs. 3 gebührt ein Zuschlag von 25%.
§ 10 Abs. 3 ist anzuwenden.

(3b) Mehrarbeitsstunden sind nicht zuschlagspflichtig, wenn
1. sie innerhalb des Kalendervierteljahres oder eines anderen festgelegten

Zeitraumes von drei Monaten, in dem sie angefallen sind, durch Zeitaus-
gleich im Verhältnis 1:1 ausgeglichen werden;

2. bei gleitender Arbeitszeit die vereinbarte Arbeitszeit innerhalb der Gleit-
zeitperiode im Durchschnitt nicht überschritten wird. § 6 Abs. 1a ist sinn-
gemäß anzuwenden.

(3c) Sieht der Kollektivvertrag für Vollzeitbeschäftigte eine kürzere wöchent-
liche Normalarbeitszeit als 40 Stunden vor und wird für die Differenz zwischen
kollektivvertraglicher und gesetzlicher Normalarbeitszeit kein Zuschlag oder ein
geringerer Zuschlag als nach Abs. 3a festgesetzt, sind Mehrarbeitsstunden von
Teilzeitbeschäftigten im selben Ausmaß zuschlagsfrei bzw. mit dem geringeren
Zuschlag abzugelten.

(3d) Sind neben dem Zuschlag nach Abs. 3a auch andere gesetzliche oder
kollektivvertragliche Zuschläge für diese zeitliche Mehrleistung vorgesehen, ge-
bührt nur der höchste Zuschlag.

(3e) Abweichend von Abs. 3a kann eine Abgeltung von Mehrarbeitsstunden
durch Zeitausgleich vereinbart werden. Der Mehrarbeitszuschlag ist bei der Be-
messung des Zeitausgleiches zu berücksichtigen oder gesondert auszuzahlen.
Die Abs. 3b bis 3d sind auch auf die Abgeltung durch Zeitausgleich anzuwen-
den. § 10 Abs. 2 ist anzuwenden.

(3 f) Der Kollektivvertrag kann Abweichungen von Abs. 3a bis 3e zulassen.

(4) Sofern in Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder Arbeitsverträgen
Ansprüche nach dem Ausmaß der Arbeitszeit bemessen werden, ist bei Teilzeit-
beschäftigten die regelmäßig geleistete Mehrarbeit zu berücksichtigen, dies ins-
besondere bei der Bemessung der Sonderzahlungen.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch Art. 41, BGBl. I Nr. 100/2018)

(6) Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer dürfen wegen der Teilzeitarbeit gegen-
über vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern nicht benachteiligt werden, es sei
denn, sachliche Gründe rechtfertigen eine unterschiedliche Behandlung. Freiwil-
lige Sozialleistungen sind zumindest in jenem Verhältnis zu gewähren, das dem
Verhältnis der regelmäßig geleisteten Arbeitszeit zur gesetzlichen oder kollektiv-
vertraglichen Normalarbeitszeit entspricht. Im Streitfall hat der Arbeitgeber zu
beweisen, daß eine Benachteiligung nicht wegen der Teilzeitarbeit erfolgt.

(7) Durch Kollektivvertrag kann festgelegt werden, welcher Zeitraum für die
Berechnung der regelmäßig geleisteten Mehrarbeit (Abs. 4) und für die Berech-
nung der Sozialleistungen (Abs. 6) heranzuziehen ist.
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(8) Die Abs. 2 und 3 gelten nicht für Teilzeitbeschäftigungen gemäß Mutter-
schutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221, Väter-Karenzgesetz, BGBl. Nr. 651/1989,
§ 13a AVRAG oder vergleichbarer österreichischer Rechtsvorschriften.

Abgeltung von Zeitguthaben

§ 19e. (1) Besteht im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein
Guthaben des Arbeitnehmers an Normalarbeitszeit oder Überstunden, für die
Zeitausgleich gebührt, ist das Guthaben abzugelten, soweit der Kollektivvertrag
nicht die Verlängerung der Kündigungsfrist im Ausmaß des zum Zeitpunkt der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehenden Zeitguthabens vorsieht und
der Zeitausgleich in diesem Zeitraum verbraucht wird. Der Beendigung eines
Arbeitsverhältnisses ist die Beendigung einer Arbeitskräfteüberlassung gleich-
zuhalten.

(2) Für Guthaben an Normalarbeitszeit gebührt ein Zuschlag von 50%. Dies
gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt. Der
Kollektivvertrag kann Abweichendes regeln.

Abbau von Zeitguthaben

§ 19f. (1) Wird bei Durchrechnung der Normalarbeitszeit (§ 4 Abs. 4 und 6)
mit einem Durchrechnungszeitraum von mehr als 26 Wochen der Zeitpunkt des
Ausgleichs von Zeitguthaben nicht im Vorhinein festgelegt, und bestehen

1. bei einem Durchrechnungszeitraum von bis zu 52 Wochen nach Ablauf
des halben Durchrechnungszeitraumes oder

2. bei einem längeren Durchrechnungszeitraum nach Ablauf von 26 Wochen
Zeitguthaben, ist der Ausgleichszeitpunkt binnen vier Wochen festzulegen oder
der Ausgleich binnen 13 Wochen zu gewähren. Anderenfalls kann der Arbeit-
nehmer den Zeitpunkt des Ausgleichs mit einer Vorankündigungsfrist von vier
Wochen selbst bestimmen, sofern nicht zwingende betriebliche Erfordernisse
diesem Zeitpunkt entgegen stehen, oder eine Abgeltung in Geld verlangen.
Durch Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung können abweichende Rege-
lungen getroffen werden.

(2) Wird bei Überstundenarbeit, für die Zeitausgleich gebührt, der Zeitpunkt
des Ausgleichs nicht im Vorhinein vereinbart, ist

1. der Zeitausgleich für noch nicht ausgeglichene Überstunden, die bei
Durchrechnung der Normalarbeitszeit (§ 4 Abs. 4 und 6) oder gleitender
Arbeitszeit (§ 4b) durch Überschreitung der durchschnittlichen Normal-
arbeitszeit entstehen, binnen sechs Monaten nach Ende des Durchrech-
nungszeitraumes bzw. der Gleitzeitperiode zu gewähren;

2. in sonstigen Fällen der Zeitausgleich für sämtliche in einem Kalendermo-
nat geleistete und noch nicht ausgeglichene Überstunden binnen sechs
Monaten nach Ende des Kalendermonats zu gewähren.

Durch Kollektivvertrag können abweichende Regelungen getroffen werden.

(3) Wird der Zeitausgleich für Überstunden nicht innerhalb der Frist nach
Abs. 2 gewährt, kann der Arbeitnehmer den Zeitpunkt des Zeitausgleichs mit
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einer Vorankündigungsfrist von vier Wochen einseitig bestimmen, sofern nicht
zwingende betriebliche Erfordernisse diesem Zeitpunkt entgegen stehen, oder
eine Abgeltung in Geld verlangen.

Unabdingbarkeit

§ 19 g. Die dem Arbeitnehmer auf Grund dieses Abschnittes zustehen-
den Rechte können durch Arbeitsvertrag weder aufgehoben noch beschränkt
werden.

ABSCHNITT 7

Ausnahmen

Außergewöhnliche Fälle

§ 20. (1) In außergewöhnlichen Fällen finden die Bestimmungen der §§ 3 bis
5a, 7 bis 9, 11, 12, 12a Abs. 4 bis 6, 13b bis 15b, 15e, 16, 18, 18a, 18b Abs. 1
und 3 bis 6, 18c Abs. 1, 18d, 18e, 18g bis 18 i, 19d Abs. 3 Z 1 und 2, 20a und
20b Abs. 3 bis 5 keine Anwendung auf vorübergehende und unaufschiebbare
Arbeiten, die

a) zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für die Sicherheit des Lebens
oder für die Gesundheit von Menschen oder bei Notstand sofort vorge-
nommen werden müssen, oder

b) zur Behebung einer Betriebsstörung oder zur Verhütung des Verderbens
von Gütern oder eines sonstigen unverhältnismäßigen wirtschaftlichen
Sachschadens erforderlich sind, wenn unvorhergesehene und nicht zu
verhindernde Gründe vorliegen und andere zumutbare Maßnahmen zur
Erreichung dieses Zweckes nicht getroffen werden können.

(2) Der Arbeitgeber hat die Vornahme von Arbeiten auf Grund des Abs. 1
ehestens, längstens jedoch binnen zehn Tagen nach Beginn der Arbeiten dem
Arbeitsinspektorat schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige hat die Gründe der Ar-
beitszeitverlängerung sowie die Anzahl der zur Mehrarbeit herangezogenen
Arbeitnehmer zu enthalten. Die Aufgabe der Mitteilung bei der Post gilt als Er-
stattung der Anzeige.

Rufbereitschaft

§ 20a. (1) Rufbereitschaft außerhalb der Arbeitszeit darf nur an zehn Tagen
pro Monat vereinbart werden. Der Kollektivvertrag kann zulassen, daß Rufbe-
reitschaft innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten an 30 Tagen vereinbart
werden kann.

(2) Leistet eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer während der Ruf-
bereitschaft Arbeiten, kann die tägliche Ruhezeit unterbrochen werden, wenn
innerhalb von zwei Wochen eine andere tägliche Ruhezeit um vier Stunden
verlängert wird. Ein Teil der Ruhezeit muss mindestens acht Stunden be-
tragen.
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Reisezeit

§ 20b. (1) Reisezeit im Sinne der Abs. 2 bis 5 liegt vor, wenn der Arbeitneh-
mer über Auftrag des Arbeitgebers vorübergehend seinen Dienstort (Arbeits-
stätte) verläßt, um an anderen Orten seine Arbeitsleistung zu erbringen, sofern
der Arbeitnehmer während der Reisebewegung keine Arbeitsleistung zu erbrin-
gen hat.

(2) Durch Reisezeiten können die Höchstgrenzen der Arbeitszeit überschrit-
ten werden.

(3) Bestehen während der Reisezeit ausreichende Erholungsmöglichkeiten,
kann die tägliche Ruhezeit verkürzt werden. Durch Kollektivvertrag kann festge-
legt werden, in welchen Fällen ausreichende Erholungsmöglichkeiten bestehen.

(4) Bestehen während der Reisezeit keine ausreichenden Erholungsmöglich-
keiten, kann die tägliche Ruhezeit durch Kollektivvertrag höchstens auf acht
Stunden verkürzt werden. Ergibt sich dabei am nächsten Arbeitstag ein späterer
Arbeitsbeginn als in der Vereinbarung gemäß § 19c Abs. 1 vorgesehen, ist die
Zeit zwischen dem vorgesehenen und dem tatsächlichen Beginn auf die Arbeits-
zeit anzurechnen.

(5) Verkürzungen der täglichen Ruhezeit nach Abs. 3 und 4 sind nur zweimal
pro Kalenderwoche zulässig.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch Art. 1 Z 17, BGBl. I Nr. 53/2018)

Verkürzung der Arbeitszeit und Verlängerung
der Ruhezeit bei gefährlichen Arbeiten

§ 21. Für Arbeitnehmer, die bei Arbeiten beschäftigt werden, die mit einer be-
sonderen Gefährdung der Gesundheit verbunden sind, kann durch Verordnung
eine kürzere als die nach § 3 zulässige Dauer der Arbeitszeit oder die Einhaltung
längerer Ruhepausen oder Ruhezeiten als in den §§ 11 und 12 vorgesehen, an-
geordnet werden. Insoweit Ruhepausen über das im § 11 Abs. 1 vorgesehene
Ausmaß hinausgehen, gelten sie als Arbeitszeit.

Arbeitseinsatz bei Reparaturarbeiten in heißen Öfen von
Eisen- oder Stahlhüttenbetrieben oder Kokereien

§ 22. (1) Bei Reparaturarbeiten (Zustellungen), die in Eisen- oder Stahlhüt-
tenbetrieben in heißen Siemens-Martin-Öfen, heißen Schmelz-, Glüh-, Aufheiz-
oder Brennöfen sowie in heißen Konvertern oder in Kokereien in heißen Koke-
reiöfen vorgenommen werden, darf die Wochenarbeitszeit vierzig Stunden nicht
überschreiten. Wird die Arbeitszeit an einzelnen Werktagen regelmäßig ver-
kürzt, so darf sie an den übrigen Tagen der Woche acht Stunden nicht über-
schreiten.

(2) Nimmt die Beschäftigung mit den im Abs. 1 genannten Arbeiten nicht eine
volle Woche in Anspruch, so sind Arbeitszeiten in den im Abs. 1 angeführten hei-
ßen Öfen oder heißen Konvertern mit einem Zuschlag von 7,5 vH zu bewerten.
Eine Arbeitsstunde ist daher mit 64 1/2 Minuten in Anschlag zu bringen, jedoch
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darf die nach § 3 zulässige Dauer der Wochenarbeitszeit nicht überschritten
werden.

(3) Als heiße Öfen oder heiße Konverter im Sinne der Abs. 1 und 2 gelten
solche, bei denen die Innentemperatur mehr als 30 ºC beträgt.

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten auch für Reparaturarbeiten
(Zustellungen) in Hochöfen, soweit mit Kohlenstoffsteinen gearbeitet wird.

(5) Bei Einführung einer Wochenarbeitszeit von zweiundvierzig Stunden tritt
an Stelle des im Abs. 2 genannten Zuschlages von 7,5 vH ein solcher von 5 vH.
Eine Arbeitsstunde ist daher dann mit 63 Minuten in Anschlag zu bringen.

Ausnahmen im öffentlichen Interesse

§ 23. Wenn es das öffentliche Interesse infolge besonders schwerwiegender
Umstände erfordert, können durch Verordnung für einzelne Arten oder Gruppen
von Betrieben Ausnahmen von den Bestimmungen der §§ 3, 4, 9, 11, 12, 12a
Abs. 4 bis 6, 13b bis 15e, 16, 18, 18a, 18b Abs. 1 und 3 bis 6, 18c Abs. 1, 18d,
18e sowie 18g bis 18 i zugelassen oder abweichende Regelungen hinsichtlich
der Dauer der Ruhepausen getroffen werden.

ABSCHNITT 8

Gemeinsame Vorschriften

(§ 24 aufgehoben mit BGBl. I Nr. 40/2017)

Aushangpflicht

§ 25. (1) Der Arbeitgeber hat an geeigneter, für den Arbeitnehmer leicht zu-
gänglicher Stelle in der Betriebsstätte einen Aushang über den Beginn und das
Ende der Normalarbeitszeit sowie Zahl und Dauer der Ruhepausen sowie der
wöchentlichen Ruhezeit gut sichtbar anzubringen oder den Arbeitnehmern mit-
tels eines sonstigen Datenträgers samt Ablesevorrichtung, durch geeignete
elektronische Datenverarbeitung oder durch geeignete Telekommunikationsmit-
tel zugänglich zu machen.

(2) Bei gleitender Arbeitszeit hat der Aushang abweichend von Abs. 1 den
Gleitzeitrahmen, allfällige Übertragungsmöglichkeiten sowie Dauer und Lage
der wöchentlichen Ruhezeit zu enthalten.

(3) Ist die Lage der Ruhepausen generell festgesetzt, ist diese in den Aus-
hang aufzunehmen.

Aufzeichnungs- und Auskunftspflicht

§ 26. (1) Der Arbeitgeber hat zur Überwachung der Einhaltung der in diesem
Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten in der Betriebsstätte Aufzeichnun-
gen über die geleisteten Arbeitsstunden zu führen. Der Beginn und die Dauer
eines Durchrechnungszeitraumes sind festzuhalten.
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(2) Ist – insbesondere bei gleitender Arbeitszeit – vereinbart, daß die Arbeits-
zeitaufzeichnungen vom Arbeitnehmer zu führen sind, so hat der Arbeitgeber
den Arbeitnehmer zur ordnungsgemäßen Führung dieser Aufzeichnungen an-
zuleiten. Nach Ende der Gleitzeitperiode hat der Arbeitgeber sich diese Auf-
zeichnungen aushändigen zu lassen und zu kontrollieren. Werden die Aufzeich-
nungen vom Arbeitgeber durch Zeiterfassungssystem geführt, so ist dem Arbeit-
nehmer nach Ende der Gleitzeitperiode auf Verlangen eine Abschrift der Arbeits-
zeitaufzeichnungen zu übermitteln, andernfalls ist ihm Einsicht zu gewähren.

(2a) Wird in Saisonbetrieben eine Verkürzung der Ruhezeit im Sinne des
§ 12 Abs. 2a in Anspruch genommen, ist die Führung der Arbeitszeitaufzeich-
nungen durch die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer nach Abs. 2 nicht zu-
lässig. Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber hat in den Arbeitszeitaufzeich-
nungen die Inanspruchnahme des § 12 Abs. 2a sowie den Beginn und das Ende
der Saison zu vermerken.

(3) Für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die die Lage ihrer Arbeitszeit und
ihren Arbeitsort weitgehend selbst bestimmen können oder ihre Tätigkeit über-
wiegend in ihrer Wohnung ausüben, sind ausschließlich Aufzeichnungen über
die Dauer der Tagesarbeitszeit zu führen.

(4) Durch Betriebsvereinbarungen kann festgesetzt werden, daß Arbeitneh-
mer gemäß Abs. 3 die Aufzeichnungen selbst zu führen haben. In diesem Fall
hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zur ordnungsgemäßen Führung der Auf-
zeichnungen anzuleiten, sich die Aufzeichnungen regelmäßig aushändigen zu
lassen und zu kontrollieren.

(5) Die Verpflichtung zur Führung von Aufzeichnungen über die Ruhepausen
gemäß § 11 entfällt, wenn

1. durch Betriebsvereinbarung, in Betrieben ohne Betriebsrat durch schriftli-
che Einzelvereinbarung
a) Beginn und Ende der Ruhepausen festgelegt werden oder
b) es den Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen überlassen wird, innerhalb

eines festgelegten Zeitraumes die Ruhepausen zu nehmen, und
2. von dieser Vereinbarung nicht abgewichen wird.

(5a) Bei Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern mit einer schriftlich festgehalte-
nen fixen Arbeitszeiteinteilung haben die Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber lediglich
deren Einhaltung zumindest am Ende jeder Entgeltzahlungsperiode sowie auf
Verlangen des Arbeitsinspektorates zu bestätigen und sind nur Abweichungen
von dieser Einteilung laufend aufzuzeichnen.

(6) Die Arbeitgeber haben dem Arbeitsinspektorat die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und auf Verlangen Einsicht in die Aufzeichnungen über die ge-
leisteten Arbeitsstunden zu geben.

(7) In der Abrechnung gemäß § 78 Abs. 5 EStG 1988 sind die geleisteten
Überstunden auszuweisen.

(8) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer haben einmal monatlich Anspruch auf
kostenfreie Übermittlung ihrer Arbeitszeitaufzeichnungen, wenn sie nachweis-
lich verlangt werden.
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(9) Verfallsfristen werden gehemmt,
1. solange den Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern die Übermittlung gemäß

Abs. 8 verwehrt wird, oder
2. wenn wegen des Fehlens von Aufzeichnungen über die geleisteten Ar-

beitsstunden die Feststellung der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit unzu-
mutbar ist.

Behördenzuständigkeit und Verfahrensvorschriften

§ 27. (1) Die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes den Arbeits-
inspektoraten zustehenden Aufgaben und Befugnisse sind in den vom Wirkungs-
bereich der Arbeitsinspektion ausgenommenen Betrieben von den zur Wahrung
des Arbeitnehmerschutzes sonst berufenen Behörden wahrzunehmen.

(2) Bescheide nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind zu wi-
derrufen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen weggefallen sind.

(3) Meldungen nach § 7 Abs. 4 und § 20 Abs. 2 sind von Stempel- und
Rechtsgebühren des Bundes befreit.

Strafbestimmungen

§ 28. (1) Arbeitgeber, die
1. zusätzliche Ruhezeiten nach § 12a Abs. 4 bis 6 nicht gewähren;
2. Arbeitnehmer entgegen § 19a Abs. 7 zur Ruferreichbarkeit oder § 20a

Abs. 1 zur Rufbereitschaft heranziehen oder entgegen § 19a Abs. 9 be-
schäftigen;

3. die Meldepflichten an das Arbeitsinspektorat gemäß § 20 Abs. 2, die Aus-
kunfts- und Einsichtspflichten gemäß § 26 Abs. 6, die Aufbewahrungs-
pflichten gemäß § 18k, Pflichten gemäß § 18b Abs. 8 oder 9 erster Satz
verletzen, oder die Aufzeichnungen gemäß § 18b Abs. 7, § 18c Abs. 2 so-
wie § 26 Abs. 1 bis 5 mangelhaft führen;

4. die Verpflichtungen betreffend besondere Untersuchungen gemäß § 12b
Abs. 1 verletzen;

5. Bescheide gemäß § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 3 oder § 12 Abs. 4 nicht einhalten;
6. die Informationspflicht gemäß § 19d Abs. 2a nicht einhalten,

sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe un-
terliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 20 Euro
bis 436 Euro zu bestrafen.

(2) Arbeitgeber, die
1. Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer über die Höchstgrenzen der tägli-

chen oder wöchentlichen Arbeitszeit gemäß § 2 Abs. 2, § 7, § 8 Abs. 1, 2
oder 4, § 9, § 12a Abs. 5, § 18 Abs. 2 oder 3, § 18b Abs. 5 oder 6, § 19a
Abs. 2 oder 6 oder § 20a Abs. 2 Z 1 hinaus einsetzen;

2. Ruhepausen oder Kurzpausen gemäß § 11 Abs. 1, 3, 4 oder 5, § 18
Abs. 4, § 18d, § 18h oder § 19a Abs. 4 nicht gewähren;

3. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
a) die tägliche Ruhezeit, den Ausgleich für Ruhezeitverkürzungen sowie

sonstige vorgeschriebene Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 12 Abs. 1
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bis 2d, § 18a, § 18b Abs. 1 und 3, § 18c Abs. 1, § 18d, § 18g, § 19a
Abs. 8, § 20a Abs. 2 Z 2 oder § 20b Abs. 4,

b) Ruhezeitverlängerungen gemäß § 19a Abs. 4, 5 oder 8 oder § 20a
Abs. 2 Z 2, oder

c) die Gesamtruhezeit gemäß § 18b Abs. 4,
nicht gewähren;

4. Arbeitnehmer über die Höchstgrenzen der Fahrzeit gemäß § 18 i hinaus
einsetzen;

5. Verordnungen gemäß § 12 Abs. 4, § 21 oder § 23 übertreten;
6. Bescheide gemäß § 11 Abs. 1 und 5 nicht einhalten, oder
7. keine Aufzeichnungen gemäß § 18b Abs. 7, § 18c Abs. 2 sowie § 26

Abs. 1 bis 5 führen,
sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe
unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 72 Euro
bis 1815 Euro, im Wiederholungsfall von 145 Euro bis 1815 Euro zu bestrafen.

(3) Arbeitgeber, die
1. Lenker über die Höchstgrenzen der Arbeitszeit gemäß § 2 Abs. 2, § 13b

Abs. 2 und 3 oder § 14 Abs. 2 hinaus einsetzen oder die Aufforderung
nach § 13b Abs. 4 unterlassen;

2. Ruhepausen gemäß § 13c oder Ruhezeitverlängerungen gemäß § 14
Abs. 3 nicht gewähren;

3. Lenker über die gemäß § 14a Abs. 1 und 2 zulässige Lenkzeit hinaus ein-
setzen;

4. Lenkpausen gemäß § 15 oder § 15a Abs. 4 nicht gewähren;
5. die tägliche Ruhezeit gemäß § 15a Abs. 1 bis 3 oder § 15b Abs. 2 nicht

gewähren;
6. die Aufzeichnungspflichten gemäß § 15d verletzen;
7. Verordnungen gemäß § 15e Abs. 1 oder § 17 Abs. 3 oder Regierungs-

übereinkommen gemäß § 15e Abs. 2 übertreten;
8. Lenker über die gemäß § 16 Abs. 2 bis 4 zulässige Einsatzzeit hinaus ein-

setzen;
9. nicht dafür sorgen, dass Lenkerinnen und Lenker das Lenkprotokoll ge-

mäß § 17 Abs. 3 und 4 führen oder die ihre Pflichten gemäß § 17 Abs. 5
oder einer Verordnung nach § 17 Abs. 6 verletzen,

sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe
unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 72 Euro
bis 1815 Euro, im Wiederholungsfall von 145 Euro bis 1815 Euro zu bestrafen.

(3a) Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die
1. die Pflichten betreffend das digitale Kontrollgerät gemäß § 17 a ver-

letzen;
2. die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten gemäß § 17b verletzen,

sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe
unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von
145 Euro bis 2180 Euro, im Wiederholungsfall von 200 Euro bis 3600 Euro zu
bestrafen.
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(4) Abweichend von Abs. 2 und 3 sind Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, so-
fern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt,
von der Bezirksverwaltungsbehörde im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe
von 218 Euro bis 3600 Euro zu bestrafen, wenn

1. die Höchstgrenze der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit (Abs. 2 Z 1
oder Abs. 3 Z 1) um mehr als 20% überschritten wurde, oder

2. die tägliche Ruhezeit (Abs. 2 Z 3 oder Abs. 3 Z 5) weniger als acht Stun-
den betragen hat, soweit nicht eine kürzere Ruhezeit zulässig ist.

(5) Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die
1. Lenker über die gemäß Art. 6 Abs. 1 bis 3 der Verordnung (EG) Nr. 561/

2006 zulässige Lenkzeit hinaus einsetzen;
2. Lenkpausen gemäß Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 nicht ge-

währen;
3. die tägliche Ruhezeit gemäß Art. 8 Abs. 2, 4 oder 5 oder Art. 9 der Verord-

nung (EG) Nr. 561/2006 nicht gewähren;
4. die Pflichten gemäß Art. 6 Abs. 5 oder die Aufzeichnungspflichten gemäß

Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 verletzen;
5. die Pflichten gemäß Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 ver-

letzen;
6. nicht gemäß Art. 10 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 dafür ge-

sorgt haben, dass die Lenkerinnen und Lenker ihre Verpflichtungen ge-
mäß Kapitel II der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 einhalten;

7. die Pflichten betreffend den Linienfahrplan und den Arbeitszeitplan gemäß
Art. 16 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 verletzen;

8. die Pflichten betreffend das Kontrollgerät, das Schaublatt, den Ausdruck
oder die Fahrerkarte gemäß Art. 3 Abs. 1, Art. 26 ausgenommen Abs. 4,
7a und 9, Art. 27, Art. 28, Art. 29 Abs. 2 bis 5, Art. 32 Abs. 1 bis 4, Art. 33
Abs. 1 und 2 sowie Art. 34 bis 37 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 ver-
letzen;

9. nicht gemäß Art. 33 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 dafür ge-
sorgt haben, dass die Lenkerinnen und Lenker ihre Verpflichtungen ge-
mäß dieser Verordnung einhalten,

sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe un-
terliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe gemäß Abs. 6
zu bestrafen.

(6) Sind Übertretungen gemäß Abs. 5 nach Anhang III der Richtlinie 2006/22/
EG als

1. leichte Übertretungen eingestuft oder in diesem Anhang nicht erwähnt,
sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
a) in den Fällen der Z 1 bis 7 mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis

1815 Euro, im Wiederholungsfall von 145 Euro bis 1815 Euro,
b) im Fall der Z 8 mit einer Geldstrafe von 145 Euro bis 2180 Euro, im

Wiederholungsfall von 200 Euro bis 3600 Euro;
2. schwerwiegende Übertretungen eingestuft, sind die Arbeitgeberinnen und

Arbeitgeber mit einer Geldstrafe von 200 Euro bis 2180 Euro, im Wieder-
holungsfall von 250 Euro bis 3600 Euro;
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3. sehr schwerwiegende Übertretungen eingestuft, sind die Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber mit einer Geldstrafe von 300 Euro bis 2180 Euro, im Wie-
derholungsfall von 350 Euro bis 3600 Euro,

4. schwerste Übertretungen eingestuft, sind die Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber mit einer Geldstrafe von 400 Euro bis 2180 Euro, im Wiederho-
lungsfall von 450 Euro bis 3600 Euro,

zu bestrafen.

(7) Arbeitgeber, die den Bestimmungen
1. des § 18e Abs. 2,
2. der EU-Teilabschnitte FTL oder Q einschließlich österreichischer Durch-

führungsvorschriften, oder
3. der AOCV 2008 samt ihrer Anhänge einschließlich österreichischer Durch-

führungsvorschriften
zuwiderhandeln, sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer
strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe von 218 Euro bis 2180 Euro, im Wiederholungsfall von 360 Euro bis
3600 Euro, zu bestrafen.

(8) Auch Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten gemäß § 18b Abs. 7,
§ 18c Abs. 2 sowie § 26 Abs. 1 bis 5 sind hinsichtlich jedes einzelnen Arbeitneh-
mers gesondert zu bestrafen, wenn durch das Fehlen der Aufzeichnungen die
Feststellung der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit unmöglich oder unzumutbar
wird.

(9) Im Falle des § 13a Abs. 2 genügt abweichend von § 44a Z 2 des Verwal-
tungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, als Angabe der verletzten Ver-
waltungsvorschrift die Angabe des entsprechenden Gebotes oder Verbotes der
Verordnung (EG) Nr. 561/2006.

(Anm.: Abs. 10 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 94/2014)

(11) Wurden Verwaltungsübertretungen nach den Abs. 1 bis 7 nicht im In-
land begangen, gelten sie als an jenem Ort begangen, an dem sie festgestellt
wurden.

(12) Abs. 1 bis 7 sind nicht anzuwenden, wenn die Zuwiderhandlung von
Organen einer Gebietskörperschaft begangen wurde. Besteht bei einer Bezirks-
verwaltungsbehörde der Verdacht einer Zuwiderhandlung durch ein solches Or-
gan, so hat sie, wenn es sich um ein Organ des Bundes oder eines Landes han-
delt, eine Anzeige an das oberste Organ, dem das der Zuwiderhandlung ver-
dächtigte Organ untersteht (Art. 20 Abs. 1 erster Satz B-VG), in allen anderen
Fällen aber eine Anzeige an die Aufsichtsbehörde zu erstatten.

Weitergelten von Regelungen

§ 29. (1) Soweit Kollektivverträge, Arbeitsordnungen oder Betriebsvereinba-
rungen für die Arbeitnehmer günstigere Bestimmungen vorsehen oder in Betrie-
ben günstigere Regelungen bestehen, als sich nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes ergibt, werden diese durch die Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes nicht berührt.
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(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehende kol-
lektivvertragliche Vereinbarungen in Angelegenheiten, in denen nach den Be-
stimmungen der §§ 3 Abs. 3 und 4, § 4 Abs. 7 und 9, § 5 Abs. 1 und 3, § 7 Abs. 2
und 3, § 10 Abs. 2, § 12 Abs. 1, § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 3, § 16 Abs. 3 und 4 und
§ 18 Abs. 2 bis 4 dieses Bundesgesetzes abweichende Regelungen durch Kol-
lektivvertrag zugelassen sind, gelten als solche Regelungen, insoweit sie den
vorgenannten Bestimmungen entsprechen.

ABSCHNITT 9

Schluß- und Übergangsbestimmungen

Aufhebung von Rechtsvorschriften

§ 30. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten für dessen Gel-
tungsbereich alle mit den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in Widerspruch
stehenden Vorschriften, soweit sie noch in Geltung stehen und soweit § 32 nicht
anderes bestimmt, außer Kraft. Insbesondere verlieren ihre Wirksamkeit:

1. Arbeitszeitordnung vom 30. April 1938, Deutsches RGBl. I S. 447 (GBl.
f.d. LÖ. Nr. 231/1939), mit Ausnahme des § 16,

2. Ausführungsverordnung zur Arbeitszeitordnung vom 12. Dezember 1938,
Deutsches RGBl. I S. 1799 (GBl. f.d. LÖ. Nr. 667/1939), mit Ausnahme
der Nr. 20,

3. Verordnung über die Arbeitszeit in Kokereien und Hochofenwerken vom
20. Jänner 1925, Deutsches RGBl I S. 5 (GBl. f.d. LÖ. Nr. 231/1939),

4. Verordnung über die Arbeitszeit in Gaswerken vom 9. Februar 1927,
Deutsches RGBl. I S. 59 (GBl. f.d. LÖ. Nr. 231/1939),

5. Verordnung über die Arbeitszeit in Metallhütten vom 9. Februar 1927,
Deutsches RGBl. I S. 59 (GBl. f.d. LÖ. Nr. 231/1939),

6. Verordnung über die Arbeitszeit in Stahlwerken, Walzwerken und ande-
ren Anlagen der Großeisenindustrie vom 16. Juli 1927, Deutsches RGBl.
I S. 221 (GBl. f.d. LÖ. Nr. 231/1939),

7. Verordnung über die Arbeitszeit in der Zementindustrie vom 26. März
1929, Deutsches RGBl. I S. 82 (GBl. f.d. LÖ. Nr. 231/1939),

8. Zweite Anordnung vom 15. Februar 1939, welche die Arbeitszeit auf
Baustellen betrifft, Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsan-
zeiger Nr. 45 (GBl. f.d. LÖ. Nr. 271/1939),

9. Verordnung über die Arbeitszeit in Krankenpflegeanstalten vom 13. Fe-
bruar 1924, Deutsches RGBl. I S. 66, berichtigt im Deutschen RGBl. I
S. 154/1924 (GBl. f.d. LÖ. Nr. 25/1940),

10. Anordnung über Arbeitszeitverkürzung für Frauen, Schwerbeschädigte
und minderleistungsfähige Personen (Freizeitanordnung) vom 22. Okto-
ber 1943, RABl. I S. 508,

11. Abschnitt III, §§ 4 bis 7 der Verordnung zur Abänderung und Ergänzung
von Vorschriften auf dem Gebiete des Arbeitsrechtes vom 1. September
1939, Deutsches RGBl. I S. 1683 (GBl. f.d. LÖ. Nr. 1217/1939),

12. Verordnung über den Arbeitsschutz vom 12. Dezember 1939, Deutsches
RGBl. I S. 2403,
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13. Verordnung über die Sechzigstundenwoche vom 31. August 1944, Deut-
sches RGBl. I S. 191,

14. Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom
22. Juni 1956, BGBl. Nr. 126, in der Fassung der Verordnung BGBl.
Nr. 124/1959, über die Regelung der Arbeitszeit bei Reparaturarbeiten in
heißen Öfen von Eisen- und Stahlhüttenbetrieben,

15. Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom
25. September 1956, BGBl. Nr. 195, in der Fassung der Kundmachung
vom 31. März 1966, BGBl. Nr. 49, betreffend die Zulassung von Arbeits-
zeitverlängerungen beim Nachweis eines dringenden Bedürfnisses.

(2) Weiters treten außer Kraft:
1. Erste Anordnung über die Vereinfachung der Lohn- und Gehaltsabrech-

nung vom 12. Juli 1944, deutsches RGBl I S. 166,
2. Zweite Anordnung über die Vereinfachung der Lohn- und Gehaltsabrech-

nung vom 2. September 1944, Deutsches RGBl. I S. 196,
3. Anordnung gegen Arbeitsvertragsbruch und Abwerbung sowie das For-

dern unverhältnismäßig hoher Arbeitsentgelte in der privaten Wirtschaft
vom 20. Juli 1942, RABl. I S. 341,

4. Anordnung über die Mehrarbeitsvergütung von Angestellten in der pri-
vaten Wirtschaft während der Kriegszeit vom 15. Oktober 1942, RABl. I
S. 477,

5. Anordnung zur Regelung der Vergütung von zusätzlicher Sonn- und
Feiertagsarbeit der kaufmännischen und technischen Angestellten der
Industrie, des Handwerks und des Handels vom 14. März 1942, RABl. I
S. 168,

6. Anordnung des Reichstreuhänders der Arbeit Wien vom 24. November
1944 über die Entlohnung der aus Anlaß einer Lastenminderung der
Gas- und Elektrizitätswerke geleisteten Nachtarbeitsstunden sowie der
Arbeitsleistungen an Samstagnachmittagen und Sonntagen, Amtliche
Mitteilungen des Präsidenten der Gauarbeitsämter und der Reichstreu-
händer der Arbeit in den Donau- und Alpengauen, S. 284/1944,

7. Anordnung über die Aufhebung arbeitsfreier Tage außerhalb der gesetz-
lichen Sonn- und Feiertage vom 3. Mai 1944, RABl. I S. 184,

8. Anordnung Nr. 13 zur Sicherung der Ordnung in den Betrieben vom
1. November 1943, RABl. I S. 543,

9. Zweite Anordnung zur Sicherung der Ordnung in den Betrieben vom
23. September 1944, RABl. I S. 359,

10. Anordnung zur Änderung der Anordnung Nr. 13 zur Sicherung der Ord-
nung in den Betrieben vom 1. November 1943, RABl. I S. 415/1944.

Außerkrafttreten von Ausnahmegenehmigungen

§ 31. Bescheide, die auf Grund von durch dieses Bundesgesetz außer Kraft
gesetzten Arbeitszeitvorschriften erlassen wurden, verlieren spätestens mit dem
Ablauf von drei Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ihre
Wirksamkeit.
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Bezugnahme auf Richtlinien

§ 32. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Richtlinien der Europä-
ischen Union umgesetzt:

1. Richtlinie 2003/88/EG des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. Nr. L 299 vom 18. 11. 2003 S. 9);

2. Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von
UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teil-
zeitarbeit (ABl. Nr. L 14 vom 20. 01. 1998 S. 9);

3. Richtlinie 1999/63/EG des Rates vom 21. Juni 1999 zu der vom Verband
der Reeder in der Europäischen Gemeinschaft (European Community
Shipowners’ Association ECSA) und dem Verband der Verkehrsgewerk-
schaften in der Europäischen Union (Federation of Transport Workers’
Unions in the European Union FST) getroffenen Vereinbarung über die
Regelung der Arbeitszeit von Seeleuten 2000 (ABl. Nr. L 167 vom 02. 07.
1999 S. 33);

4. Richtlinie 1999/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Durchsetzung der Arbeitszeitregelung für Seeleute an Bord von Schiffen,
die Gemeinschaftshäfen anlaufen, vom 13. Dezember 1999 (ABl. Nr. L 14
vom 20. 01. 2000 S. 29);

5. Richtlinie 2000/79/EG des Rates vom 27. November 2000 über die
Durchführung der von der Vereinigung Europäischer Fluggesellschaften
(AEA), der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF), der Euro-
pean Cockpit Association (ECA), der European Regions Airline Associa-
tion (ERA) und der International Air Carrier Association (IACA) geschlos-
senen Europäischen Vereinbarung über die Arbeitszeitorganisation für
das fliegende Personal der Zivilluftfahrt (ABl. Nr. L 302 vom 01. 12. 2000
S. 57);

6. Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. März 2002 zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätig-
keiten im Bereich des Straßentransportes ausüben (ABl. Nr. L 80 vom
23. 03. 2002 S. 35);

7. Richtlinie 2005/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
18. Juli 2005 betreffend die Vereinbarung zwischen der Gemeinschaft der
Europäischen Bahnen (CER) und der Europäischen Transportarbeiter-Fö-
deration (ETF) über bestimmte Aspekte der Einsatzbedingungen des fah-
renden Personals im interoperablen grenzüberschreitenden Verkehr im
Eisenbahnsektor (ABl. Nr. L 195 vom 27. 07. 2005, S. 15);

8. Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15. März 2006 über die Mindestbedingungen für die Durchführung der
Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über
Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der
Richtlinie 88/599/EWG des Rates, ABl. Nr. L 102 vom 11. 4. 2006 S. 35, in
der Fassung der Richtlinie (EU) Nr. 2020/1057 vom 15. Juli 2020, ABl.
Nr. L 249 vom 31. 07. 2020 S. 49;

9. Richtlinie 2014/112/EU zur Durchführung der von der Europäischen Bin-
nenschifffahrts Union (EBU), der Europäischen Schifferorganisation (ESO)
und der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) geschlossenen
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Europäischen Vereinbarung über die Regelung bestimmter Aspekte der
Arbeitszeitgestaltung in der Binnenschifffahrt, ABl. Nr. L 367 vom 23. 12.
2014 S. 86.

Verweisungen

§ 32a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwie-
sen wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

§ 32b. Kollektivverträge, die sich auf die Regelungen einzelner Arbeitsbedin-
gungen beschränken und deren Wirkungsbereich sich fachlich auf die überwie-
gende Anzahl der Wirtschaftszweige und räumlich auf das ganze Bundesgebiet
erstreckt, gelten nicht als Kollektivverträge im Sinne des § 5 Abs. 2 und 3, § 13b
Abs. 2 und 3, § 13c Abs. 3, § 14 Abs. 4, § 14a Abs. 1 und 2, § 15a Abs. 5, § 16
Abs. 3 und 4 sowie § 18 Abs. 5.

Übergangsbestimmungen

§ 32c. (1) Auf Lenker von Kraftfahrzeugen, die auf Grund der Ausnahmebe-
stimmung des Art. II Abs. 1 der 15. Kraftfahrgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 456/1993,
noch nicht mit einem Kontrollgerät im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85
ausgerüstet sind, ist § 28 Abs. 1b Z 2 bis zum 31. Dezember 1994 nicht an-
zuwenden.

(2) Für die am 1. Mai 1997 anhängigen Verwaltungsverfahren der Arbeits-
inspektorate und für rechtskräftige Bescheide in Angelegenheiten, die nach den
Änderungen durch das Bundesgesetz, BGBl. I Nr. 46/1997, nicht mehr der
Arbeitsinspektion zugewiesen sind, sowie Bescheide gemäß § 17 Abs. 4 gilt
folgendes:

1. Rechtskräftige Bescheide gemäß §§ 5 Abs. 2, 7 Abs. 5, 11 Abs. 5, 12
Abs. 2, 14 Abs. 4 und 16 Abs. 5 in der Fassung vor den Änderungen durch
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 46/1997 bleiben unberührt.

2. Anhängige Verwaltungsverfahren gemäß § 7 Abs. 5 sind nach der neuen
Rechtslage weiterzuführen. Anhängige Verwaltungsverfahren gemäß §§ 5
Abs. 2, 8 Abs. 4, 11 Abs. 5, 12 Abs. 2, 14 Abs. 4 und 16 Abs. 5 sind einzu-
stellen.

3. Die durch Bescheid des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und
Soziales gemäß § 17 Abs. 4 in der Fassung vor den Änderungen durch
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 46/1997 zugelassenen Nachweise gelten
als geeigneter Nachweis im Sinne des § 17 Abs. 4. Eine Übermittlung an
das Arbeitsinspektorat gemäß § 17 Abs. 4 vierter Satz kann entfallen.

(3) Die Normen der kollektiven Rechtsgestaltung im Sinne des § 12a Abs. 5
sind längstens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2002 zu erlassen oder anzu-
passen.

(4) Sieht ein Kollektivvertrag oder eine Betriebsvereinbarung im Rahmen der
Zulassung einer Arbeitszeitverlängerung nach § 14 in der Fassung vor In-Kraft-
Treten der Änderungen durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 138/2006 eine Re-
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gelung vor, die nach In-Kraft-Treten dieser Änderungen nicht mehr zulässig ist,
gilt diese Regelung ab diesem Zeitpunkt auf das nach § 13b Abs. 2 und 3 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2006 höchstzulässige Ausmaß
eingeschränkt.

(5) Bis zum In-Kraft-Treten der Änderungen des § 28 Abs. 1a durch das Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. 138/2006 sind Arbeitgeber und deren Bevollmächtigte
nach § 28 Abs. 1a zu bestrafen, die

1. Lenker über die Höchstgrenzen der Arbeitszeit gemäß § 2 Abs. 2, § 13b
Abs. 2 und 3 oder § 14 Abs. 2 hinaus einsetzen oder die Aufforderung
nach § 13b Abs. 4 unterlassen;

2. Ruhepausen gemäß § 13c oder Ruhezeitverlängerungen gemäß § 14
Abs. 3 nicht gewähren.

(6) Als kollektivvertragliche Regelungen im Sinne des § 18 j gelten auch sol-
che, die vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung abgeschlossen wurden, so-
weit sie den Vorgaben des § 18 j entsprechen.

(7) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits von
dem der Kundmachung der jeweiligen Verordnungsermächtigung folgenden Tag
an erlassen werden. Sie dürfen jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten der je-
weiligen Verordnungsermächtigung in Kraft treten.

(Anm.: Abs. 8 wurde nicht vergeben)

(9) Mit Inkrafttreten der Änderungen durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 126/2017 treten Bescheide nach § 11 Abs. 6 außer Kraft. Anhängige Verwal-
tungsverfahren sind einzustellen.

(10) Bestehende Gleitzeitvereinbarungen bleiben aufrecht. Regelungen in
Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarungen, die für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer günstigere Bestimmungen vorsehen, werden durch die Ände-
rungen des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2018 nicht berührt.

Inkrafttreten und Vollziehung

§ 33. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgenden nicht anderes be-
stimmt wird, am 5. Jänner 1970 in Kraft.

(2) Die Bestimmung des § 12 Abs. 3 betreffend die ununterbrochene Wo-
chenruhe tritt mit der gemäß § 12 Abs. 4 zu erlassenden Verordnung in Kraft.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:
1. hinsichtlich § 26 Abs. 7 und § 27 Abs. 3 die Bundesministerin bzw. der

Bundesminister für Finanzen;
2. hinsichtlich des § 15 f die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für

Justiz;
3. hinsichtlich des § 15e Abs. 2 die Bundesregierung;
4. im Übrigen die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Arbeit.

(4) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Arbeit ist auch mit der
Vollziehung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und der Verordnung (EU)
Nr. 165/2014 betraut.
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Inkrafttreten von Novellen

§ 34. (1) § 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 473/1992 tritt
mit 1. Jänner 1993 in Kraft.

(2) Die §§ 19b, 19c, 19d, 20 Abs. 1 und 32a in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 833/1992 treten mit 1. Jänner 1993 in Kraft.

(3) § 19c Abs. 5a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993
tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft.

(4) Die §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 bis 6, 8 und 9, 4a, 4b, 4c, 5, 5a, 6 Abs. 1 und
1a, 8 Abs. 5, 9, 12 Abs. 2a und 2b, 13, 14, 15, 15a bis 15e, 16, 17 Abs. 1, 2, 5, 6
und Überschrift, 18 Abs. 1 und 2, 19 Abs. 3, 20 Abs. 1 erster Halbsatz, 25, 26, 27
Abs. 2, 28, 32a, 32b, 32c und 33 Abs. 2, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 446/1994 treten mit 1. Juli 1994 in Kraft. Mit diesem Tag tritt auch § 19
Abs. 4 außer Kraft. Verordnungen gemäß § 15e können bereits vor diesem Zeit-
punkt erlassen werden, sie treten jedoch frühestens gemeinsam mit § 15e in
Kraft.

(5) § 24 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 446/1994 tritt mit
1. Jänner 1995 in Kraft.

(6) § 4 Abs. 8 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 417/1996
tritt mit 1. Juli 1996 in Kraft.

(7) § 1 Abs. 2 Z 9 und 10, § 9 Abs. 2 und 3, § 20 Abs. 1, § 23, § 27 Abs. 2,
§ 28 Abs. 1 Z 1, 2 und 7, § 29 Abs. 2 und § 32b in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 8/1997 treten mit 1. Jänner 1997 in Kraft. § 19 tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 1996 außer Kraft.

(8) § 1 Abs. 2 Z 2, 3 und 5, § 4, § 4a, § 5, § 5a Abs. 4, § 6 Abs. 1 und 1a, § 7
Abs. 2 bis 6, § 8 Abs. 2 und 4, § 9 Abs. 1 bis 3, § 10, § 11 Abs. 1 und 5, § 12
Abs. 1, 2 und 2b, § 14, § 14a, § 15, § 16, § 17 Abs. 4, § 18 Abs. 1, § 19b Abs. 3
und 4, §§ 19c bis 19g, § 20 Abs. 1, § 20a, § 20b, § 26 Abs. 1 und 7, § 27, § 28
Abs. 1, Abs. 1a Z 3 und 10, Abs. 1b Z 1, § 32a, § 32b und § 32c, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 46/1997, treten mit 1. Mai 1997 in Kraft.
Mit diesem Zeitpunkt treten § 28 Abs. 1a Z 11 und § 32 außer Kraft.

(9) § 9 Abs. 4 und 5, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 46/
1997, treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft.

(10) § 9 Abs. 2, 3 und 5, § 19a, § 20 Abs. 1, § 27 Abs. 4 und § 28 Abs. 1 Z 1
bis 8, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 88/1999 treten mit 1. Jän-
ner 2000 in Kraft.

(11) § 1 Abs. 2 Z 5 und § 19 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 37/2000 treten mit 1. Juli 2000 in Kraft.

(12) § 28 Abs. 1 bis 1b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/
2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(13) § 1 Abs. 2 Z 5 lit. b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 162/
2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(14) § 12 a, § 12 b, § 12 c, § 12 d, § 14 Abs. 3, § 19 a Abs. 5 und 8, § 20
Abs. 1, § 23, § 24, § 25 Abs. 1, § 28 Abs. 1 sowie § 32 c Abs. 3 in der Fas-
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sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2002 treten mit 1. August 2002 in
Kraft.

(15) § 18 Abs. 1, 4 und 5, § 18a, § 18b, § 18c, § 18d, § 20 Abs. 1, § 23, § 28
Abs. 1 Z 2, 3 und 4, sowie § 32 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 30/2004 treten mit 1. Mai 2004 in Kraft.

(16) § 19d Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2004
tritt mit 1. Juli 2004 in Kraft.

(17) § 18e, § 28 Abs. 1c und 2 sowie § 32 Z 5 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 159/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. Gleichzeitig tritt
§ 1 Abs. 2 Z 7 außer Kraft.

(18) Die §§ 13, 15d, 17 Abs. 2, 5 und 6, 17a, 17b sowie 28 Abs. 1b und 3 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/2004 treten mit 5. Mai 2005 in
Kraft.

(19) Die §§ 6 Abs. 1, 9 Abs. 2, 3 und 5 Z 3, 13 Abs. 1, 13a Abs. 1, 13b, 13c,
14, 17a Abs. 1 und 3, 17c, 18 Abs. 1, 18e, 20, 23, 28 Abs. 5, 32 Z 1 und 6, 32b
und 32c Abs. 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2006
treten mit 1. Juli 2006 in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt tritt § 13 Abs. 4 außer Kraft.

(20) Die §§ 13 Abs. 2 und 3, 13a Abs. 2 und 3, 14a, 15 bis 15f, 16 Abs. 1, 17
Abs. 6, 24 Z 3, 28 Abs. 1a bis 4 sowie § 33 Abs. 5 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 138/2006 treten mit 11. April 2007 in Kraft. Mit diesem Zeit-
punkt tritt § 13 Abs. 5 außer Kraft.

(21) § 1a, § 4, § 4a Abs. 2 und 4, § 4b Abs. 4, § 5a Abs. 4, § 6 Abs. 1a, § 7
Abs. 4, 4a, 6 und 6a, § 9 Abs. 2, § 15 f Z 3, § 18 Abs. 5, § 19d Abs. 1, 2, 3a bis
3 f und 8, § 19 f, § 26 Abs. 8 sowie § 28 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 61/2007 treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft. § 26 Abs. 8 ist nur auf Ver-
fallsfristen anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt zu laufen beginnen würden.

(22) § 18 Abs. 1 Z 1, § 18a samt Überschrift, § 18e, Unterabschnitt 5a, § 20,
§ 23, § 24, § 32 sowie § 32c Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 124/2008 treten am 16. Juli 2008 in Kraft. § 28 Abs. 1 Z 3, Abs. 2 und Abs. 7
tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(23) § 2 Abs. 3, § 13 Abs. 1 Z 2 und 6 und Abs. 2 bis 4, § 15e Abs. 1, § 17,
§ 28 Abs. 3a und 4 bis 6, § 32 Z 7 und 8 sowie § 32c Abs. 7, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 149/2009, treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(24) § 33 Abs. 3 lit. f und g sowie Abs. 4 in der Fassung des 2. Stabilitäts-
gesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/2012, tritt mit 1. Juli 2012 in Kraft; gleichzeitig tritt
§ 33 Abs. 3 lit. a und b außer Kraft.

(25) Die §§ 11 Abs. 4 und 12a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 3/2013 treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft.

(26) § 27 und § 33 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 71/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

(27) § 26 Abs. 3, 5, 5a, 8 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 94/2014 tritt mit 1. Jänner 2015 in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt entfällt § 11
Abs. 8 bis 10.
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(28) § 13 Abs. 1 Z 4 und 5 sowie § 32c Abs. 9 treten mit 2. März 2015 in
Kraft.

(29) § 13 Abs. 1 Z 2 sowie Abs. 3, § 15e Abs. 1, § 17 Abs. 1, § 17a Abs. 1
Z 2 und Abs. 2, § 24 Z 4, § 28 Abs. 5 Z 6 und 8 sowie § 33 Abs. 4 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2014 treten am Tag des Inkrafttretens
der Durchführungsrechtsakte der Kommission der Europäischen Union gemäß
Art. 4 Abs. 8, 6 Abs. 5, 11 Abs. 1, 12 Abs. 7, 14, 21 Abs. 3, 22 Abs. 5, 31 Abs. 5
sowie 39 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 in Kraft, frühestens jedoch
mit 2. März 2016. Gleiches gilt für das Außerkrafttreten von § 32c Abs. 9. Der
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat den Zeitpunkt
des Inkrafttretens der genannten Durchführungsrechtsakte im Bundesgesetz-
blatt I kundzumachen. (Anm.: vgl. K, BGBl. I Nr. 42/2016)

(30) § 12, § 15 Abs. 1a, § 15d, § 19d Abs. 2a, § 20 Abs. 1, § 20b Abs. 1 und
6, § 26 Abs. 2a, § 27 Abs. 3 sowie § 28 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 152/2015 treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

(31) § 18e Abs. 1 Z 1 und 1a, Abs. 2 Z 1 und 2 sowie Abs. 3 und 4, § 24 Z 5
und § 28 Abs. 7 Z 2 in der Fassung BGBl. I Nr. 152/2015 treten mit 18. Februar
2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 18e Abs. 5 außer Kraft.

(32) § 9 Abs. 2, § 13c Abs. 5 und 6, § 18 Abs. 1 Z 4, § 18a Abs. 2, § 18b,
§ 20 Abs. 1, § 23, § 28 Abs. 1 Z 3, Abs. 2 Z 1, 3 und 7, Abs. 6 und Abs. 8 sowie
§ 32 Z 8 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 114/2016 treten
mit 1. Jänner 2017 in Kraft.

(33) § 19d Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2017
tritt mit 1. Juli 2017 in Kraft.

(34) § 17c Abs. 1 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I
Nr. 40/2017, tritt mit 1. Juli 2017 in Kraft. § 24 samt Überschrift tritt mit Ablauf
des 30. Juni 2017 außer Kraft.

(35) § 11 Abs. 6, § 20 Abs. 2, § 28 Abs. 2 Z 6 sowie § 32c Abs. 8 und 9 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2017 treten mit 1. August 2017 in
Kraft. Mit diesem Zeitpunkt tritt § 11 Abs. 7 außer Kraft.

(36) § 9 Abs. 5 Z 4, die Überschrift zu § 19a, § 19a Abs. 1 bis 2d, Abs. 4 ers-
ter Satz, Abs. 5 erster Satz sowie Abs. 6 bis 9 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 127/2017 treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft.

(37) § 1 Abs. 2 Z 7 und 8, § 4 Abs. 7, § 4b Abs. 4 und 5, § 7 Abs. 1, 5 und 6,
§ 8 Abs. 1 und 2, § 9 Abs. 1 bis 3, § 10 Abs. 4, § 12 Abs. 2a, § 18 Abs. 2, § 19a
Abs. 8, § 19b Abs. 3 Z 3 und 5, § 20a Abs. 2, § 26 Abs. 2a, § 28 Abs. 1 Z 3 und
Abs. 2 Z 1 sowie § 32c Abs. 10, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 53/2018, treten mit 1. September 2018 in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt entfal-
len auch § 7 Abs. 2, 4 und 4a sowie § 20b Abs. 6.

(38) § 1 Abs. 2 Z 2, § 15c, § 15d Abs. 3, § 17, § 17a Abs. 1, § 17b, § 18e
Abs. 3 Z 3, § 19a Abs. 8, § 19b Abs. 3, § 19 f Abs. 1 Z 1, § 20 Abs. 1, § 28 Abs. 3
Z 9, § 28 Abs. 5 Z 4, 6, 8 und 9, § 28 Abs. 7 Z 3, § 32 Z 8, sowie § 33 Abs. 3 und
4 in der Fassung BGBl. I Nr. 58/2022, treten mit 1. Juni 2022, § 13 Abs. 1 Z 2
lit. a tritt mit 1. Juli 2026 in Kraft. Die Frist in § 17 Abs. 4 beträgt bis zum Ablauf
des 30. Dezember 2024 28 Tage.
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Arbeitsruhegesetz – ARG
Bundesgesetz vom 3. Feber 1983 über die wöchentliche

Ruhezeit und die Arbeitsruhe an Feiertagen
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des Ar-

beitsruhegesetzes erlassen wurden. Auf eine Auflistung bis zum Jahr
2000 wurde aus Platzgründen verzichtet:

BGBl. I Nr. 98/2001 (Art. 146),
BGBl. I Nr. 48/2003 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 30/2004 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 159/2004 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 175/2004 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 138/2006 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 61/2007 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 124/2008 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 149/2009 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 93/2010 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 100/2010 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 35/2012 (Art. 62),
BGBl. I Nr. 71/2013 (Art. 15),
BGBl. I Nr. 91/2014,
BGBl. I Nr. 152/2015 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 42/2016,
BGBl. I Nr. 114/2016 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 40/2017 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 126/2017 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 127/2017 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 53/2018 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 22/2019 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 58/2022.

1. ABSCHNITT

Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für Arbeitnehmer aller Art, soweit im fol-
genden nicht anderes bestimmt wird.

(2) Ausgenommen sind:
1. Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zu einer Gebietskörperschaft

oder zu einem Gemeindeverband stehen, soweit sie nicht
a) in Betrieben eines Landes, einer Gemeinde oder eines Gemeindever-

bandes beschäftigt sind,
b) in Betrieben des Bundes beschäftigt sind;
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2. Arbeitnehmer von Kraftfahrlinienunternehmungen im Sinne des Kraftfahr-
liniengesetzes (KfLG), BGBl. I Nr. 203/1999, soweit für diese Arbeitneh-
mer zwingende dienstrechtliche Vorschriften über die wöchentliche Ruhe-
zeit gelten;

3. nahe Angehörige der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers (Eltern, volljährige
Kinder, im gemeinsamen Haushalt lebende Ehegattin oder Ehegatte, einge-
tragene Partnerin oder Partner, sowie Lebensgefährtin oder Lebensgefährte,
wenn seit mindestens drei Jahren ein gemeinsamer Haushalt besteht), de-
ren gesamte Arbeitszeit auf Grund der besonderen Merkmale der Tätigkeit
a) nicht gemessen oder im Voraus festgelegt wird, oder
b) von diesen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern hinsichtlich Lage

und Dauer selbst festgelegt werden kann;
4. Lehr- und Erziehungskräfte an Unterrichts- und Erziehungsanstalten, so-

weit sie nicht bereits unter Z 1 fallen;
5. leitende Angestellte oder sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, de-

nen maßgebliche selbständige Entscheidungsbefugnis übertragen ist und
deren gesamte Arbeitszeit auf Grund der besonderen Merkmale der Tätigkeit
a) nicht gemessen oder im Voraus festgelegt wird, oder
b) von diesen Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern hinsichtlich Lage

und Dauer selbst festgelegt werden kann;
6. Arbeitnehmer, für die folgende Vorschriften gelten:

a) das Hausbesorgergesetz, BGBl. Nr. 16/1970;
b) das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, BGBl. Nr. 235/1962;
c) das Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kindern und Jugendli-

chen 1987, BGBl. Nr. 599;
d) das Landarbeitsgesetz 2021, BGBl. I Nr. 78/2021;
e) das Seeschifffahrtsgesetz, BGBl. Nr. 174/1981, soweit für diese Arbeit-

nehmer kollektivvertragliche Regelungen entsprechend § 4 des Anhan-
ges der Richtlinie 1999/63/EG gelten;

7. Arbeitnehmer, die dem Bäckereiarbeiter/innengesetz 1996, BGBl. Nr. 410/
1996, unterliegen;

8. Arbeitnehmer, die in Theaterunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 2 des
Theaterarbeitsgesetzes (TAG), BGBl. I Nr. 100/2010, beschäftigt sind;

9. Heimarbeiter, auf die das Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961,
anzuwenden ist.

(3) Auf Arbeitnehmer gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesell-
schaften, die nicht in Betrieben beschäftigt sind, findet dieses Gesetz Anwen-
dung, wenn keine gleichwertige interne Regelung besteht.

2. ABSCHNITT

Wochenendruhe, Wochenruhe, Ersatzruhe und Feiertagsruhe

Begriff der Ruhezeit

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist
1. Wochenendruhe eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden, in die

der Sonntag fällt (§ 3);
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2. Wochenruhe eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden in der Ka-
lenderwoche (§ 4);

3. wöchentliche Ruhezeit sowohl die Wochenendruhe als auch die Wochen-
ruhe;

4. Ersatzruhe eine ununterbrochene Ruhezeit, die als Abgeltung für die wäh-
rend der wöchentlichen Ruhezeit geleistete Arbeit zusteht (§ 6);

5. Feiertagsruhe eine ununterbrochene Ruhezeit von 24 Stunden, die frü-
hestens um 0 Uhr und spätestens um 6 Uhr des gesetzlichen Feiertages
beginnt (§ 7).

(2) Während der Wochenend- und Feiertagsruhe darf im Rahmen der §§ 10
bis 18 nur die unumgänglich notwendige Anzahl von Arbeitnehmern beschäftigt
werden.

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen
noch nicht geschlechtsneutral formuliert sind, gilt die gewählte Form für beide
Geschlechter.

Wochenendruhe

§ 3. (1) Der Arbeitnehmer hat in jeder Kalenderwoche Anspruch auf eine
ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden, in die der Sonntag zu fallen hat
(Wochenendruhe). Während dieser Zeit darf der Arbeitnehmer nur beschäftigt
werden, wenn dies auf Grund der §§ 2 Abs. 2, 10 bis 18 zulässig ist.

(2) Die Wochenendruhe hat für alle Arbeitnehmer spätestens Samstag um
13 Uhr, für Arbeitnehmer, die mit unbedingt notwendigen Abschluß-, Reini-
gungs-, Instandhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten beschäftigt sind, spä-
testens Samstag um 15 Uhr zu beginnen.

(2a) Bei nicht durchlaufender mehrschichtiger Arbeitsweise hat die Wochen-
endruhe spätestens Samstag um 24 Uhr zu beginnen.

(3) In Betrieben mit einer werktags durchlaufenden mehrschichtigen Arbeits-
weise hat die Wochenendruhe spätestens mit Ende der Nachtschicht zum Sonn-
tag zu beginnen und darf frühestens mit Beginn der Nachtschicht zum Montag
enden.

(4) Wird in Verbindung mit Feiertagen eingearbeitet und die ausfallende Ar-
beitszeit auf die Werktage der die Ausfallstage einschließenden Wochen verteilt
(§ 4 Abs. 2 und 3 des Arbeitszeitgesetzes, BGBl. Nr. 461/1969), so kann der Be-
ginn der Wochenendruhe im Einarbeitungszeitraum bis spätestens Samstag
18 Uhr aufgeschoben werden.

Wochenruhe

§ 4. Der Arbeitnehmer, der nach der für ihn geltenden Arbeitszeiteinteilung
während der Zeit der Wochenendruhe beschäftigt wird, hat in jeder Kalenderwo-
che an Stelle der Wochenendruhe Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit
von 36 Stunden (Wochenruhe). Die Wochenruhe hat einen ganzen Wochentag
einzuschließen.
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Abweichende Regelung der wöchentlichen Ruhezeit

§ 5. (1) Zur Ermöglichung der Schichtarbeit kann im Schichtplan die wö-
chentliche Ruhezeit abweichend von den §§ 3 und 4 geregelt werden.

(2) Das Ausmaß der wöchentlichen Ruhezeit kann in den Fällen des Abs. 1
bis auf 24 Stunden gekürzt werden. In einem Durchrechnungszeitraum von vier
Wochen muß dem Arbeitnehmer jedoch eine durchschnittliche wöchentliche
Ruhezeit von 36 Stunden gesichert sein. Zur Berechnung dürfen nur mindestens
24stündige Ruhezeiten herangezogen werden.

(3) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Arbeit kann auf Antrag
des Arbeitgebers nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer abweichend von Abs. 2 Schichtpläne zulassen.
Sie können die wöchentliche Ruhezeit von mindestens 24 Stunden unterschrei-
ten oder den vierwöchigen Durchrechnungszeitraum überschreiten, wenn dies
aus wichtigen Gründen erforderlich und mit den Interessen der Arbeitnehmer
vereinbar ist. Solche Schichtpläne können befristet werden.

(4) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Arbeit hat Ausnahmen
gemäß Abs. 3 von Amts wegen oder auf Antrag einer der gesetzlichen Inter-
essenvertretungen der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, des Arbeitgebers oder
von Organen der Arbeitnehmerschaft des Betriebes abzuändern oder zu wider-
rufen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 3 nicht mehr vorliegen.

(5) Für Arbeitnehmer, die auf im öffentlichen Interesse betriebenen Groß-
baustellen oder auf Baustellen der Wildbach- und Lawinenverbauung in Ge-
birgsregionen beschäftigt sind, kann durch Kollektivvertrag die wöchentliche
Ruhezeit abweichend von den §§ 3 und 4 geregelt werden. Die wöchentliche
Ruhezeit kann für einzelne Wochen gekürzt werden oder zur Gänze entfallen,
wenn in einem vierwöchigen Durchrechnungszeitraum eine durchschnittliche
wöchentliche Ruhezeit von 36 Stunden gesichert ist. Abs. 2 dritter Satz gilt sinn-
gemäß.

(6) Für Arbeitnehmer, die bei der Herstellung oder beim Vertrieb von Ta-
geszeitungen und Montagfrühblättern beschäftigt sind, kann durch Kollektiv-
vertrag die wöchentliche Ruhezeit abweichend von den §§ 3 und 4 geregelt
werden. Die wöchentliche Ruhezeit kann bis auf 24 Stunden gekürzt werden,
wenn in einem vierwöchigen Durchrechnungszeitraum eine durchschnittliche
wöchentliche Ruhezeit von 36 Stunden gesichert ist. Abs. 2 dritter Satz gilt
sinngemäß.

Ersatzruhe

§ 6. (1) Der Arbeitnehmer, der während seiner wöchentlichen Ruhezeit (§ 2
Abs. 1 Z 3) beschäftigt wird, hat in der folgenden Arbeitswoche Anspruch auf Er-
satzruhe, die auf seine Wochenarbeitszeit anzurechnen ist. Die Ersatzruhe ist im
Ausmaß der während der wöchentlichen Ruhezeit geleisteten Arbeit zu gewäh-
ren, die innerhalb von 36 Stunden vor dem Arbeitsbeginn in der nächsten Ar-
beitswoche erbracht wurde.
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(2) Während der Ersatzruhe nach Abs. 1 dürfen Arbeitnehmer nur im Rah-
men der §§ 11 oder 14 beschäftigt werden.

(3) Wird ein Arbeitnehmer während der Ersatzruhe gemäß Abs. 1 beschäf-
tigt, so ist diese Ersatzruhe im entsprechenden Ausmaß zu einer anderen, ein-
vernehmlich festgesetzten Zeit nachzuholen.

(4) Während der Ersatzruhe nach Abs. 3 dürfen Arbeitnehmer nur zur Ab-
wendung einer unmittelbaren Gefahr für die Sicherheit des Lebens oder für die
Gesundheit von Menschen oder bei Notstand beschäftigt werden. Hiefür gebührt
keine weitere Ersatzruhe.

(5) Die Ersatzruhe hat unmittelbar vor dem Beginn der folgenden wöchentli-
chen Ruhezeit zu liegen, soweit vor Antritt der Arbeit, für die Ersatzruhe gebührt,
nicht anderes vereinbart wurde.

Rufbereitschaft

§ 6a. Rufbereitschaft außerhalb der Arbeitszeit darf nur während zwei wö-
chentlicher Ruhezeiten pro Monat vereinbart werden.

Feiertagsruhe

§ 7. (1) Der Arbeitnehmer hat an Feiertagen Anspruch auf eine ununterbro-
chene Ruhezeit von mindestens 24 Stunden, die frühestens um 0 Uhr und spä-
testens um 6 Uhr des Feiertages beginnen muß.

(2) Feiertage im Sinne dieses Bundesgesetzes sind:
1. Jänner (Neujahr), 6. Jänner (Heilige Drei Könige), Ostermontag, 1. Mai
(Staatsfeiertag), Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 15. August
(Mariä Himmelfahrt), 26. Oktober (Nationalfeiertag), 1. November (Allerheili-
gen), 8. Dezember (Mariä Empfängnis), 25. Dezember (Weihnachten), 26. De-
zember (Stephanstag).

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch Art. 1 Z 2, BGBl. I Nr. 22/2019)

(4) Feiertage dürfen auf die wöchentliche Ruhezeit nur angerechnet werden,
soweit sie in die Zeit der wöchentlichen Ruhezeit fallen.

(5) In Betrieben mit einer werktags durchlaufenden mehrschichtigen Arbeits-
weise hat die Feiertagsruhe spätestens mit Ende der Nachtschicht zum Feiertag
zu beginnen und darf frühestens mit Beginn der Nachtschicht zum nächsten
Werktag enden.

(6) Ist für die Normalarbeitszeit (§ 3 Arbeitszeitgesetz) an Feiertagen Zeit-
ausgleich vereinbart, so muß dieser mindestens einen Kalendertag oder
36 Stunden umfassen.

(7) Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag, so sind die §§ 3 bis 5 anzuwenden.

Einseitiger Urlaubsantritt („persönlicher Feiertag“)

§ 7a. (1) Der Arbeitnehmer kann den Zeitpunkt des Antritts eines Tages des
ihm zustehenden Urlaubs einmal pro Urlaubsjahr einseitig bestimmen. Der Ar-
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beitnehmer hat den Zeitpunkt spätestens drei Monate im Vorhinein schriftlich be-
kannt zu geben.

(2) Es steht dem Arbeitnehmer frei, auf Ersuchen des Arbeitgebers den be-
kannt gegebenen Urlaubstag nicht anzutreten. In diesem Fall hat der Arbeitneh-
mer weiterhin Anspruch auf diesen Urlaubstag. Weiters hat er für den bekannt
gegebenen Tag außer dem Urlaubsentgelt Anspruch auf das für die geleistete
Arbeit gebührende Entgelt, insgesamt daher das doppelte Entgelt, womit das
Recht gemäß Abs. 1 erster Satz konsumiert ist.

(3) Abweichend von § 1 Abs. 2 Z 2 bis 9 gilt diese Bestimmung auch für diese
Personen.

Freizeit zur Erfüllung der religiösen Pflichten

§ 8. (1) Der Arbeitnehmer, der während der Wochenend- oder Feiertagsruhe
beschäftigt wird, hat auf Verlangen Anspruch auf die zur Erfüllung seiner reli-
giösen Pflichten notwendige Freizeit, wenn diese Pflichten nicht außerhalb der
Arbeitszeit erfüllt werden können und die Freistellung von der Arbeit mit den Er-
fordernissen des Betriebes vereinbar ist.

(2) Der Arbeitnehmer hat diesen Anspruch bei Vereinbarung der Wochen-
end- oder Feiertagsarbeit, spätestens jedoch zwei Tage vorher, bei späterer
Vereinbarung sofort, dem Arbeitgeber gegenüber geltend zu machen.

Entgelt für Feiertage und Ersatzruhe

§ 9. (1) Der Arbeitnehmer behält für die infolge eines Feiertages oder der Er-
satzruhe (§ 6) ausgefallene Arbeit seinen Anspruch auf Entgelt.

(2) Dem Arbeitnehmer gebührt jenes Entgelt, das er erhalten hätte, wenn die
Arbeit nicht aus den im Abs. 1 genannten Gründen ausgefallen wäre.

(3) Bei Akkord-, Stück- oder Gedinglöhnen, akkordähnlichen oder sonstigen
leistungsbezogenen Prämien oder Entgelten ist das fortzuzahlende Entgelt nach
dem Durchschnitt der letzten 13 voll gearbeiteten Wochen unter Ausscheidung
nur ausnahmsweise geleisteter Arbeiten zu berechnen. Hat der Arbeitnehmer
nach Antritt des Arbeitsverhältnisses noch keine 13 Wochen voll gearbeitet, so
ist das Entgelt nach dem Durchschnitt der seit Antritt des Arbeitsverhältnisses
voll gearbeiteten Zeiten zu berechnen.

(4) Durch Kollektivvertrag im Sinne des § 18 Abs. 4 Arbeitsverfassungsge-
setz (ArbVG), BGBl. Nr. 22/1974, kann geregelt werden, welche Leistungen des
Arbeitgebers als Entgelt anzusehen sind. Die Berechnungsart für die Ermittlung
der Höhe des Entgeltes kann durch Kollektivvertrag abweichend von Abs. 2 und
3 geregelt werden.

(5) Der Arbeitnehmer, der während der Feiertagsruhe beschäftigt wird, hat
außer dem Entgelt nach Abs. 1 Anspruch auf das für die geleistete Arbeit gebüh-
rende Entgelt, es sei denn, es wird Zeitausgleich im Sinne des § 7 Abs. 6 ver-
einbart.
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3. ABSCHNITT

Ausnahmen von der Wochenend- und Feiertagsruhe

Ausnahmen für bestimmte Tätigkeiten

§ 10. Während der Wochenend- und Feiertagsruhe dürfen Arbeitnehmer nur
beschäftigt werden mit:

1. der Reinigung, Instandhaltung oder Instandsetzung, soweit sich solche Ar-
beiten während des regelmäßigen Arbeitsablaufes nicht ohne Unterbre-
chung oder erhebliche Störung ausführen lassen und infolge ihres Umfan-
ges nicht bis spätestens Samstag 15 Uhr abgeschlossen werden können;

2. der Bewachung oder Wartung von Betriebsanlagen einschließlich Berg-
bauanlagen oder Wartung von Tieren;

3. Arbeiten, die dem Brandschutz dienen;
4. der gesundheitlichen Betreuung oder Versorgung mit Speisen und Geträn-

ken derjenigen Arbeitnehmer, die auf Grund der Ausnahmebestimmungen
dieses Bundesgesetzes während der Wochenend- oder Feiertagsruhe be-
schäftigt werden dürfen;

5. der Beförderung der während der Wochenend- oder Feiertagsruhe be-
schäftigten Arbeitnehmer zu und von der Arbeitsstelle;

6. der Be- und Entlüftung, Beheizung oder Kühlung der Arbeitsräume;
7. Umbauarbeiten an Betriebsanlagen einschließlich Bergbauanlagen, wenn

diese aus technischen Gründen nur während des Betriebsstillstandes
durchgeführt werden können und ein Betriebsstillstand außerhalb der Ru-
hezeiten mit einem erheblichen Schaden verbunden wäre;

8. der Betreuung, Beaufsichtigung und Versorgung mit Speisen und Geträn-
ken in Internaten und Heimen, wenn diese Internate und Heime auch wäh-
rend der Wochenend- oder Feiertagsruhe betrieben werden.

Reisezeit

§ 10a. Verläßt der Arbeitnehmer über Auftrag des Arbeitgebers vorüber-
gehend seinen Dienstort (Arbeitsstätte), um an anderen Orten seine Arbeits-
leistung zu erbringen, ist eine Reisebewegung während der Wochenend- und
Feiertagsruhe zulässig, wenn diese zur Erreichung des Reiseziels notwendig
oder im Interesse des Arbeitnehmers gelegen ist.

Ausnahmen in außergewöhnlichen Fällen

§ 11. (1) Während der Wochenend- und Feiertagsruhe dürfen Arbeitnehmer
in außergewöhnlichen Fällen mit vorübergehenden und unaufschiebbaren Ar-
beiten beschäftigt werden, soweit diese

1. zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für die Sicherheit des Lebens
oder die Gesundheit von Menschen oder bei Notstand sofort vorzuneh-
men sind oder

2. zur Behebung einer Betriebsstörung oder zur Verhütung des Verderbens
von Gütern oder eines sonstigen unverhältnismäßigen wirtschaftlichen
Schadens erforderlich sind, wenn unvorhergesehene und nicht zu verhin-
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dernde Gründe vorliegen und andere zumutbare Maßnahmen zu diesem
Zweck nicht möglich sind.

(2) Der Arbeitgeber hat die in Abs. 1 angeführten Arbeiten dem Arbeits-
inspektorat binnen zehn Tagen nach Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen.
Die Anzeige hat die Gründe für die Arbeiten sowie die Anzahl der zur Arbeitsleis-
tung benötigten Arbeitnehmer zu enthalten.

(3) Zur Sicherstellung der nach Abs. 1 notwendigen Arbeiten können Bereit-
schaftsdienste oder Rufbereitschaften eingerichtet werden.

(4) Der Arbeitgeber hat die Einrichtung von Bereitschaftsdiensten im Sinne
des Abs. 3 unter Angabe von Gründen und der erforderlichen Anzahl der Arbeit-
nehmer dem Arbeitsinspektorat vorher schriftlich anzuzeigen. Entfallen die
Gründe, die für die Einrichtung maßgebend waren, so hat er dies binnen zehn
Tagen dem Arbeitsinspektorat schriftlich anzuzeigen.

Ausnahmen durch Verordnung für bestimmte Tätigkeiten

§ 12. (1) Durch Verordnung sind für Arbeitnehmer in bestimmten Betrieben
Ausnahmen von der Wochenend- und Feiertagsruhe für Arbeiten zuzulassen,
wenn diese

1. zur Befriedigung dringender Lebensbedürfnisse notwendig sind;
2. im Hinblick auf während der Wochenend- oder Feiertagsruhe hervortre-

tende Freizeit- und Erholungsbedürfnisse und Erfordernisse des Frem-
denverkehrs notwendig sind;

3. zur Bewältigung des Verkehrs notwendig sind;
4. aus technologischen Gründen einen ununterbrochenen Fortgang er-

fordern;
5. im Bergbau aus technologischen oder naturbedingten Gründen oder aus

Gründen der Sicherheit einen ununterbrochenen Fortgang erfordern;
6. wegen der Gefahr des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen nicht aufge-

schoben werden können, soweit diese Gefahr nicht durch andere Maß-
nahmen abgewendet werden kann oder

7. wegen der Gefahr des raschen Verderbens von Rohstoffen nicht aufge-
schoben werden können und nach der Art des Betriebes auf einen be-
stimmten Zeitraum beschränkt sind.

(2) Soweit dies nach der Art der Tätigkeit zweckmäßig ist, hat die Verordnung
die nach Abs. 1 zulässigen Arbeiten einzeln anzuführen und das für die Durch-
führung notwendige Zeitausmaß festzulegen. Arbeiten, die im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit den nach Abs. 1 zulässigen Arbeiten stehen oder ohne die
diese nicht durchführbar wären, sind zuzulassen, soweit sie nicht vor oder nach
der Wochenend- oder Feiertagsruhe vorgenommen werden können.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch Art. 4 Z 3, BGBl. I Nr. 126/2017)

Ausnahmen durch Kollektivvertrag

§ 12 a. (1) Der Kollektivvertrag kann weitere Ausnahmen von der Wo-
chenend- und Feiertagsruhe zulassen, wenn dies zur Verhinderung eines
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wirtschaftlichen Nachteils sowie zur Sicherung der Beschäftigung erforderlich
ist.

(2) Soweit dies nach der Art der Tätigkeit zweckmäßig ist, hat der Kollektiv-
vertrag die nach Abs. 1 zulässigen Arbeiten einzeln anzuführen und das für die
Durchführung notwendige Zeitausmaß festzulegen.

Vorübergehend auftretender besonderer Arbeitsbedarf

§ 12b. (1) Bei vorübergehend auftretendem besonderem Arbeitsbedarf kön-
nen durch Betriebsvereinbarung Ausnahmen von der Wochenend- und Feier-
tagsruhe an vier Wochenenden oder Feiertagen pro Arbeitnehmerin bzw. Arbeit-
nehmer und Jahr zugelassen werden. Eine Ausnahme von der Wochenendruhe
kann nicht an vier auf einander folgenden Wochenenden erfolgen.

(2) Für Verkaufstätigkeiten nach dem Öffnungszeitengesetz gilt Abs. 1
nicht.

(3) In Betrieben ohne Betriebsrat kann Wochenend- und Feiertagsarbeit
nach Abs. 1 und 2 schriftlich mit den einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern vereinbart werden. In diesem Fall steht es den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern frei, solche Wochenend- und Feiertagsarbeit ohne Angabe von
Gründen abzulehnen. Sie dürfen deswegen nicht benachteiligt werden, insbe-
sondere hinsichtlich des Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeiten und der Verset-
zung. Werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer deswegen gekündigt, kön-
nen sie die Kündigung innerhalb einer Frist von zwei Wochen bei Gericht an-
fechten. § 105 Abs. 5 ArbVG gilt sinngemäß.

(4) Die Betriebsvereinbarung bzw. die schriftliche Einzelvereinbarung muss,
sofern sie für wiederkehrende Ereignisse abgeschlossen wird, den Anlass um-
schreiben.

Ausnahmen durch Verordnung des Landeshauptmannes

§ 13. (1) Der Landeshauptmann kann neben den gemäß § 12 Abs. 1 und 2
zulässigen Ausnahmen nach Anhörung der zuständigen gesetzlichen Interes-
senvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch Verordnung weitere
Ausnahmen zulassen, wenn

1. nicht bereits eine Ausnahme im Sinne dieses Bundesgesetzes, insbeson-
dere durch den Ausnahmenkatalog gemäß § 12 Abs. 1, für den zu regeln-
den Bereich besteht und

2. ein außergewöhnlicher regionaler Bedarf für Versorgungsleistungen ge-
geben ist.

(2) Verordnungen im Sinne des Abs. 1 haben den örtlichen Geltungsbereich,
die Tätigkeiten, die Zeiträume und das maximale Zeitausmaß, während dem die
Beschäftigung von Arbeitnehmern zulässig ist, genau zu bezeichnen. Arbeiten,
die im unmittelbaren Zusammenhang mit den nach Abs. 1 zulässigen Arbeiten
stehen oder ohne die diese nicht durchführbar wären, sind zuzulassen, soweit
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sie nicht vor oder nach der Wochenend- oder Feiertagsruhe vorgenommen wer-
den können.

(3) Verordnungen gemäß Abs. 1 sind der Bundesministerin bzw. dem Bun-
desminister für Arbeit jeweils zur Kenntnis zu bringen.

(4) Abs. 1 bis 3 gelten nicht für Verkaufstätigkeiten nach dem Öffnungszei-
tengesetz 2003, BGBl. I Nr. 48/2003.

Sonderregelung für den 8. Dezember

§ 13a. Die Beschäftigung von Arbeitnehmern am 8. Dezember in Verkaufs-
stellen gemäß § 1 Abs. 1 und 3 des Öffnungszeitengesetzes 2003 ist zulässig,
wenn der 8. Dezember auf einen Werktag fällt. Der Arbeitnehmer hat das Recht,
die Beschäftigung am 8. Dezember auch ohne Angabe von Gründen abzuleh-
nen. Kein Arbeitnehmer darf wegen der Weigerung, am 8. Dezember der Be-
schäftigung nachzugehen, benachteiligt werden.

Ausnahmen durch Verordnung im öffentlichen Interesse

§ 14. Durch Verordnung sind Ausnahmen von der Wochenend- oder Feier-
tagsruhe für die Arbeitnehmer bestimmter Betriebe zuzulassen, wenn es das
öffentliche Interesse infolge besonders schwerwiegender Umstände erfordert.

Ausnahmen in Einzelfällen

§ 15. (1) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Arbeit hat auf
Antrag des Arbeitgebers nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretun-
gen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer für bestimmte Arbeitnehmer eines Be-
triebes eine Ausnahme von der Wochenend- und Feiertagsruhe zuzulassen,
wenn dies im Einzelfall infolge der Neuerrichtung oder Änderung einer Betriebs-
anlage oder der Einführung eines neuen Verfahrens aus den im § 12 Abs. 1 Z 4,
6 und 7 genannten Gründen erforderlich ist.

(2) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Arbeit hat auf Antrag
des Arbeitgebers nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer für bestimmte Arbeitnehmer eines Bergbaube-
triebes eine Ausnahme von den Bestimmungen der Wochenend- und Feiertags-
ruhe zuzulassen, wenn dies

1. infolge der Neuerrichtung oder Änderung einer Bergbauanlage oder der
Einführung eines neuen Verfahrens aus technologischen Gründen,

2. infolge von Betriebsunterbrechungen durch außergewöhnliche Ereignisse,
3. durch besondere Witterungseinflüsse bis zum Ausgleich entstandener

Folgen,
4. zur Überbrückung von Versorgungsengpässen oder
5. unverzüglich zur Sicherstellung der Versorgung mit mineralischen Roh-

stoffen
erforderlich ist.
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4. ABSCHNITT

Sonderbestimmungen für Märkte und Messen

Märkte und marktähnliche Veranstaltungen

§ 16. Finden Märkte oder marktähnliche Veranstaltungen [§§ 286 bis 294 der
Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194] auf Grund gewerberechtli-
cher Bewilligung während der Wochenend- oder Feiertagsruhe statt, so ist die
Beschäftigung von Arbeitnehmern nur im örtlich und zeitlich bewilligten Rahmen
dieser Veranstaltung und im unbedingt notwendigen Ausmaß zulässig.

Messen und messeähnliche Veranstaltungen

§ 17. (1) Werden Messen oder messeähnliche Veranstaltungen durchge-
führt, dürfen Arbeitnehmer auch während der Wochenend- und Feiertagsruhe
mit Arbeiten beschäftigt werden, die

1. innerhalb der letzten zwei Wochen vor Beginn zur Vorbereitung der Veran-
staltung, wie zum Aufbau der Ausstellungseinrichtung und zur Anlieferung
des Messegutes,

2. zur Durchführung der Veranstaltung,
3. zur Betreuung und Beratung der Besucher,
4. zur Erfüllung der Aufgaben als Beauftragter

der beruflich berührten Besucherkreise oder
5. für den Abbau und Abtransport des Messegutes, der Ausstellungseinrich-

tungen und sonstigen Abschlußarbeiten
notwendig sind. In den Fällen der Z 1, 4 und 5 ist die Beschäftigung von Arbeit-
nehmern während der Wochenend- und Feiertagsruhe jedoch nur dann zuläs-
sig, wenn diese Arbeiten nicht durch zumutbare organisatorische Maßnahmen
außerhalb der Ruhezeiten möglich sind. In den Fällen der Z 2 und 3 ist die Be-
schäftigung von Arbeitnehmern während der Wochenend- und Feiertagsruhe –
unbeschadet der notwendigen Vor- und Abschlußarbeiten – nur in der Zeit zwi-
schen 9 Uhr und 18 Uhr, während der Sommerzeit gemäß dem Zeitzählungsge-
setz, BGBl. Nr. 78/1976, wahlweise auch in der Zeit zwischen 10 Uhr und 19 Uhr
zulässig.

(2) Werbe- und Verkaufsveranstaltungen gelten als Messen oder messe-
ähnliche Veranstaltungen, wenn sie die Voraussetzungen der Abs. 3 bis 6 er-
füllen.

(3) Als Messe im Sinne des Abs. 1 ist eine zeitlich begrenzte, im allgemeinen
regelmäßig wiederkehrende Veranstaltung zu verstehen, in deren Rahmen eine
Vielzahl von Ausstellern ein umfassendes Angebot eines oder mehrerer Wirt-
schaftszweige ausstellt und überwiegend nach Muster vor allem an gewerbliche
Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer vertreibt (Fach-
messe).

(4) Als Messe im Sinne des Abs. 1 ist auch eine im allgemeinen regelmäßig
wiederkehrende, jedoch höchstens zweimal im Jahr stattfindende Veranstaltung
in der Dauer von mindestens drei und höchstens zehn aufeinanderfolgenden Ta-
gen anzusehen, in deren Rahmen eine Vielzahl von Ausstellern ein umfassen-
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des Angebot eines oder mehrerer Wirtschaftszweige ausstellt und sowohl an ge-
werbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer als
auch an Letztverbraucher vertreibt (Publikumsmesse).

(5) Als messeähnliche Veranstaltungen im Sinne des Abs. 1 gelten auch Ver-
anstaltungen, die nur einmal oder jedenfalls ohne Regelmäßigkeit durchgeführt
werden oder die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von bestimmten Gewer-
bezweigen oder Regionen darstellen sollen (Handwerksausstellungen, Leis-
tungsschauen und dergleichen), bei welchen der Informationszweck gegenüber
der Absicht des Warenvertriebes überwiegt.

(6) Als Messen oder messeähnliche Veranstaltungen gelten Veranstaltungen
jedoch nur dann, wenn infolge der großen Zahl der Aussteller und Besucher die
Organisation der Durchführung von den Ausstellern nicht selbst bewältigt wer-
den kann und die Veranstaltungen außerhalb jener Betriebsstätten durchgeführt
werden, in denen der normale Geschäftsbetrieb der Aussteller stattfindet.

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch Art. 4 Z 4, BGBl. I Nr. 126/2017)

Verkaufsstellen in Bahnhöfen und Autobusbahnhöfen,
auf Flughäfen und Schiffslandeplätzen, Zollfreiläden

§ 18. (1) Für den Verkauf von Lebensmitteln, Reiseandenken und notwen-
digem Reisebedarf (Reiselektüre, Schreibmaterialien, Blumen, Reise-Toilette-
artikel, Filme und dergleichen) und Artikeln des Trafiksortiments dürfen Arbeit-
nehmer auch während der Wochenend- und Feiertagsruhe in Verkaufsstellen in
Bahnhöfen und Autobusbahnhöfen, auf Flughäfen und an Schiffslandeplätzen
beschäftigt werden. Die dem Verkauf dieser Waren gewidmete Fläche darf pro
Verkaufsstelle 80 Quadratmeter nicht übersteigen, soweit nicht auf Grund einer
Verordnung gemäß § 7 Z 1 des Öffnungszeitengesetzes 2003 oder auf Grund
des § 12 Abs. 3 letzter Satz des Öffnungszeitengesetzes 2003 ein größeres
Ausmaß zulässig ist. Als Verkaufsstelle im Sinne dieser Bestimmung ist eine
Verkaufsstelle nur dann anzusehen, wenn sie ausschließlich durch die betref-
fende Verkehrseinrichtung zugänglich ist.

(2) Für den Verkauf des Sortiments von Zollfreiläden auf Flughäfen dürfen
Arbeitnehmer auch während der Wochenend- und Feiertagsruhe beschäftigt
werden.

5. ABSCHNITT

Sonderbestimmungen

Sonderbestimmungen für Arbeitnehmer in Verkehrsbetrieben

§ 19. (1) Für Arbeitnehmer
1. in Verkehrsbetrieben im Sinne des

a) Kraftfahrliniengesetzes (KfLG),
b) Gelegenheitsverkehrsgesetzes 1996, BGBl. Nr. 112,
c) Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60,
d) Seilbahngesetzes 2003, BGBl. I Nr. 103,
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e) Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr. 62/1997,
f) Seeschifffahrtsgesetzes,

2. in Schlaf-, Liege- und Speisewagenunternehmungen im Rahmen des fah-
renden Betriebes der Eisenbahnen,

3. die in Unternehmen nach dem Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, oder
dem Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz, BGBl. I Nr. 97/1998, als Flug-
hafenpersonal oder als Flugsicherungspersonal beschäftigt sind,

kann durch Kollektivvertrag die wöchentliche Ruhezeit und die Ruhezeit an Fei-
ertagen abweichend von den §§ 3, 4 und 7 geregelt werden, soweit diese Arbeit-
nehmer nicht gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 vom Geltungsbereich ausgenommen sind.

(2)
1. Die wöchentliche Ruhezeit darf in einzelnen Wochen 36 Stunden unter-

schreiten oder ganz unterbleiben, wenn in einem kollektivvertraglich fest-
gelegten Zeitraum eine durchschnittliche Ruhezeit von 36 Stunden er-
reicht wird. Zur Berechnung dürfen nur mindestens 24stündige Ruhe-
zeiten herangezogen werden.

2. Die Lage der Ersatzruhe kann abweichend von § 6 festgelegt werden.
3. In Fällen des besonderen Bedarfes kann zur Aufrechterhaltung des Ver-

kehrs durch Betriebe im Sinne des Abs. 1 eine finanzielle Abgeltung der
Ersatzruhe vorgesehen werden.

(3) In Betrieben von Gebietskörperschaften können dienstrechtliche Vor-
schriften, die den wesentlichen Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwingend festle-
gen, Regelungen im Sinne der Abs. 1 und 2 treffen.

(3a) Soweit in diesem Bundesgesetz
1. auf den EU-Teilabschnitt FTL verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf den

Teilabschnitt FTL im Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 965/2012, zur
Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Be-
zug auf den Flugbetrieb gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des
Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L 296 vom 25. 10.
2012, S. 1, in der jeweils geltenden Fassung;

2. auf den EU-Teilabschnitt Q verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf den
Teilabschnitt Q im Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 3922/91 des Rates
vom 16. Dezember 1991 zur Harmonisierung der technischen Vorschriften
und der Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt, ABl. Nr. L 373 vom
31. 12. 1991, S. 4, in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Dem fliegenden Personal von Luftfahrtunternehmen sind zu gewähren:
1. bei Flügen gemäß Art. 8 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 mindes-

tens wöchentliche Ruhezeiten im Sinne der Bestimmungen des EU-Teilab-
schnittes FTL einschließlich österreichischer Durchführungsvorschriften,

2. bei Flügen gemäß Art. 8 Z 2 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 mindes-
tens wöchentliche Ruhezeiten im Sinne der Bestimmungen des EU-Teil-
abschnittes Q einschließlich österreichischer Durchführungsvorschriften,

3. bei allen Flügen jedenfalls in einem Durchrechnungszeitraum von einem
Kalenderjahr pro Kalendermonat durchschnittlich mindestens acht, in je-
dem Kalendermonat jedoch mindestens sieben arbeitsfreie Kalendertage
am Wohnsitzort. Arbeitsfreie Kalendertage sind den Arbeitnehmern und
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Arbeitnehmerinnen zehn Tage im Voraus bekannt zu geben. Fallen diese
in eine wöchentliche Ruhezeit, sind sie anzurechnen.

(5) Auf Arbeitnehmer gemäß Abs. 4, für die kollektivvertragliche Regelungen
über die wöchentliche Ruhezeit gelten, sind die Abschnitte 2 bis 4 dieses Bun-
desgesetzes nicht anzuwenden.

(6) Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schiffsdienst von Binnen-
schifffahrtsunternehmen darf der Kollektivvertrag bei einer Durchrechnung der
wöchentlichen Ruhezeit gemäß Abs. 2 Z 1 einen Durchrechnungszeitraum von
mehr als einem Monat nur zulassen, wenn er nicht mehr als 31 aufeinander fol-
gende Arbeitstage zulässt und die Mindestanzahl von aufeinander folgenden
Ruhetagen im unmittelbaren Anschluss an aufeinander folgende geleistete Ar-
beitstage wie folgt bestimmt:

1. vom 1. bis zum 10. aufeinander folgenden Arbeitstag: je 0,2 Ruhetage pro
aufeinander folgendem Arbeitstag;

2. vom 11. bis zum 20. aufeinander folgenden Arbeitstag: je 0,3 Ruhetage
pro aufeinander folgendem Arbeitstag;

3. vom 21. bis zum 31. aufeinander folgenden Arbeitstag: je 0,4 Ruhetage
pro aufeinander folgendem Arbeitstag.

Anteilige Ruhetage werden in dieser Berechnung der Mindestanzahl von auf-
einander folgenden Ruhetagen addiert und nur in ganzen Tagen abgegolten.

Sonderbestimmungen für das grenzüberschreitend
eingesetzte Zugpersonal

§ 19a. Für Arbeitnehmer gemäß § 18f Abs. 1 Z 3 AZG ist § 19 mit Ausnahme
von Abs. 2 Z 2 und 3 nicht anzuwenden. Diese haben statt dessen Anspruch auf
die Gewährung einer 36stündigen wöchentlichen Ruhezeit pro Kalenderwoche.
Darüber hinaus haben sie Anspruch

1. auf die Verlängerung von zwölf wöchentlichen Ruhezeiten pro Jahr auf
60 Stunden, die den Samstag und den Sonntag umfassen müssen,

2. auf die Verlängerung von zwölf weiteren wöchentlichen Ruhezeiten pro
Jahr auf 60 Stunden, die nicht den Samstag und den Sonntag umfassen
müssen, sowie

3. auf 28 weitere 24stündige Ruhezeiten.

Sonderbestimmungen für bestimmte Arbeitnehmer
in öffentlichen Apotheken und Anstaltsapotheken

§ 21. (1) Für angestellte Apothekenleiterinnen bzw. Apothekenleiter und an-
dere allgemein berufsberechtigte Apothekerinnen und Apotheker in öffentlichen
Apotheken oder Anstaltsapotheken kann durch Kollektivvertrag die wöchentli-
che Ruhezeit und die Ruhezeit an Feiertagen abweichend von den §§ 3, 4 und 7
geregelt werden.

(2)
1. Die wöchentliche Ruhezeit darf in einzelnen Wochen 36 Stunden unter-

schreiten oder ganz unterbleiben, wenn in einem kollektivvertraglich fest-
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gelegten Zeitraum eine durchschnittliche Ruhezeit von 36 Stunden er-
reicht wird. Zur Berechnung dürfen nur mindestens 24stündige Ruhezei-
ten herangezogen werden.

2. Die Lage der Ersatzruhe kann abweichend von § 6 festgelegt werden.
(Anm.: Z 3 aufgehoben durch Art. 2 Z 2, BGBl. I Nr. 127/2017)

(3) Bei Arbeitsleistungen in Apotheken, die ununterbrochenen Bereitschafts-
dienst in Ruferreichbarkeit gemäß § 8 Abs. 3 des Apothekengesetzes, RGBl.
Nr. 5/1907 versehen, darf Ruferreichbakreit nur während zwei wöchentlichen
Ruhezeiten pro Monat vereinbart werden. Der Kollektivvertrag kann zulassen,
daß Ruferreichbarkeit innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten während
sechs wöchentlichen Ruhezeiten vereinbart werden kann. Diese Bestimmung
gilt nicht für Vertreter von alleinarbeitenden Apothekenleitern.

(4) In Betrieben von Gebietskörperschaften können dienstrechtliche Vor-
schriften, die den wesentlichen Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwingend regeln,
Regelungen im Sinne der Abs. 1 bis 3 treffen.

Sonderbestimmungen für Arbeitnehmer
in Betrieben des Bewachungsgewerbes

§ 22. (1) Für Arbeitnehmer in Betrieben des Bewachungsgewerbes im Sinne
des § 129 Abs. 4 GewO 1994 kann durch Kollektivvertrag die wöchentliche
Ruhezeit und die Ruhezeit an Feiertagen abweichend von den §§ 3, 4 und 7 ge-
regelt werden.

(2)
1. Die wöchentliche Ruhezeit darf in einzelnen Wochen 36 Stunden unter-

schreiten oder ganz unterbleiben, wenn in einem kollektivvertraglich fest-
gelegten Zeitraum eine durchschnittliche Ruhezeit von 36 Stunden er-
reicht wird. Zur Berechnung dürfen nur mindestens 24stündige Ruhe-
zeiten herangezogen werden.

2. Die Lage der Ersatzruhe kann abweichend von § 6 festgelegt werden.
3. Zur Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Bewachung kann eine fi-

nanzielle Abgeltung der Ersatzruhe vorgesehen werden.

Abschnitt 5a

Lenker bestimmter Kraftfahrzeuge

§ 22a. (1) Auf die Beschäftigung von Lenkern von Kraftfahrzeugen, die unter
die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 über die Harmonisierung bestimmter Sozial-
vorschriften im Straßenverkehr, ABl. Nr. L 102 vom 11. 04. 2006 S. 1, fallen,
sind die §§ 2 bis 5 und 19 nicht anzuwenden, soweit diese auf die Dauer der wö-
chentlichen Ruhezeit Bezug nehmen. Für diese Lenker gelten Vorschriften über
die wöchentliche Ruhezeit nach Maßgabe dieser Verordnung auch auf Fahrt-
strecken, die nicht unter Art. 2 Abs. 2 dieser Verordnung fallen.

(2) Für den Kraftfahrlinienverkehr mit einer Linienstrecke von nicht mehr als
50 km sind die §§ 2 bis 5 und 19, soweit sie auf die Dauer der wöchentlichen Ru-
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hezeit Bezug nehmen, dann nicht anzuwenden, wenn durch Kollektivvertrag
oder Betriebsvereinbarung

1. eine Verlängerung der täglichen Lenkzeit auf mehr als zweimal wöchent-
lich neun Stunden zugelassen wurde (§ 14a Abs. 1 AZG) oder

2. eine Verlängerung der wöchentlichen Lenkzeit zugelassen wurde (§ 14a
Abs. 2 AZG).

In diesem Fall gelten stattdessen die §§ 22b und 22c.

Wöchentliche Ruhezeit

§ 22b. (1) Der Lenker hat in jeder Woche Anspruch auf eine ununterbro-
chene wöchentliche Ruhezeit von mindestens 45 Stunden. Diese wöchentliche
Ruhezeit kann auf 36 zusammenhängende Stunden verkürzt werden. Durch
Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß die wöchentliche Ruhezeit außer-
halb des Standortes des Fahrzeuges oder des Heimatortes des Lenkers auf 24
zusammenhängende Stunden verkürzt wird. Jede Verkürzung ist durch eine zu-
sammenhängende Ruhezeit auszugleichen, die vor Ende der auf die betref-
fende Woche folgenden dritten Woche zu nehmen ist. Diese als Ausgleich zu-
stehende Ruhezeit ist zusammen mit einer anderen mindestens achtstündigen
Ruhezeit zu gewähren, und zwar über Verlangen des Lenkers am Aufenthaltsort
des Fahrzeugs oder am Heimatort des Lenkers.

(2) Eine wöchentliche Ruhezeit, die in einer Woche beginnt und in die darauf-
folgende Woche reicht, kann auch der zweiten Woche zugerechnet werden.

(3) Zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten dürfen höchstens sechs Tage
liegen. Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß im grenzüber-
schreitenden Personenverkehr mit Ausnahme des Linienverkehrs zwischen
zwei wöchentlichen Ruhezeiten höchstens zwölf Tage liegen dürfen und die wö-
chentlichen Ruhezeiten in einem Durchrechnungszeitraum von zwei Wochen
spätestens am Ende der zweiten Woche zusammen gewährt werden.

Abweichungen

§ 22c. Im Falle des § 22a Abs. 2 kann der Lenker, wenn es mit der Sicher-
heit im Straßenverkehr vereinbar ist, um einen geeigneten Halteplatz zu errei-
chen, von § 22b abweichen, soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit der
Fahrgäste, des Fahrzeugs oder seiner Ladung zu gewährleisten. Art und Grund
der Abweichung sind zu vermerken

1. auf dem Schaublatt, wenn das Fahrzeug mit einem analogen Fahrten-
schreiber im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. g der Verordnung (EU) Nr. 165/
2014, über den Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, ABl. Nr. L 60 vom
28. 2. 2014 S. 1, in der jeweils geltenden Fassung, ausgerüstet ist,

2. auf dem Ausdruck des Kontrollgeräts, wenn das Fahrzeug mit einem digi-
talen Fahrtenschreiber im Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. h der Verordnung
(EU) Nr. 165/2014, ausgerüstet ist,

3. im Arbeitszeitplan in den Fällen des Art. 16 Abs. 1 der Verordnung (EG)
Nr. 561/2006,

4. in den Arbeitszeitaufzeichnungen in den übrigen Fällen.
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Informationspflichten

§ 22d. Der Dienstzettel gemäß § 2 Abs. 2 Arbeitsvertragsrechts-Anpas-
sungsgesetz (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, hat neben allen dort genannten An-
gaben auch einen Hinweis auf die für die Lenkerin/den Lenker geltenden Vor-
schriften zur wöchentlichen Ruhezeit und Feiertagsruhe sowie auf die Möglich-
keiten zur Einsichtnahme zu enthalten.

Schadenersatz- und Regressansprüche

§ 22e. Bei Schadenersatz- und Regressansprüchen zwischen Arbeitgebern
und Lenkern gelten als Grund für die Minderung oder den gänzlichen Aus-
schluss von Ersatz- oder Regressansprüchen im Sinne des § 2 Abs. 2 Z 4 und 5
des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 80/1965,

1. ein Verstoß des Arbeitgebers gegen die Informationspflicht gemäß § 22d,
oder

2. ein Verstoß gegen die Bestimmungen über die wöchentliche Ruhezeit,
es sei denn, dass diese Verstöße auf den Eintritt des Schadens oder die Scha-
denshöhe keinen Einfluss haben konnten.

Abschnitt 5b

Sonderbestimmungen für Arbeitnehmer in Verkaufsstellen
und bestimmten Dienstleistungsbetrieben

§ 22f. (1) Arbeitnehmer in Verkaufsstellen gemäß § 1 des Öffnungszeiten-
gesetzes 2003 dürfen an Samstagen nach 13 Uhr beschäftigt werden, soweit
die jeweils geltenden Öffnungszeitenvorschriften das Offenhalten dieser Ver-
kaufsstellen zulassen. Mit Arbeiten gemäß § 3 Abs. 2 dürfen Arbeitnehmer
höchstens eine weitere Stunde beschäftigt werden.

(2) Arbeitnehmer in Betriebseinrichtungen von Dienstleistungsbetrieben, die
mit Betriebseinrichtungen gemäß § 1 Öffnungszeitengesetz 2003 vergleichbar
sind, dürfen an Samstagen bis 18 Uhr, mit Arbeiten gemäß § 3 Abs. 2 bis 19 Uhr
beschäftigt werden, soweit nicht durch Verordnung nach §§ 12 oder 13 oder Kol-
lektivvertrag nach § 12a weiter gehende Ausnahmen zugelassen sind.

(3) Der Kollektivvertrag kann Sonderbestimmungen für die Beschäftigung
von Arbeitnehmern nach Abs. 1 und 2 festsetzen.

(4) Abs. 1 und 3 gelten auch für Tätigkeiten gemäß § 9 des Öffnungszeiten-
gesetzes 2003.

6. ABSCHNITT

Allgemeine Vorschriften

Aushang der Ruhezeitenregelung

§ 24. Der Arbeitgeber hat an einer für die Arbeitnehmer des Betriebes leicht
zugänglichen Stelle einen Aushang über den Beginn und das Ende der wöchent-
lichen Ruhezeit gut sichtbar anzubringen oder den Arbeitnehmern mittels eines
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sonstigen Datenträgers samt Ablesevorrichtung, durch geeignete elektronische
Datenverarbeitung oder durch geeignete Telekommunikationsmittel zugänglich
zu machen.

Aufzeichnungen und Auskunftspflicht

§ 25. (1) Der Arbeitgeber hat zur Überwachung der Einhaltung der Ruhe-
zeiten Aufzeichnungen über Ort, Dauer und Art der Beschäftigung aller während
der Wochenend-, Wochen-, Ersatz- oder Feiertagsruhe beschäftigten Arbeitneh-
mer sowie über die gemäß § 6 gewährte Ersatzruhe zu führen. Bei schriftlich
festgehaltener fixer Arbeitszeiteinteilung ist § 26 Abs. 5a des Arbeitszeitgeset-
zes anzuwenden.

(2) Der Arbeitgeber hat der Arbeitsinspektion und ihren Organen die erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen und auf Verlangen die gemäß Abs. 1 zu führenden
Aufzeichnungen zur Einsicht vorzulegen.

Sonderbestimmungen für die Schifffahrt

§ 25a. (1) Dienstpläne und Arbeitszeitaufzeichnungen im Sinne der §§ 24
und 25 sind für die an Bord beschäftigten Arbeitnehmer an Bord der Schiffe im
Sinne des Schifffahrtsgesetzes und des Seeschifffahrtsgesetzes anzubringen
bzw. zu führen. Dies gilt jedoch nicht für Fahrzeuge, die nur dem Remork im
Sinne des § 2 Z 30 Schifffahrtsgesetz in Häfen dienen.

(2) An Bord von Schiffen, die unter das Seeschifffahrtsgesetz fallen, sind die
Unterlagen gemäß Abs. 1 überdies in den Arbeitssprachen und in Englisch an-
zubringen bzw. zu führen und haben den Standardmustern der Anhänge I und II
der Richtlinie 1999/95/EG zu entsprechen. Eine schriftlich vom Arbeitgeber und
vom Arbeitnehmer bestätigte Kopie der Arbeitszeitaufzeichnung ist dem Arbeit-
nehmer auszuhändigen.

Behördenzuständigkeit und Verfahrensvorschriften

§ 26. (1) Die nach diesem Bundesgesetz den Arbeitsinspektoraten zuste-
henden Aufgaben und Befugnisse sind in den vom Wirkungsbereich der Arbeits-
inspektion ausgenommenen Betrieben von den zur Wahrung des Arbeitnehmer-
schutzes sonst berufenen Behörden wahrzunehmen.

(2) Die den Arbeitsinspektoraten nach diesem Bundesgesetz zustehenden
Aufgaben und Befugnisse, die sich über den Wirkungsbereich eines Arbeits-
inspektorates hinaus erstrecken, sind von der Bundesministerin bzw. vom Bun-
desminister für Arbeit wahrzunehmen.

(3) Anzeigen gemäß § 11 Abs. 2 und 4 sind von Stempel- und Rechtsgebüh-
ren des Bundes befreit.

Strafbestimmungen

§ 27. (1) Arbeitgeber, die den §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und 2, §§ 6, 6a, 7, 8 und 9
Abs. 1 bis 3 und 5 oder den §§ 10 bis 22b, 22c zweiter Satz, 22f sowie 24
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bis 25a zuwiderhandeln, sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften
einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer
Geldstrafe von 72 Euro bis 2180 Euro, im Wiederholungsfall von 145 Euro bis
2180 Euro zu bestrafen.

(2) Ebenso sind Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber zu bestrafen, die die
wöchentliche Ruhezeit gemäß Art. 8 Abs. 6 bis 8a der Verordnung (EG) Nr. 561/
2006 nicht gewähren oder die Aufzeichnungspflichten gemäß Art. 12 dieser Ver-
ordnung verletzen.

(2a) Ebenso sind Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu bestrafen, die in
Bezug auf wöchentliche Ruhezeiten den Bestimmungen der EU-Teilabschnitte
FTL oder Q einschließlich österreichischer Durchführungsvorschriften zuwider-
handeln.

(2b) Abweichend von Abs. 1 sind Arbeitgeber, sofern die Tat nicht nach
anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirksver-
waltungsbehörde im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe von 218 Euro bis
3600 Euro zu bestrafen, wenn die wöchentliche Ruhezeit weniger als 24 Stun-
den betragen hat, soweit nicht eine kürzere Ruhezeit zulässig ist.

(2c) Sind Übertretungen gemäß Abs. 2 nach Anhang III der Richtlinie 2006/
22/EG als

1. leichte Übertretungen eingestuft oder in diesem Anhang nicht erwähnt,
sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit einer Geldstrafe von
72 Euro bis 1815 Euro, im Wiederholungsfall von 145 Euro bis 1815 Euro;

2. schwerwiegende Übertretungen eingestuft, sind die Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber mit einer Geldstrafe von 200 Euro bis 2180 Euro, im Wieder-
holungsfall von 250 Euro bis 3600 Euro;

3. sehr schwerwiegende Übertretungen eingestuft, sind die Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber mit einer Geldstrafe von 300 Euro bis 2180 Euro, im Wie-
derholungsfall von 350 Euro bis 3600 Euro,

zu bestrafen.

(3) Besteht bei einer Bezirksverwaltungsbehörde der Verdacht einer Zuwi-
derhandlung durch ein Organ einer Gebietskörperschaft, so hat die Behörde,
wenn es sich um ein Organ des Bundes oder eines Landes handelt, eine An-
zeige an das oberste Organ, welchem das der Zuwiderhandlung verdächtigte
Organ untersteht, in allen anderen Fällen aber eine Anzeige an die Aufsichtsbe-
hörde zu erstatten.

(4) Im Falle des § 22a Abs. 1 zweiter Satz genügt abweichend von § 44a Z 2
des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, als Angabe der ver-
letzten Verwaltungsvorschrift die Angabe des entsprechenden Gebotes oder
Verbotes der Verordnung (EG) Nr. 561/2006.

(5) Wurden Verwaltungsübertretungen nach den Abs. 1 und 2 nicht im In-
land begangen, gelten sie an jenem Ort begangen, an dem sie festgestellt
wurden.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch Art. 10, BGBl. I Nr. 58/2022)
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Weitergelten von Regelungen

§ 28. (1) Bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bestehende für die Arbeit-
nehmer günstigere Regelungen in Kollektivverträgen, Arbeits-(Dienst-)Ordnun-
gen, Betriebsvereinbarungen oder Arbeitsverträgen werden durch dieses Bun-
desgesetz nicht berührt.

(2) Bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bestehende Bestimmungen in
Kollektivverträgen in Angelegenheiten, die durch Kollektivvertrag abweichend
geregelt werden können, gelten als solche abweichende Regelungen. Be-
stehende kollektivvertragliche Ansprüche können auf Ansprüche gemäß § 19
Abs. 2 Z 3, § 20 Abs. 2 Z 3, § 21, Abs. 2 Z 3 und § 22 Abs. 2 Z 3 nur insoweit an-
gerechnet werden, als dadurch die Belastung der Arbeit während der wöchent-
lichen Ruhezeit nicht aber Mehrarbeit oder andere Arbeitserschwernisse abge-
golten werden.

(3) Bestehende kollektivvertragliche Ansprüche können auf Ansprüche ge-
mäß § 9 Abs. 5 nur insoweit angerechnet werden, als dadurch die Belastung der
Feiertagsarbeit nicht aber Mehrarbeit oder andere Arbeitserschwernisse abge-
golten werden.

7. ABSCHNITT

Übergangs- und Schlußbestimmungen

Außerkrafttreten von Ausnahmegenehmigungen

§ 29. Bescheide, mit Ausnahme der Strafbescheide, die auf Grund von Vor-
schriften erlassen worden sind, die durch dieses Bundesgesetz außer Kraft ge-
setzt werden, verlieren spätestens mit Ablauf von sechs Monaten nach Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes ihre Wirksamkeit, wenn nicht innerhalb dieser
Frist um eine Ausnahmegenehmigung nach diesem Bundesgesetz angesucht
wird.

Anhängige Verfahren

§ 30. (1) Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes an-
hängigen Verwaltungsverfahren ist an Stelle der aufgehobenen Vorschriften die-
ses Bundesgesetz anzuwenden.

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auch auf strafbare
Handlungen oder Unterlassungen anzuwenden, die vor seinem Inkrafttreten be-
gangen worden sind, sofern diese dadurch nicht einer strengeren Strafe unter-
liegen als nach den bisher geltenden Vorschriften.

Aufhebung von Rechtsvorschriften

§ 31. (1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten außer Kraft:
1. Das Gesetz vom 28. Juli 1902, RGBl. Nr. 156, betreffend die Regelung

des Arbeitsverhältnisses der bei Regiebauten von Eisenbahnen und in
den Hilfsanstalten derselben verwendeten Arbeiter, in der Fassung des
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Gesetzes StGBl. Nr. 42/1919 und der Bundesgesetze BGBl. Nr. 191/
1928, 50/1948 und 234/1972;

2. § 3 des Privat-Kraftwagenführergesetzes, BGBl. Nr. 359/1928, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 174/1946, 50/1948, 313/1964,
317/1971 und 390/1976;

3. Artikel VI des Angestelltengesetzes, BGBl. Nr. 292/1921, in der Fassung
der Bundesgesetze BGBl. Nr. 229/1937, 174/1946, 159/1947, 108/1958,
253/1959, 292/1971, 317/1971, 418/1975, 390/1976 und 107/1979;

4. die Verordnung des Justizministers im Einvernehmen mit dem Minister
des Inneren und dem Leiter des Handelsministeriums vom 30. Juni 1911,
RGBl. Nr. 129, über die Einhaltung der Sonn- und Feiertagsruhe in den
Kanzleien der Rechtsanwälte und Notare, in der Fassung des Gesetzes
StGBl. Nr. 95/1919 und der Vollzugsanweisung StGBl. Nr. 124/1920;

5. die Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel und Gewerbe, Indus-
trie und Bauten im Einvernehmen mit den beteiligten Staatsämtern vom
24. Juni 1919, StGBl. Nr. 326, über die Sonntagsruhe in den Kanzleien
der Patentanwälte;

6. die Verordnung des Bundesministers für Handel und Verkehr vom
6. April 1933, BGBl. Nr. 166, betreffend die Bewilligung von Ausnahmen
von der Feiertagsruhe für den Bergbau;

7. das Gesetz vom 16. Jänner 1895, RGBl. Nr. 21, betreffend die Regelung
der Sonn- und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe, in der Fassung der
Gesetze RGBl. Nr. 125/1905 und StGBl. Nr. 282/1919 sowie der Bundes-
gesetze BGBl. II Nr. 421/1934, BGBl. Nr. 548/1935, 194/1947 und 156/
1958 hinsichtlich seiner arbeitsrechtlichen Bestimmungen;

8. das Gesetz vom 15. Mai 1919, StGBl. Nr. 282, über die Mindestruhezeit,
den Ladenschluß und die Sonntagsruhe in Handelsgewerben und ande-
ren Betrieben, in der Fassung des Bundesgesetze BGBl. Nr. 50/1974;

9. § 2 Abs. 1 Z 2, 4, 6 und 7 und § 5 des Feiertagsruhegesetzes 1957,
BGBl. Nr. 153, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 264/1967;

10. die §§ 9, 10 und 12 Abs. 1 des Bergarbeitergesetzes, StGBl. Nr. 406/
1919, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 190/1928, der Ver-
ordnung BGBl. Nr. 209/1933 und des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 50/
1948;

11. die Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung im Einver-
nehmen mit den Bundesministern für Handels und Verkehr und für Unter-
richt vom 26. Juni 1933, BGBl. Nr. 261, betreffend Ausnahmen von der
Arbeitsruhe an Feiertagen (Ruhe- und Festtagen);

12. die Verordnung der Bundesregierung vom 28. Juni 1933, BGBl. Nr. 262,
betreffend Ausnahmen von der Arbeitsruhe an Feiertagen (Ruhe- und
Festtagen) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 455/1937;

13. die Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister
des Inneren und dem Minister für Kultus und Unterricht vom 24. April
1895, RGBl. Nr. 58, womit in Durchführung des Gesetzes vom 16. Jän-
ner 1895, RGBl. Nr. 21, betreffend die Regelung der Sonn- und Feier-
tagsruhe im Gewerbebetriebe, die gewerbliche Arbeit an Sonntagen bei
einzelnen Kategorien von Gewerben gestattet wird, in der Fassung der
Verordnungen RGBl. Nr. 125/1895, 97/1897, 76/1898, 35/1904, 99/1904,
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97/1906, 186/1912, 208/1913, BGBl. Nr. 98/1924, 44/1926, 313/1927,
156/1929, 403/1935, 273/1959 und 369/1967;

14. die Verordnung des Handelsministeriums, des Ministeriums für Inneres,
des Ministeriums für Kultus und Unterricht, des Finanzministeriums und
des Ministeriums für Landesverteidigung im Einvernehmen mit dem
k.u.k. Reichskriegsministerium vom 18. Jänner 1897 betreffend die Ein-
haltung der Sonntagsruhe beim Pulververschleiße, RGBl. Nr. 26;

15. die Verordnungen der Landeshauptleute, die auf Grund des § 7 der
Durchführungsverordnung zum Sonntagsruhegesetz, RGBl. Nr. 58/
1895, erlassen wurden;

16. § 376 Z 47 Abs. 2 lit. b bis d der GewO 1973, BGBl. Nr. 50/1974;
17. Verordnung des Landeshauptmannes von Wien vom 18. Feber 1982,

LGBl. Nr. 10, betreffend Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsruhe im
Gewerbe der Blumenbinder in Verkaufsstellen auf Bahnhöfen.

(2) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten für Arbeitnehmer, die un-
ter den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fallen, folgende Rechtsvor-
schriften außer Kraft:

1. das Feiertagsruhegesetz 1957, BGBl. Nr. 153, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 264/1967;

2. die Verordnung des Staatsamtes für soziale Verwaltung vom 29. Oktober
1945, StGBl. Nr. 212, über die Lohnzahlung an Feiertagen, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 105/1961;

3. § 12 Abs. 3 und 4 des Arbeitszeitgesetzes, BGBl. Nr. 461/1969, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 238/1971, 2/1975 und 354/1981.

(3) Mit Inkrafttreten der Änderungen durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 5/
1997 tritt Abschnitt XVII Z 1 der Arbeitsruhegesetz-Verordnung, BGBl. Nr. 149/
1984, außer Kraft.

Weitergelten von Rechtsvorschriften

§ 32. (1) Verordnungen, die der Landeshauptmann auf Grund des § 1 Arti-
kel VII oder IX des Gesetzes vom 16. Jänner 1895, RGBl. Nr. 21, betreffend die
Regelung der Sonn- und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe, in der Fassung der
Gesetze RGBl. Nr. 125/1905, StGBl. Nr. 282/1919 und BGBl. II Nr. 421/1934,
BGBl. Nr. 548/1935, 194/1947 und 156/1958 erlassen hat und welche die Be-
schäftigung von Arbeitnehmern während der Wochenend- und Feiertagsruhe
zulassen, gelten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als bundesgesetzli-
che Regelung. Sie treten mit Neuerlassung der Verordnung des Landeshaupt-
mannes, spätestens jedoch 18 Monate nach Inkrafttreten dieses Bundesgeset-
zes außer Kraft.

(2) Verordnungen, die der Landeshauptmann vor dem In-Kraft-Treten des
Öffnungszeitengesetzes 2003 auf Grund des § 13 Abs. 1 erlassen hat und wel-
che die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Samstagen nach 18 Uhr, an Sonn-
tagen und an Feiertagen in Verkaufsstellen gemäß § 1 Abs. 1 bis 3 des Öff-
nungszeitengesetzes 1991, BGBl. Nr. 50/1992, regeln, gelten nach dem In-
Kraft-Treten des Öffnungszeitengesetzes 2003 als Verordnungen gemäß § 5
Abs. 2 bis 4 des Öffnungszeitengesetzes 2003.
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Verweisungen

§ 32a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwie-
sen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Bezugnahme auf Richtlinien

§ 32b. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Richtlinien der Europä-
ischen Union umgesetzt:

1. Richtlinie 2003/88/EG des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. Nr. L 299 vom 18. 11. 2003 S. 9);

2. Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von
UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teil-
zeitarbeit (ABl. Nr. L 14 vom 20. 01. 1998 S. 9);

3. Richtlinie 1999/63/EG des Rates vom 21. Juni 1999 zu der vom Verband
der Reeder in der Europäischen Gemeinschaft (European Community
Shipowners’ Association ECSA) und dem Verband der Verkehrsgewerk-
schaften in der Europäischen Union (Federation of Transport Workers’
Unions in the European Union FST) getroffenen Vereinbarung über die
Regelung der Arbeitszeit von Seeleuten 2000 (ABl. Nr. L 167 vom 02. 07.
1999 S. 33);

4. Richtlinie 1999/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Durchsetzung der Arbeitszeitregelung für Seeleute an Bord von Schiffen,
die Gemeinschaftshäfen anlaufen, vom 13. Dezember 1999 (ABl. Nr. L 14
vom 20. 01. 2000 S. 29);

5. Richtlinie 2000/79/EG des Rates vom 27. November 2000 über die
Durchführung der von der Vereinigung Europäischer Fluggesellschaften
(AEA), der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF), der Euro-
pean Cockpit Association (ECA), der European Regions Airline Associa-
tion (ERA) und der International Air Carrier Association (IACA) geschlos-
senen Europäischen Vereinbarung über die Arbeitszeitorganisation für
das fliegende Personal der Zivilluftfahrt (ABl. Nr. L 302 vom 01. 12. 2000
S. 57);

6. Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. März 2002 zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätig-
keiten im Bereich des Straßentransportes ausüben (ABl. Nr. L 80 vom
23. 03. 2002 S. 35);

7. Richtlinie 2005/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
18. Juli 2005 betreffend die Vereinbarung zwischen der Gemeinschaft der
Europäischen Bahnen (CER) und der Europäischen Transportarbeiter-Fö-
deration (ETF) über bestimmte Aspekte der Einsatzbedingungen des fah-
renden Personals im interoperablen grenzüberschreitenden Verkehr im
Eisenbahnsektor (ABl. Nr. L 195 vom 27. 07. 2005, S. 15);

8. Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15. März 2006 über die Mindestbedingungen für die Durchführung der
Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über
Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der
Richtlinie 88/599/EWG des Rates, ABl. Nr. L 102 vom 11. 4. 2006 S. 35, in
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der Fassung der Richtlinie (EU) Nr. 2020/1057 vom 15. Juli 2020, ABl.
Nr. L 249 vom 31. 07. 2020 S. 49;

9. Richtlinie 2014/112/EU zur Durchführung der von der Europäischen Bin-
nenschifffahrts Union (EBU), der Europäischen Schifferorganisation (ESO)
und der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) geschlossenen
Europäischen Vereinbarung über die Regelung bestimmter Aspekte der
Arbeitszeitgestaltung in der Binnenschifffahrt, ABl. Nr. L 367 vom 23. 12.
2014 S. 86.

Inkrafttreten

§ 33. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1984 in Kraft.
(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits von

dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Diese Verord-
nungen dürfen frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Tag in Kraft gesetzt
werden.

Inkrafttreten von Novellen

§ 33a. (1) § 17 Abs. 1 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 158/1991 tritt mit 31. März 1991 in Kraft.

(2) Abschnitt 5a (§§ 22a bis 22c) sowie die §§ 27 Abs. 1, 1a, 3 und 4 und
32a, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 446/1994, treten mit 1. Juli
1994 in Kraft.

(3) § 13a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 804/1995 tritt mit
1. Dezember 1995 in Kraft. Mit diesem Tag tritt auch § 7a außer Kraft.

(4) § 1 Abs. 2 Z 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 410/1996
tritt mit 1. Juli 1996 in Kraft.

(5) § 3 Abs. 4, § 6a, § 10a, § 12a, § 22a Abs. 1a, § 27 Abs. 1 und § 32a in
der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 46/1997, treten mit 1. Mai 1997 in
Kraft.

(6) § 21 Abs. 1, 3 und 4 und § 27 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 88/1999 treten mit 1. Jänner 2000 in Kraft.

(7) § 27 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 tritt
mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(8) Die §§ 13, 13a, 18 Abs. 1, 19 Abs. 1 lit. f, 22 Abs. 1, 22d, 23, 24, 27
Abs. 1 und 32 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2003 treten
gleichzeitig mit dem Öffnungszeitengesetz 2003 in Kraft.

(9) § 1 Abs. 2 Z 2, 3 und 6 lit. e, § 19 Abs. 1, § 25a sowie § 32b in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2004 treten mit 1. Mai 2004 in Kraft.

(10) Die §§ 7 Abs. 3, 19 Abs. 4 und 5 sowie 32b Z 5 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 159/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. Gleichzeitig
tritt § 1 Abs. 2 Z 3 außer Kraft.

(11) § 22c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/2004 tritt mit
5. Mai 2005 in Kraft.
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(12) Die §§ 22a, 22c bis 22 f, 27, 32b Z 1 und 6 sowie 34 Abs. 2 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2006 treten mit 11. April 2007 in
Kraft.

(13) § 3 Abs. 2a und § 27 Abs. 1, 2 und 2a in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 61/2007 treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft.

(14) § 19 Abs. 3a und 4, § 19a sowie § 32b in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 124/2008 treten am 16. Juli 2008 in Kraft. § 27 Abs. 2a und
2b tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(15) § 2 Abs. 3, § 27 Abs. 2, 2b und 2c sowie § 32b Z 7 und 8, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 149/2009, treten mit 1. Jänner 2010 in
Kraft.

(16) Der Entfall des § 20 samt Überschrift durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 93/2010 tritt mit 1. November 2010 in Kraft.

(17) § 1 Abs. 2 Z 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 100/
2010 tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

(18) § 34 Abs. 1 Z 2 in der Fassung vor dem 2. Stabilitätsgesetz 2012,
BGBl. I Nr. 35/2012, tritt mit Ablauf des 30. Juni 2012 außer Kraft.

(19) § 26 und § 34 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2013
treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

(20) § 25 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 91/2014 tritt
mit 1. Jänner 2015 in Kraft.

(21) § 22c Z 1 und 2 und § 34 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 91/2014 treten am Tag des Inkrafttretens der Durchführungsrechts-
akte der Kommission der Europäischen Union gemäß Art. 4 Abs. 8, 6 Abs. 5, 11
Abs. 1, 12 Abs. 7, 14, 21 Abs. 3, 22 Abs. 5, 31 Abs. 5 sowie 39 Abs. 3 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 165/2014 in Kraft, frühestens jedoch mit 2. März 2016. Der/die
Bundesminister/in für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz hat
den Zeitpunkt des Inkrafttretens der genannten Durchführungsrechtsakte im
Bundesgesetzblatt I kundzumachen. (Anm.: vgl. K, BGBl. I Nr. 42/2016)

(22) § 19 Abs. 3a und 4 sowie § 27 Abs. 2a in der Fassung BGBl. I Nr. 152/
2015 treten mit 18. Februar 2016 in Kraft.

(23) § 19 Abs. 6 und § 32b Z 8 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 114/2016 treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft.

(24) § 22d in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 40/
2017, tritt mit 1. Juli 2017 in Kraft. § 23 samt Überschrift tritt mit Ablauf des
30. Juni 2017 außer Kraft.

(25) § 10, § 11 Abs. 2 und 4, § 25 Abs. 1 sowie § 26 Abs. 3 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2017 treten mit 1. August 2017 in Kraft. Mit
diesem Zeitpunkt treten § 12 Abs. 3 und § 17 Abs. 7 außer Kraft.

(26) § 21 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 127/2017
tritt mit 1. Jänner 2018 in Kraft; gleichzeitig tritt § 21 Abs. 2 Z 3 außer Kraft.

(27) § 1 Abs. 2 Z 3 und 5 sowie § 12b in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 53/2018 treten mit 1. September 2018 in Kraft.
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(28) Bestimmungen in Normen der kollektiven Rechtsgestaltung, die nur für
Arbeitnehmer, die den evangelischen Kirchen AB und HB, der Altkatholischen
Kirche oder der Evangelisch-methodistischen Kirche angehören, Sonderrege-
lungen für den Karfreitag vorsehen, sind unwirksam und künftig unzulässig. Dies
gilt auch für Arbeitnehmer gemäß § 1 Abs. 2.

(29) Binnen drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes kann
der Arbeitnehmer einen Zeitpunkt für den Urlaubsantritt wählen, ohne die Frist
gemäß § 7a einzuhalten. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer den Zeitpunkt des
Urlaubsantrittes frühestmöglich, spätestens aber zwei Wochen vor diesem Zeit-
punkt dem Arbeitgeber bekannt zu geben.

(30) § 1 Abs. 2 Z 6 lit. d, § 5 Abs. 3 und 4, § 9 Abs. 4, § 12b Abs. 3, § 13
Abs. 3, § 15 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 2, § 27 Abs. 2 und 5, § 32b Z 8 sowie § 34,
in der Fassung BGBl. I Nr. 58/2022, treten mit 1. Juni 2022 in Kraft. Gleichzeitig
tritt § 27 Abs. 6 außer Kraft.

Vollziehung

§ 34. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:
1. die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-

chen Dienst und Sport im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw.
dem Bundesminister für Arbeit hinsichtlich der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in Betrieben des Bundes; soweit finanzielle Angelegenheiten
berührt sind, auch im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem
Bundesminister für Finanzen;

2. die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich
des § 26 Abs. 3;

3. die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Arbeit im Einvernehmen
mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport hinsichtlich der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in Betrieben der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände,
soweit finanzielle Angelegenheiten berührt sind, auch im Einvernehmen
mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen;

4. die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Arbeit hinsichtlich aller
anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

(2) Die in Abs. 1 Z 1 und 4 genannten Bundesministerinnen bzw. Bundes-
minister sind auch mit der Vollziehung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und
der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 betraut.
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§ 1 Urlaubsgesetz

Urlaubsgesetz
Bundesgesetz betreffend die Vereinheitlichung des

Urlaubsrechtes und die Einführung einer Pflegefreistellung
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des Ur-

laubsgesetzes erlassen wurden:

BGBl. Nr. 354/1981 (Art. II),
BGBl. Nr. 81/1983 (Art. I),
BGBl. Nr. 408/1990 (Art. VI),
BGBl. Nr. 628/1991 (Art. IX),
BGBl. Nr. 473/1992 (Art. II),
BGBl. Nr. 833/1992 (Art. XIII),
BGBl. Nr. 502/1993 (Art. VII),
BGBl. Nr. 832/1995 (Art. III),
BGBl. I Nr. 181/1999 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 44/2000 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 7/2001 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 98/2001 (Art. 153),
BGBl. I Nr. 49/2002 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 89/2002 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 135/2009 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 100/2010 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 19/2012 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 3/2013 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 167/2022.

Abschnitt 1

Erholungsurlaub

Geltungsbereich

§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für Arbeitnehmer aller
Art, deren Arbeitsverhältnis auf einem privatrechtlichen Vertrag beruht.

(2) Ausgenommen sind
1. Arbeitsverhältnisse der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, auf die das

Landarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 140/1948, anzuwenden ist;
2. Heimarbeiter, auf die das Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961,

anzuwenden ist;
3. Arbeitsverhältnisse zu einem Land, einem Gemeindeverband oder einer

Gemeinde;
4. Arbeitsverhältnisse zum Bund, auf die dienstrechtliche Vorschriften anzu-

wenden sind, die den Urlaubsanspruch zwingend regeln;
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5. Arbeitsverhältnisse zu Stiftungen, Anstalten oder Fonds, auf die das Ver-
tragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, gemäß § 1 Abs. 2 VBG sinn-
gemäß anzuwenden ist;

6. Arbeitsverhältnisse, auf die das Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 1972, BGBl.
Nr. 414/1972, anzuwenden ist;

7. Arbeitnehmer im Sinne des § 1 Abs. 1 des Theaterarbeitsgesetzes (TAG),
BGBl. I. Nr. 100/2010.

§ 2. (1) Dem Arbeitnehmer gebührt für jedes Arbeitsjahr ein ununterbroche-
ner bezahlter Urlaub. Das Urlaubsausmaß beträgt bei einer Dienstzeit von weni-
ger als 25 Jahren 30 Werktage und erhöht sich nach Vollendung des 25. Jahres
auf 36 Werktage.

(2) Der Anspruch auf Urlaub entsteht in den ersten sechs Monaten des ers-
ten Arbeitsjahres im Verhältnis zu der im Arbeitsjahr zurückgelegten Dienstzeit,
nach sechs Monaten in voller Höhe. Ab dem zweiten Arbeitsjahr entsteht der ge-
samte Urlaubsanspruch mit Beginn des Arbeitsjahres. Der Urlaubsanspruch
wird durch Zeiten, in denen kein Anspruch auf Entgelt besteht, nicht verkürzt, so-
fern gesetzlich nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird.

(3) Alle Zeiten, die der Arbeitnehmer in unmittelbar vorangegangenen Ar-
beits(Lehr)verhältnissen zum selben Arbeitgeber zurückgelegt hat, gelten für die
Erfüllung der Wartezeit, die Bemessung des Urlaubsausmaßes und die Berech-
nung des Urlaubsjahres als Dienstzeiten.

(4) Durch Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung oder in Betrieben ohne
Betriebsrat durch schriftliche Einzelvereinbarung kann anstelle des Arbeits-
jahres das Kalenderjahr oder ein anderer Jahreszeitraum als Urlaubsjahr ver-
einbart werden. Solche Vereinbarungen können abweichend von § 12 vorse-
hen, daß

1. Arbeitnehmer, deren Arbeitsvertrag im laufenden Urlaubsjahr begründet
wurde und welche die Wartezeit zu Beginn des neuen Urlaubsjahres noch
nicht erfüllt haben, für jeden begonnenen Monat ein Zwölftel des Jahres-
urlaubes erhalten; ist die Wartezeit erfüllt, gebührt der volle Urlaub;

2. ein höheres Urlaubsausmaß erstmals in jenem Kalenderjahr (Jahreszeit-
raum) gebührt, in das (in den) der überwiegende Teil des Arbeitsjahres
fällt;

3. die Ansprüche der zu Beginn des neuen Urlaubsjahres mindestens ein
Jahr beim selben Arbeitgeber beschäftigten Arbeitnehmer für den Umstel-
lungszeitraum gesondert berechnet werden.

Umstellungszeitraum ist der Zeitraum vom Beginn des Arbeitsjahres bis zum
Ende des folgenden Kalenderjahres oder des sonstigen vereinbarten Jahres-
zeitraumes. Jedenfalls muß für den Umstellungszeitraum dem Arbeitnehmer ein
voller Urlaubsanspruch und ein zusätzlicher aliquoter Anspruch für den Zeitraum
vom Beginn des Arbeitsjahres bis zum Beginn des neuen Urlaubsjahres zu-
stehen. Auf den Urlaubsanspruch im Umstellungszeitraum ist ein für das Ar-
beitsjahr vor der Umstellung gebührender und bereits verbrauchter Urlaub anzu-
rechnen.
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Anrechnungsbestimmungen

§ 3. (1) Für die Bemessung des Urlaubsausmaßes sind Dienstzeiten bei
demselben Arbeitgeber, die keine längeren Unterbrechungen als jeweils drei Mo-
nate aufweisen, zusammenzurechnen. Diese Zusammenrechnung unterbleibt je-
doch, wenn die Unterbrechung durch eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses
seitens des Arbeitnehmers, durch einen vorzeitigen Austritt ohne wichtigen Grund
oder eine vom Arbeitnehmer verschuldete Entlassung eingetreten ist.

(2) Für die Bemessung des Urlaubsausmaßes sind anzurechnen:
1. die in einem anderen Arbeitsverhältnis oder einem Beschäftigungsverhält-

nis im Sinne des Heimarbeitsgesetzes 1960, BGBl. Nr. 105/61, im Inland
zugebrachte Dienstzeit, sofern sie mindestens je sechs Monate gedauert
hat;

2. die über die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht hinausgehende Zeit
eines Studiums an einer inländischen allgemeinbildenden höheren oder
einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule oder einer Akademie
im Sinne des Schulorganisationsgesetzes 1962, BGBl. Nr. 242, oder an
einer diesen gesetzlich geregelten Schularten vergleichbaren Schule, in
dem für dieses Studium nach den schulrechtlichen Vorschriften geltenden
Mindestausmaß, höchstens jedoch im Ausmaß von vier Jahren. Als Zeit-
punkt des möglichen Studienabschlusses ist bei Studien, die mit dem
Schuljahr enden, der 30. Juni und bei Studien, die mit dem Kalenderjahr
enden, der 31. Dezember anzusehen. Zeiten des Studiums an einer ver-
gleichbaren ausländischen Schule sind wie inländische Schulzeiten anzu-
rechnen, wenn das Zeugnis einer solchen ausländischen Schule im Sinne
der Europäischen Konvention über die Gleichwertigkeit von Reifezeugnis-
sen (BGBl. Nr. 44/1957) oder eines entsprechenden internationalen Ab-
kommens für die Zulassung zu den Universitäten als einem inländischen
Reifezeugnis gleichwertig anzusehen ist oder wenn es nach den Bestim-
mungen des Schulunterrichtsgesetzes (Bundesgesetz vom 6. Februar
1974, BGBl. Nr. 139) über die Nostrifikation ausländischer Zeugnisse nos-
trifiziert werden kann;

3. die gewöhnliche Dauer eines mit Erfolg abgeschlossenen Hochschulstu-
diums bis zum Höchstausmaß von fünf Jahren;

4. Zeiten, für welche eine Haftentschädigung gemäß § 13a Abs. 1 oder
§ 13c Abs. 1 des Opferfürsorgegesetzes 1947, BGBl. Nr. 183, gebührt.
Diese Anrechnung findet nicht statt, soweit ein Arbeitsverhältnis während
der Haft aufrecht geblieben und aus diesem Grunde für die Urlaubsdauer
zu berücksichtigen ist;

5. Zeiten der Tätigkeit als Entwicklungshelfer für eine Organisation im Sinne
des § 1 Abs. 2 des Entwicklungshilfegesetzes 1974, BGBl. Nr. 474, in der
Fassung BGBl. Nr. 579/1989, oder im Sinne des § 3 Abs. 2 des Entwick-
lungszusammenarbeitsgesetzes, BGBl. I Nr. 49/2002;

6. Zeiten einer im Inlande zugebrachten selbständigen Erwerbstätigkeit, so-
fern sie mindestens je sechs Monate gedauert hat.

(3) Zeiten nach Abs. 2 Z 1, 5 und 6 sind insgesamt nur bis zum Höchstaus-
maß von fünf Jahren anzurechnen. Zeiten nach Z 2 sind darüber hinaus bis zu
einem Höchstausmaß von weiteren zwei Jahren anzurechnen.
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(4) Fallen anrechenbare Zeiten zusammen, so sind sie für die Bemessung
der Urlaubsdauer nur einmal zu berücksichtigen.

Verbrauch des Urlaubes

§ 4. (1) Der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes ist zwischen dem Arbeitgeber und
dem Arbeitnehmer unter Rücksichtnahme auf die Erfordernisse des Betriebes
und die Erholungsmöglichkeiten des Arbeitnehmers zu vereinbaren. Die Verein-
barung hat so zu erfolgen, daß der Urlaub möglichst bis zum Ende des Urlaubs-
jahres, in dem der Anspruch entstanden ist, verbraucht werden kann.

(2) Für Zeiträume, während deren ein Arbeitnehmer aus einem der im § 2
Entgeltfortzahlungsgesetz 1974, BGBl. Nr. 399, genannten Gründe an der Ar-
beitsleistung verhindert ist, während deren er Anspruch auf Pflegefreistellung
oder während deren er sonst Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Entfall der Ar-
beitsleistung hat, darf der Urlaubsantritt nicht vereinbart werden, wenn diese
Umstände bereits bei Abschluß der Vereinbarung bekannt waren. Geschieht
dies dennoch, gilt der Zeitraum der Arbeitsverhinderung nicht als Urlaub.

(3) Der Urlaub kann in zwei Teilen verbraucht werden, doch muß ein Teil
mindestens sechs Werktage betragen.

(4) Hat der Arbeitnehmer in Betrieben, in denen ein für ihn zuständiger Be-
triebsrat errichtet ist, den von ihm gewünschten Zeitpunkt für den Antritt seines
Urlaubes oder eines Urlaubsteiles in der Dauer von mindestens zwölf Werk-
tagen dem Arbeitgeber mindestens drei Monate vorher bekanntgegeben und
kommt eine Einigung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer nicht
zustande, so sind die Verhandlungen unter Beiziehung des Betriebsrates fortzu-
setzen. Kommt auch dann keine Einigung zustande, so kann der Arbeitnehmer
den Urlaub zu dem von ihm vorgeschlagenen Zeitpunkt antreten, es sei denn,
der Arbeitgeber hat während eines Zeitraumes, der nicht mehr als acht und nicht
weniger als sechs Wochen vor dem vom Arbeitnehmer vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Urlaubsantrittes liegen darf, wegen des Zeitpunktes des Urlaubsantrit-
tes die Klage beim zuständigen Arbeitsgericht eingebracht.

(5) Der Urlaubsanspruch verjährt nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende
des Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist. Diese Frist verlängert sich bei
Inanspruchnahme einer Karenz gemäß dem Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl.
Nr. 651/1989, oder gemäß dem Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG), BGBl.
Nr. 221/1979, um den Zeitraum der Karenz.

Erkrankung während des Urlaubes

§ 5. (1) Erkrankt (verunglückt) ein Arbeitnehmer während des Urlaubes,
ohne dies vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt zu haben, so werden
auf Werktage fallende Tage der Erkrankung, an denen der Arbeitnehmer durch
die Erkrankung arbeitsunfähig war, auf das Urlaubsausmaß nicht angerechnet,
wenn die Erkrankung länger als drei Kalendertage gedauert hat.

(2) Übt ein Arbeitnehmer während seines Urlaubes eine dem Erholungs-
zweck widersprechende Erwerbstätigkeit aus, so findet Abs. 1 keine Anwen-
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dung, wenn die Erkrankung (der Unglücksfall) mit dieser Erwerbstätigkeit in ur-
sächlichem Zusammenhang steht.

(3) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber nach dreitägiger Krankheitsdauer
die Erkrankung unverzüglich mitzuteilen. Ist dies aus Gründen, die nicht vom
Arbeitnehmer zu vertreten sind, nicht möglich, so gilt die Mitteilung als rechtzei-
tig erfolgt, wenn sie unmittelbar nach Wegfall des Hinderungsgrundes nachge-
holt wird. Bei Wiederantritt des Dienstes hat der Arbeitnehmer ohne schuldhafte
Verzögerung ein ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung des zuständigen
Krankenversicherungsträgers über Beginn, Dauer und Ursache der Arbeits-
unfähigkeit vorzulegen. Erkrankt der Arbeitnehmer während eines Urlaubes im
Ausland, so muß dem ärztlichen Zeugnis eine behördliche Bestätigung darüber
beigefügt sein, daß es von einem zur Ausübung des Arztberufes zugelassenen
Arzt ausgestellt wurde. Eine solche behördliche Bestätigung ist nicht erforder-
lich, wenn die ärztliche Behandlung stationär oder ambulant in einer Kranken-
anstalt erfolgte und hierüber eine Bestätigung dieser Anstalt vorgelegt wird.
Kommt der Arbeitnehmer diesen Verpflichtungen nicht nach, so ist Abs. 1 nicht
anzuwenden.

Urlaubsentgelt

§ 6. (1) Während des Urlaubes behält der Arbeitnehmer den Anspruch auf
das Entgelt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

(2) Ein nach Wochen, Monaten oder längeren Zeiträumen bemessenes Ent-
gelt darf für die Urlaubsdauer nicht gemindert werden.

(3) In allen anderen Fällen ist für die Urlaubsdauer das regelmäßige Entgelt
zu zahlen. Regelmäßiges Entgelt ist jenes Entgelt, das dem Arbeitnehmer ge-
bührt hätte, wenn der Urlaub nicht angetreten worden wäre.

(4) Bei Akkord-, Stück- oder Gedinglöhnen, akkordähnlichen oder sonstigen
leistungsbezogenen Prämien oder Entgelten ist das Urlaubsentgelt nach dem
Durchschnitt der letzten dreizehn voll gearbeiteten Wochen unter Ausscheidung
nur ausnahmsweise geleisteter Arbeiten zu berechnen.

(5) Durch Kollektivvertrag im Sinne des § 18 Abs. 4 Arbeitsverfassungsge-
setz, BGBl. Nr. 22/1974, kann geregelt werden, welche Leistungen des Arbeit-
gebers als Urlaubsentgelt anzusehen sind. Die Berechnungsart für die Regelung
der Höhe des Urlaubsentgeltes kann durch Kollektivvertrag abweichend von
Abs. 3 und 4 geregelt werden.

(6) Das Urlaubsentgelt ist bei Antritt des Urlaubes für die ganze Urlaubs-
dauer im voraus zu zahlen.

Ablöseverbot

§ 7. Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die für den
Nichtverbrauch des Urlaubes Geld oder sonstige vermögenswerte Leistungen
des Arbeitgebers vorsehen, sind rechtsunwirksam.
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Aufzeichnungen

§ 8. (1) Der Arbeitgeber hat Aufzeichnungen zu führen, aus denen hervorgeht
1. der Zeitpunkt des Dienstantrittes des Arbeitnehmers, die angerechneten

Dienstzeiten und die Dauer des dem Arbeitnehmer zustehenden bezahl-
ten Urlaubes;

2. die Zeit, in welcher der Arbeitnehmer seinen bezahlten Urlaub genommen
hat;

3. das Entgelt, das der Arbeitnehmer für die Dauer des bezahlten Urlaubes
erhalten hat, und der Zeitpunkt der Auszahlung;

4. wenn das Urlaubsjahr nicht nach dem Arbeitsjahr berechnet wird, der Zeit-
punkt, ab dem die Umstellung gilt, und die Norm, auf Grund der die Um-
stellung erfolgt ist, sowie das Ausmaß der dem Arbeitnehmer für den
Umstellungszeitraum gebührenden Urlaubsansprüche und der Zeitraum,
in dem dieser Urlaub verbraucht wurde.

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 ist auch dann erfüllt, wenn diese Angaben
aus Aufzeichnungen hervorgehen, die der Arbeitgeber zum Nachweis der Erfül-
lung anderer Verpflichtungen führt.

Ansprüche bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses

§ 10. (1) Dem Arbeitnehmer gebührt für das Urlaubsjahr, in dem das Arbeits-
verhältnis endet, zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine
Ersatzleistung als Abgeltung für den der Dauer der Dienstzeit in diesem Urlaubs-
jahr im Verhältnis zum gesamten Urlaubsjahr entsprechenden Urlaub. Bereits
verbrauchter Jahresurlaub ist auf das aliquote Urlaubsausmaß anzurechnen.
Urlaubsentgelt für einen über das aliquote Ausmaß hinaus verbrauchten Jahres-
urlaub ist nicht rückzuerstatten, außer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
durch

1. unberechtigten vorzeitigen Austritt oder
2. verschuldete Entlassung.

Der Erstattungsbetrag hat dem für den zu viel verbrauchten Urlaub zum Zeit-
punkt des Urlaubsverbrauchs erhaltenen Urlaubsentgelt zu entsprechen.

(2) Abweichend von Abs. 1 gebührt im Fall eines unberechtigten vorzeitigen
Austritts keine Ersatzleistung für die fünfte und sechste Woche des Anspruchs
auf Urlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr.

(3) Für nicht verbrauchten Urlaub aus vorangegangenen Urlaubsjahren ge-
bührt anstelle des noch ausständigen Urlaubsentgelts eine Ersatzleistung in
vollem Ausmaß des noch ausständigen Urlaubsentgelts, soweit der Urlaubs-
anspruch noch nicht verjährt ist.

(4) Endet das Arbeitsverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung gemäß
VKG oder MSchG oder Herabsetzung der Normalarbeitszeit nach den §§ 14a
und 14b Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, BGBl. Nr. 459/1993, durch

1. Entlassung ohne Verschulden des Arbeitnehmers,
2. begründeten vorzeitigen Austritt des Arbeitnehmers,
3. Kündigung seitens des Arbeitgebers oder
4. einvernehmliche Auflösung,
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ist der Berechnung der Ersatzleistung im Sinne des Abs. 1 jene Arbeitszeit zu-
grunde zu legen, die in dem Urlaubsjahr, in dem der Urlaubsanspruch entstan-
den ist, vom Arbeitnehmer überwiegend zu leisten war.

(5) Die Ersatzleistung im Sinne der Abs. 1, 3 und 4 gebührt den Erben, wenn
das Arbeitsverhältnis durch Tod des Arbeitnehmers endet.

(6) Für den Zusatzurlaub bei Nachtschwerarbeit gilt § 10a.

Zusatzurlaub bei Nachtschwerarbeit

§ 10a. (1) Arbeitnehmer haben für jedes Arbeitsjahr, in dem sie mindestens
50mal in der Zeit zwischen 22,00 Uhr und 6,00 Uhr mindestens sechs Stunden
Schwerarbeit im Sinne des Art. VII Abs. 2 oder 4, einer Verordnung gemäß
Art. VII Abs. 3 oder eines Kollektivvertrages gemäß Art. VII Abs. 6 des Nacht-
schwerarbeitsgesetzes (NSchG), BGBl. Nr. 354/1981, geleistet haben, An-
spruch auf Zusatzurlaub im Ausmaß von zwei Werktagen. Der Anspruch auf Zu-
satzurlaub erhöht sich auf vier Werktage, wenn sie fünf Jahre, und auf sechs
Werktage, wenn sie 15 Jahre solche Arbeiten geleistet haben.

(1a) Hat ein Arbeitnehmer in einem Urlaubsjahr weniger als 50mal, mindes-
tens jedoch 40mal Nachtschwerarbeit geleistet, hat er für dieses Urlaubsjahr
Anspruch auf einen Zusatzurlaub in dem sich nach Abs. 1 ergebenden Ausmaß,
wenn er in diesem und im unmittelbar vorangegangenen Urlaubsjahr insgesamt
mindestens 100mal Nachtschwerarbeit geleistet hat.

(1b) Hat ein Arbeitnehmer zusätzlich zu Nachtschwerarbeit, die zu einem
Zusatzurlaub nach Abs. 1 oder Abs. 1a geführt hat, mindestens 50mal Nacht-
schwerarbeit geleistet, gebührt ihm ein zusätzlicher Urlaubstag.

(1c) In jedem Urlaubsjahr gebührt jedoch nur ein zusätzlicher Urlaubstag
nach Abs. 1b. Nachtschwerarbeit darf für die Berechnung eines Zusatzurlaubs
nur einmal herangezogen werden. Drei Jahre nach Ablauf des Urlaubsjahres, in
dem Nachtschwerarbeit geleistet wurde, ist diese Nachtschwerarbeit bei der Be-
rechnung eines Zusatzurlaubs nach Abs. 1b nicht mehr heranzuziehen.

(2) § 3 Abs. 2 bis 4, §§ 9, 10 und 14 finden auf den Zusatzurlaub keine An-
wendung.

(3) § 3 Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß für die Bemessung des
Urlaubsausmaßes Dienstzeiten bei demselben Arbeitgeber, die unter den Vo-
raussetzungen des Abs. 1 geleistet wurden, zusammenzurechnen sind.

(4) Für die Entstehung des Anspruches auf Zusatzurlaub werden nicht ab-
gefundene Nachtschwerarbeiten, die in dem der Unterbrechung unmittelbar vo-
rangegangenen Arbeitsverhältnis bei demselben Arbeitgeber geleistet wurden,
angerechnet, sofern es sich um eine Unterbrechung gemäß § 3 Abs. 1 handelt
und die Voraussetzung des § 2 Abs. 2 erfüllt ist.

(5) Für die Bemessung des Urlaubsausmaßes ist weiters die in einem an-
deren Arbeitsverhältnis im Inland zugebrachte Dienstzeit, sofern sie unter den
Voraussetzungen des Abs. 1 geleistet wurde und mindestens sechs Monate ge-
dauert hat, bis zum Höchstausmaß von fünf Jahren anzurechnen.
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(6) Für die Bemessung des Urlaubsausmaßes werden nur volle Arbeitsjahre
berücksichtigt. Nicht volle Arbeitsjahre werden voll berücksichtigt, wenn die Vo-
raussetzungen der Abs. 1 und 5 erfüllt sind.

(7) Dem Arbeitnehmer gebührt eine Entschädigung in der höhe des noch
ausstehenden Urlaubsentgeltes, wenn das Arbeitsverhältnis nach Entstehung
des Anspruches auf Zusatzurlaub, jedoch vor dessen Verbrauch endet. Die Ent-
schädigung gebührt nicht, wenn der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund vor-
zeitig austritt.

(8) Dem Arbeitnehmer gebührt eine Abfindung in der Höhe des halben Ur-
laubsentgelts, wenn er im Arbeitsjahr mindestens 25mal Nachtschwerarbeit ge-
leistet hat und das Arbeitsverhältnis durch Kündigung seitens des Arbeitgebers,
einvernehmliche Lösung oder durch den Tod des Arbeitnehmers endet, sofern
die Voraussetzung des § 2 Abs. 2 erfüllt ist.

(9) Der Arbeitnehmer, der in insgesamt 20 Arbeitsjahren Anspruch auf Zu-
satzurlaub im Sinne des Abs. 1 hatte, behält – wenn er wegen Berufskrankheit
oder Arbeitsunfall nicht mehr Nachtschwerarbeit leisten kann – den Anspruch
auf Zusatzurlaub in dem vor der Erkrankung oder dem Unfall zuletzt zustehen-
den Ausmaß. Pfändungsschutz

Unabdingbarkeit

§ 12. Die Rechte, die dem Arbeitnehmer auf Grund der §§ 2 bis 10 zustehen,
können durch Arbeitsvertrag, Arbeits-(Dienst)ordnung oder, soweit in diesem
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, durch Kollektivvertrag oder Betriebs-
vereinbarung weder aufgehoben noch beschränkt werden.

Strafbestimmungen

§ 13. Arbeitgeber oder deren gesetzliche Vertreter, die den Bestimmungen
des § 8 zuwiderhandeln, sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften
einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer
Geldstrafe bis 218 Euro zu bestrafen.

Weitergelten von Regelungen

§ 14. (1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abschnittes bestehende, für
die Arbeitnehmer günstigere Regelungen in Kollektivverträgen, Arbeits(Dienst)-
ordnungen, Betriebsvereinbarungen oder Arbeitsverträgen werden durch die
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht berührt.

(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abschnittes bestehende Verein-
barungen durch Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung in Angelegenheiten,
in denen nach den Bestimmungen der §§ 2 Abs. 4 oder 6 Abs. 5 abweichende
Regelungen durch Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung zulässig sind,
gelten als solche Regelungen, soweit sie den vorgenannten Bestimmungen ent-
sprechen.
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Abschnitt 2

Pflegefreistellung

Geltungsbereich

§ 15. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für Arbeitnehmer
aller Art, deren Arbeitsverhältnis auf einem privatrechtlichen Vertrag beruht.

(2) Ausgenommen sind
1. Arbeitsverhältnisse der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, auf die das

Landesarbeitsgesetz 1948, BGBl. Nr. 140, anzuwenden ist;
2. Heimarbeiter, auf die das Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961,

anzuwenden ist;
3. Arbeitsverhältnisse zu einem Land, einem Gemeindeverband oder einer

Gemeinde;
4. Arbeitsverhältnisse zum Bund, auf die dienstrechtliche Vorschriften anzu-

wenden sind, welche den wesentlichen Inhalt des Arbeitsverhältnisses
zwingend regeln;

5. Arbeitsverhältnisse zu Stiftungen, Anstalten oder Fonds, auf die das Ver-
tragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, gemäß § 1 Abs. 2 VBG sinn-
gemäß anzuwenden ist.

Pflegefreistellung

§ 16. (1) Ist der Arbeitnehmer nach Antritt des Arbeitsverhältnisses an der
Arbeitsleistung

1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden
erkrankten nahen Angehörigen oder

2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes (Wahl- oder Pflege-
kindes) oder eines im gemeinsamen Haushalt lebenden leiblichen Kindes
des anderen Ehegatten, des eingetragenen Partners oder Lebensgefähr-
ten infolge eines Ausfalls einer Person, die das Kind ständig betreut hat,
aus den Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 5 des Mutterschutzgesetzes
1979, BGBl. Nr. 221, in der jeweils geltenden Fassung, oder

3. wegen der Begleitung seines erkrankten Kindes (Wahl- oder Pflegekin-
des) oder eines im gemeinsamen Haushalt lebenden leiblichen Kindes
des anderen Ehegatten, des eingetragenen Partners oder Lebensgefähr-
ten bei einem stationären Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt, so-
fern das Kind das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat,

nachweislich verhindert, so hat er Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts bis
zum Höchstausmaß seiner regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit innerhalb
eines Arbeitsjahres. Als nahe Angehörige im Sinne dieses Bundesgesetzes sind
der Ehegatte, der eingetragene Partner und Personen anzusehen, die mit dem
Arbeitnehmer in gerader Linie verwandt sind, ferner Wahl- und Pflegekinder, im
gemeinsamen Haushalt lebende leibliche Kinder des anderen Ehegatten oder
des eingetragenen Partners oder Lebensgefährten sowie die Person, mit der der
Arbeitnehmer in Lebensgemeinschaft lebt.
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Urlaubsgesetz §§ 17–19

(2) Darüber hinaus besteht Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung
bis zum Höchstausmaß einer weiteren regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
innerhalb eines Arbeitsjahres, wenn der Arbeitnehmer den Freistellungsan-
spruch gemäß Abs. 1 verbraucht hat, wegen der notwendigen Pflege seines im
gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten Kindes (Wahl- oder Pflegekindes)
oder im gemeinsamen Haushalt lebenden leiblichen Kindes des anderen Ehe-
gatten oder eingetragenen Partners oder Lebensgefährten, welches das zwölfte
Lebensjahr noch nicht überschritten hat, an der Arbeitsleistung neuerlich verhin-
dert ist, und ihm für diesen Zeitraum der Dienstverhinderung kein Anspruch auf
Entgeltfortzahlung wegen Dienstverhinderung aus wichtigen in seiner Person
gelegenen Gründen auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen, Normen
der kollektiven Rechtsgestaltung oder des Arbeitsvertrages zusteht.

(3) Ist der Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Entfall der Arbeitsleistung aus
einem der in Abs. 1 und 2 genannten Dienstverhinderungsgründe erschöpft,
kann zu einem in Abs. 2 genannten Zweck Urlaub ohne vorherige Vereinbarung
mit dem Arbeitgeber angetreten werden.

(4) Im Fall der notwendigen Pflege seines erkrankten Kindes (Wahl- oder
Pflegekindes) hat auch jener Arbeitnehmer Anspruch auf Freistellung von der
Arbeitsleistung nach Abs. 1 Z 1, Abs. 2 und 3, der nicht mit seinem erkrankten
Kind (Wahl- oder Pflegekind) im gemeinsamen Haushalt lebt.

Unabdingbarkeit

§ 17. Die Rechte, die dem Arbeitnehmer auf Grund des § 16 zustehen, kön-
nen durch Arbeitsvertrag, Arbeits(Dienst)ordnung, Betriebsvereinbarung oder
Kollektivvertrag weder aufgehoben noch beschränkt werden.

Günstigere Regelungen

§ 18. Gesetzliche Vorschriften, Kollektivverträge, Arbeits(Dienst)ordnungen,
Betriebsvereinbarungen oder Arbeitsverträge, die den Anspruch auf Pflegefrei-
stellung im Sinne des § 16 günstiger regeln, bleiben insoweit unberührt.

Inkrafttreten

§ 19. (1) § 16 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 833/1992 tritt mit 1. Jänner 1993 in Kraft.

(2) § 2 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 Z 5 und 6 dieses Bundesgesetzes in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 502/1993 treten mit 1. August 1993 in
Kraft.

(3) § 2 Abs. 2, § 9 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 832/1995 treten mit 1. Dezember 1995 in
Kraft und gelten ab dem Urlaubsjahr, das im Jahr 1994 begonnen hat.

(4) Die §§ 10a und 16 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 181/1999 treten mit 1. Jänner 2000 in Kraft. § 10a ist erstmals auf je-
nes Urlaubsjahr anzuwenden, das nach dem 1. Jänner 2000 beginnt, wobei im
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Art VIII Urlaubsgesetz

Falle der Berechnung nach § 10a Abs. 1a Nachtschwerarbeit, die im 1999 be-
gonnenen Urlaubsjahr geleistet wurde, heranzuziehen ist.

(5) § 10 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/
2000 tritt mit 1. Jänner 2001 in Kraft und gilt ab dem Urlaubsjahr, das nach dem
31. Dezember 2000 beginnt.

(6) § 9 samt Überschrift tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2000 außer Kraft,
ausgenommen für jenes Urlaubsjahr, das vor dem 1. Jänner 2001 begonnen
hat.

(7) § 16 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000 tritt
mit 1. Oktober 2000 in Kraft. Bis zum 30. September 2000 entstandene Erstat-
tungsansprüche nach § 16 Abs. 2 letzter Satz richten sich nach den Bestimmun-
gen des Abschnittes 2 des Entgeltfortzahlungsgesetzes, BGBl. Nr. 399/ 1974, in
der Fassung BGBl. I Nr. 44/2000.

(8) § 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 tritt mit
1. Jänner 2002 in Kraft und ist auf Sachverhalte anzuwenden, die sich nach dem
31. Dezember 2001 ereignen.

(9) Die §§ 4 Abs. 5 letzter Satz, 10 Abs. 4 und 16 Abs. 1 Z 2 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 89/2002 treten mit 1. Juli 2002 in Kraft.

(10) § 16 Abs. 1 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 135/2009 tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(11) § 1 Abs. 2 Z 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 100/
2010 tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft.

(12) § 2 Abs. 4 erster Satz, § 10a Abs. 1 sowie § 16 Abs. 1, 2 und 4 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 3/2013 treten mit 1. Jänner 2013 in
Kraft.

(13) § 10 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 167/2022
tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

Artikel VIII

Außerkrafttreten von Vorschriften

(1) Mit dem Wirksamwerden des Art. 1 Abschnitt 1 dieses Bundesgesetzes
treten außer Kraft:

1. Die §§ 17a, 17b und 17c Angestelltengesetz BGBl. Nr. 292/1921,
2. die §§ 15a, 15b und 15c Gutsangestelltengesetz, BGBl. Nr. 538/1923,
3. § 32 Abs. 2 Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz, BGBl.

Nr. 146/1948;
ferner, insoweit nicht die Länder gemäß Art. 21 B VG zur Regelung zu-
ständig sind:

4. das Arbeiterurlaubsgesetz 1959, BGBl. Nr. 24,
5. das Bundesgesetz vom 13. Mai 1964, BGBl. Nr. 108, betreffend Erkran-

kung während des Urlaubes.
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(2) Soweit in anderen Bundesgesetzen auf die durch dieses Bundesgesetz
aufgehobenen Vorschriften verwiesen wird, treten an deren Stelle die entspre-
chenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

(3) § 1 Abs. 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft.

Artikel IX

Kollektivvertragsermächtigung für die Hotellerie und Gastronomie

Durch Kollektivvertrag kann vorgesehen werden, dass ein Arbeitsverhältnis,
welches dem Kollektivvertrag für Arbeiter im Gastgewerbe oder dem Kollektiv-
vertrag für Angestellte im Gastgewerbe unterliegt, durch einen am Ende des
Arbeitsverhältnisses zu verbrauchenden Teil des im laufenden Urlaubsjahr er-
worbenen Urlaubsanspruchs zu verlängern ist. Dieser Teil hat die Hälfte dieses
Urlaubsanspruchs, höchstens jedoch sieben Werktage zu betragen.

Artikel X

Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung

(1) Es treten in Kraft: § 6 des Artikels I mit 1. Jänner 1978; die übrigen Be-
stimmungen mit 1. Jänner 1977.

(1a) § 10a des Art. I in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 473/
1992 tritt mit 1. Jänner 1993 in Kraft. Ansprüche auf Zusatzurlaub können ab Be-
ginn des Urlaubsjahres erworben werden, in das der 1. Jänner 1993 fällt.

(1b) Artikel IX in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/2001 tritt
mit 1. Jänner 2001 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für
Wirtschaft und Arbeit betraut.

(3) Verordnungen auf Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
können bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen wer-
den. Diese Verordnungen dürfen frühestens mit dem in Abs. 1 bezeichneten
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden.

7. Hauptstück

Schluss- und Übergangsbestimmungen

Artikel 79

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(Anm.. aus BGBl. I Nr. 135/2009, zu § 16, BGBl. Nr. 390/1976)

(1) Art. 2 (Änderung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs), Art. 3
(Änderung des Ehegesetzes), Art. 4 (Änderung des Fortpflanzungsmedizinge-
setzes), Art. 6 (Änderung der Jurisdiktionsnorm), Art. 7 (Änderung des Strafge-
setzbuches), Art. 27 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988), Art. 28
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(Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988), Art. 29 (Änderung des Um-
satzsteuergesetzes 1994), Art. 30 (Änderung des Bewertungsgesetzes 1955),
Art. 31 (Änderung des Gebührengesetzes 1957), Art. 33 (Änderung der Bun-
desabgabenordnung), Art. 34 (Änderung des Alkoholsteuergesetzes), Art. 61
(Änderung des Ärztegesetzes 1998), Art. 62 (Änderung des Gehaltskassenge-
setzes 2002), Art. 63 (Änderung des Apothekengesetzes), Art. 72 (Änderung
des Studienförderungsgesetzes), Art. 76 (Änderung des Entwicklungshelferge-
setzes), Art. 77 (Änderung des Bundesgesetzes über Aufgaben und Organisa-
tion des auswärtigen Dienstes – Statut) und Art. 78 (Bundesgesetz über die Ein-
räumung von Privilegien und Immunitäten an internationale Organisationen) tre-
ten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(2) Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in
Strafsachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in
erster Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines Urteils infolge Nichtig-
keitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung des Strafverfah-
rens oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB
vorzugehen.
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AÜG § 1

Arbeitskräfteüberlassungsgesetz – AÜG
Bundesgesetz vom 23. März 1988, mit dem die Überlassung

von Arbeitskräften geregelt sowie das Arbeitsmarkt-
förderungsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz,

das Allgemeine Sozialverversicherungsgesetz
und die Gewerbeordnung 1973 geändert werden

Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes erlassen wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 460/1993 (Art. I),
BGBl. Nr. 314/1994 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 120/1999 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 44/2000 (Art. 18),
BGBl. I Nr. 136/2001 (Art. 34),
BGBl. I Nr. 68/2002 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 111/2002 (Art. V),
BGBl. I Nr. 104/2005 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 82/2008 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 70/2009 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 24/2011 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 35/2012 (Art. 61),
BGBl. I Nr. 98/2012 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 94/2014 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 44/2016 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 120/2016 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 38/2017 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 100/2018 (Art. 24),
BGBl. I Nr. 21/2019,
BGBl. I Nr. 104/2019 (Art. 12),
BGBl. I Nr. 132/2021,
BGBl. I Nr. 174/2021 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 111/2022.

Abschnitt I

Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Beschäftigung von Arbeitskräften,
die zur Arbeitsleistung an Dritte überlassen werden.
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§ 1 AÜG

(2) Ausgenommen vom Geltungsbereich der Abschnitte II bis V dieses Bun-
desgesetzes ist

1. die Überlassung von Arbeitskräften durch den Bund, ein Land, eine Ge-
meinde oder einen Gemeindeverband und

2. die Überlassung von Arbeitern, die dem Landarbeitsgesetz 2021 (LAG
2021), BGBl. I Nr. 78/2021, unterliegen.

(2a) Auf die Überlassung von Angestellten, die dem Landarbeitsgesetz 2021
unterliegen, sind nicht anzuwenden:

1. § 6,
2. § 10 Abs. 3 hinsichtlich der Arbeitszeit.
(3) Ausgenommen vom Geltungsbereich der §§ 10 bis 16a dieses Bundes-

gesetzes ist die Überlassung von Arbeitskräften zwischen inländischen Unter-
nehmen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:

1. die vorübergehende Überlassung von Arbeitskräften an Beschäftiger, wel-
che die gleiche Erwerbstätigkeit wie der Überlasser ausüben, unter der
Voraussetzung, dass der Charakter des Betriebes des Überlassers ge-
wahrt bleibt, bis zur Höchstdauer von sechs Monaten im Kalenderjahr,
wobei auch die Zeiten nacheinander folgender Überlassungen verschie-
dener Arbeitskräfte zusammenzuzählen sind (§ 135 Abs. 2 Z 1 der Ge-
werbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194);

2. die Überlassung von Arbeitskräften durch Erzeuger, Verkäufer oder Ver-
mieter von technischen Anlagen oder Maschinen, wenn
a) zur Inbetriebnahme, Wartung oder Reparatur von technischen Anlagen

oder Maschinen oder
b) zur Einschulung von Arbeitnehmern des Beschäftigers

die überlassenen Arbeitskräfte als Fachkräfte erforderlich sind und der Wert der
Sachleistung überwiegt (§ 135 Abs. 2 Z 2 der Gewerbeordnung 1994);

3. die Überlassung von Arbeitskräften innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft
oder bei der betrieblichen Zusammenarbeit
a) zur Erfüllung gemeinsam übernommener Aufträge oder
b) zum Zwecke des Erfahrungsaustausches, der Forschung und Entwick-

lung, der Ausbildung, der Betriebsberatung oder der Überwachung
oder

c) in Form einer Kanzlei- oder Praxisgemeinschaft (§ 135 Abs. 2 Z 3 der
Gewerbeordnung 1994);

4. die vorübergehende Überlassung von Arbeitskräften zwischen Konzern-
unternehmen innerhalb eines Konzerns im Sinne des § 15 des Aktien-
gesetzes 1965, BGBl. Nr. 98, und des § 115 des Gesetzes über Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, RGBl. Nr. 58/1906, sofern der Sitz und
der Betriebsstandort beider Konzernunternehmen innerhalb des Bundes-
gebietes liegt und die Überlassung nicht zum Betriebszweck des überlas-
senden Unternehmens gehört.

(4) Ausgenommen vom Geltungsbereich der §§ 10 bis 16a dieses Bundes-
gesetzes ist weiters

1. die Überlassung von Arbeitskräften im Rahmen eines öffentlichen oder
von öffentlichen Stellen geförderten spezifischen beruflichen Ausbildungs-,
Eingliederungs- und Umschulungsprogramms und
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AÜG §§ 2–4

2. die Überlassung von Arbeitskräften im Rahmen der Entwicklungshilfe
nach dem Entwicklungshelfergesetz, BGBl. I Nr. 574/1983.

(4a) Abschnitt V dieses Bundesgesetzes gilt nur für die Überlassung von
Arbeitskräften im Sinne des § 94 Z 72 der Gewerbeordnung 1994 sowie entspre-
chende Überlassungen aus dem Ausland.

(5) Dieses Bundesgesetz gilt unbeschadet des auf das Arbeitsverhältnis
sonst anzuwendenden Rechts auch für aus der Europäischen Union (EU), dem
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder aus Drittstaaten überlassene Ar-
beitskräfte. Die Überlassung von Arbeitskräften aus der Schweiz ist wie die
Überlassung aus dem EWR zu behandeln.

Zweck

§ 2. (1) Das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz bezweckt
1. den Schutz der überlassenen Arbeitskräfte, insbesondere in arbeitsver-

traglichen, arbeitnehmerschutz- und sozialversicherungsrechtlichen An-
gelegenheiten, und

2. die Regelung der Arbeitskräfteüberlassung zur Vermeidung arbeitsmarkt-
politisch nachteiliger Entwicklungen.

(2) Für jede Überlassung von Arbeitskräften gilt, daß keine Arbeitskraft ohne
ihre ausdrückliche Zustimmung überlassen werden darf.

(3) Durch den Einsatz überlassener Arbeitskräfte darf für die Arbeitnehmer
im Beschäftigerbetrieb keine Beeinträchtigung der Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen und keine Gefährdung der Arbeitsplätze bewirkt werden.

Begriffsbestimmungen

§ 3. (1) Überlassung von Arbeitskräften ist die Zurverfügungstellung von
Arbeitskräften zur Arbeitsleistung an Dritte.

(2) Überlasser ist, wer Arbeitskräfte zur Arbeitsleistung an Dritte vertraglich
verpflichtet.

(3) Beschäftiger ist, wer Arbeitskräfte eines Überlassers zur Arbeitsleistung
für betriebseigene Aufgaben einsetzt.

(4) Arbeitskräfte sind Arbeitnehmer und arbeitnehmerähnliche Personen.
Arbeitnehmerähnlich sind Personen, die, ohne in einem Arbeitsverhältnis zu ste-
hen, im Auftrag und für Rechnung bestimmter Personen Arbeit leisten und wirt-
schaftlich unselbständig sind.

Beurteilungsmaßstab

§ 4. (1) Für die Beurteilung, ob eine Überlassung von Arbeitskräften vorliegt,
ist der wahre wirtschaftliche Gehalt und nicht die äußere Erscheinungsform des
Sachverhaltes maßgebend.
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§§ 5, 6 AÜG

(2) Arbeitskräfteüberlassung liegt insbesondere auch vor, wenn die Arbeits-
kräfte ihre Arbeitsleistung im Betrieb des Werkbestellers in Erfüllung von Werk-
verträgen erbringen, aber

1. kein von den Produkten, Dienstleistungen und Zwischenergebnissen des
Werkbestellers abweichendes, unterscheidbares und dem Werkunterneh-
mer zurechenbares Werk herstellen oder an dessen Herstellung mitwirken
oder

2. die Arbeit nicht vorwiegend mit Material und Werkzeug des Werkunterneh-
mers leisten oder

3. organisatorisch in den Betrieb des Werkbestellers eingegliedert sind und
dessen Dienst- und Fachaufsicht unterstehen oder

4. der Werkunternehmer nicht für den Erfolg der Werkleistung haftet.

Abschnitt II

Allgemeine Grundsätze

Arbeitgeberpflichten

§ 5. (1) Die Pflichten des Arbeitgebers, insbesondere im Sinne der sozialver-
sicherungsrechtlichen Vorschriften, werden durch die Überlassung nicht berührt.
Der Beschäftiger hat den Überlasser über die Leistung von Nachtschwerarbeit
im Sinne des Art. VII des Nachtschwerarbeitsgesetzes (NSchG), BGBl. Nr. 354/
1981 und von Schwerarbeit im Sinne der §§ 1 bis 3 der Schwerarbeitsverord-
nung, BGBl. II Nr. 104/2006, zu informieren, damit dieser die Meldeverpflichtun-
gen betreffend Nachtschwerarbeit gemäß Artikel VIII NSchG sowie von Schwer-
arbeitszeiten gemäß § 5 der Schwerarbeitsverordnung erfüllen kann. Der Über-
lasser hat die überlassene Arbeitskraft von erstatteten Meldungen schriftlich in
Kenntnis zu setzen.

(2) Als Beschäftigungsort (§ 30 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes, BGBl. Nr. 189/1955) gilt

1. bei einem inländischen Überlasser der Standort des Betriebes des Über-
lassers und

2. bei einem ausländischen Überlasser der Standort des Betriebes des Be-
schäftigers.

Arbeitnehmerschutz

§ 6. (1) Für die Dauer der Beschäftigung im Betrieb des Beschäftigers
gilt der Beschäftiger als Arbeitgeber im Sinne der Arbeitnehmerschutzvor-
schriften.

(2) Der Überlasser hat den Beschäftiger auf alle für die Einhaltung des per-
sönlichen Arbeitsschutzes, insbesondere des Arbeitszeitschutzes und des be-
sonderen Personenschutzes maßgeblichen Umstände hinzuweisen.

(3) Für die Dauer der Beschäftigung im Betrieb des Beschäftigers obliegen
die Fürsorgepflichten des Arbeitgebers auch dem Beschäftiger.
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AÜG §§ 6a–8

(4) Der Überlasser ist verpflichtet, die Überlassung unverzüglich zu beenden,
sobald er weiß oder wissen muß, daß der Beschäftiger trotz Aufforderung die
Arbeitnehmerschutz- oder die Fürsorgepflichten nicht einhält.

Gleichbehandlung und Diskriminierungsverbote

§ 6a. (1) Hinsichtlich der Beschäftigung im Betrieb des Beschäftigers gilt
auch der Beschäftiger als Arbeitgeber der überlassenen Arbeitskräfte im Sinne
der Gleichbehandlungsvorschriften und Diskriminierungsverbote, die für ver-
gleichbare Arbeitnehmer des Beschäftigers gelten.

(2) Abs. 1 gilt insbesondere für die Auswahl der überlassenen Arbeitskräfte
und die sonstigen Arbeitsbedingungen, zu denen auch die Beendigung einer
Überlassung zählt.

(3) Der Überlasser ist verpflichtet, für angemessene Abhilfe zu sorgen, so-
bald er weiß oder wissen muss, dass der Beschäftiger während der Dauer der
Beschäftigung die Gleichbehandlungsvorschriften oder Diskriminierungsverbote
nicht einhält.

(4) Führt eine Diskriminierung zu einer Beendigung der Überlassung, so
kann eine in diesem Zusammenhang erfolgte Beendigung oder Nichtverlänge-
rung des Arbeitsverhältnisses im Sinne der §§ 12 Abs. 7 und 26 Abs. 7 des
Gleichbehandlungsgesetzes (GlBG), BGBl. I Nr. 66/2004, und gleichartiger
gesetzlicher Bestimmungen angefochten und Schadenersatz gefordert werden,
als wäre die Beendigung oder Nichtverlängerung des Arbeitsverhältnisses auf
Grund der Diskriminierung erfolgt.

(5) Der Überlasser hat gegen den Beschäftiger Anspruch auf Ersatz aller aus
den Abs. 3 und 4 resultierenden Aufwendungen.

Haftungsbeschränkung

§ 7. (1) Das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 80/1965, und das
Organhaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 181/1967, gelten sowohl zwischen dem Über-
lasser und der überlassenen Arbeitskraft als auch zwischen dem Beschäftiger
und der überlassenen Arbeitskraft.

(2) § 332 Abs. 5 und § 333 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
(ASVG) gelten auch für die überlassenen Arbeitskräfte.

Vereinbarungen zum Nachteil der Arbeitskraft

§ 8. (1) Ansprüche, die der überlassenen Arbeitskraft nach dem Arbeitskräf-
teüberlassungsgesetz oder nach anderen zwingenden Rechtsvorschriften zu-
stehen, können vertraglich nicht ausgeschlossen werden.

(2) Vereinbarungen zwischen dem Überlasser und dem Beschäftiger, die der
Umgehung gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz der Arbeitskraft dienen,
sind verboten.
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Streik und Aussperrung

§ 9. Die Überlassung von Arbeitskräften in Betriebe, die von Streik oder Aus-
sperrung betroffen sind, ist verboten.

Abschnitt III

Besondere Bestimmungen

Ansprüche der Arbeitskraft

§ 10. (1) Die Arbeitskraft hat Anspruch auf ein angemessenes, ortsübliches
Entgelt, das mindestens einmal monatlich auszuzahlen und schriftlich abzurech-
nen ist. Normen der kollektiven Rechtsgestaltung, denen der Überlasser unter-
worfen ist, bleiben unberührt. Bei der Beurteilung der Angemessenheit ist für
die Dauer der Überlassung auf das im Beschäftigerbetrieb vergleichbaren Ar-
beitnehmern für vergleichbare Tätigkeiten zu zahlende kollektivvertragliche oder
gesetzlich festgelegte Entgelt Bedacht zu nehmen. Darüber hinaus ist auf die im
Beschäftigerbetrieb für vergleichbare Arbeitnehmer mit vergleichbaren Tätigkei-
ten geltenden sonstigen verbindlichen Bestimmungen allgemeiner Art Bedacht
zu nehmen, es sei denn, es gelten ein Kollektivvertrag, dem der Überlasser
unterworfen ist, sowie eine kollektivvertragliche, durch Verordnung festgelegte
oder gesetzliche Regelung des Entgelts im Beschäftigerbetrieb.

(1a) Werden Arbeitnehmer für mehr als vier Jahre an einen Beschäftiger, der
seinen Arbeitnehmern eine Leistungszusage im Sinne des § 2 Z 1 des Betriebs-
pensionsgesetzes (BPG), BGBl. Nr. 282/1990, erteilt hat, überlassen, so gilt der
Beschäftiger nach Ablauf des vierten Jahres ab diesem Zeitpunkt für die weitere
Dauer der Überlassung als Arbeitgeber der überlassenen Arbeitnehmer im
Sinne des BPG, sofern nicht eine gleichwertige Vereinbarung des Überlassers
für die überlassenen Arbeitnehmer besteht. Der Beschäftiger hat jedenfalls nach
Ablauf des vierten Jahres für die überlassenen Arbeitnehmer nach Maßgabe der
für seine Arbeitnehmer geltenden Leistungszusage – ungeachtet einer allfällig
vereinbarten Wartezeit – für die weitere Dauer der Überlassung Beiträge in eine
Pensionskasse oder Prämien in eine betriebliche Kollektivversicherung zu leis-
ten. Bei Beendigung der Überlassung kann der überlassene Arbeitnehmer über
den zu diesem Zeitpunkt gebührenden fiktiven Unverfallbarkeitsbeitrag nach
Maßgabe der §§ 5 oder 6c BPG verfügen, sofern ein hinsichtlich der Dauer der
Beschäftigung vergleichbarer Arbeitnehmer des Beschäftigers nach Maßgabe
der für ihn geltenden Leistungszusage zu diesem Zeitpunkt über einen Unver-
fallbarkeitsbetrag verfügen könnte. Der fiktive Unverfallbarkeitsbetrag berechnet
sich nach denselben Rechenregeln, die der Berechnung des Unverfallbarkeits-
betrages nach den Vorschriften des BPG bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses zu Grunde zu legen sind.

(2) Ist die Arbeitskraft nachweislich zur Leistung bereit und kann sie nicht
oder nur unter dem vereinbarten Ausmaß beschäftigt werden, gebührt das Ent-
gelt auf Basis der vereinbarten Arbeitszeit. War das tatsächliche Beschäfti-
gungsausmaß der Arbeitskraft während der letzten 13 Wochen überwiegend
höher als die vereinbarte Arbeitszeit, so gebührt durch 14 Tage Entgelt nach
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dem Durchschnitt der letzten 13 Wochen. Dies gilt nicht, wenn für die Dauer
eines von vornherein mit einem bestimmten Kalendertag befristeten Beschäfti-
gungsverhältnisses mit dem Arbeitnehmer eine längere als die ursprünglich vor-
gesehene Arbeitszeit vereinbart wird.

(3) Während der Überlassung gelten für die überlassene Arbeitskraft die im
Beschäftigerbetrieb für vergleichbare Arbeitnehmer gültigen gesetzlichen, kol-
lektivvertraglichen sowie sonstigen im Beschäftigerbetrieb geltenden verbind-
lichen Bestimmungen allgemeiner Art, die sich auf Aspekte der Arbeitszeit und
des Urlaubs beziehen.

(4) Die Vergleichbarkeit ist nach der Art der Tätigkeit und der Dauer der
Beschäftigung im Betrieb des Beschäftigers sowie der Qualifikation der Arbeits-
kraft für diese Tätigkeit zu beurteilen.

(5) Bei Kündigung des Vertrages zwischen Arbeitskraft und Überlasser ist
eine Kündigungsfrist von 14 Tagen einzuhalten, sofern nicht durch Gesetz, Nor-
men der kollektiven Rechtsgestaltung oder Arbeitsvertrag eine längere Frist fest-
gesetzt ist. Durch Kollektivvertrag können von § 1159 des Allgemeinen bürgerli-
chen Gesetzbuches (ABGB), JGS Nr. 946/1811, abweichende Regelungen fest-
gelegt werden.

(6) Der Beschäftiger hat der überlassenen Arbeitskraft Zugang zu den Wohl-
fahrtseinrichtungen und -maßnahmen in seinem Betrieb unter den gleichen Be-
dingungen wie seinen eigenen Arbeitskräften zu gewähren, es sei denn, eine
unterschiedliche Behandlung ist aus sachlichen Gründen gerechtfertigt. Zu den
Wohlfahrtseinrichtungen und -maßnahmen zählen insbesondere Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, Gemeinschaftsverpflegung und Beförderungsmittel.

Vertragliche Vereinbarungen

§ 11. (1) Der Überlasser darf eine Arbeitskraft an einen Dritten nur nach
Abschluss einer ausdrücklichen Vereinbarung überlassen, die unabhängig von
der einzelnen Überlassung insbesondere folgende Bedingungen zwingend fest-
zulegen hat:

1. Namen und Anschrift des Überlassers;
2. Namen und Anschrift der Arbeitskraft;
3. Beginn des Vertragsverhältnisses;
4. bei Vertragsverhältnissen auf bestimmte Zeit das Ende des Vertragsver-

hältnisses und die Gründe für die Befristung;
5. Dauer der Kündigungsfrist, Kündigungstermin;
6. Bundesländer oder Staaten, in denen die überlassene Arbeitskraft be-

schäftigt werden soll;
7. allfällige Einstufung in ein generelles Schema;
8. vorgesehene Verwendung, voraussichtliche Art der Arbeitsleistung;
9. Anfangsbezug (Grundgehalt oder -lohn, weitere Entgeltbestandteile wie

zB Sonderzahlungen), Fälligkeit des Entgelts;
10. Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes;
11. vereinbarte tägliche oder wöchentliche Normalarbeitszeit;
12. Bezeichnung der auf das Vertragsverhältnis allenfalls anzuwendenden

Normen der kollektiven Rechtsgestaltung (Kollektivvertrag, Betriebsver-
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einbarung) und Hinweis auf den Raum im Betrieb, in dem diese zur Ein-
sichtnahme aufliegen;

13. Namen und Anschrift der Betrieblichen Vorsorgekasse (BV-Kasse) des
Arbeitnehmers oder für Arbeitnehmer, die dem BUAG unterliegen, An-
schrift der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse.

(2) Verboten sind insbesondere Vereinbarungen und Bedingungen, welche
1. den Anspruch auf Entgelt auf die Dauer der Beschäftigung im Betrieb des

Beschäftigers einschränken;
2. die Arbeitszeit wesentlich unter dem Durchschnitt des zu erwartenden

Beschäftigungsausmaßes festsetzen oder ein geringeres Ausmaß der
Arbeitszeit für überlassungsfreie Zeiten festlegen;

3. bei vereinbarter Teilzeitbeschäftigung dem Arbeitgeber das Recht zur
Anordnung von regelmäßiger Mehrarbeit einräumen;

4. das Vertragsverhältnis ohne sachliche Rechtfertigung befristen;
5. die Verfalls- oder Verjährungsvorschriften verkürzen;
6. die überlassene Arbeitskraft für die Zeit nach dem Ende des Vertrags-

verhältnisses zum Überlasser, insbesondere durch Konventionalstrafen,
Reugelder oder Einstellungsverbote, in ihrer Erwerbstätigkeit beschränken;

7. die überlassene Arbeitskraft zur Zahlung eines Entgelts im Gegenzug zur
Überlassung oder in dem Fall, dass eine überlassene Arbeitskraft nach
Beendigung der Überlassung mit dem ehemaligen Beschäftiger ein Ar-
beitsverhältnis eingeht, verpflichten;

8. entgegen § 10 Abs. 6 den Zugang der überlassenen Arbeitskraft zu den
Wohlfahrtseinrichtungen oder -maßnahmen des Beschäftigerbetriebes
beschränken.

(3) Vereinbarungen, die sonstige Konventionalstrafen oder Reugelder vorse-
hen, sind nur insoweit zulässig, als sie nicht nach Gegenstand, Zeit oder Ort und
im Verhältnis zu dem geschäftlichen Interesse, das der Überlasser an der Ein-
haltung der jeweiligen vertraglichen Verpflichtungen hat, eine unbillige finan-
zielle Belastung der überlassenen Arbeitskraft bewirken.

(4) Über die Vereinbarung ist der Arbeitskraft unverzüglich nach Beginn des
Vertragsverhältnisses ein Dienstzettel auszustellen, der die in Abs. 1 genannten
Angaben enthalten muss.

(5) Verweigert der Überlasser die Ausstellung des Dienstzettels, ist die
Arbeitskraft nicht verpflichtet, der Überlassung Folge zu leisten. Ein Dienstzettel
ist dann nicht auszustellen, wenn eine schriftliche Vereinbarung ausgehändigt
wurde, die alle genannten Angaben enthält. Jede Änderung der Angaben ist
der Arbeitskraft unverzüglich, spätestens jedoch einen Monat nach ihrem Wirk-
samkeitsbeginn, schriftlich mitzuteilen, soweit nicht § 12 anzuwenden ist. Der
Dienstzettel ist von Stempel- und Rechtsgebühren des Bundes befreit.

(6) Hat die Arbeitskraft die Tätigkeit im Ausland zu verrichten, so hat der vor
der Aufnahme der Auslandstätigkeit auszuhändigende Dienstzettel oder die
schriftliche Vereinbarung zusätzlich folgende Angaben zu enthalten:

1. den Ort und die voraussichtliche Dauer der Auslandstätigkeit,
2. die Währung, in der das Entgelt auszuzahlen ist, sofern es nicht in Euro

auszuzahlen ist,
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3. eine allfällige zusätzliche Vergütung für die Auslandstätigkeit,
4. allfällige Bedingungen für die Rückführung nach Österreich.

Mitteilungspflichten

§ 12. (1) Der Überlasser ist verpflichtet, der Arbeitskraft vor jeder Beschäfti-
gung in einem anderen Betrieb die für die Überlassung wesentlichen Umstände
mitzuteilen und ehestmöglich schriftlich zu bestätigen, insbesondere

1. den Beschäftiger,
2. den für vergleichbare Arbeitnehmer für vergleichbare Tätigkeiten im Be-

schäftigerbetrieb anzuwendenden Kollektivvertrag und die Einstufung in
denselben,

3. die Normalarbeitszeit und deren voraussichtliche Lage im Betrieb des
Beschäftigers,

4. das für die Dauer der Überlassung gebührende Entgelt und Aufwandsent-
schädigungen, wobei Grundgehalt oder -lohn, Zulagen, Zuschläge und
Sonderzahlungen jeweils getrennt auszuweisen sind,

5. die Art der zu verrichtenden Arbeit,
6. die voraussichtliche Dauer der Überlassung,
7. den genauen Zeitpunkt des Arbeitsantritts,
8. den genauen Ort der Arbeitsaufnahme,
9. gegebenenfalls die Tatsache, dass auch Arbeiten außerhalb der Betriebs-

stätte zu verrichten sind.
Für die Informationspflichten im Zusammenhang mit Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit gilt § 9 Abs. 4 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes
(ASchG), BGBl. Nr. 450/1994.

(2) Bei Endigung der Gewerbeberechtigung hat der Überlasser unverzüglich
jede überlassene Arbeitskraft und jeden Beschäftiger nachweislich schriftlich zu
informieren.

(3) Der Beschäftiger von grenzüberschreitend überlassenen Arbeitskräften
ist verpflichtet, in Wahrnehmung der ihm obliegenden Fürsorgepflichten die
überlassenen Arbeitskräfte jeweils über die maßgeblichen, insbesondere die
im Abs. 1 Z 1 bis 9 angeführten, Umstände der Beschäftigung nachweislich zu
informieren.

(4) Der Beschäftiger hat die überlassene Arbeitskraft über offene Stellen in
seinem Betrieb, die besetzt werden sollen, zu informieren. Die Information hat
durch allgemeine Bekanntgabe an geeigneter, der überlassenen Arbeitskraft
zugänglicher, Stelle im Beschäftigerbetrieb zu erfolgen.

(5) Der Überlasser und der Beschäftiger sind verpflichtet, in geeigneter
Weise den Zugang von überlassenen Arbeitskräften zu Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen in ihren Betrieben zu fördern, um deren berufliche Entwick-
lung und Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen.

(6) Der Überlasser ist verpflichtet, der überlassenen Arbeitskraft das Ende
der Überlassung an den Beschäftiger mindestens vierzehn Tage vor deren Ende
mitzuteilen, wenn die Überlassung an den Beschäftiger zumindest drei Monate
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dauert und das Ende der Überlassung nicht auf objektiv unvorhersehbare Ereig-
nisse zurückzuführen ist.

Informationspflichten des Beschäftigers

§ 12a. (1) Der Beschäftiger ist verpflichtet, den Überlasser über die für die
Überlassung wesentlichen Umstände vor deren Beginn in Kenntnis zu setzen,
insbesondere über die benötigte Qualifikation der überlassenen Arbeitskraft und
die damit verbundene kollektivvertragliche Einstufung in den im Beschäftigerbe-
trieb für vergleichbare Arbeitnehmer für vergleichbare Tätigkeiten anzuwenden-
den Kollektivvertrag sowie über die im Beschäftigerbetrieb geltenden wesentli-
chen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, welche in verbindlichen Bestim-
mungen allgemeiner Art festgelegt sind und sich auf Aspekte der Arbeitszeit und
des Urlaubs beziehen. Gleiches gilt im Fall des § 10 Abs. 1 letzter Satz auch für
verbindliche Bestimmungen allgemeiner Art das Entgelt betreffend.

(2) Der Beschäftiger von grenzüberschreitend nach Österreich überlassenen
Arbeitskräften hat deren Arbeitgeber über die für diese geltenden gesetzlichen
arbeitsrechtlichen Regelungen und die für deren Entlohnung geltenden kollektiv-
vertraglichen Bestimmungen zu informieren.

(3) Der Beschäftiger hat die Entsendung oder Überlassung einer überlasse-
nen Arbeitskraft in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einen
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder die Schweiz davor dem Überlasser mitzuteilen.

Aufzeichnungen

§ 13. (1) Der Überlasser hat ab Aufnahme der Überlassungstätigkeit laufend
Aufzeichnungen über die Überlassung von Arbeitskräften zu führen.

(2) Die Aufzeichnungen haben zu enthalten:
1. Vor- und Familiennamen, Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum,

Geschlecht und Staatsangehörigkeit sowie Art der Verwendung (Arbeiter
oder Angestellte) der überlassenen Arbeitskräfte,

2. Namen und Anschrift der Beschäftiger sowie deren Umsatzsteueridentifi-
kationsnummer und deren gesetzliche Interessenvertretung, bei Zugehö-
rigkeit zu einer Wirtschaftskammer auch den zuständigen Fachverband
der Wirtschaftskammer Österreich, mangels einer gesetzlichen Interes-
senvertretung jene freiwillige Berufsvereinigung, die den Kollektivvertrag
abgeschlossen hat, der oder dessen Satzung für vergleichbare Arbeitneh-
mer des Beschäftigers wirksam ist (Berufsvereinigung),

3. Beginn und Ende der Überlassungen für jede überlassene Arbeitskraft.

(3) Der Überlasser hat die Aufzeichnungen gemäß Abs. 2 sowie die Ausferti-
gungen der Dienstzettel gemäß § 11 Abs. 4 und der Mitteilungen gemäß § 12 bis
zum Ablauf von fünf Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren.

(4) Der Überlasser hat dem vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz beauftragten Dienstleister auf elektronischem Weg in ei-
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nem leicht verarbeitbaren Format jährlich mit Ende Juli für das jeweils vorange-
gangene Jahr folgende Daten zu übermitteln:

1. Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit
und Arbeiter- oder Angestelltenverhältnis der von ihm beschäftigten über-
lassenen Arbeitskräfte und

2. je beschäftigter Arbeitskraft jeweils Beginn und Ende der einzelnen Über-
lassungen sowie
a) Namen und Anschrift des Beschäftigers sowie dessen Umsatzsteuer-

identifikationsnummer und
b) bei Zugehörigkeit des Beschäftigers zu einer Wirtschaftskammer den

jeweiligen Fachverband oder
c) bei Nichtzugehörigkeit des Beschäftigers zu einer Wirtschaftskammer

die sonstige gesetzliche Interessenvertretung oder die Berufsvereini-
gung und deren allfällige fachliche Untergliederung, der der Beschäfti-
ger angehört, und

3. das Bundesland (bei Überlassungen außerhalb Österreichs den Staat), in
dem der Betrieb des Beschäftigers liegt.

(5) Werden die Daten gemäß Abs. 4 nicht innerhalb von zwei Monaten ab
Fälligkeit vollständig übermittelt, gilt dies als Nichtmeldung im Sinne des § 22
Abs. 1 Z 3 lit. c.

(6) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz kann ge-
eignete Unternehmen und Einrichtungen mit der Durchführung, Überprüfung und
Auswertung der Erhebung gemäß Abs. 4 beauftragen. Datenschutzrechtlicher
Auftraggeber bei derartigen Aufträgen ist der Bundesminister für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz. Der direkte Personenbezug (Vor- und Familiennamen,
Geburtsmonat und -tag) ist vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz oder vom beauftragten Dienstleister unmittelbar nach Erzeugung
und Zuordnung des bereichsspezifischen Personenkennzeichens zu löschen.

(7) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat
jährlich eine Statistik zur Arbeitskräfteüberlassung zu erstellen. Darüber hinaus
dürfen Verlaufsstatistiken erstellt werden.

1. In der jährlichen Statistik zur Arbeitskräfteüberlassung sind folgende Da-
ten zu veröffentlichen:
a) Gesamtzahl der unselbständig Beschäftigten;
b) Anzahl der Überlasser, geordnet nach Bundesländern (bei ausländi-

schen Überlassern nach Staaten);
c) Anzahl der Beschäftiger, geordnet nach Bundesländern (Staaten) und

nach deren fachlicher Zugehörigkeit,
d) Anzahl der im Inland und der aus dem Ausland überlassenen Arbeits-

kräfte, gegliedert nach Arbeitern, Angestellten, Geschlecht, Staatsan-
gehörigkeit, dem Bundesland (Staat), in dem die überlassene Arbeits-
kraft beschäftigt wird, und der jeweiligen fachlichen Zugehörigkeit des
Beschäftigers;

e) Dauer der jeweiligen Überlassungen (bis zu einem Monat, ein bis drei
Monate, drei bis sechs Monate, sechs bis zwölf Monate, zwölf bis
36 Monate und über 36 Monate) sowie

f) Durchschnittliche Anzahl und Dauer der Dienstverhältnisse.
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2. Für den Zweck der Erstellung von Verlaufsstatistiken überlassener Ar-
beitskräfte darf der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz zusätzlich die selbst ermittelten Daten gemäß § 25 Abs. 1 des Ar-
beitsmarktservicegesetzes (AMSG), BGBl. Nr. 313/1994, ausgenommen
Gesundheitsdaten gemäß § 25 Abs. 1 Z 4 AMSG, und die vom Dachver-
band der Sozialversicherungsträger (Dachverband) gemäß § 25 Abs. 2
AMSG übermittelten Daten indirekt personenbezogen (bPK) verwenden.
Der indirekte Personenbezug ist zu beseitigen, sobald er für die statisti-
sche oder wissenschaftliche Arbeit nicht mehr benötigt wird. Soweit dies
für mehrjährige Verlaufsstatistiken und -analysen erforderlich ist, darf der
indirekte Personenbezug (bPK) verschlüsselt bis zu 30 Jahre aufbewahrt
werden. Die Wiederherstellung eines direkten Personenbezuges ist in
jedem Fall unzulässig.

(8) Der Beschäftiger von aus dem EWR überlassenen Arbeitskräften hat Auf-
zeichnungen gemäß Abs. 2 Z 1 und 3 sowie über die jeweiligen Überlasser (ins-
besondere Namen und Sitz) zu führen, diese Aufzeichnungen sowie Ausfer-
tigungen der Mitteilungen gemäß § 12 Abs. 3 bis zum Ablauf von fünf Jahren
nach der letzten Eintragung aufzubewahren und die Verpflichtungen gemäß
Abs. 4 zu erfüllen, wobei an Stelle der fachlichen Zugehörigkeit des Beschäfti-
gers und des Bundeslandes, in dem der Beschäftigerbetrieb liegt, der Staat, in
dem der Überlasser seinen Sitz hat, anzugeben ist.

(9) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz kann,
wenn ein Bedarf nach zeitnäherer Ermittlung der Daten besteht, nach Anhörung
der gesetzlichen Interessenvertretungen durch Verordnung eine häufigere Über-
mittlung der Daten gemäß Abs. 4 anordnen.

Bürgschaft

§ 14. (1) Der Beschäftiger haftet für die gesamten der überlassenen Arbeits-
kraft für die Beschäftigung in seinem Betrieb zustehenden Entgeltansprüche und
die entsprechenden Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträge zur Sozialversi-
cherung sowie für die Lohnzuschläge nach dem BUAG als Bürge (§ 1355 des
ABGB). Die Haftung reduziert sich anteilig um Dienstgeber- und Dienstnehmer-
beiträge zur Sozialversicherung, die der Beschäftiger bereits gemäß § 67a
Abs. 3 Z 2 ASVG an das Dienstleistungszentrum überwiesen hat, insoweit der
Beschäftiger die Tätigkeit der überlassenen Arbeitskraft im Rahmen des jeweili-
gen Auftrages sowie die Höhe der auf die überlassene Arbeitskraft während die-
ser Tätigkeit entfallenden Beitragsleistung nachweist.

(2) Hat der Beschäftiger seine Verpflichtungen aus der Überlassung bereits
dem Überlasser nachweislich erfüllt, haftet er nur als Ausfallsbürge (§ 1356 des
ABGB).

(3) Bei Insolvenz des Überlassers entfällt die Haftung des Beschäftigers als
Bürge, wenn die überlassene Arbeitskraft Anspruch auf Insolvenz-Entgelt nach
dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, BGBl. Nr. 324/1977, hat, soweit da-
durch die Befriedigung der in Abs. 1 erwähnten Ansprüche tatsächlich gewähr-
leistet ist.
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Abschnitt IV

Gemeinsame Bestimmungen

Verordnungsermächtigung

§ 15. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
kann nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen und der kollektiv-
vertragsfähigen Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
durch Verordnung festlegen, dass für den Bereich bestimmter gesetzlicher Inter-
essenvertretungen oder Berufsvereinigungen oder deren Untergliederungen

1. die Beschäftigung von überlassenen Arbeitskräften im Betrieb eines Be-
schäftigers nur bis zu einem bestimmten Anteil
a) der unselbständig Beschäftigten,
b) der Arbeiter oder
c) der Angestellten

des Betriebes zulässig ist;
2. die zulässige Dauer der Beschäftigung von überlassenen Arbeitskräften

im Betrieb eines Beschäftigers beschränkt wird;
3. die Überlassung von Arbeitskräften von Österreich in bestimmte Staaten

zulässig ist.

(2) Voraussetzung für die Erlassung einer Verordnung gemäß Abs. 1 Z 1 und
2 ist, daß in dem von der Verordnung erfaßten Bereich der Anteil der überlasse-
nen Arbeitskräfte mehr als ein Zehntel der Gesamtzahl der unselbständig Be-
schäftigten, der Arbeiter oder der Angestellten beträgt.

(3) Voraussetzung für die Erlassung einer Verordnung gemäß Abs. 1 Z 3 ist,
daß der Schutz der Arbeitskräfte gewährleistet ist und arbeitsmarktliche, volks-
wirtschaftliche oder andere wichtige öffentliche Interessen dafür sprechen.

(4) Die gesetzlichen Interessenvertretungen und die kollektivvertragsfähigen
Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sind berechtigt, die
Erlassung einer Verordnung gemäß Abs. 1 anzuregen.

Grenzüberschreitende Überlassung

§ 16. (1) Die Überlassung von Arbeitskräften von Österreich in das Ausland
ist nur zulässig, wenn eine Verordnung gemäß § 15 Abs. 1 Z 3 besteht oder aus-
nahmsweise eine Bewilligung gemäß Abs. 2 erteilt wurde.

(2) Die Bewilligung der Überlassung von Arbeitskräften von Österreich in das
Ausland kann auf Antrag des Überlassers erteilt werden, wenn keine arbeits-
marktlichen oder volkswirtschaftlichen Gründe dagegen sprechen und der
Schutz der Arbeitskräfte nicht gefährdet ist.

(3) Die Überlassung von Arbeitskräften vom Ausland nach Österreich ist nur
zulässig, wenn ausnahmsweise eine Bewilligung gemäß Abs. 4 erteilt wurde.

(4) Die Bewilligung der Überlassung von Arbeitskräften vom Ausland nach
Österreich kann auf Antrag des Beschäftigers erteilt werden, wenn

1. die Beschäftigung besonders qualifizierter Fachkräfte aus arbeitsmarkt-
lichen und volkswirtschaftlichen Gründen unumgänglich notwendig ist,
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2. diese Arbeitskräfte ausschließlich im Wege der Überlassung aus dem
Ausland verfügbar sind und

3. deren Beschäftigung keine Gefährdung der Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen inländischer Arbeitnehmer bewirkt.

(5) Die Bewilligung nach Abs. 4 darf nicht erteilt werden, wenn der Beschäf-
tiger

1. gegen die Vorschriften des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes verstoßen
hat oder

2. unzulässige Arbeitsvermittlung betrieben hat oder
3. Verpflichtungen eines Arbeitgebers, die sich aus dem Arbeitsrecht ein-

schließlich des Arbeitnehmerschutzes oder dem Sozialversicherungsrecht
ergeben, erheblich verletzt hat.

(6) Die Bewilligung nach Abs. 4 ist jeweils nur für eine bestimmte Anzahl von
Arbeitskräften und nur für einen bestimmten Zeitraum zu erteilen.

(7) Die Bewilligung nach Abs. 4 ist zu widerrufen, wenn die für die Erteilung
wesentlichen Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.

Beachte für folgende Bestimmung
Ist auf Sachverhalte anzuwenden, die sich nach dem 30. September 1999 ereig-
nen (vgl. § 23 Abs. 3 idF BGBl. I Nr. 120/1999).

Grenzüberschreitende Überlassung im Europäischen Wirtschaftsraum

§ 16a. Auf Überlassungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
(EWR) ist § 16 nicht anzuwenden.

Meldepflichten

§ 17. (1) Der Überlasser, der gemäß § 135 Abs. 2 Z 1 der Gewerbeordnung
1994 (GewO) kein reglementiertes Gewerbe gemäß § 94 Z 72 GewO ausübt,
hat die Überlassung von Arbeitskräften spätestens bis zum Ablauf des auf die
erstmalige Überlassung folgenden Monates der zuständigen Gewerbebehörde
zu melden.

(Anm.: Abs. 2 bis 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 44/2016)

Untersagung

§ 18. (1) Die Überlassung von Arbeitskräften durch Überlasser, die gemäß
§ 135 Abs. 2 GewO kein reglementiertes Gewerbe gemäß § 94 Z 72 GewO aus-
üben, ist zu untersagen, wenn der Überlasser die ihm auf Grund des Arbeits-
kräfteüberlassungsgesetzes obliegenden Verpflichtungen, insbesondere gegen-
über einer Arbeitskraft, erheblich oder wiederholt verletzt hat und trotz schrift-
licher Androhung der Untersagung neuerlich verletzt.

(2) Die Verträge zwischen dem Überlasser und den überlassenen Arbeits-
kräften werden durch die Untersagung der Überlassung von Arbeitskräften nicht



Band2.Buch : 34-AUEG.pod    954
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

954

954

AÜG §§ 19, 20

berührt. Die Untersagung bildet jedoch für die überlassenen Arbeitskräfte binnen
drei Monaten ab Kenntnis einen wichtigen, vom Überlasser verschuldeten
Grund zur vorzeitigen Vertragsauflösung.

Zuständigkeit und Verfahren

§ 19. (1) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung der grenzüberschreiten-
den Überlassung von Arbeitskräften von Österreich in das Ausland gemäß § 16
Abs. 2 oder vom Ausland nach Österreich gemäß § 16 Abs. 4 ist bei der zustän-
digen Gewerbebehörde einzubringen.

(2) Über diese Anträge sowie über den Widerruf der Bewilligung und über die
Untersagung der Überlassung von Arbeitskräften entscheidet die zuständige
Gewerbebehörde nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen und
der kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und der Ar-
beitnehmer sowie im Falle der Untersagung der Überlassung von Arbeitskräften
überdies des zuständigen Arbeitsinspektorates oder der sonst zur Wahrneh-
mung des Arbeitnehmerschutzes zuständigen Behörde.

Überwachung und Auskunftspflicht

§ 20. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz,
die Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung, die
Abgabenbehörden1) und die Gewerbebehörden sowie hinsichtlich der dem Ar-
beitnehmerschutz dienenden Bestimmungen die Arbeitsinspektorate und die
sonst zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes berufenen Behörden und
hinsichtlich der sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen die Träger der
Sozialversicherung sind zuständig, die Einhaltung der Vorschriften dieses Bun-
desgesetzes zu überwachen.

(2) Die Überlasser und die Beschäftiger von Arbeitskräften haben den im
Abs. 1 genannten zuständigen Behörden und Sozialversicherungsträgern auf
deren Verlangen

1. alle für eine Überprüfung erforderlichen Auskünfte zu erteilen,
2. die hiefür benötigten Unterlagen zur Einsicht vorzulegen und
3. die Anfertigung vollständiger oder auszugsweiser Abschriften oder Ablich-

tungen der Unterlagen zu gestatten.

(3) Die Überlasser und die Beschäftiger haben den2) im Abs. 1 genannten
zuständigen Behörden und Sozialversicherungsträgern Zutritt zum Betrieb und
Einsicht in alle die Arbeitskräfteüberlassung betreffenden Unterlagen zu ge-
währen.

(4) Die Verpflichtungen gemäß Abs. 2 und 3 bestehen auch gegenüber vom
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz gemäß § 13 Abs. 6
beauftragten Unternehmen und Einrichtungen.

1) Ab 1. 7. 2020: „das Amt für Betrugsbekämpfung“ (BGBl. I Nr. 102/2019).
2) Hier wird ab 1. 7. 2020 „Organen der“ eingefügt. (BGBl. I Nr. 102/2019).
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Amtshilfe

§ 21. (1) Alle Behörden und alle öffentlich-rechtlichen Körperschaften, ins-
besondere die gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer und die Träger der Sozialversicherung, haben im Rahmen ihres
Wirkungsbereiches den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz, die Gewerbebehörden, die Arbeitsinspektorate und die sonst zur Wahr-
nehmung des Arbeitnehmerschutzes berufenen Behörden bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz zu unterstützen.

(2) Diese Unterstützung besteht insbesondere auch darin, daß sie den in
Abs. 1 genannten zuständigen Behörden

1. den Namen, die Geburtsdaten, die Anschrift, das Geschlecht, die Staats-
bürgerschaft, den Beschäftigungsort, die Arbeits- und Vertragsbedingun-
gen sowie die Pensions-, Unfall- und Krankenversicherungsdaten der
überlassenen Arbeitskraft,

2. den Namen, die Geburtsdaten, die Anschrift, den Betriebsgegenstand und
den Sitz des Betriebes des Überlassers und

3. den Namen, die Geburtsdaten, die Anschrift, die gesetzliche Interessen-
vertretung, den Fachverband oder die Berufsvereinigung sowie deren
allfällige fachliche Untergliederungen und den Sitz des Betriebes des
Beschäftigers

übermitteln.

Strafbestimmungen

§ 22. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen

1. mit Geldstrafe von 1000 E bis zu 5000 E, im Wiederholungsfall von
2000 E bis zu 10000 E, wer
a) als Überlasser oder Beschäftiger gesetzwidrige Vereinbarungen trifft

(§§ 8 und 11 Abs. 2) und deren Einhaltung verlangt,
b) Arbeitskräfte in von Streik oder Aussperrung betroffene Betriebe über-

lässt (§ 9),
c) als Überlasser oder Beschäftiger an einer unzulässigen grenzüber-

schreitenden Überlassung (§ 16) beteiligt ist,
d) trotz Untersagung der Überlassungstätigkeit (§ 18) Arbeitskräfte über-

lässt;
(Anm.: Z 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 44/2016)
3. mit Geldstrafe bis zu 1000 E, im Wiederholungsfall von 500 E bis zu

2000 E, wer
a) eine Arbeitskraft ohne Ausstellung eines Dienstzettels, der den Vor-

schriften des § 11 entspricht, überlässt,
b) die Mitteilungspflichten (§ 12 Abs. 1 bis 5 und § 12a) nicht einhält,

wenn dadurch die Gefahr eines Schadens für die Arbeitskraft besteht,
c) die gemäß § 13 zu führenden Aufzeichnungen oder die zu übermitteln-

den statistischen Daten nicht oder mangelhaft vorlegt,
d) die Erstattung der Meldung gemäß § 17 Abs. 1 unterlässt;
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4. mit Geldstrafe bis zu 1000 E, im Wiederholungsfall von 500 E bis zu
2000 E, wer als Überlasser oder Beschäftiger den zur Überwachung be-
rufenen Behörden und Trägern der Sozialversicherung auf deren Auffor-
derung
a) die für die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen des Arbeits-

kräfteüberlassungsgesetzes erforderlichen Auskünfte nicht erteilt (§ 20
Abs. 2 Z 1),

b) die für diese Überprüfung benötigten Unterlagen nicht zur Einsicht vor-
legt (§ 20 Abs. 2 Z 2),

c) die Anfertigung von Abschriften, Auszügen oder Ablichtungen dieser
Unterlagen verwehrt (§ 20 Abs. 2 Z 3),

d) den Zutritt zum Betrieb oder die Einsicht in die die Arbeitskräfteüberlas-
sung betreffenden Unterlagen verwehrt (§ 20 Abs. 3).

(2) Bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe nach Abs. 1 ist insbeson-
dere auf den durch die Überlassung erzielten Ertrag oder sonstigen wirtschaft-
lichen Vorteil Bedacht zu nehmen.

(3) Die Eingänge aus den gemäß Abs. 1 verhängten Geldstrafen fließen dem
Arbeitsmarktservice zu.

(4) Bei grenzüberschreitender Arbeitskräfteüberlassung gilt die Verwaltungs-
übertretung als in jenem Sprengel der Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in
dem der Arbeits(Einsatz)ort der nach Österreich überlassenen Arbeitnehmer/in-
nen liegt, bei wechselnden Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle.

(5) Die Abgabenbehörden und deren Prüforgane (Finanzpolizei)1) haben
Parteistellung in Verwaltungsstrafverfahren nach Abs. 1 und können gegen den
Bescheid einer Verwaltungsbehörde Beschwerde beim Verwaltungsgericht und
gegen das Erkenntnis oder den Beschluss eines Verwaltungsgerichts Revision
beim Verwaltungsgerichtshof erheben.

Abschnitt V

Sozial- und Weiterbildungsfonds

§ 22a. (1) Zum Zweck der Unterstützung überlassener Arbeitnehmer wird
ein Sozial- und Weiterbildungsfonds (Fonds) mit Rechtspersönlichkeit in Wien
eingerichtet. Der Wirkungsbereich des Fonds erstreckt sich auf das gesamte
Bundesgebiet. Dem Fonds fließen Beiträge gemäß § 22d zu.

(2) Die Verwaltung des Fonds obliegt dessen Organen. Die Entsendung von
fachlich geeigneten Mitgliedern in die Organe obliegt auf Seiten der Arbeitgeber
dem Fachverband der gewerblichen Dienstleister und auf Seiten der Arbeitneh-
mer den Vertretern der die jeweiligen Kollektivverträge für die überlassenen Ar-
beiter und für die überlassenen Angestellten abschließenden Gewerkschaften.

(3) Die Aufsicht über den Fonds obliegt dem Bundesminister für Arbeit, So-
ziales und Konsumentenschutz.

1) Ab 1. 7. 2020: „Das Amt für Betrugsbekämpfung und dessen Organe“. (BGBl. I Nr. 102/2019).
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Organe

§ 22b. (1) Die Organe des Fonds sind der Vorstand und der Kontrollausschuss.
(2) Der Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern, davon drei Vertreter der

Arbeitgeber und drei Vertreter der Arbeitnehmer, von denen zwei von der den
Kollektivvertrag für die überlassenen Arbeiter und einer von der den Kollektiv-
vertrag für die überlassenen Angestellten abschließenden Gewerkschaft zu ent-
senden sind. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu entsenden.

(3) Der Kontrollausschuss besteht aus vier Mitgliedern, davon je zwei Vertre-
ter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmit-
glied zu entsenden.

(4) Die nach Abs. 2 iVm § 22a Abs. 2 entsandten Mitglieder (Ersatzmitglie-
der) des Vorstandes und des Kontrollausschusses werden vom Bundesminister
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz für eine Funktionsperiode von je-
weils vier Jahren bestellt. Scheidet ein Mitglied (Ersatzmitglied) vorzeitig aus, so
ist für die restliche Funktionsperiode ein Mitglied (Ersatzmitglied) zu bestellen.

(5) Die Mitglieder des Vorstandes und des Kontrollausschusses wählen
jeweils aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter und einen Schrift-
führer. In der konstituierenden Sitzung führt das an Lebensjahren älteste Mit-
glied der Arbeitnehmerseite den Vorsitz. Die Mitgliedschaft im Vorstand ist
unvereinbar mit einer Mitgliedschaft im Kontrollausschuss. Der Vorsitzende
des Vorstandes ist der gesetzliche Vertreter des Fonds unter Beachtung der
Beschlüsse des Vorstandes.

(6) Die Mitglieder des Vorstandes und die Mitglieder des Kontrollausschus-
ses haben ihr Amt gewissenhaft und ehrenamtlich auszuüben. Sie unterliegen
dabei der Amtsverschwiegenheit.

(7) Der Vorstand führt die Geschäfte. Er hat für jedes Kalenderjahr einen
Jahresvoranschlag und den Rechnungsabschluss zu erstellen. Er hat die Leis-
tungen des Fonds unter Bedachtnahme auf die zu erwartenden Einnahmen und
Ausgaben festzulegen. Er hat mit Zustimmung des Kontrollausschusses eine
Geschäftsordnung zu erlassen.

(8) Der Kontrollausschuss hat die Tätigkeit des Vorstandes laufend zu über-
wachen, insbesondere die Einhaltung der gesetzlichen und kollektivvertrag-
lichen Regelungen und die zweckgemäße sparsame Verwendung der Mittel zu
überprüfen. Wahrnehmungen und Missstände sind umgehend dem Vorstand zu
berichten. Einmal jährlich ist ein Prüfbericht zu erstellen.

(9) Vorstand und Kontrollausschuss fassen ihre Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Für
die Beschlussfassung der Geschäftsordnung ist eine Zweidrittel-Mehrheit erfor-
derlich. In der Geschäftsordnung können weitere Angelegenheiten festgelegt
werden, in denen eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich ist.

Aufgaben

§ 22c. (1) Aufgabe des Fonds ist es, (ehemalige) Arbeitnehmer von Über-
lassungsbetrieben bei der Verstetigung ihrer Arbeitsverhältnisse, (Zusatz-)Qua-
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lifizierung und Verbesserung ihrer Chancen am Arbeitsmarkt sowie auch wäh-
rend Zeiten der Arbeitslosigkeit im Sinne des § 12 des Arbeitslosenversiche-
rungsgesetzes 1977 (AlVG) zu unterstützen.

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgabe kann der Fonds folgende Leistungen er-
bringen:

1. Zuschüsse an (ehemalige) Arbeitnehmer,
2. Leistungen zur Finanzierung von Weiterbildungsmaßnahmen,
3. Leistungen an Überlasser zur Verlängerung der Beschäftigungsdauer

beim Überlasser.

(3) Auf Leistungen des Fonds besteht kein Rechtsanspruch. Die Zuschüsse
und sonstigen Leistungen sind kein Entgelt im Sinne des § 49 ASVG; für sie gilt
weiters § 3 Abs. 1 Z 3 lit. a EStG 1988.

(4) Die näheren Bestimmungen über Art, Höhe, Dauer, Gewährung und
Rückforderbarkeit der Leistungen hat der Vorstand mit Zustimmung des
Kontrollausschusses schriftlich festzulegen. Die Leistungen des Fonds ha-
ben anhand von standardisierten und leicht administrierbaren Kriterien zu er-
folgen.

(5) Der Fonds kann mit Beschluss des Vorstandes auch einen Dienstleister
mit der Abwicklung seiner Leistungen betrauen. Soweit ein Dienstleister betraut
wird, vertritt dieser den Fonds im Rahmen des übertragenen Tätigkeitsbereiches
nach außen und ist dieser vor dem Beschluss über die Leistungen iSd Abs. 4
anzuhören. Wesentliche Änderungen hinsichtlich des Aufwandes der Abwick-
lung berechtigen den Dienstleister, den geschlossenen Vertrag vorzeitig zu
beenden, sofern dieser nicht angepasst wird.

(6) Der Dachverband hat dem Fonds und einem von diesem beauftragten
Dienstleister für die Abwicklung der Leistungen folgende Daten auf elektroni-
schem Weg zur Verfügung zu stellen:

1. Namen und Geburtsdatum jener arbeitslos vorgemerkten Personen, die
vor ihrer Vormerkung bei einem Arbeitskräfteüberlasser im Sinne des § 94
Z 72 GewO beschäftigt waren;

2. Namen des Arbeitskräfteüberlassers, zu dem das Arbeitsverhältnis be-
stand;

3. Beendigungsdatum und Dauer dieses Arbeitsverhältnisses und in den
letzten zwölf Monaten vorangegangener Arbeitsverhältnisse zu Arbeits-
kräfteüberlassern;

4. Dauer der Vormerkung als arbeitslos;
5. Höhe der von den jeweiligen Überlassern gemäß § 22d geleisteten Bei-

träge zum Fonds und allenfalls bestehende Beitragsrückstände.

(7) Dem Dachverband sind die aus der Datenbereitstellung entstehenden
Aufwendungen aus Mitteln des Fonds zu erstatten. Der Fonds oder ein von
diesem beauftragter Dienstleister darf die vom Hauptverband bereitgestellten
Daten nur insoweit verwenden, als diese für die Prüfung, ob die Voraussetzun-
gen für die Gewährung eines Zuschusses vorliegen, erforderlich sind.

(8) Die Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäfti-
gung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Arbeitsvertrags-
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rechts-Anpassungsgesetz des Bundesministeriums für Finanzen1) hat dem
Fonds oder einem von diesem beauftragten Dienstleister für die Einhebung von
Beiträgen nach § 22d Abs. 2 und 4 und für die Erbringung von Leistungen für
vom Ausland überlassene Arbeitnehmer die Daten gemäß § 17 Abs. 3 zur Ver-
fügung zu stellen.

Aufbringung der Mittel

§ 22d. (1) Die Überlasser haben für die von ihnen zum Zweck der Überlas-
sung an Dritte beschäftigten Arbeitnehmer einen Beitrag an den Fonds zu ent-
richten. Der Beitragssatz beträgt im Jahr 2013 0,25 vH, im Jahr 2014 0,35 vH, im
Jahr 2015 0,6 vH, im Jahr 2016 und im ersten Quartal 2017 0,8 vH, und ab dem
zweiten Quartal 2017 0,35 vH der Beitragsgrundlage. Die Beitragsgrundlage ist
die nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/
1955, geltende allgemeine Beitragsgrundlage bis zur Höhe der gemäß § 45
ASVG festgelegten Höchstbeitragsgrundlage. Von Sonderzahlungen (§ 49
Abs. 2 ASVG) sind Sonderbeiträge an den Fonds mit dem jeweils gleichen Hun-
dertsatz zu entrichten.

(2) Die Beiträge gemäß Abs. 1 sind auch von Überlassern ohne Sitz in Öster-
reich für nach Österreich überlassene Arbeitnehmer an den Fonds zu entrichten.
Beitragsgrundlage ist das Entgelt des Arbeitnehmers (§ 17 Abs. 3 Z 5), jedoch
höchstens bis zu einem Betrag, der der gemäß § 45 ASVG festgelegten Höchst-
beitragsgrundlage entspricht.

(3) Für die Einhebung der Beiträge und Sonderbeiträge gemäß Abs. 1 gelten
die Vorschriften der gesetzlichen Krankenversicherung über den Abzug des Ver-
sicherungsbeitrages vom Entgelt. Die Beiträge sind zusammen mit den Beiträ-
gen zur Sozialversicherung vom zuständigen Sozialversicherungsträger einzu-
heben und an den Fonds weiterzuleiten.

(4) Die Beiträge für vom Ausland überlassene Arbeitnehmer, die nicht der
Sozialversicherungspflicht in Österreich unterliegen, sind vom Überlasser an
den Fonds zu entrichten. Der Fonds kann mit der Beitragseinhebung einen
Dienstleister beauftragen. Kommt der Überlasser der Verpflichtung zur Beitrags-
entrichtung nicht nach, hat der Fonds bzw. der Dienstleister die offenen Beiträge
im Gerichtsweg einzuklagen. Zuständiges Gericht ist das Arbeits- und Sozial-
gericht Wien.

(5) Die zuständigen Sozialversicherungsträger sind berechtigt, als Abgeltung
für deren Aufwendungen eine Vergütung von den eingehobenen (überwiese-
nen) Beiträgen (Sonderbeiträgen) in Höhe von 0,5 vH einzubehalten.

(6) Die einem Dienstleister (§ 22c Abs. 5) aus der Einhebung der Beiträge
nach Abs. 4 und aus der Abwicklung der übertragenen Tätigkeiten entstehenden
Aufwendungen sind aus Mitteln des Fonds nach folgenden Grundsätzen zu
erstatten: Aufwendungen für vom Dienstleister beauftragte Leistungen sind nach
Anfall zu ersetzen. Für die Erbringung von Leistungen durch den Dienstleister ge-

1) Ab 1. 7. 2020: „Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz des Amtes für Betrugsbekämpfung
(Zentrale Koordinationsstelle)“ (BGBl. I Nr. 102/2019).
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bührt diesem eine einmalige Vergütung für die Ersteinrichtung sowie eine jährli-
che Vergütung, die durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz nach Anhörung des Fonds und des Dienstleisters fest-
zulegen sind. Diese Vergütungen unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

(7) Vom Bund nach Maßgabe des § 6a des Arbeitsmarktpolitik-Finanzie-
rungsgesetzes (AMPFG), BGBl. Nr. 315/1994, an den Fonds überwiesene Mittel
sind für Zwecke der Weiterbildung zu verwenden und können bis Ende 2016
auch für andere Aufgaben des Fonds verwendet werden.

(8) Der Fonds kann auch von Dritten Beiträge zur Erfüllung seiner Aufgaben
einnehmen.

(9) Die Pflicht zur Entrichtung von Beiträgen nach Abs. 1 und 2 ruht, wenn
und soweit gemäß § 10 Abs. 1 letzter Satz die im Beschäftigerbetrieb geltenden
sonstigen verbindlichen Bestimmungen allgemeiner Art anzuwenden sind.

Aufsicht

§ 22e. (1) Die Aufsicht des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz erstreckt sich auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen
sowie die Gebarung des Fonds unter Beachtung der Grundsätze der Sparsam-
keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

(2) Der Vorstand ist verpflichtet dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz auf Verlangen alle für die Wahrnehmung der Aufsicht erfor-
derlichen Auskünfte zu geben und die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung
zu stellen.

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz oder ein
von ihm damit betrauter Vertreter ist berechtigt, an den Sitzungen der Organe
des Fonds teilzunehmen.

Auflösung des Fonds

§ 22f. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
hat den Fonds nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen aufzu-
lösen, wenn

1. kein Fondsvermögen mehr vorhanden ist,
2. das Fondsvermögen zur Erfüllung des Fondszweckes nicht hinreichend ist

und eine Zuführung zusätzlicher Mittel nicht in Betracht kommt, oder
3. der Zweck des Fonds nicht erreicht wird.
(2) Das bei Auflösung noch vorhandene Fondsvermögen ist auf die den Bei-

trag gemäß § 22d zahlenden Überlasser anteilsmäßig aufzuteilen oder – sofern
eine Aufteilung unwirtschaftlich wäre – der entsprechenden kollektivvertrags-
fähigen Körperschaft der Arbeitgeber zu übertragen.

Strafbestimmung

§ 22g. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertre-
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tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 1000 E bis
zu 5000 E, im Wiederholungsfall von 2000 E bis zu 10000 E zu bestrafen, wer
als Überlasser die Beiträge an den Fonds nach § 22d Abs. 1 und Abs. 2 nicht
entrichtet, es sei denn dass diese Verpflichtung gemäß § 22d Abs. 9 ruht.

(2) Bei grenzüberschreitender Überlassung gilt die Verwaltungsübertretung
als in dem Sprengel der Bezirksverwaltungsbehörde begangen, in dem der
Arbeits(Einsatz)ort der nach Österreich entsandten Arbeitnehmer liegt, bei
wechselnden Arbeits(Einsatz)orten am Ort der Kontrolle.

Abschnitt VI

Schlussbestimmungen

In-Kraft-Treten

§ 23. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1988 in Kraft.
(2) § 1 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 460/1993 tritt

mit 1. Juli 1993 in Kraft.
(3) Die §§ 1 Abs. 3, 13 Abs. 4 und 5, 15, 17, 18 Abs. 1, 19 Abs. 1 bis 3, 20

Abs. 1, 21 Abs. 1 und 22 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 314/1994 treten mit 1. Juli 1994 in Kraft. Bis zum In-Kraft-Treten des § 5 Z 1
lit. b des Bundessozialämtergesetzes (Art. 33 des Arbeitsmarktservice-Begleit-
gesetzes, BGBl. Nr. 314/1994) obliegen die Aufgaben und Befugnisse der Bun-
desämter für Soziales und Behindertenwesen den jeweiligen Landesgeschäfts-
stellen des Arbeitsmarktservice.

(4) Die §§ 1, 10a, 12a, 13, 16a und 17 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 120/1999 treten mit 1. Oktober 1999 in Kraft und sind auf Sachver-
halte anzuwenden, die sich nach dem 30. September 1999 ereignen.

(5) § 11 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000 tritt
mit 1. Juli 2000 in Kraft.

(6) § 22 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2001 tritt
mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(7) Die §§ 6, 13, 15, 17, 19, 20 und 21 in der Fassung des Konjunkturbele-
bungsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 68, treten mit 1. Juli 2002 in Kraft.

(8) Die §§ 1 Abs. 3, 13 Abs. 2 Z 2, 17 Abs. 1, 18 Abs. 1 sowie die §§ 24 bis 26
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2002, treten mit dem auf
die Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Monatsersten in Kraft.

(9) § 10 Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/
2005 treten mit 1. August 2005 in Kraft.

(10) § 17 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2005
tritt mit 1. September 2005 in Kraft.

(11) § 14 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2008 tritt
mit 1. Juli 2008 in Kraft.

(12) § 14 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2009 tritt
mit 1. August 2009 in Kraft.
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(13) § 1, § 17 und § 20 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 24/2011 treten mit 1. Mai 2011 in Kraft.

(14) § 26 Z 3 in der Fassung des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/
2012, tritt mit 1. Juli 2012 in Kraft; gleichzeitig tritt § 26 Z 2 außer Kraft.

(15) § 1 Abs. 2, Abs. 2a, Abs. 4a und Abs. 5, § 5 Abs. 1, § 6a samt Über-
schrift, § 7 Abs. 2, § 10 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 6, § 10a samt Überschrift, § 11,
§ 12, § 12a, § 14 Abs. 1, § 15 Abs. 1, die Überschrift vor § 17, § 17 Abs. 3 bis
Abs. 5 und Abs. 7, § 18, § 20 Abs. 1 und Abs. 4, § 21 Abs. 1 und Abs. 2 Z 3, § 26
sowie Abschnitt V und VI in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/
2012 treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft. Die Entsendung und Bestellung der
Organmitglieder sowie die Konstituierung der Organe des Sozial- und Weiter-
bildungsfonds mit Wirkung zum 1. Jänner 2013 kann bereits ab dem auf die
Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2012 folgenden Tag erfol-
gen. Die Verpflichtung zur Beitragsleistung gemäß § 22d Abs. 1 und 2 tritt hin-
sichtlich überlassener Arbeiter mit 1. Jänner 2013 und hinsichtlich überlassener
Angestellter mit 1. Jänner 2017 in Kraft.

(16) § 22 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2012 tritt mit
1. Jänner 2013 in Kraft und ist auf Sachverhalte, die sich nach Ablauf des
31. Dezember 2012 ereignen, anzuwenden. Auf Sachverhalte, die sich vor
Ablauf des 31. Dezember 2012 ereignet haben, ist § 22 weiterhin in der Fassung
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes anzuwenden.

(17) § 10 Abs. 1a und § 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 98/2012 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

(18) § 22a Abs. 1 und § 22c Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 94/2014 treten rückwirkend mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

(19) § 13 Abs. 2 Z 2 und Abs. 4 Z 2, § 17 Abs. 2 bis 4, 6 und 7, § 22c Abs. 6
und § 22d Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2014 tre-
ten mit 1. Jänner 2015 in Kraft.

(20) § 22 Abs. 1 Z 2 und Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 94/2014 tritt mit 1. Jänner 2015 in Kraft und ist auf Sachverhalte, die sich
nach Ablauf des 31. Dezember 2014 ereignen, anzuwenden.

(21) § 22 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2016 tritt
mit 1. Jänner 2017 in Kraft.

(22) § 22d Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2017
tritt mit 1. April 2017 in Kraft.

(23) § 13 Abs. 7 Z 2 und § 22c Abs. 6 und Abs. 7 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 100/2018 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft.

(24) § 22d Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzblattes BGBl. I Nr. 21/
2019 tritt mit 1. April 2019 in Kraft.

(24) (Anm.: richtig: (25)) § 20 Abs. 1 und 3, § 22 Abs. 5 und § 22c Abs. 8,
jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2019, treten mit
1. Juli 2020 in Kraft.

(26) § 10 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 132/2021
tritt mit dem Tag in Kraft, mit dem die Änderung des § 1159 ABGB, JGS
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Nr. 946/1811 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2017 in Kraft
tritt.

(27) Die §§ 1 Abs. 2 Z 2, 1 Abs. 2a, 12a in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 174/2021 treten mit 1. September 2021 in Kraft und sind auf Sach-
verhalte anzuwenden, die sich nach dem 31. August 2021 ereignen. § 12a in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 174/2021 gilt nicht für Arbeitneh-
mer im Sinne des § 1 Abs. 9 LSD-BG.

(28) § 12a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 174/2021 gilt ab
dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2022 auch für Arbeit-
nehmer im Sinne des § 1 Abs. 9 LSD-BG.

Außerkrafttreten

§ 23a. (1) § 10a samt Überschrift in der in der Fassung vor dem Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 44/2016 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2016 außer Kraft.

(2) § 17 Abs. 2 bis 7 und § 22 Abs. 1 Z 2 in der Fassung vor dem Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 44/2016 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2016 mit der
Maßgabe außer Kraft, dass diese Bestimmungen auf Sachverhalte weiter An-
wendung finden, die sich vor dem 1. Jänner 2017 ereignet haben.

Sprachliche Gleichbehandlung

§ 24. Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen
nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Män-
ner in gleicher Weise.

Verweisungen

§ 25. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze ohne Bezugnahme auf eine bestimmte Fassung verwiesen wird, sind
diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Vollziehung

§ 26. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:
1. hinsichtlich des § 7 Abs. 1 in Bezug auf das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz

der Bundesminister für Justiz;
2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Arbeit,

Soziales und Konsumentenschutz.
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Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz – AVRAG
Bundesgesetz, mit dem arbeitsvertragsrechtliche

Bestimmungen an das EG-Recht angepaßt und das
Angestelltengesetz, das Gutsangestelltengesetz und das

Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz geändert werden
BGBl. Nr. 459/1993
BGBl. Nr. 917/1993
BGBl. Nr. 450/1994
BGBl. Nr. 895/1995
BGBl. Nr. 754/1996
BGBl. I Nr. 9/1997
BGBl. I Nr. 139/1997
BGBl. I Nr. 120/1999
BGBl. I Nr. 179/1999
BGBl. I Nr. 44/2000 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 2/2001 (Art. X),
BGBl. I Nr. 98/2001 (Art. 154),
BGBl. I Nr. 52/2002,
BGBl. I Nr. 68/2002 (Art. 6),
BGBl. I Nr. 89/2002 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 100/2002 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 8/2005 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 103/2005 (Art. VI),
BGBl. I Nr. 36/2006 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 103/2005 (Art. VI),
BGBl. I Nr. 36/2006 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 78/2007 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 104/2007 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 90/2009 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 135/2009 (Art. 17),
BGBl. I Nr. 150/2009 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 29/2010 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 24/2011 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 152/2011 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 98/2012 (Art. 4),
BGBl. I Nr. 67/2013 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 71/2013 (Art. 23),
BGBl. I Nr. 107/2013 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 138/2013 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 94/2014 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 113/2015 (Art. 6),
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BGBl. I Nr. 44/2016 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 30/2017 (Art. 5),
BGBl. I Nr. 54/2018 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 100/2018 (Art. 40),
BGBl. I Nr. 93/2019 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 12/2020 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 16/2020 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 23/2020 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 72/2020,
BGBl. I Nr. 107/2020,
BGBl. I Nr. 131/2020 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 61/2021 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 174/2021 (Art. 3),
BGBl. I Nr. 180/2021,
BGBl. I Nr. 213/2021,
BGBl. I Nr. 115/2022,
BGBl. I Nr. 162/2022,
BGBl. I Nr. 230/2022.

Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für Arbeitsverhältnisse, die auf einem pri-
vatrechtlichen Vertrag beruhen.

(2) Ausgenommen sind Arbeitsverhältnisse
1. zu Ländern, Gemeindeverbänden und Gemeinden;
2. der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter im Sinne des Landarbeitsge-

setzes 1984, BGBl. Nr. 287;
3. zum Bund, auf die dienstrechtliche Vorschriften anzuwenden sind, welche

den Inhalt der Arbeitsverhältnisse zwingend regeln;
4. zu Stiftungen, Anstalten oder Fonds, auf die das Vertragsbedienstetenge-

setz 1948 (VBG), BGBl. Nr. 86, gemäß § 1 Abs. 2 VBG sinngemäß anzu-
wenden ist.

(3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Beschäftigungsverhältnisse, auf die
das Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961, anzuwenden ist.

(4) Auf Arbeitsverhältnisse, für die das Hausgehilfen- und Hausangestellten-
gesetz (HGHAG), BGBl. Nr. 235/1962, gilt, finden die §§ 2, 2c, 2d, 11 bis 14b,
für Hausgehilfen und Hausangestellte von physischen Personen finden auch die
§§ 3 bis 6 keine Anwendung.

Schriftliche Aufzeichnung des Inhalts des Arbeitsvertrages

§ 2. (1) Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer unverzüglich nach Beginn
des Arbeitsverhältnisses eine schriftliche Aufzeichnung über die wesentlichen
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Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag (Dienstzettel) auszuhändigen. Sol-
che Aufzeichnungen sind von Stempel- und unmittelbaren Gebühren befreit.

(2) Der Dienstzettel hat folgende Angaben zu enthalten:
1. Name und Anschrift des Arbeitgebers,
2. Name und Anschrift des Arbeitnehmers,
3. Beginn des Arbeitsverhältnisses,
4. bei Arbeitsverhältnissen auf bestimmte Zeit das Ende des Arbeitsverhält-

nisses,
5. Dauer der Kündigungsfrist, Kündigungstermin,
6. gewöhnlicher Arbeits(Einsatz)ort, erforderlichenfalls Hinweis auf wech-

selnde Arbeits(Einsatz)orte,
7. allfällige Einstufung in ein generelles Schema,
8. vorgesehene Verwendung,
9. die betragsmäßige Höhe des Grundgehalts oder -lohns, weitere Entgelt-

bestandteile wie z.B. Sonderzahlungen, Fälligkeit des Entgelts,
10. Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes,
11. vereinbarte tägliche oder wöchentliche Normalarbeitszeit des Arbeitneh-

mers, sofern es sich nicht um Arbeitsverhältnisse handelt, auf die das
Hausbesorgergesetz, BGBl. Nr. 16/1970, anzuwenden ist, und

12. Bezeichnung der auf den Arbeitsvertrag allenfalls anzuwendenden Nor-
men der kollektiven Rechtsgestaltung (Kollektivvertrag, Satzung, Min-
destlohntarif, festgesetzte Lehrlingsentschädigung, Betriebsvereinba-
rung) und Hinweis auf den Raum im Betrieb, in dem diese zur Einsicht-
nahme aufliegen,

13. Name und Anschrift der Betrieblichen Vorsorgekasse (BV-Kasse) des Ar-
beitnehmers oder für Arbeitnehmer, die dem Bauarbeiter-Urlaubs- und
Abfertigungsgesetz (BUAG), BGBl. Nr. 414/1972, unterliegen, Name und
Anschrift der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse.

(3) Hat der Arbeitnehmer seine Tätigkeit länger als einen Monat im Ausland
zu verrichten, so hat der vor der Aufnahme der Auslandstätigkeit auszuhändi-
gende Dienstzettel oder schriftliche Arbeitsvertrag zusätzlich folgende Angaben
zu enthalten:

1. voraussichtliche Dauer der Auslandstätigkeit,
2. Währung, in der das Entgelt auszuzahlen ist, sofern es nicht in Euro aus-

zuzahlen ist,
3. allenfalls Bedingungen für die Rückführung nach Österreich und
4. allfällige zusätzliche Vergütung für die Auslandstätigkeit.
(4) Keine Verpflichtung zur Aushändigung eines Dienstzettels besteht, wenn
1. die Dauer des Arbeitsverhältnisses höchstens einen Monat beträgt oder
2. ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt wurde, der alle in Abs. 2 und

3 genannten Angaben enthält, oder
3. bei Auslandstätigkeit die in Abs. 3 genannten Angaben in anderen schrift-

lichen Unterlagen enthalten sind.
(5) Die Angaben gemäß Abs. 2 Z 5, 6, 9 (ausgenommen die Angaben zum

Grundgehalt oder -lohn), 10 und 11 und Abs. 3 Z 2 bis 4 können auch durch Ver-
weisung auf die für das Arbeitsverhältnis geltenden Bestimmungen in Gesetzen
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oder in Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder in betriebsüblich ange-
wendeten Reiserichtlinien erfolgen.

(6) Jede Änderung der Angaben gemäß Abs. 2 und 3 ist dem Arbeitnehmer
unverzüglich, spätestens jedoch einen Monat nach ihrer Wirksamkeit schriftlich
mitzuteilen, es sei denn, die Änderung

1. erfolgte durch Änderung von Gesetzen oder Normen der kollektiven
Rechtsgestaltung, auf die gemäß Abs. 5 verwiesen wurde oder die den
Grundgehalt oder -lohn betreffen oder

2. ergibt sich unmittelbar aus der dienstzeitabhängigen Vorrückung in der
selben Verwendungs- oder Berufsgruppe der anzuwendenden Norm der
kollektiven Rechtsgestaltung.

(7) Hat das Arbeitsverhältnis bereits bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
bestanden, so ist dem Arbeitnehmer auf sein Verlangen binnen zwei Monaten
ein Dienstzettel gemäß Abs. 1 bis 3 auszuhändigen. Eine solche Verpflichtung
des Arbeitgebers besteht nicht, wenn ein früher ausgestellter Dienstzettel oder
ein schriftlicher Arbeitsvertrag alle nach diesem Bundesgesetz erforderlichen
Angaben enthält.

(8) § 2 gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, auf die § 11 des Arbeitskräfteüberlas-
sungsgesetzes (AÜG), BGBl. Nr. 196/1988, anzuwenden ist.

§ 2a. Vorteile aus Beteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers oder mit
diesem verbundenen Konzernunternehmen und Optionen auf den Erwerb von
Arbeitgeberaktien sind nicht in die Bemessungsgrundlagen für Entgeltfortzah-
lungsansprüche und Beendigungsansprüche einzubeziehen.

§ 2b. (1) Arbeitnehmer mit einem auf bestimmte Zeit abgeschlossenen Ar-
beitsverhältnis dürfen gegenüber Arbeitnehmern mit einem auf unbestimmte
Zeit abgeschlossenen Arbeitsverhältnis nicht benachteiligt werden, es sei denn,
sachliche Gründe rechtfertigen eine unterschiedliche Behandlung.

(2) Der Arbeitgeber hat Arbeitnehmer mit einem auf bestimmte Zeit abge-
schlossenen Arbeitsverhältnis über im Unternehmen oder Betrieb frei werdende
Arbeitsverhältnisse auf unbestimmte Zeit zu informieren. Die Information kann
durch allgemeine Bekanntgabe an einer geeigneten, für den Arbeitnehmer leicht
zugänglichen Stelle im Unternehmen oder Betrieb erfolgen.

Konkurrenzklausel

§ 2c. (1) Eine Vereinbarung, durch die der/die Arbeitnehmer/in, auf dessen/
deren Arbeitsverhältnis das Angestelltengesetz (AngG), BGBl. Nr. 292/1921,
nicht anzuwenden ist, für die Zeit nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
in der Erwerbstätigkeit beschränkt wird (Konkurrenzklausel), ist nur insoweit
wirksam, als:

1. der/die Arbeitnehmer/in im Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung
nicht minderjährig ist;

2. sich die Beschränkung auf die Tätigkeit des Arbeitnehmers oder der Ar-
beitnehmerin in dem Geschäftszweig des Arbeitgebers oder der Arbeit-
geberin bezieht und den Zeitraum eines Jahres nicht übersteigt; und
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3. die Beschränkung nicht nach Gegenstand, Zeit oder Ort und im Verhältnis
zu dem geschäftlichen Interesse, das der/die Arbeitgeber/in an ihrer Ein-
haltung hat, eine unbillige Erschwerung des Fortkommens des Arbeitneh-
mers oder der Arbeitnehmerin enthält.

(2) Eine Vereinbarung nach Abs. 1 ist unwirksam, wenn sie im Rahmen eines
Arbeitsverhältnisses getroffen wird, bei dem das für den letzten Monat des Ar-
beitsverhältnisses gebührende Entgelt das Zwanzigfache der Höchstbeitrags-
grundlage nach § 45 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG),
BGBl. Nr. 189/1955, nicht übersteigt. Allfällige Sonderzahlungen sind bei der Er-
mittlung des Entgelts im Sinne des ersten Satzes außer Acht zu lassen.

(3) Hat der/die Arbeitgeber/in durch schuldbares Verhalten dem/der Arbeit-
nehmer/in begründeten Anlass zum vorzeitigen Austritt oder zur Kündigung des
Arbeitsverhältnisses gegeben, so kann er/sie die durch die Konkurrenzklausel
begründeten Rechte gegen den/die Arbeitnehmer/in nicht geltend machen.

(4) Das gleiche gilt, wenn der/die Arbeitgeber/in das Arbeitsverhältnis löst, es
sei denn, dass der/die Arbeitnehmer/in durch schuldbares Verhalten hiezu be-
gründeten Anlass gegeben oder dass der/die Arbeitgeber/in bei der Auflösung
des Arbeitsverhältnisses erklärt hat, während der Dauer der Beschränkung dem/
der Arbeitnehmer/in das ihm/ihr zuletzt zukommende Entgelt zu leisten.

(5) Eine für den Fall des Zuwiderhandelns gegen die Konkurrenzklausel ver-
einbarte Konventionalstrafe ist nur insoweit wirksam, als diese das Sechsfache
des für den letzten Monat des Arbeitsverhältnisses gebührenden Nettomonats-
entgelts nicht übersteigt. Allfällige Sonderzahlungen sind bei der Berechnung
des Nettoentgelts im Sinne des ersten Satzes außer Acht zu lassen. Hat der/die
Arbeitnehmer/in für den Fall des Zuwiderhandelns gegen die Konkurrenzklausel
eine Konventionalstrafe versprochen, so kann der/die Arbeitgeber/in nur die ver-
wirkte Konventionalstrafe verlangen. Der Anspruch auf Erfüllung oder auf Ersatz
eines weiteren Schadens ist ausgeschlossen.

Ausbildungskostenrückersatz

§ 2d. (1) Ausbildungskosten sind die vom Arbeitgeber tatsächlich aufge-
wendeten Kosten für jene erfolgreich absolvierte Ausbildung, die dem Arbeitneh-
mer Spezialkenntnisse theoretischer und praktischer Art vermittelt, die dieser
auch bei anderen Arbeitgebern verwerten kann. Einschulungskosten sind keine
Ausbildungskosten.

(2) Eine Rückerstattung ist nur hinsichtlich von Ausbildungskosten nach
Abs. 1 in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer zulässig. Die Vereinbarung der Rückforderung des während einer Ausbil-
dung nach Abs. 1 fortgezahlten Entgelts ist hingegen zulässig, sofern der Arbeit-
nehmer für die Dauer der Ausbildung von der Dienstleistung freigestellt ist.

(3) Eine Verpflichtung zur Rückerstattung von Ausbildungskosten besteht
insbesondere dann nicht, wenn:

1. der Arbeitnehmer im Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung minder-
jährig ist und nicht die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters des Min-
derjährigen dazu vorliegt;
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2. das Arbeitsverhältnis nach mehr als vier Jahren, in besonderen Fällen
nach mehr als acht Jahren nach dem Ende der Ausbildung nach Abs. 1
oder vorher durch Fristablauf (Befristung) geendet hat, und

3. die Höhe der Rückerstattungsverpflichtung nicht aliquot, berechnet für je-
des zurückgelegte Monat vom Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung
bis zum Ende der zulässigen Bindungsdauer, vereinbart wird.

(4) Der Anspruch auf Ausbildungskostenrückersatz besteht dann nicht, wenn
das Arbeitsverhältnis

1. während der Probezeit im Sinne des § 19 Abs. 2 AngG oder gleichlauten-
der sonstiger gesetzlicher Regelungen,

2. durch unbegründete Entlassung,
3. durch begründeten vorzeitigen Austritt,
4. durch Entlassung wegen dauernder Arbeitsunfähigkeit nach § 27 Z 2

AngG oder § 82 lit. b. Gewerbeordnung 1859, RGBl. Nr. 227, oder
5. durch Kündigung durch den Arbeitgeber, es sei denn, der Arbeitnehmer

hat durch schuldhaftes Verhalten dazu begründeten Anlass gegeben,
endet.

Konventionalstrafen

§ 2e. Konventionalstrafen unterliegen dem richterlichen Mäßigungsrecht.

Abrechnung der Bezüge

§ 2 f. (1) Dem/Der Arbeitnehmer/in ist bei Fälligkeit des Entgelts eine
schriftliche, übersichtliche, nachvollziehbare und vollständige Abrechnung von
Entgelt und Aufwandsentschädigungen zu übermitteln. Die Abrechnung kann
dem/der Arbeitnehmer/in auch auf elektronischem Weg zur Verfügung gestellt
werden.

(2) Der/die Arbeitgeber/in hat dem/der Arbeitnehmer/in eine Kopie der An-
meldung zur Sozialversicherung gemäß § 33 ASVG unverzüglich auszuhän-
digen.

Entgelt bei Pauschalentgeltvereinbarungen

§ 2g. Enthält der Arbeitsvertrag oder der Dienstzettel das Entgelt als Ge-
samtsumme, die Grundgehalt oder -lohn und andere Entgeltbestandteile ein-
schließt, ohne den Grundgehalt oder -lohn im Sinne des § 2 Abs. 2 Z 9 betrags-
mäßig anzuführen, hat dieser/diese Arbeitnehmer/in zwingend Anspruch auf
den Grundgehalt oder -lohn einschließlich der branchen- und ortsüblichen Über-
zahlungen, der am Arbeitsort vergleichbaren Arbeitnehmer/innen von vergleich-
baren Arbeitgeber/innen gebührt (Ist-Grundgehalt, Ist-Grundlohn). Der Ist-
Grundgehalt oder Ist-Grundlohn ist der Berechnung der abzugeltenden Entgelt-
bestandteile zugrunde zu legen, soweit der Kollektivvertrag in Bezug auf die Be-
rechnung von Entgeltbestandteilen nicht Abweichendes vorsieht, das zwingen-
den gesetzlichen Bestimmungen nicht entgegenstehen darf.
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Homeoffice

§ 2h. (1) Arbeit im Homeoffice liegt vor, wenn eine Arbeitnehmerin oder ein
Arbeitnehmer regelmäßig Arbeitsleistungen in der Wohnung erbringt.

(2) Arbeit im Homeoffice ist zwischen der Arbeitnehmerin oder dem Arbeit-
nehmer und der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber aus Beweisgründen schrift-
lich zu vereinbaren.

(3) Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber hat die für das regelmäßige Arbei-
ten im Homeoffice erforderlichen digitalen Arbeitsmittel bereitzustellen. Davon
kann durch Vereinbarung abgewichen werden, wenn die Arbeitgeberin oder der
Arbeitgeber die angemessenen und erforderlichen Kosten für die von der Arbeit-
nehmerin oder dem Arbeitnehmer für die Erbringung der Arbeitsleistung zur Ver-
fügung gestellten digitalen Arbeitsmittel trägt. Die Kosten können auch pauscha-
liert abgegolten werden.

(4) Die Vereinbarung nach Abs. 2 kann von einer Arbeitsvertragspartei bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
zum Letzten eines Kalendermonats gelöst werden. Die Vereinbarung kann eine
Befristung sowie Kündigungsregelungen beinhalten.

Übergang von Unternehmen, Betrieben oder
Betriebsteilen auf einen anderen Inhaber

§ 3. (1) Geht ein Unternehmen, Betrieb oder Betriebsteil auf einen anderen
Inhaber über (Betriebsübergang), so tritt dieser als Arbeitgeber mit allen Rech-
ten und Pflichten in die im Zeitpunkt des Überganges bestehenden Arbeitsver-
hältnisse ein.

(2) Abs. 1 gilt nicht im Fall eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwal-
tung oder eines Konkursverfahrens des Veräußerers.

(3) Bei Betriebsübergang nach Abs. 1 bleiben die Arbeitsbedingungen auf-
recht, es sei denn, aus den Bestimmungen über den Wechsel der Kollektiv-
vertragsangehörigkeit (§ 4), die betrieblichen Pensionszusagen (§ 5) und die
Weitergeltung von Betriebsvereinbarungen (§§ 31 und 32 des Arbeitsverfas-
sungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974) ergibt sich anderes. Der Erwerber hat dem
Arbeitnehmer jede auf Grund des Betriebsüberganges erfolgte Änderung der Ar-
beitsbedingungen unverzüglich mitzuteilen.

(4) Der Arbeitnehmer kann dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses wi-
dersprechen, wenn der Erwerber den kollektivvertraglichen Bestandschutz (§ 4)
oder die betrieblichen Pensionszusagen (§ 5) nicht übernimmt. Der Widerspruch
hat innerhalb eines Monats ab Ablehnung der Übernahme oder bei Nichtäuße-
rung des Erwerbers zum Zeitpunkt des Betriebsüberganges innerhalb eines Mo-
nats nach Ablauf einer vom Arbeitnehmer gesetzten angemessenen Frist zur
Äußerung zu erfolgen. Widerspricht der Arbeitnehmer, so bleibt sein Arbeitsver-
hältnis zum Veräußerer unverändert aufrecht.

(5) Werden durch den nach Betriebsübergang anzuwendenden Kollektivver-
trag oder die nach Betriebsübergang anzuwendenden Betriebsvereinbarungen
Arbeitsbedingungen wesentlich verschlechtert, so kann der Arbeitnehmer inner-
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halb eines Monats ab dem Zeitpunkt, ab dem er die Verschlechterung erkannte
oder erkennen mußte, das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen
oder der kollektivvertraglichen Kündigungsfristen und -termine lösen. Dem Ar-
beitnehmer stehen die zum Zeitpunkt einer solchen Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses gebührenden Ansprüche wie bei einer Arbeitgeberkündigung zu.

(6) Der Arbeitnehmer kann innerhalb eines Monats ab Kenntnis der Änderun-
gen seiner Arbeitsbedingungen im Sinne des Abs. 5 auf Feststellung der we-
sentlichen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen klagen. Ebenso kann ein
Feststellungsverfahren nach § 54 des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes,
BGBl. Nr. 104/1985, innerhalb eines Monats ab Kenntnis der Änderungen der
Arbeitsbedingungen eingeleitet werden. Hat das Gericht eine wesentliche Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen festgestellt, kann der Arbeitnehmer in-
nerhalb eines Monats ab Rechtskraft des Urteils das Arbeitsverhältnis nach
Abs. 5 auflösen.

Informationspflicht

§ 3a. Besteht in einem Unternehmen oder Betrieb keine Arbeitnehmervertre-
tung, so hat der Veräußerer oder der Erwerber die vom Betriebsübergang betrof-
fenen Arbeitnehmer im Vorhinein über

1. den Zeitpunkt bzw. den geplanten Zeitpunkt des Übergangs,
2. den Grund des Übergangs,
3. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für

die Arbeitnehmer sowie
4. die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen

schriftlich zu informieren. Diese Information kann auch durch Aushang an einer
geeigneten, für den Arbeitnehmer leicht zugänglichen Stelle im Unternehmen
oder Betrieb erfolgen.

Betriebsübergang und Kollektivvertragsangehörigkeit

§ 4. (1) Nach Betriebsübergang hat der Erwerber die in einem Kollektivver-
trag vereinbarten Arbeitsbedingungen bis zur Kündigung oder zum Ablauf des
Kollektivvertrages oder bis zum Inkrafttreten oder bis zur Anwendung eines an-
deren Kollektivvertrages in dem gleichen Maße aufrechtzuerhalten, wie sie in
dem Kollektivvertrag für den Veräußerer vorgesehen waren. Die Arbeitsbedin-
gungen dürfen zum Nachteil des Arbeitnehmers durch Einzelarbeitsvertrag in-
nerhalb eines Jahres nach Betriebsübergang weder aufgehoben noch be-
schränkt werden.

(2) Durch den Wechsel der Kollektivvertragsangehörigkeit infolge des Be-
triebsüberganges darf das dem Arbeitnehmer vor Betriebsübergang für die
regelmäßige Arbeitsleistung in der Normalarbeitszeit gebührende kollektivver-
tragliche Entgelt nicht geschmälert werden. Kollektivvertragliche Regelungen
über den Bestandschutz des Arbeitsverhältnisses werden Inhalt des Arbeits-
vertrages zwischen Arbeitnehmer und Erwerber, wenn das Unternehmen des
Veräußerers im Zusammenhang mit dem Betriebsübergang nicht weiter be-
steht.
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Betriebsübergang und betriebliche Pensionszusage

§ 5. (1) Eine auf Einzelvereinbarung beruhende betriebliche Pensionszu-
sage wird Inhalt des Arbeitsvertrages zwischen Arbeitnehmer und Erwerber,
wenn der Erwerber Gesamtrechtsnachfolger ist. Liegt keine Gesamtrechtsnach-
folge vor, kann der Erwerber durch rechtzeitigen Vorbehalt die Übernahme einer
solchen betrieblichen Pensionszusage ablehnen.

(2) Hat der Betriebsübergang den Wegfall der betrieblichen Pensionszu-
sage zur Folge und hat der Arbeitnehmer dem Übergang seines Arbeitsverhält-
nisses im Falle des Abs. 1 Satz 2 nicht widersprochen, so endet mit dem Zeit-
punkt des Betriebsüberganges der Erwerb neuer Pensionsanwartschaften. Der
Arbeitnehmer hat gegen den Veräußerer Anspruch auf Abfindung der bisher er-
worbenen Anwartschaften als Unverfallbarkeitsbetrag im Sinne des Betriebs-
pensionsgesetzes (BPG), Artikel I des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 282/1990.
Bei beitragsorientierten Zusagen errechnet sich dieser Betrag nach dem BPG,
bei direkten Leistungszusagen, leistungsorientierten Pensionskassenzusagen
oder leistungsorientierten Versicherungsverträgen (betriebliche Kollektivversi-
cherung, Lebensversicherung) nach dem Teilwertverfahren und den bei der Bil-
dung der Rückstellung anzuwendenden versicherungsmathematischen Grund-
sätzen. Für die Berechnung ist einerseits das Alter zum Zeitpunkt der Erteilung
der Zusage, andererseits das Anfallsalter heranzuziehen. Der Rechnungszins-
satz beträgt grundsätzlich 7%. Bei Pensionszusagen, die eine rechtsverbindli-
che Valorisierung vorsehen, ist jedoch der Barwert der künftigen Pensionsleis-
tungen unter Zugrundelegung eines Rechnungszinssatzes von 3% zu berech-
nen. Im Fall einer leistungsorientierten Pensionskassenzusage oder eines leis-
tungsorientierten Versicherungsvertrages wird von dem so errechneten Betrag
der sich nach den Rechnungsvorschriften der Pensionskasse oder der Versi-
cherungsunternehmung ergebende Unverfallbarkeitsbetrag nach dem BPG ab-
gezogen.

(3) Der Arbeitnehmer kann über den Betrag nach Abs. 2 im Sinne des BPG
verfügen, wobei er die Auszahlung dieses Betrages unabhängig von dessen
Höhe vom Veräußerer verlangen kann.

(4) Im übrigen gelten hinsichtlich der erworbenen Anwartschaften die Vor-
schriften des BPG mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses der Betriebsübergang tritt.

Beachte für folgende Bestimmung
Zum Bezugszeitraum vgl. § 19 Abs. 1 Z 12.

Haftung bei Betriebsübergang

§ 6. (1) Sofern andere gesetzliche Regelungen oder Gläubigerschutzbe-
stimmungen für den Arbeitnehmer nicht günstigeres bestimmen, haften für Ver-
pflichtungen aus einem Arbeitsverhältnis zum Veräußerer, die vor dem Zeitpunkt
des Übergangs begründet wurden, der Veräußerer und der Erwerber zur un-
geteilten Hand, wobei hinsichtlich der Haftung des Erwerbers § 1409 ABGB
anzuwenden ist. Dies gilt insbesondere für Leistungen aus betrieblichen Pensi-
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onszusagen des Veräußerers, die im Zeitpunkt des Betriebsüberganges bereits
erbracht werden.

(2) Für Abfertigungsansprüche, die nach dem Betriebsübergang entstehen,
haftet der Veräußerer fünf Jahre nach dem Betriebsübergang und nur mit jenem
Betrag, der dem fiktiven Abfertigungsanspruch im Zeitpunkt des Betriebsüber-
gangs entspricht. Für Ansprüche auf eine Betriebspension aus einem Leis-
tungsfall nach dem Betriebsübergang haftet der Veräußerer fünf Jahre nach
dem Betriebsübergang und nur mit jenem Betrag, der den im Zeitpunkt des
Betriebsübergangs bestehenden Pensionsanwartschaften entspricht. Sofern
zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs Rückstellungen gemäß § 211 Abs. 2 des
Handelsgesetzbuches für Abfertigungs- oder Pensionsanwartschaften mit der
dafür nach § 14 Abs. 5 EStG oder § 11 BPG im gesetzlichen Ausmaß zu bilden-
den Wertpapierdeckung oder gleichwertige Sicherungsmittel auf den Erwerber
übertragen werden, haftet der Veräußerer für die im ersten oder zweiten Satz
genannten Beträge nur für eine allfällige Differenz zwischen dem Wert der über-
tragenen Sicherungsmittel und dem Wert der fiktiven Ansprüche jeweils zum
Zeitpunkt des Betriebsübergangs; diese Haftung endet ein Jahr nach dem Be-
triebsübergang. Der Veräußerer hat die betroffenen Arbeitnehmer von der
Übertragung der Sicherungsmittel zu informieren. Der Erwerber hat die vom
Veräußerer übertragene Wertpapierdeckung oder die Sicherungsmittel zumin-
dest in dem in den beiden ersten Sätzen genannten Zeitraum in seinem Vermö-
gen zu halten. Die Wertpapierdeckung oder die Sicherungsmittel dürfen wäh-
rend dieses Zeitraums nur zur Befriedigung von Abfertigungs- oder Betriebs-
pensionsansprüchen der Arbeitnehmer vermindert werden. Die übertragene
Wertpapierdeckung darf während dieses Zeitraums auf die Verpflichtung des
Erwerbers nach § 14 Abs. 5 oder 7 EStG nicht angerechnet werden.

(3) Bei Spaltungen im Sinne des Spaltungsgesetzes, Art. XIII des EU-Gesell-
schaftsrechtsänderungsgesetzes, BGBl. Nr. 304/1996, gilt als Veräußerer jene
Gesellschaft, der die Verbindlichkeiten nach dem Spaltungsplan zuzuordnen sind.

Benachteiligungsverbot

§ 7. Arbeitnehmer, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit im Sinne des Art. 45
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und Art. 1
bis 10 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 Gebrauch machen, dürfen als Reak-
tion auf eine Beschwerde wegen einer Verletzung der durch die Freizügigkeit
gemäß Art. 45 AEUV, Art. 1 bis 10 VO 492/2011 und Art. 1 RL 2014/54 gewähr-
ten Rechte oder wegen der Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung dieser
Rechte weder gekündigt, noch entlassen oder auf andere Weise benachteiligt
werden.

Verhalten bei Gefahr

§ 8. (1) Arbeitnehmer, die bei ernster und unmittelbarer Gefahr für Leben
und Gesundheit den Gefahrenbereich verlassen, dürfen deswegen nicht be-
nachteiligt werden, insbesondere hinsichtlich des Entgelts, der Aufstiegsmög-
lichkeiten und der Versetzung. Das gleiche gilt, wenn sie unter Berücksichtigung
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ihrer Kenntnisse und der zur und Verfügung stehenden technischen Mittel selbst
Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr treffen, wenn sie die sonst zuständigen Per-
sonen nicht erreichen, es sei denn, ihre Handlungsweise war grob fahrlässig.

(2) Wird ein Arbeitnehmer wegen eines Verhaltens gemäß Abs. 1 gekündigt
oder entlassen, kann er diese Kündigung oder Entlassung binnen einer Woche
nach Zugang der Kündigung oder Entlassung bei Gericht anfechten. Der Kläger
hat den Anfechtungsgrund glaubhaft zu machen. Die Klage ist abzuweisen,
wenn bei Abwägung aller Umstände eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür
spricht, daß ein anderes vom Arbeitgeber glaubhaft gemachtes Motiv für die
Kündigung ausschlaggebend war. Gibt das Gericht der Anfechtung statt, so ist
die Kündigung oder Entlassung rechtsunwirksam.

Sicherheitsvertrauenspersonen, Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner

§ 9. (1) Sicherheitsvertrauenspersonen und Arbeitnehmer, die als Sicher-
heitsfachkräfte, Arbeitsmediziner oder als deren Fach- oder Hilfspersonal oder
als arbeitsmedizinischer Fachdienst beschäftigt sind, dürfen vom Arbeitgeber
wegen der Ausübung dieser Tätigkeit, insbesondere hinsichtlich des Entgelts,
der Aufstiegsmöglichkeiten und der Versetzung nicht benachteiligt werden.

(2) Wird ein in Abs. 1 genannter Arbeitnehmer, der nicht dem Kündigungs-
schutz nach § 105 Abs. 3 Z 1 lit. g ArbVG unterliegt, gekündigt oder entlassen,
so kann er diese Kündigung oder Entlassung binnen einer Woche nach Zugang
der Kündigung oder Entlassung anfechten, wenn sie wegen seiner Tätigkeit für
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer erfolgt ist. Der Klä-
ger hat den Anfechtungsgrund glaubhaft zu machen. Die Klage ist abzuweisen,
wenn bei Abwägung aller Umstände eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür
spricht, daß ein anderes vom Arbeitgeber glaubhaft gemachtes Motiv für die
Kündigung ausschlaggebend war. Gibt das Gericht der Anfechtung statt, so ist
die Kündigung oder Entlassung rechtsunwirksam.

(3) Der Arbeitgeber hat vor jeder Kündigung einer Sicherheitsvertrauensper-
son die zuständige gesetzliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer nach-
weislich zu verständigen; bei einer Entlassung hat er diese Verständigung un-
verzüglich vorzunehmen. Ist keine rechtzeitige Verständigung der Interessen-
vertretung der Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber erfolgt, so verlängert sich
die Anfechtungsfrist nach Abs. 2 oder § 105 ArbVG für die Sicherheitsvertrau-
ensperson um den Zeitraum der verspäteten Verständigung, längstens jedoch
auf ein Monat ab Zugang der Kündigung oder Entlassung. Die Rechte des Be-
triebsrates nach § 105 ArbVG werden durch diese Verständigungspflicht des Ar-
beitgebers nicht berührt.

Kontrollmaßnahmen

§ 10. (1) Die Einführung und Verwendung von Kontrollmaßnahmen und
technischen Systemen, welche die Menschenwürde berühren, ist unzulässig, es
sei denn, diese Maßnahmen werden durch eine Betriebsvereinbarung im Sinne
des § 96 Abs. 1 Z 3 ArbVG geregelt oder erfolgen in Betrieben, in denen kein
Betriebsrat eingerichtet ist, mit Zustimmung des Arbeitnehmers.
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(2) Die Zustimmung des Arbeitnehmers kann, sofern keine schriftliche Ver-
einbarung mit dem Arbeitgeber über deren Dauer vorliegt, jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist schriftlich gekündigt werden.

Bildungskarenz

§ 11. (1) Arbeitnehmer und Arbeitgeber können eine Bildungskarenz gegen
Entfall des Arbeitsentgeltes für die Dauer von mindestens zwei Monaten bis zu
einem Jahr vereinbaren, sofern das Arbeitsverhältnis ununterbrochen sechs Mo-
nate gedauert hat. Eine neuerliche Bildungskarenz kann frühestens nach dem
Ablauf von vier Jahren ab dem Antritt der letzten Bildungskarenz (Rahmenfrist)
vereinbart werden. Die Bildungskarenz kann auch in Teilen vereinbart werden,
wobei die Dauer eines Teils mindestens zwei Monate zu betragen hat und die
Gesamtdauer der einzelnen Teile innerhalb der Rahmenfrist, die mit Antritt des
ersten Teils der Bildungskarenz zu laufen beginnt, ein Jahr nicht überschreiten
darf. Bei der Vereinbarung über die Bildungskarenz ist auf die Interessen des
Arbeitnehmers und auf die Erfordernisse des Betriebes Rücksicht zu nehmen. In
Betrieben, in denen ein für den Arbeitnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet
ist, ist dieser auf Verlangen des Arbeitnehmers den Verhandlungen beizuziehen.

(1a) Arbeitnehmer und Arbeitgeber können eine Bildungskarenz für die
Dauer von mindestens zwei Monaten bis zu einem Jahr auch in einem befriste-
ten Arbeitsverhältnis in einem Saisonbetrieb (§ 53 Abs. 6 ArbVG) vereinbaren,
sofern das befristete Arbeitsverhältnis ununterbrochen drei Monate gedauert hat
und jeweils vor dem Antritt einer Bildungskarenz oder einer neuerlichen Bil-
dungskarenz eine Beschäftigung zum selben Arbeitgeber im Ausmaß von min-
destens sechs Monaten vorliegt. Zeiten von befristeten Arbeitsverhältnissen
zum selben Arbeitgeber, die innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren vor An-
tritt der jeweiligen Bildungskarenz und gegebenenfalls nach Rückkehr aus der
mit diesem Arbeitgeber zuletzt vereinbarten Bildungskarenz liegen, sind hin-
sichtlich des Erfordernisses der Mindestbeschäftigungsdauer zusammenzu-
rechnen. Abs. 1 vorletzter und letzter Satz sind anzuwenden.

(2) Für den Anspruch auf sonstige, insbesondere einmalige Bezüge (§ 67
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes – EStG 1988) gilt § 15 f Abs. 1 erster und
zweiter Satz des Mutterschutzgesetzes (MSchG), BGBl. Nr. 221/1979 sinnge-
mäß, für den Urlaubsanspruch gilt § 15 f Abs. 2 MSchG sinngemäß. Soweit nicht
anderes vereinbart ist, bleibt die Zeit der Bildungskarenz bei Rechtsansprüchen
des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin, die sich nach der Dauer der Dienst-
zeit richten, außer Betracht.

(3) Für die Dauer eines in eine Bildungskarenz fallenden Beschäftigungs-
verbotes nach den §§ 3 oder 5 MSchG, einer Karenz nach dem MSchG oder
Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl. Nr. 651/1989, oder anderen gleichartigen
österreichischen Rechtsvorschriften, eines Präsenzdienstes gemäß § 19 oder
eines Ausbildungsdienstes gemäß §§ 37ff des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I
Nr. 146/2001, oder eines Zivildienstes gemäß § 6a des Zivildienstgesetzes,
BGBl. Nr. 679/1986, ist die Vereinbarung über die Bildungskarenz unwirksam.

(3a) Für die Dauer der Rahmenfrist nach Abs. 1 sind Vereinbarungen über
eine Bildungsteilzeit nach § 11a und über eine Freistellung gegen Entfall des Ar-
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beitsentgeltes nach § 12 unwirksam; davon abweichend ist ein einmaliger
Wechsel von Bildungskarenz zu Bildungsteilzeit nach Maßgabe der folgenden
Sätze zulässig. Wurde in der Vereinbarung die höchstzulässige Dauer der Bil-
dungskarenz von einem Jahr nicht ausgeschöpft, kann an Stelle von Bildungs-
karenz für die weitere Dauer der Rahmenfrist Bildungsteilzeit höchstens im zwei-
fachen Ausmaß des nichtausgeschöpften Teils vereinbart werden. Die Mindest-
dauer der Bildungsteilzeit muss vier Monate betragen.

(4) Wird das Arbeitsverhältnis während einer Bildungskarenz beendet, ist bei
der Berechnung einer Abfertigung nach dem Angestelltengesetz (AngG), BGBl.
Nr. 292/1921, dem Arbeiter-Abfertigungsgesetz (ArbAbfG), BGBl. Nr. 107/1979,
und dem Gutsangestelltengesetz (GAngG), BGBl. Nr. 538/1923, oder der Er-
satzleistung gemäß § 10 des Urlaubsgesetzes (UrlG), BGBl. Nr. 390/1976, das
für den letzten Monat vor Antritt der Bildungskarenz gebührende Entgelt zu-
grunde zu legen; bei der Berechnung einer Abfertigung nach dem Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (BUAG), BGBl. Nr. 414/1972, ist für die Be-
rechnung der Monatsentgelte § 13d Abs. 2 BUAG mit der Maßgabe anzuwen-
den, daß das Arbeitsverhältnis mit dem Ablauf des letzten Monats vor Antritt der
Bildungskarenz als beendet gilt.

Bildungsteilzeit

§ 11a. (1) Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen können schriftlich eine
Herabsetzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit des Arbeitnehmers oder der
Arbeitnehmerin um mindestens ein Viertel und höchstens die Hälfte (Bildungs-
teilzeit) für die Dauer von mindestens vier Monaten bis zu zwei Jahren vereinba-
ren, sofern das Arbeitsverhältnis ununterbrochen sechs Monate gedauert hat.
Die in der Bildungsteilzeit vereinbarte wöchentliche Normalarbeitszeit darf zehn
Stunden nicht unterschreiten. Eine neuerliche Bildungsteilzeit kann frühestens
nach dem Ablauf von vier Jahren ab dem Antritt der letzten Bildungsteilzeit (Rah-
menfrist) vereinbart werden. Die Bildungsteilzeit kann auch in Teilen vereinbart
werden, wobei die Dauer eines Teils mindestens vier Monate zu betragen hat
und die Gesamtdauer der einzelnen Teile innerhalb der Rahmenfrist, die mit An-
tritt des ersten Teils der Bildungsteilzeit zu laufen beginnt, zwei Jahre nicht über-
schreiten darf.

(2) Die Vereinbarung nach Abs. 1 hat Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der
Teilzeitbeschäftigung zu enthalten, wobei die betrieblichen Interessen und die
Interessen des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin zu berücksichtigen sind.
In Betrieben, in denen ein für den/die Arbeitnehmer/in zuständiger Betriebsrat
eingerichtet ist, ist dieser auf Verlangen des Arbeitnehmers oder der Arbeitneh-
merin den Verhandlungen beizuziehen.

(3) Für die Dauer der Rahmenfrist nach Abs. 1 sind Vereinbarungen über
eine Bildungskarenz nach § 11 und über eine Freistellung gegen Entfall des Ar-
beitsentgeltes nach § 12 unwirksam; davon abweichend ist ein einmaliger
Wechsel von Bildungsteilzeit zu Bildungskarenz nach Maßgabe der folgenden
Sätze zulässig. Wurde in der Vereinbarung die höchstzulässige Dauer der Bil-
dungsteilzeit von zwei Jahren nicht ausgeschöpft, kann an Stelle von Bildungs-
teilzeit für die weitere Dauer der Rahmenfrist Bildungskarenz höchstens im hal-
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ben Ausmaß des nichtausgeschöpften Teils vereinbart werden. Die Mindest-
dauer der Bildungskarenz muss zwei Monate betragen.

(4) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Bildungsteilzeit, gebühren
dem/der Arbeitnehmer/in sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne
des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung ent-
sprechenden Ausmaß im Kalenderjahr.

(5) Im Übrigen ist § 11 Abs. 1a, Abs. 3 und Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.

Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgeltes

§ 12. Eine Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgeltes für die Dauer von
mindestens sechs Monaten bis zu einem Jahr, für die eine Förderung aus Mitteln
der Arbeitslosenversicherung oder des Arbeitsmarktservice in Anspruch genom-
men wird, ist zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vereinbaren. Im übri-
gen gilt § 11 Abs. 2, 3 und 4.

Solidaritätsprämienmodell

§ 13. (1) Die Bedingungen für eine Herabsetzung der Normalarbeitszeit für
Betriebe oder Betriebsteile unter gleichzeitiger Einstellung von Ersatzarbeits-
kräften durch den Arbeitgeber (Solidaritätsprämienmodell) können in einem
Kollektivvertrag oder, falls ein Kollektivvertrag keine Regelung trifft oder nicht
zur Anwendung kommt, in einer Betriebsvereinbarung festgelegt werden. Die
Herabsetzung der Normalarbeitszeit kann nur auf Grund einer Vereinbarung
zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber innerhalb des vom Kollektiv-
vertrag oder der Betriebsvereinbarung vorgegebenen Rahmens erfolgen.

(2) Hat die Herabsetzung der Normalarbeitszeit nach Abs. 1 zum Zeitpunkt
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses kürzer als zwei Jahre gedauert, so ist
bei der Berechnung einer nach dem AngG, dem ArbAbfG oder dem GAngG zu-
stehenden Abfertigung die frühere Arbeitszeit des Arbeitnehmers vor dem Wirk-
samwerden der Vereinbarung nach Abs. 1 zugrunde zu legen. Bei der Berech-
nung der Abfertigung nach dem BUAG ist bei der Berechnung der Stundenzahl
nach § 13d Abs. 3 BUAG vorzugehen. Hat die Herabsetzung der Normalarbeits-
zeit nach Abs. 1 zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses länger
als zwei Jahre gedauert, kann der Kollektivvertrag oder die Betriebsvereinba-
rung eine andere Berechnung vorsehen.

(3) Im übrigen bleibt § 19d Arbeitszeitgesetz (AZG), BGBl. Nr. 461/1969,
unberührt.

Wiedereingliederungsteilzeit

§ 13a. (1) Ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin kann nach einer min-
destens sechswöchigen ununterbrochenen Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit
oder Unglücksfall (Anlassfall) mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin
schriftlich eine Herabsetzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit um mindes-
tens ein Viertel und höchstens die Hälfte (Wiedereingliederungsteilzeit) für die
Dauer von mindestens einem Monat bis zu sechs Monaten vereinbaren, sofern
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das Arbeitsverhältnis ununterbrochen drei Monate gedauert hat. Die Wiederein-
gliederungsteilzeit muss spätestens einen Monat nach dem Ende der Arbeits-
unfähigkeit im Sinne des ersten Satzes angetreten werden. Sofern weiterhin die
arbeitsmedizinische Zweckmäßigkeit der Wiedereingliederungsteilzeit gegeben
ist, kann einmalig eine Verlängerung der Wiedereingliederungsteilzeit für die
Dauer von mindestens einem Monat bis zu drei Monaten schriftlich vereinbart
werden. Während der Wiedereingliederungsteilzeit darf die vereinbarte wö-
chentliche Normalarbeitszeit zwölf Stunden nicht unterschreiten und das dem
Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin im Kalendermonat gebührende Entgelt
muss über dem im § 5 Abs. 2 ASVG genannten Betrag liegen. Für den Ab-
schluss einer Vereinbarung nach dem ersten Satz müssen folgende Vorausset-
zungen vorliegen:

1. eine Bestätigung über die Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers oder der Ar-
beitnehmerin für die Zeit ab Beginn der Wiedereingliederungsteilzeit;

2. Beratung des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin und des Arbeit-
gebers oder der Arbeitgeberin über die Gestaltung der Wiedereingliede-
rungsteilzeit im Rahmen des Case Managements nach dem Arbeit-und-
Gesundheit-Gesetz (AGG), BGBl. I Nr. 111/2010; Die Beratung erstreckt
sich auch auf den zwischen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin und Arbeit-
geber oder Arbeitgeberin zu vereinbarenden Wiedereingliederungsplan
(§ 1 Abs. 2 AGG). Die Beratung kann entfallen, wenn Arbeitnehmer oder
Arbeitnehmerin, Arbeitgeber oder Arbeitgeberin und der Arbeitsmediziner
oder die Arbeitsmedizinerin oder das arbeitsmedizinische Zentrum nach-
weislich der Wiedereingliederungsvereinbarung und dem Wiedereinglie-
derungsplan zustimmen.

Der Wiedereingliederungsplan muss bei der Gestaltung der Wiedereingliede-
rungsteilzeit berücksichtigt werden. Der Erstellung des Wiedereingliederungs-
plans soll der oder die mit der arbeitsmedizinischen Betreuung nach § 79 Abs. 1
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994, betraute Arbeitsmedizi-
ner oder Arbeitsmedizinerin oder das arbeitsmedizinische Zentrum beigezogen
werden. Die Wiedereingliederungsteilzeit wird frühestens mit dem auf die Zustel-
lung der Mitteilung über die Bewilligung des Wiedereingliederungsgeldes nach
§ 143d ASVG folgenden Tag wirksam. Der Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin kann eine vorzeitige Rückkehr zur ursprünglichen Normalarbeitszeit
schriftlich verlangen, wenn die arbeitsmedizinische Zweckmäßigkeit der Wie-
dereingliederungsteilzeit nicht mehr gegeben ist. Die Rückkehr darf frühestens
drei Wochen nach der schriftlichen Bekanntgabe des Beendigungswunsches
der Wiedereingliederungsteilzeit an den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin er-
folgen.

(2) Die Vereinbarung nach Abs. 1 hat Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der
Teilzeitbeschäftigung zu enthalten, wobei die betrieblichen Interessen und die
Interessen des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin zu berücksichtigen sind.
In Betrieben, in denen ein für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin zustän-
diger Betriebsrat eingerichtet ist, ist dieser den Verhandlungen beizuziehen. In
der Vereinbarung nach Abs. 1 kann die wöchentliche Normalarbeitszeit für be-
stimmte Monate auch abweichend von der im Abs. 1 geregelten Bandbreite der
Arbeitszeitreduktion festgelegt werden. Bei der Festlegung dieser abweichen-
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den Verteilung der Arbeitszeit darf das Stundenausmaß 30 vH der ursprüngli-
chen wöchentlichen Normalarbeitszeit nicht unterschreiten. Eine ungleichmä-
ßige Verteilung der vereinbarten Arbeitszeit innerhalb des Kalendermonats ist
nur dann zulässig, wenn das vereinbarte Arbeitszeitausmaß im Durchschnitt ein-
gehalten und das vereinbarte Arbeitszeitausmaß in den einzelnen Wochen je-
weils nicht um mehr als zehn vH unter- oder überschritten wird. Die Verein-
barung der Wiedereingliederungsteilzeit darf – abgesehen von der befristeten
Änderung der Arbeitszeit – keine Auswirkungen auf die seitens des Arbeitneh-
mers oder der Arbeitnehmerin im Rahmen des Arbeitsvertrags geschuldeten
Leistungen haben.

(3) Während einer Wiedereingliederungsteilzeit darf der Arbeitgeber oder die
Arbeitgeberin weder eine Arbeitsleistung über das vereinbarte Arbeitszeit-
ausmaß (Mehrarbeit) noch eine Änderung der vereinbarten Lage der Arbeitszeit
anordnen.

(4) Nach Antritt der Wiedereingliederungsteilzeit darf im Einvernehmen zwi-
schen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin und Arbeitgeber oder Arbeitgeberin
höchstens zweimal eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung (Verlängerung, Än-
derung des Stundenausmaßes) erfolgen.

(5) Entfällt der Anspruch auf Auszahlung des Wiedereingliederungsgeldes,
endet die Wiedereingliederungsteilzeit mit dem der Entziehung des Wiederein-
gliederungsgeldes folgenden Tag.

(6) Während der Wiedereingliederungsteilzeit hat der Arbeitnehmer oder die
Arbeitnehmerin gegenüber dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin Anspruch
auf das entsprechend der Arbeitszeitreduktion aliquot zustehende Entgelt. Die
Höhe des aliquot zustehenden Entgelts ist nach § 3 des Entgeltfortzahlungs-
gesetzes 1974, BGBl. Nr. 399/1974, zu berechnen. Wird eine Vereinbarung im
Sinne des Abs. 2 zweiter Satz getroffen, ist das Entgelt gleichmäßig entspre-
chend dem, bezogen auf die Gesamtdauer der Wiedereingliederungsteilzeit,
durchschnittlich vereinbarten Arbeitszeitausmaß zu leisten. Eine Rückforderung
dieses Entgelts aufgrund einer vorzeitigen Beendigung der Wiedereingliede-
rungsteilzeit ist nicht zulässig.

(7) Wird das Arbeitsverhältnis während der Wiedereingliederungsteilzeit be-
endet, so ist bei der Berechnung des Ersatzanspruchs im Sinne des § 29 AngG,
§ 29 GAngG, § 33 Abs. 2 Theaterarbeitsgesetz (TAG), BGBl. I Nr. 100/2010,
oder § 1162b ABGB das ungeschmälerte Entgelt zugrunde zu legen, das zum
Beendigungszeitpunkt ohne eine Vereinbarung im Sinne des Abs. 1 zugestan-
den wäre.

(8) Die §§ 11 Abs. 3 und 4 sowie 14c Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden.
Im Übrigen darf für die Dauer einer Altersteilzeit gemäß § 27 des Arbeitslosen-
versicherungsgesetzes (AlVG), BGBl. Nr. 609/1977, sowie für die Dauer einer
Teilpension gemäß § 27a AlVG (erweiterte Altersteilzeit) eine Wiedereingliede-
rungsteilzeit nach Abs. 1 nicht vereinbart werden.

(9) Die Regelungen über die Wiedereingliederungsteilzeit in Bundesgeset-
zen sind nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
zu evaluieren.



Band2.Buch : 35-AVRAG.pod    980
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

980

980

AVRAG §§ 14, 14a

Herabsetzung der Normalarbeitszeit

§ 14. (1) Zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer,
1. der das 50. Lebensjahr vollendet hat, oder
2. mit nicht nur vorübergehenden Betreuungspflichten von nahen Angehö-

rigen im Sinne des § 16 Abs. 1 letzter Satz UrlG, die sich aus der familiä-
ren Beistandspflicht ergeben, auch wenn kein gemeinsamer Haushalt ge-
geben ist,

kann die Herabsetzung der Normalarbeitszeit vereinbart werden. In Betrieben, in
denen ein für den Arbeitnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet ist, ist dieser
auf Verlangen des Arbeitnehmers den Verhandlungen beizuziehen.

(2) Frühestens zwei Monate, längstens jedoch vier Monate nach Wegfall
einer Betreuungspflicht im Sinne des Abs. 1 Z 2 kann der Arbeitnehmer die
Rückkehr zu seiner ursprünglichen Normalarbeitszeit verlangen.

(3) Hat die Herabsetzung der Normalarbeitszeit nach Abs. 1 zum Zeitpunkt
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses kürzer als zwei Jahre gedauert, so ist
bei der Berechnung einer nach dem AngG, dem ArbAbfG oder dem GAngG
zustehenden Abfertigung die frühere Arbeitszeit des Arbeitnehmers vor dem
Wirksamwerden der Vereinbarung nach Abs. 1 zugrunde zu legen. Hat die He-
rabsetzung der Normalarbeitszeit nach Abs. 1 zum Zeitpunkt der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses länger als zwei Jahre gedauert, so ist – sofern keine
andere Vereinbarung abgeschlossen wird – bei der Berechnung einer nach dem
AngG, dem ArbAbfG oder dem GAngG zustehenden Abfertigung für die Ermitt-
lung des Monatsentgeltes vom Durchschnitt der während der für die Abfertigung
maßgeblichen Dienstjahre geleisteten Arbeitszeit auszugehen. Bei der Berech-
nung der Abfertigung nach dem BUAG ist bei der Berechnung der Stundenzahl
nach § 13d Abs. 3 BUAG vorzugehen.

Sterbebegleitung

§ 14a. (1) Der Arbeitnehmer kann schriftlich eine Herabsetzung, eine Ände-
rung der Lage der Normalarbeitszeit oder eine Freistellung gegen Entfall des
Arbeitsentgelts zum Zwecke der Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen im
Sinne des § 16 Abs. 1 letzter Satz UrlG für einen bestimmten, drei Monate nicht
übersteigenden Zeitraum unter Bekanntgabe von Beginn und Dauer verlangen,
auch wenn kein gemeinsamer Haushalt mit dem nahen Angehörigen gegeben
ist. Eine solche Maßnahme kann auch für die Sterbebegleitung von Geschwis-
tern, Schwiegereltern, Schwiegerkindern, Wahl- und Pflegeeltern und von leibli-
chen Kindern des anderen Ehegatten oder Lebensgefährten verlangt werden.
Der Arbeitnehmer kann eine Verlängerung der Maßnahme schriftlich verlangen,
wobei die Gesamtdauer der Maßnahme sechs Monate nicht überschreiten darf.

(2) Der Arbeitnehmer hat den Grund für die Maßnahme und deren Verlänge-
rung als auch das Verwandtschaftsverhältnis glaubhaft zu machen. Auf Verlan-
gen des Arbeitgebers ist eine schriftliche Bescheinigung über das Verwandt-
schaftsverhältnis vorzulegen.

(3) Der Arbeitnehmer kann die von ihm nach Abs. 1 verlangte Maßnahme
frühestens fünf Arbeitstage, die Verlängerung frühestens zehn Arbeitstage nach



Band2.Buch : 35-AVRAG.pod    981
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

981

981

§ 14a AVRAG

Zugang der schriftlichen Bekanntgabe vornehmen. Die Maßnahme wird wirk-
sam, sofern nicht der Arbeitgeber binnen fünf Arbeitstagen – bei einer Verlän-
gerung binnen zehn Arbeitstagen – ab Zugang der schriftlichen Bekanntgabe
Klage gegen die Wirksamkeit der Maßnahme sowie deren Verlängerung beim
zuständigen Arbeits- und Sozialgericht erhebt. Das Arbeits- und Sozialgericht
hat unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse und der Interessen
des Arbeitnehmers zu entscheiden. In solchen Rechtsstreitigkeiten steht keiner
Partei ein Kostenersatzanspruch an die andere zu, ist gegen ein Urteil des
Gerichtes erster Instanz eine Berufung nicht zulässig und sind – unabhängig
vom Wert des Streitgegenstandes – Beschlüsse des Gerichtes erster Instanz
nur aus den Gründen des § 517 Abs. 1 Z 1, 4 und 6 der Zivilprozessordnung
anfechtbar. Bis zur Entscheidung des Arbeits- und Sozialgerichts kann der Ar-
beitnehmer die von ihm verlangte Maßnahme sowie deren Verlängerung vor-
nehmen, es sei denn, das Arbeits- und Sozialgericht untersagt auf Antrag des
Arbeitgebers dem Arbeitnehmer mit einstweiliger Verfügung nach § 381 Z 2
Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896, die Vornahme dieser Änderung. Im Üb-
rigen sind die für einstweilige Verfügungen geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen anzuwenden.

(4) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber den Wegfall der Sterbebegleitung
unverzüglich bekannt zu geben. Er kann die vorzeitige Rückkehr zu der ur-
sprünglichen Normalarbeitszeit nach zwei Wochen nach Wegfall der Sterbebe-
gleitung verlangen. Ebenso kann der Arbeitgeber bei Wegfall der Sterbebeglei-
tung die vorzeitige Rückkehr des Arbeitnehmers verlangen, sofern nicht berech-
tigte Interessen des Arbeitnehmers dem entgegen stehen.

(5) Fallen in das jeweilige Arbeitsjahr Zeiten einer Freistellung gegen Entfall
des Arbeitsentgelts, so gebührt ein Urlaub, soweit dieser noch nicht verbraucht
worden ist, in dem Ausmaß, das dem um die Dauer der Freistellung von der Ar-
beitsleistung verkürzten Arbeitsjahr entspricht. Ergeben sich bei der Berechnung
des Urlaubsausmaßes Teile von Werktagen, so sind diese auf ganze Werktage
aufzurunden.

(6) Der Arbeitnehmer behält den Anspruch auf sonstige, insbesondere ein-
malige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988
in den Kalenderjahren, in die Zeiten einer Freistellung gegen Entfall des Arbeits-
entgelts fallen, in dem Ausmaß, das dem Teil des Kalenderjahres entspricht, in
den keine derartigen Zeiten fallen. Für den Arbeitnehmer günstigere Regelun-
gen werden dadurch nicht berührt.

(7) Wird das Arbeitsverhältnis während der Inanspruchnahme der Maß-
nahme oder der Verlängerung beendet, ist bei der Berechnung einer gesetzlich
zustehenden Abfertigung die frühere Arbeitszeit des Arbeitnehmers vor dem
Wirksamwerden der Maßnahme zugrunde zu legen. Bei der Berechnung der Ab-
fertigung nach dem BUAG ist bei der Berechnung der Stundenzahl nach § 13d
Abs. 3 BUAG vorzugehen. Erfolgt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
während einer Freistellung von der Arbeitsleistung, ist bei der Berechnung der
Ersatzleistung gemäß § 10 UrlG das für den letzten Monat vor Antritt der Frei-
stellung von der Arbeitsleistung gebührende Entgelt zugrunde zu legen.

(Anm.: Abs. 8 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 107/2013)
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Begleitung von schwersterkrankten Kindern

§ 14b. § 14a ist auch bei der Begleitung von im gemeinsamen Haushalt le-
benden, schwersterkrankten Kindern (Wahl-, Pflegekindern oder leiblichen Kin-
dern des anderen Ehegatten, des eingetragenen Partners oder Lebensgefähr-
ten) des Arbeitnehmers anzuwenden. Abweichend von § 14a Abs. 1 kann die
Maßnahme zunächst für einen bestimmten, fünf Monate nicht übersteigenden
Zeitraum verlangt werden; bei einer Verlängerung der Maßnahme darf die Ge-
samtdauer der Maßnahme neun Monate nicht überschreiten. Wurde die Maß-
nahme bereits voll ausgeschöpft, kann diese höchstens zweimal in der Dauer
von jeweils höchstens neun Monaten verlangt werden, wenn die Maßnahme
anlässlich einer weiteren medizinisch notwendigen Therapie für das schwerst-
erkrankte Kind erfolgen soll.

Pflegekarenz

§ 14c. (1) Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen können, sofern das
Arbeitsverhältnis ununterbrochen drei Monate gedauert hat, schriftlich eine Pfle-
gekarenz gegen Entfall des Arbeitsentgeltes zum Zwecke der Pflege oder Be-
treuung eines/einer nahen Angehörigen im Sinne des § 14a, dem/der zum Zeit-
punkt des Antritts der Pflegekarenz Pflegegeld ab der Stufe 3 nach § 5 des Bun-
despflegegeldgesetzes (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993, gebührt, für die Dauer von
mindestens einem Monat bis zu drei Monaten vereinbaren. Eine solche Verein-
barung darf grundsätzlich nur einmal pro zu betreuendem/betreuender nahen
Angehörigen geschlossen werden. Im Fall einer wesentlichen Erhöhung des
Pflegebedarfs zumindest um eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 BPGG) ist jedoch
einmalig eine neuerliche Vereinbarung der Pflegekarenz zulässig. Die Verein-
barung der Pflegekarenz ist auch für die Pflege und Betreuung von demenziell
erkrankten oder minderjährigen nahen Angehörigen zulässig, sofern diesen zum
Zeitpunkt des Antritts der Pflegekarenz Pflegegeld ab der Stufe 1 zusteht. Hat
der/die Arbeitnehmer/in eine Pflegekarenz bereits angetreten, ist die Vereinba-
rung einer Pflegeteilzeit für dieselbe zu betreuende Person unzulässig.

(2) Die Vereinbarung nach Abs. 1 hat Beginn und Dauer der Pflegekarenz zu
enthalten. Bei der Vereinbarung über die Pflegekarenz ist auf die Interessen
des/der Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin und auf die Erfordernisse des Betriebes
Rücksicht zu nehmen. In Betrieben, in denen ein für den/die Arbeitnehmer/in zu-
ständiger Betriebsrat errichtet ist, ist dieser auf Verlangen des/der Arbeitneh-
mers/Arbeitnehmerin den Verhandlungen beizuziehen.

(3) Der/die Arbeitnehmer/in darf die vorzeitige Rückkehr zu der ursprüngli-
chen Normalarbeitszeit nach

1. der Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung in Pflegeheimen und
ähnlichen Einrichtungen,

2. der nicht nur vorübergehenden Übernahme der Pflege oder Betreuung
durch eine andere Betreuungsperson sowie

3. dem Tod
des/der nahen Angehörigen verlangen. Die Rückkehr darf frühestens zwei Wo-
chen nach der Meldung des Eintritts der im ersten Satz genannten Gründe er-
folgen.
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(4) Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen können eine Pflegekarenz ge-
mäß Abs. 1 für die Dauer von mindestens einem Monat bis zu drei Monaten
auch in einem befristeten Arbeitsverhältnis in einem Saisonbetrieb (§ 53 Abs. 6
ArbVG) vereinbaren, sofern das befristete Arbeitsverhältnis ununterbrochen
zwei Monate gedauert hat und jeweils vor dem Antritt einer Pflegekarenz eine
Beschäftigung zum/zur selben Arbeitgeber/in im Ausmaß von mindestens drei
Monaten vorliegt. Zeiten von befristeten Arbeitsverhältnissen zum/zur selben
Arbeitgeber/in, die innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren vor Antritt der je-
weiligen Pflegekarenz liegen, sind hinsichtlich des Erfordernisses der Mindest-
beschäftigungsdauer zusammenzurechnen.

(4a) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 hat der/die Arbeitnehmer/in
einen Anspruch auf Pflegekarenz von bis zu zwei Wochen, wenn er/sie zum
Zeitpunkt des Antritts der Pflegekarenz in einem Betrieb (§ 34 Arbeitsverfas-
sungsgesetz – ArbVG, BGBl. Nr. 22/1974) mit mehr als fünf Arbeitnehmer/innen
beschäftigt ist. Für die Ermittlung der Arbeitnehmer/innenzahl ist § 15h Abs. 3
MSchG sinngemäß anzuwenden. Sobald dem/der Arbeitnehmer/in der Zeit-
punkt des Beginns der beabsichtigten Pflegekarenz bekannt ist, hat er/sie dies
dem/der Arbeitgeber/in mitzuteilen. Auf Verlangen sind dem/der Arbeitgeber/in
binnen einer Woche die Pflegebedürftigkeit der zu pflegenden Person nach
Abs. 1 zu bescheinigen und das Angehörigenverhältnis glaubhaft zu machen.
Kommt während dieser Pflegekarenz keine Vereinbarung zwischen dem/der
Arbeitnehmer/in und dem/der Arbeitgeber/in über eine Pflegekarenz nach Abs. 1
zustande, so hat der/die Arbeitnehmer/in Anspruch auf Pflegekarenz für bis zu
weitere zwei Wochen. Die auf Grund des Rechtsanspruchs verbrachten Zeiten
der Pflegekarenz sind auf die gesetzlich mögliche Dauer der vereinbarten Pfle-
gekarenz anzurechnen. Im Übrigen sind die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4
sinngemäß anzuwenden.

(5) Im Übrigen ist § 11 Abs. 2, 3 und 4 sinngemäß anzuwenden.

Pflegeteilzeit

§ 14d. (1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 14c Abs. 1 können
Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen, schriftlich eine Herabsetzung der
wöchentlichen Normalarbeitszeit des/der Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin für die
Dauer von mindestens einem Monat bis zu drei Monaten vereinbaren. Die in der
Pflegeteilzeit vereinbarte wöchentliche Normalarbeitszeit darf zehn Stunden
nicht unterschreiten. Eine solche Vereinbarung darf grundsätzlich nur einmal pro
zu betreuendem/betreuender nahen Angehörigen geschlossen werden. Im Fall
einer wesentlichen Erhöhung des Pflegebedarfs zumindest um eine Pflegegeld-
stufe (§ 9 Abs. 4 BPGG) ist jedoch einmalig eine neuerliche Vereinbarung der
Pflegeteilzeit zulässig. Hat der/die Arbeitnehmer/in eine Pflegeteilzeit bereits an-
getreten, ist die Vereinbarung einer Pflegekarenz für dieselbe zu betreuende
Person unzulässig.

(2) Die Vereinbarung nach Abs. 1 hat Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der
Teilzeitbeschäftigung zu enthalten, wobei die betrieblichen Interessen und die
Interessen des/der Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin zu berücksichtigen sind. In
Betrieben, in denen ein für den/die Arbeitnehmer/in zuständiger Betriebsrat ein-
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gerichtet ist, ist dieser auf Verlangen des/der Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin den
Verhandlungen beizuziehen. Vereinbarungen, die Änderungen im Ausmaß der
Teilzeitbeschäftigung vorsehen, sind unzulässig.

(3) Der/die Arbeitnehmer/in darf die vorzeitige Rückkehr zu der ursprüngli-
chen Normalarbeitszeit nach

1. der Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung in Pflegeheimen und
ähnlichen Einrichtungen,

2. der nicht nur vorübergehenden Übernahme der Pflege oder Betreuung
durch eine andere Betreuungsperson sowie

3. dem Tod
des/der nahen Angehörigen verlangen. Die Rückkehr darf frühestens zwei Wo-
chen nach der Meldung des Eintritts der im ersten Satz genannten Gründe er-
folgen.

(4) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Pflegeteilzeit, gebühren dem/
der Arbeitnehmer/in sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des
§ 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung entspre-
chenden Ausmaß im Kalenderjahr.

(4a) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 hat der/die Arbeitnehmer/in
einen Anspruch auf Pflegeteilzeit von bis zu zwei Wochen, wenn er/sie zum Zeit-
punkt des Antritts der Pflegekarenz in einem Betrieb (§ 34 Arbeitsverfassungsge-
setz – ArbVG, BGBl. Nr. 22/1974) mit mehr als fünf Arbeitnehmer/innen beschäf-
tigt ist. Für die Ermittlung der Arbeitnehmer/innenzahl ist § 15h Abs. 3 MSchG
sinngemäß anzuwenden. Sobald dem/der Arbeitnehmer/in der Zeitpunkt des Be-
ginns der beabsichtigten Pflegeteilzeit bekannt ist, hat er/sie dies dem/der Arbeit-
geber/in mitzuteilen. Auf Verlangen sind dem/der Arbeitgeber/in binnen einer Wo-
che die Pflegebedürftigkeit der zu pflegenden Person nach Abs. 1 zu bescheini-
gen und das Angehörigenverhältnis glaubhaft zu machen. Kommt während die-
ser Pflegeteilzeit keine Vereinbarung zwischen dem/der Arbeitnehmer/in und
dem/der Arbeitgeber/in über eine Pflegeteilzeit nach Abs. 1 zustande, so hat der/
die Arbeitnehmer/in Anspruch auf Pflegeteilzeit für bis zu weitere zwei Wochen.
Die auf Grund des Rechtsanspruchs verbrachten Zeiten der Pflegeteilzeit sind
auf die gesetzlich mögliche Dauer der vereinbarten Pflegeteilzeit anzurechnen.
Im Übrigen sind die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 sinngemäß anzuwenden.

(5) Im Übrigen sind die §§ 11 Abs. 3 und Abs. 4 sowie 14c Abs. 4 sinngemäß
anzuwenden.

Kündigung

§ 15. (1) Eine Kündigung, die wegen der Ablehnung einer Vereinbarung
nach § 13a oder wegen einer beabsichtigten oder tatsächlich in Anspruch ge-
nommenen Maßnahme nach den §§ 11 bis 14, 14c und 14d ausgesprochen
wird, kann bei Gericht angefochten werden. § 105 Abs. 5 ArbVG gilt sinn-
gemäß.

(2) Läßt der Arbeitnehmer eine entgegen Abs. 1 ausgesprochene Kündigung
gegen sich gelten, hat er einen Ersatzanspruch im Sinne des § 29 AngG oder
des § 1162b ABGB. Bei der Berechnung dieses Ersatzanspruches ist das unge-
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schmälerte Entgelt zugrunde zu legen, das zum Beendigungszeitpunkt ohne
eine Vereinbarung im Sinne der §§ 11 bis 14, 14c und 14d zugestanden wäre.

(3) Ein Arbeitnehmer in einem nicht betriebsratspflichtigen Betrieb, der als
Arbeitnehmer den Jahrgängen 1935 bis 1942, als Arbeitnehmerin den Jahrgän-
gen 1940 bis 1947 angehört, kann die Kündigung binnen einer Woche nach Zu-
gang der Kündigung anfechten, wenn die Kündigung sozial ungerechtfertigt und
der Arbeitnehmer bereits sechs Monate im Betrieb oder Unternehmen, dem der
Betrieb angehört, beschäftigt ist. Sozial ungerechtfertigt ist eine Kündigung, die
wesentliche Interessen des Arbeitnehmers beeinträchtigt, es sei denn, der Ar-
beitgeber erbringt den Nachweis, dass die Kündigung

1. durch Umstände, die in der Person des Arbeitnehmers gelegen sind und
die betrieblichen Interessen nachteilig berühren, oder

2. durch betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Ar-
beitnehmers entgegenstehen,

begründet ist.

(4) Bei der Prüfung, ob eine Kündigung sozial ungerechtfertigt ist, sind der
Umstand einer vieljährigen ununterbrochenen Beschäftigungszeit im Betrieb
oder Unternehmen, dem der Betrieb angehört, sowie die wegen des höheren Le-
bensalters zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in den
Arbeitsprozess besonders zu berücksichtigen.

(5) Gibt das Gericht der Anfechtungsklage statt, so ist die Kündigung rechts-
unwirksam.

(6) In Rechtsstreitigkeiten nach Abs. 3 steht keiner Partei ein Kostenersatz-
anspruch an die andere Partei zu.

Kündigungs- und Entlassungsschutz bei Sterbebegleitung
und der Begleitung schwersterkrankter Kinder

§ 15a. Der Arbeitnehmer kann ab Bekanntgabe einer in § 14a Abs. 1 vorge-
sehenen Maßnahme und bis zum Ablauf von vier Wochen nach deren Ende
rechtswirksam weder gekündigt noch entlassen werden. Abweichend vom ers-
ten Satz kann eine Kündigung oder Entlassung rechtswirksam ausgesprochen
werden, wenn vorher die Zustimmung des zuständigen Arbeits- und Sozialge-
richts eingeholt wurde. Das Gericht hat über eine Kündigung unter Berücksichti-
gung der betrieblichen Erfordernisse und der Interessen des Arbeitnehmers zu
entscheiden. Dasselbe gilt bei der Begleitung von schwersterkrankten Kindern.

§ 15b. (1) Bei einer vom Versicherungsträger gemäß § 367 Abs. 4 ASVG
festgestellten Invalidität eines Arbeitnehmers/einer Arbeitnehmerin ruhen für die
Dauer des Bezuges von Rehabilitationsgeld nach § 143a ASVG oder Umschu-
lungsgeld nach § 39b AlVG die wechselseitigen sich aus dem Arbeitsverhältnis
ergebenden Hauptleistungspflichten des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin und
des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin sowie die Verpflichtung des Arbeitgebers/
der Arbeitgeberin zur Fortzahlung des Entgelts, es sei denn, der Arbeitnehmer/
die Arbeitnehmerin wird im Sinne des § 4 Abs. 2 des Entgeltfortzahlungsgeset-
zes, BGBl. Nr. 399/1974, für arbeitsfähig erklärt.
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(2) § 15 f Abs. 1 mit Ausnahme des letzten Satzes und Abs. 2 MSchG gilt
für die Dauer des Bezuges von Rehabilitationsgeld nach § 143a ASVG oder
Umschulungsgeld nach § 39b AlVG sinngemäß, es sei denn, der Arbeitneh-
mer/die Arbeitnehmerin wird im Sinne des § 4 Abs. 2 EFZG für arbeitsfähig
erklärt.

Unabdingbarkeit

§ 16. Die Rechte, die dem Arbeitnehmer auf Grund der §§ 2 bis 15a zuste-
hen, können durch Arbeitsvertrag oder Normen der kollektiven Rechtsgestaltung
weder aufgehoben noch beschränkt werden.

Günstigere Regelungen

§ 17. Unberührt bleiben:
1. Das Journalistengesetz, StGBl. Nr. 88/1920, sofern es für die Redakteure

(Schriftleiter) günstiger ist als dieses Bundesgesetz.
2. Das Theaterarbeitsgesetz, BGBl. I Nr. 100/2021, sofern es für Bühnenmit-

glieder günstiger ist als dieses Bundesgesetz.

Verweisungen

§ 18. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen
wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Sprachliche Gleichbehandlung

§ 18a. Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen
noch nicht geschlechtsneutral formuliert sind, gilt die gewählte Form für beide
Geschlechter.

Bestimmungen in Zusammenhang mit COVID-19

§ 18b. (1)1) Im Zeitraum zwischen dem 1. Jänner 2023 und dem 7. Juli 2023
hat der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Sonderbetreuungszeit gegen Fort-
zahlung des Entgelts für die notwendige Betreuung von

1. Kindern, für die eine Betreuungspflicht besteht, wenn diese auf Grund
einer Verordnung nach § 7b Epidemiegesetz (EpiG), BGBl. Nr. 186/1950,
im Betreten von Lehranstalten oder Kinderbetreuungseinrichtungen be-
schränkt werden;

2. Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, für die eine Betreuungspflicht
besteht, wenn diese wegen der teilweisen oder vollständigen behördlichen

1) § 18b Abs. 1, 1a, ■1b und 1c■1b, 1c und 1d?■in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 230/2022 treten mit 1. Jänner 2023 in Kraft und gelten bis zum Ablauf des 7. Juli 2023, hinsichtlich
des Vergütungsanspruchs des Arbeitgebers und dessen Abwicklung bis 30. November 2024 (siehe § 19
Abs 1 Z 54).
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Schließung von Lehranstalten oder Kinderbetreuungseinrichtungen diese
nicht besuchen können;

3. Menschen mit Behinderungen für die eine Betreuungspflicht besteht und
die in einer Einrichtung der Behindertenhilfe oder einer Lehranstalt für
Menschen mit Behinderungen bzw. einer höher bildenden Schule betreut
oder unterrichtet werden, wenn diese Einrichtung oder Lehranstalt bzw.
höher bildende Schule auf Grund behördlicher Maßnahmen teilweise oder
vollständig geschlossen wird oder aufgrund einer Verkehrsbeschränkung
nach § 7b EpiG die Betreuung von Menschen mit Behinderung zu Hause
erfolgt. Das Gleiche gilt für positiv auf SARS-CoV-2 getestete Menschen,
für die eine Betreuungspflicht besteht und die auf Grund ihrer Behinderung
keine FFP2-Maske tragen können.

Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber unverzüglich über die Verkehrsbeschrän-
kung oder die behördliche Schließung zu informieren und diese nachzuweisen
sowie alles Zumutbare zu unternehmen, damit die vereinbarte Arbeitsleistung
zustande kommt. Der Anspruch auf Sonderbetreuungszeit ist mit insgesamt
höchstens drei Wochen im Zeitraum zwischen 1. Jänner 2023 und 7. Juli 2023
begrenzt. Ansprüche nach § 16 UrlG oder nach § 8 Abs. 3 AngG, § 1154b
Abs. 5 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, JGS 1811/946, oder § 8 Abs. 4
GAngG bleiben unberührt.

(1a) Arbeitgeber haben Anspruch auf Vergütung des in der Sonderbetreu-
ungszeit an die Arbeitnehmer gezahlten Entgelts durch den Bund aus Mitteln
des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds. Der Anspruch auf Vergütung ist mit
der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach dem ASVG gedeckelt und bin-
nen sechs Wochen ab dem Ende der Sonderbetreuungszeit bei der Buchhal-
tungsagentur geltend zu machen. Die Buchhaltungsagentur entscheidet über
die Zuerkennung der Vergütung mittels Mitteilung. Der Arbeitgeber hat das
Recht, binnen vier Wochen nach Zustellung dieser Mitteilung darüber einen Be-
scheid zu verlangen, wenn dem Antrag auf Vergütung nicht vollinhaltlich stattge-
geben wird.

(1b) Eine zu Unrecht bezogene Vergütung ist zurückzuzahlen.
(1c) Abs. 1 bis 1b gelten sinngemäß auch für Arbeitnehmer, die dem Land-

und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz oder dem Landarbeitsgesetz 2021 unter-
liegen.

(1d) Abs. 1 bis 1c gelten sinngemäß auch für Arbeitnehmer, die dem Land-
und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz oder dem Landarbeitsgesetz 2021 unter-
liegen.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl I Nr. 230/2022)
(3) Abweichend von § 11 Abs. 1 und Abs. 1a und § 11a Abs. 1 verlängern

sich Rahmenfrist und höchstmögliche Dauer der Bildungskarenz oder Bildungs-
teilzeit um jenen Zeitraum, um den sich die Dauer einer zu einem konkreten
Ausbildungsziel führenden Ausbildung auf Grund der durch die Corona-Krise
bedingten Einschränkungen verlängert. Dies gilt auch für Arbeitnehmer, die
den Landarbeitsordnungen der Bundesländer und in Vorarlberg dem Land- und
Forstarbeitsgesetz unterliegen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes in Kraft sind.
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Inkrafttreten und Vollziehung

§ 19. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des § 2 mit 1. Juli 1993 in
Kraft. § 2 tritt gleichzeitig mit dem Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum1) in Kraft.

1. Die §§ 8 bis 10 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 450/1994 treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft. (Anm.: in
der Aufzählung fehlt die Umbenennung der §§ 8 bis 10 in §§ 11 bis 13)

2. § 7 Abs. 2, 4 und 5 und § 7a dieses Bundesgesetzes, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 895/1995, treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft.

3. § 5 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 754/1996 tritt mit 1. Jänner 1997 in Kraft.

4. § 9 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 9/1997 tritt mit 1. Jänner 1997 in Kraft.

5. § 1 Abs. 4 und die §§ 11 bis 15 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 139/1997 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. (Anm.: in der Auf-
zählung fehlt sowohl die Umnummerierung der §§ als auch die Änderung
des § 19 Abs. 1)

6. Die §§ 7 bis 7c und 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 120/1999 treten mit 1. Oktober 1999 in Kraft und sind auf Sach-
verhalte anzuwenden, die sich nach dem 30. September 1999 ereignen.

7. § 7b Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 179/1999
tritt mit 1. Oktober 1999 in Kraft und ist auf Sachverhalte anzuwenden,
die sich nach dem 30. September 1999 ereignen. § 11 Abs. 1 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 179/1999 tritt mit 1. Jänner 2000 in
Kraft.

8. § 11 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000 tritt
mit 1. Jänner 2001 in Kraft.

9. § 15 Abs. 3 bis 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/
2000 tritt mit 1. Juli 2000 in Kraft und gilt für die Kündigung durch den Ar-
beitgeber, die nach dem 30. Juni 2000 ausgesprochen wird.

10. § 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2001 tritt mit
1. Jänner 2001 in Kraft.

11. § 7b Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 tritt
mit 1. Jänner 2002 in Kraft und ist auf Sachverhalte anzuwenden, die
sich nach dem 31. Dezember 2001 ereignen.

12. § 3a und § 6 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/
2002 treten mit 1. Juli 2002 in Kraft und gelten für Betriebsübergänge, die
sich nach dem 30. Juni 2002 ereignen.
§ 6 Abs. 2 erster und zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 52/2002 gilt auch für Betriebsübergänge vor dem 1. Juli 2002
mit der Maßgabe, dass die Fünfjahresfrist mit 1. Juli 2002 zu laufen
beginnt.

13. § 7b Abs. 3 und 6, die Überschrift zu § 18 sowie § 19 Abs. 2 Z 1a in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 68/2002 tritt mit 1. Juli 2002 in
Kraft.

1) Mit 1. 1. 1994.
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14. Die §§ 11 Abs. 2 und 3, 14a, 14b, 15a und 16 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 89/2002 treten mit 1. Juli 2002 in Kraft.

15. § 2 Abs. 2 Z 12 und 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 100/2002 tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft, soweit nicht durch Ver-
ordnung gemäß § 46 Abs. 1 letzter Satz des Betrieblichen Mitarbeitervor-
sorgegesetzes (BMVG), BGBl. I Nr. 100/2002, etwas anderes angeord-
net wird.

16. § 5 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/2005 tritt mit
23. September 2005 in Kraft.

17. § 7b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/2005 tritt mit
1. Jänner 2006 in Kraft.

18. Die §§ 1 Abs. 4, 2c und 2d samt Überschriften in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 36/2006 treten mit dem der Kundmachung
folgenden Tag in Kraft und gelten für nach dem In-Kraft-Treten dieses
Bundesgesetzes neu abgeschlossene Vereinbarungen über eine Kon-
kurrenzklausel oder den Ausbildungskostenrückersatz. Im Zeitpunkt des
In-Kraft-Tretens bestehende Normen der kollektiven Rechtsgestaltung
betreffend den Ausbildungskostenrückersatz werden durch die Regelun-
gen dieses Bundesgesetzes nicht berührt.

19. § 14a Abs. 1 und § 14b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 36/2006 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
§ 14b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 36/2006 gilt für
eine Begleitung von schwersterkrankten Kindern, die nach dem In-Kraft-
Treten dieses Bundesgesetzes verlangt wird. Arbeitnehmer und Arbeit-
geber können bei einer Begleitung von schwersterkrankten Kindern, die
vor dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes verlangt wurde, verein-
baren, dass die Maßnahme bei ihrem Ablauf von sechs Monaten auf ins-
gesamt höchstens neun Monate verlängert wird.

20. § 7b Abs. 4 Z 4, 9 und 10 und Abs. 5 und 9 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 78/2007 tritt mit 1. Jänner 2008 in Kraft und ist auf
Sachverhalte anzuwenden, die sich nach dem 31. Dezember 2007 er-
eignen.

21. § 11 Abs. 1 und 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/
2007 tritt mit 1. Jänner 2008 in Kraft und gilt für nach dem 31. Dezember
2007 vereinbarte Bildungskarenzen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die
bereits vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine Bildungs-
karenz vereinbart haben, können eine neuerliche Bildungskarenz frü-
hestens drei Jahre nach der Rückkehr aus dieser Bildungskarenz verein-
baren.

22. § 11 Abs. 1 erster und dritter Satz und Abs. 1a in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 90/2009 tritt mit 1. August 2009 in Kraft und gilt
für nach dem 31. Juli 2009 vereinbarte Bildungskarenzen.

23. §§ 14a und 14b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/
2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

24. § 7b Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2009
tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft.
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25. § 3 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2010 tritt
mit 1. Juli 2010 in Kraft und ist bei Sanierungs- und Konkursverfahren an-
zuwenden, die nach dem 30. Juni 2010 eröffnet oder wieder aufgenom-
men werden.

26. § 7a Abs. 3, § 7b Abs. 3, Abs. 4 Z 8, Abs. 5, Abs. 9 und 10 sowie die
§§ 7d bis 7m samt Überschriften und § 18a samt Überschrift in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2011 treten mit 1. Mai 2011 in
Kraft. Die §§ 7d bis 7m sind auf Sachverhalte anzuwenden, die sich
nach dem 30. April 2011 ereignen.

27. § 2 Abs. 2 Z 13 und Abs. 8, die Überschrift zu § 7a, § 7a Abs. 1, die
Überschrift zu § 7b, § 7b Abs. 1 und Abs. 9, § 7 j Abs. 1 und § 19 Abs. 2
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2012 treten mit
1. Jänner 2013 in Kraft.

28. § 11 Abs. 3a, § 11a samt Überschrift und § 12 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 67/2013 treten mit 1. Juli 2013 in Kraft.

29. § 7e Abs. 6, § 7 i Abs. 6 bis 8, § 7k Abs. 5, § 7 l Abs. 1 erster Satz, § 7 l
Abs. 2 und Abs. 3 sowie Abs. 4 dritter und vierter Satz in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in
Kraft.

30. Die §§ 1 Abs. 4, 11 Abs. 3, 14c und 14d samt Überschriften sowie § 15
Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2013
treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

31. Die §§ 7a, 7b und 7d bis 7o samt Überschriften in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 94/2014 treten mit 1. Jänner 2015 in Kraft. In
Verwaltungs(straf)verfahren nach den §§ 7b Abs. 8, 7 i und 7k sind auf
Sachverhalte, die sich vor dem 1. Jänner 2015 ereignet haben, die vor
dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2014 geltenden
Bestimmungen weiterhin anzuwenden. § 7 i Abs. 8 und § 7k Abs. 5 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2014 sind auf Verwaltungs-
strafverfahren anzuwenden, deren zugrunde liegendes Anbringen nach
dem 31. Dezember 2014 bei der Behörde einlangt.

32. § 2 Abs. 2 Z 9, Abs. 5 und 6, § 2c, § 2d Abs. 3 Z 2 und 3 und § 2e samt
Überschriften in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 152/2015
treten mit dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag
in Kraft und gelten für nach dem Inkrafttreten neu auszustellende Dienst-
zettel oder neu abgeschlossene Vereinbarungen über eine Konkurrenz-
klausel oder über den Ausbildungskostenrückersatz;

33. § 2 f samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 152/2015 tritt mit 1. Jänner 2016 in Kraft;

34. § 2g samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 152/2015 tritt mit 1. Jänner 2016 in Kraft und gilt für nach dem Inkraft-
treten neu abgeschlossene Pauschalentgeltvereinbarungen;

35. § 15b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 152/2015 tritt mit
1. Jänner 2016 in Kraft;

36. §§ 2 Abs. 2 Z 9 und 2g sind im Regelungsbereich des § 14 Bundesforste-
Dienstordnung, BGBl. Nr. 298/1986, nicht anzuwenden.
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37. § 7n Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 113/2015
gilt für nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gestellte Aus-
kunftsverlangen öffentlicher Auftraggeber/innen. § 7m Abs. 2 und Abs. 8
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 113/2015 gilt für
nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes beantragte Sicherheits-
leistungen.

38. Die §§ 7 bis 7o in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 44/
2016 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2016 mit der Maßgabe außer
Kraft, dass diese Bestimmungen weiter auf Sachverhalte Anwendung fin-
den, die sich vor dem 1. Jänner 2017 ereignet haben.

39. § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2016 tritt mit
1. Jänner 2017 in Kraft.

40. Die § 13a samt Überschrift, § 14b sowie § 15 Abs. 1 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2017 treten mit 1. Juli 2017 in Kraft.

41. § 13a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 54/2018
tritt mit 1. Juli 2018 in Kraft.

42. § 14c Abs. 4a und § 14d Abs. 4a in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 93/2019, treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft und gelten für nach
dem Inkrafttreten angetretene Pflegekarenzen und Zeiten einer Pflege-
teilzeit.

43. § 18b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 12/2020 tritt mit
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und gilt bis 31. 05. 2020.

44. § 18b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2020 tritt
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Dauert die COVID-19
Krisensituation über den 30. April 2020 hinaus an, so hat die Bundes-
ministerin für Arbeit, Familie und Jugend durch Verordnung den in § 18b
Abs. 2 festgesetzten Endtermin 30. April 2020 zu verlängern, nicht je-
doch über den 31. Dezember 2020 hinaus.

45. § 18b Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2020
tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und gilt bis 31. Mai
2020, hinsichtlich des Vergütungsanspruchs des Arbeitgebers und des-
sen Abwicklung bis 30. Juni 2021.

46. § 18b Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 72/2020
tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 18b Abs. 3 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 72/2020 tritt rückwirkend
mit 16. März 2020 in Kraft und mit 31. Dezember 2024 außer Kraft.

47. § 18b Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2020
tritt mit dem 1. Oktober 2020 in Kraft und gilt bis 31. Oktober 2020, hin-
sichtlich des Vergütungsanspruchs des Arbeitgebers und dessen Ab-
wicklung bis 30. Juni 2022.

48. § 18b Abs. 1, Abs. 1b und Abs. 1c in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 131/2020 tritt mit 1. November 2020 in Kraft und gilt bis 9. Juli
2021, hinsichtlich des Vergütungsanspruchs des Arbeitgebers und des-
sen Abwicklung bis 31. Dezember 2022. Dem Arbeitnehmer ab 1. No-
vember 2020 bereits gewährte Sonderbetreuungszeit ist auf einen gel-
tend gemachten Anspruch auf Sonderbetreuungszeit oder eine verein-
barte Sonderbetreuungszeit nach diesem Bundesgesetz anzurechnen;
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für die Vergütung dieser Zeiten gilt § 18b Abs. 1 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 131/2020.

49. § 2h samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 61/2021 tritt mit 1. April 2021 in Kraft.

50. § 18b Abs. 1, 1a. 1b und 1c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 180/2021 treten rückwirkend mit 1. September 2021 in Kraft. § 18b
Abs. 1, 1a und 1b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 180/
2021 gelten bis 31. Dezember 2021, hinsichtlich des Vergütungsan-
spruchs des Arbeitgebers und dessen Abwicklung bis 30. Juni 2023.

51. § 17 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 213/2021 tritt
mit 1. Jänner 2022 in Kraft. § 18b Abs. 1 und 1a mit Ausnahme des zwei-
ten Satzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 213/2021
treten mit 1. Jänner 2022 in Kraft und gelten bis 31. März 2022, hinsicht-
lich des Vergütungsanspruchs des Arbeitgebers und dessen Abwicklung
bis 30. September 2023. Wenn dies auf Grund der epidemiologischen
Gesamtsituation erforderlich ist, hat der Bundesminister für Arbeit durch
Verordnung den Endtermin 31. März 2022 zu verlängern, jedoch nicht
über den 8. Juli 2022 hinaus. § 18b Abs. 1a zweiter Satz der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 213/2021 tritt rückwirkend mit 22. No-
vember 2021 in Kraft.

52. § 9 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 115/2022 tritt
mit 1. Juli 2022 in Kraft.

53. § 18b Abs. 1, 1a, 1b, 1c und 1d in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 162/2022 treten mit 5. September 2022 in Kraft und gelten bis
31. Dezember 2022, hinsichtlich des Vergütungsanspruchs des Arbeit-
gebers und dessen Abwicklung bis 31. Mai 2024.

54. § 18b Abs. 1, 1a, 1b und 1c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 230/2022 treten mit 1. Jänner 2023 in Kraft und gelten bis zum Ablauf
des 7. Juli 2023, hinsichtlich des Vergütungsanspruchs des Arbeitgebers
und dessen Abwicklung bis 30. November 2024. § 18b Abs. 2 tritt mit dem
der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag außer Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:
1. hinsichtlich des § 2 Abs. 1 letzter Satz, § 7b Abs. 3 und 6 sowie des § 7 f

der/die Bundesminister/in für Finanzen;
2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen

a) für Dienstverhältnisse zum Bund der/die Bundeskanzler/in,
b) für die übrigen Arbeitsverhältnisse der/die Bundesministerin für Arbeit,

Soziales und Konsumentenschutz.

Artikel 1

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 8/2005, zu § 5, BGBl. Nr. 459/1993)

Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 2003/41/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die
Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (ABl.
Nr. L 235 vom 23. September 2003, S 10) in Österreichisches Recht umgesetzt.



Band2.Buch : 35-AVRAG.pod    993
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

993

AVRAG

7. Hauptstück

Schluss- und Übergangsbestimmungen

Artikel 79

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 135/2009, zu den §§ 14a und 14b, BGBl. Nr. 459/1993)

(1) Art. 2 (Änderung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs), Art. 3 (Än-
derung des Ehegesetzes), Art. 4 (Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes),
Art. 6 (Änderung der Jurisdiktionsnorm), Art. 7 (Änderung des Strafgesetzbuches),
Art. 27 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988), Art. 28 (Änderung des
Körperschaftsteuergesetzes 1988), Art. 29 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes
1994), Art. 30 (Änderung des Bewertungsgesetzes 1955), Art. 31 (Änderung des
Gebührengesetzes 1957), Art. 33 (Änderung der Bundesabgabenordnung),
Art. 34 (Änderung des Alkoholsteuergesetzes), Art. 61 (Änderung des Ärztegeset-
zes 1998), Art. 62 (Änderung des Gehaltskassengesetzes 2002), Art. 63 (Ände-
rung des Apothekengesetzes), Art. 72 (Änderung des Studienförderungsgeset-
zes), Art. 76 (Änderung des Entwicklungshelfergesetzes), Art. 77 (Änderung des
Bundesgesetzes über Aufgaben und Organisation des auswärtigen Dienstes –
Statut) und Art. 78 (Bundesgesetz über die Einräumung von Privilegien und Immu-
nitäten an internationale Organisationen) treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(2) Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in
Strafsachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in
erster Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines Urteils infolge Nichtig-
keitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Erneuerung des Strafverfah-
rens oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 StGB
vorzugehen.
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E-Government-Gesetz – E-GovG
Bundesgesetz vom 27. Februar 2004, BGBl. I Nr. 10/2004,
über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen

Verkehrs mit öffentlichen Stellen
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung erlassen

wurden, und zwar

BGBl. I Nr. 7/2008,
BGBl. I Nr. 59/2008,
BGBl. I Nr. 125/2009,
BGBl. I Nr. 111/2010 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 83/2013 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 50/2016 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 40/2017 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 121/2017 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 32/2018 (Art. 57),
BGBl. I Nr. 104/2018 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 169/2020 (Art. 1),
BGBl. I Nr. 119/2022.

Inhaltsverzeichnis

1. Abschnitt

Gegenstand und Ziele des Gesetzes

§ 1.
§ 1a. Recht auf elektronischen Verkehr
§ 1b. Teilnahme an der elektronischen Zustellung durch Unternehmen

2. Abschnitt

Eindeutige Identifikation und die Funktion E-ID

§ 2. Begriffsbestimmungen
§ 2a.
§ 3. Identität und Authentizität
§ 4. Die Funktion E-ID
§ 4a. Registrierung und Widerruf des E-ID
§ 4b. Registrierungsdaten
§ 5. E-ID und Stellvertretung
§ 6. Stammzahl
§ 6a. Ergänzungsregister für natürliche Personen
§ 6b. Ergänzungsregister für sonstige Betroffene
§ 7. Stammzahlenregisterbehörde
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§ 8. Eindeutige Identifikation in Datenverarbeitungen
§ 9. Bereichsspezifisches Personenkennzeichen (bPK)
§ 10. Erzeugung und Anforderung von bPK und Stammzahlen

nicht-natürlicher Personen
§ 11. Offenlegung von bPK in Mitteilungen
§ 12. Schutz der Stammzahl natürlicher Personen
§ 13. Weitere Garantien zum Schutz von bPK

3. Abschnitt

Verwendung der Funktion E-ID im privaten Bereich
oder bei Anwendungen im Ausland

§ 14. Erzeugung von bPK für die Verwendung des E-ID im privaten
Bereich

§ 14a. E-ID-taugliche Anwendungen im Ausland
§ 15. Garantien zum Schutz der Stammzahl und der bPK bei der

Verarbeitung im privaten Bereich

4. Abschnitt

Elektronischer Datennachweis

§ 16. für personenbezogene Daten über selbständige wirtschaftliche
Tätigkeiten

§ 17. für personenbezogene Daten aus Registern
§ 18. über personenbezogene Daten aus elektronischen Registern eines

Verantwortlichen des öffentlichen oder privaten Bereichs

5. Abschnitt

Besonderheiten elektronischer Aktenführung

§ 19. Amtssignatur
§ 20. Beweiskraft von Ausdrucken
§ 21. Vorlage elektronischer Akten

5a. Abschnitt

Haftungsbestimmungen

§ 21a. Haftung

6. Abschnitt

Strafbestimmungen

§ 22. Unzulässige Verarbeitung von Stammzahlen oder bPK oder
unzulässige Verwendung von Amtssignaturen
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7. Abschnitt

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 23. Sprachliche Gleichbehandlung
§ 24. Inkrafttreten
§ 25. Übergangsbestimmung
§ 26. Erlassung und Inkrafttreten von Verordnungen
§ 27. Verweisungen
§ 28. Vollziehung

1. Abschnitt

Gegenstand und Ziele des Gesetzes

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz dient der Förderung rechtserheblicher elektro-
nischer Kommunikation. Der elektronische Verkehr mit öffentlichen Stellen soll
unter Berücksichtigung grundsätzlicher Wahlfreiheit zwischen Kommunikations-
arten für Anbringen an diese Stellen erleichtert werden.

(2) Gegen Gefahren, die mit einem verstärkten Einsatz der automationsun-
terstützten Datenverarbeitung zur Erreichung der in Abs. 1 genannten Ziele ver-
bunden sind, sollen zur Verbesserung des Rechtsschutzes besondere techni-
sche Mittel geschaffen werden, die dort einzusetzen sind, wo nicht durch andere
Vorkehrungen bereits ausreichender Schutz bewirkt wird.

(3)1) Bei der Umsetzung der Ziele dieses Bundesgesetzes ist Vorsorge dafür
zu treffen, dass behördliche Internetauftritte, die Informationen anbieten oder
Verfahren elektronisch unterstützen, so gestaltet sind, dass internationale Stan-
dards über die Web-Zugänglichkeit auch hinsichtlich des barrierefreien Zugangs
für behinderte Menschen eingehalten werden.

Recht auf elektronischen Verkehr

§ 1a. (1) Jedermann hat in den Angelegenheiten, die in Gesetzgebung Bun-
dessache sind, das Recht auf elektronischen Verkehr mit den Gerichten und
Verwaltungsbehörden. Ausgenommen sind Angelegenheiten, die nicht geeignet
sind, elektronisch besorgt zu werden. Personen in gerichtlich, finanzstrafbehörd-
lich oder gemäß § 53d des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52/1991,
verwaltungsbehördlich angeordnetem Freiheitsentzug können dieses Recht nur
nach Maßgabe der diesbezüglich in den Vollzugseinrichtungen vorhandenen
technischen und organisatorischen Gegebenheiten ausüben, sofern dies voll-
zugsrechtlich zulässig ist und dadurch keine Gefährdung der Sicherheit und
Ordnung zu erwarten ist.

(2) Etwaige technische Voraussetzungen oder organisatorische Beschrän-
kungen des elektronischen Verkehrs sowie der Zeitpunkt der Aufnahme des
elektronischen Verkehrs sind im Internet bekanntzumachen.

1) § 1 Abs. 3 tritt mit 22. September 2020 außer Kraft (BGBl. I Nr. 104/2018).
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Teilnahme an der elektronischen Zustellung durch Unternehmen

§ 1b. (1) Unternehmen im Sinne des § 3 Z 20 des Bundesgesetzes über
die Bundesstatistik (Bundesstatistikgesetz 2000), BGBl. I Nr. 163/1999 (Anm.:
richtig: BGBl. I Nr. 163/1999), haben an der elektronischen Zustellung teilzu-
nehmen.

(2) Die Teilnahme an der elektronischen Zustellung ist dann unzumutbar,
wenn das Unternehmen nicht über die dazu erforderlichen technischen Voraus-
setzungen oder über keinen Internet-Anschluss verfügt.

(3) Die Teilnahme ist längstens bis 31. Dezember 2019 auch unzumutbar,
wenn das Unternehmen noch nicht Teilnehmer des Unternehmensservicepor-
tals ist sowie bei Fehlen elektronischer Adressen zur Verständigung im Sinne
des Zustellgesetzes.

(4) Unternehmen können der Teilnahme an der elektronischen Zustellung wi-
dersprechen. Dieser Widerspruch verliert mit 1. Jänner 2020 seine Wirksamkeit,
ausgenommen für Unternehmen, die wegen Unterschreiten der Umsatzgrenze
nicht zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen verpflichtet sind.

Beachte für folgende Bestimmung
Zur Überschrift des 2. Abschnitts und § 2 Z 10: Sofern die technischen und orga-
nisatorischen Voraussetzungen zum Echtbetrieb des E-ID gemäß der Kund-
machung nach § 24 Abs. 6 noch nicht vorliegen, ist für bis zum Zeitpunkt der
Aufnahme des Echtbetriebes ausgestellte Bürgerkarten die Rechtslage vor In-
krafttreten dieses Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 121/2017, anzuwenden. Dieser
Zeitpunkt ist vom Bundesminister für Inneres im Bundesgesetzblatt kundzuma-
chen (vgl. § 24 Abs. 3).

2. Abschnitt

Eindeutige Identifikation und die Funktion E-ID

Begriffsbestimmungen

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet
1. „Identität“: die Bezeichnung der Nämlichkeit von Betroffenen (Z 7) durch

Merkmale, die geeignet sind, ihre Unterscheidbarkeit von anderen zu
ermöglichen; solche Merkmale sind insbesondere der Name und das
Geburtsdatum, aber auch etwa die Firma oder (alpha)nummerische Be-
zeichnungen;

2. „eindeutige Identität“: die Bezeichnung der Nämlichkeit eines Betroffenen
(Z 7) durch ein oder mehrere Merkmale, wodurch die unverwechselbare
Unterscheidung von allen anderen bewirkt wird;

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 7/2008)
4. „Eindeutige Identifikation“: elektronische Identifizierung gemäß Art. 3 Z 1

eIDAS-VO (Z 11);
5. „Authentizität“: die Echtheit einer Willenserklärung oder Handlung in dem

Sinn, dass der vorgebliche Urheber auch ihr tatsächlicher Urheber ist;
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(Anm.: Z 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 50/2016)
7. „Betroffener“: jede natürliche Person, juristische Person sowie sonstige

Personenmehrheit oder Einrichtung, der bei ihrer Teilnahme am Rechts-
oder Wirtschaftsverkehr eine eigene Identität zukommt;

8. „Stammzahl“: eine einem Betroffenen zu dessen eindeutiger Identifika-
tion zugeordnete Zahl, die auch für die Ableitung von bereichsspezifi-
schen Personenkennzeichen (bPK) gemäß §§ 9 und 14 bestimmt ist.

9. „Stammzahlenregister“: ein Register, das die für die eindeutige Identifi-
kation von Betroffenen verwendeten Stammzahlen enthält bzw. die tech-
nischen Komponenten zur Ableitung von Stammzahlen im Bedarfsfall
besitzt;

10. „Elektronischer Identitätsnachweis (E-ID)“: eine logische Einheit, die un-
abhängig von ihrer technischen Umsetzung eine qualifizierte elektroni-
sche Signatur (Art. 3 Z 12 eIDAS-VO) mit einer Personenbindung (§ 4
Abs. 2) und den zugehörigen Sicherheitsdaten und -funktionen verbindet;

10a. „Verwendung des E-ID“: das Auslösen der Erstellung einer Personenbin-
dung mittels qualifizierter elektronischer Signatur des E-ID-Inhabers oder
mittels eines sicherheitstechnisch gleichwertigen Vorgangs, der an eine
frühere qualifizierte elektronische Signatur des E-ID-Inhabers gebunden
ist, wobei das zugehörige qualifizierte Zertifikat, das für die frühere quali-
fizierte elektronische Signatur verwendet wurde, zum Zeitpunkt der je-
weiligen Verwendung noch gültig sein muss;

11. „eIDAS-VO“: Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifi-
zierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Bin-
nenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, ABl. Nr. L 257
vom 28. 08. 2014 S. 73, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 155
vom 14. 06. 2016 S. 44.

§ 2a. Die Begriffsbestimmungen des Art. 3 eIDAS-VO gelten auch für dieses
Bundesgesetz.

Identität und Authentizität

§ 3. (1) Im elektronischen Verkehr mit Verantwortlichen des öffentlichen
Bereichs im Sinne des Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4. 5. 2016 S. 1 (im Folgenden: DSGVO) in Ver-
bindung mit § 26 Abs. 1 des Datenschutzgesetzes – DSG, BGBl. I Nr. 165/1999,
dürfen Zugriffsrechte auf personenbezogene Daten (Art. 4 Z 1 DSGVO), nur ein-
geräumt werden, wenn die eindeutige Identität desjenigen, der zugreifen will,
und die Authentizität seines Ersuchens nachgewiesen sind. Dieser Nachweis
muss in elektronisch prüfbarer Form erbracht werden.

(2) Im Übrigen darf eine Identifikation von Betroffenen im elektronischen Ver-
kehr mit Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs nur insoweit verlangt wer-
den, als dies aus einem überwiegenden berechtigten Interesse des Verantwort-
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lichen geboten ist, insbesondere weil dies eine wesentliche Voraussetzung für
die Wahrnehmung einer ihm gesetzlich übertragenen Aufgabe ist.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1, 2, 4, 5, 6 und 8 finden erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der Bun-
deminister für Inneres gemäß § 24 Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt
kundmacht (vgl. § 24 Abs. 7 und 8).

Die Funktion E-ID

§ 4. (1) Der E-ID dient dem Nachweis der eindeutigen Identität, weiterer
Merkmale sowie des Bestehens einer Einzelvertretungsbefugnis eines Ein-
schreiters und der Authentizität des elektronisch gestellten Anbringens in Ver-
fahren, für die ein Verantwortlicher des öffentlichen Bereichs eine für den Ein-
satz des E-ID taugliche technische Umgebung eingerichtet hat.

(2) Die eindeutige Identifikation einer natürlichen Person, die rechtmäßige
Inhaberin eines E-ID (im Folgenden: E-ID-Inhaber) ist, wird durch die Personen-
bindung bewirkt: Von der Stammzahlenregisterbehörde (§ 7) wird elektronisch
signiert oder besiegelt bestätigt, dass dem E-ID-Inhaber ein oder mehrere bPK
zur eindeutigen Identifikation zugeordnet ist oder sind. Sofern die Personenbin-
dung den Vornamen, Familiennamen, oder das Geburtsdatum des E-ID-Inha-
bers enthält, bestätigt die Stammzahlenregisterbehörde mit ihrer elektronischen
Signatur oder ihrem elektronischen Siegel die Richtigkeit der Zuordnung dieser
personenbezogenen Daten zum E-ID-Inhaber. Sofern mit Einwilligung des Be-
troffenen weitere Merkmale in die Personenbindung eingefügt werden, dient die
elektronische Signatur oder das elektronische Siegel der Stammzahlenregister-
behörde der Bestätigung der unversehrten Einfügung dieser Merkmale aus den
von der Stammzahlenregisterbehörde herangezogenen Registern von Verant-
wortlichen des öffentlichen Bereichs. Hinsichtlich des Identitätsnachweises im
Fall der Stellvertretung gilt § 5.

(3) Um die E-ID Funktion nutzen zu können, bedarf es der vorherigen Regis-
trierung des E-ID-Werbers (§ 4a).

(4) Aufgrund der Identitätsdaten des E-ID-Werbers (§ 4b Z 1 bis 4 und 6) hat
die Stammzahlenregisterbehörde die Stammzahl des E-ID-Werbers zu ermitteln
und diese in verschlüsselter Form an den qualifizierten Vertrauensdiensteanbie-
ter (VDA) gemäß Art. 3 Z 20 eIDAS-VO, der das qualifizierte Zertifikat für eine
elektronische Signatur ausstellt, das mit der Personenbindung zum E-ID des
E-ID-Werbers verbunden werden soll, zu übermitteln. Zudem hat die Stammzah-
lenregisterbehörde diesem VDA die personenbezogenen Daten gemäß § 4b Z 1
bis 4, 7, 10 und 11 des E-ID-Werbers sowie eine allfällige Beschränkung der
Gültigkeitsdauer des Zertifikats gemäß § 4a Abs. 2 zu übermitteln. Die Stamm-
zahlenregisterbehörde hat diesem weiters alle Änderungen der übermittelten
personenbezogenen Daten, die ihr zur Kenntnis gelangen, bekanntzugeben.
Der VDA hat der Stammzahlenregisterbehörde unverzüglich den Identitätscode
der ausgestellten Zertifikate gemäß Anhang I lit. f eIDAS-VO zu übermitteln. Für
Zwecke der mittels eines sicherheitstechnisch gleichwertigen Vorgangs im
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Sinne des § 2 Z 10a zweiter Fall ausgelösten Erstellung einer Personenbindung,
ist die verschlüsselte Stammzahl zum E-ID dieses E-ID-Inhabers zu speichern.

(5) Verwendet der E-ID-Inhaber den E-ID im elektronischen Verkehr gemäß
§ 10 Abs. 1, ist durch die Stammzahlenregisterbehörde oder die in ihrem Auftrag
tätige Behörde eine Personenbindung (Abs. 2), die ein oder mehrere bPK, Vor-
name, Familienname und Geburtsdatum zum E-ID-Inhaber enthält, zu erstellen
und an die betreffende Datenverarbeitung zu übermitteln. Wird die Erstellung
der Personenbindung mittels qualifizierter elektronischer Signatur des E-ID-In-
habers ausgelöst (§ 2 Z 10a erster Fall), hat der qualifizierte VDA die verschlüs-
selte Stammzahl und die zugehörigen Sicherheitsdaten der Stammzahlenregis-
terbehörde zur Verfügung zu stellen. Nach Maßgabe der technischen Möglich-
keiten können mit Einwilligung des E-ID-Inhabers in die Personenbindung wei-
tere Merkmale zu diesem aus für die Stammzahlenregisterbehörde zugängli-
chen Registern von Verantwortlichen des öffentlichen oder privaten Bereichs
eingefügt werden.

(6) Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten kann der E-ID-Inhaber
Vorname, Familienname, Geburtsdatum und den Bestand weiterer Merkmale
gemäß Abs. 5 letzter Satz einem Dritten gegenüber in vereinfachter Form nach-
weisen. Zu diesem Zweck können Vorname, Familienname, Geburtsdatum und
die weiteren Merkmale für einen begrenzten Zeitraum zu seinem E-ID gespei-
chert werden. Vorname, Familienname, Geburtsdatum dürfen für längstens drei
Monate gespeichert werden. Ob und für welchen Zeitraum dies für ein bestimm-
tes weiteres Merkmal zulässig ist, hat jener Verantwortliche des öffentlichen Be-
reichs festzulegen, der das Register führt, aus dem die Stammzahlenregisterbe-
hörde dieses Merkmal bezogen hat.

(7) Die Authentizität eines mit Hilfe des E-ID gestellten Anbringens wird
durch die in dem E-ID enthaltene elektronische Signatur nachgewiesen.

(8) Die näheren Regelungen zu den Abs. 1 bis 7 sind, soweit erforderlich,
durch Verordnung des Bundesministers für Digitalisierung und Wirtschaftsstand-
ort im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres sowie den allfällig
sonst zuständigen Bundesministern zu erlassen. Vor Erlassung der Verordnung
sind die Länder und die Gemeinden, letztere vertreten durch den Österreichi-
schen Gemeindebund und den Österreichischen Städtebund, anzuhören.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 3 bis 6 finden erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der Bundeminister
für Inneres gemäß § 24 Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht
(vgl. § 24 Abs. 7 und 8).

Registrierung und Widerruf des E-ID

§ 4a. (1) Die Registrierung der Funktion E-ID ist für Staatsbürger ab dem
vollendeten 14. Lebensjahr im Rahmen der Beantragung eines Reisedoku-
mentes nach dem Passgesetz 1992, BGBl. Nr. 839/1992, ausgenommen eines
Reisepasses gemäß § 4a des Passgesetzes 1992, von Amts wegen durch die
Passbehörde oder durch eine gemäß § 16 Abs. 3 des Passgesetzes 1992 er-
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mächtigte Gemeinde vorzunehmen, sofern der Betroffene dieser nicht aus-
drücklich widerspricht. Darüber hinaus können sie die Registrierung eines E-ID
bei der Passbehörde, einer gemäß § 16 Abs. 3 des Passgesetzes 1992 er-
mächtigten Gemeinde oder der Landespolizeidirektion verlangen. Soweit die
Registrierung nicht im Rahmen der Beantragung eines Reisedokumentes er-
folgt, ist die Behörde örtlich zuständig, bei der das Verlangen auf Registrierung
des E-ID gestellt wird. Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres
können auch andere geeignete Behörden die Registrierung des E-ID vorneh-
men. Der Bundesminister für Inneres hat diese Behörden im Internet zu ver-
öffentlichen.

(2) Die sachliche Zuständigkeit zur Registrierung des E-ID für Fremde kommt
der Landespolizeidirektion zu. Örtlich zuständig ist die Landespolizeidirektion,
bei der das Verlangen auf Registrierung des E-ID gestellt wird. Bei Fremden ist
eine Registrierung nur dann vorzunehmen, sofern sie über einen ausreichenden
Bezug zum Inland verfügen und das 14. Lebensjahr vollendet haben. Insbeson-
dere ist hiefür ein Nachweis über Wohnsitz, Beschäftigungsverhältnis oder Ge-
schäftstätigkeit im Inland erforderlich. Für Fremde, die im Inland internationalen
Schutz beantragt haben, ist die Registrierung erst nach Zuerkennung des Sta-
tus des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten oder der Ertei-
lung eines sonstigen Aufenthaltsrechts zulässig. Für Fremde ohne Hauptwohn-
sitz im Bundesgebiet darf das qualifizierte Zertifikat für elektronische Signatu-
ren gemäß Art. 3 Z 15 eIDAS-VO ab dem Zeitpunkt der Registrierung maximal
drei Jahre gültig sein. Abs. 1 vorletzter und letzter Satz gelten für Fremde sinn-
gemäß.

(3) Soweit Inhaber eines inländischen Reisedokumentes gemäß dem Pass-
gesetz 1992, dessen Gültigkeitsdauer nicht länger als sechs Jahre abgelaufen
ist, den Behörden im Wege des VDA (§ 4 Abs. 4 erster Satz), der im Auftrag
des Auftragsverarbeiters der Datenverarbeitung gemäß § 22b des Passgeset-
zes 1992 tätig wird, bereits vorweg die Namen, das Geburtsdatum, die Pass-
oder Personalausweisnummer und soweit verfügbar eine E-Mail-Adresse zur
Verfügung stellen, dürfen sie diese zur Weiterverarbeitung zum Zweck der Re-
gistrierung eines E-ID für 30 Tage speichern. Erfolgt innerhalb dieses Zeit-
raums keine Registrierung des E ID, sind diese personenbezogenen Daten zu
löschen.

(4) Die Registrierung des E-ID ist nur zulässig, sofern die Identität des Be-
troffenen eindeutig festgestellt wurde. In den Fällen des Abs. 1 zweiter Satz und
Abs. 2 ist für die Registrierung eines E-ID ein Lichtbild beizubringen, das den An-
forderungen gemäß § 4 der Passgesetz-Durchführungsverordnung (PassG-DV),
BGBl. II Nr. 223/2006, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 209/2018 ent-
spricht, sofern der Registrierungsbehörde nicht bereits ein solches vorliegt. Zur
Überprüfung der Identität und der vorgelegten Dokumente ist die Behörde er-
mächtigt, Informationen über personenbezogene Daten und Dokumente des
E-ID-Werbers aus Datenverarbeitungen von Sicherheits-, Personenstands- und
Staatsbürgerschaftsbehörden sowie aus Datenverarbeitungen nach den §§ 26
und 27 des BFA-Verfahrensgesetzes (BFA-VG), BGBl. I Nr. 87/2012, im Daten-
fernverkehr abzufragen und soweit es sich um Daten gemäß § 4b Abs. 1 Z 1 bis
5 oder Z 7 handelt, in der Datenverarbeitung gemäß § 22b des Passgesetzes
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1992 zu verarbeiten. Kann die Identität des E-ID-Werbers bei den Behörden ge-
mäß Abs. 1 und 2 nicht eindeutig festgestellt werden, obliegt das weitere Verfah-
ren zur eindeutigen Feststellung der Identität der Landespolizeidirektion.

(5) Die Aussetzung oder der Widerruf des E-ID erfolgt durch die Aussetzung
oder den Widerruf des mit dem E-ID verbundenen qualifizierten Zertifikats beim
VDA gemäß § 6 des Signatur- und Vertrauensdienstegesetzes – SVG, BGBl. I
Nr. 50/2016, oder Art. 24 Abs. 3 eIDAS-VO. Dieser hat die Information über die
Aussetzung oder den Widerruf der jeweils zuständigen Behörde gemäß Abs. 1
und 2 im Wege des Betreibers der Datenverarbeitung gemäß § 22b des Pass-
gesetzes 1992 zur weiteren Verarbeitung zu übermitteln. Die Behörden gemäß
Abs. 1 und 2 haben die Aussetzung oder den Widerruf des E-ID zu veranlassen,
wenn ihnen bekannt wird, dass der Inhaber des E-ID verstorben ist, die Gefahr
missbräuchlicher Verwendung droht, der E-ID-Inhaber dies verlangt oder wenn
der Behörde Tatsachen bekannt werden, die berechtigte Zweifel an der Identität
des Betroffenen aufkommen lassen.

(6) Der Bundesminister für Inneres hat im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort nähere Bestimmungen über
die Vorgangsweise gemäß Abs. 1 bis 5 sowie für die Verlängerung der Gültigkeit
eines E-ID durch Verordnung festzulegen.

Beachte für folgende Bestimmung
Findet erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der Bundeminister für Inneres
gemäß Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht (vgl. § 24 Abs. 8).

Registrierungsdaten

§ 4b. (1) Die mit der Registrierung des E-ID betrauten Behörden sind er-
mächtigt als Verantwortliche

1. die Namen,
2. das Geburtsdatum,
3. den Geburtsort,
4. das Geschlecht,
5. die Staatsangehörigkeit,
6. das bPK,
7. die bekanntgegebene Zustelladresse,
8. das aktuelle Lichtbild, ausgenommen das Lichtbild eines Reisepasses

gemäß § 4a des Passgesetzes 1992,
9. das Registrierungsdatum,

10. soweit verfügbar die bekanntgegebene Telefonnummer eines Mobil-
telefons,

11. soweit verfügbar die bekanntgegebene E-Mail-Adresse,
12. die Registrierungsbehörde und
13. den Identitätscode der ausgestellten Zertifikate gemäß § 4 Abs. 4

in der Datenverarbeitung gemäß § 22b des Passgesetzes 1992 zu verarbeiten.
Dabei ist eine Speicherung nur vorzunehmen, soweit die personenbezogenen
Daten nicht bereits in dieser Datenverarbeitung, im Zentralen Melderegister oder
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dem Ergänzungsregister zur Verfügung stehen. Der Bundesminister für Inneres
sowie die Stammzahlenregisterbehörde sind ermächtigt, diese personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Verwaltung des E-ID zu verarbeiten. Die Verarbei-
tung dieser personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken als der Verwaltung
des E-ID ist nur auf Grund besonderer gesetzlicher Anordnung zulässig.

(2) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1
und 3 besteht kein Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO sowie kein Recht
auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO. Darüber sind die
Betroffenen in geeigneter Weise zu informieren.

(3) Die mit der Registrierung des E-ID betrauten Behörden sind ermächtigt,
Ausstellungsbehörde, Ausstellungsstaat, Ausstellungsdatum, gegebenenfalls
Gültigkeitsdauer, Dokumentenart und -nummer der vorgelegten Urkunden und
Nachweise zur eindeutigen Feststellung der Identität gemeinsam mit den darauf
Bezug habenden personenbezogenen Daten nach Abs. 1 automationsunter-
stützt zu verarbeiten.

(4) Protokolldaten über tatsächlich durchgeführte Verarbeitungsvorgänge,
wie insbesondere Änderungen, Abfragen und Übermittlungen, sind drei Jahre
lang aufzubewahren.

(5) Die bekanntgegebene Zustelladresse gemäß Abs. 1 Z 7 ist zu löschen,
sobald die Registrierung des E-ID abgeschlossen wurde. Gemäß Abs. 1 Z 13
verarbeitete Identitätscodes der ausgestellten Zertifikate sind im Falle eines Wi-
derrufs oder Ablaufs des jeweiligen Zertifikats zu löschen. Sonstige gemäß
Abs. 1 und 3 sowie gemäß § 4a Abs. 4 verarbeitete personenbezogene Daten
sind zu löschen, sobald sie nicht mehr benötigt werden, jedoch spätestens drei
Jahre nach Widerruf oder Ablauf des E-ID.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1 bis 3 finden erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der Bundeminister
für Inneres gemäß § 24 Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht
(vgl. § 24 Abs. 7 und 8).

E-ID und Stellvertretung

§ 5. (1) Für Zwecke des vertretungsweisen Handelns kann in die Personen-
bindung des Vertreters von der Stammzahlenregisterbehörde das Bestehen
einer Einzelvertretungsbefugnis für die Vertretung von nicht-natürlichen Perso-
nen oder einer Vertretungsbefugnis für die Vertretung von natürlichen Personen
eingefügt werden. Zu diesem Zweck kann die Stammzahlenregisterbehörde
nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten Angaben zu Vollmachtsverhält-
nissen in Datenverarbeitungen anderer Verantwortlicher des öffentlichen Be-
reichs verwenden, sofern dies gesetzlich zulässig ist oder eine Einwilligung des
Betroffenen besteht. Die Stammzahlenregisterbehörde kann außerdem auf An-
trag des Vertreters das Bestehen eines Vertretungsverhältnisses mit allfälligen
inhaltlichen und zeitlichen Beschränkungen speichern. Die Voraussetzungen
und näheren Anforderungen des Antrags und der zu erbringenden Nachweise
sind in der gemäß § 4 Abs. 8 zu erlassenden Verordnung des Bundesministers
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für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort festzulegen. Die Berechtigung zur
Empfangnahme von Dokumenten gemäß § 35 Abs. 3 zweiter Satz des Zustell-
gesetzes – ZustG, BGBl. Nr. 200/1982, muss gesondert eingefügt werden.

(2) In den Fällen berufsmäßiger Parteienvertretung ist ein besonderer Voll-
machtsnachweis nicht erforderlich, wenn die generelle Befugnis zur Vertretung
aus der nach den berufsrechtlichen Vorschriften erfolgenden Anmerkung der
Berufsberechtigung im Signaturzertifikat seines E-ID oder auf Grund von Daten-
verarbeitungen, die nach berufsrechtlichen Bestimmungen zu führen sind,
ersichtlich ist. In diesen Fällen wird das Bestehen der berufsmäßigen Parteien-
vertretung von der Stammzahlenregisterbehörde gemäß Abs. 1 in die Personen-
bindung eingefügt. Die generelle Befugnis umfasst nicht die Berechtigung ge-
mäß § 35 Abs. 3 zweiter Satz ZustG.

(3) Soweit diese Dienstleistung bei Behörden eingerichtet ist, können unab-
hängig von ihrer sachlichen und örtlichen Zuständigkeit hiezu eigens ermäch-
tigte Organwalter für Betroffene auf deren Verlangen Verfahrenshandlungen in
E-ID-tauglichen Verfahren setzen. Der Auftrag des Betroffenen ist bei der Be-
hörde in geeigneter Form zu dokumentieren. Die Verfahrenshandlung wird mit
Hilfe des E-ID des Organwalters gesetzt. Die generelle Befugnis des Organwal-
ters zur Vornahme der Verfahrenshandlung für Betroffene muss aus dem Signa-
turzertifikat seines E-ID oder aus einer von der zuständigen Behörde geführten
Datenverarbeitung ersichtlich sein. In diesen Fällen wird das Bestehen der Be-
fugnis des Organwalters von der Stammzahlenregisterbehörde gemäß Abs. 1 in
die Personenbindung eingefügt. Die generelle Befugnis umfasst nicht die Be-
rechtigung gemäß § 35 Abs. 3 zweiter Satz ZustG und die Zustellungsvollmacht
gemäß § 9 Abs. 1 ZustG.

(4) Wird das Bestehen einer Einzelvertretungsbefugnis in die Personenbin-
dung (§ 4 Abs. 2) eingefügt, dient die elektronische Signatur oder das elektroni-
sche Siegel der Stammzahlenregisterbehörde der Bestätigung der unversehrten
Einfügung der Einzelvertretungsbefugnis aus den von der Stammzahlenregister-
behörde herangezogenen Quellen. § 4 Abs. 5, § 14 Abs. 3 und § 14a Abs. 2 gel-
ten für vertretungsweises Handeln in Bezug auf vertretene natürliche Personen
sinngemäß. Für vertretene nicht-natürliche Personen hat die Stammzahlen-
registerbehörde die Stammzahl bereitzustellen.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 4 findet erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der Bundeminister für
Inneres gemäß § 24 Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht;
Abs. 5 tritt mit dem vom Bundeminister für Inneres gemäß § 24 Abs. 6 im Bun-
desgesetzblatt kundmachten Zeitpunkt außer Kraft (vgl. § 24 Abs. 7 und 8).

Stammzahl

§ 6. (1) Im E-ID erfolgt die eindeutige Identifikation von Betroffenen auf Ba-
sis ihrer Stammzahl.

(2) Für natürliche Personen, die im Zentralen Melderegister eingetragen
sind, wird die Stammzahl durch eine mit starker Verschlüsselung gesicherte Ab-
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leitung aus ihrer ZMR-Zahl (§ 16 Abs. 1 des Meldegesetzes 1991 – MeldeG,
BGBl. Nr. 9/1992) gebildet. Für alle anderen natürlichen Personen ist ihre Ord-
nungsnummer im Ergänzungsregister (Abs. 4) für die Ableitung der Stammzahl
heranzuziehen. Die Benützung der ZMR-Zahl zur Bildung der Stammzahl ist
keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Zentralen Melderegis-
ters im Sinne des § 16a MeldeG.

(3) Unbeschadet des Vorhandenseins einer Stammzahl gemäß Abs. 2 ist als
Stammzahl für Betroffene

1. die im Firmenbuch, eingetragen sind, die Firmenbuchnummer (§ 3 Abs. 1
Z 1 des Firmenbuchgesetzes, BGBl. Nr. 10/1991),

2. die im Zentralen Vereinsregister eingetragen sind, die Vereinsregisterzahl
(§ 18 Abs. 2 des Vereinsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 66/2002),

3. die ein Unternehmen im Sinne des § 3 Z 20 des Bundesstatistikgesetz
2000, BGBl. I Nr. 163/1999, sind, und
a) Einkünfte gemäß des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 und 6 des Einkommensteu-

ergesetzes 1988 – EStG 1988, BGBl. Nr. 400/1988, erzielen,
b) keine Gebietskörperschaften oder andere Körperschaften oder Anstal-

ten des öffentlichen Rechts sind sowie
c) nicht im Firmenbuch oder im Zentralen Vereinsregister eingetragen

sind,
die für sie vergebene Global Location Number (GLN),

4. die ein im land- und forstwirtschaftliches Betriebsinformationssystem
(LFBIS) gemäß des § 1 Abs. 1 LFBIS-Gesetz, BGBl. Nr. 448/1980, zu er-
fassender land- und forstwirtschaftlicher Betrieb sind, und nicht unter Z 1
bis 3 fallen, die für sie vergebene GLN,

5. die die Gründung eines Unternehmens im Sinne des § 3 Z 20 Bundes-
statistikgesetz 2000 über ein elektronisches Verfahren begonnen haben
und nicht unter Z 1 bis 4 fallen, die für sie vergebene GLN,

6. die im Ergänzungsregister für sonstige Betroffene (Abs. 4) eingetragen
sind, die im Ergänzungsregister vergebene Ordnungsnummer

zu verwenden.
(3a) Die GLN wird für jeden Betroffenen einmalig für die Dauer seines Be-

stehens als Betroffener iSd Abs. 3 Z 3 bis 5 vergeben. Ihre Vergabe erfolgt im
Fall der Abs. 3 Z 3 im Auftrag der Finanzbehörden des Bundes, im Fall der
Abs. 3 Z 4 im Auftrag des für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus zuständi-
gen Bundesministers sowie im Fall der Abs. 3 Z 5 im Auftrag des Betreibers des
Unternehmensserviceportals (USP) jeweils durch die Bundesanstalt „Statistik
Österreich“ im Rahmen der Eintragung in das Unternehmensregister gemäß des
§ 25 Bundesstatistikgesetz 2000. Tritt an die Stelle des Anlasses der Eintragung
ein anderer Anlass iSd Abs. 3 Z 3 bis 5 bleibt die vergebene GLN als Identifika-
tionsmerkmal dieses Betroffenen erhalten und es ist keine neue GLN zu ver-
geben. Wenn es sich bei einem Betroffenen iSd Abs. 3 Z 1 oder 3 bis 6 um eine
natürliche Person handelt, ist die Firmenbuchnummer, GLN oder Ordnungs-
nummer nur soweit zu verwenden als seine Identität als in das Firmenbuch ein-
getragener Einzelunternehmer, Unternehmen gemäß des § 3 Z 20 Bundes-
statistikgesetz 2000, land- und forstwirtschaftlicher Betrieb, die Identität dieser
natürlichen Person in Bezug auf ein begonnenes elektronisches Verfahren zur
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Gründung eines Unternehmens im Sinne des § 3 Z 20 Bundesstatistikgesetz
2000 oder seine Eigenschaft als sonstiger Betroffener betroffen ist.

(4) Das Ergänzungsregister wird getrennt nach natürlichen Personen und
sonstigen Betroffenen geführt. Unbeschadet des Abs. 3 sind im Ergänzungs-
register für natürliche Personen auf Antrag des jeweiligen Betroffenen oder in
den Fällen des § 10 Abs. 2 auf Antrag des Verantwortlichen der Datenverarbei-
tung natürliche Personen einzutragen, die nicht im Zentralen Melderegister ein-
getragen sind. In das Ergänzungsregister für sonstige Betroffene sind auf Antrag
des jeweiligen Betroffenen oder in den Fällen des § 10 Abs. 2 auf Antrag des
Verantwortlichen der Datenverarbeitung einzutragen:

1. Gebietskörperschaften und andere Körperschaften oder Anstalten des
öffentlichen Rechts sowie

2. sonstige Betroffene, für die keine Stammzahl gemäß Abs. 3 Z 1 bis 5 zu
bilden ist und sofern es sich bei diesen um natürliche Personen handelt
nur im Hinblick auf ihre Eigenschaft als sonstiger Betroffener (§ 2 Z 7).

Voraussetzung für die Eintragung ist der Nachweis der Daten, die in Abs. 7 und
der gemäß Abs. 7 zu erlassenden Verordnung des Bundesministers für Digitali-
sierung und Wirtschaftsstandort festgelegt sind. Zu den sonstigen Betroffenen
können Handlungsvollmachten eingetragen werden.

(Anm.: Abs. 4a, 4b und 4c aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2022)

(5) Elektronische Identifizierungsmittel eines anderen Mitgliedstaats der Euro-
päischen Union, die die Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 eIDAS-VO erfüllen,
können bei Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs wie eine Bürgerkarte für
Zwecke der eindeutigen Identifikation im Sinne dieses Bundesgesetzes verwen-
det werden. Nach Maßgabe der technischen Voraussetzungen hat diese An-
erkennung spätestens sechs Monate nach der Veröffentlichung des jeweiligen
elektronischen Identifizierungssystems in der Liste gemäß Art. 9 eIDAS-VO zu
erfolgen. Bei der Verwendung eines solchen elektronischen Identifizierungsmit-
tels ist für Betroffene, die weder im Melderegister noch im Ergänzungsregister
eingetragen sind, ein Eintrag im Ergänzungsregister zu erzeugen. Dafür sind die
Personenidentifikationsdaten des verwendeten elektronischen Identifizierungs-
mittels in das Ergänzungsregister einzutragen. Besteht eine Eintragung für den
Betroffenen im Melderegister oder im Ergänzungsregister, sind die Personen-
identifikationsdaten des verwendeten elektronischen Identifizierungsmittels in
das entsprechende Register einzutragen. Die Stammzahlenregisterbehörde hat
auf Antrag des Betroffenen seine Stammzahl direkt der bürgerkartentauglichen
Anwendung, bei der die Verfahrenshandlung vorgenommen wird, bereitzustellen.
Die Stammzahl darf durch diese nur zur Errechnung von bPK verwendet werden.

(6) Im Stammzahlenregister sind mathematische Verfahren zur Bildung der
Stammzahl bei natürlichen Personen zu verwenden, die die ZMR-Zahl oder die
Ordnungsnummer des Ergänzungsregisters für natürliche Personen stark ver-
schlüsseln. Diese Verfahren sind durch die Stammzahlenregisterbehörde fest-
zulegen und – mit Ausnahme der verwendeten kryptographischen Schlüssel –
im Internet zu veröffentlichen.

(7) Der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort kann im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres sowie dem Bundesminister
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für Finanzen mit Verordnung soweit erforderlich nähere Regelungen zum Ergän-
zungsregister, insbesondere zu den Eintragungsdaten (Namen oder Bezeich-
nung, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, akademische Grade, Daten der
vorgelegten amtlichen Dokumente, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Adresse,
Anschrift, Sitz, Staatsangehörigkeit, Angaben über die Rechts- oder Organisa-
tionsform und Angaben über den Bestandszeitraum von Betroffenen) und bei
welchen Stellen der Nachweis von personenbezogenen Daten für die Eintra-
gung in das Ergänzungsregister erbracht werden kann, erlassen. In dieser Ver-
ordnung kann weiters geregelt werden, inwieweit ein Kostenersatz für die Eintra-
gung zu leisten ist.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 2 findet erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der Bundeminister für
Inneres gemäß § 24 Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht (vgl.
§ 24 Abs. 7 und 8).

Ergänzungsregister für natürliche Personen

§ 6a. (1) Verantwortliche des öffentlichen Bereichs, deren Datenverarbei-
tung gemäß § 10 Abs. 2 mit bPK ausgestattet wurde, haben die ihnen zur Kennt-
nis gelangten Änderungen der Eintragungsdaten des Ergänzungsregisters für
natürliche Personen (ERnP) sowie das Sterbedatum von betroffenen Personen
dem Verantwortlichen im Wege des Auftragsverarbeiters, dessen sich die
Stammzahlenregisterbehörde gemäß § 7 Abs. 2 bedient, nach Maßgabe der
vorhandenen technischen Möglichkeiten zu melden. Der Auftragsverarbeiter hat
die Änderung im Auftrag des Verantwortlichen vorzunehmen.

(2) Zum Zwecke der Aktualisierung ist die Stammzahlenregisterbehörde auf
Verlangen von Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs ermächtigt, diesen
laufend in geeigneter elektronischer Form die geänderten Eintragungsdaten des
ERnP, in Bezug auf Personen, für die ein bPK aus dem Bereich gespeichert ist,
in dem der jeweilige Verantwortliche zur Vollziehung berufen ist, zu übermitteln.

(3) Der Auftragsverarbeiter im Sinne des Abs. 1 hat im Auftrag des Verant-
wortlichen mittels eines Abgleichs zwischen dem ZMR und ERnP datenquali-
tätssichernde Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Identität
ähnlicher Datensätze in diesem Ergänzungsregister, auf bereits vorhandene
Eintragungen im ZMR oder auf die Schreibweisen von Namen und Adressen, zu
setzen.

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

§ 6b. (1) Das Ergänzungsregister für sonstige Betroffene (ERsB) dient dem
Nachweis der eindeutigen Identität Betroffener im Sinne des § 2 Z 7 und doku-
mentiert bereits bestehende Vollmachtsverhältnisse in elektronischer Form. Ein-
tragungen ins ERsB haben keine konstitutive Wirkung.

(2) Die Führung des ERsB ist Aufgabe der Stammzahlenregisterbehörde.
Die Eintragung in das Register erfolgt durch die Stammzahlenregisterbehörde
oder durch eine Institution, die unmittelbar durch Gesetz, Verordnung oder völ-
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kerrechtlichen Vertrag eingerichtet ist oder der dadurch Rechtspersönlichkeit zu-
erkannt wurde, für

1. sich,
2. ihre Teilorganisationen,
3. die ihrer gesetzlichen Aufsicht unterliegenden Organisationen,
4. Betroffene, soweit die Institution durch Gesetz oder Verordnung dazu er-

mächtigt wurde.
Die Stammzahlenregisterbehörde und die in dieser Bestimmung genannten In-
stitutionen sind als gemeinsam Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 in Verbindung
mit Art. 26 Abs. 1 DSGVO ermächtigt, die personenbezogenen Daten im ERsB
gemeinsam in der Art zu verarbeiten, dass jeder Verantwortliche auch auf jene
Daten Zugriff hat, die von den anderen Verantwortlichen zur Verfügung gestellt
wurden. Die Erfüllung von Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs-
und sonstigen Pflichten nach den Bestimmungen der DSGVO gegenüber dem
Betroffenen obliegt der Stammzahlenregisterbehörde.

(3) Das ERsB ist in Bezug auf Betroffene, die keine natürlichen Personen
sind und ausschließlich in Bezug auf die Vor- und Nachnamen ihrer vertretungs-
befugten natürlichen Personen hinsichtlich des aktuellen Datenbestands als
öffentliches Register zu führen, das von der Stammzahlenregisterbehörde im In-
ternet verfügbar gehalten wird.

(4) Die Stammzahlenregisterbehörde hat Eintragungen, zu denen ihr Ände-
rungen bekannt werden, richtig zu stellen oder inaktiv zu setzen. Ersetzte oder
inaktive Eintragungen sind unverzüglich zu löschen, sobald diese für die in die-
sem Bundesgesetz angeführten Zwecke nicht mehr benötigt werden, spätestens
jedoch nach Ablauf von dreißig Jahren.

(5) Die Stammzahlenregisterbehörde hat auf Verlangen jeder Person einen
mit einer Amtssignatur (§ 19 E-GovG) versehenen Auszug der aktuellen Daten
aus dem Register elektronisch auszustellen. Dazu hat die Stammzahlenregister-
behörde ein Webformular und soweit zweckmäßig eine Schnittstelle zur Ver-
fügung zu stellen. Bei Registerabfragen und auf Auszügen aus dem Register ist
die Eintragungsstelle klar ersichtlich zu machen und ein Hinweis aufzunehmen,
dass der Eintrag im ERsB nicht konstitutiv ist.

Stammzahlenregisterbehörde

§ 7. (1) Stammzahlenregisterbehörde ist der Bundesminister für Digitalisie-
rung und Wirtschaftsstandort.

(2) Die Stammzahlenregisterbehörde kann sich bei der Führung des Ergän-
zungsregisters sowie bei der Errechnung von Stammzahlen und bei der Durch-
führung der in den §§ 4, 4b, 5, 9, 10, 14, 14a und 15 geregelten Verfahren des
Bundesministeriums für Inneres als Auftragsverarbeiter, soweit natürliche Perso-
nen Betroffene sind, und des Bundesministeriums für Finanzen oder der Bun-
desanstalt Statistik Österreich hinsichtlich aller anderen Betroffenen bedienen.
Die näheren Regelungen über die sich daraus ergebende Aufgabenverteilung
zwischen der Stammzahlenregisterbehörde und dem Bundesministerium für
Inneres, dem Bundesministerium für Finanzen oder der Bundesanstalt Statistik
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Österreich als Auftragsverarbeiter werden durch Verordnung des Bundesminis-
ters für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Inneres, dem Bundesminister für Finanzen oder dem Bundes-
kanzler geregelt. Abweichend davon kann sich die Stammzahlenregisterbehörde
für diese Zwecke auch anderer oder weiterer Auftragsverarbeiter bedienen. Die
Stammzahlenregisterbehörde hat stichprobenartig die ordnungsgemäße Erfül-
lung der Aufgaben der Auftragsverarbeiter zu prüfen.

Beachte für folgende Bestimmung
Findet erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der Bundeminister für Inneres
gemäß Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht (vgl. § 24 Abs. 8).

Eindeutige Identifikation in Datenverarbeitungen

§ 8. In den Datenverarbeitungen von Verantwortlichen des öffentlichen Be-
reichs darf eine im Rahmen des Konzepts des E-ID erfolgende eindeutige Iden-
tifikation von Betroffenen im Hinblick auf natürliche Personen nur in Form des
bPK (§ 9) dargestellt werden. Für Betroffene, die keine natürlichen Personen
sind, darf zur eindeutigen Identifikation die Stammzahl gespeichert werden.

Bereichsspezifisches Personenkennzeichen (bPK)

§ 9. (1) Das bPK wird durch eine Ableitung aus der Stammzahl der betroffe-
nen natürlichen Person gebildet. Die Identifikationsfunktion dieser Ableitung ist
auf jenen staatlichen Tätigkeitsbereich beschränkt, dem die Datenverarbeitung
zuzurechnen ist, in der das bPK verarbeitet werden soll. Die Zurechnung einer
Datenverarbeitung zu einem bestimmten staatlichen Tätigkeitsbereich ergibt
sich aus ihrer Registrierung bei der Stammzahlenregisterbehörde.

(2) Die Abgrenzung der staatlichen Tätigkeitsbereiche ist für Zwecke der Bil-
dung von bPK so vorzunehmen, dass zusammengehörige Lebenssachverhalte
in ein- und demselben Bereich zusammengefasst werden und miteinander un-
vereinbare Datenverarbeitungen innerhalb desselben Bereichs nicht vorgese-
hen sind. Die Bezeichnung und Abgrenzung dieser Bereiche wird durch Verord-
nung des Bundesministers für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort festgelegt;
vor Erlassung oder Änderung dieser Verordnung sind die Länder und die Ge-
meinden, letztere vertreten durch den Österreichischen Gemeindebund und den
Österreichischen Städtebund, anzuhören.

(3) Die zur Bildung des bPK eingesetzten mathematischen Verfahren (Hash-
Verfahren über die Stammzahl und die Bereichskennung) werden von der
Stammzahlenregisterbehörde festgelegt und – mit Ausnahme der verwendeten
kryptographischen Schlüssel – im Internet veröffentlicht.

Beachte für folgende Bestimmung
Abs. 1 und 2 finden erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der Bundeminister
für Inneres gemäß § 24 Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht
(vgl. § 24 Abs. 7 und 8).
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Erzeugung und Anforderung von bPK und Stammzahlen
nicht-natürlicher Personen

§ 10. (1) Bei Verwendung des E-ID werden bPK eines Betroffenen in elek-
tronischen Verfahren erzeugt, für die der Verantwortliche des öffentlichen Be-
reichs eine E-ID-taugliche Umgebung eingerichtet hat. Dafür muss eine Daten-
verarbeitung mit ihrer Zuordnung zu einem staatlichen Bereich bei der Stamm-
zahlenregisterbehörde registriert sein. In Bereichen, in denen der Verantwortli-
che des öffentlichen Bereichs nicht zur Vollziehung berufen ist, dürfen bPK nur
verschlüsselt (§ 13 Abs. 2) gespeichert werden.

(2) Die Erzeugung von bPK ohne Einsatz des E-ID ist nur der Stammzahlen-
registerbehörde erlaubt und nur zulässig, wenn eine eindeutige Identifikation mit
Hilfe des bPK im Rahmen von Datenverarbeitungen von Verantwortlichen des
öffentlichen Bereichs notwendig ist, weil personenbezogene Daten in einer der
DSGVO und dem DSG entsprechenden Art und Weise verarbeitet werden sol-
len. Solche Fälle sind insbesondere Amtshilfe, Datenermittlung im Auftrag des
Betroffenen oder das Einschreiten eines Vertreters gemäß § 5. Aus denselben
Gründen ist bei nicht-natürlichen Personen die Stammzahl zur Verfügung zu
stellen. Bei der Anforderung von bPK aus einem Bereich, in dem der Verantwort-
liche des öffentlichen Bereichs nicht zur Vollziehung berufen ist, oder von bPK
für die Verarbeitung im privaten Bereich dürfen bPK nur verschlüsselt (§ 13
Abs. 2) zur Verfügung gestellt werden.

(3) In der gemäß § 4 Abs. 8 zu erlassenden Verordnung ist auch der Kosten-
ersatz für die nach Abs. 2 im Zusammenhang mit berufsmäßiger Parteienvertre-
tung erfolgte Bereitstellung von bPK zu regeln.

Offenlegung von bPK in Mitteilungen

§ 11. In Mitteilungen an den Betroffenen oder an Dritte sind bPK nicht anzu-
führen. Die Erleichterung der Zuordnung solcher Mitteilungen zu Aufzeichnun-
gen beim Verantwortlichen über denselben Gegenstand ist auf andere Weise,
wie etwa durch Anführung einer Geschäftszahl, zu bewerkstelligen.

Beachte für folgende Bestimmung
Findet erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der Bundeminister für Inneres
gemäß Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht (vgl. § 24 Abs. 8).

Schutz der Stammzahl natürlicher Personen

§ 12. (1) Die Vertraulichkeit von Stammzahlen natürlicher Personen unter-
liegt besonderem Schutz durch folgende Vorkehrungen im Konzept des E-ID:

1. Eine dauerhafte Speicherung der Stammzahl natürlicher Personen darf
nur in verschlüsselter Form erfolgen.

2. Die Verarbeitung der Stammzahl natürlicher Personen im Errechnungs-
vorgang für das bPK darf zu keiner Speicherung der Stammzahl außer-
halb des Errechnungsvorgangs führen. Der Vorgang der Errechnung darf
nur bei der Stammzahlenregisterbehörde oder bei der in ihrem Auftrag tä-
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tigen Behörde, die in der gemäß § 4 Abs. 8 zu erlassenden Verordnung
näher zu bezeichnen sind, durchgeführt werden.

(2) Die Verarbeitung der Stammzahl zur Ermittlung eines bPK darf nur er-
folgen:

1. unter Mitwirkung des E-ID-Inhabers nach den Bestimmungen der §§ 4
Abs. 5, 14 Abs. 3 und 14a Abs. 2, oder

2. ohne Mitwirkung des Betroffenen durch die Stammzahlenregisterbehörde
nach den näheren Bestimmungen der §§ 10, 13 Abs. 2 und 15.

Weitere Garantien zum Schutz von bPK

§ 13. (1) bPK sind durch nicht-umkehrbare Ableitungen aus der Stammzahl
zu bilden. Dies gilt im Interesse der Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns
nicht für bPK, die ausschließlich im Zusammenhang mit der Tätigkeit einer Per-
son als Organwalter verarbeitet werden.

(2) Ist es zum Zweck der eindeutigen Identifikation eines Betroffenen gemäß
§ 10 Abs. 2 zulässig, von der Stammzahlenregisterbehörde ein bPK anzufor-
dern, ist dieses, sofern es sich um ein bPK aus einem Bereich handelt, in dem
der Anfordernde nicht zur Vollziehung berufen ist oder es sich um ein bPK für die
Verwendung im privaten Bereich handelt, von der Stammzahlenregisterbehörde
nur verschlüsselt zur Verfügung zu stellen. Die Verschlüsselung ist so zu gestal-
ten, dass

1. nur derjenige entschlüsseln kann, in dessen Datenverarbeitung das bPK
in entschlüsselter Form zulässigerweise verarbeitet werden darf (Abs. 3),
und

2. durch Einbeziehung von zusätzlichen, dem Anfordernden nicht bekannten
variablen Angaben in die Verschlüsselungsbasis das bPK auch in ver-
schlüsselter Form keinen personenbezogenen Hinweis liefert.

(3) bPK dürfen unverschlüsselt in einer Datenverarbeitung nur dann gespei-
chert werden, wenn zur Bildung des bPK die Kennung jenes Bereichs verwendet
wurde, der die Datenverarbeitung in Übereinstimmung mit der gemäß § 9 Abs. 2
erlassenen Verordnung zuzurechnen ist.

Beachte für folgende Bestimmung
Findet erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der Bundeminister für Inneres ge-
mäß § 24 Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht (vgl. § 24 Abs. 7
und 8).

3. Abschnitt

Verwendung der Funktion E-ID im privaten Bereich
oder bei Anwendungen im Ausland

Erzeugung von bPK für die Verwendung des E-ID im privaten Bereich

§ 14. (1) Für die eindeutige Identifikation von natürlichen Personen im
elektronischen Verkehr mit einem Verantwortlichen des privaten Bereichs
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(§ 26 Abs. 4 DSG) kann durch Einsatz des E-ID ein bPK gebildet werden, wo-
bei anstelle der Bereichskennung die Stammzahl oder das bPK des Verant-
wortlichen des privaten Bereichs tritt. Voraussetzung hiefür ist, dass der Ver-
antwortliche des privaten Bereichs eine für den Einsatz des E-ID taugliche
technische Umgebung eingerichtet hat, in der seine Stammzahl oder sein bPK
als Bereichskennung im Errechnungsvorgang für das bPK zur Verfügung ge-
stellt wird.

(2) Verantwortliche des privaten Bereichs dürfen nur solche bPK speichern
und benützen, die mit Hilfe ihrer eigenen Stammzahl oder ihrem eigenen bPK
als Bereichskennung gebildet wurden.

(3) Verwendet der E-ID-Inhaber den E-ID im elektronischen Verkehr gemäß
Abs. 1 ist durch die Stammzahlenregisterbehörde oder die in ihrem Auftrag tä-
tige Behörde eine Personenbindung (§ 4 Abs. 2), die ein bPK zum E-ID-Inhaber
enthält, zu erstellen, und an die betreffende Datenverarbeitung zu übermitteln.
Wird die Erstellung der Personenbindung mittels qualifizierter elektronischer
Signatur des E-ID-Inhabers ausgelöst (§ 2 Z 10a erster Fall), hat der qualifi-
zierte VDA die verschlüsselte Stammzahl und die zugehörigen Sicherheitsdaten
der Stammzahlenregisterbehörde zur Verfügung zu stellen. Mit Einwilligung des
E-ID-Inhabers können in die Personenbindung Vorname, Familienname oder
Geburtsdatum, sowie nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten weitere
Merkmale zu diesem aus für die Stammzahlenregisterbehörde zugänglichen
Registern von Verantwortlichen des öffentlichen oder privaten Bereichs einge-
fügt werden. § 4 Abs. 6 ist sinngemäß anzuwenden.

Beachte für folgende Bestimmung
1. Sofern die technischen und organisatorischen Voraussetzungen zum Echt-
betrieb des E-ID gemäß der Kundmachung nach § 24 Abs. 6 noch nicht vorlie-
gen, ist für bis zum Zeitpunkt der Aufnahme des Echtbetriebes ausgestellte Bür-
gerkarten die Rechtslage vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, BGBl. I
Nr. 121/2017, anzuwenden. Dieser Zeitpunkt ist vom Bundesminister für Inneres
im Bundesgesetzblatt kundzumachen (vgl. § 24 Abs. 3).
2. Abs. 2 findet erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der Bundeminister für
Inneres gemäß Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht (vgl. § 24
Abs. 8).

E-ID-taugliche Anwendungen im Ausland

§ 14a. (1) Für E-ID-taugliche Anwendungen im Ausland ist § 14 Abs. 1 mit
der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle der Bereichskennung ein staatenspe-
zifisches Kennzeichen oder bei Anwendungen internationaler Organisationen
ein organisationsspezifisches Kennzeichen zu verwenden ist.

(2) Verwendet der E-ID-Inhaber den E-ID im elektronischen Verkehr gemäß
Abs. 1, ist durch die Stammzahlenregisterbehörde oder die in ihrem Auftrag tä-
tige Behörde eine Personenbindung (§ 4 Abs. 2), die ein bPK, Vorname, Famili-
enname und Geburtsdatum zum E-ID-Inhaber enthält, zu erstellen, und an die
betreffende Datenverarbeitung zu übermitteln. Wird die Erstellung der Perso-
nenbindung mittels qualifizierter elektronischer Signatur des E-ID-Inhabers aus-
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gelöst (§ 2 Z 10a erster Fall), hat der qualifizierte VDA die verschlüsselte
Stammzahl und die zugehörigen Sicherheitsdaten der Stammzahlenregisterbe-
hörde zur Verfügung zu stellen. Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten
können mit Einwilligung des E ID-Inhabers in die Personenbindung weitere
Merkmale zu diesem aus für die Stammzahlenregisterbehörde zugänglichen
Registern von Verantwortlichen des öffentlichen oder privaten Bereichs einge-
fügt werden.

Beachte für folgende Bestimmung
Die Überschrift und Abs. 1 finden erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der
Bundeminister für Inneres gemäß § 24 Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt
kundmacht (vgl. § 24 Abs. 7 und 8).

Garantien zum Schutz der Stammzahl und der bPK
bei der Verarbeitung im privaten Bereich

§ 15. (1) Die Erzeugung eines bPK für die Verarbeitung im privaten Bereich
ist ohne Mitwirkung des Betroffenen und ohne Einsatz des E-ID zulässig, wenn
eine eindeutige Identifikation mit Hilfe des bPK im Rahmen von Datenverarbei-
tungen von Verantwortlichen des privaten Bereichs notwendig ist, weil

1. diese Verantwortlichen aufgrund gesetzlicher Vorschriften die Identität ih-
rer Kunden festzuhalten haben oder ihren Kunden eine dem § 14 Abs. 1
zweiter Satz entsprechende technische Umgebung zur Verfügung stellen
und

2. personenbezogene Daten in einer der DSGVO und dem DSG entspre-
chenden Art und Weise verarbeitet werden sollen.

Sofern ein Verantwortlicher des privaten Bereichs personenbezogene Daten an
einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln hat, kann dieser wie ein Verant-
wortlicher des öffentlichen Bereichs verschlüsselte bPK (§ 13 Abs. 2) anfordern.

(2) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, einen Kostenersatz für den
für die Erzeugung der bPK und der verschlüsselten bPK gemäß Abs. 1 anfallen-
den Aufwand mit Verordnung festzulegen.

4. Abschnitt

Elektronischer Datennachweis

für personenbezogene Daten über selbständige
wirtschaftliche Tätigkeiten

§ 16. (1) Der elektronische Nachweis über die Art einer selbständigen Er-
werbstätigkeit und über das Vorliegen der hiefür notwendigen Berufsberechti-
gungen kann durch Inanspruchnahme des Dokumentationsregisters nach § 114
Abs. 2 BAO geführt werden.

(2) Soweit der Nachweis der in Abs. 1 bezeichneten personenbezogenen
Daten in Verfahren vor einem Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs not-
wendig ist, kann er vom Betroffenen selbst durch Vorlage der vom Dokumenta-
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tionsregister elektronisch signierten oder besiegelten Auskunft erbracht oder auf
Ersuchen des Betroffenen durch den Verantwortlichen im Wege der elektroni-
schen Einsicht in das Register beschafft werden. Die amtswegige Beschaffung
des Nachweises ist bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für diese
Datenermittlung zulässig.

für personenbezogene Daten aus Registern

§ 17. (1) Soweit die Richtigkeit der im Zentralen Melderegister gespeicher-
ten personenbezogenen Daten zum Personenstand und zur Staatszugehörig-
keit von den Meldebehörden durch Einsicht in die entsprechenden Dokumente
(Standarddokumente) geprüft wurde, haben sie dies dem Zentralen Melderegis-
ter mitzuteilen, worauf die erfolgte Prüfung im Zentralen Melderegister in geeig-
neter Weise elektronisch lesbar anzumerken ist. Diese Anmerkung kann vom
Betroffenen auch außerhalb eines Meldevorgangs verlangt werden, wenn er der
Meldebehörde die Richtigkeit eines Meldedatums durch Vorlage der entspre-
chenden Dokumente nachweist.

(2) Ist von Behörden die Richtigkeit von personenbezogenen Daten zu be-
urteilen, die in einem elektronischen Register eines Verantwortlichen des öffent-
lichen Bereichs enthalten sind, haben sie nach Maßgabe der technischen Mög-
lichkeiten, wenn die Einwilligung des Betroffenen zur Datenermittlung oder eine
gesetzliche Ermächtigung zur amtswegigen Datenermittlung vorliegt, die Daten-
ermittlung im Wege des Datenfernverkehrs, sofern dies erforderlich ist, selbst
durchzuführen. Die Behörde hat den Betroffenen auf die Möglichkeit der Einwil-
ligung zur Datenermittlung hinzuweisen. Die Datenermittlung ersetzt die Vorlage
eines Nachweises der personenbezogenen Daten durch die Partei oder den Be-
teiligten. Elektronische Anfragen an das Zentrale Melderegister sind im Wege
des § 16a Abs. 4 MeldeG zu behandeln.

(3) Die Betroffenen können von der elektronischen Verfügbarkeit geprüfter
Meldedaten Gebrauch machen, indem sie

1. in Verfahren, in welchen die Vorlage von Standarddokumenten im Sinne
des Abs. 1 erforderlich ist, in die Beschaffung der benötigten personenbe-
zogenen Daten aus dem Zentralen Melderegister einwilligen oder

2. eine mit Amtssignatur (§ 19) elektronisch signierte oder besiegelte Melde-
bestätigung des Zentralen Melderegisters anfordern, in der die Tatsache
der geprüften Richtigkeit bei den einzelnen Meldedaten angemerkt ist.

Beachte für folgende Bestimmung
Die Überschrift, Abs. 1, 2 und 3 finden erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den
der Bundeminister für Inneres gemäß § 24 Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetz-
blatt kundmacht (vgl. § 24 Abs. 7 und 8).

über personenbezogene Daten aus elektronischen Registern
eines Verantwortlichen des öffentlichen oder privaten Bereichs

§ 18. (1) Personenbezogene Daten, die gemäß § 4b Abs. 1 Z 1 bis 5 und 8
oder in einem für die Stammzahlenregisterbehörde zugänglichen elektronischen
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Register eines Verantwortlichen des öffentlichen oder privaten Bereichs enthal-
ten sind, sind bei der Verwendung der Funktion E-ID nach Maßgabe der techni-
schen Möglichkeiten

1. dem E-ID-Inhaber selbst,
2. Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs im Auftrag des E-ID-Inhabers

für Verfahren für die diese eine für den Einsatz des E-ID taugliche techni-
sche Umgebung eingerichtet haben, oder

3. Dritten im Auftrag des E-ID-Inhabers, sofern ihnen die Nutzung des E-ID-
Systems eröffnet und noch nicht unterbunden wurde,

zu übermitteln. Es ist sicherzustellen, dass die Protokollierung der Datenüber-
mittlung aus dem E-ID-System im Auftrag des E-ID-Inhabers unbeschadet der
datenschutzrechtlichen Verpflichtungen des Verantwortlichen und seiner Auf-
tragsverarbeiter nur dem E-ID-Inhaber zugänglich ist.

(2) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, Dritten gemäß Abs. 1 Z 3
die Nutzung des E-ID-Systems zu eröffnen. Dritte gemäß Abs. 1 Z 3 haben sich
hiefür beim Bundesminister für Inneres zu registrieren. Die Nutzung ist nicht zu
eröffnen oder zu unterbinden, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Dritte
die ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nicht gemäß dem
Grundsatz nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise verarbeitet ha-
ben. Dritte haben dem Bundesminister für Inneres jeden Umstand bekanntzuge-
ben, der einer Nutzung entgegensteht. Der Bundesminister für Inneres ist zum
Zwecke der Eröffnung der Nutzung des E-ID-Systems berechtigt, im Datenfern-
verkehr

1. Informationen über nicht getilgte rechtskräftige strafgerichtliche Verurtei-
lungen (§ 9 Abs. 1 Z 1 des Strafregistergesetzes 1968, BGBl. Nr. 277/
1968) von Verantwortlichen gemäß § 9 des Verwaltungsstrafgesetzes
(VStG), BGBl. Nr. 52/1991, insbesondere wegen widerrechtlichen Zugrif-
fes auf ein Computersystem (§ 118a des Strafgesetzbuches – StGB,
BGBl. Nr. 60/1974), Verletzung des Telekommunikationsgeheimnisses
(§ 119 StGB) oder wegen des missbräuchlichen Abfangens von Daten
(§ 119a StGB), sowie

2. die genaue Bezeichnung des Gewerbes (§ 365a Abs. 1 Z 5 der Gewerbe-
ordnung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194/1994, aus dem Gewerbeinfor-
mationssystem Austria (GISA) gemäß § 365 GewO 1994 mithilfe der GISA-
Zahl

abzufragen. Die gemäß Abs. 1 übermittelten personenbezogenen Daten dürfen
im konkreten Fall nur für die glaubhaft gemachten eigenen Zwecke verarbeitet
werden; die bloße Weitergabe von im Wege der Nutzung des E-ID ermittelten
personenbezogenen Daten an Dritte ist kein eigener Zweck im Sinne dieser Be-
stimmung.

(3) Der Bundesminister für Inneres ist im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ermächtigt, nähere Bestim-
mungen über die Vorgangsweise gemäß Abs. 1 und 2 durch Verordnung festzu-
legen, insbesondere inwieweit neben Unternehmern und Vereinen auch andere
Teilnehmer des Unternehmensserviceportals gemäß § 5 des Unternehmensser-
viceportalgesetzes (USPG), BGBl. I Nr. 52/2009, oder andere Dritte registriert
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werden können und inwieweit Dritte gemäß Abs. 1 Z 3 sowohl die Kosten für die
Eröffnung der Nutzung als auch für die Nutzung des E-ID-Systems zu ersetzen
haben.

(4) Die Rechtmäßigkeit der Zugänglichkeit elektronischer Register eines Ver-
antwortlichen des öffentlichen Bereichs für die Stammzahlenregisterbehörde im
Sinne des Abs. 1 ist auf Grund einer Rechtsgrundlage in einem Materiengesetz
zu beurteilen. Der für die jeweilige Datenverarbeitung zuständige Bundesminis-
ter kann im Rahmen einer gesetzlichen Ermächtigung zur Datenverarbeitung,
die für eine Übermittlung gemäß Abs. 1 in Betracht kommenden Identitätsdaten,
Informationen zu Berechtigungen sowie Umstände, die der Betroffene nachwei-
sen möchte, mit Verordnung näher konkretisieren.

(5) Sofern es sich bei Dritten gemäß Abs. 1 Z 3 um Unternehmer im Sinne
des § 1 des Unternehmensgesetzbuches (UGB), dRGBl. S 2019/1897, oder um
Vereine im Sinne des § 1 des Vereinsgesetzes 2002 (VerG), BGBl. I Nr. 66/
2002, handelt, haben diese im Zuge der Antragstellung jedenfalls

1. den Namen und die Rechtsform im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 1 des Bundes-
statistikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 163/1999,

2. die Verantwortlichen gemäß § 9 VStG,
3. die Daten gemäß § 25 Abs. 1 Z 2 und 3 des Bundesstatistikgesetzes

2000,
4. gegebenenfalls die GISA-Zahl, die Firmenbuchnummer, die ZVR-Zahl und

das Logo,
5. den Unternehmensgegenstand oder Vereinszweck,
6. die Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse des Unternehmens oder des

Vereins sowie
7. die für die Nutzung des E-ID-Systems glaubhaft gemachten Zwecke

anzugeben, sofern diese Daten nicht bereits im Wege des Unternehmensregis-
ters gemäß § 25 des Bundesstatistikgesetzes 2000 ermittelt werden können.
Darüber hinaus kann der Unternehmer oder der Verein den akademischen
Grad, die Vor- und Familiennamen, die Telefonnummer und E-Mail-Adresse
einer oder mehrerer Kontaktpersonen angeben.

(6) Der Dritte gemäß Abs. 1 Z 3 hat eine Änderung der im Zuge der Registrie-
rung angegebenen Informationen dem Bundesminister für Inneres unverzüglich
bekanntzugeben. Teilnehmer des Unternehmensserviceportals gemäß § 5
USPG haben diese Änderungen im Wege des Unternehmensserviceportals be-
kanntzugeben. Wird das E-ID-System über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht
genutzt, sind sämtliche Daten des Dritten zu löschen.

(7) Sofern Dritten gemäß Abs. 1 Z 3 die Nutzung des E-ID-Systems eröffnet
wurde, haben diese dem Bundesminister für Inneres unverzüglich zu melden,
wenn:

1. sich ein glaubhaft gemachter Zweck gemäß Abs. 2 oder der Verantwortli-
che gemäß § 9 VStG ändert oder

2. Dritte die glaubhaft gemachten Zwecke gemäß Abs. 2 nicht mehr verfol-
gen wollen oder dürfen.
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5. Abschnitt

Besonderheiten elektronischer Aktenführung

Amtssignatur

§ 19. (1) Die Amtssignatur ist eine fortgeschrittene elektronische Signatur
oder ein fortgeschrittenes elektronisches Siegel, deren Besonderheit durch ein
entsprechendes Attribut im Signaturzertifikat oder Zertifikat für elektronische
Siegel ausgewiesen wird.

(2) Die Amtssignatur dient der erleichterten Erkennbarkeit der Herkunft eines
Dokuments von einem Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs. Sie darf da-
her ausschließlich von diesem Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs unter
den näheren Bedingungen des Abs. 3 bei der elektronischen Unterzeichnung
und bei der Ausfertigung der von ihm erzeugten Dokumente verwendet werden.

(3) Die Amtssignatur ist im Dokument durch eine Bildmarke, die der Verant-
wortliche des öffentlichen Bereichs im Internet als die seine gesichert veröffent-
licht hat, sowie durch einen Hinweis im Dokument, dass dieses amtssigniert
wurde, darzustellen. Die Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur
oder des elektronischen Siegels sind vom Verantwortlichen des öffentlichen Be-
reichs bereitzustellen.

Beachte für folgende Bestimmung
Sofern die technischen und organisatorischen Voraussetzungen zum Echtbe-
trieb des E-ID gemäß der Kundmachung nach § 24 Abs. 6 noch nicht vorliegen,
ist für bis zum Zeitpunkt der Aufnahme des Echtbetriebes ausgestellte Bürger-
karten die Rechtslage vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 121/
2017, anzuwenden. Dieser Zeitpunkt ist vom Bundesminister für Inneres im Bun-
desgesetzblatt kundzumachen (vgl. § 24 Abs. 3).

Beweiskraft von Ausdrucken

§ 20. Ein auf Papier ausgedrucktes elektronisches Dokument einer Behörde
hat die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde (§ 292 der Zivilprozessordnung –
ZPO, RGBl. Nr. 113/1895), wenn das elektronische Dokument mit einer Amts-
signatur versehen wurde. Die Amtssignatur muss durch Rückführung des Doku-
ments aus der ausgedruckten in die elektronische Form prüfbar oder das Do-
kument muss durch andere Vorkehrungen der Behörde verifizierbar sein. Das
Dokument hat einen Hinweis auf die Fundstelle im Internet, wo das Verfahren
der Rückführung des Ausdrucks in das elektronische Dokument und die an-
wendbaren Prüfmechanismen enthalten sind, oder einen Hinweis auf das Ver-
fahren der Verifizierung zu enthalten.

Beachte für folgende Bestimmung
Sofern die technischen und organisatorischen Voraussetzungen zum Echtbe-
trieb des E-ID gemäß der Kundmachung nach § 24 Abs. 6 noch nicht vorliegen,
ist für bis zum Zeitpunkt der Aufnahme des Echtbetriebes ausgestellte Bürger-
karten die Rechtslage vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 121/
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2017, anzuwenden. Dieser Zeitpunkt ist vom Bundesminister für Inneres im Bun-
desgesetzblatt kundzumachen (vgl. § 24 Abs. 3).

Vorlage elektronischer Akten

§ 21. (1) Soweit von einer Behörde Akten an eine andere Behörde vorgelegt
werden müssen, und diese Akten elektronisch erzeugt und elektronisch geneh-
migt wurden, bezieht sich die Vorlagepflicht auf dieses elektronische Original.
Dies gilt insbesondere für Akten aus einem durchgehend elektronisch geführten
Aktenbearbeitungs- und -verwaltungssystem. Die Vorlage muss in einem Stan-
dardformat erfolgen.

(2) Als Standardformate gelten jene elektronischen Formate, die die Lesbar-
keit eines Dokuments auch für Dritte während der voraussichtlichen Aufbewah-
rungsdauer nach dem Stand der Technik jeweils bestmöglich gewährleisten.

(3) Hat die Behörde, der der elektronische Akt vorzulegen ist, einen elektro-
nischen Zustelldienst mit der Entgegennahme von Sendungen für die Behörde
betraut, kann die Aktenvorlage, insbesondere wenn sie nachweisbar sein soll,
auch über diesen Zustelldienst erfolgen. Die Bestimmungen des 3. Abschnitts
des Zustellgesetzes gelten diesfalls sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Vor-
lage mit dem auf die elektronische Absendung der Verständigung von der Be-
reitstellung folgenden Tag bewirkt wird.

5a. Abschnitt

Haftungsbestimmungen

Haftung

§ 21a. (1) Umfang und Ausmaß des nach Art. 11 der eIDAS-VO zu er-
setzenden Schadens, sowie allfällige Rückgriffsrechte gegenüber anderen Per-
sonen, richten sich nach den auf den Schadensfall sonst anwendbaren Be-
stimmungen.

(2) Ersatzansprüche gegenüber anderen Personen oder aus einem anderen
Rechtsgrund bleiben unberührt.

6. Abschnitt

Strafbestimmungen

Unzulässige Verarbeitung von Stammzahlen oder bPK
oder unzulässige Verwendung von Amtssignaturen

§ 22. (1) Sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen
mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung, die von
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 20000 Euro zu ahnden ist,
wer

1. sich die Stammzahl einer natürlichen Person oder deren bPK entgegen
den Bestimmungen des 2. oder 3. Abschnitts verschafft, um sie für die
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rechtswidrige Ermittlung personenbezogener Daten des Betroffenen ein-
zusetzen, oder

2. ein bPK eines anderen Verantwortlichen des privaten Bereichs unbefugt
speichert oder benützt oder

3. anderen Verantwortlichen des privaten Bereichs die mit der eigenen
Stammzahl gebildeten bPK in einer unzulässigen Weise zur Verfügung
stellt oder

4. als Verantwortlicher des privaten Bereichs ein bPK dazu benützt, um Drit-
ten personenbezogene Daten über einen gemeldeten Wohnsitz des Be-
troffenen zu verschaffen oder

5. eine Amtssignatur entgegen § 19 Abs. 2 verwendet oder ihre Verwendung
vortäuscht.

(2) Die Strafe des Verfalls von Gegenständen (§§ 10, 17 und 18 VStG), die
mit einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 in Zusammenhang stehen,
kann ausgesprochen werden.

(3) Örtlich zuständig für Entscheidungen nach Abs. 1 und 2 ist jene Behörde,
in deren Sprengel die Tat begangen worden ist.

7. Abschnitt

Übergangs- und Schlussbestimmungen

Sprachliche Gleichbehandlung

§ 23. Soweit in diesem Artikel auf natürliche Personen bezogene Bezeich-
nungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf alle Ge-
schlechter in gleicher Weise.

Inkrafttreten

§ 24. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme seines 4. Abschnitts mit
1. März 2004 in Kraft. Der 4. Abschnitt tritt mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

(2) Das Inhaltsverzeichnis, § 1 Abs. 3, § 2 Z 8 und 10, § 3 Abs. 1, § 5, § 6
Abs. 2 bis 6, § 7 Abs. 2, § 8, die Paragrafenüberschrift vor § 9, § 9 Abs. 1 und 2,
die Paragrafenüberschrift vor § 10, § 10 Abs. 1 bis 3, die Paragrafenüberschrift
vor § 11, § 11, § 12 Abs. 1 Z 4 und Abs. 2, die Paragrafenüberschrift vor § 13,
§ 13 Abs. 1 bis 3, die Paragrafenüberschrift vor § 14, § 14 Abs. 1 und 2, die
Paragrafenüberschrift vor § 15, § 15 Abs. 1 und 2, § 19 Abs. 1 bis 3, § 20, die
Paragrafenüberschrift vor § 22, § 22 Abs. 1 Z 1 bis 4 und § 25 Abs. 1 bis 3 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/2008 treten mit 1. Jänner 2008 in
Kraft; gleichzeitig tritt § 2 Z 3 außer Kraft.

(3) Das Inhaltsverzeichnis, die Überschrift zu § 17 und § 17 Abs. 2 in der
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, tritt mit 1. Jän-
ner 2011 in Kraft. § 17 Abs. 2 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes ist
von Behörden bei Vorliegen der technischen und organisatorischen Vorausset-
zungen bei der Behörde und dem Verantwortlichen des betreffenden Registers,
spätestens jedoch ab dem 31. Dezember 2012, anzuwenden.
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(4) Das Inhaltsverzeichnis, die Abschnittsüberschrift des 2. Abschnitts, § 2
Z 1, 4, 10 und 11, § 2a, § 4 Abs. 2, § 6 Abs. 4 und 6, § 7 Abs. 1, § 8, die Para-
grafenüberschrift vor § 9, § 10 Abs. 2, die Abschnittsüberschrift des 3. Ab-
schnitts, § 14 Abs. 1, § 14a, § 16 Abs. 2, § 17 Abs. 2 und Abs. 3 Z 2, § 19 Abs. 1
und 3, § 22 Abs. 1 und 2, die Paragrafenüberschrift vor § 24 und die Paragrafen-
überschrift vor § 26 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2016 tre-
ten mit 1. Juli 2016 in Kraft. Gleichzeitig treten § 2 Z 6 und § 25 samt Überschrift
außer Kraft.

(5) Das Inhaltsverzeichnis, die Überschrift des 2. Abschnitts, § 2 Z 11, § 4
Abs. 5, § 6 Abs. 2, § 10 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3, § 13 Abs. 2 erster Satz,
§ 15 Abs. 1, 1a und 2 letzter Satz, die Überschrift zu § 17, § 17 Abs. 2 letzter
Satz, § 21 Abs. 3 und § 25 samt Überschrift in der Fassung des Deregulie-
rungsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 40/2017, treten mit Ablauf des Tages der
Kundmachung des genannten Bundesgesetzes in Kraft. § 1a samt Überschrift
in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft.
§ 1b samt Überschrift in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit
Beginn des siebenten auf den Tag der Kundmachung der Verfügbarkeit des
Anzeigemoduls gemäß § 37b Abs. 8 des Zustellgesetzes folgenden Monats in
Kraft.1)

(6) Das Inhaltsverzeichnis, die Überschrift des 2. Abschnitts, § 2 Z 10, die
§§ 4, 4a, 4b und 5 samt Überschriften, § 6 Abs. 1, 4 und 5, § 7 Abs. 2, § 8 erster
Satz, § 10 samt Überschrift, § 12, die Überschrift des 3. Abschnitts, § 14 Abs. 1
und 3, § 14a samt Überschrift, § 15, § 18 samt Überschrift, der 5. Abschnitt, § 25
Abs. 2 und 3 und § 28 Z 1 und 4 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung
dieses Bundesgesetzes in Kraft und finden mit Ausnahme von § 25 Abs. 2 und 3
erst Anwendung, wenn die technischen und organisatorischen Voraussetzun-
gen für den Echtbetrieb des E-ID vorliegen. Dieser Zeitpunkt ist vom Bundes-
minister für Inneres im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

(7) Die Einträge im Inhaltsverzeichnis zu den §§ 8, 14, 15 bis 18 und 22, § 3,
§ 4 Abs. 1, 2, 4, 5 und 6, § 4a Abs. 3 bis 5, § 4b, § 5 Abs. 1 bis 3, § 6 Abs. 2 und
4, § 7 Abs. 2, § 8 samt Überschrift, § 9 Abs. 1 und 2, § 10 Abs. 1 und 2, § 11,
§ 12, § 13, § 14 samt Überschrift, § 14a Abs. 2, die Überschrift zu § 15, § 15
Abs. 1, die Überschrift zu § 16, § 16 Abs. 2, § 17 samt Überschrift, die Über-
schrift zu § 18, § 18 Abs. 1 und 2, § 19 Abs. 2 und 3, die Überschrift zu § 22, § 22
Abs. 1, § 24 Abs. 3 sowie § 25 Abs. 2 in der Fassung des Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft
und finden mit Ausnahme des Eintrags im Inhaltsverzeichnis zu § 22 und von
§ 3, § 6 Abs. 2, § 9 Abs. 1 und 2, § 11, § 13, der Überschrift zu § 16, § 16 Abs. 2,
§ 17 samt Überschrift, § 19 Abs. 2 und 3, der Überschrift zu § 22, § 22 Abs. 1,
§ 24 Abs. 3 und § 25 Abs. 2 erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der Bundes-
minister für Inneres gemäß Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht.
§ 6 Abs. 5 in der Fassung des Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes
2018, BGBl. I Nr. 32/2018, tritt mit dem vom Bundesminister für Inneres gemäß
Abs. 6 im Bundesgesetzblatt kundgemachten Zeitpunkt in Kraft.

1) Die Kundmachung erfolgte am 30. 5. 2018 mit BGBl. I Nr. 33/2018.
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(8) § 4 Abs. 8, § 4a Abs. 6, § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 4, § 7, § 9 Abs. 1 und 2, § 10
Abs. 2, die Überschrift zu § 14, die Überschrift zu § 15 sowie § 15 Abs. 1 Z 2,
§ 18 Abs. 3, § 19 Abs. 2, § 25 Abs. 3 und § 28 Z 1 bis 3 und 4a in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 104/2018 treten mit Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft und finden mit Ausnahme von § 7 Abs. 1, § 9 Abs. 1 und
2, § 19 Abs. 2, § 25 Abs. 3 und § 28 Z 2, 3 und 4a erst ab dem Zeitpunkt Anwen-
dung, den der Bundesminister für Inneres gemäß Abs. 6 letzter Satz im Bundes-
gesetzblatt kundmacht. § 6 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 104/2018 tritt am 29. September 2018 in Kraft und mit dem vom Bundes-
minister für Inneres gemäß Abs. 6 im Bundesgesetzblatt kundgemachten Zeit-
punkt wieder außer Kraft. § 1 Abs. 3 tritt mit Ablauf des 22. September 2020
außer Kraft.

(9) Der Eintrag im Inhaltsverzeichnis zu § 18, § 1b Abs. 1, § 2 Z 10a, § 4
Abs. 4 bis 6, § 4a Abs. 3 und 4, § 4b Abs. 1 Z 1 und 8, Abs. 2 bis 5, § 6 Abs. 1 und
Abs. 4 bis 4c, § 14, § 14a Abs. 2, § 18 samt Überschrift, § 23, § 25 Abs. 2 und
§ 28 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 169/2020 treten mit
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und finden mit Ausnahme von § 1b
Abs. 1 und § 25 Abs. 2 erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der Bundesminis-
ter für Inneres gemäß Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht.

(10) Der Eintrag im Inhaltsverzeichnis zu § 6b, § 6 Abs. 3, 3a, 4, 6 und 7,
§ 6b samt Überschrift und § 25 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 119/2022 treten ein Jahr nach dem Tag der Kundmachung in Kraft.
Der Eintrag im Inhaltsverzeichnis zu § 6a, § 6 Abs. 4a bis 4c und § 6a samt
Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 119/2022 treten mit
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und finden erst ab dem Zeitpunkt
Anwendung, den der Bundesminister für Inneres gemäß Abs. 6 letzter Satz im
Bundesgesetzblatt kundmacht.

Übergangsbestimmung

§ 25. (1) Die Gerichte und Verwaltungsbehörden, deren Einrichtung in Ge-
setzgebung Bundessache ist, sind verpflichtet, bis spätestens 1. Jänner 2020
die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für einen elektroni-
schen Verkehr mit den Beteiligten gemäß § 1a zu schaffen.

(2) Ab der Kundmachung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 121/2017, dürfen
zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes für die vollumfängliche Nutzung
des E-ID unter Anwendung der dafür erforderlichen Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes zeitlich, örtlich oder auf bestimmte Personengruppen beschränkte
Pilotbetriebe unter Verarbeitung personenbezogener Daten durchgeführt wer-
den, sofern die Betroffenen daran freiwillig mitwirken. Die im Rahmen des Pilot-
betriebs verarbeiteten Registrierungsdaten dürfen ab dem gemäß § 24 Abs. 6
festgelegten Zeitpunkt zum Zwecke der Verwaltung und Nutzung des E-ID ge-
mäß § 4b Abs. 1 und § 18 Abs. 1 weiterverarbeitet werden. Die Verarbeitung
dieser Daten zu anderen Zwecken ist nur auf Grund gesetzlicher Anordnung zu-
lässig. Betroffene, die bereits vor dem gemäß § 24 Abs. 6 festgelegten Zeitpunkt
im Rahmen eines Pilotbetriebs behördlich unter Anwendung des § 4a registriert
wurden, dürfen ihren E-ID bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer weiterverwenden.



Band2.Buch : 36-E-GovG.pod    1022
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

1022

1022

E-GovG §§ 26–28

(3) Sofern die technischen und organisatorischen Voraussetzungen zum
Echtbetrieb des E-ID gemäß der Kundmachung nach § 24 Abs. 6 noch nicht vor-
liegen, ist für bis zum Zeitpunkt der Aufnahme des Echtbetriebes ausgestellte
Bürgerkarten die Rechtslage vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, BGBl. I
Nr. 121/2017, anzuwenden. Der Bundesminister für Inneres ist im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort er-
mächtigt, mit Verordnung für Bürgerkarteninhaber einen vereinfachten Prozess
für den Umstieg von der Bürgerkarte auf einen E-ID vorzusehen.

(4) Die bis zum Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 119/2022 für Betroffene im Sinne
des § 6 Abs. 3 Z 3 bis 5 verwendete Ordnungsnummer des ERsB ist als GLN
weiter zu verwenden. Die zu diesen Betroffenen im ERsB verarbeiteten Daten
sind zu diesem Zeitpunkt im Auftrag des jeweiligen Verantwortlichen an die Bun-
desanstalt „Statistik Österreich“ für Zwecke der Eintragung in das Unterneh-
mensregister gemäß § 6 Abs. 3 Z 3 bis 5 zu übermitteln und aus dem ERsB zu
löschen.

Erlassung und Inkrafttreten von Verordnungen

§ 26. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in seiner jeweiligen
Fassung dürfen bereits von dem Tag an erlassen werden, der der Kundma-
chung der durchzuführenden Gesetzesbestimmungen folgt; sie dürfen jedoch
nicht vor den durchzuführenden Gesetzesbestimmungen in Kraft treten.

Verweisungen

§ 27. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzu-
wenden.

Beachte für folgende Bestimmung
1. Zu Z 1 und 4: Sofern die technischen und organisatorischen Voraussetzun-
gen zum Echtbetrieb des E-ID gemäß der Kundmachung nach § 24 Abs. 6 noch
nicht vorliegen, ist für bis zum Zeitpunkt der Aufnahme des Echtbetriebes aus-
gestellte Bürgerkarten die Rechtslage vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes,
BGBl. I Nr. 121/2017, anzuwenden. Dieser Zeitpunkt ist vom Bundesminister für
Inneres im Bundesgesetzblatt kundzumachen (vgl. §§ 24 Abs. 6 und 25 Abs. 3).
2. Z 1 findet erst ab dem Zeitpunkt Anwendung, den der Bundeminister für
Inneres gemäß § 24 Abs. 6 letzter Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht (vgl.
§ 24 Abs. 8).

Vollziehung

§ 28. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:
1. hinsichtlich des § 4 Abs. 8 der Bundesminister für Digitalisierung und Wirt-

schaftsstandort im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres so-
wie den allfällig sonst zuständigen Bundesministern,

2. hinsichtlich des § 7 Abs. 2 der Bundesminister für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres,
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dem Bundesminister für Finanzen oder dem Bundeskanzler, je nachdem,
ob es sich um Dienstleistungen betreffend Stammzahlen natürlicher Per-
sonen oder um Dienstleistungen betreffend Stammzahlen nicht-natürli-
cher Personen handelt und welches Auftragsverarbeiters sich der Bundes-
minister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort dabei bedient,

3. hinsichtlich des § 9 Abs. 2 der Bundesminister für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort,

4. hinsichtlich des § 4a Abs. 1 bis 5, des § 4b, des § 17 Abs. 1 und 3 sowie
des § 18 Abs. 2 bis 7 der Bundesminister für Inneres,

4a. hinsichtlich des § 4a Abs. 6, des § 18 Abs. 3 und des § 25 Abs. 3 der Bun-
desminister für Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Di-
gitalisierung und Wirtschaftsstandort,

5. hinsichtlich des § 16 der Bundesminister für Finanzen,
6. im übrigen, soweit sie nicht der Bundesregierung oder den Landesre-

gierungen obliegt, jeder Bundesminister im Rahmen seines Wirkungsbe-
reiches.

Artikel 2

Notifikationshinweis gemäß Artikel 12 der Richtlinie 98/34/EG

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 7/2008, zu den §§ 1–3, 5–15, 19, 20,
22 und 25, BGBl. I Nr. 10/2004)

Dieses Gesetz wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/
34/EG über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und techni-
schen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesell-
schaft, ABl. Nr. L 204 vom 21. 7. 1998, S. 37 in der Fassung der Richtlinie 98/48/
EG, ABl. Nr. L 217 vom 5. 8. 1998, S. 18, unter der Notifikationsnummer 2007/
450/A notifiziert.

Artikel 2

Notifikationshinweis gemäß Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/1535

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 121/2017, zu den §§ 2, 4–10, 12, 14–15, 18,
21a, 25 und 28, BGBl. I Nr. 10/2004)

Dieses Gesetz wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie (EU)
2015/1535 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vor-
schriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (kodi-
fizierter Text), ABl. Nr. L 241 vom 17. 09. 2015 S. 1, unter der Notifikationsnum-
mer 2017/166/A notifiziert.

Artikel 2

Notifikationshinweis gemäß Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/1535

Dieses Gesetz wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie (EU)
2015/1535 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vor-
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schriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (kodi-
fizierter Text), ABl. Nr. L 241 vom 17. 09. 2015 S. 1, unter der Notifikationsnum-
mer 2021/XXX/A notifiziert.

Artikel 25

Notifikationshinweis

(Anm.: aus BGBl. I Nr. 50/2016, zu den §§ 2, 2a, 4, 6 bis 10, 14, 14a,
16, 17, 19, 22, 25 und 26, BGBl. I Nr. 10/2004)

Dieses Gesetz wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie (EU)
2015/1535 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vor-
schriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (kodi-
fizierter Text), ABl. Nr. L 241 vom 17. 09. 2015 S. 1, notifiziert (Notifikationsnum-
mer: 2016/142/A).
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§§ 1–6 Auskunftspflichtgesetz

Auskunftspflichtgesetz
Bundesgesetz vom 15. Mai 1987, BGBl. Nr. 287,

über die Auskunftspflicht der Verwaltung des Bundes
Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung des Aus-

kunftspflichtgesetzes erlassen wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 357/1990 (Art. II),
BGBl. Nr. 447/1990 (Art. IX),
BGBl. I Nr. 158/1998 (Art. 6).

§ 1. (1) Die Organe des Bundes sowie die Organe der durch die Bundes-
gesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung haben über Angelegenheiten
ihres Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, soweit eine gesetzliche Ver-
schwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht.

(2) Auskünfte sind nur in einem solchen Umfang zu erteilen, der die Besor-
gung der übrigen Aufgaben der Verwaltung nicht wesentlich beeinträchtigt;
berufliche Vertretungen sind nur gegenüber den ihnen jeweils Zugehörigen aus-
kunftspflichtig und dies insoweit, als dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung
ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht verhindert wird. Sie sind nicht zu erteilen,
wenn sie offenbar mutwillig verlangt werden.

§ 2. Jedermann kann schriftlich, mündlich oder telephonisch Auskunftsbe-
gehren anbringen. Dem Auskunftswerber kann die schriftliche Ausführung eines
mündlich oder telefonisch angebrachten Auskunftsbegehrens aufgetragen wer-
den, wenn aus dem Begehren der Inhalt oder der Umfang der gewünschten Aus-
kunft nicht ausreichend klar hervorgeht.

§ 3. Auskünfte sind ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber binnen acht
Wochen nach Einlangen des Auskunftsbegehrens zu erteilen. Kann aus beson-
deren Gründen diese Frist nicht eingehalten werden, so ist der Auskunftswerber
jedenfalls zu verständigen.

§ 4. Wird eine Auskunft nicht erteilt, so ist auf Antrag des Auskunftswerbers
hierüber ein Bescheid zu erlassen. Als Verfahrensordnung, nach der der Be-
scheid zu erlassen ist, gilt das AVG, sofern nicht für die Sache, in der Auskunft
erteilt wird, ein anderes Verfahrensgesetz anzuwenden ist.

§ 5. Auskunftsbegehren und Auskünfte sowie Anträge und Bescheide ge-
mäß § 4, die sich auf Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung (§ 2 Abs. 2
des Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl. Nr. 566/1991, in der jeweils geltenden
Fassung) beziehen, sind von den Stempelgebühren und von den Bundesverwal-
tungsabgaben befreit.

§ 6. Soweit nach anderen Bundesgesetzen besondere Auskunftspflichten
bestehen, ist dieses Bundesgesetz nicht anzuwenden.
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§ 7. Die §§ 2 erster Satz, 4, 5, 6 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 158/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung
betraut.
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§ 1 AZHG

Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz – AZHG
Bundesgesetz über Auslandszulagen und besondere Hilfe-

leistungen bei Entsendungen auf Grund des Bundes-
verfassungsgesetzes über Kooperation und Solidarität bei der
Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland

Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung erlassen
wurden, und zwar:

BGBl. I Nr. 94/2000 (Art. 21),
BGBl. I Nr. 142/2000 (Art. 62),
BGBl. I Nr. 30/2001 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 87/2002 (Art. 18)
BGBl. I Nr. 130/2003 (Art. 16),
BGBl. I Nr. 176/2004 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 80/2005 (Art. 15),
BGBl. I Nr. 53/2007 (Art. 21),
BGBl. I Nr. 135/2009 (Art. 51),
BGBl. I Nr. 153/2009 (Art. 17),
BGBl. I Nr. 140/2011 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 120/2012 (Art. 17),
BGBl. I Nr. 210/2013 (Art. 15),
BGBl. I Nr. 65/2015 (Art. 25),
BGBl. I Nr. 64/2016 (Art. 15),
BGBl. I Nr. 119/2016 (Art. 10),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 24),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 26).

1. TEIL

Auslandszulagen

1. Abschnitt

Anspruch auf Auslandszulage

Anspruchsvoraussetzungen

§ 1. (1) Bediensteten des Bundes gebührt eine Auslandszulage für die
Dauer

1. ihrer Entsendung zu einem Einsatz gemäß § 1 Z 1 lit. a bis c des Bundes-
verfassungsgesetzes über Kooperation und Solidarität bei der Entsen-
dung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG),
BGBl. I Nr. 38/1997,

2. der inländischen Vor- und Nachbereitung ihrer Entsendung in unmittelba-
rem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang zu einem Einsatz nach Z 1,
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3. a) der sonstigen Vor- und Nachbereitung ihrer Entsendung in unmittel-
barem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang zu einem Einsatz
nach Z 1 oder

b) ihrer Entsendung zu Übungen und Ausbildungsmaßnahmen gemäß
§ 1 Z 1 lit. d KSE-BVG,

4. ihrer Entsendung zu Übungen und Ausbildungsmaßnahmen gemäß § 1
Z 2 KSE-BVG.

(2) Auf Bedienstete, denen eine Auslandszulage auf Grund des Abs. 1 Z 1
bis 3 gebührt, sind während der Dauer dieses Anspruches

1. die §§ 16 bis 18, 19a bis 20b, 20d, 21, 82 bis 83, 144 und 145 des Ge-
haltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54 (bei Vertragsbediensteten in Verbin-
dung mit den §§ 22 Abs. 1 und 22a des Vertragsbedienstetengesetzes
1948, BGBl. Nr. 86),

2. die Regelung betreffend den Freizeitausgleich gemäß § 49 BDG 1979,
BGBl. Nr. 333 (bei Vertragsbediensteten in Verbindung mit § 20 des Ver-
tragsbedienstetengesetzes 1948).

3. die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133,
nicht anzuwenden.

(3) Auf Bedienstete, denen eine Auslandszulage auf Grund des Abs. 1 Z 4
gebührt, sind § 21 des Gehaltsgesetzes 1956 sowie die Reisegebührenvor-
schrift 1955 nicht anzuwenden.

(4) Durch die Auslandszulage werden bestehende Ansprüche auf monatlich
pauschalierte Nebengebühren nach den §§ 18, 19a, 19b, 20, 82 und 83 des
Gehaltsgesetzes 1956 nicht berührt, sofern die jeweils anspruchsbegründende
Tätigkeit auch während des Zeitraumes weiter ausgeübt wird, für den eine Aus-
landszulage gebührt.

(5) Erhält der Bedienstete für die Tätigkeit selbst, zu der er entsandt worden
ist, oder im Zusammenhang mit ihr Zuwendungen von dritter Seite, so hat er
diese Zuwendungen dem Bund abzuführen.

(6) Abs. 5 ist nicht anzuwenden, wenn
1. die Zuwendung lediglich zur Bestreitung der notwendigen Unterkunft und

Verpflegung dient oder
2. die Zuwendung durch die Vereinten Nationen in Höhe von maximal einer

Werteinheit als Taggeld und/oder Urlaubsgeld erfolgt oder
3. der Bedienstete auf alle nach dem 1. Abschnitt des 1. Teiles dieses Bun-

desgesetzes gebührenden Leistungen schriftlich verzichtet, wobei ein teil-
weiser Verzicht unzulässig ist. Ein Verzicht ist rechtsunwirksam, wenn ihm
eine Bedingung beigefügt ist.

Bestandteile der Auslandszulage

§ 2. (1) Die Auslandszulage setzt sich aus einem Prozentsatz des Sockel-
betrages und allfälligen Zuschlägen zusammen.

(2) Die Auslandszulage besteht
1. im Fall des § 1 Abs. 1 Z 1 aus 100% des Sockelbetrages und Zuschlägen,
2. im Fall des § 1 Abs. 1 Z 2 aus 50% des Stockelbetrages,
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3. im Fall des § 1 Abs. 1 Z 3 aus 75% des Sockelbetrages und Zuschlägen,
4. im Fall des § 1 Abs. 1 Z 4 aus 40% des Sockelbetrages und Zuschlägen.
(3) Die Höhe des Sockelbetrages und der Zuschläge ist in Werteinheiten

festgesetzt. Eine Werteinheit entspricht 4,4% des Referenzbetrages gemäß § 3
Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956.

Sockelbetrag

§ 3. (1) Der Sockelbetrag wird durch die Zulagengruppe bestimmt, in die der
Bedienstete auf Grund seiner tatsächlichen Verwendung im Ausland einzu-
reihen ist. Ist für die tatsächliche Verwendung im Ausland eine niedrigere Zula-
gengruppe vorgesehen, als der Verwendungs(Entlohnungs)gruppe eines Be-
diensteten im Inland entspricht, so ist der Bedienstete in die nächstniedrigere
Zulagengruppe einzureihen.

(2) Die Bediensteten sind einzureihen:

(3) Der Sockelbetrag beträgt:

Zuschläge

§ 4. Als Zuschläge kommen in Betracht
1. der Zonenzuschlag auf Grund der geographischen Lage des Ortes, an

dem der Einsatz oder die Übung oder die Ausbildungsmaßnahme statt-
findet,

2. der Klimazuschlag auf Grund außergewöhnlicher klimatischer oder be-
sonderer Umweltverhältnisse, soweit diese nicht bereits mit dem Zonen-
zuschlag abgedeckt sind,

3. der Einsatzzuschlag auf Grund der besonderen Umstände im Einsatz-
raum,

4. der Ersteinsatzzuschlag auf Grund der besonderen Erschwernisse, die
sich während der Anlaufphase eines Auslandseinsatzes ergeben,

in der Verwendungs(Entlohnungs)gruppe in die Zulagengruppe

A 6, A 7, E/e, v5, P 4/p 4, h4, P 5/p 5, h5 und M ZCh 1

A 4, A 5, D/d, v4, P 2/p 2, h2, P 3/p 3, h3 und K 6/k 6 2

A 3, C/c, v3, P 1/p 1, h1, E 2a, E 2b, W 2, M BUO,
M ZUO, K 3/k 3, K 4/k 4 und K 5/k 5 3

A 1, A 2, A/a, v1, B/b, v2, E 1, W 1, M BO 1, M ZO 1,
M BO 2, M ZO 2, M ZO 3, H 1, H 2, K 1/k 1 und K 2/k 2 4

in der Zulagengruppe Werteinheiten

1 13
2 16
3 21
4 26
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5. der Funktionszuschlag bei Ausübung bestimmter Funktionen,
6. der Gefahrenzuschlag für Personen, die in einem Einsatz überwiegend

und unmittelbar mit der Beseitigung von besonderen Gefahrenpotentialen
oder der Überwachung dieser Tätigkeiten beauftragt sind,

7. der Unterkunfts- und Verpflegszuschlag als Abgeltung für jene Aufwen-
dungen, die den Bediensteten in den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 1, 3, und 4
entstehen, wenn Unterkunft und/oder Verpflegung im Ausland nicht als
Naturalleistung bereitgestellt oder soweit diese Aufwendungen nicht durch
eine Organisation gemäß § 1 Z 1 KSE-BVG oder ein ausländisches Organ
getragen werden.

Zonenzuschlag

§ 5. Der Zonenzuschlag beträgt in der
1. Zone 1 (Arktis, Antarktis und Grönland)6 Werteinheiten,
2. Zone 2 (Afrika und Asien, soweit nicht in Zone 3 erfaßt,Mittel- und Süd-

amerika, Australien und Ozeanien)3 Werteinheiten,
3. Zone 3 (Mittelmeerstaaten Nordafrikas und Asiens, ausgenommen der

europäische Teil der Türkei, Nordamerika)2 Werteinheiten.

Klimazuschlag

§ 6. Der Klimazuschlag beträgt bei einem Einsatz überwiegend in einem
Wüstengebiet oder Steppengebiet oder Gebiet mit tropischem Regenwaldklima
2 Werteinheiten.

Einsatzzuschlag

§ 7. (1) Der Einsatzzuschlag beträgt
1. bei einem Einsatz in Krisengebieten mit anhaltenden

bewaffneten Konflikten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Werteinheiten,
2. bei einem Einsatz in Krisengebieten mit wiederholt auf-

flammenden bewaffneten Konflikten . . . . . . . . . . . . . . . 9 Werteinheiten,
3. bei einem Einsatz in Krisengebieten mit Bedrohung

durch wiederholte Anschläge gegen die öffentliche
Ordnung und/oder die vor Ort eingesetzten Kräfte . . . . 6 Werteinheiten,

4. bei einem Einsatz in Krisengebieten mit latenter Bedro-
hung durch Kampfmittel, gewaltbereite extremistische
Gruppierungen oder kriminelle Organisationen oder
aggressivem Verhalten gegen die vor Ort eingesetzten
Kräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Werteinheiten,

5. bei einem Einsatz zur Katastrophenhilfe sowie zu
Such- und Rettungsdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Werteinheiten,

6. bei einem Einsatz zur humanitären Hilfe . . . . . . . . . . . . 2 Werteinheiten.

(2) Erhöht sich die Intensität eines Einsatzes durch vermehrte direkte Ge-
waltanwendung gegen entsendete Personen in einem Einsatz gemäß Abs. 1 Z 2
bis 6, erhöht sich der jeweilige Einsatzzuschlag um eine Werteinheit.
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(3) Treffen bei einem Einsatz mehrere Voraussetzungen nach Abs. 1 Z 1 bis
6 zusammen, so gebührt der Einsatzzuschlag für die jeweils am höchsten abzu-
geltende Voraussetzung.

§ 8. (1) Der Ersteinsatzzuschlag während der Anlaufphase eines Auslands-
einsatzes beträgt im Falle eines Auslandseinsatzes zur

1. Friedenssicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Werteinheiten,
2. Katastrophenhilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 Werteinheiten.

(2) Die Dauer der Anlaufphase nach Abs. 1 ist im Fall eines Auslandsein-
satzes von

1. geschlossenen Einheiten zur
a) Friedenssicherung mit höchstens sechs Monaten,
b) Katastrophenhilfe mit höchstens drei Monaten und

2. Einzelpersonen zur
a) Friedenssicherung mit höchstens drei Monaten,
b) Katastrophenhilfe mit höchstens einem Monat

anzusetzen.

§ 9. (1) Der Funktionszuschlag beträgt für die dauernde Tätigkeit als
1. Kommandantin oder Kommandant großer Verband . . . 10 Werteinheiten,
2. Kommandantin oder Kommandant kleiner Verband . . . 8 Werteinheiten,
3. Kompaniekommandantin oder Kompaniekommandant 6 Werteinheiten,
4. Zugskommandantin oder Zugskommandant . . . . . . . . . 4 Werteinheiten,
5. Halbzugskommandantin oder Halbzugskommandant . 3 Werteinheiten,
6. Gruppenkommandantin oder Gruppenkommandant . . 2 Werteinheiten,
7. Kommandogruppenkommandantin oder Kommando-

gruppenkommandant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Werteinheiten,
8. Administratorin oder Administrator einer Einheit . . . . . . 3 Werteinheiten.

(2) Der Funktionszuschlag erhöht sich für eine dauernde Tätigkeit als Vor-
gesetzte oder Vorgesetzter einer entsandten Einheit, wenn diese Tätigkeit zu-
sätzlich zu einer anderen Tätigkeit gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 ausgeübt wird um
zwei Werteinheiten.

(3) Der Funktionszuschlag beträgt für die dauernde Tätigkeit als
1. Chefin oder Chef des Stabes im Kommando eines gro-

ßen Verbandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Werteinheiten,
2. Fachexpertin oder Fachexperte mit einem einschlägi-

gen abgeschlossenen Universitätsstudium . . . . . . . . . . 6 Werteinheiten,
3. Leitende Offizierin oder leitender Offizier eines Sach-

bereiches im Kommando eines großen Verbandes . . . 4 Werteinheiten,
4. Fachoffizierin oder Fachoffizier und Fachunteroffizierin

oder Fachunteroffizier im Kommando eines großen
Verbandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Werteinheiten

(4) Bei der Ausübung von mehr als einer Funktion gemäß Abs. 1 und 3 ge-
bührt der Funktionszuschlag für die am höchsten abzugeltende Funktion.
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(5) Der Funktionszuschlag beträgt für eine Beobachtertätigkeit bei einer
eigenständigen Mission als

1. Sektorkommandantin oder Sektorkommandant . . . . . . 4 Werteinheiten,
2. Kommandantin oder Kommandant eines Beobachter-

teams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Werteinheiten.
(6) Wird ausschließlich die Tätigkeit als Vorgesetzte oder Vorgesetzter eines

nationalen und/oder internationalen Kontingentes wahrgenommen, beträgt der
Funktionszuschlag bei:

1. Kontingenten ab der Stärke eines großen Verbandes . . 12 Werteinheiten,
2. Kontingenten ab der Stärke eines kleinen Verbandes . . 10 Werteinheiten,
3. kompaniestarken Kontingenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Werteinheiten,
4. zugsstarken Kontingenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Werteinheiten.
(7) Der Funktionszuschlag vermindert sich für Stellvertreterinnen oder Stell-

vertreter der in Abs. 1 Z 1 bis 3, Abs. 5 Z 1 und Abs. 6 genannten Tätigkeiten um
zwei Werteinheiten.

(8) Bei Entsendung gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 und 4 gebührt der Funktionszu-
schlag in halber Höhe.

Gefahrenzuschlag

§ 10. Der Gefahrenzuschlag beträgt für Personen, die in einem Einsatz über-
wiegend und unmittelbar

1. mit der Beseitigung von Spreng- und Zündmitteln, Minen,
Blindgängern und gefährlichen radioaktiven, biologi-
schen, chemischen oder brennbaren Kampfstoffen oder
der Überwachung dieser Tätigkeiten beauftragt sind . . . 5 Werteinheiten,

2. mit der Beseitigung von gefährlichen radioaktiven oder
chemischen Stoffen oder der Überwachung dieser Tä-
tigkeiten beauftragt sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Werteinheiten,

3. mit dem Suchen und Retten von Personen aus Ver-
trümmerungen, Verschüttungen und Einschließungen
in gefährdeten Räumen, insbesondere im urbanen Be-
reich beauftragt sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Werteinheiten,

4. mit der Bekämpfung von Seuchen beauftragt sind . . . . 4 Werteinheiten,
5. mit Aufgaben der Spezialaufklärung beauftragt sind,

sofern diese Aufgaben mit einer außergewöhnlichen
Gefährdung für Leib und Leben verbunden ist und nicht
durch § 1 Abs. 4 abgegolten wird . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Werteinheiten.

6. mit Aufgaben und Tätigkeiten der Militärpolizei beauf-
tragt sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Werteinheiten.

Unterkunfts- und Verpflegszuschlag

§ 11. Die Höhe des Unterkunfts- und Verpflegszuschlages ist nach Maßgabe
des § 4 Z 7 durch die jeweils zuständige Bundesministerin oder den jeweils zu-
ständigen Bundesminister im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport festzusetzen.
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Auszahlung der Auslandszulage

§ 12. (1) Die Auslandszulage ist monatlich im nachhinein auszuzahlen.

(2) Die Auslandszulage unterliegt nicht der Einkommensteuer (Lohnsteuer).

(3) Die Pfändbarkeit richtet sich nach der Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/
1896. Ausgenommen von der Pfändbarkeit sind folgende unpfändbaren Teile:

1. der Unterkunfts- und Verpflegszuschlag gemäß § 11,
2. 50% der nach Abzug von Z 1 verbleibenden Auslandszulage.

(4) Auszahlungsbeträge oder einzelne Bestandteile sind nötigenfalls auf
ganze Cent kaufmännisch zu runden.

(5) Die Auslandszulage verringert sich bei einem Einsatz der Vereinten Na-
tionen, bei dem ein Taggeld und/oder Urlaubsgeld gemäß § 1 Abs. 6 Z 2 bezahlt
wird, um 12,5 % einer Werteinheit.

Beginn, Enden und Änderungen des Anspruches

§ 13. Besteht der Anspruch auf den Sockelbetrag oder auf Zuschläge
1. wegen des Beginns oder des Endes der Entsendung in das Ausland oder

der Vorbereitung eines Auslandseinsatzes im Inland oder
2. wegen einer Änderung des für die Bemessung der Zuschläge maßgeben-

den Sachverhaltes
nicht für einen vollen Kalendermonat, so gebühren diese nur mit dem verhältnis-
mäßigen Teil.

Vorschuß

§ 14. Bei berücksichtigungswürdigen Gründen, oder wenn es die Verhält-
nisse erfordern, ist dem Bediensteten auf Verlangen ein Vorschuss auf die
monatlich gebührende Auslandszulage bis zu zwei Drittel der Zulage zu ge-
währen. Der Vorschuss ist bei der nächsten Auszahlung durch Abzug herein-
zubringen.

2. Abschnitt

Dienstverhältnis aus Anlaß der Entsendung

§ 15. (1) Mit Personen, die nicht in einem aktiven Dienstverhältnis zum Bund
stehen und keine Angehörigen des Bundesheeres sind, ist für die Dauer ihrer
Entsendung nach § 1 KSE-BVG, einschließlich einer allfälligen inländischen
Vor- und Nachbereitung, ein befristeter Dienstvertrag nach dem Vertragsbe-
dienstetengesetzes 1948 abzuschließen.

(2) Auf dieses Dienstverhältnis ist § 4 Abs. 4 des Vertragsbedienstetengeset-
zes 1948 nicht anzuwenden.

(3) Das nicht steigerungsfähige vertragliche Monatsentgelt beträgt für
1. höhere Dienste: die Entlohnungsstufe 1 der Entlohnungsgruppe v1,
2. gehobene Dienste: die Entlohnungsstufe 1 der Entlohnungsgruppe v2,
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3. Fachdienste: die Entlohnungsstufe 1 der Entlohnungsgruppe v3,
4. mittlere Hilfsdienste: die Entlohnungsstufe 1 der Entlohnungsgruppe v4

eines Vertragsbediensteten gemäß § 71 Abs. 1 des Vertragsbedienstetengeset-
zes 1948.

(4) Abweichend von Abs. 3 beträgt das nicht steigerungsfähige vertragliche
Monatsentgelt für Personen, die bei einer bedeutenden internationalen oder zwi-
schenstaatlichen Einrichtung im Ausland

1. mit der Leitung betraut werden: die Entlohnungsstufe 13,
2. mit der stellvertretenden Leitung betraut werden: die Entlohnungsstufe 8,
3. mit einer herausragenden Funktion betraut werden: die Entlohnungs-

stufe 5
der für sie jeweils nach Abs. 3 in Betracht kommenden Entlohnungsgruppe.

(5) Neben dem Monatsentgelt gebührt ihnen die Auslandszulage.
(6) Auf Personen, die nach diesem Abschnitt entsandt werden, ist das Ar-

beitsplatz-Sicherungsgesetz 1991, BGBl. Nr. 683, anzuwenden.
(7) Die Abs. 1 bis 6 können auf Personen, die in einer militärischen Verwen-

dung im Vollziehungsbereich der Bundesministerin oder des Bundesministers
für Landesverteidigung entsendet werden und nicht dem Bundesheer auf Grund
eines Dienstverhältnisses angehören, mit folgenden Maßgaben angewendet
werden:

1. Diese Personen dürfen auch in einem aktiven Dienstverhältnis zum Bund
stehen. Diese sind für die Dauer des Dienstvertrages nach Abs. 1 gegen
Entfall der Bezüge oder des Monatsentgelts beurlaubt (Karenzurlaub). In
diesen Fällen sind die bundesgesetzlichen Bestimmungen über die Aus-
wirkungen des Karenzurlaubes und der Karenz auf den Arbeitsplatz nicht
anzuwenden.

2. Abweichend von Abs. 3 und 4 beträgt das nicht steigerungsfähige Monats-
entgelt für Personen mit dem während einer Entsendung zu führenden
Dienstgrad
a) Rekrut bis Zugsführer die Gehaltsstufe 10 der Verwendungs-

gruppe M ZCh,
b) Wachtmeister und Oberwachtmeister die Gehaltsstufe 6 der Verwen-

dungsgruppe M BUO,
c) Stabswachtmeister bis Vizeleutnant die Gehaltsstufe 10 der Verwen-

dungsgruppe M BUO 1,
d) Leutnant bis Hauptmann die Gehaltsstufe 8 der Verwendungs-

gruppe M BO 2 und
e) Major bis General die Gehaltsstufe 8 der Verwendungsgruppe M BO 1

einer Beamtin oder eines Beamten gemäß den §§ 85 und 89 des Ge-
haltsgesetzes 1956.

3. An die Stelle einer Entsendung nach § 1 KSE-BVG kommt nur eine Ent-
sendung nach § 1 Z 1 lit. a bis c KSE-BVG in Betracht.

4. Auf diese Personen ist § 3 Abs. 2 bis 4 des Auslandseinsatzgesetzes
2001 – AuslEG 2001, BGBl. I Nr. 55/2001, anzuwenden, wobei an die
Stelle des Auslandseinsatzpräsenzdienstes jeweils das Dienstverhältnis
aus Anlass der Entsendung tritt.
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3. Abschnitt

Allgemeines

Zuständigkeit

§ 15a. Die Vollziehung dieses Teiles obliegt, soweit der Zuständigkeitsbe-
reich der Bundesministerin oder des Bundesministers für Landesverteidigung
betroffen ist, dem Heerespersonalamt.

2. TEIL

Besondere Hilfeleistungen

Hilfeleistung

§ 16. (1) Für entsendete Personen kommen die §§ 23a bis 23 f GehG zur
Anwendung.

(2) Entsendete Personen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Personen,
die zur Teilnahme an Maßnahmen gemäß § 1 Z 1 lit. a bis d KSE-BVG in das
Ausland entsendet sind.

(§§ 17 bis 22 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 60/2018)

Finanzielle Bestimmungen

Einkommensteuer- und Gebührenfreiheit der Hilfeleistung

§ 23. (1) Die auf Grund des 2. Teiles dieses Bundesgesetzes erbrachte
Geldleistung unterliegt nicht der Einkommensteuer.

(2) Die durch den 2. Teil dieses Bundesgesetzes unmittelbar veranlaßten
Eingaben sind von den Stempelgebühren befreit.

Tragung des Aufwandes

§ 24. Der aus dem 2. Teil dieses Bundesgesetzes erwachsende Aufwand
einschließlich des Verwaltungsaufwandes ist aus Bundesmitteln zu bestreiten.

3. TEIL

AUSLANDSEINSATZBEREITSCHAFT

1. Abschnitt

Freiwillige Meldung zu Auslandseinsätzen

Verpflichtungszeitraum

§ 25. (1) Personen, die für eine Entsendung zu einem Einsatz gemäß § 1 Z 1
lit. a bis c KSE-BVG als Soldaten in Organisationseinheiten des Bundesheeres
mit hohem Bereitschaftsgrad für die Entsendung zu Auslandseinsätzen (§ 101a
GehG) in Betracht kommen, können durch eine freiwillige schriftliche Meldung
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ihre Bereitschaft erklären, innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren an Aus-
landseinsätzen in der Dauer von insgesamt mindestens sechs Monaten teilzu-
nehmen (Auslandseinsatzbereitschaft).

(2) Die freiwillige Meldung darf nicht an Bedingungen und Vorbehalte gebun-
den werden. Sie bedarf der Annahme. Dabei sind auch die Eignung der Person
zur Teilnahme an Auslandseinsätzen und der militärische Bedarf zu prüfen.

(3) Die Auslandseinsatzbereitschaft kann durch freiwillige schriftliche Mel-
dung auf ein weiteres Jahr oder das Vielfache eines Jahres verlängert werden.
Abs. 2 ist anzuwenden. Die Meldung der Weiterverpflichtung gilt als angenom-
men, wenn sie nicht binnen vier Wochen abgelehnt wird.

(4) Die Auslandseinsatzbereitschaft endet vorzeitig, wenn
1. die Teilnahme an einem Auslandseinsatz von der zu entsendenden Per-

son abgelehnt wird oder
2. die mangelnde Eignung zur Teilnahme an Auslandseinsätzen festgestellt

wird oder
3. kein militärischer Bedarf an der Aufrechterhaltung der Auslandseinsatzbe-

reitschaft vorliegt.
(5) Das vorzeitige Enden der Auslandseinsatzbereitschaft ist mit Bescheid

festzustellen.
(6) Kein militärischer Bedarf gemäß Abs. 4 liegt vor, wenn
1. Organisationseinheiten oder Teile dieser nicht mehr Organisationseinhei-

ten gemäß § 101a Abs. 1 GehG sind, oder
2. innerhalb der Organisationseinheit an bestimmte Funktionen oder Ver-

wendungen kein Bedarf mehr besteht.

Pflichten während der Auslandseinsatzbereitschaft

§ 26. Personen in der Auslandseinsatzbereitschaft haben
1. über Aufforderung der Behörde einen Nachweis ihrer Eignung zur Teil-

nahme an Auslandseinsätzen zu erbringen sowie sich den erforderlichen
Untersuchungen und Vorsorgemaßnahmen zu unterziehen und

2. die für die Evidenthaltung erforderlichen Meldepflichten zu erfüllen, die
von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Landesverteidi-
gung durch Verordnung festzulegen sind.

2. Abschnitt

Bereitstellungsprämie

Höhe der Prämie

§ 27. (1) Personen in der Auslandseinsatzbereitschaft gebührt eine Bereit-
stellungsprämie in Höhe von vier Werteinheiten pro Kalendermonat.

(2) Die Bereitstellungsprämie ist monatlich im Nachhinein auszuzahlen.
(3) Die Pfändbarkeit richtet sich nach der Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/

1896.
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(4) Auszahlungsbeträge oder einzelne Bestandteile sind nötigenfalls auf
ganze Cent kaufmännisch zu runden.

Dauer des Anspruches

§ 28. (1) Der Anspruch auf die Bereitstellungsprämie beginnt
1. mit der Annahme der schriftlichen Meldung oder
2. im Fall der unmittelbaren Weiterverpflichtung mit Beginn des Weiterver-

pflichtungszeitraumes.
(2) Die Bereitstellungsprämie ist einzustellen für die Dauer
1. des Bezuges der Auslandszulage gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 oder
2. einer mehr als einmonatigen krankheitsbedingten Abwesenheit, sofern

diese nicht auf einen Dienstunfall zurück zu führen ist, oder
3. des Entfalls der Bezüge.
(3) Besteht der Anspruch auf Bereitstellungsprämie nicht für einen vollen Ka-

lendermonat, so gebührt für jeden Kalendertag, für den ein Anspruch besteht,
der verhältnismäßige Teil der entsprechenden Bereitstellungsprämie.

Rückerstattung und Ersatz zu Unrecht empfangener Leistungen

§ 29. (1) Personen, deren Auslandseinsatzbereitschaft aus Gründen des
§ 25 Abs. 4 Z 1 und 2 vorzeitig endet, haben, sofern während ihrer jeweiligen
Auslandseinsatzbereitschaft

1. kein Auslandseinsatz geleistet wurde, die seit Beginn ihres jeweiligen Ver-
pflichtungszeitraumes, oder

2. keine Auslandseinsätze in der Dauer von insgesamt mindestens sechs
Monaten geleistet wurden, die seit Beendigung des letzten Auslandsein-
satzes

bezogenen Bereitstellungsprämien rückzuerstatten.
(2) Zu Unrecht empfangene Beträge nach diesem Teil (Übergenüsse) sind,

soweit sie nicht im guten Glauben empfangen wurden, dem Bund zu ersetzen.
(3) Bei der Hereinbringung der rückzuerstattenden Bereitstellungsprämien

sowie von Übergenüssen ist § 55 des Heeresgebührengesetzes 2001, BGBl. I
Nr. 31, anzuwenden.

(4) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die mangelnde Eignung gemäß § 25
Abs. 4 Z 2 auf Grund eines Dienstunfalls festgestellt wurde.

(5) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die mangelnde Eignung gemäß § 25
Abs. 4 Z 2 auf Grund des Eintritts einer Schwangerschaft festgestellt wurde.

3. Abschnitt

Allgemeines

Behördenzuständigkeit

§ 30. Die Vollziehung dieses Teils obliegt, sofern nicht ausdrücklich anderes
bestimmt ist, dem Heerespersonalamt.
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4. TEIL

Übergangs- und Schlussbestimmungen

Verweisung auf andere Bundesgesetze

§ 31. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen
wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Verjährung

§ 31a. (1) Der Anspruch auf Leistungen verjährt, wenn er nicht innerhalb
von drei Jahren geltend gemacht wird, nachdem die anspruchsbegründende
Leistung erbracht worden oder der anspruchsbegründende Tatbestand entstan-
den ist.

(2) Das Recht auf Rückforderung zu Unrecht entrichteter Leistungen verjährt
nach drei Jahren ab ihrer Entrichtung.

(3) Was trotz Verjährung geleistet worden ist, kann nicht zurückgefordert
werden.

(4) Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes über die Hemmung und Un-
terbrechung der Verjährung sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Gel-
tendmachung eines Anspruches im Verwaltungsverfahren einer Klage gleichzu-
halten ist.

Inkrafttreten

§ 32. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme von § 12 Abs. 4 mit
1. April 1999 in Kraft.

(2) § 12 Abs. 4 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.
(3) § 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2000 tritt mit

1. April 2000 in Kraft.
(4) § 1 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000

tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.
(5) § 1 Abs. 1 Z 2, § 7 Abs. 1 Z 1, § 9, § 14 und § 15 in der Fassung des Bun-

desgesetzes BGBl. I Nr. 30/2001 treten mit 1. April 2001 in Kraft.
(6) Der Titel, die Überschriften vor § 1, die §§ 16 bis 24 samt Überschriften,

die §§ 25 bis 29 sowie die Überschrift des 3. Teiles in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 treten mit 1. Juli 2002 in Kraft.

(7) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2003 treten in Kraft:
1. § 11 mit 1. Mai 2003,
2. die §§ 15a und 25 bis 26, 27 Abs. 1 bis 3 und 5, 28 bis 30 samt Überschrif-

ten, die Überschrift des 4. Teiles und die Paragraphenbezeichnung „31“
bis „35“ mit 1. Dezember 2003,

3. die §§ 1 Abs. 1 Z 3, 1 Abs. 6 Z 2 mit 1. Jänner 2004,
4. die §§ 12 Abs. 4, 13, 27 Abs. 4 und 28 Abs. 3 mit 1. Jänner 2005.
(8) § 16 Abs. 3 und § 27 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I

Nr. 176/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft.
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(9) § 29 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2005 tritt
mit 1. Juli 2005 in Kraft.

(10) § 29 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007 tritt
mit 1. Juli 2007 in Kraft.

(11) § 16 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009
tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft.

(12) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2009 treten in
Kraft:

1. § 9 Abs. 1 Z 1 mit 1. Dezember 2009 und
2. § 1 Abs. 6 Z 1, § 12 Abs. 5 und § 28 Abs. 2 mit 1. Jänner 2010.
(13) § 1 Abs. 1 Z 2, § 1 Abs. 6 Z 2, § 4 Z 3, § 7 samt Überschrift, § 8, § 9, § 10

Z 4 und 5, § 12 Abs. 5, § 16 Abs. 4, § 28 Abs. 1 Z 1, § 29 Abs. 5 und § 34 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 140/2011 sind mit 29. Dezember 2011
in Kraft getreten.

(14) § 16 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012
tritt mit dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 fol-
genden Tag in Kraft.

(15) §§ 15a und 30 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 210/
2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

(16) § 2 Abs. 3 zweiter Satz, § 3 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 7, § 15a, § 26 Z 2
und § 31a samt Überschrift, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 65/2015, treten mit 30. Juni 2015 in Kraft.

(17) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2016 treten in Kraft:
1. § 10 Z 5 und 6 mit 1. Jänner 2016,
2. § 3 Abs. 2 und § 15 Abs. 7 Z 2 lit. b mit 1. Jänner 2017.
(18) § 3 Abs. 2 und § 15 Abs. 7 Z 2 lit. b und c in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 119/2016 treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft.
(19) In der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018, tre-

ten in Kraft:
1. § 11 mit 8. Jänner 2018,
2. die Überschrift des 2. Teils, § 7 Abs. 1 Z 1 bis 4 und § 16 samt Überschrift

sowie der Entfall der Überschrift „2. Abschnitt“ im 2. Teil mit 1. Juli 2018.
(20) § 11, § 15 Abs. 7, § 15a und § 26 Z 2 in der Fassung der Dienstrechts-

Novelle 2020, BGBl. I Nr. 153/2020, treten mit 29. Jänner 2020 in Kraft.

Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften

§ 33. (1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Bundesgesetz
über Auslandseinsatzzulagen für Angehörige österreichischer Einheiten, die auf
Ersuchen internationaler Organisationen zur Hilfeleistung in das Ausland ent-
sandt werden, BGBl. Nr. 365/1991, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 43/1995, außer Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2001 tritt § 12 Abs. 5 in der zu diesem Zeit-
punkt geltenden Fassung außer Kraft.
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(3) Mit Ablauf des 31. Dezember 2004 treten die §§ 27 Abs. 5 und 28 Abs. 4
in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung außer Kraft.

Übergangsbestimmung

§ 34. (1) Auf Personen, die vor dem 1. Jänner 2012 in das Ausland entsandt
worden sind, sind bis zum Ablauf ihrer Entsendung die bisherigen Bestimmun-
gen weiter anzuwenden.

(2) Für die Anwendbarkeit dieses Bundesgesetzes werden Entsendungen,
die nach dem 1. Jänner 2012 verlängert werden, mit dem Tag als abgelaufen
gewertet, an dem die Entsendung ohne diese Verlängerung abgelaufen wäre.

Vollziehung

§ 35. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesregierung, in
Angelegenheiten, die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers betref-
fen, dieser Bundesminister, in Angelegenheiten des § 23 jedoch der Bundes-
minister für Finanzen betraut.



Band2.Buch : 39-UEHG.pod    1041
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

1041

1041

§ 1 ÜHG

Überbrückungshilfengesetz – ÜHG
Bundesgesetz vom 4. Juli 1963, BGBl. Nr. 174,
über die Gewährung von Überbrückungshilfen

an ehemalige Bundesbedienstete
Unter Berücksichtigung der Gesetze die zur Abänderung des Über-

brückungshilfengesetzes erlassen wurden, und zwar:

BGBl. Nr. 22/1964,
BGBl. Nr. 300/1993,
BGBl. I Nr. 47/1997 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 61/1997 (Art. XXIII),
BGBl. I Nr. 94/2000 (Art. 9),
BGBl. I Nr. 103/2001 (Art. 13),
BGBl. I Nr. 119/2002 (Art. 8),
BGBl. I Nr. 142/2004 (Art. 7),
BGBl. I Nr. 153/2009 (Art. 11),
BGBl. I Nr. 63/2010 (Art. 2),
BGBl. I Nr. 210/2013 (Art. 18),
BGBl. I Nr. 60/2018 (Art. 22),
BGBl. I Nr. 153/2020 (Art. 21).

Artikel I

§ 1. (1) Scheidet ein Bundesbediensteter, der von der Arbeitslosenversi-
cherungspflicht gemäß § 1 Abs. 2 lit. a oder b des Arbeitslosenversicherungs-
gesetzes 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609, ausgenommen ist, nach dem Inkrafttre-
ten dieses Bundesgesetzes aus dem Bundesdienstverhältnis aus, ohne daß
ein Anspruch auf einen laufenden Ruhe- oder Versorgungsbezug besteht, so
ist ihm auf Antrag für die Zeit, während der er das Arbeitslosengeld erhalten
würde, wenn er während der Dauer des Bundesdienstverhältnisses arbeits-
losenversicherungspflichtig gewesen wäre, eine Überbrückungshilfe zu ge-
währen.

(2) Dem ehemaligen Bundesbediensteten kann auf Antrag nach Ablauf des
Zeitraumes, für den ihm die Überbrückungshilfe nach Abs. 1 zusteht, für die Zeit,
während der er die Notstandshilfe erhalten würde, wenn er während der Dauer
des Bundesdienstverhältnisses arbeitslosenversicherungspflichtig gewesen
wäre, eine erweiterte Überbrückungshilfe gewährt werden.

(3) Wären bei arbeitslosenversicherungspflichtiger Beschäftigung die Vo-
raussetzungen für den Anspruch auf Übergangsgeld gemäß § 39a AlVG oder
den Kranken- und Pensionsversicherungsanspruch gemäß § 34 AlVG erfüllt, so
ist an Stelle des Übergangsgeldes gemäß § 39a AlVG eine besondere Über-
brückungshilfe und an Stelle des Kranken- und Pensionsversicherungsanspru-
ches gemäß § 34 AlVG ein besonderer Kranken- und Pensionsversicherungs-
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anspruch zu gewähren. Soweit die Regelungen für das Übergangsgeld dem
Arbeitslosengeld entsprechen, sind auf die besondere Überbrückungshilfe die
Regelungen dieses Bundesgesetzes für die Überbrückungshilfe anzuwenden.
Soweit die Regelungen für das Übergangsgeld von den Regelungen für das Ar-
beitslosengeld abweichen, zB hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen und
der Leistungshöhe des Grundbetrages, sind auf die besondere Überbrückungs-
hilfe die Regelungen für das Übergangsgeld anzuwenden.

§ 2. (1) Auf die Überbrückungshilfe, die erweiterte Überbrückungshilfe, die
besondere Überbrückungshilfe sowie den besonderen Kranken- und Pensions-
versicherungsanspruch ist, soweit dieses Bundesgesetz nicht Abweichendes
bestimmt, das AlVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 6, 45, 71 Abs. 1, 74, 75, 77 und
78 anzuwenden, wobei die Überbrückungshilfe dem Arbeitslosengeld, die erwei-
terte Überbrückungshilfe der Notstandshilfe, die besondere Überbrückungshilfe
dem Übergangsgeld und der besondere Kranken- und Pensionsversicherungs-
anspruch dem Kranken- und Pensionsversicherungsanspruch gemäß § 34
AlVG entspricht.

(2) Erfüllt der ehemalige Bundesbedienstete zufolge der zu geringen Dauer
des letzten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses die Anwartschaft im Sinne
des § 14 AlVG nicht, so ist bei der Ermittlung der Anwartschaftszeit für die Über-
brückungshilfe und bei der Ermittlung der Bezugsdauer der Überbrückungshilfe
die Dauer von vorangegangenen arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäf-
tigungen der öffentlich-rechtlichen Dienstzeit zuzurechnen.

(3) Soweit den Beziehern von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe Zu-
schläge und Zuschüsse zu diesen Leistungen gewährt werden, haben auch die
Bezieher entsprechender Leistungen nach diesem Bundesgesetz Anspruch auf
gleichartige Zuschläge und Zuschüsse.

§ 3. § 1 ist auf ehemalige Bundesbedienstete nur bis zu dem Zeitpunkt anzu-
wenden, in dem diese einen Anspruch auf entsprechende Leistungen nach dem
AlVG erwerben.

§ 4. Ehemalige Bundesbedienstete, die Überbrückungshilfe oder erweiterte
Überbrückungshilfe beziehen, sind in der Krankenversicherung nach dem All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, teilversi-
chert, wobei die Bestimmungen des ASVG über die Krankenversicherung
Pflichtversicherter anzuwenden sind, soweit sich nicht aus der Anwendung der
§§ 41 Abs. 1 bis 3, 42 Abs. 1, 2 und 4 und 43 AlVG Abweichendes ergibt. Das-
selbe gilt für ehemalige Bedienstete, die derartige Leistungen nach landesge-
setzlichen Vorschriften erhalten, die der in den §§ 1 bis 3 getroffenen Regelung
entsprechen.

§ 5. Für den Anspruch auf Familienbeihilfe sind die Überbrückungshilfe und
die erweiterte Überbrückungshilfe, soweit diese Leistungen nach diesem Bun-
desgesetz oder nach landesgesetzlichen Vorschriften, die der in den §§ 1 bis 3
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getroffenen Regelung entsprechen, gewährt werden, dem Bezug von Arbeits-
losengeld und Notstandshilfe gleichzuhalten.

§ 6. Die §§ 1 bis 5 finden sinngemäß auf Personen Anwendung, die gemäß
§ 1 Abs. 2 lit. a oder b AlVG von der Arbeitslosenversicherungspflicht ausge-
nommen sind und

1. in einem Dienstverhältnis zu einem Fonds, zu einer Stiftung oder zu einer
Anstalt standen, die von Organen des Bundes oder von Personen (Perso-
nengemeinschaften) verwaltet werden, die hiezu von Organen des Bun-
des bestellt sind, oder

2. als Landeslehrer in einem Dienstverhältnis standen, auf das die Bestim-
mungen des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsge-
setzes 1985, BGBl. Nr. 296, oder des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes
1984, BGBl. Nr. 302, Anwendung finden.

§ 7. Der Aufwand für die Leistungen nach diesem Bundesgesetz einschließ-
lich der Versicherungsbeiträge für den besonderen Kranken- und Pensionsver-
sicherungsanspruch ist vom Bund zu tragen. Die im § 6 Z 1 angeführten Fonds,
Stiftungen und Anstalten haben dem Bund die für ihre ehemaligen Bediensteten
nach diesem Bundesgesetz entstandenen Kosten zu ersetzen.

Artikel II

§ 8. Der Aufwand für Leistungen nach landesgesetzlichen Vorschriften, die
der in den §§ 1 bis 3 getroffenen Regelung entsprechen, einschließlich der Kran-
kenversicherungsbeiträge ist vom Bund vorschußweise zu bestreiten. Die Ge-
bietskörperschaften, Fonds, Stiftungen und Anstalten, deren ehemalige Be-
dienstete Leistungen nach solchen landesgesetzlichen Vorschriften erhalten,
haben dem Bund den vorschußweise bestrittenen Aufwand zu ersetzen.

Artikel III

§ 9. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzu-
wenden.

§ 10. (1) Mit der Vollziehung der §§ 1 bis 3 und 6 Z 1 ist die Bundesministerin
oder der Bundesminister für Arbeit, Familie und Jugend betraut.

(2) Mit der Vollziehung der §§ 4 und 5 ist die Bundesministerin oder der Bun-
desminister für Arbeit, Familie und Jugend betraut.

(3) Mit der Vollziehung des § 6 Z 2 ist, soweit die Vollziehung nicht den Län-
dern obliegt, die Bundesministerin oder der Bundesminister für Arbeit, Familie
und Jugend im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminis-
ter für Bildung, Wissenschaft und Forschung, soweit es sich jedoch um Dienst-
verhältnisse handelt, die eine Tätigkeit an land- und forstwirtschaftlichen Berufs-
oder anderen Fachschulen betreffen, im Einvernehmen mit der Bundesministe-
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rin oder dem Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus be-
traut.

(4) Mit der Vollziehung der §§ 7 und 8 ist die Bundesministerin oder der Bun-
desminister für Finanzen betraut.

§ 11. (1) Die §§ 1, 2 bis 4, 5 Abs. 1, 6, 9 und 10 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 47/1997 treten mit 1. Juli 1997 in Kraft. Für Ansprüche auf
Karenzurlaubshilfe auf Grund von Geburten vor dem 1. Juli 1997 gilt dieses Bun-
desgesetz weiterhin in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 300/1993.

(2) § 10 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 tritt
mit 1. Juli 1997 in Kraft.

(3) § 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2000 tritt mit
1. April 2000 in Kraft.

§ 12. (1) Die §§ 1 bis 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/
2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(2) Für Ansprüche auf Karenzhilfe auf Grund von Geburten vor dem 1. Jän-
ner 2002 und hinsichtlich der Abgabe für ausbezahlte Zuschüsse zur Karenzhilfe
sind die §§ 1 bis 5 in der Fassung des BGBl. I Nr. 61/1997 weiter anzuwenden.

(3) Die §§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1 und 7 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 142/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

(4) § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 1 und § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 63/2010 treten mit 1. Juli 2010 in Kraft.

§ 13. § 1 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 210/2013
tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft.

§ 14. § 10 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/
2018, tritt mit 8. Jänner 2018 in Kraft.

§ 15. § 10 Abs. 1 bis 3 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2020, BGBl. I
Nr. 153/2020, tritt mit 29. Jänner 2020 in Kraft.
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Planstellenbesetzungsverordnung 2012
BGBl. I Nr. 235/2021.

Auf Grund des § 3 Abs. 2 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG
1979), BGBl. Nr. 333, des § 2a Abs. 1 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948
(VBG), BGBl. Nr. 86 und des Art. VII des Richter- und Staatsanwaltschafts-
dienstgesetzes (RStDG), BGBl. Nr. 305/1961, jeweils zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 153/2020, wird verordnet:

Zustimmung zur Besetzung

§ 1. (1) Die Zustimmung zur Besetzung einer Planstelle wird, soweit im Fol-
genden nichts anderes bestimmt wird, erteilt.

(2) Unter Besetzung von Planstellen mit Beamtinnen oder Beamten ist die Er-
nennung auf eine Planstelle zu verstehen.

Keine generelle Zustimmung

§ 2. Keine generelle Zustimmung gemäß § 1 erfolgt,
1. für die Besetzung von Planstellen

a) des Allgemeinen Verwaltungsdienstes der Verwendungsgruppe A 1 in
den Funktionsgruppen 7 bis 9 und der Bewertungsgruppen v1/5 bis
v1/7,

b) des Exekutivdienstes der Verwendungsgruppe E 1 in den Funktions-
gruppen 8 bis 12,

c) des Militärischen Dienstes der Verwendungsgruppe M BO 1 in den
Funktionsgruppen 7 bis 9 und der Verwendungsgruppe M ZO 1 in der
Funktionsgruppe 7;

2. aus dem Bereich der Richterinnen und Richter für die Besetzung von Plan-
stellen betreffend
a) die Präsidentin oder den Präsidenten, die Vizepräsidentin oder den

Vizepräsidenten, die Senatspräsidentin oder den Senatspräsidenten
und die Hofrätin oder den Hofrat des Obersten Gerichtshofes,

b) Präsidentin oder Präsidenten der Oberlandesgerichte,
c) Präsidentin oder Präsident des Bundesverwaltungsgerichts,
d) Präsidentin oder Präsident des Bundesfinanzgerichts und
e) Präsidentin oder Präsidenten der Gerichtshöfe erster Instanz;

3. aus dem Bereich der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte für die Beset-
zung von Planstellen betreffend
a) Generalprokuratorin oder Generalprokurator, erste Generalanwältin

oder ersten Generalanwalt und Generalanwältin und Generalanwalt,
b) Leitende Oberstaatsanwältin und Leitenden Oberstaatsanwalt,
c) Leitende Staatsanwältin und Leitenden Staatsanwalt,
d) Leitende Staatsanwältin und Leitenden Staatsanwalt der Staatsan-

waltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption
(WKStA) und
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e) Staatsanwältin oder Staatsanwalt in der Zentralleitung des Bundes-
ministeriums für Justiz;

4. aus dem Bereich der Lehrpersonen und Schulaufsicht für die Überstellung
in die Verwendungsgruppen S 1, SI 1, SI 2, SQM, L PH, PH 1 oder in die
Entlohnungsgruppen l ph, ph 1, sqm;

5. aus dem Bereich der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung für die Be-
setzung von Planstellen der Verwendungsgruppe PF 1;

6. wenn die Besetzung einer Planstelle als Überstellung in eine andere Be-
soldungsgruppe oder in ein anderes Entlohnungsschema erfolgt – mit
Ausnahme der Überstellung von II l auf I l gemäß § 90m VBG.

Besetzung von Planstellen im Zusammenhang mit Wahrungsfunktionen
und § 113e Gehaltsgesetz 1956 (GehG), BGBl. Nr. 54/1956

§ 3. (1) Keine generelle Zustimmung gemäß § 1 erfolgt bei der Besetzung
einer Planstelle in der Wertigkeit der Wahrungsfunktionsgruppe gemäß §§ 141,
141a, 145b, 145d, 152b oder 152c BDG 1979 und der gleichzeitigen Verwen-
dung auf Arbeitsplätzen unterhalb dieser Wahrungsfunktionsgruppe.

(2) Keine generelle Zustimmung gemäß § 1 erfolgt in jenen Ressorts, in
denen eine Organisationsänderung gemäß § 113e GehG durchgeführt wurde

1. bei der Besetzung eines Arbeitsplatzes, der eine geringere Bewertung auf-
weist, als die vom Bediensteten eingenommene Planstelle,

2. für die Besetzung einer Planstelle mit Bediensteten, deren Verwendung
nach der Organisationsänderung gemäß § 113e GehG höher als ihre
bisherige besoldungsrechtliche Einstufung ist, solange im Rahmen dieser
Organisationsänderung Bedienstete vorhanden sind, deren Verwendung
niedriger als ihre besoldungsrechtliche Einstufung ist.

Zustimmung zu Beförderungen

§ 4. Die Zustimmung zur Ernennung in die nächsthöhere Dienstklasse wird
erteilt, wenn die in der Anlage angegebenen Voraussetzungen gemäß BDG
1979 vorliegen. Die Zustimmung gilt unter der Bedingung, dass die Beförderung
mit einem 1. Jänner oder 1. Juli wirksam werden soll. Die Arbeitsplatzwertigkeit
und die bisher gehandhabte Beförderungspraxis sind dabei zu berücksichtigen.

Beizuschließende Daten

§ 5. Dem Antrag auf Zustimmung zur Besetzung einer Planstelle sind der der
Besetzung zugrundeliegende Text der Ausschreibung oder Bekanntmachung
sowie die zur Prüfung des Vorliegens der Ernennungserfordernisse gemäß BDG
1979 erforderlichen Daten beizuschließen.

Berichte

§ 6. (1) Der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport sind bis zum 31. März eines Jahres alle Besetzun-
gen von Planstellen des vorangegangenen Kalenderjahres zu melden (Name,
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Geschlecht, Personalnummer, Angaben zum Arbeitsplatz), die mit der generel-
len Zustimmung gemäß § 1 erfolgt sind.

(2) Der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffent-
lichen Dienst und Sport sind halbjährlich zu den Stichtagen 30. Juni und 31. De-
zember all jene Bediensteten zu melden,

1. deren besoldungsrechtliche Stellung sich aufgrund der Einstufung in eine
Wahrungsfunktion ergibt und

2. die eine Ergänzungszulage gemäß § 113e GehG erhalten.
(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-

chen Dienst und Sport stellt geeignete Formulare für die in dieser Verordnung
vorgesehenen Anträge und Berichte in elektronischer Form zur Verfügung.

Verweisungen auf andere Rechtsvorschriften

§ 7. Soweit in dieser Verordnung auf andere Rechtsvorschriften verwiesen
wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Aufhebung der Planstellenbesetzungsverordnung 2012

§ 8. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung der Bundes-
ministerin für Frauen und öffentlichen Dienst zur Besetzung von Planstellen und
zur Förderung der internen Mobilität (Planstellenbesetzungsverordnung 2012),
BGBl. II Nr. 73/2012, außer Kraft.

Inkrafttreten

§ 9. Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 2021 in Kraft.
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Gefahrenklassen-Verordnung
Verordnung der Bundesregierung, BGBl. II Nr. 239/2002,

über die Zuordnung von Dienststellen und Dienststellenteilen
zu Gefahrenklassen

Auf Grund des § 85 Z 2 des Bundesbediensteten-Schutzgesetzes, BGBl. I
Nr. 70/1999, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI l. Nr. 87/2001 wird ver-
ordnet:

§ 1. Die unter den Geltungsbereich des Bundesbediensteten-Schutzgeset-
zes fallenden Dienststellen (Dienststellenteile) werden je nach den in diesen auf-
tretenden Gefährdungen für die Gesundheit der Bediensteten (Gefährdungs-
potential) nach Maßgabe folgender Bestimmungen den Gefahrenklassen I bis III
zugeordnet.

§ 2. Folgende Dienststellen und Dienststellenteile mit einem hohen Gefähr-
dungspotential werden der Gefahrenklasse I zugeordnet:

1. Im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
a) die Universitätskliniken,
b) die klinischen, chemischen und radiologischen Institute und Labors

aller Universitäten und Universitäten der Künste sowie der wissen-
schaftlichen Einrichtungen und der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften;

2. im Bundesministerium für Finanzen die Technische Untersuchungsanstalt
der Bundesfinanzverwaltung;

3. im Bundesministerium für Inneres
a) der Entschärfungs- und Entminungsdienst in der Zentralstelle,
b) die Kriminaltechnische Zentralstelle,
c) die Kriminaltechnischen Untersuchungsstellen,
d) die Zivilschutzschule;

4. im Bundesministerium für Landesverteidigung
a) das Chemische Laboratorium,
b) das Physikalische Laboratorium
c) die Zentrale Werkstoff- und Lehrenprüfstelle,
d) die Prüf- und Versuchsstelle für Waffen und Munition des Amtes für

Wehrtechnik,
e) das Heeresspital,
f) die Militärspitäler,
g) die Heeres-Sanitäts-Anstalten;

5. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft
a) das Bundesamt für Agrarbiologie,
b) das Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft;

6. im Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen
a) das Bundesinstitut für Arzneimittel,
b) der veterinärmedizinische Grenzbeschaudienst.
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§§ 3–5 Gefahrenklassen-Verordnung

§ 3. Folgende Dienststellen und Dienststellenteile mit einem mittleren Ge-
fährdungspotential werden der Gefahrenklasse II zugeordnet:

1. Im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur die techni-
schen bzw. naturwissenschaftlichen Labors und werkstättenähnlichen
Einrichtungen im Bereich der Forschung und Lehre der Universitäten, der
Universitäten der Künste, der wissenschaftlichen Einrichtungen und der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, soweit diese nicht der
Gefahrenklasse I zugeordnet sind;

2. im Bundesministerium für Finanzen die Zollwachabteilungen;
3. im Bundesministerium für Inneres

a) die Wachzimmer der Sicherheitswache,
b) die Gendarmerieposten,
c) die Kriminal- und Verkehrsabteilungen samt deren Außenstellen,
d) die Grenzkontrollstellen und Grenzüberwachungsposten,
e) das Gendarmerieeinsatzkommando,
f) die Polizeigefangenenhäuser;

4. im Bundesministerium für Justiz die Justizanstalten;
5. im Bundesministerium für Landesverteidigung

a) die Heeresforstverwaltung Allentsteig,
b) die dem Heeres-Materialamt nachgeordneten Dienststellen,
c) die dem Amt für Wehrtechnik nachgeordneten Prüf- und Versuchsstel-

len, soweit diese nicht der Gefahrenklasse I zugeordnet sind;
6. im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-

wirtschaft
a) das Bundesamt für Weinbau,
b) die Dienststellen des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und

Lawinenverbauung,
c) die Forstliche Bundesversuchsanstalt,
d) die Bundesanstalt für Landtechnik,
e) die Bundesanstalten für Milchwirtschaft,
f) das Bundesamt für Wasserwirtschaft, soweit dieses nicht der Gefah-

renklasse I zugeordnet ist,
g) die Sektion Abfallwirtschaft;

7. im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
a) die Schifffahrtspolizei,
b) die Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge,
c) die Flugunfalluntersuchungsstelle;

8. im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit die Beschußämter.

§ 4. Soweit Dienststellen und Dienststellenteile nicht der Gefahrenklasse I
oder II zugeordnet sind, werden diese der Gefahrenklasse III (geringes Gefähr-
dungspotential) zugeordnet.

§ 5. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 2002 in Kraft.
(2) Die Verordnung über die Zuordnung von Dienststellen und Dienststellen-

teilen zu Gefahrenklassen (Gefahrenklassen-Verordnung), BGBl. Nr. 637/1995,
tritt mit Ablauf des 30. Juni 2002 außer Kraft.
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Rundschreiben des Bundeskanzleramts betreffend
Prävention von Mobbing im öffentlichen Dienst

Mit 1. Juli 2004 ist unter BGBl. I Nr. 65/2004 eine umfangreiche Novelle zum
Bundes-Gleichbehandlungsgesetz in Kraft getreten.

Mit dieser Novelle wurde u.a. zusätzlich zu dem bereits bestehenden Tatbe-
stand der sexuellen Belästigung auch der Tatbestand der geschlechtsbezoge-
nen Belästigung sowie der Belästigung auf Grund ethnischer Zugehörigkeit, der
Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung
eingeführt.

Diese Tatbestände stellen Spezialfälle eines Phänomens dar, welches in der
Fachwelt als „Mobbing“ bezeichnet wird.

Zur weitestgehenden Vermeidung von „Mobbing“ im Bundesdienst, sieht sich
das Bundeskanzleramt über Initiative der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst im
Sinne von umfassender Information und Sensibilisierung zu diesem Thema zu
folgenden Ausführungen veranlasst:

1. Definition von Mobbing

Mobbing ist ein gesellschaftliches Phänomen. Deshalb muss davon ausge-
gangen werden, dass es auch im öffentlichen Dienst in Erscheinung tritt.

Unter Mobbing wird eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz un-
ter KollegInnen oder zwischen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen verstanden,
bei der die angegriffene Person unterlegen ist und von einer oder einigen Perso-
nen systematisch, oft und während längerer Zeit mit dem Ziel und/oder Effekt
des Ausstoßes aus dem Arbeitsverhältnis direkt oder indirekt angegriffen wird
und dies als Diskriminierung empfindet.

Mobbing ist eine Form von Beeinträchtigung, die dann vorliegt, wenn wieder-
holte Aktivitäten das Ziel haben, mentale oder manchmal auch körperliche Qua-
len zu bereiten; sie sind gegen eine oder mehrere Person(en) gerichtet, die aus
einen oder anderen Grund nicht in der Lage ist/sind, sich selbst zu verteidigen.

Fachleute sprechen dann von Mobbing, wenn eine Person oder mehrer Per-
sonen häufiger über eine Zeitlang negativen Handlungen (Schikane, Isolation,
Kränkungen etc.) von einer anderen oder mehreren anderen Personen ausge-
setzt ist bzw. sind. Weiters muss ein Ungleichgewicht im Stärkeverhältnis vor-
handen sein, sodass das Mobbingopfer es schwer hat, sich zu verteidigen. Man
spricht nicht von Mobbing, wenn etwa zwei gleichstarke Personen einen Konflikt
austragen oder wenn es sich um kleine Konfliktepisoden handelt.

Eine besonders schwerwiegende Form des Mobbing stellt das so genannte
„Bossing“ dar, wenn der Täter in der Person des/oder der Vorgesetzten zu fin-
den ist. Die Wehrlosigkeit des Opfers ist durch das hierarchische Gefälle und der
daraus resultierenden Abhängigkeit hier in besonderem Maße gegeben.

Mobbing ist in jedem Fall eine Form psychischer Gewalt, die vom Betroffenen
als Trauma erlebt wird, welches schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach
sich ziehen kann. In vielen Fällen ist eine psychische Belastungsreaktion gege-
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ben, die von Konzentrationsstörungen, Angstzuständen, Panikattacken, Schlaf-
störungen, Versagens- und Schuldgefühlen und/oder Depressionen begleitet
sein kann und in schwerwiegenden Fällen in eine Suchterkrankung oder in einen
Suizid münden kann. 15% der Suizide sind auf Mobbing zurückzuführen.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat eine Repräsenta-
tivstudie für die Bundesrepublik Deutschland in Auftrag gegeben, welche die
Häufigkeit von Mobbinghandlungen untersuchte:

– Gerüchte/Unwahrheiten (62%)
– Arbeitsleistung falsch bewerten (57%)
– ständige Sticheleien und Hänseleien (56%)
– wichtige Informationen werden verweigert (52%)
– die Arbeit wird massiv und ungerecht kritisiert (48%)
– Ausgrenzung/Isolierung (40%)
– als unfähig dargestellt (38%)
– Beleidigungen (36%)
– Arbeitsbehinderung (26%)
– Arbeitsentzug (18%)
(Näheres unter www.baua.de/fors/fb02/fb951.pdf)

Mobbing ist auch von anderen Konfliktsituationen zu unterscheiden!
– Mobbing zielt auf Ausgrenzung und/oder Entfernung der betroffenen Per-

son ab.
– Die psychischen, biologischen und sozialen Grundlagen der betroffenen

Person werden gezielt attackiert, um diese auszugrenzen und/oder entfer-
nen zu können.

– Mobbing kann krank machen.
– Daher ist von TäterInnen und Opfer(n) und MittäterInnen auszugehen.

Phasen des Mobbing

1. Konfliktphase:

Am Anfang steht ein ungelöster oder schlecht bearbeiteter Konflikt, das Opfer
kann mit dem Konflikt jedoch noch umgehen. Es zeigen sich noch keine somati-
schen Erscheinungen. Die Aggression auf Seiten des Täters ist noch schwer
fassbar.

2. Phase der indirekten und direkten Aggression – Mobbing etabliert sich:

Das Opfer wird für die bestehende Lage verantwortlich gemacht und entwer-
tet (verschärfte Körpersprache, verschärfter Tonfall etc.). Das Opfer gerät immer
mehr in eine Verteidigungsposition, es treten Zweifel am eigenen Tun auf. Das
Opfer fühlt sich zunehmend ohnmächtig und kann im Konflikt nicht mehr entge-
gensetzen. Erste somatische Symptome treten auf (Dauer bis zu 2 Jahren).

3. Öffentlichkeitsphase:

Die Entwertung des Opfers gibt dem Täter die Möglichkeit, ohne Schuldge-
fühle weitere aggressive Handlungen auszuführen: direkte verbale Entwertung,
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öffentliches Lächerlichmachen, Gewaltandrohung. Durch die ständigen Demüti-
gungen ist das Opfer so verunsichert, dass die Arbeit darunter leidet, Fehler
unterlaufen. Es gilt bereits als „Problemmitarbeiter“, arbeitsrechtliche Konse-
quenzen drohen. Das Opfer wendet sich nach außen, an den Dienststellenleiter
oder an den Personalvertreter, von denen oft die Vorurteile übernommen wer-
den. Es kommt zu täterorientierten Lösungen, die Stigmatisierung wird verstärkt.
Der psychische Zustand des Opfers verschlechtert sich (Dauer 2 bis 6 Jahre).

4. Ausschlussphase:

In der letzten Phase kommt es zu direkter Ausübung von Gewalt, Beschuldi-
gungen psychisch krank zu sein und zwangsweise Begutachtungen oder auch
direkten körperlichen Attacken. Das Mobbing-Opfer leidet unter starken psycho-
somatischen Symptomen, sodass meist lange Krankschreibungen erfolgen. Oft
kommt es zu mehreren Verletzungen hintereinander. Mobbing-Fälle enden in
Betrieben meist mit dem Verlust des Arbeitsplatzes und oft sogar mit dem Aus-
schluss aus der Arbeitswelt. Entweder kündigen die Betroffenen selbst, weil sie
es nicht mehr aushalten, oder sie werden gekündigt zw. Willigen in eine einver-
nehmliche Lösung des Dienstverhältnisses ein. Am Ende bleibt oft nur die vor-
zeitige Alterspension oder Berufsunfähigkeitspension.

2. Folgen für die Organisation

Verringerte Arbeitsleistung

Dies trifft nicht nur auf das Mobbingpfer zu, sondern auf alle am Mobbingpro-
zess Beteiligten. Bei den Betroffenen nimmt auf Grund der psychischen Belas-
tungssituation die Konzentration ab, die Fehleranfälligkeit steigt. Die Täter inves-
tieren mehr Energie in die Planung neuer Strategien als in die Arbeit und schre-
cken auch vor Nachteilen für den Betrieb vielfach nicht zurück, wie zum Beispiel
Schäden durch Sabotage, durch mangelnde Informationsweitergabe, durch den
bewusst falschen Einsatz von Mitarbeitern (jemand mit höherer Qualifikation
wird zwecks Demütigung nur zu niederen Arbeiten herangezogen, jemand wird
bewusst überfordert und kann die Leistung nicht zustand bringen) etc.

Verschlechterung des Betriebsklimas

Die Verschlechterung reicht vom Absinken der Motivation bei Unbeteiligten
bis hin zu Ängsten, eines Tages ebenfalls Opfer solcher Machenschaften zu
werden. „Nur nicht auffallen“, weder negativ noch positiv, lautet die Devise –
manchmal hin bis zur inneren Kündigung.

Volkswirtschaftlicher Schaden

Der volkswirtschaftliche Schaden entsteht durch Krankenstände, Artbesuche,
erhöhten Medikamentenverbrauch, Krankenhaus- und Kuraufenthalte. Dazu
kommen Kosten aus lang anhaltender Arbeitslosigkeit, Umschulungsmaßnah-
men oder vorzeitigem Ruhestand. Weitere Kosten entstehen aus einer Sucht-
erkrankung und der Versorgung der Hinterbliebenen nach einem Suizid.
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Laut Schätzungen der GÖD kostet ein Mobbingfall im Schnitt E 50.870,– pro
Jahr.

Mobbing-Raten in Europa

Die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen erhob den Prozentsatz von Arbeitnehmern pro Land, die Einschüchte-
rungsversuchen am Arbeitsplatz ausgesetzt sind:

Achtung: Es ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen! Länder mit hohen
Mobbing-Raten sind aktiver in der Aufdeckung und statistischen Erfassung.

Mobbing ist kein Kavaliersdelikt!

Mobbing ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde sowie eine Verletzung
des Persönlichkeitsrechts und verursacht nicht zuletzt auch gesundheitliche
Störungen.

Auch wenn es den Strafbestand „Mobbing“ in Österreich derzeit noch nicht
gibt, ist es doch möglich, einzelne Mobbinghandlungen gemäß StGB strafrecht-
lich zu bewerten. Als Straftatbestände, die mit Mobbing in Zusammenhang ste-
hen können, lassen sich etwa „üble Nachrede“, aber auch „Nötigung“, „Täu-
schung“, „Drohung“ und „gefährliche Drohung“ nennen. Die/der Betroffene hat
also nicht nur die Möglichkeit der zivilrechtlichen Klage, es kann auch Straf-
anzeige gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Vorgesetze erstattet wer-
den, die Mobbing betreiben.

Hinsichtlich der sexuellen Belästigung, der geschlechtsbezogenen Belästi-
gung und der Belästigung auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion
oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung sieht das
Bundes-Gleichbehandlungsgesetz dienst- und disziplinarrechtliche Konsequen-
zen sowie einen Mindestschadenersatzanspruch von E 720,– vor.

3. Mobbing-Prävention

Zur Fürsorgepflicht des/der Vorgesetzten gehört es, MitarbeiterInnen vor den
Auswirkungen psychischer Gewalt zu schützen, unter welche „Mobbing“ zweifel-
los einzureihen ist.
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Ein gutes Arbeitsklima ist die beste Mobbing-Prävention! Dazu gehören:
– gegenseitige Wertschätzung,
– offene Kommunikation,
– Transparenz,
– gute Führungsqualität,
– Ethik in der Dienststelle,
– Partizipation der MitarbeiterInnen . . .

Was kann die einzelne Führungskraft tun?

– Klarstellung der Einstellung gegenüber Mobbing („In meinem Bereich
werde ich kein Mobbing dulden.“)

– Konfliktregeln festlegen
– Klarheit und Transparenz im Führungsstil (keine tatsächliche oder mut-

maßliche Bevorzugung Einzelner)
– Ausformulierung klarer Ziele und Verantwortlichkeiten (schafft Nachvoll-

ziehbarkeit und stärkt das Vertrauen innerhalb des Teams)
– regelmäßige Mitarbeitergespräche
– Mediation, Supervision und Coaching, um Eskalation von vorhandenen

Konflikten zu verhindern
– Unterstützung der Mobbingopfer (z.B. Dienstfreistellung, um Beratung in

Anspruch zu nehmen)

Was kann der Dienstgeber Bund tun?

Zur Mobbing-Prävention gehört vor allem, den Grad der Informiertheit zum
Thema möglichst hoch zu halten und Bewusstseinsbildung zu fördern. Wissen
über Mobbing auf der Seite der Personalverantwortlichen, Führungskräfte wie auf
Seiten der Personalvertretung und der MitarbeiterInnen ist ein wichtiger Schritt.

Im Interesse der Mobbing-Prävention wird Informations- und Aufklärungsarbeit
durch das Bundeskanzleramt in Form von Vorträgen und Workshops geleistet.
Um die Kosten für Mobbing-Präventionsmaßnahmen gering zu halten, sollen vor-
handene Ressourcen genützt werden. Das Bundeskanzleramt beabsichtigt daher
in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Workshops insbe-
sondere für Gleichbehandlungsbeauftragte, MitarbeiterInnen von Personalabtei-
lungen und PersonalentwicklerInnen zu diesem Thema abzuhalten.

Eine erste diesbezügliche Veranstaltung findet am 17. Oktober 2005 am Zen-
trum für Verwaltungsmanagement Schloss Laudon statt. Diese richtet sich an
die Gesamtheit der MitarbeiterInnen des Bundes, insbesondere an:

– Führungskräfte
– Mitglieder der Personalvertretungsorgane
– MitarbeiterInnen von Personalabteilungen
– PersonalentwicklerInnen
– Gleichbehandlungsbeauftragte und Kontaktfrauen
– Behindertenvertrauenspersonen
– Betriebsarzt/ärztin
Weiters ist beabsichtigt, die Mobbing-Prävention mit bestehenden Personal-

entwicklungsinstrumenten zu verknüpfen.
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Behinderteneinstellungsgesetz – BEinstG
Bundesgesetz vom 20. 1. 1970, BGBl. Nr. 22/1970

(bis 31. 12. 1988 Invalideneinstellungsgesetz 1969)
Auf eine Auflistung der Novellen bis zum Jahr 2000 wurde aus

Platzgründen verzichtet:

BGBl. I Nr. 60/2001,
BGBl. I Nr. 150/2002,
BGBl. I Nr. 158/2002,
BGBl. I Nr. 71/2003,
BGBl. I Nr. 82/2005,
BGBl. I Nr. 2/2008,
BGBl. I Nr. 67/2008,
BGBl. I Nr. 29/2010,
BGBl. I Nr. 58/2010,
BGBl. I Nr. 81/2010,
BGBl. I Nr. 111/2010,
BGBl. I Nr. 7/2011,
BGBl. I Nr. 51/2012,
BGBl. I Nr. 71/2013,
BGBl. I Nr. 72/2013,
BGBl. I Nr. 107/2013,
BGBl. I Nr. 138/2013,
BGBl. II Nr. 59/2014,
BGBl. I Nr. 57/2015,
BGBl. I Nr. 62/2016,
BGBl. I Nr. 120/2016,
BGBl. I Nr. 35/2017,
BGBl. I Nr. 40/2017,
BGBl. I Nr. 155/2017,
BGBl. I Nr. 32/2018,
BGBl. I Nr. 14/2019,
BGBl. I Nr. 135/2020,
BGBl. I Nr. 78/2021,
BGBl. I Nr. 185/2022.

Artikel I

(Anm: die Bestimmungen des Artikel I traten mit Ablauf des 31. 12. 1989
außer Kraft).
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Artikel II

Beschäftigungspflicht

§ 1. (1) Alle Dienstgeber, die im Bundesgebiet 25 oder mehr Dienstnehmer
(§ 4 Abs. 1) beschäftigen, sind verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer mindestens
einen begünstigten Behinderten (§ 2) einzustellen. Dieses Bundesgesetz ist
nicht anzuwenden auf internationale Organisationen im Sinne des 1 Abs. 7 des
Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1977 über die Einräumung von Privilegien
und Immunitäten an internationale Organisationen, BGBl. Nr. 677/1977.

(2) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales kann die Zahl
der nach Abs. 1 zu beschäftigenden Behinderten (Pflichtzahl) für bestimmte
Wirtschaftszweige durch Verordnung derart abändern, daß nur auf je höchstens
40 Dienstnehmer mindestens ein begünstigter Behinderter einzustellen ist. Vo-
raussetzung hiefür ist, daß die Beschäftigung von Behinderten auf Grund der
diesen Wirtschaftszweigen eigentümlichen Strukturen in dem im Abs. 1 vor-
gesehenen Ausmaß auch unter Nutzung aller technischen Möglichkeiten und
Unterstützungsstrukturen nicht möglich ist. Ferner kann der Bundesminister für
Arbeit, Gesundheit und Soziales durch Verordnung bestimmen, daß Dienst-
geber Arbeitsplätze, die sich für die Beschäftigung von Behinderten besonders
eignen, diesen Behinderten oder bestimmten Gruppen von Behinderten vorzu-
behalten haben. Auf den Bund, die Länder und die Gemeinden findet der erste
Satz keine Anwendung.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 17/1999)

Begünstigte Behinderte

§ 2. (1) Begünstigte Behinderte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind öster-
reichische Staatsbürger mit einem Grad der Behinderung von mindestens
50 vH. Österreichischen Staatsbürgern sind folgende Personen mit einem Grad
der Behinderung von mindestens 50 vH gleichgestellt:

1. Unionsbürger, Staatsbürger von Vertragsparteien des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum, Schweizer Bürger und deren Famili-
enangehörige,

2. Flüchtlinge, denen Asyl gewährt worden ist, solange sie zum dauernden
Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind,

3. Drittstaatsangehörige, die berechtigt sind, sich in Österreich aufzuhalten
und einer Beschäftigung nachzugehen, soweit diese Drittstaatsangehö-
rigen hinsichtlich der Bedingungen einer Entlassung nach dem Recht
der Europäischen Union österreichischen Staatsbürgern gleichzustellen
sind.

(Anm.: Z 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 72/2013)

(2) Nicht als begünstigte Behinderte im Sinne des Abs. 1 gelten behinderte
Personen, die

a) sich in Schul- oder Berufsausbildung befinden oder
b) das 65. Lebensjahr überschritten haben und nicht in Beschäftigung stehen

oder
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c) nach bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften Geldleistungen we-
gen dauernder Erwerbsunfähigkeit (dauernder Berufsunfähigkeit) bzw.
Ruhegenüsse oder Pensionen aus dem Versicherungsfall des Alters be-
ziehen und nicht in Beschäftigung stehen oder

d) nicht in einem aufrechten sozialversicherungspflichtigen Dienstverhältnis
stehen und infolge des Ausmaßes ihrer Funktionsbeeinträchtigungen zur
Ausübung einer Erwerbstätigkeit auch auf einem geschützten Arbeitsplatz
oder in einem Integrativen Betrieb (§ 11) nicht in der Lage sind.

(3) Die Ausschlussbestimmungen des Abs. 2 lit. a gelten nicht für behinderte
Personen, die als Lehrlinge in Beschäftigung stehen, eine Ausbildung zum ge-
hobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege absolvieren, an einer Heb-
ammenakademie oder einer entsprechenden Fachhochschule ausgebildet wer-
den oder zum Zwecke der vorgeschriebenen Ausbildung für den künftigen, eine
abgeschlossene Hochschulausbildung erfordernden Beruf nach Abschluss
dieser Hochschulausbildung beschäftigt werden und die Voraussetzungen des
Abs. 1 erfüllen.

(4) Auf Behinderte, auf die Abs. 1 nicht anzuwenden ist, findet dieses Bun-
desgesetz mit Ausnahme des § 10a Abs. 3a und der §§ 7a bis 7 r und 24a bis
24 f nur nach Maßgabe der mit ihren Heimatstaaten getroffenen Vereinbarungen
Anwendung.

Behinderung

§ 3. Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer
nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktions-
beeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist,
die Teilhabe am Arbeitsleben zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt
ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten.

Berechnung der Pflichtzahl

§ 4. (1) Dienstnehmer im Sinne der Berechnung der Pflichtzahl sind:
a) Personen, die in einem Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher Ab-

hängigkeit gegen Entgelt beschäftigt werden (ausgenommen Lehrlinge);
b) Personen, die zum Zwecke der vorgeschriebenen Ausbildung für den

künftigen, eine abgeschlossene Hochschulbildung erfordernden Beruf
nach Abschluß dieser Hochschulbildung beschäftigt sind;

c) Heimarbeiter.

(2) Für die Feststellung der Gesamtzahl der Dienstnehmer (Abs. 1), von der
die Pflichtzahl zu berechnen ist (§ 1), sind alle Dienstnehmer, die ein Dienst-
geber im Bundesgebiet beschäftigt, zusammenzufassen.

(3) Für die Berechnung der Pflichtzahl sind von der gemäß Abs. 2 festgestell-
ten Gesamtzahl der Dienstnehmer die beschäftigten begünstigten Behinderten
(§ 2) und Inhaber von Amtsbescheinigungen oder Opferausweisen (§ 5 Abs. 3)
nicht einzurechnen.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 17/1999)



Band2.Buch : 43-BEinstG.pod    1058
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

1058

1058

BEinstG §§ 5, 6

Erfüllung der Beschäftigungspflicht

§ 5. (1) Auf die Pflichtzahl sind die beschäftigten und nach § 7 entlohnten
begünstigten Behinderten, begünstigte Personen nach § 2 Abs. 3 und Dienst-
geber anzurechnen, bei denen die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 zu-
treffen.

(2) Auf die Pflichtzahl werden mit dem Doppelten ihrer Zahl angerechnet:
a) Blinde;
b) die im Abs. 1 angeführten Behinderten vor Vollendung des 19. Lebens-

jahres;
c) die im Abs. 1 angeführten Behinderten über den in lit. b angeführten Zeit-

punkt hinaus für die Dauer des Ausbildungsverhältnisses;
d) die im Abs. 1 angeführten Behinderten nach Vollendung des 50. Lebens-

jahres, wenn und insolange der Grad ihrer Behinderung mindestens 70 vH
beträgt;

e) die im Abs. 1 angeführten Behinderten nach Vollendung des 55. Lebens-
jahres;

f) die im Abs. 1 angeführten Behinderten, die überwiegend auf den Ge-
brauch eines Krankenfahrstuhles (Rollstuhles) angewiesen sind.

(3) Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises gemäß § 4
des OpferfÜrsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, sind auf die Pflichtzahl anzu-
rechnen, vor Vollendung des 19. und nach Vollendung des 55. Lebensjahres mit
dem Doppelten ihrer Zahl.

(Anm.: Abs. 4 entfallen; BG vom 12. 12. 1985, BGBl. Nr. 567/1985)

Angemessene Vorkehrungen und Förderungsmaßnahmen

§ 6. (1) Dienstgeber haben bei der Beschäftigung von begünstigten Be-
hinderten auf deren Gesundheitszustand jede nach Beschaffenheit der Be-
triebsgattung und nach Art der Betriebsstätte und der Arbeitsbedingungen
mögliche Rücksicht zu nehmen. Das Bundesamt für Soziales und Behinder-
tenwesen hat einvernehmlich mit den Dienststellen des Arbeitsmarktservice
und mit den übrigen Rehabilitationsträgern dahingehend zu wirken und zu
beraten, daß die Behinderten in ihrer sozialen Stellung nicht absinken, ent-
sprechend ihren Fähigkeiten und Kenntnissen eingesetzt und durch Leistun-
gen der Rehabilitationsträger und Maßnahmen der Dienstgeber soweit geför-
dert werden, daß sie sich im Wettbewerb mit Nichtbehinderten zu behaupten
vermögen.

(1a) Dienstgeber haben die geeigneten und im konkreten Fall erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit Behinderungen den Zugang zur
Beschäftigung, die Ausübung eines Berufes, den beruflichen Aufstieg und
die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, es sei
denn, diese Maßnahmen würden den Dienstgeber unverhältnismäßig belasten.
Diese Belastung ist nicht unverhältnismäßig, wenn sie durch Förderungsmaß-
nahmen nach bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften ausreichend kom-
pensiert werden kann.
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(2) Nach Maßgabe der Richtlinien (Abs. 3) können aus den Mitteln des Aus-
gleichstaxfonds (§ 10 Abs. 1) Zuschüsse oder Darlehen gewährt werden, und
zwar insbesondere

a) zu den Kosten der durch die Behinderung bedingten technischen Arbeits-
hilfen;

b) zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, die sich für begüns-
tigte Behinderte besonders eignen;

c) zu den Lohn- und Ausbildungskosten für begünstigte Behinderte (§ 2
Abs. 1 und 3), mit denen ein Dienstverhältnis neu begründet wird (Ein-
stellungsbeihilfen), oder die infolge ihrer Behinderung entweder die volle
Leistungsfähigkeit nicht zu erreichen vermögen, oder deren Arbeits- oder
Ausbildungsplatz ohne die Gewährung von Leistungen aus dem Aus-
gleichstaxfonds gefährdet wäre;

d) zu den Kosten von Maßnahmen beruflicher Assistenz, insbesondere
Jugendcoaching, Produktionsschulen, Berufsausbildungsassistenz (§ 8b
des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969), Arbeitsassistenz
und Job Coaching sowie anderer Assistenzmaßnahmen, insbesondere
Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz und Beratungsleistungen für Unter-
nehmen;

e) für die Ein-, Um- oder Nachschulung, zur beruflichen Weiterbildung sowie
zur Arbeitserprobung;

f) zu den sonstigen Kosten, die nachweislich mit dem Antritt oder der Aus-
übung einer Beschäftigung verbunden sind;

g) zur Gründung einer den Lebensunterhalt sichernden selbständigen Er-
werbstätigkeit sowie zur pauschalen Abgeltung eines im laufenden Betrieb
entstehenden behinderungsbedingten Mehraufwandes des behinderten
Unternehmers.

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales als Vertreter
des Ausgleichstaxfonds hat als Grundlage für die Gewährung von Zuschüssen
oder Darlehen (Abs. 2) Richtlinien, insbesondere über die Höhe und die Dauer
der Zuwendungen unter Bedachtnahme auf die Leistungs- und Eingliederungs-
fähigkeit des begünstigten Behinderten, die besondere Eignung eines Arbeits-
platzes für die Beschäftigung begünstigter Behinderter, auf den Nutzen, der
sich für den Dienstgeber aus der Durchführung der Maßnahmen ergibt, auf die
finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens und auf gleichartige Leistungen
nach anderen Bundes- oder Landesgesetzen zu erlassen. Diese Richtlinien
haben im Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen zur Einsichtnahme
aufzuliegen.

(4) Die Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen kann über die nach
Abs. 3 zu erlassenden Richtlinien hinaus mit weiteren Auflagen verbunden wer-
den, um den angestrebten Erfolg zu sichern. Die Höhe laufend gewährter Zu-
schüsse ist bei Änderung der Voraussetzungen, ansonsten jährlich nach Über-
prüfung neu festzusetzen. Für den gleichen Zweck gewährte Zuschüsse oder
Darlehen nach anderen Bundes- oder Landesgesetzen sind zu berücksichtigen.
Offene Forderungen des Ausgleichstaxfonds sind bei Gewährung von Zuschüs-
sen an Dienstgeber aufzurechnen.
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(5) Vor der Gewährung von Leistungen nach Abs. 2 ist nach Klärung des
Sachverhalts ein Team zu befassen, dem je ein Vertreter des Bundesamtes für
Soziales und Behindertenwesen, der Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarkt-
service, des jeweiligen Bundeslandes (Behindertenhilfe), der Arbeiterkammer
sowie der Wirtschaftskammer des jeweiligen Bundeslandes als ständige Mitglie-
der angehören. Falls die Sachlage es erfordert, sind Vertreter der Sozialver-
sicherungsträger und Sachverständige insbesondere aus dem Bereich des
ärztlichen und psychologischen Dienstes des Bundesamtes für Soziales und
Behindertenwesen oder des Arbeitsmarktservice sowie aus dem Bereich der
Arbeitsinspektion, der Landwirtschaftskammer und der Landarbeiterkammer
beizuziehen.

(6) Anstelle von Zuschüssen oder Darlehen können auch Sachleistungen
gewährt werden.

Entgelt

§ 7. Das Entgelt, das den im Sinne dieses Bundesgesetzes beschäftigten be-
günstigten Behinderten gebührt, darf aus dem Grunde der Behinderung nicht
gemindert werden.

Schutz vor Diskriminierung in der Arbeitswelt – Geltungsbereich

§ 7a. (1) Die Bestimmungen der §§ 7b bis 7q gelten für den Bereich der
Arbeitswelt; dazu zählen

1. Dienstverhältnisse aller Art, die auf privatrechtlichem Vertrag beruhen,
2. alle Formen und alle Ebenen der Berufsberatung, der Berufsausbildung,

der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung einschließlich der
praktischen Berufserfahrung,

3. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgeber-
organisation oder einer Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten
Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der Leis-
tungen solcher Organisationen, und

4. die Gründung, Einrichtung oder Erweiterung eines Unternehmens sowie
die Aufnahme oder Ausweitung jeglicher anderen Art von selbständiger
Tätigkeit,
sofern dies in die Regelungskompetenz des Bundes fällt.

(2) Die Bestimmungen der §§ 7b bis 7q gelten weiters für
1. öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse zum Bund,
2. Ausbildungsverhältnisse aller Art zum Bund,
3. Beschäftigungsverhältnisse, auf die das Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl.

Nr. 105/1961, anzuwenden ist, und
4. Beschäftigungsverhältnisse von Personen, die, ohne in einem Dienst-

verhältnis zu stehen, im Auftrag und für Rechnung bestimmter Personen
Arbeit leisten und wegen wirtschaftlicher Unselbständigkeit als arbeitneh-
merähnlich anzusehen sind.
Für den Anwendungsbereich der §§ 7b bis 7q gelten die Beschäftigungs-
verhältnisse nach Z 2 bis 4 als Dienstverhältnisse.



Band2.Buch : 43-BEinstG.pod    1061
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

1061

1061

§ 7b BEinstG

(3) Ausgenommen sind Dienstverhältnisse einschließlich arbeitnehmerähnli-
cher Beschäftigungsverhältnisse im Sinne des Abs. 2 Z 4 zu einem Land, einem
Gemeindeverband oder einer Gemeinde.

(4) Die Bestimmungen der §§ 7b bis 7q gelten auch für die Beschäftigung
von Dienstnehmern, die von einem Dienstgeber ohne Sitz in Österreich

1. im Rahmen einer Arbeitskräfteüberlassung oder
2. zur fortgesetzten Arbeitsleistung

nach Österreich entsandt werden, für die Dauer der Entsendung.

Diskriminierungsverbot

§ 7b. (1) Auf Grund einer Behinderung darf im Zusammenhang mit einem
Dienstverhältnis gemäß § 7a Abs. 1 Z 1, Abs. 2 und 4 sowie in der sonstigen
Arbeitswelt im Sinne des § 7a Abs. 1 Z 2 bis 4 niemand unmittelbar oder mittel-
bar diskriminiert werden, insbesondere nicht

1. bei der Begründung des Dienstverhältnisses,
2. bei der Festsetzung des Entgelts,
3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt dar-

stellen,
4. bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung und Umschulung,
5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen und der Zu-

weisung höher entlohnter Verwendungen (Funktionen),
6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen,
7. bei der Beendigung des Dienstverhältnisses,
8. bei der Berufsberatung, Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung und

Umschulung außerhalb eines Dienstverhältnisses,
9. bei der Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder Arbeit-

geberorganisation oder einer Organisation, deren Mitglieder einer be-
stimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme
der Leistungen solcher Organisationen,

10. bei der Gründung, Einrichtung oder Erweiterung eines Unternehmens so-
wie der Aufnahme oder Ausweitung jeglicher anderen Art von selbständi-
ger Tätigkeit.

(2) Betriebliche Einstufungsregelungen und Normen der kollektiven Rechts-
gestaltung dürfen bei der Regelung der Entlohnungskriterien keine Kriterien vor-
schreiben, die zu einer Diskriminierung auf Grund einer Behinderung führen.

(3) Bei der Einreihung von Verwendungen und Arbeitsplätzen der öffent-
lichen Verwaltung in für den Monatsbezug oder das Monatsentgelt bedeut-
same Kategorien, wie Besoldungs-, Verwendungs- und Funktionsgruppen oder
Dienstklassen, sind keine Kriterien für die Beurteilung der Tätigkeit zu verwen-
den, die zu einer Diskriminierung auf Grund einer Behinderung führen.

(4) Auf den Behinderungsbegriff der Abs. 1 bis 3 ist § 3 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass ein festgestellter Grad der Behinderung nicht erforderlich ist.

(5) Eine Diskriminierung liegt auch vor, wenn eine Person auf Grund ihres
Naheverhältnisses zu einer Person wegen deren Behinderung diskriminiert wird.
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(6) Jede Verletzung des Diskriminierungsverbots des Abs. 1 durch einen Be-
diensteten des Bundes verletzt die Verpflichtungen, die sich aus dem Dienstver-
hältnis ergeben, und ist nach den dienst- und disziplinarrechtlichen Vorschriften
zu verfolgen.

Diskriminierung

§ 7c. (1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person auf
Grund einer Behinderung in einer vergleichbaren Situation eine weniger güns-
tige Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfah-
ren würde.

(2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neu-
trale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sowie Merkmale gestalteter Lebens-
bereiche Menschen mit Behinderungen gegenüber anderen Personen in beson-
derer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften,
Kriterien oder Verfahren sowie Merkmale gestalteter Lebensbereiche sind durch
ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt, und die Mittel sind zur Erreichung
dieses Zieles angemessen und erforderlich.

(3) Bei Ungleichbehandlung wegen eines Merkmals, das im Zusammenhang
mit einer Behinderung steht, liegt dann keine Diskriminierung vor, wenn das be-
treffende Merkmal auf Grund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder
der Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende
berufliche Voraussetzung darstellt, und sofern es sich um einen rechtmäßigen
Zweck und eine angemessene Anforderung handelt.

(4) Eine mittelbare Diskriminierung im Sinne von Abs. 2 liegt nicht vor, wenn
die Beseitigung von Bedingungen, die eine Benachteiligung begründen, insbe-
sondere von Barrieren, rechtswidrig oder wegen unverhältnismäßiger Belastun-
gen unzumutbar wäre.

(5) Bei der Prüfung, ob Belastungen unverhältnismäßig sind, sind insbeson-
dere zu berücksichtigen:

1. der mit der Beseitigung der die Benachteiligung begründenden Bedingun-
gen verbundene Aufwand,

2. die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Dienstgebers oder in Fällen des
§ 7b Abs. 1 Z 8 bis 10 des jeweiligen Rechtsträgers,

3. Förderungen aus öffentlichen Mitteln für die entsprechenden Maßnahmen,
4. die zwischen dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes und der be-

haupteten Diskriminierung vergangene Zeit.
(6) Erweist sich die Beseitigung von Bedingungen, die eine Benachteiligung

begründen, als unverhältnismäßige Belastung im Sinne des Abs. 4, liegt dann
eine Diskriminierung vor, wenn verabsäumt wurde, durch zumutbare Maßnah-
men zumindest eine maßgebliche Verbesserung der Situation des Betroffenen
im Sinne einer größtmöglichen Annäherung an eine Gleichbehandlung zu bewir-
ken. Bei der Prüfung der Zumutbarkeit ist Abs. 5 heranzuziehen.

(7) Bei der Beurteilung des Vorliegens einer mittelbaren Diskriminierung
durch Barrieren ist auch zu prüfen, ob einschlägige auf den gegenständlichen
Fall anwendbare Rechtsvorschriften zur Barrierefreiheit vorliegen und ob und
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inwieweit diese eingehalten wurden. Barrierefrei sind bauliche und sonstige
Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der In-
formationsverarbeitung sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für
Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere
Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.

(8) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer Person zur Diskrimi-
nierung aus dem Grund einer Behinderung vor.

(9) Spezifische Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung im Berufs-
leben, mit denen Benachteiligungen wegen einer Behinderung verhindert oder
ausgeglichen werden, gelten nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Bundes-
gesetzes.

Belästigung

§ 7d. (1) Eine Diskriminierung liegt auch bei Belästigung vor, wenn eine
Person

1. vom Dienstgeber selbst belästigt wird,
2. durch den Dienstgeber dadurch diskriminiert wird, indem dieser es schuld-

haft unterlässt, im Falle einer Belästigung durch Dritte eine auf Grund
gesetzlicher Bestimmungen, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung
oder des Arbeitsvertrages angemessene Abhilfe zu schaffen,

3. durch Dritte in Zusammenhang mit seinem Dienstverhältnis belästigt wird
oder

4. durch Dritte außerhalb eines Dienstverhältnisses belästigt wird.

(2) Belästigung liegt vor, wenn im Zusammenhang mit einer Behinderung
eine unerwünschte Verhaltensweise gesetzt wird,

1. die die Würde der betroffenen Person verletzt oder dies bezweckt,
2. die für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist

und
3. die ein einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes

oder demütigendes Umfeld für die betroffene Person schafft oder dies be-
zweckt.

(3) Eine Diskriminierung liegt auch vor
1. bei Anweisung zur Belästigung einer Person,
2. wenn die Zurückweisung oder Duldung einer Belästigung durch die beläs-

tigte Person zur Grundlage einer diese Person berührenden Entscheidung
gemacht wird,

3. wenn eine Person auf Grund ihres Naheverhältnisses zu einer Person
wegen deren Behinderung belästigt wird.

Rechtsfolgen der Diskriminierung bei der Begründung
des Dienstverhältnisses und beim beruflichen Aufstieg

§ 7e. (1) Ist ein Dienstverhältnis wegen Verletzung des Diskriminierungs-
verbots des § 7b Abs. 1 Z 1 nicht begründet worden, so ist der Dienstgeber ge-
genüber dem Stellenwerber zum Ersatz des Vermögensschadens und zu einer
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Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Der Er-
satzanspruch beträgt

1. mindestens zwei Monatsentgelte, wenn der Stellenwerber bei diskriminie-
rungsfreier Auswahl die Stelle erhalten hätte, oder

2. bis 500 Euro, wenn der Dienstgeber nachweisen kann, dass der einem
Stellenwerber durch die Diskriminierung entstandene Schaden allein darin
besteht, dass die Berücksichtigung seiner Bewerbung verweigert wurde.

(2) Ist ein Dienstnehmer wegen Verletzung des Diskriminierungsverbots des
§ 7b Abs. 1 Z 5 nicht beruflich aufgestiegen, so ist der Dienstgeber gegenüber
dem Dienstnehmer zum Ersatz des Vermögensschadens und zu einer Entschä-
digung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Der Ersatz-
anspruch beträgt

1. wenn der Dienstnehmer bei diskriminierungsfreier Auswahl beruflich auf-
gestiegen wäre, die Differenz für mindestens drei Monate zwischen dem
Entgelt, das der Dienstnehmer bei erfolgreichem beruflichen Aufstieg er-
halten hätte, und dem tatsächlichen Entgelt, oder

2. wenn der Dienstgeber nachweisen kann, dass der dem Dienstnehmer
durch die Diskriminierung entstandene Schaden allein darin besteht, dass
die Berücksichtigung seiner Bewerbung verweigert wurde, bis 500 Euro.

(3) Ist ein Dienstverhältnis zum Bund wegen Verletzung des Diskriminie-
rungsverbots des § 7b Abs. 1 Z 1 nicht begründet worden, so ist der Bund ge-
genüber dem Stellenwerber zum Ersatz des Vermögensschadens und zu einer
Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Der Er-
satzanspruch beträgt

1. mindestens drei Monatsbezüge des für die Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V der Beamten der allgemeinen Verwaltung gebührenden Betra-
ges, wenn der Stellenwerber bei diskriminierungsfreier Auswahl die Stelle
erhalten hätte, oder

2. bis zu drei Monatsbezüge des für die Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V
der Beamten der allgemeinen Verwaltung gebührenden Betrages, wenn
der Dienstgeber nachweisen kann, dass der einem Stellenwerber durch
die Diskriminierung entstandene Schaden allein darin besteht, dass die
Berücksichtigung seiner Bewerbung verweigert wurde.

(4) Ist ein Bundesbediensteter wegen Verletzung des Diskriminierungsver-
bots des § 7b Abs. 1 Z 5 nicht beruflich aufgestiegen, so ist der Bund gegenüber
dem Bediensteten zum Ersatz des Vermögensschadens und zu einer Entschä-
digung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Der Ersatz-
anspruch beträgt die Entgeltdifferenz (bei Beamten Bezugsdifferenz) zwischen
dem Entgelt (bei Beamten Monatsbezug), das der Bedienstete bei erfolgreichem
beruflichen Aufstieg erhalten hätte, und dem tatsächlichen Entgelt (bei Beamten
Monatsbezug)

1. für mindestens drei Monate, wenn der Bedienstete bei diskriminierungs-
freier Auswahl beruflich aufgestiegen wäre, oder

2. für bis zu drei Monate, wenn der Dienstgeber nachweisen kann, dass der
dem Bediensteten durch die Diskriminierung entstandene Schaden allein
darin besteht, dass die Berücksichtigung seiner Bewerbung verweigert
wurde.
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Rechtsfolgen der Diskriminierung im Zusammenhang
mit der Beendigung eines Dienstverhältnisses

§ 7f. (1) Ist das Dienstverhältnis vom Dienstgeber wegen einer Behinderung
des Dienstnehmers oder wegen der offenbar nicht unberechtigten Geltend-
machung von Ansprüchen nach diesem Bundesgesetz gekündigt oder vorzeitig
beendigt worden oder ist das Probedienstverhältnis wegen eines solchen Grun-
des aufgelöst worden (§ 7b Abs. 1 Z 7), so kann die Kündigung, Entlassung
oder Auflösung des Probedienstverhältnisses unter der Voraussetzung des § 7k
bei Gericht angefochten werden. Ist ein befristetes, auf die Umwandlung in ein
unbefristetes Dienstverhältnis angelegtes Dienstverhältnis wegen einer Be-
hinderung des Dienstnehmers oder wegen der nicht offenbar unberechtigten
Geltendmachung von Ansprüchen nach diesem Bundesgesetz durch Zeitablauf
beendet worden, so kann unter der Voraussetzung des § 7k auf Feststellung
des unbefristeten Bestehens des Dienstverhältnisses geklagt werden. Lässt der
Dienstnehmer die Beendigung gegen sich gelten, so hat er Anspruch auf Ersatz
des Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene persönli-
che Beeinträchtigung.

(2) Ist das Dienstverhältnis eines Beamten wegen einer Behinderung oder
wegen der offenbar nicht unberechtigten Geltendmachung von Ansprüchen
nach diesem Bundesgesetz gekündigt oder vorzeitig beendigt worden, oder ist
der Beamte wegen einer Behinderung amtswegig in den Ruhestand versetzt
worden, so ist die Kündigung, Entlassung oder Ruhestandsversetzung auf
Grund eines Antrages des betroffenen Dienstnehmers für rechtsunwirksam zu
erklären.

(3) Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf Kündigungen, für die § 8 Abs. 2
gilt.

Sonstige Rechtsfolgen der Diskriminierung im Zusammenhang
mit einem Dienstverhältnis

§ 7g. (1) Erhält ein behinderter Dienstnehmer wegen Verletzung des Diskri-
minierungsverbots des § 7b Abs. 1 Z 2 durch den Dienstgeber für gleiche Arbeit
oder für eine Arbeit, die als gleichwertig anerkannt wird, ein geringeres Entgelt
als ein anderer Dienstnehmer, so hat er gegenüber dem Dienstgeber Anspruch
auf Bezahlung der Differenz und eine Entschädigung für die erlittene persönliche
Beeinträchtigung.

(2) Bei Verletzung des Diskriminierungsverbots des § 7b Abs. 1 Z 3 hat der
Dienstnehmer Anspruch auf Gewährung der betreffenden Sozialleistung oder
auf Ersatz des Vermögensschadens sowie auf eine Entschädigung für die erlit-
tene persönliche Beeinträchtigung.

(3) Bei Verletzung des Diskriminierungsverbots des § 7b Abs. 1 Z 4 hat der
Dienstnehmer Anspruch auf Einbeziehung in die entsprechenden betrieblichen
Aus- und Weiterbildungs- sowie Umschulungsmaßnahmen oder auf Ersatz des
Vermögensschadens sowie auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche
Beeinträchtigung.
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(4) Bei Verletzung des Diskriminierungsverbots des § 7b Abs. 1 Z 6 hat der
behinderte Dienstnehmer Anspruch auf Gewährung der gleichen Arbeitsbedin-
gungen wie ein anderer Dienstnehmer oder auf Ersatz des Vermögensschadens
sowie auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.

Rechtsfolgen der Diskriminierung in der sonstigen Arbeitswelt

§ 7h. (1) Bei Verletzung des Diskriminierungsverbots des § 7b Abs. 1 Z 8
hat die betroffene Person Anspruch auf Einbeziehung in die entsprechenden Be-
rufsberatungs-, Berufsausbildungs-, Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnah-
men oder auf Ersatz des Vermögensschadens sowie auf eine Entschädigung für
die erlittene persönliche Beeinträchtigung.

(2) Bei Verletzung des Diskriminierungsverbots des § 7b Abs. 1 Z 9 hat die
betroffene Person Anspruch auf Mitgliedschaft und Mitwirkung in der betreffen-
den Organisation sowie auf Inanspruchnahme der Leistungen der betreffenden
Organisation oder auf Ersatz des Vermögensschadens sowie auf eine Entschä-
digung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.

(3) Bei Verletzung des Diskriminierungsverbots des § 7b Abs. 1 Z 10 hat die
betroffene Person Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens und auf eine
Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.

Rechtsfolgen einer Belästigung oder bei Benachteiligung
infolge einer Beschwerde

§ 7i. (1) Bei einer Belästigung (§ 7d) hat die betroffene Person gegenüber
dem Belästiger, im Falle einer schuldhaften Unterlassung des Dienstgebers
(§ 7d Abs. 2) auch gegenüber diesem, Anspruch auf Ersatz des erlittenen Scha-
dens. Neben dem Ersatz eines allfälligen Vermögensschadens hat die betrof-
fene Person zum Ausgleich der erlittenen persönlichen Beeinträchtigung An-
spruch auf angemessenen, mindestens jedoch auf 1000 E Schadenersatz.

(2) Als Reaktion auf eine Beschwerde oder auf die Einleitung eines Ver-
fahrens zur Durchsetzung des Diskriminierungsverbots des § 7b Abs. 1 darf der
betroffene Dienstnehmer durch den Dienstgeber nicht entlassen, gekündigt oder
anders benachteiligt werden. Auch ein anderer Dienstnehmer, der als Zeuge
oder Auskunftsperson in einem Verfahren auftritt oder eine Beschwerde eines
anderen Dienstnehmers unterstützt, darf als Reaktion auf eine Beschwerde oder
auf die Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung des Diskriminierungsver-
bots nicht entlassen, gekündigt oder anders benachteiligt werden. §§ 7e bis 7g,
7 i Abs. 1, 7 j bis 7m, 7o und 7p gelten sinngemäß.

Höhe des Schadenersatzes

§ 7j. Die Höhe der Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchti-
gung ist so zu bemessen, dass dadurch die Beeinträchtigung tatsächlich und
wirksam ausgeglichen wird und die Entschädigung der erlittenen Beeinträchti-
gung angemessen ist sowie Diskriminierungen verhindert. Dabei ist insbeson-
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dere auf die Dauer der Diskriminierung, die Schwere eines allfälligen Verschul-
dens, die Erheblichkeit der Beeinträchtigung und auf Mehrfachdiskriminierungen
Bedacht zu nehmen.

Geltendmachung von Ansprüchen bei den ordentlichen Gerichten

§ 7k. (1) Ansprüche gemäß §§ 7e bis 7 i können bei den ordentlichen Ge-
richten nur geltend gemacht werden, wenn in der Sache vorher beim Bundesamt
für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) ein Schlichtungs-
verfahren gemäß §§ 14ff Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG),
BGBl. I Nr. 82/2005, durchgeführt wurde. Die Klage ist nur zulässig, wenn nicht
längstens innerhalb von drei Monaten, im Fall einer Kündigung oder Entlassung
innerhalb von einem Monat ab Einleitung des Schlichtungsverfahrens eine gütli-
che Einigung erzielt worden ist. Der Kläger hat der Klage eine Bestätigung des
Sozialministeriumservice darüber anzuschließen, dass keine gütliche Einigung
erzielt werden konnte.

(2) Für die gerichtliche Geltendmachung der Ansprüche gelten folgende
Fristen:

1. in Fällen nach § 7e sechs Monate ab Zugang der Ablehnung der Bewer-
bung oder Beförderung;

2. in Fällen von Anfechtungen oder Feststellungsklagen gemäß § 7 f Abs. 1
oder § 7 i Abs. 2 14 Tage ab Zugang der Kündigung, Entlassung oder Auf-
lösung des Probedienstverhältnisses bzw. ab Beendigung des befristeten
Dienstverhältnisses durch Zeitablauf;

3. im Falle der Geltendmachung von Ansprüchen gem. § 7 f Abs. 1 letzter
Satz sechs Monate ab Zugang der Kündigung, Entlassung oder Auflösung
des Probedienstverhältnisses bzw. ab Beendigung des befristeten Dienst-
verhältnisses durch Zeitablauf;

4. im Falle einer Belästigung gemäß § 7 i Abs. 1 ein Jahr;
5. in Fällen nach § 7g gilt die dreijährige Verjährungsfrist gemäß § 1486 des

Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB), in Fällen nach § 7h die
dreijährige Verjährungsfrist gemäß § 1489 ABGB.

(3) Klagen betreffend Ansprüche nach § 7h können jedenfalls auch bei dem
Gericht eingebracht werden, in dessen Sprengel sich der Wohnsitz oder der ge-
wöhnlichen Aufenthalt der betroffenen Person befindet.

(4) Die Einleitung des Schlichtungsverfahrens (§ 14 Abs. 2 BGStG) bewirkt
die Hemmung der Fristen zur gerichtlichen Geltendmachung. Die Zustellung der
Bestätigung des Sozialministeriumservice an die eine Diskriminierung behaup-
tende Person, dass keine gütliche Einigung erzielt werden konnte (§ 14 Abs. 3
BGStG), beendet die Hemmung. Die Bestätigung ist auf Antrag oder, wenn nach
Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 eine Einigung nicht mehr zu erwarten ist, amts-
wegig auszustellen.

(5) Nach Zustellung der Bestätigung steht der betroffenen Person im Fall
einer Kündigung oder Entlassung zur Erhebung der Klage jedenfalls noch eine
Frist von 14 Tagen, in allen anderen Fällen zumindest noch eine Frist von drei
Monaten offen.
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Geltendmachung von Ansprüchen von Beamten

§ 7l. (1) Ansprüche von Beamten gemäß §§ 7e bis 7g und gemäß § 7 i
Abs. 2 können bei der Dienstbehörde nur geltend gemacht werden, wenn in der
Sache vorher beim Sozialministeriumservice ein Schlichtungsverfahren gemäß
§§ 14ff BGStG durchgeführt wurde. Die Geltendmachung durch Beamte bei der
Dienstbehörde ist nur zulässig, wenn nicht längstens innerhalb von drei Mona-
ten, im Fall einer Kündigung oder Entlassung innerhalb von einem Monat ab Ein-
leitung des Schlichtungsverfahrens eine gütliche Einigung erzielt worden ist.
Liegt es im Ermessen der Behörde, über die Rechtsfrage mittels Bescheides zu
entscheiden, ist ein Antrag auf Bescheiderlassung erst nach Beendigung des
Schlichtungsverfahrens zulässig. Die Dienstbehörde ist verpflichtet, an einer
Schlichtung mitzuwirken und dem Sozialministeriumservice die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen.

(2) Die Dienstbehörde hat im Verfahren Abs. 1 und 3 bis 6 sowie §§ 7b bis
7g, 7 i, 7 j, 7m und 7o dieses Bundesgesetzes unmittelbar anzuwenden.

(3) Werden nach Beendigung eines Schlichtungsverfahrens Ansprüche gel-
tend gemacht, die eine diskriminierende Entscheidung mittels Bescheides be-
treffen, und steht ein ordentliches Rechtsmittel offen, hat die Geltendmachung
von Ansprüchen im Zuge des Rechtsmittels zu erfolgen. Entscheidet die Dienst-
behörde in erster und letzter Instanz, kann die Geltendmachung binnen 14 Ta-
gen ab Bescheidzustellung mittels Antrages auf Erklärung der Rechtsunwirk-
samkeit der diskriminierenden Entscheidung erfolgen. Die Dienstbehörde hat im
Fall einer diskriminierenden Entscheidung den erlassenen Bescheid aufzuhe-
ben und die Rechtsfrage neu zu entscheiden.

(4) Außer den in Abs. 3 geregelten Fällen gelten für die Geltendmachung von
Ansprüchen bei der Dienstbehörde folgende Fristen:

1. in Fällen nach § 7e sechs Monate ab der Ablehnung der Bewerbung oder
Beförderung;

2. im Fall einer Kündigung, Entlassung oder amtswegigen Ruhestandsver-
setzung gemäß § 7 f oder § 7 i Abs. 2 14 Tage ab Zugang;

3. in Fällen nach § 7g gilt die dreijährige Verjährungsfrist gemäß § 1486
ABGB.

(5) Die Einleitung des Schlichtungsverfahrens (§ 14 Abs. 2 BGStG) bewirkt
die Hemmung der Fristen zur Geltendmachung bei der Dienstbehörde sowie
ordentlicher oder außerordentlicher Rechtsmittelfristen. Die Zustellung der Be-
stätigung des Sozialministeriumservice an die eine Diskriminierung behaup-
tende Person, dass keine gütliche Einigung erzielt werden konnte (§ 14 Abs. 3
BGStG), beendet die Hemmung der Fristen zur Geltendmachung. Die Bestäti-
gung ist auf Antrag oder, wenn nach Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 eine Eini-
gung nicht mehr zu erwarten ist, amtswegig auszustellen.

(6) Nach Zustellung der Bestätigung steht der betroffenen Person im Fall
einer Kündigung oder Entlassung zur Geltendmachung jedenfalls noch eine
Frist von 14 Tagen offen. In Fällen, in denen eine ordentliche oder außerordent-
liche Rechtsmittelfrist gehemmt wurde, steht jedenfalls noch diese offen. In allen
anderen Fällen steht zumindest noch eine Frist von drei Monaten offen.
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(7) Kommt es im Schlichtungsverfahren zu keiner gütlichen Einigung, kann
das Sozialministeriumservice nach Durchführung der entsprechenden Ermittlun-
gen auf Ersuchen der betroffenen Person eine Stellungnahme über das Vor-
liegen einer Diskriminierung abgeben.

Geltendmachung von Ansprüchen von Beamten bei Belästigung

§ 7m. (1) Unter der Voraussetzung der Durchführung des Schlichtungsver-
fahrens gemäß §§ 14ff BGStG können Ansprüche von Beamten aus einer Be-
lästigung (§ 7 i Abs. 1) gegen den Belästiger bei den ordentlichen Gerichten ge-
mäß § 7k, gegen den Dienstgeber bei der Dienstbehörde gemäß § 7 l geltend
gemacht werden.

(2) Ansprüche aus einer Belästigung gegen den Belästiger sind binnen eines
Jahres gerichtlich geltend zu machen.

(3) Ansprüche aus einer Belästigung gegen den Dienstgeber sind binnen
eines Jahres bei der Dienstbehörde geltend zu machen.

Geltendmachung von nicht dienstrechtlichen Ansprüchen
bei Diskriminierung in Vollziehung der Gesetze

§ 7n. Ansprüche gemäß § 7h Abs. 3 (die Gründung, Einrichtung oder Erwei-
terung eines Unternehmens sowie die Aufnahme oder Ausweitung jeglicher
anderen Art von selbständiger Tätigkeit) können, wenn die Diskriminierung in
Vollziehung der Gesetze erfolgt ist, nach dem Amtshaftungsgesetz (AHG),
BGBl. Nr. 20/1949, geltend gemacht werden. Das Schlichtungsverfahren gemäß
§§ 14ff BGStG ersetzt dabei das Aufforderungsverfahren gemäß § 8 AHG.

Zuständigkeit bei Mehrfachdiskriminierung

§ 7o. Macht eine betroffene Person sowohl eine Verletzung des Diskriminie-
rungsverbots des § 7b Abs. 1 nach diesem Bundesgesetz als auch eine Verlet-
zung des Gleichbehandlungsgebots von Frauen und Männern in der Arbeitswelt
bzw. des Gebots der Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zuge-
hörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Ori-
entierung in der Arbeitswelt im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl. I
Nr. 66/2004, bzw. des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl. Nr. 100/
1993, geltend, so sind alle Diskriminierungstatbestände im Schlichtungsver-
fahren gemäß §§ 14ff BGStG abzuhandeln und können bei den ordentlichen
Gerichten nur gemäß § 7k oder bei Behörden nur gemäß §§ 7 l oder 7n geltend
gemacht werden.

Beweislast

§ 7p. Wenn sich eine betroffene Person vor Gericht auf einen Diskriminie-
rungstatbestand im Sinne des § 7b Abs. 1 oder eine Belästigung (§ 7d) beruft,
so hat sie diesen Umstand glaubhaft zu machen. Dem Beklagten obliegt es bei
Berufung auf § 7b Abs. 1 zu beweisen, dass es bei Abwägung aller Umstände
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wahrscheinlicher ist, dass ein anderes vom Beklagten glaubhaft gemachtes Mo-
tiv für die unterschiedliche Behandlung ausschlaggebend war. Bei Berufung auf
§ 7d sowie bei Berufung auf eine Diskriminierung, die durch Barrieren ver-
ursacht wird, obliegt es dem Beklagten zu beweisen, dass es bei Abwägung aller
Umstände wahrscheinlicher ist, dass die vom Beklagten glaubhaft gemachten
Tatsachen der Wahrheit entsprechen.

Nebenintervention

§ 7q. Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation kann, wenn
es eine betroffene Person verlangt, einem Rechtsstreit zur Durchsetzung von
Ansprüchen aus einer Verletzung des Diskriminierungsverbots des § 7b als
Nebenintervenient (§§ 17 bis 19 ZPO) beitreten.

Sonderbestimmungen für Landeslehrer, Anwendungsbereich

§ 7r. Die §§ 7b bis 7q dieses Bundesgesetzes sind auf Lehrer an öffentli-
chen Pflichtschulen und an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fach-
schulen (§ 1 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 302, § 1
des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985,
BGBl. Nr. 296, § 1 des Landesvertragslehrergesetzes 1966, BGBl. Nr. 172 und
§ 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landesvertragslehrergesetzes, BGBl.
Nr. 244/1969) mit der Maßgabe anzuwenden, dass

1. soweit darin den Dienstbehörden des Bundes Zuständigkeiten zukom-
men, an deren Stelle die landesgesetzlich berufenen Organe (Dienstbe-
hörden) treten,

2. soweit darin auf das Schlichtungsverfahren gemäß §§ 14ff BGStG verwie-
sen wird, ein vergleichbares Verfahren durch landesgesetzliche Bestim-
mungen zu regeln ist, und

3. soweit gemäß den §§ 7e bis 7h Ersatzansprüche an den Bund einge-
räumt sind, diese vom Land zu tragen sind.

Sonderbestimmungen für land- und forstwirtschaftliche Arbeiter

§ 7s. (1) Die §§ 7b bis 7q dieses Bundesgesetzes sind auch auf Dienstver-
hältnisse der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter und Angestellten im Sinne
des Landarbeitsgesetzes 2021, BGBl. I Nr. 78/2021, mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass, soweit darin auf das Schlichtungsverfahren gemäß §§ 14ff BGStG
verwiesen wird, ein vergleichbares Verfahren durch die nach den landesgesetz-
lichen Bestimmungen für vergleichbare Verfahren zur Geltendmachung von An-
sprüchen aus einer Diskriminierung zuständigen Behörden oder Einrichtungen
der Länder durchzuführen ist.

(2) Macht eine betroffene Person sowohl eine Verletzung des Diskriminie-
rungsverbots des § 7b Abs. 1 nach diesem Bundesgesetz als auch eine Verlet-
zung des Gebots der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeits-
welt bzw. des Gebots der Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen
Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen
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Orientierung in der Arbeitswelt im Sinne des Landarbeitsgesetzes 2021, BGBl. I
Nr. 78/2021, geltend, so sind alle Diskriminierungstatbestände im Verfahren ge-
mäß Abs. 1 abzuhandeln und können bei den ordentlichen Gerichten nur gemäß
§ 7k mit der Maßgabe geltend gemacht werden, dass an die Stelle des Schlich-
tungsverfahrens gemäß §§ 14ff BGStG das Verfahren nach Abs. 1 tritt.

Kündigung

§ 8. (1) Das Dienstverhältnis eines begünstigten Behinderten darf vom
Dienstgeber, sofern keine längere Kündigungsfrist einzuhalten ist, nur unter Ein-
haltung einer Frist von vier Wochen gekündigt werden. Ein auf Probe vereinbar-
tes Dienstverhältnis kann während des ersten Monates von beiden Teilen jeder-
zeit gelöst werden.

(2) Die Kündigung eines begünstigten Behinderten (§ 2) darf von einem
Dienstgeber erst dann ausgesprochen werden, wenn der Behindertenaus-
schuss (§ 12) nach Anhörung des Betriebsrates, der Behindertenvertrauensper-
son (Stellvertreter) oder der Personalvertretung im Sinne des Bundes-Personal-
vertretungsgesetzes bzw. der entsprechenden landesgesetzlichen Vorschriften
zugestimmt hat; dem Dienstnehmer kommt in diesem Verfahren Parteistellung
zu. Eine Kündigung ohne vorherige Zustimmung des Behindertenausschusses
ist rechtsunwirksam, wenn nicht in Ausnahmefällen nachträglich die Zustim-
mung erteilt wird. Diese Zustimmung ist nicht zu erteilen, wenn die Zugehörig-
keit zum Personenkreis der begünstigten Behinderten die Folge eines Arbeits-
unfalles gemäß § 175f des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG),
BGBl. Nr. 189/1955 ist. Ein Ausnahmefall, der die Zustimmung zu einer bereits
ausgesprochenen Kündigung rechtfertigt, ist dann gegeben, wenn dem Dienst-
geber zum Zeitpunkt des Ausspruches der Kündigung nicht bekannt war und
auch nicht bekannt sein musste, dass der Dienstnehmer dem Personenkreis der
begünstigten Behinderten im Sinne des § 2 angehört. Abs. 4 und 4a sind anzu-
wenden.

(3) Der Behindertenausschuß hat bei seiner Entscheidung über die Zustim-
mung zur Kündigung eines begünstigten Behinderten die besondere Schutzbe-
dürftigkeit des Dienstnehmers zu berücksichtigen und unter Beachtung des § 6
zu prüfen, ob dem Dienstnehmer der Verlust seines Arbeitsplatzes zugemutet
werden kann.

(4) Die Fortsetzung des Dienstverhältnisses wird dem Dienstgeber insbeson-
dere dann nicht zugemutet werden können, wenn

a) der Tätigkeitsbereich des begünstigten Behinderten entfällt und der
Dienstgeber nachweist, daß der begünstigte Behinderte trotz seiner Zu-
stimmung an einem anderen geeigneten Arbeitsplatz ohne erheblichen
Schaden nicht weiterbeschäftigt werden kann;,

b) der begünstigte Behinderte unfähig wird, die im Dienstvertrag vereinbarte
Arbeit zu leisten, sofern in absehbarer Zeit eine Wiederherstellung der
Arbeitsfähigkeit nicht zu erwarten ist und der Dienstgeber nachweist, daß
der begünstigte Behinderte trotz seiner Zustimmung an einem anderen
geeigneten Arbeitsplatz ohne erheblichen Schaden nicht weiterbeschäftigt
werden kann;
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c) der begünstigte Behinderte die ihm auf Grund des Dienstverhältnisses
obliegenden Pflichten beharrlich verletzt und der Weiterbeschäftigung
Gründe der Arbeitsdisziplin entgegenstehen.

(4a) Bei der Entscheidung über die Zustimmung zur Kündigung eines be-
günstigten Behinderten ist auch das Diskriminierungsverbot des § 7b Abs. 1 zu
berücksichtigen.

(5) Gesetzliche Bestimmungen, die die Beendigung des Dienstverhältnisses
an zusätzliche Voraussetzungen knüpfen, bleiben unberührt. Finden auf die
Kündigung eines begünstigten Behinderten die Abs. 2 bis 4 Anwendung, gelten
die Bestimmungen des § 105 Abs. 2 bis 6 des Arbeitsverfassungsgesetzes,
BGBl. Nr. 22/1974, bzw. die im Sinne des Landarbeitsgesetzes 2021, BGBl. I
Nr. 78/2021, für land- und forstwirtschaftliche Arbeiter und Angestellte erlasse-
nen Vorschriften nicht.

(6) Abs. 2 bis 4 finden auf das Dienstverhältnis keine Anwendung,
a) wenn dem Behinderten als Mitglied des Betriebsrates (Jugendvertrauens-

rates) bzw. als Personalvertreter der besondere Kündigungsschutz auf
Grund der §§ 120 und 121 des Arbeitsverfassungsgesetzes bzw. der im
Sinne des Landarbeitsgesetzes 2021, BGBl. I Nr. 78/2021, für land- und
forstwirtschaftliche Arbeiter und Angestellte erlassenen Vorschriften oder
des § 27 Abs. 2 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes und ähnlicher
landesrechtlicher Vorschriften zusteht;

b) wenn das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des Ausspruches der Kündigung
noch nicht länger als vier Jahre bestanden hat, es sei denn die Fest-
stellung der Begünstigteneigenschaft erfolgt innerhalb dieses Zeitraumes,
wobei während der ersten sechs Monate nur die Feststellung der Begüns-
tigteneigenschaft infolge eines Arbeitsunfalles diese Rechtsfolge auslöst,
oder es erfolgt ein Arbeitsplatzwechsel innerhalb eines Konzerns.

Beendigung eines Dienstverhältnisses kraft Gesetzes

§ 8a. Soweit in dienstrechtlichen Vorschriften für Bedienstete einer Ge-
bietskörperschaft die Beendigung des Dienstverhältnisses wegen langer
Dienstverhinderung infolge Krankheit kraft Gesetzes vorgesehen ist, ist im
Falle eines begünstigten Behinderten (§ 2) der Behindertenausschuß spätes-
tens drei Monate vor Ablauf dieser Frist von Amts wegen zu verständigen. Der
Behindertenausschuß hat zur Zweckmäßigkeit einer Vereinbarung über die
Fortsetzung des Dienstverhältnisses Stellung zu nehmen. Die Beendigung des
Dienstverhältnisses wird – ungeachtet der dienstrechtlichen Vorschriften –
frühestens drei Monate nach Einlangen der Verständigung beim Behinderten-
ausschuß wirksam.

Ausgleichstaxe

§ 9. (1) Vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen ist die Entrich-
tung einer Ausgleichstaxe alljährlich für das jeweils abgelaufene Kalenderjahr
mittels Bescheides vorzuschreiben, wenn die Beschäftigungspflicht nicht erfüllt
ist.
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(2) Die Ausgleichstaxe beträgt für jede einzelne Person, die zu beschäfti-
gen wäre, ab 1. Jänner 2011 monatlich 226 Euro1). Abweichend davon beträgt
die Ausgleichstaxe für Dienstgeber, die 100 oder mehr Dienstnehmer beschäf-
tigen, für jede Person, die zu beschäftigen wäre, ab 1. Jänner 2011 monatlich
316 Euro2) und für Dienstgeber, die 400 oder mehr Dienstnehmer beschäfti-
gen, für jede Person, die zu beschäftigen wäre, ab 1. Jänner 2011 monatlich
336 Euro3). Diese Beträge sind ab 1. Jänner 2012 und in der Folge mit Wirkung
vom 1. Jänner eines jeden Jahres mit dem für den Bereich des Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetzes festgesetzten Anpassungsfaktor zu vervielfachen.
Die vervielfachten Beträge sind auf den nächsten vollen Eurobetrag zu runden,
dabei sind Beträge unter 50 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 50 Cent
an auf einen vollen Euro zu ergänzen. Die gerundeten Beträge sind der folgen-
den Anpassung zugrunde zu legen. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz hat die jeweilige Höhe der Ausgleichstaxe mit Verord-
nung festzustellen. Diese Verordnung kann auch rückwirkend in Kraft gesetzt
werden.

(3) Die Entrichtung der Ausgleichstaxe kann nur binnen zwei Jahren, gerech-
net vom Einlangen der Abschrift des Verzeichnisses (§ 16 Abs. 2) an, falls der
Dienstgeber von der Vorlage des Verzeichnisses gemäß § 16 Abs. 5 und 6 be-
freit war, binnen drei Jahren nach Ablauf des Jahres, für das die Ausgleichstaxe
zu zahlen ist, vorgeschrieben werden. Hat der Dienstgeber der Auskunfts- und
Meldepflicht (§ 16) nicht entsprochen bzw. unwahre oder unvollständige An-
gaben gemacht, kann die Entrichtung der Ausgleichstaxe binnen sieben Jahren,
gerechnet vom Ende des Kalenderjahres an, für das keine bzw. unvollständige
oder unrichtige Meldungen erstattet wurden, vorgeschrieben werden. Diese Frist
beginnt durch jede Maßnahme des Bundesamtes für Soziales und Behinderten-
wesen, die auf Einholung der Verzeichnisabschrift oder einer wahrheitsgetreuen
Meldung gerichtet ist, neu zu laufen.

(4) Die Ausgleichstaxe wird nach Ablauf von vier Wochen, gerechnet vom
Eintritt der Rechtskraft des Bescheides, mit dem die Ausgleichstaxe vorge-
schrieben wurde, fällig. Sie ist spätestens bis zum Fälligkeitstag unaufgefordert
an das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen einzuzahlen.

(5) Wird die Ausgleichstaxe nicht bis zum Fälligkeitstag (Abs. 4) eingezahlt,
so sind ab dem darauffolgenden Kalendertag Zinsen in der Höhe von 4 vH über
dem jeweils geltenden Basiszinssatz gemäß § 1 1. Euro-Justiz-Begleitgesetz,
BGBl. I Nr. 125/1998 pro Jahr an den Ausgleichstaxfonds (§ 10) zu entrichten.

1) gemäß BGBl. II Nr. 347/2019 für 2020: 267 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 572/2020 für 2021: 271 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 570/2021 für 2022: 276 Euro
gemäß BGBl. II Nr. 418/2022 für 2023: 292 Euro
2) für 2020: 375 Euro
für 2021: 381 Euro
für 2022: 388 Euro
für 2023: 411 Euro
3) für 2020: 398 Euro
für 2021: 404 Euro
für 2021: 411 Euro
für 2021: 435 Euro
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Die Geltendmachung eines Zinsenanspruches hat zu unterbleiben, wenn der
Zinsenbetrag 7,30 Euro nicht übersteigt.

Prämien

§ 9a. (1) Dienstgeber erhalten aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds (§ 10) für
jeden beschäftigten, in Ausbildung stehenden begünstigten Behinderten (§ 2
Abs. 3) eine Prämie in Höhe der nach § 9 Abs. 2 1. Satz festgesetzten Aus-
gleichstaxe.

(2) Über die Zuerkennung einer Prämie hat das Bundesamt für Soziales
und Behindertenwesen in Fällen, in denen die Berechnung unter Bedachtnahme
auf § 16 Abs. 4 bis 7 erfolgt, von Amts wegen, in den übrigen Fällen über Antrag
des Dienstgebers zu entscheiden. Der Antrag kann nur binnen drei Jahren vom
Ende des Kalenderjahres an, für das die Prämie begehrt wird, eingebracht
werden.

(3) Die Prämie ist auf Forderungen des Ausgleichstaxfonds gegen den zum
Empfang der Prämie berechtigten Dienstgeber anzurechnen.

Ausgleichstaxfonds

§ 10. (1) Beim Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales wird
der Ausgleichstaxfonds gebildet. Er hat Rechtspersönlichkeit und wird vom Bun-
desminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales vertreten und unter Anhörung
eines Beirates gemäß Abs. 2 verwaltet. Das Vermögen des Fonds besteht aus
den rechtskräftig vorgeschriebenen Ausgleichstaxen, den Zinsen und sonstigen
Zuwendungen.

(1a) Aus allgemeinen Budgetmitteln sind jährlich 90 Mio. Euro für Maßnah-
men der beruflichen Inklusion für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung
zu stellen. Dieser Betrag ist ausgehend vom Basisjahr 2018 jährlich ab dem Jahr
2019 nach dem für den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
festgesetzten Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Dem Ausgleichstaxfonds flie-
ßen diese Mittel abzüglich jenes Betrages, der für Maßnahmen nach § 10a
Abs. 1 lit. k zu verwenden ist, zu.

(1b) Zusätzlich zu den gemäß Abs. 1a zur Verfügung gestellten Mitteln sind
aufgrund des außerordentlichen COVID-19 Krisengeschehens in den Jahren
2021 und 2022 aus allgemeinen Budgetmitteln jeweils 40 Mio. E für Maßnah-
men zur beruflichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen zur Verfügung
zu stellen.

(1c) Zusätzlich zu den gemäß Abs. 1a zur Verfügung gestellten Mitteln sind
zur Abfederung der Folgen der COVID-19 Pandemie sowie in Anbetracht der
außerordentlichen Teuerungssituation in den Jahren 2023 und 2024 aus allge-
meinen Budgetmitteln jeweils 30 Mio. E für Maßnahmen zur beruflichen Inklu-
sion von Menschen mit Behinderungen zur Verfügung zu stellen.

(2) Der Beirat besteht aus dem Vorsitzenden, zwei Vertretern der organisier-
ten Kriegsopfer, vier Vertretern der organisierten Behinderten und drei von den
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Ländern entsandten Vertretern sowie je drei Vertretern der Dienstnehmer und
der Dienstgeber, einem Vertreter der Integrativen Betriebe (§ 11) und einem
Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen. Den Vorsitz führt der Bundes-
minister für soziale Sicherheit und Generationen oder ein von ihm bestimmter
rechtskundiger Bediensteter aus dem Stande des Bundesministeriums für so-
ziale Sicherheit und Generationen. Die Funktionsperiode des Beirates beträgt
vier Jahre. Nach Ablauf der Funktionsperiode hat der Beirat die Geschäfte so
lange weiterzuführen, bis der neue Beirat zusammentritt. Die Zeit der Weiterfüh-
rung der Geschäfte zählt auf die Funktionsperiode des neuen Beirates.

(3) Die im Abs. 2 genannten Mitglieder des Beirates sowie die erforderliche
Anzahl von Ersatzmitgliedern werden vom Bundesminister für soziale Sicherheit
und Generationen berufen. Die Vorschläge für die Bestellung der Dienstgeber-
vertreter erstatten für je ein Mitglied und die erforderliche Anzahl von Ersatzmit-
gliedern die Wirtschaftskammer Österreich, die Präsidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammern Österreichs und die Vereinigung der Österreichischen In-
dustrie. Die Vorschläge für die Bestellung der Dienstnehmervertreter erstatten
für je ein Mitglied und die erforderliche Anzahl von Ersatzmitgliedern die Bun-
desarbeitskammer, der Österreichische Landarbeiterkammertag und der Öster-
reichische Gewerkschaftsbund. Hinsichtlich der Erstattung der Vorschläge für
die Bestellung der Vertreter der organisierten Kriegsopfer und der organisierten
Behinderten sind die § 10 Abs. 1 Z 6 und § 10 Abs. 2 des Bundesbehinderten-
gesetzes (BBG), BGBl. Nr. 283/1990, anzuwenden. Den Vorschlag für die Be-
stellung des Vertreters der Integrativen Betriebe erstatten diese. Die Vorschläge
für die Bestellung der Vertreter der Länder erstatten die Länder gemeinsam.

(4) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Mitglieder
des Beirates von ihrer Funktion zu entheben, wenn sie darum ansuchen, wenn
eine der für ihre Bestellung erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben
ist oder wenn sie die Pflichten ihres Amtes gröblich vernachlässigen, im letzte-
ren Falle nach Anhörung der Interessenvertretung, auf deren Vorschlag das Mit-
glied bestellt worden ist. Die Mitgliedschaft im Beirat ist ein unbesoldetes Ehren-
amt. Den Mitgliedern gebührt der Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten sowie
eine allfällige Entschädigung für Zeitversäumnis unter sinngemäßer Anwendung
der für Schöffen und Geschworene geltenden Bestimmungen des Gebühren-
anspruchsgesetzes 1975, BGBl. Nr. 136, wenn auf Grund anderer gesetzlicher
Regelungen kein gleichartiger Anspruch besteht.

(5) Der Beirat wird vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
zu den Sitzungen einberufen. Die Einladungen sollen mit der Tagesordnung den
Mitgliedern des Beirates spätestens acht Tage vor der Sitzung zugestellt wer-
den. Der Beirat tagt in nichtöffentlicher Sitzung; er ist beschlußfähig, wenn min-
destens die Hälfte der eingeladenen Mitglieder anwesend ist. Wurden die Mit-
glieder ordnungsgemäß eingeladen, so ist der Beirat auch dann beschlußfähig,
wenn nach Ablauf von 30 Minuten weniger als die Hälfte der eingeladenen Mit-
glieder anwesend ist. Die Beschlüsse des Beirates werden mit Stimmenmehr-
heit gefaßt. Der Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt ab; bei Stimmengleichheit
entscheidet seine Stimme. Über die Sitzung des Beirates ist eine Niederschrift
aufzunehmen, die alle Beschlüsse im Wortlaut, die Ergebnisse der Abstimmun-
gen und den wesentlichen Verlauf der Verhandlungen zu enthalten hat; eine Ab-
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schrift ist den Mitgliedern des Beirates zu übersenden. Der Vorsitzende ist be-
rechtigt, dem Beirat Experten mit beratender Stimme beizuziehen.

(6) Der Beirat ist in allen wichtigen Angelegenheiten der Durchführung dieses
Bundesgesetzes, insbesondere

a) vor Erlassung, Änderung oder Aufhebung von Verordnungen gemäß § 1
Abs. 2;

b) vor Erlassung, Änderung oder Aufhebung von Richtlinien über die Ge-
währung von Zuschüssen oder Darlehen aus den Mitteln des Ausgleichs-
taxfonds;

c) vor Verzicht auf die Rückzahlung eines nach § 10a Abs. 5 gewährten und
fälligen Betrages sowie auf die Eintreibung einer rechtskräftig vorgeschrie-
benen Ausgleichstaxe

anzuhören.
(7) Dem Beirat obliegt es,
a) Empfehlungen zu grundsätzlichen Fragen der beruflichen Integration Be-

hinderter abzugeben;
b) Vorschläge betreffend die Gewährung einer Förderung an einen Integra-

tiven Betrieb (§ 11), die im Einzelfall den Betrag von 72673 Euro über-
steigt, zu erstatten.

(8) Den Mitgliedern des Beirates sind die für die Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

(9) Für die dem Bund aus der Verwaltung des Ausgleichstaxfonds entstehen-
den Kosten hat der Ausgleichstaxfonds dem Bund jährlich einen Pauschalbetrag
von 0,75 vH der jeweils im Vorjahr eingegangenen Ausgleichstaxen zu ersetzen.

Verwendung der Mittel des Ausgleichstaxfonds

§ 10a. (1) Die Mittel des Ausgleichstaxfonds sind insbesondere zu ver-
wenden für

a) Zwecke der beruflichen Eingliederung für die im Sinne dieses Bundes-
gesetzes begünstigten Behinderten (§ 2 Abs. 1 und 3) und die in den
Abs. 2 und 3 angeführten Personen; für alle diese Personen jedoch nur
dann, wenn sie ihren dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet haben oder
im Bundesgebiet dauerhaft einer Erwerbstätigkeit oder Berufsausbildung
nachgehen;

b) Zwecke der Fürsorge für die nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz
1957, BGBl. Nr. 152, und Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964,
versorgungsberechtigten Personen und deren nicht selbsterhaltungs-
fähige Kinder sowie für die nach dem Opferfürsorgegesetz Versorgungs-
berechtigten (§ 6 Z 5 Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947);

c) die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen zur Errichtung, zum Aus-
bau, zur Ausstattung und zum laufenden Betrieb von Integrativen Betrie-
ben (§ 11) sowie zur Sicherung der Arbeitsplätze in Integrativen Betrieben
und zur Erhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit unter Berücksichtigung der
vom jeweiligen Integrativen Betrieb erzielten Wertschöpfung;

d) die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für Maßnahmen nach § 6
Abs. 2;



Band2.Buch : 43-BEinstG.pod    1077
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

1077

1077

§ 10a BEinstG

e) Information und Forschung betreffend die beruflichen und sozialen Ange-
legenheiten von Behinderten oder von Behinderung bedrohten Personen;

f) Prämien für Dienstgeber (§ 9a);
g) den Ersatz von Reise- und Aufenthaltskosten sowie die Entschädigung für

Zeitversäumnis (§§ 10 Abs. 4, 12 Abs. 8, 13d, 14 Abs. 8) und die Entschä-
digung für die in der Berufungskommission tätigen Richter (§ 13d) sowie
den Ersatz von Barauslagen der Behindertenvertrauenspersonen (§ 22a);

h) Sonderprogramme zur Verbesserung der beruflichen Eingliederung Be-
hinderter;

i) die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen zur Errichtung, zum Aus-
bau, zur Ausstattung und zum laufenden Betrieb von sonstigen zur Vorbe-
reitung von Behinderten auf eine berufliche Eingliederung in den offenen
Arbeitsmarkt geeigneten Einrichtungen und von Ausbildungseinrichtungen
(§ 11a) sowie die Gewährung von Zuschüssen für in solchen Einrichtun-
gen tätige Behinderte;

j) nach Maßgabe von für solche Zwecke zur Verfügung stehenden Mitteln
die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für von Betrieben durch-
geführte investive Maßnahmen, die der Verbesserung der Zugänglichkeit
für Menschen mit Behinderungen dienen;

k) höchstens 10 v.H. der gemäß § 10 Abs. 1a aus allgemeinen Budget-
mitteln zur Verfügung gestellten Mittel sind insbesondere für Förderungen
aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung gemäß
§§ 24ff Bundesbehindertengesetz (BBG), für Zuwendungen zum Erwerb
eines Assistenzhundes gemäß § 39a BBG und zur Finanzierung des Mo-
nitoringausschusses gemäß § 13 l Abs. 1 BBG sowie für Förderungen an
gemeinnützige Wohlfahrtsträger zu verwenden.

(1a) Anstelle von Zuschüssen oder Darlehen können auch Sachleistungen
gewährt werden.

(2) Die im Abs. 1 aufgezählten Leistungen können nach Maßgabe der erlas-
senen Richtlinien (§ 6 Abs. 3) auch gewährt werden:

a) betreffend Abs. 1 lit. a, c, d, h und i Menschen mit Behinderung, die öster-
reichische Staatsbürger oder diesen im Sinne des § 2 Abs. 1 gleichgestellt
sind, deren Grad der Behinderung mindestens 30 vH beträgt, wenn diese
ohne solche Leistungen einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz nicht erlan-
gen oder beibehalten können;

b) betreffend Abs. 1 lit. a, c, d, h und i Menschen mit Behinderung, die nicht
österreichische Staatsbürger oder diesen im Sinne des § 2 Abs. 1 gleich-
gestellt sind, wenn der Grad ihrer Behinderung mindestens 50 vH beträgt,
sie ihren dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet haben oder im Bundes-
gebiet dauerhaft einer Erwerbstätigkeit nachgehen und sie ohne diese
Leistungen einen Arbeitsplatz nicht erlangen oder beibehalten können;

c) betreffend Abs. 1 lit. a und d Menschen mit Behinderung, die österreichi-
sche Staatsbürger oder diesen im Sinne des § 2 Abs. 1 gleichgestellt sind,
die das 15. Lebensjahr überschritten haben, deren Grad der Behinderung
mindestens 50 vH beträgt, und die nicht dem im § 2 Abs. 3 angeführten
Personenkreis angehören, wenn ohne diese Leistungen die Aufnahme
oder Fortsetzung einer Schul- oder Berufsausbildung gefährdet wäre;
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d) betreffend Abs. 1 lit. a, d, h und i österreichischen Staatsbürgern oder die-
sen im Sinne des § 2 Abs. 1 gleichgestellten Personen, wenn ihnen ohne
diese Leistungen auf Grund der bisher ausgeübten beruflichen Tätigkeit
oder Berufsausbildung eine Behinderung im Sinne des § 3 unmittelbar
droht.

(3) Maßnahmen beruflicher Assistenz gemäß § 6 Abs. 2 lit. d stehen nach
Maßgabe der zu erlassenden Richtlinien Jugendlichen mit Assistenzbedarf auch
dann offen, wenn sie nicht dem Personenkreis gemäß Abs. 1 und 2 angehören.
Jugendliche mit Assistenzbedarf im Sinne dieses Bundesgesetzes sind – unge-
achtet einer Zugehörigkeit zum Personenkreis gemäß Abs. 1 und 2 – Jugend-
liche grundsätzlich ab dem 9. Schuljahr, denen aufgrund von auf individuell-
sozialen Faktoren beruhenden Beeinträchtigungen eine längerfristige oder
dauerhafte Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt droht. Die Richtlinien haben
insbesondere Regelungen zu treffen über

1. die förderbaren Maßnahmen für Jugendliche mit Assistenzbedarf,
2. die Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum förderbaren Personen-

kreis,
3. Altersgrenzen sowie
4. sonstige Zugangsvoraussetzungen.

(3a) Zur Bedeckung der Ausgaben für Maßnahmen im Sinne des Abs. 3 für
jene Personen, die nicht dem Personenkreis gemäß Abs. 1 und 2 angehören,
sind jeweils die erforderlichen Mittel aus dem Bundeshaushalt als sonstige Zu-
wendungen (§ 10 Abs. 1) in den Ausgleichstaxfonds einzubringen. Sie sind in
der Gebarung des Fonds in einem eigenen Verrechnungskreis hinsichtlich ihrer
Herkunft und ihrer Verwendung gesondert darzustellen.

(4) Die Vergabe von Sach- oder Geldleistungen aus Mitteln des Ausgleichs-
taxfonds ist nur zulässig, wenn die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit des Einsatzes der Mittel gewährleistet sind. Die Auszahlung einer
Förderung ist nur insoweit und nicht eher vorzunehmen, als sie zur Vornahme
fälliger Zahlungen benötigt wird. Die Auszahlung darf zu einem früheren Zeit-
punkt vorgenommen werden, wenn dies aus Gründen, die sich aus der Eigenart
der Leistung ergeben, notwendig erscheint. Auf die Gewährung von Sach- oder
Geldleistungen (ausgenommen Leistungen nach § 9a), Darlehen oder sonsti-
gen Zuwendungen aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds besteht kein Rechts-
anspruch. Bewilligte Geldleistungen sind auf offene Forderungen des Aus-
gleichstaxfonds gegen den Leistungsempfänger anzurechnen.

(5) Vor Gewährung einer Zuwendung aus den Mitteln des Ausgleichstax-
fonds ist vorbehaltlich sonstiger bürgerlichrechtlicher Ansprüche des Bundes zu
vereinbaren, daß ein Zuschuß vom Empfänger rückzuerstatten ist oder ein noch
nicht zurückgezahltes Darlehen nach Kündigung vorzeitig fällig wird und beide
vom Tage der Auszahlung an mit 4 vH über dem jeweils geltenden Basiszins-
satz gemäß § 1 1. Euro-Justiz-Begleitgesetz pro Jahr zu verzinsen sind, wenn

a) der Empfänger wesentliche Umstände verschwiegen oder unwahre Anga-
ben gemacht hat;

b) der Empfänger das geförderte Vorhaben nicht oder aus seinem Verschul-
den nicht zeitgerecht durchgeführt hat;
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c) der Empfänger den Zuschuß (das Darlehen, die Sachleistung) widmungs-
widrig verwendet hat oder Bedingungen aus seinem Verschulden nicht
eingehalten wurden;

d) der Empfänger die unverzügliche Meldung von Ereignissen, welche die
Ausführung der geförderten Leistung verzögern oder unmöglich machen
oder deren Abänderung erfordern würden, unterlassen hat oder

e) der Empfänger die Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung der
Zuwendungen vereitelt hat.

Wenn bei der Durchführung des zu fördernden Vorhabens Einrichtungen oder
Geräte, deren Wert (Preis) im Einzelfall 1453 Euro übersteigt, ausschließlich
aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds
angeschafft werden sollen, kann vereinbart werden, daß der Empfänger bei
Wegfall oder wesentlicher Änderung des Zuwendungszweckes entweder eine
angemessene Abgeltung in Geld zu erstatten oder die Einrichtungen oder Ge-
räte dem Ausgleichstaxfonds zwecks weiterer Verwendung zu überlassen hat.
In die Vereinbarung können abweichende oder zusätzliche Bedingungen, Auf-
lagen und Eigentumsvorbehalte zugunsten des Ausgleichstaxfonds aufgenom-
men werden, sofern dies die Eigenart der Förderung geboten erscheinen läßt.
Die Verpflichtung zum Ersatz trifft den gesetzlichen Vertreter, wenn er an einer
der in lit. a) bis e) umschriebenen Handlungen mitgewirkt hat.

(6) Ist die sofortige Rückzahlung eines entsprechend einer Vereinbarung
nach Abs. 5 fällig gewordenen Betrages auf Grund der wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Zahlungspflichtigen unbillig, so kann die Forderung des Ausgleichs-
taxfonds auf Antrag des Zahlungspflichtigen gestundet oder die Abstattung in
Raten bewilligt werden. Hiebei sind Zinsen in der Höhe von 3 vH über dem je-
weils geltenden Basiszinssatz gemäß § 1 1. Euro-Justiz-Begleitgesetz pro Jahr
auszubedingen. Die Vorschreibung von Zinsen hat zu unterbleiben, wenn der
gestundete Förderungsbetrag 1453 Euro nicht übersteigt. Die Bewilligung zur
Abstattung in Raten ist zu widerrufen und die sofortige Entrichtung aller aushaf-
tenden Teilbeträge samt Zinsen zu verlangen, wenn der Rückzahlungspflichtige
mit mindestens zwei Teilbeträgen in Verzug ist.

(7) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales als Verwalter
des Ausgleichstaxfonds kann ganz oder teilweise auf die Rückzahlung eines
entsprechend einer Vereinbarung nach Abs. 5 fällig gewordenen Betrages ver-
zichten, wenn

1. alle Möglichkeiten der Einziehung erfolglos versucht worden sind und auf
Grund der Sachlage auch nicht angenommen werden kann, daß Einzie-
hungsmaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Erfolg führen
werden oder Einziehungsmaßnahmen von vornherein offenkundig aus-
sichtslos sind oder

2. die Einziehung der Forderung nach der Lage des Falles, insbesondere
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Zahlungs-
pflichtigen und des Ausmaßes seines allfälligen Verschuldens an der Ent-
stehung der Forderung unbillig wäre oder

3. die Einziehung mit Kosten verbunden wäre, die in keinem Verhältnis zur
Höhe der Forderung stehen.
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Bei einem Verzicht auf eine Forderung ist jedenfalls auszubedingen, daß ein Wi-
derruf zulässig ist, wenn der Verzicht durch Fälschung einer Urkunde, falsches
Zeugnis oder eine andere gerichtlich strafbare Handlung oder sonstwie erschli-
chen worden ist.

(8) Zuwendungen aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds auf der Grundlage
von § 10a Abs. 1 gelten nicht als Entgelt im Sinne des Umsatzsteuergesetzes
1994, BGBl. I Nr. 663.

Integrative Betriebe

§ 11. (1) Integrative Betriebe im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die von
Gebietskörperschaften, Körperschaften des öffentlichen Rechtes, von Trägern
der freien Wohlfahrtspflege oder sonstigen Rechtspersonen (Rechtsträgern) ge-
führten Einrichtungen zur Beschäftigung begünstigter Behinderter, die wegen
Art und Schwere der Behinderung noch nicht oder nicht wieder auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, bei denen aber eine wirtschaftlich ver-
wertbare Mindestleistungsfähigkeit vorliegt.

(2) Der Integrative Betrieb muß es den begünstigten Behinderten ermögli-
chen, ihre Leistungsfähigkeit mit dem Ziel der Eingliederung in den freien Ar-
beitsmarkt zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen.

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales als Vertreter des
Ausgleichstaxfonds hat als Grundlage für die Förderung aus den Mitteln des
Fonds im Rahmen eines für Arbeitsplätze in Integrativen Betrieben im Einver-
nehmen mit den anderen Rehabilitationsträgern zu erstellenden Bedarfsplanes
Richtlinien zu erlassen.

(4) Die Förderung einer im Abs. 1 genannten Werkstätte aus Mitteln des Aus-
gleichstaxfonds kann insbesondere erfolgen, wenn

a) die beschäftigten begünstigten Behinderten nach dem Kollektivvertrag der
jeweiligen Sparte, in der sie beschäftigt sind, entlohnt werden und nach
den Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes als
Vollversicherte pflichtversichert sind;

b) der Integrative Betrieb in baulicher und personeller Hinsicht die Vorausset-
zungen erfüllt, die eine wirtschaftliche Führung zulassen;

c) durch begleitende Dienste die medizinische, soziale, heilpädagogische
und psychologische Betreuung der beschäftigten Behinderten sicherge-
stellt ist;

d) Möglichkeiten für Arbeitserprobung und Arbeitstraining vorgesehen sind;
e) sich der Rechtsträger des Integrativen Betriebes verpflichtet, diese nach

den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen;
f) sich der Rechtsträger des Integrativen Betriebes ferner verpflichtet, im

Falle einer Förderung durch den Ausgleichstaxfonds die von diesem
Fonds zur Verfügung gestellten einheitlichen Grundlagen für Verrechnung
und Buchführung anzuwenden, dem Fonds alljährlich die Bilanz sowie die
Finanzierungspläne für das Folgejahr vorzulegen und den vom Fonds
namhaft gemachten Vertretern Einsicht in alle Bücher und Unterlagen zu
gewähren;
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g) der Integrative Betrieb die in den Richtlinien (Abs. 3) festzulegende Min-
destwertschöpfung nicht unterschreitet.

(5) Vor Aufnahme in einen Integrativen Betrieb, der Förderungsmittel aus
dem Ausgleichstaxfonds erhält oder in Anspruch zu nehmen beabsichtigt, ist ein
Team zu befassen, dem als Mitglieder je ein Vertreter des Arbeitsmarktservice,
des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen, des Landes (Behinder-
tenhilfe) und der Leiter jenes Integrativen Betriebes angehören, in dem der be-
günstigte Behinderte beschäftigt werden soll. Es tagt am Sitz jener Werkstätte,
in der der begünstigte Behinderte aufgenommen werden soll und ist je nach Be-
darf von jenem Teammitglied einzuberufen, von dem der Vorschlag für die Auf-
nahme des begünstigten Behinderten in den Integrativen Betrieb ausgeht. Für
die Beiziehung von weiteren Sachverständigen gilt § 6 Abs. 5 letzter Satz sinn-
gemäß. Auf die Aufnahme eines begünstigten Behinderten in den Integrativen
Betrieb besteht kein Rechtsanspruch. Die Befassung der Teammitglieder und
Sachverständigen kann auch mittels elektronischer Medien erfolgen.

(6) Beim Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist ein Ver-
zeichnis über die im Sinne dieses Bundesgesetzes aus dem Ausgleichstaxfonds
geförderten Integrativen Betriebe zu führen.

(7) Bei Aufträgen im Bereich der Bundesverwaltung, die von Integrativen Be-
trieben im Sinne dieses Bundesgesetzes ausgeführt werden können, sind diese
Integrativen Betriebe in jedem Fall zur Anbotstellung einzuladen bzw. von ihnen
Angebote einzuholen.

Ausbildungseinrichtungen

§ 11a. (1) Ausbildungseinrichtungen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind
Einrichtungen gemäß § 30 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/
1969, die Behinderte (§ 10a Abs. 3) in einem Lehrberuf ausbilden.

(2) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist ermächtigt,
Richtlinien über Art und Höhe der Förderung aus den Mitteln des Ausgleichstax-
fonds für die Ausbildungseinrichtungen nach Abs. 1 zu erlassen. Die Richtlinien
haben insbesondere Angaben über die besonderen Anforderungen an das Aus-
bildungspersonal, die besonderen Voraussetzungen hinsichtlich des Baues und
der Ausstattung der Ausbildungseinrichtung sowie Auflagen hinsichtlich der me-
dizinischen, sozialen, heilpädagogischen und psychologischen Betreuung der in
Ausbildung befindlichen Behinderten zu enthalten.

Behindertenausschuß

§ 12. (1) Bei jeder Landesstelle des Bundesamtes für Soziales und Behin-
dertenwesen wird ein Behindertenausschuss errichtet, der in den von diesem
Bundesgesetz bestimmten Fällen zu entscheiden (§ 8) oder Stellung zu nehmen
(§ 8a) hat. Der Dienstgeber ist verpflichtet, vor Einleitung eines Kündigungs-
verfahrens gemäß § 8 dieses Bundesgesetzes den Betriebsrat bzw. die Per-
sonalvertretung und die Behindertenvertrauensperson zu verständigen, der/die
innerhalb einer Woche hiezu Stellung nehmen kann. Hat die Behindertenver-
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trauensperson dem Dienstgeber die Betrauung eines Stellvertreters mit der
Wahrnehmung des Anhörungsrechts im Sinne dieser Bestimmung mitgeteilt, so
hat der Dienstgeber diesen Stellvertreter zu verständigen. Das Bundesamt für
Soziales und Behindertenwesen hat Vorsorge zu treffen, dass vor Durchführung
eines Verfahrens gemäß § 8 BEinstG eine Krisenintervention angeboten wird.

(2) Der Behindertenausschuß besteht aus:
a) dem Landesstellenleiter oder einem von ihm bestimmten Bediensteten

des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen;
b) einem Vertreter der örtlich zuständigen Landesgeschäftsstelle des Ar-

beitsmarktservice;
c) je einem Vertreter der Dienstnehmer und Dienstgeber;
d) drei Vertretern der organisierten Behinderten.

(3) Der Vorsitzende hat zur Verhandlung des Behindertenausschusses jene
Vertreter der Dienstnehmer und Dienstgeber beizuziehen, die von der für den
Verhandlungsfall in Betracht kommenden Interessenvertretung vorgeschlagen
wurden.

(4) Die im Abs. 2 lit. c und d genannten Mitglieder des Behindertenausschus-
ses sowie die gleiche Zahl von Ersatzmitgliedern sind vom Bundesminister für
Arbeit, Gesundheit und Soziales auf Grund von Vorschlägen der hiezu berufe-
nen Interessenvertretungen auf die Dauer von vier Jahren zu bestellen.

(5) Je ein Vertreter der Dienstgeber ist von der Wirtschaftskammer und von
der Landwirtschaftskammer, je ein Vertreter der Dienstnehmer von der Arbeiter-
kammer und von der Landarbeiterkammer vorzuschlagen.

(6) Zur Erstattung von Vorschlägen bezüglich der Vertreter der Behinderten
(Abs. 2 lit. d) sind diejenigen Vereinigungen berufen, die von diesen Personen
nach den von der Vereinsbehörde genehmigten Statuten zum Zwecke der
Förderung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Interessen gebildet sind und die
Tätigkeit im Bereich der jeweiligen Landesstelle des Bundesamtes für Soziales
und Behindertenwesen ausüben. Bestehen nebeneinander mehrere Vereini-
gungen, auf die diese Voraussetzungen zutreffen, so ist für die Aufteilung
des Vorschlagsrechtes das zwischen ihnen erzielte Übereinkommen maßge-
bend. Kommt eine Vereinbarung über das Vorschlagsrecht nicht zustande, so
entscheidet hierüber der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
unter Bedachtnahme auf die Mitgliederstärke der in Betracht kommenden Ver-
einigungen.

(7) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Mitglieder
des Behindertenausschusses von ihrer Funktion zu entheben, wenn sie darum
ansuchen, wenn eine der für ihre Bestellung erforderlichen Voraussetzungen
nicht mehr gegeben ist oder wenn sie die Pflichten ihres Amtes gröblich ver-
nachlässigen, im letzteren Falle nach Anhörung der Interessenvertretung, auf
deren Vorschlag das Mitglied bestellt worden ist.

(8) Die Mitgliedschaft im Behindertenausschuß ist ein unbesoldetes Ehren-
amt. Den Mitgliedern gebührt der Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten sowie
die allfällige Entschädigung für Zeitversäumnis entsprechend der Bestimmung
des § 10 Abs. 4.
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(9) Mit beratender Stimme können dem Behindertenausschuß ein Arzt des
öffentlichen Gesundheitsdienstes und ein Vertreter der Arbeitsinspektion beige-
zogen werden.

§ 13. (1) Der Behindertenausschuß wird vom Vorsitzenden einberufen. Die
Einladungen sollen den Mitgliedern des Behindertenausschusses spätestens
acht Tage vor der Sitzung unter Anschluß einer Tagesordnung nachweislich zu-
gestellt werden.

(2) Der Behindertenausschuß tagt in nichtöffentlicher Sitzung; er ist be-
schlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die Be-
schlüsse des Behindertenausschusses werden mit Stimmenmehrheit gefaßt.
Der Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt ab; bei Stimmengleichheit entschei-
det seine Stimme. Alle Mitglieder haben ihr Stimmrecht persönlich auszuüben.

(3) Über jede Sitzung des Behindertenausschusses ist ein Protokoll zu füh-
ren, in dem die Namen aller anwesenden Mitglieder und die allfälligen Entschul-
digungsgründe abwesender Mitglieder zu verzeichnen sind. Das Protokoll hat
alle Beschlüsse im Wortlaut, die Ergebnisse der Abstimmungen und den we-
sentlichen Verlauf der Verhandlungen zu enthalten; es ist vom Vorsitzenden und
dem Schriftführer zu unterfertigen. Eine Abschrift des Protokolls ist allen Mitglie-
dern des Behindertenausschusses zu übermitteln.

(4) Die laufenden Geschäfte des Behindertenausschusses hat die Landes-
stelle des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen zu führen.

Feststellung der Begünstigung

§ 14. (1) Als Nachweis für die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Be-
hinderten gilt die letzte rechtskräftige Entscheidung über die Einschätzung des
Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit mit mindestens 50 vH

a) eines Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen (der Schiedskom-
mission) bzw. des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen oder
der Bundesberufungskommission im Sinne des Bundesberufungskom-
missionsgesetzes, BGBl. I Nr. 150/2002, oder des Bundesverwaltungs-
gerichtes;

b) eines Trägers der gesetzlichen Unfallversicherung bzw. eines nach dem
Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, BGBl. Nr. 104/1985, zuständigen Ge-
richtes;

c) eines Landeshauptmannes (des Bundesministers für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz) oder des Bundesamtes für Soziales und Behin-
dertenwesen in Verbindung mit der Amtsbescheinigung gemäß § 4 des
Opferfürsorgegesetzes;

d) in Vollziehung der landesgesetzlichen Unfallfürsorge (§ 3 Z 2 Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967).

Die Feststellung des Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit im Nachweis
gilt zugleich als Feststellung des Grades der Behinderung. Die Zugehörigkeit
zum Personenkreis der begünstigten Behinderten ( § 2 ) auf Grund der in lit. a
bis d genannten Nachweise erlischt mit Ablauf des dritten Monates, der dem Ein-
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tritt der Rechtskraft der Entscheidung folgt, sofern nicht der begünstigte Behin-
derte innerhalb dieser Frist gegenüber dem Bundesamt für Soziales und Behin-
dertenwesen erklärt, weiterhin dem Personenkreis der nach diesem Bundesge-
setz begünstigten Personen angehören zu wollen.

(2) Liegt ein Nachweis im Sinne des Abs. 1 nicht vor, hat auf Antrag des Men-
schen mit Behinderung das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen
unter Mitwirkung von ärztlichen Sachverständigen den Grad der Behinderung
nach den Bestimmungen der Einschätzungsverordnung (BGBl. II Nr. 261/2010)
einzuschätzen und bei Zutreffen der im § 2 Abs. 1 angeführten sonstigen Vo-
raussetzungen die Zugehörigkeit zum Kreis der nach diesem Bundesgesetz
begünstigten Behinderten (§ 2) sowie den Grad der Behinderung festzustellen.
Hinsichtlich der ärztlichen Sachverständigen ist § 90 des Kriegsopferversor-
gungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, anzuwenden. Die Begünstigungen nach
diesem Bundesgesetz werden mit dem Zutreffen der Voraussetzungen, frühes-
tens mit dem Tag des Einlangens des Antrages beim Bundesamt für Soziales
und Behindertenwesen wirksam. Sie werden jedoch mit dem Ersten des Mona-
tes wirksam, in dem der Antrag eingelangt ist, wenn dieser unverzüglich nach
dem Eintritt der Behinderung (Abs. 3) gestellt wird. Die Begünstigungen er-
löschen mit Ablauf des Monates, der auf die Zustellung der Entscheidung folgt,
mit derder Wegfall der Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum Kreis der be-
günstigten Behinderten rechtskräftig ausgesprochen wird.

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist ermächtigt,
nach Anhörung des Bundesbehindertenbeirates gemäß § 8 BBG durch Verord-
nung nähere Bestimmungen über die Feststellung des Grades der Behinderung
festzulegen. Diese Bestimmungen haben die Auswirkungen der Funktionsbeein-
trächtigungen auf das allgemeine Erwerbsleben zu berücksichtigen und auf den
Stand der medizinischen Wissenschaft Bedacht zu nehmen.

(4) Ein Antrag, der bei einer nicht zuständigen Behörde oder einem Sozial-
versicherungsträger eingebracht wird, ist unverzüglich an das Bundesamt für
Soziales und Behindertenwesen weiterzuleiten. Der Antrag gilt als zu dem Zeit-
punkt beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen eingebracht, an dem
er bei der nicht zuständigen Behörde eingelangt ist.

(5) Anträge von begünstigten Behinderten (§ 2) auf Neufestsetzung des Gra-
des der Behinderung wegen Änderung des Leidenszustandes sind ohne Durch-
führung eines Ermittlungsverfahrens zurückzuweisen, wenn seit der letzten
rechtskräftigen Feststellung noch kein Jahr verstrichen ist. Dies gilt nicht, wenn
eine offenkundige Änderung des Leidenszustandes glaubhaft geltend gemacht
wird.

(6) Wenn ein begünstigter Behinderter oder ein Antragswerber ohne triftigen
Grund einer schriftlichen Aufforderung zum Erscheinen zu einer zumutbaren
ärztlichen Untersuchung nicht entspricht oder sich weigert, die zur Durchführung
des Verfahrens unerläßlichen Angaben zu machen, ist das Verfahren einzustel-
len oder das Erlöschen der Zugehörigkeit zum Kreis der nach diesem Bundes-
gesetz begünstigten Behinderten (§ 2 Abs. 1 und 3) auszusprechen. Er ist nach-
weislich auf die Folgen seines Verhaltens hinzuweisen.
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(7) Vor der Gewährung von Leistungen aus den Mitteln des Ausgleichstax-
fonds an die im § 10a Abs. 2, 2a, 3 und 3a genannten Behinderten hat sich das
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen von Amts wegen über Art und
Ausmaß der Behinderung Kenntnis zu verschaffen. Bescheide sind hierüber
nicht zu erteilen.

(8) Reisekosten, die einem begünstigten Behinderten (§ 2) oder Antragwer-
ber auf Feststellung (Abs. 2) oder auf Gewährung von Leistungen aus dem
Ausgleichstaxfonds (§ 10a Abs. 1 bis 3a) dadurch erwachsen, daß er einer
Ladung des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen in Durchfüh-
rung dieses Bundesgesetzes Folge leistet, sind in dem im § 49 des Kriegs-
opferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, angeführten Umfang aus den
Mitteln des Ausgleichstaxfonds zu ersetzen. Die Reisekostenvergütung ge-
bührt in gleicher Höhe auch Zeugen im Verfahren gemäß § 8 Abs. 2 und § 8a,
wenn kein gleichartiger Anspruch nach einem anderen Bundesgesetz besteht.
Der Ersatz der Reisekosten entfällt, wenn die Fahrtstrecke (Straßenkilometer)
zwischen Wohnort und dem Ort der Untersuchung 50 km (einfache Strecke)
nicht übersteigt.

Arbeitsvermittlung

§ 15. (1) Die Durchführung der Arbeitsvermittlung für Menschen mit Behin-
derungen (§ 2) obliegt den in § 4 des Arbeitsmarktförderungsgesetzes (AMFG),
BGBl. Nr. 31/1969, genannten Organisationen. Diese haben im Einvernehmen
mit dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen dahin zu wirken, dass
Menschen mit Behinderungen auf solchen Arbeitsplätzen eingestellt werden, auf
denen sie trotz ihrer Behinderungen vollwertige Arbeit zu leisten vermögen.
Maßnahmen der beruflichen Assistenz (insbesondere Arbeitsassistenzprojekte),
die im Rahmen dieses Bundesgesetzes aus öffentlichen Mitteln gefördert wer-
den, unterliegen nicht den Bestimmungen des § 4 AMFG.

(2) Endet das Dienstverhältnis eines begünstigten Behinderten, für den
Sach- oder Geldleistungen zur Gänze oder anteilig aus den Mitteln des Aus-
gleichstaxfonds an den Dienstgeber erbracht wurden, ist dieser verpflichtet, die
Beendigung dieses Dienstverhältnisses – ungeachtet der Vorschriften des § 8 –
binnen zwei Wochen dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen anzu-
zeigen, das unverzüglich mit der örtlich zuständigen regionalen Geschäftsstelle
des Arbeitsmarktservice wegen der Vermittlung eines Behinderten nach Abs. 1
das Einvernehmen herzustellen hat.

Auskunfts- und Meldepflicht

§ 16. (1) Die Dienstgeber haben den zur Durchführung dieses Bundesgeset-
zes berufenen amtlichen Organen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
Einblick in ihre Betriebsstätten oder Dienststellen zu gewähren, soweit dies im
Interesse der begünstigten Behinderten (§ 2) erforderlich ist.

(2) Über die Beschäftigung der begünstigten Behinderten (§ 2) und Inhaber
von Amtsbescheinigungen oder Opferausweisen (§ 5 Abs. 3) ist von jedem
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Dienstgeber ein Verzeichnis zu führen, in dem Name und Anschrift dieser
Dienstnehmer, Beginn und Beendigung jedes solchen Dienstverhältnisses, die
Versicherungsnummer dieser Dienstnehmer sowie die wesentlichen personen-
bezogenen Daten des Nachweises über die Zugehörigkeit zum Kreis der be-
günstigten Behinderten (§ 14) bzw. zum Kreis der politischen Opfer (§ 4 des
Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947) anzugeben sind. Dieses Ver-
zeichnis ist über Verlangen den amtlichen Organen der regionalen Geschäfts-
stellen des Arbeitsmarktservice und dem Bundesamt für Soziales und Behin-
dertenwesen vorzuweisen. Einstellungspflichtige Dienstgeber (§ 1 Abs. 1) ha-
ben eine Abschrift dieses Verzeichnisses samt den für die Berechnung der
Pflichtzahl (§ 4) maßgeblichen personenbezogenen Daten über die Zahl der in-
nerhalb eines Kalenderjahres jeweils am Ersten eines jeden Monates beschäf-
tigten Dienstnehmer bis zum 1. Feber des darauffolgenden Jahres dem Bun-
desamt für Soziales und Behindertenwesen einzusenden, das die Angaben zu
prüfen und bei Nichterfüllung der Beschäftigungspflicht die Ausgleichstaxe (§ 9)
vorzuschreiben bzw. bei Zutreffen der Voraussetzungen Prämien (§ 9a) zu ge-
währen hat.

(3) Die Auskunfts- und Meldepflicht für den Bereich des Bundes obliegt dem
Bundeskanzleramt, für den Bereich eines Landes dem Amt der Landesregierung
und für den Bereich einer Gemeinde dem nach der Gemeindeordnung zuständi-
gen Organ.

(4) Die im Abs. 3 genannten Gebietskörperschaften können die Meldung ge-
mäß Abs. 2 auf maschinell verwertbaren Datenträgern erstatten.

(5) Wenn die für die Überprüfung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht und
für die Berechnung und Vorschreibung der Ausgleichstaxen bzw. für die Berech-
nung von Prämien erforderlichen personenbezogenen Daten von den Trägern
der Sozialversicherung auf maschinell verwertbaren Datenträgern dem Bundes-
amt für Soziales und Behindertenwesen zur Verfügung gestellt werden (§ 22
Abs. 2), ist der Dienstgeber von der alljährlichen Vorlage der Verzeichnisse und
vom Erfordernis der Antragstellung auf Gewährung von Prämien gemäß § 9a
Abs. 1 zu befreien.

(6) Über die Befreiung gemäß Abs. 5 haben das Bundesamt für Soziales und
Behindertenwesen dem Dienstgeber nachweislich eine Benachrichtigung zuzu-
stellen, in der die Art und der Umfang der von den Sozialversicherungsträgern
übermittelten personenbezogenen Daten und die Dauer, für die die Befreiung
gilt, anzuführen sind. Die Befreiung von der Vorlage des Verzeichnisses bzw.
vom Erfordernis der Antragstellung auf Prämien gemäß § 9a Abs. 1 erlischt,
wenn der Dienstgeber in drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht der Beschäfti-
gungspflicht unterliegt.

(7) Wenn die für die Berechnung von Prämien gemäß § 9a Abs. 1 erforderli-
chen personenbezogenen Daten für nicht der Einstellungspflicht unterliegende
Dienstgeber von den Trägern der Sozialversicherung auf maschinell verwert-
baren Datenträgern dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen zur
Verfügung gestellt werden (§ 22 Abs. 2), kann das Bundesamt für Soziales und
Behindertenwesen den Dienstgeber vom Erfordernis der jährlichen Antragstel-
lung befreien. Diese Befreiung erlischt, wenn in drei aufeinanderfolgenden Jah-
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ren die Voraussetzungen für die Gewährung einer Prämie gemäß § 9a Abs. 1
nicht mehr vorliegen. Für die Ausstellung der Benachrichtigung über diese Be-
freiung gilt Abs. 6 erster Satz sinngemäß.

(8) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten aus dem Verzeichnis
gemäß Abs. 2, die den Gesundheitszustand einer Person betreffen, an andere
als die im Abs. 2 genannten Empfänger ist unzulässig.

Überwachung der Beschäftigung

§ 17. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat die Einhaltung
der Beschäftigungspflicht nach 1 Abs. 1 zu überwachen. Soweit sich die Über-
wachung auf die Wahrung der Rücksicht auf Leben und Gesundheit (§ 6) der im
Sinne dieses Bundesgesetzes beschäftigten Personen erstreckt, hat das Bun-
desamt für Soziales und Behindertenwesen das Arbeitsinspektorat oder die
nach Art des Betriebes sonst zuständige Aufsichtsbehörde heranzuziehen.

Stundung der Ausgleichstaxe

§ 17a. (1) Die Befugnis zum Abschluß einer Vereinbarung mit einem
Schuldner über die Stundung einer rechtskräftig vorgeschriebenen und fälligen
Ausgleichstaxe wird dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen über-
tragen. Wenn der Schuldner zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung nicht in
der Lage war, diese zu erfüllen, kann auf seinen Antrag die Stundung der Aus-
gleichstaxe bis zur Höchstdauer von zwei Jahren unter Berechnung von Zinsen
in der Höhe von 3 vH über dem jeweils geltenden Basiszinssatz gemäß § 1
1. Euro-Justiz-Begleitgesetz pro Jahr ab dem Beginn des Monates, in dem der
Antrag eingebracht worden ist, vereinbart oder die Abstattung in Raten bewilligt
werden. Im Falle der Nichtzahlung von mindestens zwei Teilraten ist die bewil-
ligte Abstattung in Raten zu widerrufen und die sofortige Entrichtung aller aus-
haftenden Teilbeträge samt Zinsen zu verlangen.

(2) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales kann ganz oder
teilweise auf die Eintreibung einer rechtskräftig vorgeschriebenen Ausgleichs-
taxe (zuzüglich Zinsen) verzichten, wenn

1. gegen den Schuldner ein Sanierungsverfahren eröffnet worden ist oder
2. ein Sanierungsplan gemäß § 140 der Insolvenzordnung, RGBl. Nr. 337/

1914, abgeschlossen worden ist oder
3. alle Möglichkeiten der Eintreibung erfolglos versucht worden sind und auf

Grund der Sachlage auch nicht angenommen werden kann, daß Eintrei-
bungsmaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Erfolg führen
werden oder Eintreibungsmaßnahmen von vornherein offenkundig aus-
sichtslos sind oder

4. die Eintreibung mit Kosten verbunden wäre, die in keinem Verhältnis zur
Höhe der Forderung stehen.

Der Verzicht auf eine Forderung ist zu widerrufen, wenn er durch Fälschung
einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere gerichtlich strafbare Hand-
lung herbeigeführt oder sonstwie erschlichen worden ist.
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Eintreibung der Ausgleichstaxe

§ 18. (1) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat die rechts-
kräftig vorgeschriebene und fällige Ausgleichstaxe einzutreiben. Auf die Eintrei-
bung finden die Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991
Anwendung.

(2) Eine mit Bescheid vorgeschriebene Ausgleichstaxe (zuzüglich der Zinsen
gemäß § 9 Abs. 5) kann nur binnen zwei Jahren, gerechnet von dem Zeitpunkt
an, in dem diese Vorschreibung keinem die Vollstreckbarkeit hemmenden
Rechtszug mehr unterliegt, eingetrieben werden. Diese Frist beginnt durch jede
auf Eintreibung gerichtete Maßnahme des Bundesamtes für Soziales und Behin-
dertenwesen und durch die Gewährung von Zahlungserleichterungen jeder Art
neu zu laufen.

(3) Die Eintreibung im Verwaltungsweg oder im gerichtlichen Verfahren (§ 3
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991) darf erst nach nachweisbarer
Mahnung des Schuldners erfolgen. Der Verpflichtete hat die notwendigen, durch
die jeweilige Mahnung und Exekutionsführung verursachten Barauslagen und
Gerichtsgebühren zu ersetzen. Diese Kosten sind zugleich mit der vorgeschrie-
benen Ausgleichstaxe einzutreiben; die Barauslagen fließen dem Bund zu, die
Gerichtsgebühren dem Ausgleichstaxfonds.

(4) In Insolvenzverfahren ist die Ausgleichstaxe den sonstigen öffentlichen
Abgaben gleichzuhalten und nach den Vorschriften der Insolvenzordnung zu be-
handeln.

Verfahren und Verwaltungsgerichtsbarkeit

§ 19. (1) Die Beschwerdefrist bei Verfahren gemäß §§ 8, 9, 9a und 14
Abs. 2 beträgt abweichend von den Vorschriften des Verwaltungsgerichtsver-
fahrensgesetzes, BGBl. I Nr. 33/2013, sechs Wochen. Die Frist zur Erlassung
einer Beschwerdevorentscheidung beträgt bei Verfahren gemäß § 14 Abs. 2
zwölf Wochen. In Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
dürfen bei Verfahren gemäß § 14 Abs. 2 neue Tatsachen und Beweismittel nicht
vorgebracht werden.

(1a) Auf die Verfahren zur Geltendmachung von Ansprüchen durch Beamte
bei den Dienstbehörden gemäß §§ 7 l und 7m sind, soweit dieses Bundesgesetz
nicht Anderes bestimmt, das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, BGBl. Nr. 29,
und die dazu ergangenen Verordnungen anzuwenden.

(2) Bescheidausfertigungen, die unter Verwendung elektronischer Datenver-
arbeitungsanlagen hergestellt werden, bedürfen weder einer Unterschrift noch
einer Beglaubigung.

(3) Unrichtigkeiten in Bescheiden, welche ihre Ursache in der fehlerhaften An-
wendung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen haben, gelten als Schreib-
und Rechenfehler im Sinne des § 62 Abs. 4d Allgemeinen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes 1991.

(Anm.: Abs. 4 und 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 150/2002)
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Rechtsmittel

§ 19a. (1) Gegen Bescheide gemäß § 19 Abs. 2, die ohne Durchführung
eines Ermittlungsverfahrens

1. auf Grund gespeicherter personenbezogener Daten oder
2. auf Grund von den Trägern der Sozialversicherung oder von sonstigen

Institutionen auf maschinell verwertbaren Datenträgern übermittelten per-
sonenbezogenen Daten
im Wege der automationsunterstützten Datenverarbeitung erlassen wor-
den sind, kann bei der Behörde, die den Bescheid erlassen hat, innerhalb
von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides schriftlich Vorstellung
erhoben werden. Die Behörde hat nach Prüfung der Sach- und Rechtslage
die Angelegenheit neuerlich zu entscheiden. Der Vorstellung kommt auf-
schiebende Wirkung zu. Die Beschwerde an das Bundesverwaltungsge-
richt kann erst nach Entscheidung über die Vorstellung erhoben werden.

(2) Dem Ausgleichstaxfonds (§ 10 Abs. 1) kommt im Beschwerdeverfahren
über Ausgleichstaxen oder Prämien Parteistellung zu.

§ 19b. (1) In Verfahren über Beschwerden in Rechtssachen in den Ange-
legenheiten der §§ 8, 9, 9a und 14 Abs. 2 entscheidet das Bundesverwaltungs-
gericht durch den Senat.

(2) Bei Senatsentscheidungen in Kündigungsverfahren (§ 8) haben zwei Ver-
treterinnen oder Vertreter der Arbeitgeber, eine Vertreterin oder ein Vertreter der
Arbeitnehmer und eine Vertreterin oder ein Vertreter der Interessenvertretung
der Menschen mit Behinderung als fachkundige Laienrichterinnen oder Laien-
richter mitzuwirken.

(3) Die Vertreterinnen oder Vertreter der Arbeitgeber sind bei Senatsent-
scheidungen nach Abs. 2 von der Wirtschaftskammer Österreich zu entsenden.
Die Vertreterin oder der Vertreter der Arbeitnehmer wird von der Bundesarbeits-
kammer entsandt. Die im § 10 Abs. 1 Z 6 des Bundesbehindertengesetzes ge-
nannte Vereinigung entsendet die Vertreterin oder den Vertreter der Interessen-
vertretung der Menschen mit Behinderung. Hinsichtlich der Aufteilung des Nomi-
nierungsrechtes auf gleichartige Vereinigungen ist § 10 Abs. 2 des Bundes-
behindertengesetzes anzuwenden. Für jede Vertreterin und jeden Vertreter ist
jeweils auch die erforderliche Anzahl von Ersatzmitgliedern zu entsenden.

(4) Bei Senatsentscheidungen in Verfahren gemäß §§ 9 und 9a haben je
eine Vertreterin oder ein Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer als
fachkundige Laienrichterinnen oder Laienrichter mitzuwirken.

(5) Die Vertreterin oder der Vertreter der Arbeitgeber ist bei Senatsentschei-
dungen nach Abs. 4 von der Wirtschaftskammer Österreich zu entsenden. Die
Vertreterin oder der Vertreter der Arbeitnehmer wird von der Bundesarbeitskam-
mer entsandt. Für jede Vertreterin und jeden Vertreter ist jeweils auch die erfor-
derliche Anzahl von Ersatzmitgliedern zu entsenden.

(6) Bei Senatsentscheidungen in Verfahren gemäß § 14 Abs. 2 hat eine Ver-
treterin oder ein Vertreter der Interessenvertretung der Menschen mit Behinde-
rung als fachkundige Laienrichterin oder fachkundiger Laienrichter mitzuwirken.
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Abs. 3 dritter und vierter Satz sind anzuwenden. Für die Vertreterin oder den
Vertreter ist jeweils auch die erforderliche Anzahl von Ersatzmitgliedern zu ent-
senden.

(7) Die fachkundigen Laienrichterinnen oder Laienrichter (Ersatzmitglieder)
in Verfahren nach Abs. 2, 4 und 6 haben für die jeweiligen Agenden die erforder-
liche Qualifikation (insbesondere Fachkunde im Bereich des Sozial- und Arbeits-
rechts) aufzuweisen.

Verschwiegenheitspflicht

§ 20. Die zur Einholung von Auskünften (§ 16) befugten oder mit der Überwa-
chung (§ 17) betrauten oder sonst an der Durchführung dieses Bundesgesetzes
beteiligten Organe sind zur Geheimhaltung der zu ihrer Kenntnis gelangenden
Geschäfts- und Betriebsverhältnisse verpflichtet.

Strafbestimmungen

§ 21. Wer trotz nachweislicher Aufforderung durch das Bundesamt für Sozia-
les und Behindertenwesen die Abschrift des Verzeichnisses über die Beschäfti-
gung von begünstigten Behinderten (§ 2) bzw. von Inhabern einer Amtsbeschei-
nigung oder eines Opferausweises (§ 5 Abs. 3) gemäß § 16 Abs. 2 nicht vorlegt,
wer in die Verzeichnisabschrift vorsätzlich unwahre Angaben aufnimmt oder wer
die Anzeigeverpflichtung nach § 15 Abs. 2 verletzt, begeht, wenn die Tat nicht
nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwal-
tungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 727 Euro zu bestrafen. Die Geldstrafen fließen dem Ausgleichstax-
fonds zu.

Mitwirkung bei der Durchführung des Gesetzes

§ 22. (1) Alle Behörden, Ämter, Anstalten und Körperschaften des öffentli-
chen Rechtes sind verpflichtet, im Ermittlungsverfahren zur Durchführung die-
ses Bundesgesetzes mitzuwirken.

(2) Die Mitwirkung gemäß Abs. 1 erstreckt sich bei den Trägern der Sozial-
versicherung auch auf die Übermittlung der gespeicherten personenbezogenen
Daten über Dienstgeber und Versicherte auf maschinell verwertbaren Daten-
trägern, soweit diese personenbezogenen Daten für die Beurteilung der Einstel-
lungspflicht und deren Erfüllung, die Berechnung und Vorschreibung der Aus-
gleichstaxen und Prämien sowie die Erfassung der begünstigten Personen (§ 2
und 5 Abs. 3) und der Förderungswerber (§ 10a Abs. 2, 3 und 3a) eine wesent-
liche Voraussetzung bilden.

(3) Die Mitwirkung an der Berechnung und Vorschreibung der Ausgleichs-
taxen und Prämien (§ 9 und 9a) sowie am Verfahren nach diesem Bundes-
gesetz obliegt nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 bis 4 des Bundesgesetzes über die
Bundesrechenzentrum GmbH, BGBl. Nr. 757/1996, der Bundesrechenzentrum
GmbH.
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(4) Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
und das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen sind insoweit zur Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten betreffend Dienstgeber, einschließ-
lich deren Dienstnehmer, begünstigte Personen (§§ 2 und 5 Abs. 3), Förde-
rungswerber (§ 10a), Integrative Betriebe (§ 11) sowie Ausbildungseinrichtun-
gen (§ 11a) ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihnen gesetzlich übertrage-
nen Aufgaben (§§ 1, 6, 7k, 7 l, 7m, 7n, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a, 12, 14,
15, 17, 17a, 18 und 26) eine wesentliche Voraussetzung ist. Personenbezo-
gene Daten betreffend eine Behinderung im Sinne der Z 3 dürfen vom Bundes-
ministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und dem Bundesamt
für Soziales und Behindertenwesen nur für Zwecke der Angelegenheiten der
Feststellung des Grades der Behinderung und der Zugehörigkeit zum Kreis der
begünstigten Behinderten (§§ 2 und 14), der Schlichtungsverfahren (§§ 7k, 7 l,
7m, 7n), der Zustimmung zur Kündigung (§ 8) sowie der Gewährung von För-
dermaßnahmen und Unterstützungsmaßnahmen (§§ 6, 10a, 11, 11a und 15)
verarbeitet werden. Für Zwecke der Angelegenheiten der Überprüfung der Be-
schäftigungspflicht (§§ 1, 9, 9a, 16 bis 18) dürfen vom Bundesministerium für
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und dem Bundesamt für Soziales und
Behindertenwesen die personenbezogenen Daten im Sinne der Z 3 betreffend
die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten verarbeitet werden.
Verpflichtungen, die sich auf Grund anderer Rechtsvorschriften ergeben, blei-
ben unberührt.

Die in Frage kommenden Datenarten sind:
1. Stammdaten der begünstigten Personen, einschließlich antragstellender

Personen (§§ 2 und 5 Abs. 3) und Förderungswerber (§ 10a):
a) Namen (Vornamen, Familiennamen),
b) Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum,
c) Geschlecht,
d) Staatsangehörigkeit, Aufenthalts- und Arbeitsberechtigungen,
e) Adresse des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes,
f) Telefon- und Faxnummer,
g) E-Mail-Adresse,
h) Bankverbindung und Kontonummer,

2. personenbezogene Daten über wirtschaftliche und soziale Rahmenbedin-
gungen:
a) Familienstand (einschließlich Lebensgemeinschaft),
b) unterhaltsberechtigte Familienangehörige,
c) Ausbildung, Erwerbstätigkeit und Status der Person (erwerbstätig,

arbeitslos, Pensionist, in Schul- oder Berufsausbildung, selbstversi-
chert, Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten, Inhaber
einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises),

d) Einkommen (eigenes Einkommen, Partnereinkommen, Haushaltsein-
kommen),

3. personenbezogenen Daten betreffend eine Behinderung:
a) Funktionseinschränkungen,
b) Grad der Behinderung,



Band2.Buch : 43-BEinstG.pod    1092
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

1092

1092

BEinstG § 22a

4. personenbezogenen Daten über Betreuungsverläufe:
a) personenbezogenen Daten und Angaben zu Verfahren gemäß den

§§ 7k, 7 l, 7m und 8,
b) Art, Inhalt, Dauer und Höhe gewährter Förder- und Unterstützungs-

maßnahmen,
5. Stammdaten der Arbeitgeber:

a) Namen, Firmennamen und Betriebsnamen,
b) Firmensitz und Betriebssitz sowie Gerichtsstand,
c) Betriebsgröße,
d) Branchenzugehörigkeit,
e) Sozialversicherungsdaten, Angaben zum Status, Zahl, Struktur und

Stammdaten (Z 1 lit. a und b) der Beschäftigten, einschließlich der be-
schäftigten begünstigten Behinderten,

f) Betriebsinhaber und verantwortliche Mitglieder der Geschäftsführung,
g) Ansprechpartner,
h) Dienstgeberkontonummer und Unternehmenskennzahlen,
i) Telefon- und Faxnummer,
j) E-Mail-Adresse,
k) Bankverbindung und Kontonummer,

6. personenbezogenen Daten über Pflichtstellen:
a) Gesamtzahl, Höhe der Ausgleichstaxen,
b) offene Pflichtstellen,
c) besetzte Pflichtstellen,
d) Arbeitszeit (Lage und Ausmaß),
e) Entlohnung.

(Anm.: Abs. 4a aufgehoben durch Art. 30 Z 7, BGBl. I Nr. 32/2018)
(5) Die regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice haben das Bun-

desamt für Soziales und Behindertenwesen zu benachrichtigen, wenn ein im § 5
Abs. 2 genannter Mensch mit Behinderung auf einen Ausbildungs- oder Arbeits-
platz vermittelt wird.

Behindertenvertrauenspersonen

§ 22a. (1) Sind in einem Betrieb dauernd mindestens fünf begünstigte Be-
hinderte (§ 2 Abs. 1 und 3) beschäftigt, so sind von diesen nach Maßgabe der
nachfolgenden Bestimmungen Behindertenvertrauenspersonen (Stellvertreter)
als Organ zu wählen. Sind in einem Betrieb dauernd mindestens 15 begünstigte
Behinderte beschäftigt, so sind für die Behindertenvertrauensperson zwei Stell-
vertreter zu wählen. Sind in einem Betrieb dauernd mindestens 40 begünstigte
Behinderte beschäftigt, so sind für die Behindertenvertrauensperson drei Stell-
vertreter zu wählen. Die Stellvertreter können im Auftrag der Behindertenver-
trauensperson Aufgaben im Sinne der Abs. 7 und 8 auch im Falle der Anwesen-
heit der Behindertenvertrauensperson wahrnehmen. Erforderlichenfalls kann
eine Geschäftsordnung erlassen werden.

(2) Die Wahl der Behindertenvertrauensperson und der Stellvertreter ist
tunlichst gemeinsam mit der Betriebsratswahl durchzuführen. Gehören jeder
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Gruppe der Arbeitnehmer mehr als fünf begünstigte Behinderte an, so ist bei je-
der Gruppe auch die Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) mitzuwählen.
Sind mehr als fünf begünstigte Behinderte beschäftigt, die unterschiedlichen
Gruppen zuzurechnen sind, und nur eine Gruppe umfaßt mehr als fünf begüns-
tigte Behinderte, so ist bei dieser Gruppe mitzuwählen. Gehören keiner Gruppe
mehr als fünf begünstigte Behinderte an, so ist die Wahl mit der Gruppe der Ar-
beitnehmer durchzuführen, der die größere Zahl der begünstigten Behinderten
angehört, bei gleicher Zahl bei der Arbeitnehmergruppe, die mehr Betriebsrats-
mitglieder zu wählen hat. Wird nur ein Betriebsrat gewählt, so ist die Behinder-
tenvertrauensperson (Stellvertreter) bei diesem mitzuwählen.

(3) Wahlberechtigt sind alle begünstigten Behinderten des Betriebes, die am
Tag der Wahlausschreibung und am Tag der Wahl im Betrieb beschäftigt sind.

(4) Wählbar sind alle begünstigten Behinderten des Betriebes, die am Tag
der Wahl seit mindestens sechs Monaten im Betrieb beschäftigt sind und das
18. Lebensjahr vollendet haben.

(5) Auf die Durchführung und Anfechtung der Wahl der Behindertenvertrau-
enspersonen (Stellvertreter) sind die Bestimmungen der § 51 Abs. 1, § 53
Abs. 3, 5 und 6 sowie §§ 55 bis 60 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl.
Nr. 22/1974, sinngemäß anzuwenden. Zur Anfechtung der Wahl ist auch jeder
im Betrieb bestehende Betriebsrat berechtigt. Das Ergebnis der Wahl der Behin-
dertenvertrauenspersonen ist auch dem Bundesamt für Soziales und Behinder-
tenwesen bekanntzugeben.

(6) Die Tätigkeitsdauer der Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) be-
trägt fünf Jahre. Sie beginnt mit dem in § 61 Abs. 1 des Arbeitsverfassungsge-
setzes genannten Zeitpunkt und endet mit Ablauf der Funktionsperiode. Im übri-
gen sind für die vorzeitige Beendigung und das Erlöschen der Funktion §§ 62
und 64 Abs. 1 und 4 des Arbeitsverfassungsgesetzes sinngemäß anzuwenden.
Die Tätigkeitsdauer endet ferner, wenn in einer Versammlung aller begünstigten
Behinderten des Betriebes die Mehrheit die Enthebung ihrer Behindertenver-
trauenspersonen (Stellvertreter) beschließt. Die Versammlung kann von dem an
Lebensjahren ältesten begünstigten Behinderten einberufen werden.

(7) Die Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist berufen, die wirt-
schaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der begüns-
tigten Behinderten im Einvernehmen mit dem Betriebsrat wahrzunehmen. Die
Behindertenvertrauensperson ist befugt, einmal jährlich eine Versammlung aller
begünstigten Behinderten des Betriebes einzuberufen. Hat die Behindertenver-
trauensperson einen Stellvertreter mit dieser Aufgabe betraut, so hat dieser die
Einberufung vorzunehmen. Der Betriebsrat ist verpflichtet, der Behindertenver-
trauensperson bei der Wahrnehmung der besonderen Belange der begünstigten
Behinderten beizustehen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(8) Die Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist insbesondere be-
rufen,

a) auf die Anwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes hinzu-
wirken und darüber zu wachen, dass die Vorschriften, die für das Arbeits-
verhältnis begünstigter Behinderter gelten, eingehalten werden;
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b) über wahrgenommene Mängel dem Betriebsrat, dem Betriebsinhaber und
erforderlichenfalls den zum Schutz der Arbeitnehmer geschaffenen Stel-
len Mitteilung zu machen und auf die Beseitigung dieser Mängel hinzu-
wirken;

c) Vorschläge in Fragen der Beschäftigung, der Aus- und Weiterbildung, be-
ruflicher und medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen zu erstatten und
auf die besonderen Bedürfnisse von behinderten Arbeitnehmern hinzu-
weisen;

d) an allen Sitzungen des Betriebsrates und des Betriebsausschusses sowie
von Ausschüssen des Betriebsrates nach § 69 Abs. 4 ArbVG mit beraten-
der Stimme teilzunehmen, es sei denn ein Stellvertreter wurde mit der
Wahrnehmung dieser Aufgabe betraut.

(9) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, mit der Behindertenvertrauensperson
(Stellvertreter) zu beraten und die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Auskünfte zu erteilen, insbesondere hat er die Behindertenvertrauensperson
über substanzielle, das Arbeitsverhältnis betreffende Angelegenheiten wie Be-
ginn, Ende und Veränderung von Arbeitsverhältnissen behinderter Arbeitneh-
mer, über Arbeitsunfälle sowie über Krankmeldungen von mehr als sechs Wo-
chen pro Kalenderjahr zu informieren.

(10) Auf die persönlichen Rechte und Pflichten der Behindertenvertrauens-
person (Stellvertreter) sind die Bestimmungen des 4. Hauptstückes des II. Teiles
des Arbeitsverfassungsgesetzes bzw. die im Sinne des Landarbeitsgesetzes
2021, BGBl. I Nr. 78/2021, für land- und forstwirtschaftliche Arbeiter und Ange-
stellte erlassenen Vorschriften sinngemäß anzuwenden.

(11) Besteht in einem Unternehmen ein Zentralbetriebsrat nach § 80 des
Arbeitsverfassungsgesetzes, so sind von den Behindertenvertrauensper-
sonen und den Stellvertretern aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen eine Zentralbehindertenvertrauensperson und ein
Stellvertreter zu wählen. Die Wahl ist gültig, wenn zumindest die Hälfte der
Wahlberechtigten anwesend ist. Wurde im Unternehmen nur eine Behinder-
tenvertrauensperson und ein Stellvertreter gewählt, so üben diese auch die
Funktion der Zentralbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters
aus. § 57 des Arbeitsverfassungsgesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden,
daß das Ergebnis der Wahl der Zentralbehindertenvertrauensperson und des
Stellvertreters auch dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen be-
kanntzugeben ist. Die Zentralbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist
berufen, im Zentralbetriebsrat unter Beachtung der Abs. 7 und 8 die Inter-
essen der begünstigten Behinderten wahrzunehmen. Der Zentralbetriebsrat
ist verpflichtet, der Zentralbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter) bei
der Wahrnehmung der besonderen Belange der begünstigten Behinderten
beizustehen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Zentralbehin-
dertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist befugt, höchstens zweimal jährlich
eine Versammlung aller Behindertenvertrauenspersonen des Unternehmens
einzuberufen, um über ihre Tätigkeit zu berichten und Angelegenheiten, die
für die begünstigten Behinderten des Unternehmens von Bedeutung sind, zu
erörtern.



Band2.Buch : 43-BEinstG.pod    1095
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

1095

1095

§ 22a BEinstG

(12) Die Tätigkeitsdauer der Zentralbehindertenvertrauensperson (ihres
Stellvertreters) beträgt fünf Jahre; sie beginnt mit der Annahme der Wahl und
endet vor Ablauf dieser Zeit, wenn

1. im Unternehmen kein Zentralbetriebsrat mehr besteht;
2. die Funktion als Behindertenvertrauensperson endet (Abs. 6);
3. die Zentralbehindertenvertrauensperson zurücktritt.

(13) Besteht in einem Konzern eine Konzernvertretung nach § 88 a des
Arbeitsverfassungsgesetzes, so sind von den Zentralbehindertenvertrauens-
personen und deren Stellvertretern aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen eine Konzernbehindertenvertrauensperson und ein
Stellvertreter zu wählen. Ist in einem Konzernunternehmen eine Zentralbe-
hindertenvertrauensperson nicht zu wählen, so nehmen an der Wahl der Kon-
zernbehindertenvertrauensperson die Behindertenvertrauenspersonen und
deren Stellvertreter teil. Die Wahl ist gültig, wenn zumindest die Hälfte der
Wahlberechtigten anwesend ist. Wurde im Konzern nur eine Zentralbehinder-
tenvertrauensperson und ein Stellvertreter gewählt, so üben diese auch die
Funktion der Konzernbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters
aus. § 57 des Arbeitsverfassungsgesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden,
daß das Ergebnis der Wahl der Konzernbehindertenvertrauensperson und
des Stellvertreters auch dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen
bekanntzugeben ist. Die Konzernbehindertenvertrauensperson (Stellvertre-
ter) ist berufen, in der Konzernvertretung unter Beachtung der Abs. 7 und 8
die Interessen der begünstigten Behinderten wahrzunehmen. Die Konzern-
vertretung ist verpflichtet, der Konzernbehindertenvertrauensperson (Stell-
vertreter) bei der Wahrnehmung der besonderen Belange der begünstigten
Behinderten beizustehen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die
Konzernbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist befugt, höchstens
zweimal jährlich eine Versammlung aller Zentralbehindertenvertrauensper-
sonen des Konzerns einzuberufen, um über ihre Tätigkeit zu berichten und
Angelegenheiten, die für die begünstigten Behinderten des Konzerns von Be-
deutung sind, zu erörtern.

(14) Die Tätigkeitsdauer der Konzernbehindertenvertrauensperson (ihres
Stellvertreters) beträgt fünf Jahre; sie beginnt mit der Annahme der Wahl und
endet vor Ablauf dieser Zeit, wenn

1. im Konzern keine Konzernvertretung mehr besteht;
2. die Funktion als Zentralbehindertenvertrauensperson endet (Abs. 12);
3. die Konzernbehindertenvertrauensperson zurücktritt.

(15) Der Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) sind zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben Räumlichkeiten, Kanzlei- und Geschäfts-
erfordernisse sowie sonstige Sacherfordernisse in einem der Größe des Be-
triebes und den Bedürfnissen der Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter)
angemessenen Ausmaß vom Betriebsinhaber unentgeltlich zur Verfügung zu
stellen. Desgleichen hat der Betriebsinhaber unentgeltlich für die Instandhaltung
der bereitgestellten Räumlichkeiten und Gegenstände zu sorgen. Die den Be-
hindertenvertrauenspersonen (Abs. 1, 11 und 13) in Ausübung ihrer Tätigkeit
erwachsenen Barauslagen sind, sofern kein Ersatz auf Grund anderer Rechts-
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vorschriften geleistet werden kann, aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds zu erset-
zen. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat die Barauslagen
nach Maßgabe der vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu
erlassenden Richtlinien zu erstatten.

Behindertenvertretung im öffentlichen Dienst

§ 22b. Für die Dienststellen des Bundes, der Länder und Gemeinden, die
nicht unter die Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes fallen, gelten un-
ter Zugrundelegung der gesetzlichen Vorschriften über die Personalvertretung
die Bestimmungen des § 22a mit der Maßgabe, dass die Tätigkeitsdauer fünf
Jahre beträgt.

Gebührenfreiheit

§ 23. Alle zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Amts-
handlungen, Eingaben, Vollmachten, Zeugnisse, Urkunden über Rechtsge-
schäfte zum Zwecke der Fürsorge oder Förderung gemäß § 10a sowie Vermö-
gensübertragungen sind von bundesgesetzlich geregelten Gebühren, Verkehrs-
teuern und Verwaltungsabgaben befreit. Die Befreiung gilt auch im Verfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, dem Verwaltungsgerichtshof und dem Ver-
fassungsgerichtshof.

Artikel III

Sprachliche Gleichbehandlung und Verweis
auf andere Bundesgesetze

§ 24. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnun-
gen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und
Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen ist die
jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzu-
wenden.

Inkrafttreten

§ 25. (1) Die §§ 6 Abs. 1 und 5, 11 Abs. 5, 12 Abs. 2 lit. b, 15 Abs. 1 und 2,
16 Abs. 2 und 22 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 314/
1994 treten mit 1. Juli 1994 in Kraft.

(2) § 9 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 tritt
mit 1. Jänner 1997 in Kraft.

(3) § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 2 lit. d, § 3, § 4, § 6, § 8, § 8a, § 9a Abs. 1, § 10,
§ 10a Abs. 1 lit. c, g, h und i, § 10a Abs. 2, 2a, 3a und 7, § 11, § 12 Abs. 5,
§ 13b Abs. 1, § 13 f Abs. 4, § 14, § 15 Abs. 1, § 16, § 17a Abs. 2, § 19 Abs. 4,
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§ 22a Abs. 11, 13 und 15, § 27, § 28 und § 29 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 17/1999 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft.

(4) § 1 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 17/1999 tritt
mit 1. Jänner 2000 in Kraft.

(5) § 18 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/1999 tritt
mit 1. Oktober 1999 in Kraft.

(6) § 8 Abs. 6 lit. b und § 9 Abs. 2 treten mit 1. Juli 2001 in Kraft; § 9 Abs. 5,
§ 9a Abs. 2, § 10 Abs. 7, § 10a Abs. 5 und 6 und § 21 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 60/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(7) (Anm.: Z 1 Durch Art. 2 § 2 Abs. 2 Z 9, BGBl. I Nr. 2/2008, als nicht mehr
geltend festgestellt)

2. Artikel 7 Z 1, § 6 Abs. 3 und 5, § 9a, § 10 Abs. 2, § 10 Abs. 3, § 10a Abs. 1
lit. c, § 10a Abs. 1 lit. g, § 10a Abs. 1 lit. i, § 11 Abs. 7, § 12 Abs. 1, § 12
Abs. 2 lit. a, § 12 Abs. 6, § 13 Abs. 4, § 13b Abs. 1, § 13 f Abs. 2, § 14
Abs. 1 lit. a, § 14 Abs. 8, § 16 Abs. 2, § 17a Abs. 1, § 19 Abs. 4 und 5,
§ 19a Abs. 2, § 22a, § 23, § 26 lit. a, § 27 Abs. 6 und 7 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2002, sowie die Aufhebung des § 19
Abs. 4 und 5 treten mit 1. Jänner 2003 in Kraft.

(8) § 10a Abs. 1 lit. j in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 158/
2002 tritt mit 1. Oktober 2002 in Kraft.

(9) § 10a Abs. 1 lit. j, § 13 f Abs. 2 und § 17a Abs. 1 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 treten mit dem der Kundmachung des genann-
ten Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft.

(10) § 2 samt Überschrift, § 3, § 4 Abs. 1, § 6 samt Überschrift, §§ 7a bis 7 r,
§ 8 Abs. 4a, § 19, § 22 Abs. 4, §§ 24 bis 24f, § 25a und § 26 samt Überschrift in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2005 treten mit 1. Jänner 2006
in Kraft. Die Ausführungsgesetze der Bundesländer zu den in §§ 24a bis 24 f
geregelten Grundsätzen sind binnen sechs Monaten ab dem der Kundmachung
folgenden Tag zu erlassen.

(11) § 2 Abs. 2 lit. d, § 7d Abs. 1, § 7e Abs. 1 Z 1, § 7 f Abs. 1, § 7h Abs. 1
§ 7 i, § 7 j, § 7k Abs. 2 Z 2 bis 5, § 7m Abs. 2 und 3 sowie § 14 Abs. 1 lit. d in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 67/2008 treten mit 1. Mai 2008
in Kraft.

(12) § 13a, § 14 Abs. 2, § 26 und § 27 Abs. 1 und 1a in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2010 treten mit 1. September 2010 in Kraft.

(13) § 17a Abs. 2 Z 1 und 2 sowie § 18 Abs. 4 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 treten mit 1. August 2010 in Kraft.

(14) § 7b Abs. 5 und § 7 i Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 7/2011 treten mit 1. März 2011 in Kraft.

(15) § 2 Abs. 1 bis 3, § 6 Abs. 2 lit. d und g, § 8 Abs. 2 und Abs. 6 lit. b, § 9
Abs. 2, § 9a Abs. 1, § 10a Abs. 1 lit. a und j, § 10a Abs. 3a, § 12 Abs. 1 und 3,
§ 13b Abs. 2, § 14 Abs. 8, § 22a Abs. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 und 15, § 22b,
§ 25a sowie § 27 Abs. 8 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011,
BGBl. I Nr. 111/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.
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(16) Die Überschrift des § 7k, § 7m Abs. 1, § 14 Abs. 8, die Überschrift des
§ 19, § 19 Abs. 1, § 19a, § 19b, § 22 Abs. 4 und 4a sowie § 23 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft;
gleichzeitig treten die §§ 13a bis 13g außer Kraft.

(17) § 2 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 72/2013
tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft; gleichzeitig tritt § 2 Abs. 1 Z 4 außer Kraft.

(18) §§ 7a Abs. 1, Z 2 und 4, 7b Abs. 1 Z 8 und 10, 7d, 7 f Abs. 3, 7g Abs. 3,
7 j und 7n in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2013 treten mit
1. August 2013 in Kraft.

(19) §§ 14 Abs. 1 und 2 sowie 19 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 57/2015 treten mit 1. Juli 2015 in Kraft.

(20) § 6 Abs. 2 lit. d und § 10 Abs. 2 bis 3a in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 62/2016 treten mit 1. August 2016 in Kraft.

(21) § 22a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2017 tritt mit
1. Jänner 2017 in Kraft und gilt für Behindertenvertrauenspersonen, deren Kon-
stituierung nach dem 31. Dezember 2016 erfolgt, sowie für Zentralbehinderten-
vertrauenspersonen und Konzernbehindertenvertrauenspersonen, die ihre Wahl
nach dem 31. Dezember 2016 annehmen.

(22) § 23a samt Überschrift tritt mit Ablauf des 30. Juni 2017 außer Kraft.

(23) § 10 Abs. 1a, § 10a Abs. 1 lit. k, § 10a Abs. 8, § 11 Abs. 5, § 15 Abs. 1
sowie § 25 Abs. 21 bis 23 treten mit 01. Jänner 2018 in Kraft.

(24) § 16 Abs. 2, 5, 6, 7 und 8, § 19a Abs. 1 Z 1 und 2, § 22 Abs. 2, 4 und 5 in
der Fassung des Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I
Nr. 32/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. § 22 Abs. 4a tritt mit Ablauf des
24. Mai 2018 außer Kraft.

(25) § 10 Abs. 1b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/2020
tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft.

(26) § 7a Abs. 3, § 7s, § 8 Abs. 5 zweiter Satz, § 8 Abs. 6 lit. a, § 22a
Abs. 10 und § 26 lit. d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 78/2021
treten mit 1. Juli 2021 in Kraft.

(27) § 10 Abs. 1c in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2023, BGBl. I
Nr. 185/2022, tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft.

Umsetzungshinweis

§ 25a. (1) Durch die Bestimmungen der §§ 6 Abs. 1a, 7a bis 7 r sowie 24a
bis 24 f dieses Bundesgesetzes wird die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom
27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirk-
lichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl. Nr. L 303, für
den Bereich der Menschen mit Behinderungen im Rahmen der Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes umgesetzt.

(2) Durch die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 Z 1 und 3 wird die Richtlinie
2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung
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der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, die Richtlinie
2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Ho-
heitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, und die Richt-
linie 2011/98/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezem-
ber 2011 über ein einheitliches Verfahren zur Beantragung einer kombinierten
Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
aufzuhalten und zu arbeiten, sowie über ein gemeinsames Bündel von Rechten
für Drittstaatsarbeitnehmer, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhal-
ten, umgesetzt.

Vollziehung

§ 26. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:
a) hinsichtlich der Bestimmungen des Art. I des Bundesgesetzes vom

27. September 1988, BGBl. Nr. 721 und des § 19a Abs. 1 (Verfassungs-
bestimmungen) die Bundesregierung;

b) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 7b bis 7k und 7o, soweit es Ange-
legenheiten des Bundesdienstes betrifft, die Bundesregierung;

c) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 7 l bis 7n die Bundesregierung;
d) hinsichtlich des § 7r und des § 7s die Länder;
e) hinsichtlich der Bestimmungen des § 16 Abs. 3 und des § 23, soweit sie

Verwaltungsabgaben betreffen, der Bundeskanzler;
f) hinsichtlich der Bestimmungen des § 18 Abs. 2 bis 4 der Bundesminister

für Justiz;
g) hinsichtlich der Bestimmungen des § 23, soweit sie bundesgesetzlich ge-

regelte Gebühren und Verkehrsteuern betreffen, der Bundesminister für
Finanzen und

h) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der Bundesminister für soziale
Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz.

Übergangsbestimmungen

§ 27. (1) In am 1. September 2010 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen
Verfahren sind für die Einschätzung des Grades der Behinderung die Vorschrif-
ten der §§ 7 und 9 Abs. 1 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl.
Nr. 152, mit der Maßgabe anzuwenden, dass Gesundheitsschädigungen mit
einem Ausmaß von weniger als 20 vH außer Betracht zu lassen sind, sofern
eine solche Gesundheitsschädigung im Zusammenwirken mit einer anderen Ge-
sundheitsschädigung keine wesentliche Funktionsbeeinträchtigung verursacht.
Dies gilt bis 31. August 2013 auch für Verfahren nach § 14, sofern zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes ein rechtskräftiger Bescheid, mit dem
über die Zugehörigkeit zum Personenkreis der begünstigten Behinderten abge-
sprochen wurde oder ein rechtskräftiger Bescheid nach den Bestimmungen der
§§ 40ff des Bundesbehindertengesetzes vorliegt.

(1a) Im Falle eines Antrages auf Neufestsetzung des Grades der Behinde-
rung nach Ablauf des 31. August 2013 hat die Einschätzung unter Zugrunde-
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legung der Bestimmungen der Einschätzungsverordnung (BGBl. II Nr. 261/
2010) zu erfolgen. Im Falle einer von Amts wegen durchgeführten Nachuntersu-
chung bleibt – bei objektiv unverändertem Gesundheitszustand – der festge-
stellte Grad der Behinderung unberührt.

(2) Nachweise der Begünstigung im Sinne des § 14 Abs. 1 in der bis zum
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung, die bis zum 31. De-
zember 1998 in Rechtskraft erwachsen sind, werden durch das Inkrafttreten des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 17/1999 nicht berührt.

(3) § 8 Abs. 4 ist auf Anträge auf Zustimmung zur Kündigung anzuwenden,
die ab dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 17/1999 eingebracht
werden.

(4) Die Bestimmung des § 8 Abs. 6 lit.b findet auf jene Dienstverhältnisse An-
wendung, die nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 17/1999
neu begründet werden.

(5) § 8 Abs. 6 lit. b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2001
findet auf jene Dienstverhältnisse Anwendung, die nach dem Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes neu begründet werden.

(6) Die Bestimmung des § 19a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 150/2002 ist auf zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Bundes-
gesetzes anhängige Berufungsverfahren nicht anzuwenden. Diese Verfahren
sind vom zuständigen Landeshauptmann unter Zugrundelegung der bis zum
31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften zu Ende zu führen.

(7) Die Bestimmung des § 9a Abs. 2 in der bis zum In-Kraft-Treten des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 150/2002 geltenden Fassung findet auf jene Aufträge
Anwendung, die bis zum 31. Dezember 2002 erteilt werden.

(8) § 8 Abs. 6 lit. b in der Fassung dieses Bundesgesetzes findet auf jene
Dienstverhältnisse Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2010 neu begrün-
det werden.

§ 28. (1) Die in auf Grund des § 1 Abs. 2 in der bis zum Inkrafttreten des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 17/1999 geltenden Fassung erlassenen Verord-
nungen, mit denen die Pflichtzahl geändert wird (BGBl. Nr. 546/1976, 547/1976,
548/1976, 549/1976, 550/1976, 551/1976, 552/1976, 553/1976, 554/1976,
555/1976, 556/1976, 557/1976, 558/1976, 559/1976, 560/1976, 561/1976,
562/1976, 563/1976, 564/1976, 565/1976, 566/1976, 567/1976, 568/1976,
569/1976, 570/1976), abweichend von § 1 Abs. 1 festgesetzten Pflichtzahlen
sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß

1. für das Kalenderjahr 1999
a) statt einer Pflichtzahl von 45 eine solche von 41,
b) statt einer Pflichtzahl von 40 eine solche von 37,
c) statt einer Pflichtzahl von 35 eine solche von 33 und
d) statt einer Pflichtzahl von 30 eine solche von 29;

2. für das Kalenderjahr 2000
a) statt einer Pflichtzahl von 45 eine solche von 37,
b) statt einer Pflichtzahl von 40 eine solche von 34,
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c) statt einer Pflichtzahl von 35 eine solche von 31 und
d) statt einer Pflichtzahl von 30 eine solche von 28;

3. für das Kalenderjahr 2001
a) statt einer Pflichtzahl von 45 eine solche von 33,
b) statt einer Pflichtzahl von 40 eine solche von 31,
c) statt einer Pflichtzahl von 35 eine solche von 29 und
d) statt einer Pflichtzahl von 30 eine solche von 27;

4. für das Kalenderjahr 2002
a) statt einer Pflichtzahl von 45 eine solche von 29,
b) statt einer Pflichtzahl von 40 eine solche von 28,
c) statt einer Pflichtzahl von 35 eine solche von 27 und
d) statt einer Pflichtzahl von 30 eine solche von 26;

5. für das Kalenderjahr 2003
a) statt einer Pflichtzahl von 45 eine solche von 25,
b) statt einer Pflichtzahl von 40 eine solche von 25,
c) statt einer Pflichtzahl von 35 eine solche von 25 und
d) statt einer Pflichtzahl von 30 eine solche von 25

gilt. Diese Verordnungen treten mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer
Kraft. Sie sind in der bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 17/
1999 geltenden Fassung zuletzt für den Monat Dezember 1998, in der im
ersten Satz unter Z 1 angeführten Fassung zuletzt für den Monat Dezember
1999, in der im ersten Satz unter Z 2 angeführten Fassung zuletzt für den
Monat Dezember 2000, in der im ersten Satz unter Z 3 angeführten Fassung
zuletzt für den Monat Dezember 2001, in der im ersten Satz unter Z 4 ange-
führten Fassung zuletzt für den Monat Dezember 2002 und in der im ersten
Satz unter Z 5 angeführten Fassung zuletzt für den Monat Dezember 2003
anzuwenden.

(2) Die Vorschriften der §§ 1, 4 Abs. 4, 9a Abs. 1 in der bis zum Inkrafttreten
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 17/1999 geltenden Fassung sind zuletzt für den
Monat Dezember 1998 anzuwenden.

§ 29. Soweit in anderen Gesetzen auf geschützte Werkstätten verwiesen
wird, gelten diese Verweisungen als Verweisungen auf Integrative Betriebe im
Sinne des § 11.

Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 96/1975, zu § 16, BGBl. Nr. 22/1970)

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1976 mit der Maßgabe in Kraft,
daß die Bestimmungen des § 1 Abs. 1 (Art. I Z 1), des § 4 (Art. I Z 2), des § 5
(Art. I Z 3),des § 9 Abs. 1 und 2 (Art. I Z 6) und des § 16 Abs. 4, 5 und 6 (Art. I
Z 9) erstmals für die Berrechnung der Ausgleichstaxe für das Kalenderjahr 1975
anzuwenden sind.

(Anm.: Abs. 2 Vollziehungsklausel)
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Artikel II

(Anm.: aus BGBl. Nr. 111/1979, zu § 1, BGBl. Nr. 22/1970)

Der Bundesminister für soziale Verwaltung ist ermächtigt, Dienstgebern, die
gemäß Art. I Z 1 (§ 1 Abs. 1 zweiter Satz) privilegiert sind, die vor Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes rechtskräftig vorgeschriebenen und noch nicht gezahl-
ten Ausgleichstaxen (§ 9 Abs. 2) nachzulassen.

Artikel II

INKRAFTTRETEN UND VOLLZIEHUNG

(Anm.: aus BGBl. Nr. 360/1982, zu § 5, BGBl. Nr. 22/1970)

(1) Die Z 9 des Art. I, soweit sie sich auf § 10 Abs. 2 und 3 bezieht, tritt am
1. Jänner 1983, die Z 14 des Art. I tritt am 1. Juni 1985 und die übrigen Bestim-
mungen des Art. I dieses Bundesgesetzes treten am 1. August 1982 mit der
Maßgabe in Kraft, daß Art. I Z 2 und 8 erstmalig für die Berechnung der Prämien
und Ausgleichstaxen für das Kalenderjahr 1982 anzuwenden sind.

(2) (Vollziehungsklausel)

Artikel II

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

(Anm.: aus BGBl. Nr. 567/1985, zu § 16, BGBl. Nr. 22/1970)

(1) Befreiungen von der Vorlage der jährlichen Verzeichnisse gemäß § 16
Abs. 5, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erteilt worden sind, bleiben
bei Fortdauer der Voraussetzungen weiterhin mit der Maßgabe in Kraft, daß
diese Befreiungen auch die Befreiung vom Erfordernis der Antragstellung auf
Gewährung von Prämien (§ 9a Abs. 1 und 2) mit umfassen.

(2) Die Verpflichtung zur Zahlung von Verzugs- bzw. Stundungszinsen er-
streckt sich auch auf jene Forderungen des Ausgleichstaxfonds, die vor dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes entstanden aber noch unbeglichen sind.
Der Zinsenlauf beginnt mit 1. Jänner 1986.

Artikel III

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 721/1988, zu §§ 14 und 3 Abs. 2, BGBl. Nr. 22/1970)

(1) Rechtskräftige Bescheide gemäß § 14 Abs. 2, die vor Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes erlassen worden sind, werden, falls im Sachverhalt keine
maßgebende Änderung eintritt, von der ab 1. Jänner 1989 geltenden Vorschrift
betreffend die Einschätzung des Grades der Behinderung (§ 3 Abs. 2) nicht
berührt.
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(2) In den am 1. Jänner 1989 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Ver-
fahren gemäß § 14 Abs. 2 ist die Einschätzung des Grades der Behinderung
nach den bis zum 31. Dezember 1988 geltenden Vorschriften für die Einschät-
zung des Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit vorzunehmen.

Artikel III

Schlußbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 313/1992, zu den §§ 4, 8, 10, 12, 14a, 19, und 19a,
BGBl. Nr. 22/1970)

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1992 in Kraft.

(2) §§ 4 Abs. 2 und 19 Abs. 6 in der Fassung dieses Bundesgesetzes sind
erstmals für das Kalenderjahr 1992 anzuwenden. Für frühere Kalenderjahre
richtet sich die Berechnung der Pflichtzahl und die Zuständigkeit des Bundes-
amtes für Soziales und Behindertenwesen zur Vorschreibung einer Ausgleichs-
taxe oder Gewährung einer Prämie nach den bis 1. Juli 1992 geltenden Vor-
schriften.

(3) Für den zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes beste-
henden Beirat (§ 10 Abs. 2) gilt bis zum Ablauf seiner Funktionsperiode die bis-
herige Rechtslage.

(4) Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes beste-
henden Behindertenausschüsse (§ 12) gilt bis zum Ablauf ihrer Funktions-
periode die bisherige Rechtslage.

(5) Auf bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes anhängige Verfahren nach
§ 8 ist § 19a Abs. 2a anzuwenden. Anhängige Berufungen sind vom Landes-
hauptmann unverzüglich an die Berufungskommission abzutreten.

(6) Die bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ausgestellten Ausweise
behalten für die Dauer zweier Jahre ab 1. Juli 1992 ihre Gültigkeit. Sie sind wäh-
rend dieses Zeitraumes bei Vorliegen der Voraussetzungen von Amts wegen
gegen einen Behindertenpaß nach § 40 des Bundesbehindertengesetzes aus-
zutauschen.

(Anm.: Abs. 7 Vollziehungsklausel)

Artikel V

INKRAFTTRETEN UND VOLLZIEHUNG

(Anm.: aus BGBl. Nr. 111/1979, zu den §§ 1, 2, 4, 5 und 16, BGBl. Nr. 22/1970)

(1) Die Art. I bis III dieses Bundesgesetzes treten am 1. Jänner 1979 mit der
Maßgabe in Kraft, daß Art. I Z 1, 2, 3, 5, 6 und 19 sowie Art. III bereits für die Be-
rechnung der Ausgleichstaxe für das Jahr 1978 anzuwenden sind. Art. IV tritt mit
1. Jänner 1980 in Kraft.

(Anm.: Abs. 2 Vollziehungsklausel)
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Artikel VI

Übergangsbestimmungen

(Anm.: aus BGBl. Nr. 614/1987, zu § 22a Abs. 6, BGBl. Nr. 22/1970)

(Anm.: Abs. 1 betrifft das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 bzw. das Hee-
resversorgungsgesetz)

(Anm.: Abs. 2 und 3 betrifft das Heeresversorgungsgesetz)
(Anm.: Abs. 4 betrifft das Opferfürsorgegesetz bzw. das Kriegsopferversor-

gungsgesetz 1957)
(Anm.: Abs. 5 betrifft das Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistun-

gen an Opfer von Verbrechen)
(6) Art. V gilt auch für die Funktionsperiode der im Zeitpunkt des Inkraft-

tretens dieses Bundesgesetzes gewählten Invalidenvertrauenspersonen (Stell-
vertreter). Art. III Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 394/1986, mit dem das
Arbeitsverfassungsgesetz geändert wird, ist sinngemäß anzuwenden.

Artikel VIII

Inkrafttreten

(Anm.: aus BGBl. Nr. 614/1987, zu § 22a Abs. 6, BGBl. Nr. 22/1970)

(1) Art. II Z 11, 12 13 und 15 dieses Bundesgesetzes treten mit 1. Juli 1988
in Kraft. Art. V dieses Bundesgesetzes tritt, soweit nicht ein Beschluß des Be-
triebsrates gemäß Art. III Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 394/1986, mit
dem das Arbeitsverfassungsgesetz geändert wird, vorliegt, mit 1. Jänner 1987
in Kraft.

(2) Alle übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit 1. Jänner
1988 in Kraft.
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Gehaltstabellen – Verwaltungsbedienstete
1. Jänner 2023

Allgemeiner Verwaltungsdienst
Gehalt (§ 28 Abs. 1 und 3 GehG)

Dienstalterszulage (§ 29 Abs. 2 GehG)

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

A 1 A 1 Bach A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

Euro

1 2918,3 2658,1 2287,2 2076,6 2039,5 2005,8 1971,0 1936,4
2 3022,8 2740,4 2340,0 2120,2 2071,9 2034,0 1994,6 1953,1
3 3180,1 2827,4 2392,7 2162,8 2104,5 2064,0 2017,1 1971,0
4 3404,8 2950,3 2445,3 2205,4 2137,0 2092,2 2040,6 1987,9
5 3630,7 3151,7 2498,1 2249,2 2169,6 2122,4 2064,0 2006,9
6 3857,9 3407,3 2552,2 2290,7 2201,8 2151,5 2086,5 2025,0
7 4084,0 3542,5 2698,5 2341,2 2233,4 2184,0 2110,2 2041,7
8 4311,2 3751,1 2872,9 2397,1 2267,0 2214,4 2133,6 2059,7
9 4539,7 3958,9 3044,9 2454,3 2299,5 2244,6 2157,1 2077,6

10 4768,3 4168,9 3219,3 2511,4 2335,4 2277,2 2180,8 2095,6
11 4995,5 4383,8 3390,0 2569,3 2369,2 2307,5 2205,4 2113,5
12 5222,8 4592,7 3578,1 2638,4 2405,0 2340,0 2230,0 2133,6
13 5451,3 4783,0 3767,4 2714,4 2439,7 2373,6 2254,9 2151,5
14 5678,6 4974,7 3904,7 2796,8 2475,7 2411,7 2278,2 2170,7
15 5930,4 5163,8 4025,1 2889,0 2532,7 2472,2 2302,9 2190,8
16 6166,2 5381,3 4146,7 2982,4 2617,5 2558,4 2329,8 2208,7
17 – 5604,9 4268,3 3079,4 2703,5 2653,0 2354,5 2227,7
18 – – 4495,6 3173,8 2763,6 2716,7 2381,3 2247,0
19 – – 4562,0 3269,6 2799,2 2751,3 2407,2 2265,9

in der Verwendungsgruppe

A 1 A 1 (§ 28
Abs. 3) A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

Euro

kleine Daz 120,2 112,8 302,1 120,2 44,6 44,6 36,0 27,2
große Daz 479,1 451,8 401,1 193,1 69,2 73,1 58,3 41,9
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Funktionszulage (§ 30 Abs. 1 GehG)

Ab Erreichen des angeführten Besoldungsdienstalters gebührt
1. die Funktionsstufe 2 in der Verwendungsgruppe

a) A 1 nach elf Jahren und sechs Monaten,
b) A 2 nach 16 Jahren und sechs Monaten sowie
c) nach 17 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen;

2. die Funktionsstufe 3 in der Verwendungsgruppe
a) A 1 nach 23 Jahren und sechs Monaten,
b) A 2 nach 28 Jahren und sechs Monaten sowie
c) nach 29 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen;

in der
Verwendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Funktionsstufe

1 2 3 4

Euro

A 1

1 68,0 201,7 376,4 429,7
2 335,5 537,2 1207,0 2010,4
3 362,7 663,6 1453,3 2405,4
4 386,2 845,5 1582,0 2536,5
5 887,5 1558,6 2782,7 3791,6
6 1069,4 1802,3 3050,1 4033,2

A 2

1 40,8 68,0 94,1 121,3
2 68,0 107,6 134,9 201,7
3 229,0 323,1 469,2 938,4
4 295,7 402,3 671,0 1207,0
5 362,7 469,2 804,6 1407,6
6 402,3 537,2 938,4 1582,0
7 469,2 671,0 1073,2 1742,9
8 945,8 1261,3 1891,5 2647,9

A 3

1 40,8 54,6 68,0 80,5
2 68,0 87,9 107,6 134,9
3 107,6 161,0 268,7 469,2
4 147,2 201,7 335,5 537,2
5 201,7 268,7 402,3 604,0
6 268,7 335,5 469,2 671,0
7 335,5 402,3 563,3 737,6
8 402,3 537,2 671,0 804,6

A 4
1 33,5 40,8 48,2 54,6
2 68,0 107,6 161,0 268,7

A 5 1 33,5 40,8 48,2 54,6
2 48,2 60,5 74,3 87,9
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3. die Funktionsstufe 4 in der Verwendungsgruppe
a) A 1 nach 35 Jahren und sechs Monaten,
b) A 2 nach 40 Jahren und sechs Monaten sowie
c) nach 41 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen.

Fixgehalt (§ 31 Abs. 2 GehG)

1. in der Funktionsgruppe 7
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10336,5 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10950,7 E,

2. in der Funktionsgruppe 8
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11065,0 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11680,5 E,

3. in der Funktionsgruppe 9
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11680,5 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12535,5 E.
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Beamt:innen der Allgemeinen Verwaltung und
Beamt:innen in handwerklicher Verwendung

Gehalt (§ 118 Abs. 3 GehG)

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

A B C D E

Euro

1 2634,6 2111,2 1902,7 1833,2 1763,8
2 2736,5 2160,7 1940,8 1862,3 1781,6
3 2838,4 2208,7 1979,1 1891,3 1799,6
4 2940,4 2257,0 2018,1 1919,5 1817,4
5 3041,2 2307,5 2057,4 1948,6 1834,2
6 3143,1 2360,1 2095,6 1977,7 1851,2
7 3242,7 2476,7 2133,6 2006,9 1870,1
8 3342,2 2584,1 2171,8 2035,0 1886,9
9 3444,1 2686,0 2211,0 2065,1 1904,9

10 3544,7 2788,2 2250,3 2093,2 1922,9
11 3645,6 2890,2 2289,6 2123,6 1940,8
12 3752,5 2990,7 2364,5 2151,5 1957,7
13 3885,0 3091,5 2465,5 2179,6 1975,6
14 4016,4 3192,3 2558,4 2209,8 1993,6
15 4148,0 3292,9 2660,2 2237,9 2011,4
16 4280,6 3393,8 2762,2 2292,8 2028,1
17 4413,2 3494,5 2864,3 2372,4 2046,1
18 4511,6 3595,0 2966,2 2474,5 2064,0
19 4562,0 3694,6 3068,3 2533,9 2086,5
20 4710,4 3720,6 3193,4 – 2099,0
21 – 3832,1 3269,6 – –
22 – 3870,4 – – –



Band2.Buch : 44-Gehaltstabellen.pod    1110
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

1110

Gehaltstabellen – Verwaltungsbedienstete
1. Jänner 2023

Gehalt (§ 118 Abs. 4 GehG)

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5

Euro

1 1902,7 1867,9 1833,2 1798,3 1763,8
2 1940,8 1899,2 1862,3 1820,9 1781,6
3 1979,1 1931,8 1891,3 1843,3 1799,6
4 2018,1 1963,2 1919,5 1865,7 1817,4
5 2057,4 1995,8 1948,6 1888,2 1834,2
6 2095,6 2027,1 1977,7 1910,6 1851,2
7 2133,6 2060,7 2006,9 1932,9 1870,1
8 2171,8 2092,2 2035,0 1955,3 1886,9
9 2211,0 2124,6 2065,1 1977,7 1904,9

10 2250,3 2156,1 2093,2 2001,4 1922,9
11 2289,6 2188,7 2123,6 2022,7 1940,8
12 2330,9 2221,2 2151,5 2045,1 1957,7
13 2373,6 2253,5 2179,6 2068,6 1975,6
14 2408,3 2286,1 2209,8 2089,9 1993,6
15 2465,5 2320,8 2237,9 2112,3 2011,4
16 2558,4 2372,4 2292,8 2135,9 2028,1
17 2660,2 2442,1 2372,4 2158,2 2046,1
18 2762,2 2528,3 2474,5 2179,6 2064,0
19 2864,3 2583,0 2533,9 2208,7 2086,5
20 2966,2 – – 2224,5 2099,0
21 3068,3 – – – –
22 3193,4 – – – –
23 3269,6 – – – –
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Gehalt (§ 118 Abs. 5 GehG)

in der
Gehalts-

stufe

in der Dienstklasse

IV V VI VII VIII IX

Euro

1 – – 3520,1 4247,4 5676,1 8017,4
2 – 3016,4 3619,7 4380,1 5967,2 8457,1
3 2420,7 3117,2 3720,6 4511,6 6258,3 8896,9
4 2511,4 3216,8 3851,9 4802,7 6698,1 9336,7
5 2610,0 3317,6 3983,4 5093,9 7137,9 9776,5
6 2710,7 3418,2 4114,8 5386,2 7577,5 10215,0
7 2812,7 3520,1 4247,4 5676,1 8017,4 –
8 2914,6 3619,7 4380,1 5967,2 8457,1 –
9 3016,4 3720,6 4511,6 6258,3 – –

Daz – 151,4 197,3 436,7 659,6 657,8
daz 101,8 100,9 – – – –
DAZ 254,5 252,3 – – – –
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Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes
und des handwerklichen Dienstes

Monatsentgelt der Entlohnungsschemata v und h (§ 71 Abs. 1 und 2 VBG)

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

v1 v2 v3 v4 v5

Euro

1 3115,1 2438,6 2194,2 2067,6 1976,6
2 3452,6 2490,2 2231,3 2096,6 1995,8
3 3666,4 2590,5 2276,0 2128,1 2014,7
4 3848,1 2709,6 2314,1 2157,1 2032,7
5 4039,9 2829,8 2350,1 2187,4 2051,8
6 4221,7 2947,8 2388,1 2217,8 2070,9
7 4343,3 3071,9 2425,2 2247,0 2089,9
8 4443,7 3150,6 2463,3 2277,2 2106,6
9 4509,0 3214,2 2500,2 2307,5 2122,4

10 4574,1 3277,1 2539,5 2337,6 2137,0
11 4639,3 3340,8 2580,7 2368,0 2152,8
12 4704,4 3404,8 2622,2 2399,4 2167,3
13 4768,3 3469,9 2665,4 2428,6 2184,0
14 4833,3 3533,7 2705,8 2459,8 2198,6
15 4897,4 3597,9 2748,9 2490,2 2214,4
16 4962,4 3661,3 2790,5 2521,7 2229,0
17 5027,5 3725,3 2832,4 2553,5 2244,6
18 5075,4 3789,3 2875,4 2589,1 2260,3
19 – 3853,2 2915,9 2624,7 2275,0
20 – 3871,5 2958,8 2680,0 2290,7
21 – – 2979,7 2715,6 2298,5
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in der
Entlohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

h1 h2 h3 h4 h5

Euro

1 2206,5 2121,3 2078,6 2032,7 1986,9
2 2243,4 2151,5 2107,8 2058,7 2006,9
3 2289,6 2180,8 2139,3 2082,1 2025,0
4 2326,5 2212,2 2169,6 2106,6 2044,1
5 2363,4 2241,3 2199,8 2131,4 2064,0
6 2401,7 2272,8 2230,0 2156,1 2082,1
7 2438,6 2301,8 2260,3 2179,6 2101,1
8 2477,8 2333,3 2290,7 2204,4 2118,1
9 2515,9 2363,4 2320,8 2226,7 2133,6

10 2554,7 2394,9 2351,2 2250,3 2149,3
11 2597,7 2425,2 2382,6 2272,8 2163,9
12 2639,4 2456,6 2412,8 2294,9 2179,6
13 2682,4 2489,1 2444,2 2319,8 2196,5
14 2724,3 2526,1 2474,5 2342,2 2211,0
15 2766,1 2564,4 2504,8 2364,5 2225,6
16 2809,0 2607,6 2537,2 2388,1 2241,3
17 2850,7 2650,5 2569,3 2410,6 2258,0
18 2893,8 2692,3 2606,3 2434,2 2272,8
19 2936,9 2735,3 2642,0 2459,8 2288,3
20 2978,3 2777,0 2697,1 2491,2 2302,9
21 3000,5 2799,2 2734,0 2512,6 2310,8
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Gehaltstabellen – Verwaltungsbedienstete
1. Jänner 2023

Funktionszulage (§ 73 Abs. 2 VBG)

Fixes Monatsentgelt (§ 74 Abs. 2 VBG)

1. in der Bewertungsgruppe v1/5
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9778,8 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10321,8 E,

2. in der Bewertungsgruppe v1/6
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10422,6 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10965,4 E,

3. in der Bewertungsgruppe v1/7
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10965,4 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11720,9 E.

in der Bewertungsgruppe
in der Einstiegsstufe in der Regelstufe

Euro

v1/1 174,3 348,5
v1/2 174,3 567,1
v1/3 174,3 709,2
v1/4 174,3 1712,1

v2/1 31,0 62,0
v2/2 95,1 190,1
v2/3 159,0 318,0
v2/4 159,0 465,4
v2/5 159,0 611,5
v2/6 159,0 1186,0

v3/1, h1/1 23,0 45,8
v3/2, h1/2 51,4 102,8
v3/3, h1/3 79,8 159,7
v3/4, h1/4 79,8 282,5

v3/5 79,8 415,9

v4/1, h2/1 24,8 49,5
v4/2, h2/2 41,9 83,6
v4/3, h2/3 58,9 117,7
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Gehaltstabellen – Verwaltungsbedienstete
1. Jänner 2023

Vertragsbedienstete der Entlohnungsschemata I und II
Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I (§ 11 VBG)

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

a b c d e

Euro

1 2699,6 2165,0 1944,3 1872,4 1799,6
2 2762,2 2209,8 1981,1 1901,6 1816,3
3 2825,1 2254,9 2019,3 1931,8 1833,2
4 2887,6 2300,8 2058,7 1961,1 1848,8
5 2961,2 2348,9 2095,6 1991,3 1866,8
6 3065,8 2399,4 2133,6 2020,4 1882,4
7 3172,7 2451,0 2171,8 2049,5 1899,2
8 3279,3 2518,2 2209,8 2079,8 1916,2
9 3383,9 2596,6 2247,0 2109,1 1932,9

10 3489,6 2694,8 2287,2 2139,3 1949,7
11 3595,0 2802,8 2328,7 2167,3 1966,6
12 3699,5 2908,5 2370,2 2197,6 1982,3
13 3806,5 3015,3 2415,0 2226,7 2000,1
14 3920,6 3119,9 2458,7 2258,0 2017,1
15 4058,1 3226,7 2502,6 2287,2 2032,7
16 4198,2 3332,4 2547,4 2319,8 2049,5
17 4335,9 3437,8 2597,7 2351,2 2067,6
18 4474,5 3543,7 2646,9 2385,9 2083,1
19 4580,4 3649,2 2694,8 2419,7 2100,0
20 – 3675,1 2745,1 2454,3 2115,5
21 – – 2769,6 2471,2 2125,8
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Gehaltstabellen – Verwaltungsbedienstete
1. Jänner 2023

Monatsentgelt des Entlohnungsschemas II (§ 14 VBG)

Verwaltungsdienstzulagen (§ 120 Abs. 1 GehG und § 22 Abs. 2 VBG)

in der
Entlohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

p 1 p 2 p 3 p 4 p 5

Euro

1 1952,0 1915,1 1880,3 1843,3 1807,4
2 1991,3 1948,6 1909,4 1867,9 1824,3
3 2028,1 1981,1 1940,8 1890,3 1841,0
4 2067,6 2014,7 1970,0 1912,7 1856,8
5 2105,6 2047,3 2000,1 1937,4 1874,8
6 2143,8 2081,0 2029,4 1959,8 1891,3
7 2181,9 2112,3 2059,7 1982,3 1908,3
8 2221,2 2146,1 2088,7 2006,9 1924,0
9 2260,3 2178,6 2118,1 2029,4 1941,8

10 2299,5 2212,2 2148,1 2053,0 1958,8
11 2341,2 2244,6 2177,4 2076,6 1975,6
12 2384,8 2279,3 2207,6 2099,0 1993,6
13 2428,6 2315,4 2236,7 2123,6 2009,2
14 2473,2 2350,1 2267,0 2146,1 2026,1
15 2518,2 2387,1 2298,5 2169,6 2042,8
16 2564,4 2425,2 2330,9 2193,0 2059,7
17 2614,8 2464,3 2363,4 2216,6 2076,6
18 2664,1 2501,4 2398,2 2239,1 2093,2
19 2714,4 2540,7 2431,8 2263,8 2110,2
20 2763,6 2583,0 2466,6 2287,2 2128,1
21 2788,2 2603,9 2483,5 2299,5 2135,9

in den Dienstklassen Euro

III bis V 199,3
VI bis IX 253,8

in der Entlohnungsgruppe Entlohnungsstufe Euro

p 1 bis p 5, e, d, c, b
199,3

a 1 bis 7 (2. Jahr 6. Monat)

a ab 7 (2. Jahr 7. Monat) 253,8
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Gehaltstabellen – Verwaltungsbedienstete
1. Jänner 2023

Pflegedienstzulage (§ 123 Abs. 2 GehG)

1. für Beamte der Sanitätshilfsdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,2 E,
2. für Beamte der medizinisch-technischen Dienste . . . . . . . . . . . . 180,6 E,
3. für Beamte des Krankenpflegefachdienstes und für Hebammen

a) bis zur Gehaltsstufe 9 der Dienstklasse III . . . . . . . . . . . . . . . 180,6 E,
b) ab der Gehaltsstufe 10 der Dienstklasse III . . . . . . . . . . . . . . 216,7 E.

Pflegedienst-Chargenzulage (§ 124 Abs. 2 GehG)

1. für Stationspfleger und Stationsschwestern . . . . . . . . . . . . . . . . 268,7 E,
2. für Oberpfleger und Oberschwestern sowie für Lehrer und Leh-

rerinnen für Gesundheits-und Krankenpflege . . . . . . . . . . . . . . . 346,5 E,
3. für Pflegevorsteher und Oberinnen sowie Direktoren und Direk-

torinnen einer Schule für Gesundheits-und Krankenpflege . . . . 422,3 E.

Pflegedienst-Chargenzulage (§ 62 VBG, § 111 Abs. 2 GehG)

Pflegedienst-Chargenzulage VB Beamte

für Stationsassistent:innen 282,1 E 268,7 E

für medizinisch-technische Oberassistent:innen 363,8 E 346,5 E

für leitende medizinisch-technische
Oberassistent:innen 443,4 E 422,3 E
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Gehaltstabellen – Richter und Staatsanwälte
1. Jänner 2023

Richter:innen
Gehalt (§ 66 Abs. 1 RStDG)

Dienstzulage (§ 68 RStDG)

§ 68. Eine ruhegenussfähige Dienstzulage gebührt folgenden Richterinnen
und Richtern im nachgenannten Ausmaß:

1. Vorsteherin oder Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem
zumindest eine ganze Richterplanstelle und 0,6 Richterplan-
stellenanteile systemisiert sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184,5 E,

2. Vorsteherin oder Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem
zumindest drei ganze Richterplanstellen systemisiert sind . . 269,8 E,

3. Vorsteherin oder Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem
zumindest zehn ganze Richterplanstellen systemisiert sind . . 415,9 E,

4. Vorsteherin oder Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei dem
zumindest 20 ganze Richterplanstellen systemisiert sind . . . 490,1 E,

5. Vorsteherin oder Vorsteher des Bezirksgerichtes Innere
Stadt Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624,0 E,

6. Vizepräsidentin oder Vizepräsident eines Gerichtshofes
erster Instanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415,9 E,

7. Präsidentin oder Präsident eines Gerichtshofes erster In-
stanz, soweit er nicht unter Z 8 angeführt ist . . . . . . . . . . . . . . 1148,9 E,

8. a) Präsidentin oder Präsident des Landesgerichtes für Zivil-
rechtssachen Wien,

b) Präsidentin oder Präsident des Landesgerichtes für Straf-
sachen Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429,8 E,

9. Vizepräsidention oder Vizepräsident eines Oberlandesge-
richtes, des Bundesverwaltungsgerichtes und des Bundes-
finanzgerichtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051,0 E,

10. für die Leitung der Controllingstelle des Bundesverwaltungs-
gerichtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734,1 E.

In der
Gehaltsstufe

in der Gehaltsgruppe

R 1a R 1b R 1c R 2 R 3

Euro

1 4530,0 4530,0 4530,0 – –
2 4942,6 4942,6 4942,6 – –
3 5564,2 5564,2 5564,2 – –
4 6163,8 6163,8 6349,3 7108,4 –
5 6763,2 6875,0 7161,3 7557,9 9506,3
6 7325,6 7505,0 7879,9 8276,7 10030,6
7 7788,9 7969,5 8448,7 8995,1 10869,6
8 8172,2 8351,5 8869,9 9678,1 12028,0
9 8307,3 8486,7 9011,2 9926,1 12536,7
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Gehaltstabellen – Richter und Staatsanwälte
1. Jänner 2023

Richteramtsanwärter:innen
Gehalt (§ 67 RStDG)

1. für Richteramtsanwärter ohne Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3457,8 E.
2. für Richteramtsanwärter mit Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3850,0 E.

Staatsanwält:innen
Gehalt (§ 190 Abs. 1 RStDG)

Dienstzulage (§ 192 RStDG)

1. Leiter einer staatsanwaltschaftlichen Gruppe (Gruppenleiter) 330,5 E,
2. Erster Stellvertreter des Leiters einer Staatsanwaltschaft . . . . 415,9 E,
3. Leiter einer Staatsanwaltschaft, der nicht unter Z 4 oder 5 an-

geführt ist, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867,8 E,
4. a) Leiter einer Staatsanwaltschaft am Sitz eines Oberlandes-

gerichtes, soweit er nicht unter Z 5 angeführt ist,
b) Leiter der Staatsanwaltschaft Klagenfurt,
c) Leiter der Staatsanwaltschaft Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . 1148,9 E,

5. Leiter der Staatsanwaltschaft Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429,8 E,
6. Erster Stellvertreter des Leiters einer Oberstaatsanwaltschaft 1051,0 E,
7. Leiter einer Oberstaatsanwaltschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,9 E,
8. Erster Stellvertreter des Leiters der Generalprokuratur . . . . . . 379,9 E.

in der
Gehaltsstufe

in der Gehaltsgruppe

St 1 St 2 St 3

Euro

1 4805,0 – –
2 5217,9 – –
3 5840,7 – –
4 6438,9 7108,4 –
5 7039,6 7557,9 9506,3
6 7601,0 8276,7 10030,6
7 8065,3 8995,1 10869,6
8 8448,7 9678,1 12028,0
9 8583,6 9926,1 12536,7
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Gehaltstabellen – Richter und Staatsanwälte
1. Jänner 2023

Richter:innen und Staatsanwält:innen
der Gehaltsgruppen I bis III
Gehalt (§ 168 und 197 Abs. 2 RStDG)

Dienstalterszulage (§ 169a und 198 RStDG)

in der
Gehaltsstufe

in der Gehaltsgruppe

I II III

Euro

1 3143,1 – –
2 3223,0 – –
3 3541,3 – –
4 3860,5 – –
5 4179,8 – –
6 4503,0 – –
7 4823,6 – –
8 5119,6 5548,3 –
9 5354,5 5628,2 5943,8

10 5658,9 5948,8 6023,7
11 5965,9 6271,8 6426,6
12 6271,8 6592,5 7151,5
13 6577,6 6915,6 7956,1
14 6888,4 7317,3 8277,9
15 7209,3 7960,9 8599,5
16 7532,0 8523,6 8920,2
17 7772,9 8765,5 9163,5

Euro

kleine Daz 124,9
große Daz 501,4
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Gehaltstabellen – Richter und Staatsanwälte
1. Jänner 2023

Leistungsstrukturzulage für bestimmte Richter:innen
der Gehaltsgruppen I und II (§ 170 und 200 Abs. 1 RStDG)

(1) Eine Leistungsstrukturzulage gebührt in folgendem Ausmaß:
1. den Richterinnen und Richtern der Gehaltsgruppe I

a) ab einem Besoldungsdienstalter von 19 Jahren und sechs
Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,6 E,

b) ab einem Besoldungsdienstalter von 21 Jahren und sechs
Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,0 E,

c) ab einem Besoldungsdienstalter von 23 Jahren und sechs
Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,9 E,

d) ab einem Besoldungsdienstalter von 25 Jahren und sechs
Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,7 E,

e) ab einem Besoldungsdienstalter von 27 Jahren und sechs
Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,3 E,

f) ab einem Besoldungsdienstalter von 29 Jahren und sechs
Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,7 E,

g) ab einem Besoldungsdienstalter von 31 Jahren und sechs
Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 E,

2. den Richterinnen und Richtern der Gehaltsgruppe II
a) ab einem Besoldungsdienstalter von 25 Jahren und sechs

Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,2 E,
b) ab einem Besoldungsdienstalter von 27 Jahren und sechs

Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,1 E,
c) ab einem Besoldungsdienstalter von 29 Jahren und sechs

Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,5 E,
d) ab einem Besoldungsdienstalter von 31 Jahren und sechs

Monaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,3 E.
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Gehaltstabellen – Universitätspersonal
1. Jänner 2023

Universitätsprofessor:innen
Gehalt (§ 48 Abs. 1 GehG)

Dienstalterszulage (§ 50 Abs. 4 GehG)

Die Dienstalterszulage des Universitätsprofessors beträgt 910,0 E.

in der
Gehaltsstufe

für

Universitäts-
professor:innen

Außerordentliche
Universitäts-

professor:innen

Ordentliche
Universitäts-

professor:innen

Euro

1 4555,7 4056,9 5278,0
2 4778,1 4182,4 5528,6
3 5027,5 4306,6 5779,2
4 5278,0 4430,7 6029,8
5 5528,6 4555,7 6362,8
6 5779,2 4778,1 6698,1
7 6029,8 5027,5 7134,2
8 6362,8 5278,0 7571,4
9 6698,1 5528,6 8007,5

10 7134,2 5779,2 8444,8
11 7571,4 6029,8 –
12 8007,5 6362,8 –
13 8444,8 6698,1 –
14 – 7134,2 –
15 – 7571,4 –
16 – – –
17 – – –
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Gehaltstabellen – Universitätspersonal
1. Jänner 2023

Universitätsdozent:innen
Gehalt (§ 48a Abs. 1 GehG)

Dienstalterszulage (§ 50 Abs. 3 GehG)

Universitätsassistent:innen
Abgeltung der Lehrtätigkeit (§ 52 Abs. 1 GehG)

Dem Universitätsassistenten, der auf Grund einer Beauftragung gemäß
§ 180b Abs. 3, 5 und 7 BDG 1979 Lehrveranstaltungen im Ausmaß von min-
destens zwei Semesterstunden abhält, gebührt für die Dauer dieses Semesters
eine ruhegenußfähige Dienstzulage (Lehrzulage) von monatlich 490,1 E. Für
den Anspruch auf diese Dienstzulage gelten sechs Monate als ein Semester.
Die Ansprüche nach § 49 Abs. 2 werden hiedurch nicht berührt.

in den Dienstklassen Euro

1 3069,5
2 3161,7
3 3406,0
4 3986,8
5 4214,4
6 4441,6
7 4670,0
8 4897,4
9 5125,6

10 5352,9
11 5581,6
12 5808,7
13 6048,3
14 6332,0
15 6647,6
16 6964,5
17 7201,8

Euro

kleine Daz 120,2
große Daz 477,9
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Gehaltstabellen – Universitätspersonal
1. Jänner 2023

Universitätsassistent:innen
Gehalt (§ 49 Abs. 1 GehG)

Dienstalterszulage (§ 56 GehG)

in den Dienstklassen Euro

1 2918,3
2 3022,8
3 3180,1
4 3404,8
5 3630,7
6 3857,9
7 4084,0
8 4311,2
9 4539,7

10 4768,3
11 4995,5
12 5222,8
13 5451,3
14 5678,6
15 5930,4
16 6166,2
17 –

Euro

kleine Daz 120,2
große Daz 479,1
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Gehaltstabellen – Universitätspersonal
1. Jänner 2023

Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder
zahnärztlicher Aufgaben (§ 53b Abs. 1 GehG)

Den an der Universität in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung stehen-
den Universitätsassistenten und Universitätsdozenten gebührt für ihre Mitwir-
kung gemäß § 155 Abs. 5 BDG 1979 eine monatliche Vergütung. Die Vergütung
beträgt 477,9 E. Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der Wirksamkeit
einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 KA-AZG, die die nach diesen Be-
stimmungen zulässigen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf 652,4 E.

Vertragsdozent:innen
Monatsentgelt (§ 56 VBG)

in der Entlohnungsstufe Euro

1 3220,6
2 3452,6
3 4003,0
4 4227,7
5 4453,7
6 4683,5
7 4905,8
8 5125,6
9 5354,5

10 5581,6
11 5807,5
12 6040,8
13 6322,2
14 6699,3
15 7130,4
16 7454,7
17 7561,7
18 7885,9
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Gehaltstabellen – Universitätspersonal
1. Jänner 2023

Assistent:innen (§ 49q Abs. 1 VBG)
(1) Das jährliche Bruttoentgelt bei Vollbeschäftigung beträgt
1. für Assistenten, die nicht von Z 2 oder 3 erfasst sind,

a) 58961,9 E,
b) 70486,5 E, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n

Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält;
2. für Assistenten in ärztlicher Verwendung im nichtklinischen Bereich

a) 64724,3 E,
b) 76247,7 E, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n

Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält;
3. für Assistenten in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung im Klinischen

Bereich einer Medizinischen Universität
a) 70486,5 E,
b) 82010,0 E, wenn der Assistent Lehrveranstaltungen gemäß § 49n

Abs. 3 im Ausmaß von durchschnittlich vier Semesterstunden abhält.
(1a) Für die Dauer der Wirksamkeit einer Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4

und § 4 KA-AZG, die die nach diesen Bestimmungen zulässigen Arbeitszeit-
grenzen voll ausschöpft, tritt an die Stelle

1. des Betrages im Abs. 1 Z 3 lit. a der Betrag 72544,1 E,
2. des Betrages im Abs. 1 Z 3 lit. b der Betrag 84066,6 E.

Staff Scientists
Entgelt (§ 49v Abs. 1 VBG)

in der Entlohnungsstufe Euro

1 3064,6
2 3466,3
3 3580,3
4 3877,8
5 4176,3
6 4476,2
7 4741,3
8 5006,6
9 5178,6

10 5351,7
11 5465,9
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Gehaltstabellen – Universitätspersonal
1. Jänner 2023

Vertragsassistent:innen
Gehalt (§ 54 VBG)

Auf das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsassistentin oder des
vollbeschäftigten Vertragsassistenten sind die Bestimmungen über das Monats-
entgelt der Vertragslehrpersonen der Entlohnungsgruppe l 1 anzuwenden.

Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder
zahnärztlicher Aufgaben (§ 54e Abs. 1 VBG)

Den an der Universität in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung stehen-
den Vertragsassistenten gebührt für ihre Mitwirkung gemäß § 155 Abs. 5 BDG
1979 eine monatliche Vergütung. Die Vergütung beträgt 477,9 E. Diese Ver-
gütung erhöht sich für die Dauer der Wirksamkeit einer Vereinbarung gemäß§ 3
Abs. 4 und § 4 KA-AZG, die die nach diesen Bestimmungen zulässigen Arbeits-
zeitgrenzen voll ausschöpft, auf 652,4 E.
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Gehaltstabellen – Lehrpersonen
1. Jänner 2023

Pragmatische Lehrpersonen
Gehalt (§ 55 Abs. 1 GehG)

Dienstalterszulage (§ 56 GehG)

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PH

Euro

1 2040,6 2232,4 2451,0 2603,9 2918,3 3033,8
2 2068,6 2265,9 2512,6 2677,5 3022,8 3096,5
3 2095,6 2300,8 2578,0 2751,3 3180,1 3343,4
4 2123,6 2336,6 2664,1 2842,3 3404,8 3591,6
5 2157,1 2419,7 2802,8 2998,2 3630,7 3839,5
6 2212,2 2519,3 2946,6 3175,1 3857,9 4089,0
7 2279,3 2625,8 3094,0 3359,3 4084,0 4339,7
8 2350,1 2737,6 3257,5 3564,3 4311,2 4590,1
9 2425,2 2846,9 3421,9 3768,5 4539,7 4840,7

10 2502,6 2958,8 3584,1 3973,6 4768,3 5090,3
11 2584,1 3100,2 3747,6 4178,6 4995,5 5342,0
12 2668,9 3251,3 3910,9 4385,1 5222,8 5591,3
13 2753,6 3402,3 4075,6 4592,7 5451,3 5841,8
14 2856,8 3553,4 4235,1 4792,9 5678,6 6113,3
15 2973,6 3693,5 4382,6 4979,7 5930,4 6445,1
16 3091,5 3831,0 4496,9 5123,4 6166,2 6779,1
17 3150,6 3866,6 – – – 7029,8

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PH

Euro

kleine Daz 89,1 159,7 56,8 73,1 120,2 126,1
große Daz 178,3 211,6 230,1 290,9 479,1 505,0
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Gehaltstabellen – Lehrpersonen
1. Jänner 2023

Leiter:innenzulage (§ 57 Abs. 2 GehG)

a) für Leiterinnen und Leiter der Verwendungsgruppe L PH

b) für Leiterinnen und Leiter der Verwendungsgruppe L 1

c) für Leiterinnen und Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 2

in der
Dienstzulagengruppe

in der Dienstzulagenstufe

1 2 3

Euro

I 1082,0 1156,2 1228,1
II 973,1 1041,2 1105,6
III 865,3 924,7 981,7
IV 756,3 809,6 860,2
V 649,8 693,3 736,4

in der
Dienstzulagengruppe

in der Dienstzulagenstufe

1 2 3

Euro

I 965,6 1031,1 1094,1
II 867,8 929,7 985,3
III 771,3 825,7 876,4
IV 674,6 721,7 767,6
V 579,4 619,0 657,3

in der
Dienstzulagengruppe

in den Gehaltsstufen

1 2 3

Euro

I 441,8 477,9 513,6
II 362,7 391,3 420,8
III 290,9 313,1 335,5
IV 243,9 261,1 279,7
V 203,0 217,9 232,7
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Gehaltstabellen – Lehrpersonen
1. Jänner 2023

d) in den Verwendungsgruppen L 2a 1 und L 2b 1

e) in der Verwendungsgruppe L 3

Ab Erreichen des angeführten Besoldungsdienstalters gebührt
1. die Dienstzulagenstufe 2 in den Verwendungsgruppen

a) L PH, L 1 sowie L 2a nach 13 Jahren und sechs Monaten,
b) L 2b 1 nach 14 Jahren und sechs Monaten, sowie
c) L 3 nach 19 Jahren;

2. die Dienstzulagenstufe 3 in den Verwendungsgruppen
a) L PH, L 1 und L 2a nach 21 Jahren und sechs Monaten,
b) L 2b 1 nach 22 Jahren und sechs Monaten, sowie
c) L 3 nach 29 Jahren.

Es gebührt die jeweils höchste Dienstzulagenstufe, zumindest aber die
Dienstzulagenstufe 1.

in der
Dienstzulagengruppe

in den Gehaltsstufen

1 2 3

Euro

I 344,2 375,0 404,8
II 289,7 314,4 335,5
III 242,7 261,1 279,7
IV 201,7 218,9 232,7
V 146,1 157,3 167,2

in der
Dienstzulagengruppe

in den Gehaltsstufen

1 2 3

Euro

I 272,5 278,6 295,7
II 201,7 209,2 224,1
III 189,3 194,5 205,6
IV 136,1 139,9 148,6
V 95,2 97,9 102,8
VI 66,9 69,2 75,7
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Gehaltstabellen – Lehrpersonen
1. Jänner 2023

Erzieherzulage (§ 60a Abs. 2 GehG)

Vertragslehrpersonen der
Entlohnungsschemata I L und II L

Monatsentgelt der Vertragslehrer:innen des Entlohnungsschemas I L
(§ 90e Abs. 1 VGB)

in der
Verwendungs-

gruppe

in der Zulagenstufe

1 2 3 4 5

Euro

L 1 568,2 624,0 719,3 813,3 907,3
L 2a 507,6 548,4 621,4 709,2 798,5
L 2b 412,3 471,7 535,8 554,6 588,2
L 3 362,7 379,9 414,8 451,8 490,1

in der Ent-
lohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

I ph I 1 I 2a 2 I 2a 1 I 2b 1 I 3

Euro

1 3160,4 2978,3 2709,6 2539,5 2300,8 2089,9
2 3224,1 3071,9 2787,0 2608,8 2337,6 2120,2
3 3482,2 3199,6 2861,8 2680,0 2376,0 2149,3
4 3740,1 3418,2 2957,7 2768,5 2416,2 2178,6
5 3999,5 3646,7 3119,9 2913,3 2503,6 2217,8
6 4258,5 3872,8 3304,1 3061,9 2616,2 2277,2
7 4519,9 4095,1 3497,1 3216,8 2733,0 2351,2
8 4781,9 4325,0 3709,4 3385,1 2846,9 2429,6
9 5042,2 4554,5 3923,2 3555,7 2962,4 2511,4

10 5305,1 4768,3 4139,4 3729,2 3079,4 2596,6
11 5569,0 4995,5 4355,6 3899,8 3225,3 2686,0
12 5832,0 5222,8 4571,8 4073,0 3383,9 2774,6
13 6093,6 5451,3 4787,9 4246,1 3542,5 2865,5
14 6382,4 5677,2 4998,0 4414,6 3699,5 2972,4
15 6744,9 5915,5 5193,5 4568,1 3845,8 3095,3
16 7093,7 6131,9 5399,6 4730,4 3989,6 3217,9
17 7441,2 6238,8 5608,4 4897,4 4144,3 3338,5
18 7701,6 6562,7 5758,2 5015,4 4291,7 3461,3
19 – – – – 4326,1 3522,8
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Gehaltstabellen – Lehrpersonen
1. Jänner 2023

Jahresentlohnung des Entlohnungsschemas II L (§ 90o VGB)

Vertragslehrpersonen im Pädagogischen Dienst,
Entlohnungsgruppe pd
Monatsentgelt (§ 46 Abs. 1 VBG)

Dienstzulage für Schulcluster-Leitung und Schulleitung
(§ 46b Abs. 3 VBG)

in der Entlohnungsgruppe Euro

für jede Jahreswerteinheit I 1 1889,14

für jede Jahreswochenstunde

I ph 2871,6
I 2a 2 1459,2
I 2a 1 1366,8
I 2b 1 1213,2
I 3 1122,0

in der Entlohnungsstufe Euro Verweildauer in Jahren

1 3116,1 3,5
2 3546,0 5
3 3977,1 5
4 4408,2 6
5 4839,5 6
6 5270,7 6
7 5537,1 –

Funktionsdauer

bei Zuordnung der Schule/Leitungsfunktion zur Kategorie

A B C D

Euro

bis zu 5 Jahre 771,3 1350,7 1606,8 1864,3
mehr als 5 Jahre 900,0 1606,8 1864,3 2121,8
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Gehaltstabellen – Lehrpersonen
1. Jänner 2023

Pragmatische Landeslehrpersonen
(§ 106 Abs. 2 LDG)

Landesvertragslehrpersonen
im Pädagogischen Dienst

Entgelt (§ 18 Abs. 1 LVG)

Leiter:innenzulage (§ 20 Abs. 2 LVG)

in der
Dienstzulagengruppe

in der Dienstzulagenstufe

1 2 3

Euro

I 708,1 756,3 803,3
II 659,6 705,4 749,0
III 543,4 580,6 616,6
IV 483,9 517,4 549,6
V 325,5 346,5 368,9
VI 271,0 289,7 307,0

in der Entlohnungsstufe Euro

1 3116,1
2 3546,0
3 3977,1
4 4408,2
5 4839,5
6 5270,7
7 5537,1

Funktionsdauer

bei Zuordnung der Schule/Leitungsfunktion zur Kategorie

A B C D

Euro

bis zu 5 Jahre 771,3 1350,7 1606,8 1864,3
mehr als 5 Jahre 900,0 1606,8 1864,3 2121,8
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Gehaltstabellen – Schulaufsichtsbedienstete
1. Jänner 2023

Land- und forstwirtschaftliche Landesvertrags-
lehrpersonen im Pädagogischen Dienst

Entgelt (§ 19 Abs. 1 LLVG)

Leiter:innenzulage (§ 21 Abs. 2 LLVG)

Beamt:innen des Schulqualitätsmanagements
Gehalt (§ 65 Abs. 1 GehG)

in der Entlohnungsstufe Euro

1 3116,1
2 3546,0
3 3977,1
4 4408,2
5 4839,5
6 5270,7
7 5537,1

Funktionsdauer

bei Zuordnung der Schule/Leitungsfunktion zur Kategorie

A B C D

Euro

bis zu 5 Jahre 771,3 1350,7 1606,8 1864,3
mehr als 5 Jahre 900,0 1606,8 1864,3 2121,8

in der Fixgehaltsstufe Euro

1 6233,9
2 7017,5
3 7682,0
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Gehaltstabellen – Schulaufsichtsbedienstete
1. Jänner 2023

Schulinspektion (§ 164 Abs. 1 GehG)

Fachinspektion (§ 164 Abs. 1 GehG)

Leitung einer Bildungsregion
Dienstzulage (§ 66 GehG bzw. § 48 VBG)

Gehaltsstufe

Verwendungsgruppe

SI 1 SI 2

Euro

1 7430,2 6233,9
2 8120,5 7017,5
3 8996,3 7682,0

Gehaltsstufe

Verwendungsgruppe

FI 1 FI 2

Euro

1 5961,2 5020,0
2 6523,6 5634,3
3 7223,6 6169,8

Funktionsdauer Euro

bis zu 5 Jahre 1147,3
mehr als 5 Jahre 1364,0
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Gehaltstabellen – Exekutivdienst und Wachdienst
1. Jänner 2023

Exekutivdienst Gehalt
(§ 72 Abs. 1 GehG)

Dienstalterszulage (§ 73 Abs. 2 GehG)

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

E 1 E 2a E 2b E 2c

Euro

1 – – 2194,2 2103,4
2 – – 2194,2 2103,4
3 – 2332,2 2194,2 2103,4
4 2681,2 2379,1 2253,5 2103,4
5 2789,4 2461,0 2291,8 2103,4
6 2897,6 2540,7 2332,2 2133,6
7 3005,5 2587,9 2370,2 2165,0
8 3111,2 2633,4 2410,6 2180,8
9 3280,8 2681,2 2452,1 –

10 3510,3 2729,2 2521,7 –
11 3683,7 2783,1 2625,8 –
12 3826,1 2897,6 2729,2 –
13 3996,7 3026,3 2800,3 –
14 4140,6 3118,5 2877,5 –
15 4257,2 3214,2 2985,8 –
16 4376,4 3312,6 3094,0 –
17 4495,6 3409,6 3200,9 –
18 4693,4 3489,6 3285,6 –
19 4829,6 3551,2 3346,0 –

in der Verwendungsgruppe

E 1 E 2a E 2b

Euro

kleine Daz 208,0 76,7 76,7
große Daz 415,9 122,7 121,3
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Gehaltstabellen – Exekutivdienst und Wachdienst
1. Jänner 2023

Funktionszulage (§ 74 Abs. 1 GehG)

Ab Erreichen des angeführten Besoldungsdienstalters gebührt
1. die Funktionsstufe 2 nach 17 Jahren,
2. die Funktionsstufe 3 nach 29 Jahren, sowie
3. die Funktionsstufe 4 nach 39 Jahren.
Es gebührt die jeweils höchste Funktionsstufe, zumindest aber die Funktions-

stufe 1.

Fixbezug (§ 74a Abs. 1 GehG)

Dem Beamten des Exekutivdienstes der Funktionsgruppe 12 der Verwen-
dungsgruppe E 1 gebührt anstelle des Gehaltes nach § 72, einer allfälligen
Dienstalterszulage nach § 73 und einer Funktionszulage ein Fixgehalt. Dieses be-
trägt für die ersten fünf Jahre 10336,5 E und ab dem sechsten Jahr 10950,7 E.

in der Ver-
wendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Funktionsstufe

1 2 3 4

Euro

E 1

1 80,5 94,1 107,6 121,3
2 94,1 121,3 147,2 201,7
3 229,0 323,1 469,2 938,4
4 295,7 402,3 643,7 1273,9
5 323,1 429,7 696,9 1367,9
6 402,3 537,2 938,4 1582,0
7 469,2 604,0 1005,3 1742,9
8 945,8 1261,3 1891,5 2647,9
9 1008,8 1387,8 2080,9 3151,8

10 1198,2 1512,8 2269,0 3908,2
11 1512,8 1765,2 2521,6 4285,6

E 2a

1 80,5 94,1 107,6 121,3
2 94,1 121,3 147,2 174,6
3 134,9 201,7 268,7 469,2
4 201,7 268,7 335,5 537,2
5 268,7 335,5 537,2 818,3
6 335,5 402,3 671,0 871,7
7 402,3 537,2 804,6 1073,2
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Gehaltstabellen – Exekutivdienst und Wachdienst
1. Jänner 2023

Wachdienstzulage (§ 81 Abs. 2 GehG)

Vergütung für Beamt:innen des Exekutivdienstes (§ 83 Abs. 1 GehG)

Dem Beamten des Exekutivdienstes gebührt für wachespezifische Belastun-
gen eine monatliche Vergütung. Diese Vergütung beträgt 133,6 E.

Pauschalierte Gefahrenzulage für die Bundespolizei

in der Verwendungsgruppe Euro

E 2c 95,2
E 2b 111,4
E 2a 111,4
E 1 127,7

66% Außendienst der Dienstleistung 364,00
50% Außendienst der Dienstleistung 275,57
40% Außendienst der Dienstleistung 220,33

Gefahrenzulage für außerhalb des Dienstplanes im exekutiven
Außendienst erbrachte Dienstleistungen pro Stunde: 3,018

Pauschalierte Gefahrenzulagen für Beamte der Justizwache
60% Außendienst der Dienstleistung 335,33

Abgeltung für Nachtzeitgutschrift pro Nachtdienst § 82b (4) 22,27
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Gehaltstabellen – Exekutivdienst und Wachdienst
1. Jänner 2023

Wachebeamt:innen
Gehalt (§ 138 GehG)

in der Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

W 2 W 1

Euro

1 1902,7 2111,2
2 1940,8 2160,7
3 1979,1 2208,7
4 2018,1 2257,0
5 2057,4 2307,5
6 2095,6 2360,1
7 2133,6 2476,7
8 2171,8 2584,1
9 2211,0 2686,0

10 2250,3 2788,2
11 2289,6 2890,2
12 2364,5 2990,7
13 2465,5 3091,5
14 2558,4 3192,3
15 2660,2 3292,9
16 2762,2 3393,8
17 2864,3 3494,5
18 2966,2 3595,0
19 3068,3 3694,6
20 3092,6 3720,6
21 3167,6 3832,1
22 – 3870,4



Band2.Buch : 44-Gehaltstabellen.pod    1140
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

1140

Gehaltstabellen – Exekutivdienst und Wachdienst
1. Jänner 2023

Dienstzulagen (§ 140 Abs. 1 GehG)

Dem Wachebeamten gebührt eine ruhegenussfähige Dienstzulage. Sie be-
trägt während der Dauer des provisorischen Dienstverhältnisses 42,8 E und im
definitiven Dienstverhältnis

in der
Gehaltsstufe

in der Dienstklasse

IV V VI VII VIII

Euro

1 – – 3520,1 4247,4 5676,1
2 – 3016,4 3619,7 4380,1 5967,2
3 2420,7 3117,2 3720,6 4511,6 6258,3
4 2511,4 3216,8 3851,9 4802,7 6698,1
5 2610,0 3317,6 3983,4 5093,9 7137,9
6 2710,7 3418,2 4114,8 5386,2 7577,5
7 2812,7 3520,1 4247,4 5676,1 8017,4
8 2914,6 3619,7 4380,1 5967,2 8457,1
9 3016,4 3720,6 4511,6 6258,3 –

Daz 152,7 151,4 197,3 436,7 659,6

in der Verwendungsgruppe W 2

in der

in der Dienstzulagenstufe nach einer Dienst-
zeit von 30 Jahren1 2

Euro

Grundstufe 80,5 143,7 170,7
Dienststufe 1a) 170,7 243,9
Dienststufe 1b) 215,4 308,3
Dienststufe 2 308,3 381,2
Dienststufe 3 454,3 543,4

Verwendungsgruppe W 1

in den Dienstklassen bei Führung eines Amtstitels, der einem der nach-
stehend angeführten Amtstitel vergleichbar ist

Dienstzulage

Euro

III
und
IV

Leutnant 181,9
Oberleutnant 214,1
Hauptmann 278,6

ab der Dienstklasse V 304,5
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Gehaltstabellen – Exekutivdienst und Wachdienst
1. Jänner 2023

Besondere Dienstzulage (§ 141 GehG)

Den Wachebeamten gebührt eine ruhegenußfähige besondere Dienstzulage.
Sie beträgt in der Verwendungsgruppe W 2 137,5 E und in der Verwendungs-
gruppe W 1 162,1 E.

Dienstzulage (§ 142 GehG)

W 1 und W 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,7 E

Wachdienstzulage (§ 143 Abs. 1 GehG)

Vergütung (§ 145 GehG)

W 1 und W 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,6 E

Gefahrenzulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,018 E

Sonn- u. Feiertagszulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,527 E

Erschwerniszulage pro NStd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,09 E

WNZ/Std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 E

in der Verwendungsgruppe Euro

W 3 95,2
W 2 111,4
W 1 127,7
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Gehaltstabellen – Militärpersonen und Berufsoffiziere
1. Jänner 2023

Berufsmilitärpersonen Gehalt
(§ 85 Abs. 1 GehG)

Dienstalterszulage (§ 86 Abs. 2 GehG)

in der Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

M BO 1 M BO 2 M BUO

Euro

1 2918,3 2523,7 2241,3
2 3022,8 2536,2 2259,2
3 3180,1 2587,9 2277,2
4 3404,8 2658,1 2294,9
5 3630,7 2777,0 2332,2
6 3857,9 2897,6 2369,2
7 4084,0 3035,0 2416,2
8 4311,2 3224,1 2473,2
9 4539,7 3386,3 2530,6

10 4768,3 3482,2 2592,8
11 4995,5 3620,9 2655,5
12 5222,8 3774,6 2724,3
13 5451,3 3877,8 2799,2
14 5678,6 3990,7 2881,5
15 5930,4 4109,8 2973,6
16 6166,2 4272,0 3068,3
17 – 4487,1 3162,7
18 – – 3258,6
19 – – 3355,6

in der Verwendungsgruppe

M BO 1 M BO 2 M BUO

Euro

kleine Daz 120,2 109,0 121,3
große Daz 479,1 434,5 193,1
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Gehaltstabellen – Militärpersonen und Berufsoffiziere
1. Jänner 2023

Fixgehalt (§ 87 Abs. 2 GehG)

Das Fixgehalt beträgt für Berufsmilitärpersonen
1. in der Funktionsgruppe 7

a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10336,5 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10950,7 E,

2. in der Funktionsgruppe 8
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11065,0 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11680,5 E,

3. in der Funktionsgruppe 9
a) für die ersten fünf Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11680,5 E,
b) ab dem sechsten Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12535,5 E.

Militärpersonen auf Zeit
Gehalt (§ 89 Abs. 1 GehG)

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

M ZO 1 M ZO 2 M ZO 3 M ZUO M ZCh

Euro

1 2918,3 2523,7 2476,7 2241,3 2103,4
2 3022,8 2536,2 2512,6 2259,2 2103,4
3 3180,1 2587,9 2523,7 2277,2 2103,4
4 3404,8 2658,1 2560,8 2294,9 2103,4
5 3630,7 2777,0 2613,7 2332,2 2103,4
6 3857,9 2897,6 2718,2 2369,2 2106,7
7 4084,0 3035,0 2837,2 2416,2 2124,8
8 4311,2 3224,1 2957,7 2473,2 2145,1
9 4539,7 3386,3 3128,2 2530,6 2162,9

10 4768,3 3482,2 3317,6 2592,8 2180,9
11 4995,5 3620,9 3430,5 2655,5 2199,9
12 5222,8 3774,6 3546,0 2724,3 2210,0
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Gemeinsame Bestimmungen zu Berufsmilitär-
personen und Militärpersonen auf Zeit

Funktionszulage (§ 91 Abs. 1 GehG)

Ab Erreichen des angeführten Besoldungsdienstalters gebührt
1. die Funktionsstufe 2 in den Verwendungsgruppen

a) M BO 1 und M ZO 1 nach elf Jahren und sechs Monaten,
b) M BO 2 und M ZO 2 nach 13 Jahren und sechs Monaten,
c) M ZO 3 nach 16 Jahren und sechs Monaten sowie
d) nach 17 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen;

2. die Funktionsstufe 3 in den Verwendungsgruppen
a) M BO 1 und M ZO 1 nach 23 Jahren und sechs Monaten
b) M BO 2 und M ZO 2 nach 25 Jahren und sechs Monaten,
c) M ZO 3 nach 28 Jahren und sechs Monaten sowie
d) nach 29 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen;

in der Ver-
wendungs-

gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Funktionsstufe

1 2 3 4

Euro

M BO 1
und

M ZO 1

1 68,0 201,7 376,4 429,7
2 335,5 537,2 1207,0 2010,4
3 362,7 663,6 1453,3 2405,4
4 386,2 845,5 1582,0 2536,5
5 887,5 1558,6 2782,7 3791,6
6 1069,4 1802,3 3050,1 4033,2

M BO 2
M ZO 2

und
M ZO 3

1 80,5 94,1 107,6 121,3
2 94,1 121,3 147,2 201,7
3 229,0 323,1 469,2 938,4
4 295,7 402,3 643,7 1273,9
5 323,1 429,7 696,9 1367,9
6 402,3 537,2 938,4 1582,0
7 469,2 604,0 1005,3 1742,9
8 945,8 1261,3 1891,5 2647,9
9 1008,8 1387,8 2080,9 3151,8

M BUO
und

M ZUO

1 80,5 94,1 107,6 121,3
2 94,1 121,3 147,2 174,6
3 134,9 201,7 268,7 469,2
4 201,7 268,7 335,5 537,2
5 268,7 335,5 537,2 818,3
6 335,5 402,3 671,0 871,7
7 402,3 537,2 804,6 1073,2
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3. die Funktionsstufe 4 in den Verwendungsgruppen
a) M BO 1 und M ZO 1 nach 35 Jahren und sechs Monaten,
b) M BO 2 und M ZO 2 nach 37 Jahren und sechs Monaten,
c) M ZO 3 nach 40 Jahren und sechs Monaten sowie
d) nach 41 Jahren in den übrigen Verwendungsgruppen.

Es gebührt die jeweils höchste Funktionsstufe, zumindest aber die Funktions-
stufe 1.

Truppendienstzulage (§ 98 Abs. 2 GehG)

Die Truppendienstzulage beträgt
1. 127,7 E in den Verwendungsgruppen M BO 1, M BO 2, M ZO 1, M ZO 2

und M ZO 3,
2. 65,6 E in den Verwendungsgruppen M BUO, M ZUO und M ZCh.

Berufsoffizier:innen
Gehalt (§ 149 Abs. 1 GehG)

in der Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

H 2 H 1

Euro

1 2111,2 2634,6
2 2160,7 2736,5
3 2208,7 2838,4
4 2257,0 2940,4
5 2307,5 3041,2
6 2360,1 3143,1
7 2476,7 3242,7
8 2584,1 3342,2
9 2686,0 3444,1

10 2788,2 3544,7
11 2890,2 3645,6
12 2990,7 3752,5
13 3091,5 3885,0
14 3192,3 4016,4
15 3292,9 4148,0
16 3393,8 4280,6
17 3494,5 4413,2
18 3595,0 4511,6
19 3694,6 4562,0
20 3720,6 4710,4
21 3832,1 –
22 3870,4 –
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Dienstzulage (§ 150 GehG)

Heeresdienstzulage (§ 151 Abs. 1 GehG)

1. in den Gehaltsstufen 1 bis 4 der Dienstklasse III der Verwen-
dungsgruppe H 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,6 E,

2. in den Gehaltsstufen 5 bis 7 der Dienstklasse III der Verwen-
dungsgruppe H 2, in der Dienstklasse III der Verwendungs-
gruppe H 1 und in der Dienstklasse IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,2 E,

3. in der Dienstklasse V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,9 E.

Truppendienstzulage (§ 152 Abs. 1 GehG)

H 1 und H 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,7 E

Beamt:innen in UO-Funktion (§ 131 GehG)

Heeresdienstzulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288,5 E

Truppendienstzulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,6 E

in der
Gehalts-

stufe

in der Dienstklasse

IV V VI VII VIII IX

Euro

1 – – 3520,1 4247,4 5676,1 8017,4
2 – 3016,4 3619,7 4380,1 5967,2 8457,1
3 2420,7 3117,2 3720,6 4511,6 6258,3 8896,9
4 2511,4 3216,8 3851,9 4802,7 6698,1 9336,7
5 2610,0 3317,6 3983,4 5093,9 7137,9 9776,5
6 2710,7 3418,2 4114,8 5386,2 7577,5 10215,0
7 2812,7 3520,1 4247,4 5676,1 8017,4 –
8 2914,6 3619,7 4380,1 5967,2 8457,1 –
9 3016,4 3720,6 4511,6 6258,3 – –

Daz 152,7 151,4 197,3 436,7 659,6 657,8

in den Dienstklassen

bei Führung eines Amtstitels oder einer
Verwendungsbezeichnung, der oder

die einer der nachstehend angeführten
Verwendungsbezeichnungen vergleichbar ist

Dienstzulage

Euro

III
und
IV

Fähnrich 107,6
Leutnant 134,9

Oberleutnant 162,1
Hauptmann 189,3

ab der Dienstklasse V 210,3
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Beamt:innen des Krankenpflegedienstes
Gehalt (§ 109 GehG)

Dienstalterszulage (§ 110 GehG)

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6

Euro

1 2856,8 2579,2 2705,8 2362,4 2296,2 2137,0
2 2930,6 2644,4 2773,4 2413,9 2344,4 2167,3
3 3021,5 2726,5 2839,7 2465,5 2393,7 2198,6
4 3171,4 2861,8 2907,3 2517,1 2444,2 2230,0
5 3320,0 2994,5 2973,6 2570,7 2493,6 2261,4
6 3468,6 3128,2 3041,2 2627,3 2544,0 2292,8
7 3617,4 3261,0 3121,0 2695,9 2606,3 2329,8
8 3765,9 3394,8 3205,8 2769,6 2677,5 2371,3
9 3915,8 3527,7 3292,9 2842,3 2748,9 2412,8

10 4065,7 3660,2 3377,7 2915,9 2820,1 2455,6
11 4215,5 3794,1 3462,4 2989,5 2890,2 2496,9
12 4365,4 3926,8 3547,3 3061,9 2961,2 2540,7
13 4516,5 4060,8 3649,2 3149,1 3041,2 2586,7
14 4666,4 4193,4 3756,0 3240,1 3128,2 2632,0
15 4816,3 4328,5 3863,0 3329,7 3217,9 2680,0
16 4965,9 4462,4 3968,7 3421,9 3305,4 2726,5
17 5117,1 4596,3 4076,7 3511,7 3392,6 2773,4
18 5267,0 4730,4 4183,6 3602,6 3481,0 2820,1
19 – – 4290,5 3692,3 3569,4 2867,9
20 – – 4397,1 3784,3 3656,6 2913,3

in der Verwendungsgruppe

K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6

Euro

kleine Daz 170,7 153,6 149,8 126,1 111,4 59,3
große Daz 340,4 305,9 189,3 161,0 178,3 95,2
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Pflegedienst-Chargenzulage (§ 111 Abs. 2 GehG)

Die Pflegedienst-Chargenzulage beträgt monatlich
1. für Stationsschwestern (Stationspfleger) und Stationsassistenten 268,7 E,
2. für Oberschwestern (Oberpfleger), Lehrerinnen (Lehrer) für Ge-

sundheits-und Krankenpflege, Lehrhebammen und Medizi-
nisch-technische Oberassistentinnen (Medizinisch-technische
Oberassistenten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346,5 E,

3. für Oberinnen (Pflegevorsteher), Direktorinnen (Direktoren)
einer Schule für Gesundheits-und Krankenpflege, und Leitende
medizinisch-technische Oberassistentinnen (Leitende medizi-
nisch-technische Oberassistenten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422,3 E.

Vergütung (§ 112 Abs. 1 GehG)

Euro

198,1 225,4

in den Verwendungsgruppen in den Gehaltsstufen ab der Gehaltsstufe

K 1 und K 2 1 bis 4 (2. Jahr 6. Monat) 4 (2. Jahr 7. Monat)
K 3 und K 4 1 bis 6 (6. Monat) 6 (7. Monat)
K 5 und K 6 1 bis 6 (1. Jahr) 6 (2. Jahr)
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Vertragsbedienstete des Krankenpflegedienstes
Monatsentgelt (§ 61 VBG)

Pflegedienst-Chargenzulage (§ 62 VBG)

für Stationsassistent:innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,1 E

medizinisch-technische Oberassistent:innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363,8 E

leitende medizinisch-technische Oberassistent:innen . . . . . . . . . . . 443,4 E

in der Ent-
lohnungs-

stufe

in der Entlohnungsgruppe

k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6

Euro

1 2919,6 2635,7 2766,1 2409,5 2340,0 2175,1
2 2994,5 2703,5 2834,9 2462,2 2390,5 2206,5
3 3089,1 2788,2 2903,6 2514,8 2442,1 2237,9
4 3242,7 2924,4 2972,4 2569,3 2491,2 2271,6
5 3394,8 3061,9 3041,2 2627,3 2542,9 2302,9
6 3547,3 3198,3 3108,5 2686,0 2600,1 2336,6
7 3699,5 3334,7 3191,0 2757,3 2665,4 2374,6
8 3853,2 3471,1 3279,3 2832,4 2737,6 2417,2
9 4005,5 3607,6 3366,8 2907,3 2810,2 2461,0

10 4159,1 3743,8 3453,8 2982,4 2882,7 2503,6
11 4308,9 3880,2 3539,8 3057,1 2955,2 2547,4
12 4445,3 4016,4 3627,2 3130,9 3027,6 2596,6
13 4575,4 4154,2 3731,5 3220,6 3108,5 2644,4
14 4706,8 4288,0 3840,9 3312,6 3199,6 2691,0
15 4837,1 4413,2 3950,1 3404,8 3290,6 2739,1
16 4971,0 4528,6 4060,8 3499,2 3380,0 2788,2
17 5117,1 4645,6 4170,1 3591,6 3469,9 2834,9
18 5267,0 4763,4 4280,6 3683,7 3559,5 2883,9
19 5436,6 4893,6 4378,8 3776,9 3650,4 2931,7
20 5604,9 5025,1 4474,5 3869,1 3740,1 2979,7
21 – – 4606,2 3998,2 3853,2 3038,8
22 – – 4642,9 4032,4 3920,6 3075,6
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ADV-Sonderverträge

Entloh-
nungs-
stufe

Bedienstetengruppen

1–I 1– II 2 3 4 5 6 7

Euro

1 6576,4 5954,8 4503,0 3574,3 3415,8 3162,7 2355,6 2236,7
2 6700,5 6079,0 4762,2 3831,0 3650,4 3379,0 2541,7 2410,6
3 6824,7 6203,1 5021,3 4089,0 3885,0 3595,0 2748,9 2603,9
4 6948,6 6327,2 5280,6 4348,1 4121,0 3810,1 2957,7 2811,4
5 7074,0 6451,2 5539,9 4606,2 4357,9 4026,3 3162,7 3019,2
6 7198,1 6576,4 5670,1 4736,4 4476,2 4135,7 3266,0 3122,2
7 7322,3 6700,5 5711,6 4778,1 4510,3 4168,9 3299,0 3149,1
8 7446,2 6824,7 5753,4 4819,8 4543,5 4202,0 3332,4 3177,5
9 7571,4 6948,6 5795,1 4861,8 4576,7 4236,4 3365,6 3203,4

10 7695,4 7074,0 5835,8 4903,5 4611,1 4269,6 3398,7 3230,4
11 7819,5 7198,1 5877,4 4945,1 4644,1 4302,7 3431,8 3257,5
12 – – 5919,2 4987,1 4677,4 4335,9 3464,9 3284,5
13 – – 5961,2 5028,7 4710,4 4370,2 3498,1 3311,5
14 – – 6002,9 5070,6 4745,0 4403,3 3531,3 3338,5
15 – – 6044,5 5112,1 4778,1 4436,7 3565,5 3365,6
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Beamt:innen der Post- und
Fernmeldehoheitsverwaltung

Gehalt (§ 117a Abs. 2 GehG)

Außerordentliche Vorrückung Dienstalterszulage (§ 117b Abs. 2 GehG)

in der
Gehalts-

stufe

in der Verwendungsgruppe

PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1

Euro

1 2096,6 2096,6 2324,3 2324,3 2324,3 2870,5
2 2116,9 2158,2 2369,2 2369,2 2369,2 3010,6
3 2143,8 2214,4 2422,8 2424,0 2424,0 3157,8
4 2176,2 2224,5 2484,7 2488,0 2526,1 3313,8
5 2214,4 2245,9 2553,5 2563,3 2619,8 3476,2
6 2259,2 2279,3 2638,4 2655,5 2716,7 3648,0
7 2309,6 2324,3 2731,6 2757,3 2823,7 3826,1
8 2368,0 2381,3 2831,0 2869,2 2945,4 4014,2
9 2433,1 2448,7 2940,4 2989,5 3079,4 4209,4

10 2504,8 2528,3 3054,6 3121,0 3224,1 4413,2
11 2586,7 2627,3 3177,5 3263,5 3382,7 4624,5
12 2680,0 2741,4 3307,7 3414,5 3553,4 4844,4
13 2779,6 2867,9 3445,3 3575,4 3737,7 5071,8
14 2887,6 3007,9 3591,6 3746,1 3934,2 5246,0
15 3002,0 3157,8 3746,1 3928,2 4145,5 –
16 3121,0 3320,0 3907,2 4119,8 4370,2 –
17 3183,6 3403,6 3948,9 4168,9 4428,0 –

in der Verwendungsgruppe

PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1

Euro

kleine AVO 62,0 86,5 123,8 148,6 171,9 58,3
große AVO 123,8 170,7 165,8 196,7 230,1 236,4

kleine Daz 94,1 127,7 185,7 222,8 258,7 89,1
große Daz 187,0 256,2 247,6 297,2 344,2 353,0
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Funktionszulage (§ 117c Abs. 1 GehG)

Verwendungszulage (§ 117e Abs. 1 GehG)

auf Arbeits-
plätzen der

Verwendungs-
gruppe

in der
Funktions-

gruppe

in der Zulagenstufe

1 2 3

Euro

PF 1
S 1563,3 2983,3 4774,6
2 1032,3 1376,6 2753,2
3 947,0 1291,1 1720,7

PF 2

1 914,7 1281,3 1556,0
1b 183,2 823,1 1556,0
2 366,3 823,1 1098,0

2b 128,9 366,3 1098,0
3 183,2 366,3 733,0

3b 128,9 366,3 733,0

PF 3 2 128,9 256,2 384,8

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2

Euro

1 0,0 120,2 0,0 0,0 203,0
2 23,4 110,2 0,0 0,0 178,3
3 39,6 109,0 1,1 0,0 196,7
4 27,2 134,9 2,4 21,0 210,3
5 18,6 161,0 5,0 29,7 234,1
6 12,2 183,2 8,7 30,8 262,5
7 8,7 204,1 13,6 34,7 288,5
8 7,4 222,8 19,9 38,3 310,7
9 8,7 238,9 26,0 44,6 331,8

10 13,6 252,7 34,7 51,9 350,3
11 21,0 262,5 44,6 60,5 367,8
12 32,1 269,8 54,6 70,6 381,2
13 44,6 273,6 65,6 81,8 393,6
14 60,5 276,0 77,9 95,2 403,5
15 79,1 277,3 92,9 110,2 409,7
16 100,2 276,0 107,6 126,1 412,3
17 111,4 274,8 111,4 131,3 413,4
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Verwendungszulage nach Überleitung (§ 117e Abs. 1a GehG)

in der
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe

PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2

Euro

1 0,0 126,1 0,0 0,0 198,1
2 45,8 94,1 0,0 0,0 170,7
3 32,1 122,7 1,1 0,0 205,6
4 22,1 148,6 3,6 28,5 211,6
5 15,0 173,2 6,2 29,7 241,5
6 9,9 194,5 9,9 32,1 268,7
7 7,4 214,1 15,0 34,7 294,6
8 7,4 231,5 21,0 39,6 316,9
9 11,1 246,4 28,5 47,0 336,8

10 17,3 257,5 37,1 54,6 355,2
11 26,0 265,9 45,8 62,0 371,4
12 37,1 272,5 56,8 73,1 384,8
13 51,9 276,0 69,2 85,3 396,2
14 69,2 277,3 81,8 99,1 404,8
15 89,1 277,3 95,2 114,0 410,9
16 111,4 274,8 111,4 131,3 413,4
17 111,4 274,8 111,4 131,3 413,4
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Sozialversicherung 2023

Dienstnehmerbeiträge

1) Höchstbeitragsgrundlage monatlich E 5850,00.
2) ab 1. 1. 1999 eingetretene VB 4,1%.
3) Gebunden an das Geburtsjahr.
4) Einkommensstaffelung (Sonderbestimmungen für Lehrlinge wären zu beachten): bis E 1885,00

0%, über E 1885,00 bis E 2056,00 1%, über E 2056,00 bis E 2.228,00 2%, über E 2228,00 3%.

Dienstgeberbeiträge

1) Höchstbeitragsgrundlage monatlich E 5850,00.
2) Leistungen aus dem FLAG (Familienbeihilfe, Schulfahrtbeihilfe, Schulbücher, Geburtenbeihilfe, . . .)

werden vom Dienstgeber (Bund, Land, Gemeinde) getragen.
3) ab 1. 1. 1999 eingetretene VB 3,535%

Dienstnehmerbeiträge

Pension/Ruhestand

1) Höchstbeitragsgrundlage monatlich E 5850,00.

Beamte Vertrags-
bedienstete Angestellte

Krankenversicherung1) 4,10% 3,87%2) 3,87%3)
Pensionsversicherungsbeitrag1) – 10,25% 10,25%
Pensionsbeitrag 10,25%–

12,55%3)
– –

Wohnbauförderung1) 0,5% 0,5% 0,5%
Arbeitslosenversicherung1)4) – 0–3,0% 0–3,0%
Arbeiterkammerumlage1) – – 0,5%

Beamte Vertrags-
bedienstete

Krankenversicherung1) 3,535% 3,78%
Unfallversicherung 0,47% 1,20%
Wohnbauförderung1) 0,50% 0,50%
Pensionsversicherungsbeitrag1) 12,55% 12,55%
Arbeitslosenversicherung1) – 3,00%

Beitrag gem. FLAG 2) 3,9%

ASVG Beamte

Krankenversicherung1) 5,1% 4,9%
Beitrag gem. § 13a Abs. 2 u. 2a PG – 0–3,3%
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Familienbeihilfe

Die Familienbeihilfe richtet sich nach dem Alter der Kinder, sowie nach der
Anzahl der Kinder für die Familienbeihilfe bezogen wird.

zusätzlich zur Altersstaffelung gibt es pro Kind

Für jedes weitere Kind E 55,00.

Mit der Familienbeihilfe wird zusätzlich auch ein Kinderabsetzbetrag von
E 61,80 pro Kind ausbezahlt. Der Mehrkinderzuschlag (Familieneinkommen un-
ter E 55000,00) von 20 E monatlich für das dritte und jedes weitere Kind muss
mit der Arbeitnehmerveranlagung beantragt werden. Für Kinder mit einem Be-
hinderungsgrad von mehr als 50%, sowie wenn das Kind nicht in der Lage ist,
durch die Behinderung selbst den Unterhalt zu erwirtschaften, gebührt ein Zu-
schlag von 164,90 E pro Monat.

Ein Schulstartgeld wird für Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren in der
Höhe von 105,80 E gemeinsam mit der Familienbeihilfe im September aus-
bezahlt.

Pflegegeld ab 1. 1. 2023

1) Für die Stufen 5 bis 7 muss – neben dem Pflegebedarf von mehr als 180 Stunden – noch zusätz-
lich das Erfordernis einer besonders qualifizierten Pflege vorliegen.

bis zum vollendeten 3. Lebensjahr E 120,60
ab dem vollendeten 3. Lebensjahr E 129,00
ab dem vollendeten 10. Lebensjahr E 149,70
ab dem vollendeten 19. Lebensjahr E 174,70

Zusatzbetrag insgesamt

für 2 Kinder E 7,50 E 15,00
für 3 Kinder E 18,40 E 55,20
für 4 Kinder E 28,00 E 112,00
für 5 Kinder E 33,90 E 112,00
für 6 Kinder E 37,80 E 226,80
für 7 Kinder E 55,00 E 385,00

Bedarf in Std./Monat

Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Stufe 4
Stufe 5
Stufe 6
Stufe 7

E 175,00
E 322,70
E 502,80
E 754,00
E 1.024,20
E 1.430,20
E 1.879,50

mehr als 65
mehr als 95
mehr als 120
mehr als 160
mehr als 1801)
mehr als 1801)
mehr als 1801)
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Sozialversicherung 2023

Rezeptgebühr ab 1. 1. 2023

Die Rezeptgebühr beträgt E 6,85 und ist mit in einer Höhe von 2% des Jah-
resnettoeinkommens begrenzt.

Grenzbeträge für die Befreiung von der Rezeptgebühr

Geringfügigkeitsgrenze ab 1. 1. 2023

ASVG § 5 Abs. 2
monatlich E 500,91

Richtsätze für Ausgleichszulagen ab 1. 1. 2023

Alters- und Invaliditätspensionen
für Alleinstehende E 1110,26
für Ehepaare und eingetragene Partnerschaften E 1751,56
Erhöhung für jedes Kind E 171,31

Witwen- und Witwerpension E 1110,26

Waisenpensionen bis 24. Lebensjahr
Halbwaisen E 408,36
Vollwaisen E 613,16

Waisenpension ab 24. Lebensjahr
Halbwaisen E 725,67
Vollwaisen E 1110,26

Bemessungsgrundlage für Zeiten der Kindererziehung

ASVG, GSVG, BSVG, APG E 2090,61

a) Personen, deren monatliche Nettoeinkünfte
E 1110,86 für Alleinstehende
E 1751,56 für Ehepaare bzw. Lebensgefährten
nicht übersteigen, sowie

b) Personen, die infolge von Leiden oder Gebrechen
überdurchschnittliche Ausgaben nachweisen und
deren monatlichen Nettoeinkünfte
E 1276,80 für Alleinstehende
E 2014,29 für Ehepaare bzw. Lebensgefährten
nicht übersteigen, sind auf Antrag von der Ent-
richtung zu befreien.

Die angeführten
Grenzbeträge er-
höhen sich für jedes
Kind um E 171,31,
sofern das Netto-
einkommen des
Kindes den Grenz-
betrag von E 408,36
nicht erreicht
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Warum sich die 
 GÖD-Mitgliedschaft 
auszahlt ...

Mitglied werden ist ganz einfach:  
Mit dem QR-Code direkt zur Mitgliedsanmeldung.

Wir bieten …

-

bis zu € 100.000,–, wenn im 

Tätigkeit eine dritte Person 

… vollen  Einsatz 
bei Lohn- und 

Gehalts-
verhandlungen sowie 

Einsatz, um faire Arbeits-

… Vertretung in Dienst-
-

Entgeltforderung, Kündigung 

-
-

Disziplinarverfahren.

… Förderungen bei 
berufs bezogener 

 Weiterbildung.

... Beratung in 
dienst-, besoldungs- 

und pensions-

Lebenslagen.

Mobbing beratung.

 Ermäßigungen 
bei Einkauf, 

Freizeit und Kultur.
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Sachregister

Von den den Stichworten beigefügten Zahlen verweisen die vor dem Schräg-
strich auf die Seiten, die nach dem Schrägstrich auf den jeweiligen Band.

A
Abberufung, Beamte (BDG § 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71/1
Abfertigung
—, Beamte (GehG § 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523/1
—, der Waise (PG § 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44/2
—, des überlebenden Ehegatten (PG § 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44/2
—, Militärperson auf Zeit (GehG § 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618/1
—, Universitätsassistenten (GehG §§ 49a, 54) . . . . . . . . . . . . . . . 549/1, 556/1
—, VB (VBG §§ 35, 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841/1, 949/1
—, Vertragslehrer (VBG § 91 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980/1
Abfindung des überlebenden Ehegatten (PG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . 43/2
—, für den Erholungsurlaub, VB (VBG § 28b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822/1
Abgaben- und Gebührenfreiheit (LLDG § 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316/1
Abgängigkeit, Versorgung (PG § 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57/2
Abgekürztes Verfahren
—, Disziplinarrecht (BDG § 131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144/1
—, Disziplinarverfahren (LLDG § 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320/1
Abgeltung
—, für mehrtägige Schulveranstaltungen (GehG § 63a;

LLVG § 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591/1, 1383/1
—, für Reifeprüfung (GehG § 63b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591/1
Abschlagsregelung (PG §§ 5, 96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/2, 89/2
Absehen von der Strafe (BDG § 115; LLDG § 91) . . . . . . . . . . . . 138/1, 1314/1
Absonderungsmaßnahmen (EpiG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341/2
Abteilungsvorstehung (LLDG § 56a; LLVG § 17) . . . . . . . . . . . . 1288/1, 1378/1
—, Dienstzulage (LLVG § 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382/1
—, Rechte und Pflichten (LLVG § 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1378/1
Abtretung von Pensionsansprüchen (PG § 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49/2
Abwesenheit vom Dienst (BDG § 51; LLDG § 35) . . . . . . . . . . . . . 87/1, 1276/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110/1
Achtungsvoller Umgang (Mobbingverbot) (LLDG § 29a) . . . . . . . . . . . . 1273/1
Akademische Verwendungsgruppe (GehG § 12a) . . . . . . . . . . . . . . . . . 479/1
Allgemeine Dienstfreistellung gegen Refundierung (LLDG § 66c) . . . . . 1302/1
Allgemeine Dienstpflichten (BDG § 43; LLDG § 29) . . . . . . . . . . . . 73/1, 1273/1
—, VB (VBG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792/1
Allgemeiner Verwaltungsdienst (BDG § 136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147/1
—, Amtstitel (BDG § 140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153/1
—, Ausbildungsphase (BDG § 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151/1
—, Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen (BDG § 137) . . . . . . . 149/1
—, Einteilung (BDG § 136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147/1
—, Funktionsgruppen (BDG § 136; GehG § 30) . . . . . . . . . . . . . . . 147/1, 526/1
—, Grundausbildungen (BDG § 139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152/1
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—, Verwendungsänderungen und Versetzung (BDG § 141a;
GehG § 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159/1, 532/1

—, Verwendungsbezeichnungen (BDG § 140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153/1
—, Verwendungsgruppen (BDG § 136; GehG § 35) . . . . . . . . . . . 147/1, 532/1
—, Verwendungszeiten (BDG § 139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152/1
—, zeitlich begrenzte Funktionen (BDG § 141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157/1
—, zeitlicher Geltungsbereich (BDG § 244) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264/1
Allgemeines Pensionsgesetz – APG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122/2
—, Anlage 1–7 (für Berechnungen) (APG § 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140/2
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG, Anwendung

im Disziplinarverfahren (BDG § 105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134/1
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG . . . . . . . . . . 442/2
Alterspension (APG §§ 1, 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122/2, 125/2
Amtshaftungsgesetz – AHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379/2
Amtstitel (BDG §§ 63, 140, 152, 255;

LLDG § 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93/1, 153/1, 172/1, 282/1, 1292/1
—, allgemeine Verwaltung (BDG § 255) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282/1
—, allgemeiner Verwaltungsdienst (BDG § 140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153/1
—, Exekutivdienst (BDG § 145a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164/1
—, handwerkliche Verwendung (BDG § 256) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284/1
—, Krankenpflegedienst (BDG § 231c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133/1
—, Lehrer (BDG § 217) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233/1
—, Militärischer Dienst (BDG § 152) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172/1
—, Wachebeamte (BDG § 264) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289/1
Amtsverlust durch Strafurteil
—, Beamte (BDG § 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55/1
—, VB (VBG § 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839/1
Amtsverschwiegenheit (BDG § 46; LLDG § 33) . . . . . . . . . . . . . . . 76/1, 1275/1
—, Bundeslehrer (BDG § 214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109/1
—, Lehrer an Privatschulen (BDG § 214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232/1
—, VB (VBG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792/1
Amtsverschwiegenheit, Meldepflichten, Nebenbeschäftigung

(LLVG § 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373/1
Anfall des Entgelts
—, der Leistungen B-KUVG (B-KUVG § 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183/2
—, des Monatsbezuges (GehG § 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474/1
—, VB (VBG § 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803/1
Angehörige
—, Mitversicherung (B-KUVG § 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194/2
—, nahe (Urlaubsgesetz § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935/2
Angehörigenbonus (BPGG §§ 21g, 21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799/2, 801/2
Angelobung (LLDG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1260/1
—, Beamte (BDG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084/1
—, VB (VBG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792/1
Angestelltengesetz – AngG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831/2
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Anrechnung
—, von Ruhegenussvordienstzeiten (PG § 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59/2
—, von Wegzeiten (LLDG § 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285/1
Antigen-Schnelltest (EpiG § 4b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327/2
Antigentest (B-KUVG §§ 261b, 262) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296/2, 297/2
Antikörpertest (EpiG § 4b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327/2
Antrag des Lehrers auf Leistungsfeststellung (LLDG § 73) . . . . . . . . . . . 1306/1
Anwartschaft (PG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/2
Anwendung des AVG und des Zustellgesetzes (LLDG § 82) . . . . . . . . . 1310/1
Anwendungsbereich (LLDG § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256/1
Arbeitsbereitschaft (AZG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855/2
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz – AÜG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940/2
Arbeitsplatz, Beamte (BDG § 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65/1
Arbeitsruhegesetz – ARG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901/2
Arbeitsverhältnis (Urlaubsgesetz § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929/2
Arbeitsvertrag, Inhalt (AVRAG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965/2
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz – AVRAG . . . . . . . . . . . . . 964/2
Arbeitszeit (AZG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852/2
—, gleitende (AZG § 4b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854/2
—, Höchstgrenzen (AZG § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858/2
—, Verlängerung
—, —, bei höheren Arbeitsbedarf (AZG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856/2
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—, Einstellung (LLDG § 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1315/1
—, Ruhestand (LLDG § 111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1321/1
Disziplinarverfügung (BDG § 131; LLDG § 108) . . . . . . . . . . . . . . 144/1, 1320/1
Durchrechnungszeitraum (PG § 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82/2

E
E-Government-Gesetz – E-GovG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994/2
Eigenanteil (Fahrkostenzuschuss) (GehG § 20b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500/1
Einleitung des Disziplinarverfahrens (BDG § 123; LLDG § 100) . 140/1, 1316/1
Einrechnung
—, der Erziehertätigkeit in die Lehrverpflichtung (LLDG § 60) . . . . . . . . 1291/1
—, sonstiger Tätigkeiten in die Lehrverpflichtung (LLDG § 59) . . . . . . . . 1291/1



Band2.Buch : 46-Notizen-Sachregister-Inhalt.p
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

1192

1192

Einreihung Vertragslehrer in I L (VBG § 90c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961/1
einseitiger Urlaubsantritt (ARG § 7a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905/2
Einspruch gegen Disziplinarverfügung (BDG § 132;

LLDG § 109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145/1, 1321/1
Einstellung des Disziplinarverfahrens (BDG § 118) . . . . . . . . . . . . . . . . . 139/1
—, des Entgeltes, VB (VBG § 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803/1
—, des Monatsbezuges (Beamte) (GehG § 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474/1
Einstufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz . . . . . . . . . . 828/2
einverständliche Auflösung des Dienstverhältnisses (VBG § 30) . . . . . . 835/1
Einwendungen gegen Versetzung (BDG § 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67/1
Einzelprüfungen (BDG § 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62/1
Elektronische Verständigung (BDG § 277c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296/1
Elektronische Zustellung (BDG § 275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294/1
Elektronischer Impfpass (B-KUVG § 263) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297/2
Emeritierung (BDG § 163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182/1
Enden des Dienstverhältnisses, VB (VBG § 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835/1
Entfall der Bezüge (GehG § 12c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482/1
Entgelt (LLVG § 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379/1
—, für Feiertage und Ersatzruhe (ARG § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906/2
Entlassung
—, Beamte (BDG §§ 22, 92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58/1, 123/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 §§ 18, 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091/1, 1149/1
—, VB (VBG § 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839/1
—, wegen mangelnden Arbeitserfolges (LLDG § 18) . . . . . . . . . . . . . . . . 1266/1
—, —, Beamte (BDG § 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58/1
Entlassungsschutz
—, Mutterschutzgesetz (MSchG § 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633/2
—, Väter-Karenzgesetz (VKG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668/2
Entlohnungsgruppen, I und II (VBG §§ 10, 13) . . . . . . . . . . . . . . . . 797/1, 798/1
Entlohnungsgruppen I und II
—, Vertragslehrer I L (VBG § 90d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961/1
—, —, II L (VBG § 90n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969/1
Entlohnungsschema
—, I L und II L (VBG §§ 90c, 90h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961/1, 967/1
—, I und II (VBG §§ 11, 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798/1, 799/1
—, v und h (VBG § 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928/1
—, K (VBG § 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927/1
—, —, Entlohnungsgruppen (VBG § 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926/1
Entschädigung für Erholungsurlaub, VB (VBG § 28b) . . . . . . . . . . . . . . . 822/1
Entscheidungspflicht (LLDG § 96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1315/1
Entsendung zu Ausbildungszwecken, EG, OECD (BDG § 39a) . . . . . . . 70/1
Entstehung Urlaubsanspruch (Urlaubsgesetz § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928/2
Epidemiegesetz 1950 – EpiG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319/2
Ergänzungsregister (E-GovG § 6a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007/2
Ergänzungszulage (PG § 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46/2
—, allgemeiner Verwaltungsdienst (GehG § 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534/1
—, Beamte (GehG §§ 12b, 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482/1, 534/1
—, Exekutivdienst (GehG § 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605/1



Band2.Buch : 46-Notizen-Sachregister-Inhalt.p
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

1193

1193

—, Militärischen Dienst (GehG § 94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626/1
—, PG (PG § 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46/2
—, VB (VBG § 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940/1
—, —, bei Überstellung (VBG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800/1
erhöhter Arbeitsbedarf (AZG §§ 7, 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856/2, 885/2
Erholungsurlaub (Urlaubsgesetz § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927/2
—, Angestellte (AngG § 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838/2
—, Anspruch (BDG § 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93/1
—, Ausmaß (BDG § 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94/1
—, Beamte (BDG § 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93/1
—, bei Fünftagewoche (BDG § 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94/1
—, für Menschen mit Behinderung (BDG § 72; VBG § 27b) . . . . . . . 97/1, 818/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135/1
—, Lehrer (BDG § 219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235/1
—, Unterbrechung (BDG § 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105/1
—, —, VB (VBG § 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821/1
—, Verbrauch (BDG § 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95/1
—, —, VB (VBG § 27e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819/1
—, Verfall (BDG § 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96/1
—, —, VB (VBG § 27h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821/1
—, Verhinderung des Antrittes
—, —, Beamte (BDG § 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105/1
—, Verhinderung des Antrittes VB (VBG § 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821/1
—, Vertragslehrer (VBG § 91c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976/1
—, —, VB (VBG § 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817/1
—, Vorgriff (BDG § 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96/1
Erholungszweck (Urlaubsgesetz § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930/2
Erkenntnis in Disziplinarangelegenheiten (BDG § 126) . . . . . . . . . . . . . . 142/1
Erkrankung während des Urlaubes (BDG § 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96/1
—, VB (VBG § 27g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820/1
Ermahnung
—, Beamte (BDG § 81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117/1
—, VB (VBG § 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837/1
Ermahnung, Beamte (BDG § 109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135/1
Ernennung (BDG § 2; LLDG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42/1, 1257/1
—, im Dienstverhältnis (BDG § 8; LLDG § 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . 46/1, 1260/1
Ernennungsbescheid (BDG § 5; LLDG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44/1, 1258/1
Ernennungserfordernisse (BDG § 4; LDG 1984 § 4;

LLDG § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43/1, 1080/1, 1257/1
—, Bundeslehrer (BDG § 202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1197/1
—, land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer (LLDG § 128) . . . . . . . . . 1349/1
Ernennungs- und Definitivstellungserfordernisse (Anlage 1 zum BDG) 333/1
Erreichen eines höheren Gehalts (GehG § 125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676/1
Ersatz zu Unrecht empfangener Leistungen
—, Beamte (GehG § 13a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489/1
—, PG (PG § 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52/2
—, VB (VBG § 18a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804/1



Band2.Buch : 46-Notizen-Sachregister-Inhalt.p
23-02-15 13:50:32  -weinberger- weinberger

1194

1194

Ersatzruhe (ARG § 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904/2
Ersatzruhezeit (BDG § 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77/1
Erschwerniszulage (GehG § 19a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499/1
Erwerbsunfähigkeitspension (APG §§ 1, 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122/2, 125/2
Erziehertätigkeit, Einrechnung (LLDG § 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1291/1
Erzieherzulage (GehG § 60a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579/1
—, Vertragslehrer (VBG §§ 90e, 90p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963/1, 970/1
Europa – VB (VBG § 6a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795/1
Europa-Beamter (BDG § 39a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70/1
Exekutivdienst (BDG § 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162/1
—, Amtstitel (BDG § 145a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164/1
—, Bewertung und Zuordnung von Arbeitsplätzen (BDG § 143) . . . . . . . 162/1
—, Dienstzeit (BDG § 145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164/1
—, Einteilung (BDG § 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162/1
—, Grundausbildung (BDG § 144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163/1
—, Vergütung für besondere Gefährdung (GehG § 82) . . . . . . . . . . . . . . 612/1
—, Vergütung für Erschwernisse und Aufwendungen im Nachtdienst

(GehG § 82a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613/1
—, Vergütung für wachespezifische Belastung (GehG § 83) . . . . . . . . . 614/1
—, Verwendungsänderung und Versetzung (BDG § 145b;

GehG § 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165/1, 603/1
—, Verwendungsbezeichnung (BDG § 145a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164/1
—, Zeitguthaben für Nachtdienst (GehG § 82b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613/1
—, zeitlich begrenzte Funktion (BDG § 141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157/1
Exekutivdienstliche Tätigkeiten (GehG § 40a; VBG § 78) . . . . . . . 542/1, 943/1
Exekutivdienstzulage (GehG § 40a; VBG § 78) . . . . . . . . . . . . . . . 542/1, 943/1

F
Fachakademie (BDG Anlage 1  2.12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361/1
Facharbeiter – Aufstiegsausbildung (BDG Anlage 1  3.13) . . . . . . . . . . . 370/1
Fächervergütung (LLVG § 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382/1
Fachinspektoren-Zulagenverordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392/1
Fahrtkostenzuschuss (GehG § 20b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500/1
Familienhospizfreistellung (BDG § 78d;

VBG § 29k; LDG 1984 § 59d; LLDG § 66d) . . 108/1, 831/1, 1144/1, 1302/1
Familienzeitbonusgesetz – FamZeitbG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720/2
Fehlgeldentschädigung (GehG § 20a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500/1
Feiertagsruhe (ARG § 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905/2
Ferien
—, Bundeslehrer (BDG § 219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135/1
—, Vertragslehrer (VBG § 91c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976/1
Ferien und Urlaub, Pflegefreistellung, Karenzurlaub (LLVG § 12) . . . . . 1374/1
Fixes Monatsgehalt VB (VBG § 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939/1
Fixgehalt
—, allgemeiner Verwaltungsdienst (GehG § 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529/1
—, Militärischer Dienst (GehG § 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616/1
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Forschungszulage
—, Universitätslehrer (GehG § 49a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549/1
—, VB (VBG § 54a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917/1
Freigabepflicht bei Ressortwechsel (BDG § 38a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68/1
Freispruch (BDG § 126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142/1
Freizeitausgleich (BDG § 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82/1
Frühere Ehegatten, Versorgungsbezug (PG § 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40/2
Frühkarenzurlaub (BDG § 75d; VBG § 29o;

LDG 1984 § 58e; LLDG § 65e) . . . . . . . . . . . . 103/1, 833/1, 1140/1, 1298/1
Funktionsabgeltung (GehG § 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537/1
—, Exekutivdienst (GehG § 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608/1
—, Militärischer Dienst (GehG § 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629/1
Funktionsbetrauung Bundesministeriengesetz (AusG § 83a) . . . . . . . . . 614/2
Funktionsgruppen, allgemeiner Verwaltungsdienst (GehG § 30) . . . . . . 526/1
Funktionsstufe
—, alIgemeiner Verwaltungsdienst (GehG § 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526/1
Funktionszulage
—, allgemeiner Verwaltungsdienst (GehG § 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526/1
—, Exekutivdienst (GehG § 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599/1
—, Militärischer Dienst (GehG § 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619/1
—, VB (VBG § 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937/1

G
Gebührenfreiheit (LLDG § 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316/1
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—, Beamte (BDG § 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104/1
—, Bundeslehrer (BDG § 219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141/1
—, VB (VBG § 29f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828/1
—, Vertragslehrer (VBG § 91c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976/1
Pflegegeld (BPGG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780/2
Pflegekarenz (VBG § 29e; LDG 1984 § 58c;

AVRAG § 14c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826/1, 1138/1, 982/2
Pflegeteilzeit (BDG § 50e; LDG 1984 § 46a;

LLDG § 46a; AVRAG § 14d) . . . . . . . . . . . . . . . 85/1, 1120/1, 1283/1, 983/2
Pflichten des Lehrers des Ruhestandes (LLDG § 42) . . . . . . . . . . . . . . . 1279/1
Pflichten und Rechte
—, der Abteilungsvorstehung (LLVG § 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1378/1
—, der Schulleitung (LLVG § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377/1
Pflichtenangelobung, VB (VBG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792/1
Pflichtverletzung (BDG § 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122/1
Pflichtverteidiger (BDG § 107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134/1
Planstelle (BDG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42/1
—, VB (VBG § 2a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785/1
Planstellenbesetzungsverordnung 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045/2
Probezeit (BDG § 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47/1
—, VB (VBG §§ 4, 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788/1, 835/1
Provisorisches Dienstverhältnis (BDG § 10; LLDG § 9) . . . . . . . . . 47/1, 1260/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084/1
Prüfungskommission (BDG § 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61/1
Prüfungsverfahren (BDG § 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62/1
Prüfungsvorschriften, weitergeltende (BDG Anlage 2) . . . . . . . . . . . . . . 449/1
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1204

1204

R
Ratenbewilligung und Verwendung der Geldstrafen und Geldbußen

(LLDG § 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320/1
Ratenzahlung, Disziplinarstrafen (BDG § 127) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143/1
Reaktivierung
—, Beamte (BDG § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088/1
Rechte, Beamte (BDG § 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93/1
Rechtsmittel, außerordentliche (LLDG § 93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314/1
Rechtsstellung (AusG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586/2
—, (Parteistellung) der Bewerber (AusG § 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597/2
Referenzbetrag (GehG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472/1
Regelstudiendauer (VBG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801/1
Reifeprüfung, Abgeltung (GehG § 63b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591/1
Reifeprüfung (BDG Anlage 1  2.11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361/1
Reisegebührenvorschrift 1955 – RGV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499/2
Reisezeit (AZG § 20b; ARG § 10a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886/2, 907/2
Religionsunterrichtsgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1418/1
Ressort, Begriff (BDG § 278) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296/1
Ressortwechsel, Beamte (BDG § 38a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68/1
Resturlaub, Abgeltung VB (VBG § 28b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822/1
Richtverwendungen (BDG § 137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149/1
Richtverwendungen (BDG Anlage 1  1.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333/1
Rufbereitschaft (BDG § 50; AZG § 20a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83/1, 885/2
Ruhebezug (PG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/2
Ruhegenuss
—, Anspruch (PG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/2
—, Verlust des Anspruches (PG § 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/2
Ruhegenussbemessungsgrundlage (PG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/2
Ruhegenussberechnungsgrundlage (PG § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/2
Ruhegenussermittlungsgrundlage (PG § 3a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/2
Ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit (PG § 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/2
Ruhegenussvordienstzeiten (PG § 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59/2
—, Ausschluss und Verzicht (PG § 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61/2
Ruhepausen (BDG § 48b; AZG § 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80/1, 859/2
Ruhestand
—, Pflichten (LLDG § 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279/1
—, Übertritt (BDG § 13; LLDG § 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/1, 1262/1
—, Versetzung (LLDG § 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262/1
Ruhestandsbeamte, Pflichten (BDG § 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92/1
Ruhestandsversetzung (BDG § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1087/1
Ruhestandszeiten, Anrechnung (PG § 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59/2
Ruhezeit (AZG § 12; ARG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860/2, 902/2
—, tägliche (BDG § 48c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80/1
Rundschreiben des Bundeskanzleramts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050/2
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1205

1205

S
Sabbatical (BDG §§ 78e, 213b;

VBG § 20a; LDG 1984 § 58d;
LLDG § 65d; LLVG § 11) . . . . 109/1, 231/1, 806/1, 1139/1, 1298/1, 1373/1

Sachbehelfe (BDG § 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91/1
Sachleistungen (LLDG § 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1304/1
—, Beamte (BDG § 80; GehG § 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115/1, 519/1
—, PG (PG § 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49/2
—, VB (VBG § 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811/1
saisonmäßig geführten Schulen (LLDG § 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1290/1
Schadenersatzforderungen des Bundes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398/2
Schichtarbeit (AZG § 4a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854/2
Schichtdienst (BDG § 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77/1
Schuldspruch ohne Strafe (BDG § 115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138/1
Schule (Urlaubsgesetz § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929/2
Schulleiter (LLDG § 26; LLVG § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270/1, 1376/1
Schulleiter-Zulagenverordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394/1
Schulleitung
—, Bestellung (LLVG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376/1
—, Dienstzulage (LLVG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1381/1
Schulmanagementkurs (LDG 1984 § 115 i; LLDG § 26a) . . . . . 1180/1, 1272/1
Schulpraktika
—, VB (VBG § 90e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963/1
—, Vergütung (GehG § 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590/1
Schulqualitätsmanagement (BDG § 225; GehG § 65;

VBG § 48r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239/1, 595/1, 891/1
—, Amtstitel (BDG § 227a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242/1
—, Ausschreibung (BDG § 225; VBG § 48r) . . . . . . . . . . . . . . . . . 239/1, 891/1
—, Besetzung (BDG § 225) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239/1
—, Betrauung mit Aufgaben (GehG § 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597/1
—, Dienstzulage (GehG § 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596/1
—, Ernennungserfordernisse (BDG Anlage 1  28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422/1
—, Gehalt (GehG § 65; VBG § 48v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595/1, 894/1
—, Vergütung (GehG § 67; VBG § 48x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597/1, 895/1
—, Verwendung (BDG § 225; VBG § 48r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239/1, 891/1
—, Verwendungsbezeichnung (VBG § 48u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893/1
Schul- und Fachinspektoren (BDG § 273; GehG § 164) . . . . . . . . 292/1, 706/1
—, Amtstitel (BDG § 274) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294/1
—, Betrauung (GehG § 168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708/1
—, Ernennungserfordernisse (BDG Anlage 1  29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423/1
—, Vergütung (GehG § 165) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707/1
Schulveranstaltungen, mehrtägige (LLVG § 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383/1
Schwerarbeitspension, -zeiten (APG §§ 4, 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . 123/2, 127/2
Schwerarbeitsverordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373/2
SchwerarbeitVO-Ermächtigung (APG § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123/2
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1206

1206

Screenings (EpiG § 28d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357/2
Selbstanzeige (LLDG § 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312/1
—, im Disziplinarverfahren (BDG § 111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135/1
Selbstbehalt siehe auch Behandlungsbeitrag (B-KUVG § 63) . . . . . . . . 200/2
Sicherheit und Gesundheitsschutz der Lehrer (LLDG § 119a) . . . . . . . . 1326/1
Sicherheitsvertrauensperson
—, Sicherheitsfachkräfte (LLDG § 119d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327/1
—, sonstige Arbeitnehmer (AVRAG § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974/2
Sommerschule (BDG § 212a; GehG § 63d;

VBG § 47c; LDG 1984 § 51a;
LVG § 24a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229/1, 593/1, 876/1, 1128/1, 1241/1

Sonderbetreuungszeit (AVRAG § 18b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986/2
Sonderfreistellung COVID-19 (MSchG § 3a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626/2
Sonderkarenzurlaubsgeld (B-KUVG § 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167/2
Sonderurlaub (LLDG §§ 64, 123a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1294/1, 1334/1
—, Beamte (BDG § 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135/1
—, VB (VBG § 29a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824/1
—, während der Kündigungsfrist VB (VBG § 33a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839/1
Sonderverträge, VB (VBG § 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841/1
Sonderzahlungen
—, Beamte (GehG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472/1
—, PG (PG § 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48/2
—, VB (VBG § 8a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797/1
Sonn- und Feiertagsvergütung (-zulage) (GehG § 17) . . . . . . . . . . . . . . 498/1
sonstige Arten der Verwendung (LLDG § 23a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270/1
sonstige Verfahrensbestimmungen (Disziplinarverfahren)

(LLDG § 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1321/1
Sozialversicherung 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1475/1, 1154/2
Stellenplan (BDG § 137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149/1
Sterbebegleitung (LDG 1984 § 59d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144/1
—, AVRAG (AVRAG §§ 14a, 15a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980/2, 985/2
—, VBG (VBG § 29k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831/1
Sterbekostenbeitrag
—, Beamte (PG § 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56/2
—, VB (VBG § 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949/1
Stillzeit (MSchG § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632/2
Strafanzeige (BDG § 114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137/1
—, und Unterbrechung des Disziplinarverfahrens (LLDG § 90) . . . . . . . 1313/1
Strafbemessung (BDG § 93; LLDG § 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123/1, 1308/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150/1
Studienberechtigungsprüfung (BDG Anlage 1  2.12) . . . . . . . . . . . . . . . . 361/1
Studium (Urlaubsgesetz § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929/2
Supplierung (GehG § 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581/1
Suspendierung (BDG § 112; LLDG § 88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136/1, 1312/1
—, im Disziplinarverfahren (BDG § 112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136/1
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1207

1207

T
Tagesdienstzeit (BDG § 47a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77/1
Teamarbeitsbesprechung (BDG § 45b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75/1
—, Bundeslehrer (BDG § 213d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232/1
Teilbeschäftigte VB (VBG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810/1
Teilrechtsfähigkeit (VBG § 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922/1
Teilung (Urlaubsgesetz § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930/2
—, des Karenzurlaubes zwischen Mutter und Vater (MSchG § 15a) . . . 638/2
Teilzeitarbeit (AZG § 19d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882/2
Teilzeitbeschäftigung
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Vertragshochschullehrpersonen (VBG § 48e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882/1
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Vertragslehrer (VBG § 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959/1
—, an Universitäten (VBG § 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912/1
—, Einreihung in
—, —, I L (VBG § 90c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961/1
—, —, II L (VBG § 90h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967/1
Vertretung des Schulleiters (LDG 1984 § 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106/1
Vertretungsabgeltung für Landesvertragslehrpersonen (LLVG § 22a) . . 1382/1
Verwaltungsdienstzulage (GehG § 120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673/1
—, VB (VBG § 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810/1
Verwaltungsgericht
—, Akteneinsicht (VwGVG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412/2
—, aufschiebende Wirkung (VwGVG § 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412/2
—, Belehrung (VwGVG § 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417/2
—, Beschlüsse (VwGVG § 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418/2
—, Beschwerde (VwGVG § 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428/2
—, Beschwerdevorentscheidung (VwGVG § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410/2
—, Entscheidungspflicht (VwGVG § 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420/2
—, Erkenntnis (VwGVG § 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415/2
—, Revision (VwGVG § 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417/2
—, Verhandlung (VwGVG § 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413/2
—, Vorlageantrag (VwGVG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410/2
—, Wiederaufnahme (VwGVG § 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418/2
—, Wiedereinsetzung (VwGVG § 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419/2
—, Zuständigkeit (VwGVG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404/2
Verwaltungsgerichtsbarkeit (BDG § 135a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145/1
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG . . . . . . . . . . . . . . . . 401/2
Verwaltungspraktikanten (VBG § 36a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842/1
Verweildauer (GehG § 169e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718/1
Verweis (BDG § 92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123/1
Verwendung
—, an nicht öffentlichen Schulen oder Pädagogischen Hochschulen

(LLDG § 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269/1
—, des Beamten (BDG § 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65/1
—, Dienstzuteilung und Mitverwendung (LLVG § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . 1372/1
—, sonstige Arten (LLDG § 23a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270/1
Verwendungsabgeltung (GehG § 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539/1
—, allgemeine Verwaltung (GehG § 122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675/1
—, Berufsoffiziere (GehG § 149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699/1
—, Exekutivdienst (GehG § 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611/1
—, militärischer Dienst (GehG § 96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631/1
Verwendungsänderung (BDG § 40; GehG § 35) . . . . . . . . . . . . . . . . 71/1, 532/1
—, VB (VBG § 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933/1
Verwendungsbeschränkungen (BDG § 42; LLDG § 28) . . . . . . . . 72/1, 1273/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107/1
—, VB (VBG § 6c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796/1
Verwendungsbezeichnung (BDG §§ 63, 140,

145a, 256; LLVG § 13) . . . . . . . . . . . . . . . 93/1, 153/1, 164/1, 284/1, 1375/1
Verwendungszeiten (BDG §§ 139, 144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152/1, 163/1
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Verwendungszulage
—, alIgemeine Verwaltung und handwerklicher Verwendung

(GehG § 121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673/1
—, allgemeiner Verwaltungsdienst (GehG § 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530/1
—, Berufsoffiziere (GehG § 149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699/1
—, Exekutivdienst (GehG § 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601/1
—, Militärischer Dienst (GehG § 92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621/1
Verzicht auf Pensionsversorgung (PG § 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49/2
Volksgruppengesetz, Vergütung (GehG § 20d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503/1
Vollzug des Disziplinarerkenntnisses (BDG § 130; LLDG § 107) 144/1, 1320/1
Vorbildungsausgleich (GehG § 12a; VBG §§ 15, 77) . . . . . 479/1, 800/1, 943/1
Vordienstzeiten
—, Beamte (GehG § 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476/1
—, VB (VBG § 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815/1
Vorgriff auf künftige Urlaubsansprüche (BDG § 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . 96/1
—, VB (VBG § 27f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820/1
Vorrückung (GehG § 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475/1
—, Hemmung (GehG § 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475/1
—, VB (VBG § 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805/1
Vorrückungsstichtag (GehG § 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476/1
—, VB (VBG § 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815/1
Vorschuss
—, Beamte (GehG § 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517/1
—, PG (PG § 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48/2
—, VB (VBG § 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814/1
Vorstellung im Dienstrechtsverfahren (DVG § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434/2
vorübergehende und unaufschiebbare Arbeiten (ARG § 11) . . . . . . . . . 907/2
vorübergehende Zuweisung (LLDG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093/1
Vor- und Abschlussarbeiten (AZG § 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857/2
Vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses VB (VBG § 34) . . . . . . . . 839/1

W
Wachdienstzulage (GehG § 143) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694/1
Wachebeamte (BDG § 260) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287/1
—, Amtstitel und Verwendungsbezeichnungen (BDG § 264) . . . . . . . . . 289/1
—, Besondere Dienstzulage (GehG § 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693/1
—, Dienstzulagen (GehG § 140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692/1
—, Ernennung und Betrauung mit einer Funktion (BDG § 261) . . . . . . . 287/1
—, Gehalt (GehG § 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691/1
—, Überleitung (GehG § 146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694/1
—, —, in andere Verwendungsgruppen (BDG § 262) . . . . . . . . . . . . . . . 287/1
—, Vergütung (GehG § 145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694/1
—, —, für besondere Gefährdung (GehG § 144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694/1
Wahrungszulagen (GehG § 170a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725/1
Waisenversorgungsgenuss (PG § 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37/2
—, Ausmaß (PG § 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40/2
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Wechseldienst (BDG § 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77/1
Wegzeiten, Anrechnung (LLDG § 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285/1
Weisung
—, Beamte (BDG § 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73/1
—, VB (VBG § 5a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792/1
Weiterbestellung befristeter Funktionen (AusG §§ 16, 19) . . . . . . 588/2, 589/2
Weiterbestellungskommission (AusG §§ 16, 19) . . . . . . . . . . . . . . 588/2, 589/2
Weiterbildungsmaßnahmen (BDG § 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63/1
Wiederaufleben des Versorgungsanspruches (PG § 21) . . . . . . . . . . . . 43/2
Wiederaufnahme
—, Beamte (BDG § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53/1
—, des Dienstrechtsverfahrens (DVG § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436/2
—, —, im Disziplinarverfahren (BDG § 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138/1
—, in den Dienststand (LLDG § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1263/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088/1
Wiedereingliederungsteilzeit (BDG § 50f;

VBG § 20c; LDG 1984 § 46b; AVRAG § 13a) . . 86/1, 808/1, 1120/1, 977/2
—, Bezüge (GehG § 12 j; VBG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487/1, 810/1
Wiedereinsetzung im Dienstrechtsverfahren (DVG § 15) . . . . . . . . . . . . 436/2
—, im Disziplinarverfahren (BDG § 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138/1
Wiederholung der mündlichen Verhandlung (LLDG § 102) . . . . . . . . . . . 1318/1
Wiederverehelichung (PG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43/2
Witwe, Übergangsbeitrag (PG § 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37/2
Witwen- und Witwer-Versorgungsgenuss (PG § 14) . . . . . . . . . . . . . . . . 32/2
—, Ausmaß (PG § 15a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35/2
—, Erhöhung (PG § 15b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35/2
—, Ermittlung (PG § 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33/2
—, Vorschüsse auf den Witwen- und Witwer-Versorgungsbezug

(PG § 15e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36/2
Wochendienstzeit (BDG § 47a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77/1
—, Herabsetzung (BDG § 50a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83/1
—, VB (VBG § 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805/1
Wochenendruhe (ARG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903/2
Wochenend- und Feiertagsruhe, Ausnahmen (ARG § 10) . . . . . . . . . . . 907/2
Wochenersatzruhe (ARG § 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904/2
Wochenruhe (ARG § 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903/2
Wochenruhezeit (BDG § 48d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80/1
Wohnsitz
—, Beamte (BDG § 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89/1
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112/1
—, und Dienstort (LLDG § 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1278/1
Wohnungsbereitschaft (BDG § 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83/1

Z
Zeitausgleich (BDG § 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82/1
Zeitguthaben
—, Abbau (AZG § 19f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884/2
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—, Abgeltung (AZG § 19e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884/2
—, für Nachtdienst im Exekutivdienst (GehG § 82b) . . . . . . . . . . . . . . . . 613/1
Zeitkonto (GehG § 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581/1
Zentralstelle, Begriff (BDG § 278) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296/1
Zeugnis (LLDG § 18a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267/1
—, VB (VBG § 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837/1
Zulagen
—, außerordentliche (LLDG § 117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325/1
—, Beamte (GehG § 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472/1
—, VB (GehG § 22; VBG § 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510/1, 810/1
Zulagenverordnung für Fachinspektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392/1
Zulässiges Verhalten bei Gefahr (LLDG § 119c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327/1
Zulassung zur Dienstprüfung (BDG § 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62/1
Zulassungserfordernisse (BDG § 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62/1
Zurechnung PG (PG § 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/2
Zusammentreffen von strafbaren Handlungen mit Dienstpflicht-

verletzungen (LLDG § 81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1309/1
Zusatzbeitrag für Angehörige (B-KUVG § 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171/2
Zusatzurlaub
—, bei Nachtschwerarbeit (Urlaubsgesetz § 10a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933/2
—, für invalide Beamte (BDG § 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97/1
—, für Menschen mit Behinderung
—, —, für VB (VBG § 27b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818/1
Zuständigkeit in Disziplinarangelegenheiten (BDG § 97) . . . . . . . . . . . . 125/1
—, nach dem Dienstrechtsverfahren (DVG § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432/2
—, Ruhestandsbeamte (BDG § 135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145/1
Zustellgesetz, Anwendung (LLDG § 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310/1
Zustellgesetz – ZustG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475/2
Zustellnachweis (BDG § 277a; ZustG § 26a) . . . . . . . . . . . . . . . . . 295/1, 484/2
Zustellungen (BDG § 277; LLDG § 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295/1, 1311/1
—, im Disziplinarverfahren (BDG § 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134/1
—, —, im Dienstrechtsverfahren (DVG § 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433/2
—, —, Landeslehrer (LDG 1984 § 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152/1
Zuweisung
—, Landeslehrer (LDG 1984 § 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091/1
—, und Versetzung (LLDG § 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267/1
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